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III 

Vorwort. 

Von  den  zwei  Hauptproblemen  der  römischen  Chronologie 

—  Kalender  und  Jahrzählung  —  wird  in  der  vorliegenden  Unter- 
suchung nur  das  zweite  behandelt,  und  zwar  mit  Absicht  ohne  Be- 

zugnahme auf  das  erste,  unabhängig  von  den  Hypothesen  über  den 

Gang  des  älteren  römischen  Kalenders.  Die  in  einzelnen  Bear- 
beitungen der  römischen  Chronologie  sich  findende  Verquickung 

beider  Probleme,  wobei  von  vornherein  eine  Beeinflussung  der  Jahr- 
zählung durch  gewisse  Unregelmässigkeiten  des  Kalenders  voraus- 

gesetzt wird,  hat  nicht  zur  Klärung  beigetragen. 
Für  die  römische  J  a  h  r  z  ä  h  1  u  n  g  blieben  lange  Zeit 

fast  unbestritten  die  im  wesentlichen  auf  Niebuhr  zurückgehenden 

Ansichten  in  Geltung,  die  Mommsen  in  seiner  Römischen  Chrono- 
logie (2.  Aufl.  1859)  ausgeführt  hatte.  Erst  in  den  SOiger  Jahren 

kam  die  Forschung  wieder  in  Fluss,  angeregt  durch  Ungers  Oppo- 
sition gegen  einige  der  Hauptsätze  Mommsens.  (Die  römische  Stadt- 
ära. Abh.  der  Münch.  Akad.  XV.  1881.)  In  rascher  Folge  er- 

schienen dann  die  Schriften  von  Matzat,  Seeck,  Holzapfel,  Unger 
und  Soltau.  Die  letzte  zusammenfassende  Arbeit  ist  Soltaus  Römische 

Chronologie  (1889).  Diese  Untersuchungen  standen  zwar  alle  mehr 
oder  weniger  im  Gegensatz  zu  Mommsen,  vereinigten  sich  aber 
ihrerseits  nicht  zum  Ausbau  einer  einheitlichen  Theorie,  sondern 
kamen  zu  stark  von  einander  abweichenden  und  vielfach  geradezu 
gegensätzlichen  Resultaten.  Die  Folge  war,  dass  die  Forschung 
sich  wieder  von  der  römischen  Chronologie  abwandte,  weil  sie  als 
ein  dunkles  und  undankbares,  ja  scheinbar  hoffnungsloses  Gebiet 
betrachtet  wurde. 

„So  wenig  verlockend  eine  erneute  Beschäftigung  mit  den  Pro- 
blemen der  römischen  Chronologie  im  Hinblick  auf  die  grosse  Ver- 

schiedenheit der  bisher  gewonnenen  Resultate  erscheinen  mag,  so 
bietet  sich  doch  vielleicht  von  hier  aus  noch  der  sicherste  AVeg,  um 
die  Frage  nach  der  Glaubwürdigkeit  der  über  die  ältere  Geschichte 
vorliegenden    Tradition    einer    befriedigenden    Lösung    entgegenzu- 
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führen."  Diese  Worte  Holzapfels  (im  Bericht  über  die  Arbeiten  zur 
römischen  Geschichte  im  letzten  Vierteljahrliundert,  Burs.  J.  B.  124 

S.  207),  die  treffend  die  grundlegende  Wichtigkeit  der  chronologi- 
schen Forschung  für  die  historische  Kritik  betonen,  mögen  es  recht- 

fertigen, dass  hier  noch  einmal  unternommen  wird,  dem  Problem 

der  römischen  Jahrzählung  nachzugehen  und  einen  neuen  Lösungs- 
versuch zur  Prüfung  vorzulegen. 

Es  ist  schon  durch  den  Untertitel  des  Buchs  zum  Ausdruck 

gebracht,  dass  das  Augenmerk  hauptsächlich  auf  die  Eruierung  der 

all  in  ä  blichen  Entwicklung  der  römischen  Jahr- 

zählung gerichtet  ist.  Dabei  ist  von  der  Voraussetzung  ausge- 
gangen worden,  dass  die  verschiedenen  Ansätze  der  Stadtgründung, 

wie  sie  nacheinander  von  römischen  Historikern  aufgestellt  wurden, 

ebensoviele  Etappen  der  Entwicklung  der  römischen  Zeitrechnung 
bezeichnen,  und  dass  es  sich  deshalb  in  erster  Linie  darum  handle, 

die  mit  den  verschiedenen  Gründungsdaten  verknüpften  Jahrzäh- 

lungssysteme zu  rekonstruieren,  und  zwar  zunächst  ganz  ohne  Ein- 
mischung der  Kritik.  Wenn  diese  Bekonstruktionsversuche  häufig  zu 

Resultaten  führten,  die  von  den  bisherigen,  übrigens  unter  sich 

keineswegs  übereinstimmenden,  Ansichten  stark  abweichen,  so  darf 

vielleicht  der  Umstand  zu  ihren  Gunsten  angeführt  werden,  dass 

dabei  die  alten  Autoren,  denen  anderwärts  so  häufig  Fehler,  Ver- 

sehen, Ungeschicklichkeit,  Leichtfertigkeit,  Likonsequenz  und  Fäl- 

schung vorgeworfen  worden  sind,  durchgängig  in  besserem  Licht  er- 
scheinen. Bei  Polyb,  bei  Dionys  und  bis  zu  einem  gewissen  Grade 

sogar  bei  Diodor  kann  die  Behandlung  ihrer  chronologischen  Systeme 

als  Versuch  einer  „Rettung"  bezeichnet  werden.  Ja  die  römischen 
Fasten  Diodors  bilden,  weil  aus  ihnen  die  Fasten  und  die  Zeitrech- 

nung des  Fabius  sich  zurückgewinnen  lassen,  geradezu  den  Schlüs- 
sel zum  Verständnis  der  Genesis  der  römischen  Jahrzählung. 

Durch  den  Versuch,  den  Entwicklungsgang  der  römischen 

Jahrzählung  zu  verfolgen  und  namentlich  auch  den  Motiven  nach- 

zuspüren, auf  denen  die  Neuerungen  der  einzelnen  Systeme  ver- 
mutlich beruhen,  hoffte  der  Verfasser  auch  eine  gesichertere  Unter- 

lage für  die  Kritik  derselben  zu  finden.  Deshalb  wurde 

ein  besonderer  Abschnitt  der  chronographischen  Technik  gewidmet. 

Es  galt,  aus  den  rekonstruierten  Systemen  die  Arbeitsweise  der 
Chronologen  abzuleiten,  die  Metlioden  zu  erkennen,  nach  denen  sie 
die  für  die  Zählung  der  Jahre  verwendete,  zu  diesem  Zweck  aber 

von  Haus  aus  nicht  besonders  geeignete,  Beamtenliste  chronolo- 
gisch brauchbar  zu  machen  suchten.     Es  handelte   sich  namentlich 
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darum,  zu  unterscheiden,  wieweit  historische  Anhaltspunkte  für  die 

Ordnung  der  Zeitrechnung  benützt  und  wieweit  chronogr;ij)hische 
Kunstmittel  und  Nachhilfen  angewendet  wurden.  Dabei  ergab  sich, 

dass  man  zwei  Daten  wohl  mit  ziemlicher  Sicherheit  als  Pxkpfeiler 

der  römischen  Chronologie  betrachten  darf:  das  Jahr  387  v.  Ohr. 

für  die  Eroberung  Roms  durch  die  Gallier  und  das  Jahr  507  v.  Chr. 

für  die  von  dem  Konsul  Horatius  im  dritten  Jahr  der  Republik 

vollzogene  Dedikation  des  Kapitolinischen  Tempels.  An  diesen 

Daten  gemessen  erscheint  die  Varronische  Zeitrechnung  für  die 

ältere,  die  Polybianische  für  die  mittlere  Zeit  der  Republik  korrek- 

ter, beide  aber  in  weniger  ungünstigem  Licht  als  z.  B.  bei  Holz- 
apfel, nach  dem  die  vulgäre  Jahrzählung  bis  zu  sieben  Jahren,  und 

bei  Unger,  nach  dem  sie  gar  bis  zu  11  Jahren  von  der  wahren 
Zeit  abweichen  soll. 

Im  letzten  Teil  ist  versucht  worden,  auf  Grund  der  durch  die 

beiden  Daten  gegebenen  Fixpunkte  und  mit  Hilfe  der  überlie- 
ferten Angaben  über  die  Verschiebungen  des  Antrittstermms  eine 

Reduktionstabelle  der  Varronischen  Jahre  zu  konsiruieren. 

„Die  Zeit,  ein  dogmatisches  Handbuch  der  Römischen  Chro- 

nologie zu  schreiben,  ist  noch  nicht  gekommen."  Diese  im  Jahr 
1889  von  Soltau  im  Vorwort  zu  seiner  römischen  Chronologie  ge- 

schriebenen Worte  gelten  auch  heute  noch :  die  Kontroversen  sind 

zahllos,  für  die  wenigsten  Fragen  ist  eine  Einigung  erzielt.  Des- 
halb konnte  auch  in  den  vorliegenden  Untersuchungen  von  häufigen 

Auseinandersetzungen  mit  fremden  Ansichten  und  von  einer  aus- 
führlichen Begründung  der  eigenen  Aufstellungen  nicht  abgesehen 

werden.  Um  die  Nachprüfung  zu  erleichtern,  ist  eine  möglichst 

übersichtliche  Gliederung  des  Stoffs  und  eine  deutliche  Herausstel- 

lung der  einzelnen  Streitfragen  angestrebt  worden.  Nos  qui  sequi- 

mur  probabilia  nee  ultra  quam  ad  id,  quod  veri  simile  occurrit," 
progredi  possumus,  et  refellere  sine  pertinacia  et  refelli  sine  iracun- 
dia  parati  sumus.  (Cic.  Tusc.  II,  2,  5). 

Tübingen,  im  Juni  1909. 

Oscar  Lenze. 
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Erster  Teil. 

Vorimtersiicliuiigen. 

Erster   Abschnitt. 

Die  römlscheii  Fasten  Diodors. 

'H[jLtv  3s  xi  |j.£v  Ypa-^svza  y.aX»;  [xt;  [ii-.t- 
yiizo)  -^d-ö'/c'j,  xi  5k  äYvor^O-ivra -'jyx^cviTü) 
8'.op9-ü)asiog  ÜTiö  x(ov  d-jvaxwxs^)'/. Diodor  I,  6,  2. 

Für  den  Versuch,  der  anmählichen  Entwicklung  der  römischen 

Jahrzählung  nachzugehen,  scheint  mir  nichts  grösseren  Nutzen  zu 

versprechen  als  die  römische  Chronologie  Diodors,  obwohl  oder 

vielmehr  gerade  weil  dessen  Fasten  von  sämtlichen  anderen  uns 
erhaltenen  Beamtenlisten  in  mehr  als  einem  Punkt  verschieden  sind. 

Man  hat  früher  alle  diese  Abweichungen  lediglich  als  Versehen 

Diodors  betrachtet,  verschuldet  durch  „die  unglaubliche  Einfalt  und 

noch  unglaublichere  Gewissenlosigkeit  dieses  elendesten  aller  Skri- 

benten". Man  hat  „die  absichtlichen  oder  zufälligen  Auslassungen 

und  Einschiebungen"  für  bedeutungslos  erklärt  und  keinen  Anstand 
genommen,  in  der  Quelle  Diodors  „die  gleiche  Eponymenliste  und 

die  gleiche  Zählweise  vorauszusetzen,  die  von  Livius  und  Dionysios 

befolgt  worden  ist".  Diese  von  Mommsen  in  seiner  Römischen 
Chronologie  (S.  125 — 128)  vorgetragene  und  von  vielen  geteilte  An- 

sicht hat  Mommsen  selbst  später  wesentlich  modifiziert,  indem  er 

in  den  Römischen  Forschungen  (II,  261)  einen  Teil  der  Diodorischen 

Besonderheiten  für  die  Quelle  Diodors  vindizierte  und  als  eine  den 

andern  Fasten  sogar  vorzuziehende  Version  anerkannte.  Freilich 

hat  er  damit  nicht  überall  Beifall  gefunden.  Von  einer  Einigung 

in  Bezug  auf  die  Diodorische  Chronologie  ist  man  auch  heute  noch 
weit  entfernt.     Ja,   ein  Blick  in  die  verschiedenen  Lehrbücher  der 

Leuze,  Die  römische  Jalirzütiluiig.  1 



2  Die  römischen  Fabteu  Diodois, 

römischen  Chronologie  und  andere  einschlägige  Arbeiten  *)  zeigt, 
dass  nicht  etwa  nur  zwei  oder  drei  Meinungen  sich  gegenüberstehen, 

zwischen  denen  man  sich  zu  entscheiden  hätte ;  vielmehr  kann  man 

ruhig  sagen,  dass  die  Zahl  der  verschiedenen  Ansichten  so  gross 
ist  wie  die  Zahl  derer,  die  sich  mit  der  Frage  beschäftigten.  Es 

ist  deshalb  eine  unumgängliche  Vorarbeit,  die  sämtlichen,  auf  Dio- 

dors  römische  Chronologie  bezüglichen  Probleme  noch  einmal  ein- 
gehend und  im  Zusammenhang  zu  untersuchen.  Vielleicht  stellt 

sich  dabei  heraus,  dass  dem  Diodor  vielfach  starkes  Unrecht  ge- 
schehen ist,  und  dass  seine  Fasten  ein  wichtiges  Hilfsmittel  bieten, 

um  die  Genesis  der  römischen  Jahrzählung  aufzuhellen. 

Diodor  selbst  hat  grossen  AVert  auf  die  Chronologie  gelegt. 

Zwei  Dinge  betrachtet  er  als  die  Hauptvorzüge  seines  Werks:  die 
Berücksichtigung  der  Universalhistorie  und  die  streng  annalistische 

Anordnung.  Durch  die  Vereinigung  dieser  beiden  Prinzipien  weiss 
er  sich  seinen  Vorgängern  überlegen.  Die  einen  nämlich  haben 
nur  die  Geschichte  einzelner  Völker  oder  Zeiten  behandelt;  die 

andern,  die  mit  der  universalhistorischen  Tendenz  vorangegangen 

sind,  lassen  meist  die  exakte  Chronologie  vermissen  {xobq  ocxsc'go; 
Xpovou;  k'/A'ixoic,  o\)  7:ap£^£u^av  I,  3,  2).  So  gewiss  aber,  sagt  er  am 
Schluss  dieser  Ausführungen  (I,  3,  8),  so  gewiss  das  Ganze  mehr 

Nutzen  gewähre  als  der  Teil,  das  Zusammenhängende  mehr  als  das 
Zerstückelte,  das  zeitlich  genau  Bestimmte  mehr  als  das  seinem 

chronologischen  Zusammenhang  nach  Unbekannte,  so  gewiss  sei 
seine  universalhistorische  und  annalistische  Methode  den  älteren 

Geschichtswerken  vorzuziehen. 

Dass  der  in  diesen  programmatischen  Worten  ausgesprochenen 

guten  Absicht  die  Ausführung  nicht  immer  entspricht,  ist  unbedingt 

zuzugeben,  und  ich  bin  weit  entfernt,  zu  dem  Urteil  später  antiker 

1)  Mommsen,  K.  Chr.  125—128.  Matzat,  R.  Chr.  82  ü'.  HolzapfeU  K.  Chr. 
185  tf.  Soltau,  R.  Chr.  867—385.  ünger,  Stacltära  und  Kalendergang  an  ver- 

schiedenen Stellen.  Ferner:  W.  Collmann,  De  Diodori  Siculi  fontibus,  Dis.«<. 
Marburg  1869.  L.  Bornemann,  De  Castoris  chronicis  Diodori  Siculi  fönte  ac 
norma,  1878.  L.  0.  Bröcker,  Untersuchungen  über  Diodor,  1879.  0.  Seeck, 
Die  Kalendertafel  der  Pontifices.  1885.  Conr.  Cichorius,  De  fastis  consularibus 

antiquissinÜH,  1887.  Ben.  Niese,  Göttinger  Gelehrte  Anzeigen,  1887,  S.  831  ff. 
H.  Adams,  Chronologisches  zu  Diodoros,  N.  J.  1887,  S.  379—385.  Joh.  Bader, 
De  Diodori  rerum  Romanarum  auctoribus,  1890.  C.  Wachsmuth,  Ueber  das 
Geschichtswerk  des  Sik.  Diodoros,  I.  11.  Leipz.  Un.Pr.  1892.  Fr.  Reuss,  Die 
Chronologie  Diodors,  N.  J.  1896,  S.  641  ff.,  bes.  670  ff.  Ed.  Schwartz,  Artikel 

Diodoros  in  Pauly-Wissowa,  R.E.  V.  1903.  G.  Sigwart,  Römische  Fastrn  und 
Annalen  bei  Diodor,  Diss,  1900.  •      , 
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Ohronikenschreiber  zurückzukelireii,  von  deren  einem  Dicxlor  als 

ö  Qov^üxoLXoc,  xpovoypacpo;  bezeichnet  wird  -j.  Dass  aber  Diodor  nidit 
ganz  so  stümperhaft  und  vor  allem  nicht  so  leichtfertig  in  chrono- 

logischen Dingen  war,  wie  er  von  vielen  modernen  Gelehrten  hin- 
gestellt wird,  hoffen  die  folgenden  Untersuchungen  zu  zeigen. 

Wir  beginnen  dabei  nicht  mit  dem  Gründungsdatum  und  den 

Fasten  der  ältesten  Republik ;  zweckmässiger  scheint  der  umgekehrte 

AVeg,  zuerst  Diodors  Angaben  aus  seiner  eigenen  Zeit  zu  unter- 

suchen und  von  da  aus  sein  synchronistisches  System  in  die  Ver- 
gangenheit zurückzuverfolgen. 

1.  Das  Endjahr  des  Diodorischen  Werks. 

Die  letzten  Bücher  des  Diodorischen  Geschichtswerks  sind  nicht 

erhalten;  aber  in  der  Einleitung  gibt  der  Verfasser  eine  Inhalts- 

übersicht (I,  4,  6 — 5,  1)  und  zwar  nach  zwei  Gesichtspunkten.  Zuerst 

führt  er  aus,  wie  die  drei  Hauptperioden  •^),  in  die  er  die  Gesanit- 
geschichte  gliedert,  sich  auf  seine  40  Bücher  verteilen  (4,  6 :  xwv 

yap  ßtj^Xwv  y.iX.) ;  sodann  stellt  er  zusammen,  wieviel  Jahre  die  ein- 
zelnen Zeiträume  umfassen  (5,  1 :  xöJv  ok  xpi'^atv  xxX.). 

Als  das  Ziel,  das  er  mit  seiner  Geschichtsdarstellung  erreichen 

will,  nennt  er  an  beiden  Stellen  die  äp'/r^i  (les  römisch-gallischen 
Krieges.  Man  hat  ihm  nun  den  Vorwurf  gemacht,  er  habe  dieses 

Ereignis  nicht  richtig  zu  datieren  gewusst.  In  einem  Atem  gebe 

er  zwei  verschiedene  Daten  dafür  an  und  beide  seien  falsch*).  Es 
ist  zu  untersuchen,    ob  und  wie  weit  dieser  Vorwurf  berechtigt  ist. 

2)  Excerpta  ex  .Toannis  Chronicis  in  Cramers  Anecdota  Paris,  vol.  IT  p.  236. 
Diodor  ed.  Müller  VI,  5. 

3)  Buch  I — VI:  Begebenheiten  und  Mythen  vor  dem  trojanischen  Krieg. 
Buch  VII— XVII:  Vom  Trojanischen  Krieg  bis  zu  Alexanders  d.  Gr.  Tod.  Buch 
XVni— XL:  Von  da  bis  zum  Beginn  von  Cäsars  gallischem  Feldzug. 

4)  Z.  B.  Wachsmuth  a.  a.  0.  I,  5:  „Hinsichtlich  des  Anfangs  des  gallischen 
Kriegs  hat  er  aber  die  wunderlichsten  chronologischeii  Vorstellungen.  In 
einem  Atem  bezeichnet  er  als  sein  Anfangsjahr  einerseits  das  1.  Jahr  der  180. 
Olympiade  (das  wäre  also  60/59  j.  Chr.,  mithin  auch  nicht  richtig)  und  setzt 

zum  Anderen  730  Jahre  an  von  der  1.  Olympiade  bis  zu  eben  diesem  Anfangs- 
jahre (folglich  46  V.  Chr.)  .  .  ,  Und  diese  absolute  Unklarheit  hinsichtlich  des  .  . 

Endpunktes  seines  Geschichtswerks  wird  im  3.  und  5.  Buch  aufs  neue  illustriert 
durch  die  Versicherung,  die  britannischen  Feldzüge  Cäsars,  die  doch  in  die 

Mitte  des  gallischen  Krieges  fallen,  noch  ausführlich  behandeln  zu  wollen." 
Auch  Reuss  (a.  a.  0.  641)  erklärt  beide  Daten  für  falsch.  Schwartz,  R.K.  V,  661: 
„Die  Aeusserungen  Diodors  über  den  P^ndpunkt  seines  Werks  sind  seltsam 
verwirrt". 

1* 



4  Die  römischen  Fasten  Diodors. 

Dabei  müssen  ^vir  die  Angabe  in  I,  4,  7  und  die  Angabc  in  I,  5,  1 

getrennt  betrachten. 

a)  Die  Angabe  in  I,  4,  7. 

Diodor  sagt  hier:  ev  5s  xaig  £^f^;  sx-aoo:  xa:  xptal  ß''j3Xo:?  xa; 
Xo'.r.oc;  är.xooLq  (sc.  npiE,B'.z)  y.atcTa^a|j,£v  [xs/pc  xfj;  apx>];  '^o\i  auaxavxo; 

7:o>.£[iOu  'P(i){i.a^'ci;  T:pö;  KeXxou^,  xaO-'  ov  T^/ycoiiSvos  Faio;  'louX'.o; 
Ka:aap  ö  O'.a  xa;  ~pa^£t;  Tcpoaayop£u9-£c;  •9-£Ös  xax£7i:oX£|jiyja£  [X£V  xa 

7cX£taxa  xa:  |jLaxc|i,wxaxa  xwv  KzXxGiv  l^-vr^,  7rpo£[3{ßaa£  es.  xy,v  y^yE^o- 

vtav  xf^;  Twur^;  P-^XP-  "^^'^  BpExxavr/.wv  vTjawv •  xouxou  8'  aE  Tipw- 

X  a  '.  -  p  a  ̂  £  '.  5  ETCEXEXlaO-r^aav  öXu[ji7rta5o;  xfj;  ̂ xaxoaxYJs  v-a'i  oySor^- 

xoaxY^:  xaia  xö  TtpöJxov  Izoq  et:'  äpyoyxoQ  'A^TjVrjaiv  'HpwSou. 
Das  erste  Jahr  der  180.  Olympiade  ist  =  60/59  v.  Chr.  Der 

gallisclie  Krieg  begann  aber  erst  58  v.  Chr.  Deshalb  wollten  Clinton 

(Fasti  Hell.  III,  183)  und  Holzapfel  (R.  Chr.  45,  1)  xaxa  xb  xpixov 
£xo;  korrigieren.  Allein  die  Ueberliefernng  ist  geschützt  durch  die 

Beifügung  des  attischen  Archonten  Herodes,  von  dem  man  weiss^ 

dass  er  zu  ol.  180,  1  gehört^).  Diodor  hat  also  ol.  180,  1  geschrie- 
ben und  wenn  er  wirklich  in  dieses  Jahr  die  ersten  Taten  im  gal- 

lischen Krieg  gesetzt  hätte,  so  wäre  der  Vorwurf  der  falschen  Da- 
tierung berechtigt.  Allein  dieser  Vorwurf  beruht  nur  auf  irriger 

Interpretation  der  Worte  xo'jxou  6'  ac  upöxai  npd^etq.  Damit  meint 
Diodor  nicht,  wie  man  gewöhnlich  konstruiert "),  die  ersten  Taten 
im  gallischen  Krieg,  sondern  die  ersten  Taten  C  ä  s  a  r  s. 

xouxou  bezieht  sich  nicht  auf  7coX£|xou,  sondern  auf  Tdioc,  'loüXio; 
Kacorap  ').  AVenn  Diodor  sagt,  die  ersten  Taten  Cäsars  seien  in 
ol.  180,  1  ausgeführt  worden,  so  denkt  er  dabei  offenbar  an  sein 

erstes  Konsulat  (59  v.  Chr.  =  695  Varr.)  ̂ ).  Bei  dieser  Auffassung 
ist  der  letzte  Satz  (von  xouxou  bis  Hpwoou)  chronologisch  nicht  zu 
beanstanden. 

Es  fragt  sich  nun,  in  welchem  Verhältnis  dieser  letzte  Satz 

mit  seiner  Zeitbestimmung  zu  dem  vorausgehenden  steht,  in  welchem 

Diodor   angibt,   er  habe   die  Erzählung  bis  zur  ap/j/  des  römisch- 

5)  Wachsmuth  a.  a:  0.  I,  5  A.  3. 
6)  Z.  B.  Wachsmutli  a.  a.  0.  I,  5  A.  4.  Vogel,  Verh.  der  41.  Phil.Vers.  in 

München  1891,  S.  231. 

7)  So  Bornemann  a.  a.  0.  S.  6.  Unger,  Kalendergang  328.  Die  Beziehung 
auf  Cäsar  empfiehlt  sich  schon  aus  sprachlichen  Gründen,  weil  man  eher  von 

Ttpäss'.s  eines  Mannes  als  von  -pä^iig  zoXsuo'j  spricht  und  weil  die  npägsig  Cä- 
sars schon  vorher  erwähnt  sind  (6  5'.ä  xi;  7ipä;s!,$  7:poaaYops'j!>£ls  O-sög). 
8)  So  Wesselingzul,5,  1.  Fischer,  Zeittafeln,  S.  339.  Matzat,  R.  Chr.  I,  85, 1. 

Soltau,  R.  Chr.  369.     Schwartz,  R.E.  V,  665. 
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gallischen  Kriegs  geführt.  Betrachten  wir  letztere  Angaljc  zunächst 
für  sich,  so  ist  vor  allem  zu  konstatieren,  dass  nach  Diodorisclieni 

Sprachgebrauch  das  mit  |J.ixP-  '^"'i^  ̂ -P/Ji^  bezeichnete  Ereignis  noch 
als  in  die  Erzählung  eingeschlossen  zu  l)etrachten  ist ").  Man  hat 
daraus  gefolgert,  das  letzte  von  Diodor  behandelte  Jahr  sä  58  v.  Chr. 

=  696  Varr.  gewesen  ̂ '').  Allein  das  erste  Kriegsjahr  eines  Sjähri- 
gen  Feldzugs  noch  zu  erzählen  und  dann  abzubrechen,  wäre  ein 

Kompositionsfehler,  den  man  dem  Diodor  nicht  zutrauen  darf.  Man 

ist  dazu  verleitet  worden,  weil  man  bei  apyr]  xoö  r.cli^u  unwill- 
kürlich an  das  erste  Kriegsjahr  denkt.  Der  Sprachgebrauch  der 

griechischen  Schriftsteller  lässt  aber  die  Möglichkeit  einer  anderen 

Interpretation  von  ̂ pxh  ̂ n.  Was  Polybios  unter  der  ipyji  eines 
Kriegs  versteht,  führt  er  III,  6  an  mehreren  Beispielen  aus.  Die 

ixpyri  des  zweiten  punischen  Kriegs  sieht  er  in  der  Belagerung  von 

Sagunt  durch  Hannibal  (219  v.  Chr.  =  535  Varr.),  die  apyj^  des 

Antiochenischen  Kriegs  in  des  Antiochus  xataTüXou;  ei;  ttjv  ̂r^\i.r^- 

TpcaSa  (192  v.  Chr.  =  562  Varr.).  Das  erste  Kriegsjahr  im  Hanni- 
balischen  Krieg  ist  218  v.  Chr.  =  536  Varr.,  im  Antiochenischen  Krieg 
191  V.  Chr.  =z  563  Varr.  Unter  ap/yj  toO  7:oX£|xou  versteht  demnach 

Polybios  nicht  den  ersten  kriegerischen  Zusammenstoss  oder  das 
erste  Kriegsjahr,  sondern  eine  entscheidende  Handlung  einer  der 

beiden  Parteien,  die  gar  nicht  direkt  gegen  die  andere  gerichtet  zu 

sein  braucht,  die  aber  doch  den  Krieg  unvermeidlich  macht. 

Dass  Diodor  das  Wort  dpxrj  xoO  Tzoliiiou  im  gleichen  Sinne 

verwendet"),  zeigt  XII,  84,  4:  "flii-Blq  Ss  Tzapdvtes  km  xr^ir  «pxV  '^^^ 

TzoXi[io\j  xou  auaxavxos  'A^-r^vaco:^  xat  Supaxoa''ot;  xaxa  xijv  ev  <3cpx^ 

Trp68-£aiv  xa?  £7io[i£va?  r.pcx.^s.iq  et;  xrjv  exo{X£vrjV  ßc'ßXov  xaxaxa^o[Ji£V. 
Als  erstes  Kriegsjahr  des  athenisch-sjrakusanischen  Kriegs  betrach- 

tet Diodor  ol.  91,  2  =  Archontat  des  Chabrias,  und  beginnt  damit 

das  13.  Buch.  Unter  der  i^px^j  des  Krieges  aber  versieht  er  den 

in  ol.  91,  1  (Archon  Arimnestos)  gefassten  Beschluss  der  Athener, 
den  Egestanern  Hilfe  zu  leisten  (XII,  83.  84).  Dies  wird  über  allen 
Zweifel    erhoben    durch    die    Parallelwendung     im    Eingang    von 

9)  Zur  Vergleichung  passende  Stellen  finden  sicli  am  Anfstng  und  am 
Schluss  jedes  Buchs,  wo  Diodor  immer  den  in  dem  betr.  Buch  behandelten 

Zeitraum  genau  umgrenzt.  Auch  in  I,  5  zum  Beispiel  ist  bei  §t9f  ~f,z  'AJ.siiv- 
ipo')  TsXs'jxfjS  der  Tod  Alexanders  eingeschlossen. 

10)  Z.  B.  Mommsen,  R.  Chr.  127.  Wachsmuth  a.  a.  0.  I,  5.  Dagegen  gibt 

Mommsen,  R.  F.  II,  267  A.  61  richtig  das  erste  Konsulat  Cäsars  6^  als  Schluss- 
jahr an. 

11)  Auch  Dionys.  Hai.  gebraucht  I,  8,  1  dpx'»]  xoS  j:oXs|io'j  in  derselben  Be- 
deutung, vgl.  den  Abschnitt  über  die  Chronologie  des  Dionys. 
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Buch  XIT :  5:£^'.[JL£v  sto;   i-l  tov  tJjTjcpLaÖsvxa  -oXsfiov  O-ö 

In  diesem  Sinn  konnte  Dioilor  aucli  sagen,  dass  die  ap/ji  (les 

galli-sclion  Kriegs  in  dem  Konsulatsjahr  Cäsars  (59  v.  Chr.  =  695 

Varr.)  hig.  Denn  schon  in  diesem  Jahr  wurde  Cäsar  die  Statt- 
halterschaft des  cisalpinischen  Galliens  sowie  der  Provinz  Narbo 

und  der  Oberbefehl  über  die  daselbst  stehenden  Legionen  auf  5  Jahre 

vom  Ablauf  seines  Konsulats  an  übertragen.  In  dieser  auf  Cäsars 

eigenen  und  wohlbedachten  Wunsch  getroffenen  Bestimmung  lag 

aber  der  Keim  zum  gallischen  Kriege.  (Vgl.Mommsen,  R,  G.  III ",  222.) 
Führt  somit  schon  die  Diskussion  der  Angabe  |jl£XP^  "^^i?  ̂ pyji^ 

xoO  a-jaxavTOS  7ioX£|iO'j  'Ptojiaio'.s  Tzpbg  KbXxoi)^  unter  Berücksichtigung 
des  Diodorischcn  Sprachgebrauchs  darauf  hin,  dass  Diodor  als 
letztes  von  ihm  behandeltes  .lalir  das  dem  tatsächlichen  Ausbruch 

des  gallischen  Krieges  vorausgehende  Konsulatsjahr  Cäsars  (59  v. 

Chr.)  l)ezeichnen  will,  so  erhält  diese  Interpretation  ihre  beste  Be- 
stätigung dadurch,  dass  auch  die  Zeitangabe  im  letzten  Satz  (toutou 

bis  'Ilptocoo)  auf  das  Konsulatsjahr  Cäsars  geht.  Die  beiden  Sätze 
stehen  somit  wirklich  in  einem  engen  Verhältnis  zu  einander:  wäh- 

rend im  ersten  der  Schluss  des  Werkes  sachlich  bestimmt  ist,  wird 

er  im  letzten  chronologisch  fixiert. 

Demnach  ist  die  ganze  Stelle  so  zu  erklären:  das  letzte  von 

Diodor  behandelte  Jahr  war  ol.  180,  1  =  Archontat  des  Herodes 

=  erstes  Konsulat  Cäsars  ̂ ^).  In  diesem  Jahr  hat  Diodor  noch  er- 
zählt, was  nach  seiner  Ansicht  die  ap^Tj  des  gallischen  Krieges  bil- 

dete, nämlich  ohne  Zweifel  die  Uebertragung  der  gallischen  Statt- 
halterschaft an  Cäsar.  Bei  dieser  Interpretation  erweist  sich  die 

Angabe  in  I,  4,  7  als  vollkommen  korrekt. 

b)DieAngabeinI,  5,  1. 

In  I,  5  gibt  Diodor  die  Jahrsummen  für  die  einzelnen  Zeiträume 

an.  Für  die  vortroische  Periode  verzichtet  er  auf  Zahlenangaben. 

Die  Zeit  vom  trojanischen  Krieg  bis  zur  ersten  Olympiade  bestimmt 

er  nach  Apollodor^"').  Ihm  folgend  rechnet  er  vom  trojanischen 
Krieg  bis  zur  Rückkehr  der  Herakliden  80  Jahre,  von  da  bis  zur 

12)  Mit  ol.  180,  1  hat  also  Diodor  das  im  Verlauf  dieses  Olympiadenjahres 
beginnende  römische  Amtsjahr  geglichen.  Diese  Art  der  synchronistischen 
Reduktion  war  bei  den  griechischen  Schriftstellern  vorherrschend  üblich.  Vgl. 
Mommsen,  R.  F.  II,  353.  Soltau,  R.  Chr.  261.  Niese,  G.  G.  A.  1887,  832,  und 
unten  im  Abschnitt  über  Polyb.  §  2. 

13)  dxoXoüö-wg  'A7ioXXo8(i)pt>)  xtT)  'A9^vaito. 
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ersten  Olympiade  328,  im  ganzen  also  408  Jalire.  AVie  bei  Eru- 
tostlienes  und  Apollodor  ist  auch  bei  Diodor  die  Rechnung  mit 
Einschluss  des  Endtermins  zu  verstehen,  so  dass  also  ol.  1,  1  das 

408.  Jahr  nach  Trojas  Fall  ist '^). 
Nun  fährt  Diodor  fort:  von  der  ersten  Olympiade  aber  ])is  zur 

apX"^  <ies  gallischen  Kriegs,  dem  Schluss  unserer  Geschichtserzählung, 
rechnen  wir  730  Jahre:  anb  ck  xf^;  Tipwirj?  öXu|i,7rca5os  et;  xr^v  dpxV' 

Toü  KsXxcxoü  7ioX£|xoi),  r)v  xsXeuxrjV  7t£TioiT,[JL£^a  xffi  loxopix^  £TCxax6a'.a 

xa:  xp:axovxa  (sc.  xcO'£[i.£V  exrj.). 
In  dieser  Angabe  steckt  ein  offenkundiger  Fehler.  Da  Diodor 

die  apx^  "coö  KeXxixoö  7roX£|iou  nach  I,  4,  7  in  ol.  180,  1  setzte,  so 
diu-fte  er  nur  179  .  4  =  716  Jahre  rechnen.  Man  hat  den  Diodor 
auf  Kosten  seiner  Abschreiber  zu  entlasten  gesucht.  Die  Vermutung 

des  Bullialdus,  Diodor  habe  ̂ i'C,  (=  717)  geschrieben  und  dies  sei 
in  '])X  (=  730)  verderbt  worden,  ist  von  Wesseling  gebilligt  und 
neuerdings  wieder  von  Vogel  für  die  ansprechendste  Lösong  erklärt 

worden  ̂ ^).  Aber  auch  hier  ist  jede  Korrektur  zu  verwerfen.  Denn 
die  Zahl  730  ist  geschützt  durch  die  unmittelbar  folgende  Angabe 

der  Gesamtsumme,  in  der  sie  ebenfalls  vorausgesetzt  ist  '*).  Diodor 

fährt   fort :    wax£   xtjV    SXr^v   7ipaY[iax£''av    f^\iGy/   i:s.xio(.piy.<sizcc   ̂ {^Xiov 

14)  Vgl.  Clinton,  F.  H.  I,  124.  Jacoby,  ApollodoM  Chronik,  1902,  S.  78. 

Eratosthenes  rechnet  407  Jahre  iizl  xö  Tcpor/Yo6|j.svov  Ixog  xwv  Tipthittr/  dX'j}i.z:o)v, 
d.  h.  bis  zum  letzten  Jahr  vor  ol.  1,  1. 

15)  Vogel,  Verh.  der  41.  Phil. Vers.  S.  231.  Auch  Adams  in  J.  f.  Phil.  1.35, 
1887,  S.  382.  Uebrigens  wäre  nicht  mit  Wesseling  und  Vogel  717,  sondern 
mit  Adams  716  zu  erwarten.  Denn  ol.  1,  1  ist  auszuschliessen,  weil  es  bereits 

in  den  408  Jahren  eingerechnet  ist  (s.  Anm.  14  und  19),  dagegen  ol.  180,  1  ist 
als  Endtermin  einzuschliessen.  Somit  sind  volle  179  Olympiaden  =  716  Jahre 
zu  rechnen. 

16)  Dies  betont  mit  Recht  Wachsmuth  a.  a.  0.  S.  5.  Wesselißg  nahm  an, 

die  Gesamtsumme  sei  von  den  Abschreibern  entsprechend  der  Zahl  730  geän- 
dert worden.  (Ebenso  Adams  a.  a.  0.  S.  382.)  Allein  die  beiden  Zahlen  730 

und  1138  hat  offenbar  schon  Eusebius  in  seinem  Diodor  gelesen.  Sie  führen 
in  die  183.  Olympiade.  Diese  beginnt  bei  Eusebius  mit  1968  Abr.  Zu  1968  Abr. 
hat  Hieronymus  die  Notiz:  ,Diodorus  Siculus  Graecae  scriptor  historiae  clarus 

habetur".  Dazu  bemerkt  Wachsmuth  a.  a.  0.  S.  4,  1 :  „weshalb  gerade  zu  diesem 
Jahr,  bleibt  ungewiss ".  Vogel  a.  a.  0.  S.  234:  ,das  Jahr  49  kann  unmöglich, 
wie  Hier,  will,  die  Blütezeit  Diodors  bezeichnen,  sondern  frühestens  den  An- 

fang seiner  Schriftstellerei".  Schwartz  (R.E.  V,  663)  vermutet,  Kas.  habe  den 
Diodor  auf  ol.  182,  4  gesetzt,  weil  dies  die  Epoche  Cäsars  war.*  (Abr.  1968 
ist  bei  Hier.  =  ol.  182,  4,  dagegen  bei  Eusebius  =  ol.  183,  1).  Ein&cher  ist  viel- 

leicht die  P]rkliirung,  dass  Eusebius  die  Angabe  des  Diodor  über  das  Endjahr 

seines  Werks  (7:^0  Jahre  ä:i6  ir,z  -pouTjs  dX.)  vor  Augen  hatte  und  deshalb  in 
die  183.  Olympiade  seine  äxp.rj  ansetzte. 
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o'jaav  T.^p'.iyzvj  Ixr^  oua:  Xs.'.r.rj'nx  xwv  yilMv  iy.oi.zbv  xsxTapaxovia 
/wpt;  x(Ji)v  ypivoiv  xwv  Trsp'.s/ovxwv  xa;  Tcpi  xwv  Tpw.y.wv  TipaEs:;. 
1138  ist  die  Summe  von  408  +  730. 

Andere  haben  mit  Beibelialtung  der  Zahlen  730  und  1138  da- 
durch zu  helfen  gesucht,  dass  sie  statt  sü^  xy^v  apyj^v  xoO  KcXxixoö 

TioXeiiou  etwa  ei;  xr^v  dxjiY^v  oder  dg  xr^v  xsXsuxr^v  vorschlugen^'). 
Diese  Korrekturen  sind  ebenfalls  unannehmbar;  denn  selbst  bis  zum 

Ende  des  gallischen  Kriegs  durfte  Diodor  nur  71G  +  8  =  724  Jahre 
rechnen. 

Mit  Recht  haben  schon  Scaliger  und  Petavius  und  neuerdings 

Wachsmuth  und  Ed.  Schwartz  angenommen,  dass  der  Text  korrekt 

überliefert  ist  und  dass  hier  ein  Fehler  Diodors  vorliegt,  sofern  er 

zwei  nicht  zusammenstimmende  Angaben  nebeneinandergestellt  hat. 

Wie  aber  dieser  Irrtum  Diodors  zu  erklären  ist,  darüber  gehen  die 

Meinungen  auseinander.  Scaliger  vermutete,  er  habe  den  gallischen 

Krieg  und  den  Bürgerkrieg  verwechselt  ^").  Ed.  Schwartz  sagt 
(R.E.  y,  665) :  „Ich  w^eiss  keine  andere  Erklärung,  als  dass  die  von 
Diodor  benützte  chronologische  Tabelle  bis  46/5  (=  ol.  183,  3)  reichte 

und  er  deren  Schlusssumme  einfach  abgeschrieben  hat."  Beide  Er- 
klärungen sind  für  Diodor  nicht  sehr  schmeichelhaft  und  trauen 

ihm  ein  sehr  gedankenloses  Verfahren  zu.  Vielleicht  lässt  sich  doch 

eine  für  den  Autor  etwas  weniger  ungünstige  Erklärung  finden. 

730  Jahre  dnö  xi]g  Tipwxrjs  'OXu|X7tcaSos  führen  ebenso  wie  1138 
Jahre  dr^b  xöv  Tpwtxwv  auf  das  Jahr  ol.  183,  3  ̂ ^).  Dieses  Olym- 

piadenjahr ist  =  46/45  v.  Chr.  =  708/9  Varr.  Nach  Diodorischer 
Eechnungs weise  (vgl.  Anm.  12)  ist  es  zu  gleichen  mit  45  v.  Chr.  = 

17)  dxiiTiv  wurde  von  J.  G.  Herwart,  tsXsutyjV  von  Scaliger  und  Js.  Voss 
vermutet.  Vgl.  dazu  Vogel  a.  a.  0.  S.  230  und  Diodor  ed.  Dindorf  IV.  1828, 
Anm.  zu  I,  4,  6. 

18)  „itaque  insignis  est  hallucinatio  praestantissimi  scriptoris,  principium 

belli  Gallici  cum  annis  belli  civilis  confundentis".  Vgl.  Diodor  ed.  Dindorf  IV 
zu  I,  5,  1,  S.  10.    Aehnlich  Clinton,  F.  H.  III,  183. 

19)  So  richtig  Schwartz  (R.E.  V,  665).  Irrig  denken  Wachsmuth  (a.  a.  0. 1,  5) 
und  Reuss  (a.  a.  0.  641)  an  ol.  183,  2  =  47/46  v.  Chr.,  Vogel  (a.  a.  0.  230)  gar 

an  44  v.  Chr.  —  Wie  Diodor  dnö  Tpotag  (iXojastos  gerechnet,  lässt  sich  zweifel- 
los feststellen  aus  folgenden  Gleichungen : 

779  inb  Tpoiag  iXtöasto;  =  ol.     93,  4  (XIV,  2) 
780  ,„  ,  =  ol.  94,  1  (XIV,  3) 
866  ,  ,  .  =  Ol.  115,  3  (XIX,  1) 
873  (Handschr.  883;  corr.  Wesseling)  =  ol.  117,  2  (XX,  2) 

"      768  (Handschr.  760;  corr.  Wesseling)  =  ol.     91,  1  (XIII,  1). 
Demnach  muss  1138   cctiö  Tpoia?   dcXwaso);  =  ol.  183,  3  sein.     (Ebenso  408  dnö 
Tpo(ac  &X.  =  ol.  1,  1.    Vgl.  Anm.  14.) 
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709  VaiT.  In  diesem  Jabr  war  Cäsar  zum  vierten  Älal  Konsul; 
am  15.  März  des  folgenden  Jalirs  wurde  er  ermordet.  Da  somit 

die  730  Jabrc  Diodors  auf  das  letzte  volle  Lebens-  und  Amtsjabr 

CäsarS'  fübren,  so  legt  sich  die  Vermutung  nabe,  Diodor  habe  ur- 
sprünglicb  im  Sinn  geliabt,  das  4.  Konsulat  Cäsars  (45  v.  Cbr.)  zum 

Scblussjabr  seines  AVerks  zu  macben  und  somit  die  gesamten  Tzpacs:; 
dieses  Mannes  in  seine  Gescbicbte  aufzunebmcn;  erst  später  babe 

er  sich  entschlossen,  die  Geschichte  dieser  14  Jahre  wegzulassen 
und  mit  dem  ersten  Konsulate  Cäsars  aufzuhören; 

Bestätigt  wird  diese  Vermutung  dadurch,  dass  von  der  Absicht 

Diodors,  die  Taten  Cäsars  zu  schildern,  auch  sonst  noch  Spuren 
erhalten  sind.  Im  3.  und  im  5.  Buch  versichert  er  mehrmals,  er 

Averde  die  britannischen  Feldzüge  Cäsars  noch  ausführlich  beschrei- 

ben 20). 
Dass  in  einem  Werk  von  der  Grösse  des  Diodorischen,  wenn 

während  der  Ausarbeitung  der  Plan  geändert  wird,  Andeutungen 

stehen  bleiben,  welche  nur  zum  ursprünglichen  Plan  passen,  dem 

späteren  widersprechen,  wäre  an  sich  nichts  Auffälliges  und  würde 

der  Analogien  nicht  entbehren.  Hier  allerdings  ist  das  Stehen- 

bleiben der  zum  älteren  Plane  gehörigen  Zahlen  730  und  1138  des- 
halb auffälliger,  weil  hart  daneben  eine  Zeitbestimmung  steht,  die 

dem  späteren  Plane  angepasst  ist  {Eiq  ttjV  äp/j,v  toO  KeXt'.xoö  7:o}i- 

|jiou-,  Yjv  TeXsuTYjv  T:znod^\ied-oc  xf^Q  btopiag).  Es  ist  ein  starkes  Stück, 
dass  Diodor  sich  nicht  die  Mühe  genommen  hat,  die  beiden  Zahlen 

dem  veränderten  Schlussjahr  entsprechend  umzurechnen.  Für  uns 

aber  hat  dieses  Versehen  das  Gute,  dass  wir  dadurch  über  die  ur- 
sprünglich geplante  Ausdehnung  seines  AVerks  genau  orientiert 

werden  2^).  Diodor  wollte  anfänglich  bis  zum  4.  Konsulat  Cäsars 
(45  V.  Chr.)  gehen  und  hatte  diese  Absicht  noch,  während  er  an 
Buch  III  und  V  schrieb.  Später  entschloss  er  sich,  mit  dem  ersten 

Konsulat  Cäsars  (59  v.  Chr.)  aufzuhören.  Er  änderte  die  in  1,  4  und  5 

gegebene  Inhaltsübersicht   dementsprechend    ab.     In  I,  4  fügte   er 

20)  III,  38,  2.  V,  21,  2.  V,  22,  2.  Irrig  ist  es,  wegen  dieser  Stellen  (mit 
Schwartz  V,  663)  die  Unterwerfung  Britanniens  durch  Cäsar  (54  v.  Chr.)  als 
Endpunkt  des  Diodorischen  Werks  zu  bezeichnen. 

21)  Die  Annahme,  Diodor  habe  sein  ursprüngliches  Programm  später  ge- 
ändert, findet  sich  schon  bei  Wesseling,  zu  Diod.  I,  4,  7;  dann  bei  Cuntz,  De 

Auguste  Plinii  geograph.  auctore,  1888,  S.  35,  bei  Vogel  a.  a.  0.  S.  232  ff.  und 
sie  wird  auch  von  Wachsmuth  a.  a.  0.  S.  4  und  15  als  mögliche  Erklärung  der 

Widerspräche  anerkannt.  Nirgends  aber  ist  beachtet,  dass  die  Stelle  I,  5  ge- 
nauen Aufschluss  gibt  über  das  Jahr,  bis  zu  dem  Diodor  ursprünglich  gehen 

wollte. 
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gewissernuissen  zum  Ersatz  dafür,  dass  er  auf  die  Erzählung  der 

-pxce::;  Cäsars  verzichtet  hatte,  eine  ganz  kurze  AV'ürdigung  der 

grossen  Bedeutung  von  Cäsars  gallisch-britannischen  Feldzügen  ein  '^-). 
In  I,  5  gal)  er  ebenfalls  als  Endpunkt  die  ap/Y^  des  gallischen  Krie- 

ges an,  vergass  aber  die  Zahlen  730  und  1138  dementsprechend  zu 

korrigieren,  wie  er  auch  versäumt  hat,  die  Hinweise  in  Buch  III 

und  V  zu  tilgen  '-^). 
Ueber  die  Frage,  warum  Diodor  den  anfänglichen  Plan  aufge- 

geben und  auf  eine  Darstellung  der  Taten  Cäsars  verzichtet  hat, 

ist  von  Vogel  eine  ansprechende  Vermutung  aufgestellt  worden  -^) : 
Diodor  habe  wohl  zu  jenen  verständigen  Leuten  gehört,  die  sich, 

wie  Cicero  Brut.  2G2  sagt,  durch  die  Kommentarien  Cäsars  nicht 

aufgefordert,  sondern  abgeschreckt  fühlten,  ihren  Griffel  an  Cäsars 
Geschichte  zu  versuchen. 

c)  Resultat. 

Ist  die  gegebene  Erklärung  für  I,  4  und  I,  5  richtig,  so  brau- 
chen wir  nicht  mit  Wachsmuth  dem  Diodor  „die  wunderlichsten 

chronologischen  Vorstellungen"  über  Ereignisse  aus  seiner  eigenen 
Zeit  und  eine  „absolute  Unklarheit  über  den  Endpunkt  seines 

Werks"  aufzubürden.  Diodor  hat  vielmehr  die  ganz  richtigen  Glei- 
chungen angesetzt: 

Cäsars  4.  Konsulat  (709  Varr.)  [=  ol.  183,3]  =  730  nach  oL  1,1 
=  1138  post  Troiam  captam. 

Cäsars  1.  Konsulat  (695  Varr.)  =  ol.  180,1  [=  716  nach  ol.  1,1 

=  1124  p.  Troiam  captam]. 
Anfangs  hatte  er  beabsichtigt,  bis  zu  Cäsars  4.  Konsulat  zu 

kommen ;  später  beschloss  er  mit  dem  ersten  Konsulat  aufzuhören. 

In  der  im  Lauf  dieses  Jahrs  getroffenen  Entscheidung  über  Cäsars 

22)  Aelinlich  findet  sich  fr.  XXXII,  27,  3  bei  Gelegenheit  der  Zerstörung 
Korinths  eine  lange  laudatio  auf  Cäsar  eingeschaltet,  wohl  ebenfalls  ein  Ersatz 
für  die  ausführliche  Schilderung  seiner  Taten,  anf  die  er  verzichtet  batte. 
Vgl.  Vogel  a.  a.  0.  S.  232. 

23)  Vogel  a.  a.  0.  S.  232  möchte  dieses  Versäumnis  wenigstens  beim  5.  Buch 
dadurch  erklären,  dass  dieses  Buch  zu  denen  gehöre,  die  dem  Diodor  gestohlen 
und  verötfeutlicht  worden  seien,  ehe  er  sie  nochmals  durchgesehen  und  be- 

richtigt hatte.  Da  eine  solche  Erklärung  aber  jedenfalls  für  I,  5  nicht  möglich 
ist,  weil  hier  von  den  zwei  hart  nebeneinanderstehenden  Angaben  über  den 
Endpunkt  des  Werks  die  eine  geändert,  die  andere  ungeändert  gelassen  wurde, 
80  wird  man  sie  auch  für  V,  21  und  22  entbehren  können.  Ueberhaupt  scheint 
mir  Wachsmuth  (a.  a.  0.  S.  7  ff.)  mit  Recht  gegen  Vogels  Vermutung  Wider- 

spruch zu  erheben. 

24)  Vogel  a.  a.  0.  S.  23-4. 
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Stattluilterscliaft  sah  er  die  Ursache  des  gallischen  Kriegs  und 

gebrauchte  deshalb  den  Ausdruck,  er  habe  xi?  v.o'.vä?  r.^i^z'.i  be- 

schrieben bis  zur  äpyjj  "^^'-J  ̂ ^s^-X'.xoO  7co?i|xou,  Das  einzige,  \vas  ihm 
vorzuwerfen  bleibt,  ist  nicht  ein  chronologischer  Schnitzer,  sondern 

eine  Nachlässigkeit:  er  hat  versäumt,  die  Zahlen  730  und  1138  dem 

umgeänderten  Plan   entsprechend   in  71G  und  1124  zu  korrigieren. 

2.  Das  Fehlen  der  Diktatorenjahre  in  Diodors  Fasteu. 

Die  drei  ersten  Diktatorenjahre  (421,  430,  445  Varr.)  kennt 
Diodor  nicht.  Mit  452  Varr.  bricht  der  uns  erhaltene  Teil  seiner 

Geschichtserzählung  ab.  Dass  Diodor  auch  das  4.  Diktatorenjahr 

(453  Varr.)  nicht  mitzählte,  lässt  sich  schon  nach  Analogie  der 

drei  andern  vermuten,  und  es  ist  dies  auch  von  den  meisten  For- 

schern so  angenommen  worden  -').  Nur  Holzapfel  (R.  Chr.  45) 
vertritt  die  Ansicht,  das  4.  Diktatorenjahr  sei  in  den  Fasten  Diodors 

mitgerechnet  worden  ̂ ''').  Dies  lässt  sich  aber  rechnungsmässig 
widerlegen.  Diodor  stellt  die  letzten  von  ihm  genannten  Eponymen 

von  452  Varr.  zu  ol.  119,  3,  das  Konsulat  Cäsars  (695  Varr.)  zu 

ol.  180,  1.  Zwischen  452  und  695  liegen  242  Jahre,  zwischen  ol. 
119,  3  und  180,  1  nur  241.  Das  eine  Jahr,  das  Diodor  weniger 

hat,  ist  ohne  Zweifel  das  Diktatorenjahr  453  Varr.  ̂ '). 
Eine  andere  Frage  ist,  ob  vielleicht  in  Diodors  Geschichts- 

er Zählung  sich  Spuren  einer  Mitrechnung  der  Diktatorenjahre 
zeigen.  Da  wir  es  hier  zunächst  nur  mit  den  Fasten  zu  tun  haben, 

so  ist  diese  Frage  erst  später  zu  behandeln.     (II,  3,  1.) 

25)  Mommsen,  R.  Chr.  128.  Matzat,  R.  Chr.  I,  86.  Soltau,  R.  Chr.  369.  Niese, 
G.  G.  A.  1887,  832.    Schwartz,  R.E.  V,  699. 

26)  Seine  Argumentation  beruht  auf  der  irrigen  Voraussetzung,  Diodor 

müsse  wie  Polybius  490  Varr.  mit  ol.  129,  1  geglichen  haben.  Aber  auch  Po- 
lybius  hat  dies  nicht  getan ;  vielmehr  hat  dieser  nur  die  Ueberfahrt  des  Appius. 
Claudius  Caudex  in  ol.  129,  1  gesetzt,  weil  sie  tatsächlich  im  Spätsommer  des 
J.  264  v.  Chr.  stattfand.  Vgl.  Soltau,  R.  Chr.  262.  Tabellarisch  geglichen 
wurde  490  Varr.  sowohl  von  Polybius  als  von  Diodor  mit  ol.  128,  4. 

27)  So  Matzat  I,  85,  1.  Zum  selben  Resultat  führt  eine  andere  Angabe: 
In  frgm.  37,  2,  2  werden  die  Eponymen  von  663  Varr.  (L.  Marcius  und  Sex. 
Julius)  zu  ol.  172,  1  gestellt.  Zwischen  452  und  663  Varr.  liegen  210  Jahre, 
zwischen  ol.  119,  3  und  ol.  172,  1  nur  209.  Die  Differenz  kommt  zweifellos  von 

der  Nichtzahlung  des  Diktatorenjahrs  453  Varr.  her.  (So  Niese,  G.  G.  A. 
1887,  832.) 
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3.  Diodors  Beamtenlistc  vom  ersten   plebeisclicn  Konsul  (388  Varr.)  bis 
zum  Schlussjahr  seines  Werks  (0)95  Varr.). 

Vom  ersten  plebeischen  Konsul  bis  zu  Cäsars  erstem  Konsulat 

haben  die  Kapitolinischen  Fasten  308  Stellen  (beide  Endjahre  ein- 
gerechnet). Bei  Diodor  (XY,  82)  ist  der  erste  plebeisclie  Konsul 

zu  ol.  104,  2  gestellt,  Cäsars  erstes  Konsulat  {<xl  Tipwiai  TzpdE,z>.(;  I,  4) 
zu  ol.  180,  1.  Das  ergibt  304  Stellen.  Die  Differenz  beruht  darauf, 

dass  Diodor  die  4  Diktatorenjahre  nicht  kennt. 

Es  ist  nicht  überflüssig  hervorzuheben,  dass  Diodors  Liste  für 

diese  ganze  Periode,  also  für  einen  Zeitraum  von  3  Jahrhunderten, 
in  der  Stelleuzahl  vollkommen  mit  der  Liste  des  Livius  über- 

einstimmt, ja  in  der  Stellenzahl  der  konsularischen  Jahre  auch  mit 

den  Kapitolinischen  Fasten. 

Nicht  so  ganz  vollständig  ist  die  Uebereinstimmung  in  den 
Namen  der  Konsuln.  Es  ist  freilich  nur  für  einen  kleinen  Bruch- 

teil der  304  Kollegien  die  Yergleichung  möglich,  nämlich  für  die 
G2  Jahre  von  ol.  104,  2  bis  ol.  119,  3.  Davon  sind  ausserdem  drei 

Jahre  (ol.  113,  2.  ol.  114,  4.  ol.  115,  1)  zusamt  den  Eponymen  in 

unseren  Handschriften  ausgefallen.  Es  bleiben  also  zur  Yerglei- 
chung 59  Stellen  mit  118  Namen. 

Ich  lasse  die  zahlreichen  Fälle  aus  dem  Spiel,  wo  bei  den 

Gentilnamen  ohne  Zweifel  Schreibfehler  vorliegen,  die  wahr- 
scheinlich den  Handschriften  zur  Last  fallen  und  ohne  weiteres 

leicht  zu  korrigieren  sind  ̂ ^).  So  ist  häufig  HoKXioq  geschrieben  an 
Stelle  verscliiedener  ähnlich  lautender  Gentilnamen,  z.  B.  an  Stelle 

von  Poetilius  394.  408.  428.  440  Yarr.,  an  Stelle  von  Popilius  395. 

398.  404.  438  Yarr.,  an  Stelle  von  Publilius  415.  439  Yarr.,  end- 

lich statt  Papirius  434  Yarr.;  ebenso  Mapxog  statt  des  Gentil- 

namens  Marcius  397.  402.  412  Yarr.,  'louXcog  statt  *Io6v:og  443  Yarr., 
Uonih.oi  statt  Publilius  427.  434  Yarr.,  MacfxfXto?  statt  MavXco;  395, 

MavXto?  statt  Maenius  416,  OouXßto?  statt  Foslius  oder  Follius  436, 
AiXioq  statt  Aulius  435  Yarr.  u.  ä. 

Auf  Abweichungen  in  den  Yornamen  ist  ohnehin  nicht 

yiel  Gewicht  zu  legen,  da  wegen  der  üblichen  Abkürzung  derselben 

28)  Die  Handschriften  stimmen  auch  nicht  immer  überein.  Bei  404  haben 

die  HH.  ausser  PFO  tioti-Xio;,  Bei  406  steht  statt  Popilius  im  Patniensis  IIon- 
TitXXtoc,  in  0  und  den  übrigen  HH.  IldzXiog.  Bei  416  steht  statt  Maenius  im 

Patm.  MivX'.o;,  in  0  [liX'.o;,  in  TY  tidvio;.  Bei  397  steht  Mäpy.o;  nur  im  P 
sonst  Mipx'.os.  Zu  439  Varr.  vgl.  Mommsen,  R.  F.  U,  232  ff.  gegen  Nissen,  Rh., 
M.  25,  .34.    Abzulehnen  ist  der  Vermittlungsversuch  von  Soltau,  R.  Chr.  385. 
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auf  Einen  Buchstaben  Schreibfehler  sich  selir  leicht  einstellen 

konnten.  Uebrigens  haben  die  Diodorhandschriften  nur  verbültnis- 
mässig  selten  (14  mal  bei  116  Xamen)  andere  Pracnomina  als  Livius 
und  von  diesen  14  Füllen  sind  noch  2  abzuziehen,  in  denen  Diodor 

mit  Cassiodor,  und  2  weitere,  in  denen  er  mit  den  fasti  Cap.  über- 
einstimmt. In  diesen  4  Fällen  ist  also  die  Verderbnis  wahrschein- 

lich auf  Seite  der  Liviushandschriften  -^). 
Lässt  man  die  Schreibfehler  ausser  Betracht,  so  ist  bei  Diodor 

in  diesem  Abschnitt  nur  5  mal  ein  anderer  Konsul  genannt  als  in 

den  sonstigen  Verzeichnissen. 
In  zwei  Fällen  hat  Diodor  sicher  Unrecht.  Es  lässt  sich  so- 

gar zeigen,  wie  der  Irrtum  entstanden  ist,  und  dieser,  von  Bröcker 

(Untersuchungen  zu  Diodor  S.  55)  gegebene  Nachweis  ist  deshalb 

wichtig,  weil  er  einen  Schluss  auf  die  Beschaffenheit  der  unmittel- 

baren Vorlage  für  Diodors  Fasten  gestattet.  Für  417  Varr.  er- 
scheint bei  Diodor  (XVII,  17  zu  ol.  111,  3)  ein  Konsul  L.  Papirius 

statt  P.  Aelius  Paetus  (Liv.  VIII,  15),  für  das  folgende  Jahr  ein 

Konsul  Kaeso  Valerius(XVn,  29)  statt  KaesoDuillius  (Liv.  VIII,  16). 

Der  Vorname  Kaeso  ist  in  der  gens  Valeria  gar  nicht  gebräuch- 
lich. Die  beiden  Versehen  erklären  sich  leicht,  wenn  Diodor  eine 

Tabelle  vor  sich  hatte,  die  etwa  so  aussah : 

ol.  111,  3:     Tdio^  So'jXttcx'.o;        Il6~Xioc,  AlXioc,  Ilaixos 

ol.  111,  4:     Kai'awv  AousXXcos       Asuxcog  IlaTOpLo^ 

ol.  112,  1:     Mapxoi;  OjoXkipioq     Mapxo;  "AxiXiOQ. 
Beim  Abschreiben  aus  einer  solchen  Tabelle  nahm  Diodor  bei 

ol.  111,  3  statt  des  Aelius  den  darunterstehenden  Aeuxio?  Ilaiwtp'.oc, 
bei  ol.  111,  4  zu  dem  Vornamen  Katawv  den  in  der  nächsten  Linie 

stehenden    Gentilnamen   OuaXXspio;.     Diese   Schreibversehen  durch 

Abspringen    des  Auges    auf   die   nächste  Zeile  konnten  aber  bloss 
entstehen,    wenn    die  unmittelbare  Vorlage,    aus   der  Diodor  seine 

Jahrespräskripte   abschrieb,   nicht   ein  erzählendes  Geschichtswerk, 

sondern  eine  blosse  Eponymentabelle  war  ̂ °). 

29)  Abweichende  Vornamen:  391,  392,  396,  403,  404,  408,  413,  415,  423, 
431,  434,  436,  449,  452  Varr.  Uebereinstimmiing  des  Cassiodor  mit  Diodor: 

413,  423.  Uebereinstimmung  der  fasti  Cap.  mit  Diodor:  391,  449.  —  C  o  g- 
n  0  m  i  n  a  gibt  Diodor  in  diesem  Abschnitt  nur  für  8  Konsuln  (388  und  395 
Varr.  für  beide,  410,  412,  414,  415  Varr.  je  nur  für  einen  der  Kollegen);  sie 
stimmen  mit  den  von  Livius  gegebenen  überein. 

30)  Dafür  werden  sich  später  noch  weitere  Indizien  ergeben  (s.  unten  S.  21  ft'., 
66  f.).  Mit  Absicht  gebrauche  ich  den  Ausdruck  ,  unmittelbare  Vorlage  ".  Ueber  die 
eigentliche  Quelle  von  Diodors  Fasten  ist  damit  noch  nichts  entschieden.  Dio- 



j^  Die  römischen  Fasten  Diodor.s. 

Beim  dritten  von  den  5  Fällen  (der  eine  Konsul  für  426  Yarr. 

heisst  bei  Diodor  XVII,  87:  A.  Postumius,  bei  Liviiis  VIII,  22: 

P.  Plautius  Proculus)  wage  ich  nicht  zu 'entscheiden,  ob  ein  Schreib- 
fehler (IIoaTO'jjito;  statt  IlXa-jico;)  oder  eine  Diskrepanz  der  von 

Diodor  und  von  Livius  benutzten  Quellen  anzunehmen  ist. 

Das  letztere  liegt  dagegen  ohne  Zweifel  vor,  wenn  fürs  Jahr 
405  Varr.  beide  Konsuln  bei  Diodor  (XVI,  59  zu  ol.  108,  3) 

anders  heissen  als  in  den  sonstigen  Quellen:  Diodor  nennt  sie 

M.  Aemilius  T.  Quinctius.  dagegen  Livius  VII,  24:  L.  Furius  Ca- 
millus  App.  Claudius  Crassus.  Ein  Versehen  des  Diodor  ist 

hier  kaum  anzunehmen ;  er  wird  die  Namen  in  seiner  Quelle  ge- 

funden haben  ̂ ^).  Dass  die  Fastenquellen  für  die  Eponymen  eines 
Jahrs  nicht  übereinstimmten,  wird  ja  von  Livius,  zwar  nicht  gerade 
bei  diesem  Jahr,  aber  sonst  öfters  erwähnt. 

AVas  endlich  die  Reihenfolge  der  Konsulate  betrifft,  so 

weicht  Diodor  einmal  von  der  bei  Livius  und  in  den  fasti  Cap.  be- 
folgten Ordnung  ab.  Er  bringt  das  Konsulat  des  M.  Fabius  und 

Ser.  Sulpicius  (409  Varr.)  schon  zwischen  den  Eponymen  von  405 

und  40G  Varr.  (XVI,  66  zu  ol.  108,  4).  Auch  hier  wird  nicht  mit 

Soltau  (R.  Chr.  384)  und  Schwartz  (R.E.  V,  699)  ein  Versehen 

Diodors,  sondern  eine  Diskrepanz  der  Quellen  anzunehmen  sein, 

die  mit  der  eben  genannten  Verschiedenheit  bezüglich  der  Eponymen 

von  405  Varr.  in  Zusammenhang  stehen  mag.  Ein  Wahrschein- 
lichkeitsbeweis dafür  wird  sich  uns  später  ergeben.  (S.  Fab.  §  6. 

Pol.  §5.) 

4.  Diodors  Beamtcnliste  vom  Konsulat  des  Sp.  Cassius  und  Proc. 
Verginius  (268  Varr.)  bis  zum  ersten  plebeischen  Konsul  (388  Varr.). 

A.  Aufzählung  der  Diodorischen  Besonderheiten. 

Der  uns  erhaltene  Teil  der  Fasten  Diodors  setzt  erst  ein  mit 

dem  Konsulat  des  Sp.  Cassius  und  Proc.  Verginius  (268  Varr.), 

das  zu  ol.  75,  1  gestellt  ist  (XI,  1.) ;  er  weist  im  Vergleich  mit  der 

vulgären,  Varronisch-Kapitolinischen  Liste  folgende  Eigentümlich- 
keiten auf: 

der   kann   sich    diese  Eponymentabelle  auch    selbst    aus   einem  grösseren  ge- 
Hchichthchen  Werk  zusammengestellt  haben.     Vgl.  unten  S.  22. 

31)  Diodor  steht  ganz  allein,  alle  unsere  übrigen  Fastenzeugen  stehen  auf 
Seite  des  Livius.  Das  spricht  aber  keineswegs,  wie  Bröcker  (Untersuchungen 
über  die  Glaubwürdigkeit  der  altrömischen  Geschichte,  S.  283)  meinte,  gegi:n 
die  Gate  und  das  Alter  der  Diodorischen  Version.  Vgl.  den  ähnlichen  Fall 
von  320  Varr.  und  dazu  Mommsen,  R.  F.  II,  224. 
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I.  Bei  Diodor  fehlt  das  Kollegium  von  272  Varr.  ((/.  Julius 

Julus  und  Q.  Fabius  Yil)ulanus  11). 
II.  Bei  Diodor  sind  die  Eponynien  von  2i)G  Varr.  zu  ol.  81,  4 

und  die  von  297  Varr.  zu  ol.  82,  2  gestellt.  Daraus  geht  hervor, 

dass  er  für  ol.  82,  1  ein  Konsulpaar  gehabt  hnbcn  niuss,  «las  in 

der  vulgären  Liste  fehlt.  Die  Namen  dieser  Konsuln  sind  uns 
unbekannt,  weil  die  ganze  Geschichtserziihlung  für  das  Jahr  ol.  82,  1 

wohl  durch  Schuld  der  Abschreiber  ausgefallen  ist  (zwischen  XI,  90 

und  XI,  91). 

III.  Diodor  führt  zwischen  den  Eponymen  von  297  und  298 

Varr.  ein  Kollegium  auf,  das  sonst  nirgends  erhalten  ist:  L.  Quinc- 
tius  Cincinnatus  und  ]\1.  Fabius  Vibulanus  (XII,  3  zu  ol.  82,  3). 

IV.  Ebenso  führt  Diodor  zwischen  den  Eponymen  von  326 

und  327  Varr.  ein  Kollegium  auf,  das  in  den  andern  Fasten  fehlt: 

L.  Quinctius  und  A.  Sempronius  (XII,  77  zu  ol.  90,  1). 
V.  Bei  Diodor  fehlen  die  5  Militärtribunenkollegicn  von  331 

bis  335  Varr. 

VI.  Diodor  bringt  die  5  Kollegien  von  360 — 364  Varr.  zwei- 
mal und  zwar  unmittelbar  hintereinander,  zuerst  bei  ol.  97,  2 — 98,  2 

(XIV,  97—110),  sodann  bei  ol.  98,3—99,  3  (XV,  2-20). 

•    VII.  Diodor  rechnet  für  die  Anarchie  nur  ein  Jahr  (ol.  103,  2), 

während  die    vulgäre  Zählung  5  Jahre    rechnet   (379 — 383  Yarr.). 
VIII.    Bei    Diodor    fehlt    das    letzte    MilitärtribunenkoUcgium 

(387  Varr.). 

B.  Diskussion  der  Dio  dorischen  Besonderheiten. 

Bei  der  Diskussion  der  Eigentümlichkeiten  der  Diodoiischen 

Liste  folgen  wir  nicht  der  chronologischen  Anordnung,  in  der  sie 

soeben  aufgezählt  worden  sind,  sondern  einer  Gruppierung  nach 
sachlicher  Zusammengehörigkeit,  wobei  wir  mit  den  stärksten  und 

eingreifendsten  Abweichungen  beginnen. 

Erste  Gruppe  (Ziffer  V  und  VI). 

a)  Die  Auslassung  der  5  Kollegien  von  331—335  Varr. 

Zwei  Ansichten  stehen  sich  gegenüber.  Die  eine  sieht  in  dieser 

Auslassung  einen  Vorzug  Diodors,  die  andere  einen  Fehler.  Die 

erste  glaubt,  Diodor  gebe  die  ursprüngliche  Beamtenliste  -wieder, 
jene  5  Kollegien  seien  spätere  Fälschung.  Die  zweite  hält  die 
5  Kollegren  für  echt  und  sieht  in  ihrer  Weglassung  eine  entweder 

absichtliche  oder  fahrlässige  Fälschung  des  Diodor  oder  seiner 
Quelle. 
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Als  Vertreter  der  ersten  Ansicht  nenne  ich  L.  Bornemann 

(a.  a.  0.  S.  4),  Matzat  (B.  Chr.  I,  198  ff.),  C.  P.  Burger  (60  Jahre 
aus  der  älteren  Geschichte  Roms,  1891  =  Verh.  der  Amsterdamer 

Akad.  XX).  Diese  Ansicht  ist  zweifellos  unrichtig;  sie  ignoriert 
den  Umstand,  dass  die  Auslassung  nachher  durch  Verdoppelung 

von  5  Kollegien  wieder  kompensiert  wird.  Dies  deutet  darauf  hin, 

dass  die  5  Kollegien  zur  ursprünglichen  Stellenzahl  gehörten.  Auch 
scheint  die  Voraussetzung  mir  wenigstens  höchst  bedenklich,  dass 

in  die  Magistratsliste,  nachdem  sie  einmal  in  historischen  Werken 

veröffentlicht  war,  später  noch  eine  ganze  Anzahl  eponymer  Kolle- 

gien eingeschwärzt  worden  sein  soll  ̂ -). 
Von  der  Mehrzahl  der  Forscher  wird  denn  auch  die  andere  Ansicht 

vorgezogen :  die  5  Kollegien  sind  ebenso  alte  Bestandteile  der  Magistrats- 
liste wie  die  übrigen  aus  jener  Zeit;  ihre  Auslassung  beiDiodor  ist  ein 

Fehler.  Es  fragt  sich  nur,  ob  dabei  eine  Absicht  oder  ein  blosses  Ver- 
sehen anzunehmen  ist.  Letzteres  ist  die  Ansicht  Ungers  (Rom.  Stadt- 

ära 134,  1).  Es  ist  aber  gewiss  kein  Zufall,  dass  infolge  dieser  Aus- 
lassung das  Tribun  at  der  drei  Fabier,  unter  denen  Rom  von  den 

Galliern  belagert  wurde,  gerade  auf  das  von  Polybios  dafür  ange- 

gebene Jahr  ol.  98,  2  fällt.  Die  Weglassung  ist  also  höchstwahr- 
scheinlich eine  beabsichtigte;  und  zwar  ist  ihr  Zweck  vermutlich 

eben  der,  die  gallische  Katastrophe  auf  ol.  98,  2  zu  bringen.  Eine 

solche  Manipulation  könnte  von  Diodor  selbst  oder  schon  von  seinem 

Gewährsmann  vorgenommen  sein.  Für  das  erstere  spricht,  dass 

die  Auslassung  in  die  Fuge  zweier  Diodorischer  Bücher  (XII  und 

Xni)  fällt.  Dies  wird  noch  deutlicher  werden,  wenn  wir  damit 
eine  zweite  Eigentümlichkeit  Diodors  in  Zusammenhang  bringen. 

b)  Die   doppelte  Aufführung  der  ö  Kollegien   von  360 — 364Varr. 

Wesseling  hat  zuerst  die  Vermutung  ausgesprochen,  dass  einige 

der   im  Anfang    von    Buch  XV    aufgeführten    Kollegien    Wieder- 

32)  Als  ein  Beispiel  dafür,  wie  zufilllige  Zahlenverhältnisse  oft  zu  irrigen 
Schlüssen  verleiten,  führe  ich  an,  dass  Bornemann  den  Umstand,  dass  jene 
5  Kollegien  gerade  in  der  Mitte  zwischen  Dezenivirat  und  gallischem  Brand 

liegen  (308—330  =  28  Kollegien,  336—368  =  28  Kollegien)  als  einen  Beweis 
dafür  betrachtet,  dass  sie  unecht  und  später  eingelegt  seien  (quinque  illa  col- 
legia  ad  remedia  chronologoruni  pertinere).  —  Gegen  Matzats  Argumentation 
ist  zu  sagen:  dass  dieselben  Namen  in  den  Fasten  öfter  und  bald  nacheinander 
sich  wiederholen,  ist  bei  der  geringen  Anzahl  konsulatsfähiger  Familien  nicht 

verwunderlich.  Seeck  hat  die  Methode  Matzats  —  allerdings  wider  Willen  — 
ad  absurdum  geführt,  indem  er  nachwies,  dass  nach  demselben  Prinzip  auch 

andere  Reihen  (343—347  Varr.  und  348-350  Varr.)  für   gefälscht  zu  erklären 
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holimgen  der  schon  am  Scliluss  von  Buch  XIV  genannten  seien. 

Dann  hat  Borghesi  ̂ ^)  die  Entdeckung  vervollständigt,  indem  er 
feststellte,  dass  die  ganze  Reihe  der  zu  ol.  98,  3 — ol.  99,  3  gestellten 

Eponymen  nur  eine  Douhlette  der  schon  vorher  hei  ol.  97,  2 — ol. 
98,  2  aufgeführten  Eponymenreihe  ist.  Allerdings  finden  sich  in 

unsern  Diodorhandschriften  vereinzelte  Ahweichungen  in  den  Namen 

der  sich  entsprechenden  Kollegien,  wie  die  Gegenüherstellung  in 

CLL.  I^  p.  119  zeigt.  Aher  diese  Differenzen  verschwinden  gegen- 
über der  Zahl  der  Uebereinstimmungen  und  sind  so  geringfügiger 

Natur,  dass  sie  mit  Leichtigkeit  als  Schreibversehen,  sei  es  des 
Diodor  selber  oder  seiner  Abschreiber,  erklärt  werden  können. 

(Mommsen,  R.  F.  II,  226.)  Die  von  Borghesi  behauptete  Identität 

der  beiden  Reihen  ist,  soviel  ich  sehe,  nur  von  Bröcker  (Unter- 
suchungen über  Diodor,  1879,  S.  65  f.)  angezweifelt,  von  allen  andern 

dagegen,  wie  z.B.  von  Niebuhr  (R.  G.  II-  630)  und  Mommsen  (R.  Chr. 
126)  als  sichere  Tatsache  anerkannt  worden. 

Wie  ist  diese  Verdoppelung  zu  erklären?  Daran,  dass  Diodor 
hier  Recht  hätte,  dass  also  5  Kollegien  zweimal  hintereinander  in 

derselben  Reihenfolge  regiert  hätten,  hat  niemand  zu  denken  ge- 

wagt. Es  ist  allgemein  anerkannt,  dass  Diodors  Liste  hier  fehler- 

haft ist.  "Weniger  Uebereinstimmung  herrscht  über  die  Frage, 
warum  Diodor  nach  dem  Gallierbrand  5  Kollegien  wiederholt 

hat.  Es  ist  versucht  worden,  dieses  Problem  isoliert,  ohne  Rück- 

sicht auf  jene  Auslassung  von  5  Kollegien  331 — 335  Varr.,  zu  lösen. 

So  sagt  Niese  (G.  G.  A.  1887,  S.  834):  „  AVas  die  5  nach  dem  Gallier- 
brande wiederholten  Kollegien  afigeht,  so  scheint  mir  deutlich,  dass 

sie  wesentlich  dasselbe  zu  leisten  bestimmt  sind,  was  in  den  andern 

Quellen  die  5  Jahre  der  Anarchie;  wie  diese,  so  sind  auch  jene 

der    chronologischen  Berichtigung    halber    hinzugesetzt;    durch    sie 

seien  (Kalendfertafel  79  if.).  Gegen  Matzat  vgl.  Unger,  Kai.  301.  Soltau,  R.  Chr. 
379.  Gegen  die  von  Bornemann,  Matzat,  Burger  vertretene  Ansicht  erklärt 
sich  auch  Ed.  Meyer,  G.  d.  A.  V,  136. 

33)  Zu  XV,  2  (Eponymen  von  ol.  98,  3)  bemerkte  Wesseling:  Longe  longe- 
que  Diodorus  a  ceteris  fastorum  conditoribus  se  segregat,  tribunos  militum 
tonsulari  potestate  memorans  nusquam  obvios.  Unde  vero  eos  et  qui  aliquot 
annis  sequuntur  descripserit,  finire  non  possum:  neque  enim  divinus  sum. 
Aehnlich  zu  XV,  8  (ol.  98,  4).  Erst  bei  den  Eponymen  von  ol.  99,  1  (XV,  44) 
spricht  er  die  Vermutung  aus,  sie  seien  aus  XIV,  103  repetiert,  ebenso  ihre 
Nachfolger  aus.  XIV,  107.  Ueber  die  ganze  hier  in  Frage  kommende  Partie 

der  Diod.  Fasten  sagt  er  zu  XV,  22:  mihi  densae  hie  obversantur  tenebrae. — 
Borghesis  Abhandlung  steht  Fasti  2,  168  und  ist  abgedruckt  in  Dindorfs  Dio- 

dor I,  2  p.  XII— XVIII. 
Lenze,  Die  rOmischo  JuhrzUhlung.  2 
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wird  der  in  den  griecbischen  Synchronismen  des  Gallierbrandes 

(ol.  98,  2)  und  des  Pyrrbuskrieges  (ol.  124,  4)  eingescblossenc  Zeit- 
raum auch  für  die  römische  Zeitrechnung  hergestellt.  Für  Diodors 

Chronologie  ist  diese  Absicht  als  sicher  anzunehmen;  aber  auch  die 

Anarchiejahre  der  andern  Ueberlieferung  verdanken  wahrscheinlich 

demselben  Bestreben  ihre  Entstehung."  Allein  wenn  Diodor  oder 
sein  Gewährsmann  die  Absicht  gehabt  hätte,  den  Zeitraum  von 

106  Jahren,  für  den  die  römische  Beamtenliste  nur  101  Kollegien 

bot,  durch  Hinzudichtung  von  5  Kollegien  auszufüllen,  so  glaube 
ich  nicht,  dass  er  dies  in  der  rohen  und  auf  den  ersten  Blick  zu 

durchschauenden  AVeise  getan  hätte,  dass  er  einfach  5  Kollegien 
aus  der  Zeit  vor  dem  Gallierbrand  mit  denselben  Namen  und  in 

derselben  Reihenfolge  nach  dem  Gallierbrand  wiederholte. 

Aus  demselben  Grund  ist  es  auch  abzulehnen,  wenn  die  Ver- 

doppelung der  5  Kollegien  von  Soltäu  (R.  Chr.  371  ü'.)  und  Bader 
(a.  a.  0.  S.  15)  mit  der  Auslassung  von  4  Anarchiejahren  und  1  Mili- 

tärtribunenjahr in  der  AVeise  in  Beziehung  gebracht  wird,  dass  man 

annimmt,  Diodor  habe  die  5jährige  Anarchie  gekannt  und  in  einer 

seiner  Quellen  vorgefunden;  er  habe  sie  aber  eigenmächtig  oder 
einer  andern  Quelle  folgend  auf  ein  Jahr  reduziert  und  ausserdem 

noch  ein  Militärtribunenjahr  absichtlich  oder  versehentlich  wegge- 
lassen, und  er  habe  dann,  um  dieses  selbstgeschaffene  Defizit  von 

5  Stellen  wieder  zu  decken  und  zwischen  Alliaschlacht  undPyrrhuskrieg 

die  richtige  Zahl  von  Jahren  beizubehalten,  die  5  Kollegien  ver- 
doppelt. Selbst  wenn  man  die  5jährige  Anarchie  (das  quinquennium 

sine  curulibus  magistratibus)  für  nichts  anderes  gelten  lassen  will 

als  für  ein  chronographisches  Hilfsmittel  (was  ich  nicht  für  richtig 
halte,  s.  ITI.  Teil),  so  ist  es  doch  ein  reelles  Hilfsmittel,  das  nicht 

Eponymen  vortäuscht  wo  keine  waren.  Hätte  Diodor  die  5jährige 
Anarchie  gekannt,  so  hätte  es  ihm  nicht  einfallen  können,  sie  zu 

beseitigen  und  statt  derselben  zur  Korrektur  der  Zeitrechnung  jene 
plumpe  Wiederholung  anzuwenden.  Und  wenn  man  dies  doch  für 

möglich  halten  wollte,  so  dürfte  immer  noch  gefragt  werden,  warum 

Diodor  nicht  lieber  die  ganze  Anarchie  beseitigte  statt  ihr  bloss 

4  Jahre  zu  nehmen  und  an  einer  andern  Stelle  noch  ein  Eponymen- 
kollegium   auszulassen. 

Viel  eher  als  mit  diesen  beiden  Besonderheiten  Diodors  ist  die 

Verdoppelung  der  5  Kollegien  in  Beziehung  zu  setzen  mit  der  Aus- 

lassung der  Eponymen  von  331—335  Varr.  Denn  da  haben  wir 
beidemal  eine  zusammenhängende  Reihe  von  5  Kollegien. 

Es  kann  kein  Zweifel  sein,  dass  die  Auslassung  und  die  Verdoppe- 
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lang  miteinander  im  Zusammenhang  stehen.  „Hypothesen,  welche 
diesen  einfachen  und  einleuchtenden  Tatbestand  ignorieren,  haben 

von  vornherein  den  Anspruch  verwirkt,  ernst  genommen  /u  Averden'*. 
(Ed.  Schwartz  in  K.E.  V,  700.) 

c)  Die   Korresponsion   der   beiden   Manipulationen. 

Auch  von  dem  Standpunkt  aus,  dass  die  beiden  Manipulationen 

sich  entsprechen,  hat  die  Frage,  warum  Diodor  an  einer  Stelle 

5  Kollegien  weggelassen  und  dafür  an  einer  andern  Stelle  5  Kolle- 
gien doppelt  aufgeführt  habe,  sehr  verschiedene  Antworten  gefunden. 

Moramsen  gab  in  der  R.  Chr.  126,  A.  227  im  Anschluss  an  Niebuhr 

folgende  Erklärung:  „Dass  die  Alliaschlacht  unter  dem  Archon 

Pyrgion  stattgefunden,  fand  Diodor  ohne  Zweifel  bei  Fabius  be- 

merkt ^^)  und  wurde  dadurch  auf  die  Verschiebung  der  beiderseitigen 
Magistratslisten  aufmerksam.  Er  warf  darum  am  Anfang  seines 

XIII.  Buches  fünf  Jahrkollegien  heraus,  flickte  aber,  als  gewissen- 
hafter Schelm,  dafür  hinter  der  Alliaschlacht  am  Schlüsse  (soll 

heissen :  am  Anfange)  des  XV.  Buches  fünf  andere  wieder  ein,  so 

dass  er  allerdings  glücklich  wieder  auf  dieselbe  Höhe  der  Konfusion 

zurückgelangte.  Indes  tat  er  des  Guten  nicht  genug:  er  hätte,  um 
das  Tribunat  der  3  Fabier  auf  den  Archon  Pyrgion  zu  lenken,  sechs 

Kollegien  auswerfen  müssen;  da  er  eines  zu  wenig  nahm,  gelangte 
er  damit  auf  dessen  Nachfolger  Theodotos,  was  weiter  zu  ändern 

ihm  offenbar  der  Mühe  nicht  wert  schien".  Mit  dem  letzten  Satz 
tut  Mommsen  dem  Diodor  entschieden  Unrecht.  Es  ist  in  der  Tat 

keine  Stümperei  zu  arg,  die  diesem  Autor  nicht  zugetraut  würde. 

Mit  vollem  Recht  hat  Niese  (G.  G.  A.  1887,  S.  836)  dagegen  ge- 
schrieben: „Nicht  zu  billigen  ist  Mommsens  Ansicht,  dass  Diodor 

-len  Gallierkrieg  auf  ol.  98,  1  habe  setzen  wollen,  aber  es  nicht  ge- 
konnt ;  denn  ich  wenigstens  kenne  kein  Mittel,  den  Willen  Diodors 

zu.  erkennen,  ausser  an  dem,  was  er  wirklich  erreicht  hat.  So  un- 
fähig war  Diodor  nicht ;  in  der  römischen  wie  in  der  griechischen 

Geschichte  hat  er,  soweit  er  uns  erhalten  ist,  die  wichtigen  Ereig- 

nisse allemal  richtig  an  die  ihm  von  der  Ueberlieferung  vorgeschrie- 

benen Punkte  gebracht."  Aber  auch  die  im  zweiten  Satz  von 
Älommsen  gegebene  und  von  vielen,  z.  B.  von  Reuss  a.  a.  O.  S.  671, 
angenommene  Erklärung  für  die  Kompensation  ist  unbefriedigend: 

34)  Dass  diese  Vermutung,  die  von  Niebuhr  stammt  und  auch  von  vielen 
anderen  angenommen  wurde,  nicht  zu  billigen  ist,  wird  sich  später  zeigen. 
Fabius  setzte  das  Tribunat  der  3  Fabier  ohne  Zweifel  zu  ol.  99,  3.  Vgl. 
nnten  den  Abschnitt  über  Fabius. 

2* 
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wenn  Diodor  die  5  Kollegien  331—335  Varr.  ausliess,  um  die  gal- 
lische Katastrophe  auf  ein  bestimmtes  Olympiadenjahr  zu  bringen, 

so  tat  er  das  doch  in  der  Meinung,  damit  für  das  Tribunat  der 
3  Fabier  den  richtigen  Synchronismus  hergestellt  zu  haben.  Wie 
sollte  es  ihm  dann  in  den  Sinn  kommen,  die  damit  gewonnene 
korrekte  Zeitrechnung  durch  Einschiebung  von  5  Kollegien  sofort 
wieder  zu  zerstören? 

Eine  andere  Erklärung  ist  von  Ed.  Schwartz  (R.E.  V,  700)  auf- 
gestellt worden.  Sie  unterscheidet  sich  von  der  Mommsenschen  da- 

durchy  dass  Mommsen  den  Diodor  seine  Tabelle  vom  Konsulat  des 
Brutus  und  Tarquinius  nach  vorwärts,  Schwartz  dagegen  von  der 
eigenen  Zeit  des  Diodor  nach  rückwärts  konstruieren  lässt.  „Da  er 

mit  der  Abzahlung  der  römischen  Eponymen  bis  zu  denen  der  Allia- 
schlacht  nur  auf  381  v.  Chr.  (ol.  99,  3)  kam,  während  er  386  v.  Chr. 
(ol.  98,  2)  erreichen  wollte,  doublierte  er  5  Eponymenkollegien;  bei 
seiner  gänzlichen  Ignoranz  über  die  Grundlagen  der  römischen 
Chronologie  hielt  er  es  aber  für  nötig,  diesen  Gewaltstreich  wieder 

auszuschalten,  und  Hess  die  5  Eponymenkollegien  der  Jahre  331 — 335 
weg."  AVährend  bei  Mommsens  Erklärung  die  Auslassung  das  prius, 
die  AViederholung  die  Kompensation  dafür  ist,  ist  nach  Schwartz  das 

Verhältnis  umgekehrt.  Infolgedessen  kommt  die  gleiche  Schwierig- 
keit auch  bei  dieser  Erklärung  wieder,  nur  an  der  andern  Stelle: 

man  vermisst  den  zureichenden  Grund  dafür,  dass  Diodor,  nachdem 

er  durch  jene  Verdoppelung  für  die  Zeit  des  gallischen  Brandes 
die  Chronologie  eingerenkt  hatte,  sich  sollte  veranlasst  gesehen 
haben,  dieselbe  wieder  zu  zerstören,  indem  er  „so  töricht  war,  an 

einer  beliebigen  Stelle  5  Kollegien  auszuschalten".   (Schwartz  ib.  704.) 
Ein  dritter  Erklärungsversuch  führt  die  von  Diodor  vorgenom- 
mene Manipulation  auf  die  Benützung  von  zwei  verschiedenen  Quellen 

zurück.  Holzapfel  (R.  Chr.  185)  nimmt  an,  die  eine  von  diesen 

Quellen  sei  eine  auf  dem  System  des  Eratosthenes  beruhende  Chro- 
nographie, die  andere  ein  römischer  Annalist  gewesen,  dessen  Daten 

5  Jahre  tiefer  lagen  als  die  der  griechischen  Chronik  ̂ ^).     Bis  zum 

35)  Aehnlich  Bader  a.  a.  0.  S.  14  ff.:  „Diodorus  id  egisse  videtur,  ut  dis- 
crepantias,  quas  investigavit  inter  chvonographum  et  annalium  scriptorem, 
compensaret  et  utrique  satisfaceret.  Itaque  accidit  ei,  ut  iu  miras  incideret 

confusiones."  Ebenso  Triemel,  N.  J.  1889,  S.  354.  Auch  Soltau  (R.  Chr.  370  ff.) 
operiert  mit  einer  Art  von  Zweiquellentheorie;  Diodor  soll  seine  ganze  Chro- 

nologie dem  Polyhius  entlehnt  haben,  aber  der  eine  Teil  seiner  Ansätze  beruhe 
auf  dem  richtig,  der  andere  auf  dem  falsch  verstandeneu  Polybius.  In  der 
falschen  Auffassung  der  Intervallangaben  des  Polybius  für  die  Gallierzüge  sei 
Diodor  dann  noch  bestärkt  worden  durch  zwei  weitere  Missverständnisse,  die 
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Schluss  von  Buch  XII  sei  Diodor  der  römisclien  Quelle  gefolgt. 

Beim  Uebergang  zum  Buch  XIII  liabe  er  die  Waliruelimung  ge- 
macht, dass  er  sich  mit  der  griechischen  Chronik  nicht  mehr  in 

Einklang  befand,  und  habe  daher,  um  die  Uebereinstunmung  mit 

derselben  herzustellen,  die  5  Kollegien  331 — 335  Yarr.  weggelassen. 
Nach  dem  gallischen  Brand  habe  er  5  Kollegien  wiederholt,  um 

wieder  mit  der  römischen  Quelle  in  Einklang  zu  kommen.  An 

dieser  Theorie  ist  soviel  richtig,  dass  Buch  XI  und  XII  und  wie- 

derum Buch  XV — XX  demselben  System  römischer  Chronologie 
folgen,  dass  dagegen  Buch  XIII  und  XIV  ans  dem  Rahmen  dieses 

Systems  herausfallen.  Für  unwahrscheinlich  aber  halte  ich  die  Vor- 

aussetzung, dass  Diodor  ohne  eine  von  Anfang  an  festgelegte  chrono- 
logische Disposition  einfach  darauf  losgeschrieben  und  ohne  ersicht- 

lichen Grund  je  nach  Laune  bald  auf  den  Einklang  mit  der  grie- 
chischen bald  auf  die  Uebereinstimmung  mit  der  römischen  Quelle 

mehr  Wert  gelegt  haben  soll. 

Die  Entstehung  der  beiden  mit  einander  korrespon- 
dierenden Fehler,  der  Auslassung  und  der  Wiederholung  von 

5  Kollegien,  findet  wohl  die  leichteste  und  einfachste  Er- 

klärung, wenn  man  sich  Diodors  Arbeitsweise  folgender- 
massen  vorstellt:  Es  ist,  wenn  man  sich  Diodor  nicht  als  einen 

ganz  unfähigen  Skribenten  denkt,  bei  der  annalistisch-synchronisti- 
schen Anlage  seines  Werks  schon  an  sich  wahrscheinlich,  es  lassen 

sich  aber  zudem  auch  mehrere  Indizien  dafür  finden,  dass  Dio- 

dor, ehe  er  an  die  Ausarbeitung  der  Geschichtserzählung 
ging,  sich  eine  vollständige,  synchronistische  Tabelle 

verfertigte ^°).  Diese  Tabelle  enthielt  die  Olympiaden,  die 
attischen  Archonten  un^  die  römischen  Eponymen.  Die  Archonten 
bildeten  eine  Kolumne,  die  römischen  Jahresbeamten  waren  offenbar 

in  zwei  Kolumnen  angeordnet,  so  dass  bei  zwei  Konsuln  die  beiden 
Namen  nebeneinander,  nicht  untereinander  standen.  Darauf  führen 

die  früher  (S.  13)  erwähnten,  durch  Abspringen  des  Auges  auf  die 
nächste  Zeile  entstandenen  Schreibversehen.  Für  diese  Tabelle  ent- 

nahm er  die  Olympiaden  und  Archonten  einer  griechischen  Chrono- 

ihm  mit  der  Nachricht  über  Timasitheos  (s.  unten  S.  5G  ff.)  und  mit  dem  fabi.scheu 
Zitat  bei  Gellius  N.  A.  5,  4  (s.  unten  S.  48  ff.)  passiert  seien.  Soltaus  Ansicht  über 
die  letztgenannten  Stellen  ist  m.  E.  durchaus  irrig,  seine  darauf  gebaute  Theo- 
ne  über  Diodors  Chronologie  höchst  kompliziert  und  umvahrscheiidich.  Der 
Abschnitt  über  Diodors  Chronologie  (Abschn.  XYIl)  gehört  zu  den  unklarsten 
und  misslungensten  in  Soltaus  Rom.  Chronologie. 

36)  Aehnlich  Reuss  a.  a.  0.  652:  „Diodor  arbeitet  nach  einer  Tabelle,  die 

er  zuerst  entworfen  hat".    Vgl.  auch  S.  643. 



22  Die  lömischon  Fausten  Diodois. 

grapbie;  die  röniisclicii  Beamten  aber  wird  er  dort  sclnverlich  schon 
dazugestcllt  gefunden  haben.  Vielmelir  ist  anzunehmen,  dass  er 

diese  selbst  aus  römischen  Quellen  hinzugefügt  hat  ■'").  In  einer 
römischen  Quelle,  nmg  dies  nun  ein  erzählendes  Werk  oder  eine 

blosse  Beamtenliste  gewesen  sein,  können  sich  natürlich  jene  Ans- 
lassung  und  jene  Wiederholung  noch  nicht  gefunden  haben.  Es  ist 

deshalb  anzunehmen,  dass  sie  auch  in  Diodors  ursprünglicher 
Tabelle  nicht  vorhanden  waren,  sondern  dass  bei  den  29  in 

Buch  XITI  und  XIV  behandelten  Jahren  ol.  91,  2  bis  oh  98,  2 

die  29  römischen  Kollegien  von  331 — 359  Varr.  standen, 
so  dass  bei  ol.  91,  1  die  Eponymen  von  330  und  bei  ol.  98,  3  die 

Eponymen  von  360  sich  korrekt  anschlössen. 

^Nachdem  Diodor  das  annalistisch-synchronistische  Gerüst  seines 
Werkes  fertiggestellt  hatte,  nahm  er,  so  vermute  ich  weiter,  die 

Gliederung  des  Stoft's  und  die  Einteilung  desselben  in  Bücher  vor. 
Dabei  verfuhr  er,  wenigstens  für  die  historische  Zeit,  in  der  Weise, 

dass  er  die  Büchereinschnitte  möglichst  auch  mit  sachlichen  Ein- 
schnitten zusammenfallen  Hess.  Gewöhnlioh  wählte  er  für  den  An- 

fang eines  neuen  Buches  das  Jahr  eines  epochemachenden  Ereig- 

nisses ^^).     Manche  Epochenjahre  waren  aber  ihrem  Charakter  nach 

37)  Schon  Mommsen  hat  (R.  F.  IT,  271  A.  68)  eine  ähnliche  Vermutung  aus- 
gesprochen, nur  hat  er  sie  nicht  weiter  verfolgt:  , Diodor  wird  sein  chrono- 

logisches Parapegraa,  das  er  zunächst  aus  Apollodor  nahm  und  das  die  Kon- 
suln schwerlich  enthielt,  erst  aus  seiner  römischen  Quelle  vervollständigt  und 

dann  an  der  Hand  dieser  Tafel  die  Geschichtserzählung  aus  seinen  griechischen 

und  römischen  Quellen  zusammengestellt  haben."  Ob  übrigens  gerade  Apol- 
lodor die  griechische  Quelle  war,  ist  zweifelhaft.  Mit  Recht  sagt  Schwartz 

(R.E.  V,  665):  ,Man  hüte  sich  vor  berühmten  Namen;  Apollodors  Chronik 
enthielt  keine  Olympiadenzahlen,  reichte  nicht  weit  genug  herunter  und  war 

überhaupt  keine  fortlaufende  Tabelle ;  K  a  s  t  o  r  ist  Diodor  unbekannt  geblie- 
ben, sonst  hätte  er  nicht  behaupten  können  (I,  5  und  XL,  8),  dass  er  für  die 

vortroische  Zeit  kein  TcapäTCrjYjJta  gefunden  hätte."  Auch  Schwartz  ist  der  An- 
sicht, der  von  Diodor  benützte  Chronograph  habe  nur  die  Liste  der  Archonten 

und  Olympioniken,  nicht  aber  die  römischen  Beamten  gegeben.  Die  Ausglei- 
chung der  griechischen  Liste  mit  der  Konsulatstafel  sei  „so  erbärmlich  schlecht, 

dass  sie  als  Diodors  eigenstes  Werk  angesehen  werden  müsse*.  Diese  letztere 
Ansicht  kann  ich  nicht  ganz  teilen. 

38)  Buch  XI  beginnt  mit  Xerxes  Zug  gegen  Hellas,  Buch  XII  mit  dem 
Feldzug  Kimons  gegen  Kypros,  Buch  XIII  mit  dem  Krieg  der  Athener  gegen 
Syrakus,  Buch  XIV  mit  der  Einsetzung  der  30  Tyrannen  in  Athen,  Buch  XVI 
mit  der  Thronbesteigung  Philipps ,  Buch  XVII  mit  dem  Regierungsantritt 
Alexanders,  Buch  XIX  mit  der  Usurpation  des  Agathocles,  Buch  XX  mit  dessen 
Ueberfahrt  nach  Afrika.  Diese  Epochenjahre  hat  Diodor  jedenfalls  auch  dem 
griechischen  Chronographen  entnommen.     ^Vgl.  Adams  a.  a.  0.  381.) 
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niolir  für  den  Abscliluss  eines  Buches  geeignet,  z.  B.  die  End- 

jalire  grosser  Kriege  (vgl.  XIII,  114),  wiclitige  FriedensscLlüssc,  Todes- 

jahre mächtiger  Herrsciier  ̂ "). 
So  nahm  Diodor  das  wichtige  Epochenjahr  des  Antalkidasfiie- 

dens  (ol.  98,  2  Archon  Theodotos)  als  Abschluss  des  XIV.  Buches 

in  Aussicht  ̂ °).  In  das  gleiche  Jahr  fiel  aber  die  Belagerung  Rhe- 
giums  durch  Dionys  und  die  Belagerung  des  Kapitols  durch  die 
Gallier.  Dies  konnte  Diodor,  wenn  er  es  nicht,  was  icli  für  ganz 

wohl  möglich  halte  ,  in  seiner  c h  r  o  n  o g r  a  p  h  i  s  c  h  e n 

Quelle  fand,  so  jedenfalls  aus  Polybios  (I,  6)  wissen, 

dessen  "Werk  er  genau  kannte  und  für  die  spätere  Geschichte 
ausgiebig  benützte.  Schwartz  (R.E.  V,  699)  erklärt  es  für  sehr  un- 

wahrscheinlich, dass  er  den  Synchronismus  direkt  aus  Polybios 
entlehnte,  weil  er  diesen  für  die  ältere  römische  Geschichte  nicht 

benutzt  habe.  Letzteres  ist  richtig,  schon  weil  Polybios  die  ältere 

Geschichte  nicht  annalistisch  dargestellt  hatte;  aber  es  ist  kein 

Gegengrund  gegen  die  Annahme,  dass  Diodor  sich  durch  die  von 

Polybios  I,  6  so  markant  hervorgehobene  dpyjj  yvwpcJ^o.uevrj  xat  d\LO- 

XoYC'j|x£vyj  Ttap'  ccTiaatv  beeinflussen  Hess.  Uebrigens  ninnnt  Schwartz 
selber  (ib.  686)  in  Diodor  XIV,  90,  5 — 7  eine  Einlage  aus  Polybios 
XII,  25  an.  Demnach  hätte  Diodor  bei  Abfassung  des  XIV.  Buchs 

den  Polybios   jedenfalls    in    der  Hand    gehabt.     Dass  Diodor   den 

39)  Für  das  erste  Jahr  des  XVIII.  Buches  führt  Diodor  XVIII,  1  kein  epoche- 

machendes Ereignis  an.  Es  ist  klar,  dass  hier  die  Einteilung  dadurch  beein- 
flusst  ist,  dass  er  das  Todesjahr  Alexanders  an  den  Schluss  von  Buch  XVII 

bringen  wollte.  So  wird  auch  die  Abgrenzung  von  Buch  XIV  und  XV  eher 

dadurch  begründet  sein,  dass  er  den  Antalkidasfrieden  an  den  Schluss  eines 

Buches,  als  dadurch,  dass  er  die  persische  Expedition  gegen  Euagoras  auf 

Kypros  an  den  Anfang  eines  Buches  stellen  wollte.  Uebrigens  war  es  ihm 

natürlich  umso  lieber,  wenn  er  zwei  aufeinanderfolgende  Jahre  mit  bemerkens- 
werten Ereignissen  hatte,  wovon  er  das  eine  an  den  Schluss,  das  andere  an 

den  Anfang  eines  Buches  stellen  konnte.  Dies  war  der  Fall  bei  den  Ueber- 
gängen  von  XII  auf  XIII,  von  XIII  auf  XIV,  von  XIV  auf  XV,  von  XVI  auf 

XVII,  von  XIX  auf  XX,  nicht  dagegen  bei  den  Uebergängen  von  X  auf  XI, 

von  XI  auf  XII,  von  XV  auf  XVI,  von  XVII  auf  XVIII,  von  XVIII  auf  XIX. 

In  solchen  Fällen  bezeichnet  Diodor  das  Endjahr  eines  Buchs  in  Ermangelung 

einer  eigenen  P^poche  als  xb  TcporjYO'Jp.£vov  Izoq  derjenigen  Epoche,  mit  der  das 
folgende  beginnt.    (XI,  1.  XI,  92.  XII,  2.  XV,  1.  XV,  94.  XVIII,  1.) 

40)  XIV,  117:  ri\i&lz  8'  izel  uäpöotisv  änl  ttjv  Y£vo[i£vir]v  zoiq  "EXXvja'.v  elpyjVTjv 
~PC5  'ApiagspgrjV  xal  xöv  xf^z  Tw|i7]s  0-6  FaXaxwv  -xivSavov,  -/.  a  -c  ä  x  Vj  v  I  v  ä  p  X  'S 
it  P  ö  0-  s  a  i  V  xo'jxo  xeXog  no!.r,odp.£0-a  xy^gSs  xfjg  ßüßXou.  Diese  Stelle  zeigt,  dass 
die  Verteilung  der  Zeiträume  auf  Bücher  von  Anfang  an  festgelegt  war.  Vgl. 

auch  Stellen  wielV,  6,  30:  tva  [iv]  xr,v  sc  ä.y/j,z  W-'^  -poxs'.iJisvrjV  a'jvxo|iiav  önsp- 
ßa(vw}isv  und  ähnl. 
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Synchronismus  bei  dem  römischen  A  n  n  a  1  i  s  t  e  n,  den  er  be- 
nutzte, gefunden  habe,  worauf  Schwartz  S.  701  hinauskommt,  scheint 

mir  von  allen  drei  MögHchkeiten  die  unwahrscheinlichste.  Denn 
dann  hätte  schon  die  Quelle  Diodors  und  nicht  erst  Diodor  selber 
die  Fastentafel  nach  diesem  Synchronismus  korrigieren  müssen. 

Schwartz  nimmt  das  auch  an ;  aber  —  und  diese  komplizierte  Hypo- 
these ist  ein  weiteres  Bedenken  gegen  die  Richtigkeit  seiner  Ansicht 

—  die  Korrektur  des  Annalisten  soll  eine  andere  gewesen  sein  als 
die  des  Diodor.  Jener  habe  4  Diktatorenjahre  -f  1  Anarchiejahr 
eingeschaltet,  dieser  dagegen  die  4  Diktatorenjahre  ignoriert,  das 
eine  Anarchiejahr  durch  Weglassung  eines  Eponymenkollegiums 

(387  Yarr.)  faktisch  ebenfalls  eliminiert  und  statt  dessen  die  5  Kol- 
legien 3G0 — 3G4  Varr.  verdoppelt.  Um  die  Abweichung  Diodors  von 

seiner  Quelle  zu  motivieren,  sieht  Schwartz  sich  zu  der  ebenfalls 
höchst  unwahrscheinlichen  Annahme  gezwungen,  dass  es  eine  römische 
Liste  gegeben  habe,  welche  die  Diktatorenjahre  zwar  gezählt, 
aber  nicht  aufgeführt  habe. 

Woher  auch  hnmer  Diodor  die  Kunde  des  Synchronismus  haben 
mochte,  genug,  er  hat  alle  die  drei  genannten  Ereignisse  unter  ol.  98,  2 
erzählt  (Antallddasfrieden  XIV,  110,  Belagerung  von  Rhegium  111, 

Gallische  Katastrophe  113 — 117).  Zu  der  gallischen  Belagerung  ge- 
hörte aber  das  Kriegstribunat  der  3  Fabier.  Dieses  stand  in  seiner 

Tabelle  bei  ol.  99,  3  Archon  Euandros,  während  bei  ol.  98,  2  sechs 
Kriegstribunen  standen,  die  5  Jahre  vor  jenen  im  Amt  gewesen 
waren.  Dadurch  musste  Diodor  darauf  aufmerksam  werden,  dass 

seine  griechisch-römischen  Beamtensynchronismen  für  diese  Periode 
nicht  stimmen,  dass  seine  synchronistische  Tabelle  ungenau  sei. 
Statt  nun  aber  die  ganze  Tabelle  einer  Revision 

zu  unterziehen,  beschränkte  er  sich  auf  eine  par- 
tielle Korrektur.  Er  änderte^  nur  seine  Tabelle  für  die  in 

Buch  Xni  und  XIV  zu  behandelnden  29  Olympiadenjahre  in  der 
Weise  um,  dass  er  zu  ol.  98,  2  das  Tribunat  der  3  Fabier  und  zu 

den  28  Jahren  ol.  91,  2 — 98,  1  die  diesen  vorausgehenden  28  römi- 
schen Kollegien  schrieb.  Mit  Ausnahme  des  diesen  zwei 

Büchern  zugeteilten  Zeitraums  Hess  er  die  Ta- 
belle wie  sie  war.  Dadurch  ergaben  sich  an  den  Fugen  von 

Buch  XII  und  XIII  einerseits  und  von  Buch  XIV  und  XV  anderer- 
seits die  Erscheinungen,  die  wir  jetzt  im  Diodortext  vor  uns  haben, 

dort  die  Auslassung,  hier  die  Verdoppelung  einer  Reihe  von  5  Kol- 
legien. 

Fragt  man,   weshalb  Diodor   die  Korrektur   seiner  griechisch- 
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römischen  Bcauitcnsynclironisinen  auf  die  beiden  Bücher  XIll  und 

XIV  beschränkt  hat,  so  lüsst  sich  darüber  Folgendes  vermuten : 

Schwerlich  hat  Diodor  mit  der  Herausgabe  gewartet,  bis  das  ganze 

umfangreiche  AVerk  fertig  war.  Es  ist  vielmehr  schon  an  sich  wahr- 
scheinlich, dass  er,  wie  Livius  es  sicher  getan  und  wie  es  auch  die 

modernen  Verfasser  grosser  Geschichtswerke  machen,  sein  Werk 

abschnittweise  veröffentlicht  hat.  Für  diese  naheliegende  Vermutung 

sprechen  auch  seine  eigenen  Worte  I,  4,  6:  ir.el  o  Yi  jxsv  unoö-sai; 

eyzi  xiXoq,  cd  ß''ßXoc  5^  (J-£XP^  "^^^  ̂ ^"^  dv£xSoxo:  xuyx^'^^'J'^tv  ouaac,  ßou- 

Xo\ia'.  ßpaxea  T:po5tcp''aa'.  Tcep:  öXriq  xf];  7rpay[xaxecar.  Als  Diodor  diese 
Worte  schrieb,  war  der  Plan,  die  Disposition  des  Ganzen  festgelegt, 

aber  noch  nicht  alle  Bücher  fertig  und  herausgegeben  '**).  Es  weisen 
nun  einzelne  Indizien  darauf  hin,  dass  er  anfangs  die  Bücher  (wie 

es  für  Polybios  Nissen  im  Rh.  M.  26,  S.  281  nachgewiesen  hat)  hexa- 
denweise  zusammengefasst  und  vielleicht  auch  so  veröffentlicht  hat. 

Denn  die  ersten  6  Bücher  bilden  eine  Gruppe  für  sich :  xöv  yap 

ßi'ßXwv  T^[irv  £^  (Ji£V  al  Txpwxac  TC£p:exouai  xa;  Ttpö  xöv  Tpwixöv 
Tzpd^B'.q  xcd  jiu^oXoyc'as  (I,  4,  6).  In  ähnlicher  AVeise  fasst  er  XIII,  1,  2 
die  6  nächsten  Bücher  VII — XII  zu  einer  Hexade  zusammen:  xaxa 

{i£V  .1  ocq  TZ  p  oriy  ou  \iiy  (X  (;  e^  ̂   i^Xouq  dv£Ypa'jia(i£v  xa;  drb 

xöv  Tpwtxwv  7:pa^£cs  £(üg  elq  xöv  UTto  xöv  'A^yjvaiwv  4'>]f  ̂ ^^£vxa  noXz- 
(Aov  iiil  Supaxoawuj,  £15  Sv  äryO  Tpotag  dJ^waEw;  iax'.v  £xr;  £T:xa7.6a:a 
s^T^xovxa  (oy.z(ji).  Und  in  XIX,  1,  10  überblickt  er  den  Inhalt  der 

vorausgegangenen  drei  Hexaden  mit  den  Worten:  iv  [ji£v  ouv  xacj 

7rpo£cp7]|x£vacs  oxx(oxac5£xa  ßc'ßXoL?  dv£ypd']ja|i£v  xd; 
dvcö  xwv  dpxa:oxdxü)v  xpo^wv  Tzpd^eiq  xdg  Y£Y£vy][i£vas  £V  xocg  yvwp:- 

v^0|ji£V0C5  ti£p£ac  x^«;  oüxoujjilvyjc, .  £9'  6aov  ■)^{i:v  o6va|xc?,  dxpt  rcphg  xöv 

Eviauxov  xöv  Trpö  xf]s  'Aya'9-oxX£ou;  xupavvoSog,  £:;  Sv  drcö  Tpoca^  dXw- 
a£a)(;  £xr]  ouvdyExat  oxxax6a:a  £^rjxovxa  £^. 

Beidemal  ist  die  Zusammenfassung  mit  einer  Angabe  der  Jahr- 
summe seit  Trojas  Fall  verknüpft.  Eine  solche  gibt  Diodor  auch 

im  Anfang  von  Buch  XIV  und  XX  (s.  Anm.  19),  also  je  im  2.  Buch 
einer  Hexade.  Bezeichnenderweise  nennt  er  aber  dabei  im  Unter- 

schied von  den  beiden  andern  Stellen  nicht  die  Zahl  der  vor- 

ausgegangenen  Bücher,    sondern    sagt    nur:    £v   [X£v   ydp   xat^  T:pö 

41)  Unrichtig  ist  wohl  die  Auffassung  von  Wurm  in  der  Osiander-Schwab- 
schen  Uebersetzung:  „Da  die  Arbeit  beendigt,  aber  die  Bücher  bis  jetzt 

noch  nicht  ausgegeben  sind".  Ebenso  sagt  Wachsmuth  a.  a.  0.  I,  4,  Diodor 
gebe  vor,  dass  beim  Abfassen  des  ersten  Buchs  bereits  alle  40  Bände  seiner 

Universalgeschichte  fertig  vor  ihm  lägen,  yj  u::ö9-äa'.;  exsi  xsÄog  heisst  wohl 
nicht:  das  Werk  ist  fertig,  sondern:  der  Plan  des  Werks,  der  Grundstock,  die 
Disposition  ist  fertig. 
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za.'JVf^^  ̂ ip.O'.;  av£7pÄ'^a;j.£v  xxX.  (XIV,  2,  4)  oder  iv  |xiv  ouv  xoclg 

-pcriY-iuiJiiva::  ̂ u^Xot:  ävaysypÄ-^ansv  xtX,  {XX,  2,  3).  Ich  möchte 
vernuiten,  Diotlor  habe  ursprünglich  7  Hexaden  =  42  Bücher  ge- 

plant und  für  Buch41  und  42  die  14  Jahre  von  ol.  180,  2  bis  ol.l83,  3 
bestimmt  gehabt  (vgl,  S.  10).  7  Jahre  etwa  kommen  auch  sonst 
durchschnittlich  auf  die  späteren  Bücher  Diodors.  Als  er  sich 

entschloss,  die  Taten  Cäsars  wegzulassen,  blieb  es  bei  40  Büchern. 

Gegen  die  Vermutung  einer  von  Diodor  beabsichtigten  hcxadischen 

Gruppierung  ist  jedenfalls  nicht  geltend  zu  machen,  dass  das  Werk 

in  den  Handschriften  in  Pentadenbände  geteilt  war,  und  uns  des- 
wegen pentadenweise  überliefert  ist.  Diese  Einteilung  wird  erst  später 

von  den  x\bschreibern  befolgt  worden  sein,  wohl  einfach  deshalb,  weil 

sie  zu  der  Gesaratzahl  40  besser  passte.  Auch  kann  nicht  als  Gegen- 
grund angeführt  werden,  dass  Diodor  selbst  in  I,  4  sein  AVerk  in 

6  -f-  11  -f-  23  Bücher  einteilt.  Diese  Einteilung  ist  ohne  Zweifel 
nur  mit  Rücksicht  darauf  gegeben,  dass  die  mittleren  11  Bücher 

gerade  die  von  Eratosthenes  behandelte  Zeit  von  Trojas  Fall  bis  zu 
Alexanders  Tod  umfassen. 

Durch  die  Annahme,  dass  die  ersten  zwei  Hexaden  schon  her- 

ausgegeben waren,  als  Diodor  an  die  Ausarbeitung  der  dritten  ging'*-), 

wäre  auf  die  einfachste  "Weise  erklärt,  warum  Diodor  nicht  auch  in 
der  zweiten  Hexade  die  Beamtensynchronismen  korrigiert  hat. 

Dagegen  sollte  man  erwarten,  dass  Diodor  die  Aenderung  in  dem 

auf  XIV  folgenden  Buch  XV  weitergeführt  hätte.  (Nur  dieses  kam 

noch  in  Betracht;  denn  vom  ersten  plebeischen  Konsul  an  —  Diod. 

XV,  82  zu  ol.  104,  2  —  sind  Diodors  griechisch-römische  Beamten- 
synchronismen korrekt.)    Es  wäre  ihm  gewiss  nicht  schwer  gewesen, 

42)  In  gleicher  Weise  scheinen  die  3  ersten  Hexaden  bereits  veröffentlicht 
gewesen  zu  sein,  als  Diodor  das  19.  Buch  schrieb.  Beim  ersten  in  diesem 
Buch  zu  behandelnden  Jahr  berücksichtigt  er  auch  die  italische  Geschichte 
und  erwähnt,  dass  Römer  und  Samniten  bereits  im  9.  Jahr  miteinander  im 

Kriege  liegen  und  dass  in  diesen  vergangenen  Jahren  erhebliche  Kämpfe  vor- 
gefallen seien,  während  vom  laufenden  Jahr  nichts  Wichtiges  zu  berichten  sei 

(XIX,  10).  Eine  solche  Notiz  wäre  undenkbar,  wenn  Diodor  eben  erst  von  der 
Abfassung  des  18.  Buches  herkäme  und  anschliessend  daran  sich  ans  19.  machte. 
In  diesem  Fall  hätte  er  doch  die  wichtigen  Kämpfe  der  vergangenen  8  Jahre 
im  XVIII.  Buch  nachgetragen.  Offenbar  war  aber  XVIII  schon  nicht  mehr  in 

seinen  Händen,  als  er  XIX,  10  schrieb.  Vielleicht  hat  er  sich  für  die  schliess- 
liche  Gesamtausgabe  nach  Abschluss  des  ganzen  Werks  eine  durchgreifende 

?'.öpO-waig  vorgenommen,  bei  der  dann  auch  Notizen  wie  XIX,  3  (iispl  oiv  töc  Y.txi«, 
|jL£pos  ri  -zpö  xa'JTYj;  rtip'.sxsi  ßi?/.o;,  wähi-end  in  Buch  XVIII  nichts  davon  zu 
finden  ist)  u.  a.  derart  realisiert  worden  wären.  Aber  zu  einer  solchen  Siöp- 

d'waig  scheint  er  nicht  gekommen  zu  sein. 
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nachdem  er  einni.il  auf  den  Fehler  seiner  Tahelle  aufmerksam  gc- 
^vorden  war,  die  Ursache  desscl])en  zu  eruieren.  Er  liättc  durch 

Einsicht  dcsPolyluos  oder  nachpolybianisclier  Annah-n  lernen  können, 
dass  dem  Fehler  dadurch  abzuhelfen  war,  dass  auf  selten  der  römi- 

schen INIagistratslistc  einmal  eine  5jährige  konsulloso  Zeit  einge- 
schaltet wurde.  Wenn  Diodor  trotzdem  die  Korrektur  seiner 

Tabelle  nicht  auf  Buch  XV  ausgedehnt  hat,  so  wird  man  daraus 
einen  Schluss  auf  seine  Arbeitsweise  ziehen  dürfen.  Es  finden 

sich  verschiedene  Anzeichen,  dass  die  zur  3.  Hexadc  gehörigen 

Bücher  nicht  gleichmässig  gearbeitet  sind.  Es  ist  gewiss  kein 
Zufall,  dass  in  Buch  XIII  und  XIV  römische  Nachrichten  sehr 

häufig,  dagegen  in  Buch  XV  und  XVI  sehr  spärlich  eingestreut 

sind  und  in  Buch  XVII  und  XVIII  gänzlich  fehlen.  (Vgl.  die  Zu- 
sammenstellung von  Schwartz  in  R.E.  V,  692.)  In  Buch  XVII  und 

XVIII  ist  auch  die  sizilische  Geschichte  nicht  berücksichtigt. 

Offenbar  hat  Diodor  zuerst  fortlaufend  die  Haupterzählung  ge- 
schrieben und  erst  nachträglich  die  Notizen  aus  den  Nebenschau- 

plätzen eingeschaltet,  die  ja  immer  nur  ganz  äusserlich  am  Schlüsse 
eines  Jahres  angeleimt  sind.  Im  dritten  Bücherpaar  der  dritten 

Hexade  hat  er  solche  Nachträge  gänzlich  unterlassen;  ob  absicht- 
lich oder  aus  Versehen,  ist  fraglich.  Im  ersten  und  zweiten  Paar 

hat  er  diese  Eintragung  zu  verschiedenen  Zeiten  vorgenommen. 

Beim  ersten  Paar  hat  er  sich  dabei  zu  einer  Verschiebung  seiner 

römischen  Eponymen  veranlasst  gesehen.  Bei  der  schliesslichen 

Zusammenstellung  der  6  Bücher  hat  er  aber  dann  vergessen,  diese 
Korrektur  auch  in  Buch  XV  durchzuführen.  Es  ist  dies  ein  Sei- 

tenstück dazu,  dass  er  I,  5,  1  versäumt  hat,  die  Zahlen  730  und 

1138  seinem  geänderten  Plan  entsprechend  durch  andere  zu  er- 
setzen.    (S.  oben  S.  11.) 

Zweite  Gruppe  (Ziffer  VII  und  VIII). 

a)  Die   einjährige   Anarchie   bei  Diodor. 
(XV,  75  zu  Ol.  103,  2.) 

"Während  Livius  und  die  Kapitolinischen  Fasten  zwischen  den 
Eponymen  von  378  und  384  Varr.  ein  quinquennium  sine  curulibus 

niagistratibus  einschieben,  rechnet  Diodor  für  die  sogenannte  An- 
archie nur  Ein  Jahr  (ol.  103,  2). 

Hier  vor  allem  hat  die  Ansicht  viele  Vertreter  gefunden,  dass 

Diodor  damit  die  bessere  Ueberlieferung  repräsentiere.  Mommsen 

'^'  B.  hält  die  einjährige  Anarchie  für  geschichtlich  und  betrachtet 
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ihre  Ausdehnung  auf  5  Jalire  als  eine  spätere  Interpolation.  (R.  F. 

11,301,377,380.)"). 
Die  entgegengesetzte  Ansicht,  dass  die  5jährige  Anarchie  der 

älteren  Ueberlieferung  angehöre  und  dass  ihre  Beschränkung  auf 

1  Jahr  ein  Werk  des  Diodor  sei,  findet  sich  bei  Unger  (Stadtära 

135  ff.,  Kalendergang  315),  Holzapfel  (R.  Chr.  62,  186  f.),  Soltau 

(R.  Chr.  370  ff.).  Und  zwar  wird  diese  Eigentümlichkeit  Diodors 

teils  „aus  der  bekannten  Fahrlässigkeit  dieses  Schriftstellers"  er- 
klärt (Unger),  teils  aus  einer  bewussten  Absicht  desselben  (Holz- 
apfel, Soltau). 

Ich  lialte  keine  dieser  beiden  Ansichten  für  richtig,  sondern 

glaube,  dass  in  der  Fastenquelle,  der  Diodor  folgt,  die  Anarchie 

überhaupt  nicht,  weder  zu  einem  noch  zu  fünf  Jahren,  ge- 
rechnet war,  dass  sich  vielmehr  an  die  Eponymen  von  378  Yarr., 

die  bei  ol.  103,  1  standen,  unmittelbar  die  Eponymen  von  384  Yarr. 

(bei  ol.  103,  2)  anschlössen. 
Lehrreich  ist  die  Bemerkung,  mit  der  Diodor  XY,  61  das  Jahr 

ol.  102,  4  einleitet:  st:'  ap/^ovio;  o'  'A^y^vr^a',  Auaiatpaxou  Tiapa  Tw- 
jxacoc;  eysvsxo  axaac;,  xwv  jjlsv  oJofisvwv  Secv  uTraxoug,  xwv  ok  "/iXicüp- 

Xous  alpzla^-x'..  ir.l  |i£v  ouv  x:va  xpovov  d  v  a  p  x  ̂' «  X7)v  axaatv  i»7:£- 

Xaßs,  |A£xa  5s  xaOxa  ISo^s  x^^'^PX'^^^  alpelod-a.'.  'iq,  y.xl  y.axsaxa^r^aav 
Asuxtos  At(x:X'.os  etc.  (die  Eponymen  von  377  Yarr.).  Gewiss  hat 
Diodor  bei  der  Anlage  seiner  synchronistischen  Beamtentabelle  nur 
die  Namen  nebeneinander  geschrieben,  ohne  historische  Notizen. 

Bei  der  Ausarbeitung  des  Werks  hat  er  dann  am  Kopf  jedes  Jahres- 

abschnitts in  der  Regel  zuerst  die  Namen  aus  dieser  Tabelle  abge- 
schrieben und  dann  erst  mit  st::  Bk.  xouxwv  die  Erzählung  begonnen. 

Der  vorliegende  Fall  zeigt  aber,  dass  Diodor  doch  auch  gelegent- 
lich schon  in  die  Präskripte  eine  sachliche.  Notiz  hineinverwob,  die 

er  in  seiner  römischen  Quelle  vorfand. 

Damit  ist  XY,  75  zu  vergleichen.  Als  Diodor  an  das  auf  378 

Yarr.  (bei  ihm  =  ol.  103,  1)  folgende  Jahr  kam,  fand  er  bei  seinem 
römischen  Gewährsmann  eine  ähnliche  Notiz  wie  beim  Uebergang 
von  376  auf  377  Yarr.  Beidemal  sind  die  Ausdrücke  axdaiq  und 

dvapxta  gebraucht.  Wie  lange  die  Anarchie  diesmal  dauerte,  war 
in  seiner  Quelle  vielleicht  nicht  bestimmter  angegeben  als  beim  ersten 

Fall  (£t:i  xcva  xp^vov).  Doch  scheint  er  soviel  aus  der  Quelle  haben 
entnehmen  zu  können,  dass  die  Zeit  der  Anarchie  diesmal  eine  recht 

43)  Ebenso  Ed.  Meyer,  G.  d.  A.  Y,  153.  Nitzsch,  Rom.  Annalistik,  S.  235. 
Sigwart  a.  a.  0.  S,  4.  Seeck,  Kalendertafel  169.  Niese,  Abriss  der  R.  G.  602. 
Bader  a.  a.  0.  S.  15. 
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beträchtliche  war.  Er  hielt  es  darum  für  geboten,  wenigstens  eine 
Jahresstelle  für  dieselbe  frei  zu  lassen,  und  schrieb  zu  ol.  103,  2 : 

Itz"  ̂ ^yo'noc,  S'  'AM/^rja:  IToXuwfp.ou  xaix  jjlsv  xr,v  'l*(o[Ar^v  a.^id.^yj.y.  O'J. 

Ttvas  7i;oX:xcxa;  axdasiQ  eyeveto,  xaxa  os  tt^v  'EXXaSa  'AXI^avSpo^  6 
tJspöv  xupavvog  etc.;  es  folgt  dann  die  Geschichtserzühlung  für  dieses 
Jahr,  die  nur  griechische  Ereignisse  berührt.  Die  in  der  Quelle 

auf  die  Eponymen  von  ol.  103,  1  folgenden  römischen  Eponymen 
rückten  dadurch  um  eine  Jahresstelle  herunter  und  kamen  auf 

ol.  103,  3. 

b)  Die  Auslassung  des  letzten  Militä,rtribunenkollegium.s 
(von  387  Varr.). 

Vielfach  wird  die  Ansicht  vertreten,  dass  Diodor  mit  der  Aus- 
lassung dieses  Kollegiums  seiher  Quelle  folge,  so  u.  a.  von  Matzat 

(R.  Chr.  I,  153),  Plolzapfel  (R.  Chr.  39,  7),  Niese  (G.  G.A.  1887, 

S.  834,  2),  Bader  (a.  a.  0.  S.  15),  Sigwart  (a.  a.  0.  S.  4  A.  7).  Da- 
bei nehmen  die  einen  an,  das  Kollegium  sei  echt,  aber  von  Diodors 

Quelle  getilgt,  die  andern,  es  sei  erst  später  eingeschmuggelt  wor- 
den. Mir  scheint  jedenfalls  letztere  Annahme  bedenklich,  dass  nach 

der  erstmaligen  literarischen  Verwendung  der  Eponymenliste  durch 
Cincius  und  Fabius  noch  Kollegien  in  die  Fasten  eingeschwärzt 
worden  seien. 

Richtiger  dürfte  die  andere  Ansicht  sein,  wonach  die  Aus- 
lassung des  Kollegiums  auf  Rechnung  des  Diodor  zu  setzen  ist. 

Nur  möchte  ich  darin  nicht  mit  Mommsen  (R.  Chr.  127,  A.  328), 

Unger  (Kalendergang  315),  Ed.  Meyer  (G.  d.  A.  V,  153)  ein  Ver- 
sehen, einen  Beweis  von  Diodors  Flüchtigkeit  und  Fahrlässigkeit, 

erblicken. 

Mommsen  selbst  hat  (R.  F.  II,  262  A.  52)  auch  die  andere  Mög- 
lichkeit eingeräumt,  dass  das  Kollegium  durch  Willkür  beseitigt 

sei^^).  Auch  Ed.  Schwartz  (R.E.  V,  702)  trägt  Bedenken,  „den 
einfachsten  Ausweg,  in  der  Streichung  des  Kollegiums  eine  Flüch- 

tigkeit zu  sehen,  für  den  allein  möglichen  oder  auch  nur  wahrschein- 

lichen zu  halten".  Er  deutet  dann  an,  dass  die  Beseitigung  des 
Kollegiums  vielleicht  schon  Diodors  Gewährsmann  ausgeführt  habe. 

44)  Unwahrscheinlich  aber  ist  die  Vermutung  Mommseiis  über  Diodors 
Motiv  zu  dieser  Streichung  (R.  F.  II,  288) :  ,Man  wird  dem  Kompilator  wohl 

nicht  Unrecht  tun  durch  die  Annahme,  dass  er  die  Darstellung  des  Stäude- 
kampfs  sich  erleichtert  hat,  indem  er  die  Gesetze  des  J.  304  und  die  des 

•^  387  zusammenzog  und  das  letztere  dann  strich."  Vgl.  dagegen  Ed.  Meyer, 
Rh.M.  37,  S.  621,  1  und  Leop.  Cohn,  Phil.  42,  S.  2,  A.  1. 
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Eher  als  mit  dieser  Vermutung  dürfte  Schwartz  mit  einem  andern 

Satze  den  richtigen  Weg  zur  Lösung  des  Problems  gewiesen  haben : 

„Diodor  rechnet  allerdings  die  Anarchie  einjährig,  aber  er  liisst 

das  letzte  Kriegstribunenkollegium  von  387  Varr.  Aveg;  das  konnnt 

faktisch  auf  eine  völlige  Eliminierung  der  Anarchiejahrc  hinaus'-. 
In  der  Tat  glaube  ich,  dass  die  einjährige  Anarchie  und  die  Aus- 

lassung des  Kollegiums  mit  einander  in  Beziehung  stehen.  Nur 
möchte  ich  den  Sachverhalt  in  umgekehrter  AVeise  fassen,  als 

Sclnvartz  es  tut.  Das  Motiv  der  von  Diodor  vorgenommenen  Mani- 
pulation ist  nicht  die  iVbsicht,  die  Anarchie  zu  eliminieren,  sondern 

der  Wunsch,  die  in  seiner  Fastenquelle  gar  nicht  berücksichtigte 
Anarchiezeit  in  seine  Tabelle  hereinzubringen.  Mit  andern  AVortcn: 

Diodors  Fastenquelle  hatte  jenes  Kollegium,  ignorierte 

aber  die  Anarchie  völlig;  Diodor  wollte  die  Anarchie  be- 
rücksichtigen und  räumte  ihr  eine  Jahresstelle  ein,  dafür 

Hess  er  zur  Kompensation  jenes  Kollegium  aus. 

c)  Die   Korresponsion   der  beiden  Manipulationen. 

Die  Erklärung  für  dieses  zweite  Paar  Diodorischer  Eigentüm- 
lichkeiten ist  somit  genau  dieselbe,  wie  sie  oben  für  das  erste  Paar 

gegeben  wurde:  In  der  Tabelle,  die  Diodor  sich  anfangs  fertigte, 

hatte  die  Anarchie  keine  Stelle.  Bei  ol.  103,  2 — 104,  1  standen  die 

4  Kollegien  von  384— 387  Varr.  Bei  der  Ausarbeitung  trug  er  der 
Notiz  seiner  römischen  Quelle,  es  seien  längere  Zeit  hindurch  keine 

Wahlen  zustande  gekommen,  dadurch  Rechnung,  dass  er  das  Jahr 

ol.  103,  2  ohne  römische  Eponymen  Hess.  Dadurch  rückten  die 

Eponymen  von  384—387  Varr.  je  um  eine  Stelle  in  der  Olympiaden- 
jahrreihe  herab  und  das  vierte  derselben  traf  nun  auf  ol.  104,  2. 
Bei  diesem  Jahr  stand  aber  in  seiner  Tabelle  das  erste  konsularische 

Kollegium,  das  die  nun  nie  mehr  unterbrochene  Reihe  von  Konsu- 
laten eröffnete.  Ausserdem  war  dieses  Jahr  dadurch  bedeutsam, 

dass  zum  erstenmal  ein  Plebeier  Konsul  wurde.  Bei  diesem  Jahr 

machte  Diodor  Halt;  weiter  wollte  er  die  Herabrückung  der  römi- 
schen Eponymen  nicht  fortführen.  Die  Folge  war,  dass  das  vierte 

Militärtribunenkollegium  unter  den  Tisch  fiel,  da  die  Stelle,  die  es 

bekommen  sollte  (ol.  104,  2),  durch  das  genannte  Konsulat  besetzt 

war.  Auch  hier  liegt  somit  nur  eine  partielle  Verschiebung  einer 

Gruppe  römischer  Kollegien  vor  ̂•'*}. 

45)  Ich  kann  deshalb  Ed.  Meyer  nicht  zustimmen,  der  (G.  d.  A.  V,  153)  so- 
wohl die  einjährige  Anarchie  als  auch  das  bei  Diodor  fehlende  Militilrtribunen- 

jahr  der  Fastenquelle  Diodors  zubilligt.  —  Für  irrig  halte  ich  auch  die  Ansicht 
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Dritte  Gruppe  (Zifter  II,  III,  IV). 
a)  Das  Konsulat  des  L.  Q  u  i  n  c  t  i  u  s   und  A.  fS  e  ni  j>  r  o  n  i  u  s. 

(Diodor  XII,  77  zu  ol.  90,  1  zwischen  den  Eponymen   von   326   und  327  Varr.i 

In  der  Rom.  Chron.  125  erklärte  Monimscn  dieses  Konsulat  für 

eingeschoben;  die  Namen  seien  wohl  von  Diodor  aus  dem  Kriegs- 
tribunat  von  329  Varr.  zusammengestoppelt. 

In  den  Rom.  Forsch.  II,  261  nahm  Mommsen  diese  Ansicht  aus- 

■  drücklich  zurück  und  stellte  die  entgegengesetzte  Theorie  auf,  dass 
das  Konsulat  des  L.  Quinctius  und  A.  Sempronius  der  ursprüng- 

lichen Magistratstafel  angehöre  und  dass  es  späterhin  aus  irgend 
einem  Grunde  absichtlich  —  denn  einfacher  Ausfall  sei  schwerlich 

anzunehmen  —  aus  der  Liste  gestrichen  worden  sei. 
Für  diese  Ansicht  spricht,  dass  eine  Spur  dieses  Konsulates 

noch  bei  Livius  sich  findet  (Soltau,  R.  Chr.  380,  2).  Dieser  erzählt 

IV,  30,  12—16  die  Geschichte  des  Jahres  326  Varr.,  in  welchem 

C.  Servilius  L.  Papirius  Konsuln  waren.  Mitten  in  diesem  Jahres- 
bericht kommt  §  15  ein  Quinctius  consul  vor.  Offenbar  folgte  in 

älteren  Annalen  auf  Servilius  und  Papirius  wie  bei  Diodor  das  Kon- 
sulat des  Quinctius  und  Sempronius.  Später  wurde  dieses  Konsulat 

ausgemerzt  und  die  Ereignisse  desselben  mit  dem  V^orjahr  verbunden, 
wobei  aus  Versehen  der  Quinctius  consul  stehen  blieb. 

Eine  zweite  Spur  findet  sich  bei  Liv.  IV,  31,  1  zu  327  Varr.: 

Tribuni  militum  consulari  potestate  quattuor  creati  sunt:  T.  Quinc- 
tius Pennus  ex  consulatu,  C.  Furius,  M.  Postumius,  A.  Corne- 
lius Cossus.  Die  Bemerkung  ex  consulatu  beweist,  dass  zwischen 

326  und  327  Varr.  ein  Konsulat  ausgefallen  sein  muss,  an  dem  ein 

Quinktier  beteiligt  war.  Allerdings  heisst  der  Quinktier  bei  Diodor 
Lucius,  nicht  Titus  wie  bei  Livius.  Allein  Vornamen,  die  nur  mit 

dem  ersten  Buchstaben  bezeichnet  wurden,  unterlagen  sehr  leicht 
der  Verderbnis. 

Durch  diese  zwei  Indizien  wird  Mommsens  spätere  Ansicht, 
wonach  Diodor  das  fragliche  Konsulat  nicht  erfunden  hat,  sondern 

seiner  Quelle  verdankt,  fast  zur  Evidenz  erwiesen  und  sie  ist  auch 

von  vielen  anderen,  z.  B.  von  Bornemann  (De  Castoris  chron.  S.  4), 

Matzat  (R.  Chr.  I,  197),  Holzapfel  (R.  Chr.  20.  143),  Ed.  Schwartz 

(R.E.  V,  702),  L.  Triemel  (Geschichte  der  älteren  Quinktier  1884, 

S.  20),  Sigwart  (a.  a.  0.  S.  4)  u.  a.  angenommen  worden  ̂ '')- 

von  Soltau  (R.  Chr.  371),  der  die  Auslassung  von  4  Anarchiejahren  und  einem 
Militärtribunenjahr  mit  der  Verdoppelung  der  5  Kollegien  3G0 — 364  Varr.  in 
Beziehung  bringt.     (S.  oben  S.  18.) 

46)  Dagegen  haben  an  der  früheren  Ansicht  Mommsens  —  sicher  mit  ün- 
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b)  Das  Konsulat  des  L.  Quinctius  Cincinnatus  und  ̂ I.  Fabius 
Vibulanus.     (Diod.  XI f,  3  zu  ol.  82,  3  zwischen  den  Eponynien  von  297  und 

298  Varr.) 

Bezüglich  dieses  Konsulats  hat  Mommsen  genau  denscll)cn 

AVechsel  der  x'^.nsicht  vorgenommen  wie  hei  dem  soeben  behandelten. 
In  den  Rom.  Forsch.  II,  261  bedauert  er.  dasselbe  früher  (R.  Chr. 

125)  als  eingeschoben  behandelt  zu  haben,  und  sagt,  es  könne  nicht 
mit  Grund  bezweifelt  werden,  dass  das  von  Diodor  allein  erwähnte 

Konsulat  echt  und  erst  später  ausgemerzt  sei.  Dieser  Ansicht  sind 

beigetreten  Matzat  (R.  Chr.  I,  218  ff.),  Holzapfel  (R.  Chr.  20.  70), 

Triemel  (a.  a.  0.  S.  19),  Ed.  Schwartz  (R.E.  V,  702),  Sigwart  (a.  a.  0. 

S.  4)  u.  a.  ̂■)- 

c)  D  a  s  Konsulat  u  n  b  e  k  a n  n  t  e  r  E  p  o  n  y  m  e  n,  das  D  i  o  d  o  r  zu 
ol,  82,  1  zwischen   den  E  p  o  n  y  ni  e  n  von  296  und  297  Varr.  gehabt 

haben   muss. 

In  unseren  Diodorhandschriften  fehlt  der  Jahresbericht  für  ol. 

82,  1.  Auf  ol.  81,  4  folgt  sogleich  ol.  82,  2.  Ob  Diodor  selbst  bei 

der  Ausarbeitung  seines  Werks  dieses  Jahr  übersehen  hat  oder  ob 
der  Ausfall  einem  Abschreiber  zur  Last  fällt,  ist  nicht  auszumachen. 

Soviel  aber  d^rf  als  sicher  angenommen  werden,  dass  in  der  vor 

der  Ausarbeitung  des  "Werks  von  Diodor  angefertigten  synchroni- 
stischen Tabelle  das  Jahr  ol.  82,  1  nicht  gefehlt  hat.  Ganz  unmög- 

lich ist  Holzapfels  Vermutung  (R.  Chr.  68),  Diodor  habe  absichtlich 

einen  Archonten  ausgelassen,  um  dadurch  die  Auslassung  des  römi- 
schen Kollegiums  von  272  Varr.  wieder  zu  kompensieren.  Es  ist 

dabei  übersehen,  dass  Diodor  nicht  bloss  Archonten  und  Konsuln 

nebeneinanderstellt,  sondern  auch  Olympiaden.  Beim  ersten  Jahr 

einer  neuen  Olympiade  gibt  er  immer  die  Olympiadenziffer  und  den 

Namen  des  olympischen  Siegers  au.  Dass  er  gerade  das  erste  Jahr 

einer  Olympiade  absichtlich  übergangen  haben  soll,  ist  deshalb  un- 
denkbar. 

Man  wird  nicht  daran  zweifeln  dürfen,  dass  Diodor  in  seiner 

synchronistischen  Tabelle  (und  wahrscheinlich  auch  in  seiner  Ge- 
schichtserzählung —  denn  ich  möchte  den  Ausfall  doch   eher  den 

recht  —  festgehalten:    Cichorius  (de  fast.  cons.  21C,  2),    Unger  (Kai.  300,  J.  f. 
Ph.  1891,  S.  496),  Bader  (a.  a.  0.  S.  18).     Unklar  Soltau  379  ff. 

47)  Auch  bezüglich  dieses  Konsulats  sind  zu  der  älteren  Ansicht  Mommsens 
zurückgekehrt  Cichorius  (de  fast.  cons.  215,  2),  Unger  (Kai.  296,  J.  f.  Ph.  1891, 

S.  496),  Soltau  (R.  Chr.  477,  1).  —  Ueber  die  Kombination  dieses  Konsulats  mit 
der  Auslassung  des  Kollegiums  von  272  Varr.  vgl.  unten  S.  34  f. 
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Abschreibern  zur  Last  legen  — )  das  Jalir  ol.  82,  1  aufgeführt  und 
dazu  den  Namen  des  olympischen  Siegers  im  Stadion,  fjjkos  aus 

Larissa,  und  des  attischen  Archonten,  Chaerephanes,  gesetzt  hat '*'). 
Dann  darf  aber  ebensowenig  bezweifelt  werden,  dass  Diodor  auch 

ein  römisches  Konsulat  für  ol.  82,  1  gehabt  hat.  Und  man  darf 

sich  von  dieser  Schlussfolgerung  niclit  mit  Mommsen,  Bomemann, 

Matzat,  ünger,  Holzapfel,  Reuss  dadurch  abhalten  lassen,  dass 
zwischen  den  von  Diodor  zu  ol.  81,  4  und  zu  ol.  82,  2  gestellten 

Konsulaten  in  den  übrigen  Listen  kein  Konsulat  liegt.  Das  wäre 

nur  dann  berechtigt,  wenn  Diodor  überhaupt  keine  in  den  übrigen 

Listen  fehlenden  Kollegien  hätte.  Da  aber  Diodor  an  zwei  anderen 

Stellen  ein  den  sonstigen  Fasten  unbekanntes  Kollegium  hat,  so  ist 

der  Schluss  ebenso  berechtigt  wie  notwendig,  dass  er  auch  bei  ol. 

82,  1  ein  römisches  Kollegium  mehr  hatte  als  die  übrigen  Listen. 
In  unseren  Diodortexten  fehlen  auch  die  Jahre  ol.  113,  2.  ol.  114,  4. 

ol.  115,  1  samt  den  dazu  gehörigen  attischen  und  römischen  Epony- 
men.  Nicht  anders  verhält  es  sich  mit  ol,  82,  1.  Es  ist  freilich 

doppelt  bedauerlich,  dass  gerade  ein  Jahr  uns  fehlt,  dessen  römische 

Eponymen,  weil  in  den  anderen  Listen  verschollen,  uns  besonders 

interessant  wären.  Aber  diesei-  tückische  Zufall  darf  uns  nicht  ab- 
halten, den  unumgänglichen  Schluss  zu  ziehen:  Diodor  hat  auch  liier 

ein  Konsulkollegium  gehabt,  das  die  übrigen  Fasten  nicht  kennen. 
Wir  haben  hier  also  ein  drittes  Konsulat  zu  konstatieren,  das 

dem  Diodor  eigentümlich  ist.  Dies  ist  von  Mommsen,  Matzat, 

Bornemann,  ünger,  Holzapfel,  Reuss  u.  a.  verkannt  worden.  Dagegen 

haben  schon  Wesseling,  dann  Ed.  Meyer  (Rh.  M.  37,  S.  613,  2.  G. 

d.  Alt.  n,  813),  Soltau  (R.  Chr.  288,  1),  Ed.  Schwartz  (R.E.  V,  702) 
mit  Recht  sich  auf  den  Standpunkt  gestellt,  dass  Diodor  hier  (ol.82,  I) 

ebenso  wie  an  den  beiden  andern  Stellen  (ol.  82,  3  und  ol.  90,  1) 
ein  Konsulat  mehr  habe  als  die  Varronische  Liste. 

Wer  die  beiden  andern  dem  Diodor  eigentümlichen  Konsulate 

als  Produkte  der  Flüchtigkeit  Diodors  verwirft,  wird  über  dieses 

dritte  natürlich  nicht  besser  denken.  So  betrachtet  Soltau  (R.  Chr. 

288,  1.  382.  414,  3)  die  Einschiebung  dieses  Konsulatsjahres  als  einen 
Fehler  Diodors. 

Wer  aber  die  Ansicht  teilt,  dass  Diodor  die  zwei  andern  Kon- 

sulate nicht  selbst  erfunden  hat,  sondern  seiner  Fastenquelle  ver- 
dankt, der  muss  konsequenterweise  über  dieses  dritte  Konsulat 

ebenso  urteilen.     Ed.  Schwartz  drückt  sich  zu  unbestimmt  daiüber 

48)  Die  Namen  sind  aus  Dion.  Hai.  X,  53  zu  entnehmen. 
Leuze,  Die  römische  Jahrzühluai;. 
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aus;  Sigwart  (a.  a.  O.  4,  7)  meint,  dieses  dritte  überschüssige  Jahr 
Diodors  bleibe  zweifelhaft.  Nur  Ed.  Meyer  stellt  es  durchaus  auf 

gleiche  Linie  mit  den  andern  beiden. 
Das  Resultat  ist  demnach:  Diodor  hat  drei  eponyrae 

Kollegien  mehr  als  die  andern  Listen  und  er  hat 
diese  drei  Konsulate  nicht  eigenmächtig  oder 

aus  Versehen  hinzugefügt,  sondern  in  seiner 

Fastenquelle   gefunden  *^). 

Vierte  Gruppe  (Ziffer  I). 

Das  Fehlen  des  Kollegiums  von  272  V  a  r  r. 

Bei  Diodor  sind  die  Eponymen  von  271  Varr.  zu  ol.  75,  4  und 

die  Eponymen  von  273  Varr.  zu  ol.  76,  1  gestellt.  Es  fehlt  somit 
das  Konsulat  von  272  Varr.  (Q.  Fabius  C.  Julius  bei  Dionys  VIII,  90 

und  bei  Cassiodor,  Q.  Fabius  C.  Tullius  bei  Liv.  II,  43). 
Diese  Auslassung  hat  sehr  verschiedene  Erklärungen  gefunden. 

Vor  allem  ist  hier  die  Theorie  zu  erwähnen,  dass  dieses  bei  Diodor 

fehlende  Konsulat  in  Beziehung  stehe  zu  dem  von  Diodor  allein 

erwähnten  Konsulat  von  ol.  82,  3.  Veranlassung  zu  dieser  Theorie 

gab  der  Umstand,  dass  beidemal  ein  Fabier  beteiligt  ist.  Nun 
nehmen  die  einen  an,  das  Fabierkonsulat  von  272  Varr.  sei  echt, 

das  andere  von  ol.  82,  3  sei  interpoliert;  Diodor  selbst  oder  schon 

seine  Quelle  habe  das  Fabierkonsulat  an  der  früheren  Stelle  ge- 
strichen und  an  der  späteren  hereingesetzt.  So  Unger,  Kalender- 

gang 296,  Soltau,  R.  Chr.  385  u.  a. 
Die  andern  behaupten  umgekehrt ,  das  Fabierkonsulat  von 

ol.  82,  3  sei  echt,  das  andere  von  272  Varr.  sei  interpoliert.  Man 

habe  an  der  späteren  Stelle  (zwischen  297  und  298  Varr.)  ein 

Konsulat  eines  M.  Fabius  wegen  der  Kremerasage  für  unmöglich 

gehalten  und  deshalb  gestrichen,  zum  Ersatz  dafür  jedoch,  um  kein 

49)  Mommsen  sagt  R.  F.  11,  263:  „Welche  grundlegende  Wichtigkeit  es  für 
alle  chronologischen  Untersuchungen  hat,  dass  für  die  Zeit  von  der  Gründung 
der  Republik  bis  zu  dem  Jahr  der  Alliaschlacht  hienach  (mit  Einrechnung  von 

Anfangs-  und  Endjahr,  mit  Ausschluss  aber  des  dritten  Dezemviraljahrs)  nicht 
mit  der  gangbaren  Magistratstafel  120,  sondern  vielmehr  122  Stellen  gerechnet 

werden  müssen,  bedarf  keiner  Auseinandersetzung."  Auch  Ed.  Schwartz  (R.E. 
V,  702)  und  Holzapfel  (R.  Chr.  191)  sprechen  von  122  Stellen.  Nach  dem  Obigen 
sind  aber  nicht  nur  122,  sondern  vielmehr  123  Stellen  zu  rechnen.  Ganz  un- 

richtig ist  Nieses  Voraussetzung,  in  der  Gesamtzahl  der  zwischen  der  Gründung 
der  Rep.  und  dem  gallischen  Brand  liegenden  Jahre  müsse  Diodor  mit  der 
sonstigen  Chronologie  übereingestimmt  haben.     (G.  G.  A.  1887,  835.) 
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Fabierkonsulat  umkommen  zu  liisscn ,  an  einer  früheren  Stelle 

(272  Varr.)  eines  eingefügt.  So  Matzat  R.  Chr.  1,218  ff.,  Bader 

(a.  0.  19),  Sigwart  (a.  O.  4,  7). 
Allein  den  Gedanken  einer  Kompensation  der  beiden  Fabier- 

konsulate,  wobei  dasselbe  Konsulat  nur  an  verschiedener  Stelle  ge- 

setzt wäre,  wird  man  unbedingt  fallen  lassen  müssen.  Diese  Er- 
klärung klammert  sich  an  den  Fabier  und  ignoriert  gänzlich  die 

Verschiedenheit  des  Kollegen.  Der  Kollege  des  Fabiers  von  272  Varr. 
heisst  C.  Julius  Julus,  der  des  von  Diodor  zwischen  297  und  298 

Varr.  erwähnten  Fabiers  heisst  L.  Quinctius  Cincinnatus.  Auch 

die  Vornamen  stimmen  nicht;  der  Fabier  von  272  heisst  Quintus, 
der  diodorische  Marcus. 

Die  Idee,  in  der  Auslassung  des  einen  und  der  Emschiebung 
des  andern  Fabierkonsulats  eine  sich  kompensierende  Machination 

zu  sehen,  ist  gänzlich  unbegründet  und  nur  geeignet,  Verwirrung 
zu  stiften. 

Die  Auslassung  des  Kollegiums  von  272  Varr.  muss  für  sich 
betrachtet  werden,  ohne  Rücksicht  auf  das  Konsulat  von  ol.  82,  3. 

Von  diesem  Standpunkt  aus  ist  die  Frage  nun  bisher  immer  so 

gestellt  worden :  Soll  man  annehmen,  dass  das  Konsulat  in  Diodors 

Fastenquelle  stand  und  nur  von  Diodor  sei  es  aus  Unachtsamkeit 
übersehen  oder  durch  Willkür  beseitigt  wurde?  Oder  soll  man 

annehmen,  dass  das  Konsulat  schon  in  Diodors  Fastenquelle  fehlte? 
Beide  Annahmen  sind  vertreten  worden,  die  erste  von  Mommsen 

(R.  Chr.  125  A.  224,  R.  F.  II,  262  A.  52),  Holzapfel  (B.  Chr.  67), 

die  zweite  von  Bornemann  (a.  a,  0.  S.  4),  Ed.  Meyer  (G.  d.  A.  11,  813), 

Ed.  Schwartz  (R.E.  V,  702).  Gegen  die  letztere  Annahme  lässt 
sich  sagen:  es  bleibt  dabei  die  Frage  ungelöst,  wie  denn  und  aus 

welchem  Grunde  das  Konsulat  des  Q.  Fabius  und  C.  Jalius,  wenn 

es  in  der  älteren  Magistratstafel  nicht  stand,  späterhin  in 
die  Fasten  hineingekommen  sein  soll.  Ich  habe,  wie  schon  öfters 

erwähnt,  ein  prinzipielles  Bedenken  gegen  die  Annahme,  es  könnten 

in  die  Fasten  nach  ihrer  erstmaligen  literarischen  Verwendung 

und  Publizierung  in  historischen  Werken  noch  Eponjmcnkollegien 
eingeschmuggelt  worden  sein.  Wendet  man  sich  aber  «leshalb  zu 

der  ersten  Annahme  zurück,  welche  eine  Abweichung  des  Diodor 

von  seiner  Fastenquelle  voraussetzt,  so  erhebt  sich  dagegen  folgende 
Schwierigkeit:  Früher  war  man  ja  allerdings  schnell  bei  der  Hand, 

dem  Diodor  Flüchtigkeiten,  Versehen,  Auslassungen  xuzutrauen. 

Wir  aber  haben,  nachdem  wir  sämtliche  übrigen  Eigentümlichkeiten 

der  Diodorischen  Liste  im  Vorhergehenden  besprochen  laben,   den 

3* 
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Diodor  einer  solchen  Fahrlässigkeit  und  Unachtsamkeit  gegenüber 

seiner  Quelle  nirgends  schuldig  gefunden.  Die  drei  überschüssigen 
Konsulute  Diodors  sind  nicht  eigene  Erfindungen  desselben,  sondern 

aus  der  Quelle  übernommen.  Die  zwei  Fälle  von  Verschiebungen 

(s.  oben  S.  19  ff.)  sind  ebenfalls  nicht  auf  Versehen  zurückzuführen, 
sondern  sind  beabsichtigte  Manipulationen  Diodors,  die  sich  beide 

je  auf  einen  kleinen  Abschnitt  beschränken  und  die  Stellenzahl 

der  Tabelle  im  ganzen  nicht  alterieren.  Somit  fehlt  für  die  An- 
nahme einer  fahrlässigen  Auslassung  seitens  Diodors  die  Analogie. 

Bei  dieser  Lage  der  Dinge  hat  man  ein  Recht,  die  Voraus- 
setzung, auf  der  beide  Annahmen  beruhen,  in  Frage  zu  ziehen. 

Es  galt  bisher  als  selbstverständliche  Voraussetzung,  dass  Diodor 

das  Konsulat  des  Q.  Fabius  C.  Julius  nicht  gehabt  habe.  Er  hat 

es  allerdings  nicht  an  der  Stelle,  an  der  die  Varronische  Liste  es 

gibt.  Aber  kann  er  es  nicht  an  einer  andern  Stelle  aufgeführt 

haben?  Man  muss  sich  erinnern,  dass  wir  den  Anfang  der  Dio- 
dorischen  Liste  nicht  besitzen.  Der  uns  erhaltene  Teil  setzt  mit 

dem  Konsulat  von  268  Varr.  ein,  also  nur  4  Stellen  vor  dem  ver- 
missten  Kollegium.  Könnte  dieses  nicht  von  Diodor 

und  von  dessenQuelle  zu  einem  der  früheren,  in 

dem  verlorenen  Buch  X  behandelten  Olympia- 
denjahre  gestellt  sein?  Diese  Vermutung  ist  deshalb 

nicht  zu  kühn,  weil  sie  eine  Analogie  hat  an  dem  oben  S.  14 
erwähnten  Fall:  Das  Konsulat  von  409  Varr.  ist  von  Diodor  eben- 

falls an  einer  um  3  Jahre  früheren  Stelle  gebracht  als  von  Livius 
und  den  Kapitolinischen  Fasten. 

Beachtet  man,  dass  das  in  Rede  stehende  Konsulat  in  der 

vulgären  Liste  in  der  Mitte  von  7  Fabierkonsulaten  steht,  so  ist 

die  Vermutung  nicht  unwahrscheinlich,  dass  es  in  der  ursprüng- 
lichen Magistratsliste  von  den  andern  6  Fabierkonsulaten  getrennt 

war  und  dass  erst  ein  späterer  Redaktor  es  an  seine  jetzige  Stelle 

schob,  um  die  Siebenzahl  aufeinanderfolgender  Fabierkonsulate  voll 
zu  machen. 

Eine  m.  E.  entscheidende  Bestätigung  der  vorgetragenen  Ver- 
mutung liefert  sodann  die  folgende  Untersuchung,  in  der  wir  über  den 

verlorenen  Anfang  der  Diodorischen  Konsulliste  zu  handeln  haben. 

5.  Der  verlorene  Anfang  von  Diodors  Beamtenliste. 

Der  erhaltene  Teil  der  Diodorischen  Liste  beginnt  mit  dem 

Konsulat    des    Sp.  Cassius    und    Proc.  Verginius,    das   Diodor   zu 
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ol.  75,  1  stellt.  In  der  Vurronisclien  Liste  hat  dieses  Kolle- 

gium die  Stadtjahrzalil  2G8  und  es  gehen  ilim  23  Konsulate 
vorauf. 

Nehmen  wir  nun  an,  Diodor  habe  ehenfalls  vor  dum  genannten 

Konsulat  23  Kollegien  gehabt,  so  musste  das  erste  Konsulat 

(Brutus  und  Tarquinius)  bei  ol.  69,  2  stehen  ̂ '^),  und  das  Grün- 
dungsjahr Roms  —  da  Diodor  jedenfalls  nicht  mehr  als  244  Jahre 

rechnete  —  frühestens  bei  al.  8,  2.  AVir  kennen  keine»  alten 
Schriftsteller  aus  republikanischer  Zeit,  der  lloms  Gründung  in 

ol.  8,  2  gesetzt  hätte  ̂ ').  Es  wird  aber  bei  der  Beurteilung  der 
Diodorischen  Chronologie  der  Grundsatz  in  erster  Linie  mas^ebend 

sein  müssen,  dass  wir  ihm  keine  selbständige  Ansetzung,  keine 

eigene  Berechnung,  also  auch  keine  Neuerung  bezüglich  des  Grün- 
dungsdatums zutrauen  dürfen. 

Wenn  wir  dagegen  entsprechend  der  im  vorhergehenden  Ab- 
schnitt vorgetragenen  Vermutung  annehmen ,  Diodor  habe 

das  Konsulat  des  Q.  Fabius  und  C.  Julias  an 

irgend  einer  Stelle  des  uns  verlorenen  Teils 

seiner  Liste  gehabt,  so  enthielt  diese  vor  dem  zu  ol.  75,  1 

gestellten  Konsulat  nicht  bloss  23,  sondern  24  Stellen.  Das  erste 

Konsulat  musste  demzufolge  bei  ol.  69,  1  stehen  und  das  erste 

Jahr  der  Stadt  unter  Voraussetzung  von  244  Königsjahren  bei 

ol.  8,  1.  Damit  ist  die  Forderung  erfüllt,  dass  wir  erwarten  müs- 
sen, bei  Diodor  ein  auch  sonst  bekanntes,  von  einem  Autor  der 

republikanischen  Zeit  vertretenes  Gründungsdatum  anzutreffen; 

denn  ol.  8,  1  ist  der  bekannte  Ansatz  des  Fabius  Pictor.  (Dion. 

Hai.  I,  74.    Solin  1,  27.) 

50)  Wenn  Mommsen  R.  Chr.  128  A.  235  schreibt :  , Daraus,  dass  dem  Diodor 

das  24.  Jahr  der  Republik  ol.  75,  1  sei,  folge,  dass  ihm  das  erste  Jahr  der  Re- 

publik auf  ol.  69,  1  sich  gestellt  haben  müsse",  so  hat  er  einen  Recbenfehler 
gemacht,  den  Matzat  (R.  Chr.  I,  244  A.  1)  bemerkte,  andere,  wie  z.  B.  Cxjllmanu 
(De  Diod.  fönt.  55),  ruhig  nachschrieben. 

51)  Genannt  ist  das  Datum  ol.  8,  2  erst  bei  dem  späten  Lydus  de  mens. 

I,  14:  'PtojiüXos  xxi^st,  xtjv  Twijltjv  iip6  JsxaiJLiäs  xaXavSöv  Matou  y.a-ä  lö  xpixov 
'riZ  ixTirjj  fj,  &g  exspoi,  xaTä  xö  Ssöxspov  xf^g  öySÖTj^.  Das  erste  Datum  ol.  G,  3 
ist  das  Varronische,  bei  dem  zweiten  ist  mir  sehr  wahrscheinlich,  «lass  ein 

Schreibfehler  (öySöi^b  statt  sßSöiiYjs)  vorliegt.  Denn  neben  ol.  6,  3  hatte  nur  das 
Datum  ol.  7,  2  zahlreiche  Vertreter.  Man  könnte  auch  Tipwxov  statt  3süxs?ov 
vermuten  (ol.  8,  1).  Jedenfalls  aber  ist  es  nicht  geraten,  auf  dieses  nur  von 
einem  späten  Autor  genannte  und  sonst  gar  nirgends  vorkommende  Datum 
ol.  8,  2  weitreichende  Schlüsse  zu  bauen,  wie  dies  z.  B.  Holzapfel  (R.  Chr.  173 
und  178)  u.  a.  tun. 
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6.  Diodors  Gründungsdatuni.    (Ol.  8,  1.) 

Wir  sind  im  Vorausgehenden  zu  der  Annalime  gelangt,  dass 

Diodors  Beamtenliste  bis  zum  Jahr  29G  Varr.  in  der  Stellen- 

zahl genau  mit  der  Varronischen  Liste  übereinstimmte  und  nur 
darin  abwich,  dass  das  Konsulat  des  Q.  Fabius  und 
C.  J u  1  i u s    an    einer    andern    Stelle    stand. 

AVar  dies  der  Fall,  so  musste  das  erste  republikanische  Jahr 

in  Diodors  Werk  bei  ol.  69,  1  und  das  erste  Stadtjahr  bei  ol.  8,  1 
stehen. 

Nun  lautet  aber  die  fast  allgemein  rezipierte  Ansicht  ̂ ^) : 

„Diodor  setzte  die  Gründung  Roms  in  ol.  7,  2."  Diese  Ansiclit 
beruft  sich  zwar  auf  ein  von  Eusebius  erhaltenes  Diodorexzerpt 

(Eusebins  I,  284  Schone);  trotzdem  kann  sie  unmöglich  richtig  sein. 
Denn  sie  führt  zu  unannehmbaren  Konsequenzen.  Wenn  ol.  7,  2 

=  1  Urbis  ist,  so  ist  ol.  75,  1  =  272  Urbis.  Diodor  müsste  also 

vor  dem  Konsulat  des  Sp.  Cassius  und  Proc.  Verginius  271  Stadt- 
jahre gezählt  haben,  während  Varro  nur  2G7  hat.  Somit  müsste 

er  entweder  mehr  Königsjahre  oder  mehr  republikanische  Jahre 

vor  jenem  Konsulat  gerechnet  haben.  Dass  er  nun  mehr  als  244 

Königsjahre  gehabt  habe,  wird  von  niemand  angenommen,  da  244 
überhaupt  der  höchste  bekannte  Ansatz  für  die  Königszeit  ist. 

Folglich  müsste  er  4  konsularische  Jahre  mehr  gehabt  haben. 
Diese  Annahme  wurde  in  der  Tat  vertreten  von  Matzat,  der  sogar 

kühn  genug  ist,  diese  4  Konsulate  zu  rekonstruieren,  indem  er  aus 

den  fürs  erste  Konsulatsjahr  genannten  5  Männern  (Brutus,  Tar- 
quinius,  Valerius,  Lucretius,  Horatius)  4  Konsulpaare  macht  und 

die  von  Polyb.  III,  22  genannten  Konsuln  Brutus  und  Horatius 

als  erstes  Paar  davorsetzt.  (R.  Chr.  I,  243 — 248).  Ueber  diesen 
Ergänzungsversuch  urteilt  Niese  (G.  G.  A.  1887,  835),  obwohl  er 

im  Prinzip  mit  Matzat  einverstanden  ist  und  dem  Diodor  auch 

eine  am  Anfang  längere  Konsulliste  zuschreibt,  er  stütze  sich  auf 

ganz  ungenügende  Mittel  und  sei  imaginär. 

Prinzipiell  steht  auch  "Wachsmuth  (bei  Cichorius,  de  fast.  cons. 
S.  217)  auf  Matzats  und  Nieses  Seite,  nur  mit  dem  Unterschied, 

dass  er  bei  Diodor  nicht  244,  sondern  240  Königsjahre  voraus- 
setzt. Daher  muss  er  ihm  nicht  bloss  4,  sondern  8  konsularische 

Jahre  mehr  zubilligen  als  die  Varronische  Liste  aufweist.     Wachs- 

52)  Mommsen,  R.  F.  II,  267.  Matzat,  R.  Chr.  I,  243.  Holzapfel,  R.  Chr.  185. 
Niese,  G.  G.  A.  1887,  835.  Bröcker  a.  a.  0.  S.  53.  Bornemann  a.  a.  0.  S.  3  und 
viele  andere. 
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mutli  glaubte,  diese  längere  Konsulliste  verdanke  Diodor  dem 

Castor.  Allein  die  auch  von  Geizer  (S.  Jul.  Africanus  IT,  87)  ver- 
tretene Ansicht,  Castor  habe  ein  längeres  Konsulverzcichnis  ge- 

boten, ist  endgültig  widerlegt  durch  Schwartz  (die  Königsiisten  des 
Eratosthenes  und  Castor.  Abh.  der  Gott.  Ak.  40.  IJd.  1895. 

S.  1 — 5).  Somit  entbehrt  die  Vermutung,  Diodors  Liste  habe  am 
Anfang  mehr  Konsulate  gehabt  als  die  Varronische,  sowohl  in  der 
von  Matzat  als  in  der  von  Wachsmuth  vertretenen  Form  jeglicher 

Parallele  und  jeglicher  Analogie. 

"Wenn  es  unter  diesen  Umständen  höchst  bedenklich  ist,  dem 
Diodor  eine  am  Anfang  längere  Konsulliste  zuzuschreiben,  so  kann 

Diodor  auch  nicht  ol.  7,  2  als  Gründungsdatum  gesetzt  haben. 

Aber  sagt  nicht  Diodor  ausdrücklich,  Rom  sei  im  2.  Jahr  der 

7.  Olympiade  gegründet  worden?  Das  soll  keineswegs  bestritten 

werden.  Es  fragt  sich  nur,  wo  er  das  tut.  Das  bei  Eusebius 

(I,  283 — 289  Schöne)  erhaltene  Exzerpt,  in  dem  die  besagte  An- 
gabe vorkommt,  stammt  nicht  aus  dem  achten  Buch,  in  welchem 

Diodor  die  Gründung  Roms  erzählte,  sondern  aus  dem  siebten 

Buch,  in  dem  er  die  Ereignisse  von  Trojas  Fall  bis  zur  ersten 

Olympiade  behandelte.  Dies  sagt  schon  die  üeberschrift  ^^),  und 
sollte  an  deren  Zeugnis  ein  Zweifel  möglich  sein,  weil  in  dem 

Kodex  von  Etschmiadzin  das  8.  Buch  genannt  ist,  so  spricht  der 

Inhalt  des  Abschnitts  deutlich  genug  für  die  Richtigkeit  der  vul- 

gären Lesart.  Diodor  kommt  auf  die  irrige  Meinung  einiger  Hi- 

storiker ^^)  zu  sprechen,  welche  von  den  Enkeln  des  Aeneas  die 
Stadt  Rom  gegründet  werden  Hessen.  Diese  Meinung  widerlegt  er 

mit  zwei  Argumenten:  erstens  haben  zwischen  Aeneas  und  Romulus 

viele  Könige  geherrscht,  zweitens  sei  Rom  im  2.  Jahr  der  7.  Olym- 
piade, also  erst  433  Jahre  nach  Trojas  Fall  gegründet  worden. 

Sodann    zählt   Diodor    alle    latinisch-albanischen   Könige    auf   von 

53)  Ex  septimo  Diodori  Libro  de  veterum  Romanorum  generatione.  Im 
Kodex  von  Etschmiadzin  steht  ex  octavo. 

54)  Auch  Dion.  Hai.  I,  73  weiss  von  römischen  Schriftstellern  zu  berichten, 
die  Romulus  und  Remus  zu  Enkeln  des  Aeneas  machten,  wie  auch  von  solchen, 

die  sie  als  Söhne  des  Aeneas  ausgaben.  Namen  nennt  er  nicht,  sowenig  wie 

Diodor  und  Plutarch  Rom.  2.  Durch  Servius  (zu  Virg.  Aen.  I.  273.  VI.  778)  er- 
fahren wir,  dass  Naevius  und  Ennius  die  von  Diodor  getadelte  Version  hatten: 

Aeneae  ex  filia  nepotera  Romulum  conditorem  urbis  traduut.  —  Dass  auch 
Fabius  Pictor  noch  diese  Version  vertreten  habe,  ist  eine  irrige,  aber  zäh  fest- 

gehaltene Vermutung  Mommsens  (R.  Chr.  152,  A.  288,  R.  F.  H,  2G8,  A.  62).  Vgl. 
dagegen  Cohn  im  Phil.  42,  S.  10.  Holzapfel.  R.  Chr.  260,  1.  Bader  a.  a.  0.  S.  54 
und  unten  S.  86. 
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Aeneas  bis  Aniulius  mit  Angabe  der  Regierungsdauer  und  kurzer 

Erwähnung  ihrer  Taten.  Es  ist  klar,  dass  diese  Ausführungen  von 

Diodor  nicht  etwa  unter  dem  Jalir  ol.  7,  2  gegeben  wurden,  son- 
dern in  dem  Zusammenhang,  in  dem  er  die  Geschichte  des  xA.eneas 

und  seiner  Xachkommen  behandelte. 

Die  Angabe  über  das  Gründungsdatum  Roms  ist  also  nur 

eine  gelegentlich  zur  Widerlegung  einer  falschen  Ansicht  einge- 

streute Bemerkung.  Ihr  Fundort  ist  nicht  die  Stelle  des  Dio- 
dorischen  Buchs,  wo  der  Autor  die  Gründung  Roms  erzählte;  sie 

steht  vielmehr  in  einem  früheren  Buch  und  in  einem  ganz  anderen 

Zusammenhang.  Wenn  dem  so  ist,  dann  ist  es  sehr  gut  möglich, 

dass  trotz  dieser  gelegentlichen  Notiz  im  7.  Buch  der  Verfasser 
dennoch  im  8.  Buch  nicht  bei  ol.  7,  2,  sondern  bei  ol.  8,  1  mit  der 

Geschichte  Roms  einsetzte.  Ein  solcher  Widerspruch  zwischen 

zwei  an  verschiedenen  Orten  stehenden  Angaben  ist  bei  Diodor 

nicht  undenkbar  und  lässt  sich  sehr  leicht  aus  der  Benützung  ver- 
schiedener Quellen  erklären. 

Man  hätte  demnach  zu  unterscheiden  zwischen  dem  von  Diodor 

im  7.  Buch  gelegentlich  erwähnten  Gründungsdatum 

ol.  7,  2  und  dem  von  ihm  im  8.  Buch  tatsächlich  als  Aus- 
gangspunkt der  römischen  Geschichte  zugrunde  gelegten 

Gründungsdatum  ol.  8,  1.  Diese  Unterscheidung  ist  nicht  neu;  sie 
findet  sich  auch  bei  Niebuhr,  Vorträge  I,  19:  „Es  ist  klar  und 

gewiss,  dass  Diodor  für  das  Jahr  der  Erbauung  Roms  ol.  8,  1  an- 

nahm wie  Fabius."  (Ebenso  R.  G.  I^,  299).  Ebenso  sagt  Momm- 
sen  R.  Chr.  128:  „Nun  brachte  er,  Fabius  ausschreibend,  das  erste 

Jahr  der  Stadt  auf  ol.  8,  1  und  rechnete  244  Jahre  auf  die  Königs- 
zeit, wodurch  ihm  das  erste  Jahr  der  Republik  auf  ol.  69,  1  sich 

gestellt  hat."  Soltau  R.  Chr.  415:  „Diodor  erwähnte  zwar  auch 
wie  Polybius  ol.  7,  2  für  Roms  Gründung,  rechnete  aber  ...  in 

den  ersten  Büchern  nach  Fabius  von  ol.  8,  1  ab."  Ed.  Schwartz 
R.E.  V,  704:  „Das  Gründungsdatum  ol.  7,  2  gehört  nicht  dem 

alten  Annalisten,  sondern  dem  jungen  Gewährsmann  der  albanischen 

Königsliste  an,  wie  der  Zusammenhang  erweist"  °*). 
55)  Doch  hat  Schwartz  versäumt,  aus  dieser  richtigen  Erkenntnis  den 

Schluss  zu  ziehen,  dass  Diodor  im  8.  Buch,  da  wo  er  dem  alten  Annalisten 

folgt  —  und  das  ist  ja  nach  Schwartz  Ansicht  niemand  anders  als  Fabius 
Pictor  —  auch  von  dessen  GrQndungsdatura  ol.  8,  1  ausgegangen  sein  müsse. 
Weil  er  ol.  7,  2  als  Gründungsdatum  auch  hier  voraussetzt,  womit  natürlich 
die  Gleichung  ol.  75,  1  =  Sp.  Cassius  Proc.  Verginius  nicht  stimmt,  kommt  er 

zu  der  allzu  skeptischen  Aeusserung:  „Erraten  zu  wollen,  wie  er  diese  Diskre- 

panz am  Anfang  der  Liste  ausgeglichen,  ist  eine  müssige  Spekulation'". 
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7.  Diodors  Ansatz  für  die  KünigHxcit. 

Sehr  häufig  liest  man  die  Behauptung  '''"■),  dass  die  von  Diodor 
gegebenen  Einzelzahlen  für  die  llegierungszeiten  der  7  römischen 
Könige  sowie  die  Diodorische  Gesamtsumme  für  die  ganze  Dauer 

der  Königsherrschaft  uns  überliefert  seien,  und  zwar  durch 

Eusebius  (Chron.  I  p.  291  Schöne). 
Diese  Ansicht  muss  als  irrig  bezeichnet  werden.  Das  Exzerpt 

ex  septimo  Diodori  libro  de  veterum  Romanorum  generatione  geht 

von  p.  283  bis  p.  289  und  schliesst  mit  den  Worten:  Amolius 

ergo  paulo  plus  annis  XLIII  regnavit,  atque  a  Remo  et  Romilo, 
qui  Romam  condiderunt,  interticitur. 

Hierauf  folgt  der  Satz:  „Sunt  autem  singuli  reges  Romanorum 
hi"  und  daran  schliesst  sich  zunächst  eine  Liste  der  albanischen 

Könige  (289,  22—291,  5).  Diese  Liste  ist  anerkanntermassen  nicht 
eine  AViederholung  der  im  Diodorexzerpt  für  die  albanischen  Könige 

gegebenen  Zahlen,  sondern  „eine  Originalarbeit  des  Eusebios,  eine 
von  diesem  zurechtgemachte  Liste,  deren  Zahlen  man  sich  hüten 

muss,  in  den  Quellentext  der  Exzerpte  hineinzutragen"  (Geizer, 
Africanus  II,  85.  Ebenso  Ed.  Schwartz,  Die  Königslisten  S.  5. 

Falsch  Holzapfel,  R.  Chr.  269).  Am  Schluss  der  Liste  gibt  Euse- 
bius die  Zusammenfassung:  Romilus  Romam  condidit,  regnatque 

septima  olympiade.  Sunt  itaque  ab  Aenea  usque  ad  Romilum 

anni  CCCCXXVHI '').  Ab  Ilio  vero  capto,  anni  CCCCXXXL 
Eusebius  also  rechnet  431  Jahre,  wobei  er  das  1.  Jahr  des  Romu- 
lus  ausschliesst;  Diodor  rechnet  433  Jahre,  wobei  das  1.  Jahr  des 

Romulus  eingeschlossen  ist. 

Auf  diesen  Abschnitt  folgt  bei  Eusebius  p.  291  unmittelbar 

eine  Liste  der  römischen  Könige,  die  in  der  lateinischen  Ueber- 
setzung  des  Armeniers  bei  Schöne  die  Ueberschrift  trägt:  „A  Romilo, 

qui  Romam  condidit,  reges  hi  dinumerantur"  und  nach  Aufzählung 
der  7  Könige  mit  ihren  Regierungszahlen  also  schliesst:  Reges 

Romanorum  Septem,  qui  post  Romilum  exstiterunt,  ad  annos  usque 
CCXLIV  deducti,  desierunt.  Sunt  autem  ab  Ilio  capto  usque  ad 
Romilum  anni  CCCCXXXL     Simul  omnes  anni  DCLXXV. 

56)  Mommsen  (R.  Chr.  128,  139.  A.  233),  Matzat  (R.  Chr.  I,  24-8),  Holzapfel 
(R.  Chr.  2.51,  2.>j),  Soltau  (R.  Chr.  411),  Seeck  (Kalendertafel  112),  Niese  (G.  G.  A. 
1887,  S.  83.5).  Geizer  (Sext.  Jul.  Africanus  II,  86)  u.  a. 

57)  So  ist  ohne  Zweifel  mit  Holzapfel  (271,  1)  die  Vulgata  CCCCXLVIII 

zu  korrigieren;  irrig  akzeptiert' Geizer  a.  a.  0.  die  Lesart  427  der  Tokater  Hand- 
schrift. DennKuseb  gibt  dem  Aeneas  wie  Diodor  und  Dionys  vor  Antritt  der 

latinischen  Herrschaft  3,  nicht  4  Jahre. 
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Dieser  Abschnitt  (Eus.  291,  6  —  18)  ist  es,  der  gewöhnlich  als 
Diodorisch  ausgegeben  wird.  Man.  operiert  mit  den  Einzelansätzen 

als  ,,Diodorischen  Konigszahlen"  (z.  B.  Soltau,  R.  Chr.  401  ff.)  und  man 
schreibt  auf  Grund  der  Schlussnotiz  dem  Diodor  die  Gesamtsumme 

von  244  Jahren  zu.  Die  Tatsache,  dass  die  Einzelansätze  und  die 

Summe  nicht  zusammenstimmen,  soll  nach  Mommsen  (R.  Chr.  A.  233) 

die  Benützung  verschiedener  Quellen  durch  Diodor  verraten. 

Allein  nichts  berechtigt  dazu,  den  Abschnitt  auf  Diodor  zurück- 

zuführen ^^).  Wenn  die  albanische  Liste  nicht  Diodorisch,  sondern 
Eigentum  des  Eusebius  ist,  obwohl  dieser  vorher  die  ausführliche 
Relation  des  Diodor  über  die  albanischen  Könige  wiedergibt,  so 

hat  man  gar  keinen  Grund  zu  der  Annahme,  die  römische  Liste 

sei  aus  Diodor  geschöpft.  Denn  die  ausführliche  Relation  über  die 

7  römischen  Könige  entnimmt  Eusebius  nicht  dem  Diodor,  sondern 

dem  Dionys.  Er  schliesst  unmittelbar  an  die  römische  Liste  ein  Ex- 

zerpt aus  dem  Halikarnassier  an  (291,  19 — 293,  18).  Die  Zahlen 
der  römischen  Liste  Eusebs  brauchen  deshalb  nicht  aus  Dionys  ent- 

nommen zu  sein,  sowenig  wie  die  albanischen  Zahlen  aus  Diodor; 

sie  können  ebenfalls  Originalarbeit  des  Eusebius  sein.  Jedenfalls 

aber  hat  man  nicht  das  geringste  Recht,  sie  als  Diodorische  Königs- 
zahlen anzusprechen. 

Das  Resultat  dieser  Erörterung  ist ,  dass  wir  über  den 

Diodorischen  Ansatz  für  die  Königszeit  keine 

Ueberlieferung  besitzen,  sondern  auf  Vermutungen  an- 
gewiesen sind.  Wir  haben  gefunden,  dass  das  erste  Jahr  der 

Republik  bei  ihm  auf  ol.  69,  1  gestanden  haben  muss.  Man  hat 
nun  zu  fragen:  wie  viel  Königsjahre  sind  nötig,  um  von  da  aus 

rückwärts  zu  einem  der  bekannten  Gründungsdaten  zu  gelangen? 

Denn  dass  Diodor  einen  besonderen  Gründungsansatz  geschöpft 
hätte,  ist  unwahrscheinlich.  Ebenso  ist  vorauszusetzen,  dass  auch 

die  Zahl  der  Königsjahre  einem  der  bekannten  Ansätze  entspricht ; 

denn  auch  hier  wäre  es  unmethodisch,  dem  Diodor  eine  Neuerung 

zuzutrauen.  Um  von  dem  Varronischen  Gründungsansatz  (ol.  6,  3) 
auf  ol.  69,  1  als  erstes  republikanisches  Jahr  zu  kommen,  wären 

250  Königsjahre  nötig  gewesen.  Soviel  Jahre  hat  aber  niemand 
auf  die  Königszeit   gerechnet.     Aus  demselben  Grund  verbietet  es 

58)  Mit  Recht  hat  Carl  Müller  ihn  nicht  unter  die  Diodor-Fragmente  auf- 
genommen. Auch  Bornemann  a.  a.  0.  9  und  ünger,  Rh.  Äl.  35,  12  bezweifehi  die 

Diodorische  Herkunft.  —  Kbensowenig  berechtigt  ist  die  Ansicht  von  Geizer 
(Afr.  II,  86),  der  nur  Z.  6  —  14  als  die  römische  Königsliste  Diodors  bezeichnet, 

dagegen  Z.  15 — 18  für  eine  Zutat  des  Eusebius  hält.' 
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sich,  den  Ansatz  ol.  7,  2  für  Diodor  anzunehmen:  er  hätte  dann 

247  Königsjahre  rechnen  müssen.  Mehr  als  244  Jahre  hat  nie- 

mand den  Königen  gegel)en.  Gerade  diese  Zahl  passt,  wenn  Dio- 
dor das  Gründungsdatum  ol.  8,  1  rezipiert  hat.  Nur  hei  dieser 

Kombination  sind  die  beiden  oben  gestellten  Forderungen  er- 
füllt, dass  sowohl  das  Gründungsdatum  als  auch  die  Anzahl  der 

Königsjahre  einem  auch  sonst  überlieferten  Ansatz  entsprechen 
müssen. 

Somit  deckt  sich  allerdings  die  durch  verschiedene  Erwägungen 

am  meisten  sich  empfehlende  Vermutung  mit  der  gewöhnlichen, 
vermeintlich  auf  Ueberlieferung  beruhenden,  Annahme:  Diodor 

hat    ohne   Zweifel    244   Königsjahre   gerechnet. 

8.  Zusammenfassung. 

Sehen    wir    ab    von    den    zwei    durch    den  Synchronismus  der 

gallischen  Belagerung  und  durch  die  Einfügung  der  Anarchie  ver- 

ursachten Verschiebupgen,  so  ist    Diodors   ursprüngliche    ^^^^ 
Tabelle  in  folgender  Weise  zu  rekonstruieren.  '   ll. 

ol.  8,  1.  Gründung  Roms.     Erstes  Jahr  des  Romulus.  •^''^ 
ol.  68,  4.  Letztes  Jahr  des  Tarquinius  Superbus ;   244.  Jahr 

der  Königsherrschaft. 

ol.  69,  1.  Erstes  Jahr  der  Republik.    Brutus  und  Tarquinius. 

ol.  69,  1—83,4.  60  Kollegien    vor    dem  Dezemvirat  (nicht  bloss  58    c^\'^^- 
wie  in  der  Varron.  Liste).  "  %K  <:^'' 

ol.  84,  1.  Erstes  Dezemvirnkollegium.   (Diod.  XII,  23.) 

ol.  84,  2.  Zweites  Dezemvirnkollegium.    (Diod.  XII,  24.)     - 
ol.  84,  3.  Valerius  und  Horatius  Konsuln.    (Diod.  XII,  26.) 

ol.  84,  3 — 99,  2.  60  Kollegien   zwischen   Dezemvirat   und   gallischer 
Katastrophe  (nicht  bloss  59  wie  in  der  varr.  Liste). 

ol.  99,  3.  Tribunat  der  3  Fabier.  (Diod.  XV,  20.)  123.  republ. 
Jahr. 

0I.99, 4 — 104,1.  18  Kollegien  zwischen  dem  Tribunat  der  3  Fabier 
und    dem    ersten    plebeischen   Konsul    (ebensoviele 

Kollegien  hat  die  varr.  Liste,  nur  kommen  in  dieser 

noch  5  Anarchiejahre  hinzu,    die  in  der  ursprüng- 
lichen Liste  Diodors  gänzlich  fehlen). 

ol.  104,  2.  Erster  plebeischer  Konsul.   (Diod.  XV,  82.) 

Von  da  an  ist  die  Diodorische  Liste  der  Varroni- 
schen  in  der  Stellenzahl  der  Konsulate  vollständig 

gleich;   dagegen  fehlen  die  4  sog.  Diktatorenjahre. 

)• 
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■  ol.  128,  4.  Appius  Claudius  Caudex  Konsul.    Beginn  des  eisten 
punischen  Kriegs ;  240.  republikanisches  Jahr, 

ol.  144,  3.  Cn.  Cornelius  P.  Aelius  Konsuln.     Letztes  Jahr  des 

zweiten  punischen  Kriegs ;  303.  republ.  Jahr. 

Zweiter   Abschnitt. 

Die  Quelle  von  Diodors  römischen  Fasten. 

Ilä^a;  -eis  xf^;  r,'^z\i.ryji(x.(;  TauTrjg  r.pagsts 

ä'/.p'.^ü);  av3?,ä;iioiisv  iy.  xwv  Tzap'  dxsivoig 
'jT:o[ivr(|iäx(ov  £■/.  zoXXwv   xp^''^"''   xsxT^pYj- 
JiivWV.  Diodor  I,  4,  4. 

1.  Die  Eigentümliclikeit  der  von  Diodor  benutzten  Fasteiiliste. 

Das  Resultat  des  vorhergehenden  Abschnitts  lässt  sich  kurz 

dahin  zusammenfassen :  Die  Rätsel  der  römischen  Chronologie  Dio- 
dors lösen  sich  auf  einfache  Weise,  wenn  wir  zwei  Redaktionen 

seiner  Fasten  auseinanderhalten.  Yon  der  Fastenliste,  wie  sie  jetzt 

in  seinem  AVerk  vorliegt,  ist  zu  unterscheiden  die  Fastenliste,  wie 

er  sie  ursprünglich  in  den  Entwurf  seiner  synchronistischen  Tabelle 

aufgenommen  hatte. 

Für  die  Frage  nach  der  Quelle  der  Diodorischen  Fasten  darf 

natürlich  nur  die  ursprüngliche  Form  zugrunde  gelegt  werden. 
Man  erhält  dieselbe  —  falls  unsere  Diskussion  der  Diodorischen 

Besonderheiten  das  Richtige  getroffen  hat  — "wenn  man  erstens  zu 
den  29  Olympiadenjahren  91,  2—98,  2  statt  der  jetzt  dabei  stehen- 

den römischen  Kollegien  von  336 — 364  Varr.  die  29  Kollegien  von 

331 — 359  Varr.  stellt  und  zweitens  zu  den  4  Olympiadenjahren 

103,  2 — 104,  1  statt  der  dvapx-'a  und  der  3  Kollegien  von  384  bis 
386  Varr.  die  4  Kollegien  von  384—387  Varr.  einsetzt. 

Nur  an  diesen  beiden  Stellen  ist  die  ursprüngliche  Tabelle 

Diodors  bei  der  Ausarbeitung  alteriert  worden.  Für  alle  anderen 

Abweichungen,  die  seine  Liste  im  Vergleich  mit  der  vulgären  auf- 
weist, haben  wir  im  vorausgehenden  Abschnitt  die  Ansicht  ver- 

treten, dass  sie  nicht  Eigenmächtigkeiten  Diodors  sind,  sondern 

Eigentümlichkeiten  seiner  Fastenquelle. 

Daraus  ergibt  sich  für  die  Art  und  Beschaffenheit 

der  von  Diodor  benützten  Liste  folgendes :  Sie  enthielt 

weder    die    Diktatorenjahre    noch    die    Anarchie 
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noch  das  dritte  d  e  z  e  iii  v  i  r  a  1  e  Jahr;  sie  gab  ledig- 
lich die  e  p  o  n  y  ui  e  n  Kollegien  und  nahm  keine  Ilücksicht 

darauf,.,  dass  niclit  wenige  kürzer  (eines  auch  länger)  als  ein  Jahr 

regierten,  auch  nicht  darauf,  dass  die  Kontinuität  der  Succession 
öfters  durch  dazwischenliegende  konsullose  Zeiten  (Interregna, 

Anarchie)  unterbrochen  wurde.  Sie  war  offenbar  ein  blosses 

B  e  a  m  t  e  n  V  e  r  z  e  i  c  h  n  i  s ,  das  noch  keine  Spur  chro- 
nologischer Ausgleichung  an  sich  trug. 

Von  der  Varronisch-Kapitolinischen  Tabelle  unterscheidet  sich 
diese  Beamtenliste,  abgesehen  von  Differenzen  in  den  Namen,  in 

folgenden  wesentlichen  Punkten : 

a)  sie  hat  alle  eponymenlosen  Jahre  der  Varr.-Kap.  Tabelle 
nicht  (als  eponymenlos  bezeichne  ich  die  5  Anarchie-  und  die  4 
Diktatorenjahre), 

b)  dagegen  hat  sie  3  eponyme  Kollegien  mehr  als  Varro ;  da- 
von fallen  2  in  die  Zeit  vor  dem  Dezemvirat,  eines  zwischen  De- 

zemvirat  und  gallische  Katastrophe, 

c)  sie  führt  die  Kollegien  von  406 — 409  Varr.  in  anderer  ßei- 
henfolge  auf:  409.  406.  407.  408, 

d)  sie  hat  das  Kollegium  von  272  Varr.  an  anderer  Stelle  als 

Varro,  nämlich  zwischen  245  und  268  Varr.;  genauer  ist  die  Stelle 
nicht  zu  bezeichnen,  weil  Diodors  Fasten  für  diese  Periode  verloren 

sind.     (Vgl.  oben  S.  36  ff.) 
Rechnet  man  das  Plus  von  3  und  das  Minus  von  9  Stellen 

zusammen ,  so  hatte  das  von  Diodor  benutzte  Ver- 
zeichnis für  die  republikanische  Zeit  6  Stellen 

weniger   als    die    Varronis  ch-Kapitolinische   Tabelle. 

2.  Indizien  für  das  liohe  Alter  der  von  Diodor  benützten  Fastenliste. 

a)  Für  das  Jahr  320  Varr.  fand  Livius  IV,  23  in  seinen  Quellen 

sehr  verschiedene  Angaben  über  die  Namen  der  Jahresbeamten : 
nach  Licinius  Macer  regierten  Konsuln  und  zwar  dieselben  wie  im 

Vorjahr,  nach  Valerius  Antias  und  Q.  Tubero  regierten  ebenfalls 
Konsuln,  aber  andere  als  Macer  angab;  dabei  erwähnten  Macer 

sowohl  wie  Tubero,  dass  von  alten  Schriftstellern  gar  nicht  Kon- 
suln, sondern  Militärtribunen  für  dieses  Jahr  genannt  werden: 

neuter  tribunos  militum  eo  anno  fuisse  traditum  a  scriptoribus 

antiquis  dissimulat.  Diodor  XII,  53  gibt  für  dieses  Jahr  nicht 
Konsuln,  sondern  Militärtribunen.  „Im  ganzen  Bereich  unserer 

Literatur    bewahrt    der    einzige    Diodor   die   Fassung    der    älteren 
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Schriftsteller  und  er  kennt  nur  diese."    (jMommsen,  R.  F.  II,  224.) 

b)  Von  den  Konsuln  L.  Papirius  Miigilanus  und  L.  Sempro- 
nius  Atratinus,  die  nach  der  nur  2^2  monatlichen  Regierung  der 

ersten  Militärtribunen  gewählt  wurden,  nach  Livius'  wahrscheinlich 
falscher  Ansicht  als  consules  sufFecti  *^),  sagt  Livius  IV,  7,  10 :  qui 
neque  in  annalibus  priscis  neque  in  libris  magistratuum- 
inveniuntur.  Auch  Diodor  XII,  32  nennt  nur  die  3  Kriegstribunen 

und  kennt  die  Konsuln  nicht.  Hier  ist  der  Schluss  allerdings  nicht 

zwingend,  dass  er  aus  annales  prisci  geschöpft,  da  die  gleiche 
Version  auch  in  libri  magistratuum  zu  finden  war ;  aber  wichtig  ist 

schon  das  negative  Ergebnis,  dass  er  nicht  im  Widerspruch  mit 
den  annales  prisci  steht. 

c)  Diodor  gibt  für  ol.  74,  1  einen  Q.  Fabius  Vibulanus,  für  ol. 
82,  3  einen  M.  Fabius  Vibulanus  als  Konsul  an.  Letzterer  fehlt 

in  allen  anderen  Verzeichnissen  (vgl.  oben  S.  32).  Diodors  Fasten 

stehen  dabei  im  "Widerspruch  mit  dem  Bericht,  dass  an  der  Kre- 
mera  von  allen  Fabiern  nur  einer  und  zwar  prope  pubes  am  Leben 

geblieben  sei ;  die  andern  Verzeichnisse  stehen  damit  in  üeberein- 
stimmung.  Dieser  Bericht  wird  nun  aber  allgemein  nicht  als  histo- 

risch, sondern  als  eine  Legende  angesehen  (Mommsen  R.  F.  II  258). 

Er  kann  also  erst  später  aufgekommen  sein  und  man  wird  an- 
nehmen dürfen,  dass  Beamtenverzeichnisse,  die  entgegen  dieser 

Fabel  bald  nach  der  Kremeraschlacht  zwei  verschiedene  Fabier  als 

Konsuln  aufführten,  älter  sind  als  solche  Listen,  die  in  Einklang 

mit  der  Sage  gebracht  sind. 

d)  In  der  Konsulartribunenliste  besteht  eine  Differenz  zwischen 

Diodor  und  unseren  übrigen  Fastenverzeichnissen.  Bei  ersterem 

wechseln  in  bunter  Folge  Kollegien  von  3,  4  und  6  Stellen  mit 

einander  ab ;  in  den  übrigen  Listen  treten  seit  349  Varr.  nur 

6  stellige  Kollegien  auf.  Nach  Mommsens  überzeugenden  Darle- 
gungen (R.  F.  II,  224  ff.)  ist  dies  nicht  so  zu  erklären,  dass  Diodor 

gekürzt  hat,  sondern  so,  dass  in  den  anderen  Listen  Namen  hin- 

zugefügt sind,  um  alle  Kollegien  auf  die  gleiche  Stärke  von  6  Mit- 
gliedern zu  bringen.  Das  spricht  dafür,  dass  Diodors  Fastenquelle 

älter  ist  als  die  interpolierten  Quellen,  aus  denen  Livius  und  die 
Kapitolinischen  Tafeln  schöpften. 

59)  Vgl.  unten  im  IV.  Teil  zum  Jahr  310  Varr. 
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3.  Gründe  für  die  Vernuituiigr,  das«  Diodor  seine  roniisclien  Fnsleu  dem 
Fabius   Pictor   entlehnte. 

a)Die   Fasten   von  320  Varr. 

Aus  den  soeben  angeführten  Tatsachen  lässt  sich  sdiliessen, 

dass  Diodor  seine  Fasten  einer  alten  Quelle,  einem  scriptor  anti- 

quus,  entlehnt  hat.  Gutschmid  sagt  einmal  (Kl.  Sehr.  V,  516): 

„Wo  Livius  von  antiquissimi  scriptores  u.  dgl.  redet,  meint  er  immer 

den  Fabius  im  Gegensatz  zu  den  zugrunde  gelegten  späteren  Anna- 
listen." So  dürfte  auch  unter  den  scriptores  antiqui,  mit  deren 

Version  Diodor  bezüglich  der  Eponymen  von  320  Varr.  überein- 
stimmt, kein  anderer  als  Fabius  Pictor  zu  verstehen  sein.  Nach 

Mommsen  R.  F.  II,  116,  8  ist  dies  „mit  ziemlicher  Sicherheit"  an- 
zunehmen. 

b)Die   Stellenzahl   der  Fasten. 

Wir  haben  gefunden,  dass  die  Fastenquelle  Diodors  für  die 

republikanische  Zeit  6  Jahresstellen  weniger  zählte,  als  die  Varro- 
nische  Liste.  Gerade  um  6  Jahre  sind  aber  die  Gründu»gsdaten 

des  Varro  (ol.  6,  3)  und  des  Fabius  (ol.  8,  1)  von  einander  ent- 
fernt. 

c)Das   Gründungsdatum. 

Diodors  synchronistische  Gleichungen  der  griechischen  und  rö- 
mischen Jahresbeamten  führen  auf  ol.  8,  1  als  Gründungsdatum. 

Leider  beginnt  der  erhaltene  Teil  seines  Werks  erst  mit  der  Glei- 
chung :  Sp.  Cassius  Proc.  Verginius  [268  Varr.]  =  ol.  75, 1  Archon 

Calliades.  Nimmt  man  an,  Diodor  habe  vor  diesem  Jahr  ebenso- 
viele  Konsulate  gehabt  wie  Varro,  nämlich  23,  und  ausserdem  noch 

das  Konsulat  des  Q.  Fabius  C.  Julius  (s.  oben  S.  36  f.),  im  ganzen 
also  24,  so  kommt  man  auf  die  Gleichung:  Brutus  und  Tarquinius 

[245  Varr.]  =  ol.  69,  1. 
Nimmt  man  ferner  an,  Diodor  habe  den  Königen  244  Jahre 

gegeben,  so  hat  er  die  Gründung  in  ol.  8,  1  gesetzt.  Und  244 
Jahre  muss  man  wohl  bei  Diodor  voraussetzen;  denn  wollte  man 

annehmen,  er  habe  mehr  als  244  Jahre  gerechnet,  etwa  247,  um 

das  Gründungsdatum  ol.  7,  2  zu  erreichen,  so  würde  Diodor  mit 

seinem  Ansatz  für  die  Dauer  der  Königszeit  ganz  allein 

stehen;  niemand  hat  mehr  als  244  Jahre  gerechnet.  Wollte  man- 
dagegen  annehmen,  er  habe  weniger  als  244  Jahre  gerechnet,  so 

würde  Diodor  mit  seinem  Gründungsdatum  ganz 

allein  stehen.   Denn  später  als  ol.  8,  1  hat  niemand  Roms  Grün- 
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(lung  gesetzt,  mit  einziger  Ausnahme  des  Cincius.  Wenn  er  aber 

dessen  Ansatz  ol.  12,  4  gefolgt  wäre,  so  hätte  er  beträchtlich  we- 
niger als  244,  nämlich  225,  Künigsjahre  rechnen  müssen;  und  das 

ist  denn  doch  für  Diodor,  zu  dessen  Zeit  der  Ansatz  von  244 

Jahren  schon  so  lange  eingebürgert  war,  kaum  wahrscheinlich. 

Sonach  ist  mit  grösster  Wahrscheinlichkeit  anzunehmen,  dass 

Diodor  seine  Erzählung  der  römischen  Geschichte  bei  ol.  8,  1  be- 
gann. Ol.  8,  1  aber  ist  das  für  Fabius  bezeugte  Gründungsdatum. 

(Dion.  Hai.  I,  74.  Solin  I,  27.)  Es  ist  nicht  überflüssig,  hervorzu- 
heben, dass  diese  Notiz  das  einzig  sichere  ist,  was  wir  über  die 

Chronologie  des  Fabius  wissen;  alles  andere,  was  über  Fabische 

Ansätze  in  Literaturgeschichten  und  anderen  Handbüchern  mit 

mehr  oder  weniger  Zuversicht  gesagt  ist,  beruht  nur  auf  Vermu- 

tungen und  Kombinationen ''°).  Es  ist  zwar  noch  eine  Notiz  vor- 
handen, welche  Aufschluss  über  die  Fabische  Chronologie  zu  ge- 
währen scheint;  aber  ihre  Deutung  ist  sehr  umstritten,  und  es 

werden  deshalb  die  allerverschiedensten  Hypothesen  über  die  Jahr- 

zählung des  Fabius  aus  ihr  abgeleitet.  Es  ist  dies  die  vielbehan- 
delte Stelle  bei  Gellius  N.  A.  V,  4.  Mir  scheint  sie  ein  Beweis  zu 

sein,  dass  die  Diodorische  Jahrzählung  mit  der  Fabischen  überein- 
stimmt. 

d)  Das  Fragment   aus  den  lateinischen  Annalen  des  Fabius 
bei  Gellius  N.  A.  V,  4. 

Gellius  erzählt  eine  Szene  aus  einem  Buchhändlerladen,  bei 

der  er  selbst  und  der  Dichter  Julius  Paulus  zugegen  waren.  Unter 

den  dort  zum  Verkauf  ausgestellten  Büchern  befanden  sich  auch 

Fabii  annales,  bonae  atque  sincerae  vetustatis  libri.  Der  Buch- 
händler behauptete,  die  alte  Handschrift  sei    fehlerlos  geschrieben. 

60)  Man  darf  sich  nicht  täuschen  lassen,  wenn  z.  B.  bei  Schäfer-Nissen, 

Quellenkunde  11'  S.  13,  in  apodiktischer  Form  zu  lesen  ist:  „Fabius  setzte  das 
Jahr  der  Gründung  Roms  =  ol.  8,  1,  das  erste  Jahr  der  Republik  =  ol.  68,  1, 

die  Einnahme  der  Stadt  durch  die  Kelten  =  ol.  98,  1".  Von  diesen  drei  Sätzen 
ist  nur  der  erste  bezeugt,  die  beiden  andern  sind  Vermutungen  Niebuhrs  und 
Mommsens,  denen  andere  Gelehrte  andere  Hypothesen  gegenüberstellten.  (S. 
unten  A.  110.)  Gutschmid,  Kl.  Sehr.  V,  515  sagt:  „Fabius  setzte  Roms  Gründung 

in  ol.  8,  1  =  747,  rechnete  also  (ein  höchst  merkwürdiges  „also")  240  Jahre 
auf  die  Könige,  120  Jahre  bis  auf  die  gallische  Eroberung,  die  er  wie  Polybius 

dem  Olympiadenjahre  387  v.  Chr.  gleichsetzte".  Im  letzten  Satz  steckt  zudem 
ein  Fehler:  wenn  ol.-B,  1  =  747  ist,  so  ist  387  =  ol.  98,  1;  zoözo  ydcp  6  Xoyia\ibi 
Töv  iTtüv  ä.TzxizzZ,  um  ein  Wort  des  Dion.  I,  75,  3  zu  gebrauchen.  Polybios  aber 

hat  die  gallische  Katastrophe  nicht  mit  ol.  98,  1,  sondern  mit  ol.  98,  2  gleich- 
gesetzt, d.  h.,  in  Gutschmids  Reduktionsweise  ausgedrückt,  nicht  mit  387,  son- 

dern mit  386  v.  Chr. 
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Sie  hatte  einen  Ijiebliiiber  gefunden,  der  aber  vor  dem  Kauf  einen 

Sachverständigen  beizog,  um  die  Behauptung  des  Verkäufers  zu 

prüfen.  Dieser  Sachverständige,  der  von  Gellius  als  grammaticus 

quispiam  de  nobilioribus  bezeichnet  wird,  erklärte,  einen  einzigen 
Fehler  habe  er  in  dem  Buch  gefunden.  Der  Buchhändler  dagegen 

wollte  jegliche  Wette  eingehen,  Avenn  auch  nur  in  einem  einzigen 
Buchstaben  irgendwo  ein  Fehler  nachzuweisen  sei.  Darauf  zeigte 

der  grammaticus  auf  eine  Stelle  im  4.  Buch,  wo  die  Handschrift 

folgenden  Wortlaut  hatte  *'^):  Quapropter  tum  primum  ex  plebe 
alter  consul  factus  est,  duo  et  vicesimo  anno  postquam  Romam 

Galli  ceperunt.  Dazu  bemerkte  er:  Non  duo  et  vicesimo, 
sed  duo  de  vicesimo  scribi  oportuit.  Quid  enim  est  d  a  o  et 

vicesimo?  Damit  bricht  die  Erzählung  des  Gellius  ab;  der 

weitere  Verlauf  des  Streites  zwischen  librarius  und  grammaticus 

ist  leider  in  unseren  Handschriften  verloren  gegangen. 

Nach  der  Ansicht  des  Grammatikers  hatte  also  Fabiös  ge- 
schrieben: „Deshalb  ist  damals  zuerst  einer  der  Konsuln  aus  dem 

Volke  gewählt  worden,  im  18.  Jahr  nachdem  die  Gallier  Boiii  ein- 

genommen hatten".  Genau  so  ist  es  in  Diodors  Fasten- 
quelle: Bei  ol.  99,  3  stehen  die  Eponymen  der  galhschen  Kata- 

strophe, die  3  Fabier  mit  ihren  Kollegen  (Diod.  XV,  20).  In 

Diodors  Quelle  war  natürlich  bei  diesem  Jahr  auch  die  Katastrophe 
selbst  erzählt,  während  diese  jetzt  bei  Diodor  infolge  der  früher 

besprochenen  Verschiebung  bei  ol.  98,  2  steht.  Das  erste  Jahr 
nach  der  Eroberung  war  somit  in  Diodors  Quelle  ol.  99,  4  und  das 

18.  dementsprechend  ol.  104,  1.  Zu  ol.  104,  2  bringt  Diodor  (XV, 

82)  den  ersten  plebeischen  Konsul;  also  ist  ol.  104,  1  das  Jahr, 
in  dem  dieser  gewählt  wurde  (factus  est). 

Wenn  somit  der  lateinische  Fabius  und  Diodors  Fastenquelle  in 

der  Berechnung  des  Intervalls  zwischen  dem  Gallierbrand  und  dem 

ersten  pleb.  Konsul  übereinstimmen,  so  muss  der  lat.  Fabius 

ebenfalls  nur  die  Eponymenkollegien  gezählt,  die  5  Anar- 
chiejahre ganz  ignoriert  haben,  wie  wir  das  als  Eigentümlichkeit 

von  Diodors  Fastenquelle  gefunden  haben.  Der  lateinische  Fabius  wird 

aber  —  selbst  wenn  er  nicht  bloss  eine  Uebersetzung,  sondern  eine 

freiere  Bearbeitung  des  griechischen  Fabius    mit   kleineren  Aende- 

61)  Ich  gebe  den  Text  nach  der  übereinstimmenden  Lesart  sämilicher 
Oelliushandschriften.  Dass  der  Parisinus  duo  de  vicesimo,  der  Rottendorfianus 

duo  devicesimo,  der  Vaticanus  duodevicesimo  schreibt,  ist  für  die  Beurteilung 
der  Lesart  unwesentlich. 

I'  •  a  2  e ,  Die  rfimische  Jahrzäblung.  4 
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rungen  und  Zusätzen  war*'-)  —  doch  sicherlich  in  dem  chronolo- 
gischen Gerüst  und  in  der  Fastenliste  den  griechischen  Fabius  treu 

reproduziert  haben. 
Diese  auflallende  Uebereinstimmung  in  der  Berechnung  der 

Periode  zwischen  Gallierkatastrophe  und  erstem  plebeischem  Konsul 

ist  sehr  geeignet,  die  Vermutung  zu  unterstützen,  dass  die  Fa- 
stenquelle Diodors  eben  niemand  anders  war  als 

Fabius. 

Ich  habe  dabei  angenommen,  dass  der  grammaticus  mit  seiner 

Verwerfung  der  Lesart  der  Handschrift  Recht  hatte.  Diese  Auf- 

fassung hat  schon  Niebuhr  (R.G.  11^  630  f.)  vertreten  und  schon 
er  hat  daraus  den  Schluss  auf  Fabius  als  Quelle  Diodors  gezogen. 

Die  neueren  Gelehrten  dagegen  seit  Mommsen  folgen  durch- 
weg einer  anderen  Auffassung  der  Stelle.  In  der  Gelliusausgabe 

von  Hertz  lautet  der  oben  nach  den  Handschriften  mitgeteilte 

Passus :  Quapropter  .  .  .  factus  est,  duovicesimo  anno  post- 
quam  Romam  Galli  ceperunt.  Non,  inquit,  duovicesimo,  sed 

düo  et  vicesimo  scribi  oportuit.  Quid  enim  est  duovice- 
simo? An  4  Stellen  ist  hier  der  übereinstimmenden  Lesart  aller 

Handschriften  gegenüber  der  Text  geändert.  In  dem  Fabiusexem- 
plar,  um  das  sich  der  Streit  zwischen  dem  librarius  und 

grammaticus  drehte,  soll  duovicesimo  gestanden  und  dafür  soll  der 

grammaticus  duo  et  vicesimo  verlangt  haben,  also  gerade  das,  was 
er  nach  der  Lesart  der  Handschriften  beanstandet  und  verwirft. 

Nach  dem  Text  von  Hertz  handelt  es  sich  gar  nicht  um  22  oder 

18,  sondern  um  2   verschiedene  Formen   für   die    Ordinalzahl   22. 

62)  Das  Verhältnis  der  lateinischen  Annalen  zu  den  griechischen  ist  kon- 
trovers. Identität  der  Verfasser  (so  dass  Pictor  selbst  sein  Werk  ins  Lateinische 

•  übersetzt  hätte)  ist  schwerlich  anzunehmen.  Der  Autor  der  lateinischen  An- 
nalen wird  ein  jüngerer  Fabier  sein.  Dieser  wird  nicht  eine  ganz  selbständige 

Leistung,  sondern  eine  lateinische  Bearbeitung  des  Werks  seines  als  Historiker 
anerkannten  Geschlechtsgenossen  geliefert  haben.  Dafür  hat  Münzer  kürzlich 
(R.E.  VI,  1844)  ein  neues  Indizium  beigebracht.  Kleinere  Abweichungen  sind 

dabei  nicht  ausgeschlossen ;  doch  hat  Soltau  (N.  J.  f.  Ph.  1886,  S.  479)  die  Dif- 
ferenzen zwischen  den  griechischen  und  lateinischen  Fragmenten  zu  sehr  ur- 

giert,  zum  Teil  auch  Differenzen  behauptet,  wo  gar  keine  vorhanden  sind.  — 
Zu  weitgehend  ist  die  Skepsis  von  Bader,  der  die  Existenz  von  Latini  annales 

eines  Fabius  Pictor  leugnet  und  die  von  Peter  diesem  zugeschriebenen  Frag- 
mente entweder  auf  die  griechischen  Annalen  oder  auf  die  libri  iuris  pontificii 

Fabii  Pictoris  oder  endlich  —  so  das  vorliegende  bei  Gellius  erhaltene  —  auf 
die  annales  des  Q.  Fabius  Maximus  Servilianus  bezieht,  der  612  Varr.  =  142 

V.  Chr.  Konsul  war.  (De  Diodori  rer.  Rom.  auct.  3.  32—42.  Baders  Ansicht 

wird  gebilligt  von  Sigwart  a.  a.  0.  44,  abgelehnt  von  Schanz,  R.  L.  G.  I"*). 
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Warum  hat  man  diese  Aenderungen  für  nötig  erachtet?  Wie  es 

scheint,  aus  zwei  Gründen.  Erstens  hat  man  es  für  unglaublicli 

gehalten,  dass  Fabius  das  AVahljahr  des  ersten  plebeischcn  Konsuls 
als  18.  Jahr  post  Urbem  captam  rechne,  während  es  nach  Varro 

das  23.  ist,  und  ebendeshalb  auch  für  unglaulilich,  dass  der  gram- 

maticus  diese  Lesart  solle  verlangt  haben  '^^).  Aber  dieses  Bedenken 
ist  grundlos;  denn  Diodors  Fastenquelle  —  wer  dies  auch  war  — 
ist  ein  Beweis,  dass  tatsächlich  so  gerechnet  worden  ist.  Zweitens 

hat  man  es  für  unwahrscheinlich  gehalten,  dass  der  grammaticus 

an  der  Form  duo  et  vicesimo  Anstoss  genommen  und  dass  Gellius 

diese  Form  in  der  Ueberschrift  des  Kapitels  als  vulgo  incognitum 

bezeichnet  haben  soll,  da  sie  doch  von  Phnius  N.  H.  II  §  88  ge- 
braucht werde  und  bei  Tacitus  mehreremal  vorkomme.  Deshalb 

konjizierte  man,  dass  in  dem  Fabiusexemplar  duovicesimo  gestanden 

und  der  grammaticus  dafür  duo  et  vicesimo  verlangt  habe.  Dem 

kann  man  entgegenhalten:  Wenn  man  dem  grammaticus  nicht  zu- 
trauen will,  dass  ihm  duo  et  vicesimo  unbekannt  war,  so  darf  man 

ihm  auch  nicht  zumuten,  dass  er  sich  an  der  Form  duovicesimo 

gestossen  hätte,  vor  allem  dann  nicht,  wenn  man  mit  Hertz  annimmt, 
diese  Form  sei  bei  Varro  und  Cato  vorgekommen. 

Die  Gründe  zu  der  Aenderung  sind  also  nicht  stichhaltig. 

Dagegen  schafft  der  geänderte  Text  eine  grosse  chronologische 

Schwierigkeit.  Nach  ihm  streiten  sich  Buchhändler  und  Gramma- 
tiker nur  über  die  Wortform;  darüber  sind  beide  einig,  dass  Fa- 

bius vom  22.  Jahr  gesprochen.  Das  stimmt  aber  ebenfalls  nicht 

mit  der  Rechnung  des  Varro,  nach  welcher  das  Wahljahr  des  ersten 

pleb.  Konsuls  das  23.,  sein  Amtsjahr  das  24.  post  urbem  captam 
ist.  Man  muss  also  doch  auch  bei  Fabius  eine  von  der  Varroni- 

schen  abweichende  Zählung  voraussetzen,  wie  man  es  nach  der 

Lesart  der  Handschriften  tun  muss.  Der  Unterschied  ist  nur  der, 

dass  die  Rechnung,  welche  das  Wahljahr  als  18.  Jahr  zählt, 

sehr  leicht  durch  gänzliche  Ignorierung  der  5  Anarchiejahre  erklärt 

werden  kann,  und  dass  diese  Rechnung  wirklich  bei  einem  Schrift- 

steller nachweisbar  ist,  nämlich  bei  der  Fastenquelle  Diodors,  wäh- 
rend andererseits  es  kaum  erklärlich  ist,  wie  Fabius  auf  das  22. 

Jahr  kommen  konnte,  und  für  eine  solche  Rechnung  sich  jedenfalls 

keine  Analogien  auftreiben  lassen.    Erklärungsversuche  sind  freilich 

63)  So  sagt  Gutschmid,  temperamentvoll  wie  oft  in  der  Polemik  (Kl.  Sehr. 

V,  514):  ,Das  18.  Jahr  wäre  Unsinn,  die  Rechnung  kommt  beim  22.  heraus, 
wenn  Fabius,  was  Mommsen  ohne  Grund  leugnet,  auf  die  Solitudo  magistratuum 

Diit  Anderen  (?)  nur  4  statt  5  Jahre  rechnete".    Vgl.  aber  Anra,  67. 

4* 
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genug  gemacht  worclen ''^) ;  aber  gerade  ihre  grosse  Zahl  und  ihre 
Verschiedenheit  macht  die  Voraussetzung  verdächtig,  dass  Fahius 

die  Zahl  22  gehabt  haben  könne.  Mommsen  hat  angenommen, 

Fabius  liabe  statt  5  nur  4  Anarchiejahre  gerechnet.  ISIatzat  setzt 

voraus,  Fabius  habe  das  Jahr  der  Einnahme  in  die  18  Jahre  ein- 

geschlossen •")  und  nur  3  Anarchiejahre  gehabt.  Holzapfel  bezieht 
factus  est  auf  das  Amtsjahr "")  und  schliesst,  Fabius  habe  nur  4 
Anarchiejahre  gezählt  und  ausserdem  wie  Diodor  das  letzte  Mili- 

tärtribunenkollegium weggelassen.  Seeck  verbindet  die  beiden  eben- 
genannten, m.  E.  falschen  Rechnungsweisen  (1.  Jahr:  Jahr  der 

Einnahme,  18.  Jahr:  Amtsjahr,  nicht  Wahljahr);  so  bleiben  für 
die  Anarchie  nur  2  Jahre  und  Seeck  schreibt  zuversichtlich:  „Die 

5jährige  Anarchie  war  dem  Fabius  doch  etwas  zu  bunt.  Er  setzte 

sie  also  auf  den  Zeitraum  herab,  welcher  ihm  der  grösstmögliche 

schien,  und  nahm  die  Differenz,  in  welche  er  dadurch  mit  der  offi- 

ziellen Reclmung  kam,  als  unvermeidlich  hin."  Man  wird  doch 
besser  tun,  von  Annahmen  abzusehen,  welche  bei  römischen  Histo- 

rikern ein  derartig  willkürliches  und  planloses  Schalten  in  chrono- 

logischen Dingen  voraussetzen. 
Keine  dieser  Erklärungen  kann  sich  auf  Analogien  berufen: 

weder  zu  4  noch  zu  3  noch  zu  2  Jahren  ist  die  Anarchie  von 

irgend  einem  Schriftsteller  aus  vorchristlicher  Zeit  gerechnet 

worden*^').     Es  sind  deshalb   auch  Versuche   gemacht   worden,    die 

64)  Monunsen,  R.  Chr.  Antn.  393.  R.  F.  II,  378,  A.  127.  Matzat  I,  104.  Holz- 

apfel 39,  7.  Seeck,  Kal.-Tafel  174.  Soltau,  R.  Chr.  308.  Schwartz,  R.E.  V,  703.  — 
Wie  Mommsen  auch  Unger  (Stadtära  153.  Kalendergang  314),  wie  Holzapfel 
Triemel  (J.  f.  Ph.  1889.  348). 

65)  Kann  aber  der  annus  urbis  captae  zugleich  als  annus  primus  post 
urbem  captam  gerechnet  werden?    Vgl.  Soltau,  R.  Chr.  308. 

■  66)  Allein  factus  est  lässt  sich  dem  Sprachgebrauch  der  römischen  Schrift- 
steller entsprechend  nur  auf  das  Jahr  der  Wahl  beziehen;  das  haben  Unger 

(Kalendergang  314)  und  Soltau  (R.  Chr.  308)  mit  Recht  betont. 
67)  Eine  Berechnung  der  Anarchie  zu  4  Jahren  findet  sich  allerdings  bei 

späten  Schriftstellern  (Vopiscus  Tac.  1.  Eutr.  II,  3.  Rufus  brev.  2.  Cassiodor 
chron.).  Allein  Mommsen  wagt  selber  nicht,  sich  auf  sie  zu  berufen:  „Da  die 

besten  Zeittafel-  und  die  besten  annalistischen  Quellen  5  Jahre  angeben,  wie 
sie  auch  die  Zählung  schlechterdings  fordert,  so  ist  es  nicht  richtig,  auf  die 
4  Jahre,  welche  nur  in  trüben,  wahrscheinlich  auf  das  Versehen  eines  gemein- 

schaftlichen Gewährsmanns  zurückgehenden  Berichten  erscheinen,  irgend  Ge- 
wicht zu  legen.  Fabius,  wer  er  immer  war,  kann  sehr  leicht  sich  verzählt 

haben."  (R.  Chr.  Anm.  393.)  Genau  genommen  ist  also  Mommsen  eher  geneigt 
dem  lateinischen  Fabius  nicht  eine  4jährige  Anarchie  statt  der  5jährigen,  son- 

dern einen  Rechenfehler  zuzuschreiben. 
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22  Jahre  unter  Vorausset/Aing  einer  Sjülirigen  Anarcliie  boi  Fabius 

zu  erklären:  Soltau  nimmt  an,  Fabius  habe  nicht  nach  Amts-,  son- 
dern nach  Kalenderjahren  gerechnet  und  er  zieht  daraus  den 

Schluss,  die  23  Varronischen  Jahre  365 — 387  entsprechen  nur  22 
Kalenderjahren.  Es  müssten  dann  von  den  18  Amtsjahren  dieser 

Periode  (denn  5  von  den  23  Varr.  Jahren  sind  ja  sine  curulibus 

magistratibus)  mehrere  verkürzt  worden  sein  (wovon  die  Ueberliefe- 
rung  aber  nichts  weiss)  und  zwar  so,  dass  die  Summe  der  Ver- 

kürzungen gerade  ein  Jahr  betragen  hätte.  Diese  sehr  problema- 
tische Deutung  der  Fabiusstelle  ist  eine  der  Stützen  seiner  neuen 

Hypothese  über  die  Diktatorenjahre.  Ed.  Schwartz  zieht  aus  dem 

Fragment  den  Schluss,  der  lateinische  Fabius  habe  den  Synchro- 
nismus vertreten,  der  die  Alliaschlacht  auf  ol.  98,  1  =  387  v.  Chr. 

setzte.  Dabei  macht  er  aber  stillschweigend  die  Voraussetzung, 

der  lateinische  Fabius  habe  das  Amtsjahr  des  ersten  pleb.  Konsuls 

wie  Varro  auf  366  v.  Chr.  =  ol.  103,^/3  gesetzt.  Dies  schliesst 
die  weitere  Prämisse  in  sich,  dass  der  lateinische  Fabius  schon  die 

4  Diktatorenjahre  mitgezählt  haben  müsste.  Von  einer  Mitzählung 

der  Diktatorenjahre  findet  sich  aber  vor  Atticus,  Varro  und  den 

Kap.  Fasten  keine  sichere  Spur  (vgl.  unten  II.  Teil  3.  Periode). 
Die  von  Hertz  nach  dem  Vorgang  von  Quicherat  eingeführte 

und  von  allen  Späteren  akzeptierte  Textänderung  führt  somit  zu 

einem  chronologischen  Rätsel,  das  nur  mit  Anwendung  von  Will- 
kür und  Gewalt  gelöst  werden  kann.  Ich  glaube  deshalb,  dass 

man  durchaus  bei  der  Lesart  der  Gelliushand- 
schriften  bleiben  und  dass  man  annehmen  muss,  der 

grammaticus  habe  Recht  gehabt,  wenn  er  in  dem 

Fabiusmanuskript  duoetvicesimo  beanstandete  und  duodevicesimo 

für  die  ursprüngliche  Fabische  Lesart  erklärte.  Allerdings  ist  noch 
ein  Punkt  der  Erläuterung  bedürftig.  Man  mag  sich  darüber 

wundern,  —  und  dies  hat  wohl  auch  eines  der  Motive  zu  den  Text- 

änderungen gebildet  —  warum  der  grammaticus,  wenn  er  duode- 

vicesimo für  richtig  hält,  die  Lesart  duoetvicesimo  nicht  mit  sach- 
Uchen  Gründen  angreift,  warum  er  nicht  einfach  durch  Hinweis 

auf  den  ganzen  Zusammenhang  bei  Fabius  beweist,  dass  dieser  nur 

vom  18.,  nicht  vom  22.  Jahr  gesprochen  haben  könne.  Statt  dessen 

fragt  er:  quid  enim  est  duoetvicesimo?  als  ob  er  die  Lesart  nur 

dieser  ungewöhnlichen  Form  wegen  beanstandete.  Um  diesem  Be- 
denken zu  begegnen,  muss  man  sich  erinnern,  dass  die  Mitteilung 

des  Gellius  verstümmelt  ist.  Wir  besitzen  den  Diskurs  zwischen 

dem  librarius  und    dem    grammaticus    nicht   vollständig.     Es    steht 
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deshalb  die  Annahme  oft'en,  class  der  grammaticus  nicht  nur  dieses 
eine,  sondern  mehrere  Argumente  gegen  die  beanstandete  Lesart 

ins  Feld  führte.  Ich  stelle  mir  den  Verlauf  der  Debatte  so  vor"**): 
Zuerst  eröffnete  der  grammaticus  das  Gefecht  mit  einer  Plänkelei. 

Er  führte  nicht  gleich  seine  stärksten  Gründe  vor,  sondern  begann 

mit  einem  formellen  Bedenken:  duoetvicesimo  sei  eine  ungebräuch- 

liche Form.  Dieser  Angriff  wurde  vom  librarius  siegreich  abge- 

schlagen; es  gelang  ihm  nachzuweisen  —  dies  geht  aus  der  Ueber- 

schrift  des  Kapitels  sowie  aus  dem  am  Schluss  erhaltenen  Bruch- 

stück hervor  — ,  dass  die  Form  duoetvicesimo  "^),  die  allerdings 
vulgo  incognitum  sei,  von  den  Gelehrten  vielfach  in  Büchern  an- 

gewendet wurde  (a  viris  doctis  multifariam  in  libris  scriptum  est). 
Vermutlich  hat  nicht  der  librarius  selbst  diesen  Nachweis  geliefert, 

sondern  der  Dichter  Julius  Paulus  wird  ihm  beigesprungen  sein, 

den  Gellius  gewiss  nicht  ohne  Beziehung  auf  seine  Rolle  bei  der 
Szene  im  Buchhändlerladen  als  vir  memoria  nostra  doctissimus  be- 

zeichnet. Dieser  belesene  Mann  wird  die  am  Schluss  des  Kapitels 

noch  erhaltene  Stelle  aus  Varro  („mortuus  est  anno  duoetvice- 

simo")'*^); und  ohne  Zweifel  noch  mehrere  andere  (das  ist  aus  dem 
multifariam  in  der  Ueberschrift  zu  schliessen)  als  Belegstellen  für 

das  Vorkommen  des  Worts  duoetvicesimo  beigebracht  haben.  Von 
dieser  Seite  war  also  der  beanstandeten  Lesart  nicht  ])eizukommen 

68)  Aehnlich  Niebuhr,  R.  G.  IP  631.  Nur  glaube  ich  nicht,  dass  der  gram- 
maticus mit  seiner  Frage  quid  enim  est  duoetvicesimo  nur  „eine  neckische 

Täuschung  der  Zuhörer"  beabsichtigte.  Niebuhr  meint:  „Hätte  er  duoetvicesimo 
als  schlecht  lateinisch  verworfen,  so  würde  ihn  Gellius  sehr  unpassend  einen 

ausgezeichneten  Mann  in  seiner  Wissenschaft  nennen".  Allein  die  Bezeichnung 
gprammaticus  quispiam  de  nobilioribus  ist  gewiss  nicht  ohne  Rücksicht  auf  das 
Prädikat  vir  memoria  nostra  doctissimus  gewählt,  das  Gellius  dem  Julius 

PauUus  gibt.  Dort  der  Komparativ:  einer  von  den  besseren,  hier  der  Super- 
lativ :  der  allergelehrteste  unserer  Zeit.  Ich  halte  es  nicht  für  unmöglich,  dass 

dem  grammaticus  die  Belegstellen  für  duoetvicesimo  nicht  präsent  waren  und 
dass  er  in  der  Tat  glaubte,  auch  mit  der  Anzweiflung  der  Form  schon  die 

Lesart  der  Handschrift  verdächtigen  zu  können.  Nur  war  das  nicht  sein  ein- 
ziger Trumpf,  und  als  der  an  Belesenheit  ihm  noch  überlegene  Paullus  das 

erste  Bedenken  als  grundlos  nachwies,  wird  er  mit  den  andern  Gründen  her- 
ausgerückt sein. 

69)  Diese  Form  ist  auch  in  der  Ueberschrift  einzusetzen,  wo  die  Hand- 
schriften irrtümlicherweise  sämtlich  duodevicesimo  haben.  Das  Lemma  muss 

lauten:  De  verbo  duoetvicesimo,  quod  vulgo  incognitum  [est],  a  viris  doctis 
multifariam  in  libris  scriptum  est.  Statt  der  Tilgung  von  est  könnte  auch  mit 
Hertz  set  vermutet  werden. 

70)  So  haben  auch  hier  alle  Gelliushandschriften;  Hertz  korrigiert  duovi- 
cesimo. 
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und  nun  wird  der  grammaticus  mit  schwererem  Geschütz  gekommen 
sein  und  seine  sachlichen  Gründe  gegen  duoctvicesimo  ins  Feld 

geführt  haben.  Dem  Gellius  war  bei  der  Mitteilung  der  Szene 

nicht  die  Feststellung  der  Fabischen  Lesart  die  Hauptsache,  son- 
dern die  sprachliche  Frage,  welche  das  Vorkommen  des  Wortes 

duoctvicesimo  betraf.  Das  geht  aus  der  Ueberschrift  des  Kapitels 
deutlich  hervor,  und  weil  die  Ueberschrift  sich  nur  auf  diesen 

Punkt  bezog,  so  werden  die  Abschreiber  den  zweiten  Teil  des  Ge- 

sprächs, der  wohl  auch  von  Gellius  kürzer  behandelt  war,  wegge- 
lassen haben. 

4.  Gründe  für  die  Annahme,  dass  Diodor  seine  römisclicn  Fasten 
derselben  Quelle  entleluite  wieseine  historischen   Notizen. 

Die  Annahme,  dass  Diodor  sein  Verzeichnis  der  römischen 

Eponymen  und  seine  historischen  Notizen  zur  altrömischen  Ge- 

schichte einem  und  demselben  "Werk  entnommen  habe,  ist  von 
Haus  aus  die  am  nächsten  liegende  und  einfachste.  Sie  wird  ver- 

treten von  Gelehrten,  die  Fabius  als  Quelle  Diodors  betrachten, 

wie  auch  von  Gegnern  dieser  Ansicht.  Aus  dem  ersten  Lager 

nenne  ich  Mommsen  (R.  F.  II,  271  A.  68):  „Die  Magistratstafel 
und  die  historischen  Nachrichten  stimmen  in  ihrem  Charakter  so 

genau  zusammen,  dass  eine  Verschiedenheit  der  Quelle  für  diese 

und  für  jene  kaum  denkbar  ist."  Aus  dem  anderen  Lager  zitiere 
ich  Ed.  Meyer  (Rh.  M.  37.  1882.  S.  611):  „Fasten  und  Geschichts- 

erzählung gehören  bei  Diodor  eng  zusammen". 
Doch  hat  auch  die  entgegengesetzte  Ansicht,  dass  die  Fasten 

der  zweiten  Dekade  ganz^^)  oder  wenigstens  zum  Teil'-)  aus  einer 
anderen  Quelle  stammen  als  die  historischen  Notizen,  nicht  wenige 

Verteidiger  gefunden.  Es  ist  deshalb  nicht  überflüssig,  die  Indi- 
zien zusammenzustellen,  die  für  Identität  der  Fasten-  und  Annalen- 

quelle  sprechen. 

a)  Erwägungen   allgemeiner   Art. 

Der  von  Diodor  benützte  Annalist  hat,  wo  er  einen  Diktator 

erwähnte,  immer  auch  den  Namen  des  Reiterfühi-ers  angegeben. 
Das  beweist,  dass  er  auf  die  Namhaftmachung  der  funktionierenden 

71)  Leop.  Cohn  in  Phil.  42.  1884.  S.  21  (im  Anschluss   an  Carl  Neumann). 
72)  So  Cichorius  (de  fast.  cons.  ant.  S.  212),  dem  Holzapfel  (R.  Chr.  185), 

Bader  (a.  a.  0.  14  &.),  Soltau  (R.  Chr.  .374)  beistimmten.  Ueber  Cichorius  Ar- 
gumente wird  weiter  unten  zu  handeln  sein  (S.  64). 
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Beamten  Wert  legte  und  lässt  darauf  scbliessen,  dass  er  eine  voll- 

ständige Fastenliste  in;'  seine  Erzählung  verwob.  Wenn  nun  Diodor 
bei  seinem  Gewährsmann  für  die  altrömische  Geschichte  ein  voll- 

ständiges Eponymenverzeichnis  fand,  so  war  es  für  ihn  doch  das 

einfachste,  dieses  mitzuübernehmen.     (Schwartz,  R.E.  V,  697.) 

b)  Die   137  Jahre  bei  Diodor  XIV,  93. 

Zu  ol.  96,  4  stellt  Diodor  die  Eponymen  von  358  Varr.  und 

berichtet  die  Eroberung  von  Veji  durch  den  Diktati)r  M.  Furius 

(Camillus).  Daran  knüpft  er  folgende  Erzählung:  Camillus  feierte 

einen  Triumph;  das  römische  Volk  sonderte  aus  der  Beute  den 
Zehnten  aus,  liess  einen  goldenen  Mischkessel  verfertigen  und  sandte 

diesen  als  AVeihgeschenk  nach  Delphi.  Die  mit  der  Ueberbringung 

Beauftragten  fielen  Li])arischen  Seeräubern  in  die  Hände  und  wurden 

gefangen  nach  Lipara  geschleppt.  Dort  aber  nahm  sich  Timasitheos, 

6  Twv  AiTcapa:ü)v  atpatr^yös,  ihrer  an,  gab  ihnen  das  Gold  zurück 
und  liess  sie  nach  Delphi  geleiten.  Zum  Dank  dafür  ehrte  ihn 

das  römische  Volk  sogleich  durch  Verleihung  der  Proxenie, 

und  137  Jahre  später,  als  die  Römer  Lipara  den  Karthagern 
entrissen  hatten,  schenkten  sie  den  Nachkommen  des  Timasitheos 
die  Freiheit  und  erliessen  ihnen  die  Steuern. 

Dass  Diodor  die  137  Jahre  durch  eigene  Rechnung  gefunden 

oder  dass  er  sie,  wie  man  auch  geglaubt  hat,  der  Liparischen  Lokal- 

tradition verdankte'^),  ist  beides  sehr  unwahrscheinlich.  Weder  der Sizilier  Diodor  noch  die  zu  Diodors  Zeit  lebenden  Nachkommen 

des  Timasitheos  konnten  ein  Interesse  daran  haben,  aufs  Jahr 

hinaus  festzustellen,  wie  lange  das  römische  Volk  empfangene 
Wohltaten  im  Gedächtnis  behielt  und  an  Kindern  und  Kindes- 

kindern bei  gegebener  Gelegenheit  heimzahlte.  Wohl  aber  darf 
man  bei  einem  römischen  Annalisten  voraussetzen,  dass  er  es  sich 

nicht  entgehen  liess,   der  Welt   zu  verkündigen''):    Sehet,    so   viele 

73)  Seeck,  Kal.-Taf.  130  ff.,  hat  an  diese  Vermutung  weitgehende  chrono- 
logische Folgerungen  geknüpft  und  geglaubt,  aus  der  Zahlangabe  die  wahre 

Dauer  der  zwischen  der  Eroberung  Vejis  (358  Varr.)  und  der  Eroberung  Liparas 
(503  Varr.  nach  Seecks  Ansicht)  verflossenen  Zeit  erschliessen  zu  dürfen,  indem 
er  annahm,  die  Zahl  137  beruhe  „sehr  wahrscheinlich  auf  der  liparischen 
Jahresrechnung,  welche  wie  in  allen  griechischen  Städten  von  der  unmittel- 

baren Himmelsbeobachtung  ausging  und  folglich  einen  ganz  sicheren  chrono- 

logischen Anhalt  gewährt". 
74)  Für  Fabius  Pictor  würde  diese  Tendenz  besonders  gut  passen.  Denn 

man  ist  neuerdings  wieder  zu  der  Auffassung  Niebuhrs  zurückgekehrt,  dass  er 
die  griechische  Sprache  nicht  deshalb  wählte,  weil  ihm  die  römische  noch  zu 
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Jiihre  später  hat  sich  das  römische  Volk  nocli  einer  AVehltat  er- 
innert und  sich  für  dieselbe  dankbar  gezeigt.  Die  Berechnung 

der  137  Jahre  wird  also  dem  Annalisten  zuzuschrei- 

ben   sein,  dem  Diodor  die  ganze  Erzählung  entlehnte, 

Diodor  erzählt  die  Geschichte  unter  dem  Jahr  der  Eroberung 

Vejis  (358  Varr.).  Es  liegt  zunächst  kein  Grund  vor  zu  der  An- 
nahme, der  Annalist  habe  die  Sache  unter  einem  andeten  Jahr 

erzählt  und  Diodor  habe  sie  antizipiert  '^).  Gerade  die  genaue 
Intervallangabe  des  Annalisten  musste  ihn  abhalten,  die  Erzählung 
von  ihrem  Platze  zu  verrücken,  da  ja  sonst  die  Zahl  nitiit  mehr 
stimmte. 

Rechnet  man  nun  von  den  Eponymen  der  Eroberioig  Vejis 
aus  (358  Varr.)  an  der  Hand  der  Varronischen  Liste  weiter,  so 

kommt  man  auf  das  Jahr  358  +  137  =  495  Varr.  (L.  Cornelio 

C.  Aquilio  consulibus)  '*').  In  dieses  Jahr  kann  aber  die  Belohnung 
der  Nachkommen  des  Timasitheos  nicht  fallen.  Denn  lipara  ist 

frühestens  im  Jahr  502  Varr.  von  den  Römern  'erobert  wor- 

den").    Der  Diodorische  Annalist   kann   also  nicht   diesdbe  Zeit- 

unbeholfen schien  (Schwegler  I,  78.  Gutschmid,  Kl.  Sehr.  V,  514),  soadem  des- 
halb, weil  er  in  erster  Linie  nicht  für  seine  Landsleute,  sondern  fSr  das  ge- 

bildete hellenistische  Publikum  schrieb  (Niebuhr,  R.  G.  II  9.  Diels  Sbyll.  Blät- 
ter 9  f.,  105.  Wachsmuth,  Einl.  621.  Wilamovitz,  Griech.  Lit.  112.  Leo,  Rom. 

Lit.  324.  Münzer,  R.E.  VI,  1838)  und  „dessen  aus  Unkenntnis  ungünsl%e  Urteile 

über  die  Römer  bekämpfen  wollte"  (Niebuhr). 
75)  Diese  Annahme  wird  vielfach  vertreten,  z.  B.  von  Unger  (Kai.  337), 

Holzapfel  (R.  Chr.  188),  Meltzer  (G.  der  Karth.  n,  576)  Schwartz  {R£.  V,  702) 

u.  a.  Die  Veranlassung  dazu  ist,  dass  Livius  V,  28  die  Absendung  des  "Weih- 
geschenks und  die  Rettung  der  Legaten  durch  Timasitheos  erst  unter  360  Varr. 

im  Anschluss  an  die  Eroberung  von  Falerii  erzählt.  Allein  das  beweist  nicht, 
dass  auch  Diodors  Quelle  die  Geschichte  unter  diesem  Jahr  erzählt  imd  Diodor 
sie  versetzt  hat.  Es  ist  nicht  unmöglich,  dass  erst  die  späteren  Annalisten, 
denen  Livius  folgt,  die  Streitigkeiten  wegen  des  von  Camillus  gelobte«  Zehnten 
aus  der  Vejentischen  Beute  so  in  die  Breite  gezogen  und  bis  zum  Jahr  .360  Varr. 
ausgedehnt  haben.  (So  Matzat  II,  83.)  Wie  dem  auch  sei,  jedenfalls  darf  nicht, 
wie  Fränkel  (Stud.  1,  112)  mit  Recht  sagt,  die  Angabe  des  Livius  für  eine  Rech- 

nung Diodors  verwertet  werden. 
76)  Fischer,  Rom,  Zeitt.,  bemerkt  zu  358  Varr. :  „Diodor  zählt  von  diesem 

Jahre  137  Jahre  bis  zur  Einnahme  Liparas  (358  -)-  137  =  495),  was  nit  unsern 

Fasten  stimmt,  s.  Jahr  495".  Schlägt  man  aber  495  auf,  so  ist  dort  von  einer 
Einnahme  Liparas  nichts  zu  finden. 

77)  Nicht  schon  497  Varr.,  wie  Unger  (Kalendergang  337)  irrtömlich  an- 
nimmt. Für  dieses  Jahr  berichtet  Zonaras  VIII,  12,  7  nur  einen  Aagritf  auf 

Lipara,  nicht  die  Eroberung.  Auf  Oros  IV,  8  (Atilius  consul  Liparam  Melitam- 
que  insulas  Siciliae  nobiles  pervagatus  evertit)  darf  man  sich  nichß  berufen. 

Denn  Oros  ist  unzuverlässig  und  übertreibt  gern.     Zudem   spricht  er  nur  von 
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rechnung  wie  Varro  gehabt  haben. 

Rechnet  man  von  den  Eponymen  von  358  Yarr.  in  der  Weise 
weiter,  dass  man  die  4  Diktatoren] ahre  ignoriert,  so  kommt  man 

auf  das  Jahr  499  Varr.  (Ser.  Fulvio  M.  Aemilio  cons.).  Da  Li- 
para  frühestens  502  Yarr.  erobert  wurde,  so  kann  der  Diodorische 
Annalist  also  auch  nicht  die  Zeitrechnung  gehabt  haben,  der  Livius 
u.  A.  folgen. 

Rechnet  man  endlich  von  den  Eponymen  von  358  Yarr.  in 

der  Weise  weiter,  dass  man  sowohl  die  4  Diktatoren-  als  auch  die 
5  Anarchiejahre  ignoriert,  so  kommt  man  auf  das  Jahr  504  Yarr. 

(C.  Atilio  II  L.  Manlio  II.)  In  dieses  Jahr  kann  der  Gnaden- 
beweis an  die  Nachkommen  des  Timasitheos  sehr  gut  gefallen  sein. 

Die  Stadt  wurde  von  C.  Aurelius  Cotta  (Konsul  502)  erobert,  aber 

vielleicht  nicht  in  seinem  Konsulatsjahr,  sondern  im  folgenden 

Amtsjahr,  als  er  Prokonsul  war.  Gleichviel  indes,  ob  die  Erobe- 

rung in  502  oder  in  503  Yarr.  fällt,    die  Begnadigung  der   Nach- 

einem  verwüstenden  Durchziehen  der  Insel,  nicht  von  einer  Eroberung  der  Stadt. 

Vgl.  gegen  Unger  Seeck,  Kal.-Taf.  131,  A.  113  und  Fränkel,  Stud.  I,  S.  112  tf. 
Ganz  verfehlt  ist  Soltaus  Argumentation  (R.  Chr.  372),  der  für  498  Varr.  eine 
Eroberung  Liparas  einfach  postuliert,  weil  ihm  die  Zahlangabe  des  Diodor 
darauf  zu  führen  scheint.  —  Nach  Polybius  I,  39,  13  wird  Lipara  innerhalb 

jener  zweijährigen  Periode  erobert,  in  der  die  Römer  nicht  wagten,  dem  Ele- 
fantenheer der  Punier  im  offenen  Feld  gegenüberzutreten.  Dies  sind  die  beiden 

Jahre  502  und  503  Varr.  In  welches  dieser  beiden  Jahre  die  Eroberung  Lipa- 
ras fällt,  ist  aus  den  Worten  des  Polybius  nicht  zu  entscheiden.  Es  ist  des- 
halb ungenau,  wenn  Mommsen  (R.  F.  II,  288  A.  94),  Matzat  (11,  82,  2),  Fränkel 

(Stud.  I,  112),  Soltau  (R.  Chr.  373)  u.  a.  mit  Bestimmtheit  behaupten,  Polybius 

setze  die  Einnahme  von  Lipara  in  503  Varr.  —  Zonaras  VIII,  14,  7  erzählt,  dass 
F.  Aurelius  Cotta  (Konsul  502  Varr.)  die  Stadt  Lipara  belagert  und  erobert 
habe.  Damit  ist  aber  noch  nicht  entschieden,  dass  dies  innerhalb  seines  Amts- 

jahrs 502  geschah.  Cotta  hat  sich,  erst  nach  verschiedenen  anderen  Unter- 
nehmungen in  Sizilien  gegen  Lipara  gewandt.  Wenn  nun  Zonaras  erzählt, 

der  Konsul  sei  während  der  Belagerung  einmal  nach  Rom  gegangen  (dirfjpev 
otxaSs)  und  habe  das  Kommando  einem  Stellvertreter  übergeben,  so  ist  es 
wahrscheinlich,  dass  der  Aufenthalt  in  Rom  keinen  anderen  Zweck  hatte  als 

die  Abhaltung  der  Konsulwahlen.  In  diesem  Fall  war  Cotta  Prokonsul,  als 
er  die  Belagerung  zu  Ende  führte,  und  die  Eroberung  fiel  dann  in  503  Varr. 

Dafür  spricht  vielleicht  auch,  dass  Cotta  nach  der  Triumphaltafel  Idibus  Apri- 
libus  (also  2  Wochen  vor  dem  Ablauf  seines  Amtsjahrs,  Kai.  Mai.)  de  Poeneis 
et  Siculeis  triumphierte  und  dass  dabei  Lipara  nicht  im  Triumphtitel  erwähnt 
ist,  während  sonst  nicht  bloss  Sardinien  und  Korsika,  sondern  auch  so  kleine 

Inseln  wie  Cossura  (500  Varr.)  ausdrücklich  genannt  werden.  —  Ob  die  Erobe- 
rung in  502  oder  503  Varr.  fällt,  dürfte  demnach  nicht  sicher  auszumachen 

sein ;  soviel  aber  ist  gewiss,  dass  502  als  terminus  ante  quem  non 
betrachtet  werden  muss. 
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kommen  des  Tiinasitlieos  wird  man  sich  nicht  als  unmittelbar  nach 

der  Eroberung  geschehen  vorstellen  dürfen  '^).  Der  Konsul  oder 
Prokonsul  hatte  dazu  schwerlich  die  Befugnis;  auch  ist  nicht  anzu- 

nehmen, dass  der  siegreiche  Feldherr  sofort  von  sich  aus  der  vor 

fast  Vji  Jahrhunderten  geschehenen  Tat  des  Timasitheos  sich  er- 
innerte; weit  wahrscheinlicher  ist,  dass  zunäclist  alle  Einwohner 

von  Lipara  gleich  behandelt  wurden,  dass  dann  die  Familie  des 
Timasitheos  in  Rom  Vorstellungen  erhob  und  auf  die  Verdienste 

ihres  Ahnen  hinwies  und  daraufhin  erst  die  Vergünstigungen  er- 

hielt. Wenn  Diodor  sagt  xoug  eyyovcu;  .  .  .  eXcuO-lpOD?  kr^oir^'jzy, 
so  spricht  auch  dies  dafür,  dass  dieselben  zunächst  wie  alle  ande- 

ren Liparenser  geknechtet  und  erst  nachträglich  wieder  in 

Freiheit  gesetzt  wurden. 

Von  den  drei  allein  möglichen,  weil  allein  bezeugten  Rech- 
nungsweisen  (mit  Anarchie  und  Diktatorenjahren:  Varro,  mit 

Anarchie  ohne  Diktatorenjahre:  Livius,  ohne  Anarchie  und  Dikta- 

torenjahre :    Diodors    Fastenquelle)    passt   somit   nur   die  letzte  ''■'). 

78)  Es  ist  m.  E.  ein  prinzipieller  Fehler  aller  bisherigen  Behandlungen 

der  Stelle,  dass  der  Zeitpunkt  des  Gnadenerweises  ohne  weiteres  mit  dem  Zeit- 
punkt der  Eroberung  Liparas  identifiziert  wird.  Nur  Matzat  II,  80  macht  eine 

Ausnahme ;  er  weist  mit  Recht  darauf  hin,  dass  die  Gnadenbeweise  zu  den 

sakralen  Angelegenheiten  gehörten,  über  welche  jedesmal  die  neuen  Konsuln 

gleich  nach  ihrem  Antritt  im  Senat  zu  referieren  hatten.  Demnach  ist  es  von 
vornherein  unwahrscheinlich,  dass  Eroberung  von  Lipara  und  Gnadenerweise 

an  die  Nachkommen  des  Timasitheos  in  dasselbe  Amtsjahr  fallen.  Die  Dio- 

dorische  Intervallangabe  bezieht  sich  aber  natürlich  auf  die  im  Verbum  fini- 

tum  mitgeteilteii  Gnadenakte,  nicht  auf  die  im  Participium  beigefügte  Pirobe- 

rung  Liparas  (d'.ÖTisp  6  8r;|i05  xöv  Twiiaicov  ttuO-öjisvos  tyjv  to'j  T'.jiaj'.d'SO'j  y.aXo- 

v.&foi^ia.v,  TZ  ex.  p  a.  "^  p  ri  \i  OL  aöxöv  dxijiYjas  8r,[ida'.ov  Soüg  xaxäXajia,  -/.ai  |i  s  x  ä 
xaöx'  sxeotv  §xaxöv  xpidxovxa  §TCxä  xtjv  AiTtäpav  d'^sX6|isvo;  xwv 

Kap5(irj8ovCü)v  xouj  iyyö'^ooi^  xoö  Tip.aa-.S'iou  xwv  xs  ela^optöv  dxsXsIs  ä  cp  f^  •/.  s 
xal  äXeu^epoug  i  u  o  t  t)  o  s  v.) 

79)  Bei  der  in  der  vorigen  Anm.  besprochenen  falschen  Voraussetzung, 

dass  Eroberung  und  Gnadenbeweise  in  dasselbe  Jahr  fallen  müssen,  stimmt 

auch  diese  dritte  Rechnung  nicht.  Schwartz  sagt  deshalb  (R.E.  V,  701):  „Wie 

der  Diodorische  Annalist  gezählt,  lässt  sich  nicht  ausmachen".  Die  andern 
Gelehrten  dagegen  haben  dem  Diodorischen  Annalisten  irgend  eine  selbster- 

fundene Rechnungsweise  zugeschrieben,  für  die  wir  sonst  keinen  Beleg  haben. 

So  meint  Mommsen  (R.  F.  II,  288),  indem  er  von  358  bis  503  Varr.  rechnet, 

Diodors  Quelle  habe  die  4  Diktatorenjahre  ignoriert,  dagegen  die  Anarchie  zu 

1  Jahr  berechnet,  und  ihm  stimmt  Fränkel  I,  112  bei.  Holzapfel  (R.  Chr.  188) 

geht  von  360  Varr.  aus  (s.  Anm.  75)  und  rechnet  bis  502  Varr.;  er  schliesst, 

•der  Diodorische  Annalist  habe  von  den  4  Diktatorenjahren  3  ignoriert,  eines 

mitgezählt,  ausserdem  4  Anarchiejahre  gerechnet  und  das  letzte  Militürtribu- 
nenkoUegium  weggelassen.    Das  Bild  würde  noch  bunter,   wenn   ich  auch  die 
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Dies  aber  ist  die  Rechnungsweise  der  Fastenquelle  Diodors.  Folg- 
lich muss  der  von  Diodor  benützte  Annalist  ebenso  gerechnet 

haben  wie  die  von  Diodor  benützte  Fasten  quelle.  Da  diese 

Rechnungsweise  aber  keineswegs  eine  gewöhnlicbe  und  häufig  vor- 
kommende ist,  vielmehr  nur  für  die  Diodorische  Fastenquelle  nach- 

gewiesen werden  kann,  so  haben  wir  hier  ein  starkes  Indizium 
dafür,  dass  Diodor  seine  Fasten  und  seine  annalistischen  Notizen 

aus  derselben  Quelle  geschöpft  hat. 
Nun  haben  wir  auf  Grund  chronologischer  Indizien  vermutet, 

dass  Diodor  seine  Fasten  dem  Fabius  Pictor  entlehnt  hat.  Dieser 

müsste  also  auch  der  Gewährsmann  für  seine  historischen  Notizen 

sein.  Und  dazu  stimmt  es  trefflich,  dass  Mommsen  (R.  F.  II,  282) 

gerade  in  der  Erzählung  von  Timasitheos  auch  sachliche  Indizien 

aufzeigte,  welche  dafür  sprechen,  dass  Diodor  sie  dem  Fabius  ent- 

nommen ^^).  Er  weist  auf  die  Ausführlichkeit  hin,  mit  der  die 
Sendung  des  AVeihgeschenks  nach  Delphi  erörtert  wird.  „Unab- 
weislich  drängt  dabei  sich  die  Frage  auf,  ob  dies  nicht  geschehen 

ist,  weil  'fast  200  Jahre  später  nach  der  Schlacht  bei  Kannä  der 
Chronikschreiber  selbst  eine  ganz  ähnliche  Mission  ebenfalls  nach 

Delphi  empfing  (Liv.  22,  57.  23,  11.  Appian  Hann.  27.  Plut. 

Fab.  28)." 

5.  Grunde  für  die  Annahme,  dass  Diudors  historische  Notizen  in 
der  zweiten  Dekade  aus  Fabins  stammen. 

Bei  der  Frage  nach  der  Fastenquelle  Diodors  sind  wir  zu- 
nächst von  der  Möglichkeit  ausgegangen,  dass  Diodor  seine  Fasten 

einem  anderen  Gewährsmann  entlehnt  haben  könnte  als  seine  histo- 

rischen Notizen,  und  haben  deshalb  nur  aus  seiner  Magistratstafel 

Indizien  für  seine  Fastenquelle  zu  gewinnen  gesucht.  Die  Beschaf- 

fenheit seiner  Eponymenliste   einerseits    und    die  in   ihr   zum  Aus- 

Hypothesen derjenigen  Gelehrten  über  die  Zählung  des  Diodorischen  Annalisten 
aufführen  wollte,  die  497  oder  498  als  Endjahr  betrachten  (Unger,  Soltau, 
Meltzer;  s.  Anm.  77).  Doch  genügt  das  Gesagte,  um  zu  zeigen,  wie  weit  die 
Ansichten  über  diese  Stelle  auseinandergehen,  und  wie  verbreitet  die  Theorie 

ist,  dass  die  verschiedenen  Annalisten  mit  den  Anarchie-  und  Diktatorenjahren, 
ja  sogar  mit  der  Stellenzahl  der  EponymenkoUegien  nach  Belieben  umspringen 
durften. 

80)  Ganz  verfehlt  ist  die  Vermutung  Bornemanns  (a.  a.  0.  20),  das  Kap.  9.3 
sei  von  Diodor  aus  Tiraaeus  entnommen;  Timaeus  hat  den  ersten  pun.  Krieg 
nicht  mehr  erzählt.  —  Auch  Matzats  Ansicht,  die  Notiz  sei  dem  Cincius  ent- 

nommen, ist  ohne  Grund. 
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druck  kommende  Jalirzählung  andererseits  haben  uns  zu  dier  Ver- 

mutung geführt,  dass  Diodors  Fasten  aus  Fabius  Pictor  stammen. 

Die  Untersuchung  der  Timasitheosgesc-hichte  hat  dann  gezeigt,  dass 
die  in  Diodors  Fasten  sich  kundgebende  eigentümHche  Jahrzählung 

sich  genau  so  auch  bei  dem  von  Diodor  für  die  historischen  Nach- 
richten benützten  Gewährsmann  vorfindet.  Wir  wurden  dadurch 

zu  der  Annahme  gedrängt,  dass  Diodor  auch  seine  annalistischen 
Notizen  dem  Fabius  Pictor  entlehnt  habe. 

Dieses  Resultat  bietet  von  chronologischen  Erwä- 

gungen aus  eine  Bestätigung  für  die  unendlich  oft  verhan- 
delte, von  vielen  verteidigte,  von  vielen  bekämpfte  Ansiebt,  dass 

die  römischen  Nachrichten  Diodors  aus  den  Annalen  des 

Fabius  stammen.  Der  hauptsächlichste  Wortführer  dieser  zuerst 
von  Niebuhr  mehr  divinatorisch  ausgesprochenen  Vermutung  ist 

IVIommsen  (R.  F.  II,  273—290).  Zu  ihren  Anhängern  gehörten 
auch  Gutschmid  (Kl.  Sehr.  V,  517)  und  Wachsmuth  (Ebl.  101). 
Ausführlich  verteidigt  wurde  sie  in  neuerer  Zeit  namentlich  durch 

Bader  (De  Diod.  rer.  Rom.  auct.  1890)  und  durch  Ed.  Schwartz 

(Art.  Diodoros  in  R.E.  V,  696  f.).  Auch  Münzer  hat  sich  auf  diese 

Seite  gestellt  in  seinem  jüngst  erschienenen  Artikel  über  Fabius 

Pictor  in  Pauly-Wissowas  Real-Encyclopädie  (VI,  1840):  ,Dass  in 
Diodor  XI — XX  die  alle  anderen  an  Wert  übertreffende  Darstel- 

lung des  Fabius  erhalten  sei,  ist  nach  Niebuhr  namentlich  von 

Mommsen  und  zuletzt  von  Schwartz  angenommen  worden;  so  viele 

Angriffe  diese  Meinung  erfahren  hat,  so  bleibt  sie  doch  die  be- 

gründetste und  wahrscheinlichste". 
Allein  auch  auf  der  Gegenseite  stehen  namhafte  Autoritäten*'^), 

deren  Widerspruch  nicht  leicht  zu  nehmen  ist,  und  noch  in  einer 

der  jüngsten  Arbeiten  über  Diodors  Fasten  wird  die  Fabiushypo- 

these  skeptisch  betrachtet^-).  Bei  der  allgemeinen  Bedeutung  des 
Problems,  von  dem  Mommsen  (R.  F.  ̂ I,  298)  sagte:  „Das  Ver- 

hältnis   von    Diodor    zu    Fabius    ist    präjudiziell 

81)  Scliwegler,  R.  G.  I.  119.  II.  23.  Unger,  Röm.-griech.  Synchr.  .562.  Peter, 
Stud.  z.  Rom.  Gesch.  28.  Nissen,  J.  f.  Ph.  95.  1867,  S.  328.  Niese,  Herrn.  XIII 

1878,  S.  412.  Nitzsch,  Rom.  Annalistik,  S.  226  fi".  Ed.  Meyer,  Rh.  M.  37,  1882, 
S.  610.  Conr.  Cichorius,  de  fast.  Rom.  ant.  208.  Soltau,  R.  Chr.  377.  ßüdinger, 
Universalhistorie  im  Altertum,  1895,  S.  176  und  viele  andere,  die  z.  T.  im  fol- 

genden genannt  werden. 
82)  G.  Sigwart,  Fasten  und  Annalen  bei  Diodor,  S.  9:  „Der  Versuch,  die 

Quelle  der  Diodorischen  Fasten  zu  ermitteln,  kann  also  als  noch  nicht  ge- 
glückt bezeichnet  werden*.  S.  ferner  unten  S.  73 f.  seine  Ansicht  über  die  An- 

nalenquelle. 
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für  die  gesarate  römische  Forschung",  und  bei  der 
speziellen  Wichtigkeit  desselben  für  die  vorliegenden  Untersu- 

chungen —  denn  die  von  uns  versuchte  Rekonstruktion  des  Ent- 

wicklungsgangs der  römischen  Jahrzählung  baut  sich  auf  der  Vor- 
aussetzung auf,  dass  wir  aus  Diodor  die  Fasten  und  die  Chrono- 

logie des  Fabius  gewinnen  können  —  ist  es  unerlässlich,  zu  den 
Gründen  der  Gegner  der  Fabiushypothese  Stellung  zu  nehmen. 

Es  werden  deshalb  im  folgenden  die  einzelnen  gegen  Fabius  gel- 

tend gemachten  Argumente  besprochen  und  dann  die  der  Fabius- 
hypothese entgegengestellten  positiven  Vermutungen  über  Diodors 

Quelle  geprüft  werden. 

Zuvor  jedoch  stelle  ich  kurz  die  hauptsächlichsten  für  F^  a- 
bius  als  Quelle  der  Annalen  Diodors  sprechenden 

Indizien  zusammen,  indem  ich  für  das  Genauere  auf  die  ausführ- 
liche Erörterung  von  Mommsen  verweise. 

a)  Diodor  war  Grieche  und  schrieb  in  griechischer  Sprache. 

Dass  er  lateinisch  verstand,  wie  er  selbst  behauptet  (I,  4,4),  soll 
nicht  bestritten  werden,  auch  nicht,  dass  er  lateinisch  geschriebene 
Werke  las  und  benützte.  Aber  wo  er  die  Wahl  hatte,  wird  er 

gewiss  griechische  Schriften  vorgezogen,  und  so  auch  für  die  alt- 
römische Geschichte  lieber  zu  den  griechisch  als  zu  den  lateinisch 

geschriebenen  Annalistenwerken  gegriffen  haben,  wie  er  auch  für 

die  spätere  .  römische  Geschichte  sich  vorwiegend  an  griechische 

Quellen,  Philinus,  Polybius,  Posidonius,  hielt. 
b)  Die  römischen  Nachrichten  Diodors  aus  der  älteren  Zeit 

sind  äusserst  spärlich  und  sehr  knapp.  Die  einzelne  Persönlichkeit 

tritt  darin  noch  völlig  zurück.  Das  entspricht  dem  Bild,  das  wir 

uns  von  den  ältesten  Annalen  machen  müssen.  Vgl.  Dion.  Hai. 

I,  5.  I,  G.  Nep.  Cato  3.  Plin.  N.  H.  VIII,  11.  Liv.  X,  37,  14. 
Schwartz  RE.  V,  694. 

c)  Auf  eine  alte  Quelle^  weist  die  Stelle  über  die  militärische 

Bedeutung  der  Kolonie  Luceria  hin  (XIX.  72,  9);  sie  kann  späte- 
stens von  einem  Zeitgenossen  des  Hannibalischen  Krieges  stammen. 

(Schwartz  a.  a.  0.  696.) 

d)  Wenn  die  Quelle  jedenfalls  ein  altes  und  vermutlich  ein 
griechisch  geschriebenes  Werk  sein  soll,  so  hat  man  nur  die  Wahl 
zwischen  Fabius  Pictor  und  Cincius  Alimentus.  Von  diesen  war 

I'abius  weitaus  der  berühmtere.  Es  kommt  dazu,  dass  Diodor  von 
allen  römischen  Annalisten  nur  einen  einzigen  nennt,  eben  den 

Fabius  Pictor.  Schon  bei  der  Aufzählung  der  albanischen  Könige 
im  7.  Buch,  die  Diodor  nicht  dem  Fabius  entlehnt   hat,    zitiert   er 
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ihn  als  Nebenquelle.  Und  zwar  bezeichnet  er  ihn  mit  den  Worten: 

fpaptog  6  xäc,  'P(D{i,aio)V  ■KpdE,eiq  dvaypcc'^a;;  er  ist  ihm  also  gewisser- 
massen  der  römische  Geschichtschreiber  xax'  eqc-yjjV- 

e)  Endlich  finden  sich  bei  Diodor  Spuren  von  besonderer 
Rücksichtnahme  auf  das  Fabische  Haus  und  seine  Interessen.  Sie 

sind  zusammengestellt  von  Mommsen  a.  a.  0.  278  ft'.,  Bader  a.  a.  0. 
48  ff.,  Schwartz  R.E.  V,  697.  Insbesondere  ist  zu  erwähnen  die  in 

den  Kap.  Fasten  und  der  übrigen  Tradition  nicht  erscheinende 
Diktatur  des  Q.  Fabius  vom  Jahr  441  Varr.  (Diod.  XIX,  101,3) 
und  die  Hervorhebung  der  Taten  des  Konsuls  Q.  Fabius  im  Jahre 

444  Varr.   (Diod.  XX,  35.) 

6.  Die  gegen  die  Fabius-Diodor-Hypothese  geltend  gemachten  Argumente. 

a)  Die  Namensformen. 

Ed.  Meyer  hat  in  seinen  „Untersuchungen  über  Diodors 

Römische  Geschichte"  (Rh.  M.  37.  1882.  S.  610)  die  Fabiushypo- 
these  mit  der  Behauptung  bestritten,  die  Form  verschiedener 
Namen,  die  teils  in  den  Fasten,  teils  in  der  Geschichtserzählung 
vorkommen,  könne  nur  daraus  erklärt  werden,  dass  Diodor  eine 

lateinisch  geschriebene  Vorlage  übersetzt  habe.  Er 

hat  Zustimmung  gefunden  bei  Holzapfel  (R.  Chr.  190,  2),  Soltau 

(R.  Chr.  377),  Triemel  (Neue  Jahrb.  1889,  S.  345),  Christ 

(Griech.  Lit.  Gesch.  ̂   1905.  S.  655  A.  6),  Pais  (Storia  di  Roma 
I.  77). 

An  der  Stichhaltigkeit  der  Meyerschen  Argumente  haben 

schon  Cichorius  (de  fast.  213,  1)  und  Kaerst  (Phil.  38,  S.  338) 

Zweifel  geäussert.  Eingehend  geprüft  wurden  sie  von  Bader  (De 

Diod.  rer.  Rom.  auct.  S.  4 — 10)  und  von  Sigwart  (Rom.  Fasten  und 

Annalen  bei  Diodor,  S.  5 — 8),  mit  dem  Resultat,  dass  sie  nicht  für 

eine  lateinische  Quelle  beweisend  sind  ̂ ^).  Ebenso  urteilt  darüber 
Ed.  Schwartz  (R.E.  V,  696):  „Meyers  Versuch,  aus  der  Schreibung 
der  römischen  Namen  zu  beweisen,  dass  Diodor  lateinische  Annalen 

vor  sich  hatte,  muss,  ganz  abgesehen  davon,  dass  ein  griechisch 
schreibender  Römer  um  200  dieselben  Fehler  machen  konnte  wie 

Diodor  in  augusteischer  Zeit,  als  gescheitert  angesehen  werden,  da 

die  Fehler  entweder  keine  sind  oder  aus  den  durchgängigen  schweren 

83)  Sigwart  weist  Meyers  Versuch  allerdings  nur  für  die  Fasten  zurück 
(S,  8),  in  der  Geschichtserzählung  erkennt  er  Spuren  einer  lateinischen  Quelle 
an  (S.  18—23). 
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Verderbnissen  der  römischen  Namen  in  der  hsl.  Ueberlieferung  sich 

erklären  hissen." 

b)DieCognomina. 

Es  ist  eine  auffallende  Tatsache,  dass  bei  Diodor  in  den  Fasten 

der  älteren  Zeit  sehr  häufig  Cognomina  beigesetzt  sind,  in  den  Fasten 

der  späteren  Zeit  von  ol.  93,  3  an  (Diod.  XII,  80)  fast  nie.  Diese 

Verschiedenheit  glaubte  Cichorius  (de  fast.  208  sqq.)  nur  durch  die  An- 
nahme erklären  zu  können,  Diodor  habe  seine  Fasten  aus  zwei  ver- 

schiedenen Quellen  geschöpft,  und  zwar  die  älteren  aus  einer  mit 

Cognomina  versehenen  chronographischen  Liste,  die  späteren  aus 
einer  annalistischen  Quelle,  die  keine  Cognomina  bot,  derselben,  aus 

der  er  auch  seine  historischen  Notizen  entnommen  habe  ̂ *). 
Allein  ein  solcher  Schluss  wäre  nur  berechtigt,  wenn  eine  zu- 

sammenliängende  Partie  konsequent  mit  Beinamen  versehen,  eine 

andere  ebenso  konsequent  ohne  Beinamen  gelassen  wäre.  Das  ist 

bei  Diodor  nicht  der  Fall.  Auch  in  dem  ersten  Abschnitt  (bis  ol. 

93,  2)  begegnen  zahlreiche  Eponymenkollegien  ohne  Cognomina  (15 
von  61),  bei  andern  (24  von  61)  ist  nur  ein  Teil  der  Kollegen  mit 
Beinamen  versehen.  Andererseits  kommen  auch  im  zweiten  Abschnitt 

(von  ol.  93,  3  an)  vereinzelte  Cognomina  vor  ̂ ^). 
Bei  diesem  Stand  der  Dinge  ist  es  unmöglich,  aus  dem  Setzen 

oder  Weglassen  der  Cognomina  auf  Verschiedenheit  der  Quellen 
zu  schliesscn.  Vielmehr  ist  die  Sache  offenbar  nur  aus  der  Willkür 

des  Diodor  (oder  seiner  Abschreiber)  zu  erklären.  Die  Fastenquelle 

Diodors  scheint  durchgängig  Cognomina  gehabt  zu  haben.  Im  An- 
fang hat  Diodor  dieselben  heriibergenommen,  allerdings  mit  grosser 

Inkonsequenz  und  vielen  Ausnahmen.  Mit  ol.  93,  3  beginnt  eine 

längere  Reihe  von  mehrstelligen  Kollegien;  es  ist  begreiflich,  dass 

ihm  hier  die  Cognomina  zu  lästig  wurden  ̂ ").  Er  Hess  sie  deshalb 
in  der  Regel  weg  und  behielt  diese  Gewohnheit  auch  bei,  als  gegen 

Ende  des  XV.  Buchs  die  Reihe  der  nur  2  stelligen  Konsulate  be- 

gann. 
Durch  die  verschiedene  Behandlung  der  Cognomina  bei  Diodor 

kann  also  die  Annahme  nicht  widerlegt  werden,  dass  Diodor  seine 

84)  Cichorius  hat  Zustimmung  gefunden  bei  Rühl  (J.  f.  Ph.  137,  S.  47),  Sol- 
tau (R.  Chr.  375),  Karst  (Phil.  38,  S.  338),  Bader  (a.  a.  0.  3  tf.) ;  energischen 

Widerspruch  bei  Schwartz  (R.E.  V,  698  tf.). 
85)  Bei  ol.  104,  2.  106,  1.  109,  4.  HO,  4.  111,  1. 
86)  Mommsen,  C.  J.  L.  P  95:  ,in  collegiis  tribuniciis  propter  vocabulorum 

copiam  vel  sie  molestam  idem  facere  (sc.  cognomina  addere)  supersedit". 



Die  gegen  die  Fabius-Diodor-Hypothese  geltend  gemachten  Argumente.       65 

ganze  Fastenliste  in  der  zweiten  Dekade  einer  und  derselben 

( J  u  e  1 1  e  entnommen  hat  ̂ l).  Aber  stehen  die  C  o  g  n  o  m  i  n  a 
nicht  der  Annahme  im  Wege,  dass  diese  Quelle 
Fabius  Pictor  sei?  Cichorius  hat  die  Ansicht  vertreten, 
dass  bei  den  ältesten  Annalisten  keine  Beinamen  vorkommen  und 

dass  sie  erst  bei  den  Schriftstellern  des  ausgehenden  7.  Jahrhunderts 

auftreten  (De  fastis  183  ff.,  213).  Allein  schon  Piso  hat  nachweis- 
lich Cognomina  gegeben,  und  für  die  älteren  Annalisten  reichen  die 

äusserst  spärlichen  Fragmente  nicht  aus,  um  die  Behauptung  von 

dem  Fehlen  der  Cognomina  zu  erhärten.  Das  hat  Unger  (J.  f.  Ph., 

1891,  S.  296  ff.)  mit  vollem  Recht  geltend  gemacht.  Und  auch  Ed. 

Schwartz  (R.E.  V,  704)  ist  zu  der  Annahme  geneigt,  „dass  schon 
zur  Zeit  des  Fabius  die  Cognomina  anfingen,  in  den  älteren  Teil 

der  Magistratstafel  einzudringen;  hier  treten  sie  ja  auch  in  der 

Kapitolinischen  Tafel  besonders  reichlich    und  massenhaft  auf"  ®^). 
Auch  Mommsen  hat  sich  durch  Cichorius  nicht  von  seiner  alten 

Ansicht  abbringen  lassen,  dass  die  Fasten  Diodors  aus  Fabius 

stammen;  doch  räumt  er  ihm  soviel  ein,  dass  Fabius  noch  keine 

Beinamen  geboten  habe.  So  kommt  er  zu  der  Vermittlungshypo- 
these, Diodor  habe  die  Vor-  und  Geschlechtsnamen  aus  Fabius  ge- 

nommen, die  Beinamen  aber  aus  einer  zweiten  Quelle  selbst  hinzu- 

gefügt, nämlich  aus  einem  fastorum  laterculus,  qualis  ea  aetate  cir- 

cumferebatur  (C.  I.  L.  1^  95  ff.).  Allein  ich  glaube  kaum,  dass  man 
dem  Diodor  zutrauen  darf,  er  habe  sich  die  Mühe  genommen,  die 

Cognomina  aus  einem  andern  Verzeichnis  zu  ergänzen.  Jedenfalls 

wäre,  wenn  man  schon  ihm  diese  besondere  Leistung  zutrauen  wollte, 

ein  ganz  spezielles  Interesse  für  die  Cognomina  bei  ihm  vorauszu- 
setzen und  es  wäre  dann  die  Inkonsequenz  doppelt  befremdlich, 

mit  der  er  die  Cognomina  bald  zugesetzt  bald  weggelassen  hat. 

Aber  man  darf  vielleicht  in  Verfolg  des  Mommsenschen  Ge- 

dankens fragen,  ob  nicht  in  der  Tat  die  Cognomina  dem  ursprüng- 

lichen Text  des  Diodorischen  Werkes  fremd  und  erst  später  hinzu- 
gesetzt sind,  aber  nicht  von  Diodor  selbst,  sondern  von  den  Ab- 

schreibern.    Es  ist  ja   zweifellos,  festgestellt,   dass   die  Abschreiber 

87)  So  auch  Ed.  Meyer  (Rh.  M.  37,  612.  G.  d.  A.  II,  517),  Schwartz  (R.E. 
V,  704). 

88)  Schwartz  (a.  a.  0.  704)  macht  auch  darauf  aufmerksam,  dass  die  bei 

Diodor  allein  vorkommenden  Konsuln  von  ol.  82,  3  Cognomina  haben,  ebenso 
die  von  Diodor  allein  angeführten  Militürtribunen  von  320  Varr.  Beide  Kol- 

legien gehören  aber  der  älteren  Ueberlieferung  an  und  waren  in  den  späteren 
Tabellen  nicht  mehr  vorhanden. 

Leuze,   Die  römiHche  Jahizähluiig.  .  5 



QQ  Die  Quelle  von  Diodors  römischen  Fasten. 

sich  erlaubten,  die  Fasten  zu  interpolieren.  Wo  bei  Militürtribunen- 
kollegien  die  Summe  der  von  Diodor  gegebenen  Namen  der  Angabe 

der  jMitgliederzahl  nicht  entsprach,  setzten  sie  zur  Auffüllung  dieser 

Zahl  erfundene  Namen  ein  *'").  Aber  auch  diese  Mitgliederzahlen 
sind  schon  angefochten  worden.  Nach  J.  Weber  fragt  es  sich,  ob 

überhaupt  Diodoros  Zahlen  gesetzt  hat  oder  ob  diese  nicht  vielleicht 

erst  spätere  Zutat  sind  ̂ ").  So  wäre  es  auch  nicht  undenkbar,  dass 
ein  gelehrter  Leser  in  sein  Diodorexemplar  sich  da  und  dort  aus 
einer  anderen  Liste  Cognomina  beigeschrieben  hat  und  dass  diese 

ursprünglich  als  Randnoten  zu  denkenden  Zusätze  später  in  den 

Text  eingedrungen  sind.  Bei  dieser  Annahme  würde  sich  vielleicht 

die  arge  Ungleichheit  und  Inkonsequenz  im  Setzen  der  Cognomina 

am  leichtesten  erklären  ̂ ^). 
Auf  keinen  Fall  können  die  Cognomina  einen 

Beweis  gegen  den  Fabischen  Ursprung  der  ganzen 
Diodorischen  Beamtenliste  in  der  zweiten  De- 

kade bilden.  Denn  wer  mit  Schwartz  annehmen  will,  die  Cog- 
nomina seien  schon  von  Fabius  Pictor  gesetzt  worden,  kann  zum 

mindesten  nicht  durch  strikte  Argumente  widerlegt  werden.  Wer 
gegen  diese  Annahme  Bedenken  trägt,  dem  bieten  sich  noch  zwei 

Auswege.  Er  kann  annehmen,  dass  in  die  zu  Diodors  Zeit  kur- 
sierenden Fabiusausgaben  die  Cognomina  auf  Grund  der  neueren 

genealogischen  Forschungen  nachgetragen  oder  aber,  dass  sie  erst 

in  die  Diodorhandschriften  von  einem  späteren  Leser  eingeführt 
worden  seien. 

c)  Fehler    in    den   Fasten    Diodors. 

Diodor  gibt  XI,  27  einem  Kornelier  den  in  dieser  Gens  nicht 
üblichen  Beinamen  Tricostus,  XII,  46  einem  andern  Kornelier  den 

Beinamen  Macerinus,  XVII,  29  einem  Valerier  den  bei  diesen  un- 
gebräuchlichen Vornamen  Kaeso.  Diese  Fehler  der  Diodorischen 

Fasten  hat  Bröcker  (Unt.  über  Diodor,  S.  55  ff.)  richtig  dadurch 

erklärt,  dass  der  falsche  Name  in  allen  drei  Fällen  aus  den  Epo- 
nymen  des  vorhergehenden  oder  folgenden  Jahres  versehentlich  her- 

89)  Vgl.  darüber  Cichorius,  de  fast.  209,  3.  Mommsen,  C.  J.  L.  P  83.  Her- 
mes 1903,  S.  119,  1.   Der  Codex  Patmensis  hat  diese  interpolierten  Namen  nicht. 
90)  J.  Weber,  Interpolationen  der  Fastentafel,  in  Herm.  XVI,  1881,  S.  290. 
91)  Die  auf  S.  66  f.  zu  erwähnenden  Schreib  versehen  in  einigen  Cognomina 

würden  dann  dem  Glossator  zur  Last  fallen,  von  dem  man  ja  natürlich  an- 
nehmen müsste,  dass  er  die  Cognomina  aus  einer  Tabelle,  nicht  aus  einem  er- 

zählenden Werk  entnommen  hätte. 
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übergenommen  ist.  Dem  ersten  Kornelier  geht  ein  Verginius  Trico- 
stus,  dem  zweiten  ein GeganiusMacerinus  voraus;  zu  XVII 2i)  vgl. S.  13. 

Des  weiteren  betont  Bröcker  ebenfalls  richtig,  dass  diese  Schreibver- 

sehen nur  möglich  sind,  wenn  Diodor  dieXaineii  aus  einer  Tabelle  ab- 
geschrieben hat,  in  der  die  Kollegien  in  Kolumnen  geordnet  unter 

einander  standen "-).  Daraus  zieht  er  nun  den  Schluss,  dass  Fabius 
nicht  die  Fastenquolle  Diodors  gewesen  sein  könne.  Denn  des  Fa- 

bius Annalen  waren  eine  zusammenhängende  Erzählung,  keine  blosse 
Tabelle.  Diesem  Einwand  kann  sehr  leicht  durch  die  Annahme 

begegnet  werden,  zu  der  wir  uns  schon  früher  von  anderen  Erwä- 

gungen aus  geführt  sahen,  dass  Diodor  sich  zuerst  eine  synchroni- 
stische Tabelle  der  griechischen  und  römischen  Beamten  verfertigte. 

In  diese  Tabelle  trug  Diodor  die  römischen  Namen  aus  Fabius  An- 
nalen richtig  ein,  und  erst  bei  der  Ausarbeitung  des  Werks,  als  er 

die  Jahrespräskripte  aus  seiner  Tabelle  abschrieb,  passierten  durch 

Abirren  des  Auges  auf  die  nächste  Zeile  die  genannten  Schreib- 
versehen. 

d)  Soltaus   Vermutung,    Fabius    habe   überhaupt   kein 
Eponymenverzeichnis    gegeben. 

Soltau  hat  die  Behauptung  aufgestellt,  die  ältesten  Annalisten 

haben  nicht  sämtliche  Eponymen  aufgeführt,  sondern  nur  die,  in 

deren  Amtszeit  sich  etwas  Erwähnenswertes  ereignet  habe ;  im  übri- 
gen haben  sie  nach  Kriegsjahren  erzählt  und  für  die  Chronologie 

durch  Intervallangaben  gesorgt.  Aus  diesem  Grund  könne  Fabius 

jedenfalls  für  die  Fasten  Diodors  nicht  die  Quelle  gewesen  sein. 

(R.  Chr.  374.  438.) 
Allein  diese  Ansicht  beruht  auf  einem  falschen  Schluss  von 

Catos  Erzählungsweise  auf  die  der  andern  Historiker.  Man  muss 

aber  zwischen  Origines  und  Annales  unterscheiden.  Woher  sollte 

die  letztere  Bezeichnung  kommen,  wenn  nicht  Jahr  um  Jahr  min- 
destens die  eponymen  Beamten  genannt  wurden?  Dass  das  geschah, 

beweist  Livius  IV,  20,  9:  Imbelle  triennium  .  .  .  fuit,  adeo  ut  qui- 
dam  annales  velut  funesti  nihil  praeter  nomina  consu- 
1  u  m  suggerant.  Ich  stimme  deshalb  den  Worten  von  Ed.  Schwartz 

bei:  „Abzuweisen  ist  jedenfalls  die  Behauptung,  dass  es  römische  An- 
nalen ohne  durchlaufendes  Eponymenverzeichnis  gegeben  hätte:  davon 

kann  keine  Rede  sein".   (R.E.  V,  697.   Vgl.  auch  Bader,  S.  10—12.) 

92)  Vgl.  S.  13.  Auch  XII,  32  ist  in  das  Koll.  von  310  Varr.  ein  Quiuetier 
statt  eines  Cloelius  (so  Dionys;  Livius  wohl  irrig:  Caecilius)  aus  den  Fasten 
des  folg.  Jahres  eingedrungen. 

6* 
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e)Die   Chronologie. 

Dass  Dioclor  nicht  seine  ganze  Fastenliste  aus  Fabius  entnom- 
men, sondern  einen  Teil  derselben  aus  einer  chronographiscben 

Quelle  abgeschrieben  habe,  glaubte  Bader  (De  Diod.  rer.  Kom.  auct.  3 
und  13  ff.)  aus  der  chronologischen  Verwirrung  in  seinen  Fasten 
beweisen  zu  können.  Er  meinte,  die  Eigentümlichkeiten  Diodors 

lassen  sich  nur  aus  der  Verwendung  zweier  verschiedener  Fasten- 
quellen erklären,  die  Diodor  miteinander  auszugleichen  versucht 

habe.  Fortasse  nobis  contingit,  sagt  er  S.  14,  ut  e  duobus  a  Diodoro 

adhibitis  fastorum  indicibus  —  chronographi  dico  et  annalium  scrip- 
toris. —  rectius  iudicemus  de  nonnullis  lacunis,  additamentis,  aliis 
proprietatibus  Diodori  fastorum.  llle  enim  id  egisse  videtur,  ut 

discrepantias  quas  investigavit  inter  chronograi)hum  et  annalium 

scriptorem  compensaret  et  utrique  satisfaceret.  Itaquc  accidit  ei,  ut 
in  miras  incideret  confusiones. 

Allein  die  Eigentümlichkeiten  der  Diodorischen  Fastenliste  und 

der  Diodorischen  Chronologie  lassen  sich,  wie  ich  im  ersten  Ab- 

schnitt gezeigt  zu  haben  glaube,  ganz  w'ohl  ohne  Zuhilfenahme  einer 
zweiten  Quelle  erklären.  Die  Fasten  Diodors  zeigen  nicht  „einen 

Zustand  unübertrefflicher  Verwirrung"  (Wachsmuth  a.  a.  0.  I,  17), 
sondern  sie  weisen  nur  zwei  Verschiebungen  auf,  eine  vor  der  gal- 

lischen Katastrophe  und  eine  vor  dem  ersten  plebeischen  Konsul. 

(Vgl.  S.  19  ff.)  Zu  der  Einräumung  einer  Jahresstelle  für  die  Anarchie 

konnte  Diodor  durch  eine  Notiz  des  Fabius  selbst  veranlasst  sein; 

zu  der  anderen  Aenderung  wurde  er  allerdings  ohne  Zweifel  durch 

die  Kenntnis  des  Synchronismus  der  gallischen  Belagerung  mit  dem 
Antalkidasfrieden  veranlasst,  die  er  nicht  dem  Fabius  verdankte. 

Aber  die  in  den  Büchern  XIII  und  XIV  gegebenen  Fasten  sind 

deshalb  doch  aus  Fabius  entnommen,  nur  um  5  Jahre  in  der  Olym- 
piadenära hinaufgeschoben. 

f)  Der  Parteistandpunkt   der  annalis tischen   Notizen 
Diodors. 

Betrafen  die  bisher  besprochenen  Einwände  hauptsächlich  die 

Fasten,  so  sind  im  Folgenden  noch  einige  Argumente  zu  besprechen, 
die  sich  auf  die  Erzählung  Diodors  stützen.  In  dieser  fand  Nitzsch 

(Die  römische  Annalistik  1873,  S.  226 — 237)  eine  antifabische,  clau- 
dierfreundliche  Färbung.  In  ähnlicher  Richtung  bewegten  sich  die 

Untersuchungen  von  Klimke  (Diodorus  Sikulus  und  die  römische 

Annalistik,  1881)  und  von  Cohn  (Diodor  und  seine  römische  Quelle, 
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Phil.  42,  1884,  S.  1  ff.)-  Auch  Bröcker  ( Unt.  über  Di«lor,  S.  4.3) 
steht  auf  dieser  Seite.  Demgegenüber  vertrat  Moni  ms»  (K.  F.  II, 

278  ff.)  den  Standpunkt,  dass  Diodors  Berichte  ausgespinchen  Fabi- 
schen Charakter  tragen.  Man  hat  den  Eindruck,  dass  die  Entschei- 

dung, ob  eine  bestimmte  Notiz  fabierfreundliche  oder  fabierfeind- 

liche  Gesinnung  verrät,  sehr  oft  lediglich  sul)jektive  Geschmacks- 
sache ist.  Kommt  es  doch  vor,  dass  ein  und  derselbe  Bericht  von 

den  einen  Gelehrten  als  Indizium  für  Fabius  betrachtet  wird,  wäh- 

rend die  andern  behaupten,  so  etwas  könne  Fabius  niemals  gesclirie- 

ben  haben.  (Vgl.  Mommsen,  R.  F.  II,  279  A.  81  und  283  f.  gegen 

Nitzsch,  und  wiederum  Klimke  und  Cohn  a.  a.  0.  gegen  Mommsen.) 
Aber  die  Stellung  der  Diodorischen  Erzählung  zur  gens  Fabia  kann 

überhaupt  nicht  als  durchschlagendes  Kriterium  anerkamt  werden. 

Denn  sicher  tritt  man  dem  Fabius  zu  nahe,  wenn  man  «oraussetzt, 

dass  er  alles  seinem  Geschlecht  weniger  Günstige  verschwiegen  und 

die  ganze  römische  Geschichte  nur  in  maiorem  gentis  Fabiae  gloriam 

geschrieben  habe''^).  „Diese  Argumente  sind  Ausflüsse  der  seit  Nie- 
buhr  geläufigen  Annahme  eines  Einflusses  der  römischen  Familien- 

chroniken auf  unsere  üeberlieferung.  Diese  Annahme  ist  n«n  zwar  für 

Quellenuntersuchungen  ausserordentlich  bequem,  aber  ricitig  ist  sie 

nicht;  denn  wo  gäbe  es  ein  Zeugnis  oder  einen  Beweis  &r  die  Exi- 

stenz von  Familienchroniken  im  republikanischen  Rom*'  (Niese, 
Hermes  XIII,  411.) 

g)Der   Bericht   über    die    gallische  Katastrophe. 

Niese  leitete  einen  Beweis  gegen  die  Fabiushypothe«  aus  Dio- 

dors  Bericht  über  die  gallische  Katastrophe  her:  „Haltet  wir  Dio- 
dors  Darstellung  (XIV  113  ff.)  an  die  des  Polybios  (1  6;  II  18),  so 
bemerken  wir  bereits  eine  pragmatisch  durchgeführte  Vet fälschung : 

der  Held  Camillus  erscheint  schon  und  besiegt  im  «rafcr  der  Er- 
oberung selbst  nacheinander  Etrusker,  Volsker  und  Gallie».  Diodors 

Bericht  steht  schon  eine  Stufe  tiefer  als  der  des  Poljbiis  und  hat 

schon  die  Hand  eines  patriotischen  Fälschers  erfahren.  —  Diodors 

93)  Ausserdem  ist  bei  derartigen  Untersuchungen  zu  beachte»,  was  häufig 
ignoriert  wird,  dass  aus  dem  Schweigen  Diodors  nicht  ohne  weäeres  auf  ein 
Schweigen  des  Fabius  geschlossen  werden  darf.  Dies  wird  mit  Recht  betont 
von  Holzapfel  (80,  2),  Soltau  (452),  Pais  (Storia  di  Roma  T,  75)  u.a.  Man  darf 
nicht  glauben,  in  Diodor  den  vollständigen  Fabius  zu  besitzen  (vyl.  Mommsen 
R.  F.  II,  275.  341),  und  darf  deshalb  nicht  alles  als  unhistorisch  verwerfen,  was 

nicht  im  Diodor  steht.  Hat  doch  Diodor  in  2  Büchern  (XVII  und  XVIII)  über- 
haupt keine  Notizen  aus  der  röm.  Geschichte  aufgenommen. 



70  Die  Quelle  von  Diodors  löiuisclien  Fasten. 

Quelle  ist  hier  also  verschieden  von  der  des  Polybios,  und  ist  letz- 
tere Fabius  Pictor,  so  kann  dieser  bei  Diodor  hier  nicht  benutzt 

sein ;  hat  ferner,  wie  nicht  unwahrscheinlich  ist,  Diodor  in  diesem 

Teil  seines  "Werks  nur  eine,  nicht  mehrere  römische  Quellen  be- 
nutzt, so  kann  der  Annalist,  aus  dem  Diodor  schöpfte,  überhaupt 

nicht  Fabius  sein."    (Herm.  XIII.  412;  ähnlich  Thouret,  J.  J. suppl. 
XI  s.  los.f.) 

Wollte  man  auch  die  Verschiedenheit  der  beiden  Berichte  zu- 

geben, so  Hesse  sich  doch  noch  gegen  die  im  letzten  Satz  versuchte 

Verallgemeinerung  Protest  erheben.  (Neuerdings  steht  Niese,  wie 

ich  nachträglich  bemerke,  der  Fabiushypothese  freundlicher  gegen- 
über. In  seiner  Köm.  Gesch.  (3.  Aufl.  S.  11)  erklärt  er,  sie  sei 

unter  den  verschiedenen  Hypothesen  immer  noch  die  wahrschein- 
lichste, lasse  sich  aber  nicht  mit  Sicherheit  erweisen.)  Allein 

Diodors  Bericht  über  die  gallische  Belagerung  wird  man  in  der 

Hauptsache  mit  Mommsen  (R.  F.  II,  278.  338)  und  Ed.  Schwartz 

(R.E.  V,  697)  auf  Fabius  zurückführen  dürfen.  Einlagen  aus  an- 
deren Quellen  sind  dabei  nicht  ausgeschlossen  (vgl.  Xeyouat  tcvsg 

und  Ivtot  5s  «faatv  in  XIV,  116.  117;  dazu  Bader  S.  52,  Sigwart 
S.  20  ff.  und  unten  S.  70  f.). 

h)  Die   in  Diodors   Erzählung   9.  n  gemerkten   Varianten. 

An  verschiedenen  Stellen  (VIII,  14.  XI,  53.  XIV,  102.  XIV, 

116.  XIV,  117)  führt  Diodor  mit  Xeyouac  v.vec,  oder  ü);  Bi  zive<;  oder 

&q  cpaac  xtves  xöv  auyypai^ewv  oder  Ivloi  oe  cpaacv  eine  abweichende 
Version  ein.  Diese  Stellen  wurden  von  Bröcker  (a.  a.  0.  42)  und 

Ed.  Meyer  (Rh.  M.  37,  S.  627)  gegen  die  Fabiushypothese  ausgespielt. 

Denn  „von  dem  ältesten  römischen  Annalisten  sei  es  sehr  unwahr- 

scheinlich, dass  er  abweichende  Angaben  verschiedener  Quellen  mit- 

geteilt habe".  Hier  liegt  die  Voraussetzung  zu  Grund,  dass  Diodor 
die  abweichenden  Berichte  „natürlich  seiner  Quelle  entlehnt  hat", 

mit  andern  "Worten  die  von  Volquardsen  und  Collmann  aufgestellte 
Ansicht,  Diodor  folge  in  grossen  Abschnitten  nur  immer  Einer 

Quelle,  die  er  gedankenlos  abzuschreiben  pflege.  Von  der  rigorosen 

Anwendung  des  Einquellenprinzips  ist  man  aber  gegenwärtig  wie 

bei  andern  Schriftstellern  so  auch  bei  Diodor  zurückgekommen  ^*). 

94)  Vgl.  die  bei  Evers  (Ein  Beitrag  zur  Unters,  der  Quellenbenutzung  bei 
Diodor  1882,  S.  243  ff.)    und  Wachsmuth  (Einl.  99)    zitierte    Literatur,    ausser- 

dem Holzapfel  (R.  Chr.  187  ff".).  —  Auch  in  der  späteren  römischen  Geschichte 
hat  Diodor   neben  Polybius   noch   andere  Quellen  (römische  Annalen)  benützt, 

'   vgl.  Mommsen,  R.  F.  II,  264. 
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Es  kann  ruhig  zugegeben  werden,  dass  Diodor,  der  für  seine  Uni- 

versalgeschichte doch  jedenfalls  mit  einer  grfJsseren-  Anzahl  von 
Quellen  arbeitete,  auch  für  die  altröniische  Geschichte  ausser  seiner 
Hauptquelle  (Fabius)  noch  eine  oder  einige  andere  gekannt  und 

gelegentlich  auf  sie  Bezug  genommen  hat. 
Uebrigens  soll  nicht  unerwähnt  bleiben,  dass  sowohl  Mommsen 

(R.  F.  IE,  270  ff.)  wie  Ed.  Schwartz  (R.E.  V,  694  ff.)  der  Ansicht  sind, 

Diodor  könne  die  genannten  Varianten  alle  schon  bei  Fabius  an- 

gemerkt gefunden  haben. 

7.  Die  der  Fabius-Hypothese  entgegengestellten  Vermutungen  über 
Diodors  Quelle. 

a)   Griechisch    schreibende    Autoren, 

I.  Cincius  Alimentus,  der  Zeitgenosse  des  Fabius, 

wurde  von  Matzat  (I,  263 — 319)  als  Quelle  Diodors,  vor  allem  für 
die  Fasten,  proklamiert.  Diese  Hypothese  stützte  ihr  Urheber  auf 

angebliche  „Nagelschlagungsperioden"  und  „Säkulartheorien"  des 
Cincius,  die  nur  in  der  Phantasie  Matzats  existieren  und  schlechter- 

dings keinen  Rückhalt  in  der  Ueberlieferung  haben.  Mit  Recht  ist 

deshalb  seine  Vermutung  allgemein  abgelehnt  worden '^^). 
II.  K  a  s  t  0  r  aus  Rhodus,  ein  Zeitgenosse  des  Diodor  selbst, 

ist  vielfach  als  seine  Quelle  betrachtet  worden.  In  umfassendster 

Weise  ist  dies  geschehen  von  L.  Bornemann  in  der  öfters  erwähnten 
Schrift  De  Castoris  chronicis  Diodori  Siculi  fönte  ac  norma,  1878. 

Seine  Aufstellungen  hält  auch  Wachsmuth,  von  dem  die  Anregung 

zu  Bornemanns  Arbeit  ausging,  für  zu  weitgehend  (Einl.  102,  3).  Er 

beschränkt  die  Benützung  des  Kastor  auf  die  Fasten  und  auch  bei 

diesen  nur  auf  einen  Teil,  nämlich  die  mit  Cognomina  versehene 

Partie  (bei  Cichorius  de  fast.  216).  Darin  sind  ihm  Cichorius  (a.  a.  0. 

218)  und  Bader  (a.  a.  0.  46)  gefolgt. 

Was  zu  gunsten  dieser  Hypothese  angeführt  zu  werden  pflegt, 

ist  hinfällig.  Wachsmuth  glaubte,  Diodor  müsse  am  Anfang  der 

römischen  Beamtenliste  mehr  Konsulate  gehabt  haben  als  die  vul- 
gäre Liste;  für  Kästor  war  lange  die  Ansicht  herrschend,  er  habe  auf 

die  Republik  mehr  Jahre  gerechnet  als  Varro.  Diese  vermeintliche 
Uebereinstimmung  schien  ihm  für  die  Abhängigkeit  des  Diodor  von 

Kastor    zu    sprechen.      Beide    Voraussetzungen    sind    aber    falsch. 

95)  Vgl.    Niese,    Phil.   Anz.    XIV.  560.     Soltau,    R.   Chr.    376,  2.     Bader 
a.a.O.  28. 
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Weder  Diodor  noch  Kastor  haben  für  die  Anfangszeit  der  Republik 

mehr  Konsulate  gerechnet  als  die  varronische  Liste  *"'). 
Ferner  wurde  zu  gunsten  der  Hypothese  angeführt,  die  beiden 

Autoren  haben  mit  demselben  Jahr  ihr  Werk  geschlossen''^).  Das 
ist  ein  Irrtum:  Kastor  schloss  mit  ol.  179,  4  Archon  Theophemos 

(vgl.  Euseb.  I,  295  Schöne),  Diodor  mit  ol.  180,  1  Archon  Herodes 

(vgl.  Diod.  I,  4,  7). 
Gerade  die  Eusebiusstelle  spriclit  direkt  gegen  eine  Entlehnung 

der  synchronistischen  Tabelle  Diodors  aus  Kastor.  Denn  Kastor 

stellt  dort  das  Archontat  des  Theophemos  (=  ol.  179,  4)  mit  dem 

Konsulat  des  M.  Valerius  und  M.  Piso  (=  693  Varr.)  zusammen,  das 
innerhalb  ol.  179,4  aufhörte.  Diodor  aber  hat  das  Archontat 

des  Herodes  (=  ol.  180,  1)  mit  dem  ersten  Konsulat  Cäsars  (=  695 

Varr.)  geglichen,  das  innerhalb  ol.  180,  1  begann.  Von  den  zwei 
verschiedenen  Möglichkeiten,  attische  Archontenjahre  mit  römischen 

Konsuljahren  zu  gleichen,  hat  demnach  Kastor  die  eine,  Diodor  die 

andere  befolgt  '•*^). 
Wer  die  im  ersten  Abschnitt  dieser  Untersuchungen  begründete 

Vermutung  teilt,  dass  Diodor  die  Gründung  in  ol.  8,  1  und  das  erste 
republikanische  Jahr  in  ol.  69,  1  gesetzt  habe,  für  den  lässt  sich 

noch  ein  weiterer  Beweis  gegen  Diodors  Abhängigkeit  von  Kastor 

aus  derselben  Eusebstelle  ableiten.  Eusebius  rechnet  dort  (I,  295, 

3 — 17)  bis  zu  Cäsars  erstem  monarchischem  Jahr  (=:  ol.  183,  1), 
dieses  ausgeschlossen,  704  Jahre  und  zwar  244  auf  die  Königszeit 

und  460  auf  die  Republik.  Dann  fährt  er  fort:  bis  sane  suffragatur 

suo  testimonio  et  Kastor  chronographus,  ubi  breviter  de  temporibus 

tractat.  Kastor  muss  also  vor  ol.  183,  1  ebenfalls  704  Jahre  ge- 

rechnet haben  ̂ *).     Diodor  dagegen  hat  nur  700  gerechnet  (ol.  8,  1 

96)  Für  Kastor  vgl.  Schwartz,  Die  Königslisten  des  Erat,  und  Kastor, 

S.  1—5.    Für  Diodor  vgl.  oben  S.  39. 
97)  Bornemaun  a.  a.  0.  5.  28.  Cichorius  a.  a.  0.  219.  Vgl.  dagegen  0.  Stiller, 

De  Castoris  libris  chronicis.     Diss.  Tüb.  1878,  S.  48. 

98)  Die  von  Kastor  befolgte  findet  sich  nach  Geizer  I,  45,  Soltau,  R.  Chr. 

261,  3  auch  bei  Sext.  Jul.  Africanus ;  es  ist  die  uns  heute  geläufige,  die  in  mo- 
dernen Aerentafeln  und  Reduktionstabellen  angewendet  zu  werden  pflegt.  Die 

andere  ist  bei  griechischen  Historikern  (Polybius,  Dionys,  Diodor)  vorwiegend 
üblich.  Vgl.  darüber  Mommsen,  R.  F.  11,  355  und  unten  im  Abschnitt  über 
Polybios  §  2.    (S.  110  ff.) 

99)  Ueber  die  fehlerhafte  Zahl  bei  Eusebius  I,  295,  35  [statt  460  muss  447 
gelesen  werden;  die  Zahl  460  ist  aus  295,  13  eingedrungen]  vgl.  Mommsen,  R. 
Chr.  130  A.  241,  Schwartz,  Königslisten,  S.  3. 



  ■linfiA  I 

Andere  Vermutungen  über  Diodors  Quelle.  73 

bis  ol.  182,  4  inkl.  =  175  Olympiaden  =  700  Jahre,  davon  244  auf 

die  Königszeit,  456  auf  die  Republik), 

Somit  kann  Diodor  sein  P^ponynienverzeichnis  und  überhaupt 
seine  römische  Chronologie  nicht  dem  Kastor  entlehnt  haben.  Da 

wir  nun  die  auch  von  Mommsen  vertretene  Ansicht  teilen,  dass 

Diodor  die  Zusannuenstellung  von  Archonten  und  Konsuln  nicht  in 

seiner  Quelle  gefunden,  sondern  selbst  besorgt  habe,  so  wäre  die 

Möglichkeit  noch  offen,  dass  der  griecliische  Chronograjdi,  der  dem 

Diodor  die  Olympiaden  und  Archonten  und  die  historischen  Ei)ochen 
aus  der  griechischen  Geschichte  lieferte  und  zu  dem  Diodor  die 

römische  Liste  hinzufügte,  eben  Kastor  gewesen  sei  *^°).  Allein  auch 
das  halte  ich  für  unwahrscheilich ;  denn  Kastor  hat  eine  synchro- 

nistische Tabelle  der  griechischen  und  römischen  Geschiclite  gegeben. 
AVenn  nun  Diodor  ilm  gekannt  hätte,  warum  sollte  er  ihm  nur  die 

griechische  Chronologie  entlehnt  haben,  nicht  aber  auch  die  so  be- 
quem dabei  stehenden  römischen  Fasten?  Dass  Diodor  den  Kastor 

überhaupt  nicht  gekannt  habe,  hat  auch  Schwartz  (R.E.  V,  665)  an- 
genommen, weil  Diodor  (I,  5.  XL,  8)  behauptet,  er  habe  für  die 

vortroische  Zeit  kein  uapaTrrjyixa  gefunden.  Kastors  Werk  wurde 

erst  gegen  50  v.  Chr.  oder  noch  etwas  später  zum  Abschluss  gebracht 

(Wachsmuth,  Einl.  141).  Um  diese  Zeit  war  aber  Diodor  schon  mit 

seiner  Universalgeschichte  beschäftigt  und  hatte  die  chronologische 
Grundlage,  die  synchronistische  Tabelle,  wohl  bereits  festgestellt. 

III.  T  i  m  a  e  u  s  wurde  nicht  für  die  Fasten,  aber  für  einige 

besonders  wichtige  Partien  der  römischen  Geschichte  (Dezemvirat 

XII  24—26,  Timasitheosgeschichte  XIV  93,  Galliereinfall  XIY  113 
bis  117,  Gensur  des  Appius  Claudius  XX  36)  als  Quelle  Diodors 

vermutet  von  Bornemann  (De  Cast.  chron.).  Für  die  Widerlegung 
dieser  äusserst  schwach  begründeten  Ansicht  genügt  es  auf  Bader 

(a.  a.  0.  44  f.)  zu  verweisen. 
IV.  D  u  r  i  s  soll  nach  Bornemann  die  Quelle  Diodors  für  die 

Samniterkriege  sein.  Wenn  Duris  im  6.  Fragm.  des  21.  Buchs  für 

eine  abweichende  Angabe  über  die  Schlacht  bei  Sentinum  zitiert 

wird,  so  darf  daraus  nicht  auf  eingehendere  Benützung  desselben 

in  der  zweiten  Dekade  geschlossen  werden.   (Vgl.  Bader  a.  a.  O.  45  f.) 
V.  Ein  griechisch  schreibender  Historiker  aus  der  Zeit  von  130 

bis  50  V.  Chr.  wird  von  Sigwart  (Rom.  Fasten  und  Annalen  bei  Dio- 

100)  Wachsmuth,  Einl.  102,  hält  an  Kastor  als  der  chronographisehen  Quelle 

Diodors  fest.  Aehnlich  Büdinger,  Univ.-Hist.  im  Altertum  171.  Cichorius  a.  a.  0., 
Bader  a.  a.  0.  Dagegen  vertrat  Mommsen  (R.  Chr.  II,  269)  die  Ansicht,  Kastor 
könne  Diodors  unmittelbare  Quelle  nicht  gewesen  sein. 
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dor,  190G,  S.  56)  als  Quelle  der  annalistischen  Berichte  Diodors  ver- 
mutet. Das  Motiv  zu  dieser  Hypothese  ist  die  Ansicht,  die  Sigwart 

auf  Grund  sprachlicher  Beobachtungen  gewonnen  hat,  dass  bei 
Diodor  mehrere  Versionen,  und  zwar  jedenfalls  eine  griechische 

und  eine  römische  Quelle,  zusammengearbeitet  seien  ̂ °').  Diese 
Quellenkontamination  will  Sigwart  dem  Kompilator  Diodor  nicht 
zutrauen,  sondern  zieht  die  Annahme  vor,  derselbe  habe  „auch 

hier  in  der  Hauptsache  aus  einem  Autor  geschöpft,  der  seiner- 

seits jene  Quellenkontamination  vorgenommen  hatte".  Die  Hypo- 
these beruht  also  auf  der  sog.  „Einquellentheorie",  deren  strenge 

Geltung  für  Diodor  mit  Grund  bezweifelt  wird  (s.  S.  70).  Statt 
einen  anonymen  Mittelsmann  aufzustellen,  greife  ich  lieber  zu 

der  Annahme,  dass  Diodor  selbst  zu  dem  von  seiner  Haupt- 

quelle Fabius  Gebotenen  Zusätze  aus  anderen  Annalen  ge- 
macht hat. 

b)   Lateinisch    schreibende   Autoren. 

I.  Cn.  Flavius,  der  Kurulädil  von  450  Varr.,  wurde  von 

Nitzsch  (Rom.  Annal.  232  ff.)  als  Gewährsmann  der  Diodorischen 
Fasten  und  Annalen  in  Anspruch  genommen.  Doch  hat  Nitzsch 

selber  später  (Gesch.  der  röm.  Rep.  I.  196)  diese  in  der  Tat  völlig 
unhaltbare  Vermutung  zurückgezogen. 

II.  Cassius  Hemina  wurde  von  Ed.  Meyer  in  der  Ge- 

schichte des  Altertums  (V,  139)  als  Quelle  Diodors  genannt,  wäh- 
rend er  im  Rh.  M.  37  (1882)  es  vermieden  hatte,  einen  bestimmten 

Annalisten  zu  bezeichnen,  und  nur  das  behauptet  hatte,  die  Quelle 
Diodors  müsse  ein  lateinisches  Werk  sein.  Dass  diese  Annahme 

nicht  notwendig  ist,  wurde  früher  erwähnt  (S.  63). 

III.  L.  Calpurnius  Piso  wurde  von  Clason,  Klimke, 

Cohn  und  Triemel  ̂ ^^)  als  Quelle  Diodors   teils  durchweg  teils  nur 

101)  Ueber  die  Stichhaltigkeit  der  sprachlichen  Kriterien  und  ihre  Verwend- 
barkeit zur  Quellenscheidung  möchte  ich  mir  kein  bestimmtes  Urteil  erlauben. 

Doch  scheint  mir  Sigwart  in  manchen  Punkten  etwas  zu  subtil  gewesen  zu 
sein.  Z.  B.  möchte  ich  nicht  immer  gleich  an  verschiedene  Quellen  denken, 
wenn  Diodor  die  Gallier  bald  KeXioL  bald  TaXdiai  nennt.  Denn  auch  Polybius 
gebraucht  diese  beiden  Formen  nebeneinander;  bei  seinem  Gallierbericht 

(II  15 — 33)  zwei  Quellen  anzunehmen  und  die  erste  Partie,  in  der  TaXä-cat,  vor- 
kommt, auf  Cato  zurückzuführen,  ist  unberechtigt.     Vgl.  S.  144,  Anm.  174. 

102)  Clason,  Heidelb.  J.  B.  1872,  S.  841.  Klimke,  Diod.  Sik.  und  die  röm. 
Annalistik  1881.  Cohn,  Diodor  und  seine  röm.  Quelle  in  Phil.  42,  1884.  Triemel 

in  N.  J.  f.  Ph.  1889,  S.  347.  —  Vgl.  dagegen  Mommsen,  R.  F.  II,  338;  Ed.  Meyer, 
Rh.  M.  37,  617;  Soltau,  R.  Chr.  376;  Bader  a.  a.  0.  29  ff.;  Schwartz,  R.E.  V,  096. 
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für  die  Geschiclitserzühlung  mit  Ausschluss  der  Fasten  aufgestellt. 

Allein  Piso  kann  nicht  die  Quelle  der  Fasten  sein,  weil  «  nach 

Liv.  IX,  44,  2  zwei  Konsulate  ausliess,  die  Diodor  hat'°^);  er  kann 
aber  auch  nicht  die  Quelle  der  Erzählung  sein,  weil  die  Notiz  über 

Luceria  (Diod.  XIX,  72,  9)  für  Pisos  Zeit  nicht  passt,  und  weil  Diod. 
XI,  68  mit  Piso  bei  Liv.  II,  58  im  Widerspruch  steht. 

IV.  Claudius  Q  u  a  d  r  i  g  a  r  i  u  s ,  an  den  Büdinger  dachte 

(Burs.  J.  B.,  1873,  S.  1192)  kann  schon  deshalb,  weil  er  eist  mit 
der  gallischen  Katastrophe  begann,  dann  aber  auch  wegen  seiner 
Ausführlichkeit  nicht  in  Frage  kommen. 

V.  Der  lateinische  Fabius  wird  von  Holzapfel  (R. 

Chr.  190)  und  Soltau  (R.  Chr.  377)  als  Quelle  Diodors  angesehen. 

Diese  Hypothese  ist  ausgesprochenermassen  nur  dem  Bestreben  ent- 
sprungen, den  IMommsenschen  Ausführungen  über  den  Fabischen 

Charakter  der  Diodorischen  Nachrichten  und  den  Meyerschen  Ar- 
gumenten für  eine  lateinisch  geschriebene  Vorlage  gleichermassen 

gerecht  zu  werden.  "Wer  Meyers  Gründen  keine  Beweiskraft  zuge- 
steht, hat  keine  Veranlassung,  zu  dieser  Vermittlungshypothese  zu 

greifen. 
VI.  Die  Annales  maximi  werden  von  Pais  (Storia  di 

Roma  I,  1,  p.  76  sq.)  als  die  Hauptquelle  ̂ °^)  Diodors  für  die  ältere 
römische  Geschichte  angesehen.  Er  verwertet  dafür  Diodors  Worte 

I,  4,  4 :  "^[lelg  yocp  e^  'Ayuptou  xfj?  ScxeXias  övxes,  xac  5ca  xr^v  £7C|t:^:av 
xolq  ev  f^  vfjati)  uoXXtjv  ejXTiscptav  zf^q  T(0|iat(i)v  StaXlxxou  TzepizzTzoi- 

{isvoc,  ndaxq  zocc,  xfiQ  T^y£(j,ovLas  xauxTj?  Tcpa^e'.^  dxpcßw^  dveXißofisv 

iy.  xwv  uap'  ixe  iv  oi  q  üTio{i,vrj|xdx{i)v  ex  tcoXXöv  Xf°" 
V(i)v  xexTjpTjixevwv.  Schon  Wachsmuth  (a.  a.  O.  S.  4)  erblickte 
darin  die  Behauptung,  dass  er  die  Taten  des  römischen  Volkes  aus 

den  „Annales  maximi"  entnommen  habe,  zählte  aber  diese  Ver- 

sicherung zu  denjenigen  Aussagen  Diodors,  die  „reiner  Aufschnei- 

derei bedenklich  ähnlich  sehen".  In  der  Tat  ist  es  ganz  unwahr- 
scheinlich, dass  Diodor  die  annales  maximi  zugrunde  gelegt  hat. 

Denn  die  um  630  Varr.  (c.  123  v.  Chr.)  von  P.  Mucius  Scaevola  ab- 

geschlossene Ausgabe  umfasste  80  Bücher  und  war  deshalb  für  Dio- 
dors Zwecke  viel  zu  umfangreich  und  ausführlich.   Sehr  richtig  hat 

103)  Auch  stimmt  die  Zeitrechnung  Diodors  keineswegs  zu  deijeuigen 
Pisos.  Ueber  letztere  vgl.  unten  im  II.  Teil,  und  Leuze,  Chronologisches  zum 
Annalisten  Piso,  in  Phil.  G6,  1907,  S.  531  ff. 

104)  Pais  nimmt  daneben  noch  Benützung  mehi-erer  römischer  Annalisten 
an ;  vgl.  bes.  I.  77,  Anm.  1 :  Le  fonti  di  Diodoro,  anche  per  Tautica  storia  ro- 
naana,  aono  varie. 
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auch  Sigwart  (a.  a.  0.  S.  24)  geltend  gemacht,  dass  das  ahsohite 

Fehlen  antiquarischer  Bestandteile  in  der  Geschichtserzählung  Dio- 
dors (kein  Prodigiuni,  keine  Tempelweihe  wird  von  Diodor  berichtet) 

die  Hyi)othese  von  Pais  unmöglich  macht.  Ich  glaube  aber  gar  nicht 

einmal,  dass  Diodor  mit  den  u-o|xvTj[xata  die  annales  maximi  meinte. 
Unmöglich  ist  freilich  auch  Ungers  Erklärung  (J.  f.  Ph.  1891,  S.471), 
Diodor  wolle  damit  sämtliche  von  ihm  benützten  Quellenschriften 

bezeichnen,  also  z.  B.  Ephoros,  Timaeos,  Thukydides  u.  s.  w.,  und 

die  Worte  Tiap'  h.eb/oiq  ex  tioXXwv  yj^öviüv  t£xyjpr^[x£vü)v  wollen  be- 

sagen, dass  diese  "Werke  schon  seit  langem  in  römischen  Bibliothe- 
ken zu  finden  seien !  —  Die  einfachste  Erklärung  ist  doch  wohl  die, 

dass  Diodor  dabei  an  die  Aufzeichnungen  des  ältesten  Annalisten 

gedacht  hat.  Den  Elaboraten  der  jüngsten  Zeit  gegenüber  (Vale- 
rius  Antias  u.  a.)  durften  diese  wohl  als  uKO|jLVYj|jiata  ex  uoXXöv 

Xpovwv  x£tr^prj|jL£va  bezeichnet  werden.  Dass  er  nicht  zu  jenen,  son- 

dern zu  diesen  griÖ',  das  gerade  macht  ihn  für  uns  so  wichtig.  Frei- 
lich ist  das  Motiv  zu  dieser  glücklichen  Quellenwahl  wohl  weniger 

in  sicherem  historischem  Takt  als  in  dem  Umstand  zu  suchen,  dass 

Fabius  ihm  wegen  der  griechischen  Sprache  bequemer  war. 

8.  Znsaminenfassung. 

Diodors  Eponymenliste  enthält  für  320  Varr.  ein  Kollegium,  das 

nach  Livius  nur  bei  scriptores  antiqui  sich  findet:  unter  dieser  Be- 
zeichnung versteht  Livius  in  der  ßegel  den  Fabius. 

Ergänzt  man  Diodors  am  Anfang  nicht  erhaltene  Konsulliste 

mit  Hilfe  der  vulgären  Tabelle  und  fügt  man  das  in  der  Varroni- 
schen  Liste  nach  268,  bei  Diodor  höchst  wahrscheinlich  vor  268 

stehende  Konsulat  des  Q.  Fabius  C.  Julius  ein,  so  kommt,  man  für 

1  Reipublicae  auf  ol.  69,  1  und  für  1  Urbis  mit  244  Königsjahren 

—  dem  vulgären  Ansatz  —  auf  ol.  8,  1 :  dies  ist  das  Gründungs- 
datum des  Fabius. 

Diodor  setzt  die  Eponymen  der  gallischen  Belagerung  zu  ol. 

99,  3  (=  382/1  V.  Chr.),  den  ersten  plebeischen  Konsul  zu  ol.  104,  2 

(=  363/2  V.  Chr.).  Nach  dieser  Rechnung  wurde  der  erste  pleb. 
Konsul  gewählt  in  ol.  104,  1  (=  364/3  v.  Chr.),  alscTim  18.  Jahr  nach 

der  gallischen  Belagerung:  genau  diese  Rechnung  findet  sich  im 
4.  Buch  des  lateinischen  Fabius. 

Diodors  Fastenquelle  hat  weder  die  5  Anarchiejahre  noch  die 

4  Diktatorenjahre.  In  einer  Erzählung  Diodors  kommt  eine  Inter- 

vallangabe vor,  die  weder  mit  der  Varronischen  noch  mit  der  Livi- 
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anischen  Jahrzählung  vereinbar  ist,  sondern  nur  mit  der  von  Dio- 
dors  Fastenquelle  befolgten:  fragt  man  nach  dem  mutmasslichen 
Gewährsmann  der  betreffenden  Erzälilung,  so  weisen  verschiedene 

Indizien  auf  F  a  b  i  u  s  hin. 

Dass  Diodor  seine  Eponymenliste  derselben  Quelle  entnahm,  die 
er  für  die  historischen  Notizen  aus  der  älteren  römischen  Geschichte 

benützte,  ist  an  sich  wahrscheinlich  und  wird  durch  die  in  der 

Timasitheosgeschichte  vorkommende,  mit  der  Zeitrechnung  der  Fa- 
stenquelle stimmende  Intervallangabe  bestätigt. 

Dass  Diodor  seine  römischen  Nachrichten  dem  griechisch  schrei- 
benden Annalisten  Fabius  Pictor  entlehnte,  ist  eine  vielverbreitete, 

allerdings  nicht  unwidersprochene  Hypothese.  Allein  die  gegen  die 

Fabius-Diodor-Hypothese  geltend  gemachten  Bedenken  können  pa- 
riert werden  und  von  den  an  Stelle  des  Fabius  als  Quelle  Diodors 

präsentierten  Kandidaten  sind  einige  ganz  unmöglich,  die  andern 

so  farblos,  dass  bei  ihnen  weder  Beweis  noch  Widerlegung  ge- 
lingen kann. 

Aus  diesen  Gründen  halte  ich  die  Vermutung,  dass  Diodors 

römische  Fasten  samt  der  darin  zum  Ausdruck  kom- 

menden Jahrzählung  aus  Fabius  stammen,  für  eine  wohl- 

fundierte Hypothese,  auf  der  man  weiterbauen  kann.  Ich  teile  Momm- 
sens  Ansicht:  „Die  Fasten  Diodors  sind  von  grosser  Wichtigkeit, 

da  sie  ohne  Zweifel  aus  den  Annalen  des  Fabius  stammen". 
Was  aber  Diodors  Treue  und  Zuverlässigkeit  in  der  Wie- 

dergabe der  Fabischen  Fasten  betrifft,  so  bin  ich  zu  einem  durch- 
aus anderen  Resultat  gekommen  als  Mommsen.  Dieser  fährt  nämlich 

an  der  eben  zitierten  Stelle  (R.  Chr.  125)  fort:  „Leider  sind  sie  in- 

des durch  die  unglaubliche  Einfalt  und  noch  unglaublichere  Ge- 
wissenlosigkeit dieses  elendesten  aller  Skribenten  so  zerrüttet,  wie 

die  folgende  Tabelle  sie  übersichtlich  darlegt".  Indem  er  dann  alle 
Besonderheiten  Diodors  als  Versehen  desselben  hinstellt,  kommt  er 

zu  dem  Schluss,  dass  die  Fabischen  Fasten,  was  die  Zahl  der  Stellen 

betrifft,  nicht  anders  ausgesehen  haben  werden  als  die  Livianischen 

und  Dionysischen  auch.  Anders  hat  Mommsen  später  in  den  Rom. 

Forschungen  geurteilt.  Hier  hat  er  die  Zahl  der  in  der  Rom. 
Chron.  konstatierten  Fehler  Diodors  herabgemindert  und  anerkannt, 

dass  zwischen  der  Fabischen  und  der  vulgären  Eponymenliste  ein 

Unterschied  in  der  Stellenzahl  bestanden  habe  ̂ ^^).  Aber  er  ist 
noch  nicht  weit  genug  gegangen.    Nicht  bloss  2,  sondern  3  eponyme 

10.5)  R.  F.  II,  263.    Vgl.  oben  S.  31  ff.  und  Anm.  49. 
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Kollegien  hat  Diodor  mehr  als  die  vulgäre  Liste  und  von  allen  3 
ist  anzunehmen,  dass  sie  nicht  von  Diodor  erfunden,  sondern  aus 

seiner  Quelle  geschöpft  sind.  Für  das  hei  Diodor  fehlende  Kon- 
sulat von  272  Yarr.  wird  man  vermuten  müssen,  dass  es  hei  Diodor 

wie  in  seiner  Quelle  an  einer  früheren  Stelle  stand.  So  bleiben 

schliesslich  nur  zwei  Abweichungen  des  Diodor  von  seiner  Quelle 

übrig,  und  diese  bestehen  beidemal  in  einer  Verschiebung  einer 

kleineren  Gruppe  von  Eponymenkollegien  und  alterieren  die  Gesanit- 
stellenzahl  nicht. 

Von  diesen  zwei  Verschiebungen  abgesehen,  hat  Diodor  die 

Fabischen  Fasten  vollständig  korrekt  '"'')  und,  was  für  uns  zunächst 

das  wichtigste  ist,  in  der  Stellenzahl  intakt  wiedergegeben  ̂ °^). 

106)  Jedenfalls  ohne  grobe  Nachlässigkeiten  und  Flüchtigkeiten.  Schreib- 
fehler sind  natürlich  zuzugeben;  doch  ist  fraglich,  wieviel  davon  und  von  der 

Inkonsequenz  in  Bezug  auf  die  Cognomina  dem  Diodor  und  wieviel  der  hand- 
schriftlichen Ueberlieferung  zuzuschreiben  ist. 

107)  Stark  zu  modifizieren  wären  deshalb  nach  meiner  Ansicht  die  üblichen 
absprechenden  Urteile  über  Diodors  römische  Chronologie,  die  meist  von 

Mommsens  oben  wiedergegebener  Darstellung  abhängig  sind.  Ich  zitiere  bei- 
spielshalber Reuss  a.  a.  0.  S.  670:  „Sind  die  Archontenlisten  schon  nicht  ganz 

frei  von  Irrtümern,  so  weisen  die  Konsularfasten  Diodors  dagegen  eine  geradezu 
erstaunliche  Konfusion  auf,  Wachsmuth  a.  a.  0.  S.  15 :  „Die  chronologische 
Verwirrung,  die  bei  Diodor  herrscht,  spottet  jeder  Beschreibung  .  .  .  Wertvollste 

Stücke,  deren  Chronologie,  wenn  aus  den  benutzten  Quel- 
len mit  Sorgfalt  aufgenommen,  für  uns  kardinale  Bedeu- 

tung haben  würden,  wie  seine  Fasten  des  republikani- 
schen Roms,  sind  durch  sein  ungewöhnliches  Missgeschick  und  seine  mass- 

lose Willkür  in  ihrem  Werte  sehr  eingeschränkt  oder  geradezu  unbrauchbar 

geworden",  Schwartz,  R.E.  V,  656:  „Der  von  Diodor  benützte  Chronograph 
gab  nur  die  Liste  der  Archonten  und  Olympioniken,  ihre  Ausgleichung  mit 
der  Konsulatstafel  ist  so  erbärmlich  schlecht,  dass  sie  als  Diodors  eigenstes 

Werk  angesehen  werden  muss".  ünger  (Rh.  M.  35,  13)  spricht  „von  der  grossen, 
in  Auslassungen,  Wiederholungen,  Versetzungen  sich  äussernden  Konfusion, 

welche  die  erhaltenen  Stücke  von  Diodors  Fasten  aufzeigen". 
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Zweiter  Teil. 

Geschichte  der  römischen  Jahrzähhing. 

ErstePeriode. 

Fabius  und  Cincius.  ^^ 

^^\     . Die  reine  Beamtenliste  als  Jahrtabelle.  /i\ 

Die  Gründungsdaten  oi.  8,  1   und  ol.  12,  4.  ^'^.' 

'AvayxdI^op.a'.    p,£(ivfja9-a'.  ̂ aßiou    y.al    zb 
fqt9-uiiov    auxo'j     uspl    tyjv     igsxaatv    xwv 
XpÖVtÜV    IXiyXSt^-  I>ion.  Hai.  IV,  30,  2. 

Erster   Abschnitt. 

Fabius  Pictor. 

1.  Das  Gründungsdatam  des  Fabius.    (Ol.  8,  1.) 

Fabius  Pictor,  ein  Zeitgenosse  des  Hannibalischen  Kriegs, 
neben  Cincius  Alimentus  der  älteste  Gescliichtschreiber  Roms,  setzte 

die  Gründung  seiner  Vaterstadt  in  das  erste  Jahr  der  achten  Olym- 
piade. (Dion.  Hai.  I,  74.  Sohn  I,  27.)  Dieses  Datum  beruht,  wie 

es  in  der  Sache  liegt  und  zum  Ueberfluss  durch  die  grosse  Ver- 
schiedenheit seines  Ansatzes  von  dem  seines  Zeitgenossen  Cincius 

bestätigt  wird,    nicht   auf  Ueberlieferung,  sondern  auf  Berechnung. 
Durch  welche  Erwägungen  sind  nun  wohl  Fabius  und  Cincius 

zu  ihren  Gründungsansätzen  gekommen?  Die  bis  zu  ihrer  eigenen 

Zeit  "verflossene  römische  Geschichte  schied  sich  von  selbst  in  zwei 
Perioden :  die  republikanische  Zeit  und  die  dieser  vorangehende 

Königsherrschaft.  Für  den  Chronologen  waren  das  zwei  Faktoren 

sehr  verschiedener  Art.  Für  die  Dauer  der  republikanischen  Zeit 

schien   das  Verzeichnis   der  jährigen  Oberbeamten    einen  Anhalts- 
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punkt  zu  bieten;  für  die  Königszeit  felilte  es  an  einem  solchen. 

Hier  mussten  eigene  Ueberlegungen  die  fehlende  Ueberlieferung  er- 
setzen. Es  ist  deshalb  von  vornherein  wahrscheinlich,  dass  die 

grosse  Verschiedenheit  der  Griindungsansätze  des  Fabius  und  Cin- 
cius nicht  auf  verschiedener  Berechnung  der  republikanischen  Zeit, 

sondern  auf  abweichender  Schätzung  der  Dauer  der  Königsherr- 
schaft beruht. 

2.  Die  Berechnung  der  republikanischen  Zeit  bei  Fabius. 

Im  ersten  Abschnitt  des  ersten  Teils  haben  wir  aus  dem  Epo- 
nymenverzeichnis  Diodors,  wie  es  uns  jetzt  in  seinem  Werk  vorliegt, 
die  Gestalt  der  von  ihm  benützten  Fastenliste  herauszuschälen  ver- 

sucht; im  zweiten  Abschnitt  haben  wir  Gründe  dafür  beigebracht, 
dass  die  von  Diodor  benützte  Fastenliste  auf  Fabius  Pictor  zurück- 

zuführen ist.  Diese  Liste  enthielt  von  Brutus  und  Collatinus  bis 

zum  Ende  des  zweiten  punischen  Kriegs,  d.  h.  bis  zum  Konsulat 

des  Cn.  Cornelius  Lentulus  und  P.  Aelius  Paetus  (553  Varr.),  dieses 

eingeschlossen,  303  eponyme  Kollegien.  Sie  hatte  nämlich  3  Kon- 
sulate mehr  als  die  uns  geläufige  Varronische  Liste,  welche  nur 

300  eponyme  Kollegien,  ausserdem  aber  9  konsullose  Jahre,  näm- 

lich 5  Anarchie-  und  4  Diktatorenjahre,  zusammen  also  309  Jahres- 

stellen (245 — 553),  enthält. 
Das  Verfahren  des  Fabius  stelle  ich  mir  nun  folgendermassen 

vor:  Er  ging  von  dem  laufenden  Amtsjahr  aus,  in  dem  er  sich  ge- 
rade bei  Anstellung  seiner  Rechnung  befand.  Nehmen  wir  an,  dies 

sei  das  Konsulat  des  Cn.  Cornelius  und  P.  Aelius  gewesen.  Diese 

traten  ihr  Amt  an  den  Iden  des  März  ̂ ®^)  im  dritten  Jahr  der 
144.  Olympiade  an.  Das  laufende  Olympiadenjahr  war  dem  Fabius 
natürlich  unmittelbar  bekannt.  Nun  waren  Cornelius  und  Aelius 

das  303.  Kollegium  der  ßeamtenliste.  Daraus  schloss  Fabius:  wenn 

das  303.  Jahreskollegium  im  Lauf  von  ol.  144,  3  ins  Amt  getreten 

ist,  so  muss  das  erste  republikanische  Kollegium  im  Lauf  von  ol. 
69,  1  die  Regierung  angetreten  haben. 

Das  hier  für  Fabius  vorausgesetzte  Verfahren  zur  Berechnung 

der  republikanischen  Zeit  —  einfache  Z  u  s  a  m  m  e  n  z  ä  h  1  u  n  g 
der  in  der  Magistratsliste  aufgeführten  epony- 
men  Kollegien  und  Ansetzung  einer  gleichen  Zahl 

von    Olymp  laden  Jahren    ohne    Berücksichtigung    des    Um- 

108)  Von  532  bis  600  Varr.  ist  der  15.  März  regelmässiger  Antrittstermin. 
(Mommsen,  R.  Chr.  102.) 
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Stands,  dass  manche  Kollegien  kürzer  als  ein  Kalenderjahr  regierten 

und  dass  zwischen  einzelnen  länger  dauernde  Vakaturen  lagen  — 
kann  allerdings  ein  rohes  genannt  werden.  Doch  darf  dies  gerade 

bei  dem  ersten  Versucli  einer  Zeitrechnung  schwerlich  wunder- 
nehmen. Da  die  Konsulate  theoretisch  und  in  der  weit  überwie- 

genden ISfehrzahl  auch  faktisch  annui  magistratus  waren,  musste 

der  Gedanke  am  nächsten  liegen,  einfach  jedes  Eponymenkollegium 

einem  Olympiadenjahre  gleichzusetzen.  Auch  darf  man  nicht  ver- 
gessen, dass  für  Fabius  ohne  Zweifel  das  Vorbild  der  griechischen 

Chronographie  bestimmend  war.  Auch  dort  wurde  das  Verzeichnis 

der  jährigen  Beamten,  in  Athen  z.  B.  der  Archonten,  der  Jahr- 
zählimg  und  der  Berechnung  von  Distanzen  zugrunde  gelegt,  wobei 

jeder  Archon  ein  Olympiadenjahr  repräsentierte. 
Dass  Fabius  in  der  Tat  so  verfuhr,  dafür  scheint  mir  im  Diodor 

der  Beweis  vorzuliegen.  Denn  in  Diodors  Tabelle  sind  nur  epo- 

nyme  Kollegien  verrechnet  und  jedem  Kollegium  ist  ein  Olympiaden- 
jahr zugeteilt.  Die  einzige  Ausnahme  bestätigt  gerade  die  Regel : 

Diodor  hat  allerdings  einmal  ein  Olympiadenjahr  (ol.  103,  2)  ohne 

römische  Eponymen  gelassen  und  dazu  bemerkt,  während  dieses 

Jahres  habe  zu  Rom  avap/Ja  geherrscht.  Aber  er  hat  kurz  nach- 
her ein  eponymes  Kollegium  herausgeworfen,  und  dies  beweist,  dass 

der  dvapxta  erst  später  von  Diodor  eine  Jahresstelle  eingeräumt 
wurde  und  dass  sie  im  ursprünglichen  Entwurf  der  Tabelle  nicht 

stand.     (Vgl.  dazu  S.  30.) 

3.  Die  Ansetzung  der  Königszeit  bei  Fabius. 

"Wenn  Fabius,  wie  wir  vermutet  haben,  die  Republik  im  Ver- 
lauf von  ol.  69,  1  beginnen  Hess,  so  muss  er  für  die  Königs- 

zeit, da  er  die  Gründung  in  ol.  8,  1  setzte,  244  Jahre  gerechnet 
haben. 

Diese  Folgerung,  die  sich  für  die  Königszeit  ergibt,  kann  der 

Vermutung  über  die  Berechnung  der  republikanischen  Zeit  bei  Fa- 
bius nur  zur  Empfehlung  dienen.  Denn  244  ist  der  vulgäre  Ansatz 

für  die  Königszeit,  vertreten  von  Atticus,  Varro,  Livius,  Dionys. 

Ja  noch  mehr,  244  ist  der  einzige  bei  Schriftstellern  der  republi- 
kanischen Zeit  bezeugte  Ansatz.  243  Jahre  finden  sich  erst  in  den 

Kapitolinischen  Fasten,  241  Jahre  bei  Solinus,  240  bei  Eusebius  '*^''); 

109)  Und  auch  bei  Kusebius  nur  im  Kanon  (wo  das  erste  Jahr  des  Romu- 
lu8  =  1265  Abr.,  das  letzte  des  Superbus  =  1504  Abr.  gesetzt  ist  und  Hierony- 
mus    die  Notiz   hat:    Romanorum    reges  VII  a  Romulo  usque   ad  Tarquinium 

Lenze,  Die  römigche  .Talirzablung.  6 
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andere  Ansätze  ^vie  z.  B.  238,  239,  242  Jahre  sind  überhaupt  nicht 

überliefert,  sondern  nur  mit  mehr  oder  -weniger  willkürlichen  Inter- 

pretationsmitteln   von    modernen  Gelehrten    erschlossen  ^'").     Dem- 

Superbuin  impei*aruiit  ann.  CCXL,  sive  ut  quibusdara  placet  CCXLIII.  Statt 
243  (A)  hat  eine  Handschrift  (R)  244.  Eus.  11,  101  Schöne),  nicht  aber  in  der 
C  h  r  o  n  i  k,  wo  Eusebius  vielmehr  244  Jahre  rechnet  (T,  291,  16.  29-5, 14.  Schöne). 

Es  ist  ein  verhängnisvoller  Irrtum  Niebuhrs,  dass  er  glaubte,  den  Eu- 
sebianischen  Ansatz  von  240  Jahren  dem  Fabius  zuschreiben  zu  dürfen,  wozu 

gar  nichts  berechtigt.  Dass  es  eine  blosse  Divination  war,  zeigt  deutlich  die 
interessante  Stelle  R.  G.  P  (1828)  S.  270:  „Die  Wahrnehmung,  woraus  für  mich 

in  einer  glücklichen  Stunde  Licht  über  die  dem  Anschein  nach  unerklärlichen 
Verschiedenheiten  der  römischen  Zeitrechnung  aufging,  war,  dass  Fabius  des- 

halb von  Cato  abweiche,  weil  er  für  die  Zeit  der  Könige  nur  240  Jahre  rech- 

nete, und  diese  verdanke  ich  dem  zweiten  Buch  der  Eusebischen  Chronik". 
Den  Ansatz  von  240  Jahren  fand  er  dann  auch  in  den  Angaben  bei  Cic.  de 

rep.  II,  aber  mit  Unrecht  (s.  unten  S.  152).  Und  nun  machte  er  sich,  ausgehend 
von  der  Ansicht,  für  die  ebenfalls  keinerlei  Beweis  vorliegt,  dass  Fabius  die 

gallische  Katastrophe  in  ol.  98,  1  gesetzt  habe,  folgendes  phantasievolle  Bild 
zurecht:  „Nach  Fabius  Zeitrechnung  zerfällt  die  römische  Geschichte  von  der 
Gründung  der  Stadt  bis  zur  Eroberung  in  240  Jahre  unter  den  Königen  und 
120  nach  denselben:  oder  mit  einem  andern  Ausdruck,  in  drei  Zeiträume, 

deren  jeder  zehnmal  12  Jahre  enthält:  zwölf,  die  Zahl  von  Romulus  Augurium. 
Dieses  Schema  war  das  Bett  des  Prokrustes,  worin,  was  man  über  die  alte 

Zeit  wusste  oder  glaubte,  eingespannt  wurde."    (F  280.) 
Diese  Konstruktion  Niebuhrs  wirkt  heute  noch  nach.  Mommsen  (R.  Chr. 

134)  war  ganz  davon  abhängig.  Ebenso  Gutschmid,  Kl.  Sehr.  V,  515.  Schäfer- 
Nissen,  Quellenkunde  11*  13,  und  viele  andere.  Seeck  spricht  gar  von  „der 
uralten  Ueberlieferung,  wonach  die  Zerstörung  Roms  120  Jahre  nach  der  Ver- 

treibung der  Könige  fiel"  (Kal.-Taf.  180),  ja  er  glaubt,  dass  vom  Beginn  der 
Republik  bis  zum  Galliereinfall  wirklich  120  Jahre  verstrichen  seien  (S.  74). 

Man  hat  die  bestechende  Kombination  Niebuhrs  immer  wieder  nachge- 
sprochen, obgleich  ihr  Urheber  selbst  sie  bereits  zwei  Jahre  später  wieder 

aufgegeben  hat.  Denn  in  R.  G.  IP  (1830)  S.  629  nahm  er  an,  Fabius  habe  die 

gallische  Katastrophe  nicht  in  ol.  98,  1,  sondern  in  ol.  99,  3  gesetzt.  So  ge- 
wiss letztere  Ansicht  die  richtige  ist,  so  gewiss  stürzt  damit  das  ganze  Kar- 

tenhaus jenes  Zahlenschemas  zusammen.  —  Auch  Mommsen  ist  nicht  bei  seiner 
ersten  Ansicht  geblieben,  sondern  hat  in  den  R.  F.  die  Vermutung  geäussert, 
Fabius  habe  241  Jahre  auf  die  Königszeit  gerechnet. 

110)  Für  Fabius  werden  238  Königsjahre  vermutet  von  Soltau  (R.  Chr.  282, 
404),  vgl.  dagegen  S.  151;  239  von  Unger  (Rh.  M.  35,  4)  auf  Grund  der,  wie  er 
selbst  zugibt,  ganz  verwirrten  Angaben  des  Synkellos,  „eines  unwissenden 
Kompilators  des  byzantinischen  Mittelalters,  der  verschiedene  Systeme  neben 

einander  benutzt";  240  von  Niebuhr,  Mommsen,  Gutschmid,  Seeck  (Kal.-T.  102), 
Ed.  Schwartz  (R.E.  V,  703)  und  vielen  anderen  (s.  Anm.  109);  241  von  Mommsen 
(R.  F.  II,  379,  A.  129)  ohne  genügende  Begründung;  242  von  Matzat  (R.  Chr. 

282)  mit  Hilfe  seiner  ganz  unbeweisbaren  Mondjahrtheorie.  —  244  Jahre  hat 

dem   Fabius    bisher  nur   Holzapfel  (R.  Chr.  185,'  250)   gegeben   (dem  Triemel, 
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gegenüber  stelle  ich  die  Vermutung  auf  und  werde  sie  in  den  spä- 
teren Abschnitten  zu  begründen  suchen,  dass  m  i  t  A  u  s  n  <a  h  in  e 

des  C  i  n  c  i  u  s  von  F  a  b  i  u  s  bis  a  u  f  A  1 1  i  c  u  s  und  V  a  r  r  o 

überhaupt  kein  anderer  Ansatz  gebräuchlich  war 
als  der  zu  244  Jahren. 

4.  Die  Entstehung  des  Ansatzes  von  244  Jahren  für  die  Königsxeit. 

"Wie  kam  wohl  Fabius  dazu,  den  7  Königen  gerade  244  Jahre 
zu  geben?  Die  Entstehung  dieses  Ansatzes,  mag  man  ihn  nun  mit 

Mommsen  erst  im  letzten  vorchristlichen  Jahrhundert '•')  oder,  was 
ich  für  richtiger  halte,  schon  durch  Fabius  aufgekommen  sein 

lassen,  ist  ein  trotz  vielfacher  Versuche  noch  nicht  befriedigend 

gelöstes  Problem  der  römischen  Chronologie.  Mommsen  meinte, 
die  Zahl  244  sei  erst  im  Lauf  der  Zeit  durch  allmähliche  Erwei- 

terung (Hinzurechnung  von  Interregnen  u.  a.)  aus  240  entstanden ; 
der  Ansatz  auf  240  Jahre  sei  die  älteste  literarisch  vertretene  Ver- 

sion; diesem  Ansatz  aber  „liege  ohne  Zweifel  die  römische  Ge- 
schlechterberechnung zu  Grunde,  indem  3  Geschlechter  auf  ein 

Säkulum,  auf  7  also  233'/3  Jahre  gerechnet  werden,  woraus 

die  Zahl  240  nur  abgerundet  sein  wird".  (R.  Chr. 
137  ff.) 

Man  sieht  leicht,  wie  gezwungen  diese  Erklärung  ist.  Wo  die 

Alten  die  Generationenrechnung  anwandten,  pflegten  sie  dieselbe 

nicht  durch  so  starke  Abrundung  gänzlich  zu  verwischen  ^'-).  Nun 
kommt  aber  hinzu,  dass  die  von  Mommsen  angenommenen  Zwischen- 

stufen von  240,  241,  243  Jahren  überhaupt  zu  verwerfen  sind.  Sie 
beruhen  sämtlich  auf  falschen  Kombinationen.  Für  keinen  Schrift- 

steller  der  republikanischen  Zeit  lässt   sich  beweisen,    dass  er  240 

N.  J.  133,  1886,  S.  191,  folgt),  aber  auf  Grund  einer  anderen  Kombination,   die 
ich  nicht  für  richtig  halte. 

111)  Mommsen,  R.  Chr.  154:  „Indes  ist  oben  bewiesen  (?)  worden,  dass  der 

Ansatz  der  Königszeit  auf  244  Jahre  und,  was  dasselbe  ist(!?),  des  Gründungs- 
jahres auf  ol.  7,  1,  dem  gesamten  siebenten  Jahrh.  noch  fremd  ist,  vielmehr 

bis  auf  die  varronische  Zeit  243  Königsjahre  gezählt  und  die  Gründung  in 

ol.  7,  2  gesetzt  wird."  Diese  Ansicht  hat  Mommsen  später  selber  revidiert, 
wenn  er  in  den  R.  F.  II,  379,  A.  129  annahm,  schon  Polybios  habe  244  Königs- 

jahre gerechnet. 
112)  Soltaus  Versuch  (R.  Chr.  405),  für  die  Summe  der  Regierungszeiten 

der  6  letzten  Könige  die  Generationenrechnung  nachzuweisen,  steht  und  fällt 

mit  seiner  Hypothese,  dass  ursprünglich  37  -f-  201  =  238  Jahre  gerechnet  wor- 
den seien;  vgl.  dagegen  S.  151  f. 

6* 
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oder  241  Jahre  gerechnet  hat.  Gleich  beim  Beginn  der  römischen 

Geschichtsclireibung  tritt  uns  der  Ansatz  244  entgegen.  Von  244 

aber  wird  niemand  behaupten  wollen,  dass  es  aus  233' /a  abgerundet 
sein  könne. 

Wer  die  Zahl  244  schon  dem  Fabius  zuschreibt,  wird  auf  die 

Generationenrechnung  verzichten  und  nach  einer  andern  Erklärung 

suchen  müssen.  Wenn  man  sich  erinnert,  dass  die  Republik  bis 

zum  Jahr  der  gallischen  Katastrophe  (ausschliesslich)  nach  der  Fa- 
bischen Liste  122  eponyme  Kollegien  hatte  (s.  oben  S.  43),  so  könnte 

man  vermuten,  Fabius  habe  für  die  Königszeit  gerade  doppelt  so 

viele  Jahre  rechnen  wollen  wie  für  die  erste  Periode  der  Republik, 

die  mit  der  Eroberung  der  Stadt  durch  die  Gallier  (ganz  am  An- 

fang des  123.  Amtsjahrs)  endete  "^). 
Dieser  naheliegende  Gedanke  hat  auf  den  ersten  Blick  etwas 

Bestechendes ;  bei  genauerer  Erwägung  kann  er  doch  kaum  als 

voll  befriedigende  Lösung  gelten.  Denn  es  wird  dabei  dem  Fabius 

ein  sehr  summarisches  und  gänzlich  unmotiviertes  Verfahren  zuge- 
traut. Es  empfiehlt  sich  deshalb,  zum  mindesten  den  Versuch  zu 

machen,  ob  nicht  eine  andere  Erklärung  aufzufinden  ist.  Da  keine 

rationelle  Beziehung  zwischen  der  Zahl  von  7  Königen  und  der 

Summe  von  244  Jahren  besteht,  so  legt  sich  der  Gedanke  nahe, 

dass  bei  Fabius  nicht  der  Ansatz  für  die  Königszeit  das  Prius  war, 

sondern  der  Ansatz  für  die  Stadtgründung;  mit  andern  AVorten, 

dass  Fabius  nicht  zuerst  die  Königszeit  auf  244  Jahre  normierte 

und  damit  von  ol.  69,  1  aus  auf  ol.  8,  1  kam,  sondern  dass  er  um- 
gekehrt zuerst  auf  irgend  eine  AVeise  ol.  8,  1  als  Gründungsjahr 

fixierte  und  dann  als  Differenz  zwischen  ol.  8,  1  und  ol.  69,  1  die 

Zahl  244  für  die  Könige  fand. 

Die  Frage  ist  demnach  so  zu  stellen :  Wie  konnte  Fa- 
bius auf  ol.  8,  1  als  Gründungsjahr  kommen,  wenn 

ihm  ol.  69,1  als  erstes  Jahr  der  Republik  galt,  für 

die  Dauer  der  Königszeit  dagegen  noch  kein  be- 
stimmter Ansatz  vorlag?  Ich  vermute  so :  Fabius  kannte 

das  Eratosthenische  Datum  für  Trojas  Fall.  Eratosthenes  setzte 

dieses  Ereignis  ins  Jahr  408  vor  dem  Beginn  der  Olympiadenrech- 

113)  Aehnlich  Holzapfel  (R.  Chr.  185),  der  aber  annimmt,  Fabius  habe 

122  Jahre  bis  zum  Jahr  des  gallischen  Brandes  einschliesslich  gerech- 

net. —  Nach  demselben  Prinzip  hatten  Niebuhr  und  Monmisen  (R.  Chr.  137) 
die  von  ihnen  für  Fabius  vermutete  Zahl  240  erklärt,  indem  sie  annahmen 

Fabius  habe  bis  zum  gallischen  Brand  120  Jahre  gerechnet.  Ebenso  Seeck, 
Kal.-Taf.  74. 
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niing  und  zwar  gegen  den  Schluss  dieses  Julires  "^j.  Xun  folgte 
Fal)ius  der  bei  Diodor  und  Dionys  erhaltenen  Sagenversicm,  wonach 

Aeneas  am  Ende  des  ersten  Jahrs  nach  Trqjas  Fall  (also  407  vor 

ol.  1)  nach  Sizilien,  am  Ende  des  zweiten  Jahres  (also  406  vor  ol.  1) 

nach  Italien  kam  und  hier  Lavinium  baute.  Ein  Jahr  laug  (405 
vor  ol.  1)  herrschte  Aeneas  nur  über  seine  Troer  in  Lavinium.  Im 

folgenden  Jahr  (404  vor  ol.  1)  wurde  er  nach  seines  Schwiegervaters 

Latinus  Tod  auch  König  der  Latiner  ̂ ^^).  Dieses  Jahr  nun  (404 
vor  ol.  1)  betrachtete  Fabius  als  erstes  Jahr  des  latinischen  König- 

tums der  Aeneaden.  Die  Gesamtdauer  des  latinisch-albanischen 

Reichs  aber,  von  Aeneas  bis  Amulius  und  Numitor,  setzte  er  auf 

13  Generationen  zu  33^1 3  Jahren,  also  auf  433' /s  oder  rund  433 
Jahre  an.  Ins  letzte  Jahr  dieser  Periode  setzte  er  die  Gründung 
Roms  durch  die  Enkel  des  Numitor,  Romulus  und  Remus.  AVenn 

das  L  Jahr  des  latinischen  Königtums  =  404  vor  ol.  1  ist,  so  ist  das 

433.  Jahr^=  dem  29.  Jahr  der  Olympiadenära  =  ol.  8,  1. 

Wenn  durch  diese  Rechnung  Fabius  auf  ol.  8,  1  als  Gründungs- 
ahr  kam,  so  ergaben  sich  ihm  als  Differenz  zwischen  dem  Beginn 

der  Stadt  (im  Verlauf  von  ol.  8,  1)  und  dem  Beginn  der  Republik 

(im  Verlauf  von  ol.  69,  1)  244  Jahre  für  die  Könige.  Demnach  hätte 

die  Generationenrechnung  doch  eine  Rolle  bei  diesem  Ansatz  ge- 

spielt, nur  nicht  direkt,  sondern  indirekt.  Nicht  die  römische  Königs- 
zeit wurde  nach  Geschlechtern  angesetzt,  sondern  die  vorrömische 

latinisch-albanische,  und  den  7  römischen  Königen  wurde  dann  ge- 
geben, was  zwischen  dem  Ende  der  latinischen  Periode  und  dem 

Anfang  der  Republik  übrig  blieb. 

Wie  kam  Fabius  aber  dazu,  dem  latinisch-albanischen  Reich 
gerade  13  Generationen  zuzumessen?  Auch  dies  ist  nicht  schwer 

zu  erklären,  wenn  man  annimmt,  dass  dem  Fabius  drei  Elemente 

seiner  Rechnung  feststanden:  erstens  das  Datum  der  Republikgrün- 
dung  (ol,  69,  1),  zweitens  das  Datum  von  Trojas  Fall  (408  vor  ol.  1) 

und  von  Aeneas'  Regierungsantritt  (404  vor  ol.  1),  und  drittens  die 
Siebenzahl  der  römischen  Könige,  die  offenbar  schon 

vor  Fabius  in  der  Nationalsage  traditionell  war.  Von  Aeneas' 
erstem  Jahr  bis  zum  letzten  des  Tarquinius  Superbus  waren  danach 

404  +  4.68  =  676  Jahre  zu  rechnen.  Diese  Zahl  durch  S373  ge- 
teilt, ergab  20  yeveai  und  einen  Ueberschuss  von  9  —  10  Jahren.  Den 

7  römischen  Königen   musste    er  7  yeveat  geben,   somit  blieben  für 

114)  Dion.  Hai.  I,  63.     Jacoby,  Apollodors  Chronik,  S.  77,  6. 
115)  Dion.  Hai.  I,  63.  64.  Diodor  bei  Eus.  I,  284,  33.  Eusebius  selbst  I,  289,  23. 

Vgl.  Holzapfel,  R.  Chr.  270. 
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die  iilbanischen  13,  und  er  hatte  nun  nur  die  Wahl,  ob  er  die  üher- 

schüssigen  Jalire  den  albanischen  oder  den  römischen  Königen  zu- 

legen solle.  Er  wählte  das  letztere,  wahrscheinlich  von  dem  Ge- 
danken geleitet,  die  Gründung  Konis  möglichst  hoch  hinauf  zu 

bringen. 

Gerade  der  Umstand  aber,  dass  der  bei  Fabius  auf  die  alba- 
nischen und  römischen  Könige  zusammen  entfallende  Zeitraum 

(676  Jahre)  nicht  ein  Vielfaches  von  33' /s  ist,  scheint  mir  ein  Be- 
weis dafür  zu  sein,  dass  Fabius  den  Beginn  der  Republik  nicht, 

wie  Niebuhr  meinte,  willkürlich  nach  zahlenschematischen  Spiele- 
reien angesetzt,  sondern  durch  Rückrechnung  mit  der  Zahl  der 

Jahresbeamten  gefunden  hat,  und  weiter,  dass  Fabius  die  Anzahl 

der  republikanischen  Kollegien  nicht  selbst  erfunden,  sondern  be- 
reits vorgefunden  hat.  Ware  er  hier  nicht  durch  eine  bestimmte 

Zahl  gebunden  gewesen,  so  hätte  er  ja  leicht  ihre  Suunne  so  hoch 

ansetzen  können,  dass  das  zwischen  Aeneas'  Regierungsantritt  und 
dem  Beginn  der  Republik  liegende  Intervall  ein  Vielfaches  von  33' /s 
gebildet  hätte,  wodurch  es  möglich  gewesen  wäre,  auch  den  7  römi- 

schen Königen  genau  7  ysvsa:  =  233  Jahre  zu  geben. 

Darf  man  aber  überhaupt  für  Fabius  eine  Rech- 
nung wie  die  eben  skizzierte  vermuten?  Dies  wäre 

zu  verneinen,  wenn  IMommsen  mit  seinen  Ausführungen  über  die 

Albanische  Königstafel  (Kap.  V  seiner  Rom.  Chron.)  Recht  hätte. 

Moramsen  behauptet  dort  (S.  152),  Fabius  habe  wie  Nae- 
vius  und  Ennius  den  Romulus  zum  Enkel  des  Aeneas  gemacht;  er 

habe  von  albanischen  Königen  nur  Aeneas,  Askanios,  Amulius  und 

Numitor  gekannt  und  von  Aeneas'  Landung  bis  auf  Roms 
Gründung  drei  Geschlechter  oder  ein  Säkuluni 

gerechnet.  Diese  Version  ist  aber  nur  für  die  Dichter  Naevius 

und  Ennius  bezeugt  •'"),  für  Fabius  nicht.  Denn  es  ist  eine  ganz 
unbegründete  Vermutung  von  Mommsen,  dass  zu  den  Ivtoc  xöv  auy- 
ypacplwv,  die  nach  Diodor  (bei  Eus.  I  285)  „irrig  annahmen,  der 

Stadtgründer  Romulus  sei  ein  Tochtersohn  des  Aeneas  gewesen", 
auch  Fabius  Pictor  gehöre.  Das  ist  vielmehr  deshalb  ganz  unmög- 

lich, weil  Fabius  nach  Dion.  Hai.  1,  79  den  Romulus  als  Tochter- 

sohn des  Numitor  bezeichnete''"). 

116)  Durch  Servius  in  Aen.  I,  273.  VI,  778.    Vgl.  S.  39,  A.  54. 

117)  Diesem  von  Peter  (Hist.  Rom.  Rel.  Einl.  S.  97)  geltend  gemachten  Ein- 
wand suchte  Mommsen  in  den  R.  F.  (II,  2G8,  A.  62)  mit  der  sehr  gezwungenen 

Erklärung  zu  begegnen:  , Aber  dass  in  dieser  ältesten  Fassung  die  Anknüpfung 
der  Zwillinge  an  Aeneas  und  die  an  das  albanische  Königshaus  nebeneinander 
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Sodann  behatiptet  Mommsen  (S.  153),  Fabius  habe  aiif  die  grie- 

chische konventionelle  Sagenchronolofjie  noch  keine  llücksiclit  ge- 
nommen; Cato  seider  erste  gewesen,  der  mit  dem  Eratosthenischon 

Ansatz  für  Trojas  Fall  gerechnet  habe.  Allein  verschiedene  Gründe 

scheinen  mir  dafür  zu  sprechen,  dass  die  Sache  gerade  umgekehrt 

lag.  Cato  war  ein  ausgesprochener  Gegner  der  hellenisierenden 
Zeitströmung.  Es  sei  gut,  sagt  er  seinem  Sohn,  von  der  griechischen 
Literatur  Kenntnis  zu  nehmen,  nicht  aber  sie  ernstlich  zu  studieren. 

Für  die  Gründung  Roms  gab  er  kein  Olympiadenjahr  an  (Dion. 

Hai.  I,  74) ;  es  ist  zu  vermuten,  dass  in  den  Origines  überhaupt 

kein  griechisches  Datum  vorkam,  so  wenig  wie  bei  Livius.  So- 
mit ist  es  gänzlich  unwahrscheinlich,  dass  er  sich  mit  dem  Kanon 

des  Eratosthenes  beschäftigt  und  im  Anschluss  daran  selbständig 

den  Abstand  zwischen  Trojas  Fall  und  Roms  Gründung  ausgerech- 
net hat.  Dagegen  war  Fabius  Pictor  mit  der  hellenischen  Bildung 

vertraut;  Mommsen  selber  schreibt  ihm  (R.  F.  II,  281)  eine  helleni- 
sierende  Tendenz  zu.  Er  schrieb  seine  Annalen  griechisch,  weil 

er  sie  für  griechisches  Publikum  berechnete  (vgl.  oben  Anm.  74). 

Die  Angabe  des  Gründungsdatums  in  der  Olympiadenära  spricht 

für  seine  Bekanntschaft  mit  griechischer  Chronographie  *'").  Das 
epochemachende  Werk  des  alexandrinischen  Gelehrten  wird  ihm  nicht 

unbekannt  geblieben  sein.  Somit  kann  die  Vermutung  nicht  als  un- 
wahrscheinlich bezeichnet  werden,  dass  bereits  Fabius  den  Eratosthe- 

nischen  Ansatz  kannte  und  zugrund  legte  ̂^'■*). 
festgehalten  worden  sind,  steht  ausser  allem  Zweifel  (Schwegler  I,  407).  Wohl 
hat  niemand  bisher  das  Rätsel  gelöst,  wie  diese  beiden  realistisch  betrachtet 

sich  aufhebenden  Erzählungen  ineinander  gefügt  worden  sind;  aber  wir  be- 
finden uns  nun  einmal  hier  in  dem  ausgesprochenen  Zauberkreis  der  Märchen- 

welt wie  bei  Naevius  und  Ennius,  so  auch  bei  Fabius,  der  zwar  die  Legende 
in  Prosa  vortrug,  aber  den  Traum  des  Aeneas  ausführlich  berichtet  und  seiner 
Erzählung  offenbar  ein  poetisches  Kolorit  gegeben  hat.  In  irgend  einer  Weise 

muss  die  Dichtung  hier  das  Unmögliche  möglich  gemacht  haben."  Das  mag 
für  Naevius  und  Ennius  gelten;  aber  offenbar  hat  der  erste  in  Prosa  schrei- 

bende Annalist  gerade  diesen  Zauberkreis  der  Märchenwelt  durchbrochen.  — 

Gegen'  Mommsen  erklärten  sich  ausser  Cohn,  Holzapfel,  Bader  (s.  A.  54)  auch 
Ed.  Meyer  (Rh.  M.  37,  614),  Unger  (J.  f.  Ph.  1891,  S.  469).  Münzer  (R.E.  VI,  1839). 

118)  So  auch  Müuzev  (R.E.  VI,  1839):  „Bei  Fabius  schiebt  sich  bereits  Alba 
als  Mittelglied  zwischen  Aeneas  und  Rom  ein,  so  dass  er  die  chronologischen 
Ansätze  griechischer  Gelehrten  gekannt  haben  muss,  wie  er  ja  auch  das  Jahr 

der  Gründung  Roms  nach  griech.  Rechnung  als  ol.  8,  1  bestimmte." 
119)  Viel  weniger  wahrscheinlich  ist  dagegen,  was  Holzapfel,  R.  Chr.  267, 

vermutet,  dass  , Fabius  sich  an  die  troische  Aera  des  Sosibios  hielt".  Denn 
erstens  ist  nach  Wachsmuths  wohlbegrüudeter  Annahme  (Ein).  138)  Sosibios 
Jünger  als  Eratosthenas;  zweitens  war  sein  Ansatz  für  Trojas  Fall  viel  weniger 
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Weiterhin  fülirt  Mommson  aus  (8.  155),  seit  Cato  sei  zwar  der 

grössere  .-Abstand  zwischen  Trojas  Fall  und  Roms  Gründung  den 
römischen  Annalisten  bekannt  gewesen;  „es  scheine  jedoch  davon 

zuncächst  kein  weiterer  Gebrauch  gemacht  worden  zu  sein,  als  etwa 

dass  man  es  unterliess,  Romulus  als  Aeneas'  Enkel  aufzuführen  und 
es  dem  Leser  freistellte,  sich  zwischen  Askanios  und  Amulius  die 

erforderliche  Anzahl  von  Königen  in  Gedanken  zu  ergänzen.  Von 

einer  latinisch-albanischen  Königsliste  wissen  die  römischen  Chroni- 
sten des  ganzen  7.  Jahrhunderts  nichts ;  die  frühesten  Spuren  davon 

finden  sich  bei  Cornelius  Alexander  Polyhistor  (um  673  d.  St.).  Aber 

erst  seit  dem  Anfang  der  augusteischen  Zeit  seien  die  14  albanischen 

Könige  des  Silviergeschlechts  der  gemeinen  römischen  Ueberlieferung 

erworben."  Daran  ist  richtig,  dass  eine  vollständige  Liste  der  alba- 
nischen Könige  uns  erst  bei  Schriftstellern  der  augusteischen  Zeit 

(Livius,  Diodor,  Dionys,  Ovid  u.  a.)  begegnet.  Daraus  darf  man 

aber  nicht  schliessen,  dass  die  früheren  Annalisten,  deren  "Werke 
uns  verloren  sind,  nicht  auch  schon  eine  solche  gegeben  haben.  Der 

umgekehrte  Schluss  liegt  eigentlich  näher;  denn  Livius  entnimmt 

ja  seinen  Stoff  den  früheren  Annalisten  und  ist  von  zeitgenössischer 

antiquarischer  Forschung  und  Quasiforschung  ziemlich  unberührt, 
Für  ein  höheres  Alter  der  Königsliste  lassen  sich  aber  verschiedene 

Indizien  beibringen.  Varro  spricht  von  den  beiden  albanischen 

Königen  Tiberinus  und  Aventinus  als  von  einer  bekannten  Sache 

(de  1.  1.  5,  30).  Für  Kastor  (c.  G91  Varr.)  hat  Mommsen  selber  aus 
Eus.  I,  396  geschlossen,  dass  er  erne  vollständige  Liste  der  Könige 

von  Aeneas  bis  Amulius  Silvius  gegeben  haben  müsse.  Der  noch 

ältere  Alexander  Polyhistor  (c.  678  Varr.)  spricht  von  Tiberinus 

Capeti  fihus  ebenfalls  wie  von  einer  bekannten  Sache.  Nicht  dieser 

Name,  sondern  die  ätiologische  Etymologie  des  Tiberflusses  wird  von 
Serv.  in  Aen.  8,  330  als  Alexanders  Erfindung  bezeichnet.  Noch  weiter 

zurück  führt  das  Fragment  des  Annalisten  Cassius  Hemina  ̂ -°)  bei  Gell. 
17,  21,  3;  hierdurch  und  durch  Cato  fr.  11  wird  erwiesen,  dass  der  Sil- 

viername  damals  schon  für  das  albanische  Herrscherhaus  gebräuch- 
lich war.     Die  Vermutung   aber,    die  Annalisten  werden    es    ihren 

verbreitet;  drittens  ist  die  Distanz  von  424  Jahren,  die  zwischen  Sosibios  An- 
satz für  Trojas  Fall  (1171  v.  Chr.)  und  ol.  8,  1  liegen,  viel  weniger  leicht  zu 

erklären  als  die  Distanz  von  436  Jahren  zwischen  ol.  8,  1  und  dem  Ansatz  des 

Eratosthenes.  —  Gegen  Unger  (Rh.  M.  85,  21)  vgl.  Holzapfel  (R.  Chr.  268). 
120)  Mit  Unrecht  spricht  Mommsen,  R.  Chr.  156,  A.  295  dieses  Fragment 

dem  Annalisten  Hemina  ab.  Vgl.  Holzapfel  276,  1,  Soltau  420,  1,  Unger,  J.  f. 
Ph.  1891,  S.  469,  Ed.  Meyer,  Rh.  M.  35,  S.  615,  1.  Die  Genannten  bekämpfen  alle 
Mommsens  Ansicht  von  der  späten  Entstehung  der  albanischen  Königsliste. 
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Lesern  überlassen  liaben,  sich  die  erforderliche  Zahl  von  Königen 

in  Gedanken  zu  ergänzen,  ist  ganz  und  gar  nicht  einleuchtend. 

Intervalle  wurden  ja  in  der  antiken  Chronograi)hic  überhaupt  immer 

durch  Namenreihen  dargestellt  und  gewisserniasscn  ad  oculos  demon- 
striert; blosse  Zahlen  waren  zu  abstrakt  und  zu  farblos.  Sobald 

die  Annalisten  13  ysvsat  für  die  albanische  Zeit  ansetzten,  werden 
sie  auch  eine  Liste  von  Königsnamen  gegeben  haben.  Wenn  nun 
nicht  erst  Cato,  wie  Mommsen  meint,  sondern  schon  Fabius  die 

Distanz  von  13  Generationen  festsetzte,  so  stehe  ich  nicht  an,  die 

Konsequenz  zu  ziehen,  dass  bereits  Fabius  eine  vollständige  Liste 

albanischer  Könige  gegeben  hat.  Dass  diese  identisch  war  mit  der 

in  Augusteischer  Zeit  vulgären,  ist  damit  nicht  gesagt.  Sie  wird 

den  Grundstock  für  alle  späteren  gebildet  haben ;  aber  Umbildungen, 

Modifikationen,  Interpolationen  und  Ausschmückungen  sind  dadurch 

nicht  ausgeschlossen  ̂ '-•).  Insbesondere  glaube  ich,  dass  die  ursprüng- 
liche Liste  ausser  Aeneas,  der  ja  in  diese  Periode  nur  noch  mit 

dem  Rest  seines  Ijebens  (3  Jahren)  hereinragt,  entsprechend  den 

13  Generationen  nur  13  Namen  enthielt,  nicht  15,  wie  die  spätere 
Liste  von  Ascanius  bis  Numitor  zählt.  Auch  finden  sich  davon 

noch  Spuren:  Erstens  wird  Numitor  von  Diodor  und  Eusebius  gar 

nicht  in  der  Liste  aufgeführt,  und  er  kann  auch  nicht  als  eine  be- 
sondere ysvsa  gerechnet  werden,  weil  er  als  Greis  seinem  Bruder 

folgt  und  weil  in  seinem  1.  Jahr  Rom  gegründet  wird.  Zweitens 

folgen  in  der  vulgären  Liste  auf  Ascanius  4  Könige :  Silvius,  Aeneas 
Silvius,  Latinus  Silvius,  Alba  Silvius.  Statt  dieser  4  hat  Ovid 

(Met.  XIV.  609  ff.  Fast.  IV,  37  ff.)  nur  3  Namen:  Silvius,  Latinus 

Silvius,  Alba  Silvius.  Und  in  dem  Elogium  im  C.  I.  L.  I^,  p.  189, 
wird  Aeneas  Silvius  als  Sohn  des  Aeneas  und  der  Lavinia,  somit 

als  Bruder  des  Ascanius  bezeichnet,  während  er  in  der  vulgären 
Liste  Sohn  des  Silvius  und  dieser  ein  Bruder  des  Ascanius  ist. 

Aus  diesem  Sachverhalt  hat  Mommsen  (im  C.  I.  L.  I-  189),  wie  mir 

121)  Dazu  ist  in  erster  Linie  der  Pontifex  Julius  zu  rechnen  (Diodor  bei 
Eus.  I,  285,  43.  Dionys  I,  70),  der  übrigens  in  die  Liste  selber  nicht  eindrang, 
sondern  nur  zu  dem  ausschmückenden  Beiwerk  gehört,  das  natürlich  jederzeit 

eine  Vermehrung  erfahren  konnte.  Auch  die  Namen  waren  Umbildungen  aus- 
gesetzt. So  heisst  der  11.  König  gewöhnlich  Agrippa,  bei  Ovid  Met.  XIV,  619 

aber  Acrota,  was  Holzapfel,  R.  Chr.  263,  1  für  die  ursprüngliche  Form  zu  halten 

geneigt  ist.  (Andere  Varianten  s.  Holzapfel  262  f..  Trieber,  Hermes  29,  124  ff.)  — 
Es  scheint  mir  deshalb  kein  zwingender  Schluss  zu  sein,  wenn  Schwartz  (Die 

Königslisten  S.  5),  an  Mommsen  sich  anschliessend,  sagt:  „Die  Listen  bei  Dio- 
nys und  Diodor  sind  durch  den  Pontifex  Julius  und  den  König  Agrippa  zur 

Genüge  als  ein  Fabrikat  der  augusteischen  Zeit  gekennzeichnet". 
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scheint,  mit  Recht  den  Schhiss  gezogen,  es  seien  ursprünglich  (ohne 

Aeneas  und  -Numitor)  13  Könige  erfunden  worden  und  erst  später 
sei  Aeneas  Silvius  Posturaus  in  2  Personen  gespalten  Avorden,  einen 

Silvius  Postumus  und  einen  Aeneas  Silvius  ̂ '--). 
Dass  schon  Fabius  eine  Liste  mit  13  Namen  (ausser  Aeneas 

und  Numitor)  gegeben,  möchte  ich  mit  ziemlicher  Sicherheit  be- 
haupten; wie  die  Namen  gelautet,  ist  natürlich  nicht  zu  ermitteln; 

auch  muss  man  es  dahingestellt  sein  lassen,  ob  Fabius  bereits  die 

Regierungszeiten  der  einzelnen  Könige  zahlenmässig  tixiert  hat. 

Soltau  (R.  Chr.  420)  ist  geneigt,  die  genaue  Durchführung  einer 

Chronologie  der  albanischen  Königszeit,  die  Zuweisung  bestimmter 

Regierungszeiten  si)äter  anzusetzen  als  die  Erfindung  der  Königs- 
namen selbst.  Man  könnte  die  Vermutung  wagen,  dass  Cato  „STti- 

(ieX);(;  yevojASVOs,  £Ü  xa:  t'.g  oiXXoz,  uep:  xyjv  auvaywyTjv  ttj;  apy^aioloyou- 

[levr^S  cotopia;''  (Dion.  Hai.  I,  74)  der  Mann  war,  der  die  432  Jahre 
vom  Regierungsantritt  des  Aeneas  bis  zur  Gründung  Roms  (excl.; 

denn  im  433.  Jahr  wird  nach  Fabius  Rom  gegründet)  auf  die  ein- 
zelnen Könige  verteilte. 

5.  Znsamuienfassung. 

Als  Resultat   der   vorausgehenden  Untersuchungen  ergibt  sich 

folgende  Tabelle  der  Fabischen  Zeitrechnung: 

408  vor  ol.   1.     Zerstörung  Trojas. 
40G  vor  ol.  1.     Aeneas  baut  Lavinium. 

404  vor  ol.  1.     Aeneas  wird  König  der  Latiner.   Erstes  Regierungs- 

jahr.    Die  Aeneaden  regieren  433  Jahre';   im  433. 
Jahr  wird  Rom  gegründet. 

oh  8,  1.     Gründung  Roms;  433.  Jahr  der  latinisch-albanischen 
Könige;  erstes  Jahr  des  Romulus. 

ol.  8,  1 — 68,  4.     Die  7  Könige  regieren  244  Jahre. 
ol.  69,  1.     Erstes  Jahr  der  Republik;  Brutus  und  Tarquinius 

Konsuln. 

ol.  99,  3.     Tribunat  der  3  Fabier.     Gallische  Katastrophe. 
ol.  104,  2.     Erster  plebeischer  Konsul. 

ol.  144,  3.     Cn.  Cornelius   P.  Aelius  Konsuln,   als  303.  repu- 
blikanisches Kollegium. 

o' 

122)  Aebnlich,  aber  weniger  einleucbtend  ist  Holzapfels  Erklärung  (R.  Chr. 

265).  —  Ueber  die  abweichende  Version  des  Livius  (I,  3,  G),  der  den  Silvius 
zum  Sohn  statt  zum  Bruder  des  Ascanius  macht,  vgl.  Mommsen,  C.  I.  L.  F  189 
und  Holzapfel  (R.  Chr.  2ü4j. 



Zusammenfassung.  91 

Für  das  einzelne  ist  zu  vergleichen  die  llekonslruktion  von 

Diodors  urspriingliclier  Tabelle  (S.  43),  die  nichts  anderes  ist  als 
die  Fal)ische. 

Die  vielen  anderweitig  aufgestellten  Hypothesen  über  die  Fa- 
bische Chronologie  aufzuzählen  und  zu  besprechen,  würde  zu  weit 

führen.  Einzelnes  ist  gelegentlich  zur  Sprache  gekoninien.  Vor 
allem  halte  ich  für  fehlerhaft,  dass  die  meisten  sich  die  Fabische 

Beamtenliste  zu  ähnlich  der  Varronischen  denken,  dass  sie  insbe- 
sondere die  3  Diodorischen  Konsulate  nicht  für  Fabius  verwerten 

und  dagegen  bei  diesem  schon  die  Mitzählung  der  Anarchie  (zu 

5,  4,  3,  2  oder  1  Jahr),  manche  sogar  die  Mitzählung  der  Dikta- 
torenjahre voraussetzen.  (Vgl.  oben  S.  52.)  Matzat  (R.  Chr.  I,  280  ff.) 

meint,  dass  in  der  Fabischen  Chronologie  die  Mondjahrsäkula  zu- 
grunde liegen  (S.  282)  und  operiert  bei  der  Rekonstruktion  derselben 

mehrfach  mit  der  Annahme,  Fabius  habe  nach  Belieben  Kollegien 

gestrichen,  hinzugesetzt,  transponiert.  Er  kommt  am  Schluss  (S.  287) 

zu  folgendem  Urteil:  „Damit  war  der  Wechselbalg  fertig,  —  im 
ganzen,  wie  man  sieht,  ein  bereits  ziemlich  ausgewachsener  Embryo 

der  späteren  Varronischen  Chronologie".  Damit  hat  aber  Matzat 
nur  seiner  eigenen  Rekonstruktion  das  Urteil  gesprochen.  —  Zu 
erwähnen  ist  noch  Holzapfels  Ansicht  (R.  Chr.  184),  die  von  Triemel 

(J.  f.  Ph.,  1889,  S.  348)  acceptiert  worden  ist,  Fabius  habe  bei  seiner 

Zeitrechnung  die  durch  vorzeitigen  Rücktritt  der  Oberbeamten  be- 
dingten Jahresverkürzungen  in  Anschlag  gebracht,  und 

er  habe  demgemäss  versucht,  durch  Auslassung  von  Jahreskollegien 

die  Zahl  der  Amtsjahre  und  der  natürlichen  Jahre  in  Einklang  zu 

bringen.  Dies  wäre  ein  dem  von  uns  für  Fabius  gefundenen  dia- 
metral entgegengesetztes  Verfahren.  Allein  es  ist  von  Haus  aus 

.unwahrscheinlich,  dass  schon  der  erste,  der  sich  in  römischer  Chro- 

nologie versuchte,  sich  an  die  schwierige  Aufgabe  dieser  Ausglei- 
chung machte.  Es  ergibt  sich,  meine  ich,  eine  natürlichere  Ent- 

wicklung, wenn  wir  solche  Ausgleichsversuche  einer  zweiten  Phase 

der  Römischen  Chronologie  zuweisen.  So  ist  es  denn  auch  Holz- 

apfel keineswegs  gelungen,  seine  Hypothese  zu  beweisen  ̂ '-^). 
123)  Holzapfel  glaubt,  seine  Konstruktion  der.  Zeitrechnung  des  Fabius 

werde  bestätigt  erstens  durch  die  Chronologie  Diodors  (S.  185—193),  zweitens 
dnrch  den  Bericht  des  Polybios  über  die  römisch-gallischen  Kriege  (S.  193 — 229). 
Bei  beiden  Problemen  kann  ich  aber  die  von  ihm  gegebenen  Ausführungen 
nicht  für  richtig  halten ;  nach  der  oben  gegebenen  Rekonstruktion  stellt  sich 
das  Verhältnis  des  Diodor  zu  Fabius  noch  glatter  und  einfacher  dar  als  bei 
Holzapfel,  und  in  Polybios  Bericht  hat  Holzapfel  die  Intervallangaben  nicht 
immer  richtig  gedeutet,  vgl.  unten  S.  121  ff. 
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6.  Das  Fortleben  der  Fabiscben  Rechnungsvveise. 

•  a)  D  i  o  d  o  r. 

Von  Diodor  behauptete  Seeck  (Kal.-Taf.  112,  115),  er  habe  sein 
ganzes  chronologisches  System  auf  polybianischen  Synchronismen 

aufgebaut.  „Er  hat  aus  den  ersten  Büchern  des  Polybios  alle  Syn- 
chronismen exzerpiert  und  sie  als  die  festen  Punkte  benutzt,  nach 

denen  er  seine  griechische  Jahresliste  mit  der  römischen  ins  Gleiche 

brachte.  Zu  diesem  Zwecke  wurden  in  der  letzteren  nach  Be- 

lieben Jahre  getilgt  oder  zugesetzt.  BeSässen  wir 

das  6.  Buch  des  Polybios,  so  würden  in  der  Chronologie  Diodors 

wahrscheinlich  alle  Rätsel  gelöst  sein."  Diese  von  Soltau  (R.  Chr; 
371,  3)  gebilligte  Ansicht  traut  dem  Diodor  ein  höchst  merkwürdiges, 

einerseits  sehr  mühsames,  andererseits  äusserst  willkürliches  Ver- 
fahren zu.  Aber  das  ist  niclit  die  Art  Diodors.  So  selbständig 

war  er  nicht,  dass  er  sich  ein  eigenes  chronologisches  System  ge- 
baut und  zu  diesem  Zweck  zuerst  mühselig  aus  Polybios  einige 

Synchronismen  als  Fixpunkte  zusammengesucht  und  darnach  dann 

die  römische  Beamtenliste  durch  Einschübe  und  Auslassungen  ge- 
walttätig zurechtgestutzt  hätte. 

Nicht  auf  Polybios,  sondern  auf  Fabius  beruht  die  römische . 
Chronologie  Diodors.  Da  er  in  seinem  universalhistorischen  Werk 

die  altrömische  Geschichte  nur  kurz  berücksichtigen  und  nur  die 

wichtigsten  Begebenheiten  aufnehmen  wollte,  so  fand  er  für  seine 

Zwecke  die  griechisch  geschriebenen  Annalen  des  Fabius  Pictor 

am  geeignetsten.  Auch  für  die  Beamtenliste  waren  diese  ihm  be- 
sonders bequem,  weil  er  hier  die  vielen  römischen  Namen  schon 

gräzisiert  vorfand.  Soweit  also  Fabius  reichte,  entnahm  er  diesem 

die  römischen  Eponymen  für  seine  vor  Ausarbeitung  des  Werks 

gefertigte  synchronistische  Tabelle  und  naturgemäss 
stellte  er  sie  dann  auch  zu  den  Olympiadenjahren,  zu  denen  Fabius 

sie  gestellt  hatte  ̂ ^*),  also  die  ersten  Konsuln  zu  ol.  69,  1  und  so 
fort  bis  zu  Cn.  Cornelius  und  P.  Aelius,  die  im  Lauf  von  ol.  144,  3 

124)  Ich  will  damit  nicht  behaupten,  dass  Fabius  zu  jedem  Konsulat  das 
Olympiadenjahr  oder  den  attischen  Archon  beigeschrieben  habe.  Aber  ich  bin 

mit  Seeck  (Kal.-Taf.  108,  A.  89)  der  Ansicht,  dass  Fabius  „wenigstens  gewisse 
Epochenjahre  nach  01ymi)iaden  bestimmte.  Da  er  griechisch  schrieb  und 
jedenfalls  wenigstens  zum  Teil  auch  auf  griechische  Leser  rechnete  (vielmehr 
hauptsächlich,  vgl.  oben  Anm.  74),  hat  dies  gar  nichts  Auffälliges.  Berechnete 
Fabius  das  Datum  der  Gründung  auf  das  Verständnis  von  Griechen,  warum 

nicht  auch  die  späteren?" 
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das  Konsulat  übernahmen.  Von  da  an  konnte  Diodor  sich  dann 

jeder  beliebigen  Liste  bedienen.  Denn  für  die  spätere  Zeit  sind  ja 
alle  Listen  in  der  Stellenzahl  gleich. 

Bei  der  Ausarbeitung  des  Werks  hat  aber  Diodpr 

zwei  Partien  seiner  ursprünglichen  Tabelle,  von  denen  die  eine  29, 

die  andere  4  Jahre  umfasst,  aus  besonderen  Gründen  umgeändert, 

und  ist  dadurch  von  der  Synchronistik  des  Fabius  abge- 
wichen. Die  Namen  der  römischen  Beamten  sind  aber  auch  in 

diesen  beiden  Partien  nicht  aus  einer  andern  Quelle  entnommen, 

sondern  stammen  aus  Fabius;  nur  sind  sie  zu  andern  Olympiaden- 

jahren gestellt.     (Vgl.  S.  15-30.) 

b)  0  r  o  s  i  u  8. 

Orosius  hat  in  seinem  synchronistischen  Abriss  der  AVeltge- 
schichte  ziemlich  häufig  zu  Ereignissen  aus  der  römischen  Geschichte 

die  Jahreszahl  ab  Urbe  condita  hinzugesetzt.  Es  ist  vergebliche 

Mühe,  diese  Zahlen  in  ein  System  zu  bringen;  Oros  hat  nicht  immer 

konsequent  die  gleiche  Zählung  befolgt,  sondern  hat  offenbar  in  den 
verschiedenen  Abschnitten  seines  Werks  sich  an  verschiedene  Ta- 

bellen gehalten. 

Es  lässt  sich  nun  zeigen,  dass  er  für  die  Periode  von  der 

gallischen  Belagerung  bis  zum  ersten  punische^  Krieg  seine  Stadt- 

jahrzahlen an  einer  Eponymentabelle  abzählte  ̂ ^^),  die  wie  die  Fa- 
bisch-Diodorische  weder  die  5  Anarchie-  noch  die  4  Diktatorenjahre 
berücksichtigte. 

Für  die  gallische  Belagerung,  die  noch  am  Ende  des  II.  Buchs 

erzählt  war,  gibt  Oros  III,  1  die  Zahl  364  ab  ürbe  condita.  Dies 

ist  die  Varronische  Zahl  für  jenes  Ereignis.  Die  folgenden  Jahres- 
zahlen entsprechen  aber  nicht  der  Varronischen  Zählung,  sondern 

sind  nur  zu  verstehen,  wenn  man  annimmt,  Oros  habe  sie  an  der 

Hand  einer  Tabelle,  welche  weder  Anarchie  noch  Diktatorenjahre 

enthielt,  selber  ausgerechnet,  indem  er  dabei  die  Gleichung:  Epo- 
nymen  der  gallischen  Belagerung  =  364  ab  Urbe  condita  zugrund 
legte.     Er  setzt  nämlich 

(in,  1)  das  Tribunat  der  3  Fabier  (364  Varr.)  =  364  ab  U.  c. 

(III,  4)  L.  Genucius  Q.  ServiHus  (389  Varr.)  =  384  ab  U.  c. 

(III,  6)  Kampf  des  Manlius  Torquatus  (393  Varr.)  =  388  ab  U.  c. 

125)  Tabellen,  welche  zu  jedem  Konsulat  die  Jahrzalil  schrieben,  gab  es 
wohl  schwerlich.  In  den  Kapitolinischen  Tafeln  sind  die  Zahlen  nur  von  10 
zu  10  beigeschrieben.  In  den  späteren  Listen,  z.  B.  bei  Cassiodor,  fehlen  die 
Zahlen  ganz. 
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(III,  9)  Manlius  Toiquatus  Deciiis  Mus.  (414  Vair.)  =  409  ab  U.  c. 
Die  konstante  Dillerenz  von  5  Jahren  beruht  offenbar  auf 

Ignorierung  der  öjährigen  Anarchie  durch  Oros. 

(III,  11)  Alexander  von  Epirus  (vgl.  Liv.  VIII,  24  zu  428  Varr.) 
=  422  ab  U.  c. 

Die  Differenz  erhöht  sich  auf  6  Jahre,  offenbar  weil  Oros 

das  Diktatorenjahr  421  Varr.  nicht  zählt. 

(III,  15)  Veturius  und  Postumius  (433  Varr.)  =  42G  ab  U.  c. 
Die  Differenz  erhöht  sich  auf  7  Jahre,  offenbar  weil  Oros 

auch  das  2.  Diktatorenjahr  430  Varr.  nicht  zählt. 

(III,  21)  Fabius  Maximus  V  Decius  Mus  IV  (459  Varr.)  =  450  ab  U.  c. 
Die  Differenz  erhöht  sich  auf  9  Jahre ;  offenbar  weil  Oros 

auch    die   2   letzten  Diktatorenjahre  445,  453  Varr.  nicht 
zählt. 

(IV,  1)     L.  Aemilius  Barbula  (473  Varr.)  '^''')  =  464  ab  U.  c. 
(IV,  5)     Römisch -karthagische  Verhandlungen    vor    Ausbruch    des 

I.  pun.  Kriegs  (489  Varr.)  =  480  ab  U.  c. 

(IV,  5,  G)  Beginn  des  ersten  pun.  Kriegs  (490  Varr.)  =;  481  ab  U.  c. 

Bis  hierher  bleibt  die  Differenz  von  9  Jahren  ̂ 2').    Die  folgen- 
den  Stadtjahrzahlen    sind   dagegen    offenbar   nach    einem    anderen 

System  angesetzt. 
Es  dürfte  demnach  kaum  zu  verkennen  sein,  dass  Oros  bei 

Ansetzung  jener  Jahreszahlen  von  der  Gleichung  der  AUiaschlacht 

mit  364  d.  St.  ausging  und  an  einer  Tabelle  weiterzählte,  die  die 

Anarchie  und  die  Diktatorenjahre  nicht  enthielt.  Besonders  inter- 

essant ist  aber  noch  folgendes:  Oros  setzt  IV,  7,  2  das  römisch- 
karthagische Bündnis,  das  nach  Liv.  VII,  27,  2  unter  M.  Valerius 

Corvus  und  M,  Popilius  Laenas  (406  Varr.)  geschlossen  wurde,  nicht 

wie  man  erwarten  sollte,  =  401  ab  U.  c,  sondern  =  402  ab  U.  c. 

Nun  muss  man  sich  erinnern,  dass  in  Diodors  Liste  (vgl.  S.  14) 

vor  dem  Konsulat  des  Valerius  und  Popilius  ein  Konsulat'  einge- 
schoben ist,   das   in   der  Varronischen  Liste   erst   nach   Popilius 

126)  Irrig  setzt  Zangemeister  (S.  213  der  grossen  Oros- Ausgabe)  472  Varr. 
Gemeint  ist  von  Oros,  wie  ein  Vergleich  mit  Zon.  VIII,  2,  4  zeigt,  der  Konsul 
L.  Aemilius  von  473,  nicht  Q.  Aemilius  von  472. 

127)  Nur  zwei  Abweichungen  finden  sich:  III,  22  setzt  Oros  die  Konsuln 
Dolabella  und  Domitius  (471  Varr.)  =  463  ab  U.  c;  man  sollte  462  erwarten. 
Ferner  setzt  er  IV,  3  die  Eroberung  Tarents  (482  Varr.)  =  475  ab  U.  c. ;  man 

sollte  473  erwarten.  Ich  bin  geneigt,  mit  Niebuhr,  R.  G.  11 '^  632  beidemal 
Schreibfehler  anzunehmen.  Im  zweiten  Fall  will  Oros  vielleicht  nicht  die  Ein- 

nahme Tarents,  sondern  den  Tod  des  Pyrrhus  (481  Varr.  =  472  Oros;  vgl.  Zon. 
VIII,  6,  11  mit  Eutr.  II    15)  datieren;  dann  wäre,  wie  oft,  V  aus  II  verschrieben. 
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und  Valcrius  kommt  (nämlicli  bei  409  Varr.).  Wer  nach  einer 

solchen  Liste  rechnete,  musste  somit  in  der  Tat  für  Valerius  und 

Popilius  auf  402  kommen.  Da  nun  nicht  anzunehmen  ist,  dass 
Oros  den  Diodor  benützte,  so  wird  man  darauf)  den  doppelten 
Schluss  ziehen  dürfen,  erstens  dass  die  Umstellung  der  Konsulate 

nicht,  wie  Holzapfel  (R.  Chr.  193),  Soltau  (384),  Schwartz  (R.E.  V, 

699)  glaubten,  ein  Versehen  Diodors  ist,  sondern  auf  Fabius  be- 
ruht, zw  eitens,  dass  Listen,  welche  mit  der  Fa  bischen 

übereinstimmten,  und  wie  diese  die  Anarchie- 

und  Diktatorenjahre  ignorierten,  auch  die  Epony- 

men  von  406—409  Varr.  in  anderer  Stellung  aufführten  (409,  406, 

407,  408),  noch   in    Oros'    Zeit    vorhanden    waren  ^^^. 

128)  Niebuhr  schrieb  (R.  G.  II"''.  S.  632):  .Dieselbe  Zeitrechnung  (seil,  die 
des  Fabius,  welche  das  Wahljahr  des  ersten  i^leb.  Konsuls  als  das  18.  nach 
der  Einnahme  der  Stadt  rechnete)  liegt  den  Jahreszahlen  des  Orosius  vom 

plebeischen  Konsulat  bis  zum  ersten  punischen  Krieg  zu  Grunde,  deren  Ver- 
schiedenheit von  allen  gewöhnlichen  Angaben  als  Fehler  eines  sputen,  nach- 

lässigen und  unwissenden  Schriftstellers  keiner  Aufmerksamkeit  würdig  ge- 

achtet ist;  sonst  hätte  ihre  Konsequenz  eigentümliche  Fasten  erkennen  lassen." 
Leider  hat  Mommsen  die  scharfsinnige  Entdeckung  Niebuhrs  nicht  gelten 
lassen  wollen.  Er  sagt  darüber  (R.  Chr.  131):  ,In  den  Jahrzahlangaben  des 

Orosius  hat  man  eigentümliche  Fasten  erkennen  wollen  und  allerdings  retar- 
dieren dieselben  wenigstens  vom  gallischen  Brand  bis  zum  hannibalischen 

Krieg  mit  wenigen  Ausnahmen  um  5 — 8  Jahre  gegen  die  Varronischen;  allein 
offenbar  liegt  darin  nichts  weiter  als  dass  Orosius  eine  schlechte,  etwa  der 
cassiodorischen  ähnliche  Jahrtafel,  worin  die  4  Diktatorenjahre  und  die  Jahre 
264,  265,  878  ausgefallen  waren  und  die  also  um  6  Jahre  gegen  die  varronische 
Ziffer  zurückblieb,  nachlässig  gebraucht  hat.  Man  hat  hier,  und  hier  nicht 
allein,  späte  Konfusioji  für  uralte  Weisheit  gehalten ;  während  doch  in  der 
Tat  aus  diesen  Ziffern  nichts  zu  lernen  ist,  als  dass  die  Zeitbestimmungen  aus 
dieser  Epoche  nach  Stadtjahren  eine  Fehlerweite  von  einem  Jahrzehend  und 

mehr  in  sich  schliessen."  Mommsens  Erklärungsversuch  wird  dadurch  hin- 
fällig, dass  für  die  aus  Buch  ITI  und  IV  oben  angeführten  Jahreszahlen  offen- 

bar die  Gleichung:  Eponymen  der  Alliaschlacht  =  364  ab  U.  c.  als  Grundlage 
zu  betrachten  ist.  Somit  kann  die  Differenz  gegenüber  der  varronischen  Ziffer 

nicht  auf  Auslassung  der  Jahre  264,  26-5  zurückgeführt  werden.  Nur  insofern 

ist  Mommsens  Polemik  gegen  Niebuhr  berechtigt,  als  dieser  in  den  Jahres- 
zahlen des  Orosius  „uralte  Weisheit"  versteckt  fand.  Es  führt  nämlich  die 

Rechnung  des  Fabius  und  die  damit  stimmende  des  Oros  in  Ilt  und  IV  auf 

die  Gleichung:  Gallierkatastrophe  =  ol.  99,  3  =  382/.S81  v.  Chr.  Und  der  Irr- 
tum Niebuhrs  besteht  darin,  dass  er  in  dieser  Ansetzung  des  Fabius  die  richtige 

historische  Datierung  des  Faktums  zu  haben  glaubte  (vgl.  den  Abschnitt  in 
der  R.  G.  IP  622—638:  Ueber  das  Olympiadenjahr  der  Einnahme  Roms). 

Infolge  von  Mommsens  Widerspruch  ist  auch  das  Richtige  an  Niebuhrs 

Beobachtung  vollständig  verloren  gegangen;  weder  Mörner  (De  Orosii  vita  et 
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Dass  Oros  den  Fabius  selber  benützte,  ist  niclit  anzunehmen,  ol)- 
wohl  er  ilin  zitiert  (IV,  13,  7).  Denn  dieses  Zitat  des  Fabius  qui 

eidem  bello  interfuit  für  das  ̂ 'erzeichnis  der  italischen  AVehrfähigen 
im  Jahr  529  Varr.  war  tralatizisch;    auch  Eutrop    hat   es  (III,  5) 

Zweiter  Abschnitt. 

Cincius  Alimentus. 

1.  Das  Gründungsdafuin  des  Cincius.    (Ol.  12,  4.) 

-  z 

Unter  den  Urhebern  von  Griindungsdaten,  die  Dion.  Hai.  I,  74 

aufzählt,  wird  nacl»  Timaeus  als  erster  von  den  römischen  Schrift- 

stellern Aeuxto;  Kiyy.ioc,,  äv7]p  twv  ex  xoü  ßouXsuxcxoö  auveSpiou,  ge- 
nannt ;  nach  ihm  werden  Q.  Fabius,  Porcius  Cato  und  Polybios  er- 

wähnt. Es  kann  darüber  kein  Zweifel  sein,  dass  Dionys  hier  den- 
selben L.  Cincius  meint,  den  er  öfters  mit  Fabius  Pictor  zusammen 

als  ältesten  Annalisten  nennt,  z.  B.  I,  6,  2 :  Tw|xac(i)v  oaot  xa  TcaXaca 

Ipya  xfjs  TioXew;  "EXXTjvtxf^  StaXsxxo)  auvsypatjjav,  wv  dai  Trpeaßuxaxoc 
Kocvxos  "^2  Oaßcog  xa:  Aeuxto;  K'iyxtog,  djicpoxspoc  xaxa  lob  q 
Ooivtxtxous   dx[Aaaavxe(;   7coX£{ious. 

Dionys  gibt  an,  Cincius  habe  die  Gründung  in  das  vierte  Jahr 

der  zwölften  Olympiade  gesetzt;  weniger  genau  sagt  Solini,  27: 

Cincio  Romam  duodeciraa  Olympiade  placet  conditam,  Pictori  octava. 

Weiter  wissen  wir  von  der  Chronologie  des  Cincius  nichts;  wie  er 

zu  seinem  Gründungsansatz  gekommen,  lässt  sich  nur  vermuten. 

2.  Die  Berechnung  der  republikanischen  Zeit  bei  Cincius. 

Für  die  Berechnung  der  republikanischen  Zeit  setze  ich  bei 

Cincius  genau  dasselbe  Verfahren  voraus  wie  bei  seinem  Zeitgenossen 

Fabius  '2'-*):  er  wird  die  Summe  der  republikanischen  Jahreskollegien 

scriptis,  1844)  noch  die  neueren  Chronologen  (Unger,  Matzat,  Holzapfel,  Soltau) 
haben  sie  gewürdigt. 

129)  Von  der  Voraussetzung,  dass  Fabius  und  Cincius  für  die  republikanische 
Zeit  übereinstimmen,  gingen  auch  Mommsen,  Holzapfel  und  Soltau  aus  (s.  unten 
S.  100);  Monmiseu  freilich  ohne  innere  Berechtigung,  da  er  den  Cincius  nicht 
für  einen  Zeitgenossen  des  Fabius,  sondern  des  Augustus  hielt;  konsequenter- 

weise hätte  er  deshalb  bei  ihm  die  Varronische  Berechnung  der  republ.  Zeit 
voraussetzen  sollen,  nicht  die  Fabische. 
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einfach  als  Summe  der  verflossenen  Kalenderjahre  betrachtet  und 

demgemäss,  da  er  natürlich  ebenfalls  wie  Fabius  die  damals  offizielle 

Eponymenliste  benützte,  wie  dieser  das  erste  Konsulat  in  ol.  69,  1 

gesetzt  haben. 
Die  Probe  auf  die  Richtigkeit  dieser  Vermutung  wird  sein,  oIj 

die  dann  übrig  bleibende  Zahl  von  Königsjahren  eine  leichte  Er- 
klärung zulässt. 

3.  Die  Ansetzung  der  Königszeit  bei  Cincius. 

AVenn  Cincius  den  Beginn  der  Republik  in  ol.  69,  1  setzte,  so 

muss  er,  da  er  die  Gründung  auf  ol.  12,  4  datierte,  22  5  Jahre 

auf  die  Königszeit  gerechnet  haben. 
Lässt  es  sich  erklären,  wie  Cincius  auf  diese  Zahl  kommen 

konnte ?  Dem  Tarquinius  Superbus  geben  die  uns  erhal- 
tenen Listen  mit  Ausnahme  des  späten  Eusebius  übereinstimmend 

25  Regierungsjahre  ^^°).  Auch  Polybios  muss  schon  diese 
Zahl  gehabt  haben  (v^.  S.  150).  Es  ist  deshalb  nicht  zu  kühn,  sie 
auch  für  Cincius  zu  vermuten.  Dabei  kann  man  es  dahingestellt 

sein  lassen,  ob  sie  auf  richtiger  historischer  Ueberlieferung  ̂ ^')  oder 

auf  Erfindung  beruhte  ̂ ^-).  Für  die  Gesamtdauer  der  Königsherr- 
schaft  aber  war  damals  noch  kein  bestimmter  Ansatz  herrschend; 

nur  die  Siebenzahl  der  Könige  stand  fest.  Nun  liegt  die  Vermutung 
äusserst  nahe,  dass  Cincius  für  die  Regierungszeit  der  6  ersten 

Könige  sich  der  Geschlechterrechnung  bediente  und  6  ̂ evea: 

zu  3373  Jahren  =  200  Jahre  rechnete. 
Bei  dieser  Vermutung  über  die  Art,  wie  Cincius  zu  seinem 

Gründungsansatz  kam,  sind  alle  Elemente  durch  Analogieen  zu  be- 

legen: die  Anzahl  der  republikanischen  Jahre  entspricht  der  An- 
zahl der  Jahreskollegien,  wie  sie  aus  Diodor  für  die  zu  Fabius  und 

Cincius  Zeit  offizielle  Magistratsliste  sich  ergibt,  die  Regierungszeit 

130)  Livius  I,  60,  3.  Dionys  I,  75.  Solin  I,  26;  nur  Eusebius  (nicht  Diodor  s. 

oben  S.  42)  hat  in  der  Chronik  (I  291),  wo  aber  mehrere  Zahlen  zweifellos  ver- 
derbt sind,  24,  im  Kanon  (II,  100)  35  Jahre.  Dem  Servius  Tullius  gibt  er  dafür 

im  Kanon  nur  34  statt  44  Jahre. 

131)  Niebuhr,  R.  G.  I»  282,  hielt  dies  für  möglich. 
132)  Will  man  annehmen,  die  Zahl  25  für  Superbus  sei  nicht  aus  der 

Tradition  geschöpft,  sondern  erfunden,  so  könnte  dabei  die  Erwägung  mass- 
gebend gewesen  sein:  Da  Superbus  nicht  das  natürliche  Ende  seiner  Herr- 

schaft erreichte,  sondern  vor  seinem  Tod  gewaltsam  abgesetzt  wurde,  so  ist 
ihm  nicht  die  grössere  ye.'^zä.  von  einem  Dritteljahrhundert,  sondern  nur  die 
kleinere  ysvsd  von  einem  Vierteljahrhundert  zuzubilligen. 

Leuzo,  Die  römische  JahrziUilung.  7 
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fies  Tarquiuius  entspricht  dem  späterhin  vulgären  Ansatz,  die  für 

die  G  ersten  Könige  vermutete  Generationenrechnung  zu  33 '/a  Jahren 
war  die  nach  allgemeiner  Ansicht  bei  den  Römern  übliche. 

•  4.  Andere  Hypothesen  über  die  Entstehung  des  Cincischen 
Gründunjsdaturas. 

Niebuhr  (R.  G.  I'"',  31G)  setzte  voraus,  dem  Cincius  habe  der 
Gründungsansatz  ol.  7,  2  schon  vorgelegen  (dieser  ist  aber  nicht 

vor  Polybios  nachweisbar),  ferner  eine  pontifikale  Ansetzung  der 
ersten  4  Könige  auf  132  Jahre  (die  ebenfalls  nicht  nachweisbar, 
sondern  aus  Cic.  de  rep.  II  durcli  unberechtigte  Ergänzung  gewonnen 

ist,  s.  unten  S.  151) ;  diese  132  Jahre  habe  Cincius  als  Romulische 

zehnmonatliclie  Jahre  angesehen  und  auf  110  zwölfmonatliche  re- 
duziert, infolgedessen  habe  er  die  Gründung  22  Jahre  später  als 

ol.  7,  2  ansetzen  müssen,  d.  h.  auf  ol.  12,  4.  —  Unger  (Rh.  M.  35, 

1880,  S.  20)  vermutete,  Cincius  habe  durch  Zählung  der  Jahres- 
nägel als  Dedikationstag  des  Kapitolinischen  Tempels  den  13.  Sept. 

1'^  j  ol.  71,  1  ̂^^)  =  496  V.  Chr.  gefunden  (dabei  ist  vorausgesetzt,    dass 
^^  die  Ungersche  Hypothese  richtig  ist,    wonach  die  Einbusse,  welche 

die  Amtsjahre  durch  Verkürzungen  erlitten  haben,  im  ganzen  11  Jahre 

betrage  und  der  Anfang  der  Republik  demnach  auf  ol.  70,  2  =  498 
V.  Chr.  falle;  dieses  Resultat  ist  aber  durch  sehr  willkürliche  und 

anfechtbare  Berechnungen  erreicht,  s.  u.  im  IV.  Teil);  die  Dedikation 

habe  Cincius  (nach  Ungers  Ansicht  fälschlich)  als  im  ersten  Amts- 
jahr der  Republik  geschehen  angenommen:  „von  ol.  12,4  bis  dahin 

sind  aber  233  Jahre,  also  genau  die  Zeit  von  7  Generationen". 
Das  klingt  sehr  bestechend  und  scheint  zur  Empfehlung  der  eben 

erwähnten,  anderweitig  nicht  genügend  gesicherten  Hypothese  Ungers 
zu  dienen.  Aber  leider  muss  Unger  dabei  eine  Ungenauigkeit  bei 

Cincius  voraussetzen  (vgl.  seine  Anm.  S.  27,  1):  wenn  der  Nagel- 
schlag des  Horatius  am  13.  Sept.  in  ol.  71,  1  fiel,  so  musste  sein 

Amtsantritt  im  März  (oder  nach  Ungers  Ansicht  sogar  am  1.  Januar) 
in  ol.  70,  4  stattgefunden  haben.  Wer  also  vom  Amtsantritt  der 

ersten  Konsuln  nach  rückwärts  233  Jahre  für  die  Könige  rechnen 
wollte,  musste  für  die  Gründung  auf  ol.  12,  3  kommen.  Cincius 

habe,  vermutet  Unger,  über  die  Dift'erenz  zwischen  Antrittstag  und 
Nagelschlagdatum  hinweggesehen ;  aber  nichts  hat  in  der  römischen 

Chronologie   so    viel  Schaden    angerichtet,    als    die   Voraussetzung, 

133)  Im  Rh.  M.  35,  S.  27    steht   infolge    eines    Druckfehlers    ol.  70,  3   statt 
Ol.  71,  1. 

^ 
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mit  der  moderne  Forscher  so  gern  operieren,  die  Alten  haben  in 
solchen  Dingen  Fünfc  gerad  sein  lassen.  Die  Alten  sind  ebenso 

gute  Rechner  gewesen  wie  wir,  und  sobald  eine  einem  alten  Chro- 
nologen angesonnene  Rechnung  nicht  genau  stimmt,  kann  die  Ver- 

mutung nicht  als  überzeugend  betrachtet  werden.  —  M  a  t  z  a  t 

(R.  Chr.  I,  288—296)  findet  den  Schlüssel  zur  P:rklärung  des  Cin- 
cischen Gründungsdatums  in  dem  Bericht  des  Livius  (VIII,  18),  es 

sei  im  Konsulatsjahr  des  C.  Valerius  JVI.  Claudius  =  423  nach  Varr. 
Zählung  =  ol.  112,  4  nach  der  Diodorischen  Liste  (Diod.  XVII,  74) 

ein  dictator  clavi  figendi  causa  ernannt  worden.  Dieser  Nagel- 
schlagung  habe  Cincius  säkulare  Bedeutung  beigemessen,  er  habe 
das  in  ol.  112,  4  beginnende  Amtsjahr  als  das  401.  Stadtjahr  gezählt 

und  demgemäss  die  Gründung  in  ol.  12,  4  gelegt.  Allein  die  von 

Mommsen  aufgebrachte  Hypothese,  die  kapitolinische  Nagelschlagung 
sei  nicht  eine  jährliche,  sondern  eine  säkulare  gewesen,  ist  durchaus 

unbegründet  und  kann  nach  den  Widerlegungen  durch  Unger,  Holz- 
apfel und  Soltau  heute  als  überwunden  gelten  (vgl.  unten  S.  159). 

Und  jedenfalls  lässt  sich  gerade  für  Cincius  aus  Liv.  VII,  3 
beweisen,  dass  er  die  Zeremonie  nicht  für  eine  säkulare,  sondern 

für  eine  jährliche  gehalten  hat.  Das  hat  Mommsen  (R.  Chr.  177) 
selber  anerkannt:  „es  geht  aus  dieser  Stelle  klar  hervor  und  ist 

auch  sonst  überliefert,  dass  Cincius  sich  diese  Nägel  als  jährlich 

einzuschlagende  gedacht  hat".  Schon  damit  ist  Matzats  Vermutung 
widerlegt;  es  kommt  aber  noch  hinzu,  dass  dictaturae  clavi  figendi 
causa  auch  unter  391,  441,  491  Varr.  berichtet  werden:  warum  soll 

Cincius  diese  nicht  auch  für  Jahrhundertfeiern  der  Stadtgründung 

gehalten  haben,  warum  bloss  die  eine  von  423?  Es  kann  also  keine 

Rede  davon  sein,  dass  die  dictatura  clavi  figendi  causa  vom  Jahr 

423  Varr.  das  Motiv  für  Cincius'  Gründungsansatz  bildete.  Ganz 
unannehmbar  ist  sodann  die  Art,  wie  Matzat  die  Jahr- 

tabelle des  Cincius  rekonstruiert:  Zum  Jahr  313 

Varr.  (C.  Furio  M.'  Papirio,  bei  Diodor  XII,  35  unter  ol.  86,  3)  hat 
Livius  IV,  12  die  harmlose  Notiz :  Ludi  ab  decemviris  per  secessio- 
nem  plebis  a  patribus  ex  senatusconsulto  voti  eo  anno  facti  sunt. 
Ohne  allen  Grund  nimmt  Matzat  an,  dass  „wahrscheinlich  auch  bei 

dieser  Gelegenheit  ein  Nagel  eingeschlagen  worden  sei"  (S.  293). 
Weiter  vermutet  er,  Cincius  habe  diese  (nur  in  Matzats  Phantasie 

bestehende)  Nagelschlagung  dahin  gedeutet,  dass  sie  das  300jährige 

Bestehen  der  Stadt  bezeiclinen  sollte.  Sodann  habe  er  diese  Nagel- 
schlagung mit  der  von  423  Varr.  in  säkulare  Beziehung  gesetzt, 

und  um  dies  herauszubringen,  die  ihm  vorliegende  Beamtenliste,  in 

7* 
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der  die  Konsulate  C.  Fuiiiis  M.'  Papirius  und  C.  Valerius  M.  Clau- 

dius niclit  um  100  Jahre  auscinanderlagen,  durch  Streichung  meh- 

rerer Kollegien  so  zugestutzt  („korrumpiert"  sagt  Matzat  selber 

S.  29G),  dass  C.  Furius  M.'  Pajjirius  glücklich  das  100.  Kollegium 
vor  C.  Valerius  M.  Claudius  Ovaren.  Vor  Furius  und  Papirius  habe 

Cincius'  Liste  73  Kollegien  gehabt,  nämlich  die  68  Varronischen 

(245—312  Varr.),  dazu  das  Diodorische  von  ol.  82,  3  und  4  weitere, 

die  Matzat  aus  den  Eponymen  des  ersten  Jahres  konstruiert  (s.  oben 

S.  38).  Für  die  Königszeit  seien  somit  dem  Cincius,  da  das  Kon- 
sulat   des  Furius   und  Papirius   ihm    als  301.  Stadtjahr   galt,    noch 

301   73  =  228  Jahre  übrig  geblieben.     Dies  ist   ein  Beispiel  von 

der  bodenlosen  Willkür,  mit  der  INIatzat  seine  phantastischen  Hypo- 

thesen   über    die    Zeitrechnung    der    römischen   Schriftsteller    kon- 

struiert. —  Holzapfel  (R.  Chr.  234)  vermutet,  dass  Cincius  den 
Fabius  bereits  vor  sich  gehabt  habe.    Für  die  republikanische  Zeit 

habe   er   die  (auf  Berücksichtigung   der  Amtsjahrverkürzungen   be- 
ruhende, s.  darüber  S.  91)  Berechnung  des  Fabius  angenommen  und 

wie  dieser  die  ersten  Konsuln  ol.  69,  2  gesetzt;   für  die  Königszeit 

aber  sei  er  von  ihm  abgewichen  und  habe,    indem  er  diese  zu  225 

Jahren  rechnete,  als  erstes  Stadtjahr  ol.  13,  1  und  als  Gründungs- 

jahr ol.  12,  4  gewonnen.     Ueber  die  Annahme   einer  Abhängigkeit 
des  Cincius  von  Fabius  vgl.  S.  101.    Ausserdem  ist  Holzapfel  hier 

wie  bei  Fabius    zu  der  fatalen  Unterscheidung  von  Gründungsjahr 

und  erstem  Stadtjahr  genötigt.  —  S  o  1 1  a  u  (R.  Chr.  321.  406)  nimmt 
an,  Cincius  habe  genau  ebensoviele  republikanische  Jahre  gerechnet 

wie  später  Varro,  also  die  Stiftung  der  Republik  in  ol.  67,  3  gesetzt, 
und  sei  dann  mit  219  Königsjahren  auf  ol.  12,  4  geklommen.   Aber 

beide  Annahmen   sind   nicht   ohne   Schwierigkeit.     Die    erste   setzt 

voraus,  dass  Cincius   schon   die  Diktatorenjahre  gezählt  habe,    und 

auch  Soltaus  Vermutung,   wie  Cincius  gerade  auf  219  Königsjahre 

gekommen  sein  könne,  ist  kompliziert  und  nicht  plausibel.   Darnach 

hätte  Cincius    für  die  6  letzten  Könige  6  ysvsac  =  200  Jahre  ge- 
rechnet, dazu  1  Jahr   für  das  Interregnum   zwischen  Romulus  und 

Numa  gezählt  und  für  Romulus  wegen  der  Tradition,    dass  sowohl 

bei  Gründung  Roms    als    bei  Romulus'  Himmelfahrt    eine  Sonnen- 
finsternis stattgefunden  habe,  die  Dauer  eines  chaldäischen  Finster- 
niszyklus (c.  18  Jahre)  angesetzt.     Allein  für  Cincius  Kenntnis  und 

Verwendung  der  Sarosperiode  anzunehmen,  ist  nicht  unbedenklich ; 
auch  war  durch  die  Tradition  von  den  zwei  Finsternissen,  wenn  sie, 

was  ebenfalls  nicht  sicher  ist,  wirklich  so  alt  war,  doch  keineswegs 

die  Distanz   eines   chaldäischen   Zyklus  für    die    beiden   Ereignisse 
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erfordert;  denn  Sonnenfinsternisse  kommen  ja  jedes  Jahr  vor,  und 
auch  die  in  der  Sarosj)eriode  sich  entspreclienden  geben  nicht  die 

Gewälir  für  gleiclie  Sichtbarkeitsverhültiiisse  am  gleichen  Ort.  — 
Die  Hypothesen  von  Mommsen,  Plüss,  Trieher  s.S.  103  f.;  über  die 

von  A.  Mommsen,  Cincius  habe  ol.  12*,  4  als  kalippisches  Epochen- 
jahr gewählt,  vgl.  Th.  Mommsen,  R.  Chr.  212  f. 

5.  Das  Verhältnis  der  Cincischcn  Annalen  zu  den  Fabischen. 

Auf  die  Frage,  wie  wohl  Cincius  zu  dem  Ansatz  von  225  Königs- 
jaliren  kommen  mochte,  antwortet  Holzapfel  (R.  Chr.  234)  mit  der 
Vermutung,  er  habe  den  Fabischen  Ansatz  von  244  Jahren  gekannt, 

aber  nicht  acceptiert,  sondern  aus  bestimmten  Gründen  auf  225 

ermässigt.  „Die  Herabsetzung  der  Königszeit  von  244  auf  225  Jahre 
kann  darin  ihren  Grund  haben,  dass  Cincius  ebenso  wie  Piso  die 

Unvereinbarkeit  der  den  jüngeren  Tarquinius  als  den  Sohn  des 

älteren  bezeichnenden  Tradition  mit  der  44jährigen  Regierung  des 
Servius  Tullius  erkannte  und  daher  dieselbe  von  44  Jahren  auf  25 

reduzierte".  Diese  Vermutung  kann  nicht  gebilligt  werden,  weil 
Dionys  (IV,  7,  1)  ausdrücklich  versichert,  kein  einziger  der  alten 
Annalisten  habe  diese  Ungereimtheit  bemerkt  ausser  Piso.  Dadurch 

ist  ausgeschlossen,  dass  schon  Cincius,  den  Dionys  gut  kennt  und 
öfters  zitiert,  denselben  Gedanken  hatte.  Sodann  hat  Piso  nicht, 

wie  man  aus  den  zitierten  Worten  Holzapfels  schliessen  könnte, 

die  Aporie  durch  Herabsetzung  der  Regierungszeit  des  Servius  gelöst, 

sondern  durch  Erklärung  des  Worts  uEog  als  Enkel  oder  Adoptivsohn. 
Es  ist  aber  überhaupt  nicht  wahrscheinlich,  dass  der  Cincische 

Gründungsansatz  mit  Berücksichtigung  des  Fabischen  und  im  Gegen- 
satz zu  ihm  aufgestellt  worden  ist.  Eine  Theorie,  die  die  Stadt 

Rom  um  19  Jahre  jünger  machte,  als  sie  nach  den  Berechnungen 

des  hochangesehenen  Fabius  war,  hätte  sich  schwerlich  viel  Glück 

beim  Publikum  versprechen  dürfen.  Wenn  ferner  unsere  Vermutung 

richtig  ist,  dass  Cincius  seinen  Königsansatz  durch  Addition  von 

25  Jahren  des  Superbus  und  6  yevsac  für  die  6  ersten  Könige, 

Fabius  aber  durch  Anknüpfung  an  das  griechische  Datum  für 

Trojas  Fall  gewonnen  hat,  so.  wird  man  ungern  annehmen,  dass 

der  einfachere  und  ohne  Anknüpfung  an  Troja  nach  der  Genera- 
tionenrechnung geschöpfte  Ansatz  jünger  sei  als  die  feinere  und 

künstlichere  Berechnung  des  Fabius. 
Man  wird  aus  diesen  Gründen  annehmen  müssen,  dass  die 

beiden  Annalenwerke   annähernd    gleichzeitig    und  unabhängig  von 
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einander  geschrieben  und  veröft'entliclit  \Yorden  sind,  jedenfalls  aber 
das  Fabische  nicht  früher  als  das  Cincische,  eher  umgekehrt'^*). 

6.  Zor  Cincicrfrage. 

Das  ganze  Altertum  kennt  nur  einen  schriftstellernden  Cin- 
cius, eben  den  Zeitgenossen  des  Fabius;  diesem  werden  ausser  den 

Annalen  auch  Schriften  de  fastis,  de  comitiis,  de  consulum  pote- 
state,  de  officio  iuris  consulti,  de  re  militari,  de  verbis  priscis  und 

endlich  Mystagogicon  libri  zugeschrieben.  In  neuerer  Zeit  glaubte 

man  Werke  ül)er  solche  Themata  einem  Zeitgenossen  des  Hanni- 
balischen  Kriegs  nicht  zutrauen  zu  dürfen  und  ersann  als  Verfasser 

derselben  einen  Philologen  Cincius,  der  in  cäsarischer  oder  augu- 

steischer Zeit  gelebt  haben  soll  ̂ ^'^).  Man  unterschied  fortan  fast 
allgemein  *^")  zwei  Cincii,  einen  Annalisten  aus  hannibalischer  und 
einen  Antiquar  aus  kaiserlicher  Zeit.  Mommsen  ist  noch  einen 

Schritt  weiter  gegangen ;  er  hat  die  schriftstellerische  Tätigkeit  des 

alten  Cincius  ganz  in  Abrede  gestellt  und  auch  die  Annalen  dem 

angeblichen  Zeitgenossen  des  Augustus  zugewiesen  ̂ ^').  Wenn  dies 
richtig  wäre,  dann  wären  Livius  und  Dionys,  die  beide  in  unzwei- 

deutiger Weise  die  Annalen  einem  im  Hannibalischen  Krieg  leben- 

134)  Die  Ueberlieferung  gibt  für  die  Entscheidung  der  Priorität  kein 
sicheres  Kriterium  an  die  Hand.  Wenn  Dion.  Hai.  einmal  schreibt  (I,  79,  4): 

Tispl  So  töv  ix  xfjS  'IXCaj  yevoiidvwv  Kö'.vxos  [läv  ̂ dß'.og  ö  üixTCüp  Xsy6\ie\oz,  <\> 
Aeüxidg  te  Ki.'CAioi  xal  Kättüv  nöpxt&c  xal  Ilsiowv  KaXnoüpvtog  xal  xcov  äXXcov 

ouYYP*?^"^''  °^  liXsio'jj  f,xoXo'j9-irjaav,  fixpoL-^s,  wg  x-cX.,  so  hat  schon  Peter  (H.  R. 
Rel.  Einl.  81,  88)  mit  Recht  betont,  dass  man  daraus  nicht  auf  Abhängigkeit 
des  Cincius  von  Fabius  schliessen  dürfe ;  die  Geschichten  von  Romulus  und 

Remus  waren  lange  vor  Fabius  Gemeingut  der  Nationalsage  und  wurden  na- 
türlich deshalb  von  den  älteren  Annalisten  übereinstimmend  berichtet.  Fabius 

ist  in  diesen  Dingen  nur  .Vertreter  der  Vulgärtradition,  die  er  nicKt  geschaf- 

fen, sondern  gebucht  hat"  (Münzer,  R.E.  VI,  1839).  Wo  sonst  Dionys  den  Fa- 
bius und  Cincius  nebeneinander  zitiert,  nennt  er  Cincius  bald  vor  Fabius  (I  74), 

bald  nach  ihm  (I,  6.  II,  38). 
135)  M.  Hertz,  De  Luciis  Cinciis.    Berl.  1842. 

136)  So  z.  B.  Peter  in  den  Hist.  Rom.  Rel.,  dann  die  Literaturgeschichten 

von  Teuffel-Schwabe,  von  Schanz,  die  Quellenkunde  von  Schäfer-Nissen,  die 
Real-Enzykl.  von  Pauly-Wissowa.  Widerspruch  erhoben  in  älterer  Zeit  nur 
F.  D.  Gerlach  und  Carl  Neumann. 

137)  R.  Chr.  135,  315  «F.,  R.  G.  I«  921:  „Das  dem  L.  Cincius  Alimentus,  einem 
Zeitgenossen  des  Fabius,  beigelegte  ebenfalls  griechische  Geschichtswerk  scheint 

untergeschoben    und    ein  Machwerk    aus  Augusteischer   Zeit".    Diese    Ansicht 
»  Mommsens    haben    nicht    alle  Vertreter   der  Zweicinciertheorie   gebilligt,   vgl. 
z  B.  Teuffel-Schwabe  117,  2. 
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den  Cincius  zuschreiben  (vgl.  S.  9G),  entweder  Betrüger  oder  Be- 
trogene. Beides  ist  gleich  unwahrsciieinlich.  Es  kann  nach  Leop. 

Cohns  eingehender  Darlegung  '•^^)  kein  Zweifel  darüber  sein,  dass 
Mommsens  Stellung  zur  Cincierfrage  eine  ganz  unglückliche  und 
unhaltbare  ist.  Das  zum  mindesten  muss  festgehalten  werden,  dass 

die  Annalen,  wie  Dionys  und  Livius  behaupten,  von  einem  Zeit- 
genossen des  Fabius  stammen.  Es  scheint  mir  aber  auch  durch 

Cohn  der  Nachweis  geliefert  zu  sein,  dass  gar  kein  zwingender 

Grund  besteht,  die  andern  Schriften  dem  alten  Cincius  abzusprechen 

und  einen  sonst  nirgends  erwähnten  späten  Philologen  CSncius  als 
ihren  Verfasser  zu  statuieren. 

Für  uns  kommt  die  Frage  nur  wegen  des  Gründungsdatums 

in  Betracht.  M  o  m  m  s  e  n  wollte  darin  einen  Beweis  sehen,  dass 
die  Cincischen  Annalen  nicht  aus  alter  Zeit  stammen  können.  Allein 

wie  begründet  er  dies?  „Die  auf  Cincius  Namen  gestellte  Nach- 
richt lässt  kaum  eine  andere  Auffassung  zu,  als  dass  hier  zwei 

Säkula  späteren  augusteischen  Ansatzes  oder  220  Jahre  auf  die 

Königszeit  gerechnet  worden  sind"  (R.  Chr.  135).  „Die  Angabe 
über  das  Olympiadenjahr  der  Stadtgründung  enthält  eine  stumme, 
aber  sehr  bedenkliche  Beziehung  auf  das  zuerst  um  die  Zeit  von 

Cäsars  Tod  anstatt  des  älteren  100jährigen  begegnende  110jährige 

Säkulum"  (ib.  316).  Sobald  nun  aber  nachgewiesen  werden  kann, 
dass  das  Gründungsdatum  ol.  12,  4  auch  eine  andere  Auffassung 

zulässt,  ist  Mommsens  Bedenken  gegenstandslos  ̂ ^"). 
Ganz  auf  Mommsens  Standpunkt  steht  in  der  Cincierfrage 

T  h.  P 1  ü  s  s  ̂'*°).  Auch  er  schreibt  die  Annalen  und  folglich  auch 
das  Gründungsdatum  einem  jüngeren  Cincius  zu,  den  er  in  höchst 

phantasievoller  Weise  zu  einem  Hofhistoriographen  des  Augustus 
macht,  der  aus  Schmeichelei  für  den  Gewalthaber  in  teodenziöser 

"Weise  die  ältere  römische  Geschichte  verfälscht  habe.  Die  Grün- 
dung der  Stadt  habe  er  in  ol.  12,  4  gesetzt,  gerade  700  Jahre  vor 

der  Rückkehr  des  Augustus  aus  dem  Orient  (29  v.  Chr.  =  ol.  187^/*), 

138)  L.  Cohn,  L.  Cincius  Alimentus  und  die  historische  Kritik.  N.  J.  III. 
1900,  S.  323-340. 

139)  Auch  an  sich  hat  Mommsens  Auffassung  gar  nichts  Empfehlendes. 
Ein  innerer  Widerspruch  ist  schon  oben  Anm.  129  berührt  worden.  Ferner 
muss  Mommsen  die  Auskunft  zu  Hilfe  nehmen,  Cincius,  und  zwar  nur  er,  habe 
Griindungsjahr  und  erstes  Stadtjahr  unterschieden.  Sehr  gut  und  mit  Witz 
ist  Mommsens  Auffassung  des  Cincischen  Datums  beleuchtet  und  zurückgewiesen 

von  seinem  Bruder  Aug.  Mommsen  in  J.  f.  Ph.,  Suppl.  III,  1857,  S.  -846. 
140)  De  Cinciis  rer.  Rom.  scriptoribua.  Diss.  Bonn,  18G5.  Neues  Schweiz. 

Mus.  VI,  1866,  S.  36  ff.   J.  f.  kl.  Ph.,  1871,  S.  385  ff. 
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um  anzudeuten,  dass  damit  ein  novus  saeculorum  ordo  beginne. 

Diese  Vermutung  hat  bei  Seeck  (Kal.-Taf.  172,  A.  158)  Zustimmung 

gefunden;  allein  eine  solche  „Wunder-  und  Zeichenchronologic", 
wie  Pliiss  es  nennt,  Aväre  allenfalls  einem  Dichter  wie  Virgil  (dem 

Plüss  dieselben  Ansätze  zuschreibt)  erlaubt,  nicht  aber  einem  Histo- 
riker und  diligens  monumentorum  auctor,  wie  Cincius  von  Livius  7,  3 

genannt  wird. 
Nicht  minder  abenteuerlich  ist  die  Idee  von  T  r  i  e  b  e  r  (Her- 

mes 27.  1892,  S.  339),  Cincius  habe  das  Datum  ol.  12,  4  mit  Be- 
nützung der  ägyptischen  Hundssternperiode  aufgestellt,  das  Jahr  728 

falle  genau  um  14G0  Jahre  nach  dem  Beginn  des  assyrischen  Reiches, 
wie  ihn  Ctesias  festgesetzt  habe  (2188  v.  Chr.).  Dies  betrachtet 

Trieber  dann  als  eine  willkommene  Bestätigung  von  Mommsens 

Hypothese;  denn  die  Kenntnis  der  Sothisperiode  sei  bei  einem  An- 
nalisten der  Hannibalischen  Zeit  nicht  vorauszusetzen.  Allein  auch 

einem  Zeitgenossen  des  Augustus  konnte  es  schwerlich  einfallen, 

die  Gründung  Roms  mit  der  Gründung  des  assyrischen  Reichs  in 

chronologische  Beziehung  zu  setzen  und  diese  Beziehung  durch 
ein  wieder  einem  andern  Volk  entlehntes  Zeitmass  zum  Ausdruck 

zu  bringen. 
Schliesslich  darf  man  doch  wohl  allen  diesen  Versuchen,  das 

Gründungsdatum  ol.  12,  4  auf  einen  späten  Schriftsteller  zurückzu- 
führen, die  Frage  entgegenstellen:  Ist  es  überhaupt  denkbar,  dass 

in  augusteischer  Zeit  neben  dem  lange  geltenden  Ansatz  ol.  7,  2 

und  dem  durch  Atticus  und  Varro  aufgebrachten  ol.  6,  3  noch  ein 

neuer,  so  wesentlich  verschiedener  und  vor  allem  die  Gründung  so 

viel  später  verlegender  Ansatz  aufgestellt  werden  konnte?  Sonst 
zeigen  die  verschiedenen  Ansätze,  wie  sie  der  Reihe  nach  auftraten, 

fortschreitend  die  Tendenz,  die  Gründung  weiter  zurückzuverlegen 

(ol.  8,  1 — 7,  2 — 7,  1 — 6,  3).  Für  die  Tendenz  Rom  jünger  zu  machen, 
als  es  der  lange  herrschenden  Ansicht  zufolge  war,  lässt  sich  kein 

plausibles  Motiv  denken.  So  passt  der  Ansatz  ol.  12,  4  sehr  gut 

an  den  Anfang  jener  Reihe,  nicht  aber  an  den  Schluss. 
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Zweite  Periode. 

Polybios  und  Piso. 

Die  chronographisch  redigierte  Beamtenliste  als  Jahrtabelle. 

Die  Grlindungsdaten  ol.  7,  2  und  ol.  7,  1. 

Erster  Abschnitt. 

Polybios. 
Seqnamur  mim  potissinium  Poljrbium  nostrum, 
quo  nemo  fuit  in  exquirendia  tem- 
poribusdiligentior. 

Scipio  bei  Cic.  de  rep.  II,  14,  27. 

1.  Das  Grund  iingsdatum  des  Polybios.    (Ol.  7,  2.) 

Der  näclistälteste  Historiker  nach  Fabius  und  Cincius,  von 

dem  wir  einen  Gründungsansatz  überliefert  haben,  ist  Polybios. 

Er  setzte  Roms  Erbauung  in  das  zweite  Jahr  der  siebenten  Olym- 

piade (Dion.  Hai.  I,  74).  Natürlich  beruht  dieses  Datum  ebenso- 
wenig wie  das  Fabische  und  Cincische  auf  Ueberlieferung,  sondern 

auf  Berechnung.  Wenn  Polybios  einen  andern  Gründungsansatz 

vertrat  als  die  beiden  Annalisten,  von  denen  er  jedenfalls  den 

Fabius  sehr  gut  kannte  und  viel  benützte,  während  er  den  Cincius 

nicht  erwähnt,  so  muss  er  entweder  die  republikanische 

Zeit  oder  die  Königszeit  oder  auch  beide  Perio- 
den   anders    berechnet   haben. 

Ehe  wir  uns  der  Untersuchung  darüber  zuwenden,  welche  von 

diesen  drei  Möglichkeiten  zutrifft,  sind  noch  einige  Vorbemerkungen 

bezüglich  des  Gründungsdatums  selber  zu  machen.  Niebuhr  (R.  G. 

I^  298)  hat  geglaubt,  dies  sei  so  zu  verstehen,  dass  Polybios  das 
2.  Jahr  der  7.  Olympiade  dem  schon  begonnenen  ersten  der  Stadt 

gleich  gerechnet,  den  Gründungstag  (die  Palilia)  selber  also 

noch  in  ol.  7,  1  gelegt  habe.  Ihm  haben  sich  Ideler  (Lehrb.  der 

Chron.  1831,  S.  334),  Aug.  Mommsen  ( J.  f.  Pli.  Suppl.  I.  1855,  S.201) 

und  Th.  Mommsen  (R.  Chr.  136,  A.  253)  ̂ *^)  angeschlossen.     Diese 

141)  Th.  Mommsen  vertritt  diese  AuiFassung  nicht  bloss  für  Polybios,  son- 
dern für  alle  Gründung.sdaten:  „Im  allgemeinen  (nur  bei  Cincius  macht  Momm- 

«en  inkonsequenterweise  eine  Ausnahme)  sind  die  Gründungszahlen  so  zu  ver- 
stehen, dass  dasjenige  Olympiadenjahr  dem  Jahre  1  d.  St.  geglichen  wird,  in 

welches  10  Monate  des  letzteren  fallen,  der  Gründungstag  also,  der  21.  April, 
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Auffassung  kann  aber  nicht  bestehen  angesichts  der  unzweideutigen 

Meklung  des  Dionys  (I,  74),  nach  Polybios  sei  Ilom  in  ol.  7,2  ge- 
gründet worden  (exxcaOai).  Polybios  hat  also  zweifellos  den 

Gründungstag  nicht  in  ol.  7,  1,  sondern  in  ol.  7,  2  (=  21.  April  750) 

gelegt,  wie  dies  auch  die  neueren  Forscher  (Matzat,  Holzapfel,  Sol- 
tau) mit  Recht  annehmen. 
Sodann  haben  j\[ommsen  (R.  Chr.  141)  und  Soltau  (R.  Chr.  275, 

410)  die  Behauptung  aufgestellt,  Polybios  habe  nicht  immer 
den  Ansatz  ol.  7,  2  vertreten,  sondern  sei  in  seinen  ersten 

6  Büchern  noch  dem  Fabischen  Ansatz  ol.  8,  1  gefolgt.  Dass  aber 

der  von  Cicero  als  diligentissimus  in  exquirendis  temporibus  ge- 

rühmte Polybios  innerhalb  eines  und  desselben  Werkes  einen  „Wech- 

sel in  den  chronologischen  Theorien"  (Soltau  321)  vorgenommen 
haben  soll,  klingt  sehr  unwahrscheinlich  und  würde  starker  Beweise 

bedürfen.  Was  wird  aber  als  Beweis  angeführt?  „Die  Königs- 

zahlen, die  Cicero  nach  ihm  gibt,  passen  nimmermehr  zu  dem  Grün- 

dungsjahr ol.  7,  2,  sondern  nur  zu  ol.  8,  1"  (Mommsen  141).  Allein 
die  Polybischen  Königszahlen  sind  bei  Cicero  de  rep.  II  gar  nicht 
vollständig  erhalten ;  die  erhaltenen  stimmen  nicht  alle  mit  der 

livisch-dionysischen  Liste  überein ;  die  fehlenden  aus  dieser  Liste  zu 

ergänzen,  wie  Mommsen  und  Soltau  es  tun,  ist  deshalb  unberech- 

tigt. (Genaueres  s.  S.  150  ff.)  Zudem  nennt  Cicero  im  gleichen  Zu- 
sammenhang wie  die  Königszahlen  auch  das  Datum  ol.  7,  2.  Wie 

die  Königszahlen,  so  wird  er  auch  dieses  Datum  im  6.  Buch  des 

Polybios  gefunden  haben.  Es  ist  ein  vergebliches  Bemühen  von 

Soltau  (274),  dies  wegzudisputieren,  und  durch  die  Verzweiflungs- 
auskunft zu  ersetzen,  Polybios  habe  wohl  in  einem  der  späteren, 

verlorenen  Bücher  gelegentlich  das  Datum  ol.  7,  2  anerkennend  er- 

dem  vorhergehenden  Olympiadenjahr  angehört;  wie  dies  auch  gewöhnlich  an- 

genommen wird  (Ideler  2,  1.59.  Böckh,  C.  J.  Gr.  2,  330)."  Trotz  der  bedeutenden 
Autoritäten,  von  denen  sie  aufgestellt  wurde,  ist  diese  Theorie  unbedingt  zu 

verwerfen.  Denn  sie  widerspricht  dem  Wortlaut  der  Zeugnisse  (s.  oben  äxxiaS-ai 
und  vgl.  Dion.  Hai.  I,  71.  5.  I,  75,  3.  II,  2,  3,  sowie  Solin  I,  27:  Cincio  Romam 
duodecima  Olympiade  placet  conditam,  Pictori  octava,  Nepoti  et  Lutatio  .  . . 
olympiadis  aeptimae  anno  secundo,  Pomp,  Attico  et  M.  TuUio  ol.  sextae  anno 

tertio) ;  sie  wird  aber  auch  durch  eine  P'rwägung  chronographischer  Art  wider- 
legt :  wenn  Fabius,  Cincius,  Polybius  das  römische  Amtsjahr  ihrer  Zeit  zu  dem 

Olympiadenjahr  stellten,  in  das  der  Antrittstag  fiel,  so  mussten  sie  auch  das 
erste  Stadtjahr  zu  dem  Olympiadenjahr  stellen,  in  das  sein  Anfang,  d.  h.  der 

Gründungstag  der  Stadt,  fiel.  —  Die  richtige  Ansicht  hat  schon  Clinton  (F.  H. 
I,  126  a.  III  Einl.  XIX  t)  gegen  Böckh  vertreten,  später  Holzapfel  170,  2  gegen 

,   Ideler  II,  159  verteidigt. 
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wähnt  (275).  Aber  wo  sollte  Polybios  dazu  Gelegenheit  gehabt 
haben?  Im  6.  Buch  dagegen,  wo  er  die  ältere  römische  Ciesehichte 

behandelte,  für  die  einzelnen  Könige  bestimmte  Kegierungszahleii 

gab,  ihre  Zeit  auch  nach  der  Olympiadenära  fixierte  (Cic.  de  rep. 
II,  18.  28),  in  diesem  Buche  m  u  s  s  t  e  er  einen  Gründungsansatz 

geben,  und  wenn  dieser  nicht  auf  ol.  7,  2,  sondern  auf  ol.  8,  1  ge- 
lautet hätte,  so  hätte  auch  Cicero  dieses  Datum  und  nicht  ol.  7,  2 

genannt. 

2.  Polybs  synchronistische  Tabelle  für  die  Zeit  von  454— GlOYarr. 

Die  eben  erwähnte  Ansicht  Mommsens  und  Soltaus  hal  Seeck 

auf  die  Spitze  getrieben.  Er  schreibt  (Kal.-Taf.  160):  „Dass  Po- 
lybios sich  selbst  ein  ganzes  chronologisches  System  geschaffen 

habe,  entbehrt  jedes  Beweises.  Vollständige  Fasten  der  älteren  Zeit 

fanden  in  seinem  Werke  keinen  Platz  und  er  kam  daher  gar  nicht 

in  die  Lage  zu  prüfen,  wie  seine  Einzelansätze  sich  miteinander 

vertrügen.  Diese  entnahm  er  einfach  seinen  Quellen  und  sie  stehen 

daher  auch  mitunter  im  schreiendsten  Widerspruche." 
Für  die  letztere  Behauptung  weiss  auch  Seeck  nichts  anderes  als 

die  Ciceronischen  Königszahlen  beizubringen,  die  er  wie  Mammseii 

und  Soltau  in  unstatthafter  Weise  aus  der  Livianischen  liste  er- 

gänzt (S.  105).  Dass  Polybios  keine  vollständigen  Fasten  der  älte- 

ren Zeit  in  seinem  Werke  bot,  mag  zugegeben  werden  ̂ ^^;  auch 
will  ich  zunächst  nicht  behaupten,  dass  Polybios  sich  selbat  ein 

chronologisches  System  geschaffen  habe.  Aber  dass  Polybios  seine 

chronologischen  Ansätze  verschiedenen  Quellen  entnommen^  ohne 

zu  prüfen,  wie  sie  sich  miteinander  vertrügen,  scheint  mir  undenk- 
bar; er  würde  dann  mit  Unrecht  diligens  in  exquirendis  temporibus 

genannt  werden.  Vielmehr  glaube  ich  bei  einem  Manne  wie  Poly- 
bios unbedingt  voraussetzen  zu  müssen,  dass  er  an  die  Ausarbeitung 

seines  Werks,  in  dem  doch  auch  ein  Ueberblick  über  die  ältere 

Geschichte  gegeben  war,  nicht  heranging,  ohne  eine  genaue  und  in 
sich  zusammenstimmende  synchronistische  Tabelle  für  die  ganze 

römische  Geschichte  vor  sich  zu  haben.  Ob  er  diese  selbst  gefer- 
tigt oder  von  anderen  übernommen  hat,  kann  erst  in  zweiter  Linie 

untersucht   werden.     Zunächst   aber  muss    man    sich   die    Aufgabe 

142)  Uebrigens  hat  Nissen  (Rh.  M.  26.  1871,  S.  278)  vermutet,  das  40.  Buch 
sei  „ein  Generalindex  gewesen,  in  welchem  die  Chronologie  dargelegt, 
also  Magistratslisten  mitgeteilt,  ferner  der  Inhalt  der  einzelnen 

Bücher  und  der  Plan  des  ganzen  "Werkes  angegeben  werden  sollte". 
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stellen,  von  jener  Voraussetzung  aus  die  von  Polybios  zu- 
grunde gelegte  Tabelle  zu  rekonstruieren.  Nur 

wenn  sich  herausstellen  sollte,  dass  dies  nicht  möglich  ist,  dass  die 

Angaben  des  Polybios  sich  nicht  zu  einem  widerspruchslosen  Ganzen 

vereinigen  lassen,  müsste  die  Voraussetzung  fallen  gelassen  werden. 

„Jedes  antike  chronologische  System  rechnet  von  festen  Punkten 

nach  rückwärts"  (Schwartz  in  R.E.  V.  699).  Auch  bei  der  Eekon- 
struktion  der  Polybischen  Tabelle  müssen  wir  deshalb  von  seiner 

eigenen  Zeit  ausgehen.  Wer  zu  Polybios  Zeit  Olympiadenjalire  und 

römische  Amtsjahre  in  einer  Tabelle  nebeneinanderstellen  wollte, 

sah  sich  der  misslichen  Tatsache  gegenüber,  dass  die  griechischen 
und  die  römischen  Jahre  sich  in  der  Mitte  durchschnitten ;  denn 

das  Olympiadenjahr  begann  im  Hochsommer  ^'*^),  das  Konsulatsjahr 
im  AVinter  (von  532 — GOO  Idibus  Martiis,  seit  601  Kalendis  Janua- 

riis). Jedes  Konsulatsjahr  2)artizipierte  also  an  zwei  Olympiaden- 
jahren und  der  Verfertiger  einer  Tabelle  hatte  somit  die  AVahl  zu 

treÖ'en,  ob  er  es  zu  dem  einen  oder  zu  dem  anderen  stellen  solle. 
'Wofür  der  Urheber  der  von  Polybios  benützten  Tabelle  sich 

in  dieser  Frage  entschieden  hat,  können  wir  aus  der  Geschichts- 
darstellung des  Polybios  nicht  entnehmen.  Denn  wenn  Polyb 

für  ein  römisches  Ereignis  ein  Olympiadenjahr  angibt,  so  darf  man 

dies  nicht  als  eine  tabellarische  Gleichung  für  das  Konsulatsjahr 

des  betr.  Ereignisses  ansehen.  Dies  kann  nicht  nachdrücklich  genug 

betont  werden.  Nichts  hat  in  der  römischen  Chronologie  mehr  Ver- 
wirrung gestiftet,  als  die  Meinung,  es  dürfen  aus  den  Zeitangaben 

der  Schriftsteller  ohne  weiteres  immer  ihre  tabellarischen  Gleich- 

ungen verschiedener  Jahrformen  abgelesen  werden.  Wie  das  zu 

verstehen    ist,    wird    an    folgenden    Beispielen    deutlicher    werden: 

143)  Etwa  im  August,  um  die  Zeit  der  Festfeier.  Für  Polybios  ist  jetzt 
der  von  Nissen  (Rh.  M.  26,  245.  40,  355)  aufgestellte  Satz  ziemlich  allgemein 

anerkannt,  dass  er  in  der  mit  ol.  140,  1  anhebenden  ausführlichen  Geschichts- 
erzählung die  von  ihm  zugrunde  gelegten  Olympiadenjahre  von  einem  späteren 

Termin,  etwa  vom  Herbstäquinoktium  an,  laufen  liess.  Kontrovers  ist  aber, 

ob  er  auch  bei  Angaben  aus  früherer  Zeit  diese  ihm  eigentümliche  Olympia- 
denjahrform  voraussetzt.  Dies  wird  angenommen  von  Mommsen  (R.  F.  If,  359, 
A.  109)  und  Matzat  (R.  Z.  282,  5),  bestritten  oder  wenigstens  bezweifelt  von 
Niese  (Phil.  Anz.  XIV,  562.  Hermes  35,  54:  „Dass  Pol.  auch  die  Vergangenheit 
in  diese,  späteren  achäischen  Amtsjahre  sollte  umgesetzt  haben,  ist  höchst 

unwahrscheinlich,  schwer  denkbar  und  durchaus  unerwiesen"),  Seeck  (Kal.-Taf. 
110:  „wenn  nicht  unmöglich,  so  doch  mindestens  unzweckmässig"),  Holzapfel 
(R.  Chr.  204,  1),  Unger  (J.  f.  Ph.  1895,  625  ff.).  —  Für  die  oben  behandelte  Frage 
ist  das  genauere  Datum  des  Olympiadenjahrbeginns  irrelevant. 
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1.  Dionys  sagt  (I,  74),  der  Einfall  der  Kelten,  bei  dem  die  Stadt 
Rom  erobert  wurde,  habe  in  ol.  98,  1  stattgefunden;  allgemein  wird 

daraus  der  Schluss  gezogen :  Dionys  gleicht  das  Aatsjahr  der 

3  Fabier,  in  dem  Rom  erobert  wurde,  mit  ol.  98,  1.  —  3.  Polybios 
III,  22  sagt  von  gewissen  Ereignissen,  die  ins  erste  Konsulat  fallen, 

sie  haben  stattgefunden  28  Jahre  vor  der  5:a,3aac;  Zspqou ;  fcezeichnen 

wir  das  in  letzterer  Angabe  gemeinte  Olympiadenjahr,  das  von  ver- 
schiedenen Gelehrten  verschieden  ausgerechnet  wird  (gienaueres  s. 

S.  148  f.),  mit  X,  so  stimmen  doch  alle  in  dem  Satz  übereia:  Polybios 

gleicht  das  erste  Amtsjahr  der  Republik  mit  dem  Olympiaden- 

jahr X.  —  3.  Polybios  sagt  I,  5,  1,  die  erste  Sta^aat^  i^  'ItaAia? 
Tü)|Jiattj)v  falle  in  das  erste  Jahr  der  129.  Olympiade;  daraus  haben 

Mommsen  (R.  Chr.  202)  und  Holzapfel  (R.  Chr.  2.  3,  1.  7)  die  Poly- 

bianische  „Gleichung"  abgelesen:  Konsulat  des  Appius  Claudius 
(490  Varr.)  =  ol.  129,  1.  —  4.  Polybios  III,  16  erzählt,  die  Römer 
haben  den  Konsul  L.  Aemilius  (535  Varr.)  mit  einem  Beer  nach 

lllyrien  geschickt,  im  ersten  Jahr  der  140.  Olympiade.  Folgerung: 

Polybios  gleicht  das  Konsulatsjahr  535  Varr.  mit  ol.  140,  1. 

(Mommsen,  R.  F.  II,  355.  Matzat,  R.  Z.  282,  u.  a.).  —  5.  Polybios 

V,  105  sagt:  dieses  alles  geschah  im  dritten  Jahr  der  140.  Olym- 

piade, nämlich  die  Schlacht  der  Römer  in  Etrurien  (am  Trasimener- 

see),  die  Schlacht  des  Antiochus  in  Cölesyrien  (bei  Rha^ia),  end- 
Uch  die  Friedensverhandlungen  der  Achäer  und  des  PhiKppos  mit 

den  Aetolern.  Daraus  schliesst  Mommsen  (R.  F.  II,  355):  Das 

Amtsjahr  der  trasimenischen  Schlacht  (537  Varr.)  bezeichnet  Poly- 
bios als  ol.  140,  3. 

Bei  genauerer  Betrachtung  der  drei  letzten  Stellen  ergab  sich 

nun  aber  eine  Schwierigkeit:  Die  Gleichungen  stimmten  nicht  zu- 
sammen; wenn  Polybios  das  Konsulatsjahr  535  Varr.  (=  ol.  140^2) 

mit  ol.  140,  1  glich,  so  musste  er  konsequenterweise  das  Jahr  490 

Varr.  (=  ol.  128,  4/129,  1)  nicht  mit  ol.  129,  1,  sondern  mit  ol.l28,4 

gleichen.  Matzat  (R.  Z.  282)  und  Soltau  (R.  Chr.  262)  haben  dies 

erkannt  und  der  Schwierigkeit  durch  die  Erklärung  abge&olfen,  in 

Pol.  I,  5  dürfe  man  keine  Gleichung  für  das  Amtsjahr  d«s  Appius 

Claudius  finden;  hier  liege  vielmehr  eine  kalendarisch  gcaaue  Da- 

tierung der  ocaßaats  Twfiatwv  vor,  die  sonach  nicht  in  den  ersten, 
sondern  in  den  zweiten  Teil  des  Jahrs  490  Varr.,  jedenJalls  also 
nach  dem  Sommersolstiz  264  v.  Chr.  falle.  Damit  ist  die  Wahrheit 

aber  nur  halb  gefunden;  denn  mit  gleichem  Recht  könnte  jemand 
den  Stiel  umdrehen  und  sagen:  ich  schliesse  aus  I,  5,  daa. Polybios 

das  römische  Amtsjahr  mit   demjenigen  Olympiadenjahre  glich,   in 
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dem  es  endete;  wenn  III,  16  und  V,  105  dazu  nicht  stimmen,  so 

hat  er  liier  eben  nicht  Gleichungen  geben,  sondern  die  Absendung 
des  Konsuls  Aemilius  und  die  Schlacht  am  Trasimenersee  genau 
datieren  wollen. 

Sonach  ist  auch  IMatzats  und  Soltaus  Standpunkt  einseitig. 
Das  Richtige  ist  vielmehr:  Polybios  hat  an  keiner  dieser  Stellen 

eine  Jahrgleichung,  sondern  an  allen  ein  genaues  Datum  geben 

wollen.  Die  Staßaac?  fiel  in  den  zweiten  Teil  von  490  Varr.  (=:  ol. 

128,  4/129,  1),  deshalb  gab  er  hier  ol.  129,  1  an.  Die  Absendung 

des  Aemilius  fiel  in  den  Anfang  von  535  Varr.  (=  ol.  140'/2)>  des- 
gleichen die  trasimenische  Schlacht  in  den  Anfang  von  537  Varr. 

(=  ol.  I4OV4).    Deshalb  gibt  hier  Polybios  ol.  140,  1  und  ol.  140,  3. 

Wie  in  der  Tabelle  des  Polybios  die  Olympiaden-  und  Kon- 
sulatsjahre geglichen  waren,  kann  also  aus  keiner  dieser  Stellen 

abgeleitet  werden.  Um  diese  Frage  zu  beantworten,  sind  wir  nur 

auf  Vermutungen  angewiesen.  Ich  glaube  allerdings,  dass  eine  Ver- 
mutung möglich  ist,  die  zu  grosser  Wahrscheinlichkeit  erhoben 

werden  kann.  Wenn  wir  heutzutage  eine  vergleichende  Tafel  ver- 
schiedener Acren  anlegen,  so  ist  für  uns  selbstverständlich  die  lei- 

tende Aera,  die  wir  zugrunde  legen,  die  Aera  von  Christi  Geburt. 

Wir  schreiben  die  Zahlen  dieser  Aera  in  die  erste  Kolumne;  mit 

ihr  werden  die  andern  verglichen,  an  ihr  die  andern  gemessen. 

Dabei  ergibt  sich  ganz  von  selbst  die  Anordnung,  dass  wir  zu  jedem 
Jahr  der  christlichen  Aera  diejenigen  Jahre  der  andern  Acren 

schreiben,  die  in  ihm  beginnen.  So  sind  alle  unsere  Aerentafeln 

geordnet  ̂ **).  Wenn  in  den  Paralleltabellen  von  Mendelssohn  die 
Jahre  264  v.  Chr.— ol.  129,  1—490  ab  U.  c— 49  Seleuc.  nebenein- 

anderstehen, so  bedeutet  das,  dass  innerhalb  des  Jahres  264  v.  Chr. 

die  andern  beginnen,  nämlich  ol.  129,  1  im  Hochsommer  264,  490 
Varr.  am  1.  Mai  264,  49  Seleuc.  am  1.  Okt.  264. 

Versetzen  wir  uns  nun  aber  in  die  Lage  eines  Historikers  zu 

Polybios  Zeit,  der  eine  Aerentafel  anlegen  wollte.  „Polybios  ver- 
wendet als  bestimmendes  Zeitmass  die  erst  spät,  etwa  von  Timäus, 

in  der  Literatur  eingebürgerte  Olympiaden  rechnung  und 

konstruiert  auf  ihrer  Grundlage  sein  ganzes 

Werk.«  (Nissen  in  Rh.  U.  26,  S.  244.)  Es  ist  daraus  mit  Sicher- 
heit zu  schliessen,  dass  in  der  Tabelle,  die  er  sich  verfertigte  oder 

die  er  benützte,  die  Olympiadenära  die  dominierende  Stellung  ein- 

144)  Vgl.  die  Tabellen  von  Unger  in  Iwan  Müllers  Handb.  I,  von  Kubi- 
tschek  in  Pauly-Wissowas  R.E.  I.  Artikel  Aera.  L.  Mendelssohn,  Parallel-Ta- 
bellen  zur  griech.-röm.  Chronologie,  1874. 
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nahm.  Sie  war  die  Aera,  an  der  die  andern  gemessen,  auf  die  die 
andern  reduziert  wurden. 

Wenn  nun  der  Synchronistiker  seine  Tabelle  beispielsweise  im 

Ol.- Jahr  158,  4  anlegte,  so  war  es  für  ihn  schon  aus  dem  eben 

genannten  formalen  Grund  das  natürlichere,  zu  diesem  Olyujpiaden- 
jahr  nicht  das  in  ihm  endende  Konsulat  von  609  Varr.,  sondern 
das  in  ihm  beginnende  Konsulat  von  610  Varr.  zu  schreiben.  Für 

diese  Art  der  Anordnung  sprach  a,ber  ausser  diesem  formalen  auch 

noch  ein  materialer  Grund.  Da  zu  Polybs  Zeit  das  römische  Amts- 

jahr im  Winter  (Id.  Mart.,  bezw.  seit  601  Kai.  Jan.)  begann,  so  fiel 

der  für  den  Historiker  wichtigste  Teil  desselben,  die  Zeit  der  Kriegs- 

vorbereitung und  der  Kriegführung,  gerade  immer  noch  in  das  Olym- 
piadenjahr, mit  dem  es  in  der  Tabelle  zusammengestellt  war.  So 

hatte  die  tabellarische  Gleichung  von  ol.  158,  4  mit  610  Varr.  auch 

eine  grössere  innere  Berechtigung  und  eine  grössere  praktische 
Brauchbarkeit  als  die  Gleichung  mit  609  Varr. 

Wenn  sonach  zwar  nicht  ausdrücklich  bezeugt,  aber  mit  grösster 

Wahrscheinlichkeit  zu  vermuten  ist,  dass  der  Urheber  der  polybiani- 
schen  Tabelle,  von  seiner  eigenen  Zeit  nach  rückwärts  gehend,  zu 

den  Olympiadenjahren  die  in  ihnen  beginnenden  Konsulate 
schrieb,  so  ist  doch  sogleich  vor  der  falschen  Verallgemeinerung  zu 

warnen,  die  man  häufig  lesen  kann :  Polybios  hat  immer  das 

römische  Amtsjahr  mit  demjenigen  Olympiadenjahr  geglichen,  in 

dem  es  begann  ̂ ^•^).  Freilich  hätte  der  einmal  angenommene  Grund- 
satz für  die  ganze  Tabelle  bindend  sein  müssen,  aber  nur  unter 

zwei  Voraussetzungen:  erstens  wenn  die  zwei  zu  vergleichenden 

Jahrformen  (Olympiadenjahr  und  Konsulatsjahr)  immer  die  gleiche 

konstante  Grösse  gehabt  und  somit  sich  immer  in  gleichem  Ver- 
hältnis durchschnitten  hätten;  zweitens  wenn  die  beiden  zu  ver- 

gleichenden Jahrreihen  eine  lückenlose  Kette  gebildet  hätten.  Bei- 
des, die  konstante  Grösse  und  die  lückenlose  Kette,  traf  aber  nur 

für  die  Olympiadenjahre  zu,  nicht  für  die  römischen  Konsulatsjahre. 
Durch  die  Anfangsgleichung  ol.  158,  4  =  Ser.  Sulpicius  L.  Au- 

relius  (610  Varr.)  war  zunächst  nur  soweit  den  römischen  Konsu- 

laten ihr  Platz  in  der  Olympiadenära  bestimmt,  als  ihre  Reihe  ohne 

Unterbrechung  in  die  Vergangenheit  zurückging.  Die  lückenlose 

Reihe  der  Konsulate  geht  zurück  bis  zum  Jahr  des  ersten  plebei- 
schen  Konsuls.    Wir  dürfen  also  annehmen,  dass  die  219  römischen 

145)  Mommsen,  R.  F.  II,  353.    Soltau,  R.  Chr.  261.    Schwartz,  Die  Königs- 
liaten  u.  s.  w.  S.  22. 
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Konsulate  von  388 — 610  Varr.  in  der  Polybianischen  Tabelle  /u 

ol.  104,  2 — ol.  158,  4  gestellt  waren.  Und  dieser  Vermutung,  der 

wir  oben  die  Bestätigung  durch  eigene  Zeugnisse  des  Polybios  ab- 
sprechen mussten,  fehlt  doch  die  Bestätigung  durch, Analogieen  nicht: 

Genau  diese  Anordnung  zeigt  Diodors  Tabelle  (s.  S.  43)  und  nicht 

anders  verhält  es  sich,  wie  wir  später  sehen  werden,  bei  Dionys. 

Doch  ist  noch  zu  beachten,  dass  in  der  vulgären  Varronischen 

Tabelle  die  Aufeinanderfolge  der  Konsulate  viermal  unterbrochen  ist 

durch  Diktatorenjahre  (421,430,445,453).  Diodors  Tabelle  kennt  diese 

nicht,  Livius  und  Dionys  kennen  sie  auch  nicht.  Die  AVahrschein- 
lichkeit  ist  nicht  gross,  dass  sie  schon  in  Polybs  Tabelle  figurierten ; 

immerhin,  mit  der  Möglichkeit  muss  gerechnet  werden  ̂ ^*''),  und,  um 
keine  Vorsicht  zu  versäumen,  wollen  wir  mit  der  Rekonstruktion 

der  polybianischen  Tabelle  zunächst  bloss  bis  zu  dem  Jahr  zurück- 

gehen, von  dem  an  in  allen  Listen  die  Reihe  der  Konsulate  un- 
unterbrochen ist,  nämlich  bis  zum  Jahr  454  Varr,  Von  diesem 

letzten  Teil  der  Polybianischen  Tabelle  geben  wir  im  folgenden 

einige  Jahrgleichungen,  die  für  die  fernere  Untersuchung  von  Wich- 
tigkeit sind.  (Die  in  der  Tabelle  hinter  die  Konsulnamen  gesetzten 

Zahlen  bedeuten  die  Varr.  Jahre  ab  Urbe  condita.  Die  Polyb.  Zahlen 

ab  U.  c.  sind  für  die  ganze  Reihe  um  3  niederer;  da  ol.  7,  2  =  1 

Urb.  ist,  so  ist  bei  ihm  ol.  119,  4  =  451  Urbis). 

ol.  119,  4  (301/0).      M.  Valerius  Corvus  V.  Q.  Apuleius  (454  Varr. 
451  Pol.) 

ol.  120,  1  (300/299).  M.  Fulvius  T.  Manlius  Torquatus  (455  Varr.) 

ol.  121,  1  (29G/5).      Q.  Fabius  V.  P.  Decius  IV.  (459) 

ol.  123,  4  (285/4).      C.  Servilius  L.  Caecilius  Metellus  Denter  (470) 
ol.  124,  1  (284/3).      P.  Cornelius  Dolabella  Cn.  Domitius  (471) 

ol.  124,  2  (283/2).      C.  Fabricius  Q.  Aemilius  Papus.  (472) 

ol.  124,  3  (282/1).      L.  Aemilius  Q.  Marcius  (473) 

ol.  124,  4  (281/0).      P.  Valerius  Laevinus  Ti.  Coruncanius  (474) 

ol.  125,  1  (280/79).    P.  Sulpicius  P.  Decius  (475) 

ol.  128,  4  (265/4).      Ap.  Claudius  Caudex  U.  Fulvius  Flaccus  (490) 

ol.  129,  1  (264/3).      M.'  Valerius  M.'  Otacilius  (491) 
ol.  135,  2  (239/8).      Ti.  Sempronius  Gracchus  P. Valerius  Falto  (516) 
ol.  135,  3  (238/7).      L.  Cornelius  Lentulus  Q.  Fulvius  Flaccus  (517) 

146)  Mitrechnuiig  der  Diktatorenjalire  wurde  für  Polybios  behaui^tet  von 

Unger  (Stadtära  150),  Soltau  (R.  Chr.  321),  Mommsen  (R.  F.  II,  380).  Nach  Momm- 
sen  und  Soltau  hat  Polybios  zwei  verschiedene  Zählweisen  befolgt,  eine  mit 
Diktatorenjahren  und  eine  ohne  dieselben,  und  zwar  nach  Mommsen  beide 
gleichzeitig  nebeneinander,  nach  Soltau  nacheinander.. 
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ol.  135,  4  (237/6).  P.  Cornelius  LentAilus  C.  Tiiciniiis  Yarus  (518) 

ol.  13G,  4  (233/2).  M.  Aeniilius  Lepidiis  M.  Poblicius  (522) 

ol.  138,  3  (22G/5).  L.  Aemilius  Papiis  C.  Atilius  Regulus  (529) 

ol.  138,  4  (225/4).  T.  Manlius  Torqiiaius  11  Q.'  Fulvius  II  (530) ol.  139,  1  (224/3).  C.  Flaminius  P.  Fiirius  (531) 

ol.  139,  2  (223/2).  Cn.  Cornelius  M.  Claudius  Marcelhis  (532) 

ol.  140,  1  (220/19).  M.  Livius  L.  Aemilius  (535) 

ol.  140,  2  (219/8).  P.  Cornelius  Scipio  Ti.  Sempronius  Longus  (536) 

ol.  140,  3  (218/7).  Cn.  Servilius  C.  Flaminius  (537) 

ol.  140,  4  (217/6).  L.  Aemilius  Paullus  II  C.  Terentius  Varro  (538) 

ol.  144,  3  (202/1).  Cn.  Cornelius  Lentulus  P.  Aelius  Paetus  (553) 

ol.  158,  4  (145/4).  Ser.  Sulpicius  L.  Aurelius  (610  Varr.  607  Pol.) 

3.  Die  Datierung  der  gallisclien  Belagerung  bei  Polybios  (I,  6). 

Im  Eingang  seines  Werks  (I,  5,  4)  bezeichnet  Polybios  als 
einen  besonders  wichtigen  Gesichtspunkt  für  den  Historiker  die 

Wahl  eines  geeigneten  Anfangs  der  geschichtlichen  Darstellung. 

Man  müsse  einen  solchen  Ausgangspunkt  wählen,  der  einerseits 

chronologisch  gesichert,  andererseits  sachlich  aus  sich  selbst  ver- 

ständlich und  keiner  weiteren  Herleitung  bedürftig  sei  ̂ *'). 
Um  dieser  Forderung  zu  entsprechen,  geht  Polybios  zurück  auf 

ein  Jahr,  in  dem  auf  drei  verschiedenen  geschichtlichen  Schau- 
plätzen sich  wichtige  Ereignisse  abspielten :  der  Abschluss  des  sog. 

Antalkidasfriedens  zwischen  den  Lazedämoniern  und  dem  Gross- 

könig, die  Belagerung  von  Rhegium  durch  Dionys  d.  ä.  und  die 

Belagerung  des  Kapitols  durch  die  Gallier  ̂ ^^). 
Es  fragt  sich  nun,  was  für  eine  Jahrform  Polybios  hier 

im  Auge  hat,  wenn  er  von  dem  Ixoc,  spricht,  in  das  alle  diese  drei 

147)  Atjtttsov  Ss  v.a\  zolz  xaipolg  ©[loXoyouiievTjv  xat  Yvwpi^ojisvrjv  ipyjj'j  Tiap' 
Änaat,  xal  xöiz  Tipäyiiaai  Suvaiisvirjv  auxTjV  §g  auTf,g  d-scopsIaO-at,  .  .  .  xf^g  -{äp  äpx.T,s 

dYVOOUiidvifjg  Yj  xal  vtj  Ai'  d|i,^taßr|TOU|j,£vrjg  oüSs  räv  sgr,^  oOSsv  olö^/  xz  r.CLpcL'^oyy^c, 
dgttoO'fjVat  xal  uiaiewg-  ßxav  S'  %  Tispl  xaüxYjs  6iioXoYOU[J.svrj  Tcapaay.suaaO-^  Söga, 

TÖx'  tjSt)  xal  Tcäs  ö  ouvsx'ViS  ̂ «^yog  omobo^/r^c,  xuyyävsi  Tiapä  xolg  d-/.ci'jo'j3iv.  Vgl, 
dazu  die  ausführliche  Erörterung  von  Aug.  Mommsen  in  J.  f.  Ph.  Suppl.  III. 

1857,  S.  345  ff. 

148)  I,  6,  1 :  'Exog  liäv  ouv  dvEioxr^xet  jisxa  xr^v  dv  'Alyöc  7ioxa[JioTs  va'j|JLaxtav 
ivvsaxaiddxaxov,  Tzpb  ik  xy,s  dv  Aeüxxpoig  V-Ayriz  IxxaiSdxaxov,  dv  (T)  AaxsSat^iöv.O'. 

\iikv  XT^v  in'  'AvxaXxtSou  XsyojisvTjv  slpYjVYjv  npög  ßaaiXda  xcüv  Ilspaöv  ix-jptoaav, 

xal  Tipsaß'jxepog  Aiovuo'.oc  x^  uspl  xöv  'EXXsTcopov  noxaixov  {laxTU  vsvixt//.ö)5  xoü; 

xaxd  xijv  'IxaX{av  "EXXifjvag  änoXiöpxst  Tt^yiov,  FaXccxat  8s  xaxä  y.p  izo  i 
iXövxeg    aöxTjv    xtjvTwiitiv   xaxelx°^   TtX-rjvxoüKaTcexwXdou. 

Leuze,  Dio  röiuisclie  Jahrziihlung.  O 
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Ereignisse  fallen.  Bereits  im  3.  Kapitel  hat  er  angegeben,  dass 

er  die  eigentliche  ausführliche  Geschichtserzählung  beginnen  werde 
mit  ol.  140;  im  5.  Kapitel  sodann,  dass  er  die  Einleitung  (die 

Tcpoxaiaa/.euTQ,  Buch  I  und  II)  beginnen  wolle  mit  ol.  129.  AVenn 
er  nun  dieser  Einleitung  noch  einmal,  um  eine  dpx>j  Suvajxsvrj  auxTj 

e^  autf^;  ̂ owpciaö-a:  zu  gewinnen,  einen  ganz  kurzen  Ueberblick 
über  die  frühere  Zeit  vorausschickt  und  auch  dafür  das  Anfangs- 

jahr angibt,  so  dürfte  kaum  zweifelhaft  sein,  dass  er  hier  ebenfalls 

an  ein  Olympiadenjahr  denkt  ̂ ^").  Nun  ist  das  Olynipiadenjahr  des 

Antalkidasfriedens  bekannt;  es  ist  ol.  98,  2  =  387/6  v.  Chr.  »'^"). 
In  dasselbe  Olympiadenjahr  hat  also  Polybios  auch  die  gallische 
Belagerung  gesetzt. 

Er  nennt  zwar  diese  Olympiadenziffer  nicht,  aber  er  bestimmt 
das  Jahr,  das  er  meint,  durch  den  Abstand  von  zwei  wichtigen 

Entscheidungsschlachten,  die  auch  im  Eratosthenischen  Kanon  als 

Epochen  verwendet  waren:  es  war  das  19.  Jahr  nach  der  Schlacht 

bei  Aegospotamoi,  das  16.  vor  der  Schlacht  bei  Leuctra.  Für  die 

Schlacht  bei  Leuctra  kennen  wir  das  genaue  Datum :  sie  fand  statt 

unter  Archon  Phrasicleides  (371/0  v.  Chr.)  und  zwar  ganz  am  An- 
fang von  dessen  Archontat,  am  5.  Hecatombaion  (also  Juli  371 

V.  Chr.)  ̂ ^*).  Das  16.  Jahr  vor  dieser  Schlacht  geht  somit  von 
Juli  387  bis  Juli  386  und  entspricht  dem  Olympiadenjahr  98,  2. 

Für  die  Schlacht  bei  Aegospotamoi  steht  jetzt  durch  Aristo- 

teles 'A^.  Tzok.  34,  2  soviel  fest,  dass  sie  unter  Archon  Alexias 
(405/4  V.  Chr.)  stattfand.  Die  zwischen  ihr  und  der  Kapitulation 

von  Athen  (im  Munychion,  also  etwa  April  404)  berichteten  Vor- 

gänge lassen  vermuten,  dass  sie  ganz  an  den  Anfang  jenes  Archon- 

tats,  also  in  den  Spätsommer  405  gehört  ̂ ^-).  Das  19.  Jahr  nach 
dieser  Schlacht  geht  somit  von  Spätsommer  387  bis  Spätsommer  386 

und  deckt  sich  mit  ol.  98,  2'^-'). 

149)  So  A.  Mommsen  a.  a.  0.  S.  353 ;  nicht  ganz  richtig  Soltau,  R.  Chr.  250. 
150)  Die  genauere  Zeit  ist  Frühling  ol.  98,  2,  also  Anfang  380  v.  Chr.  Vgl. 

Swoboda  in  Mitt.  ds.  deutsch,  arch.  Inst.  VIT,  174  (1882).  Ed.  Meyer,  G.  d.  A. 
V,  273. 

151)  Schlachtjahr:  Kratosth.  bei  Clem.  Alex.  str.  I.  21,  §188.  Mann.  Par.  73. 
Diodor  XV,  51.    Paus.  VIII,  27,  6.     Schlachttag:  Plut.  Cani.  19.  Ages.  28. 

152)  Unter  ol.  93,  4  Archon  Ale.xias  wird  sie  gesetzt  von  Aristoteles  'A3-. 
TzoX.  34,  2.  Diodor  XIII,  104.  Das  Datum  ist  nicht  überliefert.  In  den  Sept. 
405  setzt  sie  Unger  (Phil.  43.  S.  059) ;  in  den  Juni  405  Holzapfel  (R.  Chr.  203,  2), 
Soltau  (R.  Chr.  311),  vgl.  zu  dieser  zu  frühen  Ansetzung  die  folg.  Anmerkung. 

153)  Die  vielerörterte  Frage,  ob  Polybios  bei  diesen  Abstandsangaben  vom 
Tag  oder  vom  Jahr  der  Schlachten  aus  gerechnet  hat,  ist  ohne  Zweifel  mit 
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Es  kann  nacli  alledem  kein  Zweifel  sein:  mit  dem  Ixoq,  ̂ v  (o 

TocXdxäi  Y.CLXOL  xpaxo;  eXovxc;  auiT-^v  tt^v  *I*o)[ir;V  xatcc^ov  7:Xt,v  xoü 
Ka7c£xo)X:ou,  meint  Polyb  das  Ol.-Jalir  98,  2  (Archon  Tlieodotos), 
Scheinbar  steht  damit  in  Widerspruch  die  Behauptung  des  Dionys. 

Hai.  I,  74:  i]  KeXxwv  scpoS^/;,  %aO'  y]v  yj  'Pwnaiojv  TcoXt;  saX«,  au(i- 
^(ovetxat  axsSöv  uTiiTCavxwv  ap/ovxo?  'AO-r^vr^ac  IIvjfY-wvos 
Yevea^at  xaxa  xöupöxov  exog  tf^?  c-ySorj;  xa'.  £V£vr//.oari5;  dXi)|i- 
maSog.  Dionys  spricht  also  von  ol.  98,  1  und  beruft  sich  dafür  auf 

die  allgemeine  Uebereinstimmung.  Schon  diese  Versicherung  macht 

gegen  die  oft  aufgestellte  Behauptung  bedenklich,  dass  in  der  Da- 
tierung der  gallischen  Katastrophe  ein  AViderspruch  zwischen  Polyb 

und  Dionys  vorliege  ̂ °^).  Die  Angaben  lassen  sich  auch  sehr  leicht 
vereinigen.  Dionys  datiert  den  Anmarsch  der  Kelten  und  den 

Moment  der  Besetzung  Roms  (scpooo^  —  eaXw);  Polybios  aber  spricht 

nicht  von  dem  sxog,  ev  w  FaXaxac  auxYjv  xtjv  'Pwfirjv  e  ?  X  o  v ,  son- 

dern von  dem  sxo;,  sv  w  FaXaxa'.  IXovxs;  aöxrjv  xtjv  'Pw^r^v  xaxs:- 

Büdinger  (Burs.  J.B.  187::^,  S.  1182).  Unger  (Synchron.  5-34),  Soltau  (R.  Chr.  2:>0) 
dahin  zu  entscheiden,  dass  er  a  dato  gerechnet  hat.  Jeder  Versuch,  mit  den 

Epochenjahren  der  beiden  Schlachten  zu  rechnen,  führt  zu  Gewaltsamkeiten. 
Das  Epochenjahr  für  Aegospotamoi  ist  ol.  93,  4;  für  Leuctra  ol.  102,  2.  Wer 
den  Polyb  von  diesen  Epochenjahren  aus  rechnen  liisst,  muss  annehmen,  er 

habe  den  terminus  a  quo  das  einemal  eingeschlossen,  das  anderemal  ausge- 
schlossen. (So  Triemel,  Gesch.  d.  alt.  Quinktier,  S.  6.  Strehl,  Die  chronol.  Daten 

bei  Pol.  S.  9).  Denn  ol.  98,  2  ist  das  19.  Jahr  nach  ol.  93,  4  nur  dann,  wenn 
98,  4  mitgezählt  wird,  das  16.  Jahr  vor  102,  2  nur  dann,  wenn  102,  2  nicht 

mitgezählt  wird.  Eine  solche  Inkonsequenz  ist  undenkbar;  um  sie  nicht  an- 
nehmen zu  müssen  und  doch  die  Rechnung  nach  Epochenjahren  zu  retten, 

hat  man  zu  allerlei  Auswegen  gegriffen.  Von  der  Voraussetzung  ausgehend, 

dass  Polyb  den  term.  a  quo  immer  ausgeschlossen  habe,  folgerten  Aug.  Momm- 
sen  (J.  f.  Ph.  Suppl.  III.  1857,  S.  351  ff.)  und  Holzapfel  (R.  Chr.  203,  2),  dass  die 
Schlacht  bei  Aegospotamoi  nicht  in  ol.  93,  4,  sondern  in  ol.  93,  3  falle.  Diese 

Ansicht  kann  nicht  mehr  aufrecht  erhalten  werden,  seit  die  'AO-y^vaiwv  -oXitsia 
des  Aristoteles  zum  Vorschein  gekommen  ist.  Umgekehrt  ging  Th.  Mommsen 
(R.  F.  II,  859)  von  der  Voraussetzung  aus,  Polybios  schliesse  den  term.  a  quo 
immer  ein,  und  folgerte  daraus,  dass  Pol.  die  Schlacht  bei  Leuctra  nicht  in 

ol.  102,  2,  sondern  in  ol.  102,  1  gesetzt  habe.  -  Das  habe  Polybios  auch  not- 
wendig tun  müssen,  weil  die  Schlacht  im  Juli  stattgefunden  habe,  Polybios 

aber  seine  Olympiadenjahre  erst  mit  der  Herbstnachtgleiche  endigen  lasse. 
Allein  ob  dies  auch  für  Angaben  aus  früherer  Zeit  gilt,  ist  fraglich  (vgl. 
Anm.  143);  ausserdem  ist  Mommsen  genötigt,  die  Schlacht  bei  Aegospotamoi 

in  den  Oktober  zu  rücken,  weil  auch  für  sie  sonst  Polybios  ein  anderes  Olyni- 

piadenjalir  (ol.  93,  3)  als  das  gewöhnliche  hätte''  annehmen  müssen.  Diese 
späte  Ansetzung  der  Schlacht  ist  schwerlich  richtig. 

154)  Büdinger  in  Burs.  J.B.  1873,    S.  1182.     Triemel  (Quinktier  11),  Holz- 

apfel (R.  Chr.  107  f.:  „jedenfalls  liegt  bei  Dionys  ein  Missverständnis  vor"). 

8* 
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Xov;  er  datiert  nicht  das  eXscv,  sondern  das  v.oi.xiyziv^  niclit  den 

Moment  der  Ueberrumpelung,  sondern  den  melirmonatliclien  Auf- 

enthalt. Seine  Alisdrucksweise  lässt  die  Möglichkeit  oll'en,  dass 
das  IXetv  schon  in  dem  Jahr  stattgefunden  hatte,  das  dem  von  Po- 

lybios in  I,  G  gemeinten  Jahr  vorausging.  Man  könnte  noch  weiter 

gehen  und  sagen,  die  Ausdrucksweise  des  Polybios  nötigt  sogar  zu 

diesem  Schluss.  Denn  das  eXscv  war  wichtiger  und  epochemachen- 

der als  das  xa-exstv;  wenn  trotzdem  Polybios  die  Einnahme  der 
Stadt  mit  dem  Partizijjium  unterordnet,  so  spricht  das  dafür,  dass 

er  dieses  Ereignis  noch  ins  Vorjahr  gesetzt  hat.  Diese  durch  die 

Ausdrucksweise  nahegelegte  Vermutung  wird  auch  durch  die  Ana- 
logie empfohlen  :  die  Schlacht  am  Elleporos  fand  schon  in  ol.  97,  4 

statt  (Diodor  XIV,  104)  und  die  Belagerung  von  Rhegium  begann 
noch  in  ol.  98,  1  (Diod.  XIV,  108).  Wenn  somit  Polybios  durch 
das  Partizip  vsvixr^xws  ein  vor  ol.  98,  2  fallendes  Ereignis  bezeichnet, 
so  wird  dasselbe  auch  für  das  Partici])  eXovte;  gelten.  Und  man 

kann  noch  weiter  dafür  anführen :  Wenn  Polyb  das  röniische  Da- 
tum der  Schlacht,  18.  Quinktilis,  kannte  (und  daran  ist  nicht  zu 

zw^eifeln),  so  musste  er  die  Schlacht  selbst  notwendig  noch  dem 
Ol.- Jahr  98,  1  zuteilen;  dies  jedenfalls  dann,  wenn  er  in  seinen 
ersten  Büchern  schon  das  ihm  eigentümliche,  im  Herbst  beginnende 

Olympiadenjahr  angewendet  hat  (vgl.  Anm.  143);  aber  auch  wenn 

er  hier  die  vulgären  Olympiadenjahre  voraussetzt,  ist  dasselbe  an- 
zunehmen;  denn  diese  wechselten  etwa  im  August. 

Aus  den  gegenseitig  sich  ergänzenden  und  erklärenden  Angaben 

des  Polyb  und  Dionys  ist  somit  zu  entnehmen :  Nach  der  zu  Polybs 

wie  zu  Dionys  Zeit  allgemehi  anerkannten  Ansicht  fiel  die  Schlacht 

an  der  Allia,  die  nach  römischem  Kalender  am  18.  Quinktilis  ge- 
schlagen wurde,  und  die  3  Tage  darauf  erfolgte  Besetzung  Roms 

ins  Archontat  des  Pyrgion  (ol.  98,  1)  und  zwar  ans  Ende  desselben, 
der  Aufenthalt  der  Gallier  in  der  Stadt  fiel  zum  grössten  Teil  ins 

Archontat  des  Theodotos  (ol.  98,  2). 

Die  historische  Richtigkeit  dieser  Datierung,  die  bekanntlich 

vielfach  bestritten  worden  ist,  haben  wir  hier  noch  nicht  zu  unter- 

suchen. Fürs  erste  ist  es  uns  nur  um  die  Entwicklung  der  römi- 

schen Jahrzählung  zu  tun,  und  auf  diese  ist  die  Polybianische  Da- 

tierung ^-  mag  sie  richtig  oder  falsch  sein  —  von  grossem  Einfluss 

gewesen. 
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4.  Die  Konsequenz  dieser  Duticrun;;;  für  die  Julir/ählan^. 
Polybs  synchronistische  Tabelle  für  die  Zeit  von  304— 4»!  Varr. 

Nach  der  Methode  des  Fabius,  nur  eponyme  Kollegien  zu 
zählen  und  von  der  Gleichung  Cn.  Cornelius  P.  Aelius  =  ol.  144,  3 

aufwärts  gehend  jedes  Kollegium  einem  Olympiiidenjuhre  gleichzu- 
stellen, war  das  Amtsjahr  der  3  Fabier,  in  dem  ßoi»  von  den 

Galliern  erobert  wurde,  zu  ol.  99,  3  zu  stehen  gekonnnen.  Bei 

diesem  Jahr  finden  sich  denn  auch  die  Eponymen  der  Affiaschlacht 

in  Diodors  15.  Buch  (XV,  20). 

Polybios  wusste  oder  glaubte  jedenfalls  zu  wissen,  dtss  die  gal- 
lische Katastrophe  5  Jahre  früher  stattgefunden  habe  als  Fabius 

sie  angesetzt  hatte.  Seiner  Ansicht  nach  fiel  die  am  18.  Quinktilis 
römischen  Kalenders  geschlagene  Alliaschlacht  ans  Ende  von  ol. 

98,  1  und  der  7 monatliche  (Pol.  11,  22,  5)  Aufenthalt  der  Gallier 

in  Eom  zum  grössten  Teil  in  ol.  98,  2.  Daraus  ergab  sieh  für  ihn 

oder  den  Verfertiger  seiner  Tabelle  (die  Datierung  war  ja  zu  Polybs 

Zeit  yvb)piC,o\iivri  y.cx.1  6[xoXoY&u{jL£vy]  Tcap'  aTraatv)  der  ScWuss,  dass 
das  Verfahren  des  Fabius  ungenau  sei,  dass  die  Summe  der  römi- 

schen Kollegien  seit  der  gallischen  Katastrophe  aus  irgend  welchem 
Grunde  kleiner  sei  als  die  Summe  der  verflossenen  Kalenderjahre. 

Es  musste  also  der  Chronograph,  um  dieser  Difterenz  Eechnung 

zu  tragen,  in  die  synchronistische  Tabelle  auf  Seiten  der  lömischen 

Jahrreihe  einige  konsullose  Jahre  aufnehmen;  wieviele,  das  kam 

darauf  an,  zu  welchem  Olympiadenjahr  er  die  römischen  Eponymen 

des  Belagerungsjahres  stellen  wollte. 

Da  die  zusammenhängende  Kette  der  Konsulate  irgendwo  unter- 
brochen sein  musste  und  das  Olympiadenjahr  98,  2  den  Angelpunkt 

für  eine  Korrektur  der  Tabelle  bilden  sollte,  so  hatte  der  Chrono- 

graph hier  wieder  freie  Hand  in  der  Frage,  ob  zu  dem  Olympiaden- 
jahr das  in  ihm  endigende  oder  das  in  ihm  beginnende  römische 

Amtsjahr  gestellt  werden  sollte,  und  war  keineswegs  dm'ch  seine 
Gleichungsweise  für  die  spätere  Zeit  gebunden  (vgl.  S.  111).  Er 

könnte  sich  nach  dem  gerade  in  jenem  Jahr  bestehenden  kalenda- 
rischen Verhältnis  von  Olympiadenjahr  und  römischem  Amtsjahr 

richten. 

Nun  lag  die  Sache  damals  so,  dass  das  römische  Amtsjahr 

am  1.  Quinktilis  begann,  also  ganz  am  Ende  eines  Olympiadenjahrs. 

Die  Eponymen  des  Belagerungsjahrs  partizipierten  an  ol.  98,  1  und 

an  ol.  98,  2;  aber  in  das  erste  Ol.-Jahr  fielen  nur  etwa  1 — 2  Mo- 
nate ihres  Amtsjahrs,  in  das  andere  dagegen  10 — llMoiute.  Wenn 
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es  für  das  Konsulat  von  610  Yair.,  das  am  1.  Januar  in  ol.  158,  4 

begann,  rationell  war,  es  mit  ol.  158,  4  zusammenzustellen,  so  konnte 
es  sich  dagegen  keineswegs  als  praktisch  empfehlen,  das  Tribunat 
der  3  Fabier  mit  ol.  98,  1  zu  gleichen.  Schrieb  man  es  zu  ol.  98,  2, 

so  hatten  die  beiden  nebeneinanderstehenden  Jahre  10 — 11  Monate 

gemeinsam,  sie  deckten  sich  fast  völlig. 

Es  ist  deshalb  von  vornherein  wahrscheinlich,  dass  der  Poly- 
bische  Chronograph  nach  der  Gleichung  a  potiori  die  Eponymen 

des  Belagerungsjahrs  zu  ol.  98,  2  Archon  Tlieodotos  stellte.  Dieser 

Vermutung  dient  zur  Bestätigung,  dass  uns  in  der  Tat  eine  syn- 
chronistische Tabelle  erhalten  ist,  in  der  das  Tribunat  der  3  Fabier 

bei  ol.  98,  2  steht:  es  ist  die  in  den  zwei  Büchern  XIII  und  XIV 

des  Diodor  vorliegende  Tal)elle.  Durch  wen  auch  immer  Diodor 

bewogen  worden  sein  mag,  die  von  ihm  sonst  befolgte  Fabische 

Synchronistik  in  XIII  und  XIV  durch  eine  andere  zu  ersetzen, 
bewiesen  ist  dadurch,  dass  es  Tabellen  gab,  in  denen  das  Tribunat 

der  3  Fabier  mit  ol.  98,  2  Theodotos  geglichen  war.  Dagegen  ist 

ein  Beispiel  einer  Tabelle,  in  der  die  3  Fabier  mit  ol.  98,  1  Pyrgion 

geglichen  wären,  nirgends  aufzutreiben.  Denn  dem  Dionys  wird 

diese  Gleichung  zwar  allgemein,  aber  mit  Unrecht  zugeschrieben, 

wie  wir  später  sehen  werden  (vgl.  vorläufig  S.  109). 

Ferner,  wenn  der  Polybische  Chronograph  die  3  Fabier  zu 
ol.  98,  1  schrieb,  so  hatte  er  für  die  Zeit  von  ol.  98,  1  bis  ol.  119,4 

(beide  eingeschlossen),  also  für  88  Olympiadenjahre,  nur  82  römische 

Kollegien  zur  Verfügung:  er  musste  also  6  konsullose  Jahre  ein- 
schalten. Schrieb  er  dagegen  die  3  Fabier  zu  ol.  98,  2,  so  hatte  er 

nur  87  Jahresstellen  zu  versorgen,  folglich  bloss  5  konsullose  Jahre 

einzufügen.  Nun  findet  sich  aber  in  keiner  der  uns  erhaltenen 

Tabellen  ein  Einschub  von  6  Jahren,  wohl  aber  bei  Livius  VI,  35 

und  in  den  Cap.  If'asten  ein  quinquennium  sine  curulibus  magistra- 
tibus,  das  auch  von  Lydus  de  mag.  I,  38  erwähnt  wird :  auch  diese 

Analogie  spricht  dafür,  dass  Polybs  Tabelle  die  3  Fabier  zu  ol.  98,  2 
stellte  und  demzufolge  5  konsullose  Jahre  einschaltete. 

Ist  damit  die  Zahl  von  5  Fülljahren  festgestellt,  so  ist  schon 

hienach  wahrscheinlich,  dass  in  Polybios  Tabelle  zur  Auffüllung 

der  römischen  Liste  nicht  die  4  Diktatorenjahre,  sondern  die 

5jährige  Anarchie  verwendet  worden  ist  ̂ ^^).     Dies  lässt  sich  aber 

155)  Auch  hier  ist  die  Frage  nach  der  Geschieh  tliclfkeit  der 
5jährigen  Anarchie  zunächst  vollständig  auszuschalten,  und  erst  im 

III.  Teil  zu  behandeln.     Tatsache  ist,    dass    ein    solche^  quinquennium   einge- 
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auch  beweisen  aus  der  chronologischen  Uehersiclit  über  die  Gallicr- 

kriege,  die  Polyb  im  2.  Buch  seines  Ge,schichtswerks  gibt.  Es  ist 

für  diese  Untersuchung  bequemer,  schon  jetzt  die  Polybianisclie 

Tabelle  für  die  Zeit  von  364 — 454  Varr.  an  einigen  .Tahrgh-ichungen 
zu  veranschaulichen,  die  bei  den  Gallierkriegen  in  IJetracht  konnnen. 

(Die  Gleichung  ol.  98,  2  =  365  ab  U.  c.  nach  Pol.  ergibt  sich  aus 
dessen  Grundgleichung:  ol.  7,  2  =  1  Urbis.) 

ol.    98,  2  (387/6).    Sechs    MilitUrtribunen ,    darunter    3  Fabicr  (364 
Varr.  365  Pol.) 

ol.    98,  3—101,  4.  Vierzehn  Kollegien  von  trib.  mil.  (365— 378  Varr.) 

ol.  102,  1 — 103,  1.  Quinquennium  sine  cur.  mag.  (379—383  Varr.) 
ol.  103,  2—104,  1.  Vier  Kollegien  von  trib.  mil.  (384— 387  Varr.) 
ol.  104,  2  (363/2).   Erster  plebeischer  Konsul  (388  Varr.  389  Pol.) 

ol.  105,  3  (358/7).    C.  Licinius  C.  Sulpicius  II  (393  Varr.) 

ol.  105,  4  (357/6).    M.  Fabius  C.  Poetelius  (394  Varr.) 
ol.  106,  2  (355/4).    C.  Fabius  C.  Plautius  (396  Varr.) 

ol.  108,  2  (347/6).   M.  Popilius  III  C.  (Diod.;  Liv.:  L,  Cass.  P.)  Cor- 
nelius (404  Varr.  405  Pol.) 

ol.  108,  3  (346/5).   M.  Aemilius  T.  Quinctius 

ol.  108,  4  (345/4).   M.  Fabius  Ser.  Sulpicius 

ol.  109,  1  (344/3).   M.Valerius  M.  Popilius  IV 

ol.  109,  2  (343/2).    C.  Plautius  T.  Manlius 

ol.  109,  3  (342/1).    M.Valerius  II  C.  Poetelius  II 

ol.  109,  4  (341/0).    C.  Marcius  T.  Manlius  II  (410  Varr.) 

ol.  112,  2  (331/0).    T.  Veturius  Sp.  Postumius  (420  Varr.  421  Pol.) 
421  ist  bei  Varro  Diktatorenjahr, 

ol.  112,  3  (330/29).  A.  Cornelius  Cn.  Domitius  (422  Varr.  422  Pol.) 

ol.  114,  2  (323/2).   L.  Furius  D.  Junius  (429  Varr.  429  Pol.) 
430  ist  bei  Varro  Diktatorenjahr, 

ol.  114,  3  (322/1).   C.  Sulpicius  Q.  Aelius  (431  Varr.  430  Pol.) 

ol.  117,  4  (309/8).   Q.  Fabius  II    C.  Marcius  (444  Varr.  443  Pol.) 
445  ist  bei  Varro  Diktatorenjahr. 

ol.  118,  1  (308/7).    Q.  Fabius  III  P.  Decius  II  (446  Varr.  444  Pol.) 

ol.  119,  3  (302/1).    M.  Livius  M.  Aemilius  (452  Varr.  450  Pol.) 
453  ist  bei  Varro  Diktatorenjahr. 

ol.  119,  4  (301/0).   M.  Valerius   Corvus  V   Q.    Apuleius   (454  VaiT. 

   451  Pol.) 

schaltet  wurde ;  ob  mit  Recht  oder  mit  Unrecht,  kommt  für  die  Entwicklungs- 
geschichte der  Jahrzählung  nicht  in  Betracht. 

vgl.  dazu  S.  130. 
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5.  Dio  Chronologie  der  Gallicrkriege  bei  Polybios  II,  18 — 35. 

Dass  Polybios  die  Anarchie  5  j  ii  li  r  i  g  angesetzt  habe,  hat 

Mommsen  geleugnet.  Er  hat  die  ganze  Chronologie  der  Gallier- 

kriege, die  Polybios  II,  18 — 35  gibt,  unter  der  Voraussetzung  zu 
erklären  gesucht,  dass  Polybios  dabei  die  Anarchie  einjährig 

gerechnet  habe.  (R.  F.  II,  3G1  ff.)  Um  diese  These  durchzuführen, 

nmsste  aber  Mommsen  nicht  nur  bei  den  Intervallangaben  des  Po- 

lybios eine  Zähhveise  voraussetzen,  die  der  Wahrscheinlichkeit  ent- 
behrt, sondern  er  musste  auch  einen  durchgängigen  AViderspruch 

des  Polybios  mit  den  bei  Livius  vorliegenden  annalistischen  Berichten 

in  den  Kauf  nehmen,  und,  was  noch  schlimmer  ist,  er  sah  sich  ge- 
nötigt, einen  inneren  Widerspruch  in  Polybs  Chronologie  selbst  zu 

statuieren  und  ihm  eine  doppelte  Buchführung  zuzutrauen  (S.  381). 

Seitdem  ist  das  Pro])lem,  wie  Polybios  in  jenen  Kapiteln  ge- 

rechnet habe,  sehr  häufig  behandelt  worden  und  in  sehr  verschie- 

dener AVeise  '■^").  Zu  einer  Einigung  ist  es  noch  nicht  gekommen. 

Erst  neuerdings  hat  Ed.  'Meyer  (G.  d.  A.  V,  153)  sich  wieder  auf 
die  Seite  Mommsens  gestellt  und  dessen  Behandlung  der  Polybischen 

Angaben  für  „im  wesentlichen  richtig"  erklärt,  auch  ausdrücklich 
zwei  verschiedene,  sich  widersprechende  Datierungen  der  gallischen 

Belagerung  (in  I,  6  auf  387/6,  im  zweiten  Buch  auf  382  v.  Chr.) 

bei  Polybios  anerkannt.  Dagegen  scheint  mir  die  der  Mommsen- 

schen  entgegengesetzte  Behandlung  durch  Niese,  der.  die  Mitzäh- 
lung der  5jährigen  Anarchie  bei  Polybios  behauptet,  viel  mehr  das 

Richtige  zu  treffen.  Doch  kann  ich  auch  seinen  Annahmen  nicht 

in  allen  Punkten  zustimmen.  Es  scheint  mir  deshalb  notwendig, 

das  Problem  ausführlicher  zu  besprechen.  Denn  so  gewiss  die 

fragliche  Partie  des  Polybios  unleugbare  Schwierigkeiten  bietet,  so 

wenig  ist  zu  bestreiten,  dass  die  Erklärung  dieser  Stelle  für  die 
römische  Chronologie  und  für  das  Urteil  über  die 

römische  Annalistik  von  kardinaler  Bedeutung  ist. 

a)  Vorfragen. 

Es  kann  nicht  als  Lösung  des  Problems  gelten,  wenn  man  vor- 

schlägt,   irgend    eine    der    von    Polybios    gegebenen    A  b  s  t  a  n  d  s- 

156)  Literatur:  Unger,  Manch.  S.-B.  1876,  S.  563  tf.;  Niese,  Hermes  XIII, 

1878,  S.  401  ff. ;  Mommsen  ib.  S.  546  ff.  •  Mommsen,  R.  F.  II,  352  ft". ;  Unger, 
Hermes  XIV.  1879,  S.  77  ff.;  Seeck  ib.  153;  G.  Strehl,  Die  chronolog.  Daten  bei 

Pol.  1879,  S.  27  ff.;  Unger,  Phil.  39,  1880,  S.  69  ff".;  Matzat,  R.  Chr.  I.  1883, 
S.  86  ö'.;  Holzapfel,  R.  Chr.  1885,  S.  193  ff.;  Soltau,  R.  Chr.  3.50  ff'.;  Triemel, 
J.  f.  Ph.  1889,  S.  353;  Olck,  J.  f.  Ph.  1894,  S.  389;  Unger,  J.  f.  Ph.  1895,  S.  710. 
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zahlen  zu  korrigieren,  wie  dies  Seeck,  Matzut  und  Soltau 

tun  '^').  Zu  diesem  letzten,  verzweifelten  Auskunftsmiltel  dürfte 
man  nur  greifen,  wenn  gar  keine  ]\Iöglichkcit  wäre,  mit  dem  über- 

lieferten Text  auszukommen.  Und  wenn  num  dazu  genötigt  wäre, 

so  ist  klar,  dass  die  ganze  Partie  des  Polybios  allen  und  jeden 
Wert  für  die  Disziplin  der  römischen  Chronologie  einhü»€n  würde. 

Denn  wer  wird  Beweisen  vertrauen,  die  auf  Textkorrekturen  ge- 
gründet sind?  Sehr  treffend  sagt  darüber  Niese  (G,  G.  A.  1887, 

S.  828) :  „Wer  wollte  wohl  leugnen,  dass  Polybios  sich  verlesen 
konnte?  Noch  viel  sicherer  ist  es  aber,  dass  alle  diejenigen,  die 

den  Text  jener  Polybianischen  Stelle  geradezu  'oder  auf  Umwegen 
ändern,  um  sie  erst  mit  ihrer  römischen  Chronologie  in  Einklang 

zu  bringen  und  dann  für  dieselbe  zu  verwerten,  nicht  gehört  zu 

werden  verdienen." 

Ebensowenig  können  solche  Erklärungen  als  einleuchtende  Lö- 
sungen anerkannt  werden,  die  dem  Polybios  eine  Inkonsequenz 

in  d  e  r  A  r  t  d  e  r  Z  ä  h  1  u  n  g  zutrauen,  indem  sie  annehmen,  er 

habe,  wenn  er  den  Abstand  zweier  Ereignisse  in  Kardinal-  oder 

Ordinalzahlen  angibt,  bald  beide  Epochenjahre  bald  nur  eines  ein- 

geschlossen ''"'^).  Jedenfalls  würde  auch  bei  dieser  Voraussetzung 
die  Polybianische  Stelle  jeden  Wert  für  die  römische  Chronologie 
verlieren.  Denn  wie  sollten  wir  entscheiden,  wo  Polybios  die  eine 

und  wo  er  die  andere  Rechnungsweise  angewendet  hat?  Diskutabel 

sind  nur  solche  Erklärungsversuche,  welche  seis  in  der  einen  oder 

in  der  andern  Weise  eine  durchaus  konsequente  Rechnung  voraus- 
setzen. Denn  man  darf  mit  gutem  Recht  den  Satz  Mommsens 

(R.  F.  II,  365)  zum  Ausgangspunkt  nehmen,  dass  einem  Schrift- 
steller wie  Polybios  ein  folgerechtes  Verfahren  in  diesen  Dingen 

zugetraut  werden  könne. 
Abzuweisen  ist  auch  die  von  Unger  vertretene  Annahme,  dass 

Polybios  bei  seinen  Abstandsangaben  stets  genau  von  Ereignis 

zu  Ereignis  gerechnet  habe.  Ander  früher  besprochenen  Stelle 

I,  6  hat  er  allerdings  von  den  beiden  Schlachttagen,  nicht  von  deren 

Epochenjahren  an  gerechnet  (s.  Anm,  153).  Das  ist  Unger  gegen 

Holzapfel  (200,  2)  zuzugeben.  Aber  dieser  Fall  ist  mit  dem  vor- 
liegenden  nicht   zu  vergleichen.     Dort  war  durch  die  Doppeldatie- 

157)  Seeck  korrigiert  33  statt  30  in  cap.  19,  1.  Matzat  16  statt  13  in  cap. 
18,  9.     Soltau  18  statt  13  in  cap.  18,  9. 

158)  Mit  der  Voraussetzung  inkonsequenter  Zählung  operieren  ausser  Holz- 
apfel (217)  und  Soltau  (355)  auch  Fischer  in  den  Rom.  Zeittafeln,  Unger,  Strehl, 

Olck  und  Triemel. 
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rung  (von  Aegospotamoi  vorwärts  und  von  Leuctra  rückwärts)  jeder 

Zweifel  über  das  gemeinte  Jahr  ausgeschlossen.  Bei  der  Gallier- 

chronologie dagegen  haben  wir  eine  fortlaufende  Kette  von  Ab- 

standsungaben.  Eine  Rechnung  von  den  genauen  Daten  der  Er- 
eignisse aus  war  hier  nicht  möglich,  zumal  es  sich  hier  nicht  wie 

dort  um  bestimmt  datierbare  Schlachten,  sondern  um  länger  dauernde 

Einfälle  handelt.  Es  ist  klar,  dass  Poljbios  hier  nur  von  den 

E  p  o  c  h  e  n  j  a  h  r  e  n  der  Ereignisse  aus  gerechnet  haben 

kann,  wie  dies  auch  von  den  meisten  als  selbstverständlich  voraus- 
gesetzt und  von  Holzapfel  (199  tV.)  mit  durchschlagenden  Gründen 

gegen  Unger  verteidigt  worden  ist. 
Polybios  hat  die  Epochenjahre  der  Ereignisse  zugrunde  gelegt; 

aber  welche  J  a  h  r  f  o  r  m  hat  er  dabei  im  Auge  ge- 

habt? In  der  Hegel  wird  ohne  weiteres  vorausgesetzt,  dass  Po- 
lybios nach  römischen  K  o  n  s  u  1  a  t  s  j  ah  r  e  n  rechne  (Mommsen, 

Niese,  Holzapfel  u.  a.).  Ich  gebe  zu,  dass  dies  die  nächstliegende 
Annahme  ist,  mit  der  man  jedenfalls  einmal  den  Versuch  machen 

muss;  denn  Polybios  hat  seine  Notizen  doch  ohne  Zweifel  einem 
römischen  Annalisten  entlehnt,  bei  dem  er  sie  natürlich  unter  den 

betreffenden  Konsulaten  fand.  Macht  man  aber  den  Versuch,  die 

Polybianischen  Angaben  unter  dieser  Voraussetzung  nachzurechnen, 

so  gerät  man  in  mannigfache  Schwierigkeiten:  wenn  man  eine  kon- 
sequente Handhabung  der  Abstandszahlen  annimmt,  so  stimmen 

die  Daten  des  Polybios  nicht  zu  denen  der  übrigen  üeberliefe- 

rung  ̂^'•')  und  es  muss  dann  über  die  Annalistik  das  Verdammungs- 
urteil gesprochen  werden ;  will  man  umgekehrt  eine  gewdsse  Har- 

monie mit  der  annalistischen  Ueberlieferung  herstellen,  so  muss 

man  bei  Polybios  Inkonsequenzen  in  der  Rechnung  zulassen. 

Pazu  kommt  ein  weiterer  Umstand:  Polybios  weist  den  ein- 
zelnen Galliereinfällen  der  älteren  Zeit  immer  nur  Ein  Jahr  zu 

und  er  wird  Recht  damit  haben;  tlie  gallischen  Züge  waren  ohne 

Zweifel  Beutezüge,  die  nur  auf  einen  Sommer  berechnet  waren; 

im  Frühjahr  brachen  sie  auf,  im  Herbst  kehrten  sie  zurück.  Bei 
Livius  sind  aber  mehrere  dieser  Galliereiufälle  auf  zwei  aufeinan- 

derfolgende Konsulate  verteilt.  Man  hat  dafür  freilich  die  Erklä- 

rung bereit,  die  Ausdehnung  auf  zwei  Jahre  sei  ausmalende  Er- 
dichtung der  Annalisten  (Mommsen,  Soltau  u.  a.).  Diese  Annahme 

ist  aber  unstatthaft,    so  lange    eine   andere  Erklärung   möglich  ist. 

159)  Dies  wird  ausdrücklich  zugegeben  von  Holzapfel  227;  am  krassesten 
»    ist  die  Diskrepanz   mit   den  Livianischen  Zeitangaben  bei  Mommsens  Tabelle 

(vgl.  R.  F.  II,  362.  364). 
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Wenn  der  Wechsel  des  roinisclie'n  Aintsjuhr.s  in  den  Sommer  fiel, 
so  ist  es  sehr  gut  denkbar,  dass  mit  einem  und  demselben  Gallier- 

zug zwei  aufeinanderfolgende  Konsulivollegien  zu  tun  liatten,  das 

eine  am  Ende,  das  andere  am  Anfang  seines  Amtsjahrs.  Hält 

man  die  annalistische  Tradition  bis  zum  Erweis  des  Gegenteils  für 

glaubwürdig,  so  muss  daraus  geschlossen  werden,  dass  Polybios  in 
seiner  Aufzählung  nicht  nach  Konsulatsjahren  rechnete,  von  denen 

oft  zwei  an  demselben  Sommer  partizipierten,  sondern  nach  einer 
Jahrform,  in  der  der  Sommer  nicht  zerrissen  war. 

Man  hat  nun  daran  gedacht,  Polybios  habe  das  sog.  „natür- 

liche", mit  dem  Frühling  anhebende  Jahr  zugrunde  gelegt  (Unger, 
Phil.  39,  74.  Soltau,  R.  Chr.  352.  Olck  S.  389).  Es  lässt  sich  aber 

nicht  beweisen,  dass  Polybios  irgendwo  mit  solchen  Jahren  gerechnet 
hat.  Es  finden  sich  nur  zwei  Jahrformen  bei  ilnn  verwendet:  das 

römische  Konsulatsjalir  und  das  Olympiadenjahr.  Nach  Konsul- 
jahren hat  er  die  Geschichte  des  ersten  punischen  Kriegs  erzählt; 

nach  Konsuljahren  erzählt  er  auch  die  letzte  Phase  der  Gallier- 

kriege von  der  Schlacht  bei  Telamon  an,  wo  seine  Erzählung  über- 

haupt ausführlicher  wird  (von  cap.  23  an).  Für  die  in  Abstands- 
zahlen gegebene  Uebersicht  über  die  früheren  Begegnungen  der 

Römer  mit  den  Galliern  führt  aber  der  Versuch,  mit  Amlsjahren 

zu  rechnen,  zu  keinem  befriedigenden  Resultat;  folglich  bleibt  nichts 

übrig,  als  es  mit  O  1  y  m  p  i  a  d  e  n  j  a  h  r  e  n  zu  versuchen  ^'•).  Der 
Einwand  liegt  nahe,  ob  es  denn  wahrscheinlich  sei,  dass  Polybios 

sich  die  Mühe  genommen,  die  Nachrichten,  die  er  in  seiner  Quelle 
bei  den  Konsulaten  fand,  auf  Olympiadenjahre  umzurechnen  und 
nach  diesen  dann  die  Intervalle  zu  bestimmen.  Indessen  darf  man 

sich  die  Sache  nicht  zu  schwierig  vorstellen.  Polybios  hatte  jeden- 
falls eine  synchronistische  Tabelle  zur  Hand,  in  der  griechische 

Olympiadenjahre  und  römische  Eponymenjahre  nebeneinanderstan- 
den. Er  Avusste  aber  auch,  wie  die  Tabelle  zu  interpretieren  sei, 

dass  nämlich  die  nebeneinanderstehenden  griechischen  und  römischen 

160)  Olympiadenjahre  werden  von  Unger  (Phil.  39,  75)  für  einen  Teil  der 

Polybischen  Angaben  vorausgesetzt,  nämlich  für  II,  21 — 23,  4,  während  er  vor- 
her nach  natürlichen  Jahren  gerechnet  haben  soll.  Diese  Annahme  eines 

Wechsels  der  Jahrform  ist  natürlich  ebenso  unstatthaft  wie  die  Annahme  in- 

konsequenter Zählung.  Ganz  anders  ist  es. II,  23,  5  beim  Uebergang  zur  Er- 
zählung nach  Konsuljahren;  denn  da  hören  die  Abstandsangaben  auf.  —  Mit 

Olynipiadenjahren  rechnet  auch  Triemel,  aber  in  seiner  1.  Abhandlung  (Quink- 
tier  S.  17)  von  ol.  99,  1  an,  in  der  2.  (J.  f.  Ph.  1895,  S.  533)  von  ol.  99,  3  an; 
bei  Ordinalzahlen  nimmt  er  Einschluss  beider  Termine  an,  bei  Kardinalzahlen 
verfährt  er  inkonsequent. 
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Jahre  nicht  zusammenfielen,  sondern  sich  schnitten.  Icli  glaube, 

man  niuss  immer  von  der  Voraussetzung  ausgehen,  dass  die  Alten 

nicht  weniger  gute  und  sorgfältige  Rechner  gewesen  sind  als  wir. 
In  der  von  Mommsen  gemachten  Zusammenstellung  der  römischen 

Fasten  im  C.  I.  L.  I  steht  neben  jedem  Konsulat  das  Varronischc 
Jahr  und  daneben  das  Jahr  vor  Christi  Geburt;  die  Benutzer  der 

Tabelle  aber  wissen  '"'),  dass  die  Yarronischen  Jahre  und  die  ju- 
lianischen Jahre  erst  von  GOl  Varr.  =•  153  v.  Chr.  an  zusammen- 

fallen, weil  erst  von  da  an  die  Konsulate  mit  1.  Jan.  beginnen, 

vorher  dagegen  wegen  des  wechselnden  Antrittstermins  der  Konsuln 
sich  schneiden.  Und  wenn  z.  B.  bei  dem  bekannten  Duilius  die 

Jahrzahlen  494  Varr.  und  2G0  vor  Chr.  stehen,  so  weiss  der  Be- 
nutzer, dass  494  Varr.  genau  genommen  =  Kai.  Mai  260  bis  pr.  Kai. 

Mai  259  v.  Chr.  ist,  und  wenn  Duilius  Kai.  Intercalaribus  triumphiert 

hat,  so  ist  dieser  Triumph  nicht  ins  Jahr  260,  sondern  ins  Jahr  259 

zu  setzen.  Sollte  Polybios  weniger  geschickt  in  Handhabung  seiner 

Tabelle  gewesen  sein?  Wenn  das  Konsulat  des  C.Licinius  undC.  Sul- 
piciusll  (393  Varr.)  in  seiner  Tabelle  bei  ol.  105,  3  stand  (s.S.  119),  so 

wusste  er,  dass  das  bedeutet:  das  Konsulat  hat  in  ol.  105,  3  be- 
gonnen und  in  ol.  105,  4  geendet;  es  ist,  wie  wir  das  auszudrücken 

pflegen,  =:  ol.  105,  ̂ ji.  Wenn  er  nun  bei  Fabius  fand,  dass  unter 
diesen  Konsuln  die  Gallier  kamen  und  dass  ihre  Nachfolger  auch 
noch  mit  derselben  Gallierschar  zu  tun  hatten,  so  war  der  Schluss 

leicht  zu  machen,  dass  jene  am  Ende,  diese  am  Anfang  ihrer  Amts- 
zeit durch  die  Gallier  beschäftigt  waren  und  dieser  Zug  also  nicht 

in  ol.  105,  3,  sondern  in  ol.  105,  4  gehöre.  Vielleicht  war  dieser 

Schluss  nicht  einmal  nötig,  falls  schon  Fabius  die  Angabe  machte, 

dass  die  Gallier  gegen  Ende  des  ersten  Konsulats  kamen,  oder 

falls  die  Triumphaldaten  vorlagen.- 

161)  Manche  freilich  auch  nicht,  wie  z.  B.  M.  Rabenhorat,  der  (im  Philol. 
66.  1907,  S.  605  f.)  das  in  der  Tabelle  im  C.  I.  L.  V  172  zu  dem  Triumph  des 

Dentatus  gesetzte  Varronische  Jahr  479  als  ein  wie  das  danebenstehende  juli- 
anische Jahr  27.5  mit  1.  Jan.  beginnendes  Jahr  auffasst,  und  sich  nun  höchlich 

wundert,  dass  Dentatus  nach  den  Triuinphalfasten  im  Febr.  479  Varr.  trium- 
phiert haben  soll,  während  er  doch  erst  am  1.  Mai  479  Varr.  sein  Amt  ange- 
treten habe,  ja  sich  nicht  scheut,  daraus  den  Schluss  zu  ziehen,  dass  die 

Triumphalfasten  „sich  um  ein  Jahr  geirrt  haben"  und  der  Triumph  tatsächlich 
in  den  Febr.  480  Varr.  =  479  Cap.  gehöre.  In  Wahrheit  hat  nur  Rabenhorst 
geirrt.  Denn  das  Varr.  Jahr  479  beginnt  nicht  mit  1.  Jan.  275,  sondern  mit 
dem  Antritt  der  Konsuln,  also  mit  1.  Mai  275,  und  geht  bis  zum  letzten 
April  274,  und  der  in  den  Febr.  479  Varr.  gesetzte  Triumph  des  Dentatus 
fällt  demnach  an  das  Ende  des  Amtsjahrs  479  Varr.  =  478  Cap.  und  in  den 
Febr.  274  v.  Chr. 
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Ich  gebe  nun  eine  Tabelle  der  von  Polybios  eiwäbiiteii  Ereig- 
nisse, die  auf  folgenden  Voraussetzungen  aufgebaut  ist:  1)  Polybios 

rechnet  mit  Olympiadenjahren ;  2)  er  setzt  auch  hier,  in  Ueberein- 

stinimung  mit  I,  6,  die  gallische**Belagerung  in  ol.  98,  2 ;  3)  er  rech- 
net bei  Abstandsangaben  in  Ordinalzahlen  durchaus  konsequent  und 

zwar  so,  dass  er  den  terminus  a  quo  aus-,  den  terminus  ad  quem 

einschliesst  ̂ "^j ;  4)  er  rechnet  bei  Angaben  in  Kardinalzahlen  eben- 
falls konsequent  und  zwar  so,  dass  sowohl  term.  a  quo  als  term.  ad 

quem  ausgeschlossen  sind:  wenn  auf  einen  Zusammenstoss  eine 

10jährige  AVaffenruhe  folgt,  so  beginnt  diese  im  Jahr  nach  jenem 

Zusammenstoss  und  dauert  10  volle  Jahre,  der  nächste  Zusammen- 
stoss fällt  also  ins  11.  Jahr;  zwischen  beiden  Ereignissen  sind  10 

Olympiadenjahre  zu  verrechnen  ^^^).  Die  Probe  auf  das  Exempel, 
d.  h.  auf  die  Richtigkeit  dieser  Prämissen  wird  sein,  1)  ob  bei  dieser 

Art  der  Ilechnung  die  Distanz  zwischen  ol.  98,  2  (gallische  Belage- 
rung), und  ol.  138,  4  (Schlacht  bei  Telamon)  durch  die  Polybischen 

Abstandszahlen  richtig  ausgefüllt  wird,  2)  ob  die  Intervalle  zwischen 
den  sicher  datierbaren  Ereignissen  der  späteren  Zeit  (Schlacht  bei 

Sentinum,  am  Vadimonischen  See,  Ankunft  des  Pyrrhus,  Schlacht 

bei  Telamon)  stimmen,  3)  ob  die  dabei  sich  ergebenden  Datierungen 

des  Polybios  mit  den  Livianischen  Zeitangaben  für  die  Gallierein- 
fälle harmonieren. 

b)  T  a  b  e  11  e. 

ol.    98,  2  (387/6).       Erster  Einfall  der  Kelten.    Diese  sind  7  Monate 
lang  Herren  der  Stadt  (cap.  22,  5). 

Im  30.  Jahr  darnach,  also 

ol.  105,  4  (357/6).       Zweiter  Einfall. 
Im  12.  Jahr  darnach,  also 

ol.  108,  4  (345/4).       Dritter  Einfall. 
Hierauf  13  Jahre  lang,   also 

ol.  109,  1—112,  1.      Waffenruhe. 
Hierauf  ([lexa  Se  taOxa),  also 

162)  So  Niese  und  Holzapfel,  während  Mommsen,  Unger,  Seeck,  Triemel 
annehmen,  Polyb  habe  dabei  immer  beide  Termine  eingeschlossen.  Allein 
sobald  man  nicht  a  dato  rechnet,  sondern  vom  Epochenjahr  eines  Ereignisses, 
ist  Nieses  Rechnung  die  einzig  natürliche.  Sie  ist  auch  in  zahlreichen  Fällen 
bei  alten  Autoren  mit  Sicherheit  zu  konstatieren  (Holzapfel  202,  352  f.,  Soltau 

254,  Niese  in'  Hermes  31,  189G,  S.  490). 
163)  So  Mommsen  und  Niese,  letzterer  aber  mit  einer  Ausnahme  bei  Sia- 

Yevo|idv(üv  ix(T)v  Sdy.a.  Holzapfel  nimmt  an,  Pol.  habe  bald  bloss  das  Anfangs- 
jahr, bald  aber  auch  das  Endjahr  ausgeschlossen. 
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ol.  112,  2  (331/0).       Friedoiis-  und  Yertragsabschluss. 
Der  Friede  \vird  30  Jahre  gehalten,  also 

ol.  112,  3—119,  4.      Friedenszeit. 
Nach  Ablauf  der  30  Jahre,  also 

ol.  120,  1  (300/299).  Vierter  Einfall  im  Bund  mit  Etruskern. 
Im  4.  Jahr  darnach,  also 

ol.  121,  1  (296/5).  Fünfter  Einfall  im  Bund  mit  Samnitern,  Sieg 

der  Gallier  £v  tf^  Kajjiept''ü)v  X^P?5  Sieg  der 
Römer  sv  tq  xwv  Zevc'.vaxöiv  X^P?* 

ol.  121,  2—123,  3.     Zehnjähriges  Intervall  (Waffenruhe). 

ol.  123,  4  (285/4).  Sechster  Einfall.  Tod  des  Ae-jy.cos  vor  Arretium. 
Sieg  der  Römer  über  die  Senonischen  Gallier. 

Sieg  der  Römer  über  Boier  und  Etrusker  am 
Vadimonischen  See. 

Im  folgenden  Jahr,  also 

ol.  124,  1  (284/3).       Zweiter  Sieg  der  Römer  über  Boier  und  Etrus- 

kei'  (Schlachtort  nicht  genannt).  Friedensschluss. 
Hierauf  45  Jahre  lang,  also 

ol.  124,  2—135,  2.      Waffenruhe. 
Nach  Ablauf  der  45  Jahre,  also 

ol.  135,  3  (238/7).  Siebenter  Einfall.  Boier  und  Transalpiner  vor 
Ariminum. 

Im  5.  Jahr  darnach,  also 

ol.  136,  4  (233/2).  Aufteilung  des  ager  Picentinus,  Mapxou  Azr.i- 
Sou  axpaxr^Yoövxo;. 

Im  8.  Jahr  darnach,  also 

ol.  138,  4  (225/4).  Achter  Einfall:  Ankunft  der  Tacoaxac  TaXaxai 
am  Po  nach  Ueberschreitung  der  Alpen  (cap. 

23,  1).  Absendung  des  Konsuls  L.  Aemilius 

nach  Ariminum,  Zug  der  Gallier  durch  Etru- 
rien  bis  Clusium,  3  Tagemärsche  von  Rom. 

Sieg  der  Römer  am  Vorgebirge  Telamon. 

Triumph  des  L.  Aemilius  (cap.  23 — 31).  Ab- 

sendung der  'neuen  Konsuln  Q.  Fulvius  und 
T.  Manlius  (530  Varr.),  um  den  Offensivkrieg 

gegen  die  Kelten  zu  beginnen  (31,  7 — 10). 
ol.  139,  1/2.      .  Kriegführung    der    Konsuln  P.  Furius    und  C 

Flaminius  (531  Varr.). 

ol.  139,  2/3.  Kriegführung  der  Konsuln  M.  Claudius  und  Cn. 

Cornelius  (532  Varr.).  Definitive  Beendigung  der 
Gallierkriege  (cap.  35,  10). 
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c)  Erläuterungen. 

Zwischen  dem  ersten  und  dem  zweiten  Galliereinfall  liegt  die 

sog.  Anarchie.  Hier  muss  es  sich  also  sofort  zeige»,  oh  Po- 
lybios  bei  der  Distanzzahl  30  die  Anarchie  einjährig  oder  fünfjährig 

gerechnet  hat.  Die  gallische  Belagerung  fand  er  in  seiner  Quelle 
unter  dem  Tribunat  der  3  Fabier  (3G4  Varr.).  Das  30.  Jahr  nach 

diesem  ist,  wenn  man  für  die  Anarchie  1  Jahr  rechnet,  ias  Kon- 
sulat des  M.  Fabius  II  M.  Popilius  II  (398  Varr.);  wenn  man  für 

die  Anarchie  5  Jahre  rechnet,  das  Konsulat  des  M.  Fabin»  C.  Poe- 

telius  (394  Varr.).  Unter  diesem  letzteren  Konsulatsjahr  verzeichnet 
Livius  (VII,  11)  einen  Gallierkrieg,  unter  dem  orsteren  nidit,  auch 
nicht  unter  dem  Vorjahr  397  Varr.,  worauf  die  Rechnung  füfcrt,  wenn 

man  mit  Mommsen  den  term.  a  quo  einschliesst.  Damit  sollte 

die  Frage  eigentlich  ohne  weiteres  entschieden  sein.  Denn 

da  die  Livianischen  Berichte  in  letzter  Linie  auf  die  gleiche  Quelle 

zurückgehen,  auf  die  Mommsen  die  Polybianischen  Angaben  zurück- 
führt, nämlich  auf  Fabius  Pictor,  so  liegt  gewiss  der  Scbluss  am 

nächsten:  Polybios  hat  bei  Fabius  den  zweiten  Galliereinüall  unter 

M.  Fabius  C.  Poetelius  gefunden  und  er  hat  zwischen  diesem  Kon- 
sulat und  dem  Tribunat  der  3  Fabier  eine  Distanz  von  30  Jahren 

herausgerechnet,  weil  er  wie  später  die  Varronische  Liste  ausser 

den  25  konsularischen  Jahren  nicht  bloss  1,  sondern  5  konsul- 
lose Jahre  in  seiner  Tabelle  hatte.  Mommsen  aber  geht  von 

dem  Dogma  aus,  Polybios  müsse  nicht  5,  sondern  1  Jahr  für  die 

Anarchie  gerechnet  haben,  als  ob  dies  das  Sichere  und  nicht  das 

erst  zu  Ermittelnde  wäre,  und  schliesst  nun,  der  zweite  Gallierein- 
fall müsse  unter  C.  Marcius  Cn.  Manlius  (397  Varr.)  stattgefunden 

haben ;  in  den  ältesten  Annalen  sei  er  nur  erwähnt  worden  als  ge- 
schehen im  30.  Jahre  nach  der  Einnahme  Roms ;  als  ihm  dann  auf 

Grund  dieser  Zählung  später  sein  annalistischer  Platz  angewiesen 

worden  sei,  sei  inzwischen  die  Anarchie  aus  einer  ein-  lu  einer 
fünfjährigen  geworden  und  so  sei  der  Bericht  auf  das  Jahr  393  Varr. 

gekommen  (R.  F.  II,  363).  Allein  die  dabei  zugrunde  gellte  Vor- 
stellung, dass  schon  bei  Fabius  die  Keltenzüge  nicht  annalistisch 

unter  den  einzelnen  Jahren,  sondern  „in  einer  zusammenfassenden 

Darstellung"  gestanden  haben,  dass  ferner  die  Reihe  der  Kelten- 
kriege bei  Fabius  bloss  in  Distanzzahlen  überliefert  war,  und  dass 

darnach  erst  in  der  späteren  Annalistik  die  einzelnen  ICiiege  an 
bestimmte  Konsulate  ausgeteilt  worden  wären,  ist  aus  mehr  als 

einem  Grunde  durchaus  unwahrscheinlich.  Hat  aber  Polylios  die 

5jährige  konsullose  Zeit  in  seiner  Tabelle  gehabt,    so  könaen  die 
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4  D  i  k  t  ti  t  o  r  e  n  j  ah  r  e  unmöglich  darin  gezählt  worden  sein. 

Denn  für  die  87  Olympiadenjahre  von  ol.  98,  2  bis  ol.  119,  4  (s. 

S.  118)  waren  82  römische  Kollegien  vorhanden;  es  konnten  also 

liur  5  konsullose  Jahre  eingeschaltet  werden,  nicht  aber  5  +  4  =  9. 
Der  zweite  G  a  1 1  i  e  r  e  i  n  f  a  1 1  wird  von  Livius  auf  zwei 

Konsulatsjahre  verteilt;  nicht  nur  die  Konsuln  M.  Fabius  C.  Poete- 

lius  (394  Varr.),  sondern  schon  ihre  Vorgänger  C,  Licinius  C.  Sul- 
picius  II  (393  Varr.)  haben  mit  den  Galliern  zu  tun.  Wer  den 

Polybios  nach  Amtsjahren  rechnen  lässt,  ist  zu  der  Verlegenheits- 
auskunft genötigt,  von  den  beiden  Kriegsjahren  des  Livius  sei  eines 

gefälscht  (nach  Mommsen,  R.  F.  II,  3G4,  A.  114  das  zweite,  nach 

Soltau,  R.  Chr.  3G0  f.  das  erste).  Diese  Verdäclitigung  der  Liviani- 
schen  Tradition  ist  aber  durchaus  nicht  notwendig,  wenn  wir  den 

Polybios  nach  Olympiadenjahren  rechnen  lassen;  denn  an  dem  01.- 
Jahr  105,  4  partizipierten  die  beiden  von  Livius  mit  den  Galliern 

in  Verbindung  gebrachten  Konsulatsjahre :  vom  ersten  fiel  das  Ende, 

vom  zweiten  der  Anfang  in  ol.  105,  4.  Verfolgt  man  die  Erzählung 

des  Livius,  so  ergibt  sich  deutlich,  dass  die  Kämpfe  des  ersten  und 

des  zweiten  Konsulatsjahrs  in  denselben  Sommer  fallen;  es  liegt 
kein  Winter  dazwischen,  die  Gallier  haben  nur  zwischen  den  ersten 

und  den  späteren  Zusammenstössen  einen  Abstecher  nach  Kam- 
panien  gemacht.  Der  von  Livius  VII,  11,  2  erwähnte  Jahreswechsel 

ist  der  Amtsjahrwechsel,  der  somit  damals  offenbar  in  den  Sommer 
fiel.  Ganz  in  Uebereinstimmung  damit  stehen  auch  die  Daten  der 

Triumphaltafel.  Nach  ihr  triumphiert  der  393  Varr.  ernannte  Dik- 
tator T.  Quinctius  im  Februar,  der  Konsul  C.  Poetelius  von  394  Varr. 

im  Quinktilis  ̂ *'*).  Es  muss  danach  der  Amtsjahrwechsel  damals 
zwischen  Februar  und  Quinktilis  stattgefunden  haben. 

Chronologisch  besteht  also  über  den  zweiten  Gallierein- 
fall gar  keine  Differenz  zwischen  der  Angabe  des  Polybios  und  dem 

Bericht  des  Livius ;  sachlich  aber  lässt  sich  eine  gewisse  Ver- 

schiedenheit nicht  verkennen.  Polybios  sagt  (cap.  18,  6):  oux  exoX- 

jirjaav  avTe^ayayeiv  'Pü)|Jiaiot  xa  axpatoTceSa,  5ta  xö  TcapaSo^ou  yevo(j.£- 
vrjg  vr](;  icpoSou  irpoxaxaXTjcpO'fivat  xa:  [xi]  xaxaxaxf]aat  xag  xwv  au|X|Jia- 

Xwv  a^pot'aavxa;  Suvanei?.  Livius  berichtet  zwar  im  ersten  Amts- 
jahr nur  unentschiedene  Plänkeleien  an  der  Aniobrücke  (VII,  9,  7) 

164)  Vgl.  C.  I.  L.  P  170.  Beim  Triumphdatum  des  T.  Quinctius  sind  nur 

die  Buchstaben  nalibus  erhalten,  die  zu  Quirinalibus  (17.  Febr.)  oder  zu  Ter- 
minalibus (23.  Febr.)  ergänzt  werden  können.  Die  altrömischen  Kalender- 

daten entsprechen  natürlich  nicht  genau  den  gleichlautenden  julianischen,  vgl, 
unten  IV.  Teil. 
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und  den  Zweikampf  des  Manliiis  Toiquatus,  im  zweiten  Amtsjalir 

dagegen  lässt  er  den  Diktator  Q.  Servilius  einen  Sieg  erfechten  und 
auch  den  Konsul  Poetelius  einen  Erfolg  erringen  (VII,  11,  7).  Es 

ist  kein  Zweifel,  dass  die  alte  Tradition  auf  dem  Wege  von  Fahius 

zu  Livius  eine  gewisse  Ausschmückung  in  maiorem  populi  Ilomani 

.  gloriam  erfuhr.  Die  chronologische  An  Setzung  ist 

geblieben,  aber  materiell  ist  der  15  e  rieht  etwas 
zu  Gunsten  der  Römer  gefärbt.  Allzu  schroff  wird  man 

übrigens  in  dem  vorliegenden  Fall  die  Verschiedenheit  zwischen 

Polybios  und  Livius  nicht  einmal  fassen  dürfen.  Denn  Polybios 
ist  sehr  kurz,  und  wenn  bei  Livius  etwas  zu  Gunsten  der  Kömer 

hinzugetan  sein  sollte,  so  scheint  andererseits  Polybios  zum  Zweck 
der  rhetorischen  Gegenüberstellung  mit  dem  dritten  Gallierzug  die 

Leistungen  der  Römer  etwas  herabgedrückt  zu  haben  '•^). 
Der  dritte  Gallie  reinfall  erstreckt  sich  bei  Livius 

(VII,  23 — 25)  ebenfalls  auf  zwei  Amtsjahre.  Wer  den  Polybios 

nach  römischen  Jahren  rechnen  lässt,  muss  auch  hier  wieder'  für 
eines  der  beiden  Jahre  eine  Fälschung  annehmen  (Mouimsen,  R.  F. 

II,  364.  Soltau,  R.  Chr.  361).  Bei  der  Rechnung  mit  Olympiaden- 
jahren dagegen  lässt  sich  die  Ausdehnung  über  zwei  Amtsjahre  (Ende 

des  einen  und  Anfang  des  andern)  sehr  gut  mit  der  polybianischen 

Angabe  vereinigen.  Nun  besteht  aber  in  der  Intervalliening  schein- 
bar doch  eine  Differenz  zwischen  Polyb  und  Livius.  Das  12.  Jahr 

nach  dem  Sommer  393,394  Varr.  führt  auf  den  Sommer  405/406 
Varr.  Nun  berichtet  aber  Livius  den  dritten  Galliereinfall  unter 

404/405  Varr.  Niese  hat  diese  Differenz  zwischen  Polybios  und 
Livius  richtig  hervorgehoben  und  ebenso  richtig  bemerkt,  dass  „diese 

Abweichung  mit  der  Abweichung  in  der  Gesamtzahl  gar  nicht  zu- 

sammenhängt, sondern  eine  besondere  Bewandtnis  haben  muss" 
(S.  409).  Worin  diese  besteht,  hat  er  aber  nicht  aufzuhellen  ver- 

sucht und  diese  Unterlassung  haben  Mommsen  (R.  F.  II,  364,  A.  114) 

und  Unger  (Herrn.  XIV.  83)  gegen  die  Richtigkeit  von  Nieses  Zähl- 
weise der  Intervallangaben  geltend  gemacht. 

165)  Beim  zweiten  Zug  sind  die  Römer  mutlos  und  wagen  keine  Schlacht 

(xdxe  p,iv  oöx  itoXtiTjoav  dvTä;aYXY-"-''  '^oy\i.>xloi  xä  oxpatÖTisSa),  beim  dritten  Zug 
sind  umgekehrt  die  Römer  mutig  (iistä  tcoXXtjJ  TipoS-ujiCag  ätiyjVxwv,  OTieOSoviss 

o'jji^aXelv  xal  3ia7tiv3uvs5aa'.  -jpl  xwv  SXüiv),  dagegen  die  Gallier  verzagt  und 
nicht  zur  Schlacht  bereit  (oi  51  FaXdiai  y.aiaTüXaYsvtsg  .  .  vuxxös  iTi'.Ysvoiisvr,; 

cf'JY^  uapaTtXy^oiov  iuo'.vjaavxo  tt,v  ä7:oxwpvi3'.v  sij  tyjv  olxsiav).  Jlan  wird  an- 
nehmen dürfen,  dass  hier  die  verschiedene  Situation  beim  zweiten  und  dritten 

Einfall  in  der  Hauptsache  richtig,  aber  in  stark  rhetorischer  Zuspitzung  wie- 
dergegeben ist. 

L  e  u  z  e  ,  Die  römiüchc  JabrzUblung.  9 
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Die  Erklärung  für  die  Ab\veicliuiig  liegt  zweifellos  in  der  ver- 

schiedenen Tradition  ,  über  die  Fasten  der  Jahre  404 — 410  Varr. 

(vgl.  dazu  S.  14  und  S.  95).  Ich  stelle  die  Fasten  des  Diodor  und 
des  Livius  nebeneinander: 

Diodor  (Fabius,  Polybios)  Livius  und  Fasti  Cai^. 

Ol.  108,  2.  M.  PopiHus  404.  M.  Popilius  III 
C.  Cornelius  L.  Cornelius 

ol.  108,  3.  M.  Aemilius  405.  L.  Furius  Camillus 

T.  Quinctius  Ap.  Claudius  Crassus 
ol.  108,  4.  M.  Fabius  406.  M.  Valerius  Corvus  I 

S  e  r.  S  u  1  p  i  c  i  u  s  M.  Popilius  Laenas  IV 

ol.  109,  1.  M.  Valerius  I  407.  T.  Manlius  Torquatus 

M.  Pompilius  C.  Plautius 
ol.  109,  2.  T.  Manlius  408.  M.  Valerius  Corvus  II 

C.  Plautius  C.  Poetelius  II 

ol.  109,  3.  M.  Valerius  II  409.  M.  F  a  b  i  u  s 

C.  Poetelius  11^  .       Ser.  Sulpicius 
ol.  109,  4.  C.  Marcius  410.  C.  Marcius  Rutilus  III 

T.  Manlius  Torquatus  T.  Manlius  Torquatus  II 

Bei  Fabius  fand  Polyb  den  dritten  Gallierzug  unter  den  Kon- 
suln M.  Aemilius  T.  Quinctius  und  M.  Fabius  Ser.  Sulpicius;  er 

setzte  ihn  demgemäss  in  den  Sommer  von  ol.  108,  4  und  fand  so  in 

korrekter  Rechnung  eine  12jährige  Distanz  von  dem  vorhergehen- 
den (ol.  105,  4).  Ferner  darf  man  ohne  Zweifel  schon  bei  Fabius 

die  Erzählung  vermuten,  dass  im  Lauf  dieses  Gallierkriegs  der  junge 

M.  Valerius  sich  durch  den  Zweikampf  mit  dem  Gallier  auszeichnete 

und  zur  Belohnung  für  diese  Heldentat  trotz  seiner  23  Jahre  fürs 

nächste  Jahr  zum  Konsul  gewählt  wurde  (Liv.  VII,  26,  12).  Viel- 
leicht darf  man  auch  in  der  Notiz  des  Zonaras  (VIII,  25,  7),  der 

Zweikampf  des  Valerius  habe  unter  den  Auspizien  des  Diktators 

Camillus  stattgefunden,  einen  liest  des  ursprünglichen  Berichts  er- 
blicken, so  dass  also  im  Konsulat  des  M.  Fabius  Ser.  Sulpicius  der 

Gallierkrieg  nicht  durch  die  Konsuln,  sondern  durch  den  Diktator 

geführt  worden  wäre. 
In  den  späteren  Listen  ist  das  Konsulat  des  M.  Fabius  Ser. 

Sulpicius  an  eine  spätere  Stelle  versetzt  worden ;  aus  welchem  Grund 
dies  geschah,  ist  vorläufig  nicht  zu  erkennen.  Dadurch  rückte  der 

junge  Konsul  M.  Valerius  um  eine  Stelle  hinauf  und  wurde  zum 

Nachfolger  von  M.  Aemilius  T.  Quinctius.  Seine  Heldentat  musste 

also  in  deren  Konsulat  fallen.  Die  Namen  M.  Aemilius  T.  Quinc- 
tius sind  aber  in  den    späteren  Listen  verschwunden  und  durch  L. 

b 



Polybs  Chronologie  ihn-  Ciiillierkrit^g«.  131 

Fiiiius  Caiuillus  Ap.  Claudius  Crassus  ersetzt.  Es  liegt  nahe,  zu 
vermuten,  dass  der  Diktator  Caniillus,  unter  dem  Valaius  seine 

Heldentat  ausführte,  mit  seinem  Jleiteroberst  in  den  späteren  Tiisten 

verselientlich  an  die  Stelle  der  Konsuln  gesetzt  worden  kt  ̂"*^). 
Die  Angabe  des  Polybios,  der  dritte  Galliereinfall  habe  im 

12.  Jahr  nach  dem  zweiten  stattgefunden,  ist  somit  ein  zweites  In- 

dizium (das  erste  s.  S.  95)  dafür,  dass  die  Diodorische  Anordnung 
der  Fasten  für  die  Jahre  404—410  Varr.  nicht  auf  ein  Versehen 

Diodors,  sondern  auf  seine  Fastenquelle  zurückzuführen  fet;  und 

da  nun  Polybs  Notizen  über  die  Gallicrkriege  höchstwahrscheinlich 

aus  Fabius  stannnen,  so  haben  wir  hier  auch  ein  weiteres  Argu- 
ment dafür,  dass  die  Fasten  Diodors  wirklich  aus  Fabius  j;eschöpft 

sind. 

Für  den  F  rie  d  e  n  s  s  ch  1  u  ss  zwischen  der  13jährigen  und 

der  30jährigen  Waffenruhe  ist  mit  Niese  gegen  Mommsen,  dem 

Unger,  Holzapfel,  Soltau,  Triemel  folgen,  ein  besonderes  Jahr  an- 

zusetzen.   Mommsen  sagt:  „Wir  haben  kein  Recht,  einein  verstän- 

166)  Dieser  "Verdacht  wird  durch  die  Ausdruckswei.se  bei  Liv.  VIT,  24,  11 
bestärkt:  dictator  L.  Furius  Camillus  dictus  (niunlich  im  Jahr  404  Varr.  zur 
Abhaltung  der  Wahlen  für  405)  addito  magistro  equitum  P.  Cornelio  Scipione 

reddidit  patribus  possessionem  pristinam  consulatus.  ipse  ob  id  »eritum  ia- 
genti  patrum  studio  creatus  consul  collegam  Ap.  Claudium  Cra*sum  dixit. 
Darin  liegt  ein  Widerspruch.  Wenn  Kamillus  als  Wahlleitender  f«r  die  Wahl 
von  2  patrizischen  Konsuln  sorgte,  so  kann  er  doch  nicht  zum  Lob»  für  dieses 
Verdienst  bei  der  gleichen  Wahlhandlung  selbst  zum  Konsul  gewiklt  worden 
sein.  Offenbar  sind  die  unter  seiner  Leitung  gewählten  Konsuln  für  405  die 

^on  Diodor  genannten  M.  Aemilius  T.  Quinctius,  die  ja  in  der  Tat  beide  Pa- 
trizier sind.  Dass  eine  Verwechslung  mit  der  Diktatur  des  Kamilhis  vorliegt, 

geht  auch  aus  dem  Ausdruck  collegam  Ap.  Claudium  Crassum  dixit  hervor. 
Der  Konsul  kann  seinen  Kollegen  nicht  ernennen  (vgl.  Mommsen,  R.  St.  R.  I. 

162,  1);  dagegen  ist  dicere  der  term.  techn.  für  die  Ernennung  des  mag.  equi- 
tum durch  den  Diktator  (Mommsen,  R.  St.  R.  IL  157,  9).  —  Da  dureh  die  Um- 

stellung des  Konsulats  von  M.  Fabius  Ser.  Sulpicius  das  Ende  des  Gallierkriegs 
um  ein  Jahr  vorgeschoben  war,  so  rausste  auch  sein  Anfang,  da  er  als  ein 
über  2  Konsulate  sich  erstreckender  überliefert  war,  um  ein  Jahr  vofgeschoben 
werden  und  kam  so  ins  Konsulat  des  M.  Popilius  L.  Cornelius  (404  Yütt.). 

Es  darf  nicht  verschwiegen  werden,  dass  Livius  sich  hier  die  auf  zwei  Kon- 
sulate verteilten  Gallierkänipfe,  die  nach  unserer  Vermutung  in  einen  und 

denselben  Sommer  fallen,  durch  einen  Winter  getrennt  denkt;  dmn  er  sagt 
VlI,  25,  3  (zu  405  Varr.) :  Galli  ex  Albanis  montibus,  quia  hieraii  vim  pati 
nequiverant,  per  campos  maritumaquc  loca  vagi  populabantur.  Aber  diese 
Motivierung  ist  ohne  Zweifel  eine  Zutat  des  Livius,  der  augenblicklich  nicht 

•daran  dachte,  dass  die  Konsulate  damals  nicht,  wie  zu  seiner  ZeÄ.  Kai.  Jan. 
wechselten,  sondern  im  Sommer.  Dass  die  Gallier  auf  den  AHmnerbergen 
überwintert  hätten,  ist  an  sich  unglaublich. 

9* 



J32  Zweite  Periode:  PolyLios  und  Piso. 

digen  i\Ianne,  der  kriegerische  und  friedliche  Zeiten  in  ihrer  Folge 
aiifzjililt,  den  logischen  Sclmitzer  l)ciziinicssen,  dcass  er  zwischen 

Krieg  und  Frieden  ein  Friedensschlussjahr  eingeschaltet  hat".  Diese 
Argumentation  ist  fehlerhaft,  weil  der  Vertrag  nicht  zwischen  Krieg 

und  Frieden,  sondern  zwischen  zwei  längeren  Friedenszeiten  einge- 

schoben ist.  Wenn  ein  Krieg  vorherginge,  wäre  Momrasens  An- 
sicht berechtigt.  Es  gehen  aber  13  volle  Jahre  Wattenruhe  vorher 

und  hierauf  ([jiSTa  ok  taOxa)  wird  der  Vertrag  geschlossen.  Für 
diesen  durfte  Poly])ios  in  der  Rechnung  mit  gleichem  Grund  ein 

Jahr  ansetzen,  wie  sonst  für  einen  Kriegszug.  Diese  dauerten  auch 

nicht  ein  ganzes  Jahr,  sondern  höchstens  einen  Sommer  und  waren 

nach  Pülybs Darstellung  oft  ganz  vorübergehend  (z.B.  18,8.  19,2.  19, G); 

auch  Ijeanspruchten  die  dem  Vertragsschluss  vorhergehenden  Ver- 
handlungen sicher  eine  gewisse  Zeit  und  man  darf  vielleicht  aus  den 

Worten  {xeia  ok.  ick-Özol  auvopwvxes  auqavo|ji£vr]V  xyjv  'Pcoixacwv  ouvantv, 
mit  welchen  die  gallische  Geneigtheit  zum  Vertragsschluss  begründet 

wird,  den  Schluss  ziehen,  dass  die  Gallier  eigentlich  einen  Kriegs- 
zug beabsichtigten  (vgl.  Holzapfel  215)  und  erst  bei  Gelegenheit  ihres 

Vorstosses  nach  dem  Süden  die  grössere  Macht  der  Römer  gewahr 

wurden.  Ueberhaupt  erfordert  die  ganze  Anlage  der  Polybischen 

Rechnung,  dass  in  Fällen,  wo  zweimal  hintereinander  die  Dauer 

von  Friedenszeiten  in  Kardinalzahlen  angegeben  ist,  für  das  Ereig- 

nis, das  diese  beiden  Perioden  trennt  —  sei  dies  nun  ein  Kriegs- 
zug oder  eine  diplomatische  Verhandlung  ohne  vorhergehenden 

Kampf  —  in  die  Tabelle  ein  besonderes  Jahr  als  Epochenjahr 
einzustellen  ist. 

Der  vierte  Gallier  zug  kommt  nach  unserer  Rechnung 

auf  ol.  120,  1.  In  diesem  Ol.-Jahr  traten  nach  Polybs  Tabelle  M. 
Fulvius  T.  Manlius  (455  Varr.)  das  Konsulat  an  (S.  112).  Unter  diesem 

Amtsjahr  berichtet  auch  Livius  (X,  10)  einen  Gallierzug,  dessen 

Verlauf  ganz  ähnlich  geschildert  wird  wie  von  Polybios.  Bei  Mommsens 

Berechnung  (S.  365)  trifft  der  vierte  von  Polyb  erwähnte  Zug  nicht 
in  das  Amtsjahr  455. 

Der  fünfte  G  a  1 1  i  e  r  z  u  g  kommt  auf  ol.  121,  1 ;  in  diesem 

Jahr  traten  Q.  Fabius  V  P.  Decius  IV  (459  Varr.)  das  Konsulat  an. 

Unter  diesem  Amtsjahr  erzählt  auch  Livius  (X,  25  fl'.)  eine  Schlappe 
der  Römer  bei  Clusium,  quod  Camars  olim  appellabant,  und  den 
grossen  Sieg  der  Römer  über  Gallier  und  Samniten  bei  Sentinura. 

Was  die  zehnjährige  Waffenruhe  betrifft,  so  sind 

die  Worte  ocayEvoixEvojv  ok  TiaX'.v  sxwv  osxa  ohne  Zweifel  mit  Momm- 

sen  (S.  3G5)  gegen  Niese  (S.  404)  als    reine  Intervallangabe   aufzu- 
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fassen.  Man  daif  die  Worte  nicht  mit  Niese  übersetzen:  Zehn 

Jahre  später,  sondern  sie  sind  =  10  annis  interiectis,  interpositis. 
Beim  sechsten  Gallierzug  luit  Mommscn,  dem  Strehl 

und  Triemcl  folgen,  die  von  Polybios  cap.  19,  7—20,  3  erwähnten 
Ereignisse  auf  2  Jahre  verteilt,  so  dass  der  Tod  des  Aeu/.tos  und 

die  Besiegung  der  Senonen  dem  ersten,  die  Schlacht  am  Vadimo- 
nischen  See  aber  dem  zweiten  Jahr  zufällt.  Das  ist  im  Widerspruch 

mit  Polybs  Darstellung,  der  einen  Jahreswechsel  nirgends  andeutet, 

und  wenn  Mommsen  (A.  120)  sagt,  einer  ausdrücklichen  Hinweisung 
darauf,  dass  diese  Ereignisse  sich  auf  2  Jahre  verteilen,  habe  es 

hier  nicht  bedurft,  so  ist  dabei  die  ganze  Anlage  der  Polybischen 
Uebersicht  ignoriert,  die  auf  genaueste  tabellarische  Chronologie 

gestellt  ist,  und  den  Uebergang  zu  einem  neuen  Jahr  unmöglich 
stillschweigend  machen  konnte.  Mommsens  Ansicht  (die  er  im  ersten 

Entwurf  im  Hermes  XIII  noch  nicht  vertrat)  ist  nur  eine  Verlegen- 

heitsauskunft, weil  er  ohne  diese  gewaltsame  Annahme  seine  Vor- 

aussetzungen bezüglich  der  Rech nungsweise  des  Polybios  nicht  durch- 
führen kann.  Niese  hat  die  drei  Ereignisse  richtig  in  das  gleiche 

Jahr  gesetzt ;  aber  da  er  die  Intervallangabe  oiayevoixevwv  exwv  Ssxa 
falsch  auffasst,  so  kommt  er  für  sie  auf  das  Jahr  4G9  Varr.  und 

für    die    definitive  Niederlage    der    Boier    im    folgenden    Jahr    auf 

470  Varr.  Er  muss  dann  eine  Difi'erenz  des  Polybios  .mit  der  son- 
stigen Ueberlieferung  annehmen;  denn  nach  diesen  fällt  die  Ent- 

scheidungsschlacht   in    das    Konsulat    des    P.   Cornelius    Dolabella 
471  Varr. 

Nach  unserer  Rechnung  fallen  die  3  Ereignisse  des  ersten 

Kriegsjahrs,  Tod  des  Lucius,  Besiegung  der  Senonen,  Vadimon- 
schlacht,  in  ol.  123,  4.  Da  in  diesem  Jahr  das  Konsulat  des  C. 

Servilius  L.  Caecilius  (470  Varr.)  beginnt,  so  haben  wir  den  Vorteil, 

den  von  Polyb  genannten  Aeuxcog  6  axpair^yo^  mit  dem  Konsul  L. 
Caecilius  identifizieren  zu  können,  was  bei  Nieses  Rechnung  nicht 

möglich  ist. 
Der  zweite,  entscheidende  Sieg  der  Römer 

über  die  Boier  und  Etrusker  fällt  in  ol.  124,  1.  Da  in 

diesem  Jahr  das  Konsulat  des  Dolabella  (471  Varr.)  beginnt,  so 

steht  auch  hier  nach  unserer  Rechnung  Polybios  durchaus  im  Ein- 

klang mit  den  römischen  Berichten,  welche  allgemein  die  Beendi- 

gung dieses  Kriegs  dem  Dolabella  zuschreiben  ^^'^).   Mommsen  setzt 

167)  Von  den  Berichten  über  den  senonisch-boischeu  Krieg  sagt  Mommsen 
(K.P.  II,  .366),  sie  lassen  uns  „in  die  unerhörte  Willkür,  mit  welcher  die 
.jüngeren  Annalen    die    überlieferte  Erzählung   nicht    bloss    in    der   Fabelzeit, 
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den  zweiten  Römeisieg  in  472  Yarr.  und  kommt  dadurch  mit  der 

Angabc  ,,im  dritten  Jahr  vor  der  Siaßaa:?  IIuppou"  ins  Gedränge. 
Er  kann  sieb  aus  dieser  Verlegenheit  nur  durch  die  ganz  willkür- 

soiidern  selbst  im  historischen  Bereiche  umgestaltet  und  verunstaltet  halben, 

einen  Blick  tun,  der  in  der  Tat  einen  Abgrund  zeigt".  Dieses  Urteil  beruht 
auf  zwei  Fehlern,  die  Mommsen  bei  der  Behandlung  dieser  Berichte  gemacht 
hat.  Der  erste  besteht  darin,  dass  er  die  Angaben  der  späten  Exzerptoren 

Florus,  Eutrop,  Gros,  Appian  ohne  weiteres  mit  der  Version  des  Livius,  dessen 
Bericht  über  diese  Zeit  nicht  erhalten  ist,  identifiziert.  Nun  ist  es  aber  sicher, 

dass  diese  Epitomatoren  bei  ihrem  Streben  nach  Kürze  durch  Zusammenziehung 

verschiedener  Ei-eignisse  oft  die  heilloseste  Verwii-rung  angerichtet  haben; 
Mommsen  selber  macht  S.  371  auf  eine  falsche  Antizipation  bei  Appian 
Samn.  C,  Jiuf  eine  inkorrekte  Zusammenfassung  des  Samniterkriegs  mit  dem 

etruskisch-senonischen  bei  Eutrop  2,  10  und  auf  eine  noch  ungenauere  Zu- 
sammonklittorung  verschiedener  Kriege  bei  Oros  3,  22  aufmerksam.  Der  zweite 

Fehler  besteht  in  der  Behauptung  (S.  369,  373),  in  der  römisch-annalistischen 
Ueberliefcrung  werde  allgemein  der  Sieg  am  V  a  d  i  m  o  n  i  s  c  h  e  n 
See  dem  Konsul  Dolabella  zugeschrieben.  (Derselbe  Irrtum  bei  Niese 
406,  Matzat  I,  87,  Holzapfel  222,  1,  Soltau  366.)  Richtig  ist  nur  soviel,  dass  in 
der  annalistischen  Tradition  allgemein  Dolabella  als  der  erwähnt  wird,  der 

durch  einen  grossen  Sieg  den  boisch-senonischen  Krieg  beendigt  hat  (Dion. 
Hai.  19,  13.  Eutr.  2,  10.  Oros  3,  22.  Dio  fr.  39,  2.  Appian  Gall.  11).  Nichts 
hindert  uns,  diese  Angaben  auf  die  zweite  von  Polyb  erwähnte  Boierschlacht 
zu  beziehen,  für  die  Polyb  den  Ort  nicht  angibt,  und  somit  die  annalistischen 
Berichte  auch  hier  in  Uebereinstimmung  mit  Polybios  zu  finden.  Nirgends 
ist  in  den  oben  zitierten  Stellen  der  Vadimonische  See  als  der  Ort  genannt, 
wo  Dolabella  siegte;  einzig  Florus  (1,  8)  ist  es,  der  den  Dolabella  und  den 
Vadimonsee  zusammenbringt:  omnes  reliquias  eorum  (Gallorum)  in  Etruria 

ad  lacum  Vadimonis  Dolabella  delevit,  ne  quis  extaret  ex  ea  gente  qui  incen- 
sam  a  se  Romam  gloriaretur.  Die  Unzuverlässigkeit  des  Florus  ist  aber  be- 

kannt und  wir  haben  kein  Recht,  eine  Ungenauigkeit  desselben  auf  Livius 
und  die  Annalisten  zurückzuführen.  Ebenso  legen  Mommsen  (S.  373)  und 
Holzapfel  (S.  221)  mit  Unrecht  Gewicht  darauf,  dass  bei  diesen  späten  Autoren 
die  Senonen  vielfach  statt  der  Boier  genannt  sind:  Florus  nennt  überhaupt  die 

Gallier  von  Anfang  an  entweder  Galli  Senones  (I,  7,  4)  oder  bloss  "Senones 
(I,  8,  19),  ebenso  sprechen  Dipdor  XIV,  113,  Eutrop  I,  20,  2  und  Oros  II,  19,  5 
schon  bei  der  Einnahme  Roms  von  den  Galli  Senones.  Also  ist  Senones  bei 

den  Späteren  nur  eine  ungenaue  Bezeichnung  für  alle  Gallier.  Man  hat  des- 
halb kein  Recht,  einen  grossen  Verfälschungsprozess  in  der  jüngeren  Annali- 

stik  zu  statuieren,  bei  dem  die  Senonen  aus  patriotischen  Gründen  für  die 

Boier  substituiert  worden  seien.  —  In  Wahrheit  dürfte  die  von  Livius  gegebene 
Version  nicht  sehr  verschieden  von  der  Polybianischen  gewesen  sein.  Das  ist 
schon  deshalb  wahrscheinlich,  weil  wir,  soweit  Livius  erhalten  war,  ihn  in  der 

chronologischen  Ansetzung  immer  mit  Polybios  übereinstimmend  gefunden 
haben,  mit  Ausnahme  des  dritten  Galliereinfalls,  bei  dem  besondere  Verhält- 

nisse vorliegen.  Die  Verwirrung  und  die  Entstellung,  die  Mommsen  den 
jüngeren  Annalen  Schuld  gab,  kommt  nur  oder  doch  zum  grössten  Teil  auf 
Rechnung  der  späten  Epitomatoren. 
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liehe  und  rein  iinmögliclie  Interpretation  retten,  die  Worte  taOTa 

auv£|3acve  xxX.  bezielien  siel»  nicht  fiiif  die  uriniittelhnr  vorher  ge- 
nannten Ereignisse,  die  Entsclieidungsschlacht  und  den  Fiiedens- 

schluss,  sondern  auf  die  vor  diesen  erwälinte  Schhicht  nni  Vadinio- 
nischen  See. 

Zu  unserer  Rechnung  stimmt  sodann  aufs  beste  die  Zeitangabe, 

die  Polybios  cap.  20,  6  nach  dem  Friedenssclduss  einfügt:  xaOta  5i 

auveßa'.vs  ycvsail-at  xw  xpdw  uftixEpov  Ixet  xf^;  IIu^pou  aa^jaaso);  £•!; 

XTjV  'IxaXcav,  TlIixtixü)  Ss  xf];  FaXaxwv  Tispl  AeX'foü;  S'.a-^d^ä;.  Das 
Epochenjahr  der  Siaßaai?  IIup^ou  ist  ol.  124,  4  (Pol.  II,  41),  die  Nie- 

derlage der  Kelten  bei  Delphi  fällt  in  ol.  125,  2  (Pausan.  X  2H,  14). 

Das  dritte  Jahr  vor  jenem,  das  fiinfte  vor  diesem  ist,  dieselbe  Be- 
handlung der  Ordinalzahlen  vorausgesetzt,  die  wir  den  Polybios  in 

der  ganzen  Rechnung  befolgen  Hessen,  ol.  124,  1. 
Der  siebente  Einfall  kommt  auf  ol.  135,  3.  In  diesem 

Ol.-Jahr  endigte  das  Konsulat  51G  Varr.  und  begann  das  Konsulat 
517  Varr.  Dazu  stimmt  Zonaras  (VIII,  18),  der  den  Krieg  in  516 

Varr.  beginnen  lässt,  weicht  aber  insofern  ab,  als  er  ihn  nicht  bloss- 
im  Jahr  517,  sondern  auch  im  Jahr  518  weitergehen  iFisst.  Auch 

berichtet  Polybios  nichts  von  Zusammenstössen,  während  Zonaras 

eine  wechselvolle  Kriegsgeschichte  gibt.  (Vgl.  dazu  Niese  405,  1. 
Holzapfel  226.) 

Die  Aufteilung  des  Picentischen  Gebiets  fällt  ol.  136,  4, 

in  welchem  Jahr  das  Konsulat  des  M.  Aemilius  Lepidus  beginnt 

(522  Varr.);  wir  haben  somit  den  Vorteil,  die  Angabe  Polybs  ilap- 
xou  AstoSoi)  axpaxr^yoüvxo?  auf  das  Konsulatsjahr  des  Lepidus  be- 

ziehen zu  können.  Nieses  und  Holzapfels  Rechnung  erweist  sich 

hier  als  falsch,  weil  sie  nicht  auf  das  Konsulat  des  Lepidus,  sondern 

auf  das  Vorjahr  (521  Varr.)  führt.  Nieses  Auskunft,  Lepidus  sei 
vielleicht  Praetor  oder  Obmann  der  Triumvirn  für  die  Assignation 

gewesen  (S.  407),  hat  Mommsen  (S.  358)  als  unmöglich  zurückge- 
wiesen. 

Der  achte  Einfall  kommt  auf  ol.  138,  4,  w^oran  die  Kon- 
sulate 529  Varr.  (L.  Aemilius  C.  Atilius)  und  530  Varr.  (Q.  Fulvius 

T.  Manlius)  partizipieren  (s.  S.  113).  Aemilius  und  Atilius  sind  seit 
Kai.  Mai.  225  im  Amt.  Im  Spätsommer  225  erscheinen  die  Gallier 

in  Etrurien.  (Mit  Beginn  von  ol.  138,  4).  Der  Krieg  zieht  sich 

in  den  Winter  hinein.  Aemilius  triumphiert  nach  der  Triumphal- 
tafel III  Non.  IVIart.  224.  Im  Mai  224  treten  Fulvius  und  ̂ Manlius 

an  und  führen  im  Sommer  von  ol.  138,  4  (224)  den  Offensivkrieg 

gegen  die  Gallier. 
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Die  vorliegende  Stelle  ist  neben  18,  G  ein  Indizium  dafür,  dass 

die  von  Polybios  seinen  Abstandsangaben  zugrunde  gelegte  Jalir- 

form  nicht  das  römische  Konsulatsjahr,  sondern  das  Olympiaden- 

jahr  ist.  Denn  setzt  man  Konsuljahre  voraus,  so  muss  man  ent- 
weder mit  Mommsen  annehmen,  Polylnos  habe  das  Jahr  529  als 

das  8.  nach  522  (dem  Konsulat  des  Lepidus)  bezeichnet,  somit  den 

terminus  a  quo  eingeschlossen,  oder  aber  mit  Niese,  Polybios  habe 

die  Ackerverteilung  nicht  ins  Konsulat  des  Lepidus  (522),  sondern 

ins  Vorjahr  (521)  gelegt.  Gegen  Mommsens  Annahme  spricht,  dass 
eine  konsequente  Durchführung  dieser  Zähhveise  zu  dem  Geständnis 

nötigt,  Polybios  stehe  nicht  nur  mit  sich  selbst,  d.  h.  mit  seinem 

sonst  vertretenen  Ansatz  der  gallischen  Katastrophe,  sondern  auch 

mit  allen  annalistischen  Berichten  im  Widerspruch  (s.  oben  S.  120. 

127).  Gegen  Nieses  Annalime  spricht,  dass  der  Ausdruck  Mapxou 

AsTieoou  aTpaxr^Yoüvxo^  nicht  wohl  anders  als  auf  das  Konsulat  ge- 
deutet werden  kann,  wie  das  IMommsen  mit  einleuchtenden  Gründen 

nachgewiesen  hat. 

Mit  Beginn  des  achten  Gallierzugs  (cap.  23,  1)  nim.mt  die 

Darstellung  des  Polybios  eine  ganz  andere  Ge- 
stalt an.  Er  gibt  nicht  mehr  bloss  einen  kurzen  Ueberblick, 

sondern  eine  ausführliche  Erzählung.  Er  arbeitet  nicht  mehr  mit 

Abstandsangaben,  sondern  berichtet,  was  Jahr  um  Jahr  die  römi- 
schen Konsuln  in  dem  nunmehr  beginnenden  Offensivkrieg  gegen 

•die  Gallier  ausgerichtet  haben.  So  erwähnt  er  noch  die  Konsuln 

von  531  Yarr.,  P.  Furius  und  C.  Flaminius,  und  ihre  Kriegfüh- 
rung (223  V.  Chr.  Triumphe  YI  und  TV  Id.  Mart.  222)  sowie  die 

Konsuln  von  532  Yarr.,  M.  Claudius  und  Cn.  Cornelius  (222  v.  Chr. 

Triumph  des  Marcellus  Kai.  Mart.  221). 

Nichts  liegt  näher  als  die  Yerrautung,  dieser  Wechsel  der  Er- 
zählungsweise  komme  daher,  dass  Polybios  für  den  ganzen  Ab- 

schnitt den  Fabius  als  Quelle  benützte ;  denn  von  Fabius 

■weiss  man,  dass  er  die  Ereignisse  seiner  Zeit  und  die  Kriege,  die 
er  selbst  mitmachte,  ausführlich  beschrieb,  das  Frühere  dagegen 
kürzer  abmachte  (Dion.  Hai.  I.  G,  2).  Nun  wird  gerade  zum  Jahr 

529,  mit  dem  bei  Polybios  die  ausführlichere  Schilderung  beginnt, 

für  das  Yerzeichnis  der  italischen  Wehrfähigen  von  späteren  Schrift- 
stellern Fabius  historicus,  qui  eidem  hello  interfuit,  als  Gewährsmann 

zitiert  (vgl.  S.  9Gj.  Und  auch  Polybios  gibt,  ohne  den  Gewährs- 
mann zu  nennen,  für  den  Feldzug  von  529  ein  solches  Yerzeich- 

nis (cap.  24),  das  mit  den  späteren  Wiedergaben  im  wesentlichen 
stimmt. 
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d)   V  e  r  h  iil  1 11  i  s    der    P  o  1  y  b  i  s  c  li  c  ii    A  n  g  ii  b  e  n    zur    A  n  n  a  1  i  s  t  i  k. 

Die  Voraiissetzungei),  mit  denen  wir  an  die  Rckonstniktioii 

der  Polybisclien  Tabelle  gingen,  haben  sich  bewährt.  Die  Annahme, 

Polyb  habe  mit  O  1  y  m  p  i  a  d  e  n  j  a  li  r  e  n  gerechnet,  ergal)  eine 

einfaclie  Erklärung  für  die  bei  Livius  auf  zwei  Amtsjalire  sich  er- 
streckenden Einfälle  und  für  den  Abstand  zwischen  der  Landauf- 

teilung des  Konsuls  Lepidus  und  dem  Gäsatenkrieg.  Bei  Durch- 

führung einer  konsequenten  B  e  li  a  n  d  l  u  n  g  der  A  1)- 
standsan  gaben  wurde  die  Zeit  zwisclien  ol.  98,  2  und  ol.  138,  4 

genau    ausgefüllt  ̂ "^).     Damit   ist    zugleich    erwiesen,    dass  Polybios 

168)  Für  die  Richtigkeit  dieser  beiden  Voraussetzungen  lüsst  sich  weiter 
anführen,  dass  auch  die  von  Polybios  im  gleichen  Buch  und  fast  unmittelbar 
nach  den  Gallierkriegen  gegebene  Uebersicht  über  die  Geschichte 

des  achäischen  Bundes  (II,  41 — 43)  sich  am  leichtesten  erklärt,  wenn 
man  Olympiadenjahre  zugrundelegt  und  die  Abstandszahlen  nach  demselben 
Prinzip  behandelt,  wie  wirs  oben  bei  den  Gallierkriegen  getan  haben.  Die 
Tabelle  ist  demnach  so  zu  konstruieren : 

ol.  124,  4  (281/0).   Beginn  des  Zusammenschlusses  (laO^a   5'  f^v  xaiä  ty,v  IIOppou 
Sidßao'.v  slg  'J-caXCav,  cap.  41,  11). 

ol.  12.5,  1 — 131,  1.  25  Jahre  ou|i7i:oA'.i£{a  mit  einem  ypaii[ia-£'j;  •A'j'^tii  und  2  Stra- 
tegen, 

ol.  131,  2  (255/4).    Msxi  8=  TaSia  Aenderung    der  Verfassung.     Aufstellung    nur 
Eines  Strategen.    Erster  Strateg  MäpY<>S-     In^  4.  Jahr  darauf, 
also 

ol.  132,  2  (251/0).    Zutritt  von  Sikyon  unter  Aratos.     Im  8.  Jahr   darauf,    somit 
ol.  134,  2  (243/2).    Zutritt  von  Korinth  und  Megara.     Dies  geschah  im  Jahr  vor 

der  Niederlage    der  Karthager    im    ersten   punischen   Kriege 

(cap.  43,  6),  welche  sonach  kommt  auf 
ol.  134,  3  (242/1).    Daran    zeigt    sich,    dass  die  RechiiTIng  richtig  ist;    denn  die 

Schlacht    bei   den  Aegaten    fiel   in   der  Tat  in  dieses  Olym- 
piadenjahr, da  sie  stattfand  im  Konsulat  des  C.  Lutatius  Ca- 

tulus  (512  Varr.  —  Kai.  Mai  242— pr.  Kai.  Mai  241)  und  zwar 
VI.  Id.  Mart.  (Eutrop  II,  27),  also  im  Frühjahr  241. 

Genau  so  hat  Niese  (Hermes  35,  1900  S.  53  ff.)  die  Tabelle  konstruiert,  auf 

dessen  Begründung  ich  verweise.     Insbesondere  ist  bemerkenswert,   dass  auch 
hier  wie  bei  den  gallischen  Kriegen   die  Kardinalzahlangabe  25  Jahre  voll  zu 
rechnen  ist,  d.  h.  mit  Ausschluss  des  term.  a  quo  und  des  term.  ad  quem.     An 
Niese  hat  sich  Beloch  (Gr.  G.  III,  2  S.  178)  angeschlossen.    Unrichtig  sind  die 
Rekonstruktionen    der   Polybischen  Tabelle    bei   Mommsen  (R.  F.  II,  360 ;  vgl. 
Niese  a.  a.  0.  S.  59,  1),  der  bei  den  Ordinalzahlen  den  term.  a  quo  einschliesst 
und  die  25  Jahre   der  alten  Verfassung  nicht  von  der  Gründung  des  Bundes 
an  rechnet,  bei  Matzat  (R.  Chr.  324)  und  Soltau  (R.  Chr.  257,  5),  die  beide  die 
Gründung  fälschlich  in  ol.  124,  3  setzen,  bei  Holzapfel  (R.  Chr.  208,  1),  der  die 
Gründung  gar  in  ol.  124,  1  setzt.    Schwerlich  richtig  ist  auch  die  Ansicht  von 
Unger  (Kai.  334)    und  Strehl  (Die  chron.  Daten    bei  Pol.  S.  11),   dass  Polybios 
hier  nach  Strategenjahren  der  Achäer  rechne.     Da  er  den  Ausgangs^junkt  der 
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bei  dieser  Zusammenstellung  für  die  gallische  Belage- 
rung das  gleiche  Datum  wie  in  1,  6  zugrunde  gelegt  hat. 

In  der  Tat  könnte  auch  niclits  hefremdlicher  sein,  als  wenn  Polyb 

die  Datierung  der  gallischen  Bohigerung  auf  ol.  98,  2  (387/G),  die 

er  in  I,  G  so  nachdrücklich  als  eine  ap/y^  xolq  xa:por$  6|xoXoYou|X£vr^ 

xa:  YVüL>p:;^o|iivry  7:ap'  y.r.y.a:'/  einführt,  im  zweiten  Buch  ignoriert  und, 
ohne  ein  AVort  darüber  zu  verHeren,  durch  eine  andere  (383/2  nach 

Mommsens,  382/1  nach  Holza^ifels  und  Ed.  Meyers  Meinung)  ersetzt 

hätte.  Ol)  man  mit  jNIommsen  (R.  F.  II,  381)  annimmt,  dass  er 

zwei  verschiedene  Zeitrechnungen  mit  Bewusstsein  nebeneinan- 

der anwandte,  oder  mit  Holzapfel  (11.  Chr.  229),  dass  ihm  bei  Ab- 

fassung des  Berichts  über  die  Gallierkriege  die  zwischen  dem  Fa- 
bischen Ansatz  für  die  gallische  Belagerung  und  seiner  eigenen 

Datierung  in  I,  G  bestehende  DitlV-renz  nicht  gegenwärtig  war,  beides 
scheint  mir  für  einen  Mann,  (luo  nemo  fuit  in  exquirendis  tempo- 
ribus  diligentior,  gleich  wenig  passend. 

Sehr  wichtig  ist  endlich  die  Tatsache,  dass  bei  der  vorgeschla- 
genen Auflösung  der  Polybianischen  Angaben  Polybios  und 

Livius  sich  betreffs  der  Zeit  der  von  Polyb  er- 
wähnten G  a  1 1  i  e  1-  e  i  n  f  ä  1 1  e  durchaus  in  U  e  b  e  r  e  i  n- 

stimmung  befinden,  ^ur  beim  dritten  Einfall  ist  bei  Li- 

vius eine  Verschiebung  eingetreten,  deren  Grund  in  einer  Umstel- 
lung der  ursprünglichen  Fasten  gefunden  werden  konnte.  Im 

übrigen  finden  sich  sämtliche  von  Polybios  erwähnten  Gallierzüge 

bei  Livius  wieder  und  zwar  an  derselben  chronologischen  Stelle. 

Dagegen  sind  nicht  alle  von  Livius  berichteten  Gal- 
lierzüge  in  Pofybs  Tabelle  zu  finden.  Wie  ist  dieses 

Plus  zu  beurteilen?  Zunächst  ist  es  nicht  als  ein  Widerspruch 
mit  Polybios  zu  betrachten,  wenn  Livius  unter  388,  422,  425  Varr. 

von  einer  fama  Gallici  belli  spricht,  die  die  Bömer  zu  Rüstungen, 

eiiAnal  auch  zur  Ernennung  eines  Diktators  veranlasste,  wobei  aber 

allemal  sich  herausstellte,  dass  das  Gerücht  grandlos  und  dass  bei 

den  Galliern  alles  ruhig  sei  (quieta  omnia  apud  Gallos  esse,  Liv. 

VIII,  17,  G;  ähnlich  VII,  1,  3  und  VIII,  20,  2).  Diese  Gerüchte 
hatte  Polybios,  der  nur  die  wirklichen  Zusammenstösse  aufzählt, 

keinen  Grund   zu    erwähnen;    das  Schweigen    des  Polybios   beweist 

Rechnung  mit  einer  Olympiadenzitfer  bezeichnet  (cap.  41,  11),  so  wird  Niese 
zuzustimmen  sein:  „Seine  Daten  sind  offenbar  bestimmt,  in  Olyrapiadenjahren 

ausgedrückt  zu  werden".  Ganz  dasselbe  gilt  aber  meiner  Ansicht  nach  auch 
für  die  Zeittafel  der  gallischen  Kriege,  wo  Niese. den  Polybios  mit  Konsulats- 

jahren rechnen  lässt. 
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also  nicht,  dass  jene  Notizen  oilogon  sind ;   sie  können   ganz,  wolil 

auf  alter  guter  Uel)orliefürung  beruhen  '""). 
Lässt  man  diese  Notizen  aus  dem  Spiel,  so  liat  Livius  nur 

zwei  überschüssige  Gallierkriege  gegenüber  Polybios.  Unter  387 

Varr.  berichtet  er  (VI,  42)  einen  Sieg  des  Diktators  Camillus,  für 

den  ihm  ein  Triumph   bewilligt  wurde,   unter  39G  Varr.  einen  Sieg 

169)  Der  von  Polybios  zwischen  der  ISjährigen  und  der  30jährigen  Ruhe- 
pause erwähnte  Friedensvertrag,  dem  wohl  ein  von  Polyb  nur  ohenhin  ange- 

deuteter kurzer  Verstoss  der  Gallier,  bei  dem  es  nicht  zum  Kampf  kam,  vor- 
ausging (s.  S.  182),  muss  nach  Polybs  Angabe  in  ol.  112,  2  (=  419/420  Varr.,  s.  S. 

119),  also  entweder  von  den  Konsuln  von  419  am  Ende  oder  von  den  Konsuln 
von  420  am  Anfang  ihrer  Amtszeit  abgeschlossen  worden  sein.  Von  Livius  ist 
dieses  Abkommen  entweder  absichtlich  oder  versehentlich  Obergangen  worden. 
In  die  darauf  folgende  30jährige  Ruhepause  fallen  die  von  Livius  zu  422  und 
425  Varr.  bericliteten  famae  Gallici  belli.  Es  ist  das  Tipwiov  cj^sOdo;  bei  den 

Ausführungen  von  Matzat  (R.  Chr.  L  100),  Holzapfel  (217),  Soltau  (359),  dass 
sie  glauben,  die  von  Livius  unter  422  und  425  berichteten  Tatsachen  seien  in 

dieser  Ruhezeit  nicht  möglich.  Gewiss,  wenn  Livius  von  Zusammenstössen  be- 
richten würde,  so  läge  ein  Widerspruch  mit  Polybios  vor.  Aber  blosse  Ge- 
rüchte, die  nachher  sich  als  grundlos  herausstellen  (Liv.  VIII,  17,  7.  20,  5),  konn- 

ten jederzeit  auch  nach  einem  vorhergegangenen  Friedensschluss  entstehen. 
Denn  vor  einem  Friedensbruch  der  Gallier  war  man  3  Jahre  nachher  so  wenig 
sicher  wie  30  Jahre  nachher.  Aus  dieser  irrigen  Voraussetzung  ist  dann  bei 
den  genannten  Forschern  erstens  das  Bestreben  entsprungen,  einen  der  beiden 
Berichte,  entweder  den  zu  422  (Matzat,  Holzapfel)  oder  den  zu  425  (Soltau) 
auf  den  dem  Friedensschluss  vermutlich  vorausgehenden  Vorstoss  der  Gallier 
%u  beziehen,  was  weder  chronologisch  noch  sachlich  möglich  ist.  Denn  Livius 
betont  ja  beidemal,  dass  bei  den  Galliern  alles  ruhig  gewesen  sei.  Zweitens 
wurden  sie  durch  dieselbe  Voraussetzung  zu  dem  Versuch  verleitet,  einen  der 
beiden  Berichte  als  eine  Doublette  des  andern  zu  erklären.  Die  Entstehung 
der  Doublette  dachten  sie  sich  dann  übereinstimmend  so :  wer  die  3  Diktatoren- 

jahre 430,  445,  453  in  seinen  Fasten  hatte,  kam,  von  455  Varr.  zurückrechnend, 
mit  dem  Anfang  des  30  jährigen  Friedens  in  425  Varr. ;  wer  die  Diktatorenjahre 
nicht  hatte,  kam  auf  422  Varr.  Hier  liegt  die  oben  (S.  127)  schon  beanstandete 

Vorstellung  zugrunde,  als  hätte  ein 'Annalist,  auf  nichts  anderes  als  Abstands- 
zahlen angewiesen,  die  einzelnen  Gallierzüge  auf  die  Konsulate  verteilt.  Das 

scheint  mir  eine  vollständige  Verkehrung  des  richtigen  und  einzig  natürlichen 
Sachverhalts:  Die  annalistische  Erwähnung  der  Kämpfe  unter  den  Konsulaten 
ist  das  Ursprüngliche,  die  Intervallangaben  sind  daraus  abgeleitet;  Mommsen, 
Matzat,  Holza])fel  (212),  Soltau  (360)  halten  die  Intervallangaben  für  das  Prius, 
die  Einreihung  unter  die  Konsulate  für  das  Abgeleitete.  Sind  ferner,  wie  ich 

glaube,  und  wie  unter  den  Genannten  auch  Matzat  annimmt,  die  Diktatoren- 
jahre erst  eine  J^rfindung  des  Atticus,  so  ist  die  Vernmtung  vollends  hinfällig. 

Denn  wer  sollte  dann  jene  Rückrechnung  mit  Einschluss  der  Diktiitorenjalue 
ausgeführt  und  dadurch  die  Notiz  zu  425  eingeschmuggelt  haben?  Zwischen 

Atticus  und  Livius  liegt  kein  Annalist.  Livius  selber  aber  kennt  ja  die  Dik- 
tatorenjahre nicht. 
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des  Diktators  C.  Sulpicius  ebenfalls  mit  nachfolgendem  Triumpli, 

von  dem  er  sogar  sagt :  nee  alias  post  M.  Furium  (Camillum)  quam 

C.  Sulpicius  iustiorem  de  Gallis  egit  triumphum  (VII,  15,  8).  Diese 
beiden  Zusammenstösse  hätte  Polybios  in  seiner  Aufzählung  niclit 

übergehen  dürfen,  wenn  er  sie  in  seiner  Quelle  gefunden  hätte. 

Da  beide  nicht  mit  den  Eponymen  der  betreffenden  Jahre,  sondern 
mit  den  Namen  von  Diktatoren  verbunden  erscheinen,  so  ist  zu 

vermuten,  dass  die  Nachrichten  sich  zwar  auf  wirkliche  Kämpfe 

beziehen,  aber  in  ein  falsches  Amtsjahr  geraten  sind.  C.  Sulpicius 
Peticus  war  5 mal  Konsul:  390,  393,  399,401,403  Varr.  und  Imal 

Diktator:  396  Varr.  In  seinem  zweiten  Konsulat  (393  Varr.)  wurde 

tatsächlich  mit  den  Galliern  gekämpft  (S.  128).  Nach  Livius  ist 

allerdings  dieser  Krieg  nicht  vom  Konsul  C.  Sulpicius  geführt  wor- 
den, sondern  von  einem  Diktator  T.  Quinctius  Pennus.  Sieht  man 

aber  genauer  zu,  so  beruht  dies  nur  auf  einer  Vermutung.  Als 

sicher  berichtet  Livius,  dass  Quinctius  in  jenem  Jahr  Diktator  war 

(dictatorem  T.  Quinctium  Pennum  eo  anno  fuisse  satis  constat 

VII,  9,  3);  als  sicher  berichtet  er  ferner,  dass  in  jenem  Jahr  die 

Gallier  an  der  Aniobrücke  lagerten  (eo  c  e  r  t  e  anno  Galli  ad  ter- 
tium  lapidem  Salaria  via  trans  pontem  Anienis  castra  habuere  VII, 

9,  6).  Dagegen  war  es  keineswegs  feststehende  Tatsache,  dass  der 
Diktator  um  der  Gallier  willen  ernannt  worden  sei;  vielmehr  waren 

hierüber  die  Quellen  uneinig:  Licinius  Macer  berichtete,  der  Dik- 
tator sei  nur  comitiorum  habendorum  causa  ernannt  worden,  und 

zwar  von  dem  einen  Konsul  Licinius,  um  die  Pläne  des  andern 

Konsuls  Sulpicius  zu  vereiteln.  Livius  will  dies  in  einer  Amvand- 
lung  von  Kritik  dem  Licinius  nicht  glauben  (quaesita  ea  propriae 
familiae  laus  leviorem  auctorem  Licinium  facit  VII,  9,  5);  er  folgt 
deshalb  lieber  einer  offenbar  von  andern  Annalisten  vertretenen 

Annahme,  der  Diktator  sei  wegen  des  gallischen  Kriegs  ernannt 

worden  (cum  mentionem  eius  rei  in  vetustioribus  annalibus  nullam 

inveniam,  magis  ut  belli  Gallici  causa  dictatorem  creatum  ar- 

b  i  t  r  e  r  i  n  cl  i  n  a  t  a  n  i  m  u  s).  Mir  scheint  Livius  in  der  Quel- 
lenkritik, die  überhaupt  nicht  seine  starke  Seite  war  (Wachsmuth, 

Einl.  593),  auch  diesmal  fehlgegriffen  zu  haben.  Ich  halte  die  Ver- 

sion des  mit  Unrecht  viel  geschmähten  Licinius  Macer  für  die  glaub- 

würdigere. Sulpicius  wollte,  wie  Macer  berichtet,  comitia  hello  prae- 
ferre,  ut  continuaret  consulatum,  d.  h.  er  wollte  vor  seinem  Abgang 

zum  Kriege  (nämlich  zu  dem  gegen  Ende  seines  Amtsjahrs  aus- 
brechenden Gallierkrieg,  s.  S.  128)  die  AVahlkoinitien  halten,  um 

dann  für  sich  Stimmen   annehmen   und   das  Konsulat  weiterführen 
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ZU  können  (s.  "Weissenboiii  z.  d.  St.),  und  dies  war  von  ihm  vi«.'lleicl)t 
weniger  im  eigenen  Interesse  als  im  Interesse  einer  einheitlichen 

Kriegfülirung  beabsichtigt,  weil  vorauszusehen  war,  dass  die  bevor- 

stehenden Kämpfe  mit  den  Galliern  sich  noch  ins  nächste  Amts- 
jahr hineinziehen  werden.  Diese  Absicht  wurde  nun  zwar  durcli 

die  Ernennung  des  AVahldiktators  vereitelt,  aber  der  Krieg  gegen 
die  Gallier  wurde  doch,  soweit  er  in  dieses  Amtsjahr  fiel,  unter 

seinen  Ausi)izien  geführt.  Diejenigen  Annalisten,  welche  den  gal- 
lischen Krieg  dieses  Jahres  von  dem  Diktator  geführt  sein  liessen, 

waren  dadurch  genötigt,  die  Tatsachen,  die  unmittelbar  mit  dem 

Namen  des  Sulpicius  verknüpft  waren,  in  ein  anderes  Jahr  zu  ver- 
legen. Sie  wählten  das  Jahr,  in  dem  Sulpicius  sein  nächstes  Amt 

bekleidete:  das  war  die  Diktatur  im  Jahr  39G.  Auf  diese  Weise 

ist,  was  Livius  VII,  12,  7 — 15,  8  erzählt,  aus  dem  Jahr  393,  wohin 

es  wohl  ursprünglich  gehört,  in  39G  gekommen ''").  D-dss  die  beiden 
Kriegsberichte  für  393  und  39G  ursprünglich  zusammengehörten, 

davon  finden  sich  auch  noch  Spuren.  Unter  396  ei"zählt  Livius, 
die  Römer  haben  den  Krieg  schleppend  gefübrt  und  sidi  lange  vor 

einer  Schlacht  gehütet  (vgl.  12,  10.  12).  Dies  passt  zu  dem,  was 

Polybios  zu  393/4  berichtet:  lixs.  jisv  gOx  £x6/.(ir^aav  avxe^ayaYcCv 

'Pwjjiarot  xa  atpaxoTCsSa  (vgl.  S.  128  f.  und  A.  165). 
Der  dem  Diktator  M.  Furius  Camillus  (387  Yarr.)  zugeschrie- 

bene Galliersieg  ist  wahrscheinlich  von  dem  Sohn  L.'Fnrius  Camil- 
lus, der  nach  Livius  als  Konsul  405  Varr.,  wahrscheinlidi  aber  nach 

älterer  Tradition  als  Diktator  im  Konsulat  des  M.  Fabins  und  Ser. 

Sulpicius  (vgl.  S.  130)  über  die  Gallier  siegte,  auf  den  berühm- 
teren und  sagenverherrlichten  Vater  übertragen  worden.  Für  ur- 

sprüngliche Identität  spricht  die  Aehnlichkeit  der  Schkchtberichte 

bei  Livius :  beidemal  sind  die  Gallier  im  Albanergebiet  (VI,  42,  6. 

VII,  25,  3)  und  beidemal  fliehen  sie  nach  der  Niederlage  nach  Apu- 
lien  (Apuliam  petunt:  VI,  42,  8  und  VII,  26,  9).  Nachdem  einmal 

ein  Gallierkrieg  fälschlich  ins  Jahr  387  verlegt  worden  wai-,  hat 
Claudius  Quadrigarius  die  Heldentat  des  Manlius  Torquatus,  die 

vielleicht  in  den    ältesten   knappen  Annalen   nicht    stand  und  erst 

170)  Auch  Soltau  (S.  363)  bezieht  den  Bericht  zu  396  auf  den  zweiten 

Galliereinfall  (39.'>/-i  Varr.),  aber  aus  andern  Gründen :  er  meint,  der  tumultus 
von  396  sei  durch  Rückrechnuug  von  422  Varr.  entstanden,  indem  ein  Annalist, 

das  Dikt.-Jahr  421  übergehend,  mit  13  -\-  12  polybianischen  Jahren  rückwärts 
zählend  auf  396  Varr.  gelangt  sei;  vgl.  dagegen  Anm.  169.  —  Weniger  ein- 

leuchtend ist  Matzats  Ansicht  (I,  102),  der  tumultus  von  396  sei  eine  Verdop- 
pelung desjenigen  von  404/5  Varr. 
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aus  der  Fiiiiiilientradition  später  eingefügt  wurde,  in  dieses  Jahr 

gesetzt,  wälirend  sie  von  den  meisten  andern  dem  Amtsjabr  393 

zugewiesen  wurde  ''^). 
Das  Verhältnis  der  Annalistik  zu  Polybios  ist  demnacli  folgen- 
des: Die  historischen,  durch  Polyb  bezeugten  Galliereinfälle  sind 

von  der  römischen  Annalistik  alle  mit  einer  einzigen  Ausnahme, 

wo  eine  kleine  Verschiebung  eingetreten  ist,  an  der  richtigen  chro- 
nologischen Stelle  gebracht  worden.  Zwei  römische  Siege,  die  an 

bestimmte  Namen  geknüpft  waren  (Sulpicius  393,  Camillus  405)  sind 
mit  diesen  Namen  in  andere  Amtsjahre  verschleppt  worden,  in 

denen  die  Träger  dieser  Namen  ebenfalls  ein  Amt  (die  Diktatur) 

bekleideten  (Sulpicius  39G,  Camillus  387).  Was  die  Chrono- 
logie betrifft,  so  erscheint  die  römische  Annalistik  immerhin 

in  wesentlicli  besserem  Lichte  als  bei  den  von  Mommsen,  Holz- 
apfel, Soltau  vorgeschlagenen  Eekonstruktionen  der  Polybischen 

Tabelle.  Denn  auch  die  Chronologie  des  Boierkriegs  ist  keinesAvegs 

so  zerrüttet,  wie  sie  nach  dem  Vorgang  Mommsens  allgemein  hin- 

gestellt wird.  (Vgl.  S.  133  und  A.  167).  Sachlich  sind  die  Be- 
richte in  der  römischen  Annalistik  allerdings  entschieden  etwas 

modifiziert  und  hie  und  da  zu  Gunsten  der  Römer  aufgeputzt  wor- 
den ;  hierüber  in  genauere  Untersuchungen  einzugehen,  ist  aber  nicht 

mehr  Sache  der  Chronologie,    sondern   der  historischen  Forschung. 

e)Die   Quelle   des   Pol  y  bischen   Berichts. 

Dass  Polybios  in  cap.  22— 34  dem  Fabius  Pictor  gefolgt 

ist,  wird  allgemein* angenommen.  Der  Schluss  liegt  nahe,  dass  auch 
für  die  Uebersicht  über  die  vorhergehenden  Zusamraenstösse  (cap. 

18 — 21)  Polyb  die  Annalen  des  Fabius  Pictor  benützt  hat.  So 
Mommsen,  Nitzsch,  Niese,  Holzapfel,  Münzer  (R.E.  VI,  1841)  und 
viele  andere.  Wir  haben  gefunden,  dass  das  Intervall  zwischen 

dem  2.  und  3.  Einfall  nur  zu  den  Fasten  des  Fabius  stimmt,  wie 

sie  bei  Diodor  erhalten  sind  (S.  131).  Darin  liegt  eine  Bestätigung 

des  Fabischen  Ursprungs    der   ganzen  Partie.     Man   darf  das  nun 

171)  Wie  leicht  von  Späteren  die  beiden  Camillus  konfundiert  wurden, 
zeigt  Florus  (I,  8),  der  sowohl  die  Heldentat  des  Torquatus  als  auch  die  spätere 
des  Corvinus  unter  den  Auspizien  desselben  Camillus  und  zwar  des  älteren 

geschehen  sein  lässt.  —  Matzat  (I,  102)  betrachtet  den  tumultus  von  387  als 
eine  Doublette  desjenigen  von  394,  wobei  aber  weder  die  Situation  noch  die 

Personen  so  gut  stimmen  wie  bei  387  und  404/5.  —  Soltau  (S.  360)  ninnnt  an, 
der  Kampf  von  387  sei  frei  erfunden,  mit  der  Tendenz,  den  Camillus  auch 
noch  kurz  vor  seinem  Ende  als  Gallierbesiesrer  zu  verherrlichen. 
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aber  nidit  so  auffiisscn,  als  ob  aus  den  Pol}l>isclicii  Augaht-ii  die 
Chronologie  dos  Fabius  zu  rekonstiuieieii  wäre,  wie  dies  fälscidicli 

Mommsen  (R.  F.  ]I,  378)  und  Holzapfel  (R.  C!hr.  194)  voraussetzten. 
Darin  liegt  unausgesprochen  die  Prämisse,  dass  schon  Fabius  die 

Intervallangaben  gegeben  habe.  Das  ist  sicher  unrichtig.  Fabius 

erwähnte  die  PJint'älle  einzeln  je  unter  den  betr.  römischen  Konsu- 
laten, ohne  sie  in  eine  chronologische  Verbindung  durch  Angabe 

der  Abstände  zu  bringen.  Erst  Polybios  hat  sich  die  Abstände 

ausgerechnet.  JJabei  konnte  sehr  leicht  der  Fall  eintreten,  dass 
das  Intervall  unter  Zugrundlegung  der  von  Polyb  benutzten  Tabelle 
ein  anderes  war  als  es  sich  nach  der  Tabelle  des  Fabius  selbst 

ergeben  hätte.  In  der  Tat  ist  ein  solcher  Fall  zu  statuieren  und 
zwar  bei  dem  ersten  Intervall.  Von  der  Belagerung  Roms  bis  zur 
ersten  Wiederkehr  der  Gallier  hätte  Fabius  nicht  30,  sondern  25 

Jahre  gerechnet,  weil  er  die  Belagerung  nicht  ol.  98,  2,  sondern 
ol.  99,  3  ansetzte  und  in  seiner  Tabelle,  die  nur  Eponymen  zählte, 

die  5  eponymenlosen  Jahre  noch  nicht  hatte.  Alle  übrigen  Ab- 
standsangaben wären  gleich  gewesen ;  denn  für  die  Zeit  nach  der 

Anarchie  ist  die  Tabelle  des  Polybios  vollständig  identisch  mit  der 

Fabischen.   (Vgl.  S.  119  mit  S.  90  und  43.) 

Die  Hypothese,  dass  die  Benützung  des  Fabius,  welche  für 

cap.  22 — 34  sicher  ist,  auch  auf  cap.  18 — 21  auszudehnen  sei,  ist 
aber  nicht  ohne  AViderspruch  geblieben.  An  griechische 
Historiker  zu  denken,  wie  es  Unger  allen  Einwendungen  zum 

Trotz  immer  und  immer  wieder  getan  hat,  ist  auf  alle  Fälle  ver- 

kehrt. „Die  Versuche,  diesen  Bericht  aus  griechischen  Quellen  ab- 

zuleiten, hätten  billigerweise  nie  gemacht  werden  sollen"  (Mommsen, 
R.  F.  II,  356,  1).  Ausführlich  widerlegt  wurden  die  Argumente 

Ungers  von  Holzapfel  (R.  Chr.  194—199).  Aber  auch  die  zuerst 

von  Seeck  (Kal.-Taf.  177)  aufgestellte  und  besonders  von  Soltau  ̂ '-) 
verteidigte  Ansicht,  Polybios  habe  Kap.  18—21  aus  Catos 
0  r  i  g  i  n  e  s  entnommen,  ist  unbedingt  abzulehnen.  Wer  in  dem 

offenbar  zusammengehörigen  Abschnitt  cap.  18 — 34  für  den  ersten 
Teil  eine  andere  Quelle  annimmt  als  für  den  zweiten,  muss  sehr 

starke  Gründe   dafür  beibringen  ̂ '^^).     Er  müsste   erstens  beweisen, 

172)  Zuerst  in  den  Prolegomena  (1886)  S.  64  ff.,  dann  in  W.  f.  kl.  Ph.  1888, 
Sp.  373  ff.,  und  in  der  Rom.  Chron.  (1889)  S.  352  ff.  Abgelehnt  wurde  die 

Hypothese  von  Niese  (G.  G.  A.  1887,  S.  828),  gebilligt  von  Sigwtirt  (Rom.  Fasten 
und  Annalen  bei  Diodor,  1906,  S.  20). 

173)  Der  Abschnitt  18—21  gehört  jedenfalls  mit  dem  folgenden,  ebenfalls 

historischen,  cap.  22—34,  viel  enger  zusammen   als  mit  dem  vorausgehenden 
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dtiss  Polybios  die  Notizen  des  eisten  Teils  nicht  bei  F  a  b  i  u  s 

gefunden  haben  kann;  zweitens  müsste  er  ganz  auffallende 
Uebeieinstimmungen  zwischen  Cato  und  Polybios  gerade  für  die  in 

18 — 21  erzählten  Tatsachen  beibringen.  Das  erste  hat  Soltau  in 

den  Prolegomena  nicht  einmal  versucht  ̂ '^).  Was  die  zweite  For- 
derung betrifft,  so  gibt  er  zu,  dass  Fragmente  Catos,  die  mit  Pol, 

II,  18 — 21  verglichen  werden  könnten,  nicht  vorhanden  sind.  Einen 

Ersatz  dafür  findet  er  in  zwei  „ausschlaggebenden"  Argumenten. 
1.  „Cato  erzählte  die  Kriege,  ohne  die  Namen  der  Feldherrn  an- 

zuführen ;  auch  Polybios  hat  bei  den  ersten  tumultus  keine  Feld- 

herrn genannt".  Die  Scliwäche  dieses  Arguments  ist  einleuchtend. 
Sel])st  wenn  Polybios  in  allen  4  Kapiteln  keinen  Feldherrn  genannt 

hätte,  läge  darin  kein  Beweis  der  Abhängigkeit  von  Cato.  Nun 

nennt  er  aber  innerhalb  dieser  Kapitel  sogar  3  Feldherrn,  den  Aeu- 

X105  und  seinen  Nachfolger  3Ixv'.o;  Köpioq  (19,  8)  und  den  Mapxo; 
AsTcsoo?  (21,  7);  ausserdem  ist  noch  Faw;  OXaixtv.o;  als  Urheber  des 
Assignationsgesetzes  genannt.  2.  „Cato  machte  seine  Leser  mit 

dem  chronologischen  Verhältnis  der  Ereignisse  bekannt  durch  An- 
gabe der  Dauer  der  Kriegsabstände  und  Kriegszeiten.  Gerade  die 

gleichen  chronologischen  Bezeichnungen  finden  wir  aber  überall  bei 

Pol.  zur  Fixierung  der  tumultus  Gallici  verwandt."  Aber  die  Ver- 
wendung des  gleichen  Darstellungsmittels  beweist  noch  keine  Ab- 

hängigkeit, zumal  wenn  dieses  Mittel  so  nahe  lag  wie  im  vorliegen- 

geographischen  und  ethnographischen  Abschnitt  cap.  14 — 17.  Selbst  wenn  der 
von  Soltau  (Prol.  64 — 72)  versuchte  Beweis,  dass  diese  Kapitel  aus  Cato  stam- 

men, gelungen  wäre,  was  ich  mit  Niese  bezweifle,  so  wäre  deshalb  doch  die 

"Wahrscheinlichkeit  grösser,  dass  Polyb  den  ja  auch  von  Soltau  nicht  geleug- 
neten Quellenwechsel  beim  Uebergang  zum  historischen  Abschnitt  als  mitten 

in  demselben  vorgenommen  hätte. 
174)  Später  hat  Soltau  dies  nachgeholt  (W.  f.  kl.  Ph.  1888,  S.  376  ff.).  Er 

sucht  zu  beweisen,  dass  II,  18 — 21  nur  einer  lateinisch  schreibenden  Quelle 
entnommen  sein  könne.  Aber  auch  dieser  Beweis  ist  als  misslungen  zu  be- 

trachten. Denn  wer  wollte  leugnen,  dass  dem  Römer  Fabius  ebensoleicht 

oder  noch  leichter  Latinismen  (iv  zr^  twv  SsvTivaxwv  xcöpcf  =  in  Sentinati  agro) 

in  sein  Griechisch  einfliessen  konnten  als  dem  Griechen  Polybios'?  Und  das 
gleiche  trifft  zu  für  das  Hauptargumeiit  Soltaus,  die  Verwendung  von  raXdxai 

neben  KsX-:o{.  Dabei  muss  Soltau  selbst  zugeben,  dass  Polybios  in  der  Unter- 
scheidung dieser  Wörter  auch  sonst  nicht  konsequent  ist  (S.  377),  ja  dass 

einerseits  in  dem  sicher  aus  Fabius  stammenden  Abschnitt  cap.  22—34  neben 
dem  gewöhnlichen  KzXxoL  4 mal  Voil±z7.:,  andererseits  in  cap.  18 — 21  neben  12 
raXäxai  doch  auch  einmal  KzX-.n'.  sich  findet.  Es  kann  somit  keine  Rede  da- 

von sein,  dass  die  Verwendung  der  beiden  Formen  zu  einem  Kriterium  der 
Quellenscheidung  taugt. 
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den  Fall.  Sollte  Polybios  nicht  ebensogut  wie  Cato  imstande  ge- 
wesen sein,  die  Intervalle  selbständig  auszureclinen?  Entscheidend 

aber  ist,  dass  Polybios  genau  dasselbe  Verfahren  bei  der  Darstellung 
der  Geschichte  des  achäischen  Bundes  angewandt  hat.  Soll  man 

annehmen,  dass  ihm  auch  hier  schon  jemand  die  Abstände  vorge- 
rechnet hat?  Mir  steht  die  Selbständigkeit  des  Polyb  in  beiden 

Fällen  ausser  Zweifel.  Es  kann  nicht  zugegeben  werden,  dass 

irgend  ein  plausibler  Grund  beigebracht  ist,  der  zu  der  Annahme 

catonischen  Ursprungs  für  cap.  18—21  nötigte.  Und  somit  wird  es 
bei  der  alten  Annahme  bleiben  müssen,  dass  auch  hier  Polybios 

auf  Fabius  fusst,  zumal  dieser  von  Polybios  öfters  genannt  und  als 

achtbare  Quelle  anerkannt  wurde,  während  eine  Benützung  des  Cato 

durch  Polybios  überhaupt  nicht  nachweisbar  ist  ̂ '^). 

6.  Polybs  synchronistische  Tabelle  für  die  ältere  republikanische 
Periode  vor  der  gallischen  Katastrophe. 

(245—363  Varr.) 

Wir  haben  bis  jetzt  gefunden,  dass  die  synchronistische  Tabelle, 

die  Polybios  benützte,  sich  von  der  Fabischen  dadurch  unterschied, 

dass  die  Eponymen  der  gallischen  Katastrophe  um  5  Jahre  in  der 

Olympiadenära  hinaufgerückt  waren  (ol.  98,  2  statt  ol.  99,  3)  und 

dass  zwischen  diesen  und  dem  ersten  plebeischen  Konsul  ein  quin- 
quennium  sine  curulibus  magistratibus  eingeschoben  war. 

Hätte  nun  Polybios  an  der  Fabischen  Zeittafel  nur  diese  Aen- 
derung  angebracht,  im  übrigen  aber  ihre  Berechnung  beibehalten, 
so  wäre  die  ganze  Konsulreihe  der  älteren  Periode  um  5  Jahre 

hinaufgerückt,  das  erste  Konsulat  also  auf  ol.  67,  4  statt  69,  1  ge- 
kommen. Hätte  er  dann  weiterhin  auch  die  244  Jahre  für  die 

Königszeit  beibehalten,  so  hätte  die  Gründung  sich  ihm  ebenfalls 
um  5  Jahre,  also  auf  ol.  6,  4  statt  8,  1,  hinaufschieben  müssen. 

Nun  hat  Polybios  aber  die  Gründung  nicht  in  ol.  6,  4,  sondern 

in  ol.  7,  2  gesetzt.  Daraus  geht  hervor,  dass  er  auch  für  die  vor- 

gallische Zeit  von  Fabius'  Rechnung  abgewichen  sein  muss.  Er 
hat  für  diese  Periode  2  Jahre  weniger  gerechnet  als  Fabius.  Es 

fragt  sich  nun,  ob  diese  Differenz  der  Zählung  die  republikanische 

175)  Denn  Soltaus  Behauptung  (W.  f.  kl.  Ph.  1888,  Sp.  378),  dass  Polybios 
auch  sonst  in  den  wichtigsten  chronologischen  Fragen  sich 

vorzugsweise  aufCatosOrigines  gestützt  habe,  ist  durch- 
aus unerweisbar.  Was  Soltau  dafür  anführt,  ist  alles  sehr  leicht  anders  zu 

erklären.    (Vgl.  auch  unten  S.  169  ff.) 

Lenze,  Die  rOmische  Jahrzählung.  '"  XO 
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oder  die  Königszeit  trifft.  Die  Frage  wäre  schnell  entschieden, 

wenn  wir  mit  Bestimmtheit  wiissten,  in  welches  Jahr  Polyb  den 

Beginn  der  Republik  setzte.  Aber  leider  ist  die  Stelle 

m,  22,  die  darüber  etwas  zu  sagen  scheint,  so  verschiedener  Aut- 
fassung fähig  und  hat  auch  tatsächlich  so  verschiedene  Auslegungen 

erfahren,  dass  ein  sicherer  Beweis  auf  sie  nicht  zu  bauen  ist  (s.  S.  148). 

Ebenso  ist  uns  nicht  direkt  überliefert,  wieviel  Königsjahre 

Polybios  rechnete.  Denn  in  dem  Exzerpt  aus  Polybios  bei  Cicero 

de  rep.  II  sind  infolge  handschriftlicher  Lücken  nicht  alle  Einzel- 
zahlen erhalten  und  die  (Gesamtzahl  gibt  Cicero  nur  in  abgerundeter 

Form  an  (s.  S.  150).  Für  die  Rekonstruktion  der  Polybianischen  Ta- 
belle müssen  wir  deshalb  zunächst  von  diesen  beiden  Stellen  ab- 

sehen und  auf  anderem  Wege  vorgehen. 

Es  unterliegt  keinem  Zweifel,  dass  Cicero  im  2.  Buch  der  Re- 
publik die  chronologischen  Angaben  aus  Polybios  geschöpft  hat. 

Nun  sagt  Cicero  (de  rep.  II,  37,  62;  vgl.  III,  32,  44):  tertius  est 
annus  decemviralis  consecutus,  cum  iidem  essent  nee  alios  subrogare 

voluissent.  Daraus  ist  zu  schliessen,  dass  Polybios  in  der  Tabelle 

für  das  zweite  Dezemvirnkollegium  nicht  bloss  Eine 

Jahresstelle  wie  Fabius  (vgl.  S.  43  und  90),  sondern  wie  später  Livius 

und  Dionys  zwei  Jahresstellen  in  Ansatz  gebracht  hat. 

Wäre  dies  für  die  republikanische  Zeit  die  einzige  Abweichung 

von  Fabius  gewesen,  so  hätte  Polyb  statt  der  122  Fabischen  Jahre 

vor  der  Gallierkatastrophe  123  Jahre  in  der  Tabelle  gehabt,  das 
erste  Konsulat  hätte  ihm  darnach  auf  ol.  67,  3  kommen  m.üssen. 

Nun  sagt  er  aber  III,  22  von  Ereignissen,  die  ins  erste  Konsulat 

fallen,  sie  seien  geschehen  28  Jahre  vor  der  Staßaat?  Hu^^ou.  Diese 

Angabe,  die  später  (S.  148)  noch  genauer  zu  besprechen  sein  wird, 
kann,  auch  wenn  man  sie  noch  so  sehr  dehnt,  nicht  auf  ol.  67,  3 

bezogen  werden.  Daraus  geht  hervor,  dass  Polybios  nicht  123  Jahre 
für  diese  Periode  gerechnet  haben  kann.  Er  muss  also  ausser  der 

Berechnung  der  dezemviralen  Zeit  auch  noch  in  der  Stellenzahl 

der  konsularischen  Kollegien   von  Fabius  abgewichen  sein. 

Die  Fabische  Liste  zählte  (ausser  den  Dezemvirn)  120  konsu- 
larische Kollegien  vor  dem  Gallicrbrand.  Bei  Livius  und  in  den 

Cap.  Fasten  finden  sich  nur  117.  Drei  Konsulate  der  Fabischen 

Liste  sind  verschwunden  (vgl.  S.  80).  Nehmen  wir  nun  an,  diese 

drei  Konsulate  haben  schon  bei  Polybios  gefehlt,  so  hätte  dieser 

fürdie  Republik  vor  dem  Gallierbrand  117  -f-  3 

=  120  Jahresstellen  gehabt  und  wäre  für  das  erste  Kon- 
sulat auf  ol.  68,  2  gekommen. 
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Diese  Vermutung  wird  nicht  wenig  dadurch  empfohlen,  dass 

dann  für  die  Könige  die  Zeit  von  ol.  7,  2 — G8,  1,  also  gerade  244 

Jahre  ührig  bleiben.  Weitere  Bestätigungen  und  genauere  Aus- 
führungen werden  die  beiden  folgenden  Paragraphen  bieten;  im 

Interesse  der  Uebersicht  wird  es  sich  empfehlen,  hier  schon  zu- 
sammenzustellen, wie  die  Polybianische  Tabelle  für  die  ältere  Zeit 

zu  denken  ist  ̂ ^"). 
ol.    7,  2  (751/0).    Gründung  Roms.     Erstes  Jahr  des  Romulus. 

ol.  62,  1  (532/1).    Erstes  Jahr  des  Tarquinius  Superbus,  220.  Jahr 
der  Stadt, 

ol.  68,  1  (508/7).    Letztes  (25.)  Jahr  des  Tarqu. ;  244.  Jahr  der  Stadt. 

ol.  68,  2  (507/6).    Erstes  Jahr  der  Republik  (245  Varr.,  245  Pol.). 

ol.  68,  2 — 82,  3.     58  Kollegien  vor  dem  Dezemvirat  (wie  in  der  Varr. 
Liste,  dagegen  2  weniger  als  in  der  Fabischen  Liste), 

ol.  82,  4  (449/8).    Erstes  Dezemvirnkollegium  (303  Varr.,  303  Pol.). 

ol.  83,  1  (448/7).    Zweites  Dezemvirnkollegium  (304  Varr.,  304  Pol.). 

ol.  83,  2  (447/6).    Tertius  annus  decemviralis  (305  Pol.). 

ol.  83,  3  (446/5).    Valerius  und  Horatius  (305  Varr.,  306  Pol.). 

ol.  83,  3—98,  1.     59  Kollegien  zwischen  Dezemvirat  und  gallischer 
Katastrophe   (wie   in   der  Varr.  Liste,   1  weniger 
als  in  der  Fabischen  Liste). 

ol.  98,  2  (387/6).    Tribunat    der    3  Fabier.     Gallische    Belagerung. 

(364  Varr.,  365  Pol.). 

7.  Die  Datierung  des  ersten  Konsulats  bei  Polybios. 

a)Die    tabellarische   Gleichung. 

Dass  in  der  Tabelle  des  Polybios  das  erste  Konsulat  bei  ol. 

68,  2  stand,  kann  auch  noch  von  einer  andern  Seite  her  wahr- 
scheinlich gemacht  werden.  Bei  Cicero  de  rep.  II,  15,  28  wird, 

ohne  Zweifel  nach  Polybios,  ol.  62,  1  als  erstes  Regierungsjahr  des 

Tarquinius  Superbus  bezeichnet.  Leider  ist  die  Summe  der  Re- 

gierungsjahre des  Tarquinius  in  der  Cicerohandschrift  nicht  erhal- 
ten. Man  wird  aber  wohl  mit  gutem  Grund  vermuten  dürfen,  dass 

Polybios  für  Superbus  dieselbe  Zahl  setzte  wie  vor  ihm  wahrschein- 
lich Cincius  und  Fabius,  wie  nach  ihm  Livius  und  Dionys,  nämlich 

25  Jahre  (vgl.  S.  97).  Ist  dies  der  Fall,  dann  musste  die  Regierung 

des  7.  Königs  in  der  Tabelle  die  25  Jahresstellen  ol.  62,  1 — 68,  1 
einnehmen;  es  konnte  also  das  erste  republikanische  Jahr  erst  zu 
ol.  68,  2  gesetzt  werden. 

176)  Die  anschliessenden  Tabellen  s.  S.  119  und  112. 

10* 



J48  Zweite  Periode:  Polybios  und  Piso. 

b)Das    kalendarische   Datum.     (Pol.  III,  22,  1.) 

Wenn  wir  gefunden  haben,  dass  das  erste  Konsulat  in  der 

Tabelle  mit  ol.  68,  2  geglichen  war,  so  ist  damit  noch  nicht  aus- 

gemacht, ob  es  nach  Polybs  Meinung  in  ol.  68,  2  begann  oder  en- 
dete (vgl.  S.  111).  Den  24.  Februar  (VI.  Kai.  Mart.)  betrachteten 

die  Römer  seit  alter  Zeit  als  Datum  der  Vertreibung  des  Tarqui- 

nius  ̂ "").  Die  Einsetzung  der  ersten  Konsuln  dachten  sie  sich  als 
unmittelbar  darauf  erfolgt  (oXiyx'.q  öatepov  i^[A£pa'.s  rf]«;  iy.^oXf^q  xoü 
Tupavvcu  bei  Dion.  Hai.  V,  1,  2).  Entweder  die  Kaienden  oder  die 
Iden  des  Martius  müssen  sie  als  Antrittstermin  der  ersten  Konsuln 

angenommen  haben.  Für  Polybios  stellt  sich  demnach  die  Frage 
so:  Hat  er  den  Antritt  der  ersten  Konsuln  in  den  Martius  ol.  68,  1 

(507  V.  Chr.)  oder  in  den  Martius  ol.  68,  2  (506  v.  Chr.)  gesetzt?  Zur 
Entscheidung  dieser  Frage  scheint  mir  die  Zeitangabe  in  III,  22,  1 
verwertet  werden  zu  können. 

In  der  wegen  der  Datierung  des  ersten  römisch-punischen  Ver- 

trags und  wegen  der  merkwürdigen  Angabe  über  die  ersten  Kon- 

suln vielbehandelten  Stelle  sagt  Polybios:  rtyvovxa'.  xoiyapoüv  auv- 

■ö^xat  Tw|jiaco:5  xat  Kapxr^ooY.oiq  Trpwxac  xaxa  Aeuxcov  'louvcov  ßpoO- 
Tov  xac  Mapxov  'Qpaxiov,  xou;  Tcpwxoug  xaxaaxa^evxa?  uTiaxou«;  jiexa 

tijv  xöv  ßaa'.Xewv  xaxaXuacv,  ö^'  (5v  auveßrj  xa^cepw^fjvai  y.od  xö  xou 
Aibq  [epbv  xoö  KaTiexwXtou.  xaOxa  S'  lau  upoxspa  xfjs  Eep^ou  Scaßa- 

aew?  elq  xtjv  'EXXaSa  xpiaxovx'  exsai  Xzinouai  5ue?v. 
„Diese  Ereignisse  sind  28  Jahre  früher  als  die  Staßaats  des 

Xerxes. "  Auf  welches  Jahr  führt  diese  Angabe?  Matzat^'^)  ant- 

wortet: „Die  ersten  Konsuln  setzte  Polybios  in  ol.  67,  4",  Mommsen 
in  der  Rom.  Chron.:  „Polybios  III,  22  setzt  das  erste  Konsulat 

ol.  68,  1",  dagegen  später  in  den  Rom.  Forsch.:  „Das  Jahr  der 
ersten  Konsuln  ist  nach  Polybios  Rechnung  nicht  ol.  68,  1,  sondern 

ol.  68,  2". 
Diese  Verschiedenheit  der  Interpretation  beruht  auf  zwei  Grün- 

den: Erstens  ist  kontrovers,  welches  Olympiadenjahr  mit  dem  Aus- 
druck yj  Sep^ou  S:aßaais  gemeint  ist.  Unger  und  Matzat  dachten 

an  ol.  74,  4  (=  481/0).     Allerdings  fand   der  Uebergang  über  den 

177)  Vgl.  gegen  Mommsen,  der  dies  leugnete  (R.  Chr.  88  A.  124  a),  die  Ab- 

handlung von  W.  Christ,  «Das  Regifugium  ein  Gedenktag,  kein  Opferfest  *  in 
den  Münch.  Sitz.-Ber.  1876,  S.  195  ff. 

178)  Matzat  I,  282.  Mommsen,  R.  Chr.  128,  A.  234,  R.  F.  II,  379,  A.  129.  — 
Auf  ol.  67,  4  bezieht  die  Angabo  auch  Unger,  Rh.  M.  35,  10.  Auf  ol.  68,  1  Holz- 

apfel, R.  Chr.  183,  3,  Niese,  G.  G.  A.  1887,  835,  Ed.  Schwartz,  R.E.  V,  703.  Auf 

ol.  68,  2  Seeck,  Kal.-Taf.  111. 
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Hellespont  schon  im  Frühjahr  480  statt,  fiel  also  noch  in  ol.  74,  4. 

Allein  mit  Kecht  machten  Holzapfel,  Niese  und  Seeck  geltend,  dass 

die  Staßaats  Eep^ou,  wo  sie  als  chronologische  Epoche  vorkommt  wie 

bei  Eratosthenes  und  im  marmor  Parium,  vielmehr  das  Olympiaden- 
jahr der  Schlacht  bei  Salamis  ol.  75,  1  bezeichne.  Dazu  kann  noch 

angeführt  werden:  Dion,  Hai.  IX,  1  und  Diodor  XI,  1.  Man  sieht 

aus  diesen  Stellen  deutlich:  rj  Zep^ou  0'.a,3aa:;  ist  bei  den  Chrono- 
graphen terminus  technicus  für  ol.  75,  1. 

Der  zweite  Streitpunkt  betrifft  die  Art  der  Rechnung  des  Po- 

lybios.  Soll  der  terminus  a  quo  (das  Jahr  der  cii^aaii;)  eingeschlos- 
sen oder  ausgeschlossen  werden?  Im  ersten  Fall  führen  28  Jahre 

vor  ol.  75,  1  auf  ol.  68,  2,  im  andern  Fall  auf  ol.  68,  1.  Uns  ist 

die  letztere  Rechnung  geläufig  und  es  ist  keine  Frage,  dass  sie  es 
auch  bei  den  Schriftstellern  des  Alterturas  war.  In  allen  Fällen, 

wo  Angaben  von  der  Art  der  vorliegenden  (ein  Ereignis  ist  um 

X  Jahre  früher  oder  später  als  ein  bestimmtes  Epocbcnjahr)  kon- 

trollierbar sind,  zeigt  es  sich,  dass  der  terminus  a  quo  ausgeschlos- 

sen, der  terminus  ad  quem  eingerechnet  ist  •'"). 
Man  wird  sich  somit  bei  den  beiden  streitigen  Punkten  dahin 

zu  entscheiden  haben,  dass  die  5:aßaai;  Zep^ou  =  ol.  75,  I  zu  setzen 

und  dass  der  terminus  a  quo  auszuschliessen  ist.  Daan  hat  Poly- 
bios  das  Jahr  ol.  68,  1  im  Auge  gehabt.  Es  ist  nun  aber  noch 

ein  dritter  Punkt  in  Erwägung  zu  ziehen.  Man  hat  bisher  immer 

das  von  Polybios  durch  die  Abstandsangabe  angedeutete  Olympia- 

denjahr —  gleichviel  wie  man  es  interpretierte  —  als  das  Glei- 
chungsjahr für  das  erste  Konsulat  betrachtet. 

Das  ist  aber  hier  ebensowenig  berechtigt  wie  ba  den  andern 

polybianischen  Olympiadenjahrangaben  (vgl.  S.  109  f.).  Man  darf  viel- 
mehr aus  der  Stelle  nur  den  Schluss  ziehen,  dass  Polybios  den 

üebergang  von  der  Königszeit  zur  Republik  (die  xaxÄua:$  xöv  ßa- 
atXewv  und  die  xaxaaxaacs  twv  Tipwxwv  uTiaxwv)  in  ol.  68,  1  datiert 

hat.  Die  eingangs  gestellte  Frage  wäre  somit  dahin  zu  beantwor- 
ten: Das  Olympiadenjahr  68,  2,  zu  dem  in  Polybs  Tabelle  das 

erste  Konsulat  gestellt  war,  ist  das  Jahr,  in  dem  es  endete.  Be- 
gonnen hat  das  erste  republikanische  Jahr  nach  Polybs  Ansicht  im 

März  ol.  68,  1. 

179)  Vgl.  Soltau  (R.  Chr.  254),  Niese  (Hermes  31,  1896,  S.  490),  und  unten 
Anm.  211. 
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8.  Polybs  Ansatz  für  die  Königszeit. 

(Cicero  de  rop.  U,  10-30). 

Die  oben  gegebene  Rekonstruktion  der  Polybischen  Tabelle  für 

die  republikanische  Zeit  hat  zu  dem  Resultat  geführt,  dass  Polybios 

für  die  Königszeit  244  Jahre  gerechnet  haben  müsse.  Diesem  Er- 
gebnis dient  zur  Empfehlung,  dass  es  die  Analogie  mit  dem  früheren 

Ansatz  des  Fabius  und  mit  den  späteren  Ansätzen  des  Atticus, 

Varro,  Livius  und  Dionys  für  sich  hat.  Polybios  hat  demnach  die 

Fabische  Chronologie  der  Republik  an  mehreren  Punkten  korrigiert, 

für  die  Königszeit  dagegen  einfach  dessen  Ansatz  beibehalten.  Dieses 

Verhalten  ist  sehr  leicht  verständlich:  für  die  republikanische  Zeit 

konnte  man  es  unternehmen,  auf  Grund  von  Synchronismen  eine 

bessere  Chronologie  herzustellen.  Dagegen  konnte  ein  Mann  wie 

Polyb  sich  darüber  nicht  im  unklaren  sein,  dass  es  für  die  Königs- 
zeit keine  wirkliche  Chronologie  gebe,  dass  da  also  auch  nichts  zu 

verbessern  sei;  er  hielt  es  deshalb  fürs  beste,  den  seit  Fabius  ein- 
gebürgerten Ansatz  von  244  Jahren  beizubehalten. 

Es  fragt  sich  nun,  ob  dazu  die  Ausführungen  über  die  Königs- 
zeit bei  Cicero  de  rep.  II  stimmen.  Dass  Cicero  für  seine  dort 

gegebene  Entwicklungsgeschichte  des  römischen  Staatswesens  das 

6.  Buch  des  Polybios  als  Vorlage  benützt  hat,  ist  allgemein  zuge- 
geben. In  I,  21,  34  deutet  er  selbst  dieses  Verhältnis  an.  Dass 

er  insbesondere  die  chronologischen  Angaben  dem  Polybios  ent- 
nommen, hebt  er  bei  der  Regierungszeit  des  Numa  ausdrücklich 

hervor:  „sequamur  enim  potissimum  Polybium  nostrum,  quo  nemo 

fuit  in  exquirendis  temporibus  diligentior"  lässt  er  den  Scipio 
sagen.  Ein  weiteres  Indizium  für  seinen  Anschluss  an  Polybios 

ist  die  Tatsache,  dass  er  gelegentlich  der  Behandlung  des  Romulus 

das  polybianische  Gründungsdatum  ol.  7,  2  erwähnt  (II,  10,  18). 
Aus  Cicero  lassen  sich  nun  für  Polybios  folgende  Angaben 
gewinnen:  .  . 

Romulus regiert 
37  Jahre (n,  10, 17) 

Interregnum ? » (H,  12,  23) 
Numa  Pompilius 

rt 

39 
.  » 

(n,  U,  27) 
Tullus  Hostilius y> ? « 
Ancus  Marcius w 23 n (II,  18,  33) 
Lucius  Tarquinius 

I» 

38 
V (II,  20,  36) 

Servius  TuUius n ? n 

Tarquinius  Superbus n ? n 

Für   die    bei  Cicero    fehlenden  Zahlen  hat  Mommsen  (R.  Chr. 

138)  die  in  andern  Listen  (Livius  und  Dionys)  den  3  Königen  zu- 
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geteilten  Regierungszeiten  (für  Tullus  32,  für  Scrvius  44,  für  Tar- 

quinius  25  Jahre)  eingesetzt"^").  Ais  Suninie  ergibt  sich  dann  238. 
Mit  dieser  Zahl  war  nichts  anzufangen;  deshalb  substituierte  Moniin- 
sen  aus  den  Königszahlen  des  Eusebius  (I,  291),  die  er  irrig  für 

die  des  Diodor  hält  (vgl.  S.  41),  statt  der  von  Cicero  gebotenen 
Zahl  39  für  Numa  die  Zahl  41  und  erhielt  so  240  Jahre.  Diese, 

von  ihm  selbst  aus  3  verschiedenen  Listen  zusammengestöppelte 

Zahlenreihe  erklärt  Mommsen  für  die  älteste  Liste,  die  Fabius  ge- 

habt habe  (vgl.  oben  Anm.  109) ;  aus  Fabius  habe  sie  Polybios  ent- 
nommen, aus  Polybios  Cicero.  Die  zweite  Operation  Mommsens 

hat  Soltau  verworfen,  die  erste  beibehalten  und  demzufolge  238  als 

den  ursprünglichen  Ansatz  der  Königszeit  aufgestellt  (S.  404). 

Nun  geben  aber  die  späteren  Listen  (Livius  und  Dionys)  für 
Numa  und  Ancus  andere  Zahlen  als  Cicero  (43  und  24  Jahre); 
wenn  somit  unter  den  4  erhaltenen  Zahlen  des  Cicero  2  von  den 

Livianischen  abweichen,  ist  es  da  methodisch  erlaubt,  die  fehlenden 

einfach  aus  der  Livianischen  Liste  zu  ergänzen?  Welches  Recht 

hat  man  zu  der  Vermutung,  Polybios  habe  in  den  andern  Zahlen 

mit  der  späteren  Liste  harmoniert? 

Das  von  Mommsen  u.  a.  angewandte  Ergänzungsverfahren  lässt 

sich  aber  sogar  aus  den  eigenen  Angaben  des  Cicero  als  falsch 

erweisen.  Nach  II,  15,  28  ist  das  erste  Regierungsjahr  des  Tar- 

quinius  Superbus  =  ol.  62,  1.  Für  die  ersten  6  Könige  muss  so- 

mit Polybios  219  Jahre  gerechnet  haben  (ol.  7,  2 — 61,  4  inkl.).  Ge- 
nau so  viele  Jahre  entfallen  auch  nach  der  Livisch-Dionysischen 

Liste  auf  die  ersten  6  Könige.  Daraus  ist  mit  Notwendigkeit  zu 

schliessen :  wenn  des  Polybios  Zahlen  für  Numa  und  Ancus  niederer 
sind  als  die  des  Livius,  so  muss  er  für  Tullus  und  Servius  oder  für 

einen  der  beiden  entsprechend  höhere  Zahlen  gehabt  haben.  Denn 

nur  so  kann  die  gleiche  Summe  219  herairskommen  ^^').    Der  Ver- 

180)  Ebenso  Matzat  (I,  149),  Seeck  (Kal.-Taf.  105),  Holzapfel  (R.  Chr.  254), 
Soltau  (R,  Chr.  404,  2).  Dagegen  Bornemann  (Rh.  M.  33,  601  f.),  Triemel  (Quink- 
tier  15). 

181)  Matzat  und  Holzapfel  versuchten  die  Zeit  von  ol.  7,  2  bis  61,  4  unter 

Einsetzung  der  Livianischen  Zahlen  für  Tullus  und  Servius  dadurch  auszu- 
füllen, dass  sie  bei  jedem  Regierungswechsel,  ausser  beim  Antritt  des  Super- 

bus, ein  1  jähriges  Interregnum  annahmen.  Allein  erstens  widerspricht  diese 
Annahme,  wie  Seeck  S.  103  gut  gezeigt  hat,  der  üeberlieferung  und  speziell 

den  Worten  des  Cicero,  die  höchstens  zwischen  Romulus  und  Numa  ein  länge- 
res Interregnum  anzunehmen  gestatten.  Zweitens  kommt  man  auch  so  nur 

auf  213  -|-  5  =  218  Jahre  statt  auf  219,  und  Matzat  und  Holzapfel  sind  wieder 
zu  der  fatalen  Ausflucht  genötigt,  es  sei  nicht  ol.  7,  2,  sondern  ol.  7,  3  als 
erstes  Stadtjahr  gerechnet  worden. 
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such,  dieser  Folgei-ung  durch  die  Annahme  auszuweichen,  Polybios 
habe  nicht  von  ol.  7,  2,  sondern  von  ol.  8,  1  an  gerechnet  (Momni- 
sen  und  Soltau,  vgl.  oben  S.  106),  hätte  nie  gemacht  werden  sollen, 

da  Cicero  im  Zusammenhang  mit  den  Königszahlen  auch  das  poly- 
bische  Gründungsdatum  ol.  7,  2  anführt. 

Die  zwei  Olympiadenjahrangaben  machen  es  gewiss,  dass  Po- 
lybios, wenn  er  auch  in  den  Einzelansätzeu  andere  Zahlen  bot, 

doch  für  die  6  ersten  Könige  zusammen  wie  die  späteren  Listen 
219  Jahre  rechnete. 

Für  die  Gesamtdauer  der  Königszeit  gibt  Cicero  leider  keine 

genaue,  sondern  eine, abgerundete  Zahl,  Er  sagt  (II,  30,  52):  lis 

enim  regiis  quadraginta  annis  et  ducentis  paulo 

cum  interregnis  fere  amplius  praeter itis  expul- 
soque  Tarquinio  tantum  odium  populum  Romanum  regalis  nominis 

tenuit,  (juantum  tenuerat  post  obitum  vel  potius  excessum  Romuli 
desiderium.  Diese  Angabe  lässt  sich  ganz  gut  mit  der  Annahme 

vereinigen,  dass  die  exakte  Sunmie  244  gewesen  sei.  Jedenfalls 

ist  es  ganz  unzulässig,  die  AVorte  paulo  cum  interregnis  fere  am- 

plius zu  ignorieren  und  zu  behaupten,  bei  Cicero  sei  „die  240jäh- 

rige  Dauer  der  Königszeit  ausdrücklich  bezeugt"  (Mommsen,  R.  Chr. 
A.  256).  Cicero  konnte  ruhig  sich  mit  der  ungefähren  Angabe  be- 

gnügen '*^),  weil  er  die  Kenntnis  der  genauen  Zahl  244  bei  allen 
Lesern  voraussetzen  durfte;  war  sie  doch  seit  Fabius  bis  in  seine 

Zeit  von  allen  Chronologen  gleichmässig  angenommen  worden.    So- 

182)  Cicero  liebt  es,  die  Zahlen  auf  Zehner  abzurunden.  Davon  finden 

sich  in  dem  gleichen  Abschnitt  noch  zwei  Beispiele.  Der  fragmentarische 
Satz  II,  31,  33:  „itaque  illa  praeclara  con.stitutio  Romuli,  cum  CG  annos  et  XX 

fere  firma  mansisset"  ist  wohl  nicht  mit  Mommsen  (R.  Chr.  138,  A.  256)  auf 
die  ersten  Ausschreitungen  des  Tarquinius,  sondern  mit  Unger  (Rh.  M.  35,  11) 
auf  dessen  Regierungsantritt  zu  beziehen,  der  sich  nicht  in  den  von  Romulus 
festgesetzten  Formen  vollzogen  hat.  Die  Regierungszeit  der  6  ersten  Könige 

betrug  genau  219  Jahre;  Cicero  sagt  , ungefähr  220".  Ferner,  nachdem  die 
Ankunft  des  Pythagoras  auf  ol.  62,  4  fixiert  ist,  sagt  Scipio :  ex  quo  intellegi 
regiis  annis  dinumeratis  potest  anno  fere  140.  post  mortem  Numae  primum 
Italiam  Pythagoram  attigisse.  Dem  Romulus  gibt  Cicero  37,  dem  Numa  39 
Jahre,  zusammen  76,  die  durch  das  Interregnum  sich  auf  77  erhöhen  mögen. 
Ol.  62,  4  ist  das  223.  Jahr  der  Königsherrschaft,  also  das  (223—77  =)  146.  Jahr 

nach  Numas  Tod.  Cicero  aber  sagt:  , ungefähr  im  140.  Jahr".  Es  kam  ihm 
ja  nur  darauf  an,  zu  zeigen,  dass  zwischen  Numas  Tod  und  Pythagoras  An- 

kunft eine  lange  Zeit  liege  und  Numa  also  nicht  Schüler  des  Pyth.  gewesen 
sein  könne.  Dazu  genügte  die  runde  Zahl ;  die  genaue  war  nicht  notwendig. 
Soltau  (R.  Chr.  275)  beachtet  das  nicht  und  zieht  deshalb  falsche  Schlüsse  aus 

der  Stelle.     Unrichtig  auch  Matzat  I,  149.  '     . . 
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viel  ist  gewiss:  durch  Cic.  de  rep.  II  kann  die  Vermutung  nicht 

widerlegt  werden,  dass  Polyb  244  Jahre  auf  die  Königszeit  gerccli- 

net  habe  *^^). 

9.  3Intniassliche  Gründe  für  die  von  Polyb  befolgte  Chronologie  der 
älteren  republikanischen  Periode. 

Für  die  von  Polyb  befolgte  römische  Zeitrechnung  ist  zunächst 

das  Tatsächliche  festgestellt  worden:  in  der  Periode  nach  der 

gallischen  Belagerung  sind  5  konsullose  Jahre  eingeschoben, 

im  übrigen  ist  die  Fabische  Eponymenliste  beibehalten  und  jedem 

Kollegium  eine  Jahresstelle  eingeräumt;  in  der  Periode  vor  der 

gallischen  Belagerung  dagegen  sind  3  Konsulate  der  Fabischen 

Liste  ausgeworfen  und  andererseits  ein  drittes  dezemvirales  Jahr 

hereingesetzt. 

Es  handelt  sich  nun  darum,  die  Gründe  für  diese  Ordnung 

der  römischen  Zeitrechnung  auszumitteln.  Für  die  si)ätere  Periode 

ist  dies  leicht  möglich  und  schon  oben  geschehen:  Der  Grund  lag 

hier  in  der  Datierung  der  gallischen  Belagerung,  die  nach  einer 

zu  Polybs  Zeit  allgemein  gebilligten  Ansicht  in  das  01)Tnpiadenjahr 
des  Antalkidasfriedens,  also  5  Jahre  früher  als  nach  Fabius  Pictor 

fiel.  Für  die  chronologische  Anordnung  der  älteren  Periode  dagegen 

liegen  die  Gründe  nicht  so  offen  am  Tage'^*).  Soviel  aber  darf 
als  sicher  betrachtet  werden:  wie  für  die  in  der  nachgallischen 

Periode  vorgenommene  Korrektur,  so  ist  auch  für  die  in  der  vor- 
gallischen Periode  vorgenommenen  Manipulationen  das  Motiv  in 

dem  Bestreben  zu  suchen,  die  römische  Zeitrechnung  im 

grossen   und  ganzen   und    für   die    Hauptepochen    mit 

183)  Für  Polybios  wurden  240  Königsjahre  vermutet  von  Mommsen 
(s.  oben);  241  von  Soltau  (410)  auf  Grund  der  Annahme,  Pol.  habe  von  ol.  8,  1 
aus  gerechnet;  242  von  Unger  (Rh.  M.  35,  10),  Holzapfel  (R.  Chr.  254),  Matzat 
(R.  Chr.  I,  321)  auf  Grund  unrichtiger  Interpretation  von  Pol.  III,  22;  243  von 
Triemel  (J.  f.  Ph.  1886,  S.  191)  ebenfalls  auf  Grund  von  Pol.  UI,  22;  244  von 
Mommsen  (R.  F.  II,  379,  A.  129),  ebenfalls  auf  Grund  von  Pol.  III,  22  mit  Hilfe 
eines  Raisonnemeuts,  das  ich  nicht  für  richtig  halte  (vgl.  oben  S.  148  f.). 

184)  Es  scheint,  dass  Polybios  selbst,  wenigstens  in  seinem  geschichtlichen 
Werk,  keine  Andeutung  darüber  gemacht  hat,  welchen  Erwägungen  er  oder 
der  Urheber  der  von  ihm  befolgten  Tabelle  gefolgt  ist.  Denn  so  sind  wolil 

die  Worte  des  Dion.  Hai.  I,  74  zu  verstehen :  oü  yäp  T,gioDv  tog  IloX'Jß'.os  ö  Mey. 
toooOto  (idvov  eliietv,  6xi  xaiä  xö  Ss'jxepov  exog  xf,s  §ßSö{iT;s  öX.  xijv 

T(u}ir)v  ixxCaO-ai  7:sld-o\ia.i  .  .  .,  dXXä  xoüg  stuXoy'.oiioüs,  ofg  aütös  izpozzMiir^'^,  elq 
jviaov  6tcsu9-üvo'J€  "coCg  ßouXrjd-sIaiv  ioofiivoug  igsvsy^tslv.  Vgl.  unten  S.  169  und 
Anm.  209. 
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der  wahren  Zeit  in  U  e  b  e  r  e  i  n  s  t  i  m  m  u  n  g  zu  bringen. 

Ihr  Urheber  niiiss  der  Ansiclit  gewesen  sein,  die  republikanische 

Periode  vor  der  gallischen  Katastrophe  habe  in  Wahrheit  -120  Ka- 

lenderjahre (genauer  120  Jahre  und  372 — 4  Monate  ̂ ^^)  umfasst  oder, 
was  dasselbe  ist,  die  Republik  sei  im  Frühjahr  ol.  68,  1,  gegründet 

worden  '^'').  Auf  welchem  Wege,  durch  welche  Berechnungen  konnte 
wohl  der  Chronograph  zu  dieser  Ansicht  kommen? 

a)  S  y  n  c  h  r  0  n  i  s  m  e  n. 

Am  nächsten  liegt  die  Vermutung,  der  Chronograph  habe,  wie 

für  die  spätere  Zeit  den  Synchronismus  der  gallischen  Belagerung 
mit  der  Belagerung  Rhegiums,  so  auch  für  die  frühere  Zeit  einen 

griechisch-römischen  Synchronismus  gefunden.  Nun  gibt  allerdings 
Cicero  de  rep.  II,  15,  28  einen  solchen  an:  Ankunft  des  Pythagoras 

in  Unteritalien  (ol.  62,  4)  =  4.  Regierungsjahr  des  Tarquinius  Su- 
perbus. Allein  dieser  Synchronismus  ist  schwerlich  ein  überlieferter, 

sondern  ein  errechneter*^'):  er  ist  ohne  Zweifel  erst  aus  der  bereits 
vorher  festgestellten  synchronistischen  Tabelle  abgeleitet.  Auch 

für  die  Gründung  der  Republik  war  schwerlich  ein  über- 
lieferter Synchronismus  vorhanden.  Die  Verfassungsänderung  in 

Rom  war  eine  Sache  von  rein  lokalem  Interesse,  von  der  die 

griechische  AVeit  zunächst  nicht  unmittelbar  berührt  wurde.  Eher 

könnte  man  daran  denken,  dass  ein  Synchronismus  für  die 

Dezemviralgesetzgebung  überliefert  war.  Denn  damals  wurde 
eine  Kommission  zum  Studium  der  Gesetze  in  die  unteritalischen 

Griechenstädte  und  nach  Athen  geschickt.  Es  wäre  möglich,  dass 

eine  Erinnerung  daran  sich  erhielt,  welche  Ereignisse  die  Ab- 
gesandten in  Griechenland  miterlebten  oder  wie  der  damalige  attische 

Archon  hiess.  Dass  von  den  3  zur  Korrektur  der  Zeitrechnung 

ausgeworfenen  Konsulaten  eines  auf  die  Zeit  zwischen  Dezemvirat 

und  galhscher  Katastrophe  entfällt,  könnte  der  Vermutung  zur 

Bestätigung  dienen,    dass  für  die  Fixierung   der   ersten  Dezenivirn 

185)  Von  Kai.  oder  Id.  Mart.  ol.  68,  1  (s.  oben  S.  149)  bis  Kai.  Quinct. 
Ol.  98,  1. 

186)  Ob  er  mit  dieser  Ansicht  Recht  hat,  ist  eine  Frage,  die  erst  später 
zu  untersuchen  ist  (a.  III.  Teil),  wie  wir  ja  auch  die  Frage  noch  zurückgestellt 
haben,  ob  die  Datierung  der  gallischen  Belagerung  auf  ol.  98,  2  richtig  ist. 

187)  Dafür  spricht  auch  die  Art,  wie  Cicero  ihn  vorbringt:  Numa  kann 

nicht  Schüler  des  Pythagoras  gewesen  sein;  nam  quartum  iam  annum  reg- 
nante  L.  Tarquinio  Superbo  Sybarini  et  Crotonem  et  in  eas  Italiae  partes 
Pythagoras  venisse  reperitur.  Olympias  enim  secundJi  et  sexagesima  eadem 
Superbi  regni  initium  et  Pythagorae  declarat  adventum. 
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auf  ol.  82,  4  ein  synchronistischer  Anhaltspunkt  vorhanden  war. 
Für  die  Gründung  der  Republik  dagegen  muss  das  Vorhandensein 

eines  solchen  bezweifelt  werden;  es  müssen  andere  Erwägungen 

gewesen  sein,  die  zur  Fixierung  dieses  Ereignisses  auf  ol.  G8,  1 
führten. 

b)  Berechnung    der   Dauer    der   einzelnen    Amtsjahre. 

Den  wahren  Zeitpunkt  für  den  Beginn  der  Republik  konnte 

man  auch  auf  die  Weise  zu  ermitteln  suchen,  dass  man  unter  Be- 

rücksichtigung sämtlicher  Interregnen  und  sämtlicher  Amtsjahr- 
verkürzungen die  wahre  Gesamtdauer  der  122  Fabischen  Amtsjahre 

feststellte.  Die  Voraussetzung  wäre  dabei,  dass  für  jene  Tatsachen 

eine  zuverlässige  Ueberlieferung  bestand.  Es  lässt  sich  aber  kein 

sicherer  Anhaltspunkt  dafür  beibringen,  dass  der  Polybische 

Chronograph  diesen  Weg  eingeschlagen  hat.  Jedenfalls  führt  ein 

Versuch  der  Nachrechnung  an  der  Hand  der  uns  erhaltenen  An- 
gaben über  Interregnen  und  Amtsjahrverkürzungen  auf  ein  anderes 

Datum  für   den    Republikbeginn,   nicht    auf  ol.  68,  1  (s.  IV.  Teil). 

c)Das    Zensorenprotokoll    vom    Jahr   3G2Varr. 

Bis  jetzt  sind  wir  nur  zu  dem  negativen  Resultat  gekommen, 

dass  der  Polybische  Chronograph  zu  dem  Ansatz  der  Republik- 

gründung auf  Frühjahr  ol.  68,  1  schwerlich  durch  einen  Syn- 
chronismus, schwerlich  auch  durch  Berechnung  der  Amtsjahr- 

verkürzungen gelangt  ist.  Sehen  wir  uns  nun  nach  anderen  Mög- 
lichkeiten um,  so  ist  es  von  grösstem  Interesse,  dass  ein  späterer 

Historiker,  der  ebenfalls  die  Gründung  der  Republik  in  den  Frühling 

ol.  68,  1  setzt,  nämlich  Dionys  von  Halikarnass,  in  seinem  Werk 

die  inikoYia\ioi  mitgeteilt  hat,  durch  die  er  zu  diesem  Ansatz  ge- 
kommen ist  (I,  74).  Er  sagt,  es  gebe  verschiedene  Indizien,  die 

auf  dieses  Datum  hinführen;  er  wolle  aber  nur  eines  davon  er- 
wähnen. Nun  beruft  er  sich  auf  eine  zensorische  Urkunde,  in  der 

folgende  Datierung  beigeschrieben  war:  „uTiaxeuovxo;  Aeuxtou  Oua- 

Xeptou  UoTCTOu  xac  Tc'xoo  MaXXtou  KaTicTwXtvou  jjLSxa  ttjv  exßoXijV  xwv 
ßaaiXewv  ivbq  oeovxi  eixoaxö)  xa:  exaxoaxo)  Ixec."  Die  Urkunde  trug 
also  eine  doppelte  Datierung :  1)  nach  den  Konsuln,  2)  nach  Jahren 

post  reges  expulsos.  In  der  Regel  nimmt  man  an,  die  119  Jahre 
seien  von  den  Zensoren  an  den  Konsularfasten  abgezählt  worden, 

und  schliesst  daraus,  in  der  von  den  Zensoren  benützten  Beamten- 
liste sei  das  Konsulat  des  Valerius  und  Manlius  (nach  Varro  362 
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Urb.  =  118  Reip.)  das  119,  Anitsjahr  der  Republik  gewesen'^"). 
Ich  halte  diese  Auffassung  nicht  für  richtig.  Denn  die  älteste 

erreichbare  Form  der  Beamtenliste  ist  die  Fabische.  Diese  also, 

nicht  die  Polybische  oder  die  Varronische,  müsste  man  am  ehesten 
in  den  Händen  der  Zensoren  von  862  Varr.  voraussetzen.  Nach 

ihr  aber  sind  Valerius  und  ̂ Nlanlius  das  121.  Kollegium  der  Re- 

publik^^').  Ich  glaube  deshalb,  dass  die  Datierung  nicht  als 
eine  Angabe  nach  Amtsjahren,  sondern  als  eine  An- 

gabe nach  Kalenderjahren  zu  verstehen  ist.  Und  es  spricht 

dafür,  dass  gerade  die  Zensoren  nach  der  Art  der  ihnen  obliegenden 

Geschäfte  (Verpachtungen  u.  a.)  alle  Ursache  hatten,  mit  Kalender- 

jahren zu  rechnen.  Moramsen  (RStR.  II,  1,  320  ff.)  hat  wahr- 
scheinlich gemacht,  dass  es  ein  zensorisches  Rechnungsjahr  gab, 

das  von  dem  konsularischen  Amtsjahr  und  seinem  schwankenden 

Antrittstermin  vollständig  unabhängig  stets  mit  dem  15.  März 

begann  (vgl.  auch  Soltau,  R.  Chr.  279), 
Indes  kommt  für  die  vorliegende  Frage  gar  nicht  in  Betracht, 

wie  die  Zensoren  ihre  Angabe  gemeint  haben,  sondern  einzig  und 

allein,  wie  Dionys  ihre  Angabe  aufgefasst  hat^'"').     Und  da   kann 

188)  Mommsen  (R.  Chr.  198,  A.  386  und  387),  Matzat  (R.  Chr.  I,  245),  Holz- 
apfel (R.  Chr.  20,  N.  Ph.  Rundschau  1887,  S.  185),  Seeck  (Kal.-Taf.  162).  — 

Mommsen  nahm  an,  die  Fasten  der  Zensoren  haben  sich  von  der  Varr.  Liste 
nur  dadurch  unterschieden,  dass  sie  ein  drittes  dezemvirales  Jahr  mitzählten. 

Dagegen  vermuteten  Matzat  und  Holzapfel  in  den  Händen  der  Zensoren  eine 
in  mehreren  Punkten  von  der  Varronischen  abweichende  Fastenliste.  —  Dass 

die  Zensoren  nicht  nach  Amtsjähren,  sondern  nach  Kalenderjahren  rechneten, 
ist  bisher  nur  von  Soltau  (Prol.  17,  R.  Chr.  278,  3)  vertreten  worden.  Aber  sein 
Bestreben,  die  zensorische  Datierung  mit  der  varronischen  Liste  durch  die 
Annahme. in  Uebereinstimmung  zu  bringen,  dass  das  118.  Amts  jähr  am 
118.  und  am  119.  Kalenderjahr  partizipierte,  ist  verlorene  Mühe,  weil  es 
eine  ältere  Liste  gibt,  in  der  das  Konsulat  des  Valerius  und  Manlius  nicht 
das  118.,  sondern  das  121.  Amts  jähr  ist  (vgl.  folg.  Anm.). 

189)  Sie  stehen  bei  Diodor  XV,  14  unter  ol.  99,  1.  Da  ol.  69,  1  bei  Fabius 
=  1  Reip.,  so  ist  ol.  99,  1  =  121  Reip. 

190)  Ebensowenig  kommt  für  die  vorliegende  Frage  in  Betracht,  ob  die 
Urkunde  mitsamt  der  Datierung  wirklich  aus  dem  Jahr  362  Varr.  stammt  oder 
ein  Produkt  späterer  Zeit  ist.  Ihre  Bedeutung  für  die  Konstituierung  der 
Dionysischen  Chronologie  bleibt  dieselbe,  ob  sie  echt  oder  unecht  ist;  denn 
Dionys  hat  sie  jedenfalls  als  echt  behandelt.  Früher  haben  auch  die  neueren 

Gelehrten  sie  als  echt  gelten  lassen.  Erst  Niese  hat  die  Authentie  angefochten 
(Phil.  Anz.  XIV  1884,  S.  559:  ,Es  liegt  nicht  eine  alte  Urkunde  vom  Jahr  des 
Datums  vor;  vielmehr  wird  in  dieser  Notiz  nach  der  gemeinen  Chronologie 

gerechnet".  G.  G.  A.  1887,  S.  826:  „Das  Zensorenprotokoll  ist  mit  nichten  eine 
Urkunde  aus  der  Zeit  des  gallischen  Brandes,  sondern  ein  Schriftstellererzeug- 



Gründe  für  Polyb»  Chronologie  der  älteren  Zeit.  157 

nun  —  trotzdem  dies  in  der  Regel  verkannt  worden  ist  —  schlecliter- 
dings  kein  Zweifel  darüber  sein,  dass  Dionys  die  Angabc  als  eine 

solche  nach  Kalenderjahren  aufgefasst  hat.  Dies  geht  aus  dem 

Zusammenhang  mit  vollkommener  Deutlichkeit  hervor.  Dionys  will 

darlegen,  durch  welche  imXoyioiiol  er  das  griechische  Datum  für 

die  Gründung  Roms  berechnet  hat  '"*) ,  und  tut  dies,  indem  er 
zuerst  ausführt,  wie  er  das  griechische  Datum  für  den  Amtsantritt 

der  ersten  Konsuln  gefunden.  Er  geht  aus  von  einem  römischen 

Ereignis,  für  das  die  wahre  Zeit  feststeht:  Der  Angriff  der  Kelten 
auf  Rom  fand  nach  fast  einstimmiger  Annahme  (auficpwvsixa:  a/£$ov 

üTiö  Tcavxwv)  im  Archontat  des  Pyrgion  ol.  98,  1  statt.  Nun  lasse 

sich,  fährt  er  fort,  aus  verschiedenen  Anhaltspunkten  sdiliessen, 
dass  der  Zeitraum  vor  der  Einnahme  Roms  bis  hinauf  zum  Antritt 

der  ersten  Konsuln  120  Jahre  umfasst  habe.  Natürlich  kann  hier 

Dionys  nur  120  Olympiadenjahre,  d.  h.  Kalenderjahre  meinai,  nicht 

120  Amtsjahre  *^'^).  Denn  um  zu  ermitteln,  wie  viele  Amtsjahre 
dieser  Zeitraum  umfasste,  dazu  hätte  er  nicht  den  üm^^  über 

die  zensorischen  Protokolle  nötig  gehabt,  das  hätte  er  ans  den 

Magistratsverzeichnissen  direkt  abnehmen  können.  Aber  gerade 

von  diesen  hat  Dionys  sich  mit  Absicht  emanzipiert^).  Denn  er 
weiss  wohl,  dass  die  Zahl  der  römischen  Amtsjahre  nicht  ohne 

weiteres  die  Summe  der  verflossenen  Kalenderjahre  angibt.  Er 

hat  ja  eine  besondere  Abhandlung  darüber  geschrieben:  TMq  av  xii 

nis  etwa  aus  der  Zeit  Varros,  das  für  die  ältere  römische  Chronologie  gar 

keine  Bedeutung  hat").  An  der  Gleichzeitigkeit  der  Urkunde  zweifelten  auch 
Holzapfel  (R.  Chr.  47,  1)  und  Soltau  (R.  Chr.  278),  wenn  sie  auch  nicht  ganz  so 

weit  gingen  wie  Niese.  Zwei  Punkte  haben,  soviel  ich  sehe,  diese  Zweifßl 

veranlasst:  die  Cognomina  (Soltau  278,  4)  und  die  Chronologie  (Niese,  s.  oben); 

beide  Bedenken  halte  ich  nicht  für  durchschlagend.  Dass  es  Cognomina  im 

4.  Jahrh.  d.  St.  schon  gegeben  hat,  ist  sicher ;  dass  sie  in  jener  Zeit  in  offiziellen 

Urkunden  niemals  beigesetzt  worden  seien,  lässt  sich  nicht  beweisen  (vgl. 

Mommsen,  R.  F.  I,  47.  Unger,  J.  f.  Ph.  1891,  302  f.).  Das  chronologische  Be- 
denken fällt  weg,  wenn  die  119  Jahre  als  Kalenderjahre  gefasst  werden. 

191)  Unglaublich  verkehrt  fasst  Trieber  die  Stelle  auf,  wenn  er  sagt 

(Herm.  27,  343),  Dionys  wolle  durch  die  Berufung  auf  das  Zensorenprotokoll 

„darlegen,  dass  sein  Ansatz  der  Einnahme  Roms  durch  die  Gallier,  im  J.  der 

Stadt  365,  richtig  sei". 
192)  Das  geht  auch  daraus  hervor,  dass  er  in  §  6  die  120  Jahre  ohne 

weiteres  =  30  Olympiaden  setzt:  si  8»  xo5zo  zb  b:ä.azrt\ia  toO  y^pi^o'j  •zpidy.ovxa 

dXojintäScov  e'jpiaxs-cat  ysvojjisvov. 
193)  Darauf  beziehen  sich  meiner  Meinung  nach  die  Worte:  oO  yä?  TjSiouv  . . . 

4tcI  xoO  Ttapa  xoT^  ä.py!j.BpBi)oi  xeiixsvou  Tiivay.og  Ivög  y.al  |jlövo'j  ttjv  nioxtv  dc^idtv.axov 
xaxaX'.nsTv  (I,  74,  3).  Der  nivag  ist  das  reine  Beamtenverzeichnis,  wie  es  Fabius 
benützte  (vgl.  unten  S.  197  f.). 
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dcKeuO-uvo:  xoü;  *Pü)[ia:(i)v  xpo'jou:;  Tzpbq  xou;  'EXXr^v:xo6?  (I,  74,  2), 
d.  h.  wie  man  die  durch  die  römische  Eponymenliste  an  die  Hand 

gegebene  Summe  von  Amtsjahren  in  Olympiadenjahre,  d.  h.  in 
Kalenderjahre  umrechnen,  also  auf  wahre  Zeit  reduzieren  könne. 
Wenn  in  diesem  Zusammenhang  Dionys  sich  auf  die  zensorische 

Urkunde  beruft,  so  kann  dies  nur  in  dem  Sinn  geschehen,  dass  er 

sie  für  eine  nicht  nach  Amtsjahren,  sondern  nach  Kalenderjahren  nor- 

mierte Angabe  hält  und  somit  in  ihr  ein  Mittel  sieht,  die  Amtsjahr- 

rechnung zu  kontrollieren  und  eventuell  zu  korrigieren.  Er  inter- 
pretiert die  Doppeldatierung  dahin,  dass  sie  für  ein  Ereignis  aus 

einem  bestimmten  Amtsjahr  (für  die  x(|xrjac;  im  Konsulat  des  Valerius 

und  Manlius)  die  Ziffer  des  laufenden  Kalenderjahrs  seit  Vertreibung 

der  Könige  angebe. 

Er  rechnet  nun  folgenderraassen :  Die  xi\iriat<;  fällt  ins  119. 

Kalenderjahr;  die  aXiixsic,  *Pü)|jir]5  fand  im  2.  Jahr  nach  der  xtfArjai«;, 
also  im  121.  Kalenderjahr,  statt.  Folglich  waren  vor  der  5X(oacc 
120  volle  Jahre  abgelaufen.  Da  nun  die  aXwa:^  im  Lauf  von 

ol.  98,  1  stattfand,  so  müssen  die  ersten  Konsuln  im  Lauf  von 

ol.  68,  1  angetreten  sein.  Diese  in  I,  74,  6  gegebene  Rechnung 

ist  sehr  knapp  und  kurz  zusainmengefasst.  Sie  gibt,  wie  Dionys 

selbst  sagt,  nur  das  Notwendigste;  für  die  genauere  Ausführung 

verweist  er  auf  seine  Abhandlung  {yi  {xev  ouv  axpcßeta  iv  exei'vw  or^- 

XoOxat  x<p  Xoytp,  Xex^Tjasxac  Se  xa:  5ta  xfjaSs  xfjs  Tcpayfiaxet'ai;  auxa 
xdvayxa'.oxaxa).  Den  genaueren  Kalkül  des  Dionys  wird  man  sich 

folgendermassen  vorzustellen  haben :  Von  den  Eponymen  der  Allia- 
schlacht  ist  bekannt,  dass  sie  Kai.  Quinct.  ol.  98,  1  ihr  Amt 

antraten.  Ihre  Vorgänger  amtierten  folglich  von  Kai.  Quinct. 

ol.  97,  4  an.  Diesen  gehen  Valerius  und  Manlius  voran,  in  deren 

Aintsjahr  die  Schätzung  stattfand  und  zwar  in  der  ersten  Hälfte 

desselben,  da  die  Censoren  schon  unter  den  vorhergehenden  Epo- 
nymen gewählt  waren  und  nicht  länger  als  18  Monate  zu  ihren 

Geschäften  brauchen  durften.  Die  Urkunde  wurde  also  ohne 

Zweifel  vor  dem  15.  März  ol.  97,  4  ausgefertigt,  und  wenn  sie  die 

Jahreszahl  119  post  reges  exactos  trug,  so  muss  mithin  die  Zeit 

vom  15.  März  ol.  97,  3  bis  15.  März  ol.  97,  4  als  119.  Kalenderjahr 
seit  Vertreibung  der  Könige  gerechnet  worden  sein.  In  diesem 

Fall  muss  das  erste  Jahr  der  Republik  am  15.  März  ol.  68,  1 

begonnen  haben. 

Dionys  behauptet  nicht,  dass  er  diese  Berechnungen  selber 

angestellt,  sondern  dass  er  ihnen  zugestimmt  habe  {xobc,  imXoyiaiiCtuQj 

o?s  auxos  7rpoa£^£[ir]v).     Er  hat  sie  also  offenbar  bei  einem  älteren 



Gründe  für  Polybs  Chronologie  der  älteren  Zeit.  159 

Historiker  gefmulen.  Da  nun  das  Resultat,  auf  das  die  Dionysischen 

eTOXoyiaiiot  für  den  Beginn  der  Republik  hinauskommen,  mit  der 

Ansetzung  des  Polybios  übereinstimmt,  so  ist  die  Vermutung  nicht 

unwahrscheinlich,  dass  jene  iii'.Xoyioixo'.  tralaticisch  waren,  und  dass 
schon  der  Autor  der  Polybischen  Chronologie  sie  angestellt  hat. 

d)Die   Kapitolinische    Nagelschlagung   und    die    Flariua- 
Inschrift. 

An  die  Dedikation  des  Kapitolinischen  Tempels,  die  durch  den 

Konsul  M.  Horatius  vorgenommen  wurde,  knüpfte  sich  eine  Jahr- 

zählung  primitiver  Art,  indem  jedes  Jahr  am  selben  Tage  —  Idiiws; 

Septembribus  —  von  dem  jeweils  höchsten  funktionierenden  Beamten 
ein  Nagel  als  nota  oder  index  numeri  annorum  (Liv.  VII,  3)  in 

die  Tempelwand  eingeschlagen  wurde  ̂ ^*j.  Wie  lang  dieser  Braaeh 
fortgesetzt  wurde,  wissen  wir  nicht.  Eingeführt  wurde  diese  primitive 

Jahrzählungsform  seinerzeit,  quia  rarae  per  ea  tempora  litwae 
erant  (Liv.  ib.).  Später  fiel  dieser  Grund  weg;  immerhin  scheint 
die  Zeremonie  beibehalten  worden  zu  sein.  Denn  als  im  Jahr  752 

Varr.  Augustus  dem  neuen  Tempel  des  Mars  ültor  die  Vorredite 

des  Kapitolinischen  Jupitertempels  verlieh,  war  darunter  auch  die 

Nagelschlagung  mit  einbegrififen  (Dio  55,  10:  ̂ Xov  x£  auxö  Otoxwv 

ttixTjxeuaavxcöv  TtpoaTcrjyvuoO-a'.),  Solange  der  Brauch  geübt  wurde, 
war  durch  die  Zahl  der  Nägel  jederzeit  leicht  das  Jahr  der  Dedikation 

zu  berechnen  ̂ ^^).  • 

194)  Mommsen  (R.  Chr.  175  ff.)  hat  zwar  die  Annuität  der  Nagelschlagung 
bestritten  und  eine  sehr  gewagte  Hypothese  über  eine  säkulare  Nagelschlagung 
aufgestellt,  die  dann  von  Matzat  und  Seeck  in  anderer  Weise  aufgenommen 
und  auf  Mondjahrsäkula  bezogen  wurde.  Aber  mit  vollem  Recht  haben  Cnger 

(Phil.  32.  1873,  S.  531  ff.).  Lange  (Burs.  J.-B.  1873,  S.  864  f.),  Holzapfel  (R.  Chr. 
10  ff.),  Soltau  (R.  Chr.  391)  den  clavus  annalis  verteidigt. 

195)  Aus  den  Worten  intermisso  deinde  more  bei  Liv.  VII,  3,  8  darf  micht 

mit  Weissenborn  z.  d.  St.,  Mommsen  (R.  Chr.  178),  Holzapfel  (R.  Chr.  11)  ge- 
schlossen werden,  die  Sitte,  alljährlich  einen  Nagel  einzuschlagen,  sei  vor 

391  Varr.  eine  Zeitlang  unterlassen  und  dann  wieder  aufgenommen  worden. 
Vielmehr  sind  die  Worte  mit  ünger  (Kai.  286)  und  Soltau  (R.  Chr.  392)  auf  die 
Vernachlässigung  des  Brauchs  zu  beziehen,  wenn  am  13.  September  gerade 
ein  Diktator  im  Amt  war,  diesen  (quia  maius  imperium .  erat)  und  nicht  einen 
der  Konsuln  mit  der  Einschlagung  des  Nagels  zu  betrauen.  Man  ist  von 
diesem  Brauch  wohl  deshalb  abgegangen,  weil  der  Diktator  in  der  Regel 

Wichtigeres  zu  tun  hatte.  Im  Ja,hr  391  ist  man  wieder  darauf  zurückgekom- 
men, und  zwar  anlässlich  der  Pest,  bei  der  man,  weil  gar  kein  Mittel  helfen 

wollte,  auf  allerlei  abergläubische  Ideen  kam  (vgl.  Liv.  VII,  2,  3;  3,  1).  Unter 
anderem  erinnerte  man  sich  an  einen  Fall,  wo  eine  Pest  rasch  sich  gelegt 

hatte,  nachdem  der  Nagel  durch  einen  gerade  funktionierenden  Diktator  ein- 
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Ich  glaube  nun,  dass  auch  wir  noch  den  genauen  Zeitpunkt 
dieser  Dedikation  feststellen  können.  Denn  wir  besitzen  eine  Da- 

tierung post  Capitolinam  dedicatam  in  der  bei  Plinius  (N.  H.  33, 19) 

mitgeteilten  Inschrift  des  von  Cn.  Flavius  errichteten  Concordia- 
terapelchens.  Diese  Inschrift  besagte:  factani  eam  aedem  204 

S^^'^j  annis  post  Capitolinam  dedicatam.     Allerdings  haben  wir  auch  hier 
zunächst  wieder  wie  beim  Zensorenprotokoll  die  Meinung  zu 

bekämpfen,  die  204  Jahre  seien  von  Flavius  an  Konsularfasten 

abgezählt  Avorden '•'").  Allein  auch  hier  ist  zu  erwägen:  Die  älteste 
uns  erreichbare  Form  der  Beamtenliste  ist  die  Fabische,  die  wir 

auch  für  die  Zeit  des  Flavius  voraussetzen  müssen,  falls  nicht 

sichere  Indizien  dagegen  sprechen.  In  dieser  Liste  ist  das  Konsulat 

des    Sempronius    und    Sulpicius    das    201.    republ.    Kollegium    (bei 

geschlagen  worden  war.  Der  Aberglaube  machte  aus  dem  post  hoc  ein  propter 
hoc  und  schloss,  die  Nagelschlagnng  durch  einen  Diktator  sei  gut  gegen  die 
Pest.  Da  nun  im  Jahr  391  sonst  kein  Anlass  zur  Ernennung  eines  Diktators 
vorlag,  so  hielt  man  die  Sache  für  wichtig  genug,  um  eigens  zur  Vornahme 
der  Nagelschlagung  einen  Diktator  zu  ernennen.  Dies  will  Livius  mit  den 
Worten  sagen:  intermisso  deinde  more  digna  etiam  per  se  visä  res,  propter 
quam  dictator  crearetur.    Weissenborn  hat  die  Stelle  nicht  richtig  erklärt. 

196)  Niebuhr  P  29G.  Mommsen,  R.  Chr.  198,  A.  388.  Matzat,  R.  Chr.  I,  274. 

Seeck,  Kal.-Taf.  163.  Holzapfel,  R.  Chr.  50,  164.  Unger,  Stadtära  152.  Soltau. 
Prol  14,  R.  Chr.  282.  Enmann,  Rh.  M.  57.  1902,  S.  528.  —  Die  Schlüsse,  die 
daraus  auf  die  Beschaffenheit  der  von  Flavius  be nützten  Fastenliste 

gezogen  werden,  sind  aberdieallerverschiedensten,  je  nachdem  die  Aufstellung  der 
Flavischen  aedicula  in  449  Varr.  (Soltau)  oder  450  Varr.  (so  von  den  meisten) 
oder  451  Varr.  (Triemel,  J.  f.  Ph.  139,  S.  211)  gesetzt,  für  die  Dedikation  des 
Kap.  Tempels  das  erste  Konsulatsjahr  der  Republik  (Mommsen  und  die  meisten 
andern)  oder  das  dritte  (Unger)  der  Flavischen  Rechnung  zugrunde  gelegt, 
endlich  die  Angabe  204  annis  post  Cap.  ded.  exklusiv  (:=  volle  204  Jahre  nach 

=  im 205.  Jahre:  Unger,  aber  zweifelnd)  oder  inklusiv  {■=  im  204.  Jahr:  Momm- 
sen, Matzat,  Seeck,  Holzapfel,  Soltau,  Schwartz,  R.E.  V,  703)  aufgefasst  wird. 

Ganz  allein  steht  Soltau  mit  der  Annahme,  dass  zwar  245  Varr.  das  Dedika- 
tionsjahr  sei,  aber  246  als  annus  primus  post  Cap.  ded.  zu  gelten  habe.  So 

ergibt  sich  eine  bunte  Menge  verschiedener  Hypothesen  über  die  Beschaffen- 
heit der  Flavischen  Liste:  Nach  Mommsen,  Seeck,  Holzapfel  hat  Flavius  be- 

reits das  dritte  dezemviralö  Jahr  und  die  5  Anarchiejahre,  aber  noch  nicht 
die  Diktatorenjahre  gehabt.  Nach  Soltau  hat  Flavius  ganz  wie  später  Varro 

gerechnet,  also  die  5  Anarchie-  und  die  4  Diktatoreujahre  mitgezählt,  dagegen 
nicht  das  3.  dez.  Jahr.  Nach  Unger  endlich  hat  Flavius  auch  dieses  neben 
der  Anarchie  und  den  Diktatorenjahren  gehabt.  Matzat  (l,  274)  nimmt  an, 
Flavius  habe  nach  einer  verfälschten  Eponymenliste  gerechnet,  in  der  bereits 
6 — 7  unechte  Konsulate  eingedrungen  seien.  Von  manchen  Seiten  wird  dem 
Flavius  selbst  eine  Redaktion  der  Konsularfasten  (Soltau,  R.  Chr.  455),  ja  eine 
starke  Verfälschung  derselben  (K.  J.  Neumann  in  Strassb.  Festschr.  zur  Phil.- 
Vers.,  S.  317,  324)  zugeschrieben.    Darüber  später,  im  III.  Abschnitt. 
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Diodor  XX,  91  stehen  Sempronius  und  Sulpicius  unter  ol.  119,  1. 

Da  bei  Fabius  ol.  69,  1  =  1  lleip.,  so  ist  ol.  119,  1  =  201  Keip.). 
Daraus  niuss  nach  meiner  Ansicht  der  Schhiss  gezogen  werden: 

Die  204  Jahre  können  nicht  an  der  Beamtenliste  abgezählt, 

sie  müssen  auf  andere  AVeise  gewonnen  sein.  Erwägt  man  nun  die 

Form  der  Datierung  (post  Capitolinam  dedicatam)  und  verbindet 

damit  die  Tatsache,  dass  vom  Dedikationstag  des  Kapitolinischen 

Tempels  eine  Zählung  der  Kalenderjahre  vermittelst  der  alljäiirlich 

am  gleichen  Kalenderdatum  eingeschlagenen  Nägel  ausging,  so  ist 
doch  die  Vermutung  kaum  abzuweisen,  dass  die  204  Jahre  des 

Flavius  Kalenderjahre  darstellen,  deren  Zahl  durch  die 

Kapitolinischen  Jahresnägel  bestimmt  ist. 
Betrachten  wir  also  die  204  Jahre  als  Summe  der  seit  der 

Dedikation  des  Kapitolinischen  Tempels  bis  zur  Aufstellung  der 

Flavischen  Aedicula  verflossenen  Kalenderjahre,  so  lässt  sich  daraus 

das  Kalenderjahr  der  Dedikation  berechnen,  vorausgesetzt,  dass 
wir  das  Datum  der  Aufstellung  der  Aedicula  kennen.  Dieses 
letztere  Datum  lässt  sich  nun  mit-  ziemlicher  Wahrscheinlichkeit 

feststellen.  Aedil  ist  Flavius  geworden  im  Konsulatsjahr  des  P. 

Sempronius  und  P.  Sulpicius  (vgl.  Plin.  33,  18:  hoc  actum  P. 

Sempronio    L.    Sulpicio    consulibus,    vgl.    auch  Liv.  IX,  46,  1)^'^), 

197)  Nur  bei  Plinius  hat  Sulpicius  den  Vornamen  L.,  in  allen  andern 

Listen  P.  —  Soltau  setzt  (Prol.  7  ff.,  R.  Chr.  280  ff.)  die  Aedilität  des  Flavius  in 
449  Varr.,  sein  Tribunat  in  450  Varr.,  und  meint,  die  Errichtung  der  aedicula 
habe  Ende  449,  die  anulorum  depositio  Anfang  450  stattgefunden.  Letzteres 
widerspricht  der  Darstellung  des  Plinius,  wonach  die  Gelobung  der  aedicula 
erst  eine  Folge  der  indignatio  nobilitatis  und  der  anulorum  depositio  ist. 
Ersteres  ist  unvereinbar  mit  dem  Bericht  des  Licinius  Macer  bei  Liv.  IX,  46, 

wonach  Flavius  tribunatu  ante  gesto  Aedil  geworden  ist.  Die  "Worte  des 
Plinius:  additum  Flavio,  ut  simul  et  tribunus  plebei  esset  (nicht  fieret!)  sind 
demnach  so  zu  verstehen,  dass  der  letzte  Teil  seines  Tribunats  mit  dem  An- 

fang seiner  Aedilität  zusammenfiel  (in  dieser  Reihenfolge  auch  bei  Pomponius  in 

Dig.  I,  2,  2  §  7:  ut  tribunus  plebis  fieret  et  Senator  et  aedilis  curulis),  nicht  umge- 
kehrt, wie  Soltau  meint.  Soltau  hat  sich  zu  seiner  Ansicht  verleiten  lassen  durch 

den  Beisatz  des  Plinius :  ita  449  a  condita  urbe  gestum  est  et  primum  anulo- 
rum vestigium  extat.  Allein  die  Zahl  449  ist  offenbar  von  Plinius  selbst  ge- 

funden, indem  er  die  204  Jahre  zu  dem  ihm  als  Dedikationsjahr  geläufigen 
Varr.  Jahr  245  addierte,  wie  dies  auch  Soltau  selbst  annimmt.  Es  ist  also 

lediglich  ein  rasch  ausgeführtes  Rechenexempel  des  Plinius,  das  für  die  Be- 
stimmung der  wahren  Zeit  des  Aedilitätsjahres  gar  nicht  verwertet  werden 

darf  (vgl.  Philol.  66.  1907,  S.  536,  11).  Irrig  auchTriemel  (J.  f.  Ph.  1889,  S.  210), 
der  449  als  catouische  Jahreszahl  (=  451  Varr.)  fasst,  die  Plinius  aus  Licinius 

Macer  übernommen  haben  soll.  —  Gegen  Matzats  Annahme  (I,  272),  die  Aedi- 
lität des  Flavius  sei  in  444  Varr.  zu  setzen,   weil   sie   unter   diesem  Jahr  von 

Leuzo,  Die  römische  Jahrziihlung.  XI 
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Dieses  Konsulat  steht  in  dor  Diodorischen  Tabelle  bei  ol.  119,  1 

und  bei  demselben  Jahr  muss  es  auch  in  der  Polybischen  Tabelle 

gestanden  haben.  Diese  Neboneinanderstellung  ist  dahin  zu  inter- 
pretieren, dass  das  Amtsjahr  in  ol.  119,  1  begann  und  in  ol.  119,  2 

endete  (s.  S.  111).  An  welchem  Kalendertag  um  jene  Zeit  das 

konsularische  Amtsjahr  begann,  ist  kontrovers^'-'**);  ich  halte  Seecks 
Ansicht  (Kai.  Taf.  146)  für  die  wahrscheinlichste,  dass  damals 

Kai.  Mai.  der  übliche  Antrittstermin  war  (vgl.  Teil  IV).  In  diesem 

Fall  ging  das  Konsulat  des  Semi^ronius  und  Sulpicius  von  Kai. 

Mai.  ol.  119,  1  bis  pr.  Kai.  ISlai.  ol.  119,  2.  Die  in  dieses  Amts- 
jahr fallenden  Idus  Sept.,  an  denen  einer  der  Konsuln  den  Nagel 

einschlagen  musste,  sind  dann  die  Id.  Sept.  des  Jahrs  ol.  119,  2 

(13\  Sept.  303  V.  Chr.).  Es  fragt  sich  weiter,  ob  die  Errichtung  der 
aedicula  vor  oder  nach  diesem  Tag  stattgefunden  hat.  Ob  das 

ädilicische  Amtsjahr  mit  dem  konsularischen  sich  deckte  oder  nicht, 

ist  strittig,  kann  aber  hier  ausser  Betracht  gelassen  werden.  Denn 

wenn  man  bedenkt,  dass  die  Entrüstung  der  Nobilität  und  die 

Ablegung  der  Ringe  nach  Livius  und  Plinius  jedenfalls  in  450  Varr. 

fällt,  dass  hierauf  erst  Elavius  der  Concordia  einen  Tempel  gelobte, 
dass  er  zur  Errichtung  desselben  kein  Geld  aus  öffentlichen  Mitteln 

bewilligt  erhielt  und  deswegen  sich  mit  einer  kleinen  ehernen 

aedicula  begnügen  musste,  für  die  er  aber  erst  aus  Strafgeldern 

den  nötigen  Baufonds  sammeln  musste,  so  wird  man  es  sehr  wahr- 
scheinlich finden,  dass  die  Errichtung  der  aedicula  nicht  unmittelbar 

auf  die  anulorum  depositio  folgte,  also  nicht  in  die  ersten  Monate 

des  konsularischen  Amtsjahres,  sondern  eher  nach  Id.  Sept.  fiel. 
(Es  dürfte  kaum  erlaubt  sein,  den  Dedikationstag  des  von  Camillus 

387  Varr.  gelobten  Concordiatempels  (16.  Jan.)  mit  Soltau  R.  Chr. 
281  f.  auch  auf  den  Dedikationstag  der  Flavischen  aedicula  zu 

beziehen).  Wenn  nun  die  Inschrift  besagt,  die  aedicula  sei  204 

Jahre  nach  der  Dedikation  des  Kap.  Tempels  errichtet,  so  ist  das 

am  natürlichsten  von  204  vollen,  seit  dem  Tag  der  Tempelweihe 

abgelaufenen  Jahren    zu  verstehen^'").     Wenn    aber    am  13.  Sept. 

Diodor  XX,  36,  6  erwähnt  wird,  vgl.  Holzapfel,  E.  Chr.  46,  1.  Soltau,  R.  Chr. 
282,  1.  Seeck,  Kal.-Taf.  23,  A.  20. 

198)  Nach  Mommsen,  Matzat,  Unger,  Holzapfel,  Soltau  traten  die  Konsuln 

damals  Kai.  Dez.  an,  nach  Fränkel  Id.  Quinct.,  nach  Seeck  (Kal.-Taf.  146) 
Kai.  Mai. 

199)  Das  wird  auch  allgemein  zugegeben;  wenn  Matzat  und  Holzapfel 
dennoch  die  Angabe  als  Bezeichnung  des  laufenden  Jahres  auflassen,  so  setzen 
sie  dabei  voraus,  dass  Plinius  den  Text  der  Inschrift  ungenau  wiedergegeben, 

dass    in    dieser   nicht  204  annis,    sondern  CCIIIIanno   post  Cap.  ded.  ge- 
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ol.  119,  2  (303  V.  C.)  204  Juliie  vollendet  waren,  so  ergibt  sich 

als  D  e  d  i  k  a  t  i  0  n  s  t  a  g  der  1  3.  S  e  p  t.  o  1.  68,  2  (507  v.  C). 

Zur  Zeit  des  Polybios  war,  wie  aus  Pol.  III,  22  (s.  S.  148) 
hervorgeht,  die  Ansicht  herrschend,  d  e  r  T  e  ni  p  e  1  s  e  i  i  m  e  r  s  t  e  n 

Jahr  der  Republik  geweiht  worden,  (lieber  die  Be- 
rechtigung dieser  Ansicht  ist  im  III.  Teil  zu  handeln.)  Wer 

annahm,  dass  die  ersten  Konsuln  im  Sept.  ol.  68,  2  (507)  den 

Tempel  dedizierten,  der  musste  ihren  Amtsantritt  wegen  des  Datums 

der  Königsflucht  (s.  S.  148)  in  den  März  ol.  68,  1  (507)  setzen. 

Somit  könnte  der  Polybische  Chronograph  auch  durch  Berück- 

sichtigung der  Kapitolinischen  Nagelschlagung  auf  die  Ansicht 

gekommen  sein,  dass  die  Republik  im  Frühjahr  ol.  68,  I  (507) 
gegründet  worden  sei.  Dabei  liesse  sich  dann  auch  ein  Motiv  dafür 

denken,  dass  bei  Polybios  das  erste  Konsulat  nicht  zu  ol.  68,  1, 

sondern  zu  ol.  68,  2  gestellt  war:  dadurch  wurden  die  Gleichungen 

der  Ol.-Jahre  mit  Jahren  der  Republik  und  Jahren  post  Cap.  ded. 

gleichlautend  (ol.  68,  2  war  =  1  Reip.  und  =  1  post.  Cap.  ded.). 

10.  Mutmassliche  Gründe  für  die  Streichung  der  drei  Konsulate. 

Da  der  Polybische  Chronograph  das  Tribunat  der  3  Fabier 

(ol.  98,  1/2)  zu  ol.  98,  2  gesetzt  hatte,  und  da  er  das  erste  Konsulat 

(ol.  68,  1/2)  zu  ol.  68,  2  stellen  wollte,  so  hatte  er  für  die  ältere 
Periode  der  Republik  einen  Rahmen  von  120  Olympiadenjahren 

mit  römischen  Beamten  auszufüllen  (ol.  68,  2 — 98,  1  incl.).  Die 
Fabische  Beamtenliste  bot  ihm  122  Kollegien.  Er  brauchte  daraus 

keineswegs  den  Schluss  zu  ziehen,  dass  zwei  der  Fabischen  Kolle- 
gien unecht  seien,  und  hat  das  sicher  auch  nicht  getan.  Vielmehr 

erklärte  er  sich  wohl  diese  Inkongruenz  der  Amtsjahre  und  der 

Kalenderjahre  durch  den  Umstand,  dass  die  römischen  Amtsjahre 
nicht  alle  ein  volles  Jahr  dauerten.  In  einer  synchronistischen 

Jahrtabelle  konnte  man  sich  aber  auf  Berücksichtigung  der  Amtsjahr- 
verkürzungen und  der  wechselnden  Antrittstermine  nicht  einlassen. 

Hier  musste  Jahr  gleich  Jahr  gesetzt  werden.  Man  musste  sich 

die  Fiktion  gestatten,  dass  jedes  Konsulat  einem  Kalen- 

derjahr entspreche.  Wollte  man  die  Jahrzählungstabelle  wenig- 
stens im  Ganzen  in  Uebereinstimmung  mit  der  wahren  Zeit  bringen, 

so  musste  demnach  die  Zahl  der  Amtsjahre  der  Zahl  der  Kalender- 

standen habe  (Matzat  I,  271.  Holzapfel  50).  Sie  erlauben  sich  also  eine  Kor- 
rektur der  Ueberlieferung  und  stellen  dadurch  ihre  Argumentation  auf  ein 

unsicheres  Fundament. 

11* 
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jähre  gleichgemacht,  und  wenn  die  Beamtenliste  mehr  Kollegien 

bot  als  Kalenderjahre  verflossen  waren,  so  mussten  die  über- 
schüssigen Konsulate  gestrichen  werden.  Anders  konnten  sich  die 

Chronographen  nicht  helfen,  und  dass  sie  keinen  Anstand  an  einer 
solchen  Prozedur  genommen  haben,  zeigt  ein  Analogon  aus  der 

griechischen  Chronographie :  Eratosthenes  hat  in  der  spartanischen 

Liste  der  Eurypontiden  den  Polydectes  weggelassen ;  wahrscheinlich 
hat  er  auch  in  der  attischen  Liste  3  Namen  einfach  gestrichen 

(vgl.  Jacoby,  Klio  11,  438). 
Zu  einer  solchen  Manipulation  sah  sich  auf  Grund  seiner 

Ansicht  vom  Beginn  der  Republik  auch  der  Polybische  Chronograph 

genötigt:  er  musste  von  den  122  Kollegien  2  streichen.  Nun  hat 
er  aber  ausserdemberücksichtigt,  dass  das  zweite Dezemvirnkollegium 
nicht  bloss  ein  Jahr,  wie  es  Rechtens  war,  sondern  zwei  Jahre  im 

Amt  blieb,  und  er  hat  dieses  zweite  Jahr  als  tertius  annus  decem- 

viralis  in  die  Tabelle  eingesetzt -°°).  Infolge  davon  musste  er  nicht 
2,  sondern  3  Konsulate  tilgen. 

Es  wäre  nun  interessant,  die  Gründe  zu  wissen,  aus  denen 

die  Wahl  gerade  auf  die  3  Konsulate  zwischen  296  und  297,  297 

und  298,  326  und  327  Varr.  gefallen  ist.  Dass  die  Echtheitsfrage 

keine  Rolle  spielen  kann,  ist  nach  dem  eben  Gesagten  selbst- 
verständlich. Bei  der  Streichung  des  Konsulats  von  L.  Quinctius 

Cincinnatus  und  M.  Fabius  Vibulanus  (297/8)  mag  der  Gedanke 

eine  Rolle  gespielt  haben,  dass  man  so  der  Legende  von  dem  einen 

iiü  Jahr  277  Varr.  (Creraera)  überlebenden  Fabier  Rechnung  tragen 

konnte  (vgl.  Mommsen  R.  F.  II,  261).  Bezüglich  des  Konsulpaars 

von  326/7,  L.  Quinctius  und  A.  Sempronius,  erklärt  Mommsen 

(ib.  262),  es  könne  für  ihre  Streichung  eine  bestimmte  Ursache 

nicht  nachgewiesen  werden  (die  von  ihm  vorgetragene  Vermutung 

ist  keineswegs  plausibel).  Noch  weniger  ist  dies  beim  dritten  Konsul- 
paar der  Fall  (296/7),  da  wir  hier  nicht  einmal  die  Namen  kennen. 

Fasst  man  aber  die  erhaltenen  4  Namen  ins  Auge,  so  legt  sich 

eine  Vermutung  allgemeiner  Art  sehr  nahe:  von  den  vier  aus- 

gemerzten Konsuln  ist  einer  ein  Fabier,  einer  ein  Sempronier  und 

zwei  gehören  der  gens  Quinctia  au.  Die  Fabier,  Sempronier  undQuinc- 
tier  zählen  zu  den  am  häufigsten  in  den  Fasten  vertretenen  Ge- 

schlechtern. Man  könnte  deshalb  als  Motiv  für  die  Wahl  gerade 

dieser  Kollegien  vermuten,  der  Redaktor  der  chronologischen  Tabelle 

200)  Mit  welchem  Recht  für  die  Zeit  des  angemassten  Regiments  der 
zweiten  Dezemvirn  ein  ganzes  Jahr  gerechnet  wurde,  ist  erst  im  III.  Teil  zu 
erörtern. 
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habe  solche  Kollegien  ausgesucht,  bei  denen  beide  Konsuln  aus 
Familien  stammten,  die  auch  sonst  reichlich  in  den  Fasten  vertreten 

waren,  so  dass  bei  ihnen  der  Ausfall  eines  Konsulats  dem  Familien- 
ruhm am  wenigsten  Eintrag  tun  konnte. 

Ausserdem  war  es  auch  möglich,  die  Streichung  der  Konsulate 

vorzunehmen,  ohne  die  Zahl  der  lionores  der  getroffenen  P'amilien 
oder  Männer  zu  schmälern.  Man  konnte  ihre  Namen  anderweitig 
unterbringen,  indem  man  sie  als  consul  suffectus  oder  als  dictator 

oder  magister  equitum  aufführte  oder  einem  der  Militärtribunen- 
kollegien hinzufügte.     (Vgl.  S.  46.) 

Dem  L.  Quinctius  Cincinnatus  (zwischen  297  und  298  Varr.) 

ist  vielleicht  in  der  Weise  sein  geraubtes  Konsulat  zurückgegeben 
worden,  dass  man  ihn  zum  consul  suffectus  für  294  Varr.  machte 

(Liv.  III,  19,  Dion.  X,  17).  „Diese  Manipulation  war  doppelt 
vorteilhaft,  weil  Cincinnatus  auf  diese  Weise  vir  oonsularis  war 

zu  der  Zeit  als  er  zum  Diktator  ernannt  wurde  (296  Varr.).  Livius 

(III,  26  f.)  hat  noch  einige  Spuren  der  älteren  Ueberlieferung,  nach 
welcher  Cincinnatus  im  Jahr  296  als  Diktator  zum  erstenmal 

auftrat,  aufbewahrt."     (Fruin,  J.  f.  Ph.  1894  S.  111.) 

11.  Der  Urheber  der  von  Polyb  befolgten  römischen  Zeitrechnung. 

Für  Polybios  hat  sich  ergeben,  dass  er  für  die  römische 

Geschichte  eine  Tabelle  benützte,  die  in  der  Stellenzahl  der  kon- 
sularischen Jahre  genau  mit  der  späteren  varronischen 

Liste  harmonierte  und  wie  diese  eine  5jährige  Anarchie  enthielt, 

abweichend  von  dieser  dagegen  3  dezemvirale  Jahre  statt  2  zählte 

und  von  Diktatorenjahren  noch  nichts  wusste.  Dadurch  hatte  sie 

3  republikanische  Jahre  weniger ;  die  Königszeit  ist  in  beiden  Tabellen 

zu  244  Jahren  gerechnet;  somit  hat  Polyb  im  ganzen  3  Jahre 

weniger  als  Varro.  Dies  kommt  denn  auch  in  den  beiden  Gründungs- 
daten zum  Ausdruck:  ol.  7,  2  und  ol.  6,  3  sind  3  Jahre  von 

einander  entfernt. 

Von  der  früherenFabischenZeitrechnung  unter- 
schied sich  Polybs  Tabelle  dadurch,  dass  sie  3  konsularische  Jahre 

weniger  enthielt;  dafür  hat  sie  aber  5  konsullose  Jahre  der  Anarchie 

und  ein  drittes  dezemvirales  Jahr  aufgenommen.  Sie  hat  also  3 

republikanische  Jahre  mehr;  die  Königszeit  ist  in  beiden  Systemen 

gleich  gerechnet;  folglich  hat  Polyb  im  ganzen  3  Jahre  mehr  als 
Fabius:  und  um  3  Jahre  sind  deshalb  ihre  Gründungsdaten  (ol. 

7,  2  und  ol.  8,  1)  von  einander  entfernt. 
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Durch  die  Vorscbiebuug  des  Gründungsdatums  auf  ol.  7,  2 

wurde  auch  der  Abstand  von  Trojas  Fall  um  3  Jahi'e 
verringert.  Wenn  404  vor  ol.  1  das  erste  Regierungsjahr  des  Aeneas 

(vgl.  S.  85  und  90)  und  ol.  7,  2  das  letzte  albanische  und  zugleich  das 

erste  römische  Jahr  war,  so  kamen  auf  die  latinisch-albanischen 

Könige  nunmehr  nicht  433,  sondern  430  Jahre,  und  das  Stadt- 
gründungsjahr war  nicht  mehr  das  436.,  sondern  das  433.  nach 

Trojas  Faipoi). 
Bei  dem  Versuch,  die  Tabelle  Polybs  zu  rekonstruieren,  hat 

sich  gezeigt,  dass  die  Einzelangaben  alle  zusammenstimmen,  und  es 

hat  sich  dadurch  die  S.  107  f.  aufgestellte  Voraussetzung  bestätigt, 

dass  die  römische  Zeitrechnung  Polybs  eine  ein- 
heitliche und  widerspruchslose  ist. 

Jetzt  erst  können  wir  auf  die  Frage  zurückkommen,  wer  der 

Urheber  der  von  Polyb  seiner  römischen  Zeitrechnung  zugrund- 
gelegten  Tabelle  ist.  Hat  er  sie  selber  entworfen  oder  von  einem 

Vorgänger  entlehnt?  Von  den  zwischen  Fabius  und  Polybios 
achreibenden  Historikern  ist  keiner  so  genau  bekannt,  dass  wir  über 

seine  römische  Zeitrechnung  etwas  aussagen  könnten.  Aber  vielleicht 

lassen  sich  einzelne  Elemente  der  Polybischen  Tabelle,  einzelne 

mit  ihr  übereinstimmende  Ansätze  finden ,  aus  denen  dann  der 

Schluss  gezogen  werden  könnte,  dass  die  Polybische  Zähl  weise 

schon  vor  Polyb  existierte.  In  der  Tat  hat  man  geglaubt,  zwei 
Elemente  der  Polybischen  Tabelle  schon  bei  früheren  konstatieren 

zu  können,  nämlich  einerseits  das  Gründungsdatum  ol.  7,  2  bei 

Eratosthenes,  Apollodor  und  der  Pontifikaltafel,  andererseits  das 

Polybische  Intervall  zwischen  Troias  Zerstörung  und  Roms  Gründung 
bei  Cato. 

a)  Eratosthenes. 

Vielfach  wird  die  Ansicht  vertreten,  das  Gründungsdatum  ol. 

7,2  stamme  aus  Eratosthenes  (Hirschfeld,  Unger,  Holzapfel,  Seeck)^"-). 

201)  Umgekehrt  meint  Trieber  (Herrn.  27,  324),  das  Datum  ol.  7,  2  sei  ge- 
funden worden,  indem  sein  Urheber  (wofür  er  Apollodor  hält,  s.  unten  S.  167) 

von  der  Zerstörung  Trojas  bis  zur  Erbauung  Roms  genau  13  Yevsa(  =  433  Jahre 

gerechnet  habe.  Er  hält  also  die  Ab.standszahl  für  primär,  das  Gründungs- 
datuni  ol.  7,  2  für  sekundär.  Allein  die  Generationenrechnung  war  nur  be- 

rechtigt für  die  latinisch-albanische  Dynastie  und  durfte  also  erst  vom  Re- 
gierungsantritt des  Aeneas  als  latinischer  König  ausgehen,  nicht  vom  Fall 

Trojas.  Sie  passt  deshalb  vorzüglich  auf  das  Gründungsdatum  des  Fabius 
(s.  oben  S.  85),  nicht  aber  auf  das  des  Polyb. 

202)  Hirschfeld  im  Herm.  IX.  1875,  S.  106.  Unger  im  Rh.  M.  35.  1880, 

S.  20.  Holzapfel,  R.  Chr.  232.  Seeck,  Kal.-Taf.  66.  Sanders  in  Classical  Philology 
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Nach  allem,  was  dagegen  bereits  von  Niebulir  und  Fischer,  in 

neuerer  Zeit  von  Niese,  Wiichsmuth,  Ed.  Schwartz,  Jacoby  u.  a.  aus- 
geführt worden  ist,  ist  über  das  Verfehlte  dieser  Hypotliese  kein  Wort 

mehr  zu  verlieren  2"').  Dass  Eratosthenes  überhaupt  kein  Datum 
für  die  Gründung  Roms  aufstellte,  ist  aus  Dion.  Hai.  I,  74  und 
Clem.  Alex.  Stjom.  I,  1H8  mit  Sicherheit  zu  schliessen. 

b)  Apollodor. 

Wer  den  Eratosthenes  als  Schöpfer  des  Ansatzes  ol.  7,  2 

ansieht,  nimmt  natürlich  an,  dass  Apollodor  ihm  darin  gefolgt  sei. 

Es  ist  aber  auch  die  Meinung  vertreten  worden,  dass  zwar  Eratosthenes 

noch  nicht,  wohl  aber  Apollodor  die  Gründung  Roms  auf  ol.  7,  2 
bestimmt  habe,  der  letztere  somit  als  Urheber  dieses  Ansatzes  zu 

betrachten  sei'^"*).  Da  jedoch  in  der  Stelle,  auf  die  diese  Ansicht 
sich  stützt  (Solin  I,  27 :  Nepoti  et  Lutatio  opiniones  Eratosthenis 

et  ApoUodori  comprobantibus  ol.  septimae  anno  secundo,  sc.  placet 

Romam  conditam)  Eratosthenes  und  Apollodor  neben  einander 

genannt  werden,  so  ist  es,  wie  AVachsmuth  (Leipz.  Progr.  De  Erat. 

Apoll.  Sos.  chron.  1892  S.  22, 4)  mit  Recht  betont,  schon  methodisch 
falsch,  unter  Preisgabe  des  Eratosthenes  das  Zeugnis  für  Apollodor 

als  zuverlässig  zu  reklamieren.  Nicht  eine  opinio  über  Roms 

Gründung  ist  es,  was  Nepos  und  Lutatius  von  Eratosthenes  und 

Apollodor  annahmen,  sondern  ihre  opinio  über  die  Zeit  von  Troias 

Fall.  Dass  bei  diesen  beiden  griechischen  Chronographen  kein 

Ansatz  für  Roms  Gründung  zu  finden  war,  beweist  Jacoby  un- 
widerleglich durch,  den  Hinweis  darauf,  dass  Dionys  von  Hai.  mit 

Hilfe  der  xpovoypacptac  des  Eratosthenes  auf  ol.  7,  1  gekommen  ist, 

Nepos  dagegen  mit  Hilfe  der  opiniones  des  Erat,  und  Apoll,  auf 
ol.  7,  2.  Apollodors  Urheberschaft  für  den  Ansatz  ol.  7,  2  ist 

auch  dadurch  ausgeschlossen,  dass  seine  Chronica  erst  nach  145/4 
V.  C.  veröfifentlicht  wurden,  während  Polybios  erste  Bücher  vor 

151  V.  Chr.  geschrieben  sind.  (Gegen  Soltau  S.  275  und  410  vgl, 
oben  S.  106.) 

1908,  S.  319.  Ueber  Holzapfels  Annahme  (S.  277),  Eratost.  habe  seinen  Ansatz 

für  Trojas  Fall  erst  aus  dem  Ansatz  für  Roms  Gründung  mit  Hilfe  der  alba- 
nischen Königsliste  berechnet,  sagt  Wachsmuth  (De  Erat.  S.  6)  mit  Recht,  dass 

damit  der  Sachverhalt  geradezu  auf  den  Kopf  gestellt  wird. 
203)  Niebuhr,  R.  G.  F,  298,  A.  700.  Fischer,  Zeitt.  S.  6.  Niese  im  Herrn.  23. 

1888,  S.  102.  Wachsmuth,  Einl.  127,  3.  Ed.  Schwartz,  Die  KönigsHsteu  des  Er. 

u.  8.  w.  S.  4,  3.  Jacoby,  Apollodors  Chronik  1902,  S.  26  f.  Soltau,  R.  Chr.  27.5,  1. 
204)  Bergk  im  Haller  Progr.  1865,  S.  5  f.  Collmann,  De  Diodori  Sic.  fönt. 

1869,  S.  34  f.  Trieber,  Herrn.  27.  1892,  S.  323,  3.  Soltau,  R.  Chr.  275. 
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c)Die   Pontifices. 

An  der  Stelle,  wo  er  über  den  von  ihm  angenommenen  Gründungs- 
ansatz  ol.  7, 1  handelt,  sagt  Dion.  Hai.  (I,  74,  3) :  ou  yap  Y|^touv  w^ 

noXu^:o;  6  MeyaXoTioX'lTrjg  xoaoöxo  {aovov  eiTce:v,  öxt  xaia  xö  osuxspov 

lioQ  xfi^  £ßo6|iy];  oXu^TOaoos  xrjv  'Pü){i,r^v  ̂ xxfa^ac  uec^o^xac,  ouo'  ItiJ 
xoö  Tiapa  xot;  apxtepeöat  ̂ °^)  y.e'.[ihou  Tttvaxos  evög  xat  {iovou  xtjV  Tii'axtv 
dßaaavtaxov  xaxaXixerv,  dXXa  xobq  emXo-('.o[io{>g,  olq  xuxbq  upoa£^e|ArjV, 

elq  {xeaov  utceuO-uvo'j^  xotg  ßouXrjO-scaiv  ioo[iv/o\iq  l^sveyxeiv. 
Aus  diesen  AV ortenhat  Niebuhr  denSchluss  gezogen,  Polybios 

habe  für  die  römische  Chronologie  die  Zeitrechnung 

der  Pontifices  angenommen.  Diese  Ansicht  hat  sehr  viele 

Anhänger  gefunden,  von  denen  ich  nur  Fischer,  Mommsen,  Nissen, 

Unger,  Matzat,  Seeck,  Soltau,  Ed.  Meyer,  Cichorius,  Enmann 

nenne 2°").  Doch  ist  dabei  noch  ein  Unterschied  zu  beachten: 
Von  den  genannten  Gelehrten  nehmen  die  einen  an,  dass  wirklich 

schon  das  Olympiadenjahr  7,  2  von  den  römischen  Pontifices  auf- 
gestellt worden  sei  (Fischer,  Mommsen  in  der  R.  Chron.,  Nissen, 

Unger,  Soltau,  Ed.  Meyer);  die  andern  lassen  nicht  die  Pontifices 

selbst  mit  Olympiadenjahren  rechnen,  sondern  glauben,  das  griechische 

Datum  sei  von  Polybios  ausgerechnet  worden  auf  Grund  der  in 

der  Pontifikaltafel  beigesetzten  Stadtjahrzahl  (Matzat,  Seeck,  darnach 

Mommsen  in  den  R.  F.,  Cichorius,  Enmann  ̂ °'). 
Allein  die  ganze  Theorie  beruht,  wie  Ideler,  Hirschfeld  und 

Holzapfel  erkannten  ̂ "^),  auf  einer  zweifellos  unrichtigen  Inter- 

pretation der  "Worte  des  Dionys.  Dieser  will  nicht  „dem  Polybios 
vorwerfen,  dass  er  lediglich   auf   die  Autorität    der  Pontifikaltafel 

205.)  Die  Handschriften  haben  'AYX''<'8i5oi ;  die  Korrektur  dcpxtspeöat  stammt 
von  Niebuhr  und  ist  allgemein  angenommen. 

206)  Niebuhr,  R.  G.  P  268.  Fischer,  Zeitt.  S.  5.  Mommsen,  R.  Chr.  142,  R.F. 

ir,  65,  7.  Schäfer-Nissen,  Quellenkunde  IP,  9.  Unger,  Rh.  M.  35,  20,  St.-Ä.  151, 
Kai.  319.  Matzat  I,  146.  321.  Seeck,  Kai.  64.  161.  Soltau,  R.  Chr.  274.  410.  Ed. 
Meyer,  Rh.  M.  37,  614.  Cichorius,  Art.  Annales  maxirai  in  R.E.  I,  2251.  Enmann, 
Rh.  M.  57  (1902)  S.  516.    Sanders  in  Class.  Philology  1908,  S.  329. 

207)  Diejenigen,  welche  das  Datum  ol.  7,  2  sowohl  bei  Eratosthenes — Apol- 
lodor  als  auch  bei  den  römischen  Pontifices  voraussetzen,  sind  bezüglich  der 
Priorität  nicht  einig:  Unger  meint,  die  Pontifices  seien  dem  Eratosthenes, 

Soltau,  sie  seien  dem  ApoUodor  gefolgt,  Seeck  dagegen,  Eratosthenes  habe 
durch  Timaeus  Kunde  von  der  pontifikalen  Stadtära  erhalten  und  auf  Grund 

von  deren  Stadtjahrzähluiig  das   griechische  Datum  ausgerechnet. 
208)  Ideler,  Hdb.  II,  162,  A.  2.  Hirschfeld  im  Hermes  IX.  1875,  S.  106. 

Holzapfel,  R.  Chr.  171. 
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hin  das  Gründimgsjahr  ol.  7,2  angesetzt  habe"  ̂ "j.  Vielmehr  unter- 

scheidet er  scharf  zwischen  Polybios  und  dem  Kt'va^:  ,icli  hielt  es 
für  nieine  Pflicht,  nicht  einfach  wie  Polybios  ein  Datum  zu  nennen 

(ohne  Begründung),  noch  auch  (ouos)  einzig  und  allein  auf  den 
nlyocE,  ohne  Prüfung  zu  vertrauen,  sondern  die  Berechnungen,  denen 

ich  selbst  (auxo;)  zustimmte,  zur  Kontrolle  vorzulegen."  Polybios  und 
der  Titva^  —  was  auch  immer  darunter  zu  verstehen  sei  —  haben  gar 

nichts  miteinander  zu  tun  2'").  Es  sind  zwei  verschiedene  Quellen, 
denen  Dionys  bei  der  Ansetzung  des  Gründungsdatums  hiitte  folgen 

können,  denen  er  aber  beiden  nicht  hat  folgen  wollen  (aüxo^ 
steht  im  Gegensatz  zu  Polybios  wie  zum  TOva^).  Die  Frage,  was 

denn  Dionysius  mit  dem  bei  den  Pontifices  liegenden  Tc'va^  eigent- 
lich meint,  können  wir  hier  ganz  auf  sich  beruhen  lassen  und  werden 

passender  bei  Gelegenheit  der  Dionysischen  Chronologie  darauf 
zurückkommen.     (S.  197  f.) 

d)  Cato. 

Von  Triemel  (J.  f.  Ph.  1886  S.  189  ff.)  ist  die  Behauptung 

aufgestellt  worden,  seine  ganze  römische  Zeitrechnung  habe  Polyb 

dem  Cato  entlehnt.  Dieser  habe  „durch  eine  neue  Zusammen- 

stellung der  fasti  seine  grundlegenden  Daten  gewonnen"  (S.  191) ; 
er  sei  es  gewesen,  der  die  gallische  Katastrophe  früher  ansetzte 
als  Fabius;  für  die  Zeit  vor  der  gallischen  Katastrophe  habe  er 

121  republikanische  und  243  Königsjahre  gerechnet.  Polybios  habe 

diese  Zeitrechnung  Catos  acceptiert  und  seine  eigene  Tätigkeit  habe 

nur  darin  bestanden,  dass  er  die  Daten  Catos  in  Olympiadenjahren 
ausdrückte. 

Diese  ganze  Kombination  fusst  einzig  und  allein  auf  der  Er- 
örterung desDion.  Hai.  I,  74.  Triemel  argumentiert  folgendermassen: 

a)  „Dionys  tadelt  den  Polybios,  weil  er  die  Richtigkeit  seiner 

Rechnung  nicht  nachweise,  sondern  sich  begnüge,  zu  sagen:  Tze'.^o- 
|Aac  iy.zia%-(xi.  Hier  kann  man  doch  nur  annehmen,  Polybios  habe 
kein  eigenes  Gründungsjahr  angegeben,  sondern  sei  einer  schon 

vorhandenen  römischen  Angabe  gefolgt.  Hätte  er  eine  ganz  neue 

Behauptung  aufstellen    wollen,    so    würde    er    sie    auch    begründet 

209)  Nur  den  Vorwurf  macht  er  dem  Polyb,  dass  er  die  &mXo'{i<3]'-oi,  die 
ihn  auf  ol.  7,  2  führten,  nicht  vor  seinen  Lesern  entwickelt  habe,  so  wie  er 

selbst  es  nachher  tut  (I,  74,  4—75,  3);  vgl.  Anm.  184. 
210)  Gegen  das  von  Seeck  (Kai.  65),  Unger  (Kal.-Gang  319,  2),  Soltau 

(R.  Chr.  274,  4)  geltend  gemachte  Argument,  apyispzbq  werde  von  Dionys  sonst 

nirgends,  wohl  aber  von  Polyb  für  pontifex  maximus  gebraucht,  vgl.  Hirsch- 
feld a.  a.  0.  106,  1. 
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haben."  b)  „Diese  römisclic  Angabe,  der  Polybios  folgte,  konnte 
lediglich  die  Catos  sein.  Denn  man  müsste  es  ja  für  äusserst 

merkwürdig  halten,  wenn  die  432  Jahre  Catos,  zu  des  Polybios 

Gründungsjahr  addiert,  so  .ganz  zufällig  das  Jahr  von  Trojas  Zer- 

störung nach  Eratosthenes  ergeben  sollten."  (S.  190.)  Gegen  das 
erste  Argument  ist  zu  sagen,  dass  7i£:^o|ji.ac  durchaus  nicht  not- 

wendig den  von  Triemel  angenommenen  Sinn  hat:  „ich  glaube  einem 

andern",  sondern  auch  heisscn  kann:  „ich  glaube  auf  Grund  eigener 

Erwägungen".  Polybios  wollte  damit  ausdrücken,  dass  der  Ansatz 
für  die  Königszeit  unsicher  und  deshalb  über  das  Olympiadenjahr 

von  Roms  Gründung  kein  "Wissen,  sondern  nur  ein  Glauben,  keine 
iTT'.axr'jfxrj,  sondern  nur  eine  56^a  möglich  sei  (vgl.  S.  150).  Die  Stelle 
beweist  also  nicht,  dass  Polyb  für  seinen  Ansatz  einen  Vorgänger 

gehabt  haben  müsse.  Ebensowenig  stichhaltig  ist  das  zweite  Ar- 
gument; denn  die  432  Jahre  Catos  passen  mindestens  ebensogut 

oder  vielleicht  noch  besser  als  zu  des  Polybios  Gründungsjahr  ol. 

7,  2  zu  dem  andern  Gründungsdatum  ol.  7,  1.  So  sagt  Dion.  Hai. 
im  Anschluss  an  seine  Mitteilung  über  Cato:  „Diese  Zeitangabe 

trifft,  wenn  man  das  eratosthenische  Datum  für  Trojas  Fall  zu- 

grundlegt,  auf  ol.  7,  1."  Und  er  darf  ob  dieser  Berechnung  nicht 

getadelt  vverden^^^);  denn  Trojas  Fall  ist  =  408  vor  ol.  1.  Ein 
um  408  Jahre  späteres  Ereignis  musste  in  das  erste  Olympiaden- 

jahr und  demgemäss  ein  um  432  Jahre  späteres  Ereignis  in  das 

25.  Olympiadenjahr  :=  ol.  7,  1  gesetzt  werden. 
Beweisen  lässt  sich  somit  Triemels  Ansicht  mit  dem  wenigen, 

was  wir  über  Catos  Chronologie  wissen,  keineswegs.  Fragt  man 

nun  nach  der  inneren  Wahrscheinlichkeit  der  Hypothese,  so  kann 
man  nur  zu  einem  ablehnenden  Resultat  kommen.     Die  von  Polyb 

211)  Wie  dies  Soltau  tut  (J.  f.  Ph.  1885,  S.  554):  „Wer  allerdings  so  naiv 

ist,  Ordinal-  und  Kardinalzahlen  zu  vertauschen,  der  möge  sich  dem  Dionysios 
anvertrauen  .  .  .  Wer  aber  noch  432  Jahre  und  im  432.  Jahre  unterscheiden 

kann,  der  wird  Roms  Gründung  dem  Cato  und  Eratosthenes  folgend  ol.  7,  2 
setzen.  .  .  Gewiss  ist  es;  dass  jeder  des  Rechnens  Kundige,  wenn  anders  er 

Catos  Ansatz  mit  der  troischen  Aera  des  Er.  kombinierte,  so  rechnen  musste." 
Soltau  selbst  hat  in  der  R.  Chr.  254  anerkannt,  dass  bei  Abstandsangaben  in 

Cardinalia  überall  der  term.  a  quo  ausgeschlossen,  der  term.  ad  quem  einge- 
rechnet werde.  Darnach  führen  432  Jahre  von  408  vor  ol.  1  auf  ol.  7,  1.  — 

Ein  lehrreiches  Gegenstück  zu  dem  von  Dionys  I,  74  gebrauchten  Ausdruck 

T»]v  xTiotv  dnocpaivsi  Ixeaiv  432  uoTspoöaav  xwv  'IXtaxßv  bietet  der  von  Syncellus 
in  dem  Diodorexzerpt  (Eus.  I,  284)  verwendete  Ausdruck:  aOxv]  yäp  •^  Hufaig 
öoTepsT  Twv  TpcDixöv  stso'.  433.  Hier  aber  wird  die  xxioi^  in  ol.  7,  2  gesetzt. 
Die  Rechnungsweise  ist  also  genau  dieselbe  wie'  die  von  Dionys  befolgte. 



Der  Urheber  der  römischen  Zeitrechnung  Polyb«.  171 

befolgte  römische  Zeitreclinung  stellt  sich  dar  als  eine  Reform  der 

Fabischcn;  die  Tendenz  dieses  Verbesserungsversuchs  ist,  die  rö- 
mische, an  die  Eponymenliste  angelehnte  Zeitrechnung  mit  der 

wahren  Zeit  in  Einklang  zu  bringen.  Wer  einen  solchen  Ver- 

besserungsversuch machen  wollte,  musste  dazu  eine  Ton  der  rö- 
mischen Magistratsliste  unabhängige,  ausserrömische,  somit  natürlich 

eine  griechische  Zeitrechnung  zur  Kontrolle  herbeiziehen ;  er  musste 

für  irgend  ein  römisches  Ereignis  die  griechische  Datierung  zu 
finden  suchen,  und  wir  haben  gesehen,  dass  bei  der  Konstitution 

der  polybischen  Zeittafel  der  griechisch-römische  Synchronismus 
der  gallischen  Belagerung  mit  der  Belagerung  Rhegiums  und  dem 
Antalkidasfrieden  eine  wichtige  Rolle  spielte.  Nur  einem  mit  der 

Olympiadenära  operierendfen  Chronologen  war  es  möglich,  diesen 

Synchronismus  für  die  römische  Zeitrechnung  zu  fruktifizieren.  Von 

Cato  aber  sagt  Dion.  Hai.  I,  74  ausdrücklich:  'EXXrjvcxov  fxev  oux 
6pc^ec  X9^'^^'^  (nämlich  für  die  Gründung  Roms).  Es  ist  sehr  wahr- 

scheinlich, dass  in  seinem  ganzen  "Werk  kein  'EXXrjv.xos  Xpovoq, 
keine  Olympiadenangabe,  vorkam,  sowenig  wie  in  dem  des  Livius. 
Niemand  fällt  es  ein,  den  letzteren  für  einen  grossen  Chronologen 

zu  halten.  Aber  ebensowenig  kann  Cato  ohne  Berücksichtigung 

der  griechischen  Aera  in  die  Ordnung  des  römischen  Zeitrechnungs- 

wesens epochemachend  eingegriffen  haben  '^^^).  Soltau  behauptet 
zwar  (Verb,  der  38.  Phil.  Verf.  S.  92),  Dionys  hebe  I,  74  den  Cato 
vor  Fabius  und  Cincius  besonders  hervor  als  tüchtigen  Chronologen. 

Allein  Dionys  sagt  nur,  Cato  sei  sorgfältig  gewesen  Tztpl  xtjv 

auvaywyTjv  xf]s  dpxa^o^oTou^isvTjg  [atopiag ;  es  handelt  sich 

dem  Zusammenhang  nach  um  die  albanisch-latinische  Königszeit. 

Für  diese  Zeit  scheint  Cato  genaue  Regierungszahlen  für  die  ein- 

zelnen Könige  gegeben  zu  haben  ̂ ^^) ;  aber  ist  dies  das  Kriterium 
eines  tüchtigen  Chronologen? 

212)  Auch  Soltau  schreibt  wie  Triemel  dem  Cato  eine  grosse  Bedeutung 

für  die  röm.  Chron.  zu  (vgl.  den  Vortrag  auf  der  38.  Phil.-Vers.  1886  S.  91). 

Cato  soll  ,eine  natürliche  Rechnung  befolgt  haben",  er  soll  , der  Urheber  jener 
Reduktion"  sein,  die  in  der  sogenannten  annalistischen  Zühlweise  vorliegt  (mit 
Anarchie,  aber  ohne  Diktatorenjahre).  Diese  Reduktion  habe  in  der  Streichung 
der  4  Diktatorenjahre  und  der  Hereinsetzung  des  3.  Dezemviraljahrs  bestanden. 
Soltaus  Ansicht  über  das  Wesen  von  Catos  Reduktion  hängt  zusammen  mit 

seiner  eigentümlichen  Theorie  über  die  Diktatorenjahre,  wonach  diese  echte 
Konsulatsjahre  gewesen  seien,  deren  Eponymen  zum  Zweck  des  Ausgleichs  mit 
der  wahren  Zeit  getilgt  worden  seien.     (Vgl.  unten  S.  218  f.) 

213)  Vgl.  Dion.  Hai.  I,  11:  IIöpxios  Kdxcüv  ö  zctq  ygvsaXoYias  töv  iv  'IxaXiq: 
iiöXscov  äntjisXdaxaxa  ouvaYaYwv.     (Vgl.  auch  oben  S.  90.) 
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Für  Triemels  Behauptung,  Cato  habe  eine  neue  Zusammen- 
stellung der  Fasti  gemacht,  fehlt  es  an  allem  und  jedem  Beweis. 

Es  ist  im  Gegenteil  überliefert,  dass  er  der  Fastenliste  gleicbgültig 

gegenüberstand.  Er  hat  nicht  wie  die  Annalisten  Jahr  um  Jahr 
mit  Nennung  der  jedesmaligen  Eponymen  behandelt,  sondern  die 

Ereignisse  nach  sachlicher  Zusammengehörigkeit  erzählt  (haec  om- 
nia  capitulatim  sunt  dicta.  Nepos  Cato  3,3).  Hätte  Cato 

eine  neue  Zählung  der  konsularischen  Jahre  eingeführt,  so  dürfte 
man  erwarten,  dass  er  auch  Datierungen  ab  Urbe  condita  gegeben. 

Solche  finden  sich  aber  nirgends  in  seinen  Fragmenten,  vielmehr 

zäblt  er  von  der  Gegenwart  oder  einer  andern  Epoche  aus  nach 

rückwärts  2'*).  Wenn  ferner  Cato  dem  Polybios  in  der  chrono- 
graphischen Redaktion  der  Fastenliste  vorangegangen  wäre,  so  hätte 

Cicero  nicht  von  Polybios  sagen  können,  was  er  de  rep.  II,  14,  27 
von  ihm  rühmt ;  denn  dann  w  ürde  nicht  Polybios,  sondern  Cato 

dieses  Lob  gebühren.  Von  Cato,  den  Cicero  ebenfalls  hochstellte 

und  nach  dem  er  eine  eigene  Schrift  nannte,  hat  er  nie  Verdienste 

um  die  Chronologie  gerühmt. 

e)  Resultat. 

Weder  Eratosthenes  noch  Apollodor,  weder  die  Pontifices 

noch  Cato  können  als  Vorgänger  des  Polybios  in  Betracht  kommen. 
Er  ist  auf  alle  Fälle  der  erste  nachweisbare  Vertreter 

jener  Form  der  römischen  Jahrzählung,  die  charakterisiert  ist  durch 

die  Einsetzung  eines  dritten  Dezemviraljahres  und  eines  Quinquen- 
nium  sine  curulibus  magistratibus,  sowie  durch  die  Auslassung  der 
drei  allein  von  Diodor  uns  überlieferten  Konsulate. 

Ich  halte  es  nicht  für  unwahrscheinlich,  dass  er  auch  der 

Schöpfer  dieser  Form  der  römischen  Jahrzählung  ist. 

Dass  er  auf  eine  gesicherte  Chronologie  grossen  Wert  legte,  spricht 

er  I,  5,  4  deutlich  aus.  Sein  Werk  behandelt  zwar  nur  die  spä- 
teren Zeiten  ausführlich  ;  aber  in  Buch  VI  ist  er  auch  auf  die  frühere 

Geschichte  Roms  zurückgegangen.  Dass  er  Regierungszahlen  für 

die  einzelnen  Könige  gegeben,  ist  durch  Cic.  de  rep.  11,14  bezeugt. 

Wenn  endlich  Cicero  an  eben  dieser  Stelle  den  Africanus  sagen 

lässt:  sequamur  enim  Polybium  nostrum,  quo  nemo  fuit  in  ex- 
quirendis  temporibus  diligentior,  so  liegt  darin  ausgesprochen,  dass 

214)  Cato  fr.  49:  Ameriam  .  .  .    Cato    ante  Persei   bellum    conditam    annia 

954  prodit;  fr.  69:    stetisse    autem  Capuam,    antequam    a  Romanis    caperetur, 
»    annis  circiter  260.     Vgl.  Soltau,  R.  Chr.  264.  276. 
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Polyl)ios   selbständig  sich  um  Aufhellung  der  clironologisckcn  Ver- 
hältnisse bemüht  und  niclit  bloss  anderen  nachgesprochen  hat. 

12.  Die  Anhänger  der  römisclicn  Zeitrechnung  Polybs. 

Die  Befolgung  der  polybianischen  Jahrzählungsform  ist  in  erster 

Linie  von  den  Schriftstellern  anzunehmen,  für  welche  das  Grnndungs- 
datum  ol.  7,  2  bezeugt  ist.  Zu  diesen  gehören  nach  Solin  I,  27 

Lutatius  und  Nepos.  Mit  Lutatius  wird  der  Verfasser  dei-  Com- 
munes  historiae  gemeint  sein,  von  dem  nicht  sicher  auszaniachen 

ist,  in  welchem  Verhältnis  er  zu  Q.  Lutatius  Catulus  Konsul  102 

V.  Chr.,  dem  Verfasser  eines  Buchs  de  consulatu  et  de  rebus  gestis 

suis,  steht  (vgl.  Peter,  H.  R.  ß.  Einl.  S.  275).  Für  seine  Zeit- 

rechnung finden  sich  in  den  Fragmenten  keine  weiteren  Anhalts- 

punkte. 
Dagegen  ist  von  Nepos  eine  Stadtjahrzahl  überliefert  bei 

Solinus  40,4:  Notatur  ergo  eadem  die  conflagravisse  templum 

Ephesi,  qua  Alexander  Magnus  Pellae  natus  est.  Qui  oritur,  u  t 
Nepos  edit,  M.  Fabio  Ambusto  T.  Quinctio  Capitolino  consulibus 

post  Romam  conditam  anno  385.  Alexander  ist  geboren  oL  106,  1 

(356/5  V.  Chr.)  und  zwar  ganz  am  Anfang  dieses  Jahres,  zur  Zeit 

der  olympischen  Spiele,  [axajjievou  {xrjvög  ixaxotißa'.wvo^  sxTg  (Plut. 
Alex.  3),  also  etwa  im  Juli  356  v.  Chr.  Da  das  erste  Stadtjahr 

nach  Nepos  in  ol.  7,  2  begann,  so  war  für  ihn  ol.  106,  1  =  395/6 
ürbis.  Da  nun  die  Geburt  Alexanders  ganz  in  den  Anfang  von 

ol.  106,  1  fällt,  so  musste  Nepos  sie  in  das  Stadtjahr  395  setzen 

(vgl.  S.  124.)  Es  ist  deshalb  bei  Solin  die  Zahl  385  in  395  zu 

korrigieren,  wie  Unger  (Rh.  M.  35,  14  f.)  und  Jacoby  (Apollodor 

S.  339)  erkannt  haben.  Die  Ziffer  395  kam  nach  polybischer 

Zählung  dem  Konsulat  des  M.  Fabius  Arabustus  und  C.  Poetelius 

Libo  (394  Varr.)  zu  (vgl.  S.  119).  Bei  Solin  ist  aber  neben  M. 

Fabius  als  Kollege  T.  Quinctius  Capitolinus  genannt.  Das  ist  ein 

zweites  Versehen  Solins  :  T.  Quinctius  war  in  diesem  Jahr  nicht 
Konsul,  sondern  Magister  equitum.  Solin  hat  aus  der  Fastenliste 

des  Nepos  statt  des  zweiten  Konsuls  den  Namen  des  darunter 

stehenden    Mag.    equ.   abgeschrieben-'^).     Ist .  diese   Interpretation 

215)  Diese  Erklärung  scheint  mir  einfacher  als  die  von  Jacoby  (Apollodor 

S.  339,  2)  gebilligte  Ungers  (Rh.  M.  35,  15),  welche  auf  der  unbeweisbaren  Vor- 
aussetzung beruht,  dass  Nepos  nur  241  Königsjahre  gehabt  und  Nep.  395  so- 

mit =  Varr.  398  sei,  und  ausserdem  die  Annahme  einer  Vertauschuug  der 
Eponymen  von  398  und  400  Varr.  zu  Hilfe  nehmen  muss. 
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der  Solinstelle  richtig,  so  beweist  sie,  dass  Nepos,  dem  das  Varr. 
Jahr  394  =  395  Urbis  ist,  ebenso  wie  Polyb  244  Königsjahre  und 

ein  drittes  dezemvirales  Jahr  gerechnet  liat.  Wenn  Unger  (Rix. 

M.  35,  19)  behauj)tet,  Nepos  habe  241  Jahre  auf  die  Königszeit 
und  zwei  Jahre  auf  das  Dezemvirat  gerechnet,  so  beruht  diese 

Annahme  nur  auf  falschen  Schlüssen  aus  Gellius  XVII,  21  (Rh. 

M.  35,  13  ff.),  die  Soltau  (R.  Chr.  424  f.)  nicht  hätte  billigen  sollen. 

Cicero  hat  in  de  rep.  II  das  Gründungsdatum  ol.  7,  2  ge- 
nannt und  in  seinen  weiteren  Angaben  die  Chronologie  des  Polybios 

ausgesprochenerniassen  befolgt.  Dasselbe  ist  aber  auch  in  anderen 

seiner  Schriften  der  Fall-*").  Nach  dem  Erscheinen  von  Atticus 
über  annalis  bediente  er  sich  dagegen  (doch  nicht  ausschliesslich) 

der  von  Atticus  angenommenen  Varronischen  Jahrzählung,  zum 
erstenmal  wohl  im  Brutus. 

Das  Gründungsdatum  ol.  7,  2  begegnet  ferner  bei  dem  un- 
bekannten Gewährsmann  D  i  o  d  o  r  s,  dem  dieser  die  Aufzählung 

der  latinisch- albanischen  Könige  im  7.  Buch  entnommen  hat 
(Euseb.  I,  283  Schöne).  Daselbst  ist  augh  die  Zahl  433  für  den 
Abstand  der  Gründung  Roms  von  Trojas  Fall  genannt,  wobei  also 

für  letzteres  Ereignis  der  eratosthenische  Ansatz  vorausgesetzt  ist 

(s.  oben  S.  166).  Ebenfalls  einem  von  Polybs  Chronologie  abhängigen 

Gewährsmann  ist  Diodor  in  Buch  XIII  und  XIV  gefolgt,  wo  er 

die  sonst  zugrundgelegte  Fabische  Synchronistik  für  die  29  Jahre 

ol.  91,  2  bis  98,  2   abgeändert  hat  (s.  S.  24). 

Von  Livius  kann  dasselbe  gesagt  werden,  was  Dion.  Hai. 

I,  74  von  Cato  sagt:  'EXXr^vixov  |ji£v  oux  opt^ec  XP^^O'^-  Denn  auch 
er  gibt  weder  für  die  Stadtgründung  noch  für  irgend  ein  anderes 

epochemachendes  Ereignis  das  griechische  Datum  an.  Aber  die 

Tabelle,  nach  der  er  die  Jahre  ab  ürbe  condita   zählt,   ist   genau 

216)  Im  Brief  an  Paetus  (ad  fam.  IX,  21)  setzt  er  die  Censur  des  L.  Pa- 
pirius  L.  Sempronius  (311  Varr.)  =  312,  die  Diktatur  des  L.  Papirius  Crassus 
(414  Varr.)  =  415,  dessen  Konsulat  (418  Varr.)  =  419.  Diese  Zahlen  setzen 
244  Königsjahre  und  3  dezemvirale  Jahre  voraus  (so  richtig  Soltau  320,  5  gegen 
Holzapfel  33).  In  de  sen.  6,  16  und  17,  60  sind  die  4  Diktatorenjahre  noch 

nicht  mitgezählt  (unrichtig  Holzapfel  42  und  57).  —  Nicht  zu  billigen  ist  es, 
wenn  Jacoby  (Apollodor  S.  28)  die  Worte  Ciceros  de  rep.  II  18:  nam  si,  id 

quod  Graecorura  investigatur  annalibus,  Roma  condita  est  secundo  anno  olym- 
piadis  septimae  dahin  verstehen  will,  dass  Cicero  Nepos  eingesehen,  dieser 

auf  Grund  der  troianischen  Aera  Apollodors  das  Gründungsjahr  der  Stadt  be- 
stimmt habe.  Vielmehr  hat  Cicero  direkt  aus  Polybios  geschöpft,  Nepos  aber 

das  Gründungsjahr  nicht  selbständig  bestimmt,  sondern  ebenfalls  dem  Polyb 
entlehnt.    (So  richtig  Scala,  Die  Studien  des  Pol.  I„  1890,  S.  298  a.) 
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die  Polybische :  er  hat  244  Königsjalire,  einen  tertius  annus  deceni- 
viralis,  die  öjähiige  Anarchie,  dagegen  keine  Diktatorenjahre  und 

nicht  die  3  von  Diodor  allein  erwähnten  Konsulate.  Infolgetlesscn 

sind  seine  Stadtjahrzahlen  seit  454  Varr.  um  3  niederer  als  die 

varronischen^'"),  wie  dies  auch  für  Polybs  Tabelle  vorauszasetzen 
ist  (s.  oben  S.  112).  Polybios  selbst  hat  in  deui  uns  erlialtenen 

Teil  seines  Werks  nirgends  eine  Datierung  nach  Jahren  der  Stadt 

gegeben. 
Da  nun  Livius  seine  Eponymenliste  natürlich  nicht  dem  Polybios 

entlehnt  hat,  so  ist  zu  schliessen,  dass  das  chronologische  System 

des  Polybios,  die  von  ihm  vertretene,  wahrscheinlich  auch  ge- 
schaffene Fastenredaktion,  schon  von  den  Annalisten  an- 

genommen und  befolgt  wurde,  an  die  Livius  sich  angeschlossen 

hat,  also  hauptsächlich  von  den  jüngeren:  Claudius  Quadrigarius, 

Valerius  Antias,  Licinius  Macer.  Es  ist  insofern  nicht  ganz  un- 

berechtigt, wenn  Soltau  (R.  Chr.  268)  diese  Form  der  Jahrzählung 
die  annalistische  nennt,  weil  sie  den  Annalenschreibern  eigentümlich 

sei.  Doch  hat  Soltau  den  Gebrauch  dieser  Jahrzählungsform  zu 

weit  ausgedehnte^*'),  wenn  er  behauptet,  dass  sie  ausnahmslos  bei 
allen  Annalisten  nach  Fabius  sich  finde  (K.  Chr.  27G)  und  dass 

auch  Dionys  nur  infolge  eines  Rechenfehlers  von  dieser  gemeinen 

annalistischen  Zählweise  abweiche  (R.  Chr.  270).  Vielmehr  ist, 

wie  der  folgende  Abschnitt  zeigen  soll,  neben  der  polybianischen  noch 

eine  andere,  von  einzelnen  Annalisten  sowie  von  Dionys  befolgte  Jahr- 
zählungsforni  anzuerkennen,  welche  auf  der  Geichung  ol.  7,  1  =  1 
ürbis   beruht. 

Von  nachchristlichen  Schriftstellern  ist  Appian  zu  erwähnen. 

Er  schreibt  Illyr.  5 :  'Pwfxacot  5'  e^ovis?  fßri  oeuxepov  xa.1  Tpcaxoaxöv 
(v.od  5taxoacoaxöv)>  Izoq  anb  xi]c,  TipwxTj?  ig  KsXxobq  mipaq  xal  e^ 

ixecvoi)  uoX£|JioOvx£(;  (xuxolq  ix  otaaxrjjAaxwv  STüiaxpaxsuouai  zolq  'IXku- 

piolg  VJYOup,£vou  Aeuxcou  SxtTicwvos  "^Srj  xöv  xe  'EXXtjvwv  xal  Maxcoo- 
vcDv  TtpoaxaxGüvxes.     Gemeint  ist  P.  Scipio  Nasica,  Consul  599  Varr. 

217)  505  Varr.  ist  =  502  Liv.  (ep.  49);  554  Varr.  =  551  Liv.  (31,  5);  601 
Varr.  =  598  Liv.  (ep.  47) ;  605  Varr.  =  602  Liv.  (ep.  49).  Vgl.  Mommsen,  R.  Chr. 
121,  Soltau,  R.  Chr.  269.  Unrichtig  Holzapfel,  R.  Chr.  41.  Allerdings  ist  Livius 
nicht  ganz  konsequent  und  es  finden  sich  bei  ihm  Jahrzahlen,  die  aus  anders 
rechnenden  Quellen  entnommen  sind,  so  z.  B.  die  Zahl  558  in  34,  .54,  6  wahr- 

scheinlich aus  Piso  (vgl.  Philol.  66,  1907,  S.  536  ff.). 
218)  Umgekehrt  hat  Ideler  die  Bedeutung  der  Polybianischen  Chronologie 

viel  zu  wenig  gewürdigt,  wenn  er  Hdb.  II,  163  sagt,  die  Hypothese  Polybs  über 

das  Gründungsjahr  Roms  habe  niemand  unter  den  noch  vorhandenen  Ge- 
schichtschreibern zur  Grundlage   einer  Jahrrechnuug  gemacht. 



176 Zweite  Periode:  Polybios  und  Piso. 

^^^ 

^^' 

Der  erste  Waffengang  mit  den  Kelten  fällt  an  den  Anfang  von 

364  Varr.  =  365  Pol.,  das  genannte  Konsulat  ist  599  Varr.  =  596 
Pol.  Es  ist  nur  dann  das  232.  Jahr,  wenn  die  polybianischcn 

Jalirzalileii  365  und  596  eingesetzt  werden.  Die  4  Diktatorenjahre 

sind  also  hei  dieser  Angahe  nicht  mitgerechnet.  (So  richtig  Soltau 

270  gegen  Holzapfel  45.) 
Auf  eine  an  Polybs  Rechnung  sich  anschliessende  Tabelle 

weisen  auch  die  Datierungen  der  römischen  Nachrichten  im  Oxy- 

rhynchos-Papyrus  (Grenfell-Hunt  I  1898  Xr.  XII)  hin  21»). 
1.  Der  Ausbruch  des  Samniterkriegs  wird  in  ol.  110,  1  gesetzt.  Er 

begann  unter M.Valerius  A.Cornelius (411  Varr.  =  412  Pol.).  Dieses 

Konsulat  war  nach  Polybisclier  Synchronistik  (1  Urbis  .—  ol.  7,  2) 
mit  ol.  110,  1  zu  gleichen,  nach  Varronischer  dagegen  (1  Urbis 

=  ol.  6,  3)  mit  ol.  109,  1.  2.  Die  Niederlage  der  Römer  bei 
Gaudium  wird  im  Papyrus  zu  ol.  115,  1  gestellt.  Das  Konsulat 

des  T.  Veturius  und  Sp.  Postumius  (433  Varr.  =  432  Pol.)  ist 
nach  Polyb  mit  ol.  115,  1  zu  gleichen,  nach  Yarro  mit  ol.  114,  3. 

3.  Der  Sieg  der  Römer  über  die  Samniten  (434  Varr.  =  433  Pol.) 

ist  im  Papyrus  zu  ol.  115,  2  gestellt,  was  wieder  nur  zu  Polybios 

stimmt.  4.  Der  Sieg  der  Römer  über  die  Tiburtiner  war,  im  Pa- 
pyrus vermutlich  nicht  zu  ol.  106,  3,  sondern  zu  ol.  106,  4  gestellt. 

Erhalten  ist  nur  tov  ;  statt  <(xpc)  tov  ist  ebensogut  (xexocpy  io^  zu 
ergänzen.  Auf  ol.  106, 4  kommt  bei  Polyb  das  Konsulat  M. 

Eabius  II  M.  Popilius  II  (398  Varr.  =  399  Pol.).  Unter  diesem 

Amtsjahr  wird  von  Liv.  VII,  17,  2  ein  Sieg  über  die  Tiburtiner  er- 
wähnt. 5.  Wenn  der  Papyrus  den  Ausbruch  des  Latinerkriegs  iii 

das  dem  Beginn  des  Samniterkriegs  unmittelbar  folgende  Jahr 

(ol.  110,  2)  setzt,  so  liegt  eine  von  Livius  (VlII,  3)  abweichende 

Vei*sion  oder  ein  Versehen  des  Chronisten  vor. 
Einer  Tabelle  Polybianischen  Stils  folgt  L  y  d  u  s  (im  6.  Jahrb. 

nach  Chr.)  im  38.  Kap.  des  I.  Buchs  de  mag.,  wenn  er  die  Diktatur 

des  M.  Aemilius  (317  Varr.  318  Pol.)  als  74  Reipl.  (318  —  244  =  74), 
das  erste  Jahr  der  Anarchie  (379  Varr.  380  Pol.)  als  136  Reip.,  den 

ersten  Prodiktator  (537  Varr.  534  Pol.)  als  290  Reip.  bezeichnet.  Die 

Anarchie  ging  nach  Pol.  von  ol.  102,  1  bis  ol.  103,  1.  Wenn  Lydus 

sagt :  xpi'-crj?  v.od  dxaxoax-^s  öX.  £VLaxa[A£vyj$,  so  hat  er  aus  seiner  Ta- 
belle das  Schlussjahr  (vielleicht  aus  Versehen  statt  des  Anfangs- 

jahrs ol.  102,  1)  abgeschrieben.  —  An  anderen  Stellen  (I,  2.  I,  29. 
I,  51)  folgt  Lydus  der  varr.  oder  kapitol.  Zählung. 

219)  Soltaus  Behandlung  des  Papyrus  (Phil.  58..  1899,  S.  558—576)  scheint 
mir  nicht  in  allen  Punkten  das  Richtige  getroffen  zu  haben. 
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Zweiter   Abschnitt. 

Piso. 

Das  GrUndungsdatum  ol.  7,  1. 

Erstes   Kapitel. 

Die  Chronologie  des  Dionys  von  Halikarnass. 

XtjO-cIo'.v  lao|iivoiJ5  ilävf(y.tVK Dion.  Kai.  I,  74,  3. 

1.  Urteile  über  die  Chronologie  des  Dionys. 

Ueber  die  Chronologie  des  Dionys  lautet  das  allgemeine  Urteil 

nicht  günstig  '-'-°).  M  o  m  m  s  e  n  bezeichnet  ihn  als  doctor  umbra- 
tilis  (R.  Chr.  304)  und  sagt,  in  seine  Jahrzahlen  habe  sicli  weder 

Clinton  noch  sonst  jemand  bisher  zu  finden  gewusst  (ib.  A.  253); 
die  Verwirrung  seiner  Chronologie  rühre  daher,  dass  er  auf  die 

Inkongruenz  der  römischen  und  der  attischen  Magistratsliste  nicht 

aufmerksam  geworden  sei  (ib.  123) ;  infolgedessen  stimmen  seine 

einzelnen  Ansätze  nicht  zusammen  (ib.  122)  und  auch  die  sicher 

synchronistisch  festgestellten  Tatsachen  (wie  z.  B.  der  Anfang  des 

ersten  punischen  Kriegs)  seien  bei  ihm  um  zwei  Olympiadenjahre 

verschoben  (ib.  123).  Nach  Matzat  , fällt  die  ganze  Zählung  des 

Dionys  in  zwei  Stücke  auseinander,  zwischen  denen  keine  Vermitt- 

lung möglich  ist",  und  die  Ursache  davon  ist  „ein  grober  Schnitzer 
des  einfältigen  Rhetors".  Holzapfel  behauptet,  in  seiner  römischen 
Zeitrechnung  habe  der  sonst  so  sorgfältige  Dionys  sich  vollständig 

verwirrt.  Soltau  ergeht  sich  wiederholt  in  Anklagen  gegen  den 

törichten  Rhetor  Dionys,  der  Kardinalzahlen  und  Ordinalzahlen 

nicht  zu  unterscheiden  wisse  und  nur  infolge  eines  Rechenfehlers 

von  der  Polybischen  Zählweise  abweiche.  Unger  und  Ed.  Schwartz 

sprechen  von  dem  falschen  Datum  für  den  Anfang  des  1.  punischen 

Kriegs,  dessen  Fehlerhaftigkeit  Dionys  nicht  bemerkt  habe,  weil  er 
die  spätere  Zeit  nicht  mehr  behandelte. 

220)  Literatur :  H.  Dodwell,  Chron.  Graeco-Romana  pro  hypothesibus  Dion. 
Hai.,  in  Reiskes  Ausgabe  IV.  1775,  S.  2413—2738.  Th.  Mommsen,  R.  Chr.  121  ff. 
Matzat  I,  109  ff.  Holzapfel  245  f.  Soltau  270  ff.,  414,  492  (vgl.  auch  J.  f.  Ph. 

1885,  S.  553  ff.).  Ed.  Schwartz,  R.E.  V.  1903,  S.  934  ff".  Unger,  Kai.  321.  Borne- 
mann in  Rh.  M.  33.  1878,  S.  603.     Trieber  im  Herrn.  27.  1892,  S.  342  ff. 

Lenze,  Die  römische  Jahrzählung.  12 
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Dieser  einstimmigen  Verurteilung  gegenüber  den  Dionys  ver- 
teidigen zu  wollen,  konnte  gewagt  erscheinen.  Trotzdem  glaube  ich, 

dass  man  ihm  Unrecht  getan  hat.  Jedenfalls  müsste  sein  Können 

in  einem  autiallenden  Missverhältnis  zu  seinem  Wollen  gestanden 

haben.  Denn  Dionys  hat  der  Chronologie  sein  ganz  besonderes 

Interesse  zugewendet.  Schon  in  seinen  literarhistorischen  Schriften 

legte  er  grossen  Wert  auf  genaue  Zeitrechnung  und  benützte  die- 

selbe mehrfach  zur  Lösung  literarhistorischer  Probleme  --^).  Als 
Vorarbeit  für  sein  geschichtliches  Werk  und  zur  Entlastung  des- 

selben schrieb  er  eine  besondere  Abhandlung  darüber,  wie  man  die 

römische  Zeitrechnung  mit  der  griechischen  ausgleichen  müsse;  in 
derselben  Schrift  suclite  er  die  Brauchbarkeit  der  Kanones  des 

Eratosthenes  nachzuweisen  -^-).  Er  hielt  es  für  seine  Pflicht,  in 
chronologischen  Fragen  sich  nicht  blindlings  einer  Autorität  anzu- 
schliessen,  sondern  die  Aufstellungen  der  Vorgänger  zu  prüfen, 

sich  ein  selbständiges  Urteil  zu  bilden  und  von  den  Erwägungen, 
durch  die  er  sich  zu  seinen  Ansätzen  bestimmen  Hess,  auch  den 

Lesern  Rechenschaft  zu  geben  -^^).  Wiederholt  finden  sich  in 
seinem  Werk  polemische  Bemerkungen  gegen  die  Oberflächlichkeit 

seiner  Vorgänger  in  der  Zeitrechnung;  er  weist  ihnen  Missgriffe 

nach,  die  sie  bei  grösserer  Sorgfalt  hätten  vermeiden  können  2^'*). 
Dass  ein  Autor,  der  auf  chronologische  Exaktheit  so  viel  hält, 

und  andere  wegen  ihrer  Sorglosigkeit  in  der  Zeitbestimmung  tadelt, 

in  seinen  eigenen  chronologischen  Aufstellungen  sich  solche  Blossen 

gegeben  haben  soll,    wie  die  herrschende  Meinung  von  Dionys  be- 

221)  Z.  B.  im  ersten  Brief  an  Ammaios  und  in  der  Schrift  über  Deinarchos. 

222)  1,  74,  2:  "Oii  3e  eiotv  ot  xavövsg  Oytsi^,  olq  'Epaxoa9-£VT]s  vcsxpi'jxai,  xal 
1Z&Z  dtv  T'.g  dTisuO'üvoi  xoüg  T(i)|JLattov  ypövouj  npög  -zobz  TEXX-rjv.xoüg,  sv  exsptp  8s- 
8r^Xü)xa{  jiot  Xöyv-  Der  Zweck  der  Entlastung  des  Hauptwerks  ist  angedeutet 

in  I,  74,  4:  >j  ji  ä  v  o3v  dxptßeta  iv  ixstvti)  SyjXoüxa!,  xcji  XöYip,  XsxO-Y,0£xa'..  8s 
xal  Sii  xYjaSs  xtjj  upayiJLaxsiag  auxä  xdvaYxatöxaxa.  In  dem  ersten  Teil 

der  Abhandlung  vermutet  Wachsmuth  (Einl.  145)  eine  Reaktion  gegen  die 
universalhistoriscben  Synchronismen  des  Kastor  zu  Gunsten  des  Eratosthenes ; 

Triemel  (J.  f.  Ph.  188G,  190)  meint,  derselbe  sei  gegen  Timaeos  gerichtet.  Ueber 

den  Inhalt  des  zweiten  Teils  vgl.  oben  S.  157  f.  —  Die  Schrift  wird  zitiert  von 
Clemen.s  Alex.  Strom.  I  p.  320  D.  und  von  Dexippos  bei  Synkellos  p.  275  C. 

(vgl.  Wachsmuth,  Einl.  146,  Jacoby,  ApoUodors  Chronik  S.  26  und  76). 

223)  I,  74,  3  s.  oben  S.  168.  Vgl.  auch  I,  72,  1.  XI,  62,  8:  at;  rjiistc  ooy. 

dcvsu  Xox^<3\ioii  o'JYxaxax'.!>£ns{>a.  IV,  6,  1 :  ßoüXojiat,  dTioSoüva'.  xäj  alxiaj, 

8i'  äg  oüxs  ̂ aßiqt  auY>'axs9-s|ir(V  oüxe  xot?  äXXotg  ioxoptxolg. 
224)  Beispiele:  II,  59.  IV,  6—7.  ̂ V^  30.  IV,  64.  VI,  11.  VII,  1.    Für  seinen 

,  Tadel  wählt  er  z.  T.  recht  starke  Ausdrücke,  z.  B.  IV,  6,  1.  IV,  30.  VII,  1,  4. 
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hauptet,    ist   ein  Paradoxon,    das   zu    einer  erneuten  Untersuchung 

der  Sache  herausfordert.  '' 

2.  Der  erhaltene  Teil  der  synchr<mistischcn  Tabelle  des  Dionys 
(bis  310  Varr.). 

Dionys  hat  die  römische  Geschichte  bis  zum  Beginn  des  ersten 

punischen  Kriegs  erzählt  und  zwar  die  republikanische  Zeit  anna- 
listisch nach  Konsuljahren.  Er  hat  aber,  was  Livius  nicht  getan 

hat,  die  römische  Geschichte  in  die  griechische  Zeitrechnung  hin- 
eingestellt. Wie  Diodor  notiert  er  alle  4  Jahre  den  Beginn  einer 

neuen  Olympiade  und  nennt  den  Namen  des  Olympioniken  im  Sta- 
dion. Die  attischen  Archonten  setzt  er  nicht  wie  Diodor  bei  jedem 

Jahr,  sondern  nur  bei  jedem  ersten  Jahr  einer  Olympiade  hinzu. 
Doch  hat  er  ausserdem  hie  und  da  für  ein  einzelnes  Konsulat  das 

Olympiadenjahr  oder  den  attischen  Archonten  angegeben,  z.  B. 

VI,  34:  A.  Virginius  T.  Veturius  =  ol.  71,  4  Archon  Themistocles. 

VIII,  83 :  L.  Aemilius  K.  Fabius  =  [ol.  74,  2]  Archon  Nicodemus. 
XI,  62:  Die  ersten  Militärtribunen  =  ol.  84,  3  Archon  Diphilos. 

Es  geht  daraus  hervor,  dass  Dionys  nach  einer  synchronisti- 
schen Tabelle  arbeitete,  in  der  Olympiaden,  attische  Archonten  und 

römische  Eponymen  nebeneinanderstanden.  Soweit  das  Werk  des 

Dionys  erhalten  ist,  kann  über  die  Beschaffenheit  dieser  Tabelle 

kein  Zweifel  herrschen.  Er  setzte  ol.  7,  1  ==  1  Urbis,  rechnete  244 

Königsjahre  und  bis  zum  ersten  Militärtribunat  (310  Varr.)  ebenso- 
viele  Konsulate  wie  die  Varronische  Liste,  unterschied  sich  aber 

von  dieser  dadurch,  dass  er  wie  Polyb  ein  3.  dezemvirales  Jahr 

zählte.     Daraus  ergibt  sich  folgende  Tabelle: 

ol.    7,  1  (752/1).  Gründung  Roms.  Erstes  Jahr  des  Eomulus:  I,  75,  3. 

ol.  67,  4  (509/8).  Letztes  Jahr  des  Superbus,  244.  Jahr  der  Königs- 
herrschaft, 

ol.  68,  1  (508/7).  Erstes  Jahr  der  Republik:  V,  1,  1.  (245  Varr.  245Di.) 

ol.  68,  1 — 82,  2.  58  Konsulate  vor  dem  Dezemvirat  (wie  bei  Polybios 
und  bei  Varro). 

ol.  82,  3  (450/49).  Erstes  Dezemvirnkollegium  (303  Varr.  303  Di.), 

ol.  82,  4  (449/8).  Zweites  Dezemvirnkollegium  (304  Varr.  304  Di.), 

ol.  83,  1  (448/7).  Tertius  annus  decemviralis:  X,  61.  XI,  1.  (305  Di.), 

ol.  83,  2  (447/6).  Valerius  und  Horatius  (305  Varr.  306  Di.), 

ol.  83,  2 — 84,  2.  5  Konsulate  zwischen    dem    Dezemvirat    und    den 
ersten  Militärtribunen    wie    bei  Polybios    und    bei 

Varro  (vgl.  Mommsen,  R.  Chr.  A.  213). 

12* 
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Ol.  84,  3  (442/1).  Die  ersten  Militärtiibunen:  XI,  62,  1.    (310  Varr. 
311  Di.). 

3.  Die  Rekonstruktion  des  verlorenen  Teils  der  Dionysischen  Tabelle 
nach  der  herrschenden  Ansicht. 

Die  Rekonstruktion  des  verlorenen  Teils  der  Dionysischen  Liste 

hat  Mommsen,  dem  die  Späteren  meistens  folgten  ̂ ^^),  auf  drei  Prä- 
missen aufgebaut:  1)  dass  Dionys  weiterhin  ebensoviele  Eponymen- 

kollegien  gehabt  habe  wie  die  Varronische  Liste  und  Livius,  2)  dass 

er  wie  Varro  und  Livius  die  Anarchie  5jährig  gerechnet  habe, 

3)  dass  er  übereinstimmend  mit  Livius,  aber  abweichend  von  Varro 

die  4  Diktatorenjahre  nicht  gezählt  habe.  Auf  Grund  dieser  Vor- 
aussetzungen ergaben  sich  für  Dionys  die  Gleichungen 

Ol.    98,  1  =  Tribun at  der  3  Fabier  (364  Varr.  365  Di.) 

ol.  128,  3  =  Ap.  Claudius  M.  Fulvius  (490  Varr.  487  Di.) 
Für  die  erste  dieser  Gleichungen  glaubte  man  in  I,  74,  4,  für 

die  zweite  in  I,  8,  1  eine  Bestätigung  zu  finden  (s.  S.  185  u.  187). 
Dabei  musste  man  aber  dem  Dionys  den  Vorwurf  machen,  dass 

er  das  Konsulat  des  Ap.  Claudius  falsch  datiert  habe.  Denn  für 

Ap.  Claudius  steht  fest,  dass  er  im  Lauf  von  ol.  128,  4  (und  zwar 

Kai.  Mai.)  sein  Amt  antrat.  Sein  Konsulat  konnte  also  nur  ent- 
weder mit  ol.  128,  4  oder  mit  ol.  129,  1  geglichen  werden,  niemals 

aber  mit  ol.  128,  3. 

Ich  behaupte  nun,  dass  man  diese  fehlerhafte  Da- 
tierung dem  Dionys  nicht  zutrauen  darf.  Denn 

gesetzt,  er  hätte  den  Fehler  hier  nicht  bemerkt,  so  hätte  er  ihn 

doch  bei  der  Fortsetzung  der  Tabelle  bis  in  seine  eigene  Zeit 

merken  müssen.  Die  Gleichung  Ap.  Claudius  M.  Fulvius  (490  Varr.) 

=  ol.  128,  3  führt  auf  die  Gleichung  Ti.  Claudius  II  Cn.  Calpurnius 

(747  Varr.)  =  ol.  192,  4.  Die  letztgenannten  Konsuln  hatten  aber 
mit  ol.  192,  4  nichts  zu  tun ;  sie  traten  erst  im  Lauf  von  ol.  193,  1 

ihr  Amt  an.  Dass  Dionys  dies  wusste,  beweist  die  Stelle  I,  3,  4 

(s.  S.  183).  Daran  hätte  er  merken  müssen,  dass  seine  synchroni- 
stische Tabelle  nicht  stimme,  dass  sie  irgendwo  einen  Fehler  ent- 
halten müsse. 

Man  hat  gesagt,  Dionys  habe  den  Fehler  nicht  erkannt,  weil 
er  „die  Zeiten,    in  denen  er  ihn  hätte  merken  müssen,   nicht  mehr 

225)  Nur  Holzapfel  (R.  Chr.  245  f.)  gibt  eine  wesentlich  andere  Rekonstruk- 
tion, bei  der  er  aber  genötigt  ist,  dem  Dionys  nicht  bloss  Ein,  sondern  meh- 
rere .Versehen"  und  , Irrungen"  zuzumuten. 
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behandelte«  (Ed.  Schwartz,  R.E.  V,  938,  Uiiger,  Kai.  321,  Trieinel, 
Quinctier  S.  7).  Aber  darf  man  annehmen,  JJionjs  habe  sich  nur 
für  den  Zeitraum,  dessen  Geschichte  er  erzählte,  also  für  die  ältere 

Zeit  bis  zum  ersten  panischen  Krieg,  eine  synchronistische  Tabelle 

angelegt?  Und  er  habe  diese  Tabelle  konstruiert  ohne  jegliche 

Anknüpfung  an  die  spätere  Zeit,  ohne  sich  darum  zu  bekümmern, 

ob  seine  Synchronistik,  in  die  Gegenwart  weitergeführt,  auch  stim- 

men werde  ̂ ^")?  Hätte  er  dies  getan,  dann  hätte  er  nocli  von  Glück 
sagen  können,  dass  der  Fehler  nur  ein  und  nicht  mehrere  Jahre 

betrug.  Es  widerspräche  ein  solches  Verfahren  aber  auch  dem  von 
Ed.  Schwartz  selber  (R.E.  V,  699)  treffend  formulierten  Gesetz  der 

alten  Chronographie:  „Jedes  antike  chronologische  System  rechnet 

von  festen  Punkten  nach  rückwärts". 
Dass  Dionys  nicht  bloss  für  die  ältere  Zeit,  die  er  darstellte, 

sondern  auch  für  die  spätere  Zeit,  die  er  nicht  mehr  behandelte, 

eine  synchronistische  Tabelle  besass  und  benützte,  ist  aber  nicht 
eine  blosse  Vermutung,  sondern  lässt  sich  beweisen.  Es  finden  sich 

in  seinem  Werk  zwei  Datierungen  aus  späterer  Zeit,  in  denen  die 

römischen  Konsuln,  das  Olympiadenjahr  und  das  Stadtjahr  ange- 

geben sind,  Datierungen  also,  die  zweifellos  aus  einer  synchronisti- 
schen Tabelle  stammen.  Von  diesen  Angaben  betrifft  die  eine  ein 

Jahr,  das  ziemlich  nahe  dem  Endpunkt  des  dionysischen  Werks 

liegt  (523  Varr. :  II,  25,  7;  s.  unten  S.  184),  die  andere  das  Jahr,  in 

dem  Dionysius  selber  schrieb  (747  Varr.:  I,  3,  4;  s.  unten  S.  183). 
Daraus  ist  mit  Notwendigkeit  zu  schliessen,  dass  dem  Dionys  auch 

für  die  ganze  spätere  Periode  vom  Beginn  des  punischen  Krieges 
an  bis  in  seine  eigene  Zeit  eine  synchronistische  Tabelle  zu  Gebot 
stand. 

Die  aus  dieser  Tabelle  stammenden  beiden  Gleichungen  stimmen 

nun  aber,  wie  allgemein  zugegeben  Avird,  nicht  zu  der  für  Dionys 

erschlossenen  Gleichung:  Konsulat  des  Ap.  Claudius  =  ol.  128,  3. 
Während  dieses  Datum  falsch  ist,  ist  in  den  genannten  Gleichungen 

die  Synchronistik  richtig^^'^).  Zwei  Erklärungen  sind  für  diese  Diskre- 
panz versucht  worden.     Holzapfel  (E,.  Chr.  246)  nahm  an,   Dionys 

226)  So  nimmt  Mommsen  an,  die  A.  222  genannte  Schrift  habe  nur  ,über 

die  Chronologie  der  Urzeit"  gehandelt  (R.  Chr.  304),  sie  habe  „wahrscheinlich 
wie  seine  Archäologie  nur  die  älteste  Zeit  umfasst"  (ib.  A.  211),  er  habe  die 
Nebeneinanderstellung  der  beiden  Listen  (der  attischen  und  der  römischen) 

nicht  bis  auf  die  Gegenwart  fortgeführt;  sonst  hätte  er  die  Inkongruenz  mer- 
ken müssen  (ib.  123). 

227)  Matzat  1, 114:  , Beide  Gleichungen  (I,  3,  4  u.  U,  25,  7)  sind  also  richtig«. 
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habe  zwei  verschiedene  Tabellen  verwendet,  die  eine  für  die  in 

seinem  Werk  behandelte  Periode,  die  andere  für  jene  Datierungen 

aus  der  späteren  Zeit.  Dies  Hesse  sich  allenfalls  hören,  wenn  es 
sich  um  ein  Nacheinander  in  der  Verwendung  der  beiden  Tabellen 

handelte.  Allein  Dionys  kennt  die  Tabelle  für  die  spätere  Zeit 

schon  im  ersten  Buch,  müsste  also  beide,  die  richtige  und  die  fehler- 
hafte Tabelle,  nebeneinander  benützt  haben.  Soltau  (R.  Chr.  492) 

scheint  anzunehmen,  dass  Dionys  nur  Eine  Tabelle  benützte  und 

dass  in  dieser  Tabelle  der  in  der  Gleichung  Ap.  Claudius  =  ol.  128,  3 

liegende  Fehler  dadurch  korrigiert  worden  sei,  dass  zwischen  dem 

Konsulat  des  Ap.  Claudius  (490  Varr.)  und  dem  Konsulat  des  Pom- 

ponius  und  Papirius  (523  Varr.)  die  Dionysische  Tabelle  ein  Amts- 
jahr mehr  gehabt  habe  als  die  Varronische.  (Aelmlich  Bornemann 

im  Rh.  M.  33,  604.j  Allein  für  die  Zeit  vom  Beginn  des  ersten 

punischen  Krieges  an  können  Differenzen  in  der  Stellenzahl  der 
konsularischen  Kollegien  schechterdings  nicht  mehr  angenommen 

werden  (Matzat  I,  114). 
Wenn  die  Datierungen  aus  späterer  Zeit  zu  dem  angeblich 

Dionysischen  falschen  Datum  für  das  Konsulat  des  Ap.  Claudius 

nicht  stimmen,  so  ist  das  vielmehr  ein  Beweis,  dass  die  fragliche 

Gleichung  dem  Dionys  zu  Unrecht  beigelegt  wird.  Die  Voraus- 
setzungen, auf  Grund  deren  sie  ihm  zugeschrieben  wurde  (s.  S.  180), 

sind  denn  auch  keineswegs  einwandfrei.  Sie  beruhen  auf  Analogie- 

schlüssen aus  der  Beschaffenheit  der  Livianischen  Jahrzählung --^). 
Allein  Dionysius  weicht  von  Livius  ab  in  der  Ansetzung  der  Stadt- 

gründung; bei  ihm  ist  ol.  7,  1  =  1  Urbis,  während  Livius'  Jahrzäh- 
lung auf  der  Polybianischen  Gleichung  ol.  7,  2  =  1  Urbis  beruht. 

Infolgedessen  tragen  die  Konsulate  der  späteren  Zeit  bei  Dionys 

alle  eine  um  1  höhere  Stadtjahrziffer  als  bei  Livius:  z.  B.  das  Kon- 
sulat des  Pomponius  und  Papirius  (523  Varr.)  ist  bei  Dionys  =  521, 

bei  Livius  =  520  Urbis.  Da  nun  der  Ansatz  der  Königszeit  bei 
Livius  und  Dionys  gleichermassen  244  Jahre  beträgt,  so  muss  Dionys 

im  ganzen  eine  republikanische  Jahresstelle  (entweder  ein  Epony- 
menkollegium  oder  ein  eponymenloses  Jahr)  mehr  gezählt  haben 

als  Livius.  Daraus  geht  hervor,  dass  es  unrichtig  ist,  die  Rekon- 
struktion der  Dionysischen  Tabelle  auf  die  Analogie  mit  Livius  zu 

gründen. 

228)  Mommsen,  R.  Chr.  121:  ,D.  rechnet  wesentlich  wie  Livius".  Schwartz 
938:  „Darnach  ist  es  sehr  wahrscheinlich,  dass  D.  ebenso  wie  die  von  Livius 

bfenützten  Annalen  rechnete". 
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Es  wird  für  Dionys  dasselbe  Verfahren  angezeigt  sein,  das 

wir  bei  Polyb  und  Diodor  angewendet  haben:  man  muss  den  feh- 
lenden Teil  seiner  Tabelle  von  hinten  herein,  von  seiner  eigenen 

Zeit  aus  nach  rückwärts  gehend,  zu  rekonstruieren  versuchen. 

4.  Die  synclironistisclie  Tabelle  des  Dionys  für  die  Zeit 
von  490—747  Varr. 

a)  D i e   in   I,  3,  4    enthaltene    G  1  e  i  c  li  u  n  g. 

Dionys  führt  aus,  dass  das  römische  Reich  alle  anderen  Vjye- 
\ioyicci  nicht  nur  dem  Umfang,  sondern  auch  der  Zeitdauer  nach 

übertreffe,  und  begründet  das  letztere  mit  folgenden  Worten:  eOO-'j; 

|X£V  yocp  iE,  <ipXHi  M-^^^  '^^'''  otxta|jLGV  xä  TcXrj-jcov  £\)-vr^  uoXXa  xa:  ̂ iLdiyj.[LOc 

övxa  Tzpoar^YEXO  (seil,  v)  'Pw|i,a{ü)V  niX'.i;)  xat  7cpoußa:v£v  ae:  rav  oou- 
Xoo[X£v>3  xb  avxbzoiXo^ •  xaüxa  5£  U£VX£  xaE  XEXxapaxovxa 

YjSif]  upös  [xGfs]  £7ixaxoacocs  £X£aiv  Eaxcv  v.q  -jTcaxouj 
KXauStov  Nlpwva  xö  0£6x£pov  [uuaxE-jovxa]  xac  ÜEiawva  KaXrajupvwv, 
oi  xaxa  xy]v  xptxr^v  et::  xa:;  bjzvrcAO^na.  y.oiX  iy.xxt'/  öXu{ix;ta5tv  ä7i£- 
5£t/^rjaav. 

Wenn  Dionys  bloss  die  Olympiadenziffer  gibt,  so  meint  er 

immer  das  erste  Jahr  der  betreffenden  Olympiade ;  andernfalls  sagt 

er  xaxa  xö  S£ux£pov,  xptxov,  XExapxov  Ixoq  xf^c,  öX\>\nzidoog.  (Ideler  II, 

171,  Unger,  Kalendergang  286,  1).  Die  Angabe,  die  Konsuln  Clau- 
dius Nero  II  und  CaliDurnius  Piso  seien  im  Verlauf  von  ol.  193,  1 

angetreten,  ist  historisch  richtig.  Ihr  Amtsjahr  ging  von  I.  Jan. 

ol.  193,  1  bis  31.  Dez.  ol.  193,  2  (=  1.  Jan.  bis  31.  Dez.  7  v.  Chr.). 
Es  ist  mit  aller  Wahrscheinlichkeit  anzunehmen,  dass  das  Konsulat 

in  der  synchronistischen  Tabelle  des  Dionys  bei  dem  Olympiaden- 
jahr stand,  in  welchem  es  begann  (vgl.  S.  111  und  Schwartz,  E..E. 

V,  936),  also  bei  ol.  193,  1.  Da  nun  Dionys  ol.  7,  1  ==  1  ürbis 
rechnet,  so  musste  ihm  ol.  193,  1  =:  745  Urbis  sein.  Und  gerade 
diese  Zahl  745  gibt  er  ja  auch  in  der  zitierten  Stelle  für  die  Dauer 
des  römischen  Staats  seit  der  Gründung  bis  zum  Konsulat  des 

Claudius  und  Calpurnius.  Der  terminus  ad  quem  ist  deniDach  in 

der  Zahl  745  eingeschlossen  --").  Da  Dionys  eben  in  diesem  Kon- 
sulatsjahr   schrieb    und    zwar   wahrscheinlich    erst    in    der   rweiten 

229)  Irrig  ist  die  Interpretation  von  Ideler  (H.  II,  171)  und  Mommsen  (R 

Chr.  122,  A.  219),  Dionys  habe  den  term.  ad  quem  ausgeschlossen  und  das  ge- 
nannte Konsulat  somit  als  74(3.  Stadtjahr  gerechnet.  Richtig  Dodwell  (Anhang 

zu  Reiskes  Dionysausgabe  S.  2422),  Clinton  (F.  H.  I,  1126.  a.),  Matzat  (114,  2) 
Holzapfel  (44,  4  und  246),  Schwartz  (R.E.  V,  937). 
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Hälfte  desselben  ̂ ^°),  so  war  es  das  Gegebene,  dass  er  die  Dauer 
des  römischen  Keiclis  bis  zum  laufenden  Jahr  einschliesslich 

berechnete.  Es  ergibt  sich  somit  aus  I,  3,  4  für  die  Dionysische 

Tabelle  die  Gleichung: 

ol.  193,  1  (8/7  V.  Chr.)  =  Ti.  Claudius  II  Cn.  Calpurnius  (747  Varr.) 
=  745  Di. 

b)  Die  in  II,  25,  7  enthaltene   Gleichung. 

'0[ioXoyelxoa  yäp  svtös  etwv  £?xoac  xac  Tüsvxaxoaiwv 
(jtrjosl;  £V  'I*ü)|Ar]  XuO-fjva'.  ya^ACis-  xata  oe  xtjv  eßo6|iy]v  enl  'zodq  tpca- 
xovxa  Y,(x,l  sxatov  öXu|jLTücaacv  uTiaxeuovtwv  Mapxou  üoiJLUwviou  xa: 

Faiou  IIa7:tpi'ou  T^pcüxo;  d7:oXöaa'.  Xlyexai  xyjV  iauxoO  yuvatxa  Suopco; 
KapoutX'.o;, 

Auch  hier  gibt  Dionys  die  blosse  Olympiadenziffer  und  meint 
damit  das  erste  Jahr  dieser  Olympiade.  Es  ist  dies  das  Jahr,  in 

dem  die  Konsuln  Pomponius  und  Papirius  antraten;  sie  regier- 
ten von  Kai.  Mai.  ol.  137,  1  (231  v.  Chr.)  bis  pr.  Kai.  Mai.  ol.  137,  2 

(230  V.  Chi-.).  Wenn  ol.  7,  1  =  1  Urbis  ist,  so  ist  ol.  137,  1  =  521 
Urbis ;  dem  entspricht  es,  wenn  Dionys  sagt,  vor  dem  Jahr  des 

Pomponius  und  Papirius,  in  dem  die  erste  Ehescheidung  vorkam, 

seien  520  Jahre  vergangen.  Sonach  ergibt  sich  aus  II,  25,  7  für  die 

Dionysische  Tabelle  die  Gleichung -^^): 
ol.  137,  1  (232/1  V.  Chr.)  =  M.  Pomponius  C.  Papirius  (523  Varr.) 

=  521  Di. 

Diese  Gleichung  harmoniert  mit  der  vorhergehenden :  beidemal 

ist  die  Stadtjahrzahl  des  Dionys  um  2  niederer  als  die  Varronische. 

Die  Difi'erenz  entspricht  der  Distanz  der  Gründungsansätze.  (Dionys: 
ol.  7,  1;  Varro:  ol.  6,  3.) 

c)Die    aus    I,  8,  1    abzuleitende    Gleichung. 

Dionys  gibt  I,  8,  1  die  Begrenzung  seines  "Werks  mit  folgenden 
Worten   an:   dpxop.a:  (a^v  ouv  xf^s  tatopiag  duö  xöv  TcaXatoxdxwv  (xu- 

230)  Dion.  sagt  (I,  7,  2),  er  sei  gleichzeitig  mit  der  Beendigung  des  Bür- 
gerkriegs durch  Augustus  in  der  Mitte  der  187.  Olympiade  nach  Italien  ge- 

kommen und  sei  von  da  an  bis  zu  dem  Zeitpunkt,  in  dem  er  schrieb,  22  Jahre 
in  Rom  gewesen.  Als  Ende  des  Bürgerkriegs  wird  von  den  alten  Historikern 
(s.  Fischer,  R.  Zeitt.  zu  725  Varr.)  die  Rückkehr  des  Augustus  im  Sextilis  72ö 
Varr.  =  29  v.  Chr.  (Ende  von  ol.  187,  3)  angesehen.  22  Jahre  von  da  führen 
auf  Mitte  des  Jahres  747  Varr.  =  7  v.  Chr. 

231)  Ebenso  Dodwell  2524.  Matzat  I,  113.  Holzapfel  246.  Schwartz,  R.E. 
V,  937.    Mommsen  hat  diese  Zeitangabe  nicht  verwertet. 
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8-fov,  .  .  .  xaTa,3tßa^(i)  ok  xyjv  oir^yr^atv  kizl  xt^v  dpxV'  xoO  rpw- 
X  0  u  <I>  0  t  V  :  X  t  X  0  ö  71  0  X  £  n  0  i>  xr^v  Yevojxivr/;  ev.auxw  xp:x(;)  xf^; 

oySoT']?  'ta-  eixoaxfjs  etc:  xai(;  exaxiv  6Xu|X7iiaa'.v. 
Daraus  ist  zunächst  nur  die  Gleichung  zu  entnelimen: 

dp/jj  des  I.  punischen  Kriegs  =  ol.  128,  3  (266/5  v.  Chr.). 
In  dieser  Gleichung  kann  man  mit  Hilfe  der  Grundgleichung  ol.  7,  l 

=  1  Urbis  noch  die  Dionysische  Stadtjahrzahl  einsetzen  ond  erhält 
dann: 

dpx'i  des  I.  punischen  Kriegs  =  ol.  128,  3  =  487  Di. 
Man  ist  nun  aber  noch  weiter  gegangen  und  hat  für  den  Ausdruck 

„dpxTj  xoü  Tipwxou  Oocv:x'.xciö  tcoXsuou"  das  Konsulat  des  Ap.  Clau- 
dius Caudex  (490  Varr.)  substituiert,  scheinbar  mit  Recht,  weil 

dessen  Amtsjahr  das  erste  Kriegsjahr  war,  und  hat  dadurch  die 

Gleichung  erhalten  ̂ 32): 
Ap.  Claudius  M.  Fulvius  (490  Varr.)  =  ol.  128,  3  =  487  Di. 
Die  Gleichung,  die  man  durch  diese  Substitution  erhalten  hat, 

stimmt  aber  erstens  nicht  mit  den  zwei  soeben  behandelten  Glei- 

chungen zusammen :  Wenn  das  Konsulat  von  523  Varr.  =  ol.  137,  1 
=  521  Di.  ist,  so  muss  das  Konsulat  von  490  Varr.  =  ol.  128,  4 

=  488  Di.  sein.  Zweitens  enthält  sie  eine  positiv  falsche  Synchro- 
nistik :  das  Konsulat  des  Ap.  Claudius  begann  erst  in  ol.  128,  4  und 

endete  in  ol.  129,  1 ;  mit  ol.  128,  3  durfte  es  also  auf  keinen  Fall 

geglichen  werden. 
Daraus  ist  der  Schluss  zu  ziehen,  dass  man  nicht  Eecht  getan 

hat,  für  die  dp)(rj  des  I.  pun.  Kriegs  das  Konsulat  des  Ap.  Claudius 
einzusetzen.  Allerdings  wurde  erst  in  dessen  Amtsjahr  der  Krieg 

eröffnet.  Aber  wir  haben  schon  früher  gesehen,  dass  mit  dem  Aus- 

druck dpxfi  bei  griechischen  Historikern  nicht  immer  das  erete  Kriegs- 
jahr gemeint  ist,  sondern  oft  ein  der  eigentlichen  Kriegserklärung 

zeitlich  vorausgehendes  Ereignis,  das  den  Anlass  zum  Kriege  gibt 

(s.  oben  S.  5).  Den  Anstoss  zum  Ausbruch  des  sizilischen  Kriegs, 
dessen  letzte  Ursachen  freilich  viel  tiefer  lagen,  gab  das  Hilfegesuch 

der  Mamertiner.  (Vgl.  Mommsen,  E,.  G.  I*^,  504.)  Dieses  kam  aber, 

wie  sich  aus  den  Berichten  der  Quellen  schliessen  lässt  -^^  und  wie 

es  auch  von  neueren  Historikern  in  der  Regel  angenommen  wird  -^^), 
232)  Mommsen,  R.  Chr.  122.  Matzat  1,  113.  .  Holzapfel  246.  Soltau  492 

Schwartz  938.  Seipt,  De  Pol.  ol.  rat.  1887,  S.  29.  Niese,  G.  G.  A.  1887,  S.  833,  2. 
Schermann,  Der  erste  pun.  Krieg  1905,  S.  5. 

233)  Zon.  VIII,  8,  G:  c})Tjcpt,od|j.svot  8s  ßoYj^eiav  ot  Tcuiialo-.  xolg  Maiispiivoig 
00  xax^wg  auTot^  iusxoupTjoav  Stä  xtvag  §niou|iß(xaas  aixiag. 

234)  Z.  B.  Mommsen,  R.  G.  P,  511.  Neumann,  Gesch.  Roms  im  Zeitalter 
der  pun.  Kriege,  S.  78.   Meltzer,  Gesch.  d.  Karth.  II,  254. 
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nocli  im  Jalir  489  Varr.  (Q.  Fabio  L.  Mamilio  cons.)  nach  Koni. 

Offenl)ar  hat  auch  Dionys  in  diesem  Sinn  die  <xpyj^  des  Kriegs  ins 

Jahr  489  Varr.  gesetzt. 

Zu  demselben  Resultat  führt  die  Beachtung  des  Dionysischen 

Sprachgebrauchs.  Er  sagt  I,  74,  4:  ö  ok  izpb  x^g  xaxaXrj«];£ci)5  /pc-vo; 

dvay6|X£Vos  süg  Aeuxiov  'louvcov  BpGüxov  xat  Aeuxtov  Tapxuviov 
KoXXax^^ov  xou;  Trpwxou?  üTzaxsuaavxag  £v  Tü)|xyj  .  .  .  ext]  TispisiXrj'^ev 
120.  Dabei  ist  in  den  120  Jahren  das  Konsulat  des  Brutus  und 

Tarquinius  eingeschlossen.  Ferner  I,  75,  1 :  xa:  p^v  dcTiö  ye 

Tyjs  ixßoXfj^  xöv  ßaaiXswv  e  k  l  xov  ̂ pwxov  ap^avxa  xfjg  TtoXews  Tü)[iu- 

Xov  dvaßtßaa^eic  ö  xpo'^o?  ̂ "^^  244  d7:ox£Xet.  In  den  244 
Jahren  ist  die  Regierung  des  ersten  Königs  eingeschlossen. 

AVenn  er  in  I,  8,  1  sagt:  xaxaßt  ßaJ^w  xyjv  O'J^yriaiv  kizl  xr^v  dp- 

XV  xxX.,  so  wird  demnach  auch  hier  das  als  terminus  ad  quem  an- 

gegebene Faktmu  (die  dpx"/^)  und  das  dazugesetzte  Jahr  (ol.  128,3) 

als  in  die  GiTjyr^ai?  eingeschlossen  zu  betrachten  sein  -'•^^). 
Nun  hat  aber  noch  niemand  behauptet,  Dionys  habe  in  seiner  Er- 

zählung noch  das  Amtsjahr  des  Ap.  Claudius  (490  Varr.),  das  erste 

Kriegsjahr  des  sizilischen  Kriegs,  mitbehandelt;  vielmehr  wird  all- 
gemein angenommen,  dass  Dionys  vor  diesem  Jahre  Halt  gemacht 

habe  und  dass  das  letzte  von  ihm  behandelte  Jahr  489  Varr.  sei. 

Somit  ist  der  Ausdruck  oipyji  xoO  Tcpwxou  Ooivtxtxoü  TzoXi\io\j  und  die 

Zeitangabe  ol.  128,  3  auf  das  dem  Konsulat  des  Claudius  vorher- 
gehende Jahr  489  Varr.  zu  beziehen,  und  es  ergibt  sich  aus  I,  8,  1 

für  die  Dionysische  Tabelle  die  Gleichung  -^'^) : 
ol.  128,  3  (266/5)  =  Q.  Fabius  L.  Mamilius  (489  Varr.)  =  487  Di. 

Diese  Gleichung  harmoniert  mit  den  zwei  vorher  behandelten; 

denn  auch  hier  ist  die  Dionysische  Stadtjahrzahl  um  2  niederer  als 

die  Varronische.  Und  sie  ist  chronologisch  unanfechtbar;  denn 

Fabius  und  Mamilius  regierten  von  Kai.  Mai  ol.  128,  3  (265)  bis 

pr.  Kai.  Mai  ol.  128,  4  (264).  Bei  der  vorgeschlagenen  Interpretation 

ist  somit  Dionys  von  zwei  Vorwürfen  zugleich  befreit,  von  dem  Vor- 

235)  Derselbe  Sprachgebrauch  findet  sich  durchgängig  bei  Diodor,  vgl. 
oben  S.  5  und  Anm.  9.  Beispiele:  Diodor  XI,  1.  XII,  2.  84.  XIII,  1.  XIV,  2.  117. 
XV,  1.  95.  XVI,  95.  XVII,  118.  XVIII,  1.  75.  XIX,  1.  108.  XX,  1.  106.  Analoge 

Bedeutung  des  Ausdrucks  dpxr/  lo'j  uoXsiiou  bei  Diodor  XII,  84,  4  und  I,  4,  7 
(vgl.  oben  S.  5  f.).  Beide,  Diodor  und  Dionys,  haben  als  Schlusspunkt  ihrer 
Werke  die  i^yj,  eines  Kriegs  angegeben  und  beide  haben  dabei  nicht  das  erste 
Kriegsjahr,  sondern  ein  Ereignis  aus  dem  vorhergehenden  Jahr  im  Auge  gehabt. 

236)  Diese  Gleichung  findet  sich  allein  bei  Dodwell  a.  a.  0.  2545  und  2725. 
Im  übrigen  ist  auch  dessen  Rekonstruktion  der  Dionysischen  Tabelle  nicht 

richtig;  vgl.  A.  240.  .  . 
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wurf,  er  habe  das  Konsulat  des  Ap.  Claudius  falsch  datiert,  und 

von  dem  andern,  seine  Chronologio  leide  an  einem  inneren  "Wider- 

spruch und  falle  in  zwei  unvereinbare  »Stücke  auseinander  -•''). 

5.  Die  synchronistische  Tabelle  des  Dionys  für  die  reri(Mlc  von  der 
gallischen  Katastrophe  bis  zum  ersten  panischen  Krieg  (iJOl— 490  Varr.). 

Die  Anzahl  der  Eponymenkollegien  für  diese  Periode  ist  in 

allen  uns  erhaltenen  Listen  dieselbe  '^^^)  (es  sind  vom  Tribunat  der 
3  Fabier  einschl.  bis  zu  Fabius  und  Mamilius  einschl.  117  Kollegien); 

wir  haben  deshalb  kein  Recht,  bei  Dionys  eine  Abweichung  voraus- 
zusetzen. Dagegen  fragt  es  sich,  wie  Dionys  sich  zu  der  Anarchie 

und  zu  den  Diktatorenjahren  verhielt,  die  in  den  vei-schiedenen 
Systemen  verschieden  behandelt  wurden.  Fabius  und  Diodor  haben 

beide  Kategorien  nicht  mitgezählt;  wenn  Dionys  es  ebenso  machte, 

so  musste  er  von  der  Gleichung  ol.  128,  3  =  Q.  Fabius  L.  ̂ lamilius 

mit  117  Kollegien  für  das  Tribunat  der  3  Fabier  auf  ol.  99,  3 

kommen.  Polybios  und  Livius  haben  ausser  den  117  Kollegien  noch 

ein  quinquennium  sine  curulibus  magistratibus  eingeschaltet;  rech- 

nete Dionys  ebenso,  so  musste  er  die  3  Fabier  auf  ol.  98,  2  an- 
setzen. Varro  endlich  hat  ausserdem  noch  4  konsullose  sogenannte 

Diktatorenjahre ;  wurden  diese  mitgezählt,  so  kamen  die  3  Fabier 
auf  ol.  97,  2. 

Welche  dieser  3  Rechnungsarten  hat  nun  Dionys  befolgt?  Die 

Antwort  ist  zu  entnehmen  aus  den  Worten  I,  74,  4 :  r}  KtXxöv  z'^o- 

Boqj  xa^'  •^v  T^  'Pü){ia''(i)v  tcoXc^  iaXo),  au|j.cp(i)V£txa:  Gyzob'/  ür.b  Tzavxwv 
apxovtos  'A^r^VTjat  IIupYcwvos  YSvsaO-ai  xata  xö  izpGi-zo'j  Izoq  xfiq  b'fGor^:; 
y.od  ivevr^xoaxf^S  6Xu{j.7i:iaoo;.  Er  setzt  also  die  Einnahme  Roms  in 

ol.  98,  1.  Darnach  ist  klar,  dass  weder  die  erste  (Fabische)  noch 

die  dritte  (Varronische)  Rechnung  für  Dionys  in  Betracht  kommen 

kann.  Vielmehr  hat  Dionys  offenbar  die  Diktatorenjahre  nicht  ge- 

kannt,   aber   wie  Polyb  5  Anarchiejahre    eingeschaltet  ̂ ^^)  und  das 

237)  Die  Disharmonie  zwischen  dieser  Zeitangabe  und  den  beiden  andern 
wäre  um  so  befremdlicher,  als  alle  3  so  nahe  beieinanderstehen  (I,  3.  I,  8.  II,  25). 

2.38)  Diodor  lässt  allerdings  das  Kollegium  von  387  Varr.  aus,  aber  nur, 
weil  er  der  Anarchie  eine  Jahresstelle  eingeräumt  hat  (vgl.  S.  30);  in  seiner 
Quelle  hat  es  nicht  gefehlt.  Livius  lässt  das  Kollegium  von  378  Varr.  aus, 

aber  es  ist  nur  aus  Versehen  nicht  erwähnt,  in  der  Zählung  dagegen  mitge- 
rechnet (Mommsen,  R.  Chr.  119). 

239)  Einrechnung  der  .5  jährigen  Anarchie  und  Weglassung  der  4  Diktatoren- 
jahre nehmen  für  Dionys  auch  an  Mommsen,  R.  Chr.  121,  Matzat  111,  Soltau 

492,  Schwartz  938.   Davon,  dass  Dionys  von  den  4  Diktatorenjahren  eines  mit- 
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Tribuiiat    der  3  Fabier    in    seiner    Tabelle    zu  ol.  98,  2  ge- 
stellt. 

Dass  Dionys  den  Zeitpunkt  der  Einnahme  selbst  in  ol.  98,  1 

datiert,  ist  durchaus  kein  Hindernis  für  diese  Annahme.  Die  herr- 

schende Ansicht  gleitet  allerdings  aus  der  zitierten  Stelle  die  Glei- 
chung ab:  Tribunat  der  3  Fabier  =  ol.  98,  1.  Allein  dieser  Schluss 

ist  voreilig  (vgl.  oben  S.  108  ti'.).  Es  liegt  bei  Dionys  nicht  eine 
tabellarische  Gleichung  von  Konsulatsjahren  und  Olympiadenjahren 

vor  (die  römischen  Eponymen  werden  ja  gar  nicht  genannt),  son- 
dern eine  kalendarische  Datierung  für  den  Heranmarsch  der  Kelten 

und  für  die  Ueberrumpelung  Roms.  Es  ist  früher  (S.  115)  ausge- 
führt worden,  dass  die  Berichte  des  Polybios  und  des  Dionysios 

dahin  zu  vereinigen  seien,  dass  die  Alliaschlacht  und  der  Einzug 
der  Kelten  in  Rom  ans  Ende  von  ol.  98,  1  fallen  und  demnach  die 

7  monatliche  Belagerung  des  Kapitols  zum  grössten  Teil  in  ol.  98,2 

gehört.  Die  am  1.  Quinctilis  antretenden  Militärtribunen  hatten 
mit  dem  Archontat  des  Pyrgion  nur  noch  ganz  kurze  Zeit,  dagegen 

mit  dem  Archontat  des  Theodotos  10 — 11  Monate  gemein.  Es  war 
deshalb  rationeller,  in  synchronistischen  Tabellen  sie  mit  ol.  98,  2 

zusammenzustellen,  wenn  auch  für  die  Einnahme  selbst  in  kalen- 
darisch genauer  Datierung  ol.  98,  1  angegeben  werden  musste  (vgl. 

dazu  S.  117  ff.  und  S.  124). 

Dass  Dionys  ebenso  wie  Polybios  das  Tribunat  der  3  Fabier 

mit  ol.  98,  2  geglichen  haben  muss,  lässt  sich  auch  durch  einen 

indirekten  Beweis  erhärten.  Hätte  er  es  mit  ol.  98,  1  geglichen,  so 

hätte  er  von  ol.  98,  1  bis  ol.  128,  3  inkl.  123  Stellen  auszufüllen  ge- 
habt. Dazu  hätten  die  117  Kollegien  und  die  5  Anarchiejahre  nicht 

gereicht ;  er  hätte  also  auf  der  römischen  Seite  seiner  Tabelle  ent- 
weder ein  weiteres  Kollegium  oder  ein  weiteres  konsulloses  Jahr 

einsetzen  müssen.  Nun  ist  uns  aber  keine  Liste  erhalten,  welche 

mehr  als  117  Kollegien  enthielte,  und  nirgends  sind  auf  die  Anarchie 

6  Jahre  gerechnet.  Beide  Annahmen  würden  also  der  Analogie 
entbehren  und  müssen  deshalb  beiseite  gelassen  werden. 

Es  ist  sonach  für  die  Dionysische  Tabelle  die  Gleichung  anzu- 
setzen : 

ol.  98,  2  (387/6)  =  Tribunat  der  3  Fabier  (3G4  Varr.)  =  366  Di. 
Und  die  synchronistische  Tabelle  des  Dionys  für  die  Periode 
von  diesem  Jahr  an  bis  in  seine  eigene  Zeit  ist  identisch  mit 

gezählt,  3  ignoriert  hätte  (Holzapfel  246,  Triemel,  J.  f.  Ph.  1889,  S.  349),  kann 
keine  Rede  sein.  (Vgl.  S.  216.) 
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der  Poly bischen  (S.  112  und  119),  nur  dass  die  Dionysischen  8tadt- 
jalirzahlcn  immer  um  eine  Einheit  höher  sind  als  die  Polybischen. 

6.  Die  synchronistische  Tahclle  des  Dionys  für  die  Zeit  vom  ersten 
Militärtribunat  bis  znr  gallisclien  Katastroi)ho  (IIIO  -liG4  Varr.) 

Für  die  ganze  Periode  von  der  gallischen  BelageruDg  bis  in 

seine  eigene  Zeit  hat  Dionys  durchaus  dieselben  griechisch-römischen 
Beamtensynchronismen  wie  Polyb,  d.  h.  er  stellt  zu  den  einzelnen 

Archontaten,  bezw.  Olympiadenjahren,  dieselben  römischen  Kolle- 

gien wie  jener  (vgl.  die  Gleichungen  S.  184,  186,  188  mit  der  Poly- 
bianischen  Tabelle  S.  112  und  119).  Dagegen  sind  die  römischen 

Kollegien  vom  Beginn  der  Bepublik  bis  zum  ersten  Militärtribunat 

durchweg  um  ein  Olympiadenjahr  höher  angesetzt  als  bei  Polybios 

(vgl.  S.  179  mit  S.  147).  Daraus  geht  hervor,  dass  Dionys  in  der  Pe- 
riode zwischen  dSm  ersten  Militärtribunat  und  der  gallisdien  Be- 

lagerung Ein  römisches  Amtsjahr  mehr  gezählt 

haben    muss    als    Polyb. 

Vor  dieser  Schlussfolgerung  braucht  man  keineswegs  zurück- 

zuschrecken. Allerdings  haben  wir  es  oben  (S.  187)  selbst  als  un- 

angängig bezeichnet,  dem  Dionys  für  die  Periode  nach  der  galli- 

schen Katastrophe  ein  EponymenkoUegium  oder  auQh  ein  konsul- 

loses Jahr  mehr  zuzuschreiben  als  Polyb  oder  Yarro  bietet.  "Wir 
haben  dies  getan,  weil  man  sich  vor  Annahmen  hüten  muss,  die 
der  Analogie  entbehren.  Anders  liegt  die  Sache  hier.  Die  Zahl 

der  römischen  Kollegien  zwischen  dem  ersten  Militärtribunat  und 

den  Eponymen  der  gallischen  Katastrophe  ist  nicht  in  allen  uns 

erhaltenen  Listen  dieselbe :  In  der  Fabischen  Tabelle  liegen  54  Kol- 

legien dazwischen  (beide  Endjahre  ausgeschlossen),  in  der  Poly  bi- 
schen und  Varronischen  nur  53.  Denn  in  diesen  beiden  Tabellen 

ist  das  bei  Fabius  und  Diodor  unter  ol.  90,  1  (zwischen  den  Epo- 
nymen von  326  und  327  Yarr.)  stehende  Konsulat  des  L.  Quinctius 

und  A.  Sempronius  weggelassen  (vgl.  S.  31  f.). 

Fragen  wir  nun,  an  welcher  Stelle  Dionys  ein  Kollegium  in 
seine  Tabelle  aufgenommen  hat,  das  Polybios  und  Yarro  nicht  hatten, 

so   bieten   sich  zwei  Möglichkeiten  ■-^°).     Man  könnte  vermuten,    er 

240)  Unannehmbar  ist  Dodwells  Vermutung  (a.  a.  0.  2529);  weD  in  der 

Notiz  des  Solin  32,  42  (condita  autem  Alexandria  est  112.  olympiade,  L.  Pa- 
pirio  Sp.  f.  C.  Poetelio  C.  f.  consulibus  Romanis)  das  Konsulat,  welches  =  429 
Varr.  ist,  nicht  zur  Olympiadenangabe  stimmt,  so  nimmt  Dodwell  an,  diese 
Männer  haben  schon  früher   einmal   in  der  112.  Ol.  miteinander  das  Konsulat 



190  Zweite  Periode:  Polybios  und  Piso. 

luibe  eben  das  von  Dioclor  allein  erhaltene  Konsulat  des  L.  Quinc- 

tius  und  A.  Seiupronius  aufgenommen.  Eine  andere  Vernuitun<^' 
lässt  sich  auf  seine  Erörterung  in  XI,  62  gründen.  Er  erzählt  dort 

folgendes:  „Die  ersten  Militärtribunen  A.  Sempronius  L.  Atilius 

T.  Cloelius  traten  im  Verlauf  von  ol.  84,  3  (Archon  Diphilos)  ihr 

Amt  an.  Nach  73  Tagen  legten  sie  es  freiwillig  nieder,  weil  gott- 
gesandte Zeichen  sie  an  der  Ausübung  hinderten.  Es  trat  ein 

Interregnum  ein,  während  dessen  dem  Volk  die  AVahl  gelassen 
wurde,  ob  es  IMilitärtribunen  oder  lieber  wieder  Konsuln  wählen 

wolle.  Das  Volk  entschied  sich  fürs  letztere.  L.  Papirius  Mugil- 
lanus  und  L.  Sempronius  Atratinus,  beide  Patrizier,  wurden  zu 

Konsuln  gewählt.  So  übernahmen  im  selben  Jahr  (nämlich  im  01.- 

Jahr  84,  3)  zwei  Kollegien  von  Oberbeamten  nacheinander  die  Re- 
gierung. Es  finden  sich  aber  nicht  in  allen  römischen  xpovoypacpLat 

beide  Kollegien  aufgeführt  -^^),  sondern  in  den  einen  nur  die  Mili- 
tärtribunen, in  den  andern  nur  die  Konsuln,  und  nur  in  einigen 

wenigen  beide.  Diesen  letzteren,  fährt  Dionysius  fort,  schliesse  ich 

mich  an,  nicht  ohne  Grund  (nicht  unüberlegt),  sondern  weil  ich 

dem  Zeugnis  der  kpoi  xe  xaS  a.n6d-zxoi  ßcßXoc  Glauben  schenke." 
Diese  Darstellung  des  Dionys  wird  durch  Livius  IV,  7,  10 — 12  in 
einigen  Punkten  ergänzt.  Wir  erfahren  von  ihm,  dass  die  Konsuln 

Papirius  und  Sempronius  „neque  in  annalibus  priscis  neque  in  libris 

magistratuum"  aufgeführt  seien.  Mit  den  annales  prisci  ist  höchst- 
wahrscheinlich Fabius  gemeint  (vgl.  S.  46,  47);  dafür  spricht,  dass 

auch  Diodor  XII,  32  nur  die  Militärtribunen  nennt,  die  Konsuln 

nicht.  Die  libri  magistratuum  sind  wohl  Fastenlisten  zum  Hand- 

gebrauch, die  der  Zeitrechnung  dienten  und  deshalb  nicht  die  au- 

thentische Magistratsliste,  sondern  eine  chronographisch  redigierte 

Tabelle  gaben.  Auch  über  die  tepot  xe  xac  dTio^sxoc  ßcßXoi  erhalten 

wir  durch  Livius  Auskunft:  es  sind  die  „lintei  libri  ad  Monetae". 
Zweifellos  ist  darunter  ein  offizielles,  von  den  Pontifices  geführtes 
und  im  Tempel  der  Gedächtnisgöttin  aufbewahrtes  Verzeichnis  der 

bekleidet,  und  setzt  dieses  Amtsjahr  zwischen  423  und  424  Varr.  in  der  Diony- 
sischen Tabelle  ein.  Allein  in  der  Notiz  des  Solin  liegt  einfach  eine  der  bei 

diesem  Autor  nicht  unorewöhnlichen  Konfusionen  vor,  die  man  nicht  zur  Re- 
konstruierung eines  sonst  nirgends  erwähnten  Konsulats  benützen  darf.  (Dod- 

well  hat  einen  Vorgänger  an  Pighius;  nur  hat  dieser  das  Konsulat  zwischen 
420  und  422  Varr.  an  Stelle  eines  sog.  Diktatorenjahres  eingesetzt,  vgl.  Fischer, 
R.  Ztt.  S.  .5.5.) 

241)  Das  cpaivovxa-.  der  Codices,  entsprechend  dem  inveniuntur  bei  Liv.  IV, 
7,  10,  ist  nicht  notwendig  mit  Sylburg  in  cfipoyzx:  zu  ändern. 
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regierenden  Beamten  zu  verstehen,  eine  reine  Beanitenliste  im  Gegen- 
satz zur  cl)ronographiscli  redigierten  Tabelle,  inhaltlich  überein- 

stimmend mit  dem  von  Dionys  I,  74,  3  genannten  rava^.  (S.  unten 

S.  197  f.)  Endlich  erfahren  wir  durch  Livius,  dass  zu  den  yjpo^/o. 

Ypacpcat  Ol)  TioXXat,  in  denen  beide  Kollegien  aufgeführt  waren,  Lici- 

nius  Macer  gehörte  2*-). 
Aus  der  Kombination  der  Dionysischen  und  Livianischen  An- 

gaben ergibt  sich  somit  folgender  Tatbestand:  Das  offizielle  Be- 
amtenverzeichnis führte  die  3  Militärtribunen  auf  mit  dem  Zusatz, 

dass  sie  nach  73  Tagen  abdizierten.  Ihre  Nachfolger  waren  Papirius 

undSempronius.  Diese  waren  natürlich  nicht  bloss  consules  suffecti^*^), 
sondern  regierten  vom  Tag  ihres  Amtsantritts  an  ein  volles  Kalender- 

242)  Dass  Licinius  der  erste  war,  der  beide  Kollegien  aufFülirte,  ist  nicht 
daraus  zu  schliessen.  Dass  er  nicht  der  einzige  war,  geht  aus  Dionys  hervor. 
Cic.  ad  fam.  IX,  21,  2  folgt  einer  Tabelle,  die  die  Konsuln  Pap.  und  Sempr. 
aufführte,  für  beide  Kollegien  zusammen  aber  nur  Ein  Jahr  rechnete  (s.  Anm.  216). 

243)  Die  Meinung,  Papirius  und  Senipronius  seien  nur  für  den  Rest  des 

eigentlich  den  Militärtribunen  zustehenden  Amtsjahrs  gewühlt  (suffiziert)  wor- 
den, ist  lediglich  eine  ganz  unglückliche  Hypothese  von  Livius,  durch  die  er 

die  Uebergehung  der  Konsuln  in  den  Fastenlisten  zu  erklären  sucht:  credo, 
quod  tribuni  militum  initio  anni  fuerunt,  eo  perinde  ac  si  totum  annum  in 
imperio  fuerint,  suffectis  iis  consulibus  praetermissa  nomina  consulum  horum, 

IV,  7,  11.  Es  ist  mit  Recht  dagegen  geltend  gemacht  worden,  dass  eine  Ge- 
samtsufFektion  für  jene  Zeit  staatsrechtlich  undenkbar  sei,  weil  es  ja  noch 
kein  festes  Amtsneujahr  gab ;  man  hätte  auch  einfach  darauf  hinweisen  können, 
dass  man  von  Suffizierung  doch  nur  bei  gleichartigen  Behörden  sprechen  kann, 
dass  man  also  für  das  von  Militärtribunen  begonnene  Jahr  doch  sicher  nicht 
Konsuln,  sondern  nur  wieder  Militärtribunen  suffiziert  hätte.  Die  Darstellung 
des  Livius  ist  also  freilich  nicht  haltbar;  aber  man  hätte  deshalb  nicht  das 

ganze  Konsulat  mit  allem,  was  drum  und  dran  hängt  (und  dessen  ist  nicht 

wenig;  man  vergleiche  die  Konsequenz,  die  Mommsen  daraus  für  die  Ein- 
setzung der  Zensur  gezogen  hat),  als  eine  Erfindung  und  freche  Fälschung  des 

Licinius  Macer  hinstellen  sollen,  wie  dies  Mommsen  getan  hat  (R.  Chr.  98. 
R.  St.  R.  I,  492  A.  12.  II,  308  A.  4).  Seine  Athetese  des  Konsulats  wurde  fast 
allgemein  gebilligt,  z.  B.  von  Nitzsch,  Annal.  44,  De  Boor,  fasti  censorii  36, 
Peter,  H.  R.  R.  Einl.  345,  Soltau  470,  1,  Ed.  Schwartz,  R.E.  V,  949.  Nur  in 
Einzelheiten  wurde  die  von  Mommsen  entwickelte  Ansicht  da  und  dort  etwas 

modifiziert.  Dagegen  wurde  die  Echtheit  des  Konsulats  verteidigt  von  Unger 
(Stadtära  122  ff.,  J.  f.  Ph.  1891,  S.  650  ff.),  Matzat  (I,  207  f.),  Holzapfel  (29  ff.). 
Unger  greift  nur  darin  fehl,  dass  er  das  Konsulat  als  ein  suffiziertes  betrachtet 
und  den  Kriegstribunen  und  Konsuln  zusammen  nur  Ein  Kalenderjahr  gibt. 
Als  suffiziertes  Kollegium  ist  das  Konsulat  nicht  zu  halten,  wohl  aber  als 
ein  besonderes,  von  der  vorausgehenden  Amtierung  der  Tribunen  gänzlich 
unabhängiges,  volles  Amtsjahr,  wie  dies  Bredow  (Unters.  152),  Matzat  und 
Holzapfel  richtig  erkannt  haben.  (Holzapfels  Ausführungen  über  die  Stellung 

des  Licinius  Macer  zu  der  Sache  kann   ich  jedoch  nicht  in  allen  Punkten  zu- 
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jiibr.  Als  Fabius  die  Beamtenliste  zur  Feststellung  der  Dauer 
der  Republik  benutzte,  reebnete  er  zwar  im  allgemeinen  für  jedes 

Kollegium,  das  ibni  die  Liste  bot,  ein  Olympiadenjabr;  aber  für 
die  Militärtribunen,  die  nur  73  Tage  regierten,  ein  volles  Jabr  zu 

reebnen,  scbeint  er  sieb  docb  gescheut  zu  baben.  Er  nabm  des- 
halb die  Tribunen  und  die  ibnen  folgenden  Konsuln,  die  zusammen 

I4V2  Monate  regierten,  zu  Einer  Jahresstelle  zusammen,  und  ihm 

folgten  darin  die  meisten  späteren  Tabellen.  (Vgl.  dazu  Matzat 

I,  208.)  Nur  darin  war  ein  Unterschied,  dass  die  einen  als  titulus 

dieses  kombinierten  Jahres  die  Namen  der  Militärtribunen  (so  Fa- 
bius), die  andern  die  Namen  der  Konsiiln  verwendeten.  Ersteres 

war  ofi'enbar  das  häufigere,  da  Verzeichnisse  der  zweiten  Art  nur 

von  Dionys  erwähnt  werden  (ev  cdq  6'  oi  ÖTcaxoi  y.6yoy),  dem  Livius 
aber  nicht  bekannt  zu  sein  scheinen. 

Bei  den  späteren  Annalisten,  die  auch  für  die  älteren  Zeiten 

ein  reicheres  Detail  gaben  als  dies  Fabius  getan  hatte,  kam  neben 

dem  Kriegstribunat  auch  wieder  das  darauf  folgende  Konsulat  zu 

seinem  Recht.  Da  unter  den  Konsuln  Papirius  und  Sempronius 

der  Vertrag  mit  Ardea  geschlossen  wurde,  so  konnte,  wer  diesen 
erwähnen  wollte,  ihr  Amtsjahr  in  der  Erzählung  nicht  übergehen. 

Ob  von  Licinius  Macer  und  seinen  etwaigen  Vorgängern  für  die  bei- 

den Behörden  in  der  Jahrzählung  dann  auch  schon  zwei  Jahres- 
stellen verrechnet  wurden,  mag  zunächst  dahingestellt  bleiben. 

Höchst  wahrscheinlich  aber  ist  es,  dass  Dionys  dies  tat.  Und  vom 

chronographischen  Standpunkt  aus  hat  dies  auch  gar  nichts  An- 
stössiges.  Verkürzte  Amtsjahre  figurierten  auch  sonst  in  der  Tabelle 

als  ganze  Jahre.  Die  synchronistische  Anordnung  brachte  es  mit 

sich,  dass  jedes  Amtsjahr,  wenn  es  auch  kleiner  als  ein  Kalender- 

jahr war,  wie  ein  Kalenderjahr  gerechnet  werden  musste ;  für  grös- 
sere Perioden    musste  dann    eben    ein  Ausgleich   getroffen  werden, 

stimmen.)  Es  hat  bei  der  Diskussion  der  Frage  verwirrend  gewirkt,  dass  man 
allgemein  von  der  Voraussetzung  ausging,  auch  Dionys  betrachte  das 
Kollegium  als  ein  s  uffi  ziert  es  (vgl.  z.B.  Mommsen,  R.  Chr.  93,  aber  auch 

Holzapfels?,  1).  Aber  man  lese  die  Darstellung  des  Dionys  ohne  Voreingenommen- 
heit: 68  findet  sich  darin  keine  Spur  einer  solchen  Auffassung.  Auch  die  Worte 

auiai  860  y.a-cä  xöv  aÜTÖv  ivtauTÖv  äpx,al  'Ptü|ia{wv  ai  xö  [isytaxov  Ixouoat,  xpäxos 
i-^i^o^zo  (XI,  62,  3)  besagen  nur,  die  beiden  Kollegien  seien  innerhalb  eines 
und  desselben  Olympiadenjahi-es  (vgl.  XI,  62,  1)  angetreten.  Eine  Vergleichung 
von  cap.  62,  2  mit  cap.  60,  5  ergibt  vielmehr,  dass  Dionys  die  Konsuln  nicht 
für  ein  suffiziertes,  sondern  für  ein  selbständiges  Kollegium  ansah,  das  nicht 
bloss  den  Rest  des  den  Tribunen  eigentlich  zustehenden  Amtsjahrs,  sondern 
ein  ganzes  Kalenderjahr  regierte. 
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je  nach  liedaif  durch  Streichung  von  Kollegien  oder  Hinzufügung 

von  beaintenlosen  Jahren  (vgl.  oben  S.  IG.'i  f.).  Da  es  sich  nun  für 
Dionys  darum  handelte,  die  Zeit  von''ol.  68,  1,  wozu  er  die  ersten 
Konsuln  gestellt  hatte,  bis  ol.  98,  2,  wozu  er  die  3  Fabier  stellte, 
mit  römischen  Kollegien  auszufüllen,  so  waren  121  Stellen  (vor  dem 

Tribunat  der  3  Fabier)  erforderlich.  Die  seit  Polyb  eingebürgerte 
Liste  enthielt  nur  120.  Rechnete  man  für  die  ersten  Militärtribunen 

und  die  ihnen  folgenden  Konsuln  je  eine  Jahresstelle,  so  hatte 
man  121. 

Da  Dionys  von  den  3  Fabischen  Konsulaten,  die  seit  Polyb 

verschwunden  sind  (s.  S.  164),  die  zwei  ersten  (296/7,  297/8  Varr.) 
nicht  aufgenommen  hat,  so  ist  es  auch  nicht  wahrscheinlich,  dass 

er  das  dritte  (326/7  Varr.)  restituierte.  Deshalb  möchte  ich  der 

andern  Vermutung  den  Vorzug  geben  ,  dass  das  A  m  t  s  j  a  h  r, 
welches  Dionys  mehr  hat  als  Polyb  und  Varro, 

das  Ko  nsulat  desPapirius  und  Semproniusist  ^^*). 
In  diesem  Fall  hat  Dionys  in  seiner  Tabelle  die  Militärtribunen  zu 

ol.  84,  3  gesetzt,  die  Konsuln  Sempronius  und  Papirius  zu  ol.  84,  4. 

Jene  standen  also  bei  dem  Olympiadenjahr,  in  dem  sie  nach  Dio- 

nys antraten,  diese  bei  dem  Olympiadenjahr,  in  dem  sie  ihr  Amt 

abgaben.  Dieses  Verhältnis  musste  dann  auch  für  die  weiteren 

Gleichungen  gelten,  und  dazu  stimmt  die  oben  aufgestellte  Glei- 

chung :  ol.  98,  2  =  Tribunat  der  3  Fabier.  Denn  von  diesem  Amts- 

jahr fiel  der  Anfang  in  ol.  98,"  1  und  das  Ende  in  ol.  98,  2.  Dem- 
nach würde  sich  die  Tabelle  des  Dionys  für  310 — 364  Varr.  folgen- 

dermassen  gestalten  (die  anschliessenden  Tabellen  s.  S.  179  u.  188). 

ol.  84,  3  (442/1).  Die  ersten  Militärtribunen  (310  Varr.  311  Di.) 

oL  84,  4  (441/0).    L.  Papirius  L.  Sempronius  (312  Di.) 

244)  Dafür  spricht  auch  die  Notiz  des  Dion.  XI,  63,  die  nach  Papirius  und 
Sempronius  gewählten  Konsuln  M.  Geganius  II  T.  Quinctius  V  haben  im  Senat 
den  Antrag  auf  Einsetzung  einer  besonderen  Behörde  für  den  Zensus  gestellt 
und  in  der  Begründung  ausgeführt,  es  sei  wegen  Ueberlastung  der  Konsuln 
17  Jahre  lang  seit  dem  Konsulat  des  L.  Cornelius  und  Q.  Fabius  (295  ürbis 
nach  Varro  und  Dion.)  keine  Schätzung  mehr  abgehalten  worden:  ouSäiiiäg 

X'.|i^osü)5  ivcög  17  ixüiv  Yevo{isv7]s  ömb  zfiq,  A.  KopvrjXiou  xal  K.  «Paßio'j  uTtaTsia^. 
Bei  ungezwungener  Interpretation  können  in  die  17  zensuslosen  Jahre  weder 

das  Jahr  des  Com.  und  Fab.  noch  das  laufende  des  Geg.  und  Quinct.  einge- 
rechnet werden.  Zwischen  diesen  beiden  Konsulaten  liegen  aber  nach  Varr. 

Zählung  (295  und  311)  nur  15  Amtsjahre.  Dionys  hat  ein  3.  dezemvirales  Jahr 
gerechnet;  das  ergibt  aber  erst  16.  Er  muss  also  noch  ein  weiteres  Amtsjahr 

gerechnet  haben  und  das  kann  wohl  nur  das  Konsulat  des  Papirius  und  Sem- 
pronius sein. 

Lenze,  Die  römische  JahrzUhlung.  13 
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ol.  85,  1  (4-10/39).  M.  Geguiiius  T.  Quinctius  (311  Vtirr.  313  Di.) 
ol.  85,  1 — 98,  1.      53  Kollegien  von  Gegaiiius  und  Quinctius  einschl. 

bis  zu  den  Eponymen  der  gallischen  Katastrophe 

ausseid,  (wie  bei  Polybios  und  bei  Varro)  ̂ ^^). 
ol.  98,  2  (387/6).    Tribunat  der  3  Fabier  (364  Varr.  366  Di.). 

7.  Das  GrUndntigsdiitum  des  Dionys.    (Ol.  7,  1.) 

,  lieber  die  Frage,  wie  Dionys  zu  seinem  Gründungsansatz  ol.  7,  1 

gekommen  ist,  schreibt  Soltau  (R.  Chr.  413):  „Es  war  kein  Wunder, 
dass  schwache  Gemüter  meinten,  es  könne  wohl  noch  irgend  ein 

Ausgleich  zwischen  der  kapitolinischen  Tafel  (Gründungsjahr  ol.  6,  4) 
und  der  annalistischen  Zählung  (Gründungsjahr  ol.  7,  2)  gefunden 
werden.  Der  törichte  Khetor  Dionys  und  nach  ihm  viele  andere 

brachten  es  fertig,  Roms  Gründung  ol.  7,  1  anzusetzen  und  damit 

dann  deui  ersten  Jahr  der  kapitol.  Tafel  ol.  6,  4  eben  so  nahe  zu 

kommen  wie  diese  der  varronischen  Zählung  (Gründungsjahr  ol.  6,  3). 

Darin  liegt  gerade  das  Geheimnis  der  Verbreitung  der  wissen- 
schaftlich ganz  wertlosen  Gründungsepoche  ol.  7,  1.  Bei  ihr  war 

es  möglich,  sich  wenigstens  äusserlich  mit  der  annalistischen  Tra- 
dition abzufinden  und  zugleich  der  offiziellen  Zählung  möglichst 

nahe  zu  kommen.  Daher  berücksichtigten  sie  gelegentlich  Castor 
und  Diodor,  so  auch  Velleius  und  Solinus,  und  auch  Eusebius  und 

alle  seine  Nacheiferer.  Wie  sie  sich  dabei,  ohne  in  ähnlicher  Weise 

wie  Dionys  Schiffbruch  zu  leiden,  hindurchhalfen,  bleibt  vielfach  ein 

Rätsel." 
Anders  hat  Ed.  Schwartz  (R.E.  V,  937)  die  Entstehung  des 

Ansatzes  erklärt:  „Dionys  gewinnt  das  Gründungsdatum  durch  die 

Kombination  des  eratosthenischen  Ansatzes  der  Zerstörung  Trojas 

1183. mit  dem  Katouischen  Intervall  von  432  Jahren  (I,  74)". 
Beide  Erklärungen  sind  unbedingt  zu  verwerfen.  Es  wäre  aller- 

dings ein  geradezu  kindliches  Verfahren,  das  die  von  Soltau  dem 

Dionys  zuerteilten  Prädikate  reichlich  verdienen  würde,  wenn  dieser 

das  Jahr  ol.  7,  1  aus  keinem  andern  Grunde  gewählt  hätte  als  um 

den  goldenen  Mittelweg  zwischen  dem  Polybischen  (ol.  7,  2)  und 

dem  angeblich  kapitolinischen  Ansatz  (ol.  6,  4)  zu  gehen.  Die  an- 
dere Erklärung  aber  steht  im  Widerspruch  mit  dem  von  Schwartz 

245)  Abzuweisen  ist  Holzapfels  Vermutung  (R.  Chr.  24G),  das  Jahr  361  Varr. 
scheine  bei  Dionys  aus  Versehen  übergangen  zu  sein.  Aus  Dion.  XIII,  4  folgt 
dies  nicht  notwendig:  Livius  V,  31,  5  erwähnt  allerdings  die  Pest  erst  362, 
aber  er  sagt  nicht,  dass  sie  in  diesem  Jahr  erst  ausgebrochen  sei. 



Das  Gründungsdatum  des  Dionys.  195 

selber  (R.E.  V,  699)  formulierten  Gesetz :  „Jedes  antike  dhronolo- 

gisclie  System  rechnet  von  festen  Punkten  nacli  rückwärts-. 
Dionys  gibt  uns  selbst  Aufschluss  über  die  Art  und  AVeise,  wie 

er  zu  ol.  7,  1  gekommen  ist;  und  diese  Ausführung  ist  sehr  in- 
struktiv; denn  sie  zeigt,  wie  die  Chronograplien  zu  Werke  gingen: 

Von  dem  gesicherten  Datum  der  gallischen  Katastrophe  ans  suchte 

Dionys  zunächst  mit  Hilfe  einer  Angabe  nach  Kalenderjahren  (vgl. 

S.  157)  die  wahre  Zeit  (sc.  das  Olympiadenjahr)  für  die  Begründung 
der  Republik  festzustellen.  Er  fand  dafür  ol.  68,  1.  Von  hier,  aus 
fixierte  er  dann  durch  Ansetzung  der  traditionellen  244  Jahre  für 

die  Königszeit  die  Erbauung  der  Stadt  auf  ol.  7,  1.  Dieses  Ver- 
fahren entspricht  genau  dem  von  Schwartz  formulierten  Gesetz.  Es 

ist  auffällig,  dass  man  diese  eigenen  Angaben  des  Dionys  über  seine 

iTzikoyio[ioi  ignoriert  und  ihm  dafür  ganz  andere  iK'Jkoyii^L  ange- 
dichtet hat. 

Eine  Erörterung  verlangt  aber  noch  die  Frage:  wie  verhalten 

sich  die  eTrtXoycafjt&t,  die  den  Dionys  zu  dem  Ansatz  ol.  7,  1  be- 
stimmten, zu  Polyhios,  zu  dem  TOva^  und  zu  Cato? 

a)  Das   Verhältnis    zu    dem    Polybianischen   Ansatz. 

Dionys  erklärt,  dem  Polybianischen  Ansatz  auf  ol.  7,  2  nicht 

folgen  zu  können,  und  legt  die  Erwägungen,  die  ihn  zu  söner  Ab- 

weichung veranlassten,  den  Lesern  zur  Kontrolle  vor.  Dabei  be- 
rücksichtigt er  nur  die  Zeit  von  der  gallischen  Katastrophe  nach 

rückwärts  bis  zur  Gründung.  Daraus  geht  m.  E.  mit  voller  Sicher- 
heit hervor,  dass  seine  synchronistische  Tabelle  für  die  Zeit  von 

der  gallischen  Katastrophe  nach  vorwärts  durchaus  mit  der  Poly- 
bischen  übereinstimmte;  und  es  liegt  darin  eine  Bestätigung  für 

die  Richtigkeit  unserer  Rekonstruktion  dieses  Teils  der  Dionysischen 

Tabelle.  Die  Abweichung  lag  auf  dem  Gebiet  jenseits  der  gallischen 

Katastrophe.  Aber  auch  in  der  Berechnung  der  wahren  Zeit  für 

die  ältere  republikanische  Periode  stimmt  Dionys  mit  Polybios  über- 
ein: er  setzt  die  Begründung  der  Republik  wie  dieser  in  ol.  68,  1 

(vgl.  S.  149). 
Endlich  harmoniert  Dionys  auch  darin  mit  Polyb,  dass  er  den 

Königen  insgesamt  244  Jahre  gibt.  Dass  er  trotzdem  auf  ein  an- 
deres Gründungsdatum  kommt  als  dieser,  hat  seinen  Grund  in  einer 

exakteren  Rechnung:  Polybios  hatte  das  erste  Konsulat,  das  ihm 

=  ol.  68,  1/2  war,  zu  ol.  68,  2  gestellt  (vgl.  S.  147);  infolge  davon 
war  in   seiner  Tabelle  ol.  68,  1    das  letzte  Jahr  der  Könige,    und 

13* 



196  Zweite  Periode:  Polybios  und  Piso. 

wenn  man  der  Königszeit  244  Olympiadenjahre  geben  sollte,  so 

musste  ol.  7,  2  als  erstes  Königsjalir  gerechnet  werden. 

So  umspannte  die  Königszeit  tabelhirisch  allerdings  244  Jahre 

=  61  Olympiaden;  trat  man  nun  aber  an  diese  Rechnung  mit  den 

genauen  Kalenderdaten  heran,  so  ergab  sich  folgendes:  Die  Ver- 

treibung des  Tarquinius  fiel  in  den  Febr.  ol.  68,  1  (Febr.  507  v.  Chr.), 
die  Erbauung  auf  den  21.  April  ol.  7,  2  (April  750  v.  Chr.).  Die 

Distanz  zwischen  diesen  Kalenderdaten  betrug  nur  243  Jahre  (weni- 
ger 2  Monate).  Daran  scheint  sich  der  Urheber  der  Dionysischen 

Rechnung  gestossen  zu  haben;  er  sagte  sich,  wenn  die  Könige  volle 

244  Jahre  regiert  haben,  so  führt  das  von  Febr.  ol.  68,  1  auf  21.  April 

ol.  7,  1.  Es  muss  also  die  Gründung  in  ol.  7,  1  gesetzt  und  dieses 

Jahr  in  der  Tabelle  als  1  Urbis  bezeichnet  werden.  Die  Folge 

war,  dass  in  seiner  Tabelle  ol.  67,  4  das  244.  Königsjahr  war  und 

ol.  68,  1  dem  ersten  Konsulat  gegeben  werden  musste.  Abweichend 

von  Polyb  setzte  er  also  Brutus  und  Collatinus  zu  dem  Olympiaden- 
jahr, in  welchem  sie  antraten.  Die  weitere  Folge  war,  dass  er 

nun,  da  er  die  3  Fabier  wie  Polyb  =  ol.  98,  2  setzte,  für  diese 
ältere  Periode  der  Republik  ein  Olympiadenjahr  mehr  mit  römischen 

Beamten  zu  versorgen,  also  1  Kollegium  mehr  aufzunehmen  hatte. 

Wie  er  das  gemacht  hat,  ist  oben  ausgeführt  worden. 

In  cap.  75  scheint  mir  demnach  der  eigentKche  Nerv  der  Pole- 
mik gegen  Polybios  zu  liegen.  Dafür  spricht  die  nachdrückliche 

Art,  mit  der  er  immer  wieder  betont,  dass  die  Könige  zusammen 

244  volle  Jahre  regiert  haben.  75,  1:  xat  jiTjv  ano  ys  xfj^ 

IxßoXfJg  Tü)V  ßaacXewv  kid  xöv  Tipwxov  ap^avta  xfiq  izolztaq  T(i){ji,uXov 

dvaßißaaO-ec«;  6  XP°vo;  1x7]  244  dTzoxeXel.  Und  nun  stellt  er  zum 
Beweis  die  Regierungszahlen  der  einzelnen  Könige  zusammen  und 

sagt  zum  Schluss :  244  Se  dvauXTjpoujievwv  eiöv,  a  xaxeaxov 

ol  ßaacXetg  —  öXujXTicaSwv  oi  61  —  näo  x  dv  dy'/,ri  xöv  Trpwxov 

dp^avxa  x^i;  tioXsü)^  'P(i)[ji6Xov  exec  uptoxw  X7]g  £ßS6[i7j5  öXufjLTridoog 
TcapeiXrjcpevat  xrjv  dpxrjV.  Und  dass  es  ihm  gerade  auf  die  voll  zu 

nehmende  Zahl  244  ankommt,  zeigen  besonders  deutlich  die  Schluss- 
worte :  xoOxo  ydp  6  Xoycafiöi;  xwv  exöv  duatxet.  oxt  Se  xoaaöxa  sxaaxo^ 

xwv  ßaatXewv  r^p^ev  exTj,  5t*  exetvou  SrjXoöxat  jxot  xoö  Xoyou. 
Gemeinsam  ist  also  dem  Polyb  und  dem  Dionys  das  Kalender- 

datum der  Verfassungsänderung:  März  öl.  68,  1.  In  zwei  Punkten 

ist  die  Rechnung  des  Dionys  exakter  als  die  des  Polyb:  Von  März 

ol.  68,  1  nach  aufwärts  führen  244  volle  Königsjahre  auf  ol.  7,  1; 
und  von  März  ol.  68,  1  nach  abwärts  bis  Kai.  Quinct.  ol.  98,  1  sind 

genau   gerechnet  120  Jahre   und  4  Monate   verflossen.     Für   diese 
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Zeit  121  Kollegien  zu  setzen  und  nicht  bloss  120,  ist  deslialb 

rationeller,  weil  jedes  Kollegium  verfussungsmilssig  nicht  über  1  Jahr 

regieren  durfte,  ein  Zeitraum  von  120  Jahren  jjIus  4  Moiuiten  also 
normalerweise  nicht  von  120  Kollegien  ausgefüllt  sein  konnte,  sondern 
nur  durch  121,  von  denen  bei  einigen  die  Amtszeit  verkürzt  war. 

b)  D  a  s    Verhältnis    zum    7i  i  v  a  g. 

Dionys  sagt,  er  habe  es  für  seine  Pflicht  gehalten,  nicht  einzig 
und  allein  dem  bei  den  Priestern  liegenden  Tciva^  zu  folgen  und 

sich  dabei  ohne  Nachprüfung  zu  beruhigen  (Text  s.  S.  168),  Was 
ist  unter  diesem  utva^  zu  verstehen?  Ganz  abzuweisen  ist  die  von 

Seeck  (Kal.-Taf.  64)  aufgestellte  und  von  Mommsen  (R.  F.  II,  65 
A.  7)  als  eine  Möglichkeit  erwähnte  Vermutung,  es  sei  die  für  das 
laufende  Jahr  an  der  Regia  aufgestellte  und  mit  der  Jahrzahl  ab 
urbe  condita  bezeichnete  Kalendertafel.  Diese  Ansicht  steht  und 

fällt  mit  der  früher  (S.  168)  zurückgewiesenen  Auflassung,  als  wolle 

Dionys  sagen,  Polyb  habe  sein  Gründungsdatum  dem  7i:va^  ent- 
lehnt. Für  unwahrscheinlich  halte  ich  auch  die  von  Hirschfeld 

(Hermes  IX.  1875,  S.  107)  aufgebrachte  und  von  Holzapfel  (R.Chr. 

172)  angenommene  Vermutung,  es  seien  die  an  der  Wand  der  Regia 

eingegrabenen  sog.  Kapitolinischen  Fasten  gemeint.  Schwerlich 

hätte  Dionys  dieses  öffentlich  sichtbare  Monument  mit  dem  Aus- 
druck 6  Ttapa  xolq  ap)(t£p£Oai  xstjxsvos  uiva^  bezeichnet.  Vor  allem 

spricht  dagegen,  dass  die  Tabelle  der  Kapitol.  Fasten  nur  eine 

Variante  der  Varronischen  Tabelle  ist,  Dionysios  aber  das  Grün- 

dungsjahr des  Varro  (ol.  6,  3)  bei  seiner  Aufzählung  der  Gründungs- 
daten mit  keiner  Silbe  erwähnt.  Er  berücksichtigt  nur  die  von 

älteren  Historikern  aufgestellten  Ansätze. 

Früher  hat  man  unter  dem  Tic'va^  gewöhnlich  die  annales  maximi 
verstanden,  die  von  den  Pontifices  maximi  im  Anschluss  an  die 

Aufzeichnung  der  eponymen  Magistrate  geführte  Chronik,  die  man 
auch  Pontifikaltafel  oder  Pontifikalchronik  zu  nennen  pflegt.  Gegen 

diese  Ansicht  hat  Hirschfeld  mit  Recht  geltend  gemacht,  zu  Dionys' 
Zeit  seien  die  Annales  maximi  schon  längst  nicht  mehr  weiterge- 

führt worden;  von  Dionys  aber  sei  nicht  anzunehmen,  weder  dass 

er  die  alten  Tafeln  eingesehen,  noch  dass  er  die  durch  Scaevola 

vorgenommene  buchmässige  Redaktion  benützt  habe. 

Aber  soviel  ist  an  dieser  Ansicht  sicher  richtig,  dass  es  sich 

um  eine  Aufzeichnung  der  Pontifices  handelt.  Nur  ist  nicht  an 
das  zu  einer  Chronik  erweiterte  Verzeichnis  zu  denken,  sondern  an 

eine  reine  Beamtenliste.     Es  ist    meiner  Meinung  nach    ein  kardi- 
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iialer  Irrtinn  der  vulgären  Auffassung  der  römischen  Chronologie, 

zu  meinen,  die  Pontifices  hätten  die  römische  Zeitrechnung  gemacht. 

Nicht  die  Priester  haben  das  getan,  sondern  die  Historiker.  Der 

TOva^  der  pontitices  ist  zu  unterscheiden  von  dem  ucva^  der  Histo- 
riker; jener  ist  die  reine  Eponymenliste,  die  offizielle  Aufzeichnung 

aller  sich  ablösenden  Beamten ;  dieser  die  chronograpliisch  redi- 

gierte Beamtenliste,  die  den  Zwecken  der  Zeitrechnung  und  Jahr- 
zählung dienen  soll  und  zu  diesem  Zweck  gewissen  Modifikationen 

unterworfen  werden  muss.  Wenn  Dionys  sagt,  er  halte  es  nicht 

für  angängig,  im.  xoü  Tzapi  xolg  apyiepeöa:  X£t{X£vou  Tcivocy.oc,  evöi;  '/.od 
\i6'^o\)  TTjv  Tciaxtv  dßaaaviaTov  xaxaX'.Trerv,  so  will  er  m.  E.  damit 
sagen,  man  dürfe  nicht  wie  Fabius  die  Summe  der  in  der  offiziellen 

Liste  verzeichneten  Kollegien  als  Sunnne  der  verflossenen  Kalen- 
derjahre behandeln,  und  sich  dabei  ohne  Prüfung  (aßaaavcaxov),  ohne 

Zuhilfenahme  von  Kontrollmitteln  (evög  xaJ  (lovou)  beruhigen,  viel- 
mehr müsse  dieses  Verzeichnis  vom  chronologischen  Standpunkt 

aus  geprüft  werden,  man  müsse  xou;  Ta){Aaiü)v  xpovou;  (die  Konsul- 

jahre, die  nicht  immer  einem  Kalenderjahr  gleich  sind)  dTieuO-uvecv 

TzpbQ  xou;  'EXXrjvtxoug  (I,  74,  3).  Der  Prüfstein  (ßdaavos),  den  er 
anwendet,  ist  das  gesicherte  Olympiadendatum  für  ein  römisches 

Ereignis  (ol.  98,  1  für  die  aXwacg  Ta){i7js)  und  eine  in  Kalender- 
jahren gegebene  Datierung  post  reges  expulsos,  Diodor  hatte,  dem 

Fabius  folgend,  lediglich  den  rctva^  zur  Grundlage  der  Jahrzählung 

gemacht;  vielleicht  hat  Dionys  die  Worte  nicht  ohne  einen  Seiten- 
blick auf  seinen  Zeitgenossen  Diodor  geschrieben. 

Ein  Olympiadendatum  für  die  Gründung  enthielt  der  iziva.^  der 

pontifices  selbst  natürlich  nicht  —  sonst  hätte  Dionys  in  diesem 
Zusammenhang  es  erwähnen  müssen  —  wohl  aber  war  ein  Grün- 

dungsansatz aus  ihm  zu  gewinnen,  wenn  man  in  der  Weise  des 

Fabius  und  Cincius  jedes  Kollegium  als  Olympiadenjahr  nahm  und 

davor  eine  bestimmte  Anzahl  von  Königsjahren  setzte. 

c)Das   Verhältnis   zu   Cato. 

Die  Bemerkung  über  Cato  (I,  74,  2)  ist,  wie  schon  oben  ge- 

sagt (S.  194),  nicht  so  aufzufassen,  als  hätte  Dionys  durch  Kom- 
bination des  Catonischen  Intervalls  mit  dem  Eratosthenischen  An- 

satz für  Trojas  Fall  das  Gründungsdatum  ol.  7,  1  gefunden;  viel- 
mehr will  Dionys  nur  angeben,  dass  Catos  Angabe  über  die  Dauer 

der  latinisch-albanischen  Königszeit,  wenn  man  den  Eratosthenischen 
Ansatz  zugrunde  lege,  mit  seinem,  auf  anderem  Wege  gefundenen 

Gründungsdatum  zusammenstimme.     Nicht  in  I,  74,  2  gibt  Dionys 
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die    Genesis    seines    Gründungsdatiniis    an,    sondern    in  T,  74,  4  fl'. 
(Vgl.  im  übrigen  unten  S.  202  Ü.) 

Zweites    Kapitel. 

Der  Urheber  der  von  Dionys  befolgten  römischen  Zeitrechnung. 

Der  Unterscliied  der  Dionysischen  und  der  Polybianischen  CJiro- 
nologie  bezieht  sich  nur  auf  die  Zeit  vor  der  gallischen  Katastrophe, 
und  auch  da  ist  Dionys  mit  Polyb  darin  einig,  dass  die  Republik 

im  Frühjahr  ol.  68,  1  (507  v.  Chr.)  gegründet  wurde  und  somit  die 

ältere  republ.  Periode  bis  zum  Amtsantritt  der  3  Fabier  (Kai.  Quinct. 

ol.  98,  1)  genau  gerechnet  120' /s  Jahre  umfasste.  Ebenso  gibt  er 
der  Königszeit  wie  Polyb  244  Jahre.  Der  Unterschied  zwischen 

beiden  Systemen  ist  am  letzten  Ende  kein  chronologischer,  sondern 
ein  chronographischer,  kein  sachlicher,  sondern  ein  formeller:  Die 

120^/3  Kalenderjahre  sind  bei  Polybios  auf  120 
Amtsjahre  ab-,  bei  Dionysius  auf  121  Amtsjahre 

aufgerundet.  Das  Olympiadenjahr,  in  dessen  Mitte  die  Ver- 
fassungsänderung nach  beider  Annahme  stattfand  (ol.  GS,  1),  hat 

Polybios  in  seiner  Tabelle  den  Königen,  Dionysius  der  Republik  zu- 

geteilt. Deshalb  brauchte  Dionys  noch  eine  konsularische  Jahres- 
stelle mehr  und  deshalb  schob  sich  bei  ihm  das  Gründungsdatum 

um  ein  Jahr  zurück. 

Ist  nun  diese  Variante  der  Polybischen  Zeitrechnung  das  gei- 
stige Eigentum  des  Dionys  oder  ist  sie  schon  früher  entstanden? 

In  der  Regel  nimmt  man  an,  dass  Dionys  sich  selbst  sein  chrono- 

logisches System  geschaffen  habe  -^^).  Doch  ist  dies  aus  verschie- 
denen Gründen  nicht  wahrscheinlich.  Vor  allem  ist  es  zweifelhaft, 

ob  ein  Mann  wie  Dionys  es  überhaupt  hätte  wagen  dürfen,  eine 

neue  Jahrzählung  einzuführen.  Polybios  allerdings,  der  dies  getan 

hat,  war  ebenfalls  ein  Grieche.  Aber  erstens  besass  Dionys  ent- 
fernt nicht  die  angesehene  Stellung  in  massgebenden  Kreisen,  wie 

seinerzeit  Polybios  -^*) ;    zweitens    war    die    römische    Zeitrechnung 

246)  Mommsen,  R.  Chr.  12.3.  Matzat  I,  114.  Holzapfel  245.  Soltau  413  (vgl. 
oben  S.  194).  J]d.  Schwartz,  R.E.  V,  93G:  „ein  so  pedantischer  Pragmatiker  wie 

D.  konnte  die  chronologische  Uebung,  die  er  sich  bei  seinen  literargeschicht- 
lichen  Arbeiten  erworben  hatte,  für  eine  ausreichende  Schulung  ansehen,  uni 

das  Gestrüpp  der  römischen  Zeitrechnung  zu  einem  reinlichen  Zahlenschema 
umzubilden". 

247)  Ed.  Schwartz,  R.E.  V,  9-34:  „Die  römischen  Gönner,  denen  D.  ab  und 
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nicht  mehr  in  dem  primitiven  Zustande,  in  dem  Polyb  sie  ange- 
troffen hatte.  Sodann  scheint  der  Umstand,  dass  Dionys  in  1,  74 

die  von  Varro  und  Atticus  aufgestellte  Jahrzählung  und  deren 

Gründungsansatz  ol.  6,  3  gar  nicht  berücksichtigt,  darauf  hinzu- 
weisen, dass  er  die  dort  gegebene  Berechnung  einem  vor  Varro 

schreibenden  Gewährsmann  entlehnt  hat.  Ferner  findet  sich  die 

von  Dionys  befolgte  Zählung  auch  bei  Velleius,  Plinius,  Frontin; 

dass  diese  hierin  dem  Dionys  gefolgt  seien,  ist  unwahrscheinlich ; 

also  muss  das  System  schon  älter  sein.  Endlich  behauptet  auch 

Dionys  gar  nicht,  dass  er  seine  Zeitrechnung  sich  selbst  gemacht, 

sondern  er  spricht  von  den  Erwägungen,  denen  er  sich  angeschlossen 

habe  {xobg  STtcXoyiajiou;,  ol<;  aOtö;  7:poa£^£|ir]v,  I,  74,  3).  Es  fragt 
sich  nun,  ob  Spuren  der  Dionysischen  Chronologie  in  früherer  Zeit 
nachweisbar  sind. 

1.  Dionys  und  Piso. 

Auf  den  Annalisten  L.  Calpurnius  Piso  Frugi  Censorius  lässt 

sich  eine  Reihe  von  Stadtjahrzahlen  bei  Livius,  Plinius  und  Cen- 

sorin  zurückführen,  die  mit  der  Dionysischen  Zählung  stimmen  -■***). 
Die  in  den  betreffenden  Stellen  genannten  Jahre  472,  490,  502, 

558,  579,  594,  603  ab  ürbe  condita  entsprechen  den  Varronischen 

Jahren  474,  492,  504,  560,  581,  596,  605.  Die  konstante  Differenz 

von  2  Jahren  setzt  eine  ebenso  grosse  Distanz  der  Gründungsan- 
sätze voraus.  Die  Pisonische  Jahrzählung  muss  somit  jedenfalls 

■wie  die  Dionysische  auf  das  Gründungsdatum  ol.  7,  1  aufgebaut 
gewesen  sein.  Wie  die  Pisonische  Tabelle  für  die  Zeit  vor  dem 

Pyrrhuskrieg  beschaffen  war,  dafür  haben  wir  allerdings  keine 

sicheren  Indizien.  Indessen  kann  man  mit  grosser  Wahrschein- 
lichkeit vermuten,  dass  Piso  für  die  Königszeit  244  Jahre  rechnete, 

zu  eine  Schrift  widmete,  sind  keine  vornehmen  Leute  gewesen ;  man  muss  sich 
seine  Existenz  als  eine  ziemlich  obskure  vorstellen". 

248)  Zuerst  erkannt  von  Münzer  (Die  Zeitrechnung  des  Annalisten  Piso, 
im  Herrn.  31.  189G,  S.  309),  weiter  ausgeführt  von  dem  Verf.  im  Phil.  66.  1907, 

S.  531  ff.  (Chronologisches  zum  Annalisten  Piso).  —  Der  Versuch  Triemels  (J.  f. 

Ph.  1889,  S.  347  tt".),  die  Jahrzählung  des  Piso  als  mit  der  des  Fabius  iden- 
tisch zu  erweisen,  beruht  auf  irrigen  Voraussetzungen.  —  Triemel  sagt  S.  349 : 

,  Dionys,  der  den  Piso  häufig  nennt  und  genau  kannte,  würde  I,  74  die  Zeit- 
rechnung desselben  neben  der  des  Timaeus,  Cincius,  Fabius,  Cato  erwähnt 

haben,  wenn  sie  nicht  eben  die  des  Fabius  gewesen  wäre".  Mit  demselben 
Recht  kann  man  sagen:  wenn  sie  nicht  eben  mit  seiner  eigenen  identisch  ge- 

wesen wäre.  Denn  gerade  die  direkten  Gewährsmänner  pflegten  die  alten 
Autoren  nicht  zu  nennen. 
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d:i  dieser  Ansatz  nach  unserer  Ansicht  von  Fahius  bis  Varro  herr- 

jc^iiend  war.  Ebenso  dürfte  es  sicher  sein,  dass  Pisos  Ta])elle  die 
Diktatorenjahre  nicht  enthielt,  da  diese  vor  Varro  nirgends  nacli- 
weisbar  sind.  Wenn  aber  Piso  diese  4  Diktatorenjahre  nicht  hatte, 

so  muss  er  im  übrigen  2  republ.  Jalire  mehr  gczälilt  haben  als 

Varro.  Dass  er  auf  die  konsullose  Zeit  der  sog.  Anarchie  mehr 

als  5  Jahre  gerechnet  haben  sollte,  ist  nicht  anzunehmen.  Folglich 

muss  er  zwei  Eponymenkollegien  mehr  gehabt  haben  als  die  Varro- 
nische  Liste.  So  liegt  die  Vermutung  am  nächsten,  dass  er  wie 

Dionys  das  zweite  Jahr  des  zweiten  Dezemvirnkollegiuras  und  das 

Jahr  der  Konsuln  Papirius  und  Sempronius  (312  Di.)  in  seiner 
Tabelle  als  besondere  Jahresstellen  aufgeführt  hat. 

Auf  Grund  dieser  Erwägungen  trage  ich  kein  Bedenken  anzu- 
nehmen, dass  Piso  ein  Vorgänger  der  Dionysischen 

Chronologie  ist.  Man  kann  aber  wohl  noch  weiter  gehen  zu 

der  Vermutung,  dass  Piso  die  direkte  Quelle  ist,  aus  der 

Dionys  seine  Zeitrechnung  entlehnte. 

Dass  Dionys  für  die  Geschichts  er  Zählung  den  Piso 

in  ausgiebiger  Weise  benutzt  hat,  ist  allgemein  anerkannt.  „Die 
ersten  zwei  oder  drei  Bücher  des  Piso  sind  eine  Hauptquelle  des 

Dionys  von  Hai.  gewesen,  der  ihn  vor  allem  für  seine  Darstellung 

der  Königszeit  zugrunde  gelegt  hat.  Allein  auch  für  die  Ereignisse 

der  Jahre  439  und  399  v.  Chr.  hat  er  ihn  noch  angeführt,  und  es 

dürfte  daher  gerade  bei  Dionys  auch  sonst  noch  besonders  viel 

Pisonisches  Gut  enthalten  sein."    (Wissowa  in  R.E.  III,  1395.) 
Aber  auch  dafür ,  dass  Dionys  in  chronologischen 

Fragen  dem  Piso  als  einer  besonders  guten  Autorität  gefolgt 

ist,  finden  sich  Indizien.  Dionys  IV,  6 — 7,  weist  in  ausführlicher 
Erörterung  nach,  dass  die  von  Tarquinius  Priscus  hinterlassenen 

Tzcädzq  aus  chronologischen  Gründen  nicht  seine  Kinder  gewesen 
sein  können,  wie  Fabius  Pictor  und  andere  Historiker  berichteten, 

sondern  seine  Enkel.  Er  fügt  am  Schluss  dieser  Erörterung  hinzu, 

die  Ungereimtheiten,  die  sich  aus  der  Annahme  des  Fabius  Pictor 

ergeben,  haben  alle  römischen  Annalisten  übersehen  mit  Ausnahme 

eines  einzigen:  Ixs'-  5s  xat  oiXXocg  xtvaj  xö  Tzp6ty\Lix  axonia.^,  ag  &na,y- 

Tes  'i\yv6rpixv  ot  xa  'Pw[iaVxa  auvxa^a|ji£Vot  tc  X  tj  v  svo?,  ou  [lexa 
(iixpöv  ̂ pw  xouvo{jLa.  Nachdem  er  durch  diese  Ankündigung  die 

Neugier  des  Lesers  gespannt  hat,  wer  wohl  dieser  einzige  scharf- 
sinnige Rechner  gewesen  sein  möchte,  nennt  er  am  Schluss  von 

cap.  7  den  Namen:  xouxwv  oy\  xöv  aSuvaxwv  xe  xa:  axorcwv  sxaaxa 

irttXoyt^oiievo?   oux  utoOg  e?va:  Tapxuvtou   Ypa(f w    xous  ko.Io'xc,, 
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dXX'  otwvous,  Aeuxio)  11  e  i  a  w  v  t  x  w  (I>  p  0  y  ̂  o  u  y  v.  ex.  z  a.  d-  i  [i  s.  y  o  ;. 

exeivos  yap  ev  xat^  eviauaiot?  7rpaY|xaxeiai5  xaD^*'  taxdpyjxs  [lovog.  Es 
ist  beachtenswert,  dass  hier  wie  in  I,  74,  3  von  iniXoYiG^ioi  die  Rede 

ist;  ebenso  erinnert  auyxaxaÖ£[xsvos  an  o!^  eyd)  TüpoaeO-ejJLrjv  in  I,  74 
und  an  alq  >j{i.eri;  oüx  dcveu  XoytaiJLOü  auyxaxaxt^£|xe^a  in  XI,  62. 

Dies  ist  geeignet,  die  oben  geäusserte  Vermutung  zu  unter- 

stützen, dass  zu  den  xp^voypacpta:  ou  noXkcci,  in  denen  beide  Kolle- 

gien (die  ersten  Militärtribunen  und  die  Konsuln  Papirius  und  Seni- 
pronius,  s.  oben  S.  190)  sich  fanden,  und  denen  Dionys  nicht  ohne 

Ueberlegung  folgte,  auch  die  Annalen  des  Piso  gehörten. 
Wenn  sonach  Piso  jedenfalls  als  ein  Vorgänger,  höchst 

wahrscheinlich  auch  als  unmittelbarer  Gewährsmann 

der  Dionysischen  Chronologie  anzusehen  ist,  so  fragt  es  sich  weiter, 
ob  er  auch  als  ihr  Urheber  betrachtet  werden  darf  oder  ob  er 

sie  selbst  wieder  einem  Früheren  entlehnt  hat. 

2.  Dionys  und  Cato. 

(Die   sogenannte  ^Catonische  Aera".) 

Münzer,  der  zuerst  den  Piso  als  einen  früheren  Vertreter  der 

Dionysischen  Zeitrechnung  erkannt  hat,  sprach  die  Ansicht  aus, 

Piso  seinerseits  sei  in  seinen  Annalen  der  Zeitrechnung  Catos  ge- 
folgt und  habe  dadurch  zu  deren  weiterer  Verbreitung  beigetragen 

(Hermes  31,  311).  Andere  lassen  den  Dionys  unmittelbar  von  Cato 
abhängig  sein. 

Es  beruht  dies  auf  der  alten  und  vielverbreiteten  Ansicht  '*'■*), 
Cato  sei  der  Schöpfer  jener  Form  der  römischen  Zeitrechnung  ge- 

wesen, die  von  dem  Gründungsdatum  ol.  7,  I  ausging;  man  pflegt 

deshalb  diese  Jahrzählung  als  „Catonische  Aera"  zu  bezeichnen. 
Obwohl  die  Berechtigung  dieser  Benennung  von  Unger  (Rh.  M.  35, 
28)  und  Soltau  (R.  Chr.  271  if.)  entschieden  bestritten  wurde,  taucht 
doch  die  alte  Ansicht  immer  wieder  auf  und  noch  in  der  neuesten 

Auflage  der  Rom.  Lit.-Gesch.  von  Schanz  (I'  1907,  S.  254)  ist  zu 
lesen:  „Cato  erzählte  die  Gründungsgeschichte  Roms,  wobei  er  für 
die  Erbauung  der  Stadt  das  Jahr  751  v.  Chr.  festsetzte  und  dadurch 

der  Schöpfer  einer  nach  ihm  benannten  Aera  wurde". 
Es  gibt  für  diese  Ansicht  keine  andere  Stütze  als  die  Angabe 

249)  Sie  findet  sich  z.  B.  bei  CUnton  (F.  H.  III.  1834,  S.  XIX),  Fischer 
(Rom.  Zeitt.  4G9),  Holzapfel  (R.  Chr.  170),  Triemel  (J.  f.  Ph.  1886,  S.  196),  Trieber 
(,Die  Katonische  Aera%  Herrn.  27.  1892,  S.  342  ff.),  Münzer  (Herrn.  31.  1896, 

S.  308),  Niese  (R.  G.^  1906.  S.  18). 
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des  Dionys  (1,  74),  Oato  habe  die  Gründung  Jioms  432  Jahre  später 
als  die  Tpwcxa  gesetzt.  Da/u  macht  Dionys  die  Bemerkung,  diese 

Zeitangabe  führe,  wenn  man  sie  mit  dem  Eratostlienischen  Ansatz 

für  Trojas  Fall  kombiniere,  auf  ol.  7,  1.  J)iese  Rechnung  ist  ganz 

einwandfrei  (vgl.  oben  S.  170);  aber  es  ist  eben  eine  Rechnung,  die 

Dionys  ausführt,  und  es  ist  nicht  ohne  weiteres  erlaubt,  daraus  zu 
schliessen,  schon  Cato  habe  für  Trojas  Fall  das  Eratosthenische 

Datum  (408  vor  ol.  1)  und  für  Roms  Gründung  ol.  7,  1  zugrunde 

gelegt. 
Nichts  anderes  darf  man  auf  Grund  der  Dionysstelle  dem  Cato 

mit  Sicherheit  zuschreiben  als  die  Abstandszahl  432.  Dass  diese 

Angabe  nicht  genügt,  um  Catos  Zeitrechnung  in  zweifelsfreier  Weise 
festzustellen,  zeigt  der  Dissens  der  modernen  Gelehrten:  Die  einen 

machen  ihn  zum  Schöpfer  der  von  Dionys  vertretenen  Zählung  (ol.  7, 1 

=  1  Urbis);  andere  bezweifeln  die  Richtigkeit  der  Dionysischen 

Interpretation  und  machen  ihn  zum  Urheber  der  von  Polyb  ver- 

tretenen Zählung  (ol.  7,  2  =  1  Urbis) -^");  wieder  andere  halten  die 

„Catonische  Aera"  für  identisch  mit  der  Capitolinischen^^i),  die 
nur  um  Ein  Jahr  hinter  der  Varronischen  zurückbleibt  (ol.  6,  4 

=  1  Urbis).  Neuerdings  sind  dazu  noch  weitere  Hypothesen  ge- 
kommen, welche  auf  Grund  der  von  Dionys  mitgeteilten  Abstands- 

zahl entweder  ol.  8,  4  oder  ol.  10,  1  als  Catonisches  Gründungs- 

datum vermuten;  ja  es  ist  sogar  die  Ansicht  vertreten  w^orden,  die 
Catonische  Zeitrechnung  sei  mit  der  Varronischen  identisch  -^-). 

250)  Vgl.  oben  S.  169  ff.  Mommsen,  R.  Chr.  154  führt  aus,  die  Catonische 
Ziffer  sei  zweideutig,  da  sie  verstanden  werden  könne  mit  Ausschluss  oder 
mit  Einschluss  des  Gründungsjahrs ;  er  hält  für  wahrscheinlicher,  dass  ersteres 
die  eigentliche  Meinung  Catos  gewesen  sei,  und  die  Angabe  somit  auf  ol.  7,  2 

führe.  Derselben  Meinung  sind  Seeck,  Kal.-Taf.  176,  Ed.  Schwartz,  Die  Königs- 
listen, S.  4,  3. 

251)  So  Scaliger,  Ideler  (Hdb.  II,  160):  .Die  Varr.  Aera  hat  zur 
Epoche  die  Palilien  von  ol.  6,  3  (753),  die  Catonische  die  Palilien  von  ol.  6,  4 

(752)".  Ebenso  spricht  Mommsen,  R.  Chr.  143  von  ,der  sogenannten  Capi- 
tolinischen  oder  Catonischen  Jahrzählung",  wodurch  er  freilich  mit  seinen 
eigenen  Ausführungen  auf  S.  154  (vgl.  vorige  Anm.)  in  Widerspruch  gerät. 
Die  Identifizierung  der  caton.  und  capitol.  Rechnung  findet  sich  auch  z.  B.  bei 

Hirschfeld  (Herrn.  IX,  106),  Peter,"  H.  R.  R.  Einl.  151,  ausserdem  in  vielen  Lehr- 
büchern (z.  B.  Brockmann,  System  der  Chron.  1883,  S.  44)  und  Schriftsteller- 

kommentaren.    Vgl.  dagegen  Holzapfel  170,  2  und  172,  1. 

252)  Ol.  8,  4  (Palilien  744  v.  Chr.)  wurde  als  , Catonisches  Grün- 

dungsdatum"  aufgestellt  von  S  o  1  tau  (J.  f.  Ph.  1885,  S.  555  tt'.,  R.  Chr.  273  ff.); 
seine  für  diese  Hypothese  vorgebrachten  Gründe  sind  gut  widerlegt  von  Trie- 
mel  (J.  f.  Ph.  1886,  S.  192  ff.),  dessen  eigenen  Aufstellungen  über  Dion.  I.  74  ich 
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Da  somit,  wie  die  Uneinigkeit  der  Gelehrten  zeigt,  mit  Hilfe 

der  einzigen  Angabe  des  Dionys  über  die  Zeitrechnung  Catos  niclits 

Sicheres  festgestellt  werden  kann  -^^),    so  wäre   zu  wünschen,    dass 

aber  auch  nicht  zustimmen  kann  (s.  oben  S.  169  tt".).  —  Ol.  10,  1  (Pauli en 
7  39  V.  Chr.)  wurde  von  ü  n  ger  als  Cat.  Gründungsjahr  gefunden  (Rh.  M.  I*«'). 
1880,  S.  28  tf.,  J.  f.  Ph.  1887,  S.  419  f.).  Cato  soll  dabei  die  troische  Epoche 

des  Sosibios  zugrunde  gelegt  haben:  1171  —  432  =  739.  Diese  Hypothese  stützt 
Unger  hauj)tsächlich  auf  die  Zahlen  bei  Servius  Aen.  I,  267,  die  er  auf  Cato 
zurückführt.  Schon  diese  Voraussetzung  ist  unbegründet;  ausserdem  nniss 

aber  Unger  die  Serviusstelle  erst  korrigieren,  um  sie  seiner  Hypothese  anzu- 
passen. Die  Worte  bedürfen  aber  durchaus  keiner  Korrektur:  sie  autem  om- 

nia  contra  hanc  historiam  ficta  sunt,  ut  illud  ubi  dicitur  Aeneas  vidisse  Car- 
thaginem,  cum  eara  constet  ante  LXX  annos  urbis  Romae  conditam.  inter 
excidium  vero  Troiae  et  ortum  urbis  Romae  anni  inveniuntur  CCCXL.  Servius 

will  sagen,  dass  Virgil  sich  von  der  traditionellen  Geschichte  eutf<.>rnt  habe, 
u.  a.  auch  darin,  dass  er  den  Aeneas  nach  Karthago  kommen  lässt.  Denn  von 
Karthago  stehe  es  fest  (sc.  in  der  traditionellen  Geschichte),  dass  es  nur  70 
.Jahre  früher  als  Rom  gegründet  worden  sei.  Zwischen  dem  Fall  Trojas  aber 
(d.  h.  der  Lebenszeit  des  Aeneas)  und  der  Gründung  Roms  finden  sich  doch 
(sc.  selbst  bei  Virgil,  der  ein  kürzeres  Intervall  setzt  als  die  vulgäre  Rechnung : 
inveniuntur  steht  im  Gegensatz  zu  constat)  340  Jahre.  Virgil  rechnet  nämlich 
I,  265  ff.  für  Aeneas  3,  für  Ascanius  30,  für  die  albanischen  Könige  300  Jahre, 
ausserdem  für  die  Irrfahrten  des  Aeneas  7  Jahre  (I,  755.  V,  626).  Sonach 
müssten  auch  nach  Virgils  Ansatz  für  Roms  Gründung,  kombiniert  mit  dem 
vulgären  Intervall  zwischen  Karthagos  und  Roms  Gründung,  zwischen  Aeneas 

Lebenszeit  und  Karthagos  Entstehen  mindestens  340  —  70  =  270  Jahre  liegen 
und  Aeneas  könnte  Karthago  nicht  gesehen  haben.  Man  darf  nicht  voraus- 

setzen, dass  Servius  hier  genaue  Zahlen  geben  wollte ;  der  Zweck  seiner  Aus- 
einandersetzung erforderte  dies  durchaus  nicht.  70  ist  gewiss  als  abgerundete 

Zahl  zu  fassen  (Karthagos  Gründung  wurde  von  Timaeus  nach  D.  H.  1,  74  ins 
38.  Jahr  vor  ol.  1  gesetzt;  daraus  ergaben  sich  als  Intervall  zwischen  Karthagos 

und  Roms  Gründung  je  nach  den  Ansätzen  für  letztere  38  -|-  29  (ol.  8,  1)  =  67 
oder  38  -f-  26  (ol.  7,  2)  =  64  Jahre  u.  s.  f.);  ebenso  ist  340  nur  eine  ungenaue 
Zahl,  denn  soviel  Jahre  rechnet  Virgil  nicht  bis  zur  Gründung  Roms,  sondern 
bis  zur  Geburt  des  Romulus  (I,  274).  Vielleicht  ist  deshalb  in  der  Hamburger 
Handschrift  340  in  360  geändert;  denn  18  Jahre  war  Romulus  alt,  als  er  die 

Stadt  gründete.  —  Da  die  Stelle  des  Servius  in  ihrem  handschriftlichen  Wort- 
laut erklärbar  ist,  so  ist  Ungers  Korrektur,  die  von  Soltau,  Holzapfel  (168) 

und  Trierael  (J.  f.  Ph.  1888,  S.  373  ff.)  gebilligt  wurde,  zu  verwerfen.  —  Kaum 
einer  Widerlegung  bedürftig  ist  der  von  Fr.  Reuss  (Verh.  d.  38,  Phil.-Vers. 
1885,  S.  298)  ausgesprochene  Gedanke,  das  Varr.  Datum  ol.  6,  3  sei  schon  von 
Cato  aufgestellt  worden.  Er  beruft  sich  auf  Serv.  Aen.  I,  267,  muss  aber  hier 

gleichfalls  die  Zahlen  ändern ;  ausserdem  auf  eine  verwirrte  Angabe  bei  Lydus 
de  mag.  I,  2.  Vgl.  dagegen  Unger  J.  f.  Ph.  1887,  421  und  Holzapfel  266,  7. 

253)  So  urteilte  der  vorsichtige  Ideler:  ,Auf  welche  Kombinationen  sich 
die  Zahl  432  beim  Cato  gründen  mochte,  wissen  wir  nicht.  Die  Vergleichung 

mit  dem  Kanon  des  Erat,  hat  vermutlich  nicht  er,  sondern  erst  Dionysius  an- 

gestellt,   so  dass  wir  Catos  eigentliche  Meinung  nicht  mit  Sicherheit  keimen" 
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der  Ausdruck  „Catonische  Aera"  aus  den  Lehrbüchern  vollständig 
verschwände.  Er  ist  wegen  seiner  Melirdeutigkeit  nur  geeignet, 

Verwirrung  zu  stiften. 
Es  sind  schon  in  einem  anderen  Zusammenhang  (S.  1G9  ff.)  di»; 

Gründe  dargelegt  worden,  aus  denen  es  überhaupt  nicht  als  wahr- 
scheinlich betrachtet  werden  kann,  dass  Cato  der  Schöpfer  einer 

besonderen  Form  der  römischen  Zeitrechnung  war.  Auch  jenes 
Intervall  von  432  Jahren  ist  schwerlich  von  ihm  selbst  erst  auf- 

gestellt worden.  Ich  vermute,  dass  er  sich  hierin  einfach  dem 

Fabius  angeschlossen  hat.  Dieser  hat,  wie  oben  (S.  84  ff.)  wahr- 
scheinlich zu  machen  versucht  wurde,  für  die  Herrschaft  der  Aene- 

adendynastie,  die  nicht  mit  dem  Fall  Trqjas,  sondern  mit  dem  An- 
tritt der  latinischen  Herrschaft  durch  Aeneas  begann,  13  ytvEcci 

=  433  Jahre  gerechnet  und  im  433.  Jahr  Rom  gegründet  werden 
lassen.  Rechnete  man  das  433.  Jahr  als  erstes  Jahr  Roms,  so 

blieben  für  die  albanische  Zeit  vor  der  Gründung  Roms  432  Jahre. 

Cato  hat  wohl  seine  Erzählung  erst  mit  der  Ankunft  des  Aeneas 

in  ItaHen  begonnen  (Peter,  H.  R.  R.  Einl.  138:  res  Romanas  ab 

adventu  Aeneae  repetiisse  videtur),  ohne  sich  um  das  zeitliche  Ver- 
hältnis zu  Ilions  Fall  zu  bekümmern.  Er  hat  im  ferneren  Verlauf 

Zahlen  für  die  Regierungsdauer  der  einzelnen  albanischen  Könige 

gegeben,  deren  Summe  432  Jahre  ergab.  Dionys  nun  hat  über- 
sehen, dass  Cato  über  das  Intervall  zwischen  Trojas  Zerstörung 

und  dem  Regierungsantritt  des  Aeneas  gar  nichts  aussagte,  und 

hat  die  432  Jahre  direkt  an  Trojas  Fall  angeknüpft.  Seine  AVorte 

iTsatv  (XT^ocpatvet  432  uax£poOaav  twv  'IXtaxwv  sind  nicht  ein  Zitat: 

der  Ausdruck  xa  'IXtaxa  (Troica)  für  den  Fall  Trojas  ist  ein  ter- 
minus  technicus  der  Chronographen  (wie  xa  MrjSixa  für  den  Perser- 

krieg) und  ist  sicher  nicht  von  Cato  selbst  gebraucht  worden.  Auch 

lässt  es  das  Wort  duocpaivec  unentschieden,  ob  Cato  selbst  die  Summe 

432  genannt  oder  ob  erst  Dionys  sie  aus  Catos  Einzelangaben  zu- 
sammengerechnet hat. 

Der  Versuch,  dem  Cato  eine  epochemachende  Bedeutung  für 

die  römische  Chronologie  zu  vindizieren,  so  oft  und  in  so  verschie- 

(Hdb.  II,  159).  Wie  unsicher  hier  alles  ist,  zeigt  auch  die  Tatsache,  dass  über 

Catos  Verfahren  für  die  Berechnung  der  republikanischen  Zeit  zwei  entgegen- 
gesetzte Hypothesen  aufgestellt  worden  sind:  Holzapfel  (R.  Chr.  165)  und  Trie- 

mel  (J.  f.  Ph.  1889,  348)  vermuten,  dass  er  einfach  jedes  Amtsjahr  einem  Kalen- 
derjahr gleichgesetzt  habe  (wie  dies  nach  unserer  Ansicht  Fabius  und  Cincius 

taten,  s.  S.  80  und  96) ;  Unger  (Rh.  M.  35,  27)  und  Soltau  (R.  Chr.  408)  dagegen, 
dass  er  die  Jahresverkürzungen  beachtet  und  versucht  habe,  wahre  Zeit  an 
Stelle  der  Amtsjahrrechnung  zu  setzen. 
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dener  Weise  er  gemacht  Avurde  -^^),  niuss  als  verfehlt  und  aussichts- 
los bezeichnet  werden.  Jedenfalls  ist  Cato  nicht  der  Urheber  doi- 

eraXoy.aiiot,  die  von  Dionys  I,  74  für  das  Gründungsdatuni  ol.  7,  1 

gegeben  werden.  Denn  diese  beruhen  wesentlich  auf  dem  Operieren 
mit  Olympiadenjahren ;  gerade  das  aber  darf  man  bei  Cato  nicht 
voraussetzen,  der  ja  nicht  einmal  für  die  Gründung  ein  griechisches 

Datum  gab  ('EXXr^v:xöv  [xsv  oux  öpiZ,ei  yjpbvo'^).  Dagegen  darf  man 
eine  solche  Rechnung  wohl  dem  Piso  zutrauen.  Dieser,  nicht  Cato, 

ist  der  erste  nachweisbare  Vertreter  der  von  Dionys  befolgten  Zeit- 
rechnung; und  als  Vermutung  wenigstens  darf  hinzugefügt  werden, 

dass  er  wahrscheinlich  auch  ihr  Urheber  ist. 

Drittes   Kapitel. 

Weitere  Spuren  der  Pisonisch-Dionysischen  Zeitrechnung, 

Wie  Piso  scheinen  auch  die  Annalisten  CassiusHemina 

und  G  e  1 1  i  u  s  gerechnet  zu  haben.  Denn  dem  Amtsjahr  des  L. 

Marcius  M.'  Manilius  (605  Varr.)  gaben  sie  wie  Piso  die  Jahreszahl 

603  Urbis  -'"%  Ferner  zitiert  Macrob  Sat.  I,  16,  21  aus  Gellius  und 
Cassius  Hemina  eine  Erzählung,  in  der  dem  Militärtribunat  von 

365  Varr.  die  Jahreszahl  363  Urbis  beigelegt  ist.  Diese  Zahl  ist 

wohl  verderbt;  denn  sie  lässt  sich  nach  keinem  der  bekannten 

Systeme  erklären :  365  Varr.  ist  =  368  bei  Fabius  =  366  Pol.  =  367 

bei  Piso  und  Dionys  =  364  Cap.  Es  liegt  nahe,  zu  vermuten,  dass 
III  aus  VII  verschrieben  ist  wie  oft;  dann  rechneten  die  beiden 
Annalisten  auch  hier  wie  Piso. 

Direkt  auf  Benützung  der  Pisonischen  Annalen  wird  man  wohl 
die  vereinzelten  Jahrzahlen  bei  Li  v  ins  und  Plinius  zurück- 

führen müssen,  die  nach  der  Pisonisch-Dionysischen  Zeitrechnung 

angesetzt  sind  -^^).   Denn  für  gewöhnlich  folgen  beide  einem  andern 

254)  Mommsen,  R.  Chr.  154.  Gutschmid,  Kl.  Sehr.  V,  518.  Unger,  Rh.  M. 
35,  27.  Soltau,  Verli.  d.  38.  Phil.-Vers.,  S.  77  ff.  Triemel,  J.  f.  Ph.  188G,  S.  189  if. 
Peter,  H.  R.  R.  Einl.  151 :  queniadmodum  dicta  Catoniana  oraculorum  vim 
obtinebant,  ita  etiam  qui  ab  eo  computatus  erat  annus  urbis  natalis,  omnium 

consensu  coniprobatus  est,  ut  usque  ad  Varronem  omnes  eum  sequerentur  at- 
que  etiam  tum  uon  deessent  qui  Catonianum  Varroniano  praeferreiit. 

255)  Dies  ist  wahrscheinlich  zu  macheu  versucht  in  dem  oben  zitierten 
Aufsatz  im  Phil.  6G,  S.  554  ff. 

256)  Die  Zahl  558  für  560  Varr.  bei  Liv.  34,  54.  Ferner  472  und  502  für 

474  und  504  bei  Plin.  VUI,  16 ;  579  für  .581  bei  Plin.'  VII,  157 ;  490  für  492  bei 
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System,  Livius  dem  Polybischen  (s.  S.  174  f.),  Plinius  dem  Varro- 
nischen.  Beide  aber  haben  bin  und  nieder  Zeitangaben,  die  dazu 

nicht  stimmen,  aus  anders  rechnenden  Quellen  herübergenommen, 

ohne  sich  die  Mühe  zu  machen,  die  Zahlen  in  das  von  ihnen  ge- 
wöhnlich befolgte  System  umzurechnen. 

Doch  muss  es  auch  Tabellen  (libri  magistratuum)  gegeben  haben, 

die  nach  dem  Pisonischen  System  rechneten.  Eine  solche  Tabelle 

scheint  Velleius  benützt  zu  haben.  Er  setzt  II,  49,  1  das  Kon- 

sulat des  Lentulus  und  Marcellus  (705  Varr.)  =  703  Urbis,  ferner 

11,65,2  das  Konsulat  des  Caesar  und  Pedius  (711  Varr.)  =  709 

Urbis,  endlich  I,  8,  4  das  Konsulat  des  Vinicius  (783  Varr.)  =  781 

Urbis  ̂ ^^).  Wenn  Velleius  unmittelbar  neben  der  letztgenannten 
Angabe,  die  auf  der  Gleichung  1  U.  =  ol.  7,  1  beruht,  als  Grün- 

dungsjahr ol.  6,  3  nennt,  so  zeigt  das  nur,  dass  er  sich  über  die 

synchronistische  Grundlage  der  von  ihm  benützten  Jahrtabelle  nicht 

klar  war.  Da  in  dieser  ein  Gründungsdatum  offenbar  nicht  ange- 
geben war,  so  setzte  er  das  ihm  geläufige  Varronische  Datum  ein, 

ohne  den  Widerspruch  zwischen  den  Gleichungen  ol.  6,  3  =i  1  Ur- 
bis und  Konsulat  des  Vinicius  (das  in  ol.  202,  1  beginnt)  =  781 

Urbis  zu  bemerken-'^). 
F  r  0  n  t  i  n  hat  ebenfalls  nach  einer  Tabelle  Pisonischen  Stils 

gerechnet.  Er  bezeichnet  610,  629,  721  Varr.  als  608,  627,  719 

(de  aqu.  7.  8.  9).  Allerdings  bezeichnet  er  daneben  482  und  791  Varr. 

als  481  und  790  (de  aqu.  6.  13).  Falls  man  nicht  vorzieht,  480 

und  789  zu  korrigieren,  ist  anzunehmen,  dass  Frontin  auch  eine 

Tabelle  mit  kapitolinischer  Zählung  benützte  ̂ ^^'). 
E  u  t  r  0  p  hat  in  einem  Teil  seines  Geschichtsabrisses  die  Stadt- 

jahrzahlen einer  auf  Pisonischer  Zählung  beruhenden  Tabelle  ent- 
nommen: Die  Varr.  Jahre  683,  691,  692,  695,  699  sind  bei  ihm 

681,  689,  690,  693,  697.     (Vgl.  Holzapfel  44,  2.) 

Plin.  35,  22.  Vgl.  dazu  den  eben  genannten  Aufsatz.  —  Direkt  aus  Dionys 
ist  entnommen  die  Angabe  Plutarchs  (Numa  1),  Numa  habe  in  ol.  16,  3  die 

Regierung  angetreten  (vgl.  D.  H.  II,  .58,  .3).  Dagegen  gibt  Plutarch  im  Romulus 
(cap.  12)  für  die  Gründung  das  Varr.  Datum  ol.  6,  3. 

257)  A  quo  tempore  ad  vos  cousules  anni  sunt  781,  wie  Laurent  mit  Recht 
aus  DCCCCLXXXL  verbesserte.  Der  term.  ad  quem  ist  mitgezählt  wie  bei 
D.  H.  I,  3,  4. 

258)  Trieber  (Herrn.  27,  S.  330,  6)  will  dies  dem  Vell.  nicht  zutrauen  und 
deshalb  emendieren :  Statt  s  e  x  t  a  Olympiade,  post  d  u  o  et  viginti  annos  quam 
prima  constituta  fuerat  sei  zu  schreiben :  s  e  p  t  i  m  a  ol.  post  q  u  i  n  q  u  e  et 
viginti  annos  etc.     Ich  halte   diese  Doppelkorrektur    nicht   für  wahrscheinlich 

259)  Letzteres  vermutet  Holzapfel  182,  2;  während  Trieber,  Herm.  27 
S.  .344,  3  die  Korrektur  vorschlägt.  Unrichtig  Mommsen  R.  Chr.  130  A.  240. 
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Von  den  Chronographen  schliesst  sich  E  u  s  e  b  i  u  s  direkt  au 

Dionys  an.  Nachdem  er  I,  291,  25 — 292,  18  die  Ausführungen  des 

Dionys  I,  75  über  die-Regierungszeiten  der  7  Könige  und  ü})er  das 
Gründungsdatum  ol.  7,  1  exzerpiert  hat,  gibt  er  I,  295  eine  Ueber- 
sicht,  die  sich  tabellarisch  folgendermassen  darstellen  lässt: 

ol.      7,  1  (752/1).    Erstes  Jahr  des  Romulus  (Zeile  13). 
Königszeit:  244  Jahre  (Zeile  14). 

ol.  67,  4  (509/8).  Letztes  Jahr  des  Superbus  (Z.  9). 

ol.    68,  1  (508/7).    Erstes  Jahr  der  Republik. 
Republikanische  Zeit:    intermedia  tempora  post 

Tarkini    interitum    usque   ad  Julium  Caesarom : 

^  115  Ol.  :=  460  Jahre  (Z.  6  ff.  und  12  f.). 
ol.  182,  4  (49/48).    Letztes  republikanisches  Jahr. 

Königszeit    und    Republik    zusammen:     176  Ol. 
=  704  Jahre  (Z.  16). 

ol.  183,  1  (48/47).    Erstes  monarchisches  Jahr  Caesars:  prima  eins 
monarchica  potestas  (Z.  4  und  11). 

Gemeint  ist  damit  Caesars  erste  einjährige  Diktatur,  die  er 
Ende  48  antrat  und  die  in  den  Tabellen  zu  707  Varr.  =  47  v.  Chr. 

gestellt  zu  werden  pflegt.  Euseb  setzt  also  wie  Dionys  707  Varr. 

=  705  Urbis.  Seine  Tabelle  ist  durchaus  identisch  mit  der  Dionysischen. 

Eusebius  behauptet,  die  gleiche  Rechnung  habe  auch  der  Chro- 
nograph K  a  s  t  0  r  befolgt  (his  sane  suffragatur  suo  testimonio  et 

Kastor  chronographus,  ubi  breviter  de  temporibus  tractat).  Da  in 

dem  als  Beweis  angeführten  Exzerpt  die  entscheidende  Zahl  ver- 
derbt ist  (s.  Anm.  99),  so  lässt  sich  die  Behauptung  des  Eusebius 

nicht  kontrollieren. 

Die  in  der  Chronik  von  Eusebius  aufgestellte  Rechnung  ist  im 

Kanon  nur  teilweise  befolgt.  Entsprechend  der  Chronik  ist  das 

1.  Jahr  des  Romulus  zu  ol.  7,  1  =  1265  Abr.,  das  1.  Jahr  Cäsars  zu 

ol.  183,  1  =  1969  Abr.  gestellt  (so  bei  Hieronymus;  beim  Armenier 

ist  1265  Abr.  =  ol.  7,  2  und  1969  Abr.  =  ol.  183,  2;  vgl.  Anm.  317). 
Dagegen  ist  das  letzte  Jahr  des  Superbus  zu  ol.  66,  4  (1504  Abr.) 

gestellt,  wodurch  auf  die  Königszeit  240  und  auf  die  Republik  464 

Jahre  kommen ;  vgl.  dazu  Teil  III,  Abschnitt  1,  §  2. 
S  0  1  i  n  u  s  zählt  I,  27  die  verschiedenen  Gründungsdaten  auf 

(s.  Anm.  141)  und  entscheidet  sich  dann  für  ol.  7,  1  (I,  27  und  I,  30). 
Seine  völlige  Verständnislosigkeit  für  chronologische  Fragen  zeigt 
sich  aber  in  drei  Punkten.  Erstens  sind  die  Jahreszahlen,  die  er 

unmittelbar  darauf  (I,  31.  32)  für  einige  wichtige  Epochen  der  römi- 

schen Geschichte  gibt,   alle   nach    der  Capitolinischen  Zählung  an- 



Spuren  der  Pisonisch-Dionysischcn  Zcitrcchnun{^.  209 

gesetzt  und  stehen  also  im  Widerspruch  mit  seinem  Gründungs- 

datum-""). Zweitens  stellt  er  sich,  als  hätte  er  das  Gründungs- 
datum ol.  7,  1  selbst  gefunden  (conlatis  igitur  nostris  et  Graecorum 

temporibus  invenimus  incipiente  olympiade  septima  Romain 

conditam;  bei  seiner  vorhergehenden  Auf/ühlung  der  Gründuugs- 
ansätze  hat  er  ol.  7,  1  nicht  genannt).  Und  er  gibt  zwei  Wege  an, 

auf  denen  er  dieses  Datum  errechnet  haben  will.  Beide  Rechnungen 
sind  aber  mit  einem  Fehler  behaftet.  Bei  der  ersten  »acht  er  die 

Voraussetzung,  dass  Rom  im  433.  Jahr  nach  Ti'ojas  Faß  gegründet 
sei.  Er  setzt  ferner  voraus,  dass  die  erste  Olympiade  im  408.  Jahr 

nach  Trojas  Fall  begonnen  habe  (dies  ist  der  Ansatz  des  Eratosthe- 

nes);  wenn  er  nun  aber  durch  die  Subtraktion  433—^8  auf  das 
25.  Olympiadenjahr  (=  ol.  7,  1)  kommt,  so  hat  er  daba  übersehen, 

dass  408  post  Ilium  captum  =  ol.  1,  1  ist.  Er  durfte  also  nw  433 — 407 

rechnen  und  musste  von  seiner  Voraussetzung  aus  bei  richtige" Rechnung 
auf  ol.  7,  2  kommen.  Sein  zweites  Argument  geht  dav«  aus,  dass 

im  Konsulat  des  C.  Pompcius  und  Q.  Veranius,  das  er  nach  Kapi- 
tolinischer Zählung  =  801  ürbis  setzt,  die  207.  Olympiade  begann. 

Diese  Voraussetzung  ist  richtig  und  richtig  auch  seine  Rechnung, 

dass  die  Gleichung  801  Urbis  =  ol.  207,  1  auf  1  Urbis  =  ol.  7,  1 

führe.  Nur  durfte  er  die  so  gefundene  Gleichung  nicht  dahin  inter- 
pretieren, dass  die  Gründung  in  ol.  7,  1  falle;  denn  wenn  801  U. 

=  ol.  207,  1  die  Bedeutung  hat,  dass  das  genannte  Ol.-Jahr  inner- 
halb von  801  U.  b  e  g  i  n  n  t ,  so  muss  auch  die  daraus  abgeleitete 

Gleichung  so  interpretiert  werden,  dass  ol.  7,  1  in  1  Urbis  beginnt, 

also  genau  gerechnet  1  Urbis  =  ol.  6,  4/7,  1  ist;  folglich  hätte  Solin 

von  dieser  Voraussetzung  aus  auf  ol.  6,  4  als  Gründun^jahr  kom- 
men müssen.  Drittens  gibt  Solin  der  Königszeit  241  Jahre;  dieser 

Ansatz  steht  in  flagrantem  Widerspruch  mit  den  unmittelbar  fol- 
genden Kapitolinischen  Jahrzahlen  (I,  31:  in  qua  regnatmn  est  annis 

241;  decemviri  creati  anno  302;  primum  Punicum  bellum  anno 

489  etc.).  Denn  nach  ihm  wäre  das  erste  Konsulat  =  242  Urbis, 

nach  Kap.  Zählung  ist  es  =  244  U.  Die  den  Kap.  Zahlen  adap- 
tierte Lesart  243  findet  sich  in  einer  Handschrift  zweiten  Rangs 

(Bas.).     Zum  Ansatz  241  vgl.  Teil  III,  1,  2. 

260)  Die  Jahre  303,  490,  536,  605,  663,  711;  802  Varr.  sind  *ei  ihm  302, 

489,  535,  604,  662,  710,  801.  —  Zu  der  zweiten  von  ihnx  vorgctr^enen  Rech- 
nung vgl.  Unger,  Rh.  M.  35,  18. 

Lenze,  Die  rSmiachc  Jahrzilhlung.  14 
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Dritte  Periode. 

Varronische  und  Kapitolinische  Zählung-, 

Die  Einfügung  der  Dii<tatorenjahre  in  die  Jahrtabelie. 

Das  Griindungsdaium  ol.  6,  3. 

Erster  Abschnitt. 

Varro  und  Atticus. 
Tu,  (M.  Varro)  aetatem  patriae,  tu  discriptioncs 
temporum  aperuisti. 

Cicero  acad.  post.  1,  9. 

(Atticus  antiquitatem)  adeo  diligenter  habuit 
cognitam,  ut  eam  totarn  in  eo  volumine  expo- 
Buerit,  quo  magistratus  ordinavit. 

Nepos,  Atticus  18,  1. 

1.  Das  Gründungsdatum  des  Varro  und  Atticus.    (Ol.  6,  3.) 

Für  Atticus  ist  das  Gründungsdatum  ol.  6,  3  bezeugt  durch 

Sohn  I,  27:  Pomponio  Attico  et  M.  TuUio  olympiadis  sextae  anno 

tertio  (Romam  placet  conditam). 

Dass  Varro  denselben  Ansatz  vertrat,  ist  zwar  nirgends  aus- 
drücklich gesagt,  aber  mit  Sicherheit  zu  erschliessen  aus  den  Worten 

des  Censorinus  (de  die  nat.  21,  6):  Secundum  quam  rationem  (näm- 
lich nach  der  des  vorher  in  §  5  genannten  Varro),  nisi  fallor,  hie 

annus,  cuius  velut  index  et  titulus  est  V.  C.  Pii  et  Pontiani  consu- 

latus,  ab  olympiade  prima  millensimus  est  et  quartus  deci- 

mus,  ex  diebus  dumtaxat  aestivis,,  quibus  agon  Olym- 
picus  celebratur ;  a  Roma  autem  condita  nongentesimus 

nonagensimus  primus,  et  quidem  ex  Parilibus,  unde  Urbis 
anni  numerantur.  Hier  ist  mit  der  Klarheit,  die  Censorinus  auch 

sonst  auszeichnet,  die  Inkongruenz  der  verschiedenen  Jahrforrhen 

berücksichtigt^*'^):  Das  Amtsjahr,  das  nach  Pius  und  Pontianus 
genannt  wird,  beginnt  am  1.  Januar;  an  den  Parilien  (21.  April) 

dieses  Konsulatsjahres  beginnt  der  991.  annus  Urbis;  im  Hoch- 
sommer desselben  Konsulatsjahrs  beginnt  das  1014.  Olympiadenjahr 

(ol.  254,  2).   Sonach  fällt  der  Beginn  des  991.  annus  Urbis  noch  in 

261)  Dies  hat  Holzaiifel  (R.  Chr.  4,  1)  übersehen  und  infolgedessen  die  Stelle 

falsch  behandelt,  wenn  er  sagt:  ,Nach  Cens.  entspricht  das  1014.  Olynipiaden- 
jahr  dem  varronischen  Jahre  991,  was  zu  der  Gleichung  1  Varr.  =  ol.  6,  4 

führt".  Ihm  folgt  Triemel  (J.  f.  Ph.  1889,  S.  350).  —  Richtig  dagegen  schon 
Ideler  II,  153. 
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das  1013.  Olympiadenjahr  und  dcnigemäss  der  Anfang  des  1.  Stadt- 

jahrs in  das  (1013  —  990  =)  23.  Oly.mpiadenjalir  =  ol.  6,  8. 
Folglich  muss  Varro,  auf  dessen  licchnuiig  sicli  Gensorinus 

beruft,  die  l^arilia  in  ol.  6,  3  (=  21.  April  753  v.  Chr.)  als  Grün- 
dungsdatum aufgestellt  haben  2"^). 

2.  Der  Ansatz  für  die  König.szeit  bei  Varro  und  Atticas. 

Dass  Varro  für  die  Königszeit  244  Jahre  gerechnet 

hat,  geht  aus  Gensorinus  (17,  10.  12)  hervor,  wo  ab  urbis  primor- 
dio  ad  reges  exactos  244  Jahre  gesetzt  werden  und  das  erste  Kon- 

sulat als  annus  245  bezeichnet  ist.  Für  Atticus  ist  derselbe  An- 

satz nicht  ausdrücklich  bezeugt,  aber  wegen  der  Uebereinstimmung 

im  Gründungsdatum  und  in  der  Zählung  der  Konsulate  (s.  unten 
S.  212)  unbedenklich  anzunehmen. 

Varro  und  Atticus  haben  aber  diesen  Ansatz  von  244  Jahren 

nicht  erst  aufgebracht,  wie  Mommsen  (R.  Ghr.  144,  doch  vgl.  oben 

Anm.  111)  und  Unger  (Kai.  320)  meinten;  sondern  sie  haben  ihn 

nur  übernommen:  seit  Fabius  die  Zahl  244  geschöpft  hatte,  war 
nicht  mehr  an  ihr  gerüttelt  worden. 

3.  Der  Ausatz  für  die  republikanisclie  Zeit  bei  Varro  und  Atticns. 

Wenn  Varro  und  Atticus  die  Gründung  um  3  Jahre  höher 

ansetzten  als  Polybios,  dabei  aber  ebensoviele  Königsjahre  rech- 
neten wie  dieser,  so  müssen  sie  für  die  Republik  3  Jahre  mehr 

gezählt  haben.  Dieses  Plus  von  3  Jahren  besteht  zweifellos  darin, 
dass  sie  4  Jahre  einschoben,  in  denen  Diktatoren 

ohne  Konsuln  regiert  haben  sollten,  dagegen 

den  tertius  annus  decemviralis  wieder  weglies- 
s  6  n.  Es  ist  uns  zwar  keine  vollständige  Fastenliste  erhalten,  von 

der  ausdrücklich  bezeugt  wäre,  dass  sie  auf  Varro  oder  Atticus 

zurückgehe;  aber  es  wird  allgemein  angenommen,  dass 

die  Varronische  Jahrzählung  auf  einer  mit  den 

Kapitolinischen  Fasten  identischen  Form  der 

republikanischen  Magistratsliste  beruht  und  nur 

262)  Eine  Bestätigung  liefert  Plutarch  Rom.  12,  wo  das  Gründungsdatum 
ol.  6,  3  zwar  nicht  ausdrücklich  dem  Varro  zugeschrieben  wird,  aber  dem 
ganzen  Zusammenhang  nach  kein  Zweifel  darüber  sein  kann,  dass  es  nach 

Plutarchs  Ansicht  auch  von  dem  unmittelbar  nachher  genannten  Varro  ver- 
treten wurde  (s.  S.  235). 

14* 
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in  der  Bezifferung  der  Konsulate  um  eine  Einheit  von  den  Kap. 
Fasten  differiert,  weil  sie  für  die  Königszeit  244,  die  Kap.  Tafel 
aber  243  Jahre  rechnet. 

Dass  diese  Annahme  das  Richtige  trifft,  wird  durch  die  Zahl- 

angabe bei  Varro  de  re  rust.  1,  2,  9,  sowie  durch  Plinius  und  Censo- 
rin  bestätigt.  Es  finden  sich  bei  diesen  Autoren  Stadtjahrzahlen  aus 

allen  Jahrhunderten  der  Republik,  und  immer  sind  sie  um  1  höher  als 

die  Kapitolinischen  Zahlen  für  das  betreffende  Konsulat.  So  entspre- 
chen bei  Censorin,  der  sich  21,  6  ausdrücklich  auf  die  Rechnung  des 

Varro  beruft,  die  Zahlen  245,  518,  605,  628,  737,  800,  841,  957,  991 

(cap.  17,  10.  11.  12,  cap.  21,  6)  den  Kapitolinischen  244,  517,  604,  627, 

736,  799, 840, 956,  990.  Plinius  gibt  den  Jahren,  die  in  den  Kap.  Fasten 

als  363,  378,  415,  484,  534,  574,  654  gezählt  werden,  die  Ziffern 

364  (N.  H.  33,  16),  379  (16,  235),  416  (34,  20),  485  (33,  44),  535  (29, 

12),  575  (35,  14),  655  (8,  19).  Insbesondere  beweisen  die  Ziffern  416 

und  485  für  415  und  484  Kap.,  dass  Varro  für  die  dazwischen- 
liegende Periode  ebenso  wie  die  Kap.  Fasten  4  Stadtjahre  mehr  an- 

gesetzt haben  rauss  als  Polybios,  bei  dem  die  Differenz  zwischen 

den  beiden  Konsulaten  (415  Varr.  =  416  Pol.,  485  Varr.  =  482  Pol.) 

nur  66  Jahre  beträgt,  während  sie  nach  den  Varr.  Zahlen  70  aus- 
macht. Dass  die  4  überschiessenden  Stadtjahre 

eben  die  in  den  Kap.  Fasten  aufgeführten  4  Diktatorenjahre 

sind,  kann  kaum  einem  Zweifel  unterliegen. 

Für  Atticus  ist  nur  Eine  Jahrzahlangabe  ausdrücklich  be- 
zeugt. Cicero  sagt  im  Brutus  (18,  72):  Atqui  hie  Livius  primus 

fabulam  C.  Claudio  Caeci  filio  et  M.  Tuditano  consulibus 

docuit,  anno  ipso  ante  quam  natus  est  Ennius,  post  Romam  con- 
ditam  autem  quarto  decimo  et  quingentesimo,  ut  hie 

ait,  quem  nos  sequimur  (gemeint  ist  Atticus).  Est  enim  inter  scrip- 
tores  de  nuraero  annorum  controversia.  Die  genannten  Konsuln 

sind  =  513  Kap.  =  514  Varr.  Wenn  nun  Atticus  einerseits  in  der 
Bezifferung  dieses  Konsulats,  andererseits  in  der  Ansetzung  der 

Stadtgründung  auf  ol.  6,  3  mit  Varro  übereinstimmt,  so  ist  mit 
Wahrscheinlichkeit  anzunehmen,  dass  seine  Tabelle  mit  der 

des  Varro  identisch  war,  also  ebenfalls  die  4  Dik- 
tatoren jahreenthielt. 

4.  Die  Diktatorenjahre. 
(421.  430.  445.  453  Varr.) 

„Für  die  Wissenschaft  der  römischen  Chronologie  existiert 

kein  wichtigeres  Problem  als  das  der  Diktatorenjahre"  sagt  Soltau 
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(B.  Ph.  W.  1887,  S.  1032)  und  ähnlich  spiiclit  Fruin  (J.  f.  Ph.  1894, 
S.  111)  von  „dem  grossen  Problem  der  römischen  Chronographie 

wie  der  römischen  Fjistographie,  das  uns  die  Diktiitorcnjahre  bie- 

ten" 2«3). 
Das  Problem  lässt  sich  in  zwei  Fragen  spalten:  a)  AVann  sind 

die  Diktatorenjahre  in  die  Fastenliste  aufgenommen  worden?  b)  Aus 
welchem  Motiv,  zu  welchem  Zweck  ist  dies  geschehen? 

a)Wann    sind    die  Diktatoren  jähre    in   die    Jahrta  belle 
aufgenommen   worden? 

In  der  im  Vorstehenden  gegebenen  Entwicklungsgeschichte  der 

römischen  Jahrzählung  sind  uns  die  Diktatorenjahre  zum  ersten- 
mal beiAtticus  undVarro  begegnet.  Mit  dieser  Ansicht 

stehen  wir  im  Gegensatz  zu  Mommsen,  Unger,  Seeck,  Holzapfel, 

Soltau.  Diese  alle  wollen  den  Diktatorenjahren  ein  höheres  Alter 

vindizieren ;  im  einzelnen  freilich  gehen  ihre  Ansichten  darüber  weit 
auseinander. 

Mommsen  vermutete,  dass  in  den  Diktatorenjahren  eine 

Jahrschaltung  vorliege,  die  wahrscheinlich  gleichzeitig  (d.  h.  in  der 
Zeit  der  Samniterkriege)  oder  wenig  später  in  die  Jahrtafel 

eingefügt  worden  sei  (R.  Chr.  203,  R.  F.  II,  380),  während  in  den 
Chroniken  die  4  Diktatorenjahre  nicht  bloss  in  der  Erzählung, 

sondern  auch  in  der  Zählung  durchweg  übergangen  worden  seien 

(R.  Chr.  114,  R.  St.  R.  I,  581).  Dagegen  ist  zu  sagen,  dass  wir 

schlechterdings  keine  „Jahrtafel"  besitzen,  die  älter  wäre  als  die 
in  Augusteischer  Zeit  an  der  Regia  eingegrabene  (die  sog.  Kapito- 

linischen Fasten).  Somit  entbehrt  die  Vermutung  gleichzeitiger  Ein- 
tragung in  die  Jahrtafel  aller  und  jeder  Bezeugung.  Demgemäss 

schwebt  auch  die  Hypothese  Mommsens  vollkommen  in  der  Luft, 

dass  in  der  älteren  Jahrtafel  diese  Schaltung  in  anderer  Form  aus- 

gedrückt gewesen  sei  als  in  der  späteren:  es  seien  dort  nicht  be- 

sondere Dikt.-Jahre  eingefügt,  sondern  die  4  Jahrkollegien  420. 
429.  444.  452  jedes  für  2  Jahre  angesetzt  worden  (R.  Chr.  116). 

Unger  ging  viel  weiter  als  Mommsen.  Er  behauptete  (Rom. 

Stadtära  148  ff.),  nicht  nur  in  der  Jahrtafel,  sondern  auch  in  Chro- 
niken  und  Annalen    seien    die  4  Diktatorenjahre   lange  vor  Varro 

263)  Ebenso  Holzapfel  (Verh.  der  38.  Phil.-Vers.  1885,  S.  291):  , Eines  der 

schwierigsten  Probleme  für  die  röm.  Chron.  bieten  4  in  den  Fasten  vorkom- 
mende Jahre,  in  welchen  nicht  Konsuln,  sondern  bloss  Diktatoren  fungiert 

haben  sollen".  Soltau  (ib.  S.  86):  „Die  Dikt.-Jahre  sind  eine  crux  jeder  römi- 
schen Chronolosrie". 
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und  Atticus  mitgerechnet  worden.  Misstrauisch  gegen  diese  An- 
sicht muss  aber  schon  der  Umstand  machen,  dass  die  uns  er- 

haltenen Chroniken  (Livius,  Diodor,  auch  von  Dionys  wird 

dies  allgemein  angenommen)  sämtlich  die  Diktatoren- 
jahre  nicht  kennen  und  Unger  ihre  Mitzählung  nur  für 
solche  Annalen  behauptet,  die  uns  verloren  sind. 

Und  man  kann  Unger  den  Vorwurf  nicht  ersparen,  dass  er  einer 

vorgefassten  Meinung  zulieb  es  sich  mit  den  Beweisen  für  diese 

Behauptung  sehr  leicht  gemacht  hat.  Z.  B.  soll  bereits  F  a  b  i  u  s 
Pictor  die  Diktatorenjahre  mitgezählt  haben.  Beweis:  „Fabius 

setzte  die  ersten  Konsuln  ol.  67,  4  =  508  v.  Chr. ;  dies  setzt  die 

Diktatorenjahre  voraus".  Nun  ist  aber  der  erste  Satz  eine  blosse 
Vermutung  Ungers,  die  auf  ganz  schwacher  Grundlage  ruht  (s. 

Anm.  110);  und  selbst  wenn  sie  richtig  wäre,  würde  der  zweite 
Satz  nicht  notwendig  daraus  folgen.  Die  Differenz  von  1  Jahr 

gegenüber  Varro,  nach  dessen  Rechnung  das  erste  Konsulat  auf 

ol.  67,  3  kommt,  könnte  auch  auf  andere  Weise,  ohne  die  4  Dik- 
tatorenjahre, erklärt  werden,  z.  B.  durch  Mitzählung  der  bei  Varro 

fehlenden,  allein  von  Diodor  überlieferten  3  Konsulate.  Dass 

Claudius  Quadrigarius  die  Diktatorenjahre  mitgezählt 

habe,  will  Unger  aus  Liv.  34,  54  schliessen.  Aber  dass  die  Zahl 

558  (statt  560  Varr.)  aus  Claudius  stamme,  ist  wieder  nur  eine  Ver- 
mutung Ungers;  sie  ist  mit  grösserer  Wahrscheinlichkeit  aus  Piso 

herzuleiten  und  kann  sehr  gut  ohne  die  Diktatorenjahre  erklärt 

werden  (s.  oben  S.  206).  Von  Valerius  Antias  behauptet 
Unger,  er  habe  in  die  varr.  Jahre  305,  406,  505,  605  die  Feier 

von  Säkularspielen  gesetzt;  er  habe  also  die  4  Diktatorenjahre  (ohne 

die  die  Jahre  406 — 505  Varr.  kein  saeculum  bilden)  anerkannt. 
Nun  gibt  aber  Censorin  (17,  10),  auf  den  Unger  sich  beruft,  erst 
für  die  Spiele  von  505,  nicht  aber  für  die  früheren,  den  Antias 

als  Gewährsmann  an.     Damit  ist  auch  dieser  Beweis  hinfällig. 
Derart  sind  alle  Argumente  Ungers  für  das  frühere  Vorkommen 

der  Diktatorenjahre.  Wenn  er  die  Mitzählung  derselben  sogar  für 

Eratosthenes  und  Apollodor  (Kai.  319  ff.),  für  Polybios  und  Kastor 

behauptet,    so  bedarf  dies   keiner  weiteren  Widerlegung  2"*).     Da- 

264)  Ebensowenig  die  Behauptung,  die  von  Livius  benützten  Annalisten 

haben  die  Dikt.-Jahre  gerechnet.  Denn  die  von  Unger  zum  Beweis  dafür  an- 
geführten 3  Datierungen,  die  allerdings  zu  Livius  sonst  befolgter  Chronologie 

nicht  stimmen,  beziehen  sich  alle  auf  griechische  Ereignisse,  und  stammen 
,  deshalb  schwerlich  aus  den  röm.  Annalisten,  sondern  sind  von  Livius  aus 

einem    synchronistischen    Handbuch   eingefügt   (vgl.  unten  S.  245).    —    Gegen 
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gegen  cifoiclert  die  Beliauptung  (Stadtäru  150),    der    von    D  i  o- 
dor  benützte  An  nullst  habe  die  Diktatoren  jähre 

gehabt,   eine  nähere  Besprechung,   weil    sie   auch  mehrfach  von 

anderer  Seite  wiederholt  worden  ist  -"'^).    „Zum  Jahr  436  Varr.  })e- 

merkt  Diodor  (XIX,  10) :  'Pwfiacoc  evatov  i-co;  y)orj  o'.£7ioXe{iouv  Tipo; 
Sapivixai;.     Ohne  das  Diktatorjahr  430  hätte   er  vom  Jahr  428  an, 
in    welchem    der  Samniterkrreg    ausbrach,    nur    das    achte    zählen 

können."     Allein   die  Römer    kämpften   schon   im  Jahr  427   gegen 
samnitische  Truppen  (Liv.  VIII,  22) ;  zählt  man  427  als  erstes  Jahr, 

so  war  436    das    neunte    ohne  Mitrechnung    des  Diktatorjahrs  -'""'). 
„Vom  Ende  des  Kriegs  wird  XX,  101  zum  Jahr  450  Varr.  gesagt: 

T(0[iaL6t  xac  SajivixaL   ota7i;peaß£uaa{i£voc   iipbq  dX?.TjXou$  eüpr^vr/^  auv£- 

•0-Evxo  uoXe^Tjaavxss  exrj  eixca:  56o  xa:  [xfjvas  iq.    Ohne  430  und  445 
zu  zählen,  hätte  er  bloss  20  Jahre  bekommen  ;  die  6  Monate  aber 

beweisen,  dass  er  nicht  etwa  einen  Taschenkalender  angesehen  hat." 
Es  ist  zuzugeben,    dass    hier  entweder  Mitzählung  der  zwei  Dikta- 

torenjahre  oder    ein  Versehen    des  Diodor  anzunehmen    ist.     AVer 

nun  die  Ansicht  teilt,  dass  der  von  Diodor  benützte  Annalist  iden- 

tisch ist  mit   der  Fastenquelle  Diodors  (s.  oben  S.  76  f.),  kann  un- 
möglich das  erstere  einräumen;  denn  in  der  Fastenliste  des  Diodor 

sind    die    beiden  Diktatorenjahre    bekanntlich    nicht    aufgeführt  (s. 

S.  11).    So  bleibt  nur  die  zweite  Annahme;  und  es  lässt  sich  auch 
eine   Erklärung    für    das    Versehen    finden.     Wenn  427  Varr.    als 

erstes  Jahr  gerechnet  wird,  so  war  450  Varr.  (ohne  die  2  Jahre  430 

und  445  Varr.)  das  22.  Kriegsjahr.     Nach   der  Triumphaltafel   hat 

der  Konsul  von  450  Varr.,  P.  Sulpicius,  IV  Kai.  Nov.  über  die  Sam- 

niten  triumphiert.     Das  Amtsjahr  begann  damals  wahrscheinlich  un- 

gefähr Kai.  Mails  (s.  S.  162).    Von  Kai.  Mai.  bis  Kai.  Nov.  sind  ge- 
rade 6  Monate.   Der  Krieg  hat  also  Im  22.  Kriegsjahr  noch 

6    Monate    gedauert.     Aus    einer    derartigen  Angabe    hat    wohl 

Diodor  durch  unvorsichtige  Vertauschung   der  Ordinalzahl  mit  der 

Kardinalzahl  22  Jahre  und  6  Monate  gemacht  -*'^). 

die  Behauptung,  F 1  a  v  i  u  s  habe  die  Dikt.- Jahre  bereits  mitgerechnet,  vgl. 
oben  S.  160  ff.  und  Fränkel,  Stud.  I,  116.  —  Auch  die  Beweise  Ungers  für  Mit- 

zählung bei  Nepos  sind  hinfällig,  vgl.  oben  S.  174.  —  lieber  Kastor  vgl. 
S.  71  flF. 

265)  Holzapfel  19.  60.   Soltau  324.  Ed.  Schwartz,  R.E.  V,  701. 
266)  So  auch  Fränkel,  Stud.  I,  114.   Triemel,  J.  f.  Ph.  1889,  S.  345,  1. 

267)  Dass  die  Dikt.-Jahre  nicht  in  Betracht  kommen  können,  nehmen  auch 
Matzat  (R.  Chr.  II,  139,  A.  8),  Fränkel  (Stud.  I,  115),  Triemel  (J.  f.  Ph.  1889, 
S.  346,  354)  an.  Matzat  will  die  Zahl  22  verteidigen,  indem  er  den  Beginn 
des  Kriegs  auf  426  Varr.  setzt.    Das  ist  gegen  die  Quellen;  und  zudem  würde 
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Auch  Holzapfel  (R.  Chr.  59  fF.)  vertritt  die  Ansiclit,  dass 
die  4  Diktatorenjahre  schon  mindestens  ein  Jahrhundert  vor  dem 

Ende  der  Repuhlik  zwar  nicht  in  den  offiziellen  Fasten,  wohl  aber 
in  anderweitigen  Magistratsverzeichnissen  zu  finden  gewesen  seien. 

Er  behauptet  dies  für  Valerius  Antias  sowie  für  den  von  Diodor 

für  die  Samniterkriege  benutzten  Annalisten  mit  denselben  Argu- 
menten wie  Unger,  ausserdem  für  die  von  M.  Fulvius  Nobilior  (cons. 

565  Varr.)  im  Tempel  des  Hercules  und  der  Musen  aufgestellten 
Fasten.  Allein  die  von  Macrob  Sat.  I,  13,  21  für  das  Konsulat  des 

Acilius  (5G3  Varr.)  gegebene  Stadtjahrzahl  562  geht  schwerlich  auf 

die  Fasten  des  Fulvius  zurück,  sondern  ist  ein  Zusatz  des  der  Ka- 

pitolinischen Zählung  folgenden  Macrob.  (So  auch  Unger,  Kai.  320, 
Soltau,  R.  Chr.  271,  3.) 

Ganz  abzulehnen  ist  Holzapfels  Versuch  (S.  40  ff.),  das  vierte 

Diktatorenjahr  (453  Varr.)  von  den  3  anderen  zu  trennen,  und  zu 
beweisen,  dass  dies  auch  von  Schriftstellern  mitgezählt  worden  sei, 

die  die  andern  3  nicht  rechneten  ̂ ''^).  Dagegen  haben  schon  Unger 

(Kai.  327)  und  Soltau  (R.  Chr.  319,  1.  322,  2)  mit  Recht  prote- 
stiert. 

Soltau  (R.  Chr.  318  ff.)  vertritt  ebenfalls  wie  Unger  die  An- 
sicht,   dass   die  4  Diktatorenjahre    bereits    in    der  Flaviusinschrift, 

dann  die  Angabe  in  XIX,  10  nicht  stimmen.  —  Fränkel  will  düo  auswerfen; 
die  20  Jahre  6  Monate  rechnet  er  von  IVIitte  427  bis  Ende  449  Varr.  Allein 

der  Krieg  ging  nicht  bis  Ende  449,  sondern  bis  Mitte  450  Varr.  Man  würde 

also  21  ganze  Jahre  erwarten.  —  Trierael  meint,  Diodor  habe  ein  duodeviginti 
seiner  Quelle  versehentlich  für  duoetviginti  genommen.  Allein  dass  Diodor 
eine  lateinische  Quelle  (den  Piso  nach  Triemel)  benützte,  ist  unwahrscheinlich 

(vgl.  oben  S.  74). 
268)  Mit  der  Zahl  487  bezeichnet  Livius  31,  1  nicht  489  Varr.,  wie  Holz- 

apfel meint,  sondern  490;  mit  602  (ep.  49)  nicht  604,  sondern  605  Varr.  Zu  der 
Zahl  558  (Liv.  34,  54)  vgl.  Anm.  217.  Mit  dem  46.  Jahr  meint  Liv.  X,  31,  10 

nicht  459,  sondern  460  Varr.  (vgl.  Unger,  Kai.  327,  Soltau  269,  4).  —  Wenn 
Cicero  de  sen.  16  von  Appius  Claudius  (cons.  447  und  458  Varr.)  sagt:  cum 
inter  duo  consulatus  anni  decem  interfuissent,  und  ib.  60  von  M.  Valerius  Cor- 
vus  (cons.  406  und  455  Varr.) :  cuius  inter  primum  et  sextum  consulatum  46 

anni  intertuerunt,  so  zählt  er  vom  Anfang  des  einen  bis  zum  Anfang  des  an- 
dern, nicht  vom  Ende  des  einen  bis  zum  Anfang  des  andern  (er  gibt  also  die 

Distanz  zwischen  den  beiden  Antrittstagen) ;  somit  hat  Cicero  nicht  bloss  die 

3  ersten,  sondern  auch  das  4.  Dikt.-Jahr  nicht  gerechnet.  (Unrichtig  Unger, 
Kai.  327  und  Soltau  259,  3.)  —  Ueber  die  Fasten  Diodors  vgl.  oben  S.  11.  — 
Von  den  zwei  bei  Holzapfel  S.  45  auf  den  Annalisten  Gellius  bezogenen  Notizen 
des  Macrob  gehört  nur  eine  (Sat.  I,  16,  22)  dem  Annalisten  (vgl.  dazu  oben 
S.  206),  die  andere  (III,  17,  3)  dem  Verfasser  der  Noctes  Atticae  (vgl.  Unger, 
St-iAera  149,  Soltau  276,  1). 
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sodann  bei  Fabius,  Cincius,  bei  dem  von  Diodor  benutzten  Anna- 

listen und  bei  Polyl>ios  III,  22  niitgereclinet  seien.  Er  verallg«'- 
meinert  dies  zu  dem  Satz,  der  die  Quintessenz  scjiner  Ansicht  von 

der  Entwicklung  der  römischen  Jahrzühlung  bezeichnet:  „Die Dik- 
tatorenjahre, welche  bereits  in  einer  gleichzeitigen  Inschrift  als 

Amtsjahre  mitzählen,  sind  bis  auf  die  Zeiten  von  Cato — Polybios 
stets  mitgezählt  worden.  —  Um  die  Mitte  des  2.  Jahrb.  ward  die 
Theorie  autgestellt  und  allgemein  angenommen,  dass  diese  4  Jahre 

nicht  mitgerechnet  werden  dürfen,  dafür  aber  ein  drittes  Dezem- 
viraljahr  in  Rechnung  zu  setzen  sei;  diesem  chronologischen  Ansatz 
folgten  die  Schriftsteller  von  Polybios  bis  Cicero  vor  46  v.  Chr., 

ausserdem  noch  nach  Varro  Livius  und  Dionys.  —  Nepos  Atticus 
Varro  suchten  auf  Grund  ihrer  Studien  nachzuweisen,  dass  die 

ältere  Rechnung  chronologisch  besser  begründet  sei,  und  bi-achten 

diese  dann  zu  kanonischem  Ansehen"  (S.  321).  Kürzer  drückt  dies 
Soltau  (S.  282)  auch  so  aus:  „Die  varronische  Zählung  ist  nichts 

anderes  als  die  restituierte  äavische".  Also  eine  Heraklitische  öoö; 
TzaXivzpoKoq  in  der  römischen  Chronologie! 

Allein  neue  und  bessere  Beweise  für  die  Mitzählung  der  Dik- 
tatorenjahre bei  den  genannten  Schriftstellern  hat  auch  Soltau  nicht 

beigebracht.  Es  beruht  alles  auf  blossen  Vermutungen  und  z.  T. 

sehr  gewagten  Kombinationen.  Mit  Sicherheit  nachweis- 
bar sind  die  Diktatoren  jähre  bei  keinem  einzigen 

Schriftsteller  vor  Varro  und  Atticus. 

Ich  halte  deshalb  die  Ansicht  Matzats  (I,  336)  für  richtig,  dass 

„die  Diktatorenjahre  bis  zur  Mitte  des  ersten  Jahrb.  v.  Chr.  in  Rom 

eine  unbekannte  Sache  waren".  Auch  Fränkel  (Stud.  I,  116)  be- 

zeichnet sie  als  „eine  spätere  Fiktion",  Ed.  Meyer  (G.  d.  A.  V,  153) 
als  „eine  handgreiflich  ganz  junge  Erfindung". 

b)  Aus   welchem   Motiv    sind    4   Diktatorenjahre    eingeschoben 
worden? 

In  der  Beurteilung  der  Diktatorenjahre  stehen  sich  zwei  An- 

sichten diametral  gegenüber:  nach  der  einen  sind  die  Diktatoren- 
jahre historisch  echt,  d.  h.  sie  repräsentieren  wirkliche  Zeitabschnitte, 

die  zwischen  den  in  der  Varron. -Kapitel.  Liste  sie  umgebenden 

Konsulaten  verflossen  sind ;  nach  der  andern  dagegen  sind  sie  chro- 
nographische Fiktionen. 

I.  Die  erstgenannte  Ansicht  hat,  gegen  Mommsen  polemisierend, 
vor  allem  Unger  (Stadtära  148  ff.)  vertreten.  Er  nimmt  an,  es  haben 

die   in   den   Kap.  Fasten   genannten   Diktatoren   in   der  Tat  ohne 



218 Dritte  Periode:  Varronisclio  und  Kapitolinische  Zählung. 

Konsuln  regiert,  allerdings  nicht  ein  ganzes  Jahr,  was  Diktatoren 

verfassungsmässig  nicht  durften,  sondern  nur  6  Monate  oder  noch 
kürzer.  Dass  eine  so  kurze  Amtszeit  in  den  Fasten  als  annus 

figuriere,  hahe  eine  Analogie  an  manchen  Konsulaten,  die  auch  viel 

kürzer  als  ein  Kalenderjahr  gewesen  seien  ̂ •'^). 
Die  Gegeugründe  gegen  diese  Theorie  sind  teils  dem  Staats- 

recht teils  der  Ueberlieferung  zu  entnehmen.  Kurz  und  bündig 

sagt  Mommsen,  R.  Chr.  116:  „Diktaturen  ohne  Konsulat  sind  eine 

staatsrechtliche  Unmöglichkeit".  Was  zur  Bekämpfung  dieses  Satzes 
von  Unger  (Stadtära  152  f.)  und  Holzapfel  (R.  Chr.  50  ff.)  beige- 

bracht wurde,  ist  nicht  durchschlagend.  Mit  Recht  hat  Soltau 

(Prol.  27  fl".)  gegen  Unger  den  Satz  verteidigt,  dass  die  Diktatur 
stets  als  ein  integrierender  Teil  des  konsularischen  Amtsjahrs  an- 

gesehen wurde  und  nie  selbständig  ausserhalb  eines  solchen  vorkam. 

In  der  annalistischen  Ueberlieferung  sodann,  die  durch  Livius  reprä- 
sentiert wird,  erscheinen  die  in  den  Kap.  Fasten  unter  421,  430, 

445,  453  genannten  Diktaturen  auch,  aber  nicht  losgelöst  vom  kon- 

sularischen Amtsjahr^"'^),  sondern  die  Diktatoren  funktionieren  inner- 
halb der  Amtszeit  der  Konsuln  von  420,  429,  444,  452  Varr.  Unger 

ist  zu  der  fatalen  Hypothese  genötigt,  die  Annalisten  haben  den 

Tatbestand  gefälscht  (Stadtära  151,  153). 

S  0  1 1  a  u  hat  das  Gewicht  der  gegen  Ungers  Theorie  sprechen- 
den staatsrechtlichen  Gründe  nicht  verkannt,  aber  er  wollte  anderer- 

seits auch  die  Ansicht  nicht  aufgeben,  dass  die  Diktatorenjahre 

wirkliche  Zeitabschnitte  repräsentieren.  So  kam  er  zu  folgender, 

sehr  gewagter  Vermittlungshypothese:  Die  Diktatorenjahre  sind  wirk- 

liche Zeitabschnitte  von   der  Grösse   sonstiger  Amtsjahre  2^^) ;    aber 

269)  Für  das  4.  Dikt.-Jahr  wurde  Ungers  Ansicht  von  Holzapfel  adoptiert 
(S.  54);  vgl.  dagegen  oben  S.  216. 

270)  Besonders  bezeichnend  ist  Liv.  X,  41,  1:  Fabio  ob  egregie  perdomi- 
tam  Etruriaui  conti  nuatur  consulatus.  Nach  Livius  schliessen  sich 

somit  die  beiden  Konsulate  des  Fabius  (444  und  446  Varr.)  unmittelbar  anein- 
ander an;  er  weiss  nichts  von  einer  konsullosen  Zwischenzeit  (445  Varr.).  Ja 

der  Triumph  des  Fabius  in  seinem  ersten  Konsulat  (444)  fällt  nach  Livius 
später  als  der  Triumph  des  Diktators  Papirius,  den  die  Kap.  Fasten  und 
Triumphalakten  in  445  VaiT.  setzen. 

271)  Die  von  Soltau,  R.  Chr.  323  tf.  vorgebrachten  , Beweise  für  die  ur- 
sprüngliche Jährigkeit  der  Diktatorenjahre "  beruhen  durchweg  auf  anfecht- 

baren Prämissen.  Der  1.  Beweis  operiert  mit  den  von  Liv.  7,  22  und  von 

Pol.  II,  19,  1  erwähnten  Waff'enstillstandsfristen  und  Friedenszeiten  in  ganz  un- 
zulässiger Weise,  vgl.  dagegen  Unger  im  Phil.  Anzeiger  1887,  523  und  oben 

Anm.  169.  Der  2.  Beweis  beruht  auf  den  beiden  Diodorstellen,  s.  oben  S.  215.  Der 

3.  Beweis  operiert  mit  der  von  de  Boor  u.  a.  bestrittenen  These  von  dem  4jäh- 
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nicht  dictatoies  sine  consulibus  haben  in  ihnen  regiert,  wi(!  die  Kap. 

Fasten  behaupten,  sondern  Konsuln.  Die  Namen  dieser  Konsuln, 

die  Soltau  (R.  Chr.  333 — 340)  glaubt  restituieren  zu  können,  sind 
durch  eine  Fastenredaktion,  welche  an  Stelle  der  Anitsjahrrechnung 

eine  Rechnung  nach  natürlichen  Jahren  einführen  wollte  und  des- 
halb 4  Anitsjahre  glaubte  auswerfen  zu  müssen,  getilgt  worden  und 

dadurch  eine  Zeitlang  aus  den  Fasten  und  Chroniken  verschwunden, 
nämlich  bei  allen  Annalisten  von  Cato  bis  in  die  Zeit  Varros. 

Atticus  und  Varro  aber  haben  die  4  Jahre  wieder  liervorgcholt  und 

als  Diktatorenjahre  in  die  Liste  eingesetzt.  —  Wenn  diese  Hypo- 
these nicht  mit  dem  Staatsrecht  unverträglich  ist,  so  kommt  sie 

dafür  mit  der  Ueberlieferung  noch  mehr  in  Konflikt  als  die  Unger- 
sche.  Denn  sie  muss  nicht  bloss  die  Darstellung  des  Livius,  sondern 

auch  die  der  Kap.  Fasten,  auf  die  sich  TJnger  wenigstens  be- 
rufen konnte,  als  einen  Irrtum  verwerfen.  Man  kann  Soltaus 

Theorie  mit  der  einfachen  Frage  ad  absurdum  führen:  wenn  Atti- 

cus und  Varro  vier  früher  in  den  Fasten  aufgeführten,  dann  ge- 
tilgten Konsulaten  wi^ßder  zu  ihrem  Recht  und  zu  ihrem  Platz 

in  der  Beamtenliste  verhelfen  wollten,  warum  haben  sie  dann  nicht 

die  Namen  der  Konsuln  selbst  restituiert,  statt  an  ihrer  Stelle  die 

staatsrechtlich  unmöglichen  dictatores  sine  consulibus  einzuführen? 

Wenn  Soltau  sich  heute  noch  getraut,  die  echten  Namen  wieder- 

zufinden, —  eine  Bemühung,  in  der  ich  freilich  nur  unnütz  ver- 
schwendeten Scharfsinn  erkennen  kann  —  sollten  da  nicht  Atticus 

und  Varro  noch  viel  eher  die  Hilfsmittel  dazu  gehabt  haben? 

n.  Die  Versuche,  die  Diktatorenjahre  alle  (Unger  und  Soltau) 

oder  teilweise  (Holzapfel)  als  geschichtlich  zu  erweisen,  können 
nicht  als  überzeugend  anerkannt  werden.    Man  muss  zu  der  alten, 

rigen  Intervall  als  Minimalfrist  zwischen  zwei  Lustren.  Der  4.  Beweis  setzt 

den  regelmässigen  Wechsel  von  patrizischen  und  plebeischen  Kurulädilen  vor- 
aus, der  nicht  unbedingt  sicher  ist;  auch  ist  die  Sache  deshalb  nicht  zu  einem 

Beweis  zu  verwerten,  weil  nicht  feststeht,  ob  das  ädilicische  Amtsjahr  sich 
mit  dem  konsularischen  deckte  oder  von  dem  wechselnden  Antrittstermin  des 

letzteren  unabhängig  war.  Dem  5.  Beweis  gesteht  Soltau  selbst  nur  einen 
relativen  Wert  zu,  weil  das  Gesetz  über  die  Iteration  des  Konsulats  nie  strikt 
beobachtet  worden  ist.  Uebrigens  fallen  die  Deduktionen  Holzapfels  (56  ff.) 

und  Soltaus  (327)  dahin,  wenn  das  Gesetz  nicht  mit  Mommsen  (R.  St.  R.  I- 
500  f.)  dahin  verstanden  wird,  dass  zwischen  dem  Ende  des  ersten  und  dem 

Antritt  des  zweiten  10  Jahre  liegen  sollten,  sondern  dahin,  dass  das  Tnter- 
vall zwischen  den  beiden  Antrittstagen  gemeint  ist.  Letzteres  ist  mir 

wahrscheinlicher;  denn  die  Bestimmung  lautete:  ne  quis  eundem  magistratum 
intra  10  annos  c  a  p  e  r  e  t  (Liv.  7,  42).  Vgl.  Anm.  268  und  zu  magistratum 
capere  im  Unterschied  von  mag.  gerere:  Hartmann,  D.  röm.  Kai.  251. 
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von  Niebulir  und  Moinmsen  vertretenen  Ansicht  zurückkehren:  D  i  e 

J)iktatorenjahre  sind  ehr  onographische  Fiktio- 

nen; die  in  den  Kap.  Fasten  unter  421,  430,  445,  453  Varr.  ge- 
nannten Diktatoren  funktionierten  tatsächlich,  wie  es  Livius  darstellt, 

unter  den  Konsuln  von  420,  429,  444,  452  Varr.  -''^),  und  sind  nur 
aus  chronographischen  Gründen  von  ihren  Konsulaten  getrennt  und 

als  eigene  Amtsjahre  gerechnet  worden ;  die  Diktator enj ah rc  sind  also, 

wie  Moramsen  es  ausdrückt,  „chronologische  Lückenbüsser",  „chrono- 

graphische Nachhilfen"  (R.  Chr.  106,  A.  188). 
Aber  welches  Motiv  leitete  den  Chronographen,  der  diese  4 

fiktiven  Jahre  in  die  Tabelle  einschob?  Darüber  gehen  auch  auf 

der  Grundlage  dieser  Ansicht  die  Hypothesen  noch  weit  ausein- 

ander ^").  Es  sind  Jahrschaltungen,  bestimmt  ein  chronologisches 
Defizit  zu  decken;  die  Kardinalfrage  wird  also  sein,  für  welchen 

Zeitraum  die  Schaltung  bestimmt  ist,  für  welche  Periode 

dadurch  die  Ausgleichung  mit  der  wahren  Zeit 

li  er  gestellt   werden   soll. 
M  0  m  m  s  e  n  stellte  die  Hypothese  auf,  die  Einschaltung  der 

4  Jahre  sei  berechnet  gewesen  für  die  Zeit  vom  Konsulat  des  Q. 

Servilius  und  L.  Genucius  (393  Pol.  392  Varr.)  bis  zum  Konsulat 

des  M.'  Valerius  und  M.'  Otacilius  (488  Pol.  491  Varr.).  Diese 
96  Amtsjahre,  meint  Mommsen,  haben  in  der  Tat  100  Kalenderjahre 

umfasst;  die  fehlenden  4  Jahre  seien  durch  Interregnen  ausgefüllt 

gewesen ;  da  man  nun  Interregnen  nicht  in  der  Jahrtabelle  berück- 
sichtigen konnte,  habe  man  zuerst  die  4  Amtsjahrkollegien  von  420, 

429,  444,  452  Varr.  doppelt  gezählt  und  später  (nach  Mommsen, 
R.  Chr.  111  wohl  erst  in  den  Kap.  Fasten)  statt  der  Doppelzählung 

die  4  Diktatorenjahre  hereingesetzt  (R.  Chr.  203,  R.  F.  II,  380).  — 
Allein  dass  der  durch  jene  Konsulate  eingeschlossene  Zeitraum  in 

272)  Die  gegen  diese  Annahme  Mommsens  (R.  Chr.  116)  von  Fruin  (J.  f."Ph. 
1894,  S.  113)  vorgebrachten  Bedenken  sind  belanglos.  Sein  Vorschlag,  bei  der 
Deutung  der  Diktatorenjahre  von  den  Angaben  des  Idacius  auszugehen,  ist 
ein  Irrweg,  wie  alle  Versuche,  die  Erklärung  der  römischen  Chronologie  auf 
diese  späten  Chronographen  und  ihre  verderbten  und  lückenhaften  Listen  zu 

gründen. 
273)  Ungenügend  ist  die  Erklärung  von  Fränkel  (Stud.  I,  117),  der  die 

Diktatorenjahre  zwar  als  spätere  Fiktionen  anerkennt,  aber  gar  nicht  nach 
chronologischen  Gründen  dafür  fragt,  sondern  einfach  annimmt,  den  Diktatoren, 

die  faktisch  zugleich  mit  den  Konsuln  regierten,  sei  von  ,  energischen  Ge- 

schichts verbesserern "  je  ein  besonderes  Regierungsjahr  zuerteilt  worden.  Das 
stimmt  nicht  dazu,  dass  gerade  in  erzählenden  Werken  diese  Trennung  nir- 

gends vorkommt,  sondern  nur  in  Tabellen,  die  der  Jahrzählung  dienen. 
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AVirklichkeit  100  Kalenderjahre  betrug,  winl  niemand  glauben,  der 

den  Pülybischen  Ansatz  der  gallisclien  Belagerung  auf  oL  08,  2  für 

richtig  hält.  Denn  da  491  Varr.  unbestritten  =  ol.  129,  1/2  ist,  so 
wäre,  wenn  jene  Periode  in  der  Tat  ein  saeculum  durstellte,  391 
Varr.  =  ol.  104,  1/2  zu  setzen  und  dementsi)rcchend  3G4  Varr.,  das 

Aratsjahr  der  gallischen  Belagerung,  =  ol.  97,  2/3.  Die  gallische 

Belagerung  käme  also  auf  ein  falsches  Datum.  Gegen  diese  Kon- 
sequenz suchte  sich  Mommsen  freilich  durch  die  Hypothese  zu 

schützen,  die  5jährige  Anarchie  sei  ebenfalls  ein  Ersatz  für  Inter- 
regnen gewesen,  der  nur  ungeschickterweise  en  bloc  eingeschaltet 

worden  sei  statt  in  Zwischenräumen  verteilt ;  in  die  Periode  zwischen 

gallischer  Belagerung  und  dem  Kollegium  von  391  Varr.  hätten  von 
den  5  nur  3  Jahre  eingelegt  werden  sollen  (R.  Chr.  206).  Diese 

Vermutung  ist  aber  gekünstelt  und  beruht  auf  einer  falschen 
Ansicht  über  die  Anarchie.  Die  Annahme,  dass  zwischen  den 

Konsulaten  von  392  und  491  Varr.  die  in  Interregnen  ver- 
flossene Zeit  4  Jahre  ausgemacht  habe,  stösst  aber  auch  noch  auf 

andere  Schwierigkeiten,  die  Unger  (Stadtära  94  f.)  dargelegt  hat: 
Die  bezeugten  Interregna  machen  zusammen  kein  Jahr  aus;  dass 

Livius  grössere  Interregnen  übergangen  haben  sollte,  ist  nicht  an- 

zunehmen, ebensowenig,  dass  in  der  Zeit  von  462 — 491  Varr.,  wo- 
für Livius  fehlt,  so  viele  und  so  lange  Interregnen  vorkamen,  dass 

damit  4  Jahre  ausgefüllt  wurden;  zudem  ist  jedenfalls  ein  Teil  der 

in  Interregnen  verflossenen  Zeit  durch  Verkürzung  mehrerer  Amts- 
jahre wieder  kompensiert  worden.  Wenn  Mommsen  weiter  als 

Stütze  der  Annahme,  dass  von  391 — 491  Varr.  wirklich  100  Kalen- 
derjahre verflossen  seien,  die  für  die  Jahre  391  und  491  bezeugten 

Nagelschlagungen  anführt,  so  ist  die  Hypothese  von  dem  säkularen 

Charakter  der  Kapitolinischen  Nagelschlagung  durch  Unger,  Holz- 
apfel und  Soltau  als  hinfällig  erwiesen  (vgl.  oben  S.  159,  A.  194). 

S  e  e  c  k  (Kal.-Taf.  163)  sieht  in  den  4  Diktatorenjahren  eben- 

falls eine  auf  die  Zeit  von  392 — 491  Varr.  berechnete  Schaltung. 
Abweichend  von  Mommsen,  dessen  Interregnentheorie  er  nicht  teilt, 

lässt  er  aber  die  96  Amtsjahre  nicht  über  100,  sondern  nur  über 

96  Kalenderjahre  sich  erstrecken.  Diese  96  Kalenderjahre  haben 

nach  seiner  Ansicht  die  Pontifices  gleich  100  Mondjahren  gerechnet. 

Im  Jahr  491  nun  „wollte  der  Pontifex  maximus,  dass,  was  in  sa- 
kralem Sinne  ein  Jahrhundert  war,  es  auch  in  kalendarischem  werde; 

dem  Publikum  sollte  ad  oculus  demonstriert  werden,  dass  seit  der 

letzten  Nagelschlagung  wirklich  ein  volles  Säkuluiu  verflossen  sei, 

und  deshalb  wurde    in    der   Numerierung  der  jährlich  wechselnden 
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Kalendertafeln,  nachdem  man  sie  zuerst  richtig  von  1 — 96  durch- 
gezählt liatte,  plötzlich  auf  101  übergesprungen  (!).  Die  Lücke  in 

den  Fasten,  welche  sich  dadurch  ergab,  wurde  dadurch  ausgefüllt, 
dass  man  aus  4  Diktaturen  Jahresämter  konstruierte  und  so  die 

4  fehlenden  Eponymenkollegien  ersetzte"  (Kal.-Taf.  165).  Bei  dieser 
Hypothese  ist  vorausgesetzt,  dass  die  Pontifices  ihr  Säkulum  nicht 

nach  reinen  Mondjahren  berechneten,  sondern  „einfach  nach  12 monat- 
lichen Jahren  ohne  Schaltung,  welche  wahrscheinlich  für  Mondjahre 

gelten  sollten,  so  sehr  sie  in  "Wirklichkeit  davon  verschieden  waren". 
Seeck  muss  selbst  zugeben :  „Dies  Verfahren  ist  freilich  unglaublich 

roh".  „Doch,  fährt  er  fort,  Aehnliches  sind  wir  bei  den  römischen 

Kalendermachern  ja  längst  gewohnt".  Es  fragt  sich  nur,  ob  Seecks 
Ansicht  von  der  Borniertheit  der  römischen  Kalendermacher  be- 

rechtigt ist.  Auch  seine  Erklärung  der  Diktatorenjahre  kann  nur 

billigen,  wer  mit  ihm  die  Voraussetzung  teilt,  dass  „diejenige  Hypo- 
these, welche  den  römischen  Pontifices  und  den  römischen  Histori- 

kern die  allerplumpsten  Schnitzer  zumutet,  eben  die  richtige  sei" 
(Kal.-Taf.  171). 

Nach  Holzapfel  (R.  Chr.  133)  soll  die  Einschaltung  der  3  ersten 
Diktatorenjahre  zur  Korrektur  der  Zeit  nach  dem  Amtsjahr  354 

Varr.  gedient  haben :  Der  Urheber  der  Einschaltung  habe  von  der 

Sonnenfinsternis  des  21.  Juni  400  v.  Chr.  (=  Ende  von  ol.  94,  4) 
gewusst;  nun  habe  er  in  der  Stadtchronik  unter  den  Militärtribunen 

P.  Manlius  P.  Licinius  L.  Titinius  etc.  (355  Pol.  354  Varr.)  eine 

Sonnenfinsternis  verzeichnet  gefunden;  diese  beiden  Finsternisse 

habe  er  miteinander  identifiziert  und  daraus  geschlossen,  dass  jenes 

Amtsjahr  =  ol.  94,  4/95,  1  zu  setzen  sei.  (In  der  Polyb.  Tabelle 
stand  es  bei  ol.  95,  4,  vgl.  Diodor  XIV,  47).  „Es  ist  hienach  klar, 

dass  jene  3  Diktatorenjahre  eben  zu  keinem  andern  Zwecke  einge- 
schoben worden  sind,  als  um  die  Sonnenfinsternis  des  Jahres  354 

auf  ol.  95,  1  zu  bringen".  Bei  dieser  Deduktion  sind  mehrere  Prä- 
missen anfechtbar,  einmal  die  Absonderung  der  drei  ersten  Dikta- 

torenjahre vom  vierten  (vgl.  oben  S.  216),  vor  allem  aber  die  An- 
nahme, dass  die  sog.  Ennius-Finsternis,  von  der  Cicero  de  rep. 

I,  25  nur  sagt,  sie  habe  „ungefähr  im  350.  Jahre  Roms"  stattge- 
funden, unter  den  oben  genannten  Eponymen  im  Stadtbuch  ver- 
zeichnet gewesen  sei.  Die  Erwägungen,  durch  die  Holzapfel  auf 

dieses  Jahr  gekommen  ist  (126  fi".),  sind  keineswegs  einwandfrei. 
Am  weitesten  dehnt  M  a  t  z  a  t  (R.  Chr.  345  f.,  R.  Z.  41  ff.)  die 

Periode  aus,  für  welche  die  Einschaltung  berechnet  gewesen  sein 

soll.     Nach  ihm  liegt  ihre  Ursache  in  derä  neuen  Gründungsdatum 
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ol.  6,  3.  Weil  dieses  3  Jahre  mehr  verlangte  als  das  bisher  gel- 

tende (ol.  7,  2),  so  habe  Atticiis  unter  Weglassung  des  3.  Dezem- 
viraljahrs  die  4  Diktatorenjahre  hereingesetzt.  Voraussetzung  dieser 

Hypothese  ist  die  Ansicht,  dass  der  neue  Ansatz  ol.  G,  3  durch 

astronomische  Berechnungen  in  Anknüpfung  an  die  von  der  Sage 
behaupteten  Finsternisse  bei  der  Konzeption  und  beim  Tod  des 

Romulus  gefunden  worden  sei.  Die  spätere  Erörterung  wird  zeigen, 

dass  diese  Ansicht  nicht  gebilligt  werden  kann.  (S.  227  ff.) 

Meine  Vermutung  geht  dahin,  dass  die  Einschaltung 
nicht  auf  die  ganze  Zeit  ab  Urbe  condita  wie  nach  Matzat,  aber 

auch  nicht  auf  einen  kleineren  Ausschnitt  aus  der  späteren  Zeit 

wie  nach  Mommsen,  Seeck  und  Holzapfel,  sondern  auf  die  ganze 
Zeit  der  Republik  berechnet  ist.  Es  kann  nämlich, 

wie  ich  glaube,  sehr  wahrscheinlich  gemacht  werden,  dass  Varro 

und  Atticus  die  Ansicht  hatten,  das  erste  Konsulat  sei  von  Polybios 
fälschlich  zu  ol.  68,  2  gestellt  worden ;  es  müsse  drei  Jahre  früher, 

auf  ol.  67,  3,  angesetzt  werden.  Diesem  um  3  Jahre  höheren  An- 

satz zulieb  schoben  sie  unter  Auslassung  des  tertius  annus  decem- 

viralis  4  Diktatorenjahre  in  die  Tabelle  ein.  Wie  sie  zu  ihrer  Ab- 
weichung von  dem  Ansatz  des  Polybios  kamen,  ist  im  folgenden 

Paragraphen  näher  auszuführen. 

5.  Mutmassliches  Motiv  für  die  Ansetzung  des  ersten  Konsulats 
auf  Ol.  67,  3. 

Da  Varro  und  Atticus  Rom  im  Frühling  ol.  6,  3  (753  v.  Chr.) 

gegründet  sein  liessen  und  auf  die  Königszeit  244  Jahre  rechneten, 

so  muss  die  Verfassungsänderung  von  ihnen  auf  Frühjahr  ol.  67,  3 

(509  V.  Chr.)  angesetzt  und  das  erste  Konsulat  (245  Urbis)  tabel- 
larisch mit  ol.  67,  3  zusammengestellt  worden  sein  (weil  1  ürbis 

=  ol.  6,  3).  Von  den  beiden  Daten  für  die  Gründung  der  Stadt 
und  der  Republik  ist  ohne  Zweifel  das  letztere  zuerst  von  ihnen 

fixiert  und  daraus  erst  durch  Addition  der  längst  geläufigen  244 

Königsjahre  das  Gründungsdatum  abgeleitet  worden.  Schon  die 

Analogie  spricht  dafür :  seit  Fabius  Pictor  haben  die  späteren 

Chronographen  nur  die  Chronologie  der  Republik  korrigiert.  Die 

Königszeit,  für  die  eine  Verbesserung  der  Chronologie  nicht  mög- 
lich war,  blieb  ein  konstantes  Appendix  von  244  Jahren,  das  der 

republikanischen  Periode  vorgesetzt  wurde :  jede  Verschiebung  des 

ersten  Konsulats  hatte  eine  parallele  Verscliiebung  des  Gründungs- 
jahrs zur  Folge. 
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Es  ist  demnach  zu  fragen,  welche  Gründe  wohl  den  Varro 

oder  Atticus  bewogen  haben,  die  Verfassungsänderung  in  ol.  G7,  3 

zu  setzen.  August  IMommsen  hat  vermutet,  man  habe  einen  Syn- 
chronismus herstellen  wollen  zwischen  der  Einsetzung  der  Republik 

in  Athen  und  dem  gleichen  Ereignis  in  Rom  (Rh.  M.  XIII.  1858, 

S.  61).  Diese  Hypothese  scheitert  schon  daran,  dass  Hippias  im 

Frühjahr  ol.  67,  2  (510  v.  Chr.)  vertrieben  wurde  (Ed.  Meyer,  G.  d. 

A.  II  §  490),  während  die  Vertreibung  des  Superbus  bei  Atticus 

und  Varro  auf  Frühling  ol.  67,  3  trifi't.  Sie  hat  aber  auch  grund- 
sätzliche Bedenken  gegen  sich.  Ich  halte  es  nicht  für  richtig,  bei 

Gelehrten  wie  Varro  und  Atticus  vorauszusetzen,  sie  haben  auf 

unwissenschaftliche  Spielereien  ihre  Zeitrechnung  gestützt.  Viel 

eher  wird  man  das  Richtige  treft'en,  wenn  man  ein  wissenschaftliches 
Motiv  bei  ihnen  voraussetzt.  Sie  müssen  die  Meinung  gehabt  haben 

(die  deshalb  noch  nicht  objektiv  richtig  zu  sein  braucht),  durch  ihren 

veränderten  Ansatz  werde  die  römische  Zeitrechnung  wirklich  ver- 

bessert, d.  h.  mit  der  wahren  Zeit  in  grössere  Uebereinstimmung  ge- 
bracht. 

Wie  konnten  sie  zu  dieser  Meinung  kommen?  Ich  glaube,  dass 

"auch  hier  wieder  die  Zählung  der  Kalenderjahre  vermittelst  der  am 
Kapitolinischen  Tempel  eingeschlagenen  Jahresnägel  hereinspielt. 

Es  ist  oben  (S.  163)  wahrscheinlich  zu  machen  versucht  worden, 

dass  der  Dedikationstag  des  Tempels  der  13.  Sept.  ol.  68,  2  (507  v. 

Chr.)  war.  Polybios  hatte  die  zu  seiner  Zeit  in  Rom  geltende  An- 
sicht geteilt,  dass  der  Tempel  gleich  im  ersten  Amtsjahr 

der  Republik  dediziert  worden  sei  (Pol.  III,  22,  1)  und  es  war 

dies  wohl  der  Grund,  warum  er  die  Verfassungsänderung  in  das 

Frühjahr  ol.  68,  1  (507)  datierte  (vgl.  S.  163). 

Dagegen  findet  sich  bei  Dion.  Hai.  V,  25  und  bei  Tacitus  Hist. 

IIT,  72  die  Version  vertreten,  der  Tempel  sei  im  dritten  Amts- 
jahr der  Republik  (P.  Valerio  III  M.  Horatio  11  cons.)  von 

dem  Konsul  Horatius  geweiht  worden.  Man  wird  darin  die  in  späterer 
Zeit  herrschende  Ansicht  erkennen  und  annehmen  dürfen,  dass  auch 

Varro  und  Atticus  sie  teilten,  ja  dass  sie  vielleicht  gerade  durch 

die  antiquarischen  Studien  dieser  Gelehrten  aufgebracht  worden  ist. 
Gingen  aber  Varro  und  Atticus  von  der  Ansicht  aus,  der  Tempel 

sei  im  dritten  Konsulatsjahr  erst  dediziert  worden,  so  mussten  sie 

folgendermassen  rechnen:  Die  Iden  des  September  des  Ol.- Jahres 
68,  2  (507)  fallen  in  das  dritte  Amtsjahr;  folglich  musstc  Idibus 

Sept.  ol.  68,  1  (508)  das  zweite  und  Id.  Sept.  ol.  67,  4  (509)  das  erste 
Kollegium  im  Amt  gewesen  sein ;  demnach  niusste  letzteres,  da  für 
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die  Vertreibung  des  Königs  der  24.  Februar  in  der  Tradition  fest- 
stand, im  Frühjahr  ol.  G7,  3  (509)  das  Amt  angetreten  haben. 

Das  Motiv  für  die  Hinaufschiebung  des  Jtepublikbeginns  lag 
somit  vermutlich  in  der  veränderten  Theorie  über  das  Konsulats- 

jahr (nicht  über  das  Kalenderjahr,  d.  h.  das  wahre  olympiadische 
Datum)  der  Dedikation  des  Ka])itolinischen  Heiligtums.  Ob  die 

Polybianische  oder  die  Varronische  Ansicht  besser  begründet  ist, 
wird  erst  im  III.  Teil  zu  untersuchen  sein, 

G.  I)ie  Kouseqnenzen  des  neaen  Ansatzes  der  ßepnblikbcgriindniig. 

Die  veränderte  Ansetzung  des  Beginns  der  Republik  musste 

sich  in  der  Jahrtabelle  nach  zwei  Seiten  hin  geltend  machen.  Ein- 
mal nach  rückwärts  für  den  Ansatz  der  Stadtgründung.  Zwar 

wäre  es  auch  denkbar  gewesen,  den  Ansatz  ol.  7,  2  oder  ol.  7,  1 

beizubehalten  und  die  Königszeit  entsprechend  auf  241  oder  242 
Jahre  herabzusetzen.  Aber  man  nahm  es  offenbar  leichter, 

das  Gründungsdatum  als  die  Zahl  der  Königsjahre  zu 
ändern.  Dies  wird  verständlich,  wenn  wir  bedenken,  dass  keiner 

der  zahlreichen  Annalisten  versäumt  haben  wird,  die  Summe  der 

Königsjahre  anzugeben,  während  dagegen  die  meisten  —  weil  in 
erster  Linie  für  Römer  schreibend  —  so  wenig  wie  Cato  und  Livius 
ein  Olympiadenjahr  genannt  haben  werden.  So  war  die  244jährige 

Königszeit  zum  Gemeinbesitz  der  populären  Tradition  geworden, 

während  die  griechischen  Gründungsdaten  mehr  nur  in  gelehrten 

Kreisen  zu  Hause  waren.  Da  man  also  an  der  244jährigen  Königs- 
zeit nicht  rühren  wollte,  so  musste  die  Gründung  244  Jahre  vor 

Frühling  ol.  67,  3  (509),  also  in  Frühling  ol.  6,  3  (753)  gesetzt  werden. 
Zum  andern  musste  der  veränderte  Ansatz  für  den  Beginn  der 

Republik  auch  nach  vorn  seine  Wirkung  ausüben  und  eine  Modi- 
fikation der  republikanischen  Jahrtabelle  nach  sich  ziehen.  Wenn 

das  erste  Konsulat  nunmehr  =  ol.  67,  3  wurde,  während  es  bei 

Polyb  zu  ol.  68,  2  gestellt  war,  so  mussten  in  die  synchronistische 
Tabelle  auf  der  römischen  Seite  3  Jahre  eingeschaltet  werden. 
Diese  3  Jahre  hätten  sehr  leicht  dadurch  beschafft  werden  können, 

dass  man  die  von  Fabius  aufgeführten,  von  Polyb  getilgten  3  Kon- 

sulate wieder  hervorholte  (vgl.  S.  163  f.).  Dies  geschah  nicht;  offen- 
bar war  die  Polybianische  Redaktion  der  Fastenliste  so  allgemein 

in  die  historische  Literatur  eingedrungen  (man  sieht  das  an  Livius 

und  Dionys),  dass  man  nicht  wagte,  in  die  Jahrtabelle  Konsulate 

einzuschieben,  die  in  den  annalistischen  A\'erken  nicht  erwähnt  wurden. 
Leaze,  Dio  römische  Jubrzüblung.  15 
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Nocli  weniger  bat  mau  sich  dadurch  zu  helfen  gesucht,  dass 
num  erfundene  Konsulate  einschob,  und  diese  Tatsache  ist  sehr 

geeignet,  vor  der  so  beliebten  Annahme  zu  warnen,  als  haben  es 
die  römischen  Pontifices  oder  Historiker  zu  allen  Zeiten  leicht  ge- 

nommen, ganze  Eponymenkollegien  zu  interpolieren  (vgl.  S.  10,  29,  35). 
Varro  und  Atticus  halfen  sich  durch  ein  anderes  IVIittel,  das 

ihnen  die  Form  ihrer  Tabelle  an  die  Hand  gab.  In  dieser  waren 

ausser  den  eponymen  Kollegien  auch  die  Diktatoren  verzeichnet. 

Sie  bewerkstelligten  nun  die  Schaltung  einfach  in  der  Weise,  dass 

sie  einige  Diktatoren  in  der  Numerierung  der  Stadtjahre  mit- 
zählen Hessen.  Da  sie  abweichend  von  Polybios  der  Regierung  der 

zweiten  Dezemvirn  nur  Eine  Jahresstelle  gegeben  hatten  statt  zwei, 
so  erhöhte  sich  die  Zahl  der  einzuschaltenden  Jahre  von  drei  auf 

vier.  Viermal  haben  sie  deshalb  einem  Diktator  eine  besondere 

Jahresziffer  beigeschrieben  (421,  430,  445,  453).  Natürlich  wollten 
sie  damit  niemand  einreden,  diese  Diktatoren  haben  tatsächlich  ein 

ganzes  Jahr  anschliessend  an  die  vorher  genannten  Konsuln  regiert. 

Schwerlich  haben  sie  auch  nur  an  die  Möglichkeit  eines  Missver- 

ständnisses gedacht.  Dass  Diktaturen  niemals  ausserhalb  des  Kon- 
sulats vorkamen,  war  jedermann  so  bekannt,  dass  sie  voraussetzen 

durften ,  die  Mitnuraerierung  der  Diktatoren  werde  von  keinem 
Verständigen  in  ihrem  Charakter  als  blosse  Jahrschaltung  verkannt 

werden.  Die  Notiz,  mit  der  die  Kapitolinischen  Fasten  die  Dik- 

tatorenjahre begleiten:  hoc  anno  dictator  et  mag.  equ.  sine  consu- 
libus  fuerunt,  stand  sicher  in  dieser  Fassung  nicht  schon  bei  Varro 
und  Atticus. 

Auffallend  ist,  dass  die  vier  Jahre  erst  an  so  später  Stelle, 

im  5.  Jahrh.  der  Stadt,  eingeschaltet  wurden.  Vielleicht  liegt  die 

Erklärung  darin,  dass  die  Römer  erst  im  5.  Jahrh.  mit  der  griechi- 
schen Welt  in  nähere  und  dauernde  Berührung  traten.  Von 

Pyrrhus  wussten  Varro  und  Atticus,  dass  er  ol.  124,  4  nach  Italien 
kam;  sie  wussten  aber  auch,  dass  das  im  Konsulat  des  Laevinus 

geschah.  Dies  wäre  ohne  die  4  einzulegenden  Jahre  in  ihrer  Tabelle 

auf  ol.  123,  4  gekommen.  Vor  diesem  Konsulat  also  musste  der 

Synchronismus  der  Konsulate  und  der  Olympiadenjahre  in  Ordnung 

gebracht  werden.  Es  wurden  deshalb  aus  der  nächst  vorhergehen- 
den Zeit  4  Diktaturen,  die  in  Intervallen  von  ungefähr  10  Jahren 

auseinanderlagen,  mit  Jahrzahlen  versehen.  In  dem  früheren  Teil 

ihrer  Tabelle  hatten  sie  wohl  auch  griechische  Ereignisse  unter 

dem  ihnen  zukommenden  Olympiadenjahr  eingetragen  (vgl.  unten 

'S.  246  zu  Gellius  17,  21),  aber  da  für  diese  Ereignisse  das  gleich- 
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zeitige  römische  Konsulat  nicht  unmittelbar  gegeben  war  wie  bei 

der  Scaßaaig  IIu^^ou,  so  hatte  sich  die  P^inschaltung  der  4  Jahre  zur 
Herstellung  des  richtigen  Synchronismus  vor  dein  5.  Jahrh.  nicht 

als  dringlich  erwiesen;  ja  sie  möglichst  spät  einzuschalten,  mochte 

vielleicht  aus  dem  Grund  für  praktisch  gehalten  worden  sein,  weil 
dann  die  Jahrzahlen  für  die  einzelnen  Konsulate  bis  zum  Dezem- 

virat  mit  der  bisher  geltenden  Polybianischen  Zählung  vollkommen 

übereinstimmten,  von  da  bis  420  Varr.  nur  um  eine  Einheit  diffe- 
rierten. 

7.  Das  Motiv  für  den  Grüiidungsansatz  ol.  0,  3. 

„Es  ist  zu  bedauern,  sagt  Idcler  (Hdb.  II,  155),  dass  wir  die 

Gründe  nicht  kennen,  wodurch  sich  Varro  für  ol.  G,  3  hat  bestim- 

men lassen."  In  der  Tat  wäre  es  von  besonderem  Interesse,  zu 

wissen,  auf  welcher  Grundlage  die  heute  allgemein  rezipierte  Zäh- 
lung der  römischen  Jahre  beruht.  Da  uns  die  Ueberlieferung  im 

Stich  lässt,  sind  wir  auf  Vermutungen  angewiesen.  Im  Vorher- 
gehenden ist  die  Hypothese  aufgestellt  worden,  dass  Varro  und 

Atticus  auf  Grund  chronologischer  Erwägungen, 

die  an  das  Dedikationsdatum  des  Kapitolini- 
schen Tempels  anknüpften,  zunächst  den  Beginn  der 

Republik  auf  ol.  67,  3  fixierten,  und  dass  der  Gründungsansatz 

ol.  6,  3  nur  eine  Konsequenz  dieser  Festsetzung  war,  gegeben  durch 
das  traditionelle  Intervall  von  244  Jahren. 

Eine  ganz  andere  Ansicht  über  die  Entstehung  des  Varroni- 
schen  Gründungsdatums  ist  von  ü  n  g  e  r ,  M  a^i-^-a-t— nnd  S  e  e  q  k 

aufgestellt  worden.  Gemeinsam  ist  ihren  in  Einzelheiten  differie- 

renden Auseinandersetzungen  der  Gedanke  2'*):  Der  Schöpfer  des 
Ansatzes  ol.  6,  3  ist  nicht  Varro  oder  Atticus,  sondern  Tarutius. 

Dieser  hat  das  Jahr  ol.  6,  3  durch  astronomische  Rech-, 
nung  mit  chaldäischen  Finsterniszyklen  gefunden. 

Die  zwei  Hauptvarianten  dieser  Grundidee  sind  folgende:  Entweder 

274)  Unger,  J.  f.  Ph.  1887,  409:  „Das  Varron.  Datum  der  Gründung  Roms 

verdankt  seine  Entstehung  der  Astrologie".  Matzat,  R.  Chr.  I,  353:  ,Da.s'ist die  Geschichte  der  varronischen  Aera.  Ihr  wahrer  Urheber  ist  in  erster  Linie 

Tarutius,  in  zweiter  Atticus ;  der  greise  Varro  nur  derjenige,  welcher  sie, 

unter  dem  Beifallc  Ciceros,  zur  Herrschaft  gebracht  hat."  Seeck  182:  ,Auf 
der  Tarutiöchen  Finsternisberechnung  beruht  das  System  des  Atticus,  welches 
durch  Varro  seine  Verbreitung  gefunden  und  von  ihm  den  Namen  erhalten 

hat".  Auch  Kubitschek  (Art.  Aera  in  R.E.  I,  G23)  nimmt  an,  dass  Varro  sieh 
bei  der  Berechnung  des  Datvnus  ol.  G,  3  der  Hilfe  des  Tarutius  bediente. 

15* 
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soll  Tarutius  von   der  sog.  Enniusfinsternis    aus   mit  Hilfe 
der    chaldäisclien    Periode    die    Sonnenfinsternis     beim    ,6 

Tod    des    Romulus    auf  ol.  15,4  fixiert  und  von  da    aus  mit    fj 

den  traditionellen  37  Regierungsjaliren  des  Romulus  für  die  Grün-"^^ 
düng  auf  ol.  6,  3  gekommen  sein  (Matzat,  R.  Chr.  I,  342  ff.,  Seeck, 

Kal.-Taf.  119  ff.);  oder  soll  er  von  einer   in    seiner    eigenen 
Zeit     beobachteten     Sonnenfinsternis     aus    durch 

Rückrechnung  mit  chaldäisclien  Zyklen    die    Sonnenfinster- 
nis   bei    der    Empfängnis    des    Romulus    auf  ol.  2,  1 

fixiert  und  von  da  aus   mit  den  traditionellen  18  Jahren,   die  Ro- 
mulus bei  der  Gründung  gezählt  haben  soll,    für  diese    auf  ol.  6,  3 

gekommen  sein  (Unger,  Rh.M.  35.  1880,  S.  23,  J.  f.  Ph.  1887,  S.  414, 
Matzat,  R.  Zeitr.  41  ff.). 

JTPgen  (\\p  Thenrjpij  dass  die  Var  ronische  Aera  auf 
einer  Finsternisrechnung  des  Tarutius  beruhe, 

ist  vor  allem  ein  prinzipielles  Bedenken  geltend  zu  machen.  Soll 

man  glauben,  dass  Varro  und  Atticus  ihre  neue  Zeitrechnung  auf 

Ereignisse  gestützt  haben,  die  einer  durchaus  mythischen  Zeit  an- 
gehörten (Empfängnis  und  Himmelfahrt  des  Romulus)  und  von 

denen  sie  wohl  wussten,  dass  nicht  gleichzeitige  Tradition,  sondern 

erst  spätere  Fabulierung  sie  mit  Sonnenfinsternissen  in  Verbindung 

gebracht  hatte -'^)?  Würden  sie  bei  einem  solchen  Verfahren  den 
Namen  von  Gelehrten  und  Altertumsforschern  verdienen?  Ja 

hätten  sie  es  überhaupt  wagen  dürfen,  eine  veränderte  Jahrzählung 

einzuführen,  die  doch  sicher  da  und  dort  als  unbequeme  Neuerung 

empfunden  wurde  2^''),  wenn  sie  dafür  keine  anderen  Stützpunkte 
gehabt  hätten  als  die  Berechnung  mythischer  Fakta  auf  Grund 

ihrer  nur  von  der  Sage  hergestellten  Verbindung  mit  astronomi- 
schen Ereignissen?  Matzat  selbst  charakterisiert  einmal  die  Art, 

wie  nach  seiner  Ansicht  Tarutius  das  Gründungsjahr  errechnet 
haben  soll,  mit  den  Worten:  „Dieser  Gallimathias  ist  die  Basis  \ 

der  rezipierten  römischen  Jahresrechnung".  (VerF.  d.  38.  Ph.-Vers.  1 
1885,  S.  297.)  Wenn  man  zu  einem  solchen  Ergebnis  kommt,  so 

scheint  mir  das  kein   gutes  Zeichen    für  die  Richtigkeit  der  Hypo- 

.  275)  Auch  die  subsidiär  verwendeten  Zahlen  für  Romulus  Alter  bei  der 

Gründung  und  für  seine  Regierungszeit  sind  ja  durchaus  mythische,  fiktive 
Ansätze. 

27«)  Vgl.  Cicero  im  Brutus  18,  72:  C.  Claudio  Caeci  filio  et  M.  Tuditano 

consulibus  .  .  .  post  Romam  conditam  anno  DXIV,  ut  hie  ait,  quem  nos  sequi- 
mur  (sc.  Atticus  in  seinem  liber  annalis).  Estenim  interscriptores 

de  numero  annorum  (über  die  Bezifferung  der  Konsulatsjahre)  c  0  n- 
troversia. 
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tliesc  zu  sein,  lieber  diese  urteilt  Soltau  (R.  Chr.  429):  „Die  Chro- 
nologie historischer  Zeiten  auf  astrononiischc  Berechnungen  des 

Gründungsjahres  zu  stützen:  eine  solche  Unklugheit  hahou  die  ge- 
scheitesten Männer  des  ciceronischen  Zeitalters  nicht  begehen 

können,  und  wer  diesen  Gedanken  ausgetiftelt  hat,  zeigt  damit, 

wie  er  völlig  unfähig  ist,  jene  Männer  und  Zeiten  zu  veistehen". 
Die  Tarutius-Hypothese  beruht  in  ihren  beiden  Formen  auf 

falscher  Deutung  und  Kombination  der  Ueberlieferung  fifccr  die 
Romulusdata.  Vor  allem  muss  betont  werden,  dass  die  Notiz  des 

Cicero  de  rep.  I,  16,  25  aus  der  Untersuchung  über  Tarutius  aus- 
zuschalten ist.  Cicero  erwähnt  dort,  es  seien  von  einer  bei  Ennius 

und  in  den  annales  maximi  verzeichneten  Sonnenfinsternis  aus,  die 

etwa  im  350,  Jahre  Roms  an  den  Nonen  des  Juni  stattgefunden 

habe,  frühere  Finsternisse  berechnet  worden  bis  zu  jener  hinauf, 

die  im  Todesjahr  des  Romulus  an  den  Nonen  des  Quinktilis  einge- 

treten sei.  Wer  diese  Rechnung  ausgeführt  hat  ̂ ''),  sagt  Cicero  nicht; 
indes  muss  es  schon  vor  129  v.  Chr.  (dem  Zeit])unkt  des  Ge^rächs) 

geschehen  sein,  wenn  man  nicht  annehmen  will,  dass  Cicero  sich 

einen  Anachronismus  geleistet  habe.  Schon  deshalb  kann  man  an 
Tarutius  kaum  denken ;  sodann  aber  deutet  Cicero  mit  keine»  Wort 

an,  dass  der  Zweck  dieser  Rückrechnung  die  Feststellung  des  Grün- 
dungsjahrs gewesen  sei.  Man  hat  daher  kein  Recht,  die  Angabc 

Ciceros  mit  Tarutius  in  Verbindung  zu  bringen  -~^) ;  damit  fällt  die 
erste  Variante  der  Tarutius-Hypothese  dabin. 

277)  Die  Vermutung,  dass  es  C.  Sulpicius  Gallus  gewesen  sei  (Matzat, 
R.  Z.  46,  Soltau,  R.  Chr.  190),  hat  viel  für  sich  (vgl.  dessen  Erwühnuag  in  de 

rep.  I,  14,  21  fF.) ;  nur  dürfte  es  aussichtslos  sein,  seine  Rechnung  zu  rekon- 
struieren, wie  dies  Matzat  und  Soltau  in  verschiedener  Weise  versuchten,  da 

alle  Faktoren  zu  unsicher  sind. 

278)  Dies  hat  Matzat  später  (R.  Z.  41)  selbst  zugegeben  und  sdne  Auf- 
.stellungen  in  R.  Chr.  I,  342  fF.  zurückgezogen,  ja  Matzat  versuchte  sogar  zu  be- 

weisen, dass  Tarutius  die  von  Cicero  erwähnte  Rechnung  nicht  aosgefuhrt 

haben  könne.  Damit  fallen  auch  Seecks  Erörterungen  (Kal.-Taf.  119 — 133); 
vgl.  Matzat,  W.  f.  kl.  Ph.  1885,  679  f.,  Dessau  ib.  880  ff.  —  Ebensowenig  berech- 

tigt ist  es  aber,  die  von  Cic.  erwähnte  Rückrechnung  auf  die  Romulsefinster- 
nis  dem  Varro  zuzuschreiben,  wie  dies  Holzapfel  (R.  Chr.  239)  tut; 

gegen  dessen  Theorie,  Varro  sei  auf  diesem  Weg  zu  dem  Datum  ol.  6,  3  gelangt, 

gelten  dieselben  Bedenken  wie  sie  oben  gegen  die  Tarutiushypoth«se  ent- 
wickelt sind.  Dazu  kommt  noch  das  weitere  Bedenken,  dass  Holzai<fel  dem 

Varro  einen  Irrtum  über  die  wahre  Dauer  des  chaldäischen  Zyklus  zutraut 
und  ihn  mit  Perioden  von  18  Jahren  7  Monaten  statt  18  Jahren  11  Tagen 

rechnen  lässt.  Es  handelt  sich  um  die  von  den  Chaldäern  gcfundeae  (uiiss- 
bväuchlich  Saros  genannte)  Periode  von  223  synodischen  Monaten  (=  ööSöVa 
Tagen  =  18  Jahren  IVja  Tagen  julianisch),    nach  welcher  die  Finsteiuisse  in 
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Die  zweite  Vuriante  beruft  sich  wenigstens  nur  auf  Zeugnisse, 

die  wirklich  von  Tarutius  handehi.  Aber  auch  in  diesen  ist  nir- 

gends gesagt,  d  a  s  s  das  G  r  ü  n  d  u  n  g  s  d  a  t  u  m  o  1.  G,  3 
von  Tarutius  aufgestellt  worden  sei,  oder  dass  er 

überhaupt  die  Aufgabe  gehabt  habe,  das  Olympiadenjahr  der  Stadt- 
gründung mit  Hilfe  der  Astronomie  zu  berechnen.  Es  sind  vier 

Stellen,  in  denen  von  Tarutius  die  Rede  ist-'"):  Cicero  de  divin. 
II,  47,  98.  Plutarch  Rom.  12.  Solin  I,  18.  Lydus  de  mens.  T,  14. 

a)  D  a  s    Horoskop    der    Stadt   R  o  in. 

Cicero  will  die  Lehre,  dass  die  Konstellation  bei  der  Geburt 

eines  Menschen  einen  Einfluss  auf  dessen  Lebensschicksal  habe, 

ad  absurdum  führen  durch  die  Konsequenz,  dass  die  Konstellation 

dann  auch  bei  der  Entstehung  lebloser  Dinge  eine  Bedeutung  haben 

müsste.  Quo  (piid  dici  potest  absurdius?  L.  quidem  Tarutius,  fa- 
miliaris  noster,  in  primis  Chaldaicis  rationibus  eruditus,  urbis  etiam 

nostrae  natalem  diem  repetebat  ab  iis  Parilibus,  quibus  eam  a  Ro- 

mulo  conditam  accepimus;  Romamque,  in  iugo  (in  der  AVa'ge)  cum 
esset  Luna,  natam  esse  dicebat,  nee  eins  fata  canere  dubitabat. 

O  vim  maximam  erroris!  In  zwei  Dingen  bestand  nach  Cicero  die 

Tätigkeit  des  Tarutius:  Er  stellte  für  den  Geburtstag  der  Stadt 
die  Konstellation  fest;  dies  war  eine  astronomische  Aufgabe.  Und 

er  war  kühn  genug,  aus  der  Konstellation  ihr  zukünftiges  Schick- 
sal  zu  proi)hezeien;    dies  war   Sache   der  Astrologie.     Nicht   aber 

fast  gleicher  Ordnung  und  Grösse  wiederkehren,  die  Sonnenfinsternisse  aller- 
dings, wegen  ihres  geringen  Sichtbarkeitsgebiets,  selten  für  denselben  Ort. 

Mit  Recht  bemerkt  Unger  gegen  Holzapfel :  Wer  die  Tagsuinme  dieser  Periode 

nicht  kannte,  kannte  die  Periode  überhaupt  nicht.  Gegen  Holzapfels  Berufung- 
auf Censorinus  21  vgl.  Unger,  J.  1887,  416. 

279)  Literatur:  Mommsen,  R.  Chr.  14ü,  A.  278.  Matzat,  R.  Chr.  I, J}42ff-t. 

wesentlich  anders  iC'l.  41  ff.  rCThrd:^Smul.TeFs.  1885,  Sr'295  ff.  (Debatte 
zwischen  Holzapfel,  Matzat,  Soltau).  Jlolzapfel,  R.  Chr.  240  ff".  Soltau,  Phil.  45. 

1886,  S.  439  ff.  (Roms  Gründungstag  in"  Sage  und  Geschichte).  Unger,  J.  f.  Ph. 
ISSTTS.'^Og  ff.  (Romulusdata).  Soltau,  R.  Chr.  429  ff'.  (Die  astrolog'ische'Fundie- 
rung  der  varron.  Aera).  —  Ich  kann  auch  den  Ausführungen  der  Gegner  der 
Tarutius-Hypothese  (Holzapfel  und  Soltau)  nicht  in  allen  Punkten  zustimmen ; 
insbesondere  kann  ich  weder  die  Ansicht  Holzapfels  teilen,  dass  Tar.  nicht 

die  Parilia  ol.  (i,  3  {lö'i),  sondern  die  Parilia  ol.  6,  4  (752)  zugrunde  gelegt  habe ; 
noch  die  Ansicht  Soltaus,  dass  Tar.  zweimal  die  Konstellation  bei  Roms 

Gründung  berechnet  habe  und  dabei  zuerst  (zu  Ciceros  Zeit)  von  den  Palilieu 
ol.  6,  2  (754),  und  erst  bei  der  zweiten  Rechnung  (zur  Zeit  des  Augustus)  von 
den  Pal.  ol.  6,  3  (753)  ausgegangen  sei.  Von  zwei  zu  verschiedenen  Zeiten 

angestellten  und  zu  verschiedenem  Resultat  führenden  Rechnungen  des  Taru- 
tius steht  nirgends  in  der  Ueberlieferuns?  ein  Wort! 

Ilih 
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hehauptet  Cicero,  Tarutius  habe  das  Datum  des  Geburtstags  selber 
errechnet.  Dies  hat  er  viehuelir  schon  vorgefunden ;  er  hat  dafür 

einen  bereits  in  Geltung  befindlichen  Ansatz  zugrunde  gelegt  (repe- 
tebat  a),  nändich  als  Tag  den  21.  April  des  römisclKMi  Kalenders 

(Parilia)  und  als  Jahr  —  dies  gibt  Cicero  nicht  mit  bestimmten 
Worten  an;  aber  es  steckt  in  dem  Ausdruck:  ab  iis  Parilibus, 

quibus  eam  a  Ronuilo  conditam  accepimus.  Also  nicht  bloss  den 

Parilientag  überhaupt,  sondern  einen  bestimmten  Parilientag  hat 
Tarutius  bereits  vorgefunden  und  zur  Grundlage  seiner  Forschung 

nach  der  Konstellation  gemacht,  nämlich  „diejenigen  Parilien,  an 

denen  —  wie  wir  gehört,  gelernt  haben,  wie  wir  uns  haben  sagen, 

belehren  lassen  —  Rom  von  Romidus  gegründet  wurde".  Einen 
allgemein  feststehenden  Ansatz  für  das  Jahr  der  Gründung 

gab  es  bekanntlich  nicht  (während  der  Tag,  die  Palilia,  seit  alter 

Zeit  feststand);  Cicero  muss  also  denjenigen  Ansatz  meinen,  den 

er  zur  Zeit  der  Abfassung  der  Schrift  de  div.  (geschrieben  44  v.  Chr.) 

rezipiert  hatte:  dies  war  das  A^arronische  Datum,  die  Palilien  von 
ol.  6,  3;  schon  im  Brutus  (46  v.  Chr.)  ist  er  der  darauf  beruhenden 

Jahrzählung  gefolgt  (vgl.  auch  Solin  I,  27;  oben  Anm.  141).  Aus 
Cicero  ist  somit  zu  schliessen:  Tarutius  ging  von  einem  nicht  von 

ihm  selbst  errechneten,  sondern  schon  in  Geltung  befindlichen  Grün- 

dungsdatum —  Palilia  ol.  6,  3  —  aus,  stellte  für  diesen  Tag  die 
Konstellation  fest  (von  der  Cicero  nur  angibt,  dass  der  Mond  in 

der  Wage  gestanden  habe)  und  prophezeite  aus  dem  Horoskop  das 
künftige  Schicksal  der  Stadt. 

Genauer  ist  die  von  Tarutius  gefundene  Konstellation  bei  Solin 

und  Lydus  angegeben.  Solin  schreibt  I,  18 :  Ibi  Romulus 

mansitavit,  qui  auspicato  murorum  fundamenta  iecit  18  natus  an- 
nos,  XI  K.  Mai.,  hora  post  secundam  ante  tertiam  plenam,  sicut 

L.  Tarutius  prodidit  mathematicorum  nobilis- 
s  1  m  u  s ,  Jove  in  piscibus,  Saturno  Venere  Marte  Mercurio  in 

scorpione,  Sole  in  tauro,  Luna  in  libra  constitutis. 

Lydus  de  mens.  I,  14 :  TwjiuXo;  xxit^ei  xtjv  Twixtjv  xfj  Tzpb 

5exa|Acag  xaXavSwv  Matou,  xata  xb  xpLXOV  x'?]q  exxr^ig  y)  (w;  exepo:)  xaxa 
TÖ  Ssuxepov  xf]s  öySoTjg.  (Vgl.  dazu  Anm.  51.)  Die  Fortsetzung  ist 

in  zwei  Varianten  erhalten.  Die  Vulgata  lautet:  'H  §£  wpa  x-^; 

uoXew^'  wpa  Ssuxepa  nph  xpixrjs,  6)  q  Tappouxco;  6  \i(X%-ri[ia.zi- 
xög  xaxeaxT^pt^ev,  i^X''ou  jJiev  xaupw,  asXY^vrj^  -oh  TiapO-evo), 

Kpövou  5i  s^yw,  A:ö(;  5e  Xeovx:,  "Apeo?  s^yw,  AcppoSfxrjs  xaupw,  'Ep[ioO 
xpcö.  Statt  dessen  gibt  die  Vatikanische  Handschrift:  oxc  ri  wpa 

tffi  TwjAT^vj    Sx£  TwjiuXci;  xauxrjV    xxJCeiv  y^p^axo,    eoxcv   wpa   Seuxspa 
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7:pb  ■z'^'Jir^:;,,  w  ;  Tapp.  6  |i,  a  ̂ .  x  a  t  s  a  x  7j  p  :  g  £  v ,  z^tö;  [icV  ix^ua:, 

Kpovou  C£  xa:  'A'^poO''"r^;  xa:  "Apso,  xa:  'EpjioO  axopTJuo,  VjXiou  oi 
xa'jpo)  xac  a^Xr^vr^;  s'->T^*' 

Zunächst  ist  hervorzuheben,  class  auch  bei  Solin  und  bei  Lydus 

nicht  gesagt  ist,  dass  das  Gründungsjahr  ol.  6,  3  von  Tarutius 
stamme.  Viehnehr  wird  von  beiden  Autoren  nur  die  Fixierung  der 

Gründun'gs  stunde  und  die  Bestimmung  der  Konstellation  auf 
Tarutius  zurückgeführt.  Als  Tag  der  Gründung  wird  von  beiden 

das  traditionelle  Datum  21.  April  auch  für  Tar.  vorausgesetzt.  In 

der  Angabe  der  Stunde  stimmen  sie  untereinander  und  mit  Plut. 
Rom.  12  überein.  Die  Konstellation  ist  bei  Solin  und  in  der  Vat. 

Handschrift  des  Lydus  durchaus  gleichlautend,  während  die  Vulgata 

des  Lydus  stark  abweicht.  Die  Angabe  L u  n  a  in  I i  b  r  a  bei 
Solin  und  in  der  Vat.  des  Lydus  wird  durch  das  Zeugnis  Ciceros 

bestätigt,  so  dass  sich  der  Text  der  Vulgata  des  Lydus  {ozXy^vri; 

Se  7iap0-£vq))  hier  als  falsch  erweist.  Die  Angabe  Sole  in  t  a  u  r  o 
findet  sich  ])ei  Solin  und  bei  Lydus  sowohl  in  der  Vaticana  wie  in 

der  Vulgata ;  sie  stimmt  zu  dem  von  Tarutius  angenommenen  römi- 
schen Datum  (21.  April),  und  dürfte  deshalb  ebenfalls  als  echter 

Bestandteil  der  Tarutischen  Konstellation  anzusehen  sein.  Dagegen 

die  Angaben  über  den  Stand  der  Planeten  sind  offenbar 

verderbt.  Denn  die  von  Solin  und  der  Vaticana  des  Lydus  be- 
hauptete Stellung  von  Venus  und  Merkur  ist  unmöglich,  da  sich 

Venus  nie  mehr  als  zwei,  Merkur  nie  mehr  als  ein  Zeichen  von 

der  Sonne  entfernt-^");  zwischen  Stier  und  Skorpion  aber  liegen 
5  Zeichen.  Die  von  der  Vulgata  des  Lydus  gegebene  Konstellation 

(Venus  im  Stier,  Merkur  im  Widder)  verstösst  zwar  nicht  gegen 

diese  Tatsache;  ob  sie  aber  die  genuine  Konstellation  des  Tarutius 

gibt,  ist  dennoch  fraglich,  w'eil  ihre  Angabe  für  den  Mond  sich  als 
unzuverlässig  erwiesen  hat-***).  Da  uns  ein  weiteres  Zeugnis,  das 
zur  Kontrolle  dienen  könnte,  fehlt,  so  wird  man  sich  bei  dem  Re- 

sultat beruhigen  müssen,  dass  über  den  von  Tarutius  behaupteten 

Stand  der  Planeten  nichts  Sicheres  ermittelt  werden  kann-^-). 

280)  Dass  dies  zur  Zeit  des  Tarutius  bekannt  war,  beweist  Cicero  de  nat. 

D.  II,  20,  53.  Venus  und  Mercur  hiessen  deshalb  lad3po|jio'.  iiXit».  (Ps.  Plut.  Plac. 
Phil.  II,  32.) 

281)  Soltau  (K.  Chr.  431,  4)  macht  den  Versuch,  die  Lesart  iv  7:ap!>iv(;)  nur 
als  eine  leichte  Variante  von  libra  hinzustellen.  Tarutius  werde  wohl  von 

einem  Eintritt  des  Mondes  „aus  der  Jungfrau  in  die  Wage"  gesprochen  haben. 
Da  Cicero  ausdrücklich  sagt:  in  libra  cum  esset  Luna,  so  scheint  mir  dieser 
Erklärungsversuch  etwas  gewagt. 

282)  Auffallend   ist,    dass    weder  Cicero    noch   Plutarch   die   Planeten    er- 
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Auch  P  1  u  t  a  r  c  h  (Rom.  12)  weiss  nichts  davon,  dass  das 

Gründungsdatum  ol.  6,  3  eine  Schöpfung  des  Tarutius  sein  soll. 

Er  beschäftigt  sich  an  der  angegebenen  Stelle  gar  nicht  mit  den 

verschiedenen  Ansätzen  für  das  Jahr  der  Gründung,  son- 

dern mit  dem  Tag  derselben.  Zuvörderst  führt  er  als  6{ioXoyo6- 
{isvov  an,  dass  es  ein  Palilientag  (XI  Kai.  Mai.)  gewesen  sei  {oz: 

\ih  ouv  ̂   xtc'acg  fuJ-ipy-  yivo:xo  xfi  Tzpb  s'vSexa  y.T.Xy.^joGy/  Ma:o)v,  6|xc- 
XoyeCtac*  xa'.  ttjV  i^fjispav  xauxr^v  lopiaJ^ouat  'Pwjxaio:,  ysvs^XcGv  xf^; 
7T;axpt5os  dvo|Jia^ovx£5  .  .  .  ou  iir^"/  dXXa  xac  Tipö  X7^q  xxiosoj;  [Joxr^ptXT^  x'.; 
yyv  auxo:^  sopxYj  xaxa  xauxXjV  xt//  i^jjilpav  xaJ  IlaXifjAia  rpoor^yopc-jc-v 
auxTjv).  Ueber  das  römische  Datum  herrschte  also  Uebereinstim- 
mung,  nicht  so  dagegen  über  die  astronomische  Beschaffenheit  des 

Palilientags,  an  dem  die  Stadt  gegründet  wurde.  Darüber  lagen 

vielmehr    dem  Plutarch   zwei   Ansichten    vor-"'').     Nach    der   einen 

fti 

wähnen;  beide  sprechen  nur  vom  Mond  (Lun.i  in  libra,  iitjvci;  ioTaiiivo'j).  Die 
Nichterwähnung  der  Sonne  hei  Cic.  und  Plut.  hat  vielleiclit  ihren  Grund  darin, 

dass  ihre  Stellung  im  Stier  mit  dem  römischen  Datum  —  21.  April  —  von 
selbst  gegeben  zu  sein  schien.  Bei  Manilius  4,  773:  qua  (Libra)  condita  Roma 
ist  wohl  auch  an  die  Stellung  des  Monds  (nicht  der  Sonne,  wie  Unger,  J.  1887, 
409  meint)  in  der  Wage  zu  denken.  Auch  für  das  Horoskop  bei  Romulus 
Konzeption  macht  Plut.  nur  eine  Angabe  über  die  Stellung  von  Sonne  und 

Mond  zu  einander  (Sonnenfinsternis).  Unter  diesen  Umständen  ist  die  Ver- 

mutung vielleicht  erwägenswert,  ob  nicht  Tai-,  überhaupt  auf  Sonne  und  Mond 
sich  beschränkt  hat  (vgl.  Cicero  de  div.  II,  91 :  cum,  ut  ipsi  (Chaldaei)  dicunt, 
ortus  nascentium  luna  moderetur),  und  demgemäss  die  Angaben  über  die 
Planeten  bei  Solin  und  Lydus  auf  einer  Interpolation  beruhen.  Die  Ursache 
der  Interpolation  wäre  darin  zu  finden,  dass  Spätere  der  Ansicht  waren,  zu 
einem  vollständigen  Horoskop  gehöre  auch  der  Planetenstand,  und  deshalb 
diesen  mit  mehr  oder  weniger  Sachkenntnis  und  Glück  ergänzten,  wobei  die 

Quelle  des  Solin  den  erwähnten  Verstoss  gegen  die  Astronomie  beging.  — 
Die  Vaticana  des  Lydus  kann  nicht  als  selbständiges  Zeugnis  neben  Solin 
gelten;  da  sie  den  gleichen  Fehler  hat,  ist  sie  entweder  von  dem  Text  des 
Solin  oder  von  einer  gemeinsamen  bereits  verderbten  Quelle  beeinflusst.  Nicht 
zu  billigen  ist  deshalb  der  Versuch  Ungers  (J.  f.  Ph.  1887,  413),  die  beiden 
Lesarten  des  Lydus  auf  zwei  verschiedene  Horoskope  zurückzuführen:  das  mit 
Solin  stimmende  der  Vat.  soll  (aber  mit  Aenderung:  Sonne  in  der  Wage  statt 
im  Stier)  dem  Tarutius,  das  der  Vulg.  den  Vertretern  des  Gründungsdatunis 
ol,  8,  2  gehören.  Dass  auch  für  andere  Ansätze  als  ol.  6,  3  die  Konstellation 

berechnet  worden  sei,  ist  nicht  überliefert  und  auch  nicht  wahrscheinlich.  — 
Ueber  den  Vorschlag  von  Matzat  und  Unger,  die  Angabe  Sole  in  tauro  als 
Interpolation  zu  betrachten  und  durch  Sole  in  libra  zu  ersetzen,  s.  unten 
S.  235. 

283)  Diese  stellt  er  mit  vOv  [jisv  ouv  .  .  .  Xiy'^'ja'.v,  Iv  Ss  -col;  y.axi  Oüippcovx 
tiv  9iX(5oo-^ov  xpivoig  y.zX.  einander  gegenüber.  Dies  ist  von  Moniin sen  (a.  a.O.) 
verkannt  worden,  der  die  Finsternis  am  Gründungstag  auch  dem  Tarutius  zu- 
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tiel  der  Palilieiitag  im  Jahr  ol.  6,  3  auf  einen  Neumond,  an  dem 

eine  Sonnenfinsternis  stattfand,  die  auch  der  epische  Dichter  Anti- 

machos  von  Teos  gekannt  haben  soll  -^^).  Nach  der  andern,  in 
Varros  Zeit  von  Tarutius  aufgebrachten  Ansicht  fiel  der  Gründungs- 

tag in  die  Zeit  des  zunehmenden  Monds  ({irjvöc;  caxa|ievou).  Das 
schliesst  eine  Sonnenfinsternis  aus;  dagegen  passt  es  zu  der  aus 

Cicero,  Solin  und  Lydus  zu  entnehmenden  Angabe  Sole  in  tauro, 

Luna  in  libra  constitutis.  (Solange  die  Sonne  im  Stier  ist,  ist  Neu- 

mond, wenn  der  Mond  ebenfalls  im  Stier,  Vollmond,  wenn  er  ge- 
rade gegenüber  im  Skorpion  ist,  zunehmender  Mond  also,  wenn  er 

Zwillinge,  Krebs,  Löwe,  Jungfrau,  Wage  durchläuft.)  AVas  Cicero, 

Plutarch,  Solin  und  Lydus  entweder  ausdrücklich  oder  andeutungs- 
weise über  den  Stand  von  Sonne  und  Mond  in  der  von  Tarutius 

aufgestellten  Konstellation  sagen,  stimmt  somit  alles  zusammen;  wie 
mir  scheint,  ein  Zeichen,  dass  es  sich  nur  um  Ein,  nicht  um  zwei 

verschiedene  Horoskope  handelt  (vgl.  Anm.  279). 

Die  Hauptschwierigkeit  wurde  nun  aber  von  jeher  in  dem 

ägyptischen  Datum  gefunden,  das  Tarutius,  wie  ebenfalls 

Plutarch  überliefert,  für  den  G  r  ü  n  d  u  n  g  s  t  a  g  Roms  an- 

gegeben hat:  TapouTiög  .  .  .  a^ecpYjVato  .  .  .  -/.x'.a^f^vaL  xijV  'j*(i)|j,rjv  ut:' 
aOxoü  x^  evaxTTj  Oap[xoi)^:  [i^yi'^oQ  laxajjievou,    jxexa^ü  Seuxspag   wpag  xa: 

schreibt.  Richtig  auseinandergehalten  sind  die  beiden  Ansichten  zuerst  bei 
Matzat  (R.  Chr.  I,  352,  5).  dann  auch  bei  Unger  und  Soltau. 

284)  Wenn  Soltau  meint,  diese  Ansicht  habe  gegolten  vor  Einführung 
des  Varr.  Datums,  sie  sei  mit  dem  Gründungsdatum  ol.  7,  2  verknüpft 
gewesen,  so  steht  er  im  Widerspruch  mit  Plutarch,  der  ausdrücklich  angibt, 

die  Vertreter  dieser  Ansicht  denken  an  eine  in  ol.  6,  3  stattgehabte  Sonnen- 
finsternis. Dies  erklärt  Soltau  leichthin  für  einen  Irrtum  Plutarchs.  Aber  es 

ist  dabei  nicht  bedacht,  dass  Plutarch  die  Ansicht  mit  vOv  jjisv  .  .  X^yQuoiv  ein- 
führt und  dem  v3v  |isv  die  Zeit  Varros  gegenüberstellt.  Es  kann  sich  also 

nur  um  eine  zu  Plutarchs  Zeit  vertretene  Ansicht  handeln,  nicht  um  eine 

ältere.  Dafür  spricht  auch,  worauf  Unger,  J.  f.  Ph.  1887,  410  aufmerksam 

machte,  dass  Dionys  die  Finsternis  am  Gründungstag  noch  nicht  kennt,  wäh- 
rend er  die  beiden  andern  Romulusfinsternisse  (bei  der  Konzeption  und  beim 

Tod;  I,  77.  II,  56)  erwähnt.  Die  Sonnenfinsternis  am  Gründungstag  ist  sonach 
ohne  Zweifel  erst  in  der  Zeit  zwischen  Dionys  und  Plutarch  erdichtet  worden. 
(Im  Text  des  Plutarch  scheint  mir  eine  Stelle  nicht  ganz  in  Ordnung  zu  sein : 

vOv  p.äv  o'V/  oOdsv  a:  Ttoiiaixal  vo'j|i7jvia'.  Tipög  xii;  'EXXyjv.xag  öjioXoyo'JiiEvov  lyoi)- 

otv'  Ixsivr^v  ik.  TYjv  Tjiispav,  y  tt^v  tiöX-.v  6  'P.  Ixx-.^sv,  äxpexfj  -cp'.axäSa  i'j-/!ßy 
XsYO'jo'..  Der  Gegensatz  ist  schief;  denn  wenn  der  21.  April  im  Gründungsjahr 
ein  Neumondstag  war,  so  hatten  auch  damals  die  römischen  Monate  o68sv 

npög  Tag  'EXX.  öiioX.  Sollte  nicht  das  vöv  [lev  den  Gegensatz  zu  äv  3ä  -zolq,  xaiä 
OOdppwva  xpövotg  bilden  und  zu  lesen  sein:  vöv  [i  s  v  o5v  —  oüSsv  yäp  ai  Tw]!. 

voujir^viai  ...  ixoua-.v  —  sxsivr^v  tYjv  f^iiepav  .  .  .  xuxstv  XeYouo'.  vV) 
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xpiTTjC.  Das  Olympiadenjahr  der  Gründung  setzt  Plutarcli  hier 

nicht  bei;  daraus  ist  zu  schlicssen,  dass  Tarutius  kein  anderes  ge- 

nannt liahen  kann,  als  das  vorlior  schon  von  Phitai-rfi  erwähnte: 

ol.  6,  3  ■■^^^).  Nun  üel  der  Monat  Plianmitlii  des  ägyptisdicn  Wandel- 
jahrkalenders im  Jahr  ol.  G,  3  in  den  Herhst_(9^P^'^r«iithi  ol.  6,  3 

Jst^?_4.  Oktober  754  v.  Chr.).  Nimmt  man  an,  dass  Tarutius  sich 
dessen  bewusst  war,  so  ist  ein  AViderspruch  in  den  Quellen  zu 
konstatieren:  Tarutius  konnte  dann  für  die  Konstellation  am  Grün- 

dungstag nicht  Sole  in  tauro  ansetzen,  wie  Solin  und  Lydus  über- 
liefern. Diesen  Widerspruch  suchte  Matzat  dadurch  m  beseitigen, 

dass  er  Sole  in  tauro  bei  Solin  und  Lydus  für  eine  Interpolation 

erklärte  und  vermutete,  Tarutius  habe  die  Sonne  m  der  Wage 

angenommen.  Allein  wollte  man  auch  bei  Solin  und  Lydus  die 

jVIöglichkeit  einer  Interpolation  zugeben,  so  spricht  doch  etwas 

anderes  gegen  Matzats  Lösung:  Nicht  nur  nach  Solin  und  Lydus, 

sondern^aucITnach  Ciceros  Zeugnis  (das  durch  Plutarehs  onoXoyeC- 
17.1  bestätigt  wird)  hat  Tarutius  die  Palilien  als  Gründnngstag  vor- 

ausgesetzt. Da  dieses  Fest  ausgesprochenermassen  ein  Frühlings- 
fest war,  konnte  Tarutius  schwerlich  einfach  behaupten,  die  Parilien 

seien  im  Gründungsjahr  nicht  in  den  Frühling,  sondern  in  den 

Herbst  gefallen  (Matzat,  R.  Z.  42,  1).  Von  dieser  Erkenntnis  aus 

hat  Unger  eine  andere,  sehr  gewagte  Lösung  des  Widerspruchs 

vorgeschlagen :  Tarutius  habe  wie  bei  Romulus  die  Empfängnis  und 

die  Geburt  so  auch  bei  der  Stadt  Rom  eine  Tüpwxr;  yEvia:;  (Grund- 
steinlegung) und  eine  SfxcpavY];  yevcac;  (Vollendung  des  Baus  und 

Gründungsfeier)  unterschieden.     Für  jene  gelte  das  ägyptische  Da- 

,  285)  Holzapfel  (R.  Chr.  241)  meint,  Tarutius  müsse  die  Gründung  in  ol.  6,  4 
gesetzt  haben ;  es  ergebe  sich  dies  daraus,  dass  er  für  23.  Choiak  ol.  2,  1  einen 
Neumond  angenommen  habe ;  darnach  fiele  der  9.  Pharm,  ol.  6^,  3  auf  einen 

Tag  kurz  nach  Neumond,  der  Mond  könnte  also  —  Sole  in  tiaro  vorausge- 
setzt —  nicht  in  der  Wage  gestanden  haben.  Allein  dieser  Beweis  ist  nicht 

stichhaltig,  weil  die  beiden  Daten  (23.  Choiak  für  Romulus  Konzeption  und 

9.  Pharm,  für  Roms  Gründung)  von  Tarutius  wahrscheinlich  auf  ganz  verschie- 
denen Wegen  gefunden  sind  (s.  unten  S.  237  u.  239) ;  man  darf  ifeshalb  weder 

das  Datum  für  Romulus  Geburt  nach  der  Gleichung  9.  Pharm.  =?1.  April  noch 
umgekehrt  den  9.  Pharm,  nach  der  Gleichung  23.  Choiak  ol.  2,  1  =r  24.  Juni 
772  reduzieren.  Die  Vernmtung,  Tarutius  sei  von  ol.  6,  4  ausgegangen,  hat 

auch  gegen  sich,  dass  dieses  Gründungsdatum  für  niemand  bezeu^jt  ist.  Holz- 
apfel meint,  Tar.  habe  sich  an  die  kapitol.  Aera  angeschlosse«.  Allein  das 

ist  ein  Anachronismus ;  die  kapitol.  Fasten  wurden  erst  nach  38  v.  Chr.  auf- 
J  gestellt,  Tarutius  hat  aber  vor  44  (Cic.  de  div.)  seine  Berechnun^n  angestellt. 

Ausserdem  ist  zu  bezweifeln,  ob  die  Kapitol.  Fasten  wirklich  ron  den  Pal. 
ol.  6,  4  ausgingen  (vgl.  unten  S.  249  f.). 
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tum,  das  auf  den  Herbst  weise,  für  diese  habe  er  die  Palilicn  bei- 

behalten, die  in  den  Frühling  fallen.  Allein  auch  gegen  diese  Lö- 
sung lässt  sich  vieles  einwenden.  Erstens  wäre  die  Unterscheidung 

von  Konzeption  und  Geburt  bei  einer  Stadt  sehr  eigentümlich.  Die 

von  Unger  dafür  unterschobenen  Begriffe:  Grundsteinlegung  und 
Vollendungsfeier  machen  den  Vergleich  noch  schiefer,  da  doch 

letztere  nicht  erst  die  e  jjt,  cp  a  v  tj  ;  yheo'.^  der  Stadt  bedeutet.  Auch 
ist  nach  der  Tradition  der  Palilientag  nicht  als  Tag  der  Vollen- 

dung, sondern  als  Tag  des  Beginns  der  Erbauung  betrachtet  wor- 
den (vgl.  Ovid  Fast.  IV,  819  f.  Dion.  I,  88).  Endlich  und  vor  allem 

hätte  Plutarch,  wenn  Tarutius  auch  für  Rom  eine  solche  Unter- 
scheidung gemacht  hätte  wie  für  Romulus,  dies  deutlich  sagen 

müssen ;  während  er  aber  für  Romulus  die  beiden  Daten  gibt,  gibt 

er  für  die  Gründung  Roms  nur  Ein  Datum. 

Wenn    sonach   das  ägyptische  Datum    des  Tarutius   zweifellos ( 

auf  denselben  Akt   gehen    muss,    den   die  Römer   auf  die  Parilien^ 
setzten,  und  wenn  andererseits  nicht  zugegeben  werden  kann,   dass  1 

Tarutius    sich  die  Parilien  des  Gründungsjahrs   im  Herbst   dachte,  \ 

so  bleibt  keine  andere  Lösung'-^"),    als   dass   man   die  von  Matzat/ 
und  Unger  gemachte  Voraussetzung  fallen  lässt  und  annhnmt:  Ta-f 
rutius  war  sich  nicht  bewusst  oder  hat  es  ignoriert,  dass  der  Monat; 

Pharmuthi   im  Jahr  ol.  6,  3   in    den  Herbst   fiel.     In   der   eigenen] 
Zeit    des  Tarutius    fiel    der    ägyptische   Monat  Pharmuthi    in    den/ 

Frühling-^').     Offenbar  hat  also  Tarutius  für  das  römische  Kaien- [ 
derdatum  21.  April  einfach  dasjenige  ägyptische  Datum  gesetzt,  mit 

dem  es  zu   seiner  Zeit  zusammenfiel-^**),    und   hat   diese   nur   vor- 

286)  Denn  die  von  S  o  1 1  a  u  vorgeschlagene  Lösung,  die  Daten  des  Taru- 
tius auf  den  festen  alexandrin  ischen  Kalender  zu  beziehen, 

kann  nicht  in  Betracht  kommen,  weil  das  feste  alex.  Jahr  erst  26  v.  Chr.  ein- 
geführt wurde,  Tarutius  aber  seine  Berechnungen  zu  Lebzeiten  des  Varro  und 

Cicero  ausführte.  (Vgl.  Matzat,  R.  Z.  42,  3,  Unger,  J.  1887,  411.)  —  Die  oben 
angenommene  Lösung  findet  sich  auch  bei  Holzapfel  (R.  Chr.  241). 

287)  Z.  B.  in  den  Jahren  69—66  v.  Chr.  fiel  der  9.  Pharm,  auf  den  15.  April 
jul.  Kai.,  65 — 62  auf  14.  April,  61 — 58  auf  13.  April,  und  so  weiter  alle  4  Jahro 
um  1  Tag  früher. 

288)  Als  term.  ante  quem  für  die  Tarutische  Rechnung  ist  44  v.  Chr.  an- 
zusehen (Cic.  de  div.).  Könnte  man  feststellen,  in  welchem  der  diesem  vor- 

hergehenden Jahre  der  21.  April  röm.  Kalenders  mit  einem  der  Tage  vom 

9. — 15.  April  jul.  zusammenfiel,  so  wäre  damit  gegeben,  welches  Jahr  seiner 
eigenen  Zeit  Tarutius  seiner  Gleichung  Parilia  =  9.  Pharm,  zugrunde  legte. 
Diese  Feststellung  ist  jedoch  schwierig,  weil  über  den  Gang  des  römischen 
Kalenders  in  den  letzten  Jahrzehnten  vor  Caesars  Reform  viel  Unsicherheit 
herrscht. 
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übergehend  giltige  Gleichung  auch  in  das  Gründungsiahr  zurück- 

projizicrt,  ohne  zu  berücksichtigen,  dass  wegen  des  Wandeljahr- 
charakters des  ägyptischen  Kalenders  dieses  Datum  7  Jalirhunderte 

früher  in  eine  ganz  andere  Jahreszeit  gefallen  sein  niusste.  Dem- 
nach würde  das  ägyptische  Datum  für  die  Gründung  gar  nicht  auf 

einer  Berechnung  beruhen  ̂ ^■•),  sondern  auf  der  einfachen  Operation, 
dass  Tarutius  für  den  21.  April  röm.  Kalenders  das  in  einem  be- 

stimmten Jahr  seiner  eigenen  Zeit  darauf  treffende  ägyptische  Da- 
tum einsetzte.  Berechnet  hat  Tarutius  wohl  nur  den  Stand  des 

Mondes  am  Gründungstag:  ging  er  z.  B.  vom  21.  April  701  Varr. 

aus,  so  waren  seit  der  Gründung  700  Kalenderjahre  verflossen.  ̂   "/^ 
Indem  er  diese  in  Tage  umsetzte,  konnte  er  vom  Stand  des  Mondes 

am  21.  April  701  aus  die  Mondphase  an  dem  angenommenen  Grün- 
dungstag 21.  April  1  Varr.  berechnen. 

b)Das    Horoskop    des    Romulus. 

Mit  der  Berechnung  der  Konstellation  bei  der  Gründung  Roms, 

für  die  das  Datum  feststand,  ist  häufig  zum  Schaden  des  Verständ- 
nisses eine  ganz  andersartige  Rechnung  des  Tarutius  verquickt 

worden,  von  der  Plutarch  an  derselben  Stelle  (Rom.  12)  berichtet 

und  in  der  es  sich  um  die  Ausfindigmachung  des  Ge- 

burtstags des  Romulus  handelt.  Varro  habe,  so  er- 
zählt Plutarch,    dem   mit   ihm   befreundeten  Tarutius   die  Aufgabe 

289)  Mommsen,  R.  Chr.  146:  „Tarutius  berechnete,  mit  Zugrunde- 
legung des  von  Atticus  angenommenen  Olympiadenjahrs,  astrologisch 

Tag  und  Stunde  der  Erbauung  der  Stadt.  Was  Mommsen 
meint,  führt  Unger  (J.  1887,  409)  genauer  aus:  Tarutius  habe  das  ägyptische 
Datum  für  Roms  Gründung  auf  dem  Wege  gefunden,  dass  er  zuerst  aus  den 

Schicksalen  der  Stadt  auf  ihr  Horoskop  schloss  und  für  dieses  ̂ nn  das  zu- 
treffende Datum  berechnete.  —  Diese  Ansicht  beruht  auf  einer  Verwechslung 

mit  der  von  Varro  ihm  gestellten  Aufgabe,  den  Geburtstag  des  Romulus  auf 
astrologischem  Wege  festzustellen.  Man  muss  die  beiden  Manipulationen  aber 

streng  auseinander  halten :  Bei  Romulus  war  das  Lebensschick- 
sal  gegeben  und  d  er  G  eburt  s  t  a  g  gesucht;  bei  der  Stadt 
Rom  war  umgekehrt  das  Datum  des  Geburtstags  (Palilia) 
gegeben  und  das  zukünftige  Schicksal  gesucht  (fata  canere 
bei  Cicero).  In  beiden  Fällen  war  die  Konstellation  das 

Mittelglied.  Mommsens  und  Ungers  Ansicht  ist  erstens  sachlich  unmög- 
lich, weil  Roms  Schicksal  noch  nicht  abgeschlossen  vorlag,  somit  die  Anhalts- 

punkte für  Rekonstruktion  des  Horoskops  auf  astrologischem  Wege  nicht 
vollständig  waren;  zweitens  steht  sie  mit  Cicero  und  Plutarch  im  Widerspruch, 
aus  deren  Worten  hervorgeht,  dass.  der  Zweck  des  Aufsuchens  d«s  Horoskops 

der  Stadt  Rom  die  Prophezeiung  ihres  zukünftigen  Schicksals  (ihres  y^^ö'^o;. 
X'iptog  bei  Plutarch,  d.  h.  der  ihr  bestimmten  Lebenszeit)  war. 
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gestellt,  für  die  Geburt  des  Romulus  Tag  und  Stunde  zu  be- 

rechnen (dvayaYSiv  xyjV  'P(i)|jl'jXou  ysvsaiv  z'.g  rj[i£pav  y.al  (opav) ;  es 
ist  wohl  zu  bemerken,  dass  Tarutius  nicht  das  Jahr  von  Ro- 

mulus Geburt  berechnen  soll  ̂ "").  Folglich  musste  ihm  dies  gegeben 
sein;  tatsächlich  war  es  ein  Korrelat  des  Gründungsjahres,  da  Ro- 

mulus nach  der  Tradition,  die  schon  von  Fabius  Pictor  stammt, 

(Dion.  Hai.  1,  79,  12.  II,  56,  7),  mit  18  Jahren  die  Stadt  gegründet 
haben  soll.  AVer  die  Gründung  in  ol.  6,  3  setzte,  wie  Varro,  mussto 
also  die  Geburt  des  Romulus  in  ol.  2,  1  setzen,  wie  es  denn  auch 

Tarutius  getan  hat.  Nur  das  sollte  der  Astronom  herausbringen, 

an  welchem  Tag  und  zu  welcher  Stunde  dieses  Jahres  Romulus 

geboren  sei.  Dies  sei,  so  begründete  Varro  die  Berechtigung  seiner 

Aufgabestellung,  nur  eine  Umkehrung  der  gewöhnlichen  Operation : 
AVie  man  sonst  für  die  bekannte  Geburtsstunde  eines 

Menschen  die  Konstellation  feststelle  und  daraus  auf  das  Lebens- 

schicksal des  Betreffenden  schliesse,  so  solle  Tarutius  umgekehrt 

aus  den  bekannten  Lebensschicksalen  des  Romu- 

lus [iy,  Xü)v  Acyofjisvwv  dT^oteXsanaiwv  nepl  xov  dvopa  Ttoir^adusvov 

TÖv  ouXXoycaixov)  zuerst  (nach  den  Regeln  der  Astrologie)  sein  Horo- 
skop erschliessen  und  für  die  so  gefundene  Konstellation  dann 

(astronomisch)  das  kalendarische  Datum  feststellen.  (T'^;  yocp  aoif]; 

•9-£(j)p'.d;  £:vac,  yjpö'^O'^/  xe  Xaßovxag  dv'ö-pwTcou  ysveocü);  ß{ov  TcpostTcsiv, 

y.al  ß:(p  SoO-svxt  ̂ rjpsöaat  xp^vov.)  Tarutius  unterzog  sich  dieser  Auf- 
gabe mutig  und  erschloss  zuerst  aus  den  Schicksalen  des  Romulus 

(xd  X£  7:d0rj  xat  xa  spya  xoü  dvdpbg  stzcowv  v.ocl  yjpovov  i^ti)Yj;  xa:  xpo- 

Tzov  xsXeuxf];  xa:  7:dvxa  xd  xo'.aöxa  auv^s:?)  das  Horoskop  für  die 

Zeit  seiner  Konzeption  -^^).  Er  fand,  dass  diese  während  einer 
Sonnenfinsternis  stattgefunden  haben  müsse.  Nun  stellte  er  mit 

astronomischen  Hilfsmitteln  fest,  an  welchem  Tag  im  Jahr  ol.  2,  1 
eine  Sonnenfinsternis  war.  Dies  konnte  er  feststellen  mit  Hilfe  einer 

Tabelle  (7:iva^),  in  der  die  Daten  aller  beobachteten  Sonnenfinster- 
nisse verzeichnet  waren;  indem  er  zunächst  nach  einer  Finsternis 

suchte,  die  in  einem  zu  ol.  2,  1  zyklisch  stehenden  Jahre  beobachtet 

290)  Damit  fällt  die  Grundlage,  auf  der  die  zweite  Variante  der  Tarutius- 
hypothese  beruht;  das  Gründungsdatum  ol.  6,  3  ist  nicht  aus  dem  Geburts- 

datum ol.  2,  1,  sondern  umgekehrt  das  Geburtsjahr  des  Romulus  aus  dem  be- 
reits vorher  feststehenden  Gründungsjahr  abgeleitet. 

291)  Tarutius  muss  demnach  der  Ansicht  gehuldigt  haben,  dass  nicht  das 
Horoskop  der  Geburtsstunde,  sondern  das  der  Konzeptionsstunde  für  das 

Lebensschicksal  entscheidend  sei.  Diese  Lehre  wird  bei  Censorinus  8,  3—1'^. 
Vitruv  IX  6.  Gell.  N.  A.  XIV  1,  19.  Sext.  Emp.  adv.  math.  V  89  erwähnt.  (Vgl- 
ünger,  J.  1884,  S.  570.) 
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war,  konnte  er  von  deren  Datum  aus  mit  Hilfe  des  chaldüisclien 

Zyklus  zu  658573  Tagen  auch  für  ol.  2,  1  das  genaue  Datum  einer 

Finsternis  berechnen.  So  fand  er  für  ol.  2,  1  eine  totale  Sonnen- 
tinsternis  am  23.  Choiak  in  der  dritten  Stunde.  Tatsächlich  hat 

am  23.  Choiak  ol.  2,  1  =  24.  Juni  772=^^2),  vormittags  8V2  Uhr, 
eine  Sonnenfinsternis  stattgefunden  (Ginzel,  Finsterniskanon,  S.  1104 

und  1122  f.).  Freilich  war  dieselbe  nach  den  Berechnungen  der 

neueren  Astronomen  in  Rom  nicht  sichtbar;  aber  die  Sichtbar- 
keitsverhältnisse einer  errechneten  Finsternis  festzustellen ,  war 

wohl  den  Astronomen  zur  Zeit  des  Q^arutius  noch  nicht  möglich. 
Vom  Datum  der  Empfängnis  aus  berechnete  er  das  Datum  der 

Geburt  des  Romulus  durch  einfache  Zugrundlegung  eines  Inter- 
valls von  9  Jahreszwölfteln.  273,  9  Tage  führen  von  der  3.  Stunde 

des  23.  Choiak  auf  die  erste  Stunde  (r^zpl  i^Xc'ou  avaioXag)  des  21. 
Thoth  (=  24.  März  771).  Damit  war  die  von  Varro  ihm  gestellte 
Aufgabe  erfüllt. 

c)  Resultat. 

Die  Durchmusterung  sämtlicher  Zeugnisse  hat  ergeben,  dass 

Tarutius  nicht  der  Urheber  des  Gründungsda- 
tums  ol.  6,  3  sein  kann.  Man  muss  zu  der  Ansicht  Momm- 

sens  zurückkehren,  wonach  die  astronomischen  Rechnungen  und 

die  astrologischen  Spekulationen  des  Firmaners  den  Varronischen 

Gründungsansatz  ol.  6,  3  nicht  zum  Ergebnis,  sondern  zur  Voraus- 
setzung hatten  (R.  Chr.  146;  vgl.  aber  oben  Anm.  289). 

Soltau  bekämpft  zwar  die  Tarutiushypothese  von  Unger  und 

Matzat  mit  scharfen  Worten  (s.  oben  S.  229),  räumt  ihr  aber  dann 

nachher  doch  wieder  zu  viel  ein,  wenn  er  sagt,  die  Rechnungen  des 

Tarutius  mögen  immerhin  später  zu  gunsten  des  neuen  chronolo- 
gischen Systems  vorgebracht  worden  sein,  um  weitere  Kreise  für 

dasselbe  zu  gewinnen  (R.  Chr.  429).  Ja  er  geht  noch  weiter,  v/enn 

er  von   einer  „astrologischen  Fundierung   der  Varronischen  Aera'- 

292)  Die  Richtigkeit  dieser  von  Matzat  und  Unger  vertretenen  Gleichung 

bezweifeln  Holzapfel  (Verh.  der  38.  Ph.-V.  295,  2)  und  Soltau  (R.  Chr.  435,  2) 
mit  der  Begründung:  eine  auf  24.  Juni  772  fallende  Sonnenfinsternis  hätte 
Tarutius  in  ol.  1,  4  setzen  müssen,  da  ol.  2,  1  erst  von  August  772  bis  August 

771  gehe.  Allein  Tarutius  hat  Konzeption  und  Geburt  des  Romulus  in  das- 
selbe Jahr  ol.  2,  1  (772/771)  gesetzt;  folglich  muss  er  den  Konzeptionsmonat,  den 

Choiak,  sich  am  Anfang  dieses  Olympiaden jahres  gedacht  haben ;  offenbar  hat 
er  eben  das  von  ihm  zugrundegelegte  Olympiadenjahr  nicht  erst  mit  August 
(Spätsommer),  sondern  schon  früher,  etwa  mit  der  Sonnenwende,  beginnen 
lassen. 
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spricht  und  annimmt,  gertide  „diese  astrologisch-mystische  Begrün- 
dung durch  Tarutius  habe  der  Aera  Varros  zum  Sieg  über  die 

chronologisch  bedeutend  bessere  annalistische  Jahreszählung  ver- 

holten" (R.  Chr.  435).  Ich  halte  diese  Ansicht  für  inkonsequent. 
Wenn  die  Horoskopberechnungen  des  Tarutius  durchaus  auf  dem 

Varronischen  Ansatz  fussten,  so  konnten  sie  unmöglich  dessen  Au- 
torität stärken.  So  naiv  war  in  Varros  Zeit  schwerlich  jemand, 

dass  er  dessen  Ansatz  der  Gründung  auf  die  Palilien  ol.  6,  3  des- 
halb für  historisch  gesichert  hielt,  weil  ein  Astrolog  für  diesen  Tag 

die  Konstellation  berechnet  und  danach  der  Stadt  Rom  das  Horo- 

skop gestellt  hatte.  Ich  glaube  überhaupt,  dass  man  die  Rechnungen 
des  Tarutius  viel  zu  ernst  genommen  hat.  Varro  und  Atticus  wussten 

gewiss,  dass  der  wahre  Gründungstag  nicht  zu  ermitteln  sei;  sie 
beanspruchten  wohl  nur  für  ihren  Ansatz  der  Republikgründung 

historische  Richtigkeit,  nicht  aber  für  den  daraus  mit  Hilfe  der 

traditionellen  244  Jahre  abgeleiteten  Ansatz  der  Stadtgründung. 

Die  Tarutischen  Rechnungen  haben  Varro  wie  Tarutius  als  Spie- 
lereien, als  rein__th£ür£tiache  Uebungen  auf  Grund  des  fiktiven 

Gründuiigsdatums,  nicht  als  ernsthafte  Versuche  zur  Auffindung 

historischerDalen  aufgefasst  ̂ '•*^).  Noch  in  Plutarchs  Darstellung 
ist  dies  erkennbar:  Tarutius  war  sonst  ein  ernsthafter  Gelehrter 

und  Mathematiker,  der  sich  nur  nebenbei  (^ewptai;  evexa  wohl  =  zu 
seinem  Vergnügen,  aus  theoretischem  Interesse  an  der  Sache)  mit 

der  Astrologie  beschäftigte  und  es  darin  zu  grosser  Kenntnis  ge- 

bracht hatte  (cpiXoaocpos  jjlsv  a  X  X  w  g  "/.od  jia^r^fiaxcxos,  a7ix6{i£vos  ok 
iflQ  Tzepl  xöv  rJ.w<xv,oi.  [LS.%-ioou  O-cwpca?  ̂ vexa  xat  coy.{b'/  iv  ai>r(j  mpiz- 
xös  e?vai).  Ihm  stellte  Varro  ein  besonders  interessantes  Problem 

(upoijßaXev),  das  durch  seine  Neuheit  überraschte,  aber  durch  die 

Analogie  mit  geometrischen  Problemen  als  möglich  hingestellt  wurde, 

nämlich  eine  Umkehrung  der  gewöhnlichen  astrologischen  Operation. 

'ETiotrjaev  ouv  xö  7zpooxa.y^%-bj  b  Tapouxco;  y.ac  ...  e  u  |ji  a  X  a  x  e- 
\^app7]%6x(i)s  xat  avSpEtw^  aTcscpi^vaxo  xtjv  [i£v  ev  zfj 

ltr^xpi  Ysyovsva'.  xoO  'P(0{xuXou  auXXrj'j^tv  exei  Tcpwxt})  xxX.  Bei  diesen 
Worten  meint  man  doch  geradezu  das  Lächeln  des  Augurs  zu  sehen. 

8.  Der  Urheber  der  Varronischen  Jahrzählun{r. 

Als  Urheber  der  von  dem  Gründungsansatz  ol.  6,  3  ausgehen- 
den Jahrzählung,    die  244  Königsjahre  und  509  republ.  Jahre  vor 

293)  Daraus  ist  es  auch  erklärlich,  dass  Tarutius  für  das  römische  Datum 
(21.  April)  einfach  das  zu  seiner  Zeit  darauf  treffende  ägyptische  einsetzte. 
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dem  Konsulat  des  C.  Caesar  und  L.  Aeniilius  (Jahr  1  der  clirist- 

liclien  Aera)  rechnete,  wurde  von  den  älteren  Chronologen^''*)  M. 
Terentius  Varro  angesehen  und  diese  Form  der  römischen 

Jahrzählung  deshalb  die  Varronische  genannt.  Der  fon  Unger, 

Matzat  und  Seeck  gemachte  Versuch,  statt  des  Varro  den  Taru- 
t  i  u  s  als  den  eigentlichen  Begründer  dieses  Systems  zu  erweisen, 

ist  unbedingt  als  verfehlt  zu  betrachten  (s.  S.  228  ff.).  Eine  andere 
Ansicht  ist  von  Mommsen  aufgebracht  und  fast  allgemein  von  den 

neueren  Chronologen-''^)  accepticrt  worden.  Darnach  wäre  A  tticus 
als  der  Schöpfer  der  Varr.  Zeitrechnung  anzusehen.  Varro  hätte 
nur  das  Verdienst,  sie  angenommen  und  durch  seine  Autorität  ihr 

Geltung  und  weitere  Verbreitung  verschafft  zu  haben.  Diese  An- 
sicht beruft  sich  erstens  auf  Solin,  der  I,  27  (s.  Anm.  141)  für  das 

Datum  ol.  6,  3  den  Atticus  und  Cicero,  nicht  aber  den  Varro  nennt, 

zweitens  auf  die  Tatsache,  dass  der  liber  annalis  des  Atticus  vor 

708/46,  die  Varronische  Schrift  De  gente  populi  Romani  dagegen 
nicht  vor  711/43  herausgegeben  wurde.  Indessen  dem  Schweigen 

des  Solin  über  Varro  darf  kein  Gewicht  beigelegt  werden ,  wenn 

man  bedenkt,  dass  er  auch  für  den  Ansatz  ol.  7,  2  nur  den  Nepos 

und  Catulus  nennt,  den  Polybios  dagegen  ignoriert,  obwohl  dieser 

jedenfalls  ein  älterer  Vertreter,  wahrscheinlich  sogar  der  Schöpfer 

dieses  Ansatzes  ist.  Beim  zweiten  Argument  liegt  die  Voraussetz- 
ung zu  Grund,  dass  Varro  seine  Zeitrechnung  zum  ersten  Mal 

in  der  Schrift  De  gente  populi  Romani  auseinandergesetzt  habe, 

eine  Voraussetzung,  die  durch  nichts  zu  beweisen  ist  2"*^). 
Dagegen  steht  die  Ansicht  Mommsens  mit  zwei  Zeugnissen  in 

offenbarem  Widerspruch.  Cicero  sagt  in  den  dem  Varro  gewid- 
meten Academica,  verfasst  im  Jahr  709/45  ,  also  noch  vor  Varros 

Schrift  De  gente  pop.  Rom.,  über  Varro  folgendes  (I,  3,  9):  Tu 

aetatem  patriae,  tu  discriptiones  temporum...  ape- 
ruisti.     Damit  stimmt  Censorin  (de   die  nat.  21,4.5):   De  tertio 

294)  So  noch  von  Ideler,  Handb.  II,  154.  156. 
295)  Mommsen,  R.  Chr.  145.    Holzapfel,  R.  Chr.  1,  1.    Soltau,  R.  Chr.  266,  2. 

425.    Kubitschek,Jl.E.  I,  624.    Wachsmuth,  Einl.  300.   Schäfer-Nissen  II,  9.  65.  \Jw 
296)  Denn  die  Worte  des  Arnobius  (adv.  nat.  V,  8:  Varro  ...  in  librorum  ^\- 

quattuor  primo,  quos  de  gente    conscriptos  Romani  populi  dereliquit,  curiosis         .v'b' 
computationibus  edocet,  ab  diluvii  tempore  ...  ad  usque  HittL  consuhituui^  et 

Pansae    annorum    esse    milia   nondum   duo)  beweisen  nicht,   dass  Van-o  diese 
Berechnungen  in   der   genannten  Schrift   zum  ersten  mal  angestellt  hat.     Be- 

I  kanntlich  hat  sich  Varro  in  seinen  Schriften  oft  wiederholt.  Vgl.  auch  Ritschi. 

Kl,  Sehr.  III,  446:  ,Die  Bücher  de  gente  p.  R.  mit  Krahner  für  wesentlich  chro- 

nologischen Inhalts  zu  erklären,    finde  ich  gar  keinen  überzeugenden  Grund". 
Leuze,  Die  römigche  Jahrz&hluug.  16 

cA- 
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auteiii  tempore  (nämlich  über  die  von  Varro  als  tenipus  historicon 

bezeiclinete  Periode,  die  mit  der  ersten  Olym^jinde  beginnt -''")  fuit 
quidem  aliqiia  inter  auctores  dissensio  in  sex  septemve  tantum  modo 

annis  versata  ̂ ^^) :  sed  hoc  q  u  o  d  c  u  m  q  u  e  c  a  1  i  g  i  n  i  s  Varro 
discussit,  et  pro  cetera  sua  sagacitate  nunc  diversarum  civita- 
tium  conferens  tempora,  nunc  defectus  eorumque  intervalla  retro 

dinumerans  eruit  verum  luceraciue  ostendit,  per  (piam  numerus  cer- 
tus  non  annorum  modo  sed  et  dierum  perspici  possit.  Darauf  folgt 

die  Angabe  ,  dass  nach  der  Rechnung  Varros  das  Jahr  des  Pius 

und  Pontianus  das  991.  Stadtjahr  sei  (s.  oben  S.  210).  Von  Cicero 

wie  von  Censorin  wird  mit  unzweideutigen  Worten  dem  Varro  die 

Urheberschaft  der  neuen  Zeitrechnung  zugeschrieben.  Von  Atticus 

aber  behauptet  weder  Cicero  noch  Nepos,  dass  er  selbst  die  von 

ihm  befolgte  Jahrzählung  begründet  habe.  Cicero  hätte  (Brut. 
18,  72)  schwerlich  versäumt,  das  ausdrücklich  zu  sagen,  und  Nepos 

(Att.  18)  vollends,  der  den  Inhalt  und  die  Bedeutung  des  liber 
annalis  würdigt,  hätte  es  nicht  übergehen  können. 

So  dürfte  es  nicht  zu  gewagt  sein  ,  wenn  man  entgegen  der 
herrschenden  Ansicht  dem  Varro  wieder  das  Verdienst  vindiziert, 

der  Schöpfer  der  .Tahrzählung  zu  sein,  die  seinen  Namen  trägt  ̂ ^^). 

297)  Nicht  mit  Roms  Erbauung,  wie  Mommsen,  R.  Chr.  A.  279  irrtümlich 

angibt;  vgl.  Cens.  21,  1:  tertium  a  prima  Olympiade  ad  nos,  quod  dicitur 
historicon. 

298)  Dazu  bemerkt  Mommsen  (R.  Chr.  A.  279) :  ,  Gemeint  sind  die  Schwan- 

kungen (des  Gründungsdatums)  von  ol.  6,  3  bis  ol.  8,  1".  Aehnlich  Matzat  I, 
336,  Holzapfel  126,  6,  Unger,  J.  f.  Ph.  1887,  416.  Ich  glaube  nicht,  dass  Cens. 

bei  der  dissensio  in  sex  septemve  annis  versata  lediglich  an  die  Gründungs- 
ansätze gedacht  hat;  denn  gerade  bei  diesen  stimmt  die  Angabe  schlecht,  da 

sie  sich  in  einem  Spielraum  von  23  Jahren  (ol.  7,  1  bis  ol.  12,  4)  bewegen 

(ol.  6,  3  darf  nicht  mitgerechnet  werden,  da  dieser  Ansatz  vor  Varro  nicht 

vorhanden  war).  Vielmehr  hat  Cens.  wohl  ganz  im  allgemeinen  die  Fixierung 

der  einzelnen  Fakta  auf  bestimmte  Ol.-Jahre  im  Auge  und  zwar  vorwiegend 
aus  der  erst  eigentlich  historisch  zu  nennenden  republ.  Zeit.  Für  diese  stimmt 

die  Angabe  genau;  hier  gehen  die  Ansätze  höchstens  um  6 — 7  Jahre  ausein- 

ander: z.  B.  erstes  Konsulat  bei  B^abius  ol.  69,  1,  bei  Piso  ol.  68,  1 ;  erstes 
Dezemvirnkollegium  bei  Fabius  ol.  84,  1,  bei  Polybios  ol.  82,  4,  bei  Dionys  (Piso) 
ol.  82,  3. 

299)  Ehe  Varro  sein  eigenes  System  aufstellte,  wird  er  sich  wohl  an  die 

von  ol.  7,  2  oder  ol.  7,  1  ausgehende  Jahrzählung  gehalten  haben.  Ganz  aben- 
teuerlich ist  die  von  Unger  (Rh.  M.  35,  37  f.)  aufgestellte,  von  Holzapfel  (112. 

243)  und  Soltau  (403,  2)  angenommene  Behauptung,  Varro  habe  früher  ein 
weit  höheres  Gründungsdatum,  nämlich  1167  v.  Chr.,  vertreten.  Der  von  Gell. 

I,  16,  3  aus  XVII  humanarum  zitierte  Satz  Varros:  ,Ad  Romuli  initium  plus 

mille  et  centum  annorum  est"  ist  sicher  nichti  als  Distanzan^abe  von  der  Ge- 
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pji-  rnuss  sie  dann  in  einem  Buch  auseinandergeset/t  haben  ,  das 
früher  gesclirioben  wurde  als  des  Atticus  Über  annalis.  Man  wird 

am  ehesten  an  die  3  Bücher  Annales  zu  denken  haben  ̂ °") ,  deren 
Abfassungszeit  nicht  bekannt  ist.  Dass  dabei  nicht  an  Annalen 
im  Sinn  der  alten  Annalisten ,  sondern  an  einen  chronologischen 

Abriss  in  der  Art  der  Annalium  libri  des  Cornelius  Nepos  oder  des 
liber  annalis  des  Atticus  zu  denken  sei,  hat  Ritschi  Kl.  Sehr.  111.  447 

wahrscheinlich  gemacht.  Von  diesen  drei  gleichartigen  Arbeiten  ist 

sicher  diejenige  des  Nepos  die  früheste,  da  Catull  1,  5  von  ihm 

sagt:  ausus  es  unus  Italorum  omne  aevum  tribus  explicare 
chartis.  Man  müsste  dies  schon  daraus  schliessen,  dass  Nepos  noch 

der  Polybischen  Zeitrechnung  folgt  (Gründungsdatum  ol.  7,  2;  vgl. 

S.  173);  wäre  Varros  Neuordnung  der  römischen  Zeitrechnung  da- 
mals schon  bekannt  gewesen,  so  wäre  Nepos  zweifellos  ebenso  wie 

Atticus  der  überragenden  Autorität  des  Varro  gefolgt,  dessen  Einfluss 

in  seiner  späteren  Schriftstellerei  nicht  zu  verkennen  ist.  Man  wird 

also  des  Varro  Annales  zeitlich  zwischen  den  Chronica  des  Nepos 

(geschrieben  vor  691/63  wegen  der  Erwähnung  bei  Catull)  und  dem 

liber  annalis  des  Atticus  (geschrieben  zwischen  700/54  und  708/46) 
einzureihen  haben.  Gewiss  wird  es  auch  nach  allem,  was  man  von 

Varro  und  Atticus  weiss,  von  vornherein  wahrscheinlicher  sein,  dass 

Atticus  sich  an  Varro,  als  umgekehrt,  dass  Varro  sich  an  Atticus 
anschloss.  Durch  Varros  Autorität,  auf  den  sich  „  als  einen  Koloss 

von  Gelehrsamkeit  und  ein  Wunder  von  Wissenschaft  und  Bildung 

unstreitig  eine  gewaltige  Verehrung  der  Zeitgenossen  konzentrierte" 

genwart  bis  auf  Romulus  rückwärts,  sondern  von  einer  weit  zurückliegenden 
Epoche  (wahrscheinlich  ab  diluvii  tempore,  vgl.  die  Anm.  296  zitierte  Stelle, 
mit  welcher  sich  die  Angabe  gut  vereinigen  lässt)  bis  auf  Romulus  vorwärts 

aufzufassen.  (So  richtig  Peter  im  Rh.  M.  1902,  S.  239,  2.)  —  Die  zweite  von 
Unger  als  Beweis  angeführte  Stelle  hat  er  erst  durch  eine  Korrektur  seiner 

Hypothese  angepasst.  Nach  Cens.  17,  l."}  erzählte  Varro  einen  Ausspruch  des 
Augur  Vettius :  si  ita  esset,  ut  traderent  historici  de  Romuli  urbis  coudendae 
auguriis  ac  XII  vulturis,  quoniam  CXX  (Unger  corr:  MCXX)  annos  incolurais 
praeteriisset  populus  Roraanus,  ad  MCC  perventurum.  Die  Meinung  des  Vettius 
ist  doch  offenbar  die:  die  12  Geier  können  entweder  Dezennien  oder  Säkula 

bedeuten;  da  nun  Rom  nicht  nach  12  Dezennien  untergegangen  sei,  so  dürfe 
es  auf  12  Säkula  hoffen.  (So  schon  Schwegler  I,  441.)  Ungers  Korrektur  zer- 

stört die  Pointe.  (Vgl.  auch  Hirzel,  Ueber  Rundzahlen,  in  Leipz.  S.-B.  37.  188.5, 
S.  28.) 

300)  Möglicherweise  auch  an  die  3  Bücher  Rerum  urbanarura  (vgl.  Ritschi. 
Kl.  Sehr.  III,  449):  schwerlich  an  die  Antiquitates,  erstens  weil  diese  mehr  eine 
Zusammenfassung  vorausgegangener  Detailuntersuchungen  waren,  zweitens 
weil  wenigstens   die  Bücher    rerum  divinarum   erst  4.5  herausgegeben  wurden. 

16* 
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(Ritschl  Op.  III,  431)  ,    wird  es  auch  erklärlich,    dass   seine  Neue- 
rung in  der  Jahrzählung  rasch  offizielle  Geltung  erlangte. 

9.  Die  Anhänger  der  Varronischen  Jalirzählung. 

Als  frühester  uns  bekannter  Anhänger  der  neuen  von  Varro 

aufgebrachten  Zeitrechnung  ist  Atticus  anzusehen,  der  sie  in 
seinem  zwischen  54  und  46  vor  Chr.  verfassten  Liber  annalis  zu- 

grundelegte ^"'). 
Nach  dem  Erscheinen  von  Atticus  Liber  annalis  nahm  auch 

C  i  c  e  r  o  die  Varronische  Zeitrechnung  an  ̂ ^^).  Während  vorher 
bei  ihm  die  Parole  gegolten  hatte  :  sequamur  enim  Polybium  nost- 

rum  (de  rep.  II,  14,  27),  sagt  er  im  Brutus  (18,  72) :  ut  hie  (sc.  At- 
ticus) ait,  quem  nos  sequimur.  Dass  damals  die  neu  aufkommende 

Varronische  Juhrzählung  noch  mit  den  älteren  (der  Polybianischen 

und  der  Pisonischen)  um  die  Geltung  zu  kämpfen  hatte,  lässt  sein 

Zusatz  erkennen :  est  enim  inter  scriptores  de  numero  annorum 

controversia.  Diese  Uneinigkeit  in  betreff  der  den  einzelnen  Kon- 
sulaten zu  gebenden  Stadtjahrzahlen  hat  Cicero  wohl  veranlasst, 

sich  meist  mit  ungefähren  Angaben,  mit  abgerundeten  Zahlen  zu 

begnügen ^®^).     Ein  besonders  deutliches  Beispiel  ist  folgendes:    In 

301)  Abzulehnen  ist  Holzapfels  Annahme  {R.  Chr.  239),  dass  Atticus  selb- 

ständig und  auf  einem  ganz  anderen  Weg  als  Varro  zu  dem  gleichen  Grün- 
dungsansatz ol.  6,  3  gekommen  sei.  Er  sei  dazu  ,  durch  eine  sehr  einfache 

Berechnung  gelangt,  indem  er  die  Jahre  der  Rep.  nach  den  Kap.  Fasten  zählte, 

für  die  Königszeit  aber  244  statt  243  Jahre  ansetzte".  Allein  die  Kap.  Fasten 
wurden  erst  lange  nach  dem  Erscheinen  von  Atticus  liber  annalis,  nämlich 
nicht  vor  718/36  an  der  Regia  eingegraben.  Dass  aber  schon  vorher  eine  mit 
den  Kap.  Fasten  identische  Liste  vorhanden  war,  müsste  erst  noch  bewiesen 
werden.  In  Wahrheit  ist  der  Sachverhalt  wohl  gerade  umgekehrt:  die  Kap. 
Fasten  sind  von  Atticus  abhängig. 

302)  Er  folgt  ihr  im  Brutus  (18,  72;  vgl.  S.  212)  und  in  De  finibus  (ver- 
|;  fasst  709/45),  wenn  er  II,  66  den  Tod  der  Virginia  ins  60.  Jahr  der  Republik 
I  setzt;  nach  Pol.  käme  dieser  in  den  tertius  annus  decemviralis  (=  61  Reip.) 

\.  zu  stehen.  —  Auch  Cato  de  senect.  ist  nach  dem  Brutus  geschrieben  (45/44); 
ijS  trotzdem  zählt  er  hier  in  §  16  und  60  die  Diktatorenjahre  nicht  mit  (vgl. 
»  Anm.  216  und  268).  Entweder  tat  er  dies,  weil  er  das  Gespräch  in  die  Zeit 
jL  Catos  verlegte,  oder  aber  deshalb,  weil  er  das  Wesen  der  Dikt.-Jahre  als  bloss 
;«  fiktiver,  zu  chronologischen  Zwecken  eingeschalteter  Jahre  wohl  kannte;  von 

jg  diesem  Gesichtspunkt  aus  hat  er  sie  bei  den  dort  gegebenen  Intervallen  mit 

'^- '                        Recht  nicht  in  Ansatz  gebracht. 
%  303)  Vgl.  Anm.  182.     Vielfach   gilt   bei    Cicero,   was   Asconius    zu    Cat.  I 

•i  p.  5,  13  bemerkt:  sed  hie  non  subtilis  computatio  annorum  facta  est,  sed  sum- 
l'f:  läatim  tempus  comprehensum  est.     Unhaltbar   ist  deshalb  Holzapfels  Ver.such 

- 1<  . 
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den  nach  dem  Brutus  geschriebenen  Tuskulanoii  (I,  1)  kommt  er 

auf  die  gleiche  Saclie  zu  sprechen  wie  im  IJrutiis  18,  72  und  nennt 

dieselben  Konsuln;  statt  anno  514  wie  dort  sagt  er  aber  hier  ab- 
rundend: annis  fere  510  post  llomam  conditam. 

Auch  beiLivius,  dessen  Chronologie  im  allgemeinen  auf  der 

Polybianischen  Jahrzählung  beruht  (s.  S.  174)  lassen  sich  Spuren 
einer  Benützung  der  synchronistisch  angelegten  Zeittafel  des  Varro 
oder  Atticus  nachweisen.  Am  Schluss  des  Berichts  über  das  Amts- 

jahr der  Militärtribunen  T.  Quinctius,  L.  Furius.  M.  Manlius,  A. 

Sempronius  (334  Varr.  =  335  Pol.)  fügt  Livius  (IV,  44,  12)  die  Notiz 
an:  eodem  anno  a  Campanis  Cumae,  quam  Graeci  tum  urbcm 

tenebant,  capiuntur.  Nach  griechischer  Ueberlieferung  geschah  dies 

in  ol.  89,  4  (vgl.  Diodor  XII,  76j ;  nach  polybianischer  Rechnung 

(ol.  7,  2  =  1  Urbis)  wäre  ol.  89,  4  =  331  Urbis ;  nach  Varronischer 

Rechnung  (ol.  6,  3  =  1  Urbis)  ist  ol.  89,  4  =  334  Urbis.  Es  ist  so- 
mit klar,  dass  die  Notiz  über  Cumae  nur  durch  Vermittlung  einer 

varronisch  rechnenden  synchronistischen  Tabelle  zu  dem  Amtsjahr 

gekommen  sein  kann,  unter  dem  sie  bei  Livius  steht.  Unter  den 

Konsuln  A.  Cornelius  II,  Cn.  Domitius  (422  Varr.  422  Pol.)  er- 
wähnt Livius  (VIII,  17)  den  Sieg  des  Epirotenkönigs  Alexander 

über  Samniter  und  Lukaner.  422  Varr.  ist  =  ol.  111,  4  (333/2  v. 

Chr.);  422  Pol.  ist  =  ol.  112,  3  (330/29).  Man  kann  das  Jahr  des 

Siegs  anderweitig  nicht  genau  feststellen;  aber  ol.  112,  3  ist  jeden- 
falls unmöglich  ,  da  Alexander  im  Winter  von  ol.  112,  2  (331/0) 

gestorben  ist.  Somit  liegt  der  Schluss  nahe ,  dass  der  Sieg  in 

ol.  111,  4  stattfand  und  dass  auch  dieses  Ereignis  durch  Vermitt- 

lung Varronischer  Synchronistik  zu  dem  römischen  Amtsjahr  ge- 
kommen ist,  unter  dem  es  bei  Livius  steht.  Es  scheint  demnach, 

dass  Livius  für  die  Einfügung  einzelner  Ereignisse  aus  der  griechi- 

schen Geschichte,  die  er  in  seinen  annalistischen  Quellen  nicht  er- 

wähnt fand,  sich  der  Zeittafel  des  Varro  oder  Atticus  bediente  ̂ ^*). 
In  der  Kaiserzeit  gewann  die  Varronische  Zeitrechnung  ge- 

genüber den  älteren,  die  übrigens  nicht  ganz  ausser  Gebrauch  ka- 

(R.  Chr.  27),  aus  den  Angaben  aus  der  älteren  republ.  Zeit  bei  Cic.  de  rep.  II 
auf  eine  abweichende  Fastenliste  des  Cicero  zu  schliessen;  denn  auch  hier 

Hteht  immer  fere  oder  circiter  dabei.  (Vgl.  gegen  Holzapfel  auch  Soltau  280 
und  285.) 

304)  Wenn  man  darauf  besteht,  Livius  jede  Selbständigkeit  abzusprechen. 
HO  wäre  anzunehmen,  dass  einer  der  von  ihm  benützten  Annalisten  bereits 

diese  nach  varr.  Zeitrechnung  orientierten  Zusätze  gehabt  habe.  Der  Zeit 
nach  wäre  dies  bei  dem  Annalisten  Tubero  wohl  möglich  (vgl.  Teuffel-Schwabe 
208,  1);  an  ihn  denkt  Soltau  (Liv.  Geschichtswerk  S.  145). 
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men  (s.  S.  175  f.  und  207  f.),  doch  immer  mehr  Boden.  N.ich  der 

Varr.  Zählung  hat  der  Kaiser  Khiudius  seine  Säkuhirspiele  im  Jalir 

800  Varr.  angesetzt.  Der  unter  Domitian  an  den  Fasten  der  lle- 

gia  (Fast.  Cap.)  angebrachte  Nachtrag  über  die  von  ilim  getV^ierten 
Säkularspiele  ist  Varronisch  datiert  (a.  p.  R.  c.  841).  Im  Jahr  1000 

nach  Varr.  Zählung  wurde  eine  Milleniunsfeier  von  den  beiden  Phi- 

lippus  veranstaltet  ^°^).  In  den  Sacerdotalfasten  wurde  die  Varr. 
Zählung  angewandt,  untermischt  mit  der  Kapitolinischen  (Mommsen 

R.  Chr.  A.  265).  Varronisch  ist  auch  die  Jahreszahl  601  in  den 

Fasti  Praenestini  (C.  J.  L.  I^  231.) 
Von  den  Schriftstellern  der  Kaiserzeit  bedienten  sich  aus- 

schliesslich der  Varronischen  Zählung  Cassius  Dio  (z.  B.  Zon. 

8,  14  Dio  40,  1.  52,  1)  und  C  e  n  s  o  r  i  n  u  s  (s.  oben  S.  212). 
Plinius  hat  in  der  Nat.  Hist.  weitaus  die  nieisten  Zeitan- 

gaben nach  Varr.  Zählung  gegeben;  doch  hat  er  auch  aus  an- 
ders rechnenden  Quellen  Notizen  aufgenommen,  ohne  die  von  der 

Quelle  gegebene  Jahreszahl  in  die  Varr.  Zählung  umzurechnen ;  so 

finden  sich  bei  ihm  pisonische  (s.  S.  206)  und  kapitolinische  Jahres- 
zahlen (s.  S.  259.) 

Gellius  hat  seine  synchronistischen  Ansätze  in  N.  A.  XVII,  21 

in  der  Hauptsache  aus  Varro,  nur  wenige  aus  Nepos  entnommen  •'""). 
Er  setzt  §  4  Solons  Gesetzgebung  (ol.  46,  2/3)  in  das  23.  Jahr  des 

Tarquinius  Priscus ;  dies  ist  nach  Varro  ̂   ol.  46,  2 ;  nach  Nepos 

(Polybios)  ist  es  =  ol.  47,  1.  Folglich  stammt  der  Synchronismus 
aus  Varro ,  nicht  aus  Nepos.  Den  Beginn  des  pelop.  Kriegs 

(ol.  87,  1/2)  setzt  Gellius  §  16  ungefähr  ins  Jahr  323  Urbis.  Ol. 

87,  1  ist  nach  Varro  mit  323  Urbis  ,  nach  Nepos  mit  320  U.  zu 

gleichen.  Die  Geburt  des  Aristoteles  (ol.  99,  1)  setzt  Gellius  §  25 
ins  7.  Jahr  post  reciperatam  urbem.  Das  führt  auf  ol.  97,  2  für 

die  gallische  Belagerung;  mit  diesem  Jahr  wird  sie  in  der  Varr. 

Zählung  geglichen  (s.  S.  187)  ,  bei  Nepos  (Polybios)  dagegen  mit 

ol.  98,  2.  Endlich  für  die  Konsuln  Ap.  Claudius  und  M.  Fulvius 
gibt  Gellius  §  40  die  Varronische  Zahl  490  ab  Urbe  condita. 

Tacitus  gibt  Ein  Mal  eine  Varronische  Stadtjahrzahl  (Ann. 

XI,  11 :  800  Varr.),  zweimal  eine  Kapitolinische  (Germ.  37.  Hist.  1, 1). 

805)  Vgl.  gegen  Mommsen,  R.  Chr.  A.  265,  der  das  Jahr  1000  kapitolinisch 
deutet,  Holzapfel,  R.  Chr.  174,  4. 

306)  Dass  Gellius  für  seine  synchronistische  Uebersicht  die  Annale«  des 
Nepos  und  des  Varro  nebeneinander  benützt  habe,  hat  schon  Ritschi,  Kl.  Sehr. 
III  449  vermutet.  Unger  hat  dann  (Rh.  M.  35,  13  ff.)  die  Varronischen  und 
Nepotischen  Daten  zu  scheiden  versucht;  meinef  Meinung  nach  hat  er  dabei 
zu  viele  für  Nepos  in  Anspruch  genommen. 
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Bei  späteren  Histoiikern,  wie  Eutroj)  und  Gros  ,  finden  sich 

Varronische  Zahlen  ne])en  solclien,  die  nach  anderen  Zeittafeln  an- 

gesetzt sind'*''). 
Schliesslich  ist  noch  anzuführen  ,  dass  das  Van-.  Gründungs- 

datum ol.  6,  3  auch  erwähnt  wird  von  Velleius  (T,  8,  4) ,  der  sonst 

einer  anderen  Zeitrechnung  folgt  (s.  S.  207),  von  Plutarch  Jlom,  12, 

Eutrop  I,  1  und  Lydus  de  mens.  I,  14. 

Zweiter   Abschnitt. 

Die  Kapitolinischen  Fasten. 

1.  Ort  und  Zeit  der  Inschrift. 

Das  inschriftliche  Verzeichnis  der  römischen  Magistrate  und 
der  Triumplie,  dessen  Fragmente  jetzt  in  eine  Wand  des  auf  dem 

Kapitol  befindlichen  Konservatorenpalastes  eingemauert  sind  und 

daher  fasti  Capitolini  genannt  werden,  war  ursprünglich  in  die  Aus- 
senmauer  eines  auf  dem  Forum  befindlichen  Gebäudes  eingegraben. 

Es  darf  jetzt  als  gesichert  gelten  ,  dass  dieses  Gebäude  die  soge- 
nannte Regia  war ,  die  Amtswohnung  des  Pontifex  Maximus,  die 

in  der  Nähe  des  Vestatempels  stand  und  von  Cn.  Domitius  Cal- 
vinus  nach  seinem  Triumph  im  Jahr  36  v.  Chr.  errichtet  worden  ist 

(Dio  48,  42).  Auf  vier  Wandflächen  stand ,  in  je  zwei  Kolumnen, 
das  Verzeichnis  der  Beamten  ,  auf  den  Pilastern  zwischen  den 

Wandflächen  standen  in  einer  Kolumne  die  Triumphe. 

Das  Verzeichnis  der  Magistrate  ist  bald  nach  der 

Erbauung  der  Regia  (36  v.  Chr.)  und  jedenfalls  vor  30  v.  Chr.  ein- 
gegraben worden.  Diese  Datierung  ist  von  Borgliesi  aufgestellt, 

von  Hirschfeld  (Hermes  IX.  1875.  S.  93  ff.  und  XI,  1876.  S.  154  fi'.) 
bezweifelt,  von  Mommsen  (R.  F.  11,  58  ff.)  verteidigt ,  schliesslich 

von  Henzen  und  Hülsen  (im  C.  J.  L.  P  S.  10—12)  mit  überzeugen- 
den Gründen,  die  sich  namentlich  auf  die  Raumverteilung  stützen, 

definitiv  bewiesen  worden.  Die  Magistrate  der  Jahre  724 — 766 
Varr.  sind  nachträglich  eingehauen  worden  ;   wahrscheinlich  wurde 

307)  Bei  Eutrop  uud  Gros  findet  sich  die  Varronische  Zahl  364  für  die 
gallische  Belagerung;  im  6.  Buch  des  Gros  sind  die  Zahlen  von  710  bis  790 
nach  Varr.  Rechnung  gegeben.  Im  übrigen  herrscht  bei  beiden  Autoren  grosse 
Verwirrung  in  den  Jahrzahlangaben,  in  die  nur  durch  Spezialuntersuchungen 
Licht  gebracht  werden  kann.     (Vgl.  auch  S.  93.) 
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das  Verzeichnis  eine  Zeitlang  Jahr  für  Jahr  fortgeführt.  Nachtrage 

sind  auch  die  Notizen  über  die  Säkularspiele  der  Jahre  518,  737 
und  841  Varr. 

Das  Verzeichnis  der  Triumphe  dagegen  ist  später 

angebracht  worden.  Hirschfelds  Vermutung,  dass  es  erst  zwischen 

733  und  742  (21 — 12  v.  Chr.)  abgefasst  und  wahrscheinlich  von 
Augustus  bei  Uebernahme  des  Oberpontifikats  (6.  März  742)  und 

der  Amtswohnung  des  Pont.  max.  hinzugefügt  worden  sei,  ist  auch 
von  Mommsen  acceptiert  worden. 

2.  Die  republikanische  Zeit  in  den  Kapitolinischen  Fasten. 

Die  Beamtenliste  der  Kap.  Fasten  ist,  was  die  Zahl  der  Jah- 
resstellen betrifft,  mit  der  für  Vatro  und  Atticus  vorauszusetzen- 

den vollkommen  identisch.  Sie  rechnet  wie  diese  das  Dezemvirat 

zweijährig,  die  Anarchie  fünfjährig  und  hat  vier  Diktatorenjahre. 

•Aber  die  Stadtjahrzahlen  für  die  einzelnen  republikanischen  Kol- 
legien, die  von  10  zu  10  Jahren  am  linken  Rand  sich  beigeschrie- 

ben finden ,  sind  immer  um  eine  Einheit  niederer  als  die  den  be- 
treffenden Konsulaten  in  der  Varronischen  Tabelle  zukommenden 

Zahlen.  Nun  ist  der  Anfang  der  Konsulnliste  der  Kap.  Fasten 

nicht  erhalten ;  die  Fragmente  beginnen  erst  bei  den  Konsuln  M. 

Fabius,  L.  Valerius,  auf  die  bei  Varro  die  Zahl  271,  in  den  Kap. 
Fasten  die  Zahl  270  trifft.  An  und  für  sich  wäre  es  deshalb  denk- 

bar ,  dass  der  Unterschied  der  Bezifferung  daher  käme  ,  dass  die 

Kap.  Fasten  im  Anfang  ein  Konsulkollegium  weniger  aufführten  als 

Varro.  Allein  die  Liste  des  Chronographen  vom  Jahr  354  ,  die 

den  Kap.  Fasten  sehr  nahe  steht  (Mommsen  R.  Chr.  107.  CLL. 

1=^,  81.  Cichorius  de  fastis  242  ff.),  beweist,  dass  dies  nicht  der  Fall 
ist,  dass  vielmehr  die  Kap.  Fasten  im  Anfang  ebensoviele  Kon- 

sulate gehabt  haben  müssen ,  wie  die  Varr.  Liste.  Demgemäss  ist 

als  sicher  zu  betrachten,  dass  dem  ersten  republ.  Jahr,  dem  Kon- 
sulat des  Brutus  und  Collatinus  (245  Varr.),  in  den  Kap.  Fasten 

die  Zahl  244  ab  Urbe  condita  zukam  ,  wie  dies  denn  auch  allge- 
mein angenommen  wird. 

3.  Die  Königszeit  in  den  Kap.  Fasten. 

Daraus  ergibt  sich  die  Folgerung,  dass  für  die  Königszeit,  von 

der  keine  Fragmente  erhalten  sind,  243  Jahre  gerechnet  sein  muss- 
,ten.     Bis  jetzt  ist  uns  ein  Ansatz  von  243  Jahren  für  die  Könige 
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nirgends  begegnet;  trotzdem  darf  man  kein  Bedenken  tragen,  ihn 
für  die  Kap.  Fasten  anzunehmen.  Denn  das  Vorkommen  dieses 

Ansatzes  ist  anderweitig  bezeugt:  bei  späteren  Schriftstellern  wird 

die  Zahl  243  öfters  genannt ,  so  bei  Eutrop  (I,  8),  Gros  (II ,  4). 

Augustin  (de  civ.  D.  IIl,  15),  Hieronymus  (zu  1504  Abr.) ,  Lydus 

(de  mag.  I,  29),  Syncellus  (587  Bonn.). 

4.  Das  für  die  Kap.  Fasten  voranszusetKcnde  GrUiidungsdatum. 

Wenn  die  Kap.  Fasten  genau  so  viele  republ.  Jahre  wie  die 

Varronisclie  Liste,  dagegen  1  Königsjahr  weniger  zählen,  so  liegt 

die  Folgerung  nahe ,  dass  der  Urheber  derselben  die  Gründung 

1  Jahr  später  angesetzt  habe  als  Varro.  In  der  Tat  wird  von 

Ideler  (II,  163) ,  Moramsen  (R.  Chr.  144) ,  Unger  (Rh.  M.  35,  24), 

Holzapfel  (179),  Soltau  (267.  413),  Schäfer-Nissen  (II,  9j  gelehrt, 

den  Kap.  Fasten  liege  der  Ansatz  der  Stadtgrün- 
dung auf   die  P  a  1  i  1  i  e n  o  1.  6,  4  (752  v.  C  h  r.)    zugrunde. 

Allein  diese  Ansicht  ist  deshalb  bedenklich,  weil  in  der  ganzen 

alten  Literatur  sich  kein  Zeugnis  dafür  tindet,  dass  irgend  jemand 

die  Gründung  in  ol.  6,  4  gesetzt  habe  ̂ ^^).  Man  müsste  aber  doch 
erwarten,  dass  ein  Ansatz,  auf  dem  ein  so  offizielles  Dokument  wie 

die  Jahrtabelle  der  Regia  beruhte ,  auch  sonst  in  der  historischen 

und  chronologischen  Literatur  Spuren    hinterlassen    hätte  ̂ °"),    wie 

308)  Mau  führt  zwar  gewöhnlich  Eusebius  Abr.  1263  dafür  an,  aber  mit 

unrecht.  Die  Notiz  ,Romam  nonnulli  Romanorum  conditam  aiunt"  ist  beim 
Armenier  und  bei  Hieronymus  an  das  Abrahamsjahr  1263  geknüpft;  dieses 
wird  aber  nur  beim  Armenier  mit  ol.  6,  4,  bei  Hieronymus  dagegen  mit  ol.  6,  3 
geglichen.  Und  letztere  Gleichung  darf  man  wohl  auch  bei  Eusebius  selbst 
voraussetzen  (vgl.  Anm.  317).  Ich  glaube  deshalb,  dass  die  Eusebische  Notiz 
ganz  einfach  den  Varron.  Gründungsansatz  ol.  6,  3  im  Auge  hat.  Ol.  6,  3  ist 

=  1262/3  Abr.  Da  nun  die  Gründung  in  die  zweite  Hälfte  voii  ol.  6,  3  fällt, 
so  war  sie  von  Eusebius  zu  1263  Abr.  zu  stellen.  (Nach  Gutschmid,  Tüb.  Doct. 
Verz.  1886  S.  15  steht  die  Notiz  in  der  syr.  Epitome  bei  1267,  in  einigen  HH 

des  Hier,  bei  1262  und  1259).  —  Sodann  gibt  Hieron.  zu  Abr.  1264  (was  bei 
ihm  =  ol.  6,  4,  beim  Armen,  aber  =  ol.  7,  1  ist)  die  Notiz:  Roma  Parilibus 
qui  nunc  dies  festus  est  condita.  Auch  das  darf  man  nicht  als  ein  Zeugnis 
für  das  Gründungsdatum  ol.  6,  4  auffassen ;  denn  zu  1264  Abr.  hat  Hier,  diese 
Notiz  gestellt,  nicht  weil  er  irgendwo  fand,  Rom  sei  an  den  Parilia  ol.  6,  4 
gegründet  worden,  sondern  weil  bei  Dionys  stand,  Rom  sei  im  ersten  Jahr 
des  Archen  Charops  gegründet  worden;  dieses  Jahr  aber  war  bei  Eus. 
=  1264  Abr. 

309)  Dass  Tarutius  das  Datum  21.  Apr.  ol.  6,  4  seinen  Rechnungen  zu- 
grunde   gelegt    habe,    ist   eine    nicht   zu    billigende  Vermutung  Holzapfels  (s. 
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d;is  mit  den  243  Königsjahren  der  Kap.  Fasten  tatsächlich  der 

Fall  war.  Aber  selbst  die  Schriftsteller,  die  die  243jährige  Königs- 
zeit acceptierten ,  wissen  nichts  von  einem  Gründungsansatz  auf 

ol.  6,  4  ;  vielmehr  setzen  zwei  davon  die  Gründung  ausdrücklich  in 

ol.  6,  3  (Eutrop.  I,  1.    Lydus  de  mens.  1,  14). 
Es  lässt  sich  auch  kein  plausibles  Motiv  dafür  denken ,  dass 

der  Redaktor  der  Kap.  Fasten  von  dem  durch  Varro,  Atticus  und 

Cicero  zur  Geltung  gebrachten  Ansatz  abgewichen  sein  und  Rom 

um  ein  Jahr  jünger  gemacht  haben  sollte.  Alle  dafür  bisher  ver- 
suchten Erklärungen  nehmen  einfach  an  ,  der  Redaktor  sei  damit 

auf  einen  früher  schon  vorhandenen  Ansatz  zurückgegangen,  ohne 
aber  nachweisen  zu  können  ,  wo  denn  und  von  wem  in  früherer 

Zeit  die  Königszeit  zu  243  Jahren  gerechnet  oder  die  Gründung 

auf  ol.  6.  4  gesetzt  worden  wäre. 

Demgegenüber  glaube  ich  bei  der  Erklärung  der  Kap.  Jahr- 
zählung von  folgenden  zwei  Sätzen  ausgehen  zu  müssen  :  erstens 

der  Königsansatz  von  243  Jahren  kommt  in  für  uns 

nachweisbare)-  Weise  in  den  Kap.  Fasten  zum  erstenmal  vor; 
zweitens  der  G  r  ü  n  d  u  n  g  s  a  n  s  a  t  z  o  l.  6,  4  ist  in  der  ganzen 

chronologischen  Literatur  überhaupt  nicht  nachweisbar.  Es  ist 

deshalb  anzunehmen,  dass  auch  die  Kap.  Jahrzählung  von 
denPalilien  ol.  6,  3  ausgeht,  und  es  handelt  sich  nun 

darum,  zu  erklären,  warum  die  Kap.  Fasten,  von  demselben  Grün- 
dungstag ausgehend,  den  Königen  nur  243  Jahre  gaben  und  alle 

Konsulate  um  eine  Einheit  niederer  bezifferten  als  Varro.  „Der 

Grund  dieser  Abweichung,  sagt  Kubitschek  (R.E.  1,  624),  ist  durch 

die  verschiedenen  neueren  Hypothesen  ebensowenig  aufgeklärt  wie 

die  Frage,  in  welchem  inneren  Verhältnis  die  Kapitolinische  Aera 

zur  Varronischen  und  zu  der  älteren  offiziellen ,  vielleicht  gleich- 

falls durch  Tafeln  an  der  alten  Regia  publizierten"'^")  Aerentafel 
stand". 

S.  23.5  und  Anm.  285),  die  ihre  Hauptstütze  verliert,  wenn  das  angeblich  Kap. 
Gründungsdatum  ol.  6,  4  fällt.  Denn  dass  es  Tarutius  nicht  darum  zu  tun 
war,  ein  neues  Gründungsjahr  aufzustellen,  ist  auch  Holzapfels  Meinung 
(R.  Chr.  242). 

810)  Diese  Vermutung  halte  ich  nicht  für  wahrscheinlich;  es  lassen  sich 
für  das  Vorhandensein  einer  inschriftlichen,  offiziellen  Jahrtabelle  in  früherer 

Zeit  keine  Anhaltspunkte  finden.  Vgl.  Mommsen,  R.  Chr.  211  a.  E. 
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5.  Mutmasslicher  G'riind  für  die  Ycrscliiedeiilielt  der  Vurronisclicii 
nnd  äav  Kapitoliiiisclieii  Jiihr/üliliiiig. 

Dass  die  Herabsetzung  der  Königszeit  inn  ein  .Jahr  und  die 

um  ein  Jahr  von  der  Varronischen  abweichende  BezifVerung  der 

republikanischen  Amtsjalire  sich  gegenseitig  bedingen  ,  sich  wie 
Grund  und  Folge  zu  einander  verhalten,  ist  klar.  Man  hat  nun 

gewöhnlich  die  erstgenannte  Tatsache  als  Grund,  die  zweite  als 

Folge  angesehen.  Es  läge  dann  der  Fall  vor ,  dass  ein  Chrono- 
graph lediglich  auf  eine  veränderte  Berechnung  der  Königszeit  eine 

neue  Jahrzählung  gegründet  hätte.  Wir  haben  aber  in  den  vor- 
stehenden Untersuchungen  gefunden,  dass  alle  Neuerungen  in  der 

Jahrzählung  seit  Fabius  Pictor  auf  verschiedenen  Anschauungen 

über  die  wahre  Dauer  der  republikanischen  Periode  beruhten,  wäh- 

rend für  die,  chronologischer  Berechnung  nicht  zugängliche,  Königs- 
zeit einfach  die  seit  Fabius  populär  gewordene  Summe  244  vorne 

angesetzt  wurde.  So  liegt  es  nahe  zu  versuchen,  ob  nicht  auch 

für  das  Problem  der  Kapitolinischen  Zählung  sich  eine  Lösung 

finden  lässt,  wenn  man  die  abweichende  Bezifferung  der  republi- 
kanischen Jahre  als  das  Prius,  die  Herabsetzung  der  Königsjahre 

als  die  Konsequenz  betrachtet. 

Die  Anlage  eines  chronologischen  Systems  wird  am  leichtesten 
verständlich ,  wenn  man  sich  in  die  eigene  Zeit  seines  Urhebers 

hineinversetzt.  (Vgl.  den  öfters  erwähnten  Satz:  „Jedes  antike 

chronologische  System  rechnet  von  festen  Punkten  nach  rüdcwärts, 

nicht  umgekehrt".)  Nehmen  wir  also  an,  die  schriftliche  Vorlage, 
nach  der  der  Steinmetz  arbeitete,  sei  im  Erbauungsjahr  der  Regia 

(36  V.  Chr.  =  Ol.  185,  4/186,  1)  gefertigt  worden.  Am  21.  April 
dieses  Jahres  (dieser  Tag  fällt  noch  in  ol.  185,  4)  vollendete  die 

Stadt  Rom,  wenn  als  ihr  Gründungstag  das  Varronische 

Datum  21.  April  ol.  6,  3  =  753  v.  Chr.  angenommen 

wird,  ihr  717.  Lebensjahr.  Von  dem  Konsulatsjahr  des  L. 

Gellius  und  M.  Cocceius  (1.  Jan. — 31.  Dez.  36  v.  Chr.)  fielen  dem- 

nach 32/3  Monate  in  das  717.  und  873  Monate  in  das  718.  Stadt- 
jahr;  nach  moderner  exakter  Bezeichnungsweise  wäre  es  =  717/8 
Urbis  zu  setzen. 

Es  liegt  nun  hier  derselbe  Fall  vor  wie  bei  der  (ileichuDg  von 

Konsulatsjahren  mit  den  ihnen  ebenfalls  inkongruenten  Olympiaden - 
jähren.  Das  genannte  Konsulat  z.  B.  ist  =  ol.  185,  4/186,  1.  Es 

kann  in  Tabellen  entweder  mit  ol.  185,4  oder  mit  ol- 186,  1 

geglichen  werden.     Das  erste  taten  die  griechischen  Historiker  jener 
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Zeit  (Diodor,  Dionys,  ähnlich  auch  schon  Polybios,  vgl.  S.  6,  111, 

♦  183),  die  zweite  Gleichungsweise    ist  in  modernen  Tabellen   üblich 
(vgl.  S.  110). 

Ganz  entsprechend  konnte  das  genannte  Konsulat,  das  genau 

genommen  =  717/718  ab  Urbe  condita  ist,    in  Tabellen    entweder 
,  mit  dem  717.  oder  mit  dem  718.  Stadtjahr  geglichen  werden.  Das 

letztere  taten  Varro  und  Atticus ;  der  Redaktor  der  Kap. 

Fasten  hat  offenbar  die  erste  Gleichungs  weise  bevor- 

zugt. Während  Varro  und  Atticus  die  Gleichung  a  potiori  be- 
folgten, war  für  den  Kap.  Redaktor  die  Zählung  der  Stadtjahre 

das  Fundament  seiner  Tabelle,  darum  setzte  er  zu  den  in  die  erste 

Kolumne  gestellten  Stadtjahren  die  Amtsjahre,  die  innerhalb  der- 

selben ihren  Anfang  nahmen  (vgl.  die  Analogie  der  modernen  Aeren- 
tafeln,  oben  S.  110). 

Wenn  also  bei  den  Konsuln  Gellius  und  Cocceius  in  den  Kap. 

Fasten  die  Zahl  717,  in  der  Varr.  Tabelle  die  Zahl  718  steht,  so 

bedeutet  das  nicht,  dass  die  Kap.  Fasten  die  Stadt 

Rom  für  ein  Jahr  jünger  halten  als  Varro;  sondern  in 

den  Kap.  Fasten  hat  die  Nebeneinanderstellung  von  Stadtjahren 

und  Konsulaten  den  Sinn:  im  Stadtjahr  717  begann  das  Konsulat 

des  Gellius  und  Cocceius,  dagegen  bei  Varro  ist  sie  dahin  zu  inter- 
pretieren: im  Konsulat  des  Gellius  und  Cocceius  begann  das  718. 

Stadtjahr.  Dass  man  sich  dieser  Bedeutung  der  Varronischen  Glei- 
chungen bewusst  war,  zeigt  aufs  deutlichste  Censorin  in  der  S.  210 

',  angeführten  Stelle :  hie  annus,  cuius  velut  index  et  titulus   est  Pii 
l  et    Pontiani   consulatus  .  .  ,  a  Roma   condita  nongentesimus   nona- 
i  gensimus  primus  est,  et  quidem  ex  Parilibus,   unde  Urbis 

t  anni  numerantur^"). 
\  Diese  Interpretation   der  Varronischen   sowohl  wie   der  Kapi- 
\  tolinischen  Gleichung  von  Stadtjahren  und  Amtsjahren  ist  zunächst 

i  natürlich  nur  zutreffend  für  die  Zeit ,   in   welcher  der  Antrittster- 

I  min  der  Konsuln  konstant  war,  also  von  der  eigenen  Zeit  des  Varro 
j  und  der  Kap.  Fasten    nach  rückwärts  bis   zum  Jahr  601  Var.  = 

600  Cap.  (Antrittstermin  Kai.  Jan.),  auch  noch  bis  zum  Jahr  532 

311)  Censorinus  weiss  also,  dass  die  Bezifferung  des  Konsulats  mit  991  ab 
U.  c.  genau  genommen  erst  vom  21.  April  an  zutriflFt.  Beachtenswert  ist  auch 
der  Schlusssatz  (§12):  initia  autem  istorum  annorum  (seil,  der 
Olympiadenjahre,  der  Jahre  ab  Urbe  condita,  der  Julianischen  Jahre  und  der 

übrigen  von  ihm  angeführten  Jahrformen)  propterea  notavi,  ne  quis 

608  aut  ex  Kai.  Januariis  aut  ex  aliquo  tempore  simul  pu- 
taretincipere. 
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Varr.  =  531  Cap.  (Antrittstennin  Id.  Mart.).  Weiter  rückwärts  ist 

das  tatsächliche  kalendarische  Verhältnis  von  Stadtjahren  und  Amts- 

jahren  wegen  der  wechselnden  Antrittsterniine  gleichfalls  ein  «hwan- 
kendes.  Allein  um  die  wechselnden  Antrittsteiniine  konnte  man 

sich  in  Jahrzählungstabellen  nicht  kümmern  (vgl.  S.  163);  man 
musste  die  Fiktion  zugrund  legen,  dass  die  Amtsjahre  ebenso  wie 

die  dazu  gestellten  Stadtjahre  eine  konstante  Grösse  gehabt  haben. 

Da  nun  der  Redaktor  der  Kap.  Fasten  für  die  republikanische 
Zeit  genau  die  gleiche  Anzahl  von  Jahresstellen  rechnete  wie  Varro, 

so  musste  die  Difl'erenz  von  einem  Jahr  durch  die  ganze  Tabelle 
hindurchgehen  bis  hinauf  zu  Brutus  und  Collatinus  (245  Varr.), 
die  demzufolge  die  Ziffer  244  bekamen.  Wenn  aber  das  erste 

Konsulat  =  244  Urbis  gesetzt  wurde,  so  blieben  für  die  Kö- 
nigszeit nur  243  Jahre  übrig.  Der  veränderte  Ansatz  der 

Königszeit  ist  somit  einfach  die  Folge  davon ,  dass  der  Redaktor 

der  Kap.  Fasten  bei  gleichem  Ausgangspunkt  der  Stadtjahrzählung 

(21.  April  ol.  6,  3)  eine  andere  Gleichung  der  Stadtjahre  mit  den 
republ.  Amtsjahren  beliebte  als  Varro  und  Atticus. 

Dabei  war  über  die  kalendarisch  genaue  Dauer  der 
Königszeit  der  Redaktor  der  Kap.  Fasten  ohne  Zweifel  mit 

Varro  ganz  einig.  "Wie  er  mit  diesem  die  Gründung  der  Stadt 
auf  21.  April  ol.  6,  3  (753)  setzte  ̂ ^'-),  so  wird  er  auch  für  die  Ver- 

treibung der  Könige  dasselbe  Datum,  den  24.  Febr.  ol.  67,  3  (509), 
angenommen  haben.  Der  Unterschied  lag  nur  darin,  dass  das  244. 

Stadtjahr  (21.  April  ol.  67,  2  bis  20.  April  ol.  67,  3),  in  dem  die 
Verfassungsänderung  sich  vollzog  und  das  mit  10  Monaten  noch 

der  Königszeit,  mit  2  Monaten  schon  der  Republik  angehörte ,  in 

der  Varronischen  Tabelle  den  Königen,  in  der  Kapitolinischen  der 

Regublik  gegeben  war.  Die  243^/6  Jahre  erscheinen  dort  zu  244 
Jahren  auf-,  hier  zu  243  Jahren  abgerundet.  Der  Unterschied 
zwischen  Varronischer  und  Kapitolinischer  Zählung 

ist  somit,  ähnlich  wie  der  zwischen  Polybianischer  und  Rsoni- 
scher  Rechnung  (s.  S.  199),  kein  sachlicher,  sondern  ein 

formeller,  kein  chronologischer,  sondern  ein  chrono- 
graphischer. 

312)  Dass  die  kap.  Zählung  von  den  Pal.  ol.  6,  3  ausgehe,  nahm  auch 
Matzat  (I,  337)  an,  erklärte  aber  die  Verschiedenheit  der  Zählung  anders :  Die 

Kap.  Fasten  sollen  zwar  ol.  6,  3  als  Gründungs-,  aber  ol.  6,  4  als  erstes  Stadt- 
.jahr  betrachtet  haben.  Allein  eine  solche  Unterscheidung  zwischen  Gründungs- 

und erstem  Stadtjahr  haben  die  Römer  nie  gemacht.  Ausserdem  wäre  dadurch 
die  Herabsetzung  der  Königszeit  nicht  erklärt. 
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6,  Die  Verteilung  der  243  Königsjjilire  in  den  Kap.  Fasten. 

Moimnsen  (R.  Chr.  141)  und  Soltau  (R.  Chr.  ,404)  nahmen  an, 
der  Redaktor  der  Kap.  Fasten  habe  den  7  Königen  ebensoviele 

Regierun gsjalire  gegeben  wie  Varro  (bezw.  Livius  und  Dionys) ;  da- 
gegen habe  er  das  Interregnenjahr  zwischen  Romulus  und  Nuuia 

nicht  mit  in  Ansatz  gebracht.  Holzapfel  dagegen  vermutete  (R.  Chr. 

257),  die  Kap.  Fasten  haben  für  Romulus  nur  32  (statt  37)  Jahre 

gerechnet  und  immer  zwischen  zwei  Königen  (ausser  vor  Superbus) 

ein  Interregnenjahr  angesetzt.  Für  diese  Vermehrung  der  Inter- 
regnenjahre fehlt  jede  Bezeugung  (vgl.  Anm.  181);  die  32  Jahre  für 

Romulus  finden  sich  allerdings  einmal  bei  Macrob ;  allein  hier  liegt 

zweifellos  ein  Textfehler  vor^^^). 
Wenn  die  oben  dargelegte  Vermutung  über  das  Motiv  der 

Herabminderung  des  Königsansatzes  auf  243  Jahre  das  Richtige 

triflft,  so  wird  man  weder  Mommsen  noch  Holzapfel  zustimmen  kön- 
nen, sondern  annehmen  müssen,  der  Redaktor  der  Kap.  Fasten  sei 

für  die  6  ersten  Könige  niclit  von  der  Tradition  abgewichen  und 

habe  auch  das  Interregnenjahr  zwischen  Romulus  und  Numa  ge- 

habt, dagegen  habe  er  dem  Tartpiinius  Superbus  ,  dessen  25.  Re- 
gierungsjahr (=  244  Urbis)  nicht  mehr  voll  war,  in  der  Tabelle  nur 

24  Jahre  gegeben.  Für  diese  Vermutung  spricht,  dass  Eutrop,  der 

I,  8  den  Ansatz  von  243  Jahren  hat,  ebenda  für  Superbus  24  Jahre 

angibt^**). 

7.  Der  Urheber  der  Kapitolinisclien  Jahrzählung. 

Der  Steinmetz  ,  der  die  Inschrift  an  den  Wänden  der  Regia 

einmeisselte ,    hat    natürlich  nach  einer  schriftlichen  Vorlage  gear- 

I  313)  Somn.  Scip.  II,  11,  IG:    Anno  ab  U.  c.  607    (nach  Kap.  Zählung)    hie 
iy  Scipio  deleta  Carthagine   triumphavit,    ex    quo    numero    annis    remotis  XXXII 

''  regni  Romuli  et  duobus,    qui  inter  somnium  et  consummatum  bellum  fueruut, 
V  DLXXllI  a    discessu  Romuli    ad    somnium    usque    remanebunt.     Die    richtigen 

y\  Zahlen  sind  XXX VII  und  DLXVIII.     Man    sieht    sofort,   wie    leicht   hier   eine 

■/.,  Verderbnis  eintreten  konnte:    in    der   grösseren  Zahl  ist  V  zu  X  korrumpiert 
'M-  und  dann  später,  damit  die  Rechnung  stimme,  in  der  Zahl  für  Romulus  die  V 
*y  ausgelassen  worden. 
\  314)  Darauf,  das«  auch  Euseb.  I,  291,  14  und  Syncellus  451,  1  die  Zahl  24 

für  Superbus  geben,  möchte  ich  kein  Gewicht  legen,  da  an  beiden  Stellen  die 
Zahlen  vielleicht  verderbt  sind  (bei  Euseb.  sind  einige  der  Königszahlen  sicher 
verderbt,  da  sie  nicht  zu  der  Summe  244  stimmen;  Syncellus  gibt  an  d.  angef. 

Stelle  als  Summe  der  Königsjahre  225,  als  Alter  des  Romulus  bei  der  Grün- 
dung 13  Jahre  an). 
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beitet,  die  ihm  seiiio  Auftraggeber  lieferten.  Der  Verfasser  dieser 

Vorlage,  der  Kedaktor  der  Kap.  Fasten,  ist  seinem  Namen  nach 

unbekannt  und  wird  es  wohl  auch  bleiben-"'').  Aber  die  Art  sei- 
ner Arbeit,  das  Mass  seiner  Selbständigkeit  und  seiner  Abliängig- 

keit  von  andern,  ist  noch  genauer  ins  Auge  zu  fassen.  Es  ist  da- 
bei zu  unterscheiden  die  in  seiner  Tabelle  zum  Ausdruck  kommende 

Chronologie  und  die  Beschafienheit  seiner  Beamtenliste. 
In  chronologischer  Beziehung  sind  die  Kap.  Fasten, 

wie  wir  gesehen  haben  ,  durchaus  abhängig  von  der  Varronischen 

Ordnung  der  römischen  Zeitrechnung:  Sie  setzen  dasselbe  Grün- 

dungsdatum voraus,  sie  haben  genau  so  viele  republikanische  Jah- 
resstellen, sie  haben  das  nur  zweijährige  Dezemvirat  und  —  was 

vor  allem  beweisend  ist  —  sie  haben  die  4  Diktatorenjahre  ,  die 

vor  Varro  und  Atticus  nirgends  niichweisbar  sind  ̂ "').  Der  Unter- 
schied in  der  Zählweise  darf  nicht  gegen  die  Abhängigkeit  von 

Varro  angeführt  werden  ̂ ^').  Denn  es  ist  anzunehmen,  dass  dieser 
in  der  Schrift,  in  der  er  die  Fundamente  seiner  Zeitrechnung  aus- 

einandersetzte, auch  über  das  Verhältnis   von  Stadtjahr  und  Kon- 

315)  Die  von  Hirsclifeld  geäusserte  Veniiutung,  dass  Verrius  Flaccus 
der  Redaktor  sei,  ist  von  Mommsen  mit  Recht  abgelehnt  worden,  einmal  weil 

dieser  im  pränestinischen  Kalender  die  Jahre  varronisch  zählt  (R.  Chr.  A.  192), 

sodann  weil  sein  philologischer  Primat  sicher  nicht  ins  Jahr  720  Varr.  hinauf- 
reichte (R.  F.  IT,  80).  —  üeber  die  irrtümliche  Zurückführung  der  Kap.  Zählung 

auf  Cato  (Ideler  11,  160)  ist  schon  oben  S.  203  gehandelt. 
316)  Dass  sie  auch  das  quinquennium  sine  curulibus  magistratibus  hatten, 

geht  aus  der  Zählung  der  Jahre  hervor.  Die  betreffende  Stelle  selber  ist  nicht 

erhalten.  Interessant  ist  aber  der  neuerdings  (Klio  II,  1902,  S.  2.")6  f.)  von 
Hülsen  gegebene  Nachweis,  dass  auf  diese  5  Jahre  in  den  Kap.  Fasten  wohl 
nicht  weniger  als  20  Zeilen  verwendet  waren.  Offenbar  hat  der  Redaktor  hier 
historische  Notizen  gegeben.  Aus  dem  erhaltenen  Wort  dedicavit  geht  hervor, 
dass  eine  Tempeldedikation  erwähnt  war.  Nicht  unwahrscheinlich  ist  Hülsens 
Vermutung,  dass  aus  diesen  historischen  Notizen  die  Namen  geschöpft  sind, 

die  beim  Chronographen  vom  J.  3.')4  als  Eponymen  der  .5  Jahre  379 — 383  Varr. erscheinen. 

317)  Ein  genaues  Analogon  bietet  das  Verhältnis  der  versio  Armenia  und 
des  Hieronymus  bei  der  Gleichung  von  Olympiadenjahren  mit  Abrahamsjahren. 

Beide  lassen  die  Olympiaden  genau  mit  demselben  Zeitpunkt  beginnen,  näm- 
lich innerhalb  des  2.  Jahrs  des  Archon  Aeschylos  (=  1240  Abr.).  Aber  die 

Versio  Armenia  gleicht  nun  ol.  1,  1  (genau  genommen  =  1240/1  Abr.)  mit  1240, 
Hieronymus  mit  1241  Abr.:  Infolge  davon  trägt  jedes  OljTnpiadenjahr  bei  Hier, 
eine  um  1  höhere  Weltjahrziffer  als  beim  Armenier.  Welche  der  beiden 
Versionen,  die  armenische  oder  die  lateinische,  die  von  Eusebius  selbst  be- 

folgte Gleichung  wiedergibt,  ist  strittig;  Ed.  Schwartz  (Die  Königslisten  S.  33  f.) 
entscheidet  sich  für  Hieronymus.    Dafür  spricht  auch  das  S.  208  Angeführte. 
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sulatsjalir  handelte  und  darauf  aufmerksam  machte,  dass  die  Stadt- 
jahre am  21.  April,  die  Konsulatsjalire  (zu  seiner  Zeit)  am  1.  Jan. 

beginnen,  dass  demnach  jedes  Konsulatsjahr  an  zwei  Stadtjalircn 

partizipiere  und  so  z.  B.  das  erste  Konsulat  Cäsars  (genau  genom- 
men =  694/5  ab  U.  c.)  mit  fast  gleiciiem  Recht  als  694.  oder  695. 

Stadtjahr  bezeichnet  werden  könne.  Dass  Varro  eine  solche  Aus- 
einandersetzung gegeben,  dürfte  aus  den  Worten  des  Censorin  21,  4 

zu  schliessen  sein  (vgl.  S.  252). 

In  f  astographischer  Hinsicht  fallen,  wenn  man  die  bei 

Livius,  Dionys  und  Diodor  erhaltenen  Fasten  zum  Vergleich  heran- 
zieht, vor  allem  zwei  Eigentümlichkeiten  in  die  Augen.  Erstens 

fügen  die  Kap.  Fasten  bei  jedem  Beamten  den  Vornamen  des  Va- 
ters und  Grossvaters  bei ,  was  die  Historiker  mit  verschwindenden 

Ausnahmen  nie  tun;  zweitens  geben  sie  ebenfalls  im  Unterschied 

von  den  Historikern  ganz  konsequent  durch  alle  Jahrhunderte  hin- 
durch Cognomina,  oft  mehrere  für  eine  Person.  Von  diesen  beiden 

Eigentümlichkeiten  weist  die  erste  sicherlich  auf  eine  Abhängigkeit 

von  Atticus  hin.  Denn  für  diesen  ist  die  Beschäftigung  mit  genea- 

logischen Studien  und  die  Anfertigung  von  Stammbäumen  hervor- 
ragender Geschlechter  durch  Nepos  (Att.  18)  ausdrücklich  bezeugt. 

Und  wenn  dieser  von  Atticus  sagt :  sie  familiarum  originem  s  u  b- 

texuit,  ut  ex  eo  clarorum  virorum  propagines  possimus  cognos- 

cere,  so  ist  dieses  „Hineinverweben"  der  Stammbäume  in  die  fort- 
laufende Tabelle  des  liber  annalis  kaum  anders  denkbar  als  in  der 

von  den  Kap.  Fasten  angewendeten  Form  der  Beifügung  des  Va- 

ters- und  Grossvatersnamens  ^^^).  Da  Nepos  gerade  dieses  Hinein- 
verweben genealogischer  Notizen  als  ein  besonderes  Verdienst  und 

als  eine  originelle  Leistung  des  Atticus  (quod  difficillimum  fuit) 

bezeichnet,  so  scheint  mir  dieser  Punkt  ein  besonders  schlagendes 

Indizium  für  die  Abhängigkeit  der  Kap.  Fasten  von  Atticus  liber 

annalis.  •»».    * 
Auf  einen  Zusammenhang  der  Kap.  Fasten  mit  den  Studien 

der  Antiquare  Varronischer  Zeit  deuten  auch  die  Notizen  liber  das 

erste  Vorkommen  staatsrechtlicher  Neuerungen  ,  z.  B.  consules  e 

plebe  primum  creari  coepti,  primus  e  plebe,  ambo  primi  de  plebe. 
Auf  antiquarische  Studien  weisen  auch  die  Bemerkungen  über  die 

Zeit  des  Aufkommens  neuer  Beinamen  hin:  qui  in  hoc  honore 

Venox,  Censorinus,  Messalla  appellatus  est;  qui  postea  Censo- 
rinus,  Africanus,  Asiaticus,  Callaicus,  Felix,  Isauricus  appellatus  est. 

318)  Vgl,  Cichorius,  de  fastis  cons.  ant,  251  f. 
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Die  Kap.  Fasten  sind  sonach  liicht  bloss  chronologisch  von 
der  durch  Yarro  und  Atticus  eingefülirten  Zeitrechnung,  sondern 

auch  inhaltlich  von  den  im  liber  annalis  des  Atticus  niedergelegten 

genealogischen  und  antiquarischen  Studien  abhängig.  Aber  identi"- 
fizieren  darf  man  die  Kap.  Fasten  und  den  liber  annalis  des  Atti- 

cus nicht  ohne  weiteres^'-').  Eine  gewisse  Selbständigkeit  zeigt  ja 
der  Redaktor  schon  darin,  dass  er  eine  andere  Gleichungsweise  der 

Stadtjahre  und  der  Konsulatsjahre  gewählt  hat  als  Atticus.  Siclier 
ist  ferner,  dass  in  den  Kap.  Fasten  manches  weggelassen  ist ,  was 

im  liber  annalis  stand.  Von  diesem  sagt  Nepos  (Att.  18) :  Nulla 

enim  lex  neque  pax  neque  bellum  neque  res  illustris  est  populi 

Romani ,  quae  non  in  eo  suo  tempore  sit  notata.  Auf  die  leges 

und  paces  hat  der  Redaktor  der  Kap.  Fasten  verzichtet;  die  Kriege 
hat  er  teilweise,  aber  nicht  konsequent,  übernommen  (z.  B.  bellum 

Punicum  primum,  bellum  Gallicum  Cisalpinum,  bellum  Persicura  u,  a.). 

Andererseits  darf  man  wohl  ebensowenig  ohne  weiteres  vor- 
aussetzen, dass  alles ,  was  die  Kap.  Fasten  enthalten ,  in  gleicher 

"Weise  auch  im  liber  annalis  stand  -'^j.  Beispielsweise  ist  es  nicht 
unmöglich,  dass  die  Notiz  bei  den  Diktatorenjahren  „hoc  anno  dic- 

tator  et  mag.  equ.  sine  consulibus  fuerunt"  nicht  von  Atticus  stammt, 
sondern  von  dem  Redaktor  der  Kap.  Fasten  (vgl.  S.  22G).  Aus  der 

Beifügung  dieser  Notiz,  die  er  ein  „antiquarisches  Unding"  nennt, 
hat  schon  Mommsen  (R.  Chr.  111)  geschlossen,  dass  der  Redaktor 

„kein  Gelehrter,  sondern  ein  handwerksmässiger  Kalendermacher" 
gewesen  sein  müsse.  Bei  Atticus  war  vielleicht  den  betreffenden  Dik- 

taturen einfach  ohne  weitere  Bemerkung  eine  Stadtjahrzahl  beige- 
schrieben. In  dem  inschriftlichen  Monument  wurden  die  Zahlen 

mir  von  10  zu  10  Jahren  angegeben;  es  war  deshalb  notwendig, 

durch  eine  Bemerkung  anzudeuten,  dass  die  betreffenden  Diktatu- 

ren als  besondere  Jahre  mitzuzählen  seien  ̂ -^).     "Wenn   deren  Fas- 

319)  Zu  beachten  ist  auch  die  Möglichkeit,  dass  in  der  Inschrift  aus 
Raummangel  manches  weggelassen  ist,  was  in  der  Vorlage  stand.  Die  Namen 

eines  Konsulpaars  stehen  immer  auf  Einer  Zeile;  hier  konnten  unter  Umstän- 
den nicht  alle  Cognomina  untergebracht  werden.  Cichorius  231,  5  führt  Bei- 

spiele an,  die  wohl  auf  diese  Weise  zu  erklären  sind. 
320)  In  dieser  Beziehung  scheint  mir  Cichorius  in  der  Identifikation  zu 

weit  gegangen  zu  sein,  wenn  er  die  Kap.  Fasten  einfach  als  ein  gekürztes 
Exzerpt  aus   Atticus    auffasst.     (Ebenso  Wachsmuth   in   Leipz.  Stud.  XI,  198.) 

321)  Der  Steinmetz  hat  die  Mitzählung  der  4  Diktaturen  auch  graphisch 
dadurch  angedeutet,  dass  er  die  Namen  des  Diktators  und  des  Mag.  equ. 

ebensoweit  links  beginnen  liess  wie  die  Konsulate,  während  sonst  die  Dikta- 
toren  hcreingerückt   sind.     Weil   ferner   die  Namen  des  Dikt.  und  Mag.  equ. 

Leuze,  Die  römische  JalirzUhlung.  17 
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sung  anerkanntermassen  nicht  sehr  glücklich  ausgefallen  ist,  so  wird 

man  daraus  allerdings  den  Schluss  ziehen  dürfen,  dass  der  Redak- 
tor der  Kap.  Fasten  kein  Gelehrter  ersten  Rangs  war. 

So  wird  man  auch  in  der  Zurückführung  anderer  Eigentüm- 
lichkeiten der  Kap.  Fastenrezension  auf  Atticus  vorsichtig  sein 

müssen.  "Wenn  das  Cognomen  eines  Beamten  in  verschiedenen 
Quellen  verschieden  überliefert  war,  so  stellten  die  Kap.  Fasten 
einfach  beide  Cognomina  nebeneinander  (vgl.  Cichorius  230  ff.)  : 

es  ist  zum  mindesten  fraglich ,  ob  Atticus  nicht  die  Verschieden- 
heit der  Tradition  erwähnt  und  erst  der  Redaktor  die  Kontamina- 

tion vorgenommen  hat.  Tatsache  ist  ferner ,  dass  in  den  Kap. 

Fasten  die  Kriegstribunen  und  die  Zensoren  mehrfach  irrig  zu  Ei- 

nem Kollegium  zusammengezogen  worden  sind  ̂ ^^) ;  auch  hier  muss 
dahingestellt  bleiben,  ob  diesen  Fehler  Atticus  oder  der  Redaktor 
verschuldet  hat. 

Muss  mithin  die  Frage,  wie  weit  wir  in  den  Kap.  Fasten  den 

über  annalis  des  Atticus  besitzen  •^-^) ,  als  eine  offene  bezeichnet 
werden,  so  scheint  mir  doch  so  viel  ausser  allem  Zweifel  zu  stehen, 

dass  die  Arbeit  des  Redaktors  der  Kap.  Fasten  durchaus  auf  den 

chronologischen  Werken  des  Varro  und  Atticus  beruht. 

8.  Die  Anhänger  der  Kai)itolinischen  Jabrzälilung. 

Mommsens  Satz  (R.  Chr.  143),  dass  die  Kap.  Jahrzählung  in 

der  offiziellen  Datierung   der  Kaiserzeit  überwiege  (gegen- 

in  2  Zeilen  untereinander  standen,  nicht  in  1  Zeile  nebeneinander  wie  die 

Konsuln,  hat  er  sie  durch  wagrechte  Striche  von  den  umgebenden  Konsulaten 

abgesondert,  wie  er  dies  sonst  bei  den  mehrere  Zeilen  umfassenden  Militär- 
tribunenkollegien zu  machen  pflegte. 

322)  Ein  besonders  eklatantes  Beispiel  für  die  Kontamination  zweier  Ver- 
sionen und  für  die  irrtümliche  Hinzufügung  der  Zensoren  zugleich  liefert  ein 

erst  1900  entdecktes,  von  Hülsen  (Klio  H  1902,  S.  248)  und  Mommsen  (Hermes 
38,  1903,  S.  106  ff.)  behandeltes  Fragment,  worin  das  Kollegium  von  374Varr. 
mit  9  Stellen  figuriert.  Zwei  Namen  sind  als  Zensoren  auszuscheiden,  die 

übrig  bleibenden  7  Stellen  so  zu  erklären,  dass  der  Redaktor  zwei  Listen  kon- 
taminierte, die  je  6  Namen  gaben  und  bei  5  derselben  übereinstimmten,  beim 

sechsten  aber  voneinander  abwichen. 

323)  Abhängigkeit  der  Kap.  Fasten  vom  liber  annalis  des  Atticus  vermu- 
teten schon  Pighius  (Annales  I,  13)  und  Vossius  (de  bist.  lat.  50),  dann  Matzat 

(I,  353,  2)  und  mit  besonderem  Nachdruck  Cichorius,  de  fastis  cons.  ant.  S.  245  ff.: 

De  recensionis  Capitolinae  auctore.  Mommsen  verhält  sich  im  C.  I.  L.  1'^  97,  1 
ablehnend  gegen  die  Verbindung  der  Kap.  Fasten  mit  Atticus;  ich  glaube 
aber,  dass  er  den  von  Cichorius  vorgebrachten  Argumenten  nicht  ganz  gerecht 

geworden  ist. 
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über  der  Varroniscben),  ist  sclnverlicli  lialtbar.  P^r  führt  an,  das« 

iiacb  Kap.  Zäliliing  Nerva  den  von  ilnu  erricbtetcn  Tcin])cl  der 

Freibeit  datierte  und  die  beiden  Pbilippus  das  Millenium  der  Stadt 
feierten.  Allein  letzteres  ist  ein  Irrtum ;  die  iSIilleniuiiisfeier  fand 

im  Jabr  247  n.  Cbr.  =  1000  Varr.  statt  (vgl.  Holzapfel ,  R.  Chr. 

174,  4).  Aucb  der  Abscbluss  des  8.  Jabrbunderts  wurde  von  Clau- 
dius im  Jabr  47  =  800  Varr.,  der  des  0.  Jabrbunderts  wabrscbein- 

licb  im  Jahr  147  =  900  Varr.  mit  Spielen  gefeiert.  Demnach 

dürfte  eher  die  Varr.  Zählung  in  der  offiziellen  Datierung  bevor- 

zugt gewesen  sein. 
Sehr  merkwürdig  ist ,  dass  in  den  Sacerdotal  fasten, 

oft  auf  derselben  Tafel,  die  Jahreszahlen  bald  kapitolinisch,  bald 

varronisch  sind  (Monnnsen,  R.  Chr.  A.  265).  Dass  dies  nicht  etwa, 
wie  man  zunächst  vermuten  möchte  ,  auf  einer  exakteai  Datierung 

nach  Stadtjahren  beruht  (so  dass  beispielsweise  das  oben  S.  251 

genannte  Konsulat  —  Varr.  718,  genau  gerechnet  717/8  ab  U.  c. 
—  bis  zum  21.  April  als  717,  von  da  an  bis  31.  Dez.  als  718  ge- 

rechnet würde),  hat  Kubitschek  nachgewiesen  (U.E.  I,  624). 

Von  den  Schriftstellern  der  Kaiserzeit  folgen  der  Kapitolini- 

schen Zählung  Macrob  und  S  olin,  ferner  Tacitus  in  der  Ger- 
mania und  in  den  Historien.  Bei  Eutrop  und  Oros  finden  sich 

neben  anderen  aucb  Kapitolinische  Stadtjabrzahlen  ̂ ^^). 
Plinius  ist  für  seine  Person  ein  Anhänger  der  Varr.  Zäh- 

lung. Da  er  aber  öfters  die  Jahrzählung  seiner  Quellen  beibe- 
halten hat,  so  finden  sich  bei  ihm  aucb  kapitolinisch  angesetzte 

Stadtjabrzahlen^-^). 

324)  Macrob  setzt  Somn.  Seip.  II,  11,  16  (vgl.  Anm.  313)  die  Zerstörung  Kar- 
thagos (608  Varr.)  =  607  Urbis,  Sat.  I,  13,  21  (vgl.  S.  216)  das  Konsulat  des  Aci- 

lius  (563  Varr.)  =  562  Urbis.  —  Zu  Solin  vgl.  Anm.  260.  —  Zu  Tacitus  vgl. 
S.  246.  —  Eutrop  gibt  dem  Superbus  24,  den  7  Königen  im  ganzen  243 
Jahre  (s.  S.  254);  die  Zahlen  302  und  315  im  ersten  Buch,  sowie  109  im  7.  Buch 
sind  kapitolinisch  zu  verstehen  (302  stammt  übrigens  wahrscheinlich  aus  Livius 
III,  33  durch  Vermittlung  der  verlorenen  Epitome);  vgl.  Anm.  307. 

325)  Das  Vorkommen  Kap.  Zahlen  bei  Plinius  hat  Max  Rabenhorst  in 
seiner  Diss.  (Quellenstudien  z.  nat.  bist,  des  PI.  Teil  I.  Die  Zeilangaben  varr. 
und  kap.  Aera  in  der  nat.  bist.)  sicher  in  viel  zu  ausgedehntem  Mass  behauptet. 

Als  , zweifellos  kapitolinisch"  bezeichnet  er  11  Zahlen.  Allein  die  Zahlen  579 
in  VII  157,  472  und  .502  in  VIII  16  sind  sicher  nicht  kap.,  sondern  pisonisch 

zu  verstehen  (vgl.  Anm.  256  und  Philol.  66,  531  ff.) ;  364  für  die  gixllische  Be- 
lagerung in  XXXIII  16  ist  zweifellos  varronisch  (die  kap.  Zahl  wäre  ja  363; 

hier  ist  Rabenhorsts  Argumentation  ganz  unverständlich).  449  in  XXXIII  19 

ist  weder  varr.  noch  kap.,  sondern  von  Plinius  durch  Addition  von  245  -j-  204 
gewonnen  (vgl.  Anm.  197  und  Kubitschek,  R.E.  I,   626).    Die  Zahlen   450  und 

17* 
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Lydus  rechnet  de  mag.  I,  2  von  der  Gründung  der  Stadt 
bis  zur  Vertreibung  der  Könige  243  Jalire  (ebenso  in  I,  29);  für  die 

Republik  a/p:  Koc'.aocpoq  xoü  7:pa)tou  setzt  er  465  y)  xat'  £v{ou^  46G 
Jahre  an.  Dies  führt  auf  708  oder  709  Cap.  Im  ersten  Fall  ist 

das  Todesjahr  Ciisars  (709  Cap.)  ausgeschlossen  (wie  in  I,  51), 
im  zweiten  eingerechnet.  So  wird  auch  in  I,  51  kapitolinische 

Rechnung  zugrundliegen :  xo'jtwv  oütw  Tzpoixyß-bnaiy  s  x  x  o  v  x  a  t 
iTCxay.  oacoaxGv  exog  xr^  uoXsc  £xex(i)prf/.£t,  Kataap  os  [lovap- 

Xööv  Tzaaai;  [isv  oLT.ir.oL-j'jt  xag  apxa:,  xr^v  5s  xwv  SXwv  ouvajiov  a.pyG)V 

dvs^waaxo  {aövo;,  xai  xp:alv  evia-jtoti;  O'.apxsaa^  .  .  .  ev  xyj  ßGuXr)  xa- 
xsacpayyj.  Im  Jahr  707  Varr.  =  706  Cap.  wurden  ausser  den  Volks- 

tribunen keine  Beamten  gewählt;  Cäsar  regierte  als  Diktator  allein. 

Die  3  von  Lydus  gemeinten  Jahre  sind  707—709  Varr.  =  706—708 
Cap.  In  I,  27  setzt  Lydus  das  Konsulat  des  Regulus  und  J  u  n  i  u  s 

=  203  Reip.  Gemeint  sind  wohl  nach  dem  Zusammenhang  M.  Re- 
gulus und  L.  Julius,  die  Konsuln  von  487  Varr.  (vgl.  Mommsen, 

R.  St.  R.  II  ̂   570,  5).  Dieses  Jahr  ist  nach  varr.  wie  nach  kap.  Zäh- 

lung (die' ja  für  die  Jahre  der  Republik  übereinstimmen)  =  243  Reip. 
Es  ist  also  wohl  bei  Lydus  die  Zehnerzahl  ausgefallen.  Nach  polybi- 

scher  Zählung  wäre  das  Konsulat  =  240  Reip.  Es  ist  somit  anzu- 
nehmen, dass  Lydus  zwei  Quellen  mit  verschiedener  Jahrzählung 

benützt  hat,  für  die  Geschichte  der  Diktatur  in  I  38  eine  polybisch 

zählende  (vgl.  S.  176),  dagegen  in  I,  2.  27.  29.  51  eine  kapitolinisch 
rechnende.     (Ganz  verderbt  ist  die  Angabe  in  I,  46.) 

Die  drei  von  späten  Chronographen  aus  christlicher  Zeit  über- 
lieferten Konsullisten  (Chronograph  vom  J.  354,  Fasti 

Hydatiani  468  n.  Chr.,  Chronicon  Paschale  630  n. 

Chr.)  '2'')  sind  alle  von  der  durch  Varro  und  Atticus  eingeführten 
chronographischen  Redaktion  des  Beamtenverzeichnisses  abhängig. 

Denn   sie   enthalten   alle   die  Diktatorenjahre  ̂ -^)    und   rechnen  für 

490  in  XXXV  19  und  22  lassen  keine  sichere  Entscheidung  zu,  weil  das  Kon- 
sulatsjahr für  die  Ausmalung  des  Salustempels  und  die  Aufstellung  des  Vale- 

riachen  Schlachtgemäldes  nicht  bekannt  ist  (vgl.  Philol.  66,  533  f.).  Bei  der  An- 
gabe ad  urbis  annuni  680  in  XV  102  ist  nicht  sicher,  ob  sie  inklusiv  oder 

exklusiv  gemeint  ist.  So  bleiben  als  sicher  kapitolinisch  nur  die  3  Zahlen 
661  in  XVI  216,  775  in  XXXIII  32  und  566  in  XXXIV  14.  (Vgl.  Phil.  66,  559). 
lieber  Rabeuhorsts  Argumentation  zu  472  in  VIII  16  vgl.  auch  Anni.  161. 

326)  Herausgegeben  von  Mommsen  in  M.  G.  H.  Auet.  ant.  IX.  1892,  S.  50  ft". 
und  205  ff.,  nebeneinandergestellt  in  C.  I.  L.  P,  S.  81  S.  Vgl.  auch  R.  Chr.  111  ff. 

Cichorius  de  fastis  189.  242.  Unger,  J.  f.  Ph.  1891,  S.  289,  465,  625.  Wachs- 
muth,  Einl.  635. 

327)  Vgl.  die  Zusammenstellung  bei  Mommsen,  R.  Chr.  115.   Beim  Chrono- 
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(las  Dezemvirat  nur  2  Jahre.  Im  übrigen  ist  die  Frage,  in  welchem 

Verhältnis  sie  untereinander  und  zu  den  Kap.  Fasten  stehen,  nur 

für  die  textkritische  Behandlung  der  Konsulnamen  von  Bedeutung ; 

für  die  Geschichte  d  e  r  J  a  h  r  z  ü  h  1  u  n  g  i  s  t  a  u  s  d  i  e- 

sen  späten  Listen  k  e  i  n  A  u  f  s  ch  1  u  s  s  zu  gewinnen ''2*'). 
Stadtjahrzahlen  sind  in  ihnen  überhaupt  nicht  beigefügt;  es  sind 
nur  die  Namen  der  Konsuln  aneinandergereiht,  und  zwar  in  den 

Hydatianischen  Fasten  und  im  Chronikon  Paschale  mit  vielen 

Fehlern,  Auslassungen,  Umstellungen;  auch  in  dem  weit  sorgfälti- 
geren Verzeichnis  des  Chronographen  sind  die  Eponymcn  von  4G1 

Varr.  ausgefallen. 

graphen  steht  zwischen  den  Eponymen  von  420/422.  429/431,  444/44G  die  No- 
tiz: hoc  anno  dietatores  non  fuerunt,  wobei  offenbar  dictatores  die  Bezeich- 

nung für  die  obersten  republ.  Beamten  sein  soll  (vgl.  die  Notiz  lu  70Ö  Varr. : 

hoc  usque  dictatores  fuerunt,  d.  h.  bis  hieher  geht  die  Republik).  Beim  4.  Dik- 
tatorenjahr (453  Varr.)  gibt  er  die  Namen  Corvo  11  et  Rulliano  II;  dies  sind 

die  Namen  der  zwei  in  den  Kap.  Fasten  genannten  Diktatoren.  Aus  dieser 
abweichenden  Behandlung  des  4.  Diktatorenjahrs  hat  Holzapfel  (IL  Chr.  42)  ganz 

unrichtige  Schlüsse  gezogen  (s.  oben  S.  216).  —  In  den  fasti  Ilyd.  sieht  zwischen 
den  Eponymen  von  429/431  Varr. :  his  consulibus  tum  dictator  cr«itus  Papirius 
Cursor  et  mag.  equ.  Drusus,  eine  entsprechende  Formel  auch  zwischen  444/440 
und  zwischen  452/454  Varr.  Dagegen  zwischen  420/422  Varr.  ist  die  Andeutung 

des  Diktatorenjahrs  ausgefallen  wie  so  manche  anderen  KoUegie»;  im  Chroni- 
con  Paschale,  das  doch  mit  den  Hyd.  Fasten  gleiche  Quelle  hat,  ist  nicht  nur 
dieses,  sondern  auch  das  4.  Diktatorenjahr  ausgefallen.  Es  ist  deshalb  ganz 

verkehrt,  wenn  Fruin  (J.  f.  Ph.  1894,  S.  112)  auf  das  Fehlen  des  1.  Dikt.-Jahres 
bei  Hydatius  Wert  legt  (vgl.  Anm.  272). 

328)  Vgl.  die  vor.  Anm.  Insbesondere  darf  auch  nicht,  wie  es  vielfach 
geschehen  ist,  dem  Umstand  Bedeutung  beigelegt  werden,  dass  bei  Hydatius 
die  sog.  Anarchie  als  4  jährig  bezeichnet  Avird  (postea  annis  IUI  nemo  curulis 

magistratus  fuit);  vgl.  dazu  Anm.  67.  —  lieber  die  Gleichung  der  Konsulate 
mit  Olympiadenjahren  im  Chronicon  Paschale  vgl.  Clinton,  Fast.  Hell.  III  introd, 

p.  IV-^X.  Mommsen  R.  Chr.  114.  (Dadurch,  dass  alle  Kriegstribunenjahre 
und  auch  manche  Konsulate  ausgelassen  sind,  sind  die  ersten  Konsuln  auf 
ol.  85,  1  geraten.) 
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Dritter  Teil. 

Kritik  der  römischen  Jalirzäliluiia- 

Erster    Abschnitt. 

Die  chronographische  Technik. 

[latüiv    x,pövo'ji;   Ttpö?    -z  0  b  Q  'K  ).- 
Dioii.  Hill.  I,  74,  2. 

1.   Die  Verwendung  der  Eponymenliste  zur  Jahrzälilung. 

a)  War  die  römische  Eponymenliste  zur  Jahrz  älilung  geeigne  t? 

Wie  die  attische  Zeitrechnung  auf  der  Archontenliste  beruht, 
so  erscheint  auch  die  römische  Jahrzählung  in  den  uns  erhaltenen 
Geschichtswerken  und  Tabellen,  die  freilich  alle  aus  dem  Ende  der 
Kepublik  stammen,  an  das  Verzeichnis  der  obersten  Jahresbeamten 

angelehnt.  "Während  aber  in  Athen  die  Succession  der  Archonten 
eine  geregelte  war,  und  deshalb  eine  brauchbare  Basis  für  die  Jahr- 

zählung abgab,  war  bei  den  Römern  in  der  älteren  Zeit  die  Ab- 
lösung der  obersten  Gemeindebeamten  einer  Menge  von  Zufällig- 

keiten und  Schwankungen  unterworfen.  Allerdings  wurden  sie  auf 
ein  Kalenderjahr  gewählt  und  die  grosse  Mehrzahl  der  in  den  Fasten 

verzeichneten  Kollegien  hat  auch  in  der  Tat  ein  volles  Kalender- 
jahr amtiert.  Aber  öfters  kam  es  vor,  dass  die  Mitglieder  eines 

Kollegiums  vor  Ablauf  des  Jahres  starben  oder  zum  Rücktritt  ge- 
nötigt wurden.  In  solchen  Fällen  wurde  mit  dem  Amtsantritt  der 

Nachfolger  nicht  gewartet  bis  zur  Wiederkehr  des  Kalendertags, 

an  dem  die  Vorgänger  angetreten  waren.  Eine  Reihe  von  x  Kol- 
legien, von  denen  einige  vorzeitig  abgegangen  sind,  stellt  somit  nicht 

eine  Summe  von  x  Kalenderjahren  dar,  sondern  ist  gleich  (x — y) 
Kalenderjahren,  wobei  y  die  Summe  der  Jahresbruchteile  bedeutet. 
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um  die  die  einzelnen  Kollegien  verkürzt  sind. 

Andererseits  kam  es  nicht  selten  vor,  dass  am  Ende  eines 

Amtsjalirs  die  Nachfolger  aus  irgend  einem  Grund  nocli  nicht  ge- 
wählt waren.  Bis  die  Wahlen  zustande  kamen,  wurde  die  Leitung 

der  Geschäfte  durch  interreges  hesorgt  (res  ad  Interregnum  rediit). 

Diese  Zwischenregierungen  dauerten  bald  kürzer  bald  länger;  ein- 
mal berichtet  Livius  (IV,  43,  7)  von  einem  mehr  als  halbjährigen 

Interregnum  und  in  der  Zeit  des  Kampfs  der  Plebeier  ums  Kon- 
sulat sollen  gar  mehrere  Jahre  lang  die  Wahlen  kurulischer  Be- 

amten von  den  Volkstribunen  Sextius  und  Licinius  verhindert  wor- 

den sein  (Liv.  VI,  35).  Die  nach  einem  Interregnum  antretenden 

Konsuln  hatten  aber  den  gleichen  Anspruch  auf  ein  volles  Ka- 
lenderjahr wie  die  andern.  Eine  Reihe  von  x  Kollegien,  von  denen 

einige  durch  Interregnen  getrennt  sind,  ist  somit  nicht  gleich  x, 

sondern  gleich  (x  -f-  z)  Kalenderjahren,  wobei  z  die  Summe  der  in 

Interregnen  verflossenen  Jahresbruchteile  bedeutet  ̂ -^). 
Erst  spät  sind  die  Römer  dazu  gekommen,  den  Antritt  der 

Konsuln  ein  für  allemal  auf  einen  bestimmten  Kalendertag  zu  fi- 

xieren. Von  da  an  wurde  bei  vorzeitigem  Rücktritt  eines  Kolle- 

giums der  ihm  eigentlich  noch  zukommende  Jahresrest  durch  con- 
sules  sufifecti  ausgefüllt,  die  nicht  ein  ganzes  Kalenderjahr,  sondern 
nur  eben  bis  zur  Wiederkehr  des  solennen  Antrittsdatums  zu  am- 

tieren hatten;  ebenso  durften  die  nach  einem  Interregnum  antreten- 
den Konsuln  nicht  ein  volles  Kalenderjahr,  sondern  bloss  bis  zur 

Wiederkehr  des  solennen  Termins  im  Amt  bleiben.  Erst  seit  diese 

Einrichtung  getrofi'en  wurde  ̂ ^"j,  ist  eine  Reihe  von  x  Amtsjahren 
auch  =  X  Kalenderjahren.  Vorher,  „solange  die  alte  Ordnung 

oder  vielmehr  Unordnung  bestand,  konnte  die  Summe  der  magi- 
stratischen anni  mit  der  der  entsprechenden  Kalenderjahre  für  eine 

längere  Periode  sich  niemals  decken"  (Mommsen,  R.  St.  R.  I^  597) : 
vielmehr  enthielt  ein  Zeitraum,  in  dem  x  Kollegien  amtierten  und 

in  dem  auch  Interregnen  und  vorzeitige  Abdankungen  vorkamen, 

nach  obigen  I^ormeln  eine  Summe  von  (x  —  y  +  z)  Kalenderjahren. 

329)  Genauere  Begründung  dieser  nicht  unbestrittenen  Interregnentheorie 
folgt  im  IV.  Teil  Abschn.  I.   S.  338  ff. 

330)  Wann  dies  geschah,  ist  strittig.  Sicher  ist,  dass  von  601  Varr.  an 
der  1.  Januar  als  ständiger  Antrittstag  galt;  fraglich,  ob  auch  schon  der  von 
532  bis  GOO  Varr.  übliche  Termin  Id.  Mart,  ein  fixiertes  Amtsneujahr  mit  den 

oben  geschilderten  Konsequenzen  war.  Dafür  Mommsen  R.  Chr.  103,  R.  St.  R. 
P  599.  Matzat  I,  25.  Fränkel  Stud.  35.  Holzapfel  R.  Chr.  105.  Dagegen  Unger 

Stadtilra  178.  Lange  de  dieb.  5.  Soltau  R.  Chr.  300.  Vgl.  unten  IV.  Teil.  2.  Ab- 
schnitt. §  5. 
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Es  ist  klar  und  auch  allgemein  anerkannt,  dass  vor  der  Zeit 

des  fixierten  A  m  t  s  n  e  u  j  a  h  r  s  das  Verzeichnis  der 
obersten  Gemeindebeamten  sehr  wenig  geeignet 

war,  als  Grundlage  e  i  n  e  r  J  a  h  r  z  ä h  1  u n  g  zu  dienen. 

„Solange  der  Antrittstermin  schwankend  blieb,  war  eine  Zählung 
der  Jahre  nach  den  eftektiven  Eponymen  geradezu  unmöglich;  weit 

•  .  eher  hätte   man   nach  Königsjahren   zählen    können   als  nach  den 

faktischen  Amtsfristen  der  Konsularkollegien."  (Mommsen,  R.  Chr. 
196). 

b)  Wann  ist   die   Verwendung    der   Beani  tenlis  te    zur   Jahr  zäh- 
lung aufgekommen? 

Zur  Benennung  der  Jahre,  zur  Datierung  sind  die 

Namen  der  Konsuln  ohne  Zweifel  schon  in  der  frühesten  Zeit  ver- 

wendet worden.  (Vgl.  Mommsen  E,.  St.  R.  I^,  600.)  Für  uns  ist  das 
älteste  Beispiel  die  von  Dionys  I,  74  erwähnte  zensorische  Urkunde, 

fi  TcapayeypaTita:  xaO-arjsp  xac  xcclc,  aXXac^  xp^vo^  ouxos*  „ÜTia- 
TEUGVcos  Asuxco'j  OOaXspto'j  Uoxixou  '/.cd  TtTou  MaXXtou  KaTUXwXivGu". 
Ganz  etwas  anderes  ist  die  Frage,  ob  die  Römer  auch  zur  Z  ä  h- 
1  u  n  g  der  Jahre,  d.  h.  wenn  sie  für  einen  grösseren  Zeitraum 

die  Summe  der  Jahre  oder  für  ein  bestimmtes  Ereignis  den  Zeit- 
abstand von  einem  früheren  Ereignis  angeben  wollten,  von  Anfang 

an  sich  der  Beamtenliste  bedienten  und  die  Anzahl  der  Jahre  an 

den  Konsulkollegien  abzählten. 

Zum  mindesten  bei  der  Einrichtung  des  Konsulats  war  dieser 

Zweck  nicht  mit  beabsichtigt.  Denn  das  Kalenderjahr  war  dabei 

nur  als  Maximalfrist  gesetzt,  die  nie  überschritten  werden  durfte, 
die  aber  nicht  immer  erreicht  zu  werden  brauchte.  Damit  war 

darauf  verzichtet,  dass  die  Reihe  der  Konsulate  immer  mit  der  Reihe 

der  Kalenderjahre  parallel  gehen  sollte.  Der  damit  zusammen- 
hängende Mangel  eines  festen  Amtsneujahrs  zeigt  unwiderleglich, 

dass  nicht  gleichzeitig  mit  der  Ersetzung  des  lebenslänglichen  durch 
das  jährige  Oberamt  auch  der  Gedanke  aufkam,  die  Reihe  der 

Konsuln  als  Mittel  der  Jahrzählung  zu  benützen.  Dies  ist  denn 

wohl  auch  allgemein  anerkannt.  „Das  römische  Eponymen  Verzeich- 
nis ist  nicht,  wie  die  Verzeichnisse  der  Olympiadensieger  und  der 

^  attischen   Archonten,   von    Haus   aus  Jahrliste   gewesen,    sondern 

ist  dies  erst  durch  einen  willkürlichen  Akt  geworden."  (Mommsen 
R.  Chr.  196.) 

Von  grosser  Wichtigkeit  ist  nun  die  Frage,  wann  dieser  will- 
kürliche Akt  vorgenommen  worden  ist,  d.  h.,  wann   etwa  man  an- 
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gefangen  hat,  die  Konsulate,  trotzdem  sie  nicht  lauter  Einheiten 
vofi  konstanter  Grösse  darstellten  und  tiotzdem  sie  sich  nicht  kon- 

tinuierlich aneinanderreihten,  als  Vehikel  der  Jahrzählimg  zu  ver- 
wenden. Bei  der  Beantwortung  dieser  Frage  kann  ich  mich  der 

gewöhnlichen  Ansicht  Tnicht  anschliessen.  Man  nimmt  in  der  Regel 
an,  die  Zählung  nach  Konsulaten  sei  schon  sehr  früh,  schon  zu 

Beginn  des  zweiten  Jahrh.  der  Republik  üblich  gewesen,  und  führt 
dafür  zum  Beweis  das  vorhin  erwähnte  Zensoren  protokoll 
vom  Jahr  362  Varr.  an.  Allein  wenn  hier  nach  der  Nennung 

der  Konsuln  die  Worte  beigefügt  sind:  [lexa  ir^v  ex^oXalv  xöv  ̂ a- 
oiXewv  evos  oiovv.  dy.oaxM  xal  exatoaxw  Ixv.,  so  ist  keineswegs  er- 

wiesen oder  erweisbar,  dass  diese  119  Jahre  an  einer  Beamtenliste 

abgezählt  sind ;  vielmehr  erklären  sie  sich  weit  leichter,  wenn  man 

sie  als  Kalenderjahre  fasst  (s.  S.  155  ff.). 

Das  Zweitälteste  Beispiel  einer  Jahrzählung  findet  sich  in  der 
We  ihin  Schrift  des  Cn.  F  1  a  vi  u  s,  der  im  Jahr  450  Varr. 

Aedil  war.  Dieser  liess  an  der  von  ihm  gestifteten  aedieula  Con- 

cordiae  eingraben,  sie  sei  errichtet  worden  204  annis  post  Capito- 
linam  dedicatam.  So  wenig  wie  beim  Zensorenprotokoll  lässt  es 

sich  hier  erweisen,  dass  die  204  Jahre  an  einer  Eponymenliste  ab- 

gezählt seien  (s.  Anm.  196).  Schon  wegen  des  von  Flavius  ange- 
gebenen Ausgangspunkts  der  Zählung  (Capitolina  dedicata)  liegt 

die  andere  Vermutung  näher,  dass  nach  Kalenderjahren  gerechnet 

ist,  zumal  da  gerade  an  die  Dedikation  des  Kap,  Tempels  sich 

nachweislich  eine  Zählung  der  Kalenderjahre  mittelst  des  alljähr- 
lich am  selben  Kalendertag  einzuschlagenden  Nagels  angeknüpft 

hatte  (s.  S.  159  ff.  und  unten  S.  279  und  298). 

Im  Konsulatsjahr  des  P.  Claudius  Pulcher  und  L.  Junius  Pul- 

lus  =  505  Varr.  wurden  ludi  Terentini  gefeiert,  die  von  spä- 
teren Schriftstellern  auch  als  ludi  saeculares  bezeichnet  werden. 

Nicht  selten  wird  daraus  der  Schluss  gezogen,  den  Zeilgenossen 

habe  dieses  Jahr  als  Säkularjahr  der  Stadtgründung  gegolten  und 

sie  haben  demnach  die  Gründung  in  ol.  7,  3  oder  7,  4  («49  oder 

748  V.  Chr.)  gesetzt;  und  es  wird  darin  ein  Anzeichen  gefunden, 

dass  man  schon  damals  die  republikanische  Zeit  nach  einer  Epo- 
nymenliste bemessen  und  mit  Zuschlag  einer  bestimmten  Summe 

von  Königsjahren  das  Alter  der  Stadt  fixiert  habe  "'^').  Allein  in 
den  Berichten  über  die  Einsetzung  der  ludi  Terentini  im  Jahr  505 

831)  Lachmann,  de  fönt.  Liv.  I,  §  16.  Matzat  I,  277.  Seeck  Kai.  168.  Trie- 
mel  J.  f.  Pb.  1889  S.  349.   Enmann  Rh.  M.  1902.  S.  528. 
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ist  von  einer  Beziehung  auf  die  Stadtgründung  nirgends  die  Rede, 

sondern  als  Veranlassung  werden  die  kriegerischen  Unglücksfälle 
des  Jahres  505  und  zahlreiche  beängstigende  Portenta  teils  genannt 

teils  angedeutet  ̂ ^-j.  Mit  der  Einrichtung  der  Spiele  wurde  das 
Gelübde  verbunden,  im  Falle  göttlicher  Hilfe  dieselben  in  jedem 

100.  Jahr  zu  wiederholen.  Folglich  gehören  sie  in  die  gleiche 

Kategorie  wie  z.  B.  die  auf  quinquennalia  vota  (Liv.  31,  9)  beruhen- 
den Spiele,  deren  Abhaltung  gelobt  wurde,  si  res  publica  populi 

Romani  Quiritium  ad  quinquennium  proximum  stet  (Liv.  22,  10). 

Wenn  also  die  Spiele  als  ludi  saeculares  bezeichnet  werden,  so  geht 

dies  nur  auf  jenes  Gelübde  und  hat  keine  retrospektive  Bedeutung. 

Nichts  berechtigt  dazu,  dieselben  als  Jubelfeiern  der  Stadtgründung 
aufzufassen.  Gegen  diese  verkehrte  Idee,  die  doch  immer  wieder 

auftaucht,  hat  schon  Mommsen  (R.  Chr.  182,  186)  mit  Nachdruck 

protestiert.  Hat  aber  die  Feier  des  Jahres  505  Varr.  keine  Be- 
ziehung zur  Vergangenheit,  so  ist  für  das  Vorhandensein  einer 

Jahrzählung  nach  Konsuljahren  aus  ihr  nichts  zu  entnehmen. 
Ich  komme  zu  dem  Schluss,  dass  eine  Verwendung  der 

Eponymenliste  zur  Jahrzählung  vor  Fabius  und 

Cincius  nicht  nachweisbar  ist.  Und  ich  möchte  geradezu 

die  Vermutung  wagen,  dass  sie  auch  wirklich  zur  Zeit  des  Fabius 
und  Cincius  erst  aufgekommen  ist.  Dafür  Hesse  sich  Verschiedenes 

anführen.  Wenn  zugegeben  ist,  dass  die  Ordnung  der  konsulari- 
schen Succession  von  Haus  aus  nicht  auf  Jahrzählung  angelegt 

und  dass  sie  dazu  wegen  der  zahlreichen  Verkürzungen  und  Unter- 
brechungen bis  zur  Fixierung  des  Amtsneujahrs  auch  keineswegs 

geeignet  war,  so  liegt  die  Vermutung  nahe,  dass  die  Römer  von 
sich  aus  gar  nicht  auf  den  Gedanken  kamen,  die  Konsulliste  zur 

Jahrzählung  zu  verwenden,  sondern  dass  sie  dazu  erst»durch  fremde 
Vorbilder  angeregt  worden  sind.  In  Griechenland  war  es  üblich, 

die  Verzeichnisse  der  Jahresbeamten  als  Unterlage  der  Chronologie 
zu  verwerten.  Nun  war  gerade  in  der  Zeit  des  Hannibalischen 

Kriegs  die  geistige  Entwicklung  Roms  von  einer  hellenisierenden 

Tendenz  beherrscht  und  von  Fabius  hat  schon  Mommsen  (R.  F.  II, 

281)  vermutet,  dass  er  zu  den  Vertretern  dieser  Tendenz  gehörte. 
Jedenfalls  sind  Fabius  und  Cincius  die  ersten  Römer,  die  für  die 

Gründung  Roms  ein  hellenisches  Datum  ('EXXr^vcxöv  xpovov  bei  Dion. 
I,  74)  aufstellten.  Für  Fabius  wird  nicht  ohne  Grund  vermutet, 

dass  er    mit  den  chronologischen  Ansätzen   griechischer   Gelehrten 

332)  Varro  bei  Ceusorin  17,  8,     Verrius  Flaccus  im  Schol.  Cruq.  zu  Horaz 
'Carm.  aaec.  8. 
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vertraut  war  iS.  87  A.  118),  und  wahrscheinlich  den  Ansatz  des 

Eratosthenes  für  Trojas  Fall  kannte  und  verwertete  (S.  81  ft'.). 
Die  chronographisclie  Technik  der  Griechen  arbeitete  mit  zwei  Hilfs- 

mitteln: an  der  Hand  von  Eponymenlisten  bestimmten  sie  die  hi- 
storische Zeit  und  für  die  vorhistorischen  Zeiten  rechneten  sie  mit 

Menschenaltern.  Die  433  Jahre,  die  bei  Fabius  zwischen  dem  Ke- 

gierungsantritt  des  Aeneas  und  der  Gründung  Roms  liegen,  lassen 
vermuten,  dass  er  den  Griechen  die  Generationenrechnung  absah, 

und  dies  legt  den  Gedanken  nahe,  dass  er  auch  das  andere  Hilfs- 
mittel rezipierte,  die  Verwendung  der  Eponymenliste  für  historische 

Zeiten.  Auch  die  primitive,  auf  Zeitgleichungen  keine  llücksicht 

nehmende  Art,  wie  die  Konsulliste  von  Fabius  und  Cincius  ver- 

wendet wurde,  scheint  dafür  zu  sprechen,  dass  es  ein  erster  Ver- 
such war,  eine  mechanische  Uebertragung  des  griechischen  Brauchs, 

jedes  Archontat  gleich  einem  Olympiadenjahr  zu  setzen,  auf  das 

hiefür  nicht  ebenso  geeignete  römische  Konsulat.  Ferner  ist  zu  be- 
denken, dass  Fabius  und  Cincius  zum  erstenmal  eine  Geschichte 

ihres  Volks  zu  geben  versuchten  und  dass  sie  sich  dabei,  vielleicht 

nicht  ohne  Anlehnung  an  griechische  Vorbilder,  der  annalistischen 
Form  bedienten,  indem  sie  Jahr  um  Jahr  die  obersten  Beamten 

aufzählten  und  daran  die  Erzählung  der  Ereignisse  knüpften.  Für 

Hellanikos  ist  festgestellt,  dass  er  die  Ereignisse  nach  Archonten, 

also  nach  Amtsjahren,  ordnete,  und  es  folgten  ihm  hierin  die  spä- 
teren Atthiden  des  Androtion  und  Philochoros.  Der  attischen 

Chronik  des  Hellanikos  gleichen  die  Annalen  des  Fabius  und  Cin- 

cius auch  darin,  dass  sie  die  Sagenzeit  und  ebenso  wieder  die  Ge- 
schichte der  eigenen  Zeit  ausführlich,  die  zwischen  Gegenwart  und 

Sage  liegende  Zeit  dagegen  nur  kurz  (xscpaXatwSw;  Dion.  I,  6)  be- 
handelten. (Vgl.  für  Hellanikos:  Niese,  Hermes  23.  1888.  S.  85). 

Nicht  aus  allen  Amtsjahren  wussten  sie  etwas  Denkwürdiges  zu 

berichten;  aber  um  die  chronologische  Kontinuität  zu  wahren, 

nannten  sie  wenigstens  die  Konsuln;  aus  Liv.  IV  20,  9  geht  hervor, 

dass  die  alten  Annalen  für  einzelne  Gruppen  von  Jahren  nihil 

praeter  nomina  consulum  geboten  haben  (s.  S.  67).  Durch  diese 

Ausfüllung  ereignisloser  Zeiträume  mit  den  Namen  der  regierenden 

Kollegien  wurden  die  chronologischen  Abstände  zwischen  den  be- 
richteten Ereignissen  gewissermassen  graphisch  dargestellt,  und  es 

ist  von  hier  kein  weiter  Schritt  bis  zur  Verwendung  der  Eponymen- 

liste als  Jahrzählungsmittel.  Endlich  ist  es  vielleicht  nicht  zufäl- 
lig, dass  gerade  um  die  Zeit  des  Hannibalischen  Krieges  sich  ein 

festes  Amtsneujahr  einzubürgern  begann,  dem  Interregnen  und  vor- 
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zeitige  Rücktritte  nichts  mehr  anhaben  konnten.     AVenn   man   die 

♦  Amtsjalire  zur  Jahrzählung  verwenden  wollte,    so  mussten  sie  eine 
konstante  Grösse  haben,  und  so  stehen  vielleicht  die  Einführung 

der  Jahrzählung  nach  Eponymenkollegien  und  die  Fixierung  des 

Amtsneujahrs  mit  einander  in  Wechselwirkung. 

*  c)  G  e  s  c  h  i  c  h  t  e  der  V  e  r  w  e  n  cl  u  n  g  der  Beamtenliste  zum  Zweck 
derZeitrechnungvonFabiusbisVarro. 

Durch  zwei  Dinge  sind  die  griechisch  gebildeten  und  griechisch 

schreibenden  ersten  Annalisten  Fabius  und  Cincius  epochemachend 

für  die  römische  Zeitrechnung  geworden:  Sie  haben  nach  griechi- 

schem Vorbild  die  Eponymenliste  zum  Vehikel  der  römischen  Jahr- 
zählung gemacht,  und  sie  haben  als  die  feste  Aera,  in  welche  die 

römische  Geschichte  einzuordnen  war,  die  griechische  Olympiaden- 
rechnung eingeführt.  Beide  Elemente,  die  Olympiadenära  als  der 

Rahmen  und  die  Eponymenliste  als  das  Füllmaterial,  sind  in  der 

ganzen  Entwicklungsgeschichte  der  römischen  Zeitrechnung  beibe- 
halten worden.  Aber  das  Problem,  t:ü>;  dv  z'.c,  d7iei)9"Jvot  xobq  Tio- 

jiactüv  XP<^vou;  Tzpbq  xobq  'EXXr^v.xou;,  wurde  zu  verschiedenen  Zeiten 
in  verschiedener  Weise  gelöst. 

Drei  Perioden  lassen  sich  dabei  unterscheiden.    Die  älteste  Art 

der  Verwendung   der    Eponymenliste   und   ihrer   Einreihung  in  die 

Olyrapiadenjahrfolge    war    auch    die    primitivste.      Fabius    und 
Cincius   sind    vermutlich    so    zu  Werk    gegangen,    dass  sie  das 

i  laufende    Konsulat    zu    dem   Olympiadenjahr    schrieben,    innerhalb 

dessen  es  begann  (also  z..  B.  Cn.  Cornelius  P.  Aelius  zu  ol.  144,  3), 

[  .         und  so  fort  zu  jedem   weiter  rückwärts  liegenden  Olympiadenjahr 

\  je   ein   Kollegium.     Auf  diese  AVeise  kamen  sie  für  das  Konsulat 

V  des  Appius  Claudius  Caudex  auf  ol.  128,  4,  für  den  ersten  plebei- 

I  sehen  Konsul  auf  ol.  104,  2,  für  die  Eponymen  der  gallischen  Ka- 
tastrophe auf  ol.  99,  3,  für  das  erste  Dezemvirat  auf  ol.  84,  1  und 

,|  für    das    erste    Konsulat    auf  ol.  69,  1  (vgl.   S.  43.  80.  90).     Dass 
?  zwischen  einzelnen  Konsulaten  Interregnen  lagen,  dass   das   zweite 

£^  Dezemvirat   weit   über    ein  Jahr  dauerte,    wurde    dabei   ignoriert; 

!l"  jedes  Olympiadenjahr  sollte  seine  Eponymen  haben.    Indessen  ganz 
i  mechanisch    scheinen    doch    auch    schon  Fabius  und  Cincius  nicht 

,5  verfahren    zu    sein.     Es  finden  sich  Indizien,    dass    auch  sie  schon 

wenigstens  die  augenfälligsten  Inkongruenzen  beseitigten,   dass  somit 

•r  schon  die  ersten  Benutzer  die  Eponymenliste  für  die  Zwecke 

^^  der   Jahrzählung    modifizierten  ^^^).     In    diesem   Sinn 

» .        333)  Dadurch  erfährt  das  oben  S.  81  über   Fabius '  Gesagte  eine    gewisse 
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möchte  ich  folgende  drei  Fälle  deuten:  1)  1)  m  ersten  Kon- 
sul a  r  t  r  i  b  u  n  c  n  (310  V ar r.)  wurden  nach  73  Tagen  zum 

Rücktritt  genötigt;  daraufhin  wurden  wieder  Konsuln  gewählt  und 

zwar  L.  Papirius  L.  Senipronius,  Xun  wurden  aber  nicht  in  allen 

römischen  xpovoyp'x^iioi.',  beide  Behörden  aufgeführt,  sondern  in  ei- 
nigen nur  die  Tribunen,  in  andern  nur  die  Konsuln,  nur  in  we- 
nigen beide.  (Dion.  Hai.  XI,  62.)  Das  Verfahren  der  beiden  ersten 

Kategorien  von  xpovoypacpca:  ist  ohne  Zweifel  so  zu  erklären,  dass 
sie  für  die  zusammen  nur  1472  Monate  dauernde  Amtszeit  der 

beiden  Behörden  nicht  2  Kalenderjahre  ansetzen  wollten  und  sie 
deshalb  zu  Einem  Jahr  kombinierten,  als  dessen  titulus  dann  die 

einen  die  Tribunen,  die  andern  die  Konsuln  nannten  (s.  S.  190). 
Aus  Diodor  ist  zu  schliessen,  dass  Fabius  zu  der  ersten  Klasse 

der  xp^voypa'fiai  gehörte.  2)  Zum  Jahr  320  Varr.  macht  Li- 
vius  IV,  23  die  Bemerkung:  Eosdem  consules  insequenti  anno  re- 
fectos  Juliuni  tertium,  Verginium  iterum  apud  Macrum  Licinium 

invenio;  Valerius  Antias  et  Q.  Tubero  M.  Manlium  et  Q.  Sulpici- 
um  consules  in  eum  annum  edunt.  ceterum  in  tarn  discrepanti 

editione  et  Tubero  et  Macer  libros  linteos  auctores  profitentur; 

neuter  tribunos  militum  eo  anno  fuisse  traditum  ab  scriptoribus 

antiquis  dissimulat.  Licinio  libros  haud  dubie  sequi  linteos  placet ; 
Tubero  incertus  veri  est.  sit  inter  cetera  vetustate  cooperta  hoc 

quoque  in  incerto  positum  ̂ '*).  Nach  Analogie  des  eben  bespro- 
chenen Falls  lässt  sich  die  Sache  durch  folgende  Vermutung  wohl 

am  leichtesten  erklären:  Als  Nachfolger  der  Konsuln  Julius  und 

Verginius  (319  Varr.)  wurden  drei  Kriegstribunen,  nämlich  die  von 

Diodor  XII,  53  überlieferten  M.  Manlius  Q.  Sulpicius  Ser.  Corne- 
lius, gewählt;  diese  wurden  aber  wie  die  von  310  als  vitio  creati 

nach  kurzer  Zeit  zur  Abdankung  genötigt  und  hierauf  Julius  und 

Verginius  wieder  zu  Konsuln  gewählt.  Auch  in  diesem  Fall  wollten 

die  xpovoypa^^c'ac  für  die  zusammen  nicht  viel  über  ein  Jahr  dauernde 
Amtszeit  der  beiden  Behörden  nicht  zwei  Kalenderjahre  ansetzen, 

und  kombinierten  sie  deshalb  zu  Einem  Jahr,  als  dessen  Eponymoi 

von  den  einen  die  Tribunen,  von  den  andern  die  Konsuln  genannt 

wurden.     Fabius    gehörte,   wie   aus  Diodor   zu  schliessen  (s.  S.  45. 

Einschränkung,  die  dort  dem  Gang  der  Untersuchung  entsprechend  noch  nicht 
gegeben  werden  konnte. 

334)  Literatur  zu  der  Stelle :  Mommsen  R.  F.  II,  222  (beurteilt  m.  E.  die 
Version  des  Macer  unrichtig).  Wie  Mommsen  im  wesentlichen  Matzat  II,  53 

und  Soltau  470,  1.  Anders  Holzapfel  68  (hält  beide  Kollegien  für  echt,  er- 
klärt den  Ausfall  des  einen  aber  anders  als  oben  geschehen). 
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47),  wieileriim  zu  der  ersten  Klasse,  Licinius  Macer  gehörte  zur 
zweiten.  Die  libri  lintei  enthielten  beide  Behörden; 
sonst  hätten  sich  nicht  sowohl  Licinius  als  auch  Tubero  in  tarn 

discrepanti  editione  auf  sie  berufen  können.  Denn  dass  die  Version 

des  Tubero,  es  seien  M.  Manlius  und  Q.  Sulpicius  Konsuln  ge- 

wesen, nur  eine  Verschlechterung  oder  ein  Missverständnis  der  Uebcr- 
lieferung  ist,  welche  M.  Manlius  Q.  Sulpicius  Ser.  Cornelius  als 
Konsulartribunen  nannte,  hat  Mommsen  aus  der  Uebereinstimmung 

der  beiden  Namen  mit  Recht  geschlossen.  Es  scheint  darnach, 

dass  man  unter  den  lintei  libri  ad  Monetae  nicht  eine  der  Jahr- 

zählung dienstbar  gemachte,  sondern  eine  lediglich  der  Registrie- 
rung der  Beamten  dienende  Liste  zu  verstehen  hat.  Dass  Macer 

und  Tubero  sich  mit  der  von  den  lintei  libri  gebotenen  Angabe 

zweier  Behörden  auseinandergesetzt  haben,  geht  aus  Livius  hervor. 

Aber  offenbar  hat  Livius  den  Sinn  ihrer  Erörterungen  gar  nicht 
recht  verstanden,  weil  er  selbst  sich  nicht  die  Mühe  nahm,  solche 

Urquellen  einzusehen.  So  fasste  er  die  Erörterung  des  Macer  und 

Tubero  als  eine  Untersuchung  über  die  Echtheit  auf,  während  sie  sich 

nur  um  die  chronographische  Behandlung  der  zwei  Behörden  drehte. 

3)  Zum  Jahr  3t}l  Varr.  führen  die  Kapitolinischen  Fasten  zwei 

Konsulpaare  auf^^^).  Bei  dem  ersten  steht  eine  Bemerkung,  von 
der  nur  die  Buchstaben  erhalten  sind:  NT.  IN.  E.  Mommsen  er- 

gänzt: <non  inieru)nt.  in  e(orum  locum  facti  sunt),  Borghesi  wohl 
richtiger;  <^vitio  facti  abdicaru)nt.  in  e<[orum  locum  facti  sunt). 
Bei  Diodor  und  bei  Livius  ist  nur  das  in  den  Kap.  Fasten  an 

zweiter  Stelle  genannte  Kollegium  erwähnt.  Zweifellos  liegt  hier 

nicht  ein  Fall  von  Kollegialsuffektion  vor  (woran  Unger  dachte); 
denn  eine  solche  ist,  wie  Mommsen  mit  Recht  betont,  in  der  Zeit 
des  wechselnden  Antrittstermins  undenkbar.  Vielmehr  dürfte  die 

Sache  nach  Analogie  der  beiden  ersten  Fälle  so  zu  erklären  sein: 

Die  zuerstgenannten  Konsuln  mussten  nach  ganz  kurzer  Amtszeit 

als  vitio  creati  abdanken.  Die  Nachfolger  regierten  vom  Tag  ihres 

eigenen  Amtsantritts  an  ein  ganzes  Jahr,  beide  zusammen  also 

wenig  über  12  Monate.  Deshalb  wollten  die  xpo'^oTP^f'*^  nicht 
zwei  Kalenderjahre  für  sie  rechnen,  sondern  nur  Eines,  als  dessen 

titulus  sie  zweckmässig  das  zweite  Kollegium  nannten,  weil  dieses 

ein  volles  Jahr  regierte.  Hier  sind  denn  auch  offenbar  alle  xpovo- 

Ypa'ffa:  einig  gewesen;  wenn  einzelne,  darunter  Fabius,  in  den  bei- 
den erstgenannten  Fällen  anders  verfuhren  und  als  Eponymen  der 

335)  Vgl.  Mommsen  in  C.  1.  L.  1'  p.  31.  R.  Chr.  98.   Unger,  Stadtära  122. 
Holzapfel  31,  4.    Fruin  J.  f.  Ph.  1894  S.  108  f. 
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kombinierten  Jalire  nicht  die  ein  volles  Julir  amtierenden  Konsuln, 

sondern  die  kurzregierenden  Tribunen  nannten,  so  lässt  sich  dafür 

leicht  eine  ratio  finden:  sie  wollten  jene  zwei  Fälle  von  Konsular- 

tribunaten  nicht  unterdrücken ,  weil  sie  für  die  Verfassungsge- 
schichte von  Bedeutung  waren;  zweimal  wurden  in  der  ersten  Zeit 

die  Anläufe  der  Plebeier,  das  Konsulat  durch  das  auch  ihnen  zu- 
gängliche Militärtribunat  zu  ersetzen,  selbst  nach  geschehener  Wahl 

mit  Hilfe  religiöser  Bedenken  durch   die  Patrizier  zurückgewiesen. 

Falls  die  drei  Varianten  der  uns  erhaltenen  Fasten  richtig  er- 
klärt sind,  würde  sich  daraus  der  Schluss  ergeben :  Fabius  und 

Cincius  haben,  als  sie  die  römische  Eponymenlistc  mit  der  Tabelle 

der  Olympiaden  (oder  der  attischen  Archonten)  zusammenlegten, 

im  Prinzip  diejenigen  Kollegien  weggelassen,  die  nur  ganz  kurz  im 

Amt  waren  und  deshalb  nicht  mit  einem  Olympiadenjahr  zusammen- 
gestellt zu  werden  verdienten.  In  praxi  sind  sie  dabei  gelegentlich 

so  verfahren,  dass  sie  die  kurzlebigen  Kollegien  aufnahmen  und 
dafür  ihre  Nachfolger  unter  den  Tisch  fallen  Hessen.  Sie  taten 

das,  weil  sie  nicht  bloss  Chronographen,  sondern  auch  Historiker 

waren.*  Der  Geschichtschreiber  durfte  nicht  unterlassen,  die  ersten 
Fälle  von  Konsulartribunaten  zu  erwähnen,  während  die  Unter- 

drückung eines  Konsulkollegiums,  unter  dem  nichts  Denkwürdiges 

passierte  ̂ ^®),  die  Richtigkeit  der  historischen  Darstellung  nicht  ernst- 
lich schädigte. 

In  der  zweiten  Entwicklungsphase  der  römi- 
schen Jahr  Zählung,  als  deren  Vertreter  uns  Polybios  und 

Piso  gelten,  bestand  der  Fortschritt  darin,  dass  man  erkannte, 

man  dürfe  sich  nicht  einzig  und  allein  an  das  von  den  Pontifices 

geführte  Beamtenverzeichnis  halten  ̂ ^"),  wenn  man  die  römischen 
Daten  mit  den  griechischen  ins  Gleiche  bringen  wolle,  sondern 

müsse  das  Verfahren  des  Fabius  und  Cincius,  die  nur  mit  der  Be- 
amtenliste gearbeitet  hatten,  einer  Prüfung  (ßaaavog)  unterziehen 

mit  Hilfe  von  Kontrollmitteln,  die  von  der  Magistratstafel  unab- 

hängig seien.  Eines  dieser  Kontrollmittel  war  ein  griechisch-römi- 

scher Synchronismus.  Es  war  zur  Zeit  des  Polybios  allgemein  an- 
erkannt, während  Fabius  wohl  noch  nicht  darauf  aufmerksam  ge- 

336)  Vgl.  für  Papirius  und  Sempronius  Liv.  IV,  7,  12:  et  foris  et  domi 
otium  fuit,  ähnlich  Dion.  Hai.  XI,  62,  4  (ausser  dem  Vertrag  mit  Ardea  oriSäv 

oüxe  noXenixöv  oüxs  uoXixtxöv  epyov  laxopiaj  agiov  i-päx9"'i-)  Auch  im  Jahr  320 
weiss  Liv.  IV,  23  nur  von  Taten  des  Diktators  zu  berichten. 

337)  'Eni  Toö  napä  xolq  äp^ispsOa;,  xsi[i£vo'j  ̂ livaxog  Ivög  xal  jiövou  xf^v  Tciax'.v 
ocßaodvioxov  xaxaXinetv,  wie  es  bei  Dion.  I,  74  heisst,  vgl.  S.  168  und  197. 
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■worden  war,  diiss  die  Belagerung  des  Kapitols  durch  die  Gallier 
gleichzeitig  war  mit  der  Belagerung  von  Rhegium  durch  Dionys; 
von  letzterem  Ereignis  aber  wusste  man  aus  griechischen  Quellen, 

dass  es  in  ol.  98,  1/2  fiel.  Das  Fabische  Verfahren,  das  die  gal- 
lische Katastrophe  auf  ol.  99,  3  brachte,  hatte  somit  die  Probe 

nicht  bestanden.  Man  erkannte  xo  ̂ a^ujiGv  auxoü  r.epl  tyjv  £^£xaa:v 

xöv  xP^^t^'^  <l^s  Dionys  (IV,  30,  2)  bei  einer  andern  Gelegenheit 
an  Fabius  tadelt.  In  diesem  Fall  bestand  die  Sorglosigkeit  in  der 

Ignorierung  aller  Interregna,  deren  in  der  Zeit  vom  gallischen 
Brand  bis  zum  Hannibalischen  Krieg  mehrere  vorkamen,  darunter 

eins  von  besonderer  Länge.  Infolge  davon  war  trotz  einiger  Amts- 

jahrverkürzungen, die  einen  Teil  der  Interregna  kompensieren  konn- 
ten, die  Zahl  der  Eponymenkollegien  für  die  genannte  Periode 

kleiner  als  die  Zahl  der  verflossenen  Kalenderjahre.  Wenn  man 
eine  korrekte  Zeitrechnung  herstellen  wollte,  durfte  man  diesen 

Umstand  nicht  ignorieren.  Aber  wie  sollte  man  ihm  Rechnung 

tragen?  Die  Interregna  und  Amtsjahrverkürzungen  im  einzelnen  zu 
berücksichtigen,  war  in  einer  Tabelle,  die  der  Jahrzählung  dienen 

sollte,  nicht  möglich  ̂ ^^).  Nach  wie  vor  musste  die  Fiktion  beibe- 
halten werden,  dass  jedes  Kollegium  ein  Kalenderjahr  repräsentiere. 

Aber  die  Summe  der  in  Interregnen  verflossenen  Zeit,  genauer  der 

Ueberschuss  der  Interregnensumme  über  die  Summe  der  Jahrver- 
kürzungen (der  entsprechend  den  auf  S.  262  f.  gegebenen  Formeln 

mit  z — y  zu  bezeichnen  wäre)  konnte  als  Posten  in  die  Jahrtabelle 

eingestellt  werden ;  und  es  war  das  nächstliegende,  ihn  dort  einzu- 
schieben, wo  von  der  Ueberlieferung  eine  abnorm  lange  konsullose 

Zeit  berichtet  wurde.  So  kam  zwischen  den  Eponymen  von  378 

und  384  Varr.  das  quinquennium  sine  curulibus  ma- 

gistratibus  in  die  römische  Jahrtabelle,  während  in  der  Fabisch- 

Cincischen  Tabelle  die  Eponymen  von  378  und  384  Varr.  sich  un- 
mittelbar aneinander  angeschlossen  hatten  (s.  S.  30.  81.  117). 

Auch  die  repubUkanische  Zeit  vor  der  gallischen  Katastrophe, 
für  welche  Fabius  122  Jahre  gerechnet  hatte,  wurde  einer  Prüfung 

unterzogen.  Welche  Kontrollmittel  hiebei  angewendet  wurden,  ist 

nicht  mit  derselben  Sicherheit  festzustellen  (s.  S.  153  ff.).   Es  lässt 

338)  Das  hat  Unger  (Synchr.  540)  verkannt,  wenn  er  Dionys  tadelt,  dass 
er  bei  seinen  Zusammenstellungen  von  römischen  Eponymen  mit  griechischen 
die  Verschiebungen  der  römischen  Amtsjahr  anfange  nicht  berücksichtigt  habe. 
Als  Chronograph  konnte  er  das  in  seiner  synchronistischen  Tabelle  gar  nicht 
tun;  als  Historiker  hat  er  aber  die  verschiedenen  Antrittstermine  in  seiner 

Erzählung  nicht  ganz  ignoriert,  s.  S.  336. 
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sich  aber  vermuten,  dass  die  Kapitolinische  Nagelschlagung  dazu 

benützt  wurde.  Aus  der  Zahl  der  Nägel  ergab  sich  als  Dedika- 
tionstag  Id.  Sept.  ol.  68,  2.  Da  man  nun  in  der  Zeit  des  Polybios 
der  Ansicht  war,  der  Tempel  sei  im  ersten  Konsulatsjahr  geweiht 

worden,  so  ergab  sich  als  Beginn  der  Republik  das  Frühjahr  ol. 

08,  1  (507  V.  Chr.).  Darnach  kamen  auf  die  vorgallische  Periode 

nur  12073  Kalenderjahre,  nicht  122  wie  bei  Fabius.  In  einer  Jahr- 
tabelle konnte  man  nur  ganze  Jahre  gebrauchen ;  so  worden  in  der 

Polybischen  Tabelle  die  120^3  Jahre  zu  120  abgerundet  und  diese 

zu  ol.  68,  2—98,  1  gestellt.  Von  den  122  Kollegien,  die  Fabius 
aufgenommen  hatte,  konnte  man  nur  120  brauchen,  ja  sogar  nur 
119,  wenn  man  in  der  Tabelle  berücksichtigen  wollte,  dass  die 

zweiten  Dezemvirn  nicht  bloss  Ein  Jahr,  sondern  ungefähr  zwei 
Jahre  im  Besitz  der  Gewalt  waren.  Es  mussten  demnach  drei 

Konsulate  ausgeworfen  werden ;  die  Polybische  Tabelle 

hat  120  Jahresstellen,  aber  nur  119  Kollegien.    (Vgl.  S.  163.) 
Nur  eine  wenig  abweichende  Variante  der  Polybischen 

Jahrzählung  stellt  die  von  Dionys  vertretene  dar, 

die  wahrscheinlich  auf  Piso  zurückgeht.  In  ihr  sind  die  120^/3 
Kalenderjahre  der  vorgallischen  Periode  auf  121  Jahre  aufgerundet 
und  die  ersten  Konsuln  zu  ol.  68,  1  gestellt.  Es  musste  also  eine 

Jahresstelle  mehr  als  bei  Polybios  mit  Eponymen  besetzt  werden. 

Man  griff  zu  diesem  Zweck  auf  die  vollständige  Beamtenliste  zu- 
rück und  setzte  das  Konsulat  des  Papirius  und  Sempronius  nach 

den  drei  ersten  Militärtribunen  in  die  Tabelle  ein,  das  bei  Fabius 

hatte  weichen  müssen  (s.  S.  190  ff.  269).  Auf  diese  Weise  hatte 

die  Pisonisch-Dionysische  Tabelle  121  Jahresstellen,  aber  nur  120 
Kollegien  (weil  auch  hier  für  das  zweite  Dezemvirnkollegium  2  Jahre 

gerechnet  wurden). 

Die  dritte  Entwicklungsphase  der  römischen  Zeit- 
rechnung wurde  durch  Varro  herbeigeführt.  Dieser  verwarf  den 

Polybischen  Ansatz  für  den  Beginn  der  Republik;  er  war  zu  der 

Ansicht  gekommen,  dass  die  Dedikation  des  Kap.  Tempels  (Id. 

Sept.  ol.  68,  2)  nicht  im  ersten,  sondern  im  dritten  Amtsjahr  der 

Republik  vorgenommen  Avorden  sei.  ,Fiel  demnach  der  Anfang  der 
Republik  in  ol.  67,  3  und  wurde  das  erste  Konsulat  mit  diesem 

Olympiadenjahr  tabellarisch  zusammengestellt,  so  waren  für  die 
Republik  drei  Jahresstellen  mehr  zu  rechnen  als  bei  Polybios.  Um 

diese  auszufüllen,  griff  Varro  nicht  auf  das  vollständige  Beamten- 
register zurück,  um  daraus  von  den  Chronologen  übergangene  Kol- 

legien hervorzuholen,  noch  weniger  erfand  er  neue  Kollegien,  son- 
L  e  u  z  e ,  Dio  römische  JahrzUhlung.  18 
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dern  er  Laif  sicli  durch  Spaltung  einiger  mit  2  Behörden  (Konsulat 

und  Diktatur)  besetzter  Magistratsstellen.  Von  Polybios  wich 
er  noch  weiter  darin  ab,  dass  er  den  tertius  annus  decemviralis 

nicht  mitzählte ;  diesen  Ausfall  ersetzte  er  ebenfalls  später  durch 
ein  Diktatorenjahr,  so  dass  dieses  Mittel  im  ganzen  viermal  zur 

Anwendung  kam.  Die  von  Varro  eingeführte  chronologische  Re- 
daktion der  Eponymenliste  liegt  auch  den  Kap.  Fasten  zu  Grunde. 

d)  Die  an  der  Beamtenliste  zum  Zweck   der  Jahrzählung  vorge- 
nommenen Modifikationen. 

Ueberblicken  wir  nun  die  Art  der  Verwendung  der  Eponymen- 

liste, die  Modifikationen,  die  sie  sich  unter  den  Händen  der  Chro- 
nographen gefallen  lassen  musste,  so  ist  vor  allem  festzustellen, 

dass  in  die  Liste,  wie  sie  von  Fabius  übernommen  wurde,  der 

Chronologie  zulieb  auch  nicht  ein  einziges  Epo- 
nymenkollegium  hineingeschmuggelt  worden 

ist  ̂ ^^).  Wo  die  Chronographen  ein  Defizit  auf  Seite  der  Epony- 
menkollegien  gegenüber  den  Kalenderjahren  zu  finden  glaubten, 

haben  sie  es  nicht  durch  gefälschte  Eponymenkollegien  gedeckt, 
sondern  die  eingeschalteten  Jahre  offen  und  ehrlich  als  anni  sine 

consuhbus  bezeichnet.  So  ist  in  der  zweiten  Entwicklungsperiode 

der  römischen  Zeitrechnung  das  quinquennium  sine  curulibus  ma- 

gistratibus,  in  der  dritten  die  dictatores  sine  consulibus  hereinge- 

kommen. Eine  Vermehrung  der  Zahl  der  Eponymen- 
kollegien hat  die  von  Fabius  vorgefundene  Beamtenliste  unter 

den  Händen  der  Chronographen  nicht  erfahren. 

Wohl  aber  eine  Verminderung:  Wenn  für  einen  bestimm- 
ten Zeitraum  die  Zahl  der  Eponymenkollegien  grösser  zu  sein  schien 

als  die  Zahl  der  Kalenderjahre,  so  konnten  sich  die  Verfertiger 

von  Jahrtabellen  nicht  anders  helfen  als  durch  Auswerfung  der 

überschiessenden  Zahl  von  Kollegien.  Dahin  gehört  die  prinzi- 
pielle Eliminierung  der  nur  kurzlebigen  und  wegen  feWerhafter 

Wahl  alsbald  zum  Rücktritt  genötigten  Kollegien  schon  bei  der 
ersten  Verwendung  der  Eponymenliste,  sodann  die  Ausmerzung 
dreier  Konsulate  in  der  zweiten  Periode. 

Die  sonstigen  Aenderungen,  die  an  der  Eponymenliste  vorge- 
nommen wurden  und  die  die  Stellenzahl  nicht  alterierten,  wie  z.  B. 

Vertauschung  von  Namen,  Interpolation    von   Namen  in   die  nicht 

339)  Hypothesen,  welche  eine  Interpolation  ganzer  Eponymenkollegien  in 
nachfabischer  Zeit  annehmen,  konnten  als  irrig  zurückgewiesen  werden 
(s.  S.  16.  29.  34.  191  Anm.  243). 
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an  eine  bestimmte  Stellenzalil  gebundenen  Konsulurtiibunen- 

koUegien,  Umstellung  von  Konsulaten,  sind  nicht  chronologischen 

Absichten  entsprungen  und  demzufolge  nicht  auf  llechnong  der 
Chronographen  zu  setzen.  Aber  auch  diese  Varianten  sind  wohl 

alle  erst  in  literarischer  Zeit  entstanden,  d.  h.  erst  naclidem  die 

Beamtenliste  als  Mittel  der  Jahrzählung  von  den  ersten  Annalisten 

in  die  historische  Literatur  eingeführt  worden  war.  Es  sind  Modi- 

fikationen, die  die  Eponyraenliste  unter  den  Händen  der  Annalisten 
erfuhr  oder  die  auf  das  Konto  der  Abschreiber  zu  setzen  sind. 

Wenn  man  diesen  Varianten  genauer  nachgeht,  so  dürfte  sich  bei 

einem  grossen  Teil  herausstellen,  dass  sie  auf  Versehen,  Irrtümern, 

Missverständnissen  beruhen  (vgl.  z.  B.  S.  12,  13,  66,  131).  Nur  ein 

kleinerer  Teil  ist  wohl  auf  absichtliche  Verdrehung,  Entstellung 
und  Fälschung  zurückzuführen.  Jedenfalls  gehen  alle  uns  erhal- 

tenen Fastenlisten  im  letzten  Grunde  auf  einen  Archetypus  znrück, 
auf  das  Beamtenverzeichnis,  das  dem  Fabius  vorlag.  Es  sollte  ein- 

mal der  Versuch  gemacht  werden,  diesen  Archetypus  durch  Ver- 

gleichung  der  verschiedenen  Rezensionen  soweit  möglich  zu  rekon- 

struieren. Dies  ist  schon  von  Mommsen  (R.  Chr.  110)  als  ein  Be- 
dürfnis bezeichnet  worden,  meines  Wissens  aber  bisher  noch  nicht 

geschehen. 

e)  Das  Beamtenverzeichnis  der  Pontifices  und    die  Jahrtabelle 
der  Historiker. 

Wenn  die  vorliegenden  Untersuchungen  in  der  Hauptsache  das 

Richtige  getroffen  haben,  so  ergibt  sich  daraus  noch  ein  anderer, 
nicht  unwichtiger  Gesichtspunkt.  Die  amtliche  Registrierung 
der  obersten  Jahresbeamten  ist  wohl  von  Anfang  an  Sache  der 

Pontifices  gewesen  und  ist  es  immer  geblieben.  Aber  die  Ver- 
wendung der  Eponymenliste  zur  Jahrzählung  ist 

nicht  von  den  Pontifices  ausgegangen,  wie  Niebuhr,  Mommsen  und 

nach  ihnen  viele  andere  annahmen  ^^°),  sondern  von  den  Historikern. 
Und  auch  bei  der  Fortbildung  und  Weiterentwicklung  der  römi- 

schen Jahrzählung  ist  nirgends  pontifikaler  Einfluss  wahrnehmbar; 

340)  Niebuhr  I»  280.  Mommsen  R.  Chr.  210.  Seeck  z.  B.  denkt  sich  die 
ganze  Entwicklung  der  römischen  Zeitrechnung  beherrscht  von  den  Pontifices 

und  unterscheidet  vier  verschiedene  pontifikale  Fastenredaktionen,  die  einan- 
der abgelöst  haben  sollen  (Kai.  161 — 184).  Insbesondere  wird  häufig  (z.  B. 

von  Matzat  I,  335,  Seeck  Kai.  184,  Soltau  455)  dem  Oberpontifex  Mucius  Scae- 
vola  (um  130  vor  Chr.)  eine  besondere  Fastenredaktion  zugeschrieben,  was  aus 
der  UeberUeferung  in  keiner  Weise  zu  belegen  ist. 

18* 
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dass  Polybios  seinen  Gründungsansatz  den  Pontifices  entlehnt  habe, 
ist  zu  Unrecht  aus  Dion.  I,  74  geschlossen  worden  (s.  S.  168)  und 
für  die  Varronische  Neuordnung  hat  noch  niemand  pontifikalen 

Ursprung  behauptet.  Nicht  die  Priester  haben  die  rö- 

mische Zeitrechnung  geschaffen,  sondern  die  Ge- 
schichtschreiber und  Altertumsforscher. 

Viele  scheinbaren  Schwierigkeiten  der  Fastenüberlieferung  ^") 
lassen  sich  m.  E.  leichter  lösen,  wenn  man  den  Unterschied  zwi- 

schen dem  pontifikalen,  nur  der  Registrierung  dienenden  Beamten- 
verzeichnis und  den  der  Chronologie  dienstbar  gemachten  Epony- 

menlisten  der  Historiker  im  Auge  behält.  Das  erstere  war  der 
Natur  der  Sache  nach  nur  in  der  Einzahl  vorhanden  oder,  wenn 

es  in  mehreren  Exemplaren  in  verschiedenen  Archiven  aufbewahrt 

wurde,  so  mussten  diese  im  Wortlaut  identisch  sein.  In  der  an- 
deren Kategorie  dagegen  gab  es  verschiedene  Fassungen,  je  nach 

den  chronologischen  Ansichten  der  einzelnen  Redaktoren.  Die  pon- 
tifikale  Liste  ist  uns  nirgends  erhalten;  alle  überlieferten  Fasten- 

listen gehören  der  zweiten  Kategorie  ̂ an,  alle  tragen  schon  die 

Spuren  einer  zu  chronologischen  Zwecken  vorgenommenen  Redaktion 

an  sich,  auch  schon  das  Fabische,  wie  die  obigen  Ausführungen 

zu  zeigen  versuchten  (S.  269).  Ausser  in  den  Schriften  der  An- 
nalisten wurden  diese  chronologisch  redigierten  Eponymenlisten  auch 

in  Auszügen  verbreitet.  Unter  den  von  Livius  öfters  erwähnten 

libri  magistratuum  '^-)  hat  man  wohl  solche  Jahrtabellen  zum  Hand- 
gebrauch zu  verstehen.  Offenbar  gab  es  solche  nach  Polybianischem 

(s.  S.  173  ff.)  wie  nach  Pisonischem  System  (s.  S.  207).  Die  Ka- 
pitolinischen Fasten  sind  ein  Beispiel  für  die  libri  magistratuum  nach 

Varronischem  Stil. 

Im  täglichen  Leben  und  in  der  Literatur  wurden  nur  diese 

der  Jahrzählung  dienenden  Eponymenlisten  gebraucht.  Nur  wenige 
nahmen  sich  die  Mühe,  die  offizielle,  in  den  Archiven  verwahrte 

Liste  selber  einzusehen.  Zu  diesen  gehörte  Licinius  Macer  und 
vor  ihm  wahrscheinlich  schon  Piso.     Unter  den  lintei  libri  in  aede 

341)  Z.  B.  die  auf  S.  269  behandelten  Fälle. 
342)  Liv.  IV.  7.  IV,  20.  IX,  18.  XXXIX,  52.  Dass  es  Taachenkalender  mit 

Verzeichnissen  der  Konsuln  gab,  wird  auch  bewiesen  durch  Cic.  ad  Att.  4,  8  b,  2. 
Val.  Max.  8,  15,  3.  Vgl.  Mommsen  R.  Chr.  A.  394.  Holzapfel  34,  1.  Soltau 
292,  1.  In  der  Regel  scheint  dabei  nicht  zu  jedem  Kollegium,  sondern  nur 
von  10  zu  10  Kollegien  die  Stadtjahrziffer  angeschrieben  worden  zu  sein. 

"Wenigstens  ist  es  so  bei  den  Kap.  Fasten,  und  wenn  Dionys,  der  selten  Stadt- 
jahrzahlen gibt,  dies  gerade  beim  260.,  270.,  300.  Jahr  d.  St.  tut,  so  weist 

das  vielleicht  auf  eine  ähnlich  angelegte  Tabelle  hin. 
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Monetae  repositi,  die  Macer  nach  Livius  Zeugnis  (TV,  20,  8)  zu 

wiederholten  Malen  zitierte,  unter  dem  uc'va^  Tiapa  xct;  dpxtepcO'j'. 
xe''|ievo<;  (Dion.  I,  74),  unter  den  hpoi  x£  xal  dni^tTO'.  ̂ p.oi  (Dion. 
XI,  62)  sind  wohl  eben  die  offiziellen,  von  den  Pontificcs  geführten 
Verzeichnisse  zu  verstehen.  Dionys  schenkt  ihnen  Vertrauen,  wo 

es  sich  um  die  Historizität  eines  Kollegiums  handelt  (XI,  62);  er 
will  sich  dagegen  nicht  allein  auf  sie  ohne  Prüfung  verlassen,  wenn 

es  die  Feststellung  der  wahren  Dauer  der  republikanischen  Zeit 

gilt  (I,  74).  Dieses  Verhalten  passt  genau  zu  der  Vorstellung,  die 
wir  uns  von  der  pontifikalen  Liste  machen;  sie  war  ein  blosser 

Katalog  aller  Kollegien  ohne  chronologische  Nebenzwecke  und  des- 
halb wegen  der  ungleichen  Zeitdauer  der  einzelnen  Magistraturen 

zur  Fixierung  der  wahren  Zeit  nicht  ohne  weiteres,  nicht  dj3aaa- 
vtatos,  zu  gebrauchen. 

f)  Angebliche  Redaktionen  der  Eponymenliste  in  vorfabischer 
Zeit. 

Das  Resultat  der  voranstehenden  Untersuchungen  lässt  sich 

in  folgende  Sätze  zusammenfassen:  1)  Es  gab  in  der  für  uns  kon- 
trollierbaren Zeit,  d.  h.  seit  dem  Beginn  der  Geschichtschreibung, 

in  Rom  ein  offizielles,  vollständiges  Eponymen Verzeichnis,  Ein  und 
dasselbe  zu  Fabius  Piktors  wie  zu  Licinius  Macers  Zeit,  bewahrt 

und  fortgeführt  von  den  Pontifices.  2)  Zur  Jahrzählung  wurde 
niemals  dieses  Beamtenverzeichnis  rein,  d.  h.  in  seiner  offiziellen 

Gestalt  verwendet,  sondern  immer  in  einer  etwas  modifizierten,  für 

die  Zwecke  der  Zeitrechnung  zugestutzten  Form.  Die  Theorieen 

über  die  richtige  Ausgleichung  der  Eponymenliste  mit  der  wahren 

Zeit  wechselten,  man  suchte  ihre  Adaptierung  für  den  Zweck  der 

Jahrzählung  immer  mehr  zu  vervollkommnen.  Daher  stammen 
die  verschiedenen  uns  erhaltenen  Redaktionen  der  Beamtenliste. 

Sie  alle  gehen  in  letzter  Linie,  direkt  oder  indirekt,  zurück  auf 

jenes  pontifikale  Verzeichnis,  und  sind  aus  diesem  entstanden  teils 

durch  von  der  Chronologie  geforderte  Modifikationen  (Auslassung 

von  Kollegien,  Einfügung  von  konsullosen  Jahren,  wie  dem  tertius 

annus  decemviralis,  den  Anarchie-  und  Diktatorenjahren),  teils 
durch  Abänderungen,  wie  sie  auch  ein  Schriftstellertext  im  Lauf 
der  Zeit  unter  den  Händen  der  Benutzer  und  Abschreiber  durch 

absichtliche  Eingriffe  und  durch  Versehen  •  erleidet.  3)  Erst  von 
den  Annalisten  wurde  die  Eponymenliste  in  den  Dienst  der  Jahr- 

zählung gestellt.  Vorher  wurden  bei  Abstandsangaben  die  Jahre 

nicht  an  den  Eponymenkollegien  abgezählt.     Redaktionen   der  Be- 
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amtenliste  zu  chronologisclien  Zwecken  sind  in  vorfabischer  Zeit 

nicht  nachweisbar.  Auch  in  nachfabisclier  Zeit  gingen  sie  nicht 
von  den  Pontifices  aus,  sondern  von  den  Historikern. 

Diese  Sätze  stehen  in  starkem  Gegensatz  zu  den  Ansichten 

Mommsens  und  der  späteren  Bearbeiter  der  Römischen  Chronologie. 
Mommsen  hat  in  seiner  Rom.  Chron.  die  Ansicht  vertreten,  die 

uns  in  den  Kap.  Fasten  erhaltene  Jahrtabelle  sei  in  allem  wesent- 

lichen, insbesondere  auch  mit  den  Anarchie-  und  Diktatorenjahren, 
schon  in  der  Zeit  des  Fabius  festgestanden.  Schon  in  sehr  früher, 

weit  jenseits  unserer  Annalistik  liegender  Zeit  sei  man  bemüht  ge- 
wesen, die  aus  der  schwankenden  Befristung  des  obersten  Gemeinde- 

amts hervorgehenden  Fehler  zu  korrigieren  und  die  Eponymenliste 

dadurch  zur  Jahrtabelle  brauchbar  zu  machen.  Vermutungsweise 
setzt  er  die  Feststellung  dieser  Jahresliste  in  die  erste  Hälfte  des 

5.  Jahrh.  d.  St.  und  bringt  sie  in  Zusammenhang  mit  dem  409  Yarr. 

erfolgten  Bau  des  Tempels  der  Gedächtnisgöttin  (Juno  Moneta). 
Zunächst  habe  diese  Jahrtafel  nur  dem  Gebrauch  des  Pontifikal- 

kollegiums  gedient,  dem  Publikum  sei  sie  wahrscheinlich  zugänglich 

gemacht  worden  durch  eine  buchmässige  Publikation,  die  Cn.  Fla- 

vius  um  450  Varr.  veranstaltet  habe.  (R.  Chr.  110.  132.  195—211.) 
Beweise  für  ein  so  hohes  Alter  der  durch  Anarchie  und  Dikta- 

torenjahre charakterisierten  „ Jahrtafel "  hat  aber  Mommsen  nicht 
beigebracht.  Er  weiss  S.  111  keinen  älteren  Vertreter  derselben 

zu  nennen  als  die  Kap.  Fasten.  Er  gibt  selbst  zu,  dass  alle  uns 

erhaltenen  Chroniken  (Livius,  Dionys,  Diodor  und  die  älteren  An- 
nalisten) die  Diktatorenjahre  nicht  rechnen.  Und  er  kommt  so  zu 

der  merkwürdigen  Hypothese  (R.  Chr.  133),  dass  das  Beamtenver- 
zeichnis die  ganze  Zeit  über,  von  Flavius  bis  Varro,  zwei  verschie- 

denen Zählweisen,  einer  kalendarischen  (mit  Diktatorenjahren)  und 

einer  annalistischen  (ohne  dieselben)  unterlag  ̂ *^).  Wenn  die  S.  80 
entwickelte  Ansicht  richtig  ist,  so  hat  Fabius  nicht  nur  die  Dik- 

tatorenjahre, sondern  auch  die  Anarchie  noch  nicht  in  seiner  Jahr- 
tabelle gehabt;  die  Anarchie  ist  erst  in  der  Zeit  des  Polybios 

(S.  117),  die  Diktatorenjahre  erst  in  der  Zeit  des  Varro  (S.  213) 
in  die  Jahrtafel  eingestellt  worden. 

In  Cn.  Flavius  hat  Mommsen  nur  den  Veröffentlicher  einer 

343)  Mommsen  dürfte  seine  in  der  R.  Chr.  entwickelte  Ansicht  später 
selbst  nicht  mehr  ganz  festgehalten  haben;  namentlich  die  in  den  R.  F.  II, 

260  ff.  besprochenen  Tatsachen  (s.  S.  31 — 34)  bedingen  eine  wesentliche  Modi- 
fikation derselben;  doch  hat  Mommsen  die  Frage  m.  W.  nirgends  mehr  im  Zu- 

sammenhang behandelt,  vielmehr  im  C.  I.  L.  P  (1893)  S.  81  wieder  auf  seine 
R.  Chr.  verwiesen. 
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schon  früher  von  den  Pontifices  gemachten  Fastenredaktion  vermutet. 
In  neuerer  Zeit  ist  öfters,  z.  B.  von  Matzat,  Soltau,  Einmann  und 

Neuniann,  die  Hypothese  vertreten  worden,  dass  Fhavius  selbst  von 

sich  aus  eine  eigene  Redaktion  der  Eponymenliste  vorgenommen 

habe  ̂ *').  Aber  die  Begründung  dieser  Hypothese  kann  nicht  über- 
zeugend genannt  werden.  Matzat  I,  2G6  gibt  zu:  „Dass  Flavius 

Annalen  oder  auch  nur  Konsularfasten  hinterlassen  hat,  ist  nicht 

überliefert"  und  fährt  dann  fort:  „doch  steht  wenigstens  soviel 
fest,  dass  er  sich  mit  römischer  Zeitrechnung  befasst  hat."  Auf 
Grund  wovon  steht  dieses  fest  ?  Matzat  weiss  nichts  aniuführen  als 

die  Tatsache,  dass  Flavius  an  einem  von  ihm  errichteten  Gebäude 

das  Datum  der  Erbauung  angegeben  hat  (inciditque  in  tabella  aerea 

factam  eani  aedem  204  annis  post  Capitolinam  dedicatam.  Plin. 

N.  H.  33,19;  vgl.  oben  S.  160  ff.).  Mit  gleichem  Recht  könnte 
aus  der  Inschrift  an  einem  beliebigen  modernen  Haus  „Erbaut  im 

Jahr  des  Heils  1830"  der  Schluss  gezogen  werden,  der  Erbauer 
habe  sich  mit  den  Problemen  der  christlichen  Zeitrechnung  wissen- 

schaftlich beschäftigt  ̂ ^^j.  Eigene,  originelle  Leistungen  werden  dem 
Flavius  überhaupt  nirgends  zugeschrieben ;  sein  Verdienst  liegt  nach 

der  üeberlieferung  nur  darin,  dass  ei'  die  Klagformeln  und  die  Klag- 
tage (die  dies  fasti)  veröffentlichte,  d.  h.  Dinge,  die  bisher  in  pene- 

tralibus  pontificum  gehütet  und  nur  einem  kleineren  Kreis  bekannt 

waren,  dem  ganzen  Publikum  zugänglich  machte  (Liv.  IX,  46.  Plin. 

N.  H.  33,  17).  Hypothesen  über  eine  angebliche  Zeitrechnung  oder 

Fastenredaktion  des  Flavius  entbehren  somit  jeglichen  Anhalts  in 

der  üeberlieferung,  ebenso  die  Behauptung  Matzats  (I,  266),  „die 

dunkle  Gestalt  des  scriba  Cn.  Flavius  stehe  an  der  Spitze  der  rö- 

mischen Annalistik". 

An  einen  anderen  Gedanken  Mommsens  hat  ̂ ollapfel  an- 

344)  Matzat  I,  266  ff.  Soltau  455.  Enmann  (Z.  f.  alte  Gesch.  Bd.  I  S.  93. 
Rh.  M.  1902  S.  520)  schreibt  dem  Flavius  die  älteste  Redaktion  der  römischen 
Konsula,rfasten,  K.  J.  Neumann  (Strassb.  Festschr.  zur  46.  Phil.Ters.  317.  324) 

sogar  eine  starke  Verfälschung  der  Konsulliste  zu. 
34.5)  Das  Gleiche  gilt  gegen  Neumanns  Behauptung  (a.  a.  0.  317):  „Die 

Beschäftigung  des  Cn.  Flavius  mit  der  Konsulliste  wird  durch  die  Nennung 

des  Jahrs  204  nach  der  Dedikation  des  Kap.  Tempels  auf  der  Dedikationsin- 

schrift  seiner  aedicula  vor  jeder  Anfechtung  geschützt*.  Dabei  ist  vorausge- 
setzt, was  erst  zu  beweisen  war,  dass  die  204  Jahre  an  einer  Koasulnliste  ab- 

gezählt sind.  Vgl.  dazu  S.  160.  Irreführend  ist  Soltaus  Bemerkung  (S.  455), 

„Flavius  werde  von  der  Tradition  einmütig  als  Herausgeber  von  Fasten  be- 
zeichnet"; denn  unter  „Fasten"  versteht  man  heutzutage  gewöhnlich  die  Epo- 

nymenliste, dem  Flavius  wird  aber  einmütig  nur  die  Publikatio»  der  dies  fasti 
zugeschrieben. 
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geknüpft,  nämlich  an  die  Vermutung  einer  Fastenredaktion  gelegent- 
lich der  Dodikation  des  Monetatempels  im  Jahr  410  Varr.  Nur 

lässt  Holzapfel  um  diese  Zeit  nicht  eine,  sondern  gleich  drei  ver- 
schiedene Fastenredaktionen  entstehen:  die  libri  lintei,  die  Quelle 

der  Fabischen  Fasten  und  die  offizielle  Redaktion.  (E,.  Chr.  78. 

164.)  Allein  die  von  Holzapfel  als  offizielle  Aera  bezeichnete  Re- 
daktion beruht  nur  auf  falscher  Deutung  einiger  Besonderheiten 

der  Livianischen  Fasten,  die  in  Wahrheit  anders  zu  erklären  sind  ̂ ^'''). 
Die  beiden  anderen  Redaktionen  aber  fallen  in  eins  zusammen;  sie 

sind  nichts  anderes  als  das  pontifikale  Beamtenregister,  das  noch 

keine  Spur  chronologischer  Ausgleichung  trägt.  Denn  dass  die 
libri  lintei  und  die  Quelle  von  Fabius  Fasten  verschieden  waren, 

dass  etwa  die  libri  lintei  ein  Kollegium  enthalten  hätten,  das  in 

Fabius'  Quelle  fehlte,  oder  umgekehrt,  lässt  sich  nicht  nachweisen, 
wenn  man  nicht  die  Quelle  von  Fabius  Fasten  mit  den  Fasten  des 
Fabius  selbst  vollkommen  identifiziert,  wozu  keine  Berechtigung 

vorliegt.  (Vermutliche  Abweichungen  des  Fabius  von  seiner  Fasten- 
quelle sind  auf  S.  269  zusammengestellt.) 

S  e  e  c  k  (Kai.  183)  hat  zwei  vorfabische  Fastenredaktionen 
angenommen,  von  denen  die  eine  vor  391,  die  andere  zwischen  391 

und  491  vorgenommen  sein  müsse.  Diese  Ansicht  beruht  auf  der 

unhaltbaren  Theorie,  dass  die  ganze  Chronologie  der  römischen 

Stadtchronik  von  der  Säkularrechnung  der  Nagelschlagung  beherrscht 

gewesen  sei  (Kai.  165;  vgl.  dazu  oben  S.  221  f.). 

Die  von  E  n  m  a  n  n  (Rh.  M.  1902  S.  528)  statuierte  Fasten- 
redaktion des  Pont.  Max.  Coruncanius,  bei  der  die  Fasten  um  zwei 

Jahresstellen  vermehrt  worden  seien,  indem  man  zwei  erdichtete 

Kollegien  interpoliert  habe,  fällt  mit  der  Voraussetzung,  dass  die 

Säkularspiele  vom  J.  505  Varr.  die  vollzogene  chronologische  Fi- 
xierung der  Gründung  der  Stadt  beweisen.     Vgl.  darüber  S.  265  f. 

Ganz  kürzlich  hat  Sanders^'*^)  die  Behauptung  aufgestellt, 
dass  schon  vor  Fabius  mehrere  in  der  Stellenzahl  differierende  Be- 

amtenlisten vorhanden  gewesen  seien;  aber  die  dafür  vorgebrachten 

Argumentationen  beruhen  auf  gänzlicher  Verkennung  des  Charak- 
ters der  Diodorischen  und  der  Livianischen  Fastenliste  und  sind 

durchaus  abzulehnen  ^*^). 

346)  Mit  Recht  hat  schon  Soltau  285    diese  Aufstellungen  Holzapfels  be- 
kämpft. 

347)  Henry  A.  Sanders,  The  Chronology  of  early  Rome,  in   Classical  Phi- 

lology  HI  1908  S.  31G— 329. 
348)  Ein  Beispiel  mag  genügen.    Sanders  argumentiert  so :  Die  Varronische 
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Von  einer  zu  chronologischen  Zwecken  vorgenommenen  Re- 
daktion der  Beamtenliste  finden  sich  vor  Fabius  nirgends  sichere 

Spuren.  Die  ganze  Entwicklungsgescliiclite  der  römischen  Jahr- 
zählung, alle  Umbildungen  der  Fasten  lassen  sich  begreifen  auf  der 

Grundlage  Eines  und  desselben  zu  Fabius  Zeit  vorhandenen  Ei)0- 
nymenregisters.  Der  Frage,  ob  dieses  Eine,  zu  Fabius  Zeit  als 

authentisch  geltende,  Beamtenverzeichnis  für  die  ganze  Zeit  seit 

Beginn  der  Republik  auf  isochronistischer  Aufzeichnung  oder  für 
die  älteste  Periode  auf  späterer  Rekonstruktion  beruht,  ist  damit 

nicht  präjudiziert. 

2.  Die  Ansetzung  der  Königszeit. 

a)    Die  Ansätze  zu  225,  244  und  243  Jahren. 

Bis  zum  Beginn  der  Republik  reichte  eine  wenn  auch  dürftige 

historische  üeberlieferung  zurück;  die  ihr  vorangehende  Königszeit 

verlor  sich  mit  ihren  Anfängen  in  mythisches  Dunkel.  Die  Bestim- 
mung ihrer  Dauer  blieb  der  Mutmassung  überlassen.  Dass  für  die 

Gesamtdauer  der  Königszeit  schon  in  vorliterarischer  Zeit  eine  be- 

Liste hat  509  republikanische  Jahre  vor  Chr.  G.  Davon  fehlen  bei  Livius  4 
Diktatorenjahre,  ausserdem  3  konsularische  (247,  264,  265  Varr.)  und  ein  mili- 
tärtribunizisches  Jahr  (378  Varr.),  in  summa  8  Jahre.  Das  gibt  509  — 8  =  501 
republikanische  Jahre;  danach  käme  der  Beginn  der  Republik  auf  501  v.  Chr. 
aud  doubtless  one  of  bis  sources  had  that  date!  (S.  32.5).  Dabei  beachtet 
Sanders  nicht,  dass  Livius  jedenfalls  abweichend  von  Varro  ein  3.  dezemvirales 

Jahr  hat ;  er  ignoriert,  dass  Mommsen  längst  nachgewiesen  hat,  dass  die  Epo- 
nymen  der  Jahre  247.  264.  265.  378  teils  nur  durch  ein  Versehen  des  Livius 

nicht  genannt,  in  der  Zählung  aber  mitgerechnet  sind  und  somit  seinen  Quel- 
len nicht  gefehlt  haben  können,  teils  gar  erst  in  den  Handschriften  des  Livius 

ausgefallen  sind.  Aber  es  kommt  noch  bunter.  Nun  kombiniert  Sanders  mit 
der  also  gekürzten  Livianischen  Liste  die  Diodorische,  und  subtrahiert  von  den 
für  Livius  Quelle  (die  er  C  nennt)  gewonnenen  501  Jahren  noch  alle  die  Jahre, 
die  bei  Diodor  fehlen,  also  erstlich  4  Anarchiejahre,  ferner  das  Jahr  272  Varr., 
sodann  die  5  Jahre  331 — 335  Varr.,  in  summa  10  Jahre,  so  dass  491  Jahre 
übrig  bleiben.  Daraus  schliesst  er:  es  hat  eine  Quelle  gegeben,  die  er  A 
nennt  und  die  nur  491  republ.  Jahre  zählte,  den  Beginn  der  Republik  also  in 
491  v.  Chr.  setzte.  Dabei  macht  Sanders  ganz  ohne  Grund  die  Annahme,  dass 

die  bei  Livius  angeblich  fehlenden  Jahre  247.  264.  265  auch  bei  Diodor  ge- 
fehlt haben.  Nun  hat  ferner  Diodor  die  5  ausgelassenen  Kollegien  331 — 335 

Varr.  durch  Verdoppelung  von  5  andern  wieder  kompensiert.  Schluss:  Es 
hat  eine  dritte  Quelle  B  gegeben,  welche  496  republ.  Jahre  zählte.  Es  ist 

dies  ein  blosses  Spielen  mit  Zahlen  und  anonymen  Quellen  ohne  Berücksich- 
tigung der  speziellen  Verhältnisse  der  einzelnen  Autoren  und  ohne  kritische 

Behandlung  ihrer  Fastenangaben.  Ich  kann  darin  nur  einen  Irrweg  erblicken 
und  halte  den  ganzen  Aufsatz  für  völlig  verfehlt. 
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stimmte  Zahl  fixiert  wurde ,  wie  Mommsen  (R.  Chr.  137)  ver- 
mutete, ist  unwahrscheinlich.  Denn  die  um  19  Jahre  differierenden 

Gründungsansätze  des  Fabius  und  Cincius  können  eben  wegen  des 

Anhalts  an  der  Eponymenliste  nicht  auf  einer  so  stark  abweichen- 

den Berechnung  der  republikanischen  Zeit  beruhen.  Es  muss  des- 

halb angenommen  werden,  dass  sie  für  die  Ansetzung  der  Königs- 
zeit freie  Hand  hatten.  Aber  allerdings  nur  innerhalb  bestimmter 

Grenzen.  Denn  das  dürfte  nicht  zu  bezweifeln  sein,  dass  lange 

vor  der  Festsetzung  der  Regierungsdauer  die  Tradition  von  der 

Siebenzahl  römischer  Könige  in  der  Nationalsage  eingebürgert 

war  (Mommsen  R.  Ohr.  212). 
Mit  Hilfe  dieses  von  der  einheimischen  Tradition  gegebenen 

Elements  und  mit  Hilfe  der  auch  von  den  Griechen  für  vorhisto- 

rische Perioden  angewendeten  Generationenrechnung  haben  nun 

nach  unserer  Vermutung  Fabius  und  Cincius  annähernd  gleichzeitig 

und  unabhängig  von  einander  eine  bestimmte  Zahl  für  die  Königs- 
zeit fixiert.  Sie  kamen  zu  verschiedenen  Resultaten,  weil  sie  mit 

der  Geschlechterreclmung  in  verschiedener  Weise  operierten;  Cin- 
cius hat  vermutlich  für  Superbus  25  Jahre  und  für  die  ersten 

6  Könige  6  ys^sac  =  200,  zusammen  225  Jahre  gerechnet  (S.  97) ; 

Fabius  dagegen  von  dem  etwas  über  20  ysvsat  betragenden  Inter- 

vall zwischen  Aeneas'  Regierungsantritt  und  dem  Ende  des  römi- 
schen Königtums  zunächst  20  —  7  =  13  yeveac  für  die  albanischen 

Könige  abgezogen  und  den  Rest  von  244  Jahren  den  römischen 

Königen  zugeteilt  (S.  84  fi".).  Dabei  hat  Fabius  den  Regierungsan- 
tritt des  Aeneas  ins  4.  Jahr  nach  Trojas  Fall  gesetzt  und  für  die- 

ses Ereignis  den  Ansatz  des  Eratosthenes  angenommen,  den  Beginn 

der  Republik  aber  nach  eigener  Berechnung  mittelst  der  Eponymen- 
liste auf  ol.  69,  1  bestimmt. 

Nach  Fabius  und  Cincius  ist  keine  neue  Be- 

rechnung der  Königszeit  mehr  angestellt  worden. 
Wie  die  Annalen  des  Fabius  das  Werk  des  Cincius  sehr  bald  in 

Schatten  stellten,  so  hat  auch  der  Fabische  Ansatz  für  die  Königs- 

zeit den  Sieg  über  den  des  Cincius  davongetragen.  Dieser  Fa- 

bische Ansatz  von  244  Jahren  ist  von  allen  spä- 
teren Historikern  und  Chronologen  bis  auf  Varro 

beibehalten  worden.  Und  auch  der  abweichende  Ansatz 

der  Kap.  Fasten  auf  243  Jahre  beruht  nicht  auf  einer  neuen,  ori- 
ginalen Berechnung  der  Königszeit,  sondern  ist  nur  die  Folge  einer 

anderen  Gleichung  der  Konsulate  mit  den  Stadtjahren  unter  Bei- 
behaltung des  Varronischen  Gründungsdaturas  (S.  251  ff.). 
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b)    Andere   den  alten  Autoren  zugeschriebene  Aasätze. 

Die  eben  entwickelte  Ansicht  stellt  im  Gegensatz  zu  der  all- 

gemein heiTSclienden  Lehre  ̂ '").  Diese  geht  von  der  Voraussetzung 
aus,  die  Verschiedenheit  der  Gründungsansiltze  müsse  im  wesent- 

lichen auf  verschiedener  Berechnung  der  Königszeit  beruhen,  wäh- 

rend für  die  Berechnung  der  republikanischen  Zeit  nur  wenige 
Schwankungen  anzunehmen  seien.  Da  man  nun  ausserdem  noch 

die  Zahl  der  verschiedenen  Gründungsansätze,  wie  sich  nnten  zeigen 
wird  (S.  291  f.),  in  unzulässiger  Weise  über  die  bezeugten  hinaus 

vermehrt  hat,  so  ergab  sich  eine  grosse  Mannigfaltigkeit  von  an- 
geblichen Königsansätzen,  wie  sie  die  folgende  Tabelle  übersichtlich 

darstellt.  (Unger,  Gr.  =  Unger,  Die  römischen  Gründnngsdata  im 
Rh.  M.  35.  1880.  S.  1  ff.) 

219 Cincius Soltau  406. 
220 Cincius Mommsen  R.  Chr.  135. 
228 Cincius Matzat  I,  29G. 
233 Cincius Unger,  Gr.  27.  Sanders  327. 
238 Fabius,  Cato,  Polybios Soltau  282.  274.  400. 
239 Coruncanius Enmann  Rh.  M.  1902  S.  528  (s.  dan  S.  2G.5.  280). 

Fabius Unger  Gr.  4.  Sanders  329. 
240 Fabius Niebuhr  P  270.  Älommsen  R.  Chr.  134  (s.  S.  82). 

Polybios,  Cicero Mommsen  R.  Chr.  139.  141. 
241 Eratosthenes Unger  Gr.  27. 

Fabius Mommsen  R.  F.  II  379  A.  129. 
Hemina,  Gellius Mommsen  R.  Chr.  129.  Holzapfel  235.  250. 
Polybios Soltau  410. 
Nepos Unger  Gr.  19.  Soltau  426. 

242 Eratosthenes Holzapfel  232.  250. 
Fabius Matzat  I,  282. 
Polybios Unger  Gr.  10.  Matzat  I,  282.  Holxapfel  256. 

243 Die   Pontifikaltafel  zu 
Polybios  Zeit Mommsen  R.  Chr.  142  (s.  dazu  S.  168). 

Cato,  Lutatius,    Nepos Mommsen  R.  Chr.  142—144. 
Cato,  Polybios Sanders  329. 
Polybios Triemel  J.  f.  Ph.  1886  S.  191. 

245 Libo Unger  J.  f.  Ph.  1891  S.  648  (s.  dam  S.  292). 
250 Piso Matzat  I,  318. 
252 Piso Holzapfel  237.  257. 300 Timaeus Sanders  328  (s.  dazu  S.  290  Anm  359). 
808 Timaeus Holzapfel  231.  251. 
315 Timaeus 

Unger  Gr.  24. 320 Timaeus Sanders  328. 

349)  Mommsen  (R.  Chr.  133)  spricht  von  der  „aus  den  minder  stetigen 

Königszahlen  auf  die  republ.  Zählung  reflektierten  Schwankung"  und  sucht 
fast  alle  Variationen  des  Gründungsdatums  durch  die  Ansätze  von  240,  241, 
243,  244  Jahren  für  die  Königszeit  zu  erklären.  Er  gibt  aber  selber  zu  (ib. 
142),  dass  er  eine  Erklärung  für  diese  allmähliche  Erhöhung  der  Königszeit, 
eine  befriedigende  Vermutung  über  die  Veranlassung  dazu,  nicht  zu  bieten 

vermöge.  —  Unger  Rh.  M.  35,  2 :  „Die  grosse  Zahl  der  vorhandenen  Stadt- 
gründungsdata begreift  sich,  wenn  man  bedenkt,  dass  die  Königszeit  beliebig 
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Von  den  hier  genannten  Autoren  greife  ich  zunächst  Tiraaeus, 

Eratosthencs  und  den  Pontifex  Coruncanius  heraus;  ob  man  bei 

diesen  überhaupt  eine  bestimmte  Zahl  für  die  römische  Königszeit 

suchen  darf,  bezweifle  ich:  Eratosthencs  hat  ebensowenig  eine  Be- 
rechnung der  Königszeit  als  ein  Datum  für  die  Gründung  gegeben 

(s.  S.  166)  und  dasselbe  gilt  für  Coruncanius  (s.  S.  280).  Bei  Ti- 
maeus  aber  beruht  der  Gründungsansatz  schwerlich  auf  einer  rech- 

nerischen Operation  mit  republikanischen  und  Königsjahren,  son- 
dern auf  willkürlicher  Gleichsetzung  mit  der  Gründung  Karthagos 

(s.  unten  S.  290). 

Ueber  Cincius  lässt  sich  streiten,  da  man  als  einzigen  Anhalts- 
punkt sein  Gründungsdatum  hat;  die  für  ihn  vermuteten  Ansätze 

sind  S.  98  ö*.  besprochen.  Für  alle  übrigen  in  der  Tabelle  ge- 
nannten Historiker,  für  welche  9  verschiedene  zwischen  238  und 

252  sich  bewegende  Ansätze  vermutet  worden  sind,  habe  ich  im 

II.  Teil  den  Ansatz  von  244  Jahren  wahrscheinlich  zu  machen  ge- 

sucht. Auf  Ueberlieferung  kann  sich  diese  Hypothese  freilich  eben- 
sowenig berufen;  aber  sie  hat  doch  einen  starken  Anhalt. an  der 

Tatsache,  dass  die  244  Jahre  in  der  Zeit  der  uns  erhaltenen  Schrift- 
steller (Livius  und  Dionys)  ganz  widerspruchslos  dastehen  und  völlig 

eingebürgert  erscheinen,  während  jene  anderen  Ansätze  keine  der- 
artigen Analogien  aufzuweisen  haben. 

Die  meisten  derselben  sind  aus  dem  Altertum  überhaupt  nicht 

bezeugt,  sondern  nur  von  den  neueren  Gelehrten  durch  Kombina- 
tion gefunden.  Einige  von  diesen  Ansätzen  (240,  241,  245,  251) 

finden  sich  allerdings  bei  späteren  Autoren  der  Kaiserzeit.  Aber 

bei  der  grossen  Willkür,  die  sich  die  späten  Chronographen  in 
ihren  Ansätzen  erlaubt  haben,  ist  es  nicht  ohne  weiteres  gestattet, 
solche  abweichende  Angaben  auf  alte  Schriftsteller  zurückzuführen. 

Man  läuft  dabei  Gefahr,  „späte  Konfusion  für  uralte  Weisheit  zu 

halten".  Was  aber  Mommsen  (R.  Chr.  132)  mit  diesen  Worten 
bei  Niebuhr  tadelt,  hat  er  in  einem  andern  Fall  selbst  nicht  ver- 

mieden, wenn  er  S.  141  Niebuhr  folgend  sagt,  dass  der  E  u  s  e- 

bische  Kanon  „nach  alter  Weise"  240  Jahre  für  die  Kö- 
nigszeit zähle.  Im  ersten  Teil  seines  Werks,  der  doch  die  Grund- 

lage seiner  Tabelle  bilden  sollte,  hat  Eusebius  für  die  Könige  244 

und  für  die  Republik  460  Jahre  gerechnet  (s.  S.  208).  AVie  es  kam, 

berechnet   werden   konnte".  —  Soltau  R.  Chr.  28-4.  287:    „Alle  DiiFerenzen  in 
der  offiziellen  Zählung  der  Jahre  betreffen  mit  einer  einzigen  Ausnahme  ledig- 

lich die  mythische  Königszeit".  —  Auch  Matzat  und  Holzapfel  teilen  die  oben 
»   genannte  Voraussetzung. 
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dass  im  Kanon  statt  244  4-460  vielmehr  240  +  464  Jahre  ange- 
setzt sind  (wodurch  der  Beginn  der  Kepuhlik  auf  ol.  67,  1  sich 

stellte),  ist  nicht  aufgeklärt.  Da  aber  weder  464  republ.  Jalire 

(bis  706  Varr.  inkl.)  noch  der  Ansatz  des  1.  Konsulats  auf  ol.  67,  1 

bei  irgend  einem  alten  Historiker  sich  finden,  so  ist  es  auch  nicht 
erlaubt,  die  andere  damit  korrespondierende  Zahl  240  auf  eine  alte 

Quelle  zurückzuführen.  Vielmehr  wird  wie  für  die  Einzelzahlen 

(z.  B.  34-1-35  Jahre  statt  44 -{-25  für  die  zwei  letzten  Könige), 
so  auch  für  die  Gesamtsumme  ein  Versehen  im  Kanon  anzunehmen 

sein,  das  Eusebius  vielleicht  (nach  Geizer,  Afr.  227)  aus  Africanus 
übernommen  hat. 

Die  Zahl  241  findet  sich  erst  bei  Solin  ̂ •'^°).  Als  eigene 
Erfindung  dieses  unselbständigen  Schriftstellers  darf  sie  freilich 

nicht  angesehen  werden;  aber  andererseits  nötigt  nichts,  sie  auf  alte 

Quellen  zurückzuführen.  Nach  I,  29  lebte  sein  chronologischer 
Gewährsmann  wohl  ums  Jahr  800,  also  in  der  Zeit  des  Kaisers 
Klaudius,  und  Mommsen  hat  aus  dieser  u.  a.  Stellen  auf  Bocchus 

geschlossen.  Wie  die  Quelle  Solins,  sei  es  nun  Bocchus  oder  ein 

anderer,  auf  241  Königsjahre  kam,  lässt  sich  vielleicht  so  erklären: 

Er  kannte  den  Varronischen  Gründungsansatz  ol.  6,  3  (Solin  I,  27) ; 
er  kannte  auch  die  auf  diesem  Ansatz  beruhende  Kapitolinische 

Zählung  (I,  31),  die  243  Königsjahre  hatte.  Nun  kam  er  aber, 

wie  I,  28—29  mit  zwei  „Argumenten"  ausgeführt  ist  (s.  S.  209), 
zu  der  Ansicht,  dass  die  Gründung  vielmehr  ol.  7,  1  zu  setzen  sei, 

also  2  Jahre  später  als  in  der  varr.-capitol.  Rechnung.  "Wenn  er 
die  Gründung  um  2  Jahre  heraufsetzte,  so  musste  er  entweder  der 

Königszeit  oder  der  Republik  2  Jahre  abziehen.  Er  hat  das  erstere 

vorgezogen  und  deshalb  statt  der  243  Kapitolinischen  Jahre  den 
Königen  nur  241  gegeben. 

Die  Zahl  245  findet  sich  erst  bei  Leon  Grammaticus  (Gra- 
mer Anecd.  Par.  II,  35)  und  Theodosios  von  Melitene  (ib.  31), 

zwei  byzantinischen  Chronographen  des  10.  und  11.  Jahrhunderts, 

und  geht  wohl  auf  Africanus  zurück  (Geizer,  Afr.  I,  223).  Dass 

sie  schon  bei  einem  Schriftsteller  republikanischer  Zeit  vorkomme, 
ist  nicht  erweisbar. 

DieZahl  251  bieten  die  Excerpta  barbari  (Anfang  des  6. 

Jahrh.)  und  Holzapfel  benützte  sie,  indem  er  noch  1  Interregnen- 

350)  Dass  diese  Zahl  (I,  31)  nicht  verschrieben  ist,  beweisen  die  Einzel- 

ansatze  in  I,  20—26,  Er  gibt  37  -j-  43  +  32  -f  24  +  37  +  42  +  25  =  240  Jahre, 
wozu  noch  das  Interregnenjahr  zwischen  Romulus  und  Numa  zu  rechnen  ist. 
Von  den  Zahlen  des  Livius  weicht  er  ab  beim  5.  und  6.  Könicr-  -  - 
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jähr  aclclieite,  zur  Stütze  seiner  Vermutung,  dass  Piso  252  Königs- 
jalire  gerechnet  habe;  ja  er  ging  soweit  zu  behaupten,  dass  „die 

Liste  der  Exccrpta  barbari  jedenfalls  auf  Piso  zurückgehe".  {R. 
Chr.  253.)  Indessen  hat  Geizer  (Afr.  I,  225)  geurteilt,  „die  Zahlen 

des  Barbarus  seien  willkürlich  zurechtgemacht,  sowohl  was  die  rö- 

mische als  was  die  albanische  Königsliste  betrifft";  ausserdem  hat 
der  Barbarus  eine  merkwürdige  Konfusion  in  den  Namen  der  4 

letzten  Könige  (Euseb.  I  App.  219  Schöne;  Geizer  I,  226),  die 

man  doch  unmöglich  auf  den  Annalisten  Piso  zurückführen  kann. 

Ich  glaube  somit,  dass  in  diesen  Ansetzungen  später  Chrono- 
graphen kein  Gegenbeweis  gegen  die  Hypothese  gefunden  werden 

kann,  dass  in  republikanischer  Zeit  nur  zwei  verschiedene  Berech- 

nungen der  Königszeit  aufgestellt  wurden,  von  Fabius  und  von  Cin- 
cius,  und  dass  der  Ansatz  des  Fabius  von  allen  Späteren  bis  auf 

Varro  einfach  adoptiert  wurde :  Die  Ansichten  über  den  Beginn  der 

republikanischen  Zeit  wechselten,  die  Königszahl  244  blieb  stabil 

(s.S.  291).  Und  mir  scheint,  dass  diese  Hypothese  für  die  römi- 
schen Chronologen  ehrenvoller  ist  als  die  frühere  Ansicht, 

■wonach  fast  jeder  Annalist  eine  eigene  Berechnung  der  Königszeit 
sich  geleistet  hätte.  Die  Historiker,  welche  Aenderungen  in  der 
römischen  Zeitrechnung  einführten,  haben  sich  immer  nur  um  eine 

exaktere  Chronologie  der  republ.  Zeit  bemüht;  ihre  Bestrebungen 

gingen  dahin,  die  Eponymenliste  durch  Anwendung  von  Kontroll- 
mitteln  und  Anbringung  von  Korrekturen  der  wahren  Zeit  immer 

genauer  anzupassen.  Von  der  Königszeit  aber  wusste  jeder,  dass 

sie  der  Berechnung  unzugänglich  sei  und  ihre  Dauer  nur  schätzungs- 
weise festgestellt  werden  könne.  Vernünftigerweise  verloren  sie  sich 

nun  nicht  in  müssige  Spielereien,  indem  sie  immer  wieder  andere 

Schätzungen  aufstellten,  sondern  behielten  den  von  dem  angesehe- 
neren der  beiden  ältesten  Annalisten  berechneten  Ansatz  ein  für 

allemal  bei,  so  nach  dem  Grundsatz  handelnd,  das  Erforschliche 

zu  erforschen  und  das  Unerforschliche  ruhig  zu  verehren.  Dass 

z.  B.  Polybios  sich  wohl  bewusst  war,  dass  sein  Gründungsdatum 

niclit  auf  einer  historisch  sicheren,  sondern  nur  auf  einer  schätzungs- 
weisen Ansetzung  der  Königszeit  beruhe,  zeigt  seine  vorsichtige 

Ausdrucksweise.  Wie  Dionys  I,  74  überliefert,  hat  er  nur  gesagt, 

er  glaube,    dass  Rom  in  ol.  7,  2  gegründet  worden  sei  (s.  S.  170). 

c)   Die  Regierungs  zeit  en  der  einzelnen  Könige. 

Während    die    Gesamtsumme    von  Fabius   bis  Varro   dieselbe 

*  blieb,   sind   für  die   einzelnen  Könige  nicht  durchweg  die  gleichen 
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Zahlen  festgeluilten  worden.  Indes  hissen  sich  für  die  republika- 

nische Zeit  doch  nur  zwei  verschiedene  Listen  konstatieren  ^^^). 
]3ie  von  Livius  und  Dionys  rezipierte  hatte  folgende  Zahlen : 

37  _|_  1  -|_  43  -}-  32  +  24  4-  38  +  44  -j-  25  =  244  Jahre.  Die  an- 
dere, von  Polybios  gegebene  und  von  Cicero  diesem  nachgeschriebene 

Liste  ist  leider  nicht  vollständig  erhalten :  37  -j- 1  -{-  39  -[-  x  4-  23 

-{-  38  +  y  -h  z  =  244  Jahre.  Da  die  Summe  der  6  ersten  Könige 
auch  bei  Polybios  219  beträgt  (s.  S.  151),  so  hat  für  Superbus  (z) 

auch  diese  Liste  25  Jahre  gehabt.  Da  ferner  Dionys  IV,  7,  1  be- 

hauptet, für  Servius  Tullius  (y)  seien  von  allen  römischen  Histo- 
rikern 44  Jahre  gerechnet  worden,  so  darf  wohl  auch  diese  Zahl 

in  der  Polybischen  Liste  eingesetzt  werden,  woraus  sich  dann  er- 

gibt, dass  X  (die  Regierung  des  Tullus  Hostilius)  =^  37  Jahre  sein 

muss.  Demnach  wäre  die  ältere  Tabelle  folgendermassen  zu  resti- 

tuieren :  37  +  1  +  39  +  37  -4-  23  +  38  H-  44  -f  25  =  244  Jahre. 
Die  Abweichungen  der  späteren  Liste  betreffen  den  2,,  3.  und 

4.  König ;  ein  Grund  für  dieselben  lässt  sich  vermuten :  Die  Einzel- 
zahlen sind  „ohne  Zweifel  willkürlich  angesetzt,  um  einen  täuschen- 

den Schein  geschichtlicher  Richtigkeit  zu  erhalten"  (Mommsen  R. 
Chr.  137) ;  dieser  Zweck  wurde  noch  besser  erreicht,  wenn  die  un- 

wahrscheinliche Häufung  gleicher  Regierungslängen  in  der  älteren 

Liste  (37,  39,  37,  38)  vermieden  wurde.  Dass  Fabius  noch  keine 

Einzelzahlen  für  die  7  Könige  geboten  habe,  wie  Soltau  (402.  407) 
annimmt,  halte  ich  für  unwahrscheinlich,  weil  Dionys  gerade  seine 

Chronologie  der  Königszeit  tadelt;  vermutlich  hat  Polybios  eben 

die  Zahlen  des  Fabius  übernommen,  lieber  die  Verteilung  der 

225  Jahre  des  Cincius  lässt  sich  bei  dem  Mangel  jeglichen  An- 
haltspunkts nicht  einmal  eine  Vermutung  aufstellen. 

3.   Die  Ansetzung  der  Stadtgründang. 

a)  Die    Angaben    älterer    griechischer    Schriftsteller    und    rö- 
mischer Dichter. 

Die  zahlreichen  und  sehr  verschieden  lautenden  Angaben  äl- 
terer griechischer  Schriftsteller,  die  Rom  ohne  Nennung  eines 

bestimmten  Jahres  teils  noch  vor  dem  trojanischen  Krieg 
teils  bald  nach  demselben  und  zwar  entweder  von   Griechen   oder 

351)  Die  vielfach  abweichenden  Listen  der  späten  Chronographen  (des 
Africanus,  Eusebius,  der  Excerpta  barbari  u.  s.  w.)  zu  vergleichen,  ist  hier 
nicht  der  Ort;  sie  gehören  in  die  Geschichte  der  späteren  Chronographie,  für 
die  römische  Chronologie  der  republ.  Zeit  kommen  sie  nicht  in  Betracht. 
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von  Trojanern  gegründet  sein  lassen,  sind  für  die  Geschichte  der 
römischen  Zeitrechnung  ohne  alle  Bedeutung  und  brauchen  deshalb 

nicht  hier  aufgezählt  zu  -werden  ̂ ^-). 
In  altersgraue  Zeit  wird  die  Gründung  Roms  auch  von  den 

Epikern  N  a  e  v  i  u  s  und  E  n  n  i  u  s  versetzt,  wenn  sie  den  Stadt- 
gründer Romulus  als  Enkel  des  Aeneas  bezeichnen  (s.  Anm.  54 

und  116).  Ein  bestimmtes  Jahr  haben  auch  sie  dabei  nicht  im 

Auge  gehabt.  Für  Ennius  hat  man  alllerdings  ein  Gründungsda- 
tum ableiten  wollen  aus  den  bei  Varro  de  re  rust.  III,  1,  2  erhal- 

tenen Versen :  Septingenti  sunt  paulo  plus  aut  minus  anni,  Augusto 

augurio  postquam  incluta  condita  Roma  est.  Da  Ennius  585  Yarr. 

gestorben  ist,  so  bestätigen  die  AVorte  jedenfalls  das,  was  schon 
aus  dem  zuerst  angeführten  Zeugnis  hervorgeht,  dass  er  der  Stadt 

ein  höheres  Alter  beilegte  als  die  Historiker  ̂ ^^).  Eine  genauere 
Präzisierung  ist  aber  unmöglich,  weil  man  nicht  weiss,  aus  welchem 
Buch  der  Annalen  die  Verse  stammen,  ob  sie  für  des  Dichters 

eigene  Zeit  gelten  oder  ob  sie  von  ihm  einem  früher  lebenden  Rö- 

mer in  den  Mund  gelegt  sind  ̂ ^^).  Ich  halte  deshalb  alle  Versuche, 

ein  bestimmtes  Jahr  als  „Ennianisches  Gründungsdatum"  festzu- 

stellen '^^),  für  aussichtlos.     Und  dies  nicht  bloss  deshalb,  weil  man 

352)  Sie  finden  sich  hauptsächlich  bei  Dionys,  Plutarch  (Rom.)  und  Servius, 
und  sind  häufig  zusanimengestellt,  z,  B.  von  Niebuhr  P  237  ff.,  Schwegler  I, 
400,  neuerdings  von  Sanders  in  Class.  Phil.  ÜI.  1908.  S.  317  ff. 

353)  Denn  die  von  Matzat  (R.  Z.  47,  1)  wiederaufgenommene  Vermutung 
Niebuhrs  (R.  G.  P  315),  die  700  Jahre  seien  als  zehnmonatliche  zu  verstehen 

(7000  Monate  =  c.  583  Jahre),  und  Ennius  folge  also  dem  gewöhnlichen  An- 
satz, ist  ebenso  unannehmbar  wie  die  Hypothese  Mommsens  (R.  Chr.  153), 

Ennius  denke  an  die  Gründung  Laviniums,  nicht  Roms,  und  mit  dem  augu- 
rium  sei  nicht  die  Erscheinung  der  12  Geier,  sondern  die  Verzehrung  der 

Tische  gemeint.  Mochte  Lavinium  immerhin  als  „sacra  principia  populi  Ro- 

mani"  gelten,  als  „incluta  Roma"  konnte  es  doch  nicht  bezeichnet  werden. 
254)  Ersteres  ist  die  gewöhnliche  Annahme,  letzteres  vermuteten  Unger 

(Rh.  M.  35,  36)  und  Holzapfel  (R.  Chr.  243).  Nimmt  man  z.  B.  mit  Holzapfel 
an,  Ennius  habe  die  Worte  dem  Camillus  in  den  Mund  gelegt,  als  er  gegen 

die  Aufgabe  Roms  und  die  Uebersiedlung  nach  Veji  sprach  (bei  dieser  Ge- 
legenheit lässt  auch  Livius  V,  54,  5  den  Camillus  sagen:  trecentesimus  sexa- 

gesimus  quintus  annus  urbis,  Quirites,  agitur),  so  würde  die  Rechnung  (387  v. 

Chr.  plus  ungefähr  700  Jahre)  ziemlich  nahe  an  den  Fall  Trojas  nach  Era- 
tosthenes  Ansatz  (1183  v.  Chr.)  heranführen.  Von  Aeneas  Landung  bis  auf 
Roms  Gründung  wären  etwa  3  Geschlechter  oder  ein  Säkulum  gerechnet 
(Aeneas,  Ascanius,  Amulius  und  Numitor);  vgl.  Mommsen  R.  Chr.  152. 

355)  Aug.  Mommsen  (Rh,  M.  13,67)  rät  auf  871/0  v.  Chr.,  andere  auf 
884/3  V.  Chr.,  so  L.  Müller,  Q.  Ennius  S.  177,  und  ihm  folgend  Soltau  277. 
Trieber  Herm.  27,  327.  Büdinger,  Un.  Hist.  70.    Allein  einen  Enkel  des  Aeneas 
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den  Zeitpunkt  niclit  kennt,  für  den  die  Verse  gelten,  sowfern  auch 
noch  aus  einem  andern  Grund:  man  darf  solche  Zeitangaben  bei 

Dichtern  überhaupt  nicht  zu  sehr  pressen  und  auf  ein  bestimmtes 
Jahr  ausrechnen  wollen. 

Wie  leicht  es  die  Dichter  nahmen,  sich  von  der  tradBtionellen 

Zeitrechnung  zu  emanzipieren,  beweist  Virgil.  Obwohl  lu  dessen 
Zeit  im  Kreis  der  Historiker  es  längst  üblich  war,  zwischen  Trojas 

Fall  und  Roms  Gründung  etwa  430  Jahre  zu  legen,  setzt  Yirgil 

doch  (Aen.  I,  2G3  ff.)  vom  Regierungsantritt  des  Aeneas  bis  zur 

Geburt  des  Romulus  (s.  Anm.  252)  3  --|-  30  +  300  Jahre,  also  etwa 
100  Jahre  weniger  als  alle  Historiker  von  Fabius  bis  Varro.  Schwer- 

lich ist  die  Annahme  richtig,  dass  Virgil  damit  auf  ältare  vorfa- 

bische  Ansätze  zurückgreife  ̂ ^*') ;  vielmehr  liegt  ohne  Zweifel  ledig- 
lich eine  Zahlenspielerei  vor,  die  sich  der  an  die  Fesseln  dier  Chro- 

nologie nicht  gebundene  Dichter  erlaubt  hat  ̂ *').  Auch  kier  darf 
man  gewiss  nicht  fragen,  „welches  Jahr  Virgil  mit  dem  der  Grün- 

dung im  Auge  hatte"  ̂ ^^).  Von  einem  Virgilischen  Giindungs- 
datum  kann  man  ebensowenig  wie  von  einem  Ennianischen  sprechen. 

b)    Das    Gründungsdatum    des    Timaeus. 

Der  älteste  Historiker,    der    ein    bestimmtes   Jahr  für 

Roms  Erbauung    angibt,    ist  Timaeus   (gest.   um  256  v.  Chr.).     Er 

konnte  Ennius  nicht  in  diese  Zeit  versetzen,  es  sei  denn,  er  hätte  Trojas  Fall 
viel  später  angesetzt  als  Eratosthenes  (so  Ritter  in  Rh.  M.  II,  481  ff.|v  was  aber 

bei  dem  , halben  Griechen"  Ennius  unwahrscheinlich  ist  (Vahlen,  En».  rel.  XXX). 
356)  Niebuhr  P  227.  Schwegler  I  344.  Holzapfel  268.  277.  Soltau  421. 

Trieber  Herrn.  27,  328.  Die  Version  Virgils  begegnet  auch  bei  Justi*  (43,  1,  13 : 
Ascanius  . .  Longam  Albam  condidit,  quae  300  annis  caput  regni  fuit);  dies  kann 
aber  leicht  eine  Reminiszenz  gerade  aus  Virgil  sein,  den  Trogus,  die  Qorile  Justins, 

öfters  berücksichtigt  hat  (Teuffel-Schwabe  §  258,  3).  Wenn  Livius  I,  25,  6  bei  der 
Zerstörung  Albas  durch  Tullus  Hostilius  sagt:  unaque  hora  400  anasrum  opus, 
quibus  Alba  steterat,  excidio  ac  ruinis  dedit,  so  daif  man  in  dieser  i4etorischen 
Phrase  keine  exakte  Zeitbestimmung  suchen.  Die  Zahl  400  lässt  sicfc  unter  der 
Annahme  einer  Abrundung  auch  mit  der  gewöhnlichen  Zeitrechnung  vereinigen. 
Man  kann  deshalb  nicht,  wie  es  meist  geschieht,  die  beiden  Stelle»  bei  Livius 
und  Justin  als  Beweis  dafür  anführen,  dass  Virgil  nicht  allein  stde,  sondern 
auf  älteren  Ansätzen  beruhe. 

357)  So  Mommsen  R.  Chr.  158. 
858)  Trieber  Herrn.  27,  328.  Auf  Grund  von.  Aen.  I,  267  uni  755  findet 

Trieber  dann  843  v.  Chr.  als  Virgils  Gründungsdatum.  Dabei  id  vorausge- 
setzt, dass  Virgil  von  der  troischen  Epoche  des  Eratosthenes  aw  rechnete 

(1184—340  =  843).  Allein  Servius  betont  gerade  bei  I,  267,  dass  Virgil  sich 
von  der  traditionellen  Chronologie  entfernt  habe  (s.  Anm.  252).  Amserdem  be- 

achtet Trieber  nicht,  dass  Virgils  333  Jahre  nicht  bis  zur  Grüttiung  Roms, 
sondern  bis  zur  Geburt  des  Romulus  gehen  (I,  274). 

Lenze,  Die  r0ini89he  Jahrz&hlunt;.  19 
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setzt  Roms  GrüiKluiig  gleichzeitig  mit  der  Karthagos  ins  38.  Jahr 

vor  der  ersten  Olympiade.  Dionys,  der  dies  berichtet  (I,  74),  fügt 

hinzu :  oOx  o:o'  oto)  xxvovi  yj^ypi^vrjZ.  Er  scheint  also  anzunehmen, 
dass  dem  Ansatz  irgend  eine  Berechnung  zu  grund  liege,  der  er 

nur  nicht  auf  die  Spur  gekommen  sei.  Auch  in  neuerer  Zeit  hat 

man  dies  vorausgesetzt  und  viele  Vermutungen  über  die  Genesis 

des  Timäischen  Gründungsdatums  aufgestellt  ̂ ■^"),  ohne  zu  einer 
Einigung  und  zu  einem  überzeugenden  Resultat  gelangen  zu  können. 
Ich  glaube  deshalb  mit  Mommsen  (R.  Chr.  136j,  dass  überhaupt  gar 

keine  Berechnung  dabei  zugrunde  liegt,  sondern  dass  Timaeus  auch 

hier,  wie  er  es  so  gerne  tat  (Wachsmuth,  Einl.  552),  zwei  historisch 

bedeutsame  Ereignisse  willkürlich  durch  einen  Synchronismus  ver- 
band. Für  Karthagos  Gründung  fand  Timaeus  das  Datum  vor; 

(len  Ursprung  der  mächtigen  Nebenbuhlerin  in  dasselbe  Jahr  zu 

legen,  war  sein  eigener  Gedanke.  Schwerlich  hat  er  eine  Andeu- 
tung darüber  gemacht,  wie  er  sich  nun  die  Zeit  seit  der  Gründung 

auf  Königtum  und  Republik  verteilt  denke;  Vermutungen  darüber 

anzustellen,  scheint  mir  deshalb  müssig  (s.  S.  284).  Auf  die  Ent- 
wicklung der  chronologischen  Forschung,  in  den  Kreisen  der  ein- 

heimischen Historiker  Roms  ist  der  Ansatz  des  Timaeus  jedenfalls 

von  keinerlei  nachweisbarem  Einfluss  gewesen  '''"). 

c)  Die  5  überlieferten  Gründungsansätze  des  Cincius 

(ol.  12,  4),   F  a  b  i  u  s  (ol.  8,  1),    P  o  1  y  b  i  o  s  (ol.  1,2),    Dionys  (ol.  7,  1)  und 
Varro  (ol.  6,3). 

Ganz  anders  als  das  Gründungsdatum  des  Timaeus  sind  die 
Ansätze  der  einheimischen  Historiker  entstanden.  Sie  beruhen  alle 

auf  zwei  verschiedenartigen  Faktoren,  einer  Berechnung  der 

republikanischen  und  einer  Schätzung  der  Königszeit :  eine  mit 
Hilfe  historischer  Anhaltspunkte  festgestellte  Summe  von 

republ.  Jahren  ist  mit  einem  fiktiven  Ansatz  für  die  7  Könige 

359)  Z.  B.  Unger  Rh.  M.  35,  24  (Rückrechnung  von  1  Reip.  =  ol.  70,  2  mit 
7  Generationen  zu  45  Jahren  =  315  J.);  Holzapfel  229  (Rückrechnung  von 
1  Reip.  =  ol.  68,4  mit  7  Gen.  zu  44  J.  =  308  J,);  Trieber  Herrn.  27,  332 
(Vorwärtsrechnung  von  Trojas  Fall  =  1334  mit  13  Gen.  zu  40  J.  =  520  J.); 
Sanders  Class.  Phil.  III,  328  (Rückrechnung  entweder  von  1  Reip.  :=  514  v. 
Chr.    mit    9  Gen.    zu    3373  J.  =  300  J.    oder    von  1  Reip.  =  494  v.  Chr.  mit 
8  Gen.  zu  40  J.  =  320  J.) 

360)  Die  Vermutung  Triebers  (Herrn.  27,  336),  Fabius  scheine  an  die  Aera 
des  Timaeus  anzuknüpfen,  wenn  er  die  Stadt  67  Jahre  oder  2  Geschlechter 
später  gründen  lasse,  beruht  nur  auf  der  Distanz  der  beiden  Ansätze.  Dass 
diese  gerade  =  2  Generationen  ist,  ist  sicher  ein  blosser  Zufall. 
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verbunden.  Die  zwei  ältesten  Schöpfer  von  Grüntlungsdaten,  die 

Zeitgenossen  Fabius  und  Cincius,  setzten  liöchst  wahrschdiilicli  den 

Beginn  der  Republik  auf  dasselbe  Jahr,  gaben  aber  der  Königs- 
zeit eine  verschiedene  Dauer,  Cincius  225,  Falnus  dagegen  S44  Jahro 

(S.  81.  97.  282). 

In  gleicher  Weise  wie  bei  Fabius  und  Cincius  führt  man  ge- 
wöhnlich auch  die  Verschiedenheit  der  übrigen  Gründangsdaten 

auf  verschiedene  Ansetzung  der  Königszeit  zurück.  Dies»  Ansicht 

ist  oben  (S.  282  ff.)  die  Hypothese  gegenübergestellt  worden,  dass  die 

244  Jahre  des  Fabius  von  allen  Späteren  bis  auf  Varro  beibe- 
halten wurden  und  die  abweichenden  Gründungsansätze  durchweg 

auf  verschiedener  Berechnung  der  republ.  Zeit  beruhen.  Die  Schöpfer 

der  späteren  Systeme  glaubten,  das  erste  Konsulat  anders  ansetzen 
zu  müssen  als  Fabius;  statt  nun  das  Fabische  Gründungsdatum 

beizubehalten  und  die  Dauer  der  Königszeit  entsprechend  au  modi- 

fizieren, haben  sie  vorgezogen,  die  Fabische  Summe  der  Königs- 
jahre beizubehalten,  und  das  Gründungsdatum  zu  verschid>en.  So 

blieb  in  allen  Systemen  von  Fabius  bis  Varro  das  Intenall  zwi- 

schen Gründung  der  Stadt  und  Gründung  der  Republik  ein  kon- 
stantes. Ich  betrachte  es  als  eine  erwünschte  Bestätigun»  dieser 

Hypothese,  dass  auch  hier  Avieder  auf  eine  Analogie  in  der  grie- 
chischen chronographischen  Technik  verwiesen  werden  kann.  Bei  der 

Vergleichung  griechischer  chronologischer  Systeme  zeigt  sich  häufig 

die  Erscheinung,  „dass  die  Daten  wechseln,  aber  die  Intervalle  ge- 

schont werden"  (vgl.  Ed.  Schwartz,  Die  Königslisten,  S.  55.  95), 
Diesem  Grundsatz  entspricht  das  Verfahren  der  Römer:  jede  Ver- 

schiebung des  Republikbeginns  zog  eine  parallele  Verschickung  der 

Stadtgründung  nach  sich,  indem  das  einmal  angenommene  Inter- 
vall von  244  Jahren  dauernd  beibehalten  wurde. 

Während  Fabius  das  erste  Konsulat  zu  ol.  69,  1  gestellt  hatte, 

kam  es  in  der  Polybianischen  Tabelle  zu  ol.  68,  2  (S.  146|,  in  der 

Pisonisch-Dionysischen  zu  ol.  68,  1  (S.  179),  in  der  VaiTonischen 

zu  ol.  67,  3  (S.  223).  Durch  Addition  von  244  Jahren  =  61  Olym- 
piaden wurden  dementsprechend  die  Gründungsdaten  oL  7,  2; 

ol.  7,  1;   ol.  6,  3  gewonnen. 

d)    Andere,    für  römische    Schriftsteller   vermutet«    Grün- 

dungsansätze. 

Nur  die  5  soeben  besprochenen  Gründungsdaten  aud  für 

Schriftsteller  der  republ.  Zeit  bezeugt,  und  ich  bin  der  Meinung, 
dass   in   der   Tat   kein   anderer  Ansatz   in  republ.  Zeit  anfgestellt 

19* 
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und  vertreten  worden  ist;  dass  man  zur  Erklärung  aller  vorhandenen 

Jalirzälilungsformen  und  einzelnen  Daten  mit  diesen  5  x\nsätzen 
auskommen  kann,  glaube  ich  im  II.  Teil  dieser  Untersuchungen 

gezeigt  zu  haben. 
Alle  übrigen  von  neueren  Chronologen  aufgebrachten  Grün- 

dungsdaten beruhen  nur  auf  unsicheren  Kombinationen ;  ich  stelle 
sie  zunächst  in  einer  Tabelle  zusammen. 

884/3  V.  Chr. Ennius Soltau  277.  Trieber  Herrn.  27,  327. 
843  V.  Chr. Virgil Trieber  329. 

Ol.  1,  1 Zeno  Rhodius Trieber  325.  338.  Büdinger,  Un.  Hist.  75. 
Ol.  5,  2 Piso Matzat  I,  328.  Holzapfel  236. 
Ol.  5,  3 Eine  unbekannte  Chronik Holzapfel  123. 
Ol.  6,  2 Libo Unger  J.  f.  Ph.  1891  S.  647. 
Ol.  6,  4 Fasti  Capitolini Ideler  und  viele  andere  (s.  S.  249). 
Ol.  7,  3 Coruncanius Enmann  Rh.  M.  1902  S.  528. 

Ol.  7,-4 
SilkularrechnungvonoOöV. Matzat  I  328. 
Cn.  Gellius Matzat  I  328.  Holzapfel  235. 
Valerius  Antias Unger  Rh.  M.  35,  7. 

Ol.  8,  2 Silkularrechnung  von  608  V. Matzat  I  328.  Holzapfel  174  ff. 
Ol.  8,  4 Cato Soltau  273  (s.  dazu  Anm.  252). 
Ol.  10.  1 Cato Unger,  Rh.  M.  35,  30   (vgl.   Anm.  252). 

Von  den  in  dieser  Tabelle  genannten  Autoren  darf  für  Ennius, 

Virgil  und  Coruncanius  überhaupt  kein  bestimmt  fixiertes  Gründungs- 
jahr vorausgesetzt  werden  (s.  S.  289).  Die  Spiele  von  505  haben 

nichts  mit  der  Stadtgründung  zu  tun  (S.  265) ;  die  angeblichen  Spiele 
von  608  beruhen  nur  auf  einem  Missverständnis  des  Censorinus 

(Philol.  66,  549  ff.).  Ueber  die  dem  Cato  zugeschriebenen  Gründungs- 
daten ist  S.  202  gehandelt,  über  Piso  S.  200.  Ungers  Hypothese  für 

Libo  beruht  auf  den  Jahrzahlen  bei  Cicero  ad  fam.  IX,  21,  die 

Unger  ohne  zwingenden  Grund  auf  das  Jahrbuch  des  Libo  zurück- 

führt; sie  können  ohne  Schwierigkeit  nach  dem  Polybianischen  Sy- 
stem erklärt  werden  (s.  Anm.  216). 
Das  Datum  ol.  7,  4  findet  sich  im  Chronicon  Paschale  (I,  204 

Bonn.)  und  bei  Syncellus  (I,  361  Bonn :  xaxa  xb  ziXog  xf^q  lß66[Ar3S  öX.) ; 
das  Datum  ol.  8,  2  bei  Lydus,  wo  aber  wahrscheinlich  nur  eine 

Textverderbnis  vorliegt  (s.  Anm.  51).  Jedenfalls  gilt  hier  dasselbe 

wie  für  die  Königszahlen:  man  hat  kein  Recht,  von  solchen  ander- 
weitig nicht  bezeugten  Ansätzen  später  Chronographen,  denen  doch 

die  ärgste  Willkür  und  die  grösste  Verwirrung  nachgewiesen  ist, 

anzunehmen,  dass  sie  auf  alte  Quellen  zurückgehen,  und  sie  zur 

Stütze  von  Kombinationen  über  die  Chronologie  republikanischer 

Historiker  zu  verwerten,  wie  dies  Unger  und  Holzapfel  mehrfach 

tun.  So  weiss  auch  Trieber  für  seine  Hypothese,  Roms  Gründung 

»     sei  von  einem  unbekannten  Chronologen,  wahrscheinlich  dem  Zeno 
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von  Rhodus,  mit  dem  Epochenjahr  ol.  1,  1  verknüpft  worden,  nur 

eine  konfuse,  der  Interpolation  verdächtige  Stelle  des  Sjnccllus 
(501  Bonn.)  und  ein  Scholion  zu  Eurip.  Tro.  221  anzuführen,  wo 

zudem  die  seiner  Meinung  günstige  Lesart  erst  durch  Konjektur 

hergestellt  ist  ̂'''^). 
Die  „grosse  Zahl  der  vorhandenen  Studtgründungsdala",  von 

der  Unger  Rh.  M.  35,  2  spricht,  reduziert  sich  somit  für  die  repu- 
blikanische Zeit  auf  fünf  Ansätze.  Davon  spielte  der  des  Cincius 

gar  keine  Rolle,  der  des  Fabius  wurde  sehr  bald  ersetzt  durch  die 
beiden  nur  um  1  Jahr  differierenden  des  Polybios  und  Piso,  die 

ein  volles  Jahrhundert  nebeneinander  in  Geltung  standen,  bis  sie 

beide  von  dem  neuen  des  Varro  zurückgedrängt  wurden. 

4.   Die  Aera  ab  Urbe  coiulita. 

Seit  wann  gab  es  in  Rom  eine  Jahrzählung  ab  Urbe  condita? 
Sicher  nicht  vor  der  Fixierung  eines  bestimmten  Datums  für  die 

Gründung,  also  nicht  vor  Fabius  und  Cincius.  Lange  Zeit  ist  aber 

von  der  Datierung  nach  Stadtjahren  nur  spärlich  Gebrauch  gemacht 

worden.  Noch  Livius  und  Dionys  geben  keine  durchlaufende  Zäh- 
lung, sondern  bezeichnen  die  Jahre  durch  die  Eponymen ;  nur  sehr 

selten  und  meist  bei  epochemachenden  Ereignissen  fügen  sie  die 

Stadtjahrzahl  bei  ̂ '^^).  Bei  ihren  Vorgängern,  den  Annalisten,  wird 
dies  nicht  anders  gewesen  sein;  in  den  Fragmenten  des  Piso  findet 

sich  ein  Beispiel :  Für  die  Aufstellung  der  ersten  vom  Sonnenschein 

361)  Das  Scholion  lautet:  xtveg  i^aoi  xal  xf^v  *P(«[iYjv  xal  xr^v  K^px^i^öva 
dnö  zriz  npcüXTjg  dXup.7t!,d5os  xxLaS-yjvai.  Statt  dzö  setzt  Trieber  mit  Di»dorf  iTii. 
Mit  mehr  Recht,  wie  mir  scheint,  hat  neuerdings  Ed.  Schwartz  (Earipides- 
Scholien,  Berlin  1901)  izpb  vermutet  und  auf  Timaeus  bei  Dion.  1,  74  verwiesen. 

362)  Bei  Livius  finden  sich  10  Stadtjahrzahlen:  302  für  die  durch  die  Wahl 
der  Xvirn  bezeichnete  Verfassungsänderung  (III,  33,  1) ;  310  für  die  ersten 
Konsulartribunen  (IV,  7,  1) ;  365  für  die  gallische  Katastrophe  (V,  51,  5) ;  400 
für  die  dem  Licinischen  Gesetz  widersprechende  Wahl  zweier  palrizischer 
Konsuln  (VII,  18,  1);  487  (?  die  Zahl  ist  in  den  HH.  verderbt)  für  den  Beginn 
des  ersten  pun.  Kriegs  (31,  1,  3);  502  für  die  ersten  Terentinischen  Spiele 
(ep.  49);  551  für  den  Beginn  des  Philippischen  Kriegs  (31,5,  1);  55S  für  die 
Einführung  getrennter  Sitze  im  Theater  (34,  54,  6) ;  598  für  die  Einfügung  des 
Amtsneujahrs  Kai.  Jan.  (ep.  47);  602  für  den  Beginn  des  II.  pun.  Kriegs  (ep.  49). 
Mit  Ausnahme  von  558  folgen  die  Zahlen  alle  dem  Polyb.  System,  vgl.  S.  175. 

206.  Anm.  217.  268.  —  Bei  Dionys  finden  sich  nur  3  Stadtjahrzahlen:  ÄO  Urbis 
in  VI,  34,  1 ;  270  U.  in  VIII,  83,  1 ;  301  U.  in  X,  53,  1  in  der  Form  sxwvSOO  ixTts- 

nXvjpcoiiivuv  dnö  xoO  'PwiiYjj  ouvoixtoiioü.     Vgl.  dazu  Anm.  342. 
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unabliängigcn  Uhr  auf  dem  Forum  gab  Piso  die  Stadtjalirzalil  ̂ '•^): 
Auch  hier  ist  ein  besonderer  Grund  ersichtlich:  er  wollte  als  Merk- 

würdigkeit betonen,  dass  fast  6  Jahrhunderte  lang  die  Stadt  ohne 

diese  wohltätige  Einrichtung  geblieben  sei.  (Tamdiu  populo  Ro- 
mano indiscreta  lux  fuit!  ruft  Plinius  YII,  215  aus.) 

Dass  die  römischen  Historiker  sich  so  selten  der  Jahrzahlen 

bedienten,  dafür  sind  gewiss  auch  künstlerische,  stilistische  Gründe 

massgebend  gewesen.  Für  die  sporadisch  auftauchenden  Stadtjahr- 
zahlen ist  nun  aber  nicht  anzunehmen,  dass  sie  jedesmal  ad  hoc 

durch  Nachzählung  der  Eponymenkollegien  von  den  Autoren  aus- 
gerechnet wurden;  vielmehr  darf  man  vermuten,  dass  ihnen  eine 

Tabelle  mit  durchgehenden  oder  wenigstens  alle  10  Jahre  beige- 
schriebenen Zahlen  zur  Hand  war,  aus  der  sie  für  jedes  Konsulat 

die  Ziffer  bequem  ersehen  konnten.  Man  wird  kaum  irren,  wenn 

man  solche  Tabellen  unter  den  libri  magistratuum  versteht,  die  Li- 
vius  öfters  zitiert  und  einerseits  von  den  annalistischen  Werken, 

andererseits  aber  auch  von  den  libri  lintei  unterscheidet  (s.  S.  276). 

Diese  Zeittafeln  zum  Handgebrauch  hatten  natürlich  eine  verschie- 
dene Bezifferung,  je  nach  den  verschiedenen  Zeitrechnungssystemen, 

denen  sie  folgten.  Direkt  erhalten  ist  uns  nur  Ein  Beispiel,  weil 

es  auf  Stein  verewigt  wurde :  die  an  der  Regia  angebrachte  Fasten- 
liste. In  der  Kaiserzeit  werden  Tabellen  mit  Varronischer  Zäh- 

lung am  verbreitetsten  gewesen  sein  (S.  246).  Früher  und  noch 

neben  ihnen  muss  es  aber  auch  Tabellen  nach  Polybianischem 

(S.  173)  und  solche  nach  Pisonisch-Dionysischem  System  (S.  207) 
gegeben  haben.  Auch  für  Fabius  und  Cincius  wird  angenommen 
werden  dürfen,  dass  sie  zwar  in  ihren  Annalen  nur  selten  ab  Urbe 

condita  datierten,  dass  sie  aber  doch  in  ihrer  Handtabelle  die  Kon- 

sulate mit  von  ihren  Gründungsdaten  aus  gerechneten  Stadtjahr- 

zahlen versahen  ̂ '^*).     Dass  keine  Spuren  Fabischer  und  Cincischer 
363)  Nach  einer  im  Philol.  66  (1907)  S.  542  ff.  begründeten  Vermutung  des 

Verfassers. 

864)  Soltau  (R.  Chr.  276  f.)  sieht  in  den  Gründungsansätzen  des  Fabius 

und  Cincius  nur  , Versuche,  ein  vorgeschichtliches  Ereignis  zu  definieren"  und 
behauptet,  ,die  Zählung  der  Jahre  von  ihnen  ab  zu  rechnen  sei  keinem  von 

beiden  eingefallen".  Allerdings  lässt  sich  das  Gegenteil  nicht  erweisen,  da  es 
an  Fabischen  wie  Cincischen  Datierungen  fehlt.  Indes  ist  zu  bedenken,  dass  es 
auch  in  andern  Städten  üblich  war,  die  Jahre  von  der  Gründung  ab  zu  zählen 
(Niebuhr  P  292.  Spuren  solcher  Stadtären  von  natürlich  nur  lokaler  Bedeu- 

tung in  R.  E.  I.  Art.  Aera).  Es  ist  deshalb  nicht  unwahrscheinlich,  dass  die 
Fixierung  eines  Gründungsjahrs  bei  den  ersten  Annalisten  eben  dem  Bestreben 
entsprang,  nach  solchen  Vorbildern  auch  für  Rom  eine  Jahrzählung  ab  Urbe 
condita  zu  ermöglichen.     (Vgl.  auch  Holzapfel  48,  3). . 
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Zählung  in  der  späteren  Literatur  sicli  finden  "''•^),  erkläit  sich  leiclit, 
veil  Cincius  gar  nicht  zur  Geltung  kaui  und  Fabius  Zeitreclinung 

sehr  bald  als  fehlerhaft  erkannt  (S.  272)  und  durch  das  Polyl>isclje 

System  verdrängt  wurde. 
Die  Datierungsweise  nach  Stadtjahren  war  aber  offenbar  lange 

Zeit  ausschliesslich  auf  die  Literatur  beschränkt  und 

drang  nicht  in  den  allgemeinen  Gebrauch  ein.  Ein  guter  Wein 
wurde  nicht  wie  bei  uns  mit  der  Jahreszahl  bezeichnet,  sondern 

mit  dem  Namen  eines  Konsuls.  Vell.  II,  7,5:  bic  est  Opimius,  a 

quo  consule  celeberrimum  Opimiani  vini  nomen.  Opimius  war  Kon- 
sul 630  ab  U.  c.  nach  Polybischer,  631  nach  Pisonischer,  032  nach 

Capitolinischer,  633  nach  V^arr.  Zählung.  Ln  Gebrauch  des  tägliclien 
Lebens  dürfen  wir  die  Datierung  nach  Stadtjahren  auch  in  Cice- 

ronianischer  Zeit  noch  nicht  voraussetzen  ^'''").  Dem  stand  schon 
der  Umstand  entgegen,  dass  man  sich  noch  nicht  über  eine  ein- 

heitliche und  gleichmässige  Zählung  geeinigt  hatte:  est  enim  inter 

scriptores  de  numero  annorum  controversia  (Cicero  Brut.  18,  72 ; 

vgl.  S.  212.  244). 

Keine  der  verschiedenen  Jahrzählungen  ist  in  repu])l.  Zeit  vul- 
gär geworden.  Erst  in  der  Kaiserzeit  hat  das  Varr.  System  alle 

andern  zurückgedrängt  und  allgemeinere  Verbreitung  in  offiziellen 

Urkunden  und  im  bürgerlichen  Verkehr  gefunden  (Beispiele :  R.  E. 

I,  621).  Noch  im  Mittelalter  sind  Datierungen  ab  Urbe  condita 

nach  Varr.  System  üblich.  Und  in  der  Neuzeit  wird,  wenn  in  ge- 
schichtlichen Werken  Stadtjahrzahlen  gegeben  werden,  immer  die 

Varr.  Bezifferung  angewendet.  Versteht  man  nun  unter  einer  Aera 

eine  von  einem  allgemein  anerkannten  Ausgangspunkt  ausgehende, 

fortlaufende  Jahreszählung,  deren  Gebrauch  vulgär  geworden  ist 

(Ideler  I  71.  Soltau  264.  Kubitschek  R.  E.  I,  621),  so  kann  nur 

das  Varronische  System  auf  den  Namen  einer  Aera  Anspruch  er- 
heben. Bei  den  andern  Systemen  wird  man  das  Wort  Aera  besser 

vermeiden  und  nur  von  einem  Fabischen,  Polybischen,  Pisonischen 

Jahrzählungsversuch  sprechen. 

365)  Vgl.  übrigens  oben  S.  92  ff.  Diodor  hat  sich  an  die  Fabische  Ord- 
nung der  römischen  Zeitrechnung  angeschlossen,  nur  gibt  er  nirgends  Jahres- 

zahlen ab  U.  c. 

366)  Demnach  bedarf  Soltaus  Annahme  (458),  dass  eine  Rechnung  ab  U.  c. 

im  letzten  Jahrh.  der  Republik  vulgär  geworden  sei,  ebensosehr  einer  Ein- 
schränkung wie  der  nach  der  andern  Richtung  zu  weit  gehende  Satz  Niebuhrs : 

,Uns  ist  keine  Spur  erhalten,  dass  die  Römer  vor  August  us  ihre  Jahre 

von  der  Gründung  an  zählten*  (P  292). 
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5.  Die  sogenannte  Aera  post  reges  exaetos. 

In  Uebereinstimmung  mit  Niebuhr  (I^  292)  hat  Mommsen  an- 
genommen, der  Jahrzälilung  ab  Urbe  condita  sei  vorausgegangen 

„die  weit  ältere  Jabrzählung  von  der  Vertreibung  der  Könige  oder 

vom  Amtsantritt  der  ersten  Konsuln",  und  jene  sei  aus  dieser  her- 
vorgegangen und  von  ihr  nur  dadurch  verschieden,  dass  „die  kon- 

ventionelle Jahrzahl  der  Königszeit  zu  Anfang  angefügt  worden 

sei"  (R.  Chr.  197). 
Die  Hauptstütze  dieser  Ansicht  ist  das  Zeugnis  des  Dionys 

(I,  74),  wonach  erhaltene  Zensusprotokolle  aus  der  Zeit  vor  dem 
Gallischen  Brand  eine  doppelte  Datierung  trugen,  indem  neben  den 

Namen  der  Konsuln  noch  eine  Jahrzahl  post  reges  expulsos  stand. 

An  der  Glaubwürdigkeit  dieses  Zeugnisses  sind  neuerdings  Zweifel 

geäussert  worden  (s.  Anm.  190).  Diese  halte  ich  nicht  für  genü- 
gend begründet.  Aber  ich  fasse  die  Angabe  in  anderem  Sinn  als 

Mommsen.  Die  in  diesen  Protokollen  angegebenen  Jahre  post  re- 
ges expulsos  sind  nach  meiner  Vermutung  nicht  Amtsjahre, 

au  den  Eponymenkollegien  abgezählt,  sondern  Kalender- 

jahre, an  den  Kapitolinischen  Nägeln  abgezählt^"').  Der  eigent- 
liche Ausgangspunkt  dieser  Zählung  ist  somit  die  Dedikation  des 

Kap.  Tempels.  Wenn  in  den  zensorischen  Protokollen  nicht  dieses 

Ereignis,  sondern  die  Vertreibung  der  Könige  als  Epoche  genannt 
wird,  80  beweist  das,  dass  man  damals  die  Tempelweihe  und  den 

Beginn  der  Republik  sich  annähernd  gleichzeitig  dachte,  eine  Vor- 
stellung, die  auch  in  der  Zeit  des  Polybios  noch  herrschend  war 

(S.  163  und  326  ff.). 
Ob  eine  derartige  Jahrzählung  in  weiteren  Kreisen  gebraucht 

wurde,  ist  nicht  festzustellen ;  aus  der  Art,  wie  Dionys  die  Sache 

erwähnt,  scheint  eher  hervorzugehen,  dass  sie  den  amtlichen  Ur- 
kunden der  Zensoren  eigentümlich  war.  Den  Namen  einer  Aera 

darf  man  ihr  deshalb  kaum  beilegen:  dazu  fehlt  ihr  das  Merkmal 

der  Allgemeinheit  und  des  vulgären  Gebrauchs. 

Ganz  abzulehnen  ist  aber  von  der  angegebenen  Auffassung  aus 

die  auch  von  anderen  (z.  B.  von  Unger  Rh.  M.  35,  2 ;  Kubitschek 

R.  E.  I,  625)  vertretene  Ansicht  Mommsens,  mit  dieser  zensorischen 

Jahrzählung    post    reges    exaetos    stehe    die    spätere  Zählung  post 

367)  Vgl.  S.  156.  Die  Zahl  der  Kollegien  bis  Manlius  und  Valerius  einschl. 
(362  Varr.)  betrug  nicht  119,  sondern  121,  und  wenn  man  die  nach  unserer 

Vermutung  (S.  269)  von  Fabius  ausgelassenen  Kollegien  hinzuzählt,  sogar  124. 
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Urbom  conditam  in  einem  historischen  und  organischen  Zusammen- 
hang, derart  dass  diese  aus  jener  einfacli  durch  Vorsclilag  einer 

Anzalil  von  Königsjahren  gebildet  sei.  Vielmehr  sind  die  beiden 

Zählungen  qualitativ  verschieden,  sofern  die  ältere 

auf  Kalenderjahren,  die  jüngere  auf  Amtsjahren  beruht.  Ob  jene 

Kalenderjahrzählung  zu  Fabius  Zeit  noch  von  den  Zensoren  an- 

wendet wurde,  ist  ungewiss;  jedenfalls  hat  Fabius  nicht  an  sie  an- 
geknüpft. Denn  ol.  144,  3  wäre  nach  fortgeführter  zensorischer 

Rechnung  =  306  post  reges  exactos;  bei  Fabius  aber  wird  es  als 

303.  republ.  Jahr  gezählt  (S.  90). 
Von  den  Datierungen  der  alten  zensorischen  Protokolle  sind 

wohl  zu  unterscheiden  die  bei  sehr  viel  späteren  Schriftstellern, 

Varro,  Cicero,  Dionys,  Tacitus  u.  A.,  vereinzelt  vorkommenden  Da- 
tierungen nach  Jahren  der  Republik.  Sie  haben  mit  jenen  nur 

den  Namen  gemein  (post  reges  exactos),  sind  aber  wie  zeitlich  ge- 
trennt so  auch  sachlich  verschieden.  Denn  von  ihnen  ist  allerdings 

ohne  weiteres  zuzugeben,  dass  sie  an  Konsularfasten  abgezählt  sind. 
Aber  diese  Zeitangaben  dürfen  nicht  als  Ueberbleibsel  einer  alten, 

vor  der  Zählung  ab  U.  c.  gebräuchlichen  Aera  angesehen  werden; 
vielmehr  hat  schon  Mommsen  erkannt,  dass  sie  „  überall  auf  blosse 

individuelle  Beliebung  zurückgeführt  werden  können"  (R.Chr.A,  387). 
In  der  Tat  beziehen  sich  alle  diese  Datierungen  auf  Ereignisse, 

die  entweder  der  Vertreibung  der  Könige  zeitlich  nahe  standen  ̂ ''^) 
oder  bei  denen  es  gerade  von  Interesse  war,  ihren  Abstand  vom 

Beginn  der  Republik  zu  markieren  ^*'^).  Sie  stehen  somit  oflFenbar 
auf  einer  Linie  mit  den  zahlreichen  anderen  Fällen,  in  denen  bei 

römischen  Historikern  Ereignisse  nach    ihrem  Abstand    von   einem 

368)  Cicero  Brut.  16,  62:  anno  10  post  exactos  reges.  Asconius  Corn.  p.  75: 

anno  16  post  reges  exactos.  Dionys  VII,  1,  5:  17  S'.sXfl-öv-cwv  ixcov  jjisxä  ttjV 
dxßoXijv  Töv  ßaaiXewv.  Mit  dem  Ausdruck  post  reges  exactos  ist  der  bei  Cicero 
de  rep.  II,  56.  60  sich  findende  Ausdruck  post  primos  consules  nicht  identisch, 
wie  Mommsen  R.  Chr.  198  und  Unger  Rh.  M.  35,  2  annehmen ;  vielmehr  ist  bei 
den  Zahlangaben  post  primos  consules,  wie  es  auch  der  Ausdruck  verlangt, 

das  erste  Konsulat  ausgeschlossen  (Soltau  277,  6.  280.  Holzapfel  27,  3).  Ver- 
fehlt ist  aber  andererseits  auch  der  Versuch  Soltaus  (280),  die  Datierung  post 

primos"  consules  als  identisch  mit   der  Datierung  post  Cap.  ded.   zu   erweisen. 
369)  Cicero  de  fin.  II,  66 :  sexagesimo  anno  post  libertatem  receptam  (sc. 

wurde  die  Freiheit  durch  Appius  Claudius  angetastet).  Tacitus  Ann.  XI,  22: 
sexagesimo  tertio  anno  post  Tarquinios  exactos  (vorhergeht  regibus  etiamtum 
imperantibus).  Varro  de  re  rust.  I,  2,  9 :  C.  Licinius  trib.  pleb.  post  reges 
exactos  annis  365  p  r  i  m  u  s  populum  ad  leges  accipiendas  in  septem  iugera 
forensia  e  comitio  eduxit. 



29S  I^i*^  chronographische  Technik.. 

andern  wiclitigon  Faktum  datiert  werden  ̂ '^).  Als  Beweis  für  das 
einstmalige  Vorhandensein  einer  Aera  post  reges  exactos  können 

diese  Angaben  demnach  nicht  gelten. 

6.  Die  sogenannte  Aera  der  Tempel  weihe. 
(Post  Capitolinam  dedicatam.) 

An  der  AVand  des  Kapitolinischen  Jupitertempels  wurde  seit 

seiner  Dedikation  durch  den  Konsul  Horatius  alljährlich  an  den 

Iden  des  September  von  dem  höchsten  Beamten  der  Republik  ein 

Nagel  eingeschlagen,  und  Livius  bezeugt  ausdrücklich,  dass  dies 

geschah,  um  ein  Mittel  zur  Zählung  der  Kalenderjahre  zu  haben  ̂ ^^). 
Dass  dieses  Mittel  auch  benützt  wurde,  dafür  haben  wir  ein  Zeug- 

nis in  der  Inschrift,  die  der  Aedil  Cn.  Flavius  im  Konsulatsjahr 

450  Varr.  an  einer  von  ihm  gestifteten  Aedicula  der  Concordia 

anbringen  licss  und  die  besagte :  factam  eam  aedem  204  annis  post 

Capitolinam  dedicatam.  (Plin.  N.  H.  33,  19.)  Dies  ist  das  einzige 
uns  erhaltene  Beispiel  einer  solchen  Datierung;  aber  wenn  unsere 

Auffassung  des  Zensorenprotokolls  richtig  ist,  so  ist  die  darin  ge- 
gebene Zählung  post  reges  expulsos  nichts  anderes  als  eine 

verkappte  Z  ä  h  Im  n  g  post  C  a  p.  dedicatam,  indem  für 

den  eigentlichen  Ausgangspunkt  der  Zählung  ein  zeitlich  nahe- 

stehendes und  politisch  viel  bedeutsameres  Ereignis  als  Epoche  sub- 

stituiert wurde  ̂ '-).     Während  also  die  Datierungsweise  der  zenso- 

370)  So  finden  sich  Angaben  post  secessionem  plebis,  post  primos  tribunos 
plebis,  post  urbem  captam,  post  urbem  a  Gallis  reciperatam,  post  primum 

consulem  plebeium  u.  s.  f.,  alles  ,nur  gelehrte  Rechenexempel,  die  als  Nach- 

weise sonst  verschollener  Aeren  nicht  angesehen  werden  dürfen'  (Kubitschek 
R.  E.  I,  626). 

371)  Liv.  VII,  3:  Lex  vetusta  est  priscis  literis  verbisque  scripta,  ut  qui 

praetor  maximus  sit  Idibus  Septembribus  clavum  pangat;  fixa  fuit  dextro  la- 
teri  aedis  Jovis  optimi  maximi,  ex  qua  parte  Minervae  templum  est.  Eum 

clavura,  quia  rarae  per  ea  tempora  literae  erant,  notam  numeri  anno- 
rum  fuisse  ferunt,  eoque  Minervae  templo  dicatam  legem,  quia  numerus 
Minervae  inventum  sit.  Volsiniis  quoque  clavos  indices  numeri  anno- 
E  u  m  fixos  in  templo  Nortiae  Etruscae  deae  comparere  diligens  talium  nionu- 
mentorum  auctor  Cincius  affirniat.  Aehnlich  Festus  ep.  p.  55:  Clavus  annalis 

appellabatur  qui  figebatur  in  parietibus  sacrarum  aedium  per  aunos  sin- 
gulos,  ut  per  eos   numerus  colligeretur  annorum  (s.  S.  159). 

372)  Mit  Mommsen  stimmt  diese  Auffassung  darin  vollkommen  überein, 

,dass  die  römische  Jahrzählung  einmal  bloss  von  dieser  Dedikation  und  keines- 
wegs von  der  Vertreibung  der  Könige  und  der  Gründung  des  Freistaats  aus- 

gegangen ist"  (R.  Chr.  199).  Sie  weicht  aber  darin  ab  von  Mommsen  (dem 
pich  alle  Späteren  in  der  Hauptsache   anschlössen;  s.  S.  160   und  Anm.  196), 
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rischen  Protokolle  und  die  Datierungsweise  bei  Varro,  Cicero  u.  A. 

zwar  formell  gleichlautend  (post  reges  exactos),  aber  sachlich  ver- 
schieden sind  (S.  297),  sind  umgekehrt  die  Zählung  der  Zensoren 

und  die  des  Flavius  nur  formell,  dem  Namen  nach,  verschieden, 

dagegen  materiell  identisch,  d.  h.  sie  haben  den  gleichen  faktischen 

Ausgangspunkt  (Tag  der  Tempclweihe)  und  die  gleichen  Zählungs- 
einheiten  (Kalenderjahre,  nicht  Amtsjahre). 

Aus  dem  Anfang  des  zweiten  und  dem  Anfang  des  dritten 

Jahrhunderts  der  Republik  ist  somit  je  ein  Zeugnis  dafür  erhalten, 

dass  gelegentlich  zum  Zweck  der  Datierung  die  seit  der  Tempel- 
weihe verflossenen  Kalenderjahre  angegeben  wurden,  wobei  als  nomi- 

nelle Epoche  bald  die  Tempelweihe  selbst  bald  die  zeitlich  benach- 

barte Begründung  der  Republik  genannt  wurde.  "Wieweit  diese 
Art  der  Jahrzählung  über  amtliche  Urkunden  und  öffentliche  In- 

schriften hinaus  auch  in  weiteren  Kreisen  und  im  täglichen  Leben 

angewendet  wurde,  ist  nicht  festzustellen ;  man  wird  auch  hier  von 

einer  Aera  im  strengen  Sinn  sclnverlich  sprechen  dürfen.  Vor  allem 

wichtig  aber  ist  es  zu  betonen,  dass  diese  ältere  Jahrzählung 

nach  der  Tempelweihe  von  der  später  durch  die  Histo- 
riker eingeführten  nach  der  Stadtgründung  dem  Wesen 

nach  vollkommen  verschieden  ist,  sofern  die  Einheiten  dort 

Kalenderjahre,  hier  Magistratsjahre  sind. 

7.   Angebliche  Hilfsmittel  der  clironographischen  Technik  der  Römer. 

a)   Rechnung  mit   lunisolaren   Schaltzyklen. 

Ein  wichtiges  Problem  der  römischen  Chronologie  ist  durch 

die  Frage  gegeben,  nach  welchen  Gesichtspunkten  Ereignisse  aus 

einer  Zeit,  in  die  sichere  Ueberlieferung  nicht  zurückreichte,  also 

z.  B.  die  Gründung  Roms,  der  Beginn  der  Republik,  von  den  Rö- 

mern chronologisch  fixiert  worden  sind.  August  Mommsen  ^"^) 
glaubte,  das  Geheimnis  liege  darin,  dass  die  Historiker  zu  solchen 

Ansetzungen  (z.  B.  Fabius  für  ol.  8,  1 ;  Cincius  für  ol,  12,  4)  Epo- 

dass  sie  als  Mittel  dieser  Jahrzählung  post  Cap.  ded.  nicht  die  Eponymen- 
koUegien,  sondern  die  kapitolinischen  Nägel,  als  Einheiten  der  Rechnung  nicht 

die  Amtsjahre,  sondern  die  Kalenderjahre  betrachtet;  und  dass  sie  einen  Zu- 
sammenhang zwischen  dieser  älteren  Zählung  nach  der  Tempelweihe  und  der 

späteren  nach  der  Stadtgründung,  ein  Hervorwachsen  dieser  aus  jener  durch 
einfachen  Vorschlag  der  Königsjahre,  in  Abrede  stellt. 

373)  J.  f.  Ph.  1855,  249.  Suppl.  I,  201.  Rom.  Daten,  Pr.  Parchim  IS-'iG.  Die 
Säkula  der  Etrusker  Rh.  M.  12,  539.  Zur  altröm.  Zeitrechnung  und  Geschichte 
Rh.  M.  13,  49.  Die  alte  Chronologie  Phil.  12,  329. 
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chenjalire  der  griechischen  19jährigen  Schal tzyklen  ̂ '') 
gewählt  haben.  Um  diese  Theorie  durchzuführen,  muss  er  aber 

grosse  Willkür  zulassen,  indem  die  Enneakaidekaeteriden  bald  von 

dem  Einführungsjahr  des  Metonischen,  bald  von  dem  des  Kallip- 
pischen  Zyklus,  bald  von  ol.  1,  1  aus  gerechnet  sein  sollen.  Er 
muss  ferner  häufig  eine  kleine  üngenauigkeit,  ein  Jahr  zu  viel  oder 

zu  wenig,  in  Kauf  nehmen ;  er  ist  freilich  so  kühn,  dies  als  ein 

Gesetz  der  „Zyklographie"  aufzustellen  und  „Terminalfehler"  zu 

nennen"  (Phil.  12,  336).  Da  sich  aber  für  die  römischen  Gründungs- 
ansätze, wenn  unsere  Ausführungen  darüber  richtig  sind,  eine  ein- 

fachere und  rationellere  Herleitung  finden  lässt,  so  ist  die  Zyklen- 
theorie Aug.  Mommsens  zu  verwerfen,  wie  sie  auch  von  seinem 

Bruder  Th.  Mommsen  und  den  späteren  Bearbeitern  der  römischen 

Chronologie  abgelehnt  worden  ist  ̂ '°). 

b)  Rechnung  mit  Finsterniszyklen. 

Eine  andere  merkwürdige  Mondperiode,  der  18jährige 

Chaldäische  Finsterniszyklus  ^'"),  soll  nach  Matzat, 
Seeck,  Holzapfel  und  Soltau  bei  den  Ansetzungen  von  vorgeschicht- 

lichen Ereignissen  eine  Rolle  gespielt  haben. 

I.  Diese  Ansicht  beruht  hauptsächlich  auf  der  schon  oben 

(S.  229)  erwähnten  Stelle  Ciceros  (de  rep.  I,  16,  25),  die  hier  im 

Wortlaut  mitgeteilt  werden  muss:  Erat  enim  tunc  (zur  Zeit  des 

Pericles)  haec  nova  et  ignota  ratio,  solem  lunae  oppositu  solere  de- 
ficere;  quod  Thaletem  Milesium  priraum  vidisse  dicunt.  Id  autem 

postea  ne  nostrum  quidem  Ennium  fugit,  qui  ut  scribit  anno  CCCL 

fere  post  Romam  conditam  „Xonis  Junis  soli  luna  obstitit  et  nox". 
Atque  hac  in  re  tanta  inest  ratio  atque  sollertia,  ut  ex  hoc  die, 

374)  235  synodische  Monate  sind  fast  genau  gleich  19  Sonnenjahren. 

Dieses  Verhältnis  hat  Meton  (um  432  v.  Chr.)  benützt,  um  den  in  Athen  ge- 
bräuchlichen Mondjahrkalender  durch  einen  aus  12  gewöhnlichen  und  7  drei- 

zehnmonatlichen Mondjahren  bestehenden  Zyklus  mit  dem  Sonnenjahr  auszu- 
gleichen. Durch  Kallippus  (330/29  v.  Chr.)  wurde  dieser  Zyklus  später  noch 

verbessert. 

375)  Vgl.  besonders  Th.  Mommsen  R.  Chr.  212  ff.   Soltau  422  f. 

376)  223  synodische  Monate  (=  eöSö'/s  Tage  =  18  jul.  Jahre  11 '/a  Tage) 
sind  annähernd  gleich  239  anomalistischen  und  gleich  242  drakonitischen  Mo- 

naten. Nach  Ablauf  dieser  Zeit  hat  der  Mond  wieder  dieselbe  Stellung  gegen 
die  Sonne,  die  Erde  und  die  Knoten  seiner  Bahn,  weshalb  die  Finsternisse 

nach  223  Mondwechseln  in  fast  gleicher  Grösse  und  Ordnung  wiederkehren. 
Dieses  Verhältnis  war  bereits  den  Chaldäern  bekannt  uud  durch  sie  den  Grie- 

chen. Zu  beachten  ist,  dass  die  in  diesem  Zyklus  sich  entsprechenden  Sonnen- 
finsternisse nicht  immer  am  selben  Ort  sichtbar  sind.- 
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quem  a  p  u  d  E  n  n  i  u  m  et  in  in  a  x  i  in  i  s  a  n  n  a  1  i  b  u  s  c  o  n- 
signatum  viclemus,  superiores  solis  defectiones 

reputatae  sint  usque  ad  illam,  quae  Nonis  Quinc- 
tilibus  fuit  regnante  Roinulo:  quibiis  quidem  Romulum 
tenebris  etiamsi  natura  ad  humanuni  exituni  abiipuit,  virtus  tarnen 
in  caelum  dicitur  sustulisse. 

Aus  dieser  Stelle  geht  hervor,  dass  die  Römer  zu  Ciceros  Zeit, 

wahrsclieinlicli  auch  schon  früher,  zur  Zeit,  in  die  das  Gespräch  ver- 
legt ist  (129  V.  Chr. ;  vgl.  Anm.  277),  ein  Mittel  kannten,  um  von  be- 

obachteten Finsternissen  aus  auf  früher  eingetretene  zurückzurechnen, 
und  es  wird  auch  zuzugeben  sein,  obwohl  Cicero  nichts  Näheres 
sagt,  dass  dieses  Mittel  kein  anderes  als  die  Chaldäische  Periode 

gewesen  sein  kann  ̂ ").  Wenn  aber  die  Worte  Ciceros  in  der  Re- 
gel dahin  aufgefasst  werden,  dass  der  unbekannte  Rechner  nur  die 

zu  der  Enniusfinsternis  zyklisch  stehenden  Finsternisse  berechnet 

und  eine  von  diesen  mit  der  angeblichen  Finsternis  beim  Verschwin- 

den des  Romulus  identifiziert  habe  ̂ '^),  so  zweifle  ich,  ob  damit  die 
Meinung  Ciceros  richtig  interpretiert  ist.  Ist  es  glaublich,  dass  der 
Rechner,  den  wir  frühestens  in  die  Zeit  des  Polybios  setzen  dürfen 
(A.  380),  für  den  Tod  des  Romulus  einfach  ein  zu  einer  beliebigen 
Finsternis  zyklisch  stehendes  Jahr  annehmen  durfte,  und  wie  soll  er 
zu  der  durch  nichts  gerechtfertigten  Voraussetzung  gekommen  sein, 
dass  die  Finsternis  beim  Tod  des  Romulus  gerade  zu  der  frühesten  im 
Stadtbuch  verzeichneten  zyklisch  gestanden  habe?  Ich  vermute,  dass 
der  gelehrte  Astronom  das  Jahr  als  gegeben  betrachtete,  indem  er 
sich  an  die  zu  seiner  Zeit  übliche  Chronologie  hielt,  und  nur  berechnen 

wollte,  auf  welchen  Tag  in  diesem  Jahr  ̂ ^^)  eine  Sonnenfinster- 

377)  Und  zwar  mit  ihrem  richtigen  Zeitwert  zu  GoSoVs  Tagen,  nicht,  wie 
Matzat  R.  Chr.  I,  339  und  Holzapfel  127.  358  annahmen,  mit  einem  falschen  zu 
18  Jahren  7  Monaten.  Vgl.  Anm.  278.  Matzat  hat  seine  frühere  Ansicht  in  der 
R.  Z.  44  selbst  zurückgezogen. 

378)  Matzat  I,  339  S.  R.  Z.  44  ff.  Seeck  Kai.  119.  Holzapfel  239.  Soltau 
186  ff.  Unger  J.  f.  Ph.  1887,  417. 

379)  Aus  Ciceros  "Worten  geht  nicht  unzweideutig  hervor,  ob  das  römische 
Datum  Nonae  Quinct.  erst  ein  Ergebnis  der  Rechnung  ist  (Soltau)  oder  bereits 
vorher  als  Gedenktag  des  Todes  des  Romulus  in  der  Tradition  feststand 

(Matzat,  Seeck,  Unger).  Ich  halte  das  letztere  für  wahrscheinlicher.  Den  rö- 
mischen Kalender  konnte  der  Astronom  zur  Rückrechnung  nicht  wohl  be- 

nützen, da  über  dessen  Beschaffenheit  und  Gang  in  älterer  Zeit  nichts  Sicheres 
bekannt  war,  ausser  er  hätte  die  Fiktion  zugrunde  gelegt,  der  Kalender  sei 
schon  zu  Romulus  Zeit  ebenso  geordnet  gewesen  wie  zu  seiner  eigenen.  Auch 
hätte  sich  Cicero  wohl  anders  ausgedrückt  (nicht  quae  Non.  Quinct.  fuit), 
wenn  der  Rechner  erst  die  Nonen  des  Quinkt.  als  Todestag  fixiert  hätte.   Um 
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nis  falle,  die  mit  der  für  Ronmlus  Todestag  behaupteten  identifiziert 

werden  könnte.  Zu  solchen  Berechnungen  stand  aber  einem  Ge- 
lehrten zur  Zeit  des  Sulpicius  Gallus  (Konsul  1G6,  gest.  150  v.  Chr.) 

nicht  bloss  die  einzige  Enniusfinsternis,  sondern  eine  ganze  Anzalil 

von  auf  Beobachtung  beruhenden  Finsternisdaten  zu  Gebot  •'''^"). 
Lassen  wir  beispielsweise  den  unbekannten  Rechner  derselben  Chro- 

nologie folgen,  die  Cicero  in  eben  der  Schrift  de  rep.  im  II.  Buche 

gibt,  wonach  Rom  ol.  7,  2  gegründet  wurde  und  Romulus  37  Jahre 

regierte  (S.  150),  so  könnte  man  sich  sein  Verfahren  in  folgender 

Weise  denken  ̂ ^'):  Den  Tod  des  Romulus  setzte  er,  indem  er  volle 

37  Regierungsjahre  rechnete,  in  die  Zeit  von  21.  April  ol.  16,  '5 
(713)  bis  20.  April  ol.  IG,  4  (712).  Wenn  er  nun  unter  den  ihm 

bekannten  Finsternissen  nach  einer  zu  dem  also  abgegrenzten  Zeit- 
raum zyklisch  stehenden  suchte,  fand  er  in  einer  Entfernung  von 

29  Perioden  die  auch  in  Rom  sichtbare  ''^-)  totale  Sonnenfinsternis 
des  14.  März  ol.  147,  2  (190  v.  Chr.).  Von  diesem  Datum  aus 

konnte  er  daiin  durch  exakte  Berechnung  der  Tagsumme  von  29 

Zyklen  das  genaue  Datum  der  zu  ihr  zyklisch  stehenden  des  Jahres 

ol.  16,  3  finden  (190974-/3  Tage  führen  auf  3.  Mai  713  jul.).  Bei 
dieser  Auffassung  von  der  vermutlichen  Art  und  Weise  der  Rück- 

rechnung bezeichnen  die  Worte  Ciceros  „ut  ex  hoc  die  .  .  .  supe- 

riores  solis  defectiones  reputatae  sint"  die  Enniusfinsternis  nicht 
als  Ausgangspunkt  für  die  zyklische  Rechnung,  sondern  als  die 

Zeitgrenze,  von  der  an  nach  abwärts,  der  Gegenwart  zu,  die  Finster- 
nisse im  Stadtbuch  verzeichnet  waren,  während  sie  nach  aufwärts 

mangels  gleichzeitiger  Aufzeichnung  nur  durch  Rechnung  gefunden 
werden  konnten. 

ein  Datum  der  Vorzeit  in  unzweideutiger  Weise  zu  bestimmen,  gebrauchten 
die  alten  Astronomen  entweder  das  ägyptische  Wandeljahr  (so  Tarutius  s. 
S.  238)  oder  die  Kallippische  Periode.  Entweder  nach  griechischem  oder  nach 

ägyptischem  Kalender  wird  auch  Ciceros  Astronom  den  Tag  der  Romulus- 
finsternis  bestimmt  und  dann  behauptet  haben,  auf  den  so  gefundenen  Tag 
seien  die  Non.  Quinct.  des  röm.  Kalenders  gefallen. 

380)  So  gab  es  z.  B.  von  dem  Samier  Conon  (um  250  v.  Chr.)  ein  Verzeich- 
nis beobachteter  Finsternisse.  (Seneca  nat.  quaest.  VII,  3,  2:  Conon  .  .  .  de- 

fectiones quideui  solis  servatas  ab  Aegyptiis  collegit).  Sulpicius  Gallus 
hat  als  erster  Römer  ein  Buch  über  Finsternisse  geschrieben  (Plinius  N.  H. 
II,  12,  53). 

381)  Das  Folgende  soll  nur  eine  Exemplifizierung  sein  und  nicht  eine  Re- 
konstruktion der  von  Cicero  erwähnten  Rechnung,  die  ich  bei  dem  Mangel 

an  genaueren  Angaben  für  nicht  rekonstruierbar  halte ;  vgl.  Anm.  277. 

382)  Diese  Finsternis  (Nr.  2420  in  Oppolzers  Kanon,  bei  Ginzel  S.  1110 
und  1130)  wird  von  Livius  37,  4  erwähnt. 
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"SVar  aber  bei  der  von  Cicero  erwilhnten  llechnung  das  Todes- 
jahr des  Romulus  nicht  gesuclit,  sondern  als  Voraussetzung  gcgeljcn, 

so  kann  auch  keine  Hede  davon  sein,  dass  diese  Finsternisrechnung, 

wie  vielfach  vermutet  wurde,  bei  der  Aufstelhing  irgend  eines  Grün- 

dungsdatunis  eine  Rolle  ges])ielt  hat.  Aber  selbst  wenn  die  ge- 
wöhnliche Auflassung  richtig  wäre  und  der  unbekannte  Ilechner 

wirklich  von  der  Enniustinsternis  aus  durch  Ansetzung  einer  An- 
zahl chaldäischer  Zyklen  ein  Jahr  für  den  Tod  des  Romulus  erst 

fixiert  hätte,  so  wäre  doch  ein  Einfluss  dieser  Rechnung  auf 

die  Fixierung  des  Grlindungsdatums  nicht  zuzugeben.  Erstens 

sÄgt  Cicero  kein  Wort  davon,  dass  vom  Todesjahr  des  Romulus 

aus  das  Gründungsjahr  berechnet  worden  sei ;  zweitens  kann  jeden- 
falls von  den  bezeugten  Gründungsansätzen  keiner  auf  diese  Weise 

entstanden  sein.  Denn  vom  Datum  der  Enniusfinsternis,  wenn  an- 

ders sie  mit  der  des  21.  Juni  400  v.  Chr.  zu  identifizieren  ist  ̂ "^), 
führen  17  Zyklen  =  111951  Tage  auf  20.  Dez.  707  jul.;  von  die- 

sem Datum  aber  hat  keiner  der  Ansätze  des  Cincius  (728),  Fabius 

(747),  Polybios  (750),  Dionys  (751),  Varro  (753)  einen  Abstand 
von  37  Jahren. 

II.  Wie  die  Berechnung  der  mit  dem  Y  e  r  s  c  h  w^  i  n  d  e  n  des 
Romulus  angeblich  verbundenen  Finsternis,  die  man  immerhin 

dem  Sulpicius  Gallus  zuschreiben  mag,  nicht  die  Fixierung  eines 

Gründungsjahres  im  Gefolge,  sondern  zur  Voraussetzung  gehabt 
hat,  so  hat  auch  Tarutius  (Plut.  Rom.  12)  nicht  etwa  zuerst 

von  einer  beliebig  gewählten  Finsternis  aus  durch  Ansetzung  von 

chaldäischen  Zyklen  das  Konceptionsjahr  des  Romulus 

fixiert  und  auf  Grund  davon  mit  Hilfe  der  Angabe  über  das  Alter 

(18  Jahre)  das  Gründungsjahr  bestimmt,  sondern  umgekehrt  von 

dem  gegebenen  Gründungsdatum  ol.  6,  3  aus  das  um  18  Jahre  zu- 
rückliegende ol.  2,  1  als  Konzeptionsjahr  bestimmt  und  in  diesem 

nach  einer  Finsternis  gesucht  (S.  238). 

ni.  Nach  Soltau  (406.424)  sollen  Fabius  und  Cincius 

383)  So  Niebuhr,  Mommsen,  Matzat,  Seeck,  Fränkel  u.  a.  Man  wird  diese 
Identifizierung  unbedingt  für  die  wahrscheinlichste  halten  dürfen.  Holzapfel 
hat  die  Identifizierung  mit  der  Finsternis  des  12.  Juni  391  (R.  Chr.  125  tf.J 
selbst  aufgegeben  und  denkt  jetzt  (B.  Ph.W.  1890,  321)  an  die  des  18.  Jan.  402, 

bei  der  aber  Jahres-  und  Tageszeit  (8  Uhr  24  Vm.)  nicht  gut  zu  der  Enniauischen 
Angabe  stimmen.  Ganz  abzulehnen  ist  Ungers  und  Soltaus  Hypothese  (6.  Mai 
203  V.  Chr.),  die  eine  Korrektur  der  von  Cicero  gegebenen  Jahreszahl  nötig 
macht.  Das  Hauptbedenken  Soltaus,  dass  von  400  v.  Chr.  nicht  mit  chaldäischen 

Zyklen  auf  ein  für  den  Tod  des  Romulus  in  Betracht  kommendes  Jahr  zurück- 
gerechnet sein  könne,  fällt  bei  der  im  Text  gegebenen  Auffassung  weg. 
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mit  der  clialdäischen  Periode  in  folgender  "Weise  operiert  haben: 
Das  erste  Konsulat  sollen  beide  in  509  v.  Chr.  gesetzt,  für  die 
6  letzten  Könige  200  Jahre,  dazu  1  Jahr  Interregnum  gerechnet 
und  so  den  Tod  des  Romulus  auf  710  v.  Chr.  gebracht  haben. 

Für  die  Chronologie  des  Romulus  sei  ihnen  nun  die  Tradition  mass- 

gebend gewesen,  dass  die  Empfängnis  des  Romulus,  seine  Stadt- 
gründung und  sein  Tod  von  einer  Sonnenfinsternis  begleitet  ge- 

wesen sei.  „Von  Finsternis  zu  Finsternis  konnte  man  entweder 

1  oder  2  chalcliiische  Zyklen  rechnen.  Jenes  tat  Cincius  (509  -\~ 
201  +  1 8  =  728  V.  Chr.  =  ol.  12,  4),  dieses  Fabius  (509  +  201 
-|-  3  7  =  747  V.  Chr.  =  ol.  8,  1) ;  und  dass  Romulus  mit  18  Jahren 

die  Stadt  gründete,  sagten  nach  Dionys  II,  56  alle  Historiker". 
Allein  erstens  ist  es  ganz  unbeweisbar,  dass  Cincius  dem  Romulus  nur 
18  Regierungsjahre  gab ;  dass  Fabius  für  die  letzten  6  Könige 
200  Jahre  rechnete,  ist  erweislich  falsch  (S.  151).  Zweitens  stimmt  die 
Rechnung  nicht  exakt;  denn  2  chaldäische Perioden  (36  Jahre 22  Tage) 
würden  schwerlich  zu  37  Jahren  aufgerundet.  Drittens  brauchte 

Bian  die  3  Finsternisse  sich  keinesw^egs  als  zyklisch  lie'gende  zu 
denken  (vgl.  S.  100).  Viertens  ist  es  überhaupt  zweifelhaft,  ob 

Fabius  schon  die  3  Finsternisse  hatte :  Die  beim  Tod  begegnet  zu- 
erst bei  Cicero,  dann  bei  Dionys  (II,  56),  während  Livius  I,  16  und 

Ovid  fast.  II,  493  wohl  nach  Ennius  (Vahlen  XXXVIII)  nur  von 
einem  Gewitter  sprechen,  das  die  Luft  verfinsterte;  die  Finsternis 

bei  der  Stadtgründung  ist  dem  Dionys,  sonst  einem  treuen  Auf- 
zeichner solcher  Mythen,  noch  nicht  bekannt  ̂ ^*) ;  die  bei  der  Kon- 

zeption ist  allem  nach  erst  von  Tarutius  aufgebracht  worden  (S.  238). 
Existierte  aber  die  Sage  von  den  3  Finsternissen  noch  nicht,  so 
fällt  für  die  beiden  Annalisten  vollends  jeder  Anlass  hinweg,  das 
Leben  des  Romulus  nach  dem  Saros  zu  ordnen. 

So  komme  ich  zu  dem  Schluss,  dass  eine  Benützung  des  18- 
jährigen  Finsterniszyklus  zur  Fixierung  von  Epochenjahren  ebenso- 

wenig nachweisbar  ist  wie  die  Verwendung  des  19jährigen  Schalt- 
zyklus. Nur  Tagdaten  innerhalb  gegebener  Jahre  sind  mit  Hilfe 

der  clialdäischen  Periode  berechnet  worden  ̂ ^^). 
384)  S.  Anm.  284.  Abzulehnen  ist  deshalb  auch  die  Vermutung  Soltaus 

(431)  über  die  Wahl  der  Palilien  als  Gründungstag.  Ohne  Zweifel  ist  die 

Feier  der  Stadtgründung  an  den  Palilien  weit  älter  als  die  Legende,  die  Grün- 
dung sei  von  einer  Finsternis  begleitet  gewesen. 

385)  Nichts  anderes  wird  auch  Censorinus  von  Yarro  behaupten  wollen, 
wenn  er  de  die  nat.  21,5  sagt:  sed  hoc  quodcumque  caliginis  Varro  di«cussit, 
et  pro  cetera  sua  sagacitate  nunc  diversarum  civitatium  conferens  tempora 
nunc    defectus    eorumque    intervalla   retro   dinumeriins   eruit  verum  lucemque 
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c)    R  e  c  li  n  u  n  g   m  i  t  S  il  k  u  1  ii  r  c  y  c  1  e  n. 

„Der  Gedanke  Scaligers  und  Niebiihrs,  die  römische  Zeitrech- 

nung von  dem  längsten  Zeitabschnitt,  der  in  römischer  Sprache 
und  römischer  Sitte  als  eine  Einheit  fixiert  worden  ist,  von  dem 

Saeculum,  abhängig  zu  machen,  ist  ein  so  einfacher  und  naheliegen- 
der, dass  jede  Untersuchung  über  die  römische  Clironologie,  welche 

das  Saeculum  beiseite  liegen  lässt,  als  unvollständig  und  unmetho- 

disch geführt  getadelt  werden  muss."  (Mommsen  R.  Chr.  172.)  Es 
ist  notwendig,  die  verschiedenen  Säkularreihen  genau  auseinanderzu- 
halten. 

I.  Nach  den  commentarii  XV  virorum  bei  Censorin  17,  10.  11 

sollen  in  den  varr.  Jahren  298,  408,  518,  628  Säkularspiele  gefeiert 

worden  sein.  Gerade  an  diese  Säkularreihe  mit  ihren  110jährigen 

Intervallen  haben  Scaliger  und  Niebuhr  (I^  304 — 317)  grosse  chro- 
nologische und  kalendarische  Kombinationen  geknüpft.  Es  ist  aber 

heute  allgemein  anerkannt,  dass  diese  4  Säkularfeste  rein  erfunden 

und  lediglich  zur  Motivierung  des  Augusteischen  Festes  von  737 

Varr.  in  die  Akten  des  XVviralkollegiums  hineingefälscht  worden 

sind.     (Mommsen  R.  Chr.  185.  Soltau  388.) 
II.  Eine  echte  säkulare  Reihe  wird  dagegen  gebildet  durch  die 

beiden  Jahre  505  und  605  Varr.  Im  Konsulat  des  P.  Claudius 

und  L.  Junius  (505  Varr.  502  Pol.)  wurden  anlässlich  der  Kriegs- 
not und  verschiedener  Prodigien  nach  Befragung  der  SibylUnischen 

Bücher  dem  Dis  und  der  Proserpina  zu  Ehren  auf  einem  Terentum 

genannten  Felde  Spiele  gefeiert  mit  dem  Gelübde,  sie  centesimo 

quoque  anno  zu  wiederholen  (s.  S.  265).  Eine  solche  Wiederho- 

lung fand  nach  Antias,  Varro  und  Livius  im  Konsulat  des  L.  Mar- 

cius  M'Manilius  (605  Varr.  602  Pol.)  wirklich  statt  ̂ se).  Die  Ein- 
führung dieses  terentinischen  Festes  mit  seiner  säkularen  Befristung 

kann  auf  die  römische  Zeitrechnung  keinen  Einfluss  gehabt  haben, 

da  sie  hiezu  viel  zu  jung  ist  (Mommsen  R.  Chr.  194). 

Die  staatliche   Feier  zu   Ehren    der  Unterweltsgötter  knüpfte 

ostendit,  per  quam  numerus  certus  non  annorum  modo  sed  et  dierum  per- 
spici  possit.  In  diesem  Zeugnis  wollte  Holzapfel  einen  Beweis  dafür  sehen, 
dass  Varros  Gründungsdatum  auf  einer  Finsternisrechnung  beruhe.  Allein 

nichts  hindert,  die  Vergleichung  auswärtiger  Zeitrechnungen  auf  die  Fest- 
Htellung  der  Jahrzählung  (numerus  certus  annorum),  die  Rückrechnung  mit 
Finsternisintervallen  auf  die  Fixierung  von  Kalendertagen  (numerus  certus 
dierum)  zu  beziehen. 

386)  Nicht   erst   608  Varr.,   wie   Mommsen  annahm;  vgl.  Philol.  66  (1907) 
S.  549  S.  und  oben  S.  292. 

Leuze,  Die  rüiuiachc  JuhrzUliIung.  20 
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aber  an  einen  in  der  gens  Valeria  schon  vorher  üblichen  Kult  an, 

dessen  Entstehungslegende  Val.  Max.  2,  4,  5  und  Zosiinus  II, 
1 — 3  aufbewahrt  haben.  So  soll  durch  P.  Valerius  Piiblicola 

in  seinem  ersten  Konsulat  245  Varr.  ̂ ^')  und  durch  M.  Valerius 
Corvus,  den  berühmten  Galliersieger,  ebenfalls  in  seinem  ersten 

Konsulat  ̂ ^'^)  (40G  Varr. ;  nach  Polyb.  Rechnung  407  oder  408 ; 
vgl.  S.  130)  eine  gentilicische  Feier  dieser  Art  veranstaltet  worden 

sein.  Mag  das  nun  auf  Ueberlieferung  oder  Erdichtung  beruhen,  soviel 
ist  sicher,  dass  bei  diesen  Feiern  oder  bei  ihrer  Erdichtung  nicht  an 

säkulare  Intervallierung  gedacht  wurde.  Das  geht  schon  aus  den 
Zahlen  hervor,  die  sich  dem  säkularen  Schema  nicht  fügen.  Ich  kann 

hier  Mommsen  nicht  zustimmen,  wenn  er  meint,  diese  älteren  Spiele 

seien  gerade  mit  der  Absicht  erfunden,  um  die  mit  505  Varr.  be- 
ginnende Säkularreihe  in  die  Vergangenheit  fortzusetzen.  Mommsen 

ist  dazu  verleitet  worden  durch  die  Meinung,  es  seien  auch  für 

305  Varr.  solche  Spiele  bezeugt.  Allein  von  diesem  Jahr  weiss 

weder  Censorin  noch  Zosimus  etwas;  es  beruht  nur  auf  irriger 

Auffassung  einer  Notiz  des  Eusebius  zu  1565  Abr. :  dv  'Pwjxvj 
xXapiwv  (verschrieben  statt  ar^x^ap^wv)  dywv  sxatovTaexrjS  y]yßri  npGyzoq. 
Mommsen  rechnet  hier  so:  Die  Republik  lässt  Eusebius  mit  1505  Abr. 

beginnen;  also  ist  1565  das  61.  Jahr  der  Republik  und  somit  das 

(244  4-  61  =)  305.  Jahr  der  Stadt.  Darin  scheint  mir  aber  eine 

unberechtigte  chronologische  Kontamination  zu  liegen.  Denn  Eu- 

sebius selber  rechnet  im  Kanon  nicht  244,  sondern  240  Königs- 

jahre. 240-1-61  gibt  aber  301.  Das  erste  Jahr  des  Romulus  setzt 
Eusebius  zu  1265  Abr.;  darnach  ist  1565  wiederum  =  301  Urbis. 

Wenn  man  den  Eusebius  aus  sich  selber  erklärt,  so  kann  seine 

Meinung  nur  die  gewesen  sein :  im  Jahr  301  wurden  zum  ersten- 
mal Säkularspiele  gefeiert.  Ohne  Zweifel  gehört  demnach  diese 

Notiz  zu  einer  anderen  Säkularreihe,  nämlich  zu  den  Stadtgründungs- 
jubiläen (s.  S.  307  und  Anm.  390). 

Von  Spielen  im  Konsulat  des  L.  Valerius  Poplicola,  des 

„Friedensstifters  nach  der  Dezemviralrevolution"  (Mommsen  R.  Chr. 
182)  weiss  also  die  alte  Ueberlieferung  nichts.  Es  bleiben  nur  die 

Spiele  von  245  und  406  Varr.  Diese  sind  gewiss  nicht  ursprüng- 
lich als  ludi  saeculares  bezeichnet  worden.  Erst  später,  als  die 

staatlichen  Spiele  von  505  nach  100  Jahren  infolge  des  Gelübdes 

wiederholt  wurden,  konnte  man  dazu  kommen,  den  auf  diese  passen- 

387)  Val.   Max.   II,  4,  5.    Censorin   17,  10.  Zosiinus  II,  3,  3.  Festus  p.  329. 
Nur  Plutarch  Popl.  21  nennt  statt  des  ersten  Konsulats  das  vierte  (250  Varr.). 

Censorin  17,  10.   Zos.  II,  4.  Festus  p.  329. 
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den  Namen  fälsclilicherweise  auf  die  sachlich  ähnlichen,  piiviiten 
Feiern  von  245  und  40G  zu  übertragen,  und  so  kommt  es,  duss  sie 

bei  Censorinus  17,  10  als  erste  und  zweite  ludi  saeculares  gezählt 

werden ;  aber  nicht  ohne  dass  Censorinus  selbst  gerade  an  dieser 

Bezeichnung  Anstoss  nimmt  und  die  zu  dem  Namen  nicht  stim- 
mende Intervallierung  als  Beweis  gegen  die  Meinung  benützt,  dass 

man  in  Rom  von  jeher  den  Ablauf  von  100jährigen  Perioden  durch 

Spiele  ausgezeichnet  habe  ̂ ^•'). 
III.  Die  Terentinischen  Spiele  haben  mit  der  Stadtgründung 

nichts  zu  tun  (s.  S.  265) ;  erst  der  Kaiser  Claudius  hatte  den  Ge- 
danken, als  während  seiner  Regierung  die  Stadt  das  8.  Jahrhundert 

ihres  Bestehens  vollendete,  diese  Tatsache  festlich  zu  begehen.  Und 

zwar  hielt  er  sich  dabei  an  die  Varronische  Berechnung,  indem  er 

im  Jahr  800  Varr.  Säkularspiele  feierte.  Es  ist  dies  bezeichnend 

für  die  Autorität,  die  die  Varronische  Zählung  damals  schon  ge- 

w^onnen  hatte;  und  umgekehrt  wird  es  auch  begreiflich,  dass  in 
früherer  Zeit  von  Säkularfeiern  der  Stadtgründung  noch  keine  Rede 

sein  konnte,  weil  eben  ums  Jahr  700  und  600  der  Stadt  eine  all- 

gemein anerkannte  Zählung  noch  fehlte,  ums  Jahr  500  aber  über- 
haupt noch  kein  bestimmtes  Jahr  für  die  Gründung  aufgestellt  war. 

Centenarfeiern  der  Stadtgründung  wurden  dann  nach  Claudius 

Beispiel  auch  im  Jahr  900  und  1000  d.  St.  gehalten ;  und  es  scheint, 

dass  man  ähnlich  Avie  für  die  Augustischen  Spiele  (S.  305)  so  auch 

für  diese  Centenarjubiläen  Vorgänge  geschaffen  hat  durch  fiktive 

Feiern,  deren  erste  ins  Jahr  300  Varr.  gesetzt  wurde  ̂ ''°). 
IV.  Während  Mommsen  für  die  überlieferten  Säkularreihen 

zu  dem  negativen  Resultat  gekommen  ist,  dass  sie  für  den  Ent- 
wicklungsgang der  römischen  Zeitrechnung  ohne  Bedeutung  seien 

(R.  Chr.  194),  hat  er  selbst  eine  Säkularreihe  konstatieren  zu  kön- 
nen  geglaubt,    von    der   er   annimmt,    dass   sie   als  chronologischer 

389)  Cens.  17,  7:  Romanorum  autem  saecula  quidam  luclis  saecularibus 
putant  distingui:  cui  rei  fides  si  certa  est,  modus  Romani  saeculi  est  incertus. 
17,  12:  hinc  animadvertere  licet  neque  post  100  annos  ut  hi  referrentur  ludi 

8tatum  esse  neque  post  110.  quorum  etiamsi  alterutrum  retro  fuisset  obser- 
vatum,  non  tarnen  satis  id  argumenti  esset,  quo  quis  bis  ludis  saecula 
discerni  constanter  adfirmet,  praesertim  cum  ab  urbis  primordio  ad  reges 
exaetos,  annos  244,  factos  esse  auctor  sit  nemo,.  Vgl.  auch  S.  214. 

390)  Die  obenerwähnte  Notiz  des  Eusebius  (S.  306)  steht  nämlich  zwar 
beim  Armenier  bei  15G5  Abr.  =  301  Urbis,  dagegen  bei  Hieronymus  bei 
1564  Abr.  =  300  Urbis  (1265  ist  bei  beiden  =  1  Romuli) ;  da  in  vielen  Fällen 
Hieronymus  den  Euseb  treuer  wiedergibt  als  der  Armenier  und  die  Zahl  300 
besser  in  das  spätere  Centenarschema  passt,  so  wird  man  auch  hier  dem  Hier. 
folgen  dürfen. 

20* 
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Prüfstein  und  clironologiscbes  Korrektiv  benützt  worden  sei  (R.  Ohr, 

194.  205.  207).  Es  ist  dies  die  schon  öfters  erwähnte  Hypotliese 
einer  sükuhiren  Nagelschlagung  (11.  Chr.  175  ff.),  dahin  lautend,  die 

Kapitolinische  Nagelschlagung  sei  nur  alle  100  Jahre  und  stets 
von  einem  Diktator  vorgenommen  worden,  nämlich  292,  391,  491 

Varr.,  und  man  habe  diese  Säkularperioden  dazu  benützt,  um  die 

Eponymenliste  chronologisch  zu  rektifizieren;  insbesondere  seien 
dadurch  die  5jährige  Anarchie  und  die  4  Diktatorenjahre  in  die 

Jahrtafel  gekommen.  Allein  die  Hypothese  Mommsens  steht  im 

Gegensatz  zu  allen  Zeugnissen,  die  durchaus  nur  von  einer  jähr- 

lichen Nagelschlagung,  einem  clavus  annalis,  etwas  wissen  und  nir- 
gends von  einer  säkularen  Bedeutung  dieser  Zeremonie  sprechen 

(s.  S.  298).  Mommscn  hat  sich  durch  den  zufälligen  Umstand  ver- 
leiten lassen,  dass  gerade  für  391  und  491  Varr.  in  den  Kap. 

Fasten  dictatores  clavi  figendi  causa  verzeichnet  sind.  Allein  erstens 

sind  dies  nicht  die  einzigen  derartigen  Diktaturen;  sondern  es  wer- 

den auch  für  423  und  441  Varr.  solche  erwähnt  ̂ "^).  Zweitens  triß't 
das  100jährige  Intervall  zwischen  den  Diktaturen  von  391  und  491 

nur  für  die  Varron.-Kap.  Tabelle  zu,  für  keine  der  früheren.  Nach 

Polybianisch-Livianischer  Zählung  z.  B.  kommen  die  Diktaturen 
auf  392  und  488  Urbis.  Mommsens  Hypothese  ist  bereits  von 

Unger,  Holzapfel  und  Soltau  mit  durchschlagenden  Gründen  bekämpft 

und  zurückgewiesen  worden  (s.  Anm.  194).  Es  ist  selbstverständ- 
lich, dass  mit  der  Mommsenschen  Theorie  auch  die  daran  anknü- 

pfenden, noch  kühneren  und  abenteuerlicheren  Hypothesen  von 

Matzat  (I,  241)  und  Seeck  (Kai.  163  ff.)  zu  verwerfen  sind,  die  die 

Nagelschlagung  auf  Mondjahrsäkula  beziehen.  (Vgl.  oben  S.  221  f.) 
Als  Ergebnis  der  Untersuchung  wird  man  aussprechen  dürfen, 

dass  der  Gedanke  Scaligers  und  Niebuhrs,  die  römische  Zeitrech- 
nung sei  durch  Säkularzyklen  in  Ordnung  gehalten  worden,  sich 

in  keiner  Weise  bestätigt  hat :  in  der  chronologischen 
Technik  der  Römer  haben  Säkularreihen  keine 

Rollegespielt. 

d)    Anknüpfung   aufremdeAeren. 

Aug.    Mommsen    (Rom.  Daten  11)    sagt    über   Fabius:    „Das 

Gründungsjahr  des  Fabius  hat  zwei  chronologisch   wichtige  Eigen- 

391)  Liv.  VIII,  18.  IX,  28.  Der  Diktator  clavi  fig.  causa  von  423  war  auch 
in  den  Kap.  Fasten  verzeichnet,  wie  ein  neuerdings  aufgefundenes  Fragment 
zeigt  (vgl.  Anm.  322). 
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Schäften,  erstlich  als  ein  Epochenjahr  der  kallippischcD  Ennoakai- 

dekaeteris,  zweitens  als  Ausgangspunkt  der  nabonassarischen  Königs- 
ära.    Fabius  wählte  also  nicht  ohne  Unisiciit." 

Der  Gedanke,  dass  Fabius  das  Jahr  ol.  8,  1  deshalb  gewählt 

habe,  weil  die  Acra  Nabonassars  mit  2C.  P'ebr.  ol.  8,  1  (747  v.  Chr.) 
begann,  hat  Beifall  gefunden  bei  Büdinger  und  Schanz  ̂ •'-)  und  es 
wird  dem  Fabius  als  ein  Zeichen  von  universalhistorischem  Sinn 

ausgelegt,  dass  er  „sein  Vaterland  in  eine  Zeitenordnung  von-  gleich- 

sam universeller  Gültigkeit  eingefügt  habe".  Allein  die  nabonassa- 
rische  Aera  ist,  soviel  man  weiss,  nur  in  astronomischen  Kreisen 

verwendet  worden.  Der  älteste  erhaltene  Schriftsteller,  der  sie  ge- 
braucht, ist  Hipparch  (160  v.  Chr.).  Als  eine  Zeitrechnung  von 

universeller  Gültigkeit  kann  man  sie  nicht  bezeichnen.  Es  ist  frag- 
lich, ob  Fabius  sie  auch  nur  gekannt  hat.  Da  nun  für  seinen  An- 
satz sich  eine  einfachere  Herleitung  aufstellen  lässt  (S.  84),  so 

glaube  ich,  dass  das  Zusammentrefi'en  des  Fabischen  Datums  mit 
dem  Anfang  der  nabonassarischen  Aera  nur  einer  der  Zufälle  ist, 

die  gerade  in  der  Römischen  Chronologie  die  Forscher  oft  irrege- 

führt haben  3»3). 
Triebers  Vermutung,  Fabius  habe  an  den  Gründungsansatz  des 

T  i  m  a  e  u  s  angeknüpft,  wurde  schon  oben  (A.  360)  als  nicht  ge- 
nügend begründet  zurückgewiesen  (vgl.  auch  Büdinger,  Un.  Hist. 

67,  2). 
Nur  für  den  troischen  Ansatz  des  Eratosthenes  lässt 

sich  wahrscheinlich  machen,  dass  er  in  der  chronographi&chen  Tech- 
nik der  Römer  eine  Rolle  gespielt  hat,  sofern  er  die  Grundlage 

für  die  Berechnung  der  Zeit  der  albanischen  und  römischen  Könige 

bei  Fabius  bildete  (S.  84  ff.) ;  eine  Benützung  des  troischen  Ansatzes 

des  Spsibios  dagegen  ist  unerweislich  (s.  Anm.    119  und   252). 

392)  Büdinger  in  Burs.  J.  B.  1873  S.  1183.  Wiener  S.  B.  113.  1886.  S.609. 

Universal-Hist.  im  Altertum  1895  S.  66.   Schanz,  Rom.  Lit.Gescb.  I-,  121. 
.393)  Beispiele:  Die  Diktaturen  von  391  und  491,  s.  S.  308;  der  Abstand 

zwischen  dem  Gründungsdatum  des  Timaeus  und  Fabius,  s.  oben  A.  360;  der 

Abstand  der  von  Diodor  ausgeworfenen  Kollegien  von  Dezemvirat  und  gal- 
lischem Brand,  s.  A.  32;  die  Zahlen  244  und  122,  s.  S.  84.  Dass  Schwegler 

R.  6.  I,  557  und  Lachmann  de  fönt  Liv.  I,  28  sich  durch  ein  Spiel  des  Zufalls 
zu  unrichtigen  Folgerungen  verleiten  Hessen,  hat  Mommsen  R.  Cbr.  187  A.  365, 

gezeigt.  Dasselbe  ist  der  Fall  bei  Seeck  Rh.  M.  1891  S.  157  (Neue  Finsteniis- 
gleichungen  zur  röm.  Geschichte),  bei  Aug.  Mommsen  R.  Daten  31,  bei  Trieber 
Hermes  27,  329,  und  sonst. 
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Zweiter   Abschnitt. 

Die  einzelnen  Jalirzählungssyteme  in  ihrem  Verhältnis 
zur  wahren  Zeit. 

BoöXo{ia'.    äi:o5o'jva'.    -äs    alxiag,    6-.'    ä; 
o'ixs  <i>aßio)  C'JY'/.axöO-liirjV  O'jts   xolg    äX- 

Dion.  Hai.  IV,  0,  1. 

Wenn  es  sich  darum  handelt,  die  verschiedenen  Zeitrechniings- 
versuche  der  Römer  auf  ihre  historische  Richtigkeit  zu  prüfen,  so 
sind  im  voraus  zwei  Eins.chränkungen  zu  machen.  Einmal  muss 
die  Königszeit  ganz  ausser  Betracht  bleiben.  Die  Frage,  ob  mit 

ol.  8,  1  oder  ol.  7,  2  oder  ol.  6,  3  das  Gründungsjahr  besser  ge- 
troffen ist,  darf  nicht  aufgeworfen  werden.  Diese  Ansätze  galten 

auch  den  alten  Historikern  als  fiktiv;  nur  für  die  republikanische 
Zeit  beanspruchten  sie  eine  richtige  Chronologie  zu  geben.  Deshalb 
darf  auch  nur  dieser  Teil  ihrer  Zeitrechnung  der  historischen  Kritik 
unterzogen  werden. 

Aber  auch  für  die  republikanische  Zeit  können  alle  die  ver- 
schiedenen Systeme  von  vornherein  nur  auf  eine  approximative 

Richtigkeit  Anspruch  machen.  Der  Grund  dafür  liegt  darin,  dass 

sie  die  Jahrzählung  an  die  Eponymenliste  anlehnten.  Das  Unvoll- 
kommene dieses  Jahrzählungsmittels  (s.  S.  262)  haben  auch  die 

römischen  Chronologen  nicht  verkannt.  Die  ganze  Entwicklungs- 
geschichte der  römischen  Zeitrechnung  von  Fabius  bis  Varro  ist 

ein  fortgesetztes  Ringen  mit  diesen  Schwierigkeiten,  eine  Reihe  von 

Versuchen,  die  aus  der  Inkongruenz  der  Amtsjahre  und  der  Ka- 
lenderjahre entspringende  Ungenauigkeit  durch  chronographische 

Hilfsmittel  (Ausstossung  von  EponymenkoUegien,  Einlegung  epo- 
nymenloser  Jahre)  zu  paralysieren.  Es  war  nicht  durchgehends 

möglich,  jedes  einzelne  Eponymenkollegium  genau  auf  das  ihm  zeit- 
lich entsprechende  Olympiadenjahr  oder  Archontat  zu  bringen, 

wohl  aber  konnte  für  grössere  Perioden  ein  Ausgleich  mit  der 
wahren  Zeit  hergestellt  werden.  Die  Prüfung  des  historischen  Werts 
der  einzelnen  Systeme  hat  sich  demgemäss  hauptsächlich  auf  zwei 
Punkte  zu  richten,  erstens  ob  die  Epochenjahre  richtig 

gesetzt  und  zweitens  ob  die  c  h  r  o  n  o  g  r  a  p  h  i  s  c  h  e  n  Nach- 
hilfen zweckmässig  angebracht  sind. 
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1.  Die  Fablsclic  Zcitrccliniing. 

Fabius,  mit  dessen  Chronologie  die  des  Cincius  für  die  Zeit 

der  Republik  wohl  identisch  ist  (S.  96),  hat  seine  Berechnung  auf 

die  Zahl  der  in  der  offiziellen  Liste  verzeichneten  Ej)onynienkolle- 
gien  gebaut  und  keine  weitere  chronologische  Korrektur  angebracht, 

als  die  sehr  naheliegende,  dass  er  die  ganz  kurz  nach  dem  Amts- 
antritt zur  Abdankung  genötigten  Kollegien  entweder  auslicss  oder 

mit  dem  folgenden  Kollegium  zu  Einem  Jahr  kombinierte  (S.  271). 

Die  kleineren  Jahrverkürzungen  sowie  die  Interregnen  hat  er  ig- 
noriert. So  kam  die  gallische  Katastrophe  bei  ihm  auf  ol.  99,  3 

(382/1  V.  Chr.)  und  der  Beginn  der  Republik  auf  ol.  69,  1  (504/3 
V.  Chr.). 

Die  Fabische  Zeitrechnung  wurde  von  D  i  o  d  o  r  in  den  Büchern 

XI.  XII.  XY— XX  befolgt  (S.  92)  und  auch  in  neuerer  Zeit  hat 
es  ihr  nicht  an  Verteidigern  gefehlt.  N  i  e  b  u  h  r  hielt  den  Fabi- 

schen Ansatz  der  gallischen  Katastrophe  für  richtig  und  suchte 

diese  „älteste  und  einfachste  Ansicht  gegen  eine  zufällig  herrschend 

gewordene  Klügelei  zu  verteidigen"  (R.  G.  IP  629.  634).  Noch 
weiter  geht  Ed.  M  e  y  e  r.  Er  hält  die  Chronologie,  der  Diodor 

in  XI.  XII.  XV-XX  folgte  3«i),  für  „völlig  korrekt«  und  hat 
nach  ihr  (nicht  nach  der  Varr.  Zählung)  in  seinem  Buch  alle  rö- 

mischen Daten  auf  die  vorchristliche  Aera  reduziert  (G.  d.  A.  V, 

153).  Er  acceptiert  das  Fabisch-Diodorische  Datum  nicht  bloss 
für  den  gallischen  Brand,  sondern  auch  zwar  nicht  für  das  erste 

Konsulat,  das  er  als  unhistorisch  preisgibt,  wohl  aber  für  das  zweite, 
von  dem  an  er  die  Fastenliste  für  im  wesentlichen  authentisch  hält, 

und  das  er  somit  =  ol.  69,  2  (503/2  v.  Chr.)  setzt  (G.  d.  A.  II,  813). 
Da  die  Interregnen  und  die  Amtsjahrverkürzungen,  wie  die 

S.  262  f.  gegebenen  Formeln  zeigen,  in  umgekehrtem  Sinne  wirkten, 

80  wäre  theoretisch  die  Möglichkeit  nicht  ausgeschlossen,  dass  sie 

sich  gegenseitig  gerade  aufhoben  und  dass  dadurch  die  Rechnung 
des  Fabius  im  ganzen  stimmte.  Aber  es  wäre  dies  doch  ein  höchst 

merkwürdiger  Zufall,  dessen  Wahrscheinlichkeit  nicht  sehr  gross  ist. 
Ferner   wurde   die   Chronologie   des   Fabius   von  allen  Historikern 

394)  Für  die  Quelle  Diodors  hält  Ed.  Meyer  nicht  Fabius,  sondern  Cassius 

Hemina  (vgl.  oben  S.  74).  Seine  Rekonstruktion  der  von  Diodors  Quelle  be- 
folgten Chronologie  (II,  813.  V,  153)  weicht  in  zwei  Punkten  von  der  oben 

S.  14  ff.  gegebenen  ab :  Meyer  nimmt  an,  das  Konsulat  von  272  Varr.  habe 
auch  in  der  Quelle  gefehlt  (s.  dagegen  S.  35),  und  die  Anarchie  sei  auch  in 
der  Quelle  als  einjährig  gerechnet  worden  (s.  dagegen  Anm.  45). 
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der  Folgezeit,  mit  Ausnalinie  Diodors,  verlassen  und  durch  andere 

Berechnungen  ersetzt.  Auch  hier  ist- freilich  die  Möglichkeit  zuzu- 
geben, dass  die  älteste  Ansicht  auch  die  beste  und  alle  späteren 

nur  Verirrungen  waren;  wahrscheinlicher  ist  aber  doch,  dass  es 
auch  in  dieser  Sache  nach  dem  Spruch  des  alten  Xenophanes  von 

Colophonging:  Ouxoi  a.iz' o^p'/ffi  iidivxoi.  ■8-eol  ̂ "nßola  uTieosc^av,  AXXa 
Xpovw  ̂ r^toüvT£s  Ecpsupiaxouaiv  ap,£:vov  (fr.  18  Diels).  Ueber  die  Zeit 
des  gallischen  Brands  wird  im  Folgenden  zu  sprechen  sein;  die 
Fabische  Datierung  des  Republikbeginns  auf  ol.  69,  1  wird  schon 

durch  die  Flaviusinschrift  als  unrichtig  erwiesen.  Denn  diese  führt 

für  die  Dedikation  des  Kap.  Tempels  auf  ol.  G8,  2  (S.  163) ;  die 

Weihe  fiel  aber  nach  einstimmigem  Zeugnis  der  Alten  nicht  mehr 

in  die  Königszeit,  sondern  in  die  Republik. 

2.  Die  Polyblanische  Zeitrechnung^. 

la)    Die   Datierung   der  gallischen   Katastrophe. 

Eine  der  hauptsächlichsten  Abweichungen  des  Polybios  von  der 

Zeitrechnung  des  Fabius  besteht  in  der  Zurückschiebung  des  wäh- 

rend der  gallischen  Katastrophe  amtierenden  Kollegiums  um  5  Olym- 
piadenjahre, von  ol.  99,  3  auf  ol.  98,  2,  Die  Schlacht  an  der  Allia 

und  die  Besetzung  Roms  dachte  sich  Polybios  ohne  Zweifel  wie 

Dionys  noch  am  Ende  von  ol.  98,  1  (im  Quinctilis).  Aber  das 

(Kai.  Quinct.  beginnende)  Amtsjahr  der  3  Fabier  und  der  sieben- 
monatliche Aufenthalt  der  Gallier  fielen  zum  weitaus  grössten  Teil 

ins  folgende  Olympiadenjahr,  weshalb  tabellarisch  das  Tribunat  der 

3  Fabier  mit  ol.  98,  2  geglichen  wurde  (S.  113  ff.). 

Die  historische  Richtigkeit  der  Polybianischen  Datierung  ist 

zuerst  von  Niebuhr  (R.  G.  IP  622  ff.  in  dem  Exkurs  „Ueber  das 

Olympiadenjahr  der  Einnahme  Roms"),  dann  von  Unger,  Seeck, 

Holzapfel,  Ed.  Meyer  u.  a.  bestritten  worden  ̂ "^),  während  z.  B. 
Mommsen,  Niese,  Matzat,  Soltau  sie  verteidigen  ̂ ^*^).  Das  Problem 
ist  wesentlich  quellenkritischer  Natur.  Diodor  (XIV  110 — 117) 
erzählt  unter  einem  und  demselben  Jahr  (ol.  98,  2  =  Tribunat  der 

3  Fabier)  den  Alpenübergang  der  Kelten,  die  Eroberung  der  Po- 

395)  Unger,  Röm.-griech.  Synchronismen  in  Münch.  S.  B.  1876.  S.  533  ff.  Rom. 
Stadtära  1881.  S.  97.  Kalendergang  1890  S.  307.  J.  f.  Ph.  1895.  S.  705.  Seeck, 
Kai.  118.  Holzapfel  R.  Chr.  107  ff.  B.  Ph,  W.  1889.  S.  1585.  Kd.  Meyer,  G.  d. 
A.  V,  152. 

396)  Mommsen  R.  Chr.  202.  R.  F.  II,  353.  A.  100.  Büdinger  Burs.  J.  B. 
1873.  S.  1183.  Niese  Hermes  XIII.  1878  S.  401.  R.  G.^  1906  S.  44.  Matzat  I, 
82  ff.   Soltau  R.  Chr.  309  ff.  Olck  J.  f.  Ph.  1894  S.  .383  f. 
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ebene,  den  Heerzug  eines  Teils  der  Kelten  ins  Gebiet  ton  Chisiuni, 
den  daraus  sich  entwickelnden  Streit  mit  den  Römern,  die  Schlacht 

an  der  Allia,  die  Einnahme  Roms  und  den  Aufenthalt  der  Gallier 

in  der  Stadt  bis  zu  ihrem  Abzug.  P^benso  setzt  Appian  (Gelt.  2) 

den  Alpenübergang  und  den  Zug  gegen  Glusium  in  dasselbe  Jahr 

ol.  98,  1  {öX\)[ir,idotov  xolc,  "EXXr^atv  97  ycycvr^jilvwv).  Nun  ist  es  an 
sich  klar  und  wird  durch  ausdrückliche  Zeugnisse  bestätigt,  dass 

der  Zug  gegen  Clusium  und  Rom  nicht  in  dasselbe  Jahr  fallen 

kann  wie  der  üebergang  über  die  Alpen  und  die  Unterwerfung  der 

Poebene.  Polybios  II,  18,  2  hält  die  beiden  Ereignisse  durch  die 

allerdings  nur  unbestimmte  Zeitangabc  {xsia  5s  xcva  /y>6vov  ausein- 
ander; nach  Nepos  bei  Plin.  N.  H.  III  125  eroberten  die  Gallier 

zur  Zeit  der  Einnahme  Vejis  durch  Camillus,  also  mehrere  Jahre 

vor  der  Alliaschlacht,  die  Stadt  Melpum  in  Oberitalien;  auch  Li- 
vius  V,  17,  8  berichtet,  dass  schon  im  Jahr  vor  der  Eroberung 

Vejis  die  nördlichen  Etrusker  die  Hilfeleistung  für  Veji  verweigerten, 

weil  sie  durch  die  neuen  Nachbarn,  die  Gallier,  bedrängt  wurden;' 
endlich  sagt  Plutarch  Cam.  16,  der  anlässlich  des  Zusammenstosses 

mit  den  Römern  auch  auf  die  Eroberung  der  Poebene  zurückgreift: 

dXXa  xaOxa  (isv  ir^px'/ß-ri  au/vw  xtvt  '/^po'^M  Tüpdxspov, 
Daraus  ergibt  sich  mit  Sicherheit  der  Schluss:  Diodor  und 

Appian  haben  zwei  durch  ein  längeres  Intervall  getrennte  Ereig- 
nisse in  ihrer  Darstellung  zu  nahe  aneinandergerückt  und  fälschlich 

in  ein  und  dasselbe  Jahr  gelegt;  es  ist  dies  eine  chronologische 

Ungenauigkeit,  die  bei  beiden  Autoren  nicht  vereinzelt  dasteht.  (Bei 

Appian  ist  sie  vielleicht  auch  erst  durch  den  Exzerptor  verschuldet.) 

Die  angegebene  Datierung  kann  also  nur  für  eines  der  beiden  Er- 
eignisse richtig  sein,  entweder  für  den  Alpenübergang  oder  für  den 

Zug  nach  R,om.  Niebuhr  und  die  ihm  folgen,  entscheiden  sich  für 
das  erste,  die  andere  Partei  für  das  zweite.  AVelche  Auffassung 

hat  nun  die  grössere  Wahrscheinlichkeit  für  sich?  Hätte  man  zur 

Entscheidung  der  Frage  nichts  anderes  als  die  Angaben  des  Diodor 

und  Appian,  so  müsste  man  wohl  zunächst  fragen :  welches  von  den 
beiden  Ereignissen  spielt  die  grössere  Rolle  in  ihren  Berichten? 

Denn  von  diesem  ist  anzunehmen,  dass  es  am  richtigen  chronolo- 
gischen Platz  eingereiht  ist.  Unleugbar  steht  nun  die  Begegnung 

mit  den  Römern  weitaus  im  Vordergrund  des  Interesses;  Diodor 
widmet  ihr  4  Kapitel,  während  er  das  Vorhergehende  nur  mit  einem 

Satz  abmacht.  Aehnlich  ist  es  bei  Appian.  Es  ist  also  zu  vermuten, 

dass  die  Zeitangabe  der  beiden  Schriftsteller  dem  Kampf  mit 

Rom  gilt   und   dass   sie  nur  zur  Einleitung  auf  die  Einwanderung 
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in  Obcritalicn  zAirückgegriffen  haben,  gerade  wie  Plutarch  dies  tat. 

Man  könnte  zweitens  die  Frage  aufwerfen:  für  welches  von  den 

beiden  Ereignissen  ist  wohl  eher  anzunehmen,  dass  sich  eine  genaue 

Datierung  nach  griechischer  Zeitrechnung  entweder  erhalten  hat  oder 

später  auf  Grund  von  Anhaltspunkten  leicht  feststellen  liess?  Nun  ist 

wenig  wahrscheinlich,  dass  für  die  Einwanderung  der  Kelten  in  Ober- 
italien in  griechischer  Ueberlieferung  ein  bestimmtes  Jahr  fixiert, 

wurde;  denn  die  Eroberung  der  Poebene  hat  sich  schwerlich  mit 

einem  Schlag,  sondern  durch  immer  neue  Zuzüge  von  jenseits  der 

Alpen  vollzogen.  Dagegen  ist  bezeugt,  dass  während  der  Be- 
lagerung Roms  die  Gallier  eine  Gesandtschaft  nach  Unteritalien 

schickten  und  dem  Dionys,  der  dort  Krieg  führte,  ihre  Dienste  an- 

boten ^"').  Hiedurch  war  jedenfalls  ein  Anhaltspunkt  gegeben;  wer 
die  Zeit  der  Kriegführung  des  Dionys  kannte,  hatte  damit  ein 

Mittel,  die  Einnahme  Roms  chronologisch  festzulegen.  Die  Ge- 

schichte des  Dionys  ist  von  einem  Zeitgenossen,  Philistos,  ausführ- 
lich und  sorgfältig  beschrieben  worden.  Aus  ihm  konnten  spätere 

Historiker  das  Datum  der  gallischen  Gesandtschaft  entnehmen.  Ja 

es  ist  nicht  unwahrscheinlich,  dass  Philistos  selber  schon  die  Ein- 
nahme Roms  im  Zusammenhang  mit  diesem  Erscheinen  der  Gallier 

bei  Dionys  erwähnte. 

So  müsste  man  schon,  wenn  man  nur  Diodor  und  Appian 

hätte,  aus  inneren  Gründen  geneigt  sein,  die  Jahrangabe  auf  die 

Einnahme  Roms  und  nicht  auf  den  Alpenübergang  zu  beziehen. 

Nun  sind  aber  auch  andere  Zeugnisse  vorhanden,  die  unzweideutig 

den  römischen  Zug  der  Gallier  auf  ol.  98,  1/2  datieren.  Dazu  ge- 
hören Polybios  und  Dionys,  zwei  sorgfältige  Schriftsteller,  und  beide 

geben  diese  Datierung  nicht  nur  nebenher  und  gelegentlich,  sondern 

•sie  machen  dieselbe  zum  Stützpunkt  chronologischer  Aufstellungen 
und  heben  deshalb  ausdrücklich  hervor,  dass  über  diese  Datierung 

fast  allgemeine   Uebereinstimmung  herrsche  ̂ ^^).     Bei  dieser  Sach- 

397)  Justin.  XX,  5,  4:  Sed  Dionysium  gerentem  bellum  (gegen  die  griechi- 
schen Städte  in  Unteritalien)  legati  Gallorum,  qui  ante  menses 

Romam  incenderant,  societatem  amicitiamque  petentes  adeunt :  genteiu 
suam  inter  hostes  eius  positam  esse  magnoque  usui  ei  futuram  .  .  .  adfirraant. 
Grata  legatio  Dionysio  fuit.  Ita  pacta  societate  et  auxiliis  Gallorum  auctus 

bellum  velut  ex  integro  restaurat.  —  Diodor  XIV,  117:  oc  8'  etj  xyjv  'lanuy^*'' 
Twv  KsXtcöv  kXy]X'i^6zzz  dvdoxps^'av  Sti  xr^g  xwv  'Pwiiaiwv  yjtöpaz. 

398)  Dass  zwischen  Polyb  und  Dionys  kein  Widerspruch  besteht,  ist  S.  11') 
gezeigt.  'H  KsXxöiv  i-^o5o;,  y.aO-'  YjV  yj  Tü)(Jiai(i)v  rAXi^  siXto,  bei  Dionys  I,  7t 
ist  nicht,  wie  Niebuhr  II  624  meinte,  der  Heerzug  über  die  Alpen,  sondern, 
wie  auch  ünger  Synchr.  535  zugibt,  der  Zug  gegen  Clusium  und  Rom;   denn 
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läge  kann  die  Entscheidung  kaum  zweifelhaft  sein.  Wenn  man 

Versicherungen  wie  den  von  Pol.  I,  5  gegebenen  den  Glauben  ver- 
sagt und  dem  Polyb  wie  auch  dem  Dionys  in  einem  von  ihnen 

selbst  so  wichtig  genommenen  Punkt  ein  Missverständnis  ihrer 

Quellen  zutraut,  so  entzieht  man  sich  alle  Grundlagen  zu  einer 

Rekonstruktion  der  römischen  Chronologie  und  sollte  daiin  konse- 
quenterweise es  überhaupt  für  unmöglich  erklären,  über  die  wahre 

Zeit  älterer  römischer  Ereignisse  irgend  etwas  auszumachen. 

Lässt  man  nur  quellenkritische  Gründe  sprechen,  so  kann  man 

nur  für  Polybios  entscheiden^'"').  Das  Hauptmotiv  des  Widerstands 
gegen  die  Polybianisclie  Datierung  liegt  aber  in  anderen  Erwä- 

gungen, nämlich  in  vorher  gewonnenen  Ansichten  über  die  römi- 
schen Fasten  vom  Pyrrhuskrieg  rückwärts  bis  zum  gallischen  Brand. 

Niebuhr  und  Meyer  verwerfen  die  5jährige  Anarchie  (s.  S.  318). 

Unger  und  Holzapfel  glauben  mit  Hilfe  der  Angaben  über  Amts- 

jahrverkürzungen u.  s.  w.  den  wahren  Zeitwert  der  zwischen  Pyrrhus- 
krieg und  gallischem  Brand  liegenden  Amtsjahre  ermitteln  zu  kön- 

nen; sie  kommen  dabei  auf  eine  geringere  Summe  von  Kalender- 
jahren als  zwischen  ol.  98,  2  und  ol.  124,  4  liegen  und  erklären 

deshalb  Polybs  Datierung  für  falsch  (vgl.  Unger  Kai.  307.  Holz- 

apfel 116).     Allein  es  wird  später  gezeigt  werden,  dass  diese  Rech- 

Dionys  setzt  dafür  später  ohne  weiteres  die  Ausdrücke  "^  xatäXr,'^'.;  und  vj 
&X(üotg  als  gleichbedeutend  ein.  Wenn  Dionys  sagt  o'jpicpwvsTTa;  a/sSov  0-6 
navxwv,  so  sind  unter  den  Ausnahmen  wohl  zu  verstehen  Fabius,  der  die  Ka- 

tastrophe in  ol.  99,  3  setzte,  und  Varro,  nach  dessen  Jahrzählung  sie  auf  ol.  97,  2 

kam.  —  Die  Polybianische  Datierung  findet  sich  auch  bei  Justin  VI,  6,  5  (Syn- 
chronismus mit  dem  Antalkidasfrieden  ol.  98,  2)  und  bei  Oros  IIJ,  1  (wohl  aus 

Justin),  sowie  in  der  von  Henzen  Rh.  M.  IX  161  herausgegebenen  griechischen 
Chronik  (Jahn,  Griech.  Bilderchroniken  S.  77). 

399)  Der  Widerspruch  des  Polybios  mit  sich  selbst,  den  Unger  und  Ed. 
Meyer  V,  153  auf  Grund  von  Pol.  II,  18  ff.  konstatieren  zu  können  glaubten, 

besteht  in  AVahrheit  nicht,  s.  S.  138.  Aus  den  abgerissenen  und  unvollstän- 
digen Angaben  des  Diodor  und  Justin  über  die  Kriege  des  Diouys  lässt  sich 

kein  Beweis  gegen  Polybios  führen;  gegen  die  diesbezüglichen  Ausführungen 

Ungers  vgl.  Matzat  I,  134.  Holzapfel  117.  Soltau  313.  Ed.  Meyer  V,  162  fF.  — 
Von  Seeck  und  Holzapfel  ist  die  Vermutung  aufgestellt  worden,  der  Polybia- 

nische Ansatz  beruhe  nicht  auf  Ueberlieferung,  sondern  auf  einer  Berech- 
nung mit  Hilfe  der  römischen  Beamtenliste,  die  nach  Seeck  von  Fabius, 

nach  Holzapfel  von  Eratosthenes  angestellt  worden  sein  soll.  Allein  Erat,  hat 

sicher  nicht  mit  der  römischen  Konsulliste  gerechnet ;  Fabius  hat  dies  aller- 
dings getan,  ist  aber  damit  auf  ol.  99,  3  gekommen.  Der  Ansatz  beruht  ge- 

wiss nicht  auf  Berechnung,  sondern  auf  Ueberlieferung,  und  geht,  vielleicht 
durch  Timaeus  vermittelt,  in  letzter  Linie  wohl  auf  Philistos  znrück  (Soltau 

313.  Niese  R.  G.^  44,  3). 
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nuiigen  auf  viel  zu  unsicheren  Grundlagen  beruhen,  als  class  sie  einen 

Beweis  gegen  Polybios  abgeben  könnten  (s.  S.  348).  Hier  genügt  es, 
auf  die  Verschiedenheit  der  Resultate  hinzuweisen,  zu  denen  Ungor 

und  Holzapfel  auf  diesem  AVeg  gelangt  sind;  jener  setzt  die  Ein- 
nahme Roms  in  381,  dieser  in  383  v.  Chr.  Nach  Ed.  Meyer  (V, 

153)  dagegen  fällt  sie  ins  Jahr  382.  Man  sieht:  Wird  die  Poly- 
bische  Angabe  verworfen,  so  ist  der  Willkür  Tür  und  Tor  geöffnet. 

Für  Polybios  und  Dionys  stand  das  Datum  so  gesichert  da,  dass 

sie  es  zum  Angelpunkt  ihrer  Chronologie  machten;  und  ich  glaube 

in  der  Tat,  dass  die  Ansetzung  der  gallischen  Katastrophe  auf 

ol.  98,  1/2  (387  V.  Chr.)  als  eine  der  gesichertsten  Datierungen  der 

alten  Geschichte  angesehen  Averden  darf. 

Ib)    DiesogenannteAnarchie. 
(Quinquennium  sine  curulibus  magistratibus). 

Wer  die  Polybianische  Datierung  der  gallischen  Katastrophe 

für  richtig  hält,  muss  auch  die  Folgerung  zugeben,  dass  die  Zahl 

der  zwischen  gallischem  Brand  und  Pyrrhuskrieg  verflossenen  Ka- 
lenderjahre grösser  ist  als  die  Zahl  der  überlieferten  Kollegien, 

dass  also  eine  ziemlich  beträchtliche  Zeit  ohne  Eponymen,  d.  h. 

in  Interregnen,  zugebracht  worden  sein  muss.  Diesem  Umstand 

wurde  mindestens  seit  Polybios  von  allen  römischen  Chronologen 

dadurch  Rechnung  getragen,  dass  nach  dem  Amtsjahr  der  Militär- 
tribunen L.  Papirius  L.  Menenius  Ser.  Cornelius  Ser.  Sulpicius 

(379  Pol.  378  Varr.)  fünf  eponymenlose  Jahre  eingelegt  wurden. 
An  der  Berechtigung  einer  solchen  Schaltung  im  allgemeinen  kann 

nach  dem  Obigen  kein  Zweifel  sein.  Es  fragt  sich  nur,  inwieweit 

das  gewählte  Mittel  der  Gesamtschaltung  an 

Einem  Ort  den  tatsächlichen  Verhältnissen  entspricht.  Ist  wirk- 

lich einmal  eine  so  lange  Vakatur  des  obersten  Gemeindeamts  ein- 
getreten, oder  setzt  sich  das  Defizit  der  Amtsjahre  gegenüber  den 

Kalenderjahren  aus  lauter  kleinen  Posten  zusammen,  so  dass  wir 

es,  wie  Mommsen  (R.  Chr.  205)  vermutete,  nur  mit  dem  Verein- 

fachungsverfahren eines  Chronographen  zu  tun  haben,  der  aus  Be- 
quemlichkeit die  einzuschaltenden  Jahre  en  bloc  einfügte,  weil  die 

genaue  Unterbringung  nicht  tunlich  schien?  Dieses  Dilemma  ist 

zunächst  noch  etwas  genauer  zu  präzisieren.  So  wenig  wir  von 

jedem  Konsulat,  weil  es  in  der  Tabelle  ein  Jahr  vertritt,  annehmen 

dürfen,  dass  es  auch  ein  ganzes  Kalenderjahr  gedauert  hat,  so  we- 
nig dürfen  wir  von  der  zwischen  den  Eponymen  von  378  und  384 

'     Varr.    eingeschalteten    eponymenlosen   Zeit   ohne   weiteres   voraus- 
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setzen,  dass  sie  genau  5  Jahre  gedauert  liat.  Die  Chronographen 

konnten  eben  in  ihrer  Tabelle  nur  ganze  Jahre  gebrauchen.  Des- 

halb konnten  sie  auch  die  Interregnen  und  Anitsjahrvcrkürzungen 
nicht  einzeln  berücksichtigen,  sondern  nur  für  grössere  Perioden 

eine  Ausgleichung  herstellen.  Es  ist  deshalb  von  vornherein  wahr- 

scheinlich, dass  der  Einschub  von  5  Jahren  alle  derartigen  Stö- 
rungen für  eine  längere  Periode  auszugleichen  bestimmt  war  und 

deshalb  nicht  genau  mit  der  tatsächlichen  Dauer  der  nach  378  Yarr. 

eingetretenen  eponymenlosen  Zeit  übereinstimmen  wird  '*^").  Dia  uns 
beschäftigende  Frage  ist  also  genauer  so  zu  formulieren:  Setzen 

sich  die  5  Jahre  aus  lauter  kleinen  Interregnen  zu- 

sammen, oder  aus  Einem  grossen  mehrjährigen  In- 
terregnum und  einigen  wenigen  kleineren,  die  mit  ihm  verr 

schmolzen  wurden?  Von  Bedeutung  ist  die  Frage  deshalb,  weil  im 

ersten  Fall  die  Abweichung  der  Polybianischen  und  auch  der  Var- 
ronischen  Rechnung  von  der  wahren  Zeit  für  die  Jahre  Tor  und 
nach  der  Anarchie  eine  viel  beträchtlichere  wäre  als  im  zweiten  Fall. 

Die  Ueb erlief erung  spricht  für  die  zweite  Annahme.  Die 

römische  Annalistik,  als  deren  Vertreter  uns  Livius  erhalten  ist, 

wusste  in  der  Tat  von  einem  mehrjährigen  Interregnum  zu  berichten. 
Im  Jahr  378  Yarr.  brachten  die  Yolkstribunen  C.  Licinius  und  L. 

Sextius  drei  Gesetzesanträge  ein,  von  denen  der  dritte  und  ihnen 

selbst  wichtigste  bestimmte,  ne  tribunorum  militum  comitia  fierent 

consulumque  utique  alter  ex  plebe  crearetur.  (Liv.  YI,  35,  5.)  Da 
die  Anträge  auf  Widerstand  stiessen,  so  drohten  die  Tribunen  mit 

Yerhinderung  der  Wahlen  durch  Interzession  und  führten  ihre 

Drohung  auch  aus:  haud  inritae  cecidere  minae;  comitia  praeter 

aedilium  tribunorumque  plebi  nulla  sunt  habita.  Licinius  Sextius- 
que  tribuni  plebis  refecti  nullos  curules  magistratus  creari  passi 

sunt;  eaque  solitudo  magist  ratu  um  et  plebe  reficienfee  duos 

tribunos  et  iis  comitia  tribunorum  militum  tollentibus  per  quin- 
quennium  urbem  tenuit  (Liv.  YI,  35,  10),  Nach  dem  weiteren 
Bericht  des  Livius  hatte  Rom  während  dieser  Jahre  vor  auswär- 

tigen Feinden  Ruhe  (36,  1 :  alia  bella  opportune  quievere).  Als  es 

aber  nötig  wurde,  gegen  Yelitrae  Krieg  zu  führen,  gaben  die  Tri- 
bunen alsobald,  ohne  ihr  Ziel  erreicht  zu  haben,  den  Widerstand 

gegen  die  Wahlen  auf.  Es  wurden  4  Jahre  nacheinander  wieder 

Militärtribunen  gewählt.     Die  Yolkstribunen   Licinius   und  Sextius 

400)  Zufälligerweise  könnte  dies  allerdings  doch  der  Fall  sein,  wenn  näm- 
lich die  übrigen  Interregnen  durch  die  Amtsjahrverkürzungen  gerade  kompen- 
siert würden.  Die  wahre  Dauer  kann  erst  im  4.  Teil  ermittelt  werden  (S.  367). 
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fuhren  während  dieser  Zeit  fort  für  ilire  Anträge  zu  agitieren, 

ohne  indes  von  dem  Mittel  der  Wahlverhinderung  weiter  Gehrauch 
zu  machen.  Endlich  im  10.  Jahr  ihres  Trihunats  setzten  sie  ihren 

Willen  durch  und  L.  Sextius  wurde  als  erster  plebeischer  Konsul 

gewählt  (VI,  42,  9). 

Die  Glaubwürdigkeit  dieser  Erzählung  ist  von  Niebuhr,  Momm- 

sen  und  vielen  andern  bezweifelt  worden  *°').  Zwei  Bedenken  wer- 

den geltend  gemacht,  die  ich  mit  Niebuhrs  Worten  (II-  627)  wieder- 
gebe: „Die  Anarchie  während  5  sich  folgender  Jahre  ist  völlig  un- 

möglich. (1)  Rechtspflege  sogar  und  innere  Verwaltung,  die  in 

ruhigen  Zeiten  eine  Weile  hindurch  von  Interregen  erhalten  wer- 
den konnten,  müssten  bei  der  Spannung,  die  ein  solcher  Zustand 

voraussetzt,  sehr  bald  zugrunde  gegangen  sein.  Sonst  war  das  Be- 
dürfnis einer  dauernden  Obrigkeit  so  fühlbar,  dass,  wenn  einige 

Wochen  lang  Interregnen  bestanden  hatten,  allemal  eine  Partei 

nachgab,  damit  nur  AVahlen  auf  irgend  eine  AVeise  gehalten  würden; 

und  nun  hätte  man  sich  mehrere  Jahre  hindurch  so  halsstarrig  ge- 
trotzt, so  trotzen  können,  ohne  völligen  Untergang  herbeizuführen.? 

(2)  Hätten  wohl  die  umgebenden  Völker  Hom  gestattet,  Numas 
Eriedenszeit  zu  geniessen?  Schon  die  fortwährende  Dauer  eines 

Jahres  ist  für  diesen  Zustand  nicht  denkbar."  Allein  diese  beiden 
Bedenken  sind  nicht  durchschlagend.  Niebuhr  selbst  gibt  hier  und 

an  anderem  Ort  (III  28)  zu,  dass  „unter  den  Interregen  die  Juris- 
diktion und  die  im  Altertum  so  wenig  beschäftigte 

innere  Verwaltung  fortging".  Was  aber  70  Tage  (Liv.  VIII, 
23,  17)  oder  über  ein  halbes  Jahr  lang  (Liv.  IV,  43,  7)  möglich 

war,  das  konnte  auch  einmal  über  mehrere  Jahre  ausgedehnt  wer- 
den, ohne  dass  der  Staat  dabei  aus  den  Fugen  ging.  Dass  sodann 

die  Nachbarn  Rom  so  lange  in  Ruhe  Hessen,  kann  man  nur  dann 
unwahrscheinlich  finden,  wenn  man  sich  eine  falsche  Vorstellung 

von  dem  in  Rom  während  jener  Zeit  herrschenden  Zustand  macht, 

wozu  man  leicht  durch  den  Ausdruck  „Anarchie"  verleitet  wird. 
Diese  Bezeichnung  für  die  fragliche  Periode  stammt  aus  Diodor 

(XV,  75),  bedeutet  aber  nicht,  was  wir  unter  einem  anarchischen 
Zustand    verstehen,    dass    alles    drunter  und  drüber  geht,  sondern 

401)  Niebuhr  11-'  627.  Mommsen  R.  Chr.  205.  R.  F.  II.  380.  Matzat  I,  153. 
Seeck  Kai.  1G8.  Büdinger  Wiener  S.B.  113.  1886.  S.  597,3.  Niese  Hermes 
23,  410.  Ed.  Meyer,  Rh.  M.  37,  610.  G.  d.  A.  V,  153.  Clason,  R.  G.  I,  120.  Soltau 

340.  C.  P.  Burger,  60  Jahre  aus  d.  alt.  Geschichte  Roms.  Verh.  d.  Amster- 
damer Ak.  XX.  1891.  S.  195  ff.  Niese,  R.  G.^  1900.  S.  55,  5;  ausserdem  viele 

andere. 
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bezeichnet  nur  diis  Fehlen  der  ol)ersten  IJeliörden  und  ist  gleich- 
bedeutend mit  dem  Liviiinischen  Ausdruck  solitudo  magistnituum. 

So  ging  es  in  Rom  nicht  zu,  dass  die  Nachbarn  ghiubon  konnten, 

Rom  wäre  jetzt  als  leichte  Beute  zu  gewinnen.  Es  vollzog  sich 

alles  im  Rahmen  der  Ordnung  und  des  Staatsrechts  *^-) :  solange 
Wahlen  von  Oberbeamten  nicht  zustande  kamen,  führten  Interregen 

die  Verwaltung.  Die  mit  Unrecht  sogenannte  Anarchie 

ist  ein  Interregnum  wie  alle  andern  Interregna, 

von  diesen  nicht  qualitativ,  sondern  nur  quanti- 
tativ verschieden.  Und  wenn  auch  wie  natürlich  eine  ge- 

wisse Spannung  zwischen  den  Ständen  herrschte,  das  hatten  die 

Nachbarn  oft  erfahren,  dass  im  Moment  der  Gefahr  der  Partei- 

hader zurücktrat  und  Rom  einig  dem  auswärtigen  Feind  gegenüber- 

stand (vgl.  z.  B.  Liv.  V,  17,  10  zu  357  Varr. :  eoque  mitescere  dis- 
cordiae  intestinae  metu  communi,  ut  fit,  coepere).  So  berichtet  ja 

auch  in  diesem  Fall  die  Erzählung,  dass  sofort,  als  ein  Krieg  zu 
führen  war,  die  Tribunen  nachgaben.  Unentbehrlich  waren  die 

Oberbeamten  nur  im  Kriegsfall;  unbequem  war  ihr  Fehlen  natür- 
lich auch  in  der  inneren  Verwaltung;  aber  das  wollten  ja  eben  die 

Tribunen,  um  ihre  Ziele  durchzusetzen.  Mit  Recht  ist,  wie  mir 

scheint,  die  Glaubwürdigkeit  der  Livianischen  Erzählung  u.  a.  be- 
sonders von  Unger  (Stadtära  136  f.)  und  Holzapfel  (62  f.)  verteidigt 

worden. 

Niebuhr  wollte  die  Möglichkeit  eines  Interregnums  nicht  ein- 
mal für  die  Dauer  eines  Jahres  zugeben.  Mommsen  vertrat  in  der 

R.  Chr.  (204.  209)  dieselbe  Ansicht,  hat  sie  aber  später  (R.  F.  II, 

380)  nicht  unwesentlich  geändert.  Er  hält  nunmehr  die  Verhinde- 

rung der  Wahlen  während  eines  Jahres  für  möglich  und  für  ge- 
schichtlich :  „Allem  Anschein  nach  gehört  die  einjährige  Anarchie 

der  ursprünglichen  annalistischen  Erzählung  an  und  es  ist  gar  nichts 

im  Wege,  sie  wenigstens  im  wesentlichen  für  geschichtlich  zu  halten ; 

die  politischen  Kämpfe,  die  zu  der  Sprengung  des  patrizischen 
Alleinbesitzes  der  Aemter  führen,  können  sehr  wohl  so  lange 

fortgesetzte  Interregnen  herbeigeführt  haben,  dass  diese 

402)  Soltau  (342)  hat  die  Antithese  formuliert :  „Die  5jährige  solitudo  mag. 
ist  staatsrechtlich  ein  Nonsense,  aber  chronologisch  notwendig.  Dagegen  ist 
Diodors  1jährige  Anarchie  staatsrechtlich  denkbar,  steht  aber  im  Widerstreit 

mit  der  Chronologie  aller  andern  Angaben. "  Er  beruft  sich  dafür  auf  Momm- 
sen, aber  mit  Unrecht ;  an  der  von  Soltau  nur  nicht  vollständig  genug  zitierten 

Stelle  (R.  F.  II  380  A.  130;  s.  S.  319  unten)  sagt  vielmehr  Mommsen  das  Ge- 
genteil: „eine  5jährige  Anarchie  war  wohl  sachlich,  aber  nicht  gerade 

rechtlich  unmöglich." 
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als  J 11  h  r  in  der  Tafel  figurieren  durften.  Aber  durch  ein 

Lust  r  u  m  bat  eine  solcbe  Prozedur  sich  nicht  fortspinnen  können; 

in  dieser  Ausdehnung  schlägt  die  Anarchie  dem  gesunden  Menscben- 

verstand  ebenso  ins  Gesicht  wie  jene  Jahrdiktaturen  den  bestehen- 

den Ordnungen."  Hier  muss  man  doch  verwundert  fragen,  warum 
gerade  mit  einem  Jahr  die  Möglichkeit  eines  solchen  Zustands  auf- 

hören soll.  Es  ist  kein  Zweifel,  mit  seinem  Zugeständnis  ist  Momm- 

sen  den  Verteidigern  der  Ueberlieferung  im  Prinzip  so  weit  ent- 
gegengekommen, dass  er  nicht  das  Recht  hat,  an  einem  bestimmten 

Punkte  Halt  zu  gebieten  und  denen,  die  noch  weiter  gehen,  den 

gesunden  Menschenverstand  abzusprechen.  Gewiss  wären  auch 

Mommsen  und  die  in  dieser  Frage  mit  ihm  gingen  nicht  so  hart- 

näckig darauf  beharrt,  die  Livianische  Erzählung  für  innerlich  un- 
wahrscheinlich zu  halten,  nachdem  einmal  die  Möglichkeit  eines 

einjährigen  Interregnums  zugegeben  war,  wenn  nicht  ein  anderes, 

äusseres  Moment  hinzugekommen  wäre:  man  glaubte,  dem  Liviani- 

schen  Zeugnis  ebenfalls  ein  Zeugnis,  und  zwar  ein  älteres  und  bes- 
seres, gegenüberstellen  zu  können.  Diodor  rechnet  für  die  Anarchie 

nur  ein  Jahr  (XV,  75) ;  indem  man  dies  auf  Fabius  zurückführte, 

glaubte  man  Fabius  gegen  Livius  ausspielen  zu  können.  Allein  die 

einjährige  Anarchie  Diodors  stammt  nicht  aus  Fabius,  sondern 

kommt  nur  auf  Rechnung  Diodors  selber.  In  der  Fabischen  Tabelle 

war,  wie  alle  Interregnen,  so  auch  dieses  trotz  seiner  Länge  igno- 

riert; daher  kam  eben  seine  falsche  Datierung  der  gallischen  Ka- 
tastrophe. In  seiner  Erzählung  hat  Fabius  wohl  ohne  genauere 

Zeitangabe  von  einer  avapx^'a  ini  xivot,  xpavov  gesprochen  (s.  S.  28). 
Somit  steht  nicht  Fabius  gegen  Livius,  sondern  nur  Diodor;  dessen 

Einsetzung  einer  einjährigen  Anarchie  ist,  wie  die  darauf  folgende 

Auslassung  eines  Eponymenkollegiums  zeigt,  eine  unvollkommene 
Korrektur  der  Fabischen  Tabelle  und  kein  Zeugnis  für  die  wahre 

Dauer  des  Interregnums  (vgl.  S.  30  und  81). 

Um  die  Livianische  Darstellung  überzeugend  zu  widerlegen, 

müssten  die  Vertreter  der  Ansicht,  dass  zwischen  den  Eponymen 

von  378  und  384  Varr.  nur  ein  einjähriges  Intervall  liege  und  dass 

die  übrigen  4  Jahre  eine  Summierung  mehrerer  an  verschiedenen 

Stellen  zerstreuter  Interregna  darstellen,  auf  Grund  der  Ueberliefe- 
rung den  Verbleib  dieser  4  Jahre  nachweisen  können.  Nun  sind 

aus  der  Zeit  zwischen  galHschem  Brand  und  Pyrrhuskrieg  14  In- 
terregna bezeugt;  von  10  derselben  ist  die  Dauer  angegeben  mit 

zusammen  51  interreges,  also  höchstens  255  Tagen.  Für  die  vier 

Interregnen  mit  unbekannter  Länge  ist  schwerlich  mehr  als  die  ge- 
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wölinlicho  Dauer  von  10  Tagen  anzuneliinen.  Geben  wir  ilmen 

aber  den  Durchschnitt  der  10  anderen  (25  Tage),  so  bekommen 
wir  255  +  100  =  355  Tage,  also  noch  nicht  einmal  ein  Jalrr.  Aller- 

dings fehlt  Livius  von  4G2  Varr.  an ;  aber  es  ist  nicht  wahrschein- 

lich, dass  in  den  12  Jahren  von  462  bis  474  Varr.  viele  «nd  lange 
Interregnen  waren.  Ausserdem  ist  jedenfalls  ein  Teil  der  durch 

Interregnen  absorbierten  Zeit  durch  Amtsjahrverkürzungen  (413 

und  433  Varr.  raussten  die  Konsuln  vorzeitig  abdanken)  kompen- 
siert worden.  Es  ist  also  nicht  möglich,  die  Mommsensdbe  Hypo- 
these rechnerisch  zu  erweisen,  wie  dies  schon  Matzat  I,  153.  Unger 

Stadtära  95.  Holzapfel  8.  62.  Burger  196  betont  haben.  Auch  über- 

lieferungsgeschichtlich ist  Mommscns  Annahme  nicht  ohne  Schwierig- 
keit. Wie  soll  die  Livianische  Erzählung  entstanden  sein?  Momm- 

sen  nimmt  an,  die  Erweiterung  der  Anarchie  von  1  auf  5  Jahre 

habe  bei  der  Jahrestafel  begonnen  und  sei  eine  Zeitlang  ausserhalb 

der  Annalen  gestanden ;  sie  sei  erst  später  in  die  immer  gedanken- 
loser zusammengeschriebenen  Chroniken  eingedrungen  (R.  Chr.  209. 

R.  F.  II,  380  A.  130.  C.  I.  L.  I^  97).  Allein  die  mehrjähi-ige  Dauer 
des  Interregnums  ist  so  innig  mit  der  Erzählung  verwobcE  und  so 

konsequent  durchgeführt  (vgl.  die  Zählung  der  Tribunate  des  Li- 

cinius  und  Sextius),  dass  man  nicht  an  das  Werk  eines  gedanken- 
losen Skribenten  denken  kann. 

Da  somit  eine  innere  Unglaubwürdigkeit  der  Livianischen  Er- 
zählung nicht  zuzugeben  ist,  so  sind  auch  die  sehr  gewagten  und 

künstlichen  Vermittlungshypothesen  von  Soltau  und  Burger  (s.  Anm. 

401)  abzulehnen.  Beide  nehmen  gegen  Moramsen  die  Geschicht- 

lichkeit eines  zwischen  378  und  384  Varr.  liegenden  Quinqaenniums 

an,  halten  aber  andererseits  mit  Mommsen  ein  öjähriges  Interreg- 
num für  unmöglich.  So  kommen  sie  (wie  früher  schon  Laurent, 

Fasti  cons.  1833  p.  54)  auf  den  Ausweg,  Eponymen  für  diese  Jahre 

zu  erfinden,  d.  h.,  sie  stellen  die  Hypothese  auf,  das  Interregnum 
habe  nur  1  Jahr  gedauert,  in  den  4  anderen  Jahren  seien  Wahlen 

zustande  gekommen  und  die  Gewählten  haben  auch  funktiomert,  nur 

seien  ihre  Namen  später  aus  den  Fasten  getilgt  worden.  Beide  machen 

sich  auch  anheischig,  die  Namen  wieder  zu  finden;  hier  geken  aber 

ihre  Wege  auseinander  und  führen  zu  ganz  verschiedene»  Resul- 
taten. Soltau  vermutet,  es  haben  patrizische  Oberbeamte  fungiert, 

ihre  Namen  gewinnt  er  aus  der  Zahl  derjenigen  Militärtribmien  der 

Jahre  360—387  Varr.,  die  Mommsen  (R.  F.  II,  225)  für  interpoliert 
erklärt  hatte,  weil  sie  bei  Diodor  fehlen.  Gegen  diese  Hypothese 

ist  derselbe  Einwand  zu  erheben  wie  gegen  Soltaus  ähnlicLen  Ver- 
Leuze,  Die  rOminche  Jahrzählung.  21 
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such,  die  Diktatoroiijahre  mit  Konsuln  auszustatten  (vgl.  S.  219). 

Burger  will  die  Namen  der  Magistrate  aus  den  rätselhaften  An- 
gaben des  Chronographen  vom  Jahr  354  (s.  Anm.  316)  gewinnen 

und  wagt  die  kühne  Vermutung,  das  zweimal  vorkommende  et  Solo 
sei  entstanden  aus  et  Stolone,  woraus  er  den  Schluss  zieht,  dass 

die  Volkstribunen  ihren  Zweck  gleich  im  ersten  Jahr  erreichten, 

dass  in  den  5  Jahren  379 — 383  mindestens  4  mal  je  ein  Plebeier 
zum  Konsul  gewählt  wurde  und  dass  in  Wahrheit  nicht  Sextius  im 

Jahr  388  der  erste  plebeische  Konsul  war,  sondern  Licinius  im  Jahr 

379  !  Welch  horrende  Verfälschung  der  römischen  Annalen  miisste 

dann  aber  angenommen  werden,  bis  daraus  die  ausgesponnene  Erzäh- 
lung des  Livius  von  dem  10jährigen  Kampf  der  Tribunen  entstand! 

Und  welchem  Zweck  hätte  diese  Fälschung  gedient?  In  Wahrheit  ist 

Burgers  wie  Soltaus  Hypothese  ebenso  unnötig  wie  quellenwidrig. 

Wenn  man  gestritten  hat,  ob  die  5jährige  Anarchie*"^),  diese  crux 
der  römischen  Chronologie  (Soltau  Prol.  46),  eine  historische  Tat- 

sache oder  ein  chronographisches  Hilfsmittel  sei,  so  kann  gesagt 
werden,  dass  sie  beides  ist:  Sie  enthält  einen  historischen  Kern, 

indem  tatsächlich  ungefähr  5  Jahre  ohne  kurulische  Beamte  waren, 

und  sie  ist  ein  chronographisches  Mittel,  insofern  dieses  grosse  In- 

terregnum benützt  wurde,  um  mit  Einer  Einschaltung  durch  Auf-  oder 
Abrundung  zugleich  die  übrigen  Störungen  auszugleichen.  Ist  unsere 

Auffassung  richtig,  so  darf  man  die  Gleichung  der  3  Fabier  mit 

ol.  98, 2  und  die  Einfügung  des  quinquennium  sine  curulibus  magi- 
stratibus  nach  den  Eponymen  von  378  Varr.  als  wirkliche  Verbesse- 

rungen der  römischen  Zeitrechnung  gegenüber  Fabius  ansehen. 

II a)  Das  dritte  dezem virale  Jahr. 

Von  Fabius  ist  die  Polybianische  Zeitrechnung  auch  darin 
abgewichen,  dass  sie  einen  tertius  annus  decemviralis  in  die  Tabelle 

einstellte  (s.  S.  146).  Heutzutage  ist  die  Annahme  ganz  vulgär,  dass 
die  zweiten  Dezem virn  im  ganzen  19  Monate,  von  Id.  Mai.  des  einen 

bis  Id.  Dez.  des  nächsten  Jahres,  regierten  oder  wenigstens  dass 

die   Ueberlieferung    (Livius   und    Dionys)    es    so    darstelle"^).     In 

403)  Ueber  die  4jilhrige  Anarchie  bei  späten  Schriftstellern  s.  Anm.  67. 
Die  älteren  Schriftsteller  haben  die  Anarchie  seit  Polybios  alle  zu  5  Jahren 
gerechnet,  Fabius  sie  in  seiner  Tabelle  gar  nicht  berücksichtigt.  Ueber  Matzats 
Annahme,  Fabius  habe  die  Anarchie  Sjährig,  und  Seecks  Vermutung,  er  habe  sie 
2jährig  gerechnet,  vgl.  S.  52.  Aug.  Mommsens  Erklärung  der  Anarchie  (K. 
Daten  31)  kann  nicht  in  Betracht  kommen. 

404)  Mommsen  K.  Chr.  92.  119.  Unger  Stadtära  117.  Matzat  I,  210.  Holz- 
apfel 18.   Soltau  29G. 
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diesem  Fall  wäre  der  Unterscliied  der  Genuui^'keit  nicht  sehr  gross: 

die  10  Monate  hätte  Fabius  zu  1  Jahr  ab-,  Polybios  zu  2  Jahren 

aufgerundet.  Allein  es  will  mir  scheinen,  als  ob  die  vulgäre  An- 

nahme die  Ansicht  des  Livius  und  iJionys  nicht  richtig  zum  Aus- 
druck bringe.  Wenn  ich  recht  sehe,  lassen  beide  Autoren  die 

zweiten  Dezemvirn  im  ganzen  nicht  bloss  19,  sondern  ca.  27  Mo- 
nate herrschen,  von  Id.  Mai.  des  einen  bis  in  den  Herbst  (etwa  Sept.) 

nicht  des  nächsten,  sondern  des  übernächsten  Jahres. 

Livius  berichtet,  dass  die  Römer,  als  die  Dezemvirn  an  den 

Iden  des  Mai  ihr  Amt  nicht  niederlegten,  sich  zunächst  ohne  Wider- 
stand dieser  Anmassung  fügten  (III,  38,  1.  2).  Die  Opposition  wagt 

sich  erst  hervor,  als  infolge  von  Einfällen  der  Aequer  und  Sabiner 

die  Dezemvirn  sich  nicht  anders  als  durch  Berufung  des  Senats  zu 

helfen  wissen.  Bei  dieser  Gelegenheit  erfahren  wir,  dass  der  Senat 

schon  sehr  lang  nicht  mehr  berufen  Avorden  war  (38,8:  velut 
nova  res,  quia  intermiserant  i  a  m  d  i  u  morem  consulendi  senatus  .  .  . 

quidnam  incidisset,  cur  ex  t  a  n  t  o  i  n  t  e  r  v  a  1 1  o  rem  desuetam 

usurparent?)  und  in  einer  Rede  des  M.  Horatius  wird  die  Zeit  auf 

ungefähr  ein  Jahr  angegeben  (39,  9 :  qui  anno  i  a  m  p  r  o  p  e  sena- 
tum non  habuerint).  In  derselben  Senatssitzung  lässt  Livius  den 

L.  Cornelius  (einen  Parteigänger  der  Dezemvirn)  seine  Verwunde- 
rung darüber  aussprechen,  dass  die  Gegner  erst  jetzt  im  Moment 

der  Gefahr  die  Frage  aufwerfen,  ob  die  Dezemvirn  rechtmässige 

Magistrate  seien,  während  man  doch  soviele  Monate  von  aussen 

Ruhe  und  deshalb  bequem  Zeit  zur  Erörterung  dieser  Frage  gehabt 
hätte ;  das  erwecke  den  Verdacht,  dass  sie  im  Trüben  fischen  wollen 

(40,  10:  quid  ita,  cum  per  tot  menses  vacua  civitate  nemo, 

iustine  magistratus  summae  rerum  praeessent,  controversiam  fecerit, 

nunc  demum,  cum  hostes  prope  ad  portas  sint,  civilis  discordias 

serant,  nisi  quod  in  turbido  minus  perspicuum  fore  putent,  quid 

agatur).  Die  Untersuchung  der  Frage,  ob  die  Dezemvirn  iusti  ma- 
gistratus seien,  wird  schliesslich  bis  nach  dem  Krieg  vertagt  und 

den  Dezemvirn  der  Oberbefehl  übertragen.  Es  folgt  die  unglück- 

liche Kriegführung  der  Dezemvirn  (42, 1 — 7),  die  Freveltaten  gegen 

Siccius  und  Virginia  (43—48),  die  Revolte  des  Heers,  der  Zug  auf 
den  Aventin  (49 — 51).  Valerius  und  Horatius,  zu  Unterhändlern 
gewählt,  erklären,  sie  werden  nur  dann  gehen,  wenn  die  Dezemvirn 

vorher  die  Insignien  des  Amts  niederlegen,  das  ihnen  schon  seit 

einem  Jahr  nicht  mehr  zustehe  (51,12:  negabant  se  aliter  ituros 

quam  si  Xviri  deponerent  insignia  magistratus  eins,  quo  anno  iam 

ante  abissent).    So  hätte  sie  Livius  nicht  sprechen  lassen  können, 

21* 
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wenn  die  Amtsübersclireituiig  nach  seiner  Ansicht  nur  ein  halbes 

Jahr  gedauert  hätte.  Im  Konsulat  des  Valerius  und  Horatius  er- 
hoben die  Volkstribunen  Anklage  gegen  die  Dezemvirn ;  dabei  sagt 

Verginius,  er  wolle  den  Appius  nicht  belangen  wegen  aller  seiner 

in  2  Jahren  ausgeführten  Frevel,  sondern  nur  wegen  der  Freiheits- 
beraubung in  der  Sache  mit  Virginia  (56, 4 :  omnium  igitur  tibi, 

Ap.  Claudi,  quae  impie  nefarieque  per  biennium  alia  super 
alia  es  ausus,  gratiam  facio).  Das  biennium  kann  sich  nur  auf 

seine  Tätigkeit  im  zweiten  Dezemvirnkollegium  beziehen  (so  auch 

Weissenborn  z.  d.  St.) ;  erst  in  diesem  hatte  Appius,  wie  Livius  sich 

ausdrückt,  sein  wahres  "Wesen  gezeigt  (36,  1 :  ille  finis  Appio  alienae 
personae  ferendae  fuit;  suo  iam  inde  vivere  ingenio  coepit).  In  der 

dem  Livius  vorschwebenden  Chronologie  sind  demnach  die  Ereig- 
nisse so  verteilt  zu  denken:  Die  Dezemvirn  halten  sich  nach  dem 

Ablauf  ihres  Amtsjahrs  noch  ein  ganzes  Jahr,  einen  Sommer  und 

einen  "Winter,  unangefochten  im  Amt.  Erst  im  nächsten 
Frühjahr  fallen  die  Sabiner  und  Aequer  ein;  erst  jetzt  regt  sich 

die  Opposition  gegen  die  Anmassung  der  Dezemvirn.  Der  Sommer 

wird  ausgefüllt  durch  die  unglückliche  Kriegführung.  Im  Herbst 

werden  die  Dezemvirn  gestürzt  und  Valerius  und  Horatius  zu  Kon- 
suln gewählt  und  zwar,  wie  im  IV.  Teil  zu  zeigen  ist,  nicht  im 

Dezember,  sondern  etwa  im  September.   (S.  356). 

Auch  bei  der  Darstellung  des  Dionys,  die  leider  am  Schluss 
eine  grössere  Lücke  hat,  ist  der  Eindruck  unabweislich,  dass  nach 

seiner  Auffassung  die  unrechtmässige  Herrschaft  der  Dezemvirn 

weit  länger  als  ein  halbes  Jahr  gedauert  hat  (z.  B.  XI,  8, 4  tioXu; 

Xpovog ;  22, 6 :  ex  tioXXwv  xp<^v(ov) ;  in  XI,  1  gibt  er  dem  ganzen  De- 
zemviratsregiment  3  volle  Jahre:  xaxaXuouai  Tü)[xatoc  xfjv  xwv  Ssxa 

dpxTjV  1x7}  xpta  xä)v  xotvöv  eTzijxeXrjO-staav. 
Offenbar  hat  nach  den  Quellen,  auf  denen  Livius  und  Dionys 

beruhen,  die  angemasste  Herrschaft  der  Dezemvirn  länger  als  ein 

Jahr  gedauert.  Ich  will  mich  nicht  zu  der  Meinung  bekennen,  als 
ob  die  von  den  beiden  Autoren  erzählten  Einzelheiten  über  das 

Dezemvirat  alle  historisch  wären.  Aber  man  darf  wohl,  wie  sich 

bei  der  Behandlung  der  Gallierkriege  gezeigt  hat  (S.  137  ff,),  bei  der 

Annalistik  unterscheiden  zwischen  der  chronologischen  Ansetzung 

und  der  erzählenden  Darstellung  der  Ereignisse.  Letztere  ist  im  Lauf 
der  Zeit  vielfach  ausgeschmückt,  erweitert,  auch  wohl  tendenziös 

entstellt  worden;  die  Zeitangaben  können  deshalb  trotzdem  richtig 

sein.  Hat  aber  die  unrechtmässige  Herrschaft  der  Dezemvirn  über 

ein  Jahr  gedauert,  so  hat  Polybios    die  wahre  Dauer  des   ganzen 
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Dezemviratsregiments  viel  zutreftender  zum  Ausdruck  gel>racht,  wenn 
er  ihm  in  seiner  Tabelle  3  Jahre  einräumte,  als  Fabius,  der  nur 

2  Jahre  rechnete,  weil  es  nur  2  Kollegien  waren. 

IIb)  Die  Auswerfung  eines  Konsulats  zwischen  Dezemvirat  und 

gallischem  Brand. 

Die  Auslassung  eines  Konsulkollegiums  bald  nach  dem  De- 
zemvirat (zwischen  den  Eponymen  von  326  und  327  Varr.,  s.  S.  31. 

164)  in  der  Polybischen  Jahrtabelle  ist  ohne  Zweifel  als  chrono- 

graphisches Aequivalent  für  die  Einsetzung  eines  dritten  Dezemviral- 
jahrs  zu  betrachten.  Wenn  der  Urheber  der  Zeitrechnung,  die  wir 
als  Polybische  bezeichnen,  eine  solche  Kompensation  für  notwendig 

hielt,  so  liegt  die  Vermutung  nahe,  dass  er  eine  von  der  römischen 

Eponymenliste  unabhängige  Kunde  über  die  Zahl  der  zwischen  De- 
zemvirat und  gallischem  Brand  verflossenen  Kalenderjahre  besass 

oder  auch  direkt  auf  Grund  eines  griechisch-römischen  Synchronismus 
das  Dezemvirat  nach  der  Olympiadenära  datieren  zu  können  glaubte 

(vgl.  S.  154).  Dem  Polybios,  quo  nemo  fuit  in  exquirendis  temporibus 
diligentior,  könnte  die  Aufstöberung  eines  solchen  Synchronismus  wohl 

zugetraut  werden.  War  aber  die  Zahl  der  Kalenderjahre  oder  ein 

Synchronismus  bekannt,  so  war  damit  dem  Chronologen  das  Verhalten 

zur  Eponymenliste  vorgezeichnet.  In  der  Periode  zwischen  Dezemvirat 

und  gallischem  Brand  kamen  besonders  viele  Amtsjahrverkürzungen 

vor  (s.  IV.  Teil).  Die  Zahl  der  Kollegien  war  infolgedessen  grösser 
als  die  Zahl  der  Kalenderjahre.  In  eine  synchronistische  Tabelle 

konnten  daher  nicht  sämtliche  Kollegien  aufgenommen  werden  ;  das 

hätte  die  Chronologie  zerrüttet.  Die  ganz  kurzen  Regierungen  hat 

schon  Fabius  bei  seiner  Jahrzählung  nicht  mitgerechnet.  Polybios 

sah  sich  genötigt,  die  Zahl  der  in  die  Jahrtabelle  aufzunehmenden 

Kollegien  noch  mehr  zu  reduzieren.  Vielleicht  ist  das  von  ihm 

ausgelassene  Konsulat  ebenfalls  ein  verkürztes  gewesen.  Dürften 

wir  annehmen,  dass  Polyb  für  seine  Fixierung  der  Epoche  des  De- 
zemvirats  einen  gesicherten  Anhaltspunkt  hatte,  was  freilich  nur 

Vermutung  ist  (vgl.  dazu  S.  377  Anm.  440),  so  müsste  die  in  der 

Auslassung  des  Konsulats  bestehende  chronographische  Nachhilfe 
als  nicht  unzweckmässig  anerkannt  werden. 

III  a)   Die  Datierung  des  Republikbeginns. 

Für  die  Begründung  der  Republik  konnte  die  wahre  Zeit  nicht 

direkt  ermittelt  werden ;  offenbar  gab  es  keine  gleichzeitige  griechische 

Chronik,  die  von  diesem   Ereignis  Notiz    genommen    hätte.     Wohl 
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aber  war  für  ein  in  den  Anfang  der  Republik  fallendes  Faktum. 

die  Dedikation  des  Ivapitolinischen  Juppitertempels,  die  wabre  Zeit 

genau  zu  bestimmen,  weil  sie  jederzeit  mit  Hilfe  der  Jahresnägel  er- 
mittelt werden  konnte.  Damit  hatte  man  auch  für  die  Zeit  der  Ke- 

publikbegründung  einen  Anhaltspunkt.  Man  brauchte  dann. nur  noch 
zu  wissen,  wie  weit  die  Dedikation  von  der  Einsetzung  der  Repul)lik 

zeitlich  entfernt  war.  Nach  unserer  Vermutung  ist  nun  die  Tempel- 

weihe zur  chronologischen  Fixierung  des  Republikbe- 
ginns zweimal  und  in  verschiedener  Weise  verwertet 

worden,  weil  man  über  die  Distanz  der  beiden  Ereignisse  verschie- 
dener Ansicht  war. 

Die  ältere  Meinung  war,  dass  der  Tempel  gleich  im  ersten 
Jahr  der  Republik  geweiht  worden  sei.  Diese  Voraussetzung  liegt 

schon  im  zweiten  Jahrhundert  der  Republik  der  Datierung  der  zen- 
sorischen  Protokolle  zu  Grund  (S.  296.  298).  Sie  wird  von  Polybios 

geteilt  (III,  22, 1)  und  war  zweifellos  für  ihn  das  Motiv,  das  erste 
Konsulat  auf  ol.  68,  2  zu  setzen  (S.  163).  Denn  es  ist  doch  gewiss 

kein  Zufall,  dass  Polyb  an  der  Stelle,  wo  er  für  den  nach  seiner  Meinung 

im  ersten  Konsulat  abgeschlossenen  römisch-punischen  Vertrag  die 
wahre  Zeit  angeben  will,  die  Dedikation  des  Kap.  Tempels  erwähnt,  die 

doch  sonst  in  diesem  Zusammenhang  absolut  nichts  zu  tun  hatte, 

wenn  sie  nicht  eben  das  chronologische  Mittelglied  bilden  sollte  für 
die  Datierung  des  ersten  Konsulats  nach  wahrer  Zeit  (28  Jahre 

vor  der  Siaj3aat;  Zip'qou ;  statt  eine  Olympiadenjahrziffer  zu  nennen,  hat 
Polyb  nach  Chronographenart  sich  auf  ein  allgemein  bekanntes  Epo- 

chenjahr bezogen).  Auch  Livius  (II  8.  VII  3)  und  Plutarch  (Popl.  14) 
folgen  dieser  Version,  ebenso  Plinius,  wenn  er  N.  H.  33,  20  nach 

Erwähnung  der  Flavischen  Inschrift  sagt:  ita  449  ab  Urbe  condi- 
ta  gestum  est ;  er  addiert  die  in  der  Inschrift  gegebenen  204  Jahre 

zu  245,  dem  ersten  Jahr  der  Republik. 

Dieser  Meinung  trat  eine  andere  gegenüber,  die  den  Tempel 

erst  im  dritten  Konsulatsjahr  geweiht  sein  Hess;  sie  begegnet  uns 

zuerst  bei  Dionys  (111,69.  IV,  61.  V,  35),  dann  bei  Tacitus*»');  sie  ist 

405)  Hist.  III,  72:  gloria  operis  libertati  reservata:  pulsis  regibus  Horatius 
Pulvillus  iterum  consul  dedicavit.  Diese  Worte  beweisen,  dass  Tacitus 

wie  Dionys  die  Weihe  ins  3.  republ.  Jahr  legte.  Im  folgenden  gibt  Tacitus 
noch  eine  zweite  Zeitbestimmung:  isdem  rursus  vestigiis  situm  est,  postquam 

interiecto  415  annorum  spatio  L.  Scipione  C.  Norbano  cons.  (671  Varr.)  flagra- 
verat.  Die  Zahl  415  muss  verderbt  sein,  da  die  Differenz  zu  keiner  Zeitrech- 

nung stimmt.  Lipsius  hat  die  paläographisch  leichte  Eraendation  CCCCXXV 
vorgeschlagen.  Man  muss  dann  annehmen,  dass  Tacitus  die  beiden  Endjalue 

247  und  671  Varr.  (bezw.  246  und  670  Cap. ;  s.  S.'246)  eingeschlossen  hat,  weil 
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aber  zweifellos  nicht  von  Dionys  aufgebracht,  wie  Soltau  IL  Chr.  471 

meint,  sondern  geht  nach  unserer  ̂ 'ernuitung  mindestens  auf  Varro 
zurück,  dessen  Forschungen  Dionys  gut  kannte  und  öfters  verwertete, 

und  war  für  Varro  wohl  das  Motiv  zur  Ansetzung  des  ersten  Kon- 
sulats auf  ol.  G7,  3  (8.  224). 

Welche  von  diesen  beiden  Ansichten  hat  mehr  Waiirscheinlich- 

keit  für  sich?  In  der  Regel  hielt  man  den  Umstand  für  entschei- 
dend, dass  die  erste  Ansicht  die  älteren  Zeugen  auf  ihrer  Seite 

hat,  vor  allem  die  gewichtige  Autorität  des  Polybios.  ilan  gab 
deshalb  dieser  den  Vorzug  und  hielt  die  andere  für  Entstellung 

und  späte  Klügelei.  (So  Mommsen  R.  Chr.  199  A.  390.  Seeck  Kai. 
163  A.  155.  Holzapfel  47,2.  Soltau  279,4.  471).  Allein  die  methodische 

Regel,  die  älteren  Zeugen  für  die  glaubwürdigeren  zu  halten,  kann 

hier,  wie  Unger  St.Ae.  106.  Kai.  284  mit  Recht  hervorhebt,  nicht  in 
Betracht  kommen.  Denn  Polybios  steht  dem  Faktum  zwar  zeitlich 

näher  als  Varro,  ist  aber  selbst  schon  372  Jahrhunderte  davon 

entfernt.  Wollte  man  es  für  unwahrscheinlich  halten,  dass 

Varro  über  Ereignisse  der  älteren  Zeit  eine  richtigere  Erkennt- 

nis gehabt  habe,  als  Polybios,  so  müsste  man  die  Möglich- 
keit des  Fortschreitens  geschichtlicher  Forschung  überhaupt  leugnen. 

Und  doch  wird  niemand  bezweifeln,  dass  z.  B.  über  die  Geschichte 

des  Mittelalters  die  heutige  AVissenschaft  eine  bessere  und  genauere 
Kenntnis  besitzt  als  vor  100  Jahren  oder  dass  die  Ansicht  Xie- 
buhrs  über  römische  Geschichte  heute  in  vielen  Punkten  überholt  ist. 

Und  gerade  im  Gebiet  der  römischen  Zeitrechnung  lässt  sich  sagen : 

so  gut  Polybios  einen  Fortschritt  gegenüber  Fabius  bedeutet  und 

z.  B.  über  die  Datierung  der  gallischen  Belagerung  eine  richtigere 
Erkenntnis  hatte,  ebensogut  kann  auch  Varro  in  einzelnen  Punkten 

richtiger  gesehen  haben    als    Polybios ^°'').      Wie    die   Tempelweihe, 
die  Weihe  etwa  in  der  Mitte  von  247  Yarr.,  der  Brand  in  der  zweiten  Hälfte 

von  671  Varr.  stattfand.  Methodisch  falsch  ist  es,  bei  der  Erkläning  einer 
doch  nur  auf  Konjektur  beruhenden  Zahl  einen  Widerspruch  mit  der  ersten 
Zeitbestimmung  anzunehmen:  nach  Violet  Leipz.  St.  V,  190  und  Holzapfel  66.  2 
soll  Tac.  zuerst  (bei  iterum  consul)  der  einen  Version  gefolgt,  nachher  bei  der 
Rechnung  aber  die  andere  (Weihe  245  Yarr.)  zugrunde  gelegt  haljen.  Soltau 
280,  1  verwirft  gar  das  iterum  consul  als  unrichtig,  will  also  auf  (»rund  einer 

blossen  Konjektur  eine  gesunde  Stelle  antasten.  Will  man  den  Einschhiss  bei- 
der Endjahre  nicht  für  wahrscheinlich  halten,  so  miiss  man  vielmehr  CCCCXXIY 

konjizieren,  was  paläographisch  nicht  viel  schwieriger  ist  als  der  Yorschlag 
von  Lipsius. 

406)  Nach  Livius  I  praef.  2  suchten  die  römischen  Historiker  nicht  bloss 
durch  formelle  Kunst,  sondern  auch  durch  sachlich  richtigere  Darstellung  ihre 

Vorgänger  zu  übertreffen  (dum  novi  semper  scriptores  aut   in   rebus    c  e  r- 
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SO  setzt  Polybios  auch  den  ersten  Handelsvertrag  mit  Karthago  in 

das  erste  republikanische  Jahr,  eine  Datierung,  deren  Richtigkeit 

von  vielen  (iclehrten,  u.  a.  von  Monimsen,  bestritten  -worden  ist. 
Kann  Polyb  sich  liier  geirrt  haben,  so  ist  auch  betreffs  der  Tempel- 
weihe  ein  Irrtum  möglich.  Treffend  sagt  Mommsen  (R.  Chr.  375) 

bezüglich  der  Datierung  jenes  Vertrags:  „Polybios  Autorität  ist  auf 

seinem  eigenen  Forschungsgebiet  gewiss  eine  der  höchsten,  die  es 

im  Altertum  gibt ;  allein  hier  berichtet  er  über  eine  Epoche,  die  er 

nicht  selbständig  hat  erforschen  wollen  und  aus  der  er  die  Tat- 
sachen auf  guten  Glauben  irgend  einem  römischen  Buche  entnahm. 

Gibt  er  doch  auch  das  Gründungsjahr  und  die  Dauer  der  Königs- 

regierungen an,  ohne  dass  darum,  weil  er  sie  nieder- 

schrieb, dieFabel  zur  Geschichte  geworden  war  e." 

"Wie  für  den  punischen  Vertrag,  so  folgte  Polybios  auch  für 
die  Tempelweihe  der  zu  seiner  Zeit  vulgären  Ansicht.  Deren  Ent- 

stehung lässt  sich  leicht  erklären.  Die  Römer  waren  gewohnt,  den 

Kapitolinischen  Tempel  als  Palladium  der  Republik  und  als  Bürg- 
schaft ihres  Bestands  anzusehen.  Man  wusste,  dass  er  inde  ab  initio 

liberae  reipublicae  vom  Kapitol  herab  die  Stadt  beschirme,  lieber 

die  genaue  Zeitdifferenz  zwischen  der  Begründung  der  Republik 

und  dem  Tag  der  Dedikation  machte  man  sich  in  einem  unwissen- 
schaftlichen, an  exakte  Chronologie  noch  nicht  gewöhnten  Zeitalter 

keine  Gedanken.  Unwillkürlich  wurden  die  beiden  Ereignisse  zu- 

sammengeschaut, wie  das  in  der  Datierung  der  zensorischen  Pro- 

tokolle zum  Ausdruck  kommt.  Ist  somit  die  Verbindung  der  Tem- 
pelweihe mit  dem  ersten  Jahr  der  Republik  psychologisch  leicht  zu 

erklären,  so  muss  man  umgekehrt  sagen,  wenn  Varro  diese  jahr- 
hundertelang herrschende  Ansicht  umstiess,  so  kann  er  dies  nicht 

leichtfertig  getan,  sondern  muss  starke  Gründe  und  gewichtige  An- 
haltspunkte dafür  gehabt  haben.  Es  ist  nun  schon  an  sich  nicht 

sehr  wahrscheinlich,  dass  der  Tempel  gerade  bei  Tarquinius  Sturz 

so  weit  fertig  war,  dass  er  gleich  von  den  ersten  Konsuln  einge- 
weiht werden  konnte  (Holzapfel  47).  Dazu  kommt  aber  noch  ein 

weiteres  Verdachtsmoment.  In  der  Tempelinschrift  selbst  war  ein 

Konsul  Horatius  als  Weihender  genannt  (Liv.  VII,3.  Dionys  V,35,3  : 

x)]v  8'  dvcepwacv  auxoO  xat  xi^v  eTctypacpTjV  iXaße  Mapxos  'Opaxios 
6  exepo^  twv  OnaTcov).  Nun  ist  M.  Horatius  Pulvillus  in  den  vul- 

gären Fasten  allerdings  sowohl  fürs  erste  wie  fürs  dritte  republika- 
nische Jahr  als  Konsul  verzeichnet;  aber  im  ersten  Jahr  ist  er  nur 

tiu8  aliquid  allaturos  se  aut  scribendi  arte  rudern  vetustateni  supera- 
turos  credunt). 
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consul  suffectus.  Man  liat  Grund,  die  in  den  Fasten  der  älteren  Zeit 

begegnenden  SufFektkonsulate  sämtlich  für  verdächtig  zu  halten  '*"'). 

Dass  speziell  Horatius  ein  7rap£''aaxxog  '^euoaoeXcpos  im  ersten  Kon- 
sulat ist,  verrät  sich  darin,  dass  Dionys  von  Taten  des  Horatius 

in  diesem  Jahre  gar  nichts  und  Livius  nur  eben  die  Tempeldedi- 
kation  zu  berichten  weiss.  Die  Fasten  des  ersten  Jahres,  die  bei 

Livius  und  Dionys  für  die  eine  Stelle  3  Namen  (L.  Janius  Brutus, 
Sp.  Lucretius,  M.  Horatius),  für  die  andere  2  Namen  bieten  (L. 

Tarquinius  Collatinus,  P.  Valerius  Publicola)  sind  nicht  immer  so 

reichhaltig  gewesen.  Das  geht  aus  einer  Bemerkung  des  Livius  (II,  8) 
hervor :  apud  quosdam  veteres  auctores  non  invenio  Lucretium  con- 
sulem ;  Bruto  statim  Horatium  suggerunt.  Der  Konsul  Lucretius 
ist  also  der  späteste  Zusatz;  der  früheste  ist  wohl  Horatius,  Man 

darf  sich  die  allmähliche  Erweiterung  vielleicht  so  vorstellen  :  Das 
offizielle  Verzeichnis  kannte  nur  Brutus  und  Collatinus  als  Konsuln 

des  ersten  Jahrs.  Als  man  anfing  die  Geschichte  Roms  zu  schreiben 

und  dabei  das  Eponymen Verzeichnis  als  chronologisches  Gerüst  zu 
benützen,  fiel  es  auf,  dass  im  ersten  Jahr  kein  Horatius  als  Konsul 

verzeichnet  stand,  während  doch  die  Kap.  Tempelweihe,  die  im 

Volksbewusstsein  mit  dem  Beginn  der  Republik  verwachsen  w^ar, 
nach  Ausweis  der  Tempelinschrift  von  einem  Konsul  Horatius  vor- 

genommen sein  sollte.  Man  trug  diesem  Umstand  dadurch  Rech- 
nung, dass  man  einen  Horatius  als  consul  suffectus  im  ersten  Jahr 

einführte.  Wir  brauchen  dabei  nicht  notwendig  an  beabsichtigte 
Täuschung  zu  denken.  Wer  den  Horatius  einführte,  tat  dies  vielleicht 

gar  nicht  mit  dem  Bewusstsein,  Geschichte  zu  fälschen,  sondern  bona 

fide  in  der  Meinung,  dadurch  der  AVahrheit  zu  Hilfe  zii  kommen. 

Auf  Grund  des  eingewurzelten  Glaubens,  dass  die  Dedikation  an 

den  Anfang  der  Republik  gehöre,  und  infolge  der  Gewöhnung, 

die  Jahre  post  Cap.  ded,  auch  als  Jahre  post  reges  expulsos  zu 
bezeichnen,  konnte  ein  Historiker  der  älteren  Zeit  leicht  auf  die 

Vermutung  kommen,  ein  Horatius  sei  wirklich  im  ersten  Jahr 

Konsul  gewesen  und  sei  nur  deshalb  nicht  in  das  Verzeichnis  auf- 
genommen worden,  weil  er  bloss  suffectus  war.  Mit  einer  solchen 

Hypothese  hat  Livius  mehrfach  operiert,  um  sich  das  Fehlen  von 

Suffektkonsuln  in  einzelnen  seiner  Quellen  zu  erklären,  z.  B.  IV,7,10: 

bis  consulibus  cum  Ardeatibus  foedus  renovatum  est;  idque  monu- 
menti  est  consules  eos    illo    anno    fuisse,    qui    neque   in    annalibus 

407)  Arnold  Schäfer,  J.  f.  Ph.  1876,  569.   Soltau  R.  Chr.  475.   Fruin,  J.  f.  Ph. 
1894,  110. 
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priscis  iicque  in  lihiis  magistratuum  inveniimtur;  credo,  (|U(>(1 
tribuni  militinn  initio  anni  fuerimt,  eo,  perinde  ac  si  totiuii 

annuin  in  iniperio  fiierint ,  suftectoruni  iis  consulum  praeter- 

niissa  nomina.  Dio  Hypotlicse  des  Livius  ist  irrig '°^);  aber 
ein  ähnliches  falsches  Raisonnement  könnte  den  alten  Histo- 

riker geleitet  haben,  der  den  Horatins  als  consul  sufi'ectiis  ins 
erste  Jahr  einführte:  Durch  die  Tenipelinschrift  war  urkundlich 

bezeugt  (wie  l)ei  Livius  durch  das  foedus  Ardeatinum),  dass  ein 
Konsul  Horatius  die  Dedikation  vollzog;  nach  vulgärer  Ansicht 

geschah  das  im  ersten  Jahr  der  Republik;  ergo  muss  im  ersten  Jahr 

ein  Horatius  Konsul  gewesen  und,  weil  ])loss  suffectus,  in  der  Liste 

nicht  aufgezeichnet  worden  sein.  Es  scheint  nun,  dass  man  den 
Horatius  ursprünglich  dem  Collatinus  als  Nachfolger  gab  und  somit 

zum  Kollegen  des  Brutus  machte.  Dieses  Stadium  finden  wir  bei 

Polybios,  der  angibt,  der  Tempel  sei  unter  den  Konsuln  Brutus 

und  Horatius  geweiht  worden  ̂ °").  Wahrscheinlich  stand  dieäe  Version 
schon  bei  Fabius ;  denn  ihm  hat  Polybios  offenbar  vorwiegend  seine 

Angaben  aus  der  älteren  Geschichte  entnommen  (vgl.  die  Gallier- 
kriege, S.  142).  Das  dritte  Stadium  wird  durch  die  Hereinnahme 

des  Valerius  bezeichnet.  Den  Anlass  dazu  mochte  die  bekannte 

mit  der  Tempelweihe  verknüpfte  Erzählung  geboten  haben,  in  der 

Valerius  als  Kollege  des  Horatius  erscheint,  der  auf  die  dem  Ho- 

ratius zugefallene  Ehre  der  Tempeleinweihung  neidisch  ist^*°).   Zu- 

408)  Vgl.  S.  190  if.  und  bes.  Anm.  243.  —  Ueber  das  Fehlen  des  Lucretius 
apud  quosdam  veteres  auctores  sagt  Livius  II,  8:  credo,  quia  nulla  gesta  res 
insignem  fecerit  consulatum,  memoriaui  intercidisse. 

409)  Momnisen  vermutete,  in  Polybs  Angabe  sei  zwar  nicht  das  geschicht- 
lich Richtige,  aber  doch  die  älteste  Version  erhalten:  diese  habe  als  eponyme  Kon- 

suln des  ersten  Jahres  Brutus  und  Horatius  genannt  und  die  Namen  des  Tax-- 
quinius,  Luct-etius  und  Valerius  seien  wohl  erst  im  7.  Jahrh.  in  die  Fasten 
dieses  Jahres  hineingelogen  worden  (R.  Chr.  88.  199.  32.5).  Diese  Ansicht  hat 
viel  Beifall  gefunden  (z.  B.  bei  Soltau  453.  474.  Fruin  J.  f.  Ph.  1894,  110.  Ed. 
Meyer,  6.  d.  A.  II,  813).  Allein  es  ist  dabei  nicht  recht  erklärlich,  warum  von 
der  umgestaltenden  Fälschung  Horatius  zum  consul  suiFectus  degradiert  und 

nicht  vielmehr  Collatinus  als  suffectus  bezeichnet  wurde.  Die  oben  angenom- 
mene Entwicklung,  wonach  Brutus  und  Collatinus  der  ältesten  Version  ange- 
hören und  Horatius  zu  den  später  Hereingekommenen  gehört,  ist  auch  schon 

von  Hirschfeld  (Phil.  34,  92  A.  8)  u.  a.  vermutet  worden. 
410)  Andere  Vermutungen  über  die  Gründe  der  Interpolation  des  Valerius 

und  Horatius  in  die  Fasten  des  1.  Jahrs  bei  Hirschfeld  (a.  a.  0.),  Cauer  J.  f.  Ph. 
1884,  169.  Müuzer,  de  gente  Valeria  17.  K.  J.  Neumann,  Die  Grandherrschaft 

der  röm.  Rep.,  Strasslj.  Festrede  1900  S.  22.  Eine  Vermutung  bezüglich  der 

Einfügung  des  Lucretius  bei  Mommsen  R.St.R.  I-  39,  4. 
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letzt  ist  dann  noch  Lucretlus  als  consul  suflectus   zwischen  Brutus 

und  Horatius  eingeschoben  worden. 

Wenn  wir  demnach  die  von  Polybios  acceptierte  Meinung,  die 

Tempelweihe  falle  ins  erste  .Tahr  der  Republik,  als  einen  Irrtum 

bezeichnen  müssen,  den  Polybios  mit  seinen  Zeitgenossen  teilte,  so 

müssen  wir  auch  die  von  Polyl)ios  darauf  gebaute  Datierung  des 

Republilvbeginns  (ol.  G8,  1/2  =  507  v.  Chr.)  als  unrichtig  verwerfen. 

III  b)  Die  A  u  s  w  e  r  f  u  n  g  von  zwei  Konsulaten  zwischen  R  e  i»  u- 
blikbeginn   und  Dezenivirat. 

Die  Fixierung  des  Republikbeginns  durch  Gleichsetzung  des 

ersten  Konsulats  mit  dem  Olympiadenjahr  der  Tempelweihe  (ol.  68,  2) 

zog  die  Ausstossung  von  zwei  Kollegien  als  chronographische  Kon- 
sequenz nach  sich.  Denn  die  Eponymenliste  bot  vor  dem  Dezeni- 

virat 60  Kollegien,  in  der  Jahrtabelle  waren  aber  nur  58  Jahre  zu 

versorgen  (ol.  68, 2  bis  82, 3  incl.).  Das  Urteil  über  diese  chrono- 
graphische Manipulation  ist  abhängig  von  der  Ansicht  über  die 

Richtigkeit  der  Epoche.  Nach  der  oben  begründeten  Vermutung 

hätte  Polybios  mit  ol.  68,  2  richtiger  das  dritte  Konsulat  geglichen ; 

dann  wäre  eine  Auswerfung  von  Eponymenkollegien  in  diesem  Zeit- 
raum nicht  notwendig  gewesen. 

lieber  die  chronologische  Behandlung  der  vordezeraviralen 

Periode  im  Polybianischen  System  kann  demnach  nicht  so  günstig 

geurteilt  werden  wie  über  die  Ordnung  der  späteren  Zeit. 

3.  Die  Pisonisch-Dionysische  Zeitrechnung. 

Die  Pisonisch-Dionysische  Zeitrechnung  beruht  auf  den  gleichen 
Epochenansätzen  wie  die  Poly bische  (Gallische  Katastrophe  s.  S.  188; 

Republikbeginn  s.  S.  195) ;  sie  ist  von  der  Gleichung  M.  Geganius 

T.  Quinctius  =  ol.  85,  1  an  durchaus  identisch  mit  der  Polybischen 
(S.  194)  und  unterscheidet  sich  von  dieser  nur  durch  den  Einschub 

von  L.  Papirius,  L.  Sempronius  =  ol.  84,4,  wodurch  die  vorher- 

gehenden Kollegien  auf  ol.  68, 1 — 84,  3  statt  wie  bei  Polybios  auf 

ol.  68,  2 — 84,  4  kommen.  Inbezug  auf  historische  Richtigkeit  gilt  des- 
halb für  sie  dasselbe  wie  für  die  Polybianische  Rechnung. 

4.  Die  Varronische  Zeitrechnung. 

a)  Die  Datierung  des  Republikbeginns. 

Wenn  es  richtig  ist,  dass  die  Tempelweihe  (ol.  68,  2)  unter  dem 
in  den  Fasten    an    dritter   Stelle    genannten    Kollegium    vollzogen 
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wurde,  so  ist  die  Varronisclie  Gleichung  des  ersten  Konsulats  mit 
ol.  67,  3  der  Polybianisclien  Ansetzung  vorzuziehen.  Ob  das  erste 

Konsulat  zugleich  den  Beginn  der  Republik  bezeichnet,  ist  eine  an- 
dere Frage.  Es  ist  nicht  sehr  wahrscheinlich,  dass  die  Königszeit  und 

die  Rei)ublik  sich  so  glatt  und  unmittelbar  aneinander  anschlössen, 

wie  die  traditionelle  Erzählung  berichtet,  die  wenige  Tage  nach 

der  Vertreibung  des  Tarquinius  schon  die  ersten  Konsuln  ins  Amt 

treten  lässt.  Es  ist  sehr  wohl  möglich,  dass  zwischen  der  Ab- 

schüttelung  der  Königsherrschaft  und  der  Einführung  des  konsu- 
larischen Regiments  eine  längere  Revolutionszeit  lag,  eine  Zeit  der 

Wirren,  in  der  die  republikanische  Verfassung  erst  nach  Gestaltung 

rang.  Für  die  Dauer  dieser  üebergangsperiode  hatten  die  Späteren 
keinen  chronologischen  Anhaltspunkt,  weshalb  sie  Königsflucht  und 

Amtsantritt  der  ersten  Konsuln  unmittelbar  aufeinanderfolgen  Hessen. 

Die  geordnete  republikanische  Verfassung  trat  mit  dem  Antritt  der 
ersten  aufgezeichneten  Jahresbeamten  Brutus  und  Collatinus  in  Kraft 

und  diesen  wird  man  mit  Varro  in  ol.  67,  3  (509  v.  Chr.)  setzen 

dürfen;  wie  lange  vorher  der  letzte  König  vertrieben  wurde,  muss 
man  dahingestellt  sein  lassen. 

b)  DieDiktatorenjahre. 

Da  Varro  das  erste  Konsulat  um  3  Olympiadenjahre  höher 

ansetzte  als  Poljbios,  so  brauchte  er  in  seiner  Tabelle  auf  römischer 

Seite  3  Jahresstellen  mehr.  Das  chronographische  Mittel,  durch 

das  er  sich  diese  verschaffte,  sind  die  Diktatorenjahre  (s.  S.  226). 

Ein  viertes  Diktatorjahr  brauchte  er  als  Aequivalent  für  das  von 

ihm  wieder  weggelassene  dritte  Dezemviraljahr.  Da  die  wahre 

Dauer  der  Dezemviralzeit  wohl  etwas  mehr  als  3  Jahre  betrug,  so 

kann  die  letztere  Manipulation  jedenfalls  nicht  als  glücklich  be- 
zeichnet werden.  Aber  auch  über  die  andern  3  Diktatorenjahre 

kann  nicht  günstiger  geurteilt  werden.  Zwar  der  neue  Ansatz  für 

das  erste  Konsulat,  der  ihre  Einschiebung  verursacht  hat,  bedeutet 

einen  Fortschritt.  Aber  das  von  Varro  gewählte  Mittel,  diesen 
Ansatz  in  der  Tabelle  durchzuführen,  ist  nicht  zweckmässig.  Er 

hat  die  einzuschaltenden  Jahre  jedenfalls  viel  zu  spät  eingeschoben. 

Dadurch  dass  Varro  die  4  Schaltungen  in  der  nachgallischen  Periode 

angebracht  hat  (421,  430,  445,  453  Varr.),  ist  in  seiner  Tabelle  das 

Amtsjahr  der  gallischen  Katastrophe  auf  ol.  97,2  (391/0  v.  Chr.)  hin- 
aufgeschoben worden.  Diese  Gleichung  ist  entschieden  falsch.  Denn 

soviel  auch  der  Polybische  Ansatz  angefochten  worden  ist,  für  zu 

spät  hat  ihn  niemand  gehalten,  alle  seine  Gegner   halten   ihn   viel- 
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mehr  für  zu  früh  (S.  310).  Die  Varroiiische  Gleichung  der  gal- 
lischen Katastrophe  mit  ol.  97, 2  hat  unter  den  neueren  Historikerii 

und  Chronologen  keinen  einzigen  Verteidiger  gefunden'"'). 
Also  ist  die  Schaltung  an  falscher  Stelle  angebracht.  Nicht 

in  der  nachgallischen  Periode  —  deren  Clironologie  war  in  der 

Polybischen  Tabelle  richtig  geordnet  —  sondern  in  der  vorgallischen 
Periode  hätte  Varro  seine  Schaltung  einfügen  sollen.  Dann  hätte 

er  auch  nicht  zu  dem  fragwürdigen  ̂ Mittel  zu  greifen  brauchen, 

Diktaturen  von  ihren  Konsulaten  zu  trennen  und  wie  selbständige 
Jahre  mitzählen  zu  lassen;  die  drei  Jahresstellen,  die  er  mehr 

brauchte  als  Polybios,  hätte  er  am  einfachsten  dadurch  besetzen  können, 

dass  er  unter  Beibehaltung  des  3.  Dezemviraljahrs  die  von  Polybios 
unterdrückten  drei  Konsulate  wieder  restituierte. 

Infolge  dieser  falschen  Einfügung  der  Schaltung  entfernt  sich 

für  einen  Zeitraum  von  anderthalb  Jahrhunderten  (etwa   vom   De- 

411)  Unrichtig  ist  die  auch  bei  anderen  (z.  B.  Holzapfel  3)  sich  findende 
Behauptung  Mommsens  (R.  Chr.  124.  144),  in  der  Varr.  Zeitrechnung  sei  das 
Tribunat  der  3  Fabier  mit  ol.  97,  3  geglichen  worden.  Da  bei  Varro  1  Urbis 
=  ol.  6,  3  ist  (so  fasst  Mommsen  selbst  Anm.  281  das  Varronisehe  Datum  auf), 

so  ist  364  Varr.  =  ol.  97,  2.  (Vgl.  auch  oben  S.  111.)  —  Hier  ist  auch  die 
von  Mommsen  an  verschiedenen  Stellen  (R.  Chr.  123.  144  f.  149)  entwickelte 

Ansicht  zu  erwähnen,  das  Nebeneinanderlegen  der  Konsular-  und  Archonten- 
liste  habe  noch  in  der  ciceronischen  Epoche  gemangelt,  infolgedessen  habe 
man  die  Inkongruenz  beider  Listen  nicht  bemerkt,  erst  Atticus  habe  sie  auf- 

gedeckt, und  seine  einfache  Wahrnehmung,  dass  die  griechische  Liste  zwei 
Namen  mehr  zähle  als  die  römische,  sei  eine  Aufsehen  machende  literarische 

Entdeckung  gewesen.  Hiebei  ist  vor  allem  die  Differenz  der  beiden  Listen 
falsch  berechnet.  Mommsen  sagt  S.  123:  „vom  Kriegstribunat  der  Fabier  (364 
Varr.)  bis  auf  746  Varr.  zählte  die  römische  Liste,  beide  eingeschlossen  und 

die  4  Diktatorenjahre  nicht  mitgezählt,  379  eponyme  Kollegien".  Tatsächlich 
sind  es  nur  374  Kollegien;  Mommsen  hat  irrtümlich  das  quinquennium  sine 

cur.  mag.  mitgezählt,  das  er  ebenso  gut  weglassen  musste  wie  die  Diktatoren- 
jahre. ,  Dagegen  vom  Archontat  des  Pyrgion  bis  auf  das  des  varr.  Jahres  746 

(ol.  193,  1),  beide  ebenfalls  eingeschlossen,  zählte  die  attische  Liste  381  Ar- 
chonten".  Hier  liegt  der  Fehler  darin,  dass  die  Beamtensynchronismen  falsch  an- 

genommen sind.  Denn  das  Tribunat  der  3  Fabier  ist  in  keinem  chronologischen 

System  (auch  nicht  in  dem  des  Dionysios  s.S.  188)  mit  Pyrgion  geglichen  wor- 
den, sondern  bei  Polyb,  Dionys  und  Diodor  mit  Theodotos  öl.  98,  2.  Ebenso  ist 

das  varr.  Jahr  746  in  allen  antiken  Systemen  nicht  mit  ol.  193,  1  (das  ist  mo- 
demer Usus  s.  S.  110),  sondern  mit  ol.  192,  4  geglichen  worden.  Von  ol.  98.  2 

bis  192,  4  aber  sind  379  Archonten  zu  rechnen.  Die  Differenz  zwischen  grie- 

chischer und  römischer  Liste  beträgt  somit  nicht  2,  sondei'n  5  Kollegien.  — 
Diese  Inkongruenz  der  beiden  Listen  ist  nun  aber  keineswegs  von  Atticus 
(bezw.  Varro)  entdeckt  worden,  sondern  war  schon  zur  Zeit  des  Polybios  nicht 
verborgen  und  ist  durch  Aufnahme  eines  quinquennium  sine  cur.  mag.  in  die 
römische  Jahrtabelle  ausgeglichen  worden. 
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zemvirat  bis  452  Yarr.)  die  Varronisclio  Zeitrechnung  melir  von 

der  wahren  Zeit  als  die  Polybische,  während  sie  für  die  ersten 

50  Jahre  der  Republik  genauer  ist  als  diese  ̂ ^2).  Wir  dürfen  somit 

die  Jahre  245— 29G  ̂ 'arr.  nach  der  bekannten  Umrechnungsregel 
(Subtraktion  von  754)  =  509—458  v.  Chr.  setzen  und  ebenso  wieder 
die  Jahre  454 — 753  Varr.  =  300 — 1  v.  Chr.,  ohne  dass  diese  Glei- 

chungen allzusehr  von  der  wahren  Zeit  abweichen  würden.  Da- 

gegen für  die  in  der  Mitte  liegende  Periode  297 — 452  Yarr.  ist 
die  Reduktion  nach  demselben  Schema  unexakt  und  hat  eine  Fehler- 

weite bis  zu  4  Jahren.  Beispielsweise  das  Konsulat  von  420  Yarr. 

wird  darnach  mit  334  v.  Chr.  geglichen,  in  der  Tat  aber  beginnt  es 

Mitte  330  und  geht  bis  Mitte  329  v.  Chr. 
Die  Yarronische  Zeitrechnung  bedeutet  insofern  einen  Fortschritt, 

als  der  Beginn  und  die  Gesamtdauer  der  republikanischen  Zeit  in  ihr 

richtiger  angegeben  sind  als  bei  Polybios,  sie  bedeutet  aber  anderer- 
seits einen  Rückschritt,  sofern  durch  falsche  Einsetzung  der  einzuschal- 

tenden Jahre  die  Synchronismen  für  alle  Amtsjahre  von  297 — 452 
Yarr.  verschoben  sind.  Dass  die  Yarr.  Jahrzählung  trotz  dieses 

Mangels  durchdrang  und  die  früheren  Yersuche  verdrängte,  daran 
ist  wohl  die  Autorität  des  Yarro,  Atticus  und  Cicero  schuld  und 

der  Umstand,  dass  sie  in  der  gewissermassen  offiziellen  Jahrtafel  der 

Regia  zugrund  gelegt  war.  Da  die  Abirrung  von  der  wahren  Zeit 
sich  auf  eine  bestimmte  Periode  beschränkt  und  im  Maximum  vier 

Jahre  beträgt,  so  mag  man  auch  für  die  Yarr.  Aera  die  nachsich- 
tigen Worte  des  Dionys  (YII,  1,  6)  gelten  lassen:  ölr^oL^  |Ji£v  ouv 

exeac  Staiiaptsiv  xwv  XP^"^^"*  ̂ '^•'H  '^•5  ̂ '^  caxopcxots  dvSpaatv  äpxjxiaq 

■/.al  Tio?.u£T£ts  auviaTxo|xevo'.;  Tipayjiaxeias,  yeveats  Ss  Suacv  ri  xp:a:v 

öXats  dTiOTcXavrj^'^va:  xf];  äXrid-eiccg  oux  av  ETicxperpetev. 

5.  Die  Kapitolinische  Zählung. 

D '.  He  in  den  Kap.  Fasten  befolgte  Zeitrechnung  für  die  Re- 
publik ■.  der  Yarronischen  sachlich  identisch  ist  und  nur  in  der 

Bezifi'  .  g  abweicht,  so  gilt  für  sie  bezüglich  ihres  historischen 
Werts   iasselbe  wie  für  das  Yarr.  System, 

412)  Vom  Konsulat  des  M.  Valerius  Corvus  VundQ.  Apuleius  Pansa  (454  Varr.) 
an  haben  alle  römischen  Zeitrechnungssysteme  dieselbe  Synchronistik.  Bei 
Fabius,  bei  Polybios,  bei  Dionys,  bei  Varro,  überall  kam  dieses  Konsulat  zu 
Ol.  119,  4  (301/0  V.  Chr.)  zu  stehen.    Vgl.  S.  11.  112.  189.  Anm.  411. 
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Vierter  Teil. 

Eecluktion  der  römischen  Jalirzähliing. 

Cura  non  decsset,  si  qua  ad  verum  via  inqui- 
rentem  ferret;  nunc  fama  rerum  standuin  est, 
ubi  certam  derogat  vetustas  fidem. 

Liviu»  VII,  6,  6. 

Erster    Abschnitt. 

Hilfsmittel. 

Das  ideale  Ziel  der  Disziplin  der  römischen  Chronologie 

bildet  die  Aufgabe,  für  jedes  einzelne  Konsulat  die  wahre  Zeit 

festzustellen.  Nach  den  Untersuchungen  des  dritten  Teils  würde 

sich  die  approximativ  beste  Jahrtabelle  ergeben,  wenn  in  der 

Varronischen  die  4  Diktatorenjahre  gestrichen  und  dafür  die  drei 

Fabischen  Konsulate  zwischen  296/7,  297/8,  326/7  Varr.  und  ein 

drittes  dezemvirales  Jahr  hereingesetzt  würden.  Aber  auch  in  einer 
solchen  Tabelle  würden  die  nebeneinanderzuschreibenden  römischen 

Amtsjahre  und  julianischen  Kalenderjahre  (Brutus  und  Collatinus 

=  509  V.  Chr.  und  so  fort  bis  zu  Cornelius  und  Calpurnius  =  1  v.  Chr.) 
sich  nur  ausnahmsweise  vollständig  decken,  in  der  Regel  vielmehr 

sich  schneiden  und  hie  und  da  sogar  ganz  auseinanderfallen.  Es 

fragt  sich  nun,  wie  weit  es  möglich  ist,  auch  diesen  durch  die 
Unregelmässigkeiten  der  konsularischen  Succession  hervorgerufenen 

Verschiebungen  gerecht  zu  werden  *^^).  Welche  Anhaltspunkte  bietet 
dafür  die  Ueberlieferunsc  ? 

413)  Literatur  zur  Frage  der  Amtsneujahre:  G.  G.  Bredow,  Unters,  über 

einzelne  Gegenstände  d.  alten  Geschichte.  I.  1800  S.  138  ö'.  Mommsen,  R.  Chr. 
80  ff.  R.  St.  R.  P  595.  Unger,  D.  röni.  Stadtära.  1879.  Interregnum  und  Amts- 

jahr. Phil,  suppl.  IV.  1884  S.  283  tf.  Der  Gang  des  altröm.  Kai.  1889.  E.  0. 
Hartmann,  D.  röm.  Kalender  1882.  L.  Lange,  de  diebus  ineundo  consulatui 

Bollemnibus    interregnorum   causa    uiutatis.    Leipz.  Un.-Progr.    1882.    Matzat, 
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l.  U  e  b  e  r  1  i  e  f  e  r  t  e  A  n  t  r  i  1 1  s  t  e  r  in  i  u  e.  Durch  Livius 

und  Dionys  sind  als  Antrittstage  bezeugt  K.  Sept.  für  261  Varr.,  K. 
Sext.  für  278  u.  291,  III.  Id.  Sext.  für  292,  Id.  Mai  für  304,  Id. 

Dez.  für  311,  331,  352,  K.  Okt.  für  353,  K.  Quinct.  für  363  u. 
425,  Id.  Mart.  für  537  und  15  weitere  Jalire  bis  586,  endlich  K. 

Jan.  für  601  ff.  Ueber  die  Glaubwürdigkeit  dieser  Kalenderdaten 

ist  verschieden  geurteilt  worden.  Mommsens  Bedenken  („es  erweckt 

kein  günstiges  Vorurteil,  dass  die  Daten  in  der  halb  sagenhaften 

Zeit  zahlreich  sind,  dagegen  von  der  Aliaschlacht  an  bis  auf  die 

punischen  Kriege  äusserst  spärlich  fliessen",  R.  Chr.  81),  ist  nicht 
durchschlagend.  Denn  es  wäre  ja  an  sich  wohl  möglich,  dass  der 

Antrittstermin  in  der  älteren  Zeit  häufiger  wechselte  als  später,  so 
dass  eine  allmähliche  Entwicklung  von  dem  durchaus  freien  bis  zu 

dem  gesetzlich  auf  einen  bestimmten  Kalendertag  fixierten  Auits- 

neujahr  zu  konstatieren  wäre.  Uebrigens  ist  auch  die  Statistik  an- 
fechtbar; denn  für  462—535  fehlt  Livius  ganz  und  für  die  kurze 

Zeit  von  536 — 586  erwähnt  er  16  mal  das  Antrittsdatum,  also  viel 

öfter  als  für  die  ganze  ältere  Periode  245 — 364.  Ein  Grund, 
solche  Daten  aus  freier  Hand  zu  erfinden ,  lässt  sich  nicht  recht 

einsehen.  AVährend  Holzapfel  (135)  und  Soltau  (473)  im  Anschluss 

an  Mommsen  die  Antrittsdaten  vor  der  gallischen  Katastrophe  oder 

wenigstens  vor  dem  Dezemvirat  nicht  als  authentisch  gelten  lassen 

wollen,  nimmt  Unger  (St.  Ae.  111)  an,  diese  Kalenderdaten  ent- 
stammen alten  Aufzeichnungen  und  seien  das  Verlässigste  in  der 

gesamten  Tradition  der  älteren  Zeit.  Auch  Seeck  (Kai.  143)  hält 

sie  durchweg  für  gut,  „weil  sie,  wenn  auch  durch  noch  so  viele 

Mittelglieder,  aus  der  Pontifikalchronik  herstammen."  (Aehnlich 
Hartmann,  d.  röm.  Kai.  236.  Lange,  de  dieb.  17,4.) 

Die  Authentie  der  überlieferten  Antrittsdaten  wird  nicht  mit 

Grund  zu  bezweifeln  sein;  um  so  mehr  ist  zu  bedauern,  dass  die 

Schriftsteller,  auf  die  wir  angewiesen  sind,  diesem  Punkt  nicht 

mehr  Aufmerksamkeit  schenkten.  Livius  und  Dionys  erwähnen 

die  Antrittsdaten  keineswegs  immer  bei  dem  Jahr,  in  dem  sie  zu- 

erst aufkamen,  sondern  meist  nur  gelegentlich,  öfters  mit  dem  Bei- 
satz, dass  der  Termin  damals  üblich  gewesen  sei ;  und  gerade  in 

Fällen,  wo  die  Angabe  am  meisten  erwünscht  wäre,  wenn  ein 

Amtsjahr   verkürzt   wurde   und  also  jedenfalls  ein  neuer  Antritts- 

R.  Chr.  I,  152  ft'.  A.  Fränkel,  Studien  z.  R.  G.  I.  39  ft'.  Seeck,  Kai.  134  ff.  Holz- 
apfel R.  Chr.  79  tf.  Soltau,  Die  röm.  Anitsjahre  auf  ihren  iiatürl.  Zeitwert  re- 

duziert. 1888.  R.  Chr.  295  ff.  Olck,  J.  f.  Ph.  1894.  S.  386  ff.  J.  Plew,  Rezension 
von  Soltaus  Schrift,  in  W.  f.  kl.  Ph.  1889.  S.  630  tf. 
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tennin  aufkam ,  ist  nicht  iinincr  das  Datum  genannt.  Zudem  ist 

Dionys  nur  l)is  311  erhalten  und  Livius  für  4G2  — 535  verloren. 
Da  somit  die  Reihe  der  wechselnden  Antriltstermine  nicht  lückenlos 

überliefert  ist,  so  müssen  andere  Anhaltspunkte  beigezogen  werden. 

2.  A  n  g  a  b  e  n  ü  b  e  r  A  m  t  s  v  e  r  k  ü  r  z  u  n  gen.  Verkür- 
zung der  Amtszeit  durch  Tod  oder  vorzeitigen  Rücktritt  ist  bezeugt 

für  die  Eponymen  von  256,  274,  291,  302,  310,  352,  355,  357, 

3G2,  413,  433,  531,  54G,  592,  600  Yarr.  »»').  Da  die  Schriftsteller 
nicht  immer  angeben,  wie  lange  vor  Ablauf  der  normalen  Frist  der 

Rücktritt  erfolgte,  so  kann  die  Dauer  eines  solchen  Amtsjahrs  oft 

nur  durch  Rückschlüsse  aus  einem  später  geltenden  Antrittsdatum 

ermittelt  werden,  üebrigens  hat  Livius  die  durch  Dionys  und 

Plutarch  bezeugten  Verkürzungen  von  256,  274  und  355  nicht  er- 

wähnt. So  ist  es  nicht  unmciglich,  dass  er  auch  sonstige  über- 

gangen hat,  und  da  zudem  für  462  —  535  jede  ausführliche  Er- 
zählung fehlt,  so  haben  wir  keine  Garantie,  dass  obige  Liste  voll- 

ständig ist.  Zu  beachten  ist  auch,  dass  die  ganz  kurzen  Amtsfüh- 
rungen (s.  S.  269  zu  310,  320,  361  Varr.)  in  den  meisten  Tabellen 

nicht  besonders  berechnet  und  deshalb  auch  von  manchen  Annalisten 

gar  nicht  erwähnt  wurden. 
,3.  Angaben  über  Interregna.  Zum  Interregnum  kam 

es,  wenn  die  Konsuln  nicht  vor  ihrem  Abgang  die  Wahlen  der 

Nachfolger  zustandegebraclit  hatten.  Dieser  Fall  trat  namentlich 

bei  vorzeitigem  Rücktritt  ein.  So  finden  wir  Interregna  nach  den 

verkürzten  Amtsjahren  274,  291,  310,  357,  362,  413,  433  Varr. 
Aber  auch  Beamte  mit  voller  Amtsdauer  sind  oft  nicht  zur  Ab- 

haltung der  Wahlen  gekommen,  seis  wegen  Unabkömmlichkeit  durch 

Krieg  oder  wegen  Verhinderung  durch  die  Volkstribunen.  So 

traten  Interregnen  ein  nach  den  vollen  Amtsjahren  271,  333,  340, 

364,  366,  376,  378,  398,  401,  402,  410,  420,  427,  452,  455,  462, 

537,  552  Varr.,  ausserdem  nach  dem  Rücktritt  des  zweiten  Dezem- 
virnkollegiums.  Aus  Liv.  X,  5,  14  zu  452  sehen  wir,  dass  die 
Annalisten  es  nicht  immer  für  der  Mühe  wert  hielten,  die  ganz 

kurzen  Interregnen  zu  erwähnen  ;  Livius  selbst  hat  die  Interregnen 

nach  271,  274  und  376  übergangen.  Somit  haben  wir  auch  hier 

keine  Gewähr  für  Vollständigkeit  der  Liste.  Ein  Hindernis  für 

die  Reduktion  ist  ferner,  dass  Livius  nicht  regelmässig  die  Dauer 
der  Interregnen  angibt. 

414)  Die  Stellen  sind  im  zweiten  Abschnitt  bei  cIlmi  einzelnen  Jahren  au- 
gegeben. Die  nach  600  eingetretenen  Amtsverkiirzungen  und  Inteiregnen  sind, 

weil  für  die  vorliegende  Untersuchung  ohne  Bedeutung,  hier  nicht  aufgezählt. 
Leuzo,    Die  rüniische  Juhrzilhluiig.  22 
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Aber  li  a  b  e  n  die  Interregnen  f  ü  r  die  R  e  d  u  k  t  i  o  n 

überhaupt  ein  e  li  e  d  e  u  t  u  n  g  ?  Zwei  Theorieen  stehen  sicli 

hier  schroff  gegenüber.  "Wir  sind  schon  oben  (S.  263)  der  näclist- 
liegenden,  früher  ganz  allgemeinen  und  auch  von  Niebuhr  und 

Momnisen  geteilten  Ansicht  gefolgt,  dass  die  in  einem  Inter- 
regninu  gewählten  Konsuln  vom  Tag  ihres  faktischen  Amtsantritts 

an  ein  volles  Jahr  regierten,  und  dass  demnach  durch  jedes  Inter- 
regnum der  solenne  Antrittstermin  eine  Verschiebung  erlitt.  Gegen 

diese  Ansicht  hat  zuerst  Unger  (in  der  R.  Stadtära)  AViderspruch 

erhoben  und  „die  Gleichgültigkeit  der  Kegierungsverwesung  für  die 

solenne  Antrittsei)Oche  der  Jahresbeamten"  behauptet.  Nach  seiner 
Theorie  mussten  die  nach  einem  Interregnum  antretenden  Konsuln 

sich  die  Dauer  desselben  an  ihrem  Amtsjahr  abziehen  lassen  und 

am  gleichen  Kalendertag  zurücktreten,  an  dem  die  Vorgänger  das 
Amt  abgegeben  hatten.  Die  neue  Interregnentheorie  Ungers  ist 

von  Seeck,  Holzapfel,  Soltau  und  Olck  angenommen,  dagegen  von 

Matzat,  Lange,  Fränkcl  und  Plew  bekämpft  worden  (s.  Anm.  413).  Ich 

glaube  mit  letzteren,  dass  Ungers  Ansicht  unbedingt  zu  verwerfen  ist. 

Allerdings  ist  die  Einrechnung  der  Interregna  in  das  Amtsjahr  für 
die  Zeit  nach  532  Varr.  unbestreitbar.  Aber  das  beweist  nichts 

für  die  vorhergehende  Periode.  Denn  in  der  Zeit  nach  532  Varr.  hat 

man  auch  die  verkürzten  Amtsjahre  anders  behandelt  als  vorher:  auch 

diese  bewirkten  keine  Verschiebung  der  solennen  Epoche  mehr  *^^), 
sondern  entweder,  wenn  die  Zeit  nur  noch  kurz  war,  warteten  die 

designierten  Nachfolger  bis  zur  Wiederkehr  des  üblichen  Kalender- 
datums (546  Varr.)  oder,  wenn  die  Zeit  länger  war,  wählte  man 

consules  suffecti,  die  nur  den  Rest  des  Jahres  zu  amtieren  hatten 

(592  Varr.).  Es  ist  also  augenscheinlich  seit  532  Varr.  eine  prin- 

zipiell veränderte  Praxis  befolgt  worden.  Man  m  u  s  s,  wie  Momm- 

8en.(R.  Chr.  81)  betont  hat,  die  Periode  des  veränder- 

lichen und  die  des  fixierten  Amtsneujahrs  rein- 
lich auseinderhalten  und  darf  deshalb  nicht  (wie  dies 

Unger  St.Ae.  90.  Seeck  Kai.  140.  Soltau  300  tun,)  die  Behandlung 

der  Interregna  in  der  späteren  Periode  auch  für  die  frühere  postu- 
lieren, während  man  doch  bei  vorzeitiger  Erledigung  des  Amts  eine 

verschiedene  Praxis  zugibt. 

Vor  532  Varr.  hat,  wie  allgemein  zugestanden  ist,  jede  vor- 

zeitige Erledigung  des  Konsulats  eine  Verschiebung  des  Amtsneu- 
jahrs zur  Folge    gehabt.     Daraus    geht  hervor,    dass  die  Römer  in 

415)  Ausgenommen  im  Jahr   600,   wo    das    Amtsneujulir    aus   praktischen 
Gründen  neu  reguliert  wurde  (s.  S.  374). 
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älterer  Zeit,  anders  als  später,  durchaus  keinen  "Wert  auf  die  Beibe- 
haltung desselben  Kalenderdatuins  für  den  Antritt  der  Oberbeaniten 

legten.  AVarum  sollen  sie  nun  in  dem  andern  Fall,  wenn  zwischen 

zwei  Konsulaten  ein  Interregnum  lag,  von  dieser  Gleichgültigkeit 

gegen  das  Kalenderdatum  eine  Ausnahme  gemacht  und  lediglich 

der  Beibelialtung  des  üblichen  Termins  wegen  den  an  der  Ver- 

schleppung der  AVahlen  doch  unschuldigen  Nachfolgern  das  ihnen 
rechtlich  zukommende  volle  Kalenderjahr  geschmälert  haben?  Wie 

Ungers  Ansicht  hier  den  Römern  eine  Inkonsequenz  zumutet,  so 
noch  in  einem  zweiten  Punkt.  Unger  unterscheidet  zwischen  den 
Interregnen,  die  nach  einem  vollen,  und  denen,  die  nach  einem 

verkürzten  Amtsjahr  eintraten,  und  behauptet  nur  für  die  ersteren, 

dass  sie  von  dem  Jahr  der  Nachfolger  in  Abzug  gebracht  wurden, 

für  die  letzteren  nicht.  (So  auch  Secck  136.  Soltau  A.  .1.  11.)  Hat 

man  aber  im  einen  Fall  das  Amtsjahr  der  Nachfolger  nominell 
mit  dem  Tag  der  Erledigung  des  Amts,  d.  h.  mit  dem  Eintritt  des 

Interregnums,  beginnen  lassen,  so  hätte  man  das  auch  im  andern 

Fall  tun  müssen.  Schwierigkeit  macht  den  Anhängern  Ungers 
auch  das  mehrjährige  Interregnum,  das  als  Anarchie  bezeichnet 

wird  (vgl.  z.  B.  Soltau  A.  J.  12) ;  eine  Einrechnung  des  ganzen 

Interregnums  in  die  Amtszeit  der  darauf  folgenden  Eponymen  ist 

hier  natürlich  unmöglich;  aber  wenn  es  den  Römern  um  Beibe- 
haltung des  vorher  üblichen  Amtsneujahrs  zu  tun  gewesen  wäre, 

so  hätten  sie  ja  die  Möglichkeit  gehabt,  die  Eponymen  von  384  Varr. 

nur  bis  zur  Wiederkehr  des  vorher  solennen  Datums  regieren  zu 

lassen.  Allein  hier  nehmen  auch  Unger  (Stadtära  137)  und  Holz- 
apfel (R.  Chr.  87)  inkonsequenterweise  Gleichgültigkeit  gegen  das 

übliche  Kalenderdatum  an  und  lassen  die  Gewählten  von  einem 

neuen  Datum  aus  ein  ganzes  Jahr  regieren. 

Aus  den  Quellen  lässt  sich,  wie  Fränkel  S.  29  und  Seeck  S.  140 
mit  Recht  betonen,  die  Theorie  Ungers  weder  beweisen  noch  strikt 

widerlegen ;  dazu  müsste  für  die  Vorgänger  und  für  die  Nachfolger 

eines  in  einem  Interregnum  gewählten  Kollegiums  je  der  Antrittstag 

überliefert  sein,  (wie  für  537  und  539  Varr.),  was  aber  in  der  Zeit 
vor  532  niemals  der  Fall  ist.  Unter  diesen  Umständen  ist  um  so 

mehr  Gewicht  auf  die  innere  Folgerichtigkeit .  zu  legen  und  diese 

ist  ohne  Zweifel  auf  Seiten  der  Mommsen'schen  Ansicht:  wie  jede 
ausserordentliche  Verfrühung  des  Eintretens  eines  einzelnen  Kolle- 

giums den  Antrittstag  zurück-,  so  hat  jede  Verspätung  denselben 

vorwärts    geschoben  *").     Ein  zweites   Kriterium    ist  die  praktische 

416)  R.  Chr.  81.  Vgl.  auch  Plew  (a.  a.  0.  G33):  „Die  kräftigste  Stütze  dieser' 

22* 
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Durchführbarkeit :  der  Yersuch  Ungers,  Holzapfels  und  Soltaus, 

unter  Zugrundlegimg  der  Ungerschen  Interregnentheorie  die  Ver- 

schiebungen der  Anitsneujahre  festzustellen,  war  nicht  ohne  gewalt- 
same Mittel  durchzuführen:  sie  mussten  eine  grosse  Zahl  von  Anits- 

jahrverkürzungen  annehmen,  von  denen  die  Ueberlieferung  gar 
nichts  weiss. 

Aber  auch  die  von  den  Gegnern  Ungers  vertretene  Interregncn- 
theoiie  bedarf  in  einem  Punkte  der  IModifikation.  Für  den  Amts- 

antritt der  in  einem  Interregnum  gewählten  Konsuln  gab  es  zwei 

Möglichkeiten  **') :  entweder  traten  sie  sogleich  am  Tag  der  Wahl 
an  (bezeugt  für  die  P^ponymen  von  292,  399,434)  oder  warteten  sie  den 

nächsten  Monatshaupttag,  Kaienden  oderIden,ab  (bezeugt  für  die  Epo- 
nymen  von  3G3).  Wie  es  im  einzelnen  Fall  gehalten  w  erden  sollte,  wurde 
offenbar  jedesmal  besonders  vom  Senat  angeordnet  (vgl.  Liv.  IX,  8,  1: 

quo  creati  sunt  die,  eo  —  sie  enim  i)lacuerat  patribus  —  magistratum 

inierunt ;  weitere  Belege  bei  Lange,  de  diebus  12)-.     Wenn  der  An- 

Theorie bildet  die  Logik  des  römischen  Staatsrechts.  Wenn  die  amtliche  Be- 
fristung des  Konsulats  (vor  532)  eine  absolute  ist,  wenn  der  Interrex  ein  ku- 

rulischer  Magistrat  ist,  aber  ein  solcher,  welcher  mit  der  ordentlichen  Magi- 
stratur zusammen  nicht  bestehen  kann,  was  in  dem  Wesen  der  Stellvertre- 

tung begründet  ist,  wenn  für  diesen  ausserordentlichen  Magistrat  auch  eine 
gesetzliche  Amtsfrist  besteht,  so  ist  es  widersinnig  anzunehmen,  dass  die  Frist 
der  Stellvertretung  mit  der  Frist  des  ordentlichen  Amts  zusammengeworfen 

sei."  In  R.  St.  R.  P  595,  3  gibt  Mommsen  als  möglich  zu,  dass  bisweilen  (also 
nicht,  wie  Unger  will,  stets)  der  durch  Interregnum  verspätete  Antritt  eines 
Kollegiums  durch  freiwilligen  antizipierten  Rücktritt  wieder  ausgeglichen  ward. 
Diese  Möglichkeit  ist  nicht  zu  bestreiten,  ihr  faktisches  Fiintreten  aber  nur 
dann  anzunehmen,  wenn  vorzeitiger  Rücktritt  bezeugt  ist ;  gerade  für  das  von 
Mommsen  dafür  in  Betracht  gezogene  Jahr  399  ist  dies  nicht  der  Fall. 

417)  Mommsen  wollte  nur  Eine  zugeben,  wechselte  aber  bezüglich  dieser 
einen  seine  Ansicht:  in  der  R.  Chr.  91  A.  131  lehrte  er,  die  Konsuln  seien 

nach  einem  Interregnum  immer  an  Kaienden  oder  Iden  angetreten : 
im  R.  St.  R.  I  488,  2.  P  593,  1  gab  er  die  Unmöglichkeit  seiner  Interpretation 
de.s  entgegenstehenden  Zeugnisses  (III  Id.  Sext.  für  292)  zu  und  stellte  nun 
ebenso  schroff  die  Theorie  auf,  nach  einem  Interregnum  seien  die  Gewählten 
immer  am  Wahltag  oder  höchstens  am  Tag  darauf  angetreten.  Diese 
Ansicht  ist  ebenso  einseitig  wie  die  erste,  da  für  beide  Möglichkeiten  Beispiele 
bezeugt  sind.  Da  Mommsen  zwischen  der  Erledigung  des  Konsulats  und  der 
Bestellung  des  ersten  Interrex  jeweils  eine  mehrtägige  Frist  annimmt,  in  der 
wohl  das  Interregnum,  aber  kein  einzelner  Interrex  besteht  (St.  R.  P,  G54), 
so  ist  staatsrechtlich  auch  kein  Anstoss  zu  nehmen  an  einem  Intervall  zwischen 

dem  Abgang  des  wahlleitenden  Interrex  und  dem  Antritt  der  designierten 
Konsuln  (vgl.  Lange,  de  dieb.  10).  So  sind  am  Schluss  des  Jahres  54G  nach 
dem  Tod  der  Konsuln  und  der  Abdankung  des  wahlleitenden  Diktators  bis 
zum  15.  März  nur  consules  designati  ohne  interreges  vorhanden   (Liv.  27,  35). 
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trittstag  mit  dem  Walilt.ig  ziisainnicnficl,  so  konnte  es  kein  Kaien- 

den- oder  Identag  sein,  da  diese  nidit  koiiiitial  waren ;  so  ist  denn 
auch  für  292  als  Antrittstag  111.  Id.  Sext.  angegeben  (Li v.  III,  8), 

während  in  den  andern  I'ällen  der  Kalendertag  nicht  genannt  ist. 
Nun  haben  Moninisen  (11.  8t. II.  I^  594),  Hartniann  (D.  röin.  Kai.  2-12), 
Lange  (de  dieb.  7  f.),  Fränkel  (Stud.  1,  28)  die  Ansicht  vertreten,  wenn 
ein  Kollegium  ex  interregiio  an  einem  andern  Tag  als  an  Kaienden 

oder  Iden  angetreten  sei,  so  habe  man  doch  sogleich  den  Antiitt 

der  Nachfolger  wieder  auf  einen  Monatshaupttag  gelenkt. 
Und  zwar  habe  man  dies  durch  antizipierten  Rücktritt  bewirkt, 
indem  man  z.  B.  die  III.  Id.  Sext.  antretenden  Konsuln  veranlasst 

habe,  pridie  kal.  Sext.  zurückzutreten,  damit  die  Nachfolger  kal.  Sext. 

antreten  konnten.  Es  wird  also  für  solche  Fälle  zugegeben,  dass 

die  im  Interregnum  Gewählten  sich  einen  Abzug  an  ihrem  Amts- 
jahr gefallen  lassen  mussten.  Es  konnte  nicht  fehlen,  dass  diese 

Inkonsequenz  von  den  Gegnern  gebührend  ausgenützt  wurde  (vgl. 
Unger  St.Ae.  91.  Seeck  139.  Holzapfel  83.  Soltau  301).  Sie  ist 

aber  ganz  und  gar  nicht  nötig.  Dass  für  den  Antritt  der  Konsuln, 

wo  es  zu  machen  war,  die  Kaienden  oder  Iden  bevorzugt  wurden, 

ist  zuzugeben.  Dass  aber  einem  Kollegium  eine  Einbusse  an  dem 

ihm  gesetzlich  zustehenden  Kalenderjahr  lediglich  aus  dem  äusser- 
lichen  Grunde  zugemutet  worden  sein  sollte,  damit  der  Antritts- 

termin auf  einen  solchen  Stichtag  komme,  widerspricht  m.  E.  dem 
Geist  des  römischen  Staatsrechts.  Weder  war  der  damit  erzielte 

praktische  Vorteil  so  gross,  um  ein  solches  Eingreifen  zu  recht- 

fertigen, noch  ist  überhaui)t  die  Vorliebe  der  Römer  für  die  Ka- 
ienden und  Iden  als  Antrittstermine  so  hervorstechend  :  Die  Zen- 

soren traten  immer  am  Wahltag  an,  also  nie  an  Kaienden  oder 

Iden  (Mommsen  R.  St.  R.  T\  593) ;  die  Volkstribunen  sind  lange 

Zeit  immer  a.  d.  IV.  Id.  Dec.  angetreten ;  Mommsen  selbst  hebt  her- 
vor (ib.  594),  dass  man  bei  den  niederen  patrizischen  und  bei  den 

plebeischen  Beamten  keinen  Wert  darauf  gelegt  habe,  den  Amts- 
antritt auf  Kaienden  oder  Iden  zu  lenken ;  dass  man  dies  bei  den 

Konsuln  und  Prätoren  getan  habe,  ist  ein  Satz  Mommsens,  von 

dem  er  selber  zugibt,  dass  er  in  unseren  Quellen  nirgends  ausge- 

sprochen, sondern  nur  erschlossen  sei  aus  den  bezeugten  Antritts- 
daten. Da  aber  die  zufällig  erwähnten  Antrittsdaten  nur  einen 

Bruchteil  der  häufig  wechselnden  Termine  darstellen  (s.  S.  336), 

so  reicht  dieser  Schluss  nicht  aus,  um  ein  Gesetz  aufzustellen,  zu- 

mal auch  Mommsen  zugibt,  dass  ein  religiöses  oder  i)olitisches 
Motiv,    das  einer  solchen  Satzung  zugrunde  gelegen  Iiaben  könnte, 
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sicli  nicht  ausfindig  macbon  lasse  ̂ '''^).  Es  ist  somit  schlechterdings 
nicht  einzusehen,  ̂ val■um  nicht  auch  die  Konsuln  zuweilen  eine  Reihe 
von  Jahren  hintereinander  an  einem  gewöhnlichen  Mwiatstag  ange- 

treten sein  sollten,  his  irgend  eine  Störung  eine  Aenderung  herhei- 

führte,  und  ich  glaube  deshalb,  dass  die  Ansicht  mit  aller  Schärl'e  und 
in  voller  Konsequenz  aufrecht  erhalten  werden  kann,  dass  vor  532 

ein  Interregnum  nie  ins  Amtsjahr  der  Nachfolger  eingerechnet 

wurde  und  dass  somit  jedes  nach  einem  vollen  Amtsjahr  einge- 
tretene Interregnum  den  solennen  Amtstermin  verschoben  hat. 

4.  Die  Kaiende  rdaten  der  Kapitolinischen 

T  r  i  u  m  !>  h  a  1 1  a  f  e  1.  Bei  den  Triumphdaten  der  Kap.  Tafel,*''') 
sind  zunächst  die  .Jahrzahlen  und  die  Tagangaben  auseinander- 

zuhalten. Die  überlieferte  Datierung  beschränkte  sich  auf  den 

Kalendertag,  das  Jahr  war  durch  die  Amtsbezeichnung  des  Trium- 
phators  (consul  I,  II,  pro  cons.  etc.)  gegeben.  Jahrzahlen  ab  U.  c. 
sind  erst  später  aufgekommen;  in  der  Kap.  Triumphliste  sind  sie 
eine  Zutat  des  Redaktors,  der  sie  aus  den  am  gleichen  Gebäude 

angebrachten  Konsularfasten  herübergenommen  hat.  Nicht  nur 

haben  alle  Konsulate  die  gleiche  Ziffer  wie  dort,  sondern  auch 

die  Diktatoren,  die  in  den  Kap.  Fasten  von  ihren  Konsulaten  ge- 

trennt sind,  erscheinen  in  der  Triumphliste  ebenfalls  mit  beson- 
deren Ziffern  (429,  444,  452  Cap.  =  430,  445,  453  Varr.).  Diese 

Herübernahme  der  Jahrzahlen  hat  den  Redaktor  in  einem  Fall  zu 

einer  direkten  Fälschung  genötigt.  Im  Jahr  443  Cap.  =  444  Varr. 
triumphierte  der  Diktator  L.  Papirius  Id.  Oct.  und  der  Konsul 

Q.  Fabius  einen  Monat  später  Id.  Nov.  Diese  Reihenfolge  der 

Triumphe  findet  sich  auch  bei  Livius  IX,  40,  20 :  consul  praestan- 
tiore  etiam  quam  dictator  victoria  triumphans  urbem  est  invectus. 

Da  nun  in  der  Kap.  Zählung  das  Konsulat  des  Q.  Fabius  :=  443 
ist,  die  Diktatur  des  Papirius  aber  die  Zahl  444  führt,  so  hatte 
der  Redaktor  die  Wahl,  entweder  den  Konsul  in  443,  den  Diktator 

in  444  triumphieren  zu  lassen,  was  aber  der  überlieferten  Reihen- 
folge widersprochen  hätte,  oder  mit  Beibehaltung  der  Reihenfolge 

den  Triumph  des  Fabius  auch  in  444  zu  legen,    wobei   dann  aber 

418)  Dass  mau  auch  für  den  konsularischen  Antritt  keinen  entscheidenden 

Wert  auf  die  Monatshaupttage  gelegt  hat,  scheint  der  Fall  von  292  zu  be- 
weisen: man  Hess  die  Konsuln  zwei  Tage  vor  den  Iden  antreten,  obwohl  man 

leicht  die  Wahl  auf  prid.  Id.,    den  Antritt  auf  Id.  Sext.  hätte  lenken  können. 

419)  C.  I.  L.  r^  43  ff.  G.  Schön,  Das  Kap.  Verz.  der  röm.  Triumphe.  "Wien 
1893  (Abli.  d.  tych.  Sem.  IX).  G.  Schön,  Die  Differenzen  zw.  d.  kap.  Magistrats- 

und Triumphliste.  Wien  1905. 
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dcT' Waluheit  zuwiderFabius  als  Prokonsul  ho/.eiclinet  werden  niusste. 

Der  Redaktor  hat  das  letztere  vorgezogen. 

In  welcher  Weise  können  nun  die  Tagangaben  der  Triuinph- 
liste  zur  Ermittelung  der  Antrittstennine  verwertet  werden?  Moniniscn 

(U.  Chr.  85)  hat  dafür  zwei  Kegeln  aufgestellt:  1.  „Das  Anitsneu- 

jahr  kann  nicht  zwischen  zwei  Triumphdaten  desselben  Jahres  ge- 
fallen sein,  also  z.  ß.  474  nicht  zwischen  1.  Febr.  und  20.  Juli, 

513  nicht  zwischen  4.  Oktober  und  4.  jMärz".  2.  „Die  Siegesfeste 
sind,  zwar  nicht  gerade  in  der  ältesten  Zeit  der  Sommerfeldzüge, 

wohl  aber  etwa  von  der  Mitte  des  4.  Jahrh.  an,  regelmässig  und 

oft  nachweislich  erst  gegen  das  Ende  der  Amtszeit  gefeiert  worden." 
Allein  beide  Regeln  geben  keine  unbedingt  sichere  Handhabe.  AVas 

die  zweite  betrifft,  so  hat  Mommsen  ihre  Gültigkeit  auch  für  die 

spätere  Zeit  erheblich  eingeschränkt,  indem  er  zu  dem  AVort  „regel- 

mässig" die  Anmerkung  machte :  „Natürlich  kommen  auch  jetzt 
noch  Sommerfeldzüge  und  Triumi)he  in  der  Mitte  der  Amtszeit  vor, 

nachweislich  z.  B.  488  u.  513,  was  Vorsicht  nötig  macht". 
Auch  425  könnte  angeführt  werden,  wo  die  Konsuln  bezeugter- 
massen  kal.  Quinct.  antraten  und  kal.  Mart.  triumphierten.  Ein 

Schluss  vom  Triumphdatum  auf  Nähe  des  Amtsjahrendes  ist  des- 
halb niemals  überzeugend.  Die  zweite  Regel  Mommsens  ist  also 

nicht  zu  brauchen,  auch  nicht  in  der  abgeschwächten  Form,  die 

ihr  Holzapfel  79,  Soltau  A.  J.  14  gegeben  haben :  „Wenn  die 

Triumphe  mehrerer  Jahre  immer  wieder  in  die  nämliche  Jahres- 

zeit fallen,  so  ist  man  zu  der  Annahme  berechtigt,  dass  in  der  be- 
treffenden Periode  das  Amtsjahr  alsbald  nach  den  Triumphen 

seinen  Anfang  nahm".  Beispielsweise  schliesst  Holzapfel  93,  weil 
zwischen  433  und  450  die  konsularischen  Triumphe  sämtlich  zwischen 
den  29.  Juni  und  den  13.  November  fallen,  es  müsse  für  diese 

Periode  kal.  Dec.  als  Antrittstag  angenommen  werden.  Allein  die 

Triumphdaten  sind  ebensogut  erklärlich,  wenn  das  Amtsneujahr 

damals  in  den  Frühling,  etwa  in  den  Martins,  fiel ;  die  Siegesfeste 

bedeuten  das  Ende  des  Feldzugs,  nicht  das  Ende  des  Amtsjahrs;  vor 
Beginn  des  AVinters  kehrte  der  Konsul  in  der  Regel  so  wie  so 

nach  Rom  zurück,  ob  nun  sein  Amtsjahr  zu  Ende  war  oder  nicht 

(vgl.  auch  Clason,  R.  G.  I,  IGO.  Anm.  211).  Aber  auch  der  ersten 
Regel  darf  man  nicht  zu  viel  Vertrauen  schenken.  Sie  beruht  auf 

der  Voraussetzung,  in  der  Kap.  Liste  seien  die  Triumphe  eines 

und  desselben  Amtsjahres  immer  in  chronologischer  Reihenfolge 

aufgeführt.  Aber  wo  ist  gesagt,  dass  der  Redaktor  dieses  Prinzip 
befolgen  wollte?     Er  konnte  z.  B.  gelegentlich  auch  den  Amtsrang 
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der  Triumpliatoren  ninssgeboncl  sein  lassen  (zuerst  Diktator,  dann 
Konsul,  oder  zuerst  Konsul,  dann  Prokonsul).  Und  selbst  wenn 

man  die  Absicht  chronologischer  Anordnung  zugeben  will,  so  i^t 
doch  die  Autorität  des  Redaktors  nach  den  neuesten  Forschungen 

keineswegs  eine  so  unbedingte,  dass  man  annehmen  müsste,  er  habe 

mit  seiner  Keilienfolge  immer  das  nichtige  getroffen.  (Diese  Er- 
wägungen kommen  besonders  für  das  Jahr  474  Varr.  in  Betracht, 

s.  unten  S.  370  f.)  Die  Triumphdaten  können  aus  diesen  Gründen 

nur  in  seltenen  Fällen  als  positives  Hilfsmittel  zur  Eruierung  der 

Antrittstermine  verwertet  werden,  in  der  Regel  vielmehr  nur  als 

Kontiolle  der  anderweitig  gefundenen  Daten,  insofern  sie  mit  diesen 

vereinbar  sein  müssen.  - 
Auch  noch  aus  einem  andern  Grunde  ist  bei  der  Verwertung 

der  Triumphdaten  Vorsicht  geboten.  Die  Triumphe  der  späteren 
Zeit  beruhen  anerkanntermassen  auf  gleichzeitiger  Aufzeichnung; 

dagegen  über  die  älteren  Triumphe  vor  dem  Pyrrhuskrieg  sind  die 
Ansichten  geteilt.  Während  Matzat  und  Fränkel  sehr  viele  für 

gefälscht  erklären,  halten  Mommsen  (R.  F.  II,  377),  Seeck  (Kai.  93), 

Holzapfel  (80)  sie  in  der  Hauptsache  wenigstens  für  vertrauens- 
würdig. Wenn  aber  auch  nur  die  Möglichkeit  einer  oder  der  andern 

Fälschung  zugegeben  wird  (Seeck  96),  so  ist  dadurch  der  Wert  der 

Daten  bedeutend  eingeschränkt,  und  es  ist  nicht  gestattet,  aus  einer 
einzelnen  Angabe  bindende  Schlüsse  zu  ziehen.  Andererseits  ist  es 
sicher  verkehrt,  mit  Matzat  und  Fränkel  einen  Teil  der  Daten  zu 

verwerfen  und  einen  andern  Teil  als  Stütze  chronologischer  Kom- 
binationen zu  verwerten.  Denn  unsere  Quellen  sind  nicht  ausreichend, 

um  durch  historische  Kritik  eine  Scheidung  echter  und  unechter 

Triumphe  mit  Sicherheit  vorzunehmen.  Zudem  hat  Holzapfel  mit 

Recht  bemerkt,  dass  „selbst  die  Daten  gefälschter  Triumphe  nicht  ohne 
Wert  sein  würden,  da  man  wohl  annehmen  muss,  dass  die  Urheber 

derartiger  Interpolationen  es  nicht  unterlassen  haben,  die  in  den 

Annalen  angegebenen  Verschiebungen  des  Amtsneujahrs  zu  berück- 

sichtigen". 
Als  wichtigstes  Hilfsmittel  für  die  Untersuchung  über  die  Amts- 

neujahre (Mommsen  R.  Cli.  85.  Holzapfel  79)  kann  ich  somit  die 

Triumphdaten  nicht  anerkennen ;  wohl  aber  muss  an  die  Rekon- 

struktion der  Verschiebungen,  die  neben  den  überlieferten  Antritts- 
daten sich  hauptsächlich  auf  die  Angaben  über  Amtsverkürzungen 

und  Interregnen  zu  stützen  hat,  die  Anforderung  gestellt  werden, 

dass  sämtliche  Daten  der  Triumphtafel,  mögen  sie  nun  echt 
oder   erdichtet   sein,    sich    mit   ihr   vereinigen    lassen.     Das  gleiche 



Tempc'kk'<lik:itioii.s(latei).  345 

{,'ilt  auch  für  die  wenigen  überlieferten  ScliUichtdaten. 

5.  T  6  ni  p  e  1  d  e  (l  i  k  a  t  i  0  n  s  (1  a  t  e  n.  In^  ihren  iMitersu- 
chungen  über  das  Amtsiieujalir  sind  von  Matzat,  Unger,  Fräidvel, 

Holzapfel,  Soltaii  mehrfach  die  in  Ovids  Fasten  gegebenen  Dedi- 
kationsdaten  einzelner  Tempel  verwertet  worden.  Die  dabei  zur 

Anwendung  kommenden  Schlüsse  operieren  stets  mit  zwei  nicht 

unbedingt  sicheren  Prämissen.  Z.  H.  wuide  nach  Ovid  fast.  IV,  621 

an  den  Iden  des  April  dem  Jupiter  Viktor  ein  Tempel  geweiht. 
Auf  Grund  davon  setzt  man  die  Schlacht  bei  Sentinum  auf  Id.  Apr. 

und  zieht  daraus  Folgerungen  für  das  damals  herrschende  Antritts- 
datum (Holzapfel  98.  Soltau  A.  J.  19).  Das  erste  anfechtbare 

Mittelglied  dieser  Schlussfolgerung  ist  die  Annahme ,  dass  der 

von  Ovid  gemeinte  Tempel  gerade  mit  dem  (nach  Liv.  X,  29,  14) 

in  der  Schlacht  bei  Sentinum  dem  Jupiter  Viktor  gelobten  identisch 

sei  ■*-°).  Die  zweite  Prämisse  wird  von  Soltau  A.  J.  18  so  ausge- 
drückt: „Bekanntlich  wurden  die  Temi)el  an  dem  Tage  dediziert, 

da  sie  gelobt  waren".  Eine  solche  Regel  ist  nirgends  überliefert, 
sie  ist  nur  von  Holzapfel  98,  6  aus  zwei  nicht  einmal  ganz  sicheren 

Beisi)ielen  abgeleitet.  Vorsichtiger  spricht  ünger  Kai.  329  nur  von 

einer  „beliebten  Sitte,  die  Dedikation  auf  den  Jahrestag  des  Ge- 

lübdes zu  verlegen"  und  gibt  S.  331.  365  zu,  dass  diese  Sitte  nicht 
immer  beobachtet  wurde,  ja  nicht  immer  beobachtet  werden  konnte. 

Da  somit  weder  die  Identität  der  von  Ovid  erwähnten  Tempel  mit 

denen,  deren  Gelobung  Livius  erwähnt,  noch  die  Identität  des 

Dedikationsdatums  mit  dem  Schlachtdatum  gesichert  ist,  so  ist  den 
Schlüssen  aus  solchen  Daten  eine  Beweiskraft  überall  nicht  zuzu- 

gestehen. 
6.  S  c  h  1  u  s  s  f  0  1  g  e  r  u  n  g  e  n  aus  der  Erzählung  der 

Schriftsteller.  Von  Unger  und  Fränkel,  dann  auch  von 

Holzapfel  und  Soltau  ist  vielfach  der  Versuch  gemacht  worden, 
aus  der  Geschichte  der  einzelnen  Jahre  den  Antrittstermin  zu 

bestimmen,  und  Fränkel  (St.  I,  135)  stellt  ausdrücklich  diesen  von 

Unger  eingeschlagenen  "Weg  als  den  allein  richtigen  der  Methode 
Matzats  gegenüber.    Allein  hier  erhebt  sich  sofort  die  Schwierigkeit, 

420)  Den  nach  Ovid  fast.  VI,  793  am  27.  Juni  dem  Jupiter  Stator  ge- 
weihten Tempel  identifiziert  Soltau  A.  J.  18  mit  dem  460  Varr.  bei  Luceria 

gelobten  (Liv.  X,  37,  15);  aber  Ovid  hat  von  diesem  Anlass  offenbar  nichts  ge- 
wus.st;  denn  er  sagt:  Tempus  idcm  Stator  aedis  habet,  quam  Romulus  olim 

Ante  Palatini  condidit  ora  iugi.  —  Die  Identität  des  nach  Ovid  VI,  795  dem 
Quirinus  III  Kai.  Jul.  geweihten  Tempels  mit  dem  von  Papirius  461  Varr.  dc- 
dizierten  (Liv.  X,  46,  7)  wird  gegen  Fränkel,  Seeck  und  Soltau  auch  von  Holz- 

apfel 100,  G  und  ünger  Kai.  332  bestritten. 
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dass  man  als  notwendige  Vorarbeit  die  Qiiellenberichte  zuerst  einer 

historischen  Kritik  unterziehen  nuiss,  und  damit  kommt  ein  subjek- 
tiver Faktor  lierein.  AVo  haben  wir  die  echte  Geschichte  der  ein- 

zehien  Jahre?  Unger  folgt  Livius,  Fränkel  bevorzugt  Diodor  und 

verwirft  deshalb  die  Resultate  Ungers.  Livius  selbst  macht  an 

vielen  Stellen  darauf  aufmerksam,  wie  unsicher  noch  in  der  Ueber- 

lieferung  der  Samniterkriege  die  Details  sind  ̂ -^).  Es  ist  also  ein 
ganz  unsicherer  Boden,  auf  dem  sich  diese  Methode  bewegt.  Ausser- 

dem sind  bei  diesem  Verfahren  häufig  Schlussfolgerungen  verwendet 

worden,  die  nicht  als  zwingend  anerkannt  werden  können.  Ich  hebe 

nur  drei  Punkte  heraus:  a)  der  Schluss  aus  der  Aufeinander- 
folge zweier  Notizen  bei  Livius  auf  unmittelbare  zeitliche  Folge 

der  darin  berichteten  Ereignisse  ist  nicht  stringent.  Weil  Livius 
IX,  40,  21  unmittelbar  nach  dem  Triumph  des  Konsuls  Fabius 

4-14  Varr.  (der  Id.  Nov.  stattfand)  auf  die  Wahlen  zu  sprechen 
kommt,  so  meint  Holzapfel  93,  der  Triumph  müsse  nach  der 

Darstellung  des  Livius  unmittelbar  vor  den  Komitien  stattgefunden 

haben  *")  und  setzt  den  Amtsantritt  der  Nachfolger  auf  Kai.  Dec. 
Allein,  wie  Fränkel  S.  100  richtig  bemerkt,  „die  unmittelbare 

Aufeinanderfolge  von  Triumph  und  Wahlen  bei  Livius  ist  noch  kein 
Beweis  dafür,  dass  auch  in  Wirklichkeit  letztere  unmittelbar 

nach  dem  ersteren  abgehalten  worden  sind.  Denn  es  ist  die  Mög- 
lichkeit vorhanden,  dass  Livius  nach  dem  Triumphe  kein  Ereignis 

in  seiner  Quelle  erwähnt  fand;  war  das  der  Fall,  so  konnte*  er 
nicht  umhin,  in  seiner  Erzählung  die  Wahlen  unmittelbar  hinter 

den  Triumph  zu  setzen".  Im  vorliegenden  Fall  kann  leicht  der 
ganze  Winter  dazwischen  liegen ;  denn  gerade  vom  Winter  war  in 

der  Regel  wenig  zu  berichten.  Ferner  erwähnt  Livius  öfters  die 
Wahlen  der  Volkstribunen  und  die  Wahlen  der  Konsuln  neben- 

einander und  so  will  z.  B.  Unger  (St.  Ae.  128)  aus  Livius  V,  26,  1. 
V,  29,  1  erschliessen,  dass  „in  den  Jahren  359  und  360  die  Wahlen 

der  Volkstribunen,  welche  jetzt  ständig  am  10.  Dezember  antreten, 

und  die  der  kurulischen  Beamten  hart  aufeinanderfolgen"; 

421)  Z.  B.  IX  15,  9.  16,  11.  28,  5.  44,  15.  X,  17,  12.  37,  13. 

422)  Ebenso  schliesst  Holzapfel  S.  91,  96,  97  für  die  Jahre  416/7,  4-52/4, 
456/7.  Ein  drastisches  Beispiel  dafür,  wie  bei  solchen  Schlüssen  die  AVillkür 

waltet,  liefert  Unger.  Aus  Liv.  X,  13  (Fulvius  consul  de  Samnitibus  triiuupliu- 
vit.  cum  comitia  instarent,  fama  exorta  etc.)  hat  Unger  St.Ae.  168  geschlossen, 
dass  die  Wahlen  unmittelbar  auf  den  Triumph  des  13.  Nov.  folgten,  und 

den  Amtswechsel  auf  Kai.  Dec.  fixiert.  Dagegen  Kai.  329  sagt  er,  der  asyn- 
detische Anschluss  scheine  zu  verraten,  dass  die  Wahlen  erst  eine  zie m- 

liche  Zeit  nach  dem  Triumph  stattfanden. 
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er  setzt  deshalb  den  Antritt  der  Konsuln  auf  Id.  Dec.  Allein 

dieser  Schluss  ist  übereilt'*-^);  Livius  sagt  durchaus  nicht,  dass 
die  Wahlen  unmittelbar  einander  folgten ;  er  erwähnt  sie  deshalb 

zusammen,  weil  damals  ein  Kami)f  zwisclien  Tribunen  und  Patri- 
ziern herrschte  und  weil  der  Ausfall  der  Tribunenwahlen  einen 

Einfluss  auf  die  Auswahl  der  Persönlichkeiten  für  das  kurulische 

Amt  ausübte.  Zudem  ist  auch  die  Prämisse  keineswegs  sicher, 

dass  die  Volkstribunen  damals  am  10.  Dez.  antraten  ($.  S.  357). 
b)  Blosses  Nebeneinanderstehen  zweier  Notizen  bei  Livius  sagt 

über  ihr  zeitliches  Verhältnis  gar  nichts  aus;  aber  auch  wenn  zwei 

Notizen  in  pragmatische  Beziehung  zu  einander  gebracht  sind,  so 

darf  man  darauf  nicht  unbedingt  bauen.  Denn  die  Urquellen  be- 
richteten nur  vereinzelte  Fakta  ;  ihre  pragmatische  Verknüpfung 

ist  spätere  Zutat,  ist  das  Werk  der  Annalisten,  z.  T.  auch  erst 

des  Livius  und  Dionys  selber ;  diese  können  oft  das  Richtige  ge- 

troffen, ebensoleicht  aber  auch  fehlgegriffen  haben  *-■*).  Deshalb 
können  Verknüpfungen  zweier  Fakta,  wie  bei  Livius  VII,  25,  1  zu 

404 :  priusquam  inirent  novi  consules  magistratum,  thumphus  a 

Popilio  de  Gallis  actus,  nicht  als  authentisch  angesehen  und  somit 

nicht  als  Grundlage  zu  chronologischen  Folgerungen  benützt 

werden  ̂ -^).  Ein  warnendes  Beispiel  ist  Livius  X,  46,  13  zu  461  Varr. : 
his  rebus  actis  (Carvilius  consul)  ad  triumphum  decessit,  ut  minus 

darum  de  Samnitibus,  quam  collegae  (L.  Papirii)  triumphus  fuerat, 

ita  cumulo  Etrusci  belli  aequatum.  Aus  Livius'  Darstellung  müsste 
man  schliessen,    dass   Carvilius    später    als   Papirius  zum  Triumph 

423)  Vgl.  dazu  auch  Matzat  I,  143,  1.  Seeck  149  A.  140:  Zu  livius  eigener 
Zeit  ging  der  Amtsantritt  der  Tribunen  dem  der  Konsuln  kurz  vorher;  dies 
überträgt  er  auch  auf  die  Epoche  des  Stiindekampfs:  als  Quellenzeugnis  hat 
es  nicht  den  geringsten  Wert. 

424)  Schwegler  11,  5:  „Was  die  römischen  Geschichtschreiber  überliefert 
vorgefunden  haben,  waren  in  der  Regel  nur  die  nackten  Tatsachen  in  ihrem 

kürzesten  Inbegriff,  vereinzelte  Begebenheiten  abgerissen  hingestellt.  Der  ur- 
sächliche Zusammenhang,  in  den  sie  diese  Tatsachen  gebracht  haben,  ist  meist 

nur  ein  Werk  ihrer  subjektiven  Kombination."  Vgl.  auch  Matzat  I,  175.  Seeck 
Kah  143.  Lange  de  dieb.  17.  31.  Soltau  A.  J.  15.  25.  Ed.  Schwartz  K.E.  V. 
950.  Unger  selbst  gibt  z.  B.  Kai.  284  bei  einer  solchen  Angabe  die  Möglichkeit 
zu,  dass  sie  auf  blosser  Kombination  des  Schriftstellers  beruhe. 

425)  Da  der  Triumph  des  Popilius  Quirinalibus  (17.  Febr.)  stattfand,  haben 
Bredow,  Älommsen,  Unger,  Lange,  Holzapfel  auf  Kai.  Mart.  als  Antrittstag  für 
405  geschlossen.  Widerspruch  erhoben  Fränkel  I,  53  und  Seeck  Kai.  144. 
Mommsen  hat  in  seiner  R.  Chr.  alle  Schlüsse  aus  der  Pragmatik  des  Livius 
vermieden  mit  Ausnahme  dieses  einen.  Im  R.  St.R.  P  598,  8  zieht  er  auch 

diesen  zurück  mit  der  Bemerkung,  es  werde  richtig  sein,  auch  auf  dies  Datum 
nicht  zu  bauen. 
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nach  Koni  kam.  Xacli  der  Triiimplialtafel  aber  ist  es  iinigekehrt, 

Carvilius  triumphiert  Id.  Jan.,  Papirius  erst  Id.  Febr.  Hier  hat 

noch  niemand  veisucht,  das  Zeugnis  der  Tafel  durch  Livius  umzu- 
stossen.  Livius  hat  sich  offenbar  dadurch  täuschen  hissen,  dass  in 

den  Quellen  zuerst  die  Kriegfidirung  des  Papirius  zu  Ende  erzählt 
und  dann  erst  auf  die  des  Carvilius  zurückgegriffen  wurde.  Deslialb 
ist  auch  die  Tatsache,  dass  Livius  VIII,  12  zum  Jahre  414  einen 

Krieg  mit  den  Antiaten  erst  nach  dem  Latinerkrieg  des  Konsuls 

Manlius  und  dessen  Triumph  erwähnt,  kein  Beweis,  dass  dieser 

Feldzug,  der  aliquot  menses  dauerte,  erst  nach  jenem  Triumph 

stattfand.  Dass  die  chronologische  Anordnung  der  Ereignisse  bei 

Livius  oft  recht  mangelhaft  ist  und  dieselbe  daher  nur  mit  Vor- 
sicht bei  chronologischen  Berechnungen  zu  benutzen  ist,  hat  auch 

Fränkel  I,  125  betont,  c)  Ebenso  wie  die  pragmatische  Verknüpfung 

sind  auch  gewisse  stereotype  Details  der  Erzählung  meist 

spätere  Zutat  und  geben  deshalb  keine  sichere  Basis  für  chronologische 

Schlüsse.  "Wenn  z.  B.  von  Livius  VIII,  29,  11  zu  429  ein  Kriegszug 
mit  den  Worten  beschrieben  wird  :  et  pervastavit  agros  et  popu- 
lando  atque  urendo  tecta  hostium  sataque  in  aciem  invitos  extraxit, 

so  ist  es  gewagt,  aus  dem  Wort  sata  mit  Unger  St.  Ae.  155 

Kai.  324  einen  Schluss  auf  die  Jahreszeit  zu  ziehen.  (Dagegen 

wenden  sich  auch  Hartmann-Lange,  Der  röm.  Kai.  244,  A.  91. 
Lange  de  dieb.  17.    Fränkel  33  f.) 

7.  Zusammenfassung.  Das  Resultat  dieser  Untersu- 
chung ist,  dass  für  die  Ermittlung  der  Amtsneujahre  die  überlieferten 

Antrittsdaten,  Amtsverkürzungen  und  Interregnen  die  Grundlage 

bilden  müssen,  während  die  Triumphdaten  nur  subsidiär  herange- 

zogen werden  dürfen,  die  Teuqjeldedikationen  aber  sowie  die  Schluss- 
folgerungen aus  dem  Tenor  der  Livianischen  Erzählung  ganz  aus 

dem  Spiel  zu  lassen  sind.  Da  uns  aber  für  4G2  -  535  Varr.  eine 
ausführliche  Erzählung  fehlt,  da  ferner  auch  im  erhaltenen  Teil 

des  Livianischen  Werks  einige  anderweit  bezeugten  Störungen  über- 
gangen sind,  so  dürfen  wir  nicht  a  priori  voraussetzen,  dass  wir 

sämtliche  vorzeitigen  Rücktritte  und  sämtliche  Interregnen  kennen. 

Dazu  kommt,  dass  auch  die  überlieferten  Interregnen  und  Ver- 
kürzungen nur  selten  mit  ihrem  genauen  Zeitwert  bekannt  sind. 

Aus  beiden  Gründen  muss  es  als  gefährlicher  Irrtum  bezeichnet 

werden,  wenn  Unger  St.Ae.  105  behauptet,  die  Angaben  und  An- 
deutungen der  römischen  Annalen  über  die  einzelnen  Veränderungen 

der  Amtsepoche  seien  trotz  des  fragmentarischen  Charakters  der 

Ueberlieferung  noch  zahlreich  genug,  um  auf  Grund  derselben  zum 
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Versuch  einer  AViederlierstclluug  des  wahren  Zeitverhalts  einzu- 

hiden.  Es  ist  ni.  E;  ein  prinzipieller  Feliler  der  Systeme  ton  Unger, 

Holzaj)fol  und  Soltau,  dass  sie  zu  allererst  lediglich  mit  Hilfe  sol- 

cher Angaben  den  wahren  Zeitwert  der  römischen  Amtsjaln».'  für 
die  einzelnen  Perioden  festzustellen  suchen,  um  dann  von  dieser 

Basis  aus  die  römische  Zeitrechnung  auf  ihre  Kichtigkeit  zu  prüfen 

(Holzapfel  17.  79.  Soltau  288.  309).  Wie  unsicher  dieses  \'erfahren 
ist,  zeigt  die  Verschiedenheit  der  auf  diesem  Weg  gefundenen  Re- 

sultate (vgl.  S.  315  f.). 

Die  Ermittlung  der  wechselnden  Antrittstermine  kann  zwar 
unter  Umständen  ein  wesentliches  Hilfsmittel  für  die  Keduktion 

der  römischen  Jahrzählung  bilden,  aber  sie  ist  jedenfalls  für  sich 

allein  kein  genügend  sicheres  Fundament  derselben.  Wohl  lässt 

sich  aus  den  durch  die  Ueberlieferung  an  die  Hand  gegebenen 
Verschiebungen  eine  Kalenderjalirsunnne  für  einzelne  Abschnitte 

und  für  die  republ.  Zeit  im  ganzen  berechnen,  aber  ob  diese  Ueber- 
lieferung vollständig  ist  und  somit  jene  Summen  der  Wirklichkeit 

entsprechen,  dafür  fehlt  jegliche  Garantie,  falls  wir  nicht  einen  oder 
einige  chronologisch  feststehen«le  Punkte  haben,  die  zur  Kontrolle 

dienen  können.  Nach  unserer  Ansicht,  die  im  dritten  Teil  durch 

eine  Kritik  der  römischen  Jahrzählungssysteme  und  ihrer  Grund- 

lagen gewonnen  ist,  besitzen  wir  nun  allerdings  zwei  solche  Fix- 
punkte: 1)  Die  im  Amtsjahr  des  P.  Valerius  und  M.  Horatius 

Idibus  Septembribus  247  Varr.  vollzogene  Weihe  des  Kapitolinischen 

Tempels  fällt  in  das  Jahr  507  v.  Chr.  Daraus  ergibt  sich  die  Fol- 
gerung, dass  der  Antritt  der  Konsuln  Brutus  und  CoUatinus  ins  Jahr 

509  v.  Chr.  zu  setzen  ist.  2)  Die  im  Amtsjahr  der  3  Fabier  im 

Quinctilis  364  Varr.  geschehene  Besetzung  Roms  durch  die  Gallier 
fällt  in  das  Jahr  387  v.  Chr. 

Die  im  zweiten  Abschnitt  zu  führende  Untersuchimg  nimmt 

nun  folgenden  Gang:  Es  werden  zuerst  für  die  Periode  vom  Re- 
publikbeginn oder,  wie  ich  mich  vorsichtiger  ausdrücken  möchte 

(s.  S.  332),  vom  ersten  aufgezeichneten  Konsulat  bis  zur  gallischen 

Katastrophe  die  Verschiebungen  des  Amtsneujahrs  zu  ermitteln  ge- 
sucht. Es  bleibt  dabei  keine  andere  Wahl  als  zunächst  mit  den 

von  unseren  Quellen  gegebenen  Daten,  soweit  sie  nach  S.  348  über- 
haupt in  Betracht  kommen,  zu  operieren  und  die  Frage,  ob  diese 

auf  echter  Ueberlieferung  oder  auf  willkürlicher  Zurechtlegung  be- 
ruhen, vorläufig  zurückzustellen :  nunc  fama  rerum  stiindum  est, 

ubi  certam  derogat  vetustas  fidem.  Sodann  darf  mau  sich  nicht 
das   unerreichbare   Ziel    stecken,    die    wechselnden   Antrittstermine 
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alle  auf  den  Tag  genau  zu  bestitnmen,  was  allerdings,  wie  ]\Iomnj- 

sen  I\.  St.  R.  I*  598,  1  mit  Hecht  sagt,  nur  dem  gelingen  kann, 
dem  das  Unterscheidungsvermögen  zwischen  dem  Einfall  und  der 

Kombination  abhanden  gekommen  ist.  Wohl  al)ei-  lässt  sich  jedes- 
mal das  durch  die  Quellen  indizierte  Mass  der  Verschiebung  an- 

nähernd feststellen.  Nachdem  so  zwar  nicht  eine  genaue  Tafel 

aller  einzelnen  Antrittstage,  aber  doch  ein  Bild  von  dem  Gang  der 

Verschiebungen,  wie  er  unsern  Quellen  vorschwebte,  restituiert  ist  "*-"), 
wird  die  sich  hieraus  ergebende  Summe  von  Kalenderjahren  mit  der 
Distanz  zwischen  den  Jahren  509  und  387  v.  Chr  zu  vergleichen  sein. 

Ergibt  sich  eine  Verschiedenheit,  so  ist  dies  ein  Zeichen,  dass  die 
Schriftsteller  uns  nicht  alle  Verschiebungen  überliefert  haben;  auf 

eine  genauere  Reduktion  der  einzelnen  Amtsjahre  muss  dann  ver- 
zichtet werden.  Zeigt  sich  aber  Uebereinstimmung,  dann  wird  man 

daraus  schliessen  dürfen,  dass  trotz  der  fragmentarischen  Ueber- 
lieferung  uns  keine  wesentlichen  Verschiebungen  vorenthalten  sind, 

und  es  kann  dann  der  durch  die  beiden  Fixpunkte  gegebene  chro- 
nologische Rahmen  niit  Hilfe  der  überlieferten  Verschiebungen  im 

einzelnen  genauer  ausgefüllt  und  tabellarisch  dargestellt  werden. 

In  gleicher  Weise  wird  dann  die  spätere  Periode,  von  der  gallischen 

Katastrophe  bis  zum  Beginn  der  gesicherten  Zeitrechnung,  zu  be- 
handeln sein. 

Zweiter  Abschnitt. 

Reduktionsversucli. 

1.  Die  Verschiebungen  des  Amtsautritts  vom   ersten  Konsulat   bis   zum 
gallischen  Brand. 

(\^y,  245—256  Varr. :  Kai.  Mari.     Ueber  den  Amtsantritt  der 
'  V^  ersten  Konsuln  Brutus  und  Collatinus  sagt  Dionys  V,  1  folgendes: 

1^  (A^v  er]  ßao'.X'.XYj  Tw(xa''ü)v  TcoXfceta  5ta(A£''vaaa  (i£xa  xöv  oixtajiöv  xfi<; 
'P(i)|irj?  exöv  244  apc^|ji6v  .  .  .  xaieXuO-rj  .  .  .  öX\j\iTZ'.doo(;  jxsv  öyoöriq 

426)  Die  Resultate  weichen  stark  ab  nicht  nur  von  den  Ansetzungen  Ungers, 
Holzapfels,  Seecks  und  Soltaus,  was  in  der  verschiedenen  Berechnung  der  In- 

terregna seinen  Hauptgrund  hat,  sondern  auch  von  denen  Matzats  und  Fräukels, 
hier  besonders  wegen  der  abweichenden  Wertung  der  Triumphaldaten  und  der 
Livianischen  Pragmatik.  Auf  die  einzelnen  Aufstellungen  dieser  Systeme  ist 

im  folgenden  nur  dann  polemisch  Bezug  genommen  worden,  wenn  die  Abwei- 
chung nicht  schon  durch  die  vorausgeschickten  prinzipiellen  Erörterungen  mo- 

*  tiviert  ist. 
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xal  i^r^'/.OGzfiq  evsaxwar^;,  'A^i^^np'.  ok  xy/;  vnccuT.ry/  «PXV'  e/Z^vios 

'laayopou.  apLatoxpaxca;  5£  Y£vo|X£vrj;  oc  upwto'.  xyjv  [JaTi^/.xrjV  ap/r,v 
TcapaXa|36vx£?  Ü7:axoi  xexxapwv  nrjvwv  £?$  xöv  evtauxcv  £X£tvov 

£7rtX£tTiO[j,£Vwv  A.  louv'.o;  BpoOxo;  xai  A.  Tapxuvio;  KoXXaxtvog  . .  . 
öHyociq  üax£pcv  yjiJ-spac;  xfj?  ixßoXf];  xoü  xupavvou  ai)yxa)iaavxcs  xöv 

S^|jiov  £1?  £xxXr^a:av  .  .  .  t|;Yjcpia|Jia  r/.Opwaav.  Die  vielumstritteneii 

"Worte  de,  xov  Ev.aoxöv  exeövov  können  sich  m.  E.  nur  auf  das  vor- 
her genannte  01ym2)iaclen-  bezw.  Archontenjahr  (ol.  68,  1  =  Archon 

Isagoras)  beziehen  ̂ - ').  Die  Archontenjahre  beginnen  um  die  Soni- 
merwende ;  vier  Monate  vorher  führen  auf  ein  Datum  im  Frühjalir, 
im  römischen  Martins.  Und  zwar  fand  Dionys  offenbar  Kai.  Mart. 

überliefert;  dies  geht  aus  den  Worten  ollyaiq  uaxöpov  ii\i.ipcc',q  xf^; 
ix^oXf^q  xoO  xupavvou  hervor,  die  noch  genauer  dadurch  bestimmt 
werden,  dass  Dionys  IV  84  nur  einen  Interrex,  also  höchstens  fünf 

Tage,  zwischen  Abfall  vom  König  und  Konsulwahl  annimmt.  Als 

Tag  der  ExßoXr]  wurde  aber  allgemein  der  24.  Februar  (Regifugium)  J 

betrachtete-^).  Der  1.  März  wurde  wohl  auch  als  Antrittstag  vor- 
ausgesetzt, wenn  man  die  Schlacht  im  AValde  Arsia    und  den  Tod 

427)  So  Niebuhr  P  566.  Aug.  Momiusen,  R.Daten  S.  22.  Hartmann-Lange, 
R.  Kai.  228,  Abweichende  Auflassungen:  1)  Dionys  denke  an  das  zu  seiner 
Zeit  herrschende,  mit  1.  Januar  beginnende  Julianische  Jahr  (Bredow  146. 

Schwegler  II,  99.  Th.  Mommsen,  R.  Chr.  86.  Huschke,  Das  alte  röm.  Jahr  S.  70); 

allein  mit  dv-sivog  kann  doch  nur  auf  eine  im  vorhergehenden  genannte  Jahr- 
form verwiesen  werden.  2)  Mit  dviauTÖg  Ixslvog  soll  das  244ste  der  von  den 

Palilien  (21.  April)  an  laufenden  Stadtjahre  gemeint  sein  (Unger  St.Ae.  105. 
Holzapfel  135) ;  allein  dabei  ist  die  Beziehung  des  ixslvog  sprachlich  schwierig, 
da  von  Dionys  vorher  nicht  das  244.  Jahr  genannt,  sondern  die  Dauer  des 
Königtums  mit  der  Kardinalzahl  angegeben  ist;  ausserdem  rechnet  Dionys  nie 
mit  genauen  Palilienjahren.  Mit  Unrecht  hat  Unger  auf  die  Notiz  des  Plutarch 
(quaest.  Rom.  19)  Gewicht  gelegt,  die  von  Mommsen  R.  Chr.  88  A.  124  a  und 

Soltau  472  richtig  beurteilt  ist.  3)  Mit  sv.  iv..  sei  das  alte  mit  Kai.  Mart.  be- 
ginnende römische  Kalenderjahr  geraeint  (Soltau  472);  diese  Hypothese  kann 

am  wenigsten  in  Betracht  kommen;  denn  das  altrömische  Kalenderjahr  mit 
Märzneujahr  ist  weder  in  der  Stelle  vorher  genannt  noch  war  es  zu  Dionys 
Zeit  im  Gebrauch. 

428)  Vgl.  S.  148.  Dass  ein  so  kurzes  Intervall  nicht  gerade  sehr  wahr- 
scheinlich ist,  wurde  S.  332  zugegeben.  Es  fragt  sich  aber,  ob  man  von  diesem 

Gesichtspunkt  aus  eher  das  Datum  des  Amtsantritts  der  ersten  Konsuln  oder 

das  Datum  der  Königsflucht  in  Zweifel  ziehen  muss.  In  Anbetracht  der  In- 
dizien, die  Christ  in  der  S.  148  zitierten  Abhandlung  für  eine  späte  Aufnahme 

des  Regifugiums  in  den  Kalender  beigebracht  hat,  scheint  mir  die  Annahme 
nicht  unmöglich,  dass  der  1.  März  als  Antrittstag  der  ersten  Konsuln  früher 
in  der  Ueberlieferung  feststand  und  dass  erst  auf  Grund  davon  mit  Ansetzung 
eines  5tägigen  Interregnums  (Dion.  IV,  84;  vgl.  dazu  Mommsen  RStR.  P  98,2) 
die  Königsflucht  auf  VI  Kai.  Mart.  datiert  wurde. 
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des  Brutus  auf  28.  Februar  legte  (Plut.  Popl.  9);  diese  Legeudo 

wollte  deu  letzten  Ijebenstag  mit  dem  letzten  Amtstag  zusammen- 
fallen lassen  und  wurde  oftenhar  gebildet,  ehe  die  Sutfektkonsulate 

ins  erste  Anitsjalir  eingeschoben  wurden  (s.  S.  329).  Der  1.  März 

blieb  Antrittsterniin  bis  256  Varr.  ̂ -").  Triumphdaten  aus  diesem 
Zeitraum:  250  vor  Xon.  Mai.,  251  prid.  Non.  Apr.  (Nach  Dion. 

V,  44  fl".  wurde  der  Kampf  mit  den  Sabinern  sogleich  nach  dem 
Amtsantritt  begonnen  und  rasch  beendigt.) 

257—271   Varr.:  KitL-S^^t.     lieber   die  Konsuln  von  261 

Varr.    (Sp.   Cassius    Post.    Cominius)   berichtet   Dionys  VI,   49,  2: 

r.poxipo'.^  £^0$  T/V,  Tcpiv  y^  xwv  aXXwv  xt  o:a7:pa^aa8-a:,  ßo'j^v 
auyxaXiaavxE;  T^sp:  xf^;  xa^-oSou  xwv  or^\iov.YM'^  Xiyeiv  t^^iouv.  Aus 
diesen  Worten  haben  sämtliche  Forscher,  die  über  die  Antritts- 

daten handelten,  geschlossen,  dass  nach  Dionys  Ansicht  der  An- 
trittstermin Kai.  Sept.  mit  dem  Jahr  261  erst  aufgekommen  sei; 

aber  dies  ist  ein  Fehlschluss.  Denn  die  "Worte  •O-äxxov  v)  xot;  Tcpo- 
xlpo:;;  l^oq  7^v  gehören  nicht  zu  7:apaXa^6vx£;  xtjV  apyjjV,  sondern  zu 

ßouXYjV  a'jYxaX£aavx£;.  Dies  geht  aus  dem  das  -B-äxxov  noch  genauer 

bestimmenden  Satze  7wp:v  .  .  .  StaTrpaSaa^-a:  mit  vollkommener  Deut- 
lichkeit hervor.  Dionys  will  nicht  sagen,  die  Konsuln  haben  früher 

als  ihre  Vorgänger  pflegten  das  Amt  angetreten,  sondern  sie  haben 

nach  Uebernahme  ihres  Amts  am  1.  Sept.  früher  als  sonst  gewöhn- 
lich den  Senat  berufen,  wofür  als  Grund  angegeben  wird  die  durch 

die  secessio  plebis  hervorgerufene  missliche  Lage,  die  dringend  nach 

Abhilfe  verlangte.  AVäre  der  Antritt  am  1.  Sept.  eine  Neuerung 

gewesen,  so  müsste  das  vorhergehende  Konsulat  vorzeitig  abgebro- 
chen worden  sein.  Davon  weiss  aber  Dionys  nichts.  Vielmehr  geht 

aus  VI,  48,  3  hervor,  dass  die  Konsuln  von  260  ihr  volles  Jahr 

regierten  und,  wie  üblich,  ganz  kurz  vor  Ablauf  desselben  die  Wahlen 

ansetzten :  xouxwv  5e  y£vo{j,£V(üv  ol  |ji£v  vnaxoi  —  xccl  yap  r^v  ßpa^u; 

6  XgCTCOHEvo;  ccuTolq  Ixi  xf^g.  a^'/f^^  XP°''°S  —  rJixEpav  £axr^aav  dpxaip£<3:(I)v. 
Der  Antrittstag  Kai.   Sept.    ist   somit   nicht    erst    261    aufge- 

429)  Aus  der  Notiz  des  Dionys  V,  57,  5  zu  254  Varr.,  wonach  der  eine  Kon- 
sul am  3.  Tag  nach  den  römischen  Spielen  starb,  und  der  andere  „die  noch 

übrige  kurze  Zeit"  allein  im  Amt  blieb,  wird  gewöhnlich  geschlossen:  da  die 
ludi  Romani  im  Se))tember  gefeiert  wurden,  so  muss  der  Amtswechsel  damals 
etwa  in  den  Oktober  gefallen  sein  (Mommsen,  R.  Chr.  87.  Unger  St.Ae.  107. 
Hartmann  233.  Matzat  1,  249).  Allein  die  ludi  Romani  waren  in  der  älteren  Zeit 
nicht  an  ein  bestimmtes  Kalenderdatum  gebunden,  sondern  wurden  jeweils 
gegen  Schluss  des  Amtsjahrs  gefeiert,  also,  wenn  dieses  Kai.  Mart.  endigte, 
etwa  im  Februar.  (Holzapfel  Phil.  48.  1889  S.  370.) 
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kommen,  sondern  hat  schon  vorher  bestanden.  Es  fragt  sich  nun, 

wo  der  Uebergang  von  Kai.  Hart,  zu  Kai.  Sept.  anzunehn)en  ist. 

Welche  Störung  hat  die  Aenderung  des  Termins  hervorgerufen? 

Da  ein  Interregnum  jn  republikanischer  Zeit  zum  erstenmal  nach 
271  Varr.  eintrat  (Dian.  VIII  90..  Unger  St.Ae.  9G),  so  wird  man 

an  eine  Amtsverkürzung  zu  denken  haben.  Eine  solche  wird  denn 

auch  fürs  Jahr  256  berichtet  von  Dionys  (V,  70,  4.  72,  3) :  Von 

den  zwei  Konsuln  des  Jahres  wird  der  eine,  T.  Larcius,  zuni  Dik- 
tator ernannt;  nachdem  er  die  ihm  zugefallenen  Aufgaben  glücklich 

gelöst,  lässt  er  wieder  Konsuln  wählen  und  legt  das  Amt  nieder, 

ehe  die  Frist  abgelaufen  war  (V,  77,  1 :  rcplv  r^  Tcavta  x6v  xf^;  s^ou- 

aias  sx'iiXyjpöaa'.  ypo'^ov  ujiaxou;  aTcoost^a;  änid'zzo  xijv  apyr^v).  Da 
nun  die  Vollmacht  des  Diktators  jedenfalls  nicht  über  das  Amts- 

jahr des  ihn  bestellenden  Konsuls  hinausging  (Mommsen  St,  R.  II, 

144),  so  muss  der  Rücktritt  des  T.  Larcius  und  demzufolge  der 
Antritt  der  unter  seinem  Vorsitz  gewählten  Konsuln  vor  Kai.  Mart. 

stattgefunden  haben.  Das  Jahr,  in  dem  zum  erstenmal  ein  Dikta- 

tor funktionierte,  ist  somit  als  dasjenige  zu  betrachten,  das  ver- 
kürzt wurde  und  durch  das  der  Antrittstermin  sich  auf  Kai.  Sept. 

zurückschob.  Dies  scheint  bestätigt  zu  werden  durch  eine  in  ihrem 

ersten  Teil  allerdings  korrumpierte  Notiz  des  Lydus  (de  mag.  I,  38) : 

jcpöxos  S'.xxaxwp  Tixo;  Mapxcos  (corr.  Aapxco?),  6  xabq  Tcpwxou;  uTiaxou; 

Ttxov  xa:  BeXsp'.ov  oc\)%-'.q  TCpoayaywv  axaaews  5s  yevo^svyj;  xat  xöv 

ÖTiaxwv  dvaxwprjaavxwv  6  Stxxaxwp  exepoo?  dvx'  £xe:v(i)V  TiposßdXsxo 
xaXIvSat;  S£7üX£{ißpcac$.  Daraus  darf  wohl  im  Zusammenhalt 

mit  Dionys  geschlossen  werden,  dass  nach  der  Ueb erlief erung  in  dem 

Jahr,  in  dem  der  erste  Diktator  T.  Larcius  ernannt  wurde,  das  Amts- 
jahr vorzeitig  abgebrochen  und  für  die  nächsten  Konsuln  Kai.  Sept.  als 

Antrittstag  bestimmt  wurde.  Nun  waren  allerdings  über  das  Jahr, 

in  dem  die  Diktatur  eingeführt  wurde,  nicht  alle  Quellen  einig 

(Livius  II,  18,  4  sed  nee  quo  anno  .  .  .  nee  quis  primum  dictator 

creatus  sit,  satis  constat.  apud  veterrimos  tarnen  auctores  T.  Lar- 
cium  dictatorem  primum,  Sp.  Cassium  magistrum  equitum  creatos 

invenio).  Livius  erwähnt  die  Diktatur  des  Larcius  unter  dem  Jahr 
253,  Dionys  unter  256.  In  beiden  Jahren  war  Larcius  Konsul. 

Offenbar  stand,  wie  die  begleitende  Erzählung  bei  Dionys  zeigt, 

die  Ueberlieferung  in  dem  Punkt  fest,  dass  T.  Larcius  als  zeitiger 

Konsul  zum  Diktator  gemacht  wurde;  ob  aber  in  seinem  ersten  oder 

zweiten  Konsulat,  wurde  in  den  alten  Annalen  verschieden  ange- 
nommen. Da  Dionys  von  einer  Unsicherheit  nichts  erwähnt,  so 

scheint  er,  der  sich  mit  der  ältesten  Geschichte  genauer  als  Livius 
Leuze,  Die  rumische  Jahrz&blung.  23 
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befiisst  bat,  überwiegende  Gründe  für  die  ZuNveisung  an  das  zweite 

Konsulat  gehabt  zu  haben.  Auch  ist  zu  beachten,  was  Ed.  Scliwartz 

R.  E.  V,  050  hervorhebt,  dass  Livius  ̂ Motivierung  auf  das  Jahr 

des  Dionys,  nicht  auf  sein  eigenes  passt,  und  ihre  Spitze  nicht  ge- 

gen die  chronologische  Difl'erenz,  sondern  gegen  die  Behaujjtung 
richtet,  dass  Valerius  der  erste  Diktator  gewesen  sei.  Deswegen 

habe  ich  die  Datierung  des  Dionys  angenommen,  ohne  damit  eine 

definitive  Entscheidung  geben  zu  wollen.  Der  somit  wahrscheinlich 

257  aufgekommene  Termin  Kai.  Sept.  blieb  bestehen  bis  271. 

Triumphdatum:  268  .. .  Kai.  .Tun.  Schlacht  am  See  Regillus  :  258  Id. 

Quinct.  nach  Dion.  VI,  13  (Liv.  II,  42,  5).  —  Die  Summe  der 
durch  die  27  Kollegien  245 — 271  absorbierten  Kalenderjahre 
beträgt,  da  ein  Kollegium  um  ein  halbes  Jahr  verkürzt  wurde, 

26V2  Jahre. 
272—2  74  Varr. :  wahrscheinlich  Id.  Sept.  Die  Kon- 
suln von  271  brachten  nach  Dion.  _YXIIi  90  die  Wahlen  der  Nach- 

folger nicht  zustande.  Ob  die  unter  dem  zweiten  Interrex  Sp.  Lar- 
cius  gewählten  Konsuln  sogleich  am  Wahltag  antraten  oder  bis  zu 

den  Iden  warteten,  ist  nicht  überliefert.  Da  das  sofortige  Antreten  die 

Ausnahme  gebildet  zu  haben  scheint,  ist  mit  mehr  Wahrscheinlich- 
keit das  letztere  anzunehmen. 

27  5—291  Varr.:  Kaj.  Sext.  Im  Jahr  274  fiel  der  eine 
Konsul  in  der  Schlacht,  der  andere  wurde  verwundet  und  legte  des- 

halb das  Konsulat  nieder.  Dies  geschah  nach  Dionys  (IX,  13: 

Sueiv  Ixe  |xy]vü)v  elq  xov  evcauocov  '/j^ö'io'i  Xe'.;co[ji£vwv)  zwei  Monate  vor 
Ablauf  des  Amtsjahrs,  also  um  Id.  Quinct.  Der  zweite  Interrex 

hielt  die  Wahlen  ab  (Dion.  IX,  14).  Die  gewählten  Konsuln  war- 
teten offenbar  bis  Kai.  Sext.  Denn  dieses  Datum  wird  für  278 

von  Dion.  IX,  25  und  für  291  von  Liv.  III  6  (Kai.  Sext,  ut  tunc 

prineipium  anni  agebatur,  consulatum  ineunt)  als  Antrittstermin  ge- 
nannt; es  wird  aber  zwischen  275  und  291  kein  Ereignis  erwähnt, 

das  eine  Aenderung  hätte  herbeiführen  können.  Triumphdaten : 
279  Kai.  Mai.,  280  Id.  Mart.  Schlacht  an  der  Cremera :  277  Id.  Febr. 

nach  Ovid  fast.  II  195.  Die  andere  Version,  die  der  Cremera- 

schlacht  dasselbe  Datum  (18.  Juli)  gibt  wie  der  Alliaschlacht,  be- 

ruht schwerlich  auf  „besser  beglaubigter  Ueberlieferung"  (Mommsen 
R.  Chr.  90  A.  128),  sondern  auf  der  Absicht,  die  beiden  Unglücks- 

tage auf  dasselbe  Datum  zu  setzen.  Holzapfel  138,  G  hält  mit 

Recht  das  Ovidische  Datuu^  für  vertrauenswürdiger;  aber  den  an- 
deren Ansatz  auf  eine  abweichende  Ansicht  der  Annalisten  über 

das  damals  herrschende  Antrittsdatum  zurückzuführen   und  daraus 
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auf  ein  Schwanken  der  Uebeilieferung  über  die  Antrittsterminc  der 

älteren  Zeit  zu  schliessen,  ist  unnötig. 
292—302  Varr.:  II L  Id.  Sext.  Die  Konsuln  von  291  Varr. 

starben  beide  an  der  Pest,  elie  das  Amtsjahr  zu  Ende  war.  Die 

Ei)idemie  Hess  die  Staatsgeschüf'te  in  den  Hintergrund  treten  und 
so  verzögerte  sich  die  Bestellung  neuer  Oberbeamten.  Xach  einem 

längeren  Interregnum  (Liv.  III,  8:  aliquot  Interregna ;  s.  Anm.  432) 
wurden  wieder  Konsuln  gewählt:  P.  Valerius  Publicola  tertio  die, 

quam  Interregnum  inierat,  consules  creat  L.  Lucretium  Tricipitinum 
et  T.  Veturium  Geminum.  ante  diem  tertium  idus  Sextiles  consu- 

latum  ineunt.  Hier  liegt  oftenbar  ein  Fall  vor,  wo  die  Konsuln 

sogleich  am  Tag  der  Wahl  antraten  (monströs  ist  die  Vermutung 

Matzats  I  253),  und  da  für  die  folgenden  Jahre  keine  Aenderung 

berichtet  wird,  so  ist  dieses  Datum  bis  302  als  Antrittstermin  bei- 

zubehalten (s.  S.  341  f.).  Triumphdaten :  295  . . .  Non.  Mai.  und  IV  Id. 

Mai.,  296  Id.  Sept.  Letzterer  Triumph  ist  von  dem  Diktator  Cin- 

cinnatus  gefeiert  worden,  der  kurz  nach  Beginn  des  Amtsjahrs  er- 
nannt wurde  und  nur  16  Tage  Diktator  blieb  (Liv.  III,  29).  Gegen 

Unger  St.Ae.  114.  Kai.  295  vgl.  Lange,  de  diebus  30.  —  Die  Zeit- 

dauer der  32  Kollegien,  die  von  272—301  Varr.  regierten  (zu  den 
30  Varronischen  sind  die  2  Diodorischen  296/7  und  297/8  zu  ad- 

dieren), beträgt,  da  der  Antrittstag  durch  die  verschiedenen  Ver- 
schiebungen um  Y2  Monat  zurückwich,  31  Jahre  IIV2  Monate;  dies 

zu2672  Jahren  (s.  S.  354)  addiert  ergibt :  58  Jahre  57»  Monate. 

303  und  304  Varr.:  Id^Iai.  Die  Konsuln  von  302,  P. 

Sestius  und  T.  Menenius,  mussten  sich  eine  Verkürzung  ihrer  Amts- 

zeit um  drei  Monate  gefallen  lassen.  Sie  waren  III  Id.  Sext.  an- 

getreten. Im  Anfang  des  nächsten  Frühjahrs  kamen  die  zum  Stu- 
dium griechischer  Gesetze  ausgeschickten  Gesandten  zurück  (Dion. 

X,  54).  Darauf  verlangten  die  Volkstribunen,  die  Konsuln  sollten 

sofort  dem  Beschluss  des  Senats  entsprechend  die  Gesetzgeber  er- 
nennen. Die  Konsuln  aber  hätten  die  Sache  gern  bis  lum  Ablauf 

ihres  Amtsjahrs  hinausgezogen  (Dion.  X,  54,3:  oux  i^toüvtss  ird 

xfj;  auxwv  ap^^j;  zaxaXüaat  ty]v  aptaioxpattav).  Sie  erklärten,  sie 
müssten  zuerst  die  neuen  Konsuln  wählen  lassen,  sie  wollten  dies 

aber  früher  als  sonst  üblich  tun.  Dies  geschah  auch:  npo^vnsc, 

apyjxipioLcx.  TroXXo)  xa//.ov  9}  lo:;  Tipoxspo:^  Id-o^  r^v  uTzaxou;  d7:£5£:^av 

'AtctwIOv  KXauotov  Y.cd  Tixov  Fevux'.ov.  Als  aber  die  Konsuln  gewählt 
waren,  erklärten  Sestius  und  Menenius,  sie  könnten  nun  in  ihrem 

Amtsjahr  kernen  so  entscheidenden  Schritt  tun,  weil  sie  dadurch 
in  die  Rechte  ihrer  Nachfolger  eingreifen  würden.     Aber  ihr  Trick 

23 * 
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gelang  nicht.  Die  Volkstribunen  gewannen  die  designierten  Kon- 

suln (Dion.  X,  54,  G:  ou-w  ir^v  s^cja^av  Tüapt-.Xr^'^oxa;)  für  sich  und 
bewogen  sie  zu  der  Erklärung,  dass  sie  freiwillig  zu  gunsten  der  zu 
wählenden  Gesetzgeber  auf  das  Konsulat  verzichten  wollen.  Damit 
war  dem  Sestius  und  Menenius  der  Vorwand  —  die  Rücksicht  auf 

die  consules  designati  —  genommen;  sie  konnten  nun  nicht  mehr 
dem  Verlangen  ausweichen,  die  Wahlen  der  Gesetzgeber  sofort  noch 

innerhalb  ihres  Amtsjahrs  anzuberaumen.  Zum  Ersatz  für  die  Ver- 
kürzung des  Amtsjahrs  wurde  Sestius  {Menenius  war  krank)  unter 

die  Dezemvirn  gewühlt,  ebenso  die  designierten  Konsuln,  die  auf 
ihr  Konsulat  verzichtet  hatten.  Dass  die  Dezemvirn  Idibus  Maus 

ihr  Amt  antraten,  geht  aus  Liv.  III  ü6.  38.  Dion.  X  59  hervor. 

Das  zweite  DezemvirnkoUegium,  ebenfalls  Id.  Maus  antretend,  trat 
nach  x\blauf  eines  Jahres  nicht  zurück,  sondern  hielt  sich  nach  der 

Erzählung  bei  Livius  und  Dionys  noch  länger  als  ein  Jalir  wider- 
rechtlich im  Amt  (s.  S.  324). 

305-3  10  Varr.:  z  wis  c  h  e  n  XVII  Kai.  Sept.  und  Kai. 

0  c t.,  wahrscheinlich  Kai.  Sept.  An  welchem  Kalender- 

tag die  nach  dem  Rücktritt  der  Dezemvirn  gewählten  Konsuln  Va- 
lerius  und  Horatius  antraten,  ist  nirgends  überliefert.  Wir  müssen 

von  einer  späteren  Angabe  rückwärts  schliessen.  Für  M.  Geganius 

T.  Quinctius  311  Varr.  ist  der  Antrittstag  Id.  Dez.  bezeugt  (Dion. 

XI,  G3).  Ihre  Vorgänger  L.  Papirius  L.  Sempronius  sind  nicht 
consules  suffecti  gewesen,  sondern  haben  ein  volles  Jahr  regiert 

(s.  S.  191.  269).  Sie  müssen  also  ebenfalls  Id.  Dec.  angetreten 

sein.  Ihrem  Amtsantritt  voran  geht  ein  Interregnum  von  unbe- 
kannter Dauer  (Liv.  IV,  7,  7:  contentio,  consulesne  an  tribuni  mi- 

litum  crearentur,  in  interregno  rem  dies  complures  tenuit).  Vor 

diesem  Interregnum  liegt  die  Amtsführung  der  ersten  Militärtri- 
bunen, die  nach  Dionys  XI  62  nur  73  Tage  dauerte  (Liv.  IV,  7: 

tertio  mense  quam  inierunt  honore  abiere).  Der  Amtsantritt  der 

Militärtribunen  kann  somit  n i c h t  später  als  in  der  zweiten 

Hälfte  des  September  stattgefunden  haben.  Der  Antritts- 
tag der  Militär tribunen  muss  aber  auch  schon  für  Valerius  und 

Horatius  angenommen  werden,  da  für  die  Zwischenzeit  keine  Stö- 

rung bezeugt  ist.  Auch  diese  können  somit  nicht  später  als  Aus- 
gangs September  angetreten  sein.  Eine  Frübgrenze  gewinnen  wir 

durch  ihre  Triumphdaten:  Id.  Sext.  und  XVII  Kai.  Sept.  Darnach 

kann  ihr  Amtsjahr  nicht  vor  XVII  Kai.  Sept.  geendigt,  also  auch 

nicht  vor  diesem  Kalendertag  begonnen  haben.  Livius  sagt  III, 

55,  1:  per   interregem    deinde  consules  creati  L.  Valerius  M.  Ho- 
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ratius,  qiii  extemplo  magistratuin  occepcrunt.  Dürfte  aus  dem  ex- 
templo  geschlossen  werden,  dass  sie  am  Wahltag  antraten,  so  wären 

die  Kaienden  und  Iden  ausgeschlossen.  Allein  exteni])!©  magistra- 
tum  occipere  bezeichnet  nicht  notwendig  den  eintritt  am  Wahltag 

selbst,  sondern  nur  überhaupt  den  beschleunigten  (vgl.  Liv.  V,  11, 

11:  populum  Romanum  tribunos  creasse,  qui  non  Id.  Dcc.  die  sol- 
lemni,  sed  extemplo  Kai.  Oct.  magistratum  occiperent.  Lange,  de 

dieb.  8.  Mommsen  R.  St.  R.  I^  592,  3).  Der  Antrittstag  Kai.  Sept. 
würde  zu  dem  Bericht  über  die  Militärtribunen  von  310  sehr  gut 

passen:  73  Tage  führen  von  Kai.  Sept.  gerade  auf  Id.  Nov.;  für 

das. Interregnum  und  die  von  Livius  erwähnte  contentio  bleibt  dann 
ein  Monat. 

Mommsen  (R.  Chr.  92)  hat  für  305— 310  Id.  Dec.  als  Antritts- 
termin angenommen  und  die  meisten  sind  ihm  darin  gefolgt.  Das 

Motiv  zu  dieser  Ansetzung  lag  in  der  Erzählung  des  Livius,  nach 

der  Abdankung  der  Dezemvirn  seien  zuerst  die  Volkstribunen,  dar- 
auf, offenbar  unmittelbar  nachher,  die  Konsuln  ernannt  worden; 

„da  nun  der  Amtsantritt  der  Tribunen  bekanntlich  am  10.  De- 

zember erfolgte,  müssen  die  Konsuln  an  dem  nächsten  darauf  fol- 

genden zum  Amtsantritt  geeigneten  Tag,  also  am  13.  Dez.,  ange- 

treten sein."  Der  Fehler  dieser  Argumentation  liegt  in  dem  Wort 

„bekanntlich".  Viel  vorsichtiger  drückt  sich  Mommsen  selber  im 

R.  St.R.  I^  604  aus:  „Bei  dem  gänzlichen  Schweigen  der  Quellen 
über  Unterbrechungen  in  der  Reihe  der  tribunizischen  Kollegien 

nach  der  durch  das  Dezemvirat  veranlassten  ist  es  glaublich,  dass 

der  für  das  6.  und  7.  Jahrb.  d.  St.  beglaubigte  Antrittstag,  der 
10.  Dez.,  hinaufreicht  eben  bis  zu  dem  Dezemvirat,  also  bis  zum 

Jahr  305  Varr."  Zum  erstenmal  ist  der  10.  Dez.  bezeugt  für  569 
Varr.  (Liv.  39,  52) ;  der  Schluss,  dass  dieser  Termin  scbon  seit  305 

gegolten,  ist  lediglich  ein  argumentum  ex  silentio.  Ist  ein  solches 

ohnehin  nie  ganz  stringent.  so  kommt  hier  noch  hinau,  dass  für 

462 — 535  Varr.  überhaupt  jede  ausführlichere  Erzählung  fehlt,  von 
der  wir  solche  Notizen  erwarten  könnten,  ferner  dass  Livius  nicht 

einmal  für  das  konsularische  Amtsjahr  alle  Aenderungen  vollstän- 

dig angegeben  hat;  dass  er  dem  Wechsel  der  tribunizischen  Amts- 
jahre noch  weniger  Beachtung  schenkte  als  dem  der  konsularischen, 

ist  leicht  erklärlich.  Mit  Recht  haben  deshalb  schon  Schwegler 

RG.  m,  69,4  und  Unger  St.Ae.  118  betont,  dass  aus  dem  in  den 
letzten  Jahrhunderten  geltenden  Termin  kein  sicherer  Rückschluss 

aufs  Jahr  305  gezogen  werden  dürfe  ̂ ^°).     Für   305  ist  also    nicht 

430)  Dass  Verschiebungen  des  tribunizischen  Antrittstags  vorkamen,  scheint 
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der  tribunizisclie  Antritt  der  sichere  Punkt,  von  dem  aus  der  kon- 

sularische zu  bestimmen  ist;  vielmelir  ergibt  sich  umgekehrt  "aus  dem 
anderweitig  gewonnenen  Datum  des  konsularischen  Antritts,  dass 
die  Tribunen  nach  dem  Sturz  des  Dezeravirats  im  Sextilis  angetreten 

sein  müssen.  Lediglich  die  auf  ein  unsicheres  Fundament  basierte 

Ansetzung  des  konsularischen  Amtsneujahrs  für  305 — 310  auf  Id. 
Dec.  hat  Mommsen  beim  Jahr  310  in  die  von  ihm  selbst  (R.  Chr.  93) 

nachdrücklich  hervorgehobene  Schwierigkeit  verwickelt,  aus  der 

er  sich  nicht  anders  zu  helfen  wusste  als  durch  die  ganz  unwahr- 
scheinliche Annahme  eines  wahren  Rattenkönigs  von  Fälschungen 

und  „unverzeihlichen  Lügen",  der  sich  hier  in  die  Annalen  einge- 
schlichen haben  soll.     (Vgl.  dazu  oben  S.  191  A.  243.) 

Für  die  Zeitdauer  der  Kollegien  von  302 — 309  ergibt  sich  somit 
nach  den  Andeutungen  der  Quellen  folgendes :  Das  Amtsjahr  302 

dauerte  nur  9  Monate,  das  ganze  Dezemvirat  3  Jahre  3'/2  Monate; 
die  5  Konsulate  305 — 309  Varr.  sind  =  5  Kalenderjahren.  Sunmie: 
9  Jahre  ̂ 2  Monat;  dies  zu  58  J.  5V2  M.  (s.  S. 355)  addiert  ergibt  als 

Gesamtdauer  der  Varr.  Amtsjahre  245 — 309  einschl.:  67  Jahre 
6  M  0  n  a  t  e. 

311—320  Varr.:  Id.  Dez.  Der  für  311  Varr.  durch  Dion. 

XI  63  bezeugte  Antrittstag  ist  schon  im  Jahr  vorher  mit  dem  Kon- 
sulat des  L.  Papirius  und  L.  Sempronius  aufgekommen,  das  in  der 

Fabischen,  Polybischen  und  Varronischen  Jahrtabelle  ausgelassen 

und  nur  in  der  Pisonisch-Dionysischen  mitgezählt  ist.  Triumph- 
daten: 311  Non.  Sept.,  317  Id.  Sext. 

321—326  Varr.:  (Frühjahr?)  Gewöhnlich  wird  Id.  Dez. 
als  Antrittstag  für  die  ganze  Zeit  von  311 — 352  angenommen,  weil 

er  für  311,  331  und  352  bezeugt  ist.  Allein  es  sind  dabei  ver- 
schiedene Störungen  des  regelmässigen  Wechsels  nicht  beachtet 

worden:  Nach  319  Varr.  regierten  wahrscheinlich  zuerst  Militär- 
tribunen eine  kurze  Zeit,  dann  Konsuln  (s.  S.  269);  zwischen  326 

und  327  Varr.  ist  ein  Konsulat  ausgeworfen,  das  vielleicht  ein 

verkürztes  war  (s.  S.  325);  zwischen  333  und  334  Varr.  lag  ein 

langes    Interregnum,    zwischen   340  und  341  Varr.    eines    von    un- 

mir  die  Notiz  des  Livius  X,  47,  1  zu  461  Varr.  zu  beweisen:  exacto  iam  anno 

novi  tribuni  plebis  magistratuiu  inierant,  iisque  ipsis,  quia  vitio  creati  erant, 

quinque  post  dies  alii  siittecti.  Denn  nach  Analogie  der  konsularischen  Annui- 
tät (Mommsen  R.  St.R.  P  603)  ist  zu  erwarten,  dass  die  nach  einem  vorzeitig 

abdankenden  Kollegium  Gewählten  vom  Tag  ihres  eigenen  Antritts  an  ein 

ganzes  Kalenderjahr  im  Amt  bleiben  durften.  Der  von  Livius  gebrauchte  Aus- 

druck suft'ecti  (von  ihm  auch  IV,  7,  11  auf  die  Konsuln  Papirius  und  Sempro- 
nius fälschlich  angewendet)  ist  nicht  massgebend. 
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bekannter  Dauer.  Der  Antrittstennin  niuss  also  Öfters  gewecliselt 
haben.  Durch  die  kurze  Amtszeit  der  Militärtribunen  von  320  dürfte 

er  von  Id.  Dez.  auf  ein  Datum  im  Frühjahr  gekommen,  hierauf 

durch  das  verkürzte  Amtsjahr  zwischen  32G  und  327  wieder  auf 

Id.  Dez.  gebracht  worden  sein,  so  dass  sich  diese  beiden  ver- 

kürzten Amtsjahre  gerade  zu  einem  Kalenderjahr  ergänzten  *"). 
Schlacht  am  Berg  Algidus:  323,  17.  Juni  nach  Ovid  fast.  VI.  721. 

327—3  33  Varr.:  Id.  Dez.,  für  331  als  Antrittstag  bezeugt 
durch  Liv.  IV,  37,  3. 

334—340  Varr.:  zwischen  Id.  Q  u  i  n  c  t.  und  Id.  Dez. 
Nach  Schluss  des  Jahres  333  Varr.  trat  ein  über  6  Monate  langes 

Interregnum  ein.  Liv.  IV,  43,  8:  cum  maior  ])ars  insequeatis  anni 

per  novos  tribunos  plebi  et  aliquot  interreges  certaminibus  extracta 

esset,  postremo  L.  Papirius  Mugillanus  proditus  interrex  etc.  Dieser 
letzte  Interrex  brachte  einen  Kompromiss  zwischen  den  strdtenden 
Parteien  zustande,  auf  Grund  dessen  die  Volkstribunen  dann  wieder 

die  Wahl  von  Konsulartribunen  statt  Konsuln  zuliessen  *^ 
341—352  Varr.:  Id.  Dez.  Nach  Ablauf  des  Jahrs  aiO  trat 

ein  Interregnum  ein,  über  dessen  Dauer  Livius  IV,  50,  8  keine  An- 
gabe macht.  Da  für  352  der  13.  Dez.  durch  Liv.  V,  9,  3  bezeugt 

ist  und  zwar  als  sollemnis  ineundis  magistratibus  dies,  und  da  für 

340—352  keine  Störung  überliefert  ist,  so  muss  durch  das  Inter- 
regnum nach  340  der  Amtsantritt  wieder  auf  Id.  Dez.  gekommen 

sein.  Die  Interregna  nach  333  und  nach  340  hätten  sich  danach 

gerade  zu  einem  Kalenderjahr  ergänzt.  (Vgl.  Matzat  I,  155.  Gegen 

Soltaus  Einwand  R.  Chr.  299  vgl.  Fränkel  33.  Plew  657.) 

431)  Sollte  die  S.  269  versuchte  Erklärung  nicht  richtig,  also  füi  die  Mili- 
tärtribunen von  320  keine  besondere  Amtszeit  vor  dem  Konsulat  anzusetzen  sein, 

80  dürfte  das  zwischen  326  und  327  ausgefallene  Konsulat  als  volleä  genom- 
men und  für  die  ganze  Zeit  von  311  bis  333  Id.  Dez.  angesetzt  werden.  Für 

die  Gesamtrechnung  ergibt  dies  keinen  Unterschied. 
432)  Man  mag  die  Einzelheiten  des  Livianischen  Berichts,  insl«sondere 

die  gegen  die  Interregnenwahl  gerichtete  tribunizische  Intercession,  mit  Momm- 
sen  R.  Chr.  97  f.  als  spätere  Ausmalung  verwerfen;  aber  dies  nötigt  nieht,  auch 
die  Zeitangabe  (maior  pars  anni)  und  den  Namen  des  wahlleitenden  Interrex 
als  gefälscht  zu  betrachten.  Dies  machen  mit  Recht  gegen  Mommscn  geltend 
Matzat  I  208,  Lange  de  dieb.  22,  6.  Ganz  verfehlt  ist  es  aber,  we»n  Lange 

hier  eine  Ausnahme  von  der  Regel  zulassen  will,  dtiss  die  im  Interregnum  Ge- 
wählten ein  ganzes  Jahr  regierten.  Das  ist  eine  Inkonsequenz,  durth  die  er 

ebenso  wie  durch  die  S.  341  erwähnte  den  Gegnern  seiner  im  Prinzip  richtigen 
Interregnentheorie  eine  willkommene  Waffe  geliefert  hat  (s.  Unger  im  Phil. 

Suppl.  IV.  315).  —  Zu  der  Bedeutung  von  aliquot  (eine  ziemliche  Anzahl)  vgl. 
Liv.  III  8.  VII  2.  XL  51  und  Unger  St.Ae.  109,  1. 
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353 — 35  5  Varr. :  Kai.  Oct.  Nach  dem  vorzeitigen  unfrei- 

willigen Rücktritt  der  Konsulartribunen  von  352  traten  die  Nach- 

folger Kai.  Oct.  ins  Amt  (Liv.  V,  9,  8).  —  Die  seit  310  Varr.  ein- 
getretenen Verschiebungen  ergeben  für  die  Zeitdauer  der  Kollegien 

folgendes  Resultat:  Das  Militärtribunat  von  310  dauerte  zusammen 

mit  dem.  folgenden  Interregnum  3^2  Monate;  die  von  Varro  ge- 
zählten 41  Kollegien  von  311 — 351  sind  =  41  Kalenderjahren; 

dazu  kommt  aber  das  Konsulat  des  Papirius  und  Sempronius  (zwi- 
schen 310  und  311),  sowie  das  mit  dem  kurzen  Militärtribunat  von 

320  zusammen  Ein  Jahr  ergebende  Konsulat  des  Quinctius  und 

Sempronius  (zwischen  326  und  327),  sodann  2  Interregnen  mit  zu- 

sammen 1  Jahr,  endlich  das  Kollegium  von  352  mit  9^/2  Monaten 
und  die  zwei  vollen  Jahre  353  und  354.  Somit  sind  von  Anfang  310 
bis  Ende  354  Varr.  verflossen :  47  Jahre  1  Monat.     Dies  zu  67  J. 

6  M.  (s.  S.  358)    addiert  ergibt  für  245—354  Varr.:    114  Jahre 
7  Monate. 

35  6  und  357  Varr.:  zwischen  Kai.  J  u  n.  und  Kai. 

Oct.  Die  Eponymen  von  355  wurden  nach  Plutarch  Cam.  2  we- 

gen schlafier  Kriegführung  ([iaXaxwg  TioXiopxeiv  Soxoövts;)  zu  vor- 
zeitigem Rücktritt  genötigt.  Das  Jahr  356  muss  also  mit  einem 

etwas  früheren  Tag  als  Kai.  Oct.  begonnen  haben.  Eine  Frühgrenzo 

ergibt  sich  durch  folgende  Angabe:  Kurz  vor  Schluss  des  Jahrs  356 

(vgl.  Liv.  V,  16,  1)  trat  der  Albanersee  über  seine  Ufer,  was  nach 

Dion.  XII,  10  Tis.pl  TTjV  stictoXt^v  xoO  xuvo^  geschah,  also  gegen  Ende 

Juli  (julianischen  Kalenders).  Der  Amtswechsel  muss  also  (in  Berück- 
sichtigung der  möglichen  Differenz  zwischen  jul.  und  altröm.  Datum, 

s.  S.  362  f.)  zwischen  Kai.  Jun.  und  Kai.  Oct.  angenommen  werden. 

3  58 — 360  Varr.:  Herbst.  Die  Eponymen  von  357  waren 
nicht  lang  im  Amt;  es  wurden  Fehler  bei  ihrer  Wahl  und  bei  der 

Abhaltung  der  Latinerfeier  entdeckt  (Liv.  V,  17,  2:  magistratus 

vitio  creatos  Latinas  sacrumque  in  Albano  monte  non  rite  conce- 
pisse.  unam  expiationem  eorum  esse,  ut  tribuni  militum  abdicarent 

se  magistratu,  auspicia  de  integro  repeterentur  et  Interregnum  inire- 
tur.  ea  ita  facta  sunt  ex  senatus  consulto.  interreges  tres  deinceps 

fuere).  Man  wird  annehmen  dürfen,  dass  diese  Kassierung  wegen 

fehlerhafter  Wahl  nicht  allzulang  nach  dem  Antritt,  wohl  noch  in 

demselben  Herbst  "^),  stattfand,  so  dass  das  Amtsjahr  357  nur  1 — 3 

433)  Holzapfel  114  lässt  das  Kollegium  357  Varr.  vom  Herbst  bis  in  den 
Frühling  im  Amt  sein,  weil  er  der  Ansicht  ist,  die  Latinerfeier  habe  immer 
um  die  Frühlingsnachtgleiche  stattgefunden.  Allein  die  Feier  war  nicht  nach 
Naturzeit  fixiert,  sondern  richtete  sich  nach  dem  antritt  der  Oberbeamten  und 
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Monate  dauerte,  und  der  Antritt  der  Eponymen  von  358  ebenfalls 

im  Herbst,  sehr  bald  nacii  dem  der  Eponymen  von  357  erfolgte  '*•'"). 
361  und  362  Varr.:  Herbst.  Als  Nachfolger  der  Epo- 

nymen von  360  wurden  zuerst  Valerius  und  Cornelius  gewählt; 
diese  mussten  aber  wegen  fehlerhafter  Waid  abdizieren,  ohne  Zweifel 

fast  unmittelbar  nach  dem  Antritt  (s.  S.  269).  Infolge  davon  dürfte 
der  Antritt  des  Lucretius  und  Sulpicius  etwa  einen  halben  Monat 

später  als  der  des  Valerius  und  Cornelius  zu  setzen  sein. 
363  und  364  Varr.:  Kai.  Q  u  i  n  c  t.  Die  Konsuln  von 

362  wurden  von  der  in  Rom  herrschenden  Epidemie  erfasst  und 

dankten  deshalb  ex  senatus  consulto  vorzeitig  ab.  Ihre  vom  dritten 

Interrex  gewählten  Nachfolger  traten  Kai.  Quinct.  an  (Liv.  V,  31. 

32),  ebenso  auch,  da  keine  Störung  berichtet  wird,  die  Eponymen  von 

364,  was  zum  Datum  der  AUiaschlacht  (18.  Quinct.)  passt,  da  diese 
nach  den  Annalen  sehr  bald  nach  dem  Amtsantritt  stattfand. 

Die  Verschiebungen  seit  355  ergeben  folgende  Zeitberechnung: 

355  beginnt  Kai.  Oct.  und  der  Amtswechsel  vollzieht  sich  in  den 
folgenden  Jahren  immer  im  Hochsommer  oder  Herbst.  Dabei  ist 

aber  zu  beachten,  dass  der  Beginn  von  357  und  358  in  einen  und 

denselben  Herbst  fällt.  Es  sind  also  um  1  weniger  Kalenderjahre 

als  Varronische  Jahre  zu  zählen.  (Ebenso  fällt  der  Antritt  der 

beiden  Kollegien  Valerius  und  Cornelius,  Lucretius  und  Sulpicius 
in  denselben  Herbst;  diese  beiden  sind  aber  auch  bei  Varro  zu 

Einem  Jahr  zusammengefasst.)  Die  9  Varr.  Jahre  355  —  363  stellen 
also  nur  8  Kalenderjahre  dar,  ja  sogar,  da  der  mehrfach  wechselnde 

Antrittstermin  im  Lauf  dieser  Zeit  von  Kai.  Oct.  auf  Kai.  Quinct. 
zurückweicht,  nur  7  Jahre  9  Monate. 

Dies  zu  114  J.  7  M.  (s.  S.  360)  addiert  ergibt  als  Gesamtdauer 
der  durch  245 — 363  Varr.  bezeichneten  Zeit:  122  Jahre  4  Mo- 

nate. Diese  auf  Grund  der  überlieferten  Verschiebungen  gefundene 

Summe  entspricht  nun  aber  genau  dem  Intervall  zwischen  den  bei- 

sollte spätestens  vor  deren  Abgang  zum  Heere  gehalten  werden,  wie  Momm- 
sen  R.  F.  II  104  unter  Zustimmung  von  Matzat,  Unger  und  Soltau  aus  den 

Fragmenten  der  Latinerfesttafel  geschlossen  hat. 
434)  Zur  genaueren  Fixierung  des  Antrittstermins  für  358  und  359  wurde 

von  Mommsen  R.  F.  II,  111  Matzat  I,  141  Seeck  146  das  von  Moramsen  a.  a.  0. 

behandelte  Fragment  der  Latinerfesttafel  benützt.  Allein  die  Datierung  der 
von  Camillus  dictator  pr.  Kai.  Nov.  gehaltenen  Feier  auf  358  Varr.  ist  keineswegs 
sicher;  einleuchtender  ist  Ungers  (Kai.  303)  Beziehung  auf  364  Varr. :  Die  Kai. 
Quinct.  antretenden  Tribunen  hatten  wegen  der  Gallierkatastrophe  (18.  Juli) 
keine  Zeit  zur  Abhaltung;  deshalb  veranstaltete  sie  der  Diktator  Camillus  pr. 
Kai.  Nov.  Dass  die  Nachfolger,  die  Tribunen  von  365,  das  Fest  in  den  ersten 

Tagen  des  Sext.  oder  Sept.  feierten,  passt  zu  ihrem  Amtsantritt  um  Id.  Quinct. 
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den  anderweitig  ennittelten  chronologischen  Fixpunkten,  nUndich 

den  julianischen  Jahren  509  (Frühling)  für  den  Beginn  des  ersten 

aufgezeichneten  Konsulats  und  387  (Sonnuer)  für  den  Beginn  des 
Tribunats  der  3  Fal)icr  (s.  S.  349).  Es  scheint  demnach,  dass  die 

Ueberlieferung  keine  wesentlichen  Verschiebungen  übergangen  hat. 

Diese  Uebereinstimniung  darf  aber  auch  als  Bestätigung  für  die 

Riclitigkeit  der  hierbei  zugrund  gelegten  Interregnentheorie,  sowie 
für  die  Historizität  der  drei  nur  von  Diodor  überlieferten  Konsulate 

angesehen  werden.  Es  kann  nun  der  Versuch  gemacht  werden, 

für  die  Periode  vom  Beginn  der  Republik  bis  zum  gallischen  Brand 
die  Reduktion  auf  Julianische  Jahre  tabellarisch  zusammenzustellen. 

2.  Reduktioiistabelle  für  die  Jahre  245—364  Yarr. 

Die  Tabelle  ist  so  angeordnet,  dass  bei  den  einzelnen  Kolle- 

gien links  die  Jahreszahl  ab  Urbe  condita  nach  Fabischer,  Poly- 

bischer  und  Varronischer  Zählung,  rechts  das  Datum  des  Amts- 
antritts steht.  Aufgeführt  sind  im  allgemeinen  nur  die  Kollegien, 

die  für  Verschiebungen  in  Betracht  kommen;  für  die  nicht  aufge- 

führten ist  der  Amtsbeginn  leicht  durch  Subtraktion  von  dem  nächst- 
früheren in  der  Liste  genannten  zu  finden.  Von  der  Beisetzung 

der  Pisonisch-Dionysischen  sowie  der  Kapitolinischen  Jahreszahlen 

wurde  abgesehen;  jene  decken  sich  bis  311  Pol.  mit  den  Polyhia- 
nischen  und  sind  von  da  an  immer  um  eine  Einheit  höher  (312 

Pol.  =  313  Pis.),  diese  sind  von  Anfang  bis  zu  Ende  um  1  niederer 

als  die  Varronischen.  —  Zu  einer  genauen  Reduktion  auf  wahre 

Zeit  würde  allerdings  auch  eine  Umsetzung  der  römischen  Kalender- 
data auf  julianischen  Kalender  gehören.  Diese  Aufgabe  ist  aber 

m.  E.  nicht  mit  Sicherheit  lösbar,  da  über  den  Gang  des  altrömi- 
schen Kalenders  zu  wenig  Gewisses  bekannt  ist.  Ich  setze  deshalb 

die  altrömischen  Tagdata  neben  die  julianischen  Jahre;  dadurch, 

dass  ich  die  römische  Bezeichnungsweise  (z.  B.  Kai.  Mart.)  statt 

der  uns  geläufigen  (1.  März)  beibehalte,  möchte  ich  dem  Missver- 
ständnis vorbeugen,  als  dürften  die  Tagdaten  in  Julianischem  Sinn 

genommen  werden.  An  den  Matzatschen  Wandeljahrkalender  glaube 

ich  nicht,  auch  nicht  in  der  neuerdings  von  Beloch  und  Varese 

vertretenen  Form,  sondern  nehme,  im  Prinzip  übereinstimmend  mit 
Unger,  Holzai)fel  und  Soltau,  an,  dass  die  Römer  schon  in  früher 

Zeit  ihre  unvollkommene  Tetraeteris  von  1465  (statt  1461)  Tagen 

durch  gelegentliche  oder  periodisch  geregelte  Auslassung  von  Schalt- 

monaten in  Uebereinstimniung  mit  dem  Sonnenjahr  zu  bringen  such- 
ten.    Ist  dies  richtig,  dann  würde  sich  in  der  Regel  (abgesehen  von 
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ausserordentlichen  Störungen,  wie  sie  um  die  Zeit  der  lex  Acilia 

191  V.  Chr.  und  in  den  cäsarisclien  Bürgerkriegen  eintraten)  das 
unbekannte  julianisclie  Kalenderdatuni  für  ein  bestimmtes  Ereignis 
von  dem  dafür  überlieferten  oder  angesetzten  altrömischen  Datum 

(z.  B.  Kai.  Quinct.  für  den  Antritt  der  Eponymen  von  425  Varr.) 

nicht  allzuweit,  schwerlich  mehr  als  60  Tage  im  Maximum,  ent- 
fernen.    (Vgl.  auch  S.  371  a.  E.) 

Stadtjahr 

Fab.  Pol.  Varr. 

Amtsjahr Dauer 

245 
247 

256 
257 

272 
274 

275 
291 

292 
296 

297 — 
298 297 
299 — 
300 298 
304 302 
305 303 
306 304 
— 305 

307 306 
312 311 

313 312 
322 321 

323 322 
328 327 
329 — 

330 328 

337 335 
343 341 

344 342 
352 350 

855 353 
856 354 
858 856 

297 

298 
302 
308 
304 

305 
310 

311 
320 

321 
326 

327 

334 
340 

341 
349 

352 
353 
355 

L.  Junius  L.  Tarquinius 
P.  Valerius  M.  Horatius 

Kap.  Tempelweihe 
T.  Larcius  Q.  Cloelius 
A.  Sempronius  M.  Minucius 

271/2  Interregnum  (2  interreges) 
Q.  Fabius  C.  Julius 
M.  Fabius  Cn.  Manlius 

274/5  Interregnum  (2  int.) 
K.  Fabius  T.  Verginius 
P.  Servilius  L.  Aebutius 

291/2  Interregnum  (aliquot  int.) 
L.  Lucretius  T.  Veturius 
C.  Nautius  L.  Minucius 
X.  Y.  (Diodor  zu  ol.  82,  1) 
C.  Horatius  Q.  Minucius 
M.  Fabius  L.  Quinetius  (Diod.  XII,  3) 
M.  Valerius  Sp.  Verginius 
P.  Sestius  T.  Menenius 
Erstes  Dezemvirnkollegium 
Zweites  Kollegium,  legitimes  Jahr 
Tertius  annus  Xviralis 

304/5  Interregnum 
L.  Valerius  M.  Horatius 
Drei  Konsulartribunen 

Interregnum 
L.  Papirius  L.  Sempronius 
M.  Geganius  T.  Quinetius 
Drei  Konsulartribunen 
C.  Julius  III  L.  Verginius  II 
Drei  Konsulartribunen 
A.  Cornelius  T.  Quinetius 
L.  Quinetius   A.  Sempronius   (Diod. XII,  77) 

C.  Servilius  L.  Papirius 
333/4  Interregnum 

Kons.  Trib.  T.  Quinetius  L.  Furius  etc. 
K  T.  Q.  Fabius  P.  Postumius  etc. 

340/1  Interregnum 
M.  Cornelius  L.  Furius 
K.  T.  C.  Julius  T.  Quinetius  etc. 

Sonnenfinsternis  Non.  Jun. 
K.  T.  C.  Servilius    Q.  Servilius  etc. 
K.  T.  M.  Furius  Cn.  Cornelius  etc. 
K.  T.  Cn.  Genucius  L.  Atilius  etc. 

K.  Mart. 509 
K.  Mart. 507 
Id.  Sept. 507 
K.  Mart. 498 6  Monate 
K.  Sept. 498 
K.  Sept. 483 
Id.  Sept. 483 
Id.  Sept. 481 10  Monate 

Id.  Quinct. 480 
K.  Sext. 

480 

K.  Sext. 464 in  mag.  mort. 

III  Id.  Sext 
463 

j, 

459 
^ 

458 

n 457 
x 

456 

1t 

455 
451 

9  Monate 
Id.  Mai 450 
Id.  Mai 449 
Id.  Mai 448 

15V2  Mon. 
K.  Sept. 447 
K.  Sept. 442 

2V2  Mon. Id.  Nov. 442 
Id.  Dez. 

442 Id.  Dez. 441 
Id.  Dez. 432 1-2  Mon.? Anfang 

431 Anfang 

430 
Anfang 

425 Anfang 

424 10— 11  Mon.? 
Id.  Dez. 

424 Id.  Dez. 
417 über  6  Mon. Sommer 
416 Sommer 
410 Sommer 
409 Id.  Dez. 409 

Id.  Dez. 
401 21.  Juni 400 

Id.  Dez. 398 
9V2  Monate K.  Oct. 

397 K.  Oct. 
395 

8—10  Mon. 
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StacUjahr Amtsjahr Beginn Dauer 

Fab.  j  Pol.    Varr. 

359  :357 356 K.  T.  L.  Valcrius    M.  Valerius   etc. Herbst 

39-1 

360  353 357 K.  T.  L.  .Julius  L.  Furius  etc. 

357/8  Interreguum  (3  int.) 

Herbst 393 
1-3  Mon. 

361  359 358 K.  T.  L.  Titiuius  P.  Licinius  etc. Herbst 393 

364  '362 
361 Valerius  und  Cornelius Herbst 390 

72- 1  Mon. 1 
L.  Lucretius  Ser.  Sulpicius Herbst 390 

365  363 362 L.  Valerius  M.  Manlius 

362/3  Interregnum  (3  int.) 

Herbst 389 8—10  Mon. 

366  i364 363 K.  T.  L.  Lucretius  Ser.  Sulpicius  etc. K.  Quinct. 
388 

367  ,365 364 K.  T.  3  Fabii  etc. 
K.  Quinct. 387 1 

1 Schlacht  an  der  Allia XV  K.  Sext.  387 

3.  Die  Verschiebungen  des  konsularischen  Amtsantritts  von  364 — 531  Varr. 

a)  Von  364  bis  425  Varr. 

364  Varr.:  Kai.  Quinct.  (s.  S.  361).  Der  nächste  bezeugte 

Termin  begegnet  erst  beim  Jahr  425  Varr.  und  zwar  ist  es  wieder 

Kai.  Quinct.  (Liv.  VIII,  20).  Daraus  darf  aber  nicht  mit  Seeck 

(Kai.  146)  geschlossen  werden,  dass  der  Amtsantritt  in  der  ganzen 
Zwischenzeit  unverrückt  bei  diesem  Datum  blieb.  Vielmehr  war  er 

infolge  verschiedener  Interregnen  und  einer  Amtsjahrverkürzung 
gerade  in  dieser  Periode  grossen  Schwankungen  unterworfen. 

365  und  366  Varr.:  wahrscheinlich  Id.  Quinct. 

Die  Annahme,  die  Eponymen  von  364  haben  vor  der  Zeit  zurück- 
treten müssen  (Unger,  Soltau),  hat  keinen  Anhalt  an  den  Quellen. 

Livius  berichtet  nur,  man  habe  durch  Männer,  quorura  in  magistratu 

urbs  capta  esset,  die  Wahlen  nicht  abhalten  lassen,  sondern  die 

Auspizien '  durch  ein  Interregnum  erneuern  wollen  (VI,  1,  5).  Ob  die 

unter  dem  zweiten  Interrex  Gewählten  sogleich  am  "Wahltag  oder 
erst  an  den  Iden  antraten,  ist  aus  Livius  Worten  nicht  mit  Sicher- 

heit zu  entnehmen  (hi  ex  interregno  cum  extemplo  magistratum 

inissent,  s.  S.  357). 

367—37  6  Varr.:  wahrscheinlich  Kai.  Sext.  Nach 

Schluss  von  366  trat  ein  Interregnum  ein,  ut  renovarentur  auspicia 

(Liv.  VI,  5,  6).  lieber  den  Tag  des  Antritts  der  unter  dem  3.  interrex 

Gewählten  drückt  sich  Livius  unbestimmt  aus  (ii  ex  interregno  ma- 
gistratum  occepere). 

377  und  378  Varr.:  Herbst.  Dass  nach  376  ein  Inter- 

regnum eintrat,  erfahren  wir  nur  durch  Diodor  (XV,  61.  Text  s. 
S.  28);  Livius  erwälint  es  nicht,  doch  widerspricht  seine  an  dieser 

Stelle  sehr  knappe  Erzählung  der  Diodorischen  Darstellung  nicht 
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(VI,  32).  lieber  die  Dauer  des  Interregnums  sagt  non  freilich 
Diodor  nichts ;  doch  wird  es  wegen  der  Ignorierung  l)ci  Livius  nicht 

zu  den  längeren  gerechnet  werden  dürfen.  Der  Beginn  des  Anits- 
jahrs  377  wird  in  die  zweite  Hiilfte  des  Sextilis,  oder  in  den  Sept. 

oder  Oct.,  jedenfalls  noch  In  den  Herbst  zu  setzen  sein.  —  Die 

15  Amtsjahre  3G4—  378  erstrecken  sich  demnach  über  15  Ka- 
lenderjahre und  einige  (mindestens  1^2)  Monate. 

37  9—3  83  Varr.:  Interregnum,  von  Livius  VI,  35,  10 
als  solitudo  magistratuum  per  quinquennium  bezeichnet.  Dass  dies 

nicht  als  eine  auf  den  Tag  genaue  Angabe  aufzufassen  ist,  wurde 

schon  oben  S.  3 16  f.  betont.  Leider  gibt  Livius  gar  keine  Andeu- 
tung, an  welchem  Datum  oder  auch  nur  in  welcher  Jahreszeit  die  nach 

dem  grossen  Interregnum  gewählten  Konsulartribunen  von  384:  Varr. 

das  Amt  antraten.  Der  von  Unger  und  Fränkel  aus  Livius  VI,  42  ge- 
zogene Schluss,  die  Eponymen  von  384  seien  sehr  bald  nach  den 

Volkstribunen,  also  wohl  Kai.  Jan.,  angetreten,  ist  aus  zwei  Grün- 

den hinfällig,  erstens  weil  die  Worte  des  Livius  eine  so  nahe  Auf- 

einanderfolge nicht  notwendig  indizieren  (s.  S.  346  f.),  zweitens  weil 
es  keineswegs  sicher  ist,  dass  die  Volkstribunen  damals  am  10.  Dez. 

antraten  (s.  S.  357).  Es  bleibt  nichts  übrig,  als  durch  Rückrech- 

nung von  dem  nächsten  bezeugten  Antrittstag  (Kai.  Quinct  für  425) 
den  Antritt  der  Eponymen  von  384  annähernd  festzustellen. 

422 — 425  Varr.:  Kai.  Quin  ct.  Der  für  425  bezeugte 
Termin  (Liv.  VIII,  20)  muss  seit  422  bestanden  haben,  da  für  diese 
Jahre  keine  Störung  berichtet  wird. 

414—420  Varr.:  etwa  Kai.  Jun.  Da  zwischen  den  Amts- 

jahren 420  und  422  Varr.  ein  Interregnum  mit  5  interreges  liegt 

(Liv.  VIII,  17,  5.  Das  Varr.  Jahr  421  ist  fiktiv),  so  müssen  die 

Eponymen  von  420  mindestens  21 — 25  Tage,  wahrscheinlich  einen 
Monat  vor  Kai.  Quinct.,  also  Anfangs  Juni,  angetreten  sein.  Bis 

414  rückwärts  ist  keine  Störung  verzeichnet.  Triumphdaten:  414 

XV  Kai.  Jun.  (vgl.  dazu  S.  348),  415  Id.  Jan.  (vgl.  Liv.  Vin, 

12,  9),  416  IV  Kai.  Oct.,  pr.  Kai.  Oct.,  419  Id.  Mart. 

411—413  Varr.:  um  Kai.  Oct.  Der  für  414— 420  giltige 
Termin  ist  aufgekommen  durch  eine  Verkürzung  des  Jahrs  413. 

Die  Eponymen  dieses  Jahrs  mussten  abdanken,  quo  maturius  novi 

consules  adversus  tantam  molem  belli  crearentur  (Liv.  VIII,  3). 

Demnach  muss  der  Amtswechsel  vor  414  auf  ein  späteres  Kalender- 
dätum  als  Kai.  Jun.  gefallen  sein;  andererseits  darf  er  nicht  gar 
zu  weit  entfernt  von  Kai.  Jun.  angenommen  werden,  weil  sonst  die 

Konsuln  des  laufenden  Jahres  selbst  genügend  Zeit   zur   Führung 
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des  Kriegs  gehabt  hätten.  Der  413  gültige  Termin  nuiss  aucli  schon 

411  gegolten  hahen  und  dies  ermöglicht  eine  genauere  Bestininiung. 
Denn  die  Konsuln  von  411  triumphierten  X  Kai.  Oct.  und  IX  Kai. 

Oct.,  was  nach  Liv.  VII,  38,  3  augenscheinlich  am  Schluss  ilires 

Amtsjahrs  geschah.  Es  dürfte  also  der  Amtswechsel  damals  um 
Kai.  Oct.  stattgefunden  haben. 

403—410  Varr.:  um  Id.  Sept.  Zwischen  410  und  411 
liegt  ein  Interregnum,  dessen  Dauer  von  Livius  nicht  angegeben 

wird;  ebendaraus  wird  zu  schliessen  sein,  dass  es  ein  gewöhnliches 

von  2  interreges  war,  das  also  den  Antrittstag  höchstens  um  einen 

halben  Monat  verschob  (Liv.  VII,  28,  10:  res  haud  ulla  insigni  ad 

memoriam  causa  ad  interregnum  rediit.  ex  interregno,  ut  id  actum 

videri  posset,  ambo  patricii  consules  creati  sunt).  Triumphdaten: 

404  Quirinalibus,  408  Kai.  Febr.  Die  Pragmatik  des  Livius  VII, 

25,  1  zu  404  (s.  S.  347)  hat  umso  weniger  Gewicht,  als  gerade  an 

jener  Stelle  die  Reihenfolge  der  Kollegien  gestört  und  die  Namen 

der  Nachfolger  des  Popilius  falsch  angegeben  sind  (s.  S.  130  f.).  Auch 

dass  der  Triumph  von  408  in  die  Mitte  des  Amtsjahrs  fällt,  macht 
keine  Schwierigkeit,  da  die  Besiegung  derVolsker  und  die  Einnahme 

von  Satricum  zwischen  September  und  Februar  genügend  Zeit  hat. 
402  Varr.:  um  Kai.  Sept.  Zwischen  402  und  403  liegt 

ein  Interregnum  von  2  interreges  (Liv.  VII,  22),  weshalb  402  etwa 
einen  halben  Monat  früher  begonnen  haben  mag  als  403. 

39  9 — 401  Varr.:  um  Kai.  Quinct.  Da  zwischen  401 
und  402  ein  Interregnum  von  etwa  55  Tagen  liegt  (Liv.  VII,  21,2: 

ad  undecimum  interregem  seditionibus  certatum  est),  muss  401  etwa 

2  Monate  früher  begonnen  haben  als  402,  also  um  Kai.  Quinct , 

aber  nicht  an  den  Kaleuden  selbst,  da  die  Eponymen  von  399  am 

Wahltag  antraten  (Liv.  VII,  17,  13:  duo  patricii  creati  sunt  eodem- 
que  die  magistratum  inierunt).     Triumphdatum :  400  III  Non.  Jun. 

384—398  Varr.:  kurz  nach  Id.  Mai.  Zwischen  398  und 

399  liegt  ein  Interregnum  von  8  interreges,  also  36 — 40  Tagen 

(Liv.  VII,  17,  11).  Demnach  kann  398  frühestens  Id.  Mai,  späte- 
stens Id.  Jun.  begonnen  haben,  das  erstere,  wenn  die  Konsuln  nach 

den  Interregnen  401/2,  402/3,  410/11  bis  zu  einem  Monatshaupt- 
tag gewartet,  das  letztere,  wenn  sie  am  Wahltag  angetreten  sind. 

Da  der  gleiche  Termin  wie  für  398  schon  seit  384  gegolten  zu  haben 

scheint  —  wenigstens  wird  von  den  Quellen  keine  Unregelmässig- 
keit des  Amtswechsels  berichtet,  —  so  lässt  sich  innerhalb  des  Spiel- 

raums Id.  Mai.— Id.  Jun.  die  Zeit  vermittelst  der  Triumphdaten 
noch  etwas  genauer  bestimmen.     Im  Jahr  398  wird  prid.  Non.  Mai., 
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im  Jahr  39G  an  den  Nonen  und  Iden  des  Mai  triumphiert.  Dunacli 

muss  der  Amtswechsel  nach  Id.  ̂ lui.  gefallen  sein.  Im  Jahr  '6'J7 
wurde  Kai.  Jun.  über  die  Privernaten  triumi)hiert.  War  dies  nun 

ganz  am  Anfang  oder  ganz  am  Ende  des  Amtsjahrs?  Die  Erzäh- 
lung des  Livius  spricht  für  das  erstere:  Die  Privernaten  haben  noch 

im  Jahr  396  einen  Einfall  ins  römische  Gebiet  gemacht  (VII,  15,  11); 

der  Krieg  gegen  sie  war  beschlossen,  als  397  begann  {Xil,  16,  2: 

priore  anno  destinatum);  der  Konsul  Marcius  brachte  ihn  rasch 

und  mit  Einem  Schlag  zum  Abschluss  (VII.  16,  6) ;  Privernum  ist 

nur  zwei  Tagemärsche  von  Rom  entfernt.  AVenn  sonach  der  Kai. 

Jun.  gefeierte  Triumph  an  den  Anfang  des  Amtsjahrs  zu  gehören 
scheint,  so  muss  der  Amtswechsel  damals  an  einem  Tag  zwischen 

Id.  Mai.  und  Kai.  Jun.  stattgefunden  ha.ben  und  zwar  natür- 
lich dem  ersteren  Termin  näher  als  dem  letzteren.  Dazu  stimmt 

der  Bericht  des  Livius  VII,  17,  10,  wonach  zur  Zeit  des  Triumphs 

des  Diktators  C.  Marcius  Rutilus  (pr.  Non.  Mai  398)  die  Konsul- 
wahlen fällig  waren.  Weitere  Triumphdaten  für  diesen  Zeitraum  : 

393  Quirinalibus  oder  Terminalibus  ^^^),  394  zwischen  Id.  Quinct. 
und  Kai.  Sext.,  Non.  Sept.  —  Aus  dem  für  384—398  gefundenen 

Termin  ergibt  sich  dann  auch  für  399 — 401  eine  genauere  Bestim- 
mung. Das  höchstens  40tägige  Interregnum,  nach  dem  die  Konsuln 

von  399  sogleich  am  Wahltag  antraten,  kann  nicht  bis  in  den  Quinctilis 

gedauert  haben;  also  liegt  der  Amtsantritt  399 — 401,  für  den  bis 
jetzt  die  Zeit  um  Kai.  Quinct.  gefunden  war,  nicht  nach 
diesem  Tag  (zumal  auch  die  ersten  9  Tage  des  Quinctilis  nicht 
komitial  sind),  sondern  vor  den  Kaienden,  in  den  letzten  Tagen 

des  Junius.  Weiter  ergibt  sich  für  402,  dass  es  nicht  später  als 

Kai.  Sept.  begonnen  haben  kann,  unter  Umständen,  wenn  am  Wahl- 
tag angetreten  wurde,  noch  in  den  letzten  Tagen  des  Sextilis. 
Die  Zeitdauer  der  sog.  Anarchie.  Auf  Grund  der 

überlieferten  Störungen  des  Amtswechsels  haben  wir  nunmehr  ge- 
funden, dass  der  Antritt  der  ersten  Konsulartribunen  nach  dem 

grossen  Interregnum,  also  der  Eponymen  von  384  Varr.,  im  Früh- 
jahr erfolgte.  Dies  passt  gut  zu  dem  Anlass,  der  für  die  Nach- 

giebigkeit der  Volkstribunen  angeführt  wird :  Die  Veliterner  werden 
ihre  Feindseligkeiten  wohl  in  der  guten  Jahreszeit  begonnen  haben. 

Hat  aber  das  grosse  Interregnum  in    einem  Herbst   begonnen    und 

435)  Vgl.  oben  S.  128.  Dazu  ist  nacbzutragen,  dass  die  Namen  der  Triiuu- 
phatoren  für  393  auf  der  Tafel  nicht  erhalten  sind,  weshalb  es  im  Hinblick 
auf  Liv.  VII  9  im  Zweifel  gelassen  werden  muss,  ob  wirklich  für  den  Diktator 
Quinctius  ein  Galliertriumph  verzeichnet  war  (vgl.  S.  140  und  Unger,  Kai.  316). 
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in  einem  Frühjahr  geendet,  so  ist  die  dafür  übliche  Zeitangabe  (5  Jalire) 
als  eine  runde  Zahl  zu  betrachten.  Zur  genaueren  Bestimmung 

seiner  Dauer  lassen  sich  die  Angaben  des  Livius  über  die  Tribu- 

natsjahre  des  Sextius  und  Licinius  verwerten.  In  iijvem  ersten  Tri- 
bunat,  das  in  378  Varr.  begann,  intercedierten  sie  gegen  die  Vor- 

nahme kurulischer  Wahlen ;  ihr  zweites  Tribunat  beginnt  erst  nach 

Ablauf  des  Amtsjahrs  378  Varr.,  also  bereits  innerhalb  des  Inter- 
regnums (Liv.  VI,  35,  10).  Andrerseits  fällt  in  das  Amtsjahr  38G 

Varr.  das  Ende  ihres  neunten  und  der  Anfang  ihrjs  zehnten  Tri- 

bunats  (Livius  lässt  VI,  39,  6  unter  386  die  Tribunen  sagen:  no- 
num  se  annum  iam  velut  in  acie  adversus  optimates  stare,  ebenso 

40,  7  ihren  Gegner  Claudius:  novem  annis  quibus  regnant.  Vgl. 

40,  8.  42,  1:  refecti  decimum  iidem  tribuni).  Dementsprechend  fällt 

in  das  Amtsjahr  384  Varr.  das  Ende  des  siebten  Tribunats,  das 
mithin  noch  während  des  Interregnums  begonnen  haben  muss.  Es 

liegen  also  5  ihrer  Tribunate  (II — VI)  ganz  innerhalb  der  konsul- 
losen Zeit,  woraus  zu  schliessen  ist,  dass  die  solitudo  magistratuum 

nicht  einige  Monate  weniger  als  5  Jahre  (Holzapfel  88),  sondern 

einige  Monate  mehr  als  ein  quinquennium  dauerte. 

Demgemäss  umfasste  die  Zeit  von  364 — 383  (mit  Kai.  Quinct. 

beginnend  und  Mitte  Mai  endend)  20  Kalenderjahre  und  IO72  Mo- 

nate (s.  S.  365);  die  Zeit  von  384—424  Varr.  (Mitte  Mai  begin- 
nend und  Kai.  Quinct.  endend)  ist  durch  40  Kollegien  (421  Varr. 

kommt  nicht  in  Betracht)  und  einige  Interregnen  ausgefüllt  und 

umfasst  40  Kalenderjahre  und  IV2  Monate.  Somit  Gesamt- 

dauer für  3  64—424  Varr.:  6  1  Kaiende  rj  ahr  e^^e^. 

436)  Da  für  diese  61  Kalenderjahre  nur  55  eponyme  Kollegien  zur  Ver- 
fügung standen,  so  sollte  man  eigentlich  erwarten,  dass  der  Verfertiger  einer 

Jahrtabelle  wie  der  Polybianischen  zur  Ausfüllung  der  Zeit  nicht  bloss  5,  son- 
dern 6  eponymenlose  Jahre  eingesetzt  hätte.  Dass  dies  nicht  geschah,  hat 

seinen  Grund  in  der  S.  117  behandelten  Entstehungsweise  dieser  Tabelle :  Das 

Amtsjahr  424  Varr.  hat  ihr  Urheber  mit  demjenigen  Olympiadenjahr  zusammen- 
gestellt, in  dem  es  beginnt  (ol.  113,  1;  s.  S.  119),  das  Aratsjahr  3G4  Varr.  dngegen 

mit  dem,  in  dem  es  endete  (ol.  98,  2).  Infolgedessen  hatte  er  nicht  61  Jahres- 
stellen zu  besetzen,  sondern  nur  60,  und  brauchte  deshalb  neben  den  55  Kol- 

legien nur  noch  5  eponymenlose  Jahre.  —  Dass  auch  Livius  für  das  grosse 
Interregnum  nicht  die  genaue  Dauer,  sondern  den  tabellarischen  Ansatz  (quin- 

quennium) gibt,  darf  nicht  wundernehmen.  Wie  die  vereinzelt  vorkommenden 

Stadtjahrzahlen  (s.  S.  293),  so  entlehnte  er  auch  diese  Zeitangabe  seiner  Hand- 

tabelle. "Welch  starken  Einfluss  diese  chronologischen  Tabellen  auf  die  Ge- 
schichtschreibung gewannen,  zeigt  sich  besonders  deutlich  darin,  dass  die  drei 

aus  chronologischen  Gründen  ausgeworfenen  Konsulate  (s.  S.  31  ff.  163  f.)  auch 

von  den  späteren  Annalisten  und  darnach  von  Livius  und  Dionys  in  der  Er- 
zählung übergangen  wurden. 
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b)  Von  425  bis  531  Varr. 

42  5—427  Varr.:  Kai.  Quin  ct.  Der  für  425  bezeugte  Termin 

(s.  S.  365)  blieb  bis  427.  Nach  diesem  Jahr  trat  ein  Interregnum 
von  14  Inter.  3ges  ein  (Liv.  VIII,  23,  17).  Dadurch  verschob  sich 

der  Antritt  der  Eponymen  von  428  auf  einen  Tag  kurz  vor  Id. 

Sept.  oder    auf  Id.  Sept.  selber.     Triumphdatum:   425  Kai.  Mart. 

428 — 433  Varr.:  w  a  h  r  s  c  h  e  i  n  li  c  h  Id.  Sept.  Triumph- 
daten: 428  Kai.  Mai.,  430  (in  Wahrheit  im  Amtsjahr  429,  s.  S.  342) 

III  Non.  Man.,  432  Quirinalibus,  XII  Kai.  Mart. 

434—452  Varr.:  zwischen  Id.  INIart.  und  Kai.  Apr. 
Die  Konsuln  von  433  mussten  wegen  des  Unglücks  bei  Gaudium 

vorzeitig  abdanken.  Zon.  VII,  26:  zobq  o  uTcaxous  {xev  Tiapauxtxa 
euauaav.  Livius  spicht  nicht  mit  deutlichen  Worten  von  vorzeitigem 

Rücktritt,  aber  seine  Erzählung  weist  darauf  hin:  Die  Konsuln 

nahmen  keine  Amtshandlung  mehr  vor  ausser  der  sofortigen  Er- 
nennung eines  Wahldiktators;  aber  weder  dieser,  der  vitio  creatus 

war,  noch  ein  zweiter  Diktator  bringt  die  Wahlen  zustande:  et 

quia  taedebat  populum  omnium  magistratuum  eins  anni,  res  ad  inter- 

regnum  rediit  (IX,  7,  14).  Die  unter  dem  zweiten  Interrex  Ge- 
wählten traten  sogleich  am  Wahltag  an  (IX,  8,  1 :  quo  creati  sunt 

die,  eo  —  sie  enim  placuerat  patribus  —  magistratum  inierunt). 
Der  solenne  Antrittstermin  für  434 — 452  kann  demnach  nicht  auf 

einen  Kaienden-  oder  Identag  gefallen  sein. 
Um  wie  viel  das  Amtsjahr  433  verkürzt  wurde,  gibt  Livius 

nirgends  an.  Man  kann  deshalb  auch  hier  nur  mit  Rückschlüssen 

operieren.  Ein  bezeugtes  Antrittsdatum  findet  sich  erst  wieder  etwa 
100  Jahre  später.  537  Varr.  begann  Idibus  Martiis  (Liv.  22,  1)  und 
dieser  Termin  bestand  seit  532.  Für  die  Zwischenzeit  sind  an  Stö- 

rungen des  regelmässigen  Wechsels  nur  3  Interregnen  und  eine 
Amtsverkürzung  berichtet.  Allerdings  fehlt  für  den  grösseren  Teil 

des  Intervalls  (462 — 535)  jede  ausführlichere  Erzählung.  Machen 
wir  einmal  hypothetisch  die  Voraussetzung,  dass  trotz  dieser  grossen 

Lücke  in  der  Ueberlieferung  uns  keine  Störung  vorenthalten  ist, 

so  gestaltet  sich  die  Rechnung  folgendermassen.  Der  Termin  Id. 
Mart.  ist  entstanden  durch  Verkürzung  von  531.  Vorher  muss  also 

ein  etwas  späteres  Antrittsdatum  geherrscht  haben.  Dass  dies  Kai. 

Mai  gewesen  sei,  ist  schon  von  Bredow  unter  Zustimmung  Momm- 
sens  und  aller  späteren  Forscher  aus  den  ziemlich  zahlreichen  und 

für  diese  Zeit  auch  unbedingt  glaubwürdigen  Triumphdaten  des 

ersten  punischen  Krieges  geschlossen  worden.     Von  den  3  aus  der 
L«uze,  Die  römische  Juhrzählung.  24 
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Zeit  von  434—531  bezeugten  Intenegncn  452/4,  455/6,  4G2/3  ist 

nur  eines  mit  seiner  Dauer  bekannt  (455/G  mit  2  interreges);  neh- 
men wir  an,  auch  die  beiden  andern  haben  die  gewöhnliche  Dauer 

nicht  überschritten,  so  sind  höchstens  1  ̂2  Monate  für  die  3  Inter- 
regnen zu  rechnen  und  der  Beginn  von  434  kann  also  höchstens 

l'/a  Monate  vor  Kai.  Mai,  also  Id.  Mart.,  oder  vielmehr,  da  die 
Iden  selbst  durch  Liv.  IX,  8,  1  ausgeschlossen  sind,  auf  einen  Tag 
zwischen  Id.  j\Iart.  und  Kai.  Apr.  angesetzt  werden.  Demnach 

wäre  das  Amtsjahr  433  um  etwa  6  Monate  verkürzt  worden.  Triumph- 

daten für  434—452  Varr.:  435  XKal.  Sept.  440  Kai.  Quinct., 
442  Id.  Sext.,  443  Non.  Sext.,  Id.  Sext.,  445  (vielmehr  444  s.  S.  342) 

Id.  Oct.,  Id.  Nov.,  448  pr.  Kai.  Quinct.,  449  III  Non.  Oct.,  450 

VII  Kai.  Oct.,  IV  Kai.  Nov.,  452  III  Kai.  Sext.,  453  (in  Wahr- 
heit 452,  s.  S.  342)  X  Kai.  Dez. 
4  54  und  455  Varr.:  etwa  Kai.  Apr.  Nach  452  trat 

ein  Interregnum  ein,  das  Livius  nicht  in  allen  seinen  Quellen  er- 
wähnt fand  (X,  5,  14:  consul  ex  dictatura  factus  M.  Valerius.  non 

petentem  atque  adeo  etiam  absentem  creatum  tradidere  quidam  et 

per  interregem  ea  comitia  facta).  An  der  Geschichtlichkeit  des 

Interregnums  wird  man  deshalb,  weil  nicht  alle  Annalisten  es  er- 
wähnten, nicht  zu  zweifeln  brauchen ;  Livius  selbst  hat  ja  auch  nicht 

alle  Interregnen  anzuführen  für  nötig  gehalten  (s.  S.  337).  Doch 
wird  es  kein  grösseres  gewesen  sein  und  den  Antrittstag  höchstens 

um  ̂ 2  Monat  verschoben  haben.  Triumphdatum:  455  VII  Kai.  Oct. 

4  56 — 462  Varr.:  etwa  Id.  Apr.  Durch  das  Interregnum 

nach  455  (2  interreges,  Liv.  X,  11,  10)  wurde  wieder  eine  Ver- 
schiebung um  höchstens  ̂ 2  Monat  bewirkt.  Triumphdaten:  456  Id. 

Nov.,  459  pr.  Non.  Sept.,  460  VI  Kai.  Apr.,  V  K.  Apr.  (nach 
Liv.  X,  36,  18  fallen  diese  Triumphe  in  die  Zeit  der  Wahlen,  also 

kurz  vor  Ende  des  Amtsjahrs),  461  Id.  Jan.,  Id.  Febr.  Schlacht- 
datum:   458  III  Non.  Jun.  (vgl.  Holzapfel  98,  1). 

463 — 531  Varr.:  Kai,  Mai.  Das  Interregnum  nach  462 
wird  von  Livius  in  einer  späteren  Stelle  gelegentlich  erwähnt  (27, 

6,  8);  es  wird  schwerlich  eine  längere  Verschiebung  als  höchstens 
Va  Monat  verursacht  haben.  Dass  der  erste  Mai  in  den  Zeiten 

des  ersten  punischen  Kriegs  bis  531  Antrittsdatum  war,  darüber 

sind  alle  Forscher  einig.  Dagegen  wollten  ihn  nicht  alle  schon  für 

die  Zeit  des  Pyrrhischen  Krieges  gelten  lassen,  und  zwar  wegen 

der  Triumphdaten  des  Jahrs  474.  %  In  der  Triumphtafel  ist  zuerst 
der  Triumph  des  Konsuls  Ti.  Coruncanius  Kai.  Febr.,  dann  der 

des  Prokonsuls  L.  Aemilius  VI  Id.  Quinct.  aufgeführt.  „Die  Reihen- 
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folge  der  Triumphe  in  der  Kap.  Tafel  beweist,  sagt  Unger  Kai,  H35, 

dass  der  1.  Mai  erst  später  aufgekoiamen  ist."  (P]beiiso  Moimn- 
sen,  Matzat  und  Soltau.)  Dabei  ist  stillschweigend  vorausgesetzt, 

dass  bei  den  Triumphen  der  einzelnen  Jahre  stets  die  chro- 

nologische lleihenfolge  eingehalten  ist.  Allein  das  Anordnungs- 
prinzip des  Redaktors  ist  nicht  bekannt,  auch  seine  Autorität  nicht 

so  gross,  dass  man  lediglich  wegen  dieser  Keihenfolge  eine  sonst 

gut  begründete  Annahme  umstossen  müsste  (vgl.  S.  254  ff.  und  342  tf.). 
Auch  Seeck  Kai.  154  Fränkel  22  Holzapfel  102  haben  trotz  der 

Triumphaltafel  am  1.  Mai  für  474  Varr.  festgehalten.  Die  sonstigen 

sehr  zahlreichen  Triumphdaten  aus  der  Zeit  von  463 — 531  Varr., 
deren  Aufzählung  ich  unterlasse,  streiten  zugestandenermassen  nicht 
mit  dem  Antrittstermin  Kai.  ]\[ai. 

Die  Dauer  der  konsularischen  Jahre  425 — 531  (beginnend  Kai. 
Quinct.,  endigend  Id.  Mart.)  berechnet  sich  unter  den  angegebenen 
Voraussetzungen,  da  es  104  Kollegien  sind  (die  3  Varr,  Jahre  430, 

445,  453  kommen  nicht  in  Betracht)  und  die  Verkürzungen  der 

Jahre  433  und  531  durch  die  Interregnen  427/8,  452/4,  455/6, 

462/3  nur  teilweise  kompensiert  werden,  auf  104  Jahre  weniger 

3\'2  Monate.  Mit  den  61  Kalenderjahren  für  364—424  zusammen 
(s.S.  368)  ergibt  sich  eine  Summe  von  164  Jahren  872  Monaten. 
Nun  haben  wir  den  Beginn  von  364  Varr.  auf  Kai.  Quinct.  387  v.  Chr. 

fixiert.  Für  531  Varr.  aber  besteht  kein  Zweifel,  dass  es  =  223/2 
V.  Chr.  ist,  d.  h.  pr.  Id.  Mart.  222  zu  Ende  geht.  Die  Difterenz 

zwischen  diesen  beiden  Fixpunkten  beträgt  164  Jahre  872  Monate, 
stimmt  also  genau  mit  der  aus  der  Ueberlieferung  gefundenen 
Summe.  Dies  dürfte  dafür  sprechen,  dass  uns  auch  für  die  zweite 

Periode  keine  wichtigere  Verschiebung  des  Antrittstermins  verloren 

gegangen  ist.  Der  von  Cicero  Brut.  14,  55  erwähnte  Interrex  Ap. 

Claudius  gehört  entweder  zu  452/4  oder  zu  462/3  oder  aber  zu  einem 

sonst  unbekannten  Interregnum  der  Zeit  nach  463;  im  letzteren  Fall 

wäre  erst  durch  dieses  Interregnum  der  Termin  auf  Kai.  Mai  gekom- 
men. Es  kann  nun  auch  für  die  zweite  Periode  die  Reduktion  der 

Konsulate  tabellarisch  zusammengestellt  werden.  Bei  Amtsan- 
tritten nach  Interregnen  ist,  wenn  Livius  nichts  Bestimmtes  sagt, 

in  der  Tabelle  der  nächste  Kaienden-  oder  Identag  angesetzt  wor- 
den ;  vgl.  S.  340.  354.  Mit  Sicherheit  lässt  sich  das  genaue  Datum, 

wo  es  picht  direkt  überliefert  ist,  überhaupt  nie  feststellen.  Das 
Absehen  ist  mehr  auf  eine  Darstellung  der  Verschiebungen  als  auf 
eine  Ermittlung  der  einzelnen  Daten  zu  richten.  Die  Daten  der 

Tabelle  stellen  nur  Näherungswerte  dar. 

24* 
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4.  Reduktionstabelle  für  364  bis  531  Varr. 

Stadtjahr Amtsjahr Beginn 
Dauer 

Fab.  1   Pol.    1 Varr. 

367 365 364 K.  T.  3  Fabii  etc. 
364/5  Interregnum  (2  int.) K,  Quinct. 

387 

368 366 365 K.  T.  P.  Cornelius  L.  Verginius  etc. 
366/7  Interregnum  (3  int.) 

Id.  Quinct. 
Id.  Quinct. 

386 
384 

370 368 367 K.  T.    L.  Papirius    L.  Valerius   etc. 
376/7  Interregnum 

K.  Sext. 
K.  Sext. 

384 
374 

• 

380 378 377 K.  T.  L.  Aemilius  P.  Valerius  etc. Herbst 374 
381 379 378 K.  T.   L.  Papirius    L.  Menenius   etc. Herbst 373 

380/4 379/83 379/383  Interregn.  (so^.  Anarchie) 
K.  T.  L.  Furius  A.  Manlius  etc. 

Herbst 372 c.  51/2  J. 
382 385 384 nach  Id.  Mai  366| 
386 389 388 

L.  Aemilius  L.  Sextius  (1.  pleb.  Kons.) 
398/9  Interregnum  (8  int.) 

362 351 
397 400 399 

C.  Sulpicius  M.  Valerius vorK.Quinct.  351 
401/2  Interregnum  (11  int.) ,          „ 348 

400 403 402 P.  Valerius  C.  Marcius 
402/3  Interregnum  (2  int.) 

K.  Sept. 
K.  Sept. 348 347 

401 404 403 C.  Sulpicius  T.  Quinctius 
410/11  Interregnum 

M.  Valerius  A.  Cornelius 

Id.  Sept. 
Id.  Sept. 

347 

339 409 412 411 Kai.  Oct. 339 
411 414 413 L.  Aemilius  C.  Plautius 

413/4  Interregnum  (2  int.) 
T.  Manlius  P.  Decius 

Kai.  Oct. 337 8  Mon. 

412 415 414 K.  Jun. 336 
418 421 420 

T.  Veturius  Sp.  Postumius 
K.  Jun. 330 

— -T- 421 Diktatorenjahr  (fiktiv) 
420/2  Interregnum  (5  int.) K.  Jun. 329 

419 422 422 A.  Cornelius  Cn.  Domitius K.  Quinct. 329 
422 425 425 L.  Aemilius  C.  Plautius K.  Quinct. 326 
424 427 427 L.  Cornelius  Q.  Publilius 

427/8  Interregnum  (14) 
L.  Papirius  C.  Poetelius 

K.  Quinct. 
K.  Quinct. 

324 
323 

425 428 428 Id.  Sept. 323 
426 429 429 L.  Furius  D.  Junius Id.  Sept. 322 
— — 430 Diktatorenjahr  (fiktiv) 
427 430 431 C.  Sulpicius  Q.  Aelius 

Id.  Sept. 321 
429 432 433 T.  Veturius  Sp.  Postumius 

433/4  Interregnum  (2  int.) 
L.  Papirius  Q.  Publilius 
Q.  Fabius  C.  Marcius 

Id.  Sept. 319 c.  6  Mon 

430 433 434 nach  Id.Mart.  318 
440 443 444 ff                  » 308 

445 Diktatorenjahr  (fiktiv) 
441 444 446 P.  Decius  Q.  Fabius nach  Id.Mart.  307 
447 450 452 M.  Livius  L.  Aemilius ff                    fl 

301 — — 453 Diktatorenjahr  (fiktiv) 
452/4  Interregnum nach  Id.Mart.  300 

448 451 454 M.  Valerius  Q.  Apuleius 
455/6  Interregnum  (2  int.) 

um  K.  Apr. 
um  K.  Apr. 

300 298 

450 453 456 L.  Cornelius  Cn.  Fulvius 
462/3  Interregnum 

um  Id.  Apr 
um  Id.  Apr .  298 .  291 

457 460 463 L.  Postumius  C.  Junius Kai.  Mai 291 
468 471 474 P.  Valerius  Ti.  Coruncanius Kai.  Mai 280 
484 487 490 Ap.  Claudius  M.  Fulvius Kai.  Mai 264 
525  1  528 531 C.  Flaminius  P.  Furius Kai.  Mai 

223 IOV2  Mo 526 529 532 Cn.  Cornelius  M.  Claudius id.  Mart. 
222 

nat 
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5.  Das  fixierte  Amtsnenjahr  seit  532  Varr. 

532—600  Varr.:  Id.  Mart.  Die  Konsuln  von  531  wurden 

veranlasst,  unmittelbar  nach  ihren  Triumphen  (VI  Id.  Mart.  und 

IV  Id.  Mart.)  vorzeitig  das  Amt  niederzulegen  (Liv.  21,  63,  2. 
Zon.  VIII,  20.  Plut.  Marc.  4).  Wann  die  Nachfolger  antraten, 

ist  nicht  gesagt,  folgt  aber  daraus,  dass  für  537  Id.  Mart.  bezeugt 

ist  (Liv.  22,  1).  Der  gleiche  Terrain  wird  von  Livius  für  die  Jahre 
539,  543,  544,  545,  551,  554,  555,  556,  570,  571,  574,  576,  577, 

583,  586  genannt  und  einmal  als  gewöhnlicher  Antrittstag  dieser 

Periode  bezeichnet  (31,  5:  Id.  Mart.,  quo  die  tum  consulatus  ini- 
batur). 

Die  Ansicht' Mommsens  (R.  Chr.  103.  St.R.  I^  599),  dass  spä- 
testens in  dieser  Periode  der  Antritt  der  Konsuln  auf  einen  be- 

stimmten Tag  festgelegt  worden  sei,  ist  von  Matzat,  Fränkel,  Holz- 

apfel und  Plew  gebilligt  worden.  Dagegen  hat  ünger  unter  Zu- 
stimmung von  Lange  und  Soltau  die  Meinung  vertreten,  dass  dies 

erst  in  der  Periode  nach  600  Varr.  geschehen  sei.  In  der  üeber- 
lieferung  hat  sich  keine  Kunde  über  eine  gesetzliche  Regelung  der 
Sache  erhalten,  weder  für  die  Zeit  vor  noch  für  die  Zeit  nach  600. 

Nur  aus  überlieferten  Einzelfällen  lässt  sich  die  Regel  abstrahieren. 

Für  die  Zeit  nach  600  ist  es  nun  sicher  und  allgemein  anerkannt, 

dass  weder  Interregnen  noch  vorzeitige  Rücktritte  an  dem  festste- 
henden Antrittsdatum  Kai.  Jan.  etwas  änderten.  Aber  auch  för 

die  vorhergehende  Periode  532 — 600  ist  wenigstens  soviel  allgemein 
anerkannt,  dass  durch  Interregnen  der  solenne  Antrittstermin 

nicht  verschoben  wurde.  537  begann  mit  Id.  Mart.  (Liv.  22,  1), 

538  nach  einem  kurzen  Interregnum  von  2  interreges  (Liv.  22,  33, 

12),  also  in  der  zweiten  Hälfte  des  März  oder  Kai.  Apr.;  trotz- 
dem traten  die  Konsuln  von  539  wieder  Id.  Mart.  an  (Liv.  23,  30, 

18).  Ebenso  beginnt  das  Amtsjahr  552  mit  Id.  Mart.,  553  nach 
einem  InteiTegnum,  und  554  wieder  Id.  Mart.  (Liv.  31,  5).  För 

alle,  welche  nach  Mommsens  Vorgang  annehmen,  dass  in  der  älteren 

Zeit  die  im  Interregnum  Gewählten  ein  volles  Jahr  regierten,  ist 

durch  diese  beiden  Fälle  der  vollgültige  Beweis  geliefert,  dass  schon 

in  der  Periode  von  532—600  der  Uebergang  vom  freien  zum  fixier- 
ten Amtsneujahr  anzusetzen  ist.  Nicht  so  allerdings  für  Unger  und 

seine  Anhänger.  Da  diese  die  Einrechnung  der  Interregna  ins 

Amtsjahr  auch  schon  für  die  ältere  Zeit  behaupten,  so  lassen  sie 

als  eigentliches  Kennzeichen  der  fixierten  Amtsepoche  nur  die  Fest- 
haltung  derselben    im   Fall   vorzeitigen    Abgangs   eines  Kollegiums 
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gelten  (Unger  St.Ae.  179).  Aber  auch  dafür  finden  sich  aus  der 

Periode  532 — 600  zwei  Beispiele :  Im  Jahr  54G  Varr.  starben  beide 
Konsuln  im  Amt,  der  zweite  exitu  anni,  nachdem  er  vorher  einen 

Diktator  comitiorum  habendorum  causa  ernannt  hat.  Gewählt  wer- 

den C.  Claudius  und  IVI.  Livius;  diese  traten  aber  nicht  sogleich 

an,  trotz  der  schwierigen  politischen  Situation,  sondern  blieben  con- 
sules  designati  bis  zum  solennen  Antrittstermin  (Liv.  27,  35 :  quia 

periculosissimus  annus  imminere  videbatur,  neque  consules  in 

republica  erant,in  consules  designatos  omnes  versi,  quam 

primum  eos  sortiri  provincias  .  .  .  volebant).  Das  zweite  Beispiel 
ist  aus  dem  Jahr  592 :  Die  Konsuln  P.  Cornelius  und  C.  Marcius 

traten  wegen  fehlerhafter  Wahl  zurück,  nachdem  sie  bereits  in  ihre 

Provinzen  abgegangen  waren  (Cic.  Div.  II,  35.  Val.  Max.  I,  1,  3. 

Fast.  Cap.  zu  592).  An  ihrer  Stelle  wurden  P.  Cornelius  und  Cn. 

Domitius  gewählt,  die  dann  nicht  ein  ganzes  Kalenderjahr,  sondern 

als  consules  suftecti  nur  bis  j^r.  Id.  Mart.  amtierten.  Es  kann  dem- 
nach kein  Zweifel  sein,  dass  bereits  in  der  Periode  532 — 600  die 

veränderte  Praxis  aufkam,  welche  den  Interregnen  und  vorzeitigen 
ßücktritten  keinen  Einfluss  mehr  auf  das  solenne  Antrittsdatum 

gestattete  ̂ ^').  Dass  im  Jahr  601  doch  noch  einmal  eine  Verschie- 
bung vorkam,  ist  kein  Gegenbeweis.  Denn  selbstverständlich  schliesst 

das  Bestreben,  das  Amtsneujahr  nicht  durch  jede  Zufälligkeit 

verschieben  zu  lassen,  eine  generelle  Neuregulierung,  die  dann 

ebenfalls  wieder  von  Zufälligkeiten  unabhängig  sein  soll,  nicht  aus. 

Seit  601  Varr.:  Kai.  Jan.  Das  Amtsjahr  600  Varr.  wurde 

verkürzt  und  für  601  der  Antritt  auf  Kai.  Jan.  gesetzt  (FastiPrae- 
nest.  zum  1.  Jan.,  Cassiodor  zu  601,  Liv.  ep.  47,  vgl.  Mommsen 

St.ß.  I'^  599,  7).  Als  Grund  gibt  Livius  an:  quod  Hispani  rebella- 
bant,    Cassiodor :    propter    subitum    Celtiberiae    bellum.     Das  wird 

437)  Mommsens  Vermutung,  dass  diese  neue  Praxis  schon  vor  532  in  .der 

Zeit  aufgekommen  sei,  in  der  Kai.  Mai.  als  Antrittstermin  galt,  lässt  sich  we- 
der strikt  beweisen  noch  widerlegen,  da  aus  dieser  Periode  weder  Interregnen 

noch  vorzeitige  Rücktritte  bekannt  sind.  Wenn  Mommsen  zur  Empfehlung 
seiner  Vermutung  den  Umstand  anführt,  ,dass  nach  453  Fülljahre  im  Kalender 

nicht  weiter  auftreten*  (R.  Chr.  102.  St.  R.  P  599,5),  so  beruht  dies  auf  der 
Voraussetzung,  die  Diktatorenjahre  seien  zur  Deckung  der  Interregna  einge- 

schoben. Da  wir  dies  nicht  für  richtig  halten,  so  können  wir  auch  jenem  Um- 
stand schlechterdings  keine  Bedeutung  für  die  vorliegende  Frage  beimessen. 

Wohl  aber  lässt  sich  vielleicht  etwas  anderes  für  Mommsens  Vermutung  an- 
führen: wenn  wirklich  der  gleiche  Termin  Kai.  Mai  von  463  bis  531,  also 

länger  als  irgend  einer  der  früheren,  bestand,  so  scheint  schon  damals  die 
Tendenz  sich  geltend  gemacht  zu  haben,  den  Amtsantritt  der  Konsuln  auf  dem 
gleichen  Kalenderdatum  festzuhalten.  (Vgl.  übrigens  auch  S.  267  f.) 
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Wühl  nur  der  Anlass  gewesen  sein,  der  eigentliche  Grund  der  FrUlier- 
legung  des  Amtsneujalirs  lag  ohiui  Zweifel  darin,  dass  es  geschickter 
war,  Avenn  die  Konsuln  im  AVinter  antraten,  weil  sie  dann  beim 

Beginn  der  guten  zum  Kriegführen  geeigneten  Jahreszeit  mit  allen 

Vorbereitungen  fertig  sein  konnten.  Seit  (JOl  ist  Kai.  Jan.  un- 
verändert als  Antrittstag  beibehalten  worden;  dass  Interregnen  ihn 

nicht  verschoben,  zeigt  z.  B.  Cicero  pro  Mil.  9,  24. 

6.  Reduktionstabelle  für  5.^2—709  Varr. 

In  der  folgenden  Tabelle  sind  die  Interregnen  und  vorzeitigen 

Rücktritte  nur  bis  zum  Jahr  GOO  aufgeführt,  da  über  die  chronolo- 

gische Wertung  der  späteren  keine  Meinungsverschiedenheit  be- 
steht.—  Die  Konsulatsjahre  fallen  auch  von  601  an  trotz  des 

gleichlautenden  Neujahrdatums  noch  nicht  genau  mit  den  zurück- 

gerechneten Julianischen  Kalenderjahren  zusammen.  Die  vollkom- 

mene Entsprechung  beginnt  erst  mit  der  Einführung  des  Cäsari- 
schen Kalenders,  also  mit  709  Yarr.,  das  =  45  v.  Chr.  ist. 

Stadtjahr 
Amtsjahr Beginn 

Dauer 

Fab.|Pol. Varr. 

525  528 531 C.  Flaminius  P.  Furius Kai.  Mai 223 
IOV2  Mon. 

526  529 532 Cn.  Cornelius  M.  Claudius Id.  Mart. 222 
537/8  Interregnum  (2  int.) Id.  Mart. 

216 532  535 538 L.  Aemilius  C.  Terentius nachId.Mart.216 
533 536 539 Ti.  Sempronius  L.  Postumius Id.  Mart. 215 
540 543 546 M.  Marcellus  T.  Quinetius Id.  Mart. 208 in  mag.  mort. 
541 544 547 C.  Claudius  M.  Livius 

552/3  Interregnum 
Id.  Mart. 
Id.  Mart. 

207 
201 

547 550 553 Cn.  Cornelius  P.  Aelius nach  Id.Mart.  201 
548 551 554 P.  Sulpicius  C.  Aurelius Id.  Mart. 200 
586 589 592 P.  Cornelius  C.  Marcius 

sufF.  P.  Cornelius  Cn.  Domitius 
Id.  Mart. 162 

162 587 590 593 M.  Valerius  C.  Fannius Id.  Mart. 161 
594 597 600 Q.  Opimius  L.  Postumius Id.  Älart. 

154 9V2  Mon. 595 598 601 Q.  Fulvius  T.  Annius Kai.  Jan. 
153 703 706 709 C.  Julius  Caesar  IV 1.  Jan. 
45 

Dritter   Abschnitt. 

Kontrollmittel. 

1.  Physische  Synchronismen. 

Ein  wichtiges  Kontrollmittel  für  die  Richtigkeit  der  Reduktion 

könnten    auffallende    Naturereignisse    liefern    unter    der   doppelten 
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Yoriiussetzuiig,  dass  das  römische  Magistrats] ahr  genau  bekannt  ist, 

unter  dem  sie  eintraten,  und  andererseits  die  wahre  Zeit  unab- 
liängig  davon  mit  Sicherheit  festgestellt  werden  kann.  Von  Matzat 

und  Holzapfel  sind  zu  diesem  Zweck  namentlich  die  von  Livius  er- 
wähnten P  e  s  t  e  p  i  d  e  m  i  e  n  herangezogen  worden.  Allein  bei  die- 

sen triö"t  wohl  die  erste  Voraussetzung  zu,  niemals  aber  die  zweite. 
Denn  die  Vermutung,  dass  eine  in  Rom  herrschende  Epidemie  mit 

einer  für  Griechenland  oder  Karthago  bezeugten  zeitlich  zusammen- 
falle, kann  nie  zur  Evidenz  gebracht  werden.  Mit  Recht  ist  des- 

halb von  Niese  (Phil.  Anz.  XIV  S.  562),  Seeck  (Kai.  116),  Soltau 

(R.  Chr.  395)  allen  diesen  angeblichen  Synchronismen  die  Beweis- 
kraft abgesprochen  worden. 

Nützlicher  sind  die  überlieferten  Sonnenfinsternisse. 

Nur  stammen  die  meisten  derselben  aus  der  späteren  Zeit,  für 

welche  die  Reduktion  der  Jahre  ohnehin  gesichert  ist.  Diese  spä- 
teren Finsternisse  sind  wichtig  für  die  Einsicht  in  den  Gang  des 

römischen  Kalenders  ^^'^j,  kommen  aber  für  unseren  Zweck  nicht 
in  Betracht,  da  es  sich  hier  nur  um  die  Prüfung  der  Reduktion 

der  älteren  Zeit  handelt,  für  welche  die  Gleichung  römischer  Amts- 
jahre mit  julianischen  Kalenderjahren  noch  strittig  ist.  Aus  dieser 

Zeit  sind  nur  zwei  Sonnenfinsternisse  überliefert. 

a)  Unter  410  Varr.  (C.  Marcio  T.  Manlio  cons.)  berichtet  Li- 
vius VII,  28,  7  als  Prodigium:  et  lapidibus  pluit  et  nox  interdiu 

visa  intendi.  Das  genannte  Amtsjahr  beginnt  nach  unserer  Reduktion 
zwischen  Kai.  und  Id.  Sept.  340  v.  Chr.  Am  15.  September  340  fand 
eine  in  Rom  sichtbare  ringförmige  Sonnenfinsternis  statt  (No.  2082 
bei  Oppolzer.  Grösste  Phase  8.  2  Zoll  um  6.16  Vorm.  nach  Ginzel 
S.  1109),  auf  die  sich  die  allerdings  nicht  mit  deutlichen  Worten 

von  einer  Sonnenfinsternis  sprechende  Notiz  der  Stadtchronik  be- 

ziehen könnte  und  von  Calvisius  und  Struyck  bezogen  worden  ist  '^^^). 
b)  Die  sogenannte  Enniusfinsternis  (s.  S.  300)  bietet  kein  un- 

bedingt sicheres  Kontrollmittel,  weil  das  römische  Amtsjahr,  unter 
dem  sie  stattfand,  nur  ungefähr  bekannt  ist.     Cicero  gibt  nicht  die 

438)  Z.  B.  die  Sonnenfinsternis  vom  11.  Quinctilis  564  Varr.,  welche  mit 

der  vom  14.  März  190  v.  Chr.  identisch  ist.  Im  übrigen  vgl.  Ginzel,  Finsternis- 
kanon 1129  ff.    (Berliner  S.  B.  1887.  II.) 

439)  S.  Ginzel  1129.  Die  Angabe  des  Livius:  prodigium  extemplo  dedica- 
tionem  (aedis  Monetae)  secutum,  ist  nach  S.  347  zu  beurteilen.  Der  Moneta- 
tempel  wurde  nach  Ovid  Fast.  VI,  183.  Macrob  Sat  I,  12,  30  am  1:  Juni  dedi- 
ziert,  also  nach  der  Sonnenfinsternis  und  mehr  gegen  Schluss  des  Amtsjahrs, 

was  auch  zu  dem  Umstand  besser  passt,  dass  er  erst  im  Lauf  des  vorhergehen- 

den Amtsjahrs  gelobt  worden  war  (Liv.  VII,  28,  4.  6).   ' 
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Eponymen,  sondern  nur  eine  Stadtjalirziffer  mit  hinzugesetztem  fere 
(anno  CCCL  fere  post  Romam  conditam).  Die  Identifikation  der 
von  Ennius  erwähnten  Finsternis  mit  der  vom  21.  Juni  400  v.  Chr. 

(s.  Anm.  383)  kann  für  ziemlich  gesicliert  gelten,  weil  diese  in  dem 

ganzen  Zeitraum  von  411 — 390  die  grösste  der  in  Rom  sichtbaren 
war,  weil  ihr  jul.  Datum  dem  römischen  (Xon.  Jun.)  sehr  nahe 
kommt  und  weil  sie  kurz  vor  Sonnenuntergang  eintrat,  wodurch  die 

Worte  et  nox  bei  Ennius  erst  ihre  eigentliche  Bedeutung  bekommen. 
Zudem  sind  um  diese  Zeit  eintretende  Sonnenfinsternisse  am  leich- 

testen beobachtbar.  Nun  fällt  nach  unserer  lleduktion  der  21.  Juni 

400  V.  Chr.  in  das  mit  Id.  Dez.  401  beginnende  Amtsjahr  der  Kriegs- 
tribunen C.  Julius  T.  Quinctius  u.  A.;  dieses  Amtsjahr  ist  bei  Varro 

=  349,  bei  Poljbios  aber  =  350  ab  Urbe  condita.  Cicero  folgt  in 

de  rep.  II  der  Polybianischen  Chronologie  (s.  S.  174).  Danach 
legt  sich  folgende  Annahme  nahe:  Cicero  fand  die  Sonnenfinsternis 

in  den  annales  maximi  verzeichnet  unter  den  Eponymen  C.  Julius 

T.  Quinctius  u.  s.  w.  Er  suchte  dafür  in  seiner  polybianisch  rech- 
nenden Handtabelle  die  Stadtjahrzahl  und  fand  350.  Das  fere 

setzte  er  hinzu,  weil  er  wohl  wusste,  dass  man  den  Ausgangspunkt 

der  Zählung,  die  urbs  condita,  auch  anders  ansetzen  und  dement- 
sprechend für  jenes  Amtsjahr  eine  andere  Stadtjahrzahl  finden 

konnte;  als  Erklärung  des  fere  müsste  man  sich  demnach  hinzu- 
denken, was  er  anderswo  ausdrücklich  hinzusetzt :  est  enim  inter 

scriptores  de  numero  annorum  controversia  (Brut.  18,  72  s.  S.  244). 

Neben  der  Polybischen  kannte  Cicero  sicher  die  Pisonische  Zählung, 

wonach  das  fragliche  Amtsjahr  =  351  Urbis  ist;  ebenso  konnte 
ihm  nach  S.  243  auch  die  Yarronische  damals  schon  bekannt  sein, 

obgleich  er  dieser  erst  später  folgte,  als  sein  Freund  Atticus  sie 
angenommen  hatte. 

2.  Historische  Synchronismen. 

Eine  Prüfung  der  Reduktion  wird  auch  ermöglicht,  falls  für 

Berührungen  der  Römer  mit  der  griechischen  Welt  sowohl  das  rö- 

mische Amtsjahr  als  auch  die  griechische  Datierung  ̂ *°)   und   zwar 

440)  Nicht  verwertbar  sind  deshalb  die  Livianischen  Notizen  über  das  Er- 
scheinen eines  karth.  Heers  in  Sizilien  (IV,  29,  8  zu  323  Varr.;  ohne  Grund 

vermuten  Niebuhr  II  635  und  Holzapfel  145  eine  Verwechslung  der  Karth.  mit 
den  Athenern)  und  über  das  Erscheinen  einer  griech.  Seeräuberflotte  an  der 
italischen  Küste  (VII,  25,  4  zu  405  Varr.),  weil  für  beide  Ereignisse  nur  das 

römische  Amtsjahr,  nicht  eine  griechische  Datierung  bekannt  ist.  —  Was  die 
S.  325  aufgeworfene  Frage  betrifft,  ob  nicht  die  Ansetzung  des  Dezemvirats 
auf  einem  Synchronismus  beruhen  könnte,   so  stinnnt   unsere   Reduktion    sehr 
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unabhängig  von  einander  gegeben  sind.  Auch  hier  handelt  es  sicli 
für  unselen  Zweck  liur  um  Ereignisse  aus  der  älteren  Zeit  vor  dem 

Pyrrhuskrieg. 
a)  Der  Tyrann  A  r  i  s  t  o  d  e  m  u  s  von  C  u  m  a  e  wird  von 

Dionys  zweimal  in  Beziehung  zur  römischen  Geschichte  gebracht. 
Im  Jahr  248  Varr.  (von  Dionys  mit  ol.  68,  4  geglichen)  nehmen 

die  Römer  die  von  Aristodemus  bei  Aricia  geschlagenen  und  nach 

Rom  fliehenden  Etrusker  freundlich  auf  (Dion.  Y,  36) ;  im  Jahr  202 

Varr.  (bei  Dionys  =  ol.  72,  2)  kommen  römische  Unterhändler  zum 
Getreidekauf  nach  Cumae  (VII,  1).  Für  beide  Ereignisse  bestimmt 

Dionys  die  Zeit  auch  noch  in  anderer  Weise  und  auf  diese  An- 
gaben hat  Holzapfel  (R.  Chr.  149  ff.)  viel  Gewicht  gelegt  und  sie 

zur  Reduktion  der  römischen  Jahrzählung  verwertet.  Allein  wenn 

Dionys  VII,  12  sagt,  die  getreidesuchenden  Gesandten  seien  nach 

Cumae  gekommen,  als  Aristodemus  etwa  im  14.  Jahr  seiner  Tyran- 
nis  stand  (exog  C[xoö  xi  TeaaapsaxaLSixaxov  fßri  Tupavvoüvxa  Kujxtj:), 
so  ist  mit  dieser  Angabe  gar  nichts  anzufangen,  erstens  weil  wir 

den  Beginn  der  Tyrannis  nicht  kennen  (dieser  darf  nicht  ohne 

weiteres  ins  gleiche  Jahr  wie  der  Entsatz  von  Aricia  gesetzt  werden), 

zweitens  weil  die  Angabe  nur  eine  ungefähre  ist.  Wenn  ferner  Dio- 
nys VII,  3  ff.  den  Entsatz  von  Aricia  ins  20.  Jahr  nach  dem  ersten 

Hervortreten  des  Aristodemus  bei  einem  feindlichen  Einfall,  diesen 

selbst  aber  in  ol.  64  setzt,  so  führt  dies  auf  ol.  68,  4,  also  gerade 

auf  das  Jahr,  mit  dem  Dionys  248  Varr.  gleicht.  Deshalb  liegt  der 

Verdacht  nahe,  dass  die  Abstandsangabe  nicht  einem  griechischen 

Schriftsteller  entlehnt,  sondern,  wie  auch  Niebuhr  I  615  Unger 

Kai.  286.  Soltau  399  annahmen,  von  Dionys  selber  berechnet  ist. 

Wir  haben  somit  allerdings  eine  römische  und  eine  griechische  Zeit- 
angabe für  den  Kampf  bei  Aricia,  aber  sie  sind  schwerlich  unabhängig 

voneinander  und  deshalb  zur  Kontrolle  der  Reduktion  nicht  zu  ver- 
werten. 

b)  Im  Jahr  343  Varr.  sind  nach  Liv.  IV,  52,  6  Gesandte  zum 

Getreidekauf  nach  Sizilien  geschickt  und  a  Siculorum  tyran- 
nis freundlich  unterstützt  worden.  Das  Varr.  Jahr  343  ist  nach 

unserer   Reduktion   =  Id.  Dez.  407/Id.   Dez.  406.     Wäre   Ungers 

gut  zu  dem  Pisonisch-Dionysischen  Ansatz  (s.  S.  179),  sofern  nach  diesem  die 
3  Dezemviratsjahre  zusammen  mit  den  2  sie  umgebenden  Konsulaten  die  Ol. 

Jahre  82,  2 — 83,  2  umfassen,  d.  h.  die  Zeit  von  Spätsommer  451  bis  Spätsom- 
mer 446.  In  der  Polybischen  Tabelle  ist  alles  ein  Jahr  tiefer  gesetzt,  also 

z.  B.  Valerius  und  Horatius  =  ol.  83,  3  (446/5),  mit  w  elchem  Jahr  das  ge- 
nannte Konsulat  nach  unserer  Reduktion  noch  etwa  1 — 2  Monate  gemeinsam  hat. 
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Behauptung  (Kai.  302)  riclitig,  Tyrannen  liahe  es  seit4<»l  auf  der 

Insel  nicht  mehr  gegeben,  bis  im  Anfang  von  405  Dionysios  die 
Herrschaft  von  Syrakus  gewann,  so  würde  die  Livianische  Notiz 

gegen  unsere  Reduktion  sprechen.  Aber  das  AVort  tyranni  darf 
nicht  zu  sehr  gepresst  werden,  Livius  meint  damit  die,  welche  in 

den  einzelnen  Städten  die  Macht  in  Händen  hatten:  und  was  Dio- 

nys  bctrift't,  so  hatte  er  schon  kurz  nach  dem  Winter  407/6  in 
Syrakus  eine   leitende   Stellung   gewonnen   (Niese  in  R.E.  Y,  883). 

c)  364  Varr.  Der  wichtigste  Synchronismus  dieser  Art,  die 

Gleichzeitigkeit  der  gallischen  Katastrophe  mit  der  Be- 
lagerung von  Rhegium  und  dem  Antalkidasfrieden,  ist  von  uns  zum 

Aufbau  der  Reduktion  verwendet  worden  und  kann  deshalb  nicht 

zur  Kontrolle  ihrer  Richtigkeit  dienen. 

d)  Zu  414  Varr.  ̂ *i)  berichtet  Livius  VIII,  3,  6:  Eo  anno 
Alexandrum,  Epiri  regem,  in  Italiam  classem  appulisse 

constat;  quod  bellum,  si  prima  satis  prospere  fuissent,  haud  dubie 
ad  Romanos  pervenisset.  Das  constat  ̂ eigt.  dass  die  Notiz  unter 

dem  Amtsjahr  des  Manlius  und  Decius  in  den  Annalen  aufgezeich- 

net war**-);  wie  dies  geschehen  konnte,  deuten    die   letzten  "Worte 
441)  Nicht  zu  413,  wie  Unger  St.Ae.  102  und  Holzapfel  121,  7  annehmen. 

Denn  Livius  hat  vorher  die  von  einem  Interrex  vorgenommenen,  also  nicht 
mehr  ins  Amtsjahr  413  fallenden  Konsulwahlen  für  414  erwähnt  und  kann 
deshalb  mit  eo  anno  nicht  mehr  auf  das  vor  dem  Interregnum  abgeschlossene 
Amtsjahr  413  zurückgreifen.  Auf  414  bezieht  die  Notiz  auch  Soltau  331.  Ebenso 
und  aus  dem  gleichen  Grunde  gehört  die  Notiz  über  Alexanders  Tod  nicht  zu 
427  (Unger,  Holzapfel),  sondern  zu  428  Varr. 

442)  Während  diese  erste  Notiz  des  Livius  über  Alexander  aus  den  An- 
nalen stammt  und  auf  gleichzeitiger  Eintragung  beruht,  ist  die  zweite  Notiz 

über  denselben  aus  einer  synchronistischen  Tabelle  Varronischen  Stils  ent- 
nommen (s.  S.  245);  dass  dies  bei  der  ersten  nicht  der  Fall  ist,  beweist  die 

Umsetzung  in  Ol.  Jahre.  Das  Jahr  des  Manlius  und  Decius  414  Varr.  ist  nach 
Varr.  Gleichung  =  ol.  109,  4;  vor  ol.  111,  1  aber  kann  Alexander  nicht  nach 
Italien  gekommen  sein.  Die  dritte  Notiz  über  den  Molosserfürsten  (Liv.  VIII, 
24,  1  zu  428  Varr. :  eodem  anno  Alexandream  in  Aegypto  proditum  conditam, 
Alexandrumque  Epiri  regem  ab  exule  Lucano  interfectum  sortes  Dodonaei 
Jovis  eventu  adfirmasse)  stammt  höchst  wahrscheinlich  ebenfalls  aus  einer 

synchronistischen  Tabelle  Varronischen  Stils,  wo  sie  aber  zu  424  Varr.  L.  Pa- 
pirio  L.  Plautio  cons.  gestellt  war.  Denn  für  Alexanders  Tod  und  Alexandrias 
Gründung  war  in  griechischen  Tabellen  ohne  Zweifel  ol.  112,  2  angesetzt. 
(Unger  Synchr.  571  f.  Soltau  398.  Holzapfel  121.)  Dieses  Ol.  Jahr  ist  nach 

Varr.  Reduktion  =  424  Urbis.  In  424  Vaft-.  wird  die  Gründung  Alexandrias 
auch  von  Velleius  I,  14,  3  gesetzt  (Sp.  Postumio  Veturio  Calvino  cons.  —  420 
Varr.  —  Cales  deducta  colonia,  interiecto  deinde  triennio  .  .  .  eo  ip.^o  anno, 
quo  Alexandria  condita  est).  Wenn  die  Notiz  bei  Livius  zu  428  statt  zu  424 

gestellt  ist,   so    beruht    dies  wohl  auf  einer  durch  Namensühnlichkeit  hervor- 
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an:  Die  Landung  des  Königs  war  offenbar  als  ein  für  Rom  be- 
drohliches Ereignis  im  Senat  zur  Sprache  gekommen  (Unger  St.Ae. 

104.  Holzapfel  122).  Das  Varr.  Jahr  414  ist  nach  unserer  Re- 
duktion Kai.  Jun.  336/Kal.  Jun.  335.  Das  genaue  Datum  für  die 

Landung  Alexanders  ist  nicht  bekannt.  Aber  vor  ol.  111,  1  (33G/5) 

kann  es  nicht  gewesen  sein;  andererseits  geht  aus  Justin  12,  2  her- 
vor, dass  er  sehr  bald  nach  seiner  336  mit  der  Tochter  Philipps 

von  Mazedonien  gefeierten  Hochzeit  nach  Italien  aufbrach. 

e)  Zu  452  Varr.  berichtet  Livius  X,  2:  eodem  anno  classis 
Graecorum  Cleonymo  duceLacedaemonio  ad  Italiae 

litora  appulsa  Thurias  urbem  in  Sallentinis  cepit.  Das  Varr.  Jahr 

452  ist  nach  unserer  Reduktion  =  Mart.  301/Mart.  300.  Die  Chro- 
nologie des  Cleonymos  ist  durch  griechische  Quellen  nicht  sicher 

genug  festzustellen,  um  eine  Kontrolle  zu  ermöglichen.  Diodor 
XX,  104.  105  fasst  unter  ol.  119,  2  (303/2  v.  Chr.)  die  Taten  des 

Cleonymos  zusammen,  wobei  er  zwei  Fahrten  nach  Italien  unter- 
scheidet. Wahrscheinlich  gehört  die  zweite  in  ol.  119,  3  (302/1 

V.  Chr.),  also  in  den  Sommer  301,  was  zu  unserer  Reduktion  stim- 
men würde.  Dass  Diodor  unter  dem  Jahr  der  ersten  Landung  des 

Cleonymos  auch  dessen  spätere  Unternehmungen  anticipierend  er- 
wähnt, entspricht  einer  auch  sonst  bei  ihm  zu  beobachtenden  Ge- 

wohnheit (Holzapfel  124). 

3.  Abstandsangaben  in  Kalenderjaliren. 

a)  Die  Abstandsangaben,  die  bei  römischen  Schriftstellern  vor- 
kommen, beruhen  in  der  Regel  nicht  auf  direkter  Kunde  von  dem 

wirklich  verflossenen  Zeitintervall,  sondern  sind  einfach  an  der  Epo- 

nymentabelle  abgezählt.  "Wenn  Livius  V,  22,  8  von  Veji  sagt,  es 
sei  10  Sommer  und  10  Winter  ununterbrochen  belagert  worden, 

so  hat  er  die  10  Amtsjahre  349 — 358  gerechnet;  tatsächlich  dauerte 

die  Belagerung  nur  872  Jahre  (Anfang  400 — Sommer  392).  Ebenso 
sind  seine  Abstandsangaben  in  III,  30,  7.  V,  29,  2.  VI,  37,  5.  VII, 

18,  1.  X,  31,  10  nur  von  Amtsjahren  zu  verstehen  und  können  so- 
mit nicht  zur  Kontrolle  der  Reduktion  dienen.  Soltau  hat  (R.  Chr. 

259)   die  Ansicht   aufgestellt,   „die  Angaben  über  das  Lebensalter 

gerufenen  Verwechslung  von  L.  Papirio  L.  Plautio  42-1  mit  L.  Papirio  C.  Poe- 
telio  428.  Da  die  Notiz  bei  Livius  offenbar  ein  nachträglicher  Einschub  ist, 
80  ist  ein  solches  Versehen  umso  leichter  denkbar  (vgl.  Unger  J.  f.  Ph.  1895, 

717).  Merkwürdig  ist,  dass  Solin  32,  42  für  die  Gründung  Alexandrias  einer- 
seits richtig  die  112.  Olympiade,  andererseits  fälschlich  wie  Livius  die  Kon- 

suln L.  Papirius  C,  Poetelius  nennt  (s.  Anm.  240). 
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bedeutender  Männer  können  nur  von  natürlichen  Jahren  verstanden 

werden".  Allein  auch  in  diesen  Fällen  ist  wohl  immer  mit  der 

Möglichkeit  zu  rechnen,  dass  die  Altersangabe  nicht  auf  üebcr- 
lieferuug  beruht,  sondern  nach  der  Magistratsliste  berechnet  ist. 

Wenn  Livius  VII,  1,  10  beim  Todesjahr  des  Ca-millus  (3S9  Varr.) 

erwähnt,  er  habe  nach  der  Befreiung  Roms  noch  25  Jahre  gelebt, 

so  hat  er  ohne  Zweifel  einfach  die  Varr.  Amtsjahre  3G5 — 389  gezählt. 
So  beruht  auch  die  von  Val.  Max.  VIII,  14,  1  und  Plinius  VII,  157 

nachgeschriebene  Angabe  Ciceros  de  sen.  17,  60  über  M.  Valerius 

Corvus  (cuius  inter  primum  et  sextum  consulatum  4G  anni  inter- 
fuerunt)  augenscheinlich  nur  auf  einer  Zählung  der  dazwischen 

liegenden  Kollegien,  auf  einem  Subtraktionsexempel  mit  Hilfe  einer 

Polybianischen  Tabelle  (s.  Anm.  268  und  302),  und  es  ist  durch- 
aus abzulehnen,  wenn  Soltau  die  46  Jahre  als  natürliche  Jahre  fasst, 

und  daraus  folgern  will  (R.  Chr.  259,  3.  338),  dass  das  suffizierte 

Konsulat  des  Valerius  455  Varr.  unecht,  454  vielmehr  sein  6.  Kon- 
sulat gewesen  sei. 

b)  Das  Saeculum  bedeutet  100  Kalenderjahre,  nicht  100  Amts- 
jahre. Trotzdem  tragen  die  römischen  Säkular  feiern  zur 

Prüfung  der  Reduktion  nichts  aus,  die  echten  nicht,  weil  sie  in 

eine  Zeit  fallen,  in  der  eine  Differenz  zwischen  Amtsjahren  und 

Kalenderjahren  nicht  mehr  besteht  ̂ ^^),  die  erdichteten  nicht,  weil 
die  Ansätze  für  diese  (298,  408,  518,  628,  ferner  300  Van\  s.  S. 

307)  durchaus  auf  der  Varronischen  Zeitrechnung  beruhen  und  die 

Fiktion  voraussetzen,  dass  die  Varr.  Stadtjahre  ebensoviele  Kalender- 
jahre darstellen.  Da  es,  wie  Censorinus  mit  Recht  bemerkt,  den 

Römern  in  älterer  Zeit  nicht  eingefallen  ist,  die  Jahrhunderte  durch 

Spiele  und  Feiern    abzugrenzen   (saecula  ludis  saecularibus  distin- 

443)  Das  erste  Fest,  das  in  lOOjährigem  Abstand  von  einer  bestimmten 

Epoche  gefeiert  wurde,  ist  das  von  605  Varr.  (s.  S.  305).  Soltau  glaubt  aller- 
dings (R.  Chr.  390  ff.)>  schon  die  Feier  von  505  stehe  in  säkularer  Beziehung 

zu  den  Valerierkonsulaten  von  305  und  406  Varr.  Allein  diese  Hypothese 

ist  aus  zwei  Gründen  abzulehnen,  einmal  weil  dabei  eine  Berechnung  der  sae- 
cula nach  Amtsjahren  vorausgesetzt  wird,  was  ganz  undenkbar  ist,  zweitens 

weil  von  der  Ueberlieferung  als  Motiv  für  die  Feier  von  505  durchaus  nur 

Gründe  der  augenblicklichen  Lage  (Kriegsnot  und  Prodigien)  angegeben  wer- 
den, was  eine  säkulare  Bezugnahme  auf  die  Vergangenheit  direkt  ausschliesst. 

Ganz  unrichtig  ist  deshalb  der  Satz  Soltaus  (393),  dass  von  305  Varr.  aus  einer- 
seits eine  säkulare  Zählung  nach  Amtsjahren  (305,  505,  605),  andererseits  eine 

solche  nach  natürlichen  Jahren  (305,  400,  608)  ausgegangen  sei.  Ebenso  ist  es 

nur  eine  merkwürdige  Inkonsequenz,  wenn  Soltau,  der  den  clavus  annalis  ver- 
teidigt, doch  bei  den  dictaturae  clavi  figendi  causa  von  391  und  491  Varr. 

eine  säkulare  Beziehung  annimmt  (vgl.  S.  308). 
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guere,  tliscernere,  s.  Anin.  389),  so  ist  Sealigers  und  Niebuhrs  Ver- 
such, die  römisclie  Zeitrechnung  mit  Hilfe  der  Säkularrechnungen 

zu  kontrollieren,  als  verfehlt  zu  betrachten.    \ 

c)  Abstandsangaljen,  die  nicht  nach  Amts-,  sondern  nach  Ka- 
lenderjahren berechnet  sind,  liegeti  nach  unserer  Ansicht  vor  im 

Zensoren  Protokoll  (S.  156.  265)  und  in  der  F 1  a  v  i  u  s  i  n- 
schrift  (S.  160.  2G5).  Da  die  letztere  bei  der  Konstituierung 

der  Reduktion  (zur  Zeitbestimmung  der  Kap.  Tempehveihe)  ver- 
wendet wurde,  so  kann  sie  nicht  zur  Kontrolle  dienen;  wohl  aber 

die  Datierung  im  Zensorenprotokoll:  Das  119.  Jahr  post  Cap.  ded. 

(Id.  Sept.  507  V.  Chr.),  das  die  Zensoren  als  119.  Jahr  post  reges 

expulsos  bezeichneten  (s.  S.  296),  ist  =  Id.  Sept.  389/Id.  Sept.  388. 
Das  Amtsjahr  des  Manlius  und  Yalerius,  362  Varr.,  in  dem  die 

Zensoren  das  Protokoll  aufsetzten,  ist  nach  unserer  Reduktion  = 

Herbst  .S89/Juni  388. 
d)Ludi  votivi.  In  Augenblicken  schwerer  Bedrängnis 

haben  römische  Magistrate  öfter  dem  Jupiter  grosse  Spiele  gelobt. 

In  der  Zeit  des  zweiten  punischen  Kriegs  und  später  geschah  das 

immer  in  der  Weise,  dass  die  Spiele  versprochen  wurden  für  den 
Fall,  dass  der  Staat  während  der  nächsten  5  oder  10  Jahre  in 

seinem  Bestand  keine  Einbusse  erleiden  würde  (si  res  publica  10 

annos  ineodem  statu  fuisset).  Die  Ausrichtung  der  Spiele  musste 

dann  in  dem  Jahr  erfolgen,  mit  welchem  die  Frist  ablief,  also  inner- 
halb des  5.  oder  10.  Jahrs.  Es  ist  eine  ansprechende  Vermutung 

von  Holzapfel  (R.  Chr.  74),  dass  auch  die  aus  der  älteren  Zeit  über- 
lieferten ludi  votivi,  obwohl  Livius  dabei  von  einer  bestimmten  Frist 

nichts  sagt,  doch  ebenfalls  als  quinquennalia  oder  decennalia  zu 

betrachten  seien.  Nur  möchte  ich  dabei  nicht  wie  Holzapfel  (75) 

an  Magistratsjahre  denken,  da  diese  keine  feste,  im  Voraus  be- 

rechenbare Grösse  darstellten,  sondern  an  Kalenderjahre.  Mit  die- 

ser Vermutung  lässt  sich  unsere  Reduktion  ohne  Schwierigkeit  ver- 
einigen. 1)  Zum  Jahr  313  Varr.  berichtet  Liv.  IV,  12,  2:  Ludi  ab 

Xviris  per  secessionem  plebis  a  patribus  ex  senatus  consulto  voti 
eo  anno  facti  sunt.  Die  secessio  fällt  nach  unserer  Reduktion  in 

den  Sommer  447  v.  Chr.,  das  Amtsjahr  313  ist  =  Id.  Dez.  439/Id. 
Dez.  438.  Da  im  Sommer  438  das  10.  Jahr  begann,  so  können 

die  Spiele  als  decennalia  gelobt  gewesen  sein.  2)  Unter  323  Varr. 
berichtet  Liv.  IV,  27,  1,  der  Diktator  A.  Postumius  Tubertus  habe 

Spiele  gelobt,  deren  Ausrichtung  330  Varr.  erwähnt  wird  (IV,  35,  3). 
Das  Jahr  323  Varr.  ist  =  Frühjahr  428/7,  das  Jahr  330  =  Id. 

Dez.  421/0.     Nimmt    man,    was    sich   auch    aus  sonstigen  Gründen 
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empfiehlt,  nach  Diodor  XII  G4,  1  an,  dass  der  Diktator  Postumius 

richtiger  ins  Jahr  322  Varr.  (=  429  v.  Chr.)  zu  setzen  ist,  so  be- 

ginnt in  330  Varr.  (=  420  v.  Chr.)  das  10.  Jahr.  Es  braudit  des- 
lialb  nicht  mit  Holzapfel  (7G)  geschlossen  zu  werden,  dass  zwischen 
323  und  330  Varr.  mehrere  Kollegien  in  den  Fasten  ausgefallen 

seien.  3)  Im  Jahr  358  Varr.  gelobte  der  Diktator  Camillus  Spiele, 

die  362  Varr.  abgehalten  wurden  (Liv,  V,  19,  6.  31,  2).  358  Varr. 

ist  =  Herbst  393/2,  362  Varr.  =  Herbst  389/Juni388.  Wurden 

die  Spiele  im  Frühjahr  392  gelobt,  so  begann  im  Frühjahr  388  das 
5.  Kalenderjahr  und  es  könnten  somit  diese  Spiele  als  quinquainalia 
betrachtet  werden. 

e)  Bei  den  Waffenstillstandsverträgen  auf  be- 
stimmte Zeit,  die  die  Römer  öfters  mit  andern  Yölkern  abschlössen, 

waren  jedenfalls  nicht  römische  Magistratsjahre  gemeint,  da  diese 

in  älterer  Zeit  wegen  des  wechselnden  Amtsneujahrs  kein  festes 

Mass  abgeben  konnten.  Ein  Beweis  dafür,  wenn  es  eines  solchen 

bedürfte,  ist  die  schon  von  Niebuhr  I^  313  beobachtete  Tatsache, 
dass  bei  Livius  mehrmals  der  Wiederausbruch  der  Feindseligkeiten 

erwähnt  wird,  ehe  die  Jahre  der  AVaft'enruhe,  nach  den  Fasten  ab- 
gezählt, verlaufen  sind,  ohne  dass  doch  den  feindlichen  Völkern 

Vertragsbruch  vorgeworfen  wird.  Zur  Erklärung  dieses  Umstands 

haben  Niebuhr  und  Mommsen  (R.  Chr.  48)  unter  Zustimmung  von 

Weissenborn  und  Matzat  (II,  56,  3)  angenommen,  jene  Fristen  seien 

nach  zehnmonatlichen  Jahren  (=  295  Tagen)  berechnet  warden. 

Aber  schon  Huschke  (Das  alte  röm.  Jahr  22),  Holzapfel  15,  Sol- 

tau 84,  Unger  Kai.  300  haben  die  Möglichkeit  einer  solchen  An- 

nahme bezweifelt.  In  der  Tat  bedarf  es  einer  so  gewagten  Hypo- 

these gar  nicht,  wenn  man  nur  die  in  den  vulgären  Fasten  aus- 
geworfenen Kollegien  und  die  Interregnen  mit  in  Rechnung  zieht. 

1)  280  Varr.  wurde  mit  Veji  ein  Friede  auf  40  Jahre  geschlossen 

(Liv.  II,  54.  Dion.  IX,  36).  Im  Jahr  316  Varr.  fiel  Fidenae  ab 

(Liv.  IV,  17)  und  vereinigte  sich  mit  Veji,  „was  voraussetzt,  dass 

Veji  schon  im  Kriegsstand  gegen  Rom  war"  (Niebuhr).  Nun  ist 
nach  unserer  Reduktion  280  Varr.  =  Kai.  Sext.  475/474  und 

316  Varr.  =  Id.  Dez.  436/435.  Darnach  waren  in  der  Tat  in  letz- 

terem Amtsjahr  40  Kalenderjahre  abgelaufen.  Somit  bietet  die  Li- 
vianische  Angabe  eine  Bestätigung  für  die  Historizität  der  zwei 

Diodorischen  Kollegien  296/7  und  297/8  sowie  für  die  Richtigkeit 

unserer  Berechnung  der  Dezemviralzeit.  2)  329  Varr.  wurde  mit 

Veji  ein  WaÖenstillstand  auf  20  Jahre  geschlossen  (Liv.  IV,  35). 

Im  Jahr  347  berichtet  Livius  (IV,  58),  da  der  Waffenstillstand  mit 



384  KontroUmittel  der  Reduktion. 

Veji  abgelaufen  sei,  habe  man  Vorbereitungen  zum  Krieg  getroH'en, 
der  dann  im  nächsten  Jahr  eröffnet  wurde.  Nach  unserer  Reduk- 

tion ist  329  Varr.  =  Id.  Dez.  422/421  und  347  Varr.  =  Id.  Dez. 

403/2;  von  Anfang  329  bis  Ende  347  sind  somit  genau  20  römi- 
sche Kalenderjahre  verflossen.  Da  nach  Livius  Worten  die  Frist 

noch  vor  Ende  des  Amtsjahrs  347  abgelaufen  war  (quia  tempus 

indutiarum  cum  Veiente  populo  exierat,  per  legatos  fetialesque  res 

repeti  coeptae),  so  ist  anzunehmen,  dass  bei  internationalen  Ver- 
trägen nicht  der  römische  Kalender  mit  seiner  fehlerhaften  Te- 

traeteris  von  1465  statt  1461  Tagen  zugrundegelegt  wurde,  sondern 

entweder  richtig  berechnete  Sonnenjahre  oder  Mondjahre  zu  354 

Tagen.  In  beiden  Fällen  musste  die  Frist  noch  vor  Ende  347  Varr. 

ablaufen  '*'^).  Da  die  20  Jahre  nur  herauskommen,  wenn  für  die  zwei 
Interregnen  333/4  und  340/1  zusammen  ein  Kalenderjahr  gerechnet 

wird,  so  liefert  diese  Angabe  eine  Bestätigung  der  von  uns  bei  der 

Reduktion  befolgten  Interregnentheorie  Mommsens. 

Schluss. 

Die  Prüfung  der  vorhandenen  Kontrollmittel  hat  ergeben,  dass 

sie  dem  vorgelegten  Reduktionsversuch  teils  zur  Bestätigung  dienen 
teils  ohne  Schwierigkeit  sich  mit  ihm  vereinigen  lassen.  Ist  das 

Bild  der  geschichtlichen  Verhältnisse,  wie  es  die  Tabelle  zeigt,  mit 

der  häufigen  Unterbrechung  der  Kontinuität  der  Kollegien,  mit  den 

vielfachen  Verschiebungen  des  Antrittstermins,  in  der  Hauptsache  der 

AVirklichkeit  entsprechend,  so  wird  auch  die  enorme  Schwierigkeit 

der  Aufgabe  deutlich,    die  sich  die  römischen  Chronologen  gestellt 

444)  Demnach  ist  Holzapfels  Vermutung  entbehrlich,  es  seien  zwischen 

329  und  347  zwei  Kollegien  in  den  Fasten  ausgefallen.  Ebenso  schliesst  Holz- 
apfel 72  auf  eine  Lücke  in  den  Fasten  zwischen  324  und  329  Varr.,  weil  Li- 

vius rV  30  zu  324  berichtet:  Aequorum  legati  .  .  .  indutias  annorum  8  impe- 
traverunt,  und  IV  35  zu  329:  (Veientibus  annorum  20  indutiae  datae  sunt  et) 
Aequis  triennii,  cum  plurium  annorum  petissent.  Der  Schluss  beruht  auf  der 

Voraussetzung,  dass  bei  der  zweiten  Bitte  der  Aequer  die  erste  Frist  im  Ab- 
laufen begriffen  war.  Allein  es  ist  sehr  wohl  denkbar,  dass  die  Aequer  schon 

mehrere  Jahre  vor  Ablauf  des  Waffenstillstands  sich  um  eine  Neuregelung 

bemühten  und  ebenfalls  einen  langfristigen  Vertrag  (plurium  annorum)  wünsch- 
ten, wie  er  gleichzeitig  den  Vejenteru  zuteil  wurde.  —  Burger  (GO  Jahre  usw. 

S.  65)  verwirft  die  Angaben  über  die  Waffenstillstandsfristen  als  unglaubwür- 
dig, Soltau  (469)  nimmt  eine  chronologische  Verschiebung  in  den  Annalen  an, 

Unger  (Kai.  300)  sucht  durch  Korrektur  zu  helfen;  nach  der  hier  gegebenen 
Erklärung  sind  diese  gewaltsamen  Auskunftsmittel  unnötig. 
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hatten:  eine  JahizUhlung  zu  scliaft'en,  welche  die  Aintsführungcn 
der  obersten  Jahresbeamten  als  P^inheiten  zugrundelegen  und  doch  die 
wahren  Zeitverhältnisse  möglichst  richtig  darstellen  sollte.  Daraus 

ergab  sich  für  die  chronographische  Technik  das.  Problem:  tm;  av 

zi;  d7;£u9-uvot  xo'j;  'Pwjjiatwv  xpovou^  npb;  xou;  'EXXr^/ixou; ;  dieses 
durch  die  Inkongruenz  der  Amtsjahre  und  der  Kalenderjahre  ge- 

gebene Problem  ist  von  den  ersten  Annalisten  vielleicht  noch  nicht 

in  seiner  ganzen  Schwierigkeit  erkannt,  später  aber  immer  deut- 

licher erfasst  und  von  Dionys  in  die  eben  genannte  Formel  geklei- 
det worden.  Die  ganze  Geschichte  der  römischen  Jahrzählung 

besteht  in  den  mehr  oder  sveniger  glücklichen  Versuchen,  dieses 

Problems  Herr  zu  werden  und  die  nun  einmal  der  Jahrzählung 

zugrundegelegte  Eponymenliste  durch  allerlei  Modifikationen  der 

wahren  Zeit  immer  mehr  anzupassen.  Aus  diesen  Bemühungen 

sind  der  Reihe  nach  die  Systeme  des  Fabius  und  Cincius,  des  Po- 

lybios  und  Piso,  und  endlich  als  letztes  das  des  Varro  hervorge- 

gangen, das  zwar  auch  keine  ganz  vollkommene  Lösung  des  Pro- 

blems darstellte,  aber  wegen  der  überragenden  Autorität  seines  Ur- 
hebers kanonische  Geltung  erlangte. 

Leuze,  Die  rOmische  Jahrzühlung.  i-  2& 
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Register. 
Wenn  zwei  Zahlen    durch    ein  Komma    getrennt    sind,   bedeutet  die  erste  die 

Seite,  die  zweite  die  Zitier  der  Anmerkung. 

Abstandsangaben,  Rechnungsweise  114. 1 
121.  125.    148  f.   170,   in   Amtsjahren 
380,  in  Kalenderjahren  26-5.  382.         I 

Achäischer  Bund,  Chronologie  137, 168. ; 
Aedilen,  kurulische,  ihr  Amtsjahr  219, 1 

271. 
Aegatenschlacht  137,  168. 
Aegospotamoi,  Schlachtdatum  114. 
Aegyptische  Kalenderdaten  302,  379, 

bei  Tarutius  234  tt". Aeneas,  Chronologie  bei  Fabius  85,  bei 
Virgil  204,  252. 

Aequer,  Vertragsfristen  384,  444. 
Aera,  Begriff  295,  Ae.  der  Stadtgrün- 

dung in  Rom  293,  in  andern  Städten 
294.  364,  sog.  Ae.  post  Cap.  ded.  298, 
post  reges  exactos  290,  post  primos 
consules  297,  368,  sog.  annalistische 
Ae.  175,  Aerentafeln  110. 

Afrikanus,  S.  Julius  285. 

Agrippa,  albanischer  König  89,  121. 

Albanische  Könige  80  ff". Alexander  von  Kpirus  245.  379. 
Alexander  Magnus,  Geburtsjahr  nach 

Nepos  173. 
Alexander  Polyhistor  88. 
Alexandria,  Gründungsjahr  879,  442. 
aliquot,  Bedeutung  359,  432. 
Alhaschlacht  116.  312.  361. 
Amtsjahr  und  Kalenderjahr  262  (3.  a. 

Gleichung.) 
Amtsneujahr,  anfangs  veränderlich, 

später  fixiert  263.  338.  373. 
Amtsverkürzungen  268  f.  337.  374.(91.) 
Anarchie,  die  sog.  A.  (379—383  Varr.) 

ist  nichts  anderes  als  ein  langes  In- 
terregnum 319.  339,  ist  in  Fabius  Jahr- 

zählung wie  alle  Interregnen  nicht 
gerechnet  30.  81,  erst  in  Polybs  Zeit 
m  die  Tabelle  aufgenommen  117. 
272,  seither  stets  (ausser  bei  Diodor) 
zu  5  Jahren  gerechnet  52.  118.  127. 
272,  nur  bei  späten  Autoren  zu  vier 
Jahren  52,  67.  261,  328.  Erklärung 
der  einjährigen  A.    Diodors   27.  .320, 

die  Geschichtlichkeit  der  A.  316  ff., 
ihre  wahre  Dauer  367. 

annales  maximi  75.  168.  197. 
Annalistik,  hält  oft  die  Chronologie  der 

Fireignisse  getreuer  fest  als  den  wah- 
ren Hergang  129.  142.  324.  359,  432 

Verh.  zu  Polybios  129.  133,167.  137  ff., 
zu  den  späteren  Pjxzerptoren  133,  167. 

annalistische  Aera  Soltaus  175.  (171, 

212.) 

Antalkidasfrieden  114.  315,  398. 
Antiatenkrieg  (414  Varr.)  348. 
Antritt  der  Konsuln  262  ff.  335  ff.  341 

(s.  a.  Aratsneujahr),  der  Zensoren  341, 
der  Volkstribunen  341.  357,  des  je- 

weils ersten  Interrex  340,  417,  der 
im  Intern    gewählten    Konsuln    340. 

Apollodor  6.  22,  37.  167.  214. 

Appian  175.  313. 
dpxv)  TioXeiiot),  Bedeutung  5.  185  f. 
Archontenjahre   351    (s.  a.  Gleichung). 
Ardeatischer  Vertrag  192.  271,  336. 
Aristodemus  von  Cumä  378. 
Armenier  s.  Eusebius. 
Atticus,  seine  Zeitrechnung  210  ff.,  Verh. 

des  liber  annalis  zu  den  Kap.  Fasten 
257,  A.  ist  nicht  Begründer  der  Varr. 
Zählung  241,  nicht  Begründer  der 
röm.-attischen  Synchronistik  333,  411. 

Barbarus  285.  287,  351. 
Bocchus  285. 
Brutus,  erster  Konsul  mit  CoUatinus 

329  ff.,  nicht  mit  Horatius  330.  (38), 
wahre  Zeit  des  Konsulats  332.  349, 
Antrittstag  350. 

Caesar  4.  208.  260.  375. 
Calendae  als  Antrittstage  341. 
Callippus  300.  302,  379. 
Calpurnius  s.  Piso. 
Camillus  d.  Vater  56.  69.  381.  383,  an- 

geblicher Galliersieg  (387  Varr.)  141, 
Latinerfestfeier  361,  4.34,  d.  Sohn,  an- 

geblich Konsul,  in  Wahrheit  Dikta- 
tor 405  Varr. :  131,  Verwechslung  der 

beiden  142^  171. 
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capere  inagistratum  219,  271. 

Capitolinisclior  Jupiterteiupel ,  Olym- 
piadt'iijahr  der  Dedikation  (ol.  (i^,  2) 

160  tt".,  Amtsjahr  der  Ded.  (247,  nicht 
245Varr.)  32G  ff.,  Jalirzähluiij,'  post 
Cap.  ded.  298.  (98.  168.  224.  278.  849). 

Capitolini.sche  Nagelsehlaguncr  l.VJ  ff., 
jährlich,  nicht  säkular  99.  159.  221. 
280.  298.  307. 

Capitolinische  Magistratsliste  (Fasti 

Cap.)  247-261,  Verh.  zu  Atticus  2ö6, 
Verh.  ihrer  Jahrzählung  zur  Varro- 
nischen  251,  ihr  historisclierWert  384. 

Capitolinische  Triuniphtafel  248,  als 
Hilfsmittel  der  Reduktion  342.  371. 

Carthager  in  Sizilien  377,  440.  Erster 
Vertrag  mit  Rom  328. 

Carthago,  Gründungsansatz  204,  252. 
290. 

Carvilius,  Triumphdatum  347. 
Cassius  Dio,  datiert  varronisch  246. 
Cassius  Hemina  74.  88.  206.  311,  394. 

Castor,  alban.  Königsliste  88,  Konsul- 
liste 39.  71.  208,  Verh.  zu  Diodor 

71  f.,  zu  Dionys  178,  222.  208. 
Cato,  erzählt  nicht  annalistisch  67.  172, 
genaue  Chron.  der  albanischen  Zeit 
90,  sein  Intervall  zwischen  Trojas 
Fall  und  Roms  Gründung  170.  205, 
angebl.  Gründungsdaten  Catos  208, 
sog.  Aera  Catos  202,  Cato  ist  nicht 
Urheber  der  Verbindung  der  alban. 
u.  troischen  Sage  87,  nicht  Urheber 
der  Polybischen  Zeitrechnung  169, 
noch  der  Dionysischen  205,  noch  der 
Varronischen  203,  überhaupt  nicht 
epochemachend  für  die  röm.  Chron. 
171  f.  205  f.,  nicht  Quelle  Polybs  f. 
d.  Gallierkriege  143. 

Catulus,  Gründungsdatum  173. 
Caudium  176.  369  f. 
Censoren,  manchmal  irrtümlich  den 

Konsulartribunen  beigezählt  258,  322. 
Censorenprotokoll,  rechnet  mit  Kalen- 

derjahren 155  ff.  265.  296.  298,  als 
Kontrollmittel  382. 

Censorinus,  datiert  Varronisch  210.212. 
246,  über  Säkularfeieru  292.  306. 
807.  381.    über  Varro    242.    304,  385. 

Censur,  Einführung  191,  243.  193,  244. 
Intervallierung  218,  271. 

Centenarfeier  der  Stadtgründung    307. 

Chaldäische  Periode  300  ff'.  228. Chronicon  Paschale  260.  292. 

Chronograph  v.  J.  354:  248.  260,  Au- 
archiejahre  255,  316.  322,  Diktatoren- 

jahre 261,  327. 
Chronographen  aus  kaiserlicher  Zeit, 

für  die  Rekonstruktion  der  älteren 

chronolog.  Systeme  nicht  zu  ver- 
werten 52,  67.  220,  272.  261.  284.  292. 

Chronographische   Technik    bei   Grie- 

chen 89.  149.  164.  267.  291,  bei  Rü- 
mern  262-309.  (163.)  317. 

Chronologische  Systeme,  auf  Rück- 
wärtsrechnung von  feststehenden  Da- 

ten aus  beruhend  80.  108.  I8l.  195. 
251.  291. 

Cicero,  gebraucht  anfangs  die  Polyb. 
Jahrzählung  174,  später  die  Varr. 
244,  seine  Königszahlen  1«K>.  150, 
Vorliebe  für  abgerundete  ZaUen  152, 

182.  244,  Datierung  der  Enniosfinster- nis  377. 

Cincius  Alimtntus,  Zeitrechnung  96  ff. 
282,  Verh.  zu  Fabius  101,  nicht  Quelle 
Diodors  71,  antiquarische  Schriften 
102,  über  den  clavus  annalis298,  371. 

Claudius,  Ap.-Crassus,  Xvir  324.  355. 
Claudius,  Ap.-Caecus,  Interrex  371. 
Claudius,  Ap.-Caudex,  Kons.  490  Varr. 109.  185. 

Claudius,  P.-Pulcher,  Kons.  505  Varr. 
265.  305. 

Claudius  Quadrigarius  75.  141.  175.  214. 
Clavus  annalis  s.  Capitol.  Nagelschi. 
Cleonymus  von  Sparta  380. 
Cognomina  64  ff.  256.  258. 
Conon  von  Samos  302,  380. 
Constellation  bei  Roms  Gründung  230  ff. 
Consularfasten  s.  Eponymenliste. 
Consulartribunen  von  310  V.:  46.  67, 

92.  190.  269.  330.  ihr  Antrittstag  356 
—  von  320  V.:  45.  269.  358. 

Consulartribunenkollegien ,  z.  Tl.  um 
einige  Namen  vermehrt  46.  258.  275. 

Consulatsjahr  s.  Amtsjahr;  Consulkol- 
legien  s.  Eponymen. 

Cornelius,  s.  Dolabella,  Nepos. 
Coruncanius,  pont.  max.  280.  2S4.  292. 
Cremera  354.  (46.  164.) 
Cumae  245. 

Curius,  M'.-Dentatus,  Triumphjalir  124, 161. 
cyklische  Ansätze  299  ff. 

Cyclus,  s.  Chaldäische  Periode,  Callip- 
pus,  Meton,  Säkularcyclus. 

Datierung  nach  Eponymen  264,  nach 
Stadtjahren  293  ff. 

Dezemvirat,  bei  Fabius  zu  2  Jahren 
gerechnet  45,  bei  Polybios,  Livius, 
Dionys  zu  3  J.  146.  174.  179,  bei 
Varro  wieder  zu  2  J.  226.  wahre 
Dauer  322  ff.  358.  377,  440.  383. 

Diktator,  erster  353. 
Dictator  clavi  figendi  causa  99.  159, 

195.  308.  (381,  443). 

Diktatorenjahre  212  —  227,  vor  Varro 
nirgends  gerechnet  44.  112.  128. 187. 
215,  sie  sind  ein  durch  Varro  ein- 

geführtes chronographisches  Hilfs- 
mittel 220.  226.  273,  Kritik  desselben 

332,  die  D.  in  den  Kap.  Fasten  226. 
257,  in  der  Triumphliste  342,  bei  den 



388 Register. 

späteren  Chroiiognii>hen  200,  327.       I 
Dio  Cas^ius,  datiert  Varronisch  24G.      \ 
Diodor,  seine  römischen  Fasten  1 — 48. 

281,  348.  Namensfornien   03,   Cogno- 
mina  64,  Fehler  13.    60,    Quelle   der 

Fasten  44  ft".  131.  215,    nachträgliche Korrekturen    an   seiner    synchronist. 
Tabelle  24.  44.  118,    Einteilung    des 
Werks  in  Bücher  22,  in  Ilexaden  20,  \ 
Verzicht     anf    den      ursprünglichen 

Plan,   die  Zeit   Cäsars   noch   zu   be-  [ 
schreiben  9,  Quelle  seiner  röm.  Nach- 

richten   55  tf.,    Einquellcntheorie   70, 

die  137  Jahre  (XIV   93)   56  ff.,   Vari-  ] 
anten  70,  Parteistandpunkt  68,  Anti- ; 
zipationen  380,   Uebertreibende  Ur-  ; 
teile  über  Diodors    Flüchtigkeit    19. 
68.  78,  107,  Verh.   zu   Fabius  69.  93. 
76.  92.  320,  zu  Polyb  23.  92.  174.       | 

Dionys    von    Halicarnass,     seine     röm.  j 
Zeitrechnung  177 — 199,  ist  nicht  iden- 

tisch mit  der  Livianischen  182,  seine  i 

chronolog.  Quelle  199  tt'.,    Benützung 
des   CensorenprotokoUs    155,    Datie- 

rung der  gall.  Katastrophe  115.  314, 
Gleichung    für     das    Amtsjahr    der  j 
gall.  Kat.   188,    für   das    Amtsj.    des  I 
Ap.  Claudius  Caudex  185,  Stadtjahr- 1 
zahlen  293,  362,  Zeit  seiner  Ankunft  | 
in  Rom  184,  230.  | 

Dionys  I  von  Syracus  314.  379. 
Dolabella,  sein  Sieg  471  Varr.  nicht 

mit  dem  am  Vadimon.  See  470 Varr, 
zu  verwechseln  134,  107. 

Duris  73. 
Einschaltung  konsulloser  Jahre  in  die 

Jahrtabelle  zur  Ausgleichung  mit 
der  wahren  Zeit  220.  274.  332. 

Enneakaidekaeteriden  300. 

Ennius,  Chron.  des  Ronmlus  86,  angeb- 
liches Gründungsdatum  288.  292, 

Sonnenfinsternis  des  E.  222.  229.  300. 
376. 

Epidemieen,  für  die  Chron.  nicht  ver- 
wertbar 376. 

Epitomatoren  des  Livius  134,  167. 

EponymenkoUegien,     angebl.    interpo- 
lierte 274,    angebl.   durch   Beschädi- 
gung  der    Listen    beim    gall.  Brand : 

ausgefallene  384,  444,  vier  bei  Livius  ; 
in    der    Erzählung    fehlende,    in  der  i 
Zählung  aber  mitgerechnete  281,  348, 1 

sechs  bei  Diodor  fehlende  15.  29.  —  } 

Drei  E.  (zwischen  296/7,  297/8,  326/7  ' 
Varr.)  nur  bei  Diodor  erhalten   31  f.  '. 45.  91,  Indizien  für  ihre  Historizität , 
31.  362.    383,    deshalb    bei    der   Re- 

duktion zu  berücksichtigen  3.55.  358, 
in  späteren  Tabellen  aus  chronolog. 
Gründen  ausgeworfen  140.  103.    193. 
274,  Kritik  dieser  Manipulation  325. 
331.  33.3.  —  Chronolog.  Behandlung 

der  ganz  kurz  regierenden  E.  192.  209. 
—  Aenderungen  in  der  }{eihenfolge 
14.  36.  4.5.  94.  131.  275. 

Eponymcnkollegium  von  245  V.  s.  Bru- 

tus; von  272  V.  bei  Diodor  34  fl"., von  305  V.  324.  350,  von  405  V.  14. 
130  f.,  von  409  V.  14.  95.  130  f.,  von 
410  V.  376,  von  444  V.  342  (s.  a. 
Consulartrib.). 

eponymenlose  Jahre  in  die  Eponymen- 
tabelle  eingeschaltet  274.  332. 

Eponymenliste,  zu  unterscheiden  die 
nur  der  Registrierung  dienende  ¥i. 
der  Pontifices  und  die  in  chronolog. 
Absicht  redigierte  der  Historiker  198. 
275  ff.,  chronologische  Redaktionen 
der  E.  vor  Fabius  nicht  nachweisbar 

206.  277  ff". Eratosthenes  114.  164,  Ansatz  fürTro- 
jas  Fall  7,  14.  84,  dessen  Verwen- 

dung in  der  röm.  Chron.  178.  282. 
309,  sonst  keine  Einwirkung  des  E. 
auf  die  röm.  Chr.  nachweisbar  (kein 
Gründungsansatz  u.  s.  w.)  166.  284. 

^  315,  399. 
Etrusker,  Friedensfristen  383. 

Eusebius  folgt  im  I.  Buch  der  Diony- 
sischen Zeitrechnung  208,  Verh.  zu 

Diodor  38.  41,  zu  Castor  72.  —  Kö- 
nigszeit 240  J.  im  H.  Buch  81,  109. 

284,  Säkularspiele  305,  Verh.  des 
Hieronymus  u.  der  versio  Armenia 
zu  E.  208.  249,  308.  255,  317.  307,  390. 

Eutrop  folgt  verschiedenen  Jahrzäh- 
lungen 207.  247.  259,  Königszeit  2.54. 

Excerpta  barbari  285.  287,  351. 
extemplo,  Bedeutung  357. 
Fabier.  an  der  Cremera  46.  104.  354, 

in  7  aufeinanderfolgenden  Jahren 
Konsuln  30. 

Fabius,  Q.,  Kons.  272  Varr.,  bei  Fabius 
und  Diodor  an  anderer  Stelle  34.  45. 

Fabius,  M.,  Kons,  zwischen  297/8  Varr., 

nur  bei  Diodor  erhalten  32  (s.  Epo- 
nymenkoll.). 

Fabius,  Q.,  Diktator  441  Varr.,  nur  von 
Diodor  erwähnt  63,  Konsul  von  444 
Varr.  03,  sein  Triumph  218.  342. 

Fabius,  Q.,  Kons.  612  Varr.,  Verf.  von 
annales  50,  62. 

Fabius  Pictor.  seine  Zeitrechnung  76  ff. 
200.  208  ff.  282.  287.  (304),  Verh.  zur 
pontifikalen  Eponymenliste  209,  zur 
Varronischen  45 ,  Stadtjahrzählung 
294,  Olympiadenjahre  92,  124,  Kritik 
seiner  Zeitrechnung  311.  —  Helleni- 
sierende  Tendenz  87.  200,  griechi- 

sche Sprache  50,  74,  Verh.  zu  Pira- 
tosthenes  84.  207,  zu  Sosibios  87,  119, 
zu  Tiniaeus  290.  309,  Quelle  Polybs 

105.  130.  142.  287.  330,  Quelle  Dio- 
dors 44  ff".  92.  131. 
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Fabius  Pictor,  der  lateinische,  Verli. 

zum  griech.  50,  02,  nicht  Quelle  Dio- 
dors  75,  das  Fragment  bei  Gell.  \,  4 : 

48  ft".  70. 
Fasten  s.  Fipoiiymenliste,  Capitol.  ]\Iag., 

Hydatius,  Sacerdotalf. 
Fasti  Praenestini  240. 
Feriae  Latinae  300,  433.  301,  434. 
Fidenae  383. 
Finsternisse  als  Kontrollmittel  370. 

(309,  39.3)  (s.  a.  Ennius). 

Finsterniszyklen,  Rechnung  mit  227  tl". 
300  ft",  bei  Varro  229,  278.   304,  385. 

Fixpunkte,  chronologische  349.  371. 
Flavius,  seine  Aedilität  101,  197,  seine 

Inschrift  100  ff".  205.  279.  298.  382 
(s.  a.  Cap.  Jupitert.),  nicht  Redaktor 
der  Eponymenliste  279.  (100,  190), 
nicht  Quelle  Diodors  74. 

Florus  144,  107.  142,  171. 
Friedensverträge,  nach  Kalenderjahren 

berechnet  383. 

Frontin,  seine  .Jahrzählung  207. 
Purins  s.  Camillus. 

Fulvius,  M.-Nobilior  210. 

Gallier,  Bezeichnung  mit  KtX-ol  und 
TaXd-za:  144,  174. 

Gallier  in  Rom  (gallische  Katastrophe), 
Ansatz  des  Fabius  (82.)  117.  208. 
311,  des  Polyb  113.  138.  272.  312, 
Dionys  115.  188,  Varro  240.  332, 
Diodor  24.  09.  118.  31-3,  Appian  313, 
wahre  Zeit  312  tf.  .349. 

Gallierkriege  bei  Polyb  120  ff".,  bei  Li- vius  138,  Niederlage  bei  Delphi  135. 
Gallischer  Krieg  Cäsars  (Datierung 

Diodors)  3  ff. 
Gellius,  Annalist  200.  210,  208. 

Gellius,  Antiquar  (Noct.  Att.)  48  ft". 210,  208.  240. 
Genealogische  Notizen  in  den  Kap. 

Fasten  250. 

Generationenrechnung  83  ff.  97.  207. 
(160.  201). 

Gleichung  der  Amtsjahre  (Konsulats- 
jahre) mit  Stadtjahren  (Palilieniahren) 

251,  mit  Kalenderjahren  163.  192. 
272,  mit  Archonten-  bezw.  Olym- 

piadenjahren 0,  12.  11,  20.  72,  98. 
80.  108.  117.  123.  149.  10.3.  170.  179. 
183.  190.  245.  251.  201,  328.  268.  272. 

333,  411.  334,  412.  308,  430,  mit  julia- 
nischen .Jahren  124.  333.  335.  375, 

Unterschied  tabellarischer  Glei- 
chungen und  e-xakter  Datierungen 

108  ff".  147  f.  173.  188.  190.  253. 
Gründungsdaten  287—293.  249,  wie  zu 

verstehen  105.  280.  310. 

Gründungsjahr  stets  zugleich  als  erstes 
Jahr  der  Stadt  gerechnet  100.  103, 
139.  105,  141.  1.51,  181.  333,  411. 

Gründungstag  s.  Palilien. 

Hellanikos  207. 
Hemina  s.  Cassius. 

Hieronymus  7,  10.  81,  109.  2(iJ8.  249, 
(s.  a.  Kusebius.) 

Hipi>arch  309. 
Horatius,  M.,  Kons.  247  Varr.:  328,  weiht 

in  diesem  .Jahr,  nicht  245,  den  Cap. 

Tempel  325.  349,  sein  SuHektkonsu- 
lat  245  Varr.  ist  später  erfunden  329. 

Horatius,  iL.  Kons.  305  Varr. :  323.  350. 
Horoskop  des  Romulus  237,  der  Stadt 
Rom  230. 

Hundssternperiode  104. 

Hydatius  200,  Diktatorenj.  2-20,  272. 
201,    327,    vierj.    Anarchie    261,  328. 

Jahr,  zehnmonatliches  (sog.  Romuli- 
sches)  nicht  chronologisch  verwertet 
98.  288,  353.  383,  s.  a.  Amtsj..  Ar- 
chontenj.,  Kalenderj.,  Mondj.,  Olym- 
piadenj.,  Sonnenj.,  Stadtj.,  Gleichung. 

Jahranfang  verschiedener  Jahrformen 
123.  2.52,  311,  der  Olympiadenjahre 
108,  143. 

Jahresnagel  s.  Capitol.  Nagelsehl. 
Jahrtabelle,  approximativ  beste  335. 
Jahrtafel,  angebl.  verschiedene  Zählung 

der  J.  und  der  Aniuxlen  213.  278, 
J.  des  lat.  Fests  s.  Feriae  Jjatinae. 

Jahrzählung  nach  Kalenderjahren  205. 
296.  298.  380,  nach  Eponymenkol- 

legien  262  ff",  (s.  a.  Aera). Idatius  s.  Hydatius. 
Idus  als  Antrittstage  341. 

Interpolationen  in  den  Fasten:  I.  ein- 
zelner Namen  in  vorhandene  Kol- 

legien 40.  66.  105.  258.  275,  I.  ganzer 

Eponymenkollegien  nicht  nachweis- bar 10.  18.  220.  274.  280. 

Interregnen,  der  Königszeit  151.  181. 

254,  erstes  der  rep.  Zeit  353,  die  be- 
zeugten Interregna  337,  Berechnung 

ihrer  Gesamtdauer  221.  320,  verschie- 
dene Behandlung  der  I.  vor  u.  nach 

532  Varr.:  203.  .338  ft".  302.  384. 
Interrex.  Antritt  des  jeweils  ersten 

340,  417. 
Intervallangaben   s.    Abstandsangaben. 
Intervallierung  der    Aemter    219,  271. 
Julius,  Pontifex  89,  121. 
Julius,  C,  Kons.  272  Varr.:  34. 
Julius,  C,  Kons.  319  u.  320  Varr.  (nach 

Lic.  Macer)  209. 

Junius,  li..  Kons.  505  V.:  205.  305  (s.  a. Brutus). 

Jupiter.  Tempel  des  J.  Stator  345,  420, 
des  J.  Victor  345  (s.  a.  Capitolini- 
scher  Jupitertempel). 

Justin  289.  350.  314,  397.  315,  39a 
K,  s.  auch  unter  C. 
Kalender,  altrömischer  301,  379,  Verh. 

zum  julianischen  302. 
Kalenderdaten,  für  Antrittstennine  330. 
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Triumph»'  342,  Schlachten  345,  Teiu- 
peldedikatioiien  345,  für  Romuhis 
Geburt  237,  für  seinen  Tod  301,  für 
die  Stadtgründung  230. 

Kalenderjahr  u.  Anitsjahr  2G2  ff.  (s.  a. 
Gleichung),  K.  in  Zeitangaben  15G. 
161.  380  tf. 

Kalenderstörungen  3G3. 
Königsflucht  148.  332.  351. 
Königsliste,  römische  bei  Polybios.  Li- 

vius,  Dionys  150.  286,  bei  Eusebius 

(stammt  nicht  aus  Diodor)  41,  alba- 
nische bei  Fabius,  Livius,  Dionys, 

Diodor,  Ovid  ii.  a.  88  tf.,  bei  Eusebius 41. 

Königs/.eit,  wahre  Dauer  unbekannt 
281.  310,  Ansatz  des  Ciucius  97.  282, 
des  Fabius  81.  282,  Entstehung  des 
Fabischen  Ansatzes  auf  244  Jahre 

83  S.,  Beibehaltung  desselben  von 
Fabius  bis  Varro  83.  223.  225.  282, 
Ansätze  sjiäterer  Chronographen  283, 
Siebenzahl  der  Könige  85.  97.  282, 
Regierungszeiten  der  einzelnen  K. 
150.  286,  bei  Eusebius  41. 

Konsulatsjahr  s.  Amtsjahr,  Eponymen- 
kollegien. 

Kontrollmittel  der  Reduktion  375  ff. 
Larcius,  T.,  erster  Diktator  353. 
Lebensalterangaben  381. 
AsjtsSot)  oxpairjYoüvxo;  bei  Polyb  126. 

135. 

As'jx'.o?  ö  oxpaxrjYÖc  bei  Polyb  126.  133. 
Leuetra,  Schlachtdatum  114, 
Libo  292. 

libri  lintei  (pontifikales,  nicht  cluono- 
logisch  !  aig  eites  Beamtenverzeich- 

nis) 190.  269  f.  276.  280. 
libri  magistratuum  (chronologisch  redi- 

gierte Eponyraentabellen)    190.   276.  ! 
294.  I 

Licinius   Macer,    angebl.    Fälschungen ' 140.  191,  243.    269,    benützt    die    au-  ! 
thentische    Beamtenliste   276,    seine  \ 
Jahrzählung  nicht  sicher  festzustellen 
175.  192.  I 

Licinius,  C.-Stolo,  Volkstribuu  378 , 
bis  387Varr.  317.  322.  368.  ! 

Lipara,  Zeitpunkt  der  Eroberung  56  ü\  \ 
Livius,  in  der  Chron.  wenig  sorgfältig  ; 

171.  174.  348,  folgt  im  allg.  der  Po- 
lyb. Jahrzählung  174.  368,  436,  über-  1 

nimmt  gelegentlich   chronolog.    An- 
gaben aus  andern  Systemen  206.  245. , 

379,  442,    Stadtjahrzahlen    175,  217.  \ 
293,  362,  übergangene  Eponymenkol- 1 
legien   187,  238.  281,    348,   römische  j 
König.sliste  287,    albanische   Könige 
90,  122.  289,  356,   keine    griechische  ! 
Datierung  174,  Berichte  über  die  Gal- ; 
Herkriege  138  tf. ,  seine  histor.  Kritik 
140.  270.  330,  seine  Pragmatik  345 tf. ; 

Lucretius,  angebl.  cons.  sutf.  245  Varr. 
329. 

Ludi  Iiomani  352,  429,  saeculares  214. 
265.  292.    305  ff.  381,    Terentiui  265. 
305.  381.  votivi  266.  382. 

Lutatius.  Gründungsdatum  173. 
Lydus,    Gründungsdaten    37,  51.     247. 

292.  (204,  252),   Jahrzahlen  176.  249. 
260,    über    Tarutius    231,    über   den 
ersten  Diktator  353. 

^lacrobius  254,  zählt  kapitolinisch  216. 259. 

Älagistratstafel  s.  Eponymenliste. 
Manlius,  T.    (so  bei   Dionys,    sonst  M.) 

Capitolinus,    Kons.  362  V.:    155.382. 
M.anhus,  T.-Torquatus  141. 
Melpum,  von  Galliern  erobert  313. 
Meton  300,  374. 
Militärtribunen  s.  Consulartribunen. 
Milleniumsfcier  d.  Stadt  Rom  259.  307. 

Monetatempel  278.  280.  376,  439. 

Mondjahre,    bei    internationalen    Ver- 
trägen angewendet?  384. 

Mondjahrsäkula  haben   keine  Rolle  in 
der  röm.  Chron.  gespielt  91.  221,308. 

Mondzyklen  299—304. 
Mucius  Scaevola,  Pont.  max.   275,  340. 
Nabonassarische  Aera  309. 

Nagelschlagung,  s.  Capitol.  N. 
Naevius  86.  288. 

Nepos  folgt   der  Polyb.    Zählung  173. 
174,  216,  Chronik  243.  246. 

Neujahr,    s.  Amtsneujahr,    Jahranfang. 
Numitor  89. 

Olympiadenjahre  bei  Polyb    108.    123, 
(s.  a.  Gleichung.) 

Opimius,  Kons.  633  Varr.:  295. 
Orosius,  Jahrzahlen  93  ff.  247.  259,  als 

Geschichtsquelle  unzuverlässig  57,  77. 
Ovid,  albanisqhe  Könige   89,   Romulus 

304,  Dedikationsdaten  345. 

Oxyrhynchos-Papyrus  170. 
Paiilien  (21.  April),  Gründungstag  230  ff. 

233.  304,  384. 

Palilienjahre  251  f.  351,  427  (s.  a,  Glei- 
chung), 

Papirius,  L.-Cursor,  Dikt,  angebl.   445, 
tatsächl  444  Varr.:  342. 

Papirius,   L.-Cursor,    Kons.   461   Varr., 
sein  Triumphdatum  347, 

Papirius,  L.-Mugillanus,   sein  Konsulat 
310  Varr.  nicht  gefälscht,  aber  auch 
nicht   suffiziert,    sondern   ganzjährig 
190.  191,  243,  warum  von  Fabius  u.  a. 

übergangen  269.  271,  336,  im  Pison.- 
Dionys.    System    besonders     gezählt 
(als  312ürbis)  193.  201.  331,  beider 
Reduktion    zu   berücksichtigen    350. 360, 

Papirius,  L.-Mu^illanus,  Interrex  333/4 
"N'arr.,    voil  Älommsen    als    gefälscht 
betrachtet  359,  432. 
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Pasclmlchroiuk  260.  292. 
Periode  s.  Chakl.  P.,  (Jallippus,  Meton. 
Pestsyiichronismen  376. 
Philistus  314.  31. ̂>,  399. 
aivac  1.57,  193.  109.  197.  277.  (238.) 

Piso,  seine  Zeitrechnunj^  177—209.  101. 
273,  ihrVerh.  zurPoljbischen  19-5.  199, 
ihr  historischer  Wert  331,  Quelle  des 
Dionys  201,  nicht  des  Diodor  74,  nicht 
der  exe.  barbari  286,  Fragni.  36  (bei 
Censor.  17,  13)  293. 

Plinius  d.  Ae.,  seine  Stadtjahrzahlen  200. 
212.  246.  2.59.  (161,  197.)  326. 

Plutarch  über  Tarutius  233  ff.,  Grün- 
dungsdatum  247.  (207,  2.56.) 

Polybios,  Rekonstruktion  seiner  Zeit- 

rechnung 105  —  176.  271  ft'.,  diese ist  nicht  widerspruchsvoll,  sondern 
einheitlich  106.  107.  112,  146.  120. 

138.  166,  Kritik  seiner  Zeitrech- 
nung 312  ff.,  Verh.  seiner  Jahrzäh- 
lung zur  Fabischen  einerseits,  zur 

Varronischen  andererseits  16.5,  seine 
Ansicht  Ober  den  histor.  Wert  des 

Gründlingsansatzes  170.  286,  er  gibt 
keine  Datierung  nach  Stadtjahren 
175,  seine  Datierung  des  ersten  pun. 
Vertrags  328,  des  Xvirats  377,  440, 
der  gall.  Katastrophe  113,  Bericht 
über  die  Gallierkriege  120  ff.,  Glei- 

chung von  Ol.jahren  u.  röm.  Amts- 
jahren 108  ff.  117.  .368,436,  benützt 

häufig  den  Fabius  105.  136.  142.  287. 
330,  dagegen  nicht  Catos  Origines 
143.  169. 

Pontifices,  sind  nur  Führer  der  Epo- 
nymenliste,  nicht  Schöpfer  der  Jahr- 
zählungssysteme  168.  172.  197  f.  275  f. 

278.  292,  ihr  angebl.  Zahlenschema- 
tisraus  82,  109.  86. 

Pontifikalchronik,  Kalenderdaten  aus 
ihr  336.  344. 

Popilius,  Kons.  404Varr.:  347.  366. 
Porcius  s.  Cato. 
Postumius,  A.,  Diktator  382  f. 
Pragmatismus  der  röm.  Historiker  345  ff. 
Privernatenkrieg  von  397  Varr. :  367. 
Punischer  Krieg,  Beginn  des  ersten 

185,  des  dritten  216,  268.  293,  362. 
Pyrrhus,  seine  Stäßaoij  als  chronolog. 

Epochenjahr  135.  137,  168. 
Pythagoras,  Ankunft  in  Italien  152, 

182.  154. 

Quinctius,  L.-Cincinnatus,  Kons,  zwi- 
schen 297/8  Varr.,  nur  bei  Diodor 

erhalten  32  (s.  u.  Eponymenkoll.), 
Kons.  suff.  294  Varr. :  165,  Dikt.  296 
Varr.:  165.  3-55. 

Quinctius,  L.-Cincinnatus,  Kons,  zwi- 
schen 826/7  Varr.,  nur  bei  Diodor 

erhalten  31  (s.  u.  P^ponymenkoll.). 
Quinctius,  T.-Poenus,    Dikt.    393  Varr. 

128.  140.  367,  435,  Mag.  equ.  394 
Varr.:  173. 

quinquenniuin  sine  cur.  mag.  s.  An- 
archie. 

Quirinus,  Tempel  34.5,  420. 
Quirinalia  128,  164.  347,  425. 
Regia,  Standort  der   Kap.    Fasten  247. 
Regifugium  148.  332.  .351. 
RegilluH,  Schlachtdatum  3-54. 
Reihenfolge  s.  p]ponymenkollegien. 
Republikbeginn,  verschiedene  Ansätze 

291.  312.  325  ff.  331,  wahre  Zeit  332. 
349. 

Rhegium,  von  Dionys  belagert  113.314. 
Rom  s.  Gründungsdaten. 
Romulische  Jahre  s.  Jahr. 
Romulus,  chronol.  Verh.  zu  Aeneas  39. 

86.  288,  Geburtstag  (228).  237,  Horo- 
skop 238,  Todestag  (228.)  301  ff.,  Re- 

gierungszeit 1.50,  228.  2.54.  287,  sog. 
Romulusfinsternisse  228.  300.  804. 

Sacerdotalfasten  246.  259. 

Saeculum  381,  Säkularzyklen  305.  381, 
443,  s.  a.  ludi  saeculares,  Capitol. 
Nagelschlagung. 

Samniterkrifge  176.  21-5.  346,  421. 
Saros  100.  228.  800. 

Schaltzyklen  299. 
Schlachtdaten  345. 

secessio  plebis  3.52. 
Seeräuber,  griech.  an  d.  Küste  Italiens 

377,  440. 

Sempronius,  L.-Atratinus,  Kons.  310  V., 
Kollege  des  Papirius,  s.  d. 

Sempronius,  A.,  Kons,  zwischen  326/7 
Varr.,  nur  bei  Diodor  erhalten  31 

(s.  u.  EponymenkcU. 
Sempronius,  P.-Sophus,  K .  us.  4-50  V. 

160. 
Senonisch-boischer  Krieg  133,  167. 
Sentinum  132.  345. 

Servius  über  Virgils  Chronologie  204, 
252. 

Sextius,  L.,  Volkstribun  378—387  Varr. 
317.  368,  erster  pleb.  Konsul  12.  111. 
318.  322. 

Siebenzahl  der  röm.  Könige  85.  97.  282. 
Silvier,  albanische  Könige  88  f. 

Solinus,  Gründungsdatum  208,  Königs- 
zeit 285,  kapitol.  Stadtjahrzahlen 

209.  259,  zur  Erklärung  einzelner 
Angaben  106,  141.  173.  189,  240. 
281.  241.  38p,  442. 

Sonnenfinsternisse  s.  Finsternisse. 

Sonnenjahre  bei  internationalen  Ver- 

trägen 384. 
Sosibios,  .s^ein  Ansatz  für  Trojas  Fall 

von  röm.  Chronologen  nicht  verwer- 
tet 87,  119.  204,  2.52.  309. 

Sothisperiode  104. 

Spiele  s.  ludi. 
Stadtgründung  s.  Gründungsdaten. 



392 Register. 

Stacltjahrzahleii  203  tt".,  s.  a.  Gleicluiii<jr. Suftektiou  eines  einzelnen  in   ein  Kol- 
legium 320,  eines  ganzt-n  Kollegiums 

(vor  532  Varr.  nicht  üblich)  191.243. 
263.  270.  838.  374,  suffectus  bei  Liviu? 
358,  430. 

Sulpicius,  C.-Gallus.  Verf.  einer  astron. 
Schrift  229.  277.  302. 

Sulpicius,  C.-Peticus,  besiegt  d.  Gallier 
140. 

Sulpicius,  P.-Saverrio,  Kons.  450  Varr. 
161,  197. 

Synchronismen   18.  23.  113.    154.    171. 
224.  272.  290.  als  Kontrollmittel  der 
Reduktion  375  ff. 

synchronistische        Eponymentabellen 
110  f.  117.  124.  272.  334,  412. 

Syncellus  82,  110.  292  f. 
tabellarische  Gleichungen,  Unterschied 

von  exakten  Datierungen  s.  Gleichung. 
Tacitus  246.  259.  326,  405. 
Tarquinius    Superbus ,    Regierungszeit 

97.  147.  254.  287. 
Tarquinius  Collatinus,  mit  Brutus  erster 

Konsul  329  ff.  332.  350. 
Tarutius  227  ff.  303.  ist  nicht  Schöpfer 

des    Varr.    Grüudungsansatzes     239. 
241.  (230,  279.  249,  309.) 

Tempeldedikationsdaten  345. 
Tempelweihe  s.  Capitol.  Jupiterterapel. 
Terentinische  Spiele  s.  ludi. 
Terentius  s.  Varro. 
terminus  a  quo  125. 
Tiburtinerkrieg  176. 
Timäus,    Gründungsdatum    289.    (284), 

gall.   Katastrophe  315,  399,  bei  Dio- 
dor  73. 

Tiraasitheus  56  ff. 
tribuni  s.  Consulartr.,  Volkstr. 
Triuraphdaten  342  ff.,  von  474  V. :  370. 
Trojas  Fall    s.  Eratosthenes,    Sosibios. 
Tubero  245,  304.  269. 

tumultus  Gallici  s.  Gallierkriege. 
Uhr.  ötlentliche  in  Rom  294. 
Vadimonischer    See,    Schlachtjahr  126. 

134.  167. 
Valerier,  ihre  Beziehung   zu   den    ludi 

Terentini  306. 
Valerius  Antias  175.  214.  305. 

Valerius,  P.-Poplicola,  sein  Sutt'ektkon- sulat  245  Varr.   ist    später    erfunden 
329.  Kons.  247  Varr. :  349. 

Valerius.    L.-Potitus,    Kons.    305  Varr. 
323,  357. 

Valerius,    L.-Potitus,    Kons.   362   Varr. 
155.  382. 

Valerius,    M.-Corvus,    Kons.   406    Varr. 
130.  216,  268.  244,  302.  381.  (370.)  _ 

Varro,    seine    Zeitrechnung    210 — 247. 
273,    ihr    historischer   Wert   331  tf., 
annales  243.  Finsternisreclmung229, 
278.  304,  .385. 

Veji,     Friedensverträge     383,     Belage- 
rungsdauer 380,  Eroberung  56  ff. 

Veliterni  317.  367. 
Velleius  Paterculus,  rechnet  nach  Piso- 

nischem  System  207.  (247.  379,  442.) 
Verrius  Flaccus  255,  315. 

Verschiebungen  des  konsularischen  An- 
trittstermins 350  ff. 

Vertrag,  erster  röm.-punischer  326.  328. 
Vettius  Augur  243,  299. 
Virgil.  albanische  Chron.  204,  252,  au- 

gebl.  Gründungsdatum  289.  292. 
Volkstribunen,  Antrittstag  347,  423. 357. 
Waö'enstillstandsfristen  383. 
Wandeljahr,  ägyptisches  235.  302,  379, 

römisches?  362. 
Xerxes,   seine   Siäßaatg   als   chronolog. 
Epoche  148.  326. 

Z,  s.  auch  unter  C. 
Zehn  monatliches  Jahr  s.  Jahr. 
Zeno  von  Rhodus  292. 
Zonaras,  datiert  varronisch  246. 

s. 7  Z. 
s. 64  Z. 
s. 80  Z. 

s. 
146  Z. 

s. 156  Z. 

s. 
189  Z. 

s. 231  Z. 
s. 293  Z. 
s. 312  Z. S. 336  Z. 

Berichtigungen. 

4  von  unten:  statt  .bei  Eusubius"  lies  „beim  Armenier". 
5  von  unten:  statt  ,Phil.  38"   lies  ,Phil.  48". 

14  von  unten:  statt  , an  den  Iden"  lies  , kurz  nach  d.  I."  (s.  S.  375). 
15  von  unten:  statt  „II-jppo'j"  lies  „Sspgo-j". 
1  V.  unten:  st.  ,  Schriftstellererzeugnis  *  l.  „Schriftstellerzeugnis". 
3  von  unten:  statt  ,429"  lies  „428". 
7  von  unten:  statt  „öy^^^^iS"  lies  „dySör,;". 
5  von  unten:  statt  „II.  pun.  Krieg"  lies  „III.  pun.  Krieg". 
7  von  oben:  statt  „st^toOvis;"  lies  „J^tjtoOvxs;". 
9  von  oben:  statt  „Aliaschlacht"  lies  „Alliaschlacht". 
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geschichte. —  reyovs  in  den  Biographica  des  Suidas.  —  Die  Zeit  des  Pitta- 

cus.  —  Die  Chronologie  des  Zeno  von  Kition.  —  Recension  von  Schuster, 
Heraklit  von  Ephesus.  —  Ueber  Leukipp  und  Demokrit.  —  Die  Abfassungs- 

zeit des  Platonischen  Theaetet.  —  Recension  von  Bergk,  Fünf  Abhandlungen. 
—  Theoporap.  —  Ein  unbeachtetes  Bruchstück  des  Ptolemaeus  Lagi.  — 
Scymnus  von  Chios.  —  Recension  von  ü.  v.  Wilamowitz,  Antigonos  von 
Karystos.  —  Zu  Suidas.  —  Philo  von  Byblus  und  Hesychius  von  Milet.  — 
Aelius  Promotus.  —  <I>t.XÖKaxpig. 
Zweiter  Band.    Beiträge  zur  öeschichte  des  Romans  und  der  Novelle 

zur  Sagen-,  Märchen-  und  Altertumskunde. 
Inhalt:  Recension  von  'An  Alexandrian  erotic  Fragment'.  —  Recension 

von  Schwartz'  Vorträgen  über  den  griechischen  Roman.  —  Zum  griechischen 
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der  Vita  Pythagorae.  —  Zu  den  Mirabilien  des  Phlegon.  —  Recension  von 
Grisebach,  Die  treulose  Witwe.  —  Eine  griechische  Novelle.  —  Sardinische 
Sage  von  den  Neunschläfern.  —  Der  Tod  des  Aeschylus.  —  Ein  griechisches 
Märchen.  —  Recension  von  Röscher  'Kynanthropie'.  —  Paralipomena.  — 
Nekyia.  —  Orpheus.  —  Die  Religion  der  Griechen.  —  Die  Geburt  der  Tra- 

gödie (Recension).  —  Ein  Fragment  Pindars.  —  Unedirte  Lucianscbolien,  die 
attischen  Haloen  und  Thesmophorien  betreffend.  —  Zxipa.  'Erl  Ivtipw  ispo- 
■KOuioL.  —  Scenica.  —  Recension  von  Birt,  Antikes  Buchwesen.  —  Stichome- 
trisches.  —  P.  Ritschi.  —  Namen-,  Sach-  und  Wortregister.  —  Stellenregister. 
  -r^^rr^^r:  j)ie  BüfKle  werdcu  nicht  einzeln  abgegeben.  -  ^= 

Einzelausgabe  aus  den  „Kleinen  Schriften": 
Zum  griechischen  Roman     ...'......'......  M.  1. — . Paralipomena    ,  1. — . 

Nekyia         ........'    ,  1.20. Die  Religion  der  Griechen    ,  0.80. 

Friedrich  Nietzsche's  ,Die  Geburt  der  Tragödie  aus  dem  Geist  der 
Musik".     Eine  Recension    ,  0.40. 
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(Handbuch  zum  Nenen  Testamcut  I,  2.) 

®ie  gieligion  in  ©efcf)id)te  unb  ©cgentt>art 
i5anbu)örlerbud)  in  gGmeinDerf(änblicl)Gr  ©arftcllimg. 

Unter   inittt)irfuiiij  von 

^ermann  <Butt(cI    unb    <Dtto  Säfccl 

tjerausgegebcn  pon 

^vitividf  Z\Ud}acl  Sct^ictc. 

etft^ctnt  in  Sicfcruuöcn  k  5UL  1.—. 
SBer  ben  ̂ n^att  ̂ ct  bi§  jeijt  crfd^tcueuen  Siefentngen  übcrbticft,  mixi) 

baro.ii§  cv[el)cn,  ba^  e§  fiel)  Ijier  um  ein  9larf)fcl)tageuievf  ftanbclt,  iuelrf)c§ 
md)t  nur  bem  2;t)coIogeu,  fonbern  au(^  jcbcm  geiftig  5lrbeite«bcn  roert* 
»oUe  S) teufte  teiftet. 

Siiefe  Sßielfcitigfeit  roirb  aucf)  iu  ber  ̂ teffc  aucrfannt.  U.  a.  fd)reiben 
bic  5t  f  a  b  e  ju  i  f  (^  e  u  Glättet: 

„®in  grojj  angelegtes  Sßerf,  ba§  bcftimmt  ift,  eine  längft  fül)t- 
barc  Sude  au§,)u füllen,  ©in  öanbiuijrtcvbu^,  bo§  nic^t  nur  auf  atle 
3^vagcu  bev  d)tiftlid)cn  S^cologie  unb  bei*  oHgemeinen  9ieltgion§iüiffenfd)oft 
lUuSfunft  erteiieu  foU,  fonberu  and)  auf  beu  ucTiuanbtcu  ©cbieten  üon  fiitevatur, 
Sunft,  9{ed)t,  ̂ oUtif,  53oIfgu)irtfd)aft  unb  83olfäcräiel)ung  fid^  äum  giUjrcr 

anbietet." 
■  9let)nlic^  urteilen  bic  SDtüu^cucr  91eueften  SRad^tid^tcu: 

„Sßerg  fd^ou  erlebt  l)at,  wie  gering  oft  iu  gcbilbetcu  nic^t  tf)eologifd)eu 
Streifen,  bie  auf  bic  ©eftaltung  be§  öffentlicl^cu  geben?  unb  ber  geiftigen 
©tgnotur  einen  bcftinimenben  Gtnflu^  t)aben,  bic  Steuutui§  von  9ieligiou  unb 
bamit  äufanimenl)äugenben  Singen  ift,  ber  loirb  bajitbar  ein  3ÖerI  begrüfieu, 
ba§  geeignet  ift,  mit  weralteteu  l)ergebrad)ten  93orurteitcn 
über  SBefcu  unb  SSirfung  bcr9ieligton  im  geiftigen  fultureltcn 
unb  potitifd)eu  ficben  ber  9Jienfd)eu  unb  Jßölfer  in  ©efd)id)tc 
unb  ©cgeuioart  grünblic^  aufäuräumen,  unb  bafür  ben  teid)cn 
(Srtrag  ber  mü^eootlen  in  Oet)rbüd)ern,  ?Jionogrttpl)ien  unb  fjad)ftubien  auf« 
gel)äuften,  loertüoüftcn  (Srgebuiffe  treuer,  intcnfiocr,  iüai)rl)aftigcr 
gorfdjcrarbeit  in  fonbcnfierter,  tid)tuoller  ̂ arftcllung  barbictet 

Scr  Umfang  ift  auf  4  SSänbc  oon  je  runb  1000  ©eitcn  (2000  ©palten) 
Ccx'itün^Dttau  bercd)net.  Surd)fd)nittlic^  jeben  9.Konat  eine  bi§  siuei  Siefcrungen. 
9lbfd)luf5  bc§  SScrfc§  etioa  1U12.  '2)ie  2lnfd)affung5foften  üert-itcn  ftd)  alfo 
auf  mef)vere  S^O^-'e  »»b  betragen  pro  SJlouat  burd)fd)nittlid)  1—2  SJ^orf. 

pvirfitclifc  ̂ m^  pruttcticfcnuutvnt  ^ditn  xiuOcrcdjjn.'t  |u  ̂ icn]Tctt. 
Cicfcruinj  1  nnti  2  iiiirrfi  alle  licJVcicu  BiufiliAutiUiUöcu  juv  Unfiifif. 

Druck  von  H.  Lauppjrin  Tübingen. 
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